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Vorwort zur vierten Auflage. 

I n den drei Jahren seit Erscheinen der letzten Auflage hat die Gesetz
gebung sowohl im Reiche wie in Preußen auf fast allen Gebieten, die 

den Geschäftskreis des Apothekers berühren, eine äußerst rege Tätigkeit 
entwickelt, so daß in den meisten Kapiteln des Buches zum Teil größere 
Veränderungen durch Einfüglmg neuer Bestimmungen an Stelle der bis
herigen eingetreten sind. Es haben u. a. Aufnahme gefunden: die zur Prüfungs
ordnung für Apotheker neu vorgeschriebenen Formulare für Zeugnisse und 
Gesuche, die Ileuen Vorschriften über den Betrieb und die Revision der 
Drogenhandlungen, mehrere neue Anordnungen auf dem Gebiete des Militär
apothekenwesens, die neue Maß- und Gewichtsordnung, deren Inkrafttreten 
zurzeit noch bevorsteht, die neue Branntwein- und Brausteuergesetzgebung 
nebst Ausführungsbestimmungen (Befreiungsordnung, Essigsäureordnung), 
das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, die kaiserliche Verord
nung über den Verkehr mit Essigsäure, die Änderung der Ausführungsbestim
mungen zum Süßstoffgesetz, die auch für den Apothekerstand wichtige 
neue Weingesetzgebung. Auch auf dem Gebiete der eigentlichen pharmazeu
tischen Landesgesetzgebung sind zahlreiche Erlasse über das Konzessions
wesen und den Apothekenbetrieb ergangen. Es sei nur an die Bestimmungen 
über Sonntags- und Nachtruhe in Apotheken, die neuen Vorschriften über den 
Verkehr mit Impfstoff, die noch im Jahre 1907 ergangenen weiteren Geheim
mittelverordnungen mit den neuen Geheimmittellisten, den Erlaß betr. die 
Kresolseife für Hebammen, die Verordnung über die Nachbesichtigung der 
Apotheken und die verschiedenen Verfügungen über die Stempelpflicht von 
Zeugnissen usw. erinnert. Schließlich ist in Preußen eine neue Dienstan
weisung für die Kreisärzte, ein neues Gesetz über die Gebühren der Medi
zinalbeamten und ein neues Stempelsteuergesetz in Kraft getreten, die 
sämtlich auch für Apotheker von Interesse sind. Außer diesen wichtigeren 
Bestimmungen war aber noch eine Fülle kleinerer Erlasse und Verfügungen 
medizinalpolizeilichen Inhalts zu berücksichtigen. 

Besonderer Wert wurde wieder auf sorgfältige Kommentierung gelegt, 
wobei die gesamte in der Zwischenzeit bekannt gewordene Rechtsprechung 
weitgehendste Berücksichtigung gefunden hat. Die Urteile des Oberverwal
tungsgerichts über die Kosten der Nachbesichtigung von Apotheken und des 



IV Vorwort zur vierten Auflage. 

Kammergerichts über die Prüfung von Arzneimitteln in Apotheken sind, 
neben dem schon bisher aufgenommenen Erkenntnis des ersteren Gerichts 
über die Stellvertretung im Apothekergewerbe, im Wortlaut abgedruckt. 
Durch die Neuaufnahmen, die bei einzelnen Kapiteln erhebliche Umarbei
tungen nötig machten, ist der Umfang des Buches um über 50 Seiten 
gewachsen. 

Berlin, März 1910. 

Dr. Böttger. 
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Kfm.G. 
KG. 
K.G.A. 

K.V.G. 

L.G. 
Min.Erl. 

Min.Verf. 

Ob.Trib. 

O.L.G. 

O.V.G. 

P.A. 

Ph.Ztg. 

Pr.G.S. 

P.V. 

Rechtspr. 

= Kaufmannsgericht. 
= Kammergericht. 
= Kaiserliches Gesundheitsamt: Sammlung gerichtlicher Ent

scheidungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheits

pflege. 
= Krankenversicherungsgesetz. 

= Landgericht. 
= Ministerialerlaß. 

= Ministerialverfügung. 

= Vormaliges preußisches 0 ber-Tribunal. 

= Oberlandesgericht. 

= Oberverwaltungsgericht. 

= Kaiserliches Patentamt. 

= Pharmazeutische Zeitung, Berlin. 

= Preußische Gesetzsammlung. 

= Polizeiverordnung. 

= Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen. 



XII 

Reger 

RG. 
RG.BI. 
RO.H.G. 
RV.A. 
RZ.Bl. 
Str.G.B. 

Str.P.O. 

U.V.G. 

V. 
Verf. 

V.G. 

Abkürzungen. 

= Reger: Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungs

behörden auf dem Gebiete des Verwaltungs- und Polizei

strafrechts. 
= Reichsgericht. 

= Reichsgesetzblatt. 

= Reichsoberhandelsgericht. 

= Reichsversicherungsamt. 
- Zentralblatt für das Deutsche Reich. 

= Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 

= Strafprozeßordnung. 

= Unfallversicherungsgesetz. 

= Verordnung. 

= Verfügung. 

= Verwaltungsgerichtshof. 



A. Reichsgesetzgebung. 

J. Verwaltung im Reiche. 

:!ler 2trtifeI4 ber ~erfaffung be~ :!leutfd)en lReid)e~ bom 16. 2t~rif 1871 
(lR.@'U81. S. 63) befagt u. a. folgenbe5: 

Der Beaufsichtigung seitens des Reichs und der Gesetzgebung des
selben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten: 

1. die Bestimmungen ... über den Gewerbebetrieb, einschließ
lich des Versicherungswesens . . .; 

2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke 
des Reichs zu verwendenden Steuern; 

3. die Ordnung des Maß-, Münz- und Gewichtssystems ... ; 
5. die Erfindungspatente; 
6. der Schutz des geistigen Eigentums; 

13. die gemeinsame Gesetzgebung über das gesamte bürgerliche 
Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren; 

14. das Militärwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 
15. Maßregeln der Medizinal- und Veterinär polizei. 

Unter ßiffer 15, bie abweid)enb bon aUen übrigen ßiffem ben 2frtifeI 
nid)t borfe~t, finb nur ein5e1ne illCa!3regeIn ber illCebi5inal~ unb ~eterinär~ 
+,oli5ei gemeint i ber grö!3te :tei! berfeIben, barunter in5befonbere bie Q:rrid)tung, 
~er1egung unb ber ~etrieb ber 2t~otgefen, wirb nOd) auf !anbe~red)tIid)em 
m5ege geregelt. :!lagegen gaben bon rein lJl)arma5eutifd)en 2tnge!egengeiten 
2tr5neibud) unb 2tr5neita~e, ferner ba~ ~rüfting5wefen unb ber ~erfegr mit 
2tqneimitteln au!3ergalb ber 2t~otgefen eine reid)5gef e~lid)e Drbnung erfagren. 

:!lie lReid)5gef e~e ergalten igre berbinblid)e Sfraft burd) igre ~erfünbigung 
im lReid)5gefe~bIatt. :!lie lReid)5gefe~e gegen ben Banbe5gefe~en bor. 

:!lie lReid)5gef e~gebung für 2tnge!egengeiten be~ @efunbgeit5~ unb illCebi5inal~ 
wefen~ Wirb im lReid)5amt be5 .3nnern bearbeitet, bem a!5 beratenbe~ Drgan 
ba~ SfaiferHd)e @efunbgeit5amt 3ur Seite ftegt. :!lemfdben gegört ein au~ 
bem 2t~otgeferftanbe gerborgegangene5 illCitglieb an . 

.3n ~erbinbung mit bem Sfaiferlid)en @efunbgeit5amte ftegt ber lReid)5~ 
gefunbgeit5rat, beffen Sd)affung bura) ba~ @efe~ betreffenb bie ~e~ 
fäm~fung gemeingefäf)r1id)er Sfranff)eiten born 30 . .3uni 1900 (lR.@.~L 
S. 306) gerbeigefüf)rt worben ifi. :!liefe5 @efe~ beftimmt in § 43 folgenbe5: 

§ 43. In Verbindung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamt wird ein 
Reichsgesundheitsrat gebildet. Die Geschäftsordnung wird vom 
Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats festgestellt. Die Mitglieder 
we rden vom Bundesrat gewählt. 

B ö t t ger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 1 
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Der Reichsgesundheitsrat hat das Gesundheitsamt bei der Erfüllung 
der diesem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterstützen. Er ist befugt, 
den Landesbehörden auf Ansuchen Rat zu erteilen. Er kann sich, um 
Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden 
Landesbehörden unmittelbar in Verbindung setzen, sowie Vertreter ab
senden, welche unter Mitwirkung der zuständigen Landesbehörden Auf
klärungen an Ort und Stelle einziehen. 

::Die bom ll1eid)~fancrler erlaffene @efd)äft~orbnung be~ ll1eid)~gefunb~ 
'f)eit~rat5 ent'f)ält u. a. folgenbe )Seftimmungen: 

§ 2. Zu den Verhandlungen über einzelne Gegenstände können Mit· 
glieder des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und andere auf Sonder
gebieten erfahrene Sachverständige, deren Teilnahme von dem Vor
sitzenden für zweckdienlich gehalten wird, zugezogen werden. Den 
Reichs- und Landeszentralbehörden steht es frei, zu den Beratungen Ver
treter zu entsenden. 

§ -5. Der Reichsgesundheitsrat berät in seiner Gesamtheit oder in 
Ausschüssen. 

Ausschüsse werden gebildet für: 
1. Gesundheitswesen im allgemeinen - insbesondere soweit Wohnung, 

Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Bekleidung, Schule, Bäder, Be
stattung und Beförderung von Leichen in Betracht kommen; 

2. Ernährungswesen - ausschließlich Fleischbeschau; 
3. Wasserversorgung und Beseitigung der Abfallstoffe - einschließ-

lich der Reinhaltung von Gewässern; 
4. Gewerbehygiene ; 
5. Seuchenbekämpfung - einschließlich Desinfektion; 
6. Heilwesen im allgemeinen - insbesondere Unterbringung, Be

handlung und Beförderung von Kranken, Angelegenheiten des 
Heil perso nals; 

7. Heilmittel - einschließlich des Verkehrs mit Giften; 
8. Schiffs- und Tropenhygiene; 
9. Veterinärwesen - einschließlich Tierseuchenstatistik, Angelegen

heiten des Veterinärpersonals und Fleischbeschau. 

SDa ber ll1eid)~gefunb'f)eit~rat in feiner @efamt'f)eit nur feUen crufammentritt, 
liegt ber 6d)itJerpunft feiner :l:ätigfeit bei ben mu~fd)üffen, bon benen für ba~ 
mpot'f)efenitJefen unb ben mrcrnei~ unb @iftberfe'f)r mu~fd)u~ 7 in )Setrad)t fommt. 
)Sei biefem mu~fd)u~ finb bann nod) brei Unterau~fd)üHe eingefe~t: ie ein 
mebicrinifd)er unb ein p'f)armacreutifd)er Unterau~fd)uu für ba~ mrcrneibud) 
(an 6teUe ber frü'f)eren ll5'f)armafopoe~~ommiffion), foitJie ein fold)er für ben 
JBerfe'f)r mit mrbneimitteIn ufitJ. inner'f)alb unb auuer'f)alb ber mpot'f)efen 
einfd)lieUlid) be~ JBerfe'f)r~ mit @iften. :.tem ll1eid)~gefunb'f)eigrat ge'f)ören bur~ 
öeit in~gefamt 88 ffi1itglieber an unb ban inter befinben rid) 5 mpoH)efer. 

11. Gewerberecht. 
~a~ gtunbfegenbe @efe~ über bit' ted)tlid)en JBer'f)äUniffe ber @eitJerbe ift 

Die ll1eid)~geitJerbeorbnung, bie iebod) auf bie ~nid)tung unb JBerlegung bon 
~rpot'f)efen über'f)aupt nid)t unb auf ben JBetfauf bon ~(r3neimitteln nur in fel)r 
befrfJränftem Umfange WnitJenbung finbet. 



Reichsgewerbeordnung. §§ 1-7. 3 

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. 
In der Fassung der Bk. vom 26. Juli H100 (R.G.BI. S. 871). 

Titel I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, sofern 
nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben 
oder zugelassen sind . . .1). 

§ 2. Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in bezug auf 
den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hört auf. 

§ 3. Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie 
desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten ist ge
stattet ... 2). 

§ 4. Den Zünften und kaufmännischen Korporationen steht ein Recht, 
andere von dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu. 

§ 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf ... die 
Errichtung und Verlegung von Apotheken ... 3). - Auf ... die 
Ausübung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln ... findet 
das gegenwärtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe ausdrück
liche Bestimmungen darüber enthält 4 ). 

Durch Kaiserliche Verordnurtg wird bestimmt, welche Apothekerwaren 
dem freien Verkehr zu überlassen sind 5 ). 

§ 7. Vom 1. Januar 1873 ab sind, soweit die Landesgesetze solches 
nicht früher verfügen, aufgehoben: 

1. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbeberechti
gungen, das heißt die mit dem Gewerbebetriebe verbundenen Be
rechtigungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei es im aIl-

1) ~ie C\Jetuerbe, aUf tuefdje bie C\Jelo.D. feine Illmoenbung finbet, finb im § 6 ge. 
nannt, unb I)ier iit bie ~rridjtung unb jßerlegung bon \&lJotI)efen überI)aulJt unb 
ber jßerfauf bon \&qneimitte1n, fotueit nidjt ausbrücflidje jSeftimmungen barüber gegeben 
)inb, ber )ffiirfung be!3 C\Jefe~es entöogen. )ffiie bas ffi.C\J. in einem Urteil bom 7. Suni 1899 
(1,ßI).gtg. 1901 inr. 35) ausfüI)rte, ift biefer l,ßaragralJI) baI)in au tJeriteI)en, bali ötuat 
"bie ~ttidjtung unb jßerlegung bon \&lJotI)efen" nidjt abet fdjledjtI)in bas \&lJotI)efer. 
geltJerbe jenfeits bes C\Jeltungsbereidjes bes C\Jefe~es bleiben foll. Sn feiner 6tellung alS 
C\Jetuerbetreibenber im allgemeinen nimmt fomit ber \&lJotI)efer an ben jyreiI)eiten unb 
jßerlJflidjtungen ber C\Jetu.D. :reil. jSefonbere jSeftimmungen fÜt \&lJotI)efer entI)ält bie 
C\Jetu.O. aulierbem in ben §§ 29, 40, 53, 54 unb 147,1 bett. \&lJlJrobationen, 41 unb 
154 betr. C\JeI)ilfen, 2e1)rlinge unb I)(rbeitet, 80 unb 148, 8 bett. :ra~en. . 

2) I)(uf bas l)(lJotI)efetgetuetbe finbet § 3 feine \&ntuenbung, ba § 6 bie ~ttidjtung 
bon \&lJotI)efen ausbrücflidj alS eine ber Wcaterien beöeidjnet, bie ber ffiegelung burdj bie 
C\Jetu.D. entaogen finb. ~ie jyrage, ob ein \&lJotI)efer neben ber bereits in feinem jSe. 
fi~e befinblidjen \&lJotI)efe nodj eine ober meI)rere anbete burdj .\fauf erwerben unb be. 
treiben barf, mUB aus ber 9!lJotI)efetotbnung bes betteffenben ,\3anbes beantwortet 
tuetben. ~ie jyüI)rung anbetet C\Jefdjäfte butdj 6tellbettteter neben ber \&lJotI)efe ift 
geftattet. 

3) ~ie WCotü,Je befagen, baB bet ,Bwen bes § 6 bet fei: gewijfe ,Bweige ber C\Jewerbe
gefe~gebung ober .Drbnung burdj 6lJ eaialg ef e~ e boröubeI)alten, weil biefelben nid;t 
beiläufig in einet allgemeinen C\Jewerbeotbnung öU edebigen finb. ~as in betteff ber 
~ttidjtung unb jßedegung ber \&lJotI)efen in \&usjidjt geftellte 6lJeöialgefe~ ift bis je~t 
nidjt erlaHen, es finb baI)er bie bißI)etigen lanbesgefe~lidjen jSeftimmungen über ~r, 
ridjtung, Q;twetb unb jSefi~ bet \&lJotI)efen weitetI)in in .\fraft betblieben. 

4) )8eftimmungen übet .\&röneimitte1 jinb entI)alten in § 6 \&bf. 2 unb § 56. 
5) WCaBgebenb ift gegenWärtig bie auf C\Jrullb obiger jSeftimmung erlajfene .\faife1' 

lidje jßrrorbmmg bom 22. mtobet 1901 (f. @leite 47.) 
1* 
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gemeinen oder hinsichtlich der Benutzung eines gewissen Betriebs
materials, zu untersagen oder sie darin zu beschränken l ); 

2. die mit den ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der Abdeckerei
berechtigungen; 

3. alle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach dem Inhalte 
der Verleihungsurkunde ohne Entschädigung zulässig ist; 

5. die Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichen Anlagen 
oder zum Betriebe von Gewerben zu erteilen, die dem Fiskus, Kor
porationen, Instituten oder einzelnen Berechtigten zustehen; 

6. vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu entrichtenden 
Gewerbesteuern alle Abgaben, welche für den Betrieb eines 
Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigung, dergleichen 
Abgaben aufzuerlegen 2). 

Ob und in welcher Weise den Berechtigten für die vorstehend auf
gehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs- und Bann
rechte usw. Entschädigung zu leisten ist, bestimmen die Landesgesetze. 

§ 10. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs
und Bannrechte, welche durch Gesetz aufgehoben oder für ablösbar er· 
klärt worden sind, können fortan nicht mehr erworben werden. 

Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht mehr begründet 
werden 3 ). 

§ 11. Das Geschlecht begründet in Beziehung auf die Befugnis zum 
selbständigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschied. 

Titel 11. Stehender Gewerbebetrieb. 
I. Allgemeine Erfordernisse. 

§ 14. Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Oewerbes an· 
fängt, muß der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen 
zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon machen ... 4). 

1) ~ie[e meftimmungen finben (ttJie bie amtIid)en ID1oth.Je oemerfen) auf bie bUtd) 
§ 6 von bem vorliegenben 0.le[e~e aui3ge[d)lo[[enen 0.lettJetoe feine 2lnroenbung. ~ie 
O:);Uu[ivred)te ber 2lvot~efen oleioen al[o unoerü~rt (f. ~ierüoer :teil XIII). 

2) ~a ber § 7 auf bai3 2lvot~efetgettJerbe feine 2lnttJenbung finbet, [0 [inb bie ein
öe1nen storvorationen iJufte~enben 58ered)tigungen iJur O:rteifung von 2lvot~efenfoniJe[[ionen 
unb iJltt 2lufetIegung einet 2logaoe bafüt, ttJo [ie, ttJie iJ. 58. in ID1ecf1enourg ~in[id)tIid) 
einiger Eltäbte nod) oefte~en, ~ierblttd) nid)t aufler straft gefe~t. 0.le1bet, ttJeld)e a15 
0.legenleiftung für ein vetIie~enei3 ffieafvrivileg geiJa~lt ttJ erb en, faHen nid)t unter bie 
2logaoen bei3 § 7 2lof. 1 91r. 6, ttJeif § 6 b. 0.lettJ.ü. bie O:ttid)tung unb >EetIegung von 
2lvot~efen von bem 2lnttJenbungi3gebiet ber 0.lettJ.:\.). gänölid) aui3genommen ~at (ffi.0.l. 
26. 91ovemoer 1896). 

3) ~enn, ttJie fogifd)erttJeile an&une~men, aud) bie meftimmungen bei3 § 10 auf 
bai3 2lvot~efergettJeroe feine 2lnttJenbung finben, fO müflte bie 58egrünbung von ffieal· 
g ettJ erb eo ered) tigu ng e.n in bielem 0.le\1Jeroe, ttJo ~anbei3oeftimmungen bem nid)t 
entgegenftef)en, nod) ttJeiterf)in &ulä[[ig fein. 3n \,ßteuflen ift bie 58egrünbung fold)er 
inbei3 fd)on feit bem 2. 91ovemoer 1810 unterlagt (f. Eleite 231). 

4) ~ie ~rage, 00 bet 58eginn bei3 58etriebi3 einer 2lvotf)efe ber 2lniJeigevfIid)t 
unterliegt, ift nad) ~ a n b m a 1tlqu oejaf)en, ba nad) § 6 olofl bie O:rrid)tung unb >EetIegung 
von 2lvot~efen ber ~anbei3gele~gebung an~eimfäUt, ttJä~renb ei3 lid) im § 14 um eine 
>EerVflid)tung f)anbeIt, bie ein 2lvotf)efer, ber bie 58eted)tigung iJum metrieoe einer 2lvotf)efe 
oereiti3 oeli~t, fd)on ber O:infd)ä~ung iJut 0.lettJeroefteuet ~a1ber, iJu erfüHen ~at. ~ie Vteu< 
flifd)e 2lui3füf)rungi3anttJeilung iJltt 0.lettJ.:\.). vom 1. ID1ai 1904 oefagt iJU § 14 folgenbei3: 

Die im § 14 Abs. 1 erforderte Anzeige hat bei dem Gemeindevorstande des 
Orts zu erfolgen, an dem das Gewerbe betrieben werden solL Der Anzeige bedarf eil 
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§ 15. Die' Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang 
der Anzeige. 

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, 
wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung erforder
lich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. 

§ 15a. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast
oder Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vor na m e n an der Außenseite 
oder am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in deutlich lesbarer 
Schrift anzubringen. 

Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich die Firma 
in der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; 
ist aus der Firma der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem aus
geschriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma .. 1). 

11. Erfordernis besonderer Genehmigung. 

§ 29. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der 
Befähigung erteilt wird, bedürfen Apotheker 2) und diejenigen Personen, 
welche sich ·als Ärzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte 
und Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens 
des Staats oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen 
Funktionen betraut werden sollen 3). Es darf die Approbation jedoch von 
der vorherigen akademischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht 
werden. 

Der Bundesrat bezeichnet, mit Rücksicht auf das vorhandene Be
dürfnis, in verschiedenen Teilen des Reichs die Behörden, welche für 
das ganze Bundesgebiet gültige Approbationen zu erteilen befugt sind, und 
erläßt die Vorschriften über den Nachweis der Befähigung 4 ). Die 
Namen der Approbierten werden von der Behörde, welche die Approba-

I>uch dann, wenn für den Betrieb des Gewerbes oder für die gewerbliche Anlage eine 
besondere Genehmigung erforderlich und erteilt ist. . .. Die nach .... § 35 
Abs. 6 l>ußerdem erforderlichen besonderen Anzeigen sind bei der Ortspolizeibehörde 
des Wohnort~ des Gewerbebtreibenden zu machen. Im Stadtkreise Berlin ist die 
im § 14 Abs. 1 vorgeschriebene Anzeige der Verwaltung der direkten Steuern zu er· 
statten. 

\8ei Cfttid)tung eines ~weiten l8etfauf(llofaH3 aulier bem Iiereits Iieftef)enben ift 
clienfall;3 f)iervon 2{n~eige iju erftatten. Wnbet€1tfafl~ liegt eine Glcwcrliefteuerfontravention 
bor (Oq.%rili, 1879), 

1) 'l!er 9(ame muli fo beutlid) angegelien lein, baf! if)n jeber, ber lein Wuge barauf 
rid)tet, lcjcn fann (stGl. 8. i)cooemlier 1906, \15f).2tg. 1906 9(r,91). 9(ad) ber \15reufiijcljen 
W1Jotf)efen.5SetrieMorbnung muli ber W1Jotf)efer aulien nou) ba;3 fliort "W1Jotf)efe" 
anliringen. Glcf)t biele 5Seijeicljnung inbe;3 gleicljfaH;3 aus ber mrma f)ervor, jo bürfte 
jiclj bie nocljmalige Wnliringung beiS fliotte~ "W1Jotf)efe'f erülirigen, . 

2) 0'n ber ~X1J1Jroliation al!5 W1Jotf)eier ift nur bie 1Jerlönliclje 5Sefiif)igung 
Dur jelliftiinbigen 9Iusüliung beiS W1Jotf)eferge\tlerlie~ entf)alten, nicljt alier bie naclj ben 
2anbeiSgefe~en jiclj ricljtenbe .\tonöeffion ilur Cftticljtung qber Üliernaf)me einer W1Jotf)efe. 

3) Thtr bie 5Seöeicljnung al!5 ~(qt unb bie jSüf)rung ariltiif)nlicljer %itel ift an ben 
5Seli~ einer W1J1Jroliation gefnÜ1Jft. 'l!ie WuiSüliung ber ~eilfunbe an liclj ift burclj 
§ 1 ber Glew.O. jebermann freigegelien unb fann auclj nicljt auf lanbe;3geleblicljem fliege 
verlioten werben (O.l8.Gl. 22. W1Jril1895, .\t.Gl. W. I, @:l. 29). 9(ur für W1Jotf)efer ift 
burclj § 144 eine Wu;3naf)me gelcljaffcn (j. @:leite 17). 

4) Wuf Glrunb bieler 5Seftimmung ift bie \15rüfung;3orbnung für W1Jotf)efet 
Ol,lm 18. ill1ai 19Q4 ergangen (j. @:leite 20). 
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tion erteilt, in den vom Bundesrate zu bestimmenden amtlichen Blättern 
veröffentlicht! ). 

Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind 
innerhalb des Bundesgebietes in der Wahl des Ortes, wo sie ihr Ge
werbe betreiben wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen über 
die Errichtung und Verlegung von Apotheken (§ 6), nicht bc
schränkt2). 

Dem Bundesrate bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter welchen V 01'

aussetzungen Personen wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen von 
der vorgeschriebenen Prüfung ausnahmsweise zu entbinden sind 3). 

Personen, welche vor Verkündigung dieses Gesetzes in einem Bundes
staate die Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Arzte, Wundärzte, Zahn
ärzte, Geburtshelfer, Apotheker oder 'Tierärzte bereits erlangt haben, &elten 
als für das ganze Bundesgebiet approbiert. 

§ 33. Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder Kleinhandel 4 ) mit 

1) SDie ~eröffenmef)ung erfolgt iälJrIief) buref) ben ffieief)i3anöeiger ünb jeiteni3 
ber approoierenben nief)tpreujjijef)en 8entraloelJörl.ien aujjerbem bmef) beren amtlief)e 
Drgane (j8unbei3rati3oefef)lujj bom 8. SDe5emoer 1881). 

2) Wuef) WpotlJefergelJi1fen, tuelef)e in einem j8unbei3ftaate ba$ (,\)elJHfenöeugnii3 
ertuoroen lJaoen, bürfen in allen j8unbei3ftaaten ilJrem j8eruf a1i3 (,\)elJi1fen naef)gelJen 
(j8unbei3rati3oefef)lujj bom 2. \Jeoruar 1874). 

3) \Jür bie (i;ntoinbung bon ber ~fpotlJefcrprüfung finb berartige j8eftimnlUngen 
nief)t ergangen. 

4) Unter ben j8egriff ber ~ef)anftuirtfef)aft fäIIt auef) bM ~eraoreief)en bon Wlineral
tu ajf er, üoerlJaupt jebe 2!rt bon (,\)etränfen (D.~.(,\). 4. 0uli 1877); lIj8rannttuein" oe. 
greift auef) ~iförc, stognaf unb älJnlief)e britillicrtcn 0letränfe (Co.:trilJ. 14. Wlai 1879, 
Sl'.('\). 17. 3uli 1909, \13lJ.8tg. 1909 ~r. 64), bagegen nief)t .l2iför~ oötu. Sl'ognafeffenöen, bie 
erft öm j8ereitung bon j8rannttueinen bienen follen unb balJer nur a1i3 Sjalofaorifate an-
5ufelJen jinb (C . .I2.('\). Sjamourg ~obemoer 1906, \13lJ.8tg. 1906 SJh. 96, ~,(\l. Wlagbeourg 
10. Cftober 1908, \13lJ.,8tg. 1909 ~r. .36), ebenfoluenig .l2iförOolJnen (.I2.Cl). j8raun[ef)ll.leig 
20. Wlai 1909, \13f].,8tg. 1909 SJer. 4.3). 

2(1$ SUeinf)anbeI im @Sinue bon §.33 O>elu.r:. ift naef) einem Urteil bei:\ 51.Cl). bom 
17.3uli 1909 (\13lJ.8tg. 1909 SJer.64) ein ,I)anbe! mit ben WlclIgm bon j8rannttuein an· 
jll[ef)en, bie bon ber bafür 3uftänbigen ~ertualtllng<3oelJörbc ölt bH betreffenben 3eit unb 
für ben betreffenben j8e3irf aEl majjgeocnb feftgefetlt tuerbcn. '!'ie[e Wlenge oeträgt für 
bie alten \13robin3cn \13reuflCn<3 naef) einem (i;rlaffc bom 0(1)re 1858 i\Htilcit einen 1)aloeu 
9htfer ~~ 17,175 1.0n ber \13robin5 @Sef)k<3tl.lig~.~lolftein bilbet bir illrcu5e für ben SHein~ 
f)anbrf bie Wleuge bon 9 I, in ber \13robh13 ,pannobrr ift ber ~crfauf "unter einem ~tiibef)en/l 
~ 3,894 I, Sl'leinlJanbrI. i}[uef) bir 2logabc \)On lßrannttl.lein (S{ognllf, .l2ifören) in ber
fiegelten ~rafef)en ober in \13rooeflllfmen ift nam ber neunen ffiemtfpred)ung be') Sf.Cl), 
unb be;3 C.~.Cl). a1;3 fonöeffion;3pflief)tiger 51lcinlJanbei ani\1t!clJcn. ' 

::Die \Jrage, 00 auef) WpotlJefer oum Sl'leinf)anbel mit j8tllnnttueiu ber CfrIauoni;3 
bebürfen, oeantluortet fief) naef) ben §§ 6 unb .33 ber @ellJ.D, folgenbermajjen: :ta bie 
@etu.D, naef) § 6 auf ben ~etfauf \)On Wröncimitteln nut infotueit Wntucubung finbet, 
al;3 jie aui3brücflief)e j8eftimmungen barüoer entlJäIt, § .33 folef)e aU$brücfIief)e j8eftimmungeu 
aoer nief)t trifft, fo ift ber ~erfauf bon j8rannttuein(Sl'ognaf) unb ~piritui3, fofern biefe 
ali3 Wr~neimittel bieuen foUen, nief)t fonöeHion;3pflief)tig (Cfrl. be;3 n:inani\~Wlin. 
bom 10. WpriI 1897; Sl'.Cl). 2.3. ()flooer 1905, \13lJ,8tg. 1905 ~r. 86; Sl'.@. 22, 0anuar 1906, 
\13lJ . .3tg. 1906 ~t. 8; .ILOl. 8. 5::ftobcr 1906, \13lJ.8tg. 1906 SJlr. 82; Sl'.(,\), .31. 0anuar 1907, 
\13lJ . .3tg, 1907 SJh. 12; 5::.~.Cl). ::Dre;3ben IJl0bcmoer 1903, \13lJ,8tg, 19m SJer, 102; .I2.Cl). 
'lll1i$ourg 19. ::Dcilember 1908, \131J . .3tg. 1909 ~r. 26), ::Dagegen ift bie Sl'on~eHion<3pffief)t 
gegeoen, tuenn ber Sl'leinlJanbcl mit ben genannten \13robuften erfolgt; 3U :trinfötuecfen 
(Sl'.Cl). 12. Wlätö 1906, \13lJ.8tg. 1906 ~r. 22), 1\11 CIlenujiötuecfen (Sl'.('\). 10. ~uni 1907, \131). 
31g. 1907 ~r. 49)/ ilu gewcrblicf)en 3tuecfen (ft.Cl). Cftober 1907, \13lJ.,8tg, 1907 IJlr, 86), 
3u teef)nifef)en 8tuecfen (st,Cl). 31. 0anuar 1907, \13lJ . .3lg. 1907 %. 12), obrr überlJaupt oU 
anberen a1;3 Sjeilötuccfen (ft'.(,\). 22. ~alll1ar 1906, \13lJ.8Ig. 1906 ~r. 8). Cfin ~erfal1f al0 
ßJcllltjimitte1 liegt bor, iobafb bie i}lntuenbung ölt biefem Sturcfe al~ tu Clf]rjef)einlicfJ an< 



Reichsgewcl'beordnung. 33. 7 

Bra n n twei n 0 der S piri t us betreiben will, bedftrf dl1zu der Erlaub
nis .•• 1). 

&une~men ift, and) menn ber Stäufer einen anberen )Berluenbungsö-1ucd angegeben l)at 
(St.®. 11. 'lle~ember 1905, ~~.3tg. 1905 91t. 100; O.~.®. :Dresben 31. WCär51892). 

91euerbingß erging ~ier~u folgenbe born \JteuMd)en ~inanh WCebi3inal-, .~anbc15. 
unb WCinifter be'3 ~nnetn unteröeid)nete )Berfügung: 

Min.-Erl. betr. die Betriebssteuerpflicht des Verkaufs von alkoholhaitigen Arznei. 
mitteln seitens der Apotheker. VOlI! 20. Juli 1907. 

Auf die an den mitunterzeichneten Finanzminister gerichtete Eingabe vom 
16. Juli 1906, betr. die Betriebssteuerpflicht des Verkaufs von Arzneimitteln mit 
einem Alkoholgehalt von weniger als 86% Tralles, erwidern wir folgendes: 

Die Reichsgewerbeordnung findet auf den "Verkauf von Arzneimitteln" nur 
insoweit Anwendung, als sie ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. Unter 
Arzneimitteln versteht die Rechtsprechung in übereinstimmung mit der Wissenschaft 
alle "Substanzen, Präparate und Zubereitungen, welche in der medizinischen Wissen. 
schaft als Heilstoffe, bzw. Heilmittel gelten und in Anwendung kommen". IVelohe 
Branntweinpräparate in der medizinischen Wissensohaft als HeHstoffe gelten und in 
Anwendung kommen, wird im einzelnen einstweilen zweifelhaft sein und muß auf 
Grund wissenschaftlioher Gutaohten entschieden werden, ohne daß es dabei auf den 
Prozentsatz des Alkoholgehalts ankommt. 

Keinem Zweifel aber kann die Qualifizierung als Arzneimittel bei denjenigen 
Branntweinpräparaten unterliegen, welche in das Deutsche Arzneibuch aufgenommen 
sind. Diese sind unzweifelhaft "Arzneimittel" im Sinne des § 6 der Reichsgewerbe
ordnung und unterliegen der Konzessionspflicht - mithin auch der Meldepflicht aus 
§ 52 und der Betriebssteuerpflicht gemäß § 59 des Gewerbesteuergesetzes - nicht. 

Kognak gehört zu den in das Arzneibuch aufgenommenen Präparaten. Sofern 
derselbe als Heilmittel in Anwendung kommen soll, ist daher sein Verkauf gemäß 
§ ß der Reichsgewerbeordnung von den Vorschriften der Gewerbeordnung befreit. 
Ein zu technischen oder Genußzwecken erfolgender Verkauf würde dagegen, auch 
wenn er in der Apotheke erfolgt, den Vorschriften der Reichsgewerbeordnung, mithin 
auch dem § 33 a. a. O. unterliegen und eine Betriebssteuerpflicht begründen. 

~ür ben ~ettieb ber ®aftmirtjd)aft, ber 6d)anfmittjd)aft (~ui3jd)anf bon WCincraI. 
luaHer), bei3 Stlein~anbe1'3 mit ~ranntmein ober 6\Jiritu'3 ift in ~reuflen iä~r1id) eine 
befonbere ~etriegfteuer öu entrid)ten. WCit ffiücffid)t ~ierauf ift aud) ber Stlein~anbe1 
mit ~ranntmein, nad)bem bie borgefd)riebene Cl:tTaubni<3 baöu erteilt ift, nom belonber<3 
bei ber ~uftänbigen ~e~iirbe an~u melben (St.®. WCärö 1900, ~f].3tg. 1900 91r.27). 
~ie ~etrieMfteuer beträgt in ~reuflen für ieben, meld)er eine<3 ober me~rere ber fteuer~ 
pflid)tigen ®emerbe betreibt, menn er bon ber ®e\tJerbefteuer befreit ift = 10 WCf., lucnn 
er lIur ®emerb~.fteucr beranlagt ift: in ber Stlaffe IV = 15 WCf., III = 2fi iJJ(f., II = 50 WCr., 
I = 100 WCr. Uher bie meitere ~efteuetung be;3 Stlein~anbeg mit ~ranntmein f. ;reil XIX. 

3um .panbd mit bergäll tem 6\Jiritu'3 bebarf e'3 feiner befonberen Ston< 
~eHion, fonbern nur einer ~nileige bei ber Orti3be~örbe. (91ägeres f. in ;reif VII). 
91ud) unterliegt biefer .panbe1 feiner ~etrieMfteuer (Gl:t1. bei3 ü,inanil·Whn. bom 1. ~\Jri1 
1896), 

1) Über bie ~e~iirben, lueld)e bie ®enel)migung erteilen, beftimmt bai3 \Jreuflifd)e 
®ele~ über bie 3uftänbigfeit ber )BermaItungi3. unb )BermaItungi3gerid)t;3be~örben bom 
1. ~uguft 1883 (~r.®.6. 6. 237) folgenbes: 

§ 114. über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirt
schaft oder Schankwirtschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie ... 
j1;um Handel mit Giften (§§ 33, 34 der R.Gew.O.) beschließt der Kreis(Stadt)ausschuK 

Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis
(Stadt)ausschusse zu. 

über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis ... zum Kleinhandel mit Branntwein oder 
Spiritus, ist zunächst die Gemeinde- und die Ortspolizeibehörde zu hören. Wird von 
einer dieser Behörden Widerspruch erhoben, so darf die Erteilung der Erlaubnis nur 
allf Gnmd mündlicher Verhandlullg im Verwaltungsstreitverfahren erfolgen. 



8 1I. Gewerberecht. 

Die Landesregierungen sind befugt, außerdem zu bestimmen, daß: 
a. die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder zum Klein, 

handel mit Branntwein oder Spiritus allgemein; 
b. die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Aus" 

schänken von Wein, Bier oder anderen, nicht unter a. fallendel1 
geistigen Getränken in Ortschaften mit weniger als 15000 Ein
wohnern, sowie in solchen Ortschaften mit einer größeren Ein, 
wohnerzahl, für welche dies durch Ortsstatut (§ 142) festgesetzt 
wird, von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig 
sein solle. 

Vor Erteilung der Erlaubnis ist die Ortspolizei- und die Gemeinde
behörde gutachtlich zu hören . . . 

§ 34. Abs. 3. Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum 
Handel mit Giften ... besondere Genehmigung erforderlich ist ... 1). 

§ 35. Abs. 4. Der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, 
welche zu Heilzwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung 
des Gewerbebetriebes Leben und Gesundheit von Menschen gefährdet ... 2). 

Ist die Untersagung erfolgt, so kann die Landeszentralbehörde oder 
eine andere von ihr zu bestimmende Behörde die Wiederaufnahme des 
Gewerbebetriebes gestatten, sofern seit der Untersagung mindestens ein 
Jahr verflossen ist. 

Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe 
beginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes der zuständigen Be
hörde hiervon Anzeige zu machen 3 ). 

Die Entscheidung des Bezirksausschusses ist endgültig. In den zu, einem Land. 
kreise gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreis. 
ausschusses der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand). 

fBeilü9Iid) ber ,3urücfltaljme ber .\foltileflion f. § 53 @etu.O. 
1) )ßon biefer ~n!1äd)tigung 1jaben bie meiften fBunbe~ftaaten @ebraud) gemad)t. 

~rud) in \j3reu!ien ift ber @ift1janbel bon einer befonberen @eneljmigung abljängig. 
(~äljere~ f. in :reif XVI!.) 1la fomit bie .\lanbei3ge[e~gebung befugt ift, )ßorfd)riften 
über bie ~tIaubni~ ilum @ift1janbel 3u erlaHen, 1)at fie aud) &u befUmmelt, tuai3 unter 
,,@ift" 5U ber[te1jen ift (ltCIJ, 1. Oftober 1894, .lt@.2L I, S. 43). 1la~ ift in \j3reu!ien \je" 
fd)eljen burd) bie @iftl:w!iöciberorbnung bom 22. ~ebrunr 1906, I}(nlage I (f. :reil XVII). 

2) ,3ur Unterfagung be~ 1lrogenljanbeli3 öU SJeif&ll)ecfen iit erforbetIid), bafl 
bie Sjanbljabung bei3 @etuerbebetriebei3 .\leben unb @e[unb1jeit bon Wlenfd)en gefäljrbet; 
ei3iit jebod) nid)t nötig, ba!i eilt 6d)abe bereiti3 eingctretcn if!; ei3 genügt, tuenn llU~ ber 
Sjanbljabung be~ fBetriebei3 er1jent, ban .\leben unb @efunbljeit bon Wlenfd)en baburd) 
in ~rage geftelft lohb (O.lö.@. 7. ~ebruar 1900/ 20. f)ftober 1900/ \j31j.,3tg. 1900 ~r. 29 
ultb 86). .0n ber blonen :ratfad)e bei3 unbefugten \l(r3nei~ ober @iftljanbeli3 fann allein 
nod) fein @runb ßur Unter[agung be~ 1lrogen1janbel!3 gefunben loerben. ~~ iit aber 
3u1äflig, aui3 einer ge[e~tuibrigen 2Trt ber l}(ufbetua1jrung bon @iften auf eine grobe Un. 
tJorfidjtigfeit unb aui3 biefer tueiter barauf öU fd)liencn, ban bie Sjanb1jabung bei3 @e· 
tuerbebetriebe~ .\:leben unb @efunb1jeit gefäf)rbet ('c.)ß.@. 17. WCäq 1900, \j3lj.,3tg. 1900 
ger. 39; :I})ß.@. 2. 0uli 1906/ \j311.,8t9. 1906 9(r. 54: C.'S.(\). 3. 'Ileöcmber 1908/ \j31).,3!g. 
1908 9(r. 101). Gl'i3 ift iebod) öU bead)ten, ban nid)t ber gefamte 'Ilrogen1janbel, jonbern 
nur ber Sjanbcf mit fold)en 'Ilrogcn unb Cl:ljemifalien, bie ßU Sjei(311)ecfell bienen, 
unterlagt tuerben fann. ~erner f).lrid)t ber § 35 nur tJon 'Ilrogcn unb d)e mi[d)cn \j3rä~ 
).laratcn, länt bie fog. galeni[d)en \j3rä).larate, tueld)e öU Sjeilötuecfen bienen unb bem 
freien )ßcrfe1jr überlaffen \inb, fomit an[d)einenb allner ad)t. Gl';3 ift aber an&une1jmeu, 
ban ber @efe~geber biefe mcljr fad)männi[d)e llntcrfd)eibuug nid)t beabjid)tigt 1jat unb 
aud) bie freigeAebenen galcnifd)en Sjeilmittel gegcbenenfall~ mit obiger fBeftimmung 
treffen tuollte, Über ba;3 )ßcrfa~rcn bei Unterfagung bC$ ®etuerbebetriebc$ ficl)e bie l\'ufj< 
note 1 auf 6eite 14. 

3) 'Ilie[e I}(ncrei\1en, bie neben ber nad) § 14 erforbet1id)en ge1jen, [inb bei ber Otti5. 
~on~eibe1jörbc bci3 ~o1jnort!3 b~~ @e\1Jetbetreibenben anilubrinBen (f· ~ußnDte 4 !lllf 6. 4). 



Reichsgewerbeordnung. §§ 34-36. 9 

§ 36. Das Gewerbe . . . derjenigen, welohe den Feingehalt edler 
Metalle oder die Besohaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von 
Waren irgend einer Art feststellen 1), der Güterbestätiger, Schaffer, 
Wäger, Messer, Braoker, Schauer 2) Stauer usw. darf zwar frei betrieben 
werden, es bleiben jedooh die verfassungsmäßig dazu befugten Staats
oder Kommunalbehörden oder Korporationen auoh ferner berechtigt, 
Personen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung 
der bestehenden Vorschriften zu beeidigen und öffentlich anzu
stellen, 

Die Bestimmungen der Gesetze, welche den Handlungen der genannten 
Gewerbetreibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an diese 
Handlungen besondere rechtliche Wirkungen knüpfen, sind nur auf die 
von den verfassungsmäßig dazu befugten Staats- oder Kommunalbehörden 
oder Korporationen angestellten Personen zu beziehen. 

1) .Bu ben l,ßerfonen, llJeldje bie mefdjaffen~eit ufllJ. einer lffiare feftfteIIen, ge~ören 
bie geridjtItdjen Sj an b eHl dj e m He r, llJeldje butdj bie amtIidjen SjanbeIi3tJertretungen 
(SjanbeHlfammern) oeeibigt unb öffentIidj angefteHt llJerben. 

2) :Die redjtIidjen ~er~iiItnifie ber jJleifdjoefdjauer unb stridjinenfdjauer hnb 
ie~t geregelt butdj bai3 @e!e~ oetr. bie 5djladjttJie~- unb jJleifdjoefdjau bom 
3. 0"uni 1900 (ffi.@.5SI. 5. 547) unb bie ba3u erIaffenen 2(Ui3fü~tungiSoeftimmungen beiS 
5Sunbei3tati3 bom 30. Wlai 1902. 2(.\Jot~efer geniejien oei ber .Bulaffung öur %tidjinen
fdjau eine gellJiffe ~ergünftigung nadj Wlajigaoe einei3 gemein[amen Q':daffei3 ber Wlinifter 
ber Wleb. 2(ngeIegen~eiten unb für BanbllJittfdjaft tJom 24. Wliiq 1905. 

Min,-Erl. betr. Zulassung von Apothek\3rn zur Trichinenschau. Vom 24. Mär2; 1905. 

Während nach § 11 Abs. 1 der Ausführungsbestimmung E.des Bundesrats (B.B.E.l 
und nach § 43 Abs.2 der preußischen Ausführungsbestimmungen vom 20. März 1903 
(A.B.J.) die Ärzte und Tierärzte ohne besondere Prüfung zur Ausübung der Trichinen. 
schau zugelassen sind, bestehen derartige Ausnahmevorschriften für die Apotheker 
nicht, so daß diese sich den für die Laien maßgebenden Bestimmungen zu unterwerfen 
haben. Damit wird dem allgemeinen Bildungsstande der Apotheker und ihren be. 
sonderen fachkenntnissen namentlich ihrer Fertigkeit im Gebrauche des Mikroskops, 
nicht in genügendem Maße Rechnung getragen. Zwar verlangt die Trichinenschau 
auch Kenntnisse über die Grundzüge der Lehre vom Körperbau des Sohweines und 
vom feineren Bau der Muskulatur, ferner übung in der Entnahme der Proben und 
endlich die Fähigkeit, Trichinen und Finnen richtig zu erkennen und zuverlässig von 
anderen Parasiten zu unterscheiden. Es wird daher, da diese Eigenschaften, nach der 
Art ihrer Ausbildung wohl den Ärzten und Tierärzten, nicht aber auch den Apothekern 
ohne weiteres zuzutrauen sind, bei letzteren auf den Nachweis der zur Trichinenschal! 
nötigen Fähigkeiten durch Ablegung einer Prüfung nicht verzichtet werden können. 
Dagegen sind die Apotheker imstande, sich die gedachten Kcnntnisse selbständig zu 
erwerben und durch eigene Weiterarbeit auch zu erhalten. Es kann ihnen daher die 
Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 B.B.E. und § 45 Abs. 2 
A.B.J.) und die Ablegung der Nachprüfungen (§ 9 B.B.E. und § 48 Abs. 1 A.B.J.) er
lassen werden. Auch ist in der Vorbildung der Apotheker und ihrer gesellschaftlichen 
Stellung einer der besonderen Gründe zu sehen, die nach § 44 Abs. 3 A.B.J. die Au~
führung der Prüfung durch den Departementstierarzt rechtfertigen. 

Da die Apotheker sich an der Untersuchung ausländischen Fleisches zurzeit nicht 
beteiligen und auch in Zukunft nicht beteiligen werden, erscheint eine Abänderung 
der B.B.E. nicht notwendig. Es genügt vielmehr, wenn in den § 43 A.B.J. folgender 
Abs. 3 eingeschoben wird: 

"Apotheker köpnen sich über die zur Vornahme der Trichinenschau erforder· 
lichen Kenntnisse durch Ablegung einer Prüfung vor dem Departementstierarzt 
ausweisen, ohne zur Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 45 Abs. 2) ver
pflichtet zu sein. Auch sind sie von den nach § 48 vorzunehmenden Na,chprüfungen 
befreit. " 



10 Ir. Gewerbereeht. 

§ 40. Die in den §§ 29-33a und im § 34 erwähnten A p pro batio nen 
und Genehmigungen dürfen weder auf Zeit erteilt, noch vorbehaltlich der 
Bestimmungen in den §§ 33a, 53 und 143 widerrufen werden 1). 

Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den 
§§ 30, 30a, 32-33a und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in 
den §§ 33a, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der Rekurs zulässig. Wegen 
des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 2 ). 

III. Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse. 

§ 41. Die Befugnis zum selbständigen Betriebe eines stehenden Ge
werbes begreift das Recht in sich, in beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, 
Arbeiter jeder Art und, soweit die Vorschriften des gegenwärtigen Ge· 
setzes nicht entgegen stehen, Lehrlinge anzunehmen. In der 'Vahl des 
Arbeits· und Hilfspersonals finden keine anderen Beschränkungen statt, 
als die durch das gegenwärtige Gesetz festgestellten. 

In betreff der Berechtigung der Apotheker, Gehilfen und Lehrlinge 
anzunehmen, bewendet es bei den Bestimmungen der Landesgesetze 3 ). 

§ 41a. Soweit nach den Bestimmungen der §§ 105b-l05h Gehilfen, 
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn· und Festtagen 
nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Ge· 
werbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden. Diei'!e Bestimmung findet 
auf den Geschäftsbetrieb von Konsum· und anderen Vereinen entsprechende 
Anwendung!). 

1) '1>ie 1iX\.1\.1robationen beil § 29 \inb 'oie 'ocr ~t~te nnb liX\.1otqefet, 'oie be~ § 34 'oie 
Sfonöejfionen öum S)anbef mit @iften. liXuil ben )Beftimnumgen 'ocr §§ 40, 53 unb 143 
folgt, baii einem 2(\.1otqefer 'oie liX \.1 \.1 r 0 ba ti 0 n, [ofem jie auf @nmb rid)tiger ~.llad). 
tuei[e ertuorben tuUtbe, nur bann im !Straftuege entiJogen werben farm, wenn bem 
31lqabcr 'oie burgerlid)en ~qrented)te aberfannt worben finb. ::DUtd) 91id)tauilubung 
bcil merufe§ erlifd)t 'oie 1iX\.1l.Jtobation nid)t. Gl;ntgegellfteqcnbe meftimmuugen ber 9X\.10-
tqefenorbnungen [inb, 'oa 'oie @ultigfeit bei3 § 29 ber @ew.O. auf baß liX\.1otqefergewerbc 
aU$brücflid) außgef\.1rod)en ift, gegenwärtig ltngulttg. 

::Die 21\.1off)efenfon~efliolten fallen nid)t unter 'oie @cw.O., 'oie /yragc, ob beren 
3urücfnalJme 5u1äHig ift ober nid)t, mUD baf)er aUf @runb 'ocr lanbc§ge[e~lid)en mc. 
ftimmungen bow. beil 3nf)alti3 'ocr Sfol1öcjjioni3urfunben beantwortet tverben. \.lead) 'ocr 
\.1reuf:li[d)en 2anbe;3· böw. 2f\.1otqefenge[e~gebung iftbiefeUJe n id) t 5 ulä fiig. 

2) ::Die §§ 20 unb 21 befagen folgenbes: 
§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächst vorgesetzte Behörde zulässig, 

welche bei Verlust desselben binnen 14 Tagen vom Tage der Eröffnung des Bescheides 
an gerechnet, gerechtfertigt werden mull. Der Rekursbescheid ist den Parteien 
schriftlich zu eröffnen und mull mit Gründen versehen sein. 

§ 21. Die näheren Bestimmungen übel' die Behörden und das Verfahren, sowohl 
in der ersten als in der Rekursinstanz, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten ... 

3) ::Die in ben liX\.1otf)derorbnungen borge[d)rielJenen 5Be[d)ränfungen beilüglid) ber 
2inna~me bon 2eqrlingen ~aben jomit i~re @eltung beqaUen (f. :teil XIV). me· 
ilugIid) ber 2fl1naf) me bon 2{\.1ot~efergeqi{fen gelten 'oie burd) 'oie mefanntmad)ung 
bes ffieid)sfanölers bom 13. S'al1uar 1883 unb 12. j'l,ebruar 1902 mitgeteilten 5Bunbe$' 
ratilbejd)fü[fe (f. !Seite 46). 

4) liXuf ben )Betrieb ber liX,pot~efen finbet § 41a beir. 'oie !Sonl1tag<3tu~e nur in je~r 
be[d)ränftem Umfange 2inwenbung. !Soweit e53 lid) um 2ltilneimittef ~anbcft, fann er 
nid)t in )Betrad)t fommen, ba 'oie @etu.O. laut § 6 aUf ben )Berfauf bon 2fqneimittcln 
nur in[otveit \!fntucnbung finbet, ali3 [ie aW3brücflid)e )Beftimmungen barüber entqält, 
luaS; borliegenb nid)t 'ocr \)'aH ift. liXoer aud) be5üglid) jonftiger 2Trtifef fönnte man bas gleid)c 
annef)men. '1>cnn § 41 a ~äIt jid) aUi3brücflid) im ffia~mcn 'ocr §§ 105 b biil 105 h. ::Dieje 
aber finben luicber laut § 154 auf @el)ilfen unb 2eqrlingc in liX,pot~efen feine 9111IVCll. 
bung. 011 biejcm !Sinne cntimicbc11 aum bn0 ~.0l. Stiel u11ter bC11l 9. I)f\.1ril1894 ('+51)·3t\1. 
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Weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen des Gewerbe
betriebes an 80nn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht entgegen. 

1894 1Jlr. 54) unb bas %f.® .. ~übecf untet bem 10. %fuguft1906 (\,\31).3tg. 1906 I)(t. 65). 
~lbtueid)enb mteilte jebod) ba;3 Sf.®. (l;§ fteme fid) auf ben I5tanblJUnft, bali nm bet 
eigentlid)e ~ljJot1)efenbettieb, b. 1). nm bet lBetfauf bon %ftllneimitteln unb ®egenftänben 
11m SftanfenjJflege, bon ben ~eftimmungen bei3 § 41 a ®etu. 0 befreit ift, be t lB e rf aUf 
anbetet ~h;tife1 a10 %fjJoflJefettuaten a1\o aud) in 9ljJot1)efen öUt 3eit bet ge~ 
tuetblid)en l5onntagstu1)e gemäli § 41 a ®etuO. nid)t öu1äjjig ift. ,;-sn bem Utteil 
tlOm 15. ~ebruat 1909 (\,\31).3tg. 1909 I)(r. 21) jagt bas Sf.®. 1)ietübct: ,,:Det 9ljJot1)efet, 
bet neben S)eilmitteln obet ®egenftänben ber ft'ranfenlJf!ege :Dtogen, .~ebeni3~ obet ®e~ 
nulimittel unb anbete )lliaren fü1)tt, ift injotueit gei1.1ö1)nfid)er Sfaufmann unb fann Hd) für 
biefen .panbel nid)t auf bie 91ui3n(1)mebefthnmungen berufen, bie ausfd)lielilid) für ben 
\!IjJot1)efenbettieb getroffen fintl. :Den 9tpot1)efen ift !ebiglid) im ,;-snteteHe be.\l \,\3ublifums 
eine 60nberftellung eingeräumt. :Det Sfranfe joll öU jeber 3eit, namentlid) aud) am 60nn~ 
tage, fid) .peil~ unb 5.linbetung\lmitte! befd)afien bütfen. :Die ~{usn(1)meftenung bet 
\)(jJot!lefe foll abet nid)t baöu bienen, bali bai3 \,\3ublifum in ber ,Beit, tuenn anbete ®e~ 
fd)äftc gejd)!ojfen fein müHen, feinen jonjtigen ~ebarf in ber \)(t10t1)efe becft. :De mnad) 
nntetltd)t bet 9{jJoflJefet, fotueit er mit anbeten ®egenftänben aE; \)(jJot1)efet~ 
iU a ren.\l anb el ttei b t, ben a !lg e mcincnlB Otj d)ri f ten übet b en ® eiu etb e b e tri e b, 
insbejonbcte aud) ben ~eftimmungen bet §§ 41 a, 105 b, 146 a ®etuD./i :Dieje Wujfa)fung 
muli nunm(1)t in bet \,\3ra:r;ii3 al'3 maligebenb angeje1)en tuerben. \!Ibet ba es eine be~ 
ftimmtc, fIate ®tenlJe ßtuifd)cn I)Üöneimitte1n unb anbeten :Drogen nid)t gibt, inbcm 
Olibenö!, 6almiafgeift, 'rerjJentinö!, Q;Hig, .ponig Ufi1.1. ebenjogut ~u .\leil. tuie ölt anbeten 
3tuecfen gebraud)t tuetben fönnen, ift in ber \,\3rll):ü3 biefe llntetfd)eibung fd)i1.1er bUtd)~ 
IJuiü1)ten. ,;-sebenfalli3 ivi,b bet \)(jJotllefer bei jebem il-Ut 3eit ber 6onntag<3ru1)e bei il)m 
iJerlangten Whttcl, benen atilneilid)e lBertuenbung nid)t gan;\ lid)et ift, fid) bCil-üglid) bei3 
beabjid)tigtcn ®ebraud)e5 informieren müHen. 

I)lulict ben ~{norbnungen bet ®ei1.1.0. übet 6onntagi3ru1)e beiteI)en in \,\3reujicn 
nod) überall gleid)lautenbe jJtüiJinöicllc \.ßoli~eibetorbnungen übet l5onntagi31) eilig u n g, 
i1.1cldJc anbete 3tuecfe bcrfolgen unb nid)t tuie bie ®etu.O. bon foöia!jJolitijd)en, jonbem 
tl0n religiöjen, fird)l\d)en @ejidJti3jJunrten aui3gef)cn. :Die füt ben ,\2anbesjJo!iöeibebirf 
\{1etlin crlajfene l.Betorbnung 1)a! in ii)tcn iuejcntlid)jtcn ~eitimmungen [olgcnben )lliortlaut: 

P.-V. betr. die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage. Vom 27. Idärz 1903. 

§ 1. An den Sonntagen und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten 
sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Betriebsstätten verboten, sofern 
sie geeignet sind, die äußere Heilighaltung der Sonn. und Feiertage zu beeinträchtigen. 

Zu den hi~rnach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere: 
,I. der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes (vgl. jedoch 

§§ 5 und 6). 
§ 15. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der Gewerbeord, 

nung an Sonn- und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot des § 1 auf die Arbeiten 
in offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes ... keine Anwendung. 

§ 6. Das Aushängen und Ausstellen von Waren in den Schaufenstern und Schau, 
kästen sowie in und vor den Ladentüren ist an Sonn- und Feiertagen nur während 
der zulässigen Verkaufszeit gestattet. Außerhalb dieser Zeit müssen die Ladentüren 
geschlossen und die Schaufenster geräumt oder verhängt sein. 

§ 7. Apothekern ist der Ver kauf von Arzneimittel n und Gegens tände n 
der Krankenpflege jederzeit gestattet. 

§ 16. Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung werden, sofern nicht nach 
den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis 
zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen besteaft. 

§ 17. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Die über die Sonntagsruhe 
im Handelsgewerbe und im Gewerbebetriebe erlassenen Verordnungen werden durch 
diese Polizeiverordnung nicht berührt. 

~ei biefen lBetotbnungen fd)eint, ivie ld)on aU6 bem )lliottlaut 1)erOotgc1)t, tatfäd)lid) 
bie 21bfid)t getualtet illt 1)aben, ben 9{jJotl)efcrn ben lBetfauf anbetet 21ttifel ali3 bet in § 7 
genannten tuä1)tcnb bet angemeinen ffiu1)cöeit nid)t 5u geftatten. :Diefet 91uffalfung i1.1ütbe 
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§ 42a. Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Um
herziehen ausgeschlossen sind, dürfen auch innerhalb des Gemeinde
bezirkes des Wohnorts oder der gewerblichen Niederlassung von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen 
öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft 
werden ... 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe können durch 
Stellvertreter ausgeübt werden; diese müssen jedoch den für das in 
Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen ge
nügen!). 

audj baß oben angefüljrte Urteil bei3 Sf.0.I. ent[firedjen. 9ludj baß in ben ~olißeit.1etorb" 
nungen entljaTtene 0.lebot bei3 ~etljängen;3 ber Eidjauf~nfter [ieljt ba;3 Sf.0.I. für 9{fiO
tljefet a(§ maflgebenb an, [ottJeil e;3 [idj um anbete Wrtifel a(§ Wröneimittel u[ttJ. ljanbelt. 
&;3 traf ljierüber folgenbe &nt[djeibungen: 

1. EiottJeit bie ~o1i~eiverorbnungen über bie äuflere S)eiligl)altuug ber Eionn- U11b 
~efttage ein ~erljängen ber Eidjaufenfter anorbnen, bürfen bie Wfiotljder ttJäljrenb ber 
für ben angemeincn 0.le[djäft;3oerfeljr nidjt 3ugela[fenen ~erfauf;3ftunbrn nur Wröneimittel 
ober 0.legenftänbe ber .lfranfenfiflege in iljten Eidjanfenftern aUi3ftcllen unb audj nm 
berartige )illaren vetraufen. Wnberc )illaren müHcn Ultß ben Eidjaufcnftem cntfernt . 
\tJerben (Sf.0.I. 24.;suli 1908, ~lj.3tfl. 1908 SJCr.70). 

2. Untet ben )illaren, beten WU;3fteHen in Eidjaufenftern untetfagt ift, flnb jebodj 
nm [oldje 0.legenftänbe 5U verfteljen, ttJeldje fidj im S)anbel<3verteljr beHnben, nidjt aber 
~lfifiarate, ttJie Wbbamfiffdjalen unb W'leflröljren, ttJcldje bet betreffenbe 0.lettJerbetreibenbe 
in [einem 0.lefdjäfti3betriebe braudjt (Sf.0.I. 8. SJCovember 1906, ~lj.3tg. 1906, ger. 91). 

~ai3 ~erbot be;3 ~erljängen;3 ber Eidlaufenfter \tJäl)renb ber 3eit ber Eionntagstulje 
bl'fteljt iu ~teuflen illltileit nm llOdj in ben ~tovinilen \8ranbenblltg.\8erlin unb ~ommem. 

;Sm Wll[djlufl ljieran [ei erttJäljnt, bafl audj bie tueiteren foöia1fiolitifdjcn W'laj3naljmen 
ber 0.lettJ.O. auf ba;3 filjarmaileuti[dje ~erfonal in ben ~fiotljefen feine WnttJcnbung flnben. 
~;3 ljanbelt [ielj babet namentlidj um folgenbe ~unfte: lRuljeöett unb W'littagsfiaufe, SJCeun
uljrfdjlufl unb Eii~gclcgenl)eit. ~ic \8cftimmungen übcr lRu lj eil ci t unb W'lit t ag;3fi auf e 
Hnb in § 139c entljalten unb fommen gemäj3 § 154 für ~fiotljefctgeljilfen unb ·2eljt. 
linge überljaufil nidjt in \8etradjt. ':Dcr SJC e u n n TJ r [dj 1 ufl bet 0.lefdjäfte ift bmdj § 139 e 
geregelt, lautenb: 

§ 13ge. Von neun Uhr abends bis fünf Uhr morgens müssen offene Verkaufs. 
stellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein, Die beim Ladensc41uß im 
Laden schon anwe.senden Kunden dürfen noch bedjent werden. 

~udj l)ier· ergibt fidj für ben ~erfauf von ~r3neimitteln 'oie Unantvenbbarteit oljne 
ttJeitetes aus § 6 bcr 0.lettJ.O. \yür ben lonftigen 0efdjäft5verfeljr in ben 2.{l.1otljefen 
nQefJ neun lUlt abenbs fönnte jeboe!) nadj \lInalogie beß vorerttJäljnicn Utteil;3 bei3 SL0. 
vom 15. \l,ebruar 1909 ber § 139 e viclleidjt bodj TJerangc30gen ttJerben. ~ie \8efannt. 
111adjung bC;3 lReie!)5fm15leri3 vom 28. SJCovember 1900 (lR. 0.1. \81. , @S. 1033), ttJeldje 'oie 
&imidjtung llon ei~gelcgenljeit für 9Ingeftellte in offencn ~etfaufsftellett 
anorbnet, finbet auf 9{fiotTJefen nidjt 9Intucnbunfl, ba fie auf 0.lrunb bes für Wfiotljefer. 
l'Jeljiffen nid)t geHenben § 139h edaffen ift. 3ebodj finben alle biefe \8eftimmungen 
auf faufmännifdjei3 ~erjo1ltt1 (\8udjf)alter, Sfafficrer, &Kfiebjentcn), ttJe1djc in WfiOq 
tljefcn befdjäftigt linb, cbcnfo natürlidj auf IJirr tätige 9lrbeiter I %tttJenbung (f· \YlIfy 
note 3 auf eeite 19). 

1) ~ie \yragc, ob § 45 'ocr 0.lettJ.O. butr. Eitellvertrctung audj auf ba;3 ~votljefen, 
ttJefen Wntuenbung finbet, ift von ben ljödjftcn 0.leridjtcn übereinftimmenb beialjt ttJorben. 
®ottJoljl ba;3 lR.0.I. (7. ;suni 1899, ~lj.3tg. 1901 SJCr. 35) ttJie audj bas O.~.0.I. (2. SJCo~ 
vember 1905, ~lj.3tg. 1906 SJCr. 11) ljaben entfdjieben: I/§ 45 ber 0.letu.O. gilt audj für 
bas WfiotljefenttJejen. ~et ;snljaber einet Wfiotljefe barf biefe jomit burdj einen afifiro. 
bierten ~fiotljefet verttJalten laffen, unb 3ttJat oljnc 0.lenel)111igung ber lRegierung." ~er 
entgegcnfteljenbe § 41 ber fireuflifdjen ~fiotljefen.\8ctrieMorbnung ift V0111 0.~.0.I. für 
ungültig erflärt ttJorben. (~a;3 biei3beöüglidje Urteil beß 0.~.0. ift auf Eieite293 abgebrucft.) 
':Die \yragc, ob bic gleid)cn lRcdjt;3vcrljältniHc alldj für 'oie ~erfiad)tung von ~fiotljefen 
~elten! l)iin9t ~on ~Ct g;ntfdjetbun~ ab, ob ber jßädjter al~ ~telli.1ertretcr in! @)inne ~olf 
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§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für 
Rechn ung der Witwe während des Witwenstandes, oder wenn minder
jährige Erben vorhanden sind, für deren Rechnung durch einen nach § 45 
qualifizierten Stellvertreter betrieben werden, insofern die über den Betrieb 
einzelner Gewerbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht ein anderes 
anordnen 1 ). Dasselbe gilt während der Dauer einer Kuratel oder N ach
laßregulierung. 

§ 47. Inwiefern für die nach den §§ 34 und 36 konzessionierten 
oder angestellten Personen eine Stellvertretung zulässig ist, hat in jedem 
einzelnen Falle die Behörde zu bestimmen, welcher die Konzessionierung 
oder Anstellung zusteht . . .2). 

§ 48. Realgewerbeberechtigungen können auf jede, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zum Betriebe des Gewerbes befähigte Person 
in der Art übertragen werden, daß der Erwerber die Gewerbeberechtigung 
für eigene Rechnung ausüben darf3 ). 

§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können von 
der Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren solche erteilt 
worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt sind, in letzterem Falle jedoch nur für die Dauer 
des Ehrverlustes 4 ). 

Außer aus diesen Gründen können die in den §§ 30, 30a, 32, 33, 34 
und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise 
zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Erteilung 
der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes vor
ausgesetzt werden mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen 

§ 45 ilicttJ.D. an3u!e'ljen ift. '1::ie~ ttJitb iebod) bon ein3elnen Seiten beftritten, ttJeil ba~ 
Clkfd)äft bon bem ~äd)ter für eigene ffied)mmg, bon bem Stellbertreter bagegen für 
ffied)nung be~ Cl:igentümer<3 !letriebm ttJerbe. (9'Cä'ljere~ f. @leite 250.) 'l:lanad) ifi bcr 
\~äd)ter fein "Stellbertreter". 2egt man biefe ~nfd)auung )ugrunbe, bie aud) bon ber 
ffied)!flJred)ung geteilt ttJirb, fo \1Jürbe bie ,8uläHigteit ber ~erlJad)tung bon 121lJot'ljefel1, 
10ttJeit fanbe6red)tlid)e j(krbote bciie'ljcn, icbcnfalli3 nid)t burd) ben § 45 geftü~t \1Jerben 
fönnen. )liof)l abcr cnt'ljält § 48 ilicttJ.D. (l. biefen) eine meftimmung, aui3 ber l)ertlot· 
gc'ljt, ball bie ~erlJad)tung tlOI1 lJritli1egierten I2llJot'ljefen auf lanbe6red)tlid)em )liege 
llicf)t unterfagt \1Jcrben fann. Somit ift bie 2anbei3gefe~gebung nur in ber .~aße, bie 
~erlJad)tung foncreHionierter 9tlJot'ljefCll crU berbieten. 

1) 'l:liefer ~aragrap'lj finbet nur bebingungi3ttJeife auf bai3 2{lJot'ljefetgettJerbe 
l2(nttJenbung, b. 'lj. nur infottJeit, aliJ bie über ben metrieb bei3felben befte'ljenben be. 
fonberen ~orfd)riften nid)t ein anberei3 anorbncn. )lio alfo in ben 2{lJot'ljeferorbnungen 
bon bem § 46 abttJcid)enbe meftimmungen beftc'ljcn, bleiben biefclben nad) ttJie bor 
in straft. 

2) 'l:lcr § 34 'ljanbeIt bon ben stonileHionen &um S)anbel mit iliiften, ber § 36 betrifft 
bie ~lcifd)befd)auer, \metaHlJrobierer unb S)anbelSd)emifer. 

3) '1::ie1.e meftimmung gilt aud) für I2llJot'ljefcn.ffiealbered)tigungen. Untet ber 'ljiet 
crttJä'ljnten Ubertragung bon ffiealgettJerbebered)tigungen auf iebe befä~igte ~erfon in 
ber 2[rt, bail ber (l;t\1Jerber bie iliettJerbebmd)tigung für eigcne ffied)nung aui3üben barf, 
ift aud) bie ~erlJad)tung ilU berftel)en. 'l:lie ~erlJad)tung bon I2llJoH)efenlJribilegien 
fann banad) nid)t berboten ttJerben (1. ~ullnotc 1 auf (Seite 12 unb @leite 250). 

4) .sn Übereinftimmung mit § 143 ber iliettJ.O. ift 'ljier aUi3geflJrod)en, ball bie Cl:nt· 
öie'ljung ber 2{lJlJrobationen ber ~r&te unb 2{lJot'ljefer ttJegen ~etle~ung i'ljrer )BerufiJ. 
lJflidjten gegenttJärtig aliJ 9'Cebenftrafe nid)t me'ljr ber~ängt ttJerben fann (f. aud) bie 2{n. 
metfung &u § 40). 'l:lutd) bie ,8utüdna~me ber 2{plJrobation berliett bet 2{lJot~etet bie 
)Befugni~ 5um felbftänbigen )Betriebe bers 2{lJot~etergettJerbe~ unb ttJitb, ttJenn er bars 
0c\1Jerhe iJu betreiben fortfä~rt, gemäii § 147, 1 befitaft. 
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oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Ent
scheidung vorbehalten . . .1). 

§ 54. Wegen des Verfahrens und der Behörden, welche in bezug auf 
die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf die Unter
sagung eines Gewerbebetriebes (§ 35) und die Zurücknahme einer 
Appro bation, Genehmigung oder Bestallung (§§ 33a, 53) maßgebend sind, 
gelten die Vorschriften der §§ 20 und 212). 

Titel IH. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

§ 55. Wer außerhalb des Gemeindebezirkes seines Wohnortes oder 
der durch besondere Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde dem Ge
meindebezirke des Wohnorts gleichgestellten nächsten Umgebung desselben 
ohne Begründung einer gewerblichen Xiederlassung und ohne vorgängige 
Bestellung in eigener Person 

1. Waren feilbieten, 
2. Warenbestellungen aufsuchen oder Waren bei anderen Personen als 

bei Kaufleuten, oder an anderen Orten als in offenen Verkaufs
stellen zum Wiederverkauf ankaufen, 

3. gewerbliche Leistungen anbieten will, 
bedarf eines Wandergewerbescheins, soweit nicht für die in Ziffer 2 
bezeichneten Fälle in Gemäßheit des § 44a eine Legitimationskarte genügt. 

1) 2!bf.2 be;3 § 53 fommt namentIicf) bei .8utücfnaljme bet ®iftfon3effion 
in 2!nlUcnbullg. ~a in \lSteufien bie .8uberläfiigfeit be;3 ®clUctbetreibellbcn bie erfte 
)ßoraui3ie~ung für Chteilung bet ®iftfon3effion ift, fo luirb bie .8utücfnaljme berrelben 
burcf) lUieber'ljolte )ßerftöfie gegen bie giftj.1oliöeilicf)en motfcf)riften ullb bamit bClUicfenc 
Un3uberlü[[igfcit gerecf)tfertigt (fraljlteicf)e ~ntfcf)eibungen bei3 o.m.®.). ':t:ie j.1teufiifcf)e 
2lw3füljrung;3anlUeifung 3Ut ®ero.O. bom 1. mai 1904 fagt über ben § 53 folgenbe;3: 

59. Zur Erhebung der Klage auf Untersagung des Gewerbebetriebes (§§ 35, 
53, Abs. 3) und Zurücknahme von Approbationen Genehmigungen und Be
stallungen (§ 53, Abs. 1, 2) ist die Ortspolizeibehörde des Ortes, an dem das Gewerbe 
betrieben wird, mit der Maßgabe zuständig, daß sie zuvor die Ermächtigung des Re
gierungspräsidenten einzuholen hat, wenn die Klage abzielt . . . . auf Entziehung 
der Approbation eines Arztes oder Apothekers ... 

62. Ist die Zurücknahme der in den §§ 29, . . . 33, . . . 34, 36 bezeichneten 
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen rechtskräftig erfolgt, so hat die 
Ortspolizeibehörde die Auslieferung der Ap'probations-, Konzessionsurkun
den, Priifungs- und Befähigungszeugnisse usw. nötigenfalls auf dem in §§ 127 ff. L.V.G. 
bezeichneten Wege herbeizuführen. 

Über bie .8u[tänbigfeit bet ~e1jörben im \'Yalle bei3 § 53 fagt bai3 j.1reufiircf)e ale[e~ 
über bie .8u[tänbigfeit bet merroaltungi3. unb metroaltungi3geticf)t;3beljörben 
bom 1. 2!uguft 1883 (\lSr.®.15. 15.237): 

§ 119. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise ge
hörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern der Bezirksausschuß, entscheidet 
auf Klage der zuständigen Behörde: 

1. über die Untersagung des Betriebes der im § 35 der R.Gew.O ..... 
gedachten Gewerbe; 

2. über die Zurücknahme von Konzessionen .... zum Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus sowie .... zum Handel mit Giften (§ 53 a. a. 0.). 

§ 120. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage der zuständigen Behörde über 
die Zurücknahme: 

1. der im vorstehenden § 119 Nr.2 nicht gedachten im § 53 der Gew.O. aufge
führten Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen .... 

2) 15. j'yllj3note 2 auf 15eite 10. 
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§ 56. Beschränkungen, vermöge deren gewisse Waren von dem Feil
halten im stehenden Gewerbebetriebe ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, gelten auch für deren Feilbieten im Umherziehen. 

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilbieten l ) im Umher
ziehen sind ... 

7. solche mineralische und andere öle, welche leicht entzündlich sind, 
insbesondere Petroleum, sowie Spiritus; 

9. Gifte und gifthaltige Waren 2 ), Arznei- 3 ) und Geheim
mittel 4 ) sowie Bruchbänder; 

10 .... Futtermittel .. 
§ 56a. Ausgeschlossen vom Gewerbebetrieb im Umherziehen 

sind ferner: 

l. die Ausübung der Heilkunde, insoweit der Ausübende für die
selbe nicht approbiert ist; 

3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus bei 
Personen, in deren Gewerbebetriebe dieselben keine Verwendung 
finden ... 

§ 56b. Der Bundesrat ist befugt, soweit ein Bedürfnis obwaltet, an
zuordnen, daß und inwiefern der Ankauf oder das Feilbieten von einzelnen 
der im § 56 Abs. 2 ausgeschlossenen Waren im Umherziehen gestattet sein 
soll. Die gleiche Befugnis steht den Landesregierungen für ihr Gebiet oder 
Teile desselben hinsichtlich der im § 56 Abs. 2 Ziffer 10 bezeichneten Gegen
stände zu ... 

1) § 56 ber ®ew.O. jcf)Heflt 'oie bafelbft genannten )lliaren bom "Wnfauf ober jJeil~ 
bieten", alfo bon jebem 115erfef)r im U mf)eröief)en aU;3. :tier Q3egriff 21nfauf ift flat. 
WI;3 jJeiIbieten bon )lliaten im Umf)erilief)en f)at ba;3 sr.®. in mef)reren (,l;ntfcf)eibungen 
(26. Sevtember 1899, 00f). X, S. 196; 4. 0uni 1894, sr,®. 2L I, S. 31) übereinftimmenb 
"ba;3 fäuflicf)e Wnbieten bon )lliaten, We1cf)e ber gewerbetreibenbe Umf)erilief)er mit I i cf) 
füf)rt" befiniert. :tIa;3 blofle Wuflucf)en bon Q3efteHungen auf Wrilnei~ unb ®ef)eimmitteI 
ift bagegen au;3 § 56,9 ber ®eltJ.O. nicf)t (ttufbar (sr.®. 6. iRobember 1884, ®o(t. 42, 
S. 152; 4. 0uni 1894, sr.®.W. I, S. 31; 25. 0uni 1894, iReger XVI, S. 19; 6. 0uni 1901, 
1,ßf).3tg. 1901 ~lr. 48). 

2) 2W3 ®ifte Fnb in erftet iReif)e 'oie in bem ber 115erorbnung über ben ~anbel mit 
ßliften (I. :reH XVII) beigegebenen 115eröeicf)ni;3 ber ®ifte genannten @itoffe ilu ber~ 
(ief)en, barüber f)inau\3 aber aud) aHe lonftigen Sförver, 'oie in fleiner :tIoli;3 genommen, 
butd) if)re cf)emilcf)e Q3eld)affenf)eit 'oie ®elunbf)eit bJW. ba;3 Beben JU ilerftören ge~ 
eignet linb. 

3) Unter ~(r5neimittel im Sinne be;3 § 56, 9 linb, wie ba;3 O.ll5.®. in-ben (,l;r~ 
lenntniffen bom 17. :tIeöember 1894 (sr.®.W. I, S. 55) unb 6. Wvril1905 (1,ßf).,3tg. 1905 
iRr. 30) übewugenb bargetan, aHe mUttc1 ßU berltef)en, "ltJelcf)en beim ~anbef 'oie 
(,l;igenfcf)aft einer ~eihtJitfung beigelegt wlrb, unb ßwar aud) bann, Wenn 'oie mlitte1 
nid)t ilu ben in ben 115eqeid)niffen A unb B ber 115erotbnung über ben 115er~ 
fef)rmit Wr5neimitte1n aufgeßäf)lten gef)ören, unb wenn lie nad) if)rer ,3ulammen~ 
fetung für ben ~eilßwecf boH(tänbig witfung;3Io;3 linb." 0n gleicf)em Sinne f)at ba;3 sr.®. 
erfannt in ben Urteilen bom 17. 0uIi 1902 (1,ßf).,3tg.1902 iRr. 59), 22. 0anuar unb 
30. mlärö 1903 (1,ßf).,3tg. 1903 lJeT. 9 unb 27), 24. ~uni, 23. 21ugult unb 7. ~1obember 1907 
(1,ßf).3tg.1907 IJh.53, 71 unb 91); ebenjo ~.B.(l). (leHe 29. mlai 1897 (iRegcr XVIII, 
S . .'30). 

4) )lliie aU\3 ber amtricf)en Q3egrünbung f)crborgef)t, woHte ber ®cfetgeber butcf) 'oie 
(,l;infügung 'ocr ® cf) ei m mittel in ben § 56 aucf) Scf)önf)eit\3mittel treffen .. Cl:in ®ef)eim~ 
mittel im Sinne be;3 § 56, 9 ItJäre bemnacf) ßU befinieren a1i3 "ein ßU ~eil~ ober fO;3meti\cf)en 
Bwecfen bei mlenlcf)en ober :rieren beftimmte;3 mlittel, über belfen iRatut unb ,3u~ 
fammenletung nicf)t fväteften;3 beim jJcilbictcn in qualitatiber unb quantitatiber Q3e
ilief)ung boHjtän'oige un'o gemeinberitän'oHcf)e 2(ngaben gemacf)t werben". 
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Titel V. Taxen. 
§ 78. Hinsichtlich der Taxen für solche gewerbetreibende Personen, 

welche nach den Bestimmungen im § 36 von den Behörden zu beeidigen 
und anzustellen sind, wird durch das gegenwärtige Gesetz nichts geändert. 
Die nach § 36 zuständigen Behörden sind befugt, für diese Personen auch 
da Taxen einzuführen, wo dergleichen bisher nicht bestanden. 

§ 79. Die in den §§ 73-78 genannten Gewerbetreibenden sind be
rechtigt, die festgestellten Preise und Taxen zu ermäßigen. 

§ 80. Die Taxen für die Apotheker können durch die Zentral
behörden festgesetzt werden. Ermäßigungen derselben durch freie Ver
einbarungen sind jedoch zulässig 1). 

Die Bezahlung der approbierten Arzte usw. (§ 29 Abs. 1) bleibt der 
Vereinbarung überlassen. Als Norm für streitige Fälle im Mangel einer 
Vereinbarung können jedoch für dieselben Taxen von den Zentral
behörden festgesetzt werden. 

1) ;na5 ffiecf]t, 21:r5neitaFn feft5u[e~en, ru'f)t nacf] § 80 ber @etv.ü. nicf]t bei ben 
ffieicf]ilbe'f)örben, fonbern bei ben 3entra1be'f)örben ber ein5e1nen 58unbe5ftaaten. @:IeH 
1. 21:1nif 1905 gilt jebocf] in aUen @:Itaaten bie gleicf]e, burcf] eine lBereinbarung ber ber· 
bünbeten ffiegierungen feftgeftellte ;neutfcf]e 21:r cr neita);e, 5U beten 0'nfraft[etung e5 
befonberet &infü'f)tung~betotbnungen bet &incre1ftaaten bebarf. 

Bk. des Reichskanzlers betr. die Einführung einer einheitlichen Deutschen 
Arzneitaxe. Vom 23. Februar 1905. 

Zufolge einer unter den Bundesregierungen getroffenen Verständigung wird vom 
1. April d. J. ab in den Bundesstaaten eine einheitliche Arzneitaxe eingeführt werden. 
Den Bundesregierungen ist überlassen geblieben, einen Preisnachlaß (Rabatt) für 
Arzneilieferungen an öffentliche Anstalten und Kassen und an solche Vereine und 
Anstalten, welche der öffentlichen Armenpflege dienen, Bowie für Tierarzneien vorzu
schreiben. 

;nie ;neutfcf]e 21:qneita);e er[cf]eint alljä'f)rltcf] 3um 1. 0'anuar in neuer 21:u5gabe. 
lBon bem bei i'f)rer lBereinbarung ben 58unbe5ftaaten borbe'f)altenen ffiecf]te, \j3rei5nacf]. 
laffe für !raffen unb %ieraröneien borau[cf]reiben, 'f)aben bie einöeTnen ffiegienmgen in 
[e'f)r ber[cf]iebenartiger llliei[e @ebraucf] gemacf]t. 0'n \j3reuj3en [inb inbeffen feinerlei 
amtlicf]e ffiabatte borge[cf]rieben. 21:n bem unbe[cf]ränften ffiecf]te ber ffiegierungen, 
[olcf]e 9Cacf]läffe borcru[cf]reiben, lann nicf]t gecrtveifelt tverben. 

&ine &r1äuterung crur 2(rcrneita);e tvurbe burcf] einenlJteuj3i[cf]en Min.·&rl. bett. 
bie 58erecf]nung bon~anbberfauf5artife1n bom 17. Mai 1904 ba'f)inge'f)enb gegeben: 

daß der Apotheker nicht verhindert werden kann, sowohl beim Vorliegen einer 
ärztlichen Verordnung wie auch bei der Abgabe auf mündliches oder schriftliches Er
fordern die Arzneien nach den Ansätzen der Arzneitaxe zu berechnen. Nur die 
überschreitung der Arzneitaxe ist unstatthaft. 

lBon biefer [elbftberftiinblicf]en &t1aubni5 tvirb ber 2L).Jot'f)efer, ba er @efcf]äft;3manl1 
ift unb bie1facf] mit einer [tarfen !ronfurren& crU recf]nen 'f)at, aber nur in ben feltenften 
l\'-ällen @ebraucf] macf]en fönnen. . 

;nie 21:qneita~e ift a1fo für ben 21:j.1ot'f)efer in[ofern bütbenb, ag [ie nicf]t über[cf]rittcl1 
tverben barf. Uber[cf]reitungen ber %a);e tverben gemäfj § 148, 8 ber @etv.:\). beftraf!. 
Unter'f)a1b ber %a);e 3u berfaufen, ift bem 21:j.1ot'f)efer inbe5 nicf]t bertve'f)rt, unb er fann 
bon biefer &rlaubni5 [otvoq1 im &in3elberfe'f)r ag bei 21:bfcf]luß . bon 21:röneilieferungel1 
an !rranfenfaffen, !rranfenqäu[er u[tv. burcf] @etvä'f)rung bon ffiabatt in beliebiger ~ö'f)e 
jeberöeit @ebraucf] macf]en. 0'n bie[em @:Iinne ijt ber iltveite @:Iat be5 § 80 ,,&rmäj3igungen 
burcf] freie lBereinbarung [inb &uläffig" &U oerfte'f)en. ::rler @:Ia~ befagt al[o ba~fe1be tvie 
§ 79. 9Cicf]t antvcnbbar ift bagegen bie 21:rcrneita);e auf llliaren, bie nicf]t &U ben 21:qneien 
ge'f)ören, bon ben 21:jJot'f)efern jebocf] 'f)erfömmlicf] bcrfauft tverben. &ine [olcf]e 21u5' 
be'f)nung tvürbc nicf]t nur bem 58egriff einer ,,21:r&neita);e", [onbern aUcf]berratio legis, tve1cf]e 
auf ber ge[e~licf]en 58e[cf]riinfung be~ lBerfauf5 bon ~{r&neimitteln beru'f)t, tviber[j.1recf]en. 
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Titel X. Strafbestimmungen. 
§ 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abge

sehen von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fällen ihrer Entziehung, 
weder durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen 
werden .. .1). 

§ 144. Inwiefern abgesehen von den Vorschriften über die Entziehung 
des Gewerbebetriebs (§ 143) Zuwiderhandlungen der Gewerbetreiben
den gegen ihre Berufspflichten, außer den in diesem Gesetze erwähnten 
Fällen, einer Strafe unterliegen, ist nach den darüber bestehenden Ge
setzen zu beurteilen 2 ). 

Jedoch werden aufgehoben die für die Medizinalpersonen bestehenden 
besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen 
einen Zwang zu ärztlicher Hilfe auferlegen. 

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

1. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, 
zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Kon
zession, Approbation, Bestallung) erforderlich ist ohne die vor
schriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder von 
den in der Genehmigung festgesetzten Bedingungen abweicht 3). 

3. wer, ohne hierzu approbiert zu sein, sich als Arzt, (Wundarzt 
Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) bezeichnet, oder sich 
einen ähnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt wird, 
der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalperson 4). 

1) ljinbet aUf il{jJotlJefenoereef)tigungen feine il{nwenbung; lJinfief)tItef) ilJtet oleibt 
e5 oei ben lanbe;3gefe~ltef)en ~orfef)tiften. 

2) ~uref) § 144 finb in;3oeionbere auef) biejenigen lanbe;3reef)t1tef)en ~eftimmungen 
aufrcef)t ed)alten worben, welef)e ben il{,potlJefem bie il{u;3üoung ber ärötlief)en \13ta~\;3 
unb bie il{ogaoe bon il{töneimitteln olJne ärötltef)e ürbinatton beroieten. (Urteile be;3 
.\V~. bom 3. ljeomar 1887 unb 18. gcobemoer 1889, ~olJ. VII, 15. 225 unb X, 15. 180) .. 
~ie il{u;3üouug ber il{töt,pra~i;3 ift gegenwärtig mit ber einöigen in § 56 aber ®ew.ü. 
boi:gefelJenen ~efd)ränfung an jebermann freigegeoen; inbe5 ba naef) § 144 ber ®ew.ü. 
bie für bie einöelnen ®eweroeiteioenben oeftelJenben oefonberen ~eruf;3,pfHef)ten in st'raft 
oleiben unb bie gcief)tau5üoung ärötItef)er ~etrief)tungen öU ben ~emf5,pflief)ten be>l 
21,potlJefer;3 gelJört, fo oleibt biefer bon ber ljreigeoung be;3 il{ri\tgeweroe5 unoerülJrt 
(WCin .• ~erf. bom 23. ®ejJtemoer 1871). 

3) Unter biefen \13aragra,plJ fäHt bie unoefugte il{u;3üoung be5 il{jJotlJeferge. 
weroe;3 buref) einen gcief)ta,potlJefer, nief)t aoer bie unoefugte Q':rrief)tung einer 
21,potlJefe buref) einen il{,p,ptooierten, ba bie ffieief);3gefe~geoung nur für bie Q':rteilung ber 
il{,p,ptooation 5uftänbig ift, wälJrenb bie st'onöeffioniemng bon il{,potlJefen Eanbe5faef)e ift. 
(st'.®. 27. il{,ptil 1899, st'.®.il{. III, 15. 377.) 

~on einem unoefugten il{,potlJefenoetrieo im ®inne be;3 § 147,1 fann inbeffen 
nief)t olJne weitere;3 fef)on bann gef,proef)en werben, wenn jemanb ben il{,potlJefen bor· 
oelJaftene SjeilmitteI berfauft. Q':in unoefugter il{jJotlJefenoetrieo liegt bielmelJr erft bann 
bor, wenn fief) jemanb il{,potlJefer nennt unb ba;3 \13uolifum in ben ®lauoen berfe~t, e;3 
lJanble fief) oei feinem ®efef)äft um eine il{jJotlJefe (st'.®. 23. üftooer 1905, \13lJ.,8tg. 1905 
gcr. 86), 0ilw. wenn gewerMmäliig WlebiIamente naef) ärötIief)er ~orfef)tift buref) Wlifef)en, 
st'oef)en, ~eftimeren ufw. lJergeftellt werben (ü.R®. Sföln 27. ~uni 1904, \131).,8tg. 1904 
gcr. 53). ~er einfaef)e ~edauf bon il{röneien, welef)e ben 2ljJotlJefem boroelJaften finb, ift 
nad) § 367, 3 ®tr.®.~. oU oeftrafen (f. ®ette 126). 

4) ljür bie unoefugte ljülJmng be;3 :titel5 "il{,potlJefer" ift eine ®trafoefttmmung 
nief)t borgefelJen. :\)fJ bie ®trafoefttmmung be;3 § 360 ,8iff. 8 ber ffi.®tr.®.ü. angewenbet 
werben fann, ifi öweife1lJaft. )ffiolJl aoer fann auf ®mnb lanbe;3teef)tlief)et ~efttmmungen 
(in \13teulien gemäß :teil II :ritel17 § 10 be;3 il{llg. Eanbreef)t;3, wonaef) bie Q':rlJaltung 
ber öffentlief)en ütbnung öU ben il{ufgaoen ber \13oli5ei gelJört), ®eweroetretOenben bie 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 2 
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§ 148. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft bis zu vier Wochen wird bestraft: 

1. wer außer den im § 147 vorgesehenen Fällen ein stehendes Gewerbe 
beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmäßig anzuzeigen. 

4. wer der nach § 35 gegen ihn ergangenen Untersagung eines Ge
werbebetriebes zuwiderhandelt oder die im § 35 vorgeschriebene 
Anzeige unterläßt. 

5. wer . . . den §§ 42 a-44 a zuwiderhandelt; 
7 a. wer dem § 56 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer 1-5, 7-11 ... den §§ 56a oder 

56 b zuwiderhandelt; 
8. wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die durch die Obrigkeit oder 

durch Anzeige bei derselben festgelegten Taxen überschreitet .. ,1), 
9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehr

linge verletzt; 
14. wer den Vorschriften des § 15a zuwiderhandelt. 
§ 151. Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften 

von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Lei
tung des Betriebs oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung 
bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende 
ist neben denselben strafbar, wenn die übertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen 
Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsich
tigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen 
Sorgfalt hat fehlen lassen 2). 

Ist an eine solche übertretung der Verl ust der Konzession, Appro· 
bation oder . Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der 

öffentlief]e ~.b(egung br5 ::tite15 2Lpotljefet unterfagt werben. ~anbelt e5 fief] babei um 
Cllcwerbetreibcllbe, bie nief]t a15 ~{potljefer approbiert finb, fO wirb bie llnterfaguitg i11 
(lHen '(S'iillen lllöglid) jein; jinb biejell:Jen b(lgegen im ~eji~ ötuar ber 2lpprobatiol1, abct 

. nief]t ber .\ronöejjion öUlll ~etriebe einet 2lpotljefe, fo ift bie 9J1ögHef]feit einei3 ~infef]tciteni3 
n1lt bann gegeben, wenn buref] bie 11iiljcre im ein5ellten öU prüfettbe 2irt unb ~eife ber 
:titefbciIegung bei bem wcniget urteiIi3fiiljigen ~ubmum ber 0trtum ljetIJOtgetuTen 
tuerbett f(lnn, a15 fci ba;3 Cllefef]iift bet betreffenben l,ßetfon eilte 2l1.JOtljefe. 9Xuf biefc1ll 
6tanbpunft ftel)t bie neuere meef]tfpreef]ung bei3 ü.iß.Cll. aUi\Mljmi310i3. U. a. Urteile 
IJ011l 14. ~c3ember 1878 (~nt(d). IV, 6. 342), 5. 9J1ai 1892 (~tttld). III, 6. 442), 8. 0unt 
1905 (~lj.,8tg. 1905 li't.47), 7. 0uli 1900 (l,ßlj.,8tg. 1900 l)(r. 63 unb 81), 10. 0Ulli 1901 
(~lj.,8tg. 1901 ~Ir. 49), 7. 0uH 1904 (~lj.,8tg. 1904 !Jet. 56). 

Wui3 bem gleief]cn 2lnla\3 unb unter benleHJen ißoraui3fe~ungen fönnen (lUef] ~e. 
öcief]nungc1t wie ,,9J1ebi5inafljanblung" ober ,,~anbel mit 9J1ebi3inalbrogen" (~reua. 
!TRin.-~rf. 15. \5cbruar 1882), ferner ,,21potljeferwatenljanblung", ,,::tierarcrnei< 
mit t e 1" unb iiljnlief]e IJerboten werben. ~ine tJolfftänbige 6(lmmlung ber in bieler 9J1atetie 
ergangenen ~ntlef]eibungen 1ft abgebrucft bei jß ö t tg er: /I :llie reief]5ge[e~lief]en ~eftim
mungen übet ben ißerfe1jr mit Wrölleimitteln auactljalb beI 2lpotljefen", IV. 2lufL, 
jßerfin 1902, ißetlag tJon 0uliUi3 6pringet. 

1) l)(aef] bleier 8iifer tuirb bie Übe rl ef] re i tun g b er 2l ro 11 e i t a! e n beftraft. Cllc
lef]ieljt bie :l:a1;über[ef]reitung unter ::tiiulef]U11g bei3 Sfiiufer;3 unb in ber Wbfief]t, iief] einen 
reef]Elwibrigen )Bermögen5IJorteil ilu tJerlef](lffen, 10 fann fie aUef] al§ jßetrug aufgefallt 
unb banaef] beItraft tuerben (I. !Seite 123). 

2) ~irb (lUef] auf Wpot1jefentJerwalter unb ißerwaltet tJon \5ilialen %twenbung öU 
finben ljaben. :llie ::tenbenö be6 § 151 geljt baljin, ban Cllewerbetreibettbe, betten lji1t
jidjHidj iljre!5 ~etriebei3 ein beftimmtes ::tun ober Ulltetlalfctt &Ut l,ßfHef]t gemaef] t ift, 
bafür tJerantwortHef] finb, baa biele ißot[ef]riften befolgt werben unb baa [ie baljer 
fotef]e ißeranftaHungen öU treffen ljabel1, bau bie ~efolgung biefer ißorfdjriften leiten\3 
il)rer Cllewerbegeljilfen gefief]ert tft. (lR.@. 12. mlohet 1880, Gf. II, 8. 321; Sf.Cll. 
3. tycbruar 1887, 0111). \in, 6. 225.) 
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von dem Stellvertreter begangenen übertretung statt, wenn diese mit V 01'

wissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden 1). Ist dies nicht 
der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation usw. 
verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen. 

Schlußbestimmungen. 
§ 154~). Von den Bestimmungen im Titel VII finden keine An

wendung: 
1. die Bestimmungen der §§ 105 bis 139m auf Gehilfen und Lehr

linge in Apotheken 3); 

2. die Bestimmungen der §§ 105, 106~1l9b sowie, vorbehaltlich des 
§ 139g Abs. 1 und der §§ 139h, 1391, 139m, die Bestimmungen der 
§§ 120a~139aa auf Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge ; 

3. die Bestimmungen der §§ 133g~139a auf Arbeiter in Apo
theken 4 ) ... 

1) ;!)a \tleber reidj5ge[e~1idj ber )ßeduit ber 2'(J.11:lrobation a1;3 2'(,pot~efer, 
nodj lanb.e5ge[e~üdj bie Cl:nt5ie~ung ber stonöeHlon öum jSetriebe ber 9IjJot~efe 
an eine Übertretung jJo1iöeilidjer )ßor[djriften gefnüjJft i[t, ~at § 151 2'(b\. 2 für WjJO" 
t~cfcr feine jSebentung. 

2) § 154 in ber \}aHung be5 @. bett. bie I2Tbiinberung ber ilie\uerbcorbnung \)0111 
28. ~e3ember 1908 (ffi.OJ.jSL 6.667). 

3) ~ie jSefti111mungen, \tleIdje banadj für 2'(jJot~eferge~ilfen unb Bc~rlinge 
nUller ~(n\tleltbltltg bleiben, bUben ben :ritel VII bet @e\tl.[;., ber bie "gemerblidjen 9ü. 
beiter (@ciellell, @e~i1fen, Bel]rlinge, ~etriebi3beamte, ~erfmei[ter, :redjnifer, \}nbrif~ 
lHbdter)" bel)anbelt. ~ie 91u011nl)mebeitimmung in § 154 l)nt bie ~irfung, bni) bie 2'(jJo, 
tl)cferge1)ilfen unb .l.lel)rlinge Don nllen [l\)inljJolitiidjen 9J1allna~men bey @e\tl.D. mtS;, 
ge[d)lof(en (inb (]. lI;Ullnote 4 auf ®eite 10). ~ie im § 154 cntl)altcne l2(u5nagme bqiel)t fieb 
jeblleg nur auf bie eigentlid)en pl)atmaöcutifdj,tcdjnifdjen @el)i1fen unb 5.lcl)rlinge mit be, 
ftilll111ter ~or· unb 9ht5bilbung, umfaflt nbcr nicht fonftigc faufmiinniidje ober gc\orrbliel)c 
,\)ilf'3ftiifte, \tlie ~udj~nltcr, ~laHiem, Cl:t:jJebienten, l,jSacfer, 91rlJeiter u[to., bie in grillieren 
~(jJot1)rfen ~iiufig neben bellt tedjnifdjen l,jSerfonal angefleHt [inb. ~ie[en Olrunbia~ l)nt 
bn5 D.B.Ol. 9'Ründjen butdj Urteil bom 10. 0uIi 1900 aU{lgefjJroel)en (1,jS~.2tg. 1900 
9'lr. 57). 9tuf ba{l in 2'(jJotI)efen be[el)iiftigte fmtfmiinnifel)e l,jSer[onai ftnben al[o bie ~e. 
ftim1l1ungen ber @e\v.D. über 6onntag5ru~e, ffiu~cjJaufcn, 9'1eunugr[dj1nll u. bgI. in 
bollem Umfange 9ln\tlenbung. 2'(n ISteHe her auBgenommenen l,jSaragrajJf)cn treten 
für bie @e~Hfen unb S3e~t1inge in 2'(jJotl)efen, jo\tleit e<3 [idj um bie fficdjt5\)erl)iiltnijje 
il\vifdjen ben[elben unb ben I,jSrinilijJalen l)anbelt, bie jSeftimmungen be5 S).@.~. O;\\tl. 
be,J ~1.(\\.~. ((. :reH VlIl). 

~ie bie @e\tl.D., fo l)at audj bie übrige iOiJia1jJolitifdje Oleie~gebung, in(Jbc[onbere 
ba5 stranfen, unb ba{l 0n\)aIiben\)erfidjerungßgefe~, bie \}ljJotl)eferge~i1fen unb '5.le~r~ 
linge in 9{u5nal)mebeftimmungen be~anbelt (f. steH IX). Olleid)e{l tun auel) 3\Uei neuere 
(\kfc~e, ba5 @e\verbegeridjtBgejeb unb bail @e[eb oetr. stnufmann0geridjte. 
stie betreffenben )ßeftiutlnungen lnutcn: 

Gewerbegerichtsgesetz. In der Fassung der Bk. vom 29. September 1901. 
§ 81. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Gehilfen 

und Lehrliuge in Apotheken und Handelsgeschäften .... 

Gesetz betr. Kaufmannsgerichte. Vom 6. Juli 1904. 
§ 4. Auf Handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 

den Betrag von 5000 Mark übersteigt, sowie auf die in Apotheken beschäftigten Ge
hilfen und Lehrlinge finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

4) j}·ür bie 91rbeiter in 2'(jJot~efen iinb nut bie jSeitimmun!1en be5 9lbfdjnitte;3 IV 
be;3 stitef,3 VII aufge~ooen (§§ 133 g-139 a), bie bie ~oridjriften für jSetriebe ent~alten, 
in benen in ber )Regel mhtbeften0 10 I2hbeiter oe[djiiitigt \tlerben. ~emnadj gilt für bie 
in \}(jJotf)cfen oe[d)iijtigten 9ftbeiter,.):laltil6urjrI)cn u[\tl.lt.a. ber bon ben \}ortbilbnllgil, 

2* 
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§ 155. Wo in diesem Gesetz auf die Landesgesetze verwiesen ist 
sind unter den letzteren auch die verfassungs- oder gesetzmäßig erlassenen 
Verordnungen verstanden . . . 

111. Prüfungswesen. 

~a~ gefamte .pgannaaeutifcf)e \j3rüfung0wefen ift gegentuärtig einl)eitficf) 
burcf) nacf)ftel)enbe \j3rüfung0orbnung für 2r.potf)efer geregelt: 

Prüfnngsordnnn~ für Apotheker. 
Vom 18. Mai 1904. (R.Z.Bl. S. 150.) 

Der Bundesrat hat beschlossen, auf Grund der Bestimmungen im § 29 
der Reichsgewerbeordnung der nachstehenden Prüfungsordnung für Apo
theker seine Zustimmung zu erteilen. 

Berlin, den 18. Mai 1904. 

Der Reichskanzler. 
r. V. Graf von Posadowsky. 

A. Zentralbehörden, welche Approbationen erteilen. 

§ 1. Der selbständige Betrieb einer Apotheke erfordert eine Appro· 
bation. 

Zur Erteilung der Approbation als Apotheker für das Reichsgebiet 
sind befugt: 

1. die Zentralbehörden derjenigen Bundesstaaten, welche eine oder 
mehrere Landesuniversitäten haben, mithin zurzeit die zuständigen 
Ministerien des Königreichs Preußen, des Königreichs Bayern, des 
Königreichs Sachsen, des Königreichs Württemberg, des Groß· 
herzogtums Baden, des Großherzogtums Hessen, des Großherzog
turns Mecklenburg-Schwerin und in Gemeinschaft die Ministerien 
des Großherzogtums Sachsen und der sächsischen Herzogtümer; 

2. das Herzoglich Braunschweigische Staatsministerium und das 
Ministerium für Elsaß-Lothringen. 

B. Vorschriften über den Nachweis der Befähigung als Apotheker 1). 

§ 2. Die Approbation wird demjenigen erteilt, welcher die pharma
zeutische Prüfung vollständig bestanden und den Bestimmungen über 
die Gehilfenzeit entsprochen hatz). 

1 ef)ufen ~anbcfnbc § 120 ber <Mew.C., ber bie <Mewetbeuntente~met lJerf,lflief)tet, i~rell 
2ftbeitern unter aef)töe~n ~a~ren, wclef)c eine tyortbilbullg!.lfd)ufe beiud)rn, l)ieröu bic 
nötige.3eit ilu gewä~ren. ~ie ~trbeitgeber bet ~ortbilbullg!.lfef)ü{et fönnen nad) bem 
,)Jtcltflifef)en Ol. bom 1. 2fuguft 1909 (~r.O\.S. S. 733) ~11 )Bciträgen für bic \l,ort6!lbllllg0~ 
fd)ulen ~erangeilogen werben. 

1) fiber bie 3111äHigen ~i!.lf,lE'nfationen f. § 38. ~gL ferner bie 2fu;3fül)t1tn!'l<3< 
lJotfef)riften auf ~eite 38 11. 41. 

2) Wllef) w ei b lief) e ~ e t i orte rt Wnnen unter benfe1ben )8ebingungen wie 9.nä1t1ter 
ben Wf,lotrJefetberuf ergreifen unb bie W,)Jvrobation eru.lerben. 3'n einem iJierauf be~ 
3ügli(~len 0:rl. bom 6. ~(f,lril 1905 bemetfte ber f,lrcuflifef)e m1ebiJinaiminifter, "ball ce 
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Der pharmazeutischen Prüfung hat die pharmazeutische Vorprü
fun g vor herzugehen. 

Die Zulassung zu den Prüfungen sowie die Erteilung der Approba
tion ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche oder sittliche Ver
fehlungen vorliegen. Die Entscheidung erfolgt endgültig durch die Zentral
behörde des Bundesstaats, in dem die Zulassung nachgesucht wird; sie ist 
bindend für die übrigen in Betracht kommenden Zentralbehörden und 
diesen durch Vermittlung des Reichskanzlers mitzuteilen. 

I. Pharmazeutische Vorprüfung. 
§ 3. Die Prüfungskommissionen für die Vorprüfung bestehen 

aus einem höheren Medizinalbeamten als Vorsitzenden und zwei Apothekern, 
von denen tunliehst einer am Sitze der Kommission als Apothekenbesitzer 
ansässig sein soll. 

Der Sitz der Prüfungskommissionen wird von den Zentralbehörden 
der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. 

Der Vorsitzende und die Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden 
für drei Jahre von derjenigen Behörde ernannt, welche die Aufsicht über 
die Apotheken an dem Sitze der Prüfungskommission führt!). 

Für die Prüfung von Lehrlingen, welche von einem der prüfenden 
Apotheker ausgebildet worden sind, ist der Stellvertreter einzuberufen. 

weibHcf)en l,ßerfonen, welcf)e Die )BeDingungen für Die ,8ulaffung öU Den v~armaöeu, 
t\fd)en I,ßrüfungen erfüllen, unbenommen ift, Den ~vot~eferberuf ßU ergre\fen. 1I (lillie 
welt bei imHgHeDern geiftl\cf)er SfranfenVflege. ))3ereinigungen ))3ergünftigungen lIuläffig 
jinb, ift aU5 Der ~anDe5gefe~gebung lIU erjeIjen, f. 03eHe 284 H.). 0n einem weiteren 
iminA~rI. bom ~ruguft 1906 wirD inbejfen gejagt, Dafl Der errofgreicf)e )Bejucf) einer 
vreuflifcf)cn ~ö~eren imäDcf)enfcf)ule aucf) bei ~blegung einer 030nDerVtürung im 
2atein nicf)t aI5 gIeicf)wettig mit Der im § 6 ~bf. 1 Der I,ßtüfung50rDnung für ~1Jot~efet 
bollt 18. imai 1904 für Die ,8ulaffung öum 2(vot~eferberuf geforDerten 03cf)ulbHDung 
angeje~en WerDen fann. " 

,8u Den früf)eren I,ßrüfung0borfcf)r\ften für ~t&te unD ~1Jot~efer ~atte Det )BunDe0o 

rnt nad) einet )Befanntmacf)ung DC0 ffieicf)0fanlllet0 bom 24. mVtiI 1899 einen )Bejcf)lufl 
gefaflt, Der Die ,8ulaHung weibHcf)et l,ßetfonen &U Diefen )Berufen unD Den etfOtDetIicf)en 
I,ßrüfungen in Die lillege leiten joHte, unD Det in Den nacf)fte~enD angefü~rten ,8iffern 1 
nnb 2 nocf) ie~t )Bebeutung f)at. 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnungen für Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker. Vom 24. April 1899. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat der 
Bundesrat beschlossen, daß den Prüfungsordnungen für Ärzte, Zahnärzte und Apo· 
theker fortan folgende Auslegung gegeben werde: 

1. Als Universitätsstudium gilt auch die Zeit, in welcher die zur Prüfung 
sich Meldenden gastweise (als Hospitanten oder Hospitantinnen) an einer 
Universität - bei der Apothekerprüfung auch an einer gleichstehenden 1.ehr
anstalt - Vorlesungen besucht haben, sofern sie ungeachtet des Nachweises 
der für die Zulassung vorgeschriebenen schulwissenschaftlichen Vorbildung, 
sowie der erforderlichen sittlichen Führung aus Gründen der Universitätsver
waltung von der Immatrikulation ausgeschlossen waren, und die Einhaltung 
eines ordnungsmäßigen akademischen Studienganges nachgewiesen wird. 

2. Als U niversitii tsa bgangsze ugnis gilt in den unter 1 bezeichneten Fällen 
jede Bescheinigung der Universitäts- oder Anstaltsbehörde über die voll
ständige Erledigung des Studiums. 

CSlegenWättig fönnen ~raltell unter ben gleicf)en )Bebingungen wie imänner an 
nlkn beutjcf)en Sjocf)icf)ulcn imma±rifnHcrt tuerben. 

1) Unter ~uffid)t0be~ötDe im 03inne bet §§ 3 lll1.Jf. 3, 4, 5 unb 7 ift in I,ßteuacn 
ber ffiegictung~1Jräfibent ilu tJetfte~en (f. ~u;3fü~rung(Janweifung 03eite 41). 
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§ 4. Die Prüfungen werden in der zweiten Hälfte der Monate März, 
Juni, September und Dezember jeden Jahres an den von der Aufsichts
behörde (§ 3) festzusetzenden Tagen abgehalten. 

§ 5. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt vorbehaltlich des § 2 
Abs. 3 durch die Aufsichtsbehörde, in deren Bezirke die Lehrzeit beendet 
wird 1). Den Zulassungsantrag hat der ausbildende Apotheker spätestens 
bis zum 15. des vorhergehenden Monats einzureichen; spätere Meldungen 
dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werden 2 ). 

§ 6. Der Meldung zur Prüfung sind beizufügen: 
1.3 ) Der Nachweis der erforderlichen wissenschaftlichen Vorbil

dung. Der Nachweis ist zu führen durch das von einem Gym
nasium, einem Realgymnasium oder einer Oberrealschule des 
Deutschen Reichs ausgestellte Zeugnis der Reife für Prima 4 ). 

Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule haben außerdem 
den Nachweis zu erbringen, daß sie bereits bei Zulassung zur Apo
thekerlaufbahn 5 ) in der lateinischen Sprache diejenigen Kenntnisse 
besessen haben, welche für die Versetzung nach der Obersekunda 
eines Realgymnasiums notwendig sind. Dieser Nachweis ist durch 
ein auf Grund stattgehabter Prüfung ausgestelltes Zeugnis eines 
Gymnasiums oder Realgymnasiums zu führen 6 ). 

2. 7 ) Das Zeugnis des ausbildenden Apothekers über die Dauer der 
Aus bi 1 dun g , die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Ausbildungszeit nach beigefügtem Muster 1 8 ). Das 
Zeugnis muß von dem zuständigen Medizinalbeamten (Kreisarzt, 
Bezirksarzt usw.) hinsichtlich der Dauer der Ausbildungszeit amt-

1) :tlie 2(\)oti)efetle1)rlinge linb aljo in ber ~ a 1) I b er Sf 0 m mi f\ ion, bci lueld)cr 
jie bie ~or\)rüfung aböulegen tuünjd)en, in bem 6inne einer ~eld)riinfung untertuorfcn, 
baj3 jie an bie Sfommi\jion (1)re!3 2e1)rbeilirf!3 gebunben jinb. :tlie ,8ula\jung eines 21\)0< 
t1)eferIe1)rling!3 öur ~or\)rüfung fann bereits bann erfolgen, tuenn bie borgeld)riebene 
2e1)wit bon bemlelben erlt mit bem Wblanfe bes betreffenben \ßrüfungsmonats ilurüC[< 
gelegt tuirb (vgI. § 6 \)(r. 2). 

2) ~ür bie 60rm bes lSl e\ud) >3 um 3ulajfung öur )(loqJtüfung ilt ein amtlid)es 
Whtlter angegeben (f. €leite 39). 

3) :tli,3\)cnjation ßuliiffig (f. § 38). 
4) :tler \)reuj3ild)e Sfultusminifter 1)at e{l in einem Q;inilelfaHe alS gtunbfii~lid)en 

~ebenfen nid)t unterliegcnb beöeid)nct, ausna1)mstueife 6d)ülern bcr üb c rl du n ba 
nad) anbert1)albjii1)rigem ~elud)e bieler Sfla\je bie ffieife für bie Unter\)rima i\UilUerfenncn, 
jofern jie be{l \)(ad)lveijes ber \ßri maretfe für ben Q;intritt in einen ~eruf bebürfen. 

5) :tlie tui[fenfd)aftlid)e ~orbilbung muj3 allo aud) 1)injid)t!id) ber 2ateinfenntni\[e 
jd)on vor ~eginn ber 91\)ot1)eferlaufba1)n ct\vorbcn lein. :tlie 2lnred)nung eincr lJO\' 
Q;rlangung ber crforberlid)en Iviffcnjd)aftlid)cn )(sorbilbung ilurücfgclegten 91\)ot1)efcr< 
Icl)qcit fönnte Hur im ~cgc bci3 SDi5\)enjei3 crfolgen (vg!. § 38). 

6) Z'Sebci3 ,8eugnii3 (allo aud) bai3 ffieifcöeugni(3) einer Dberrealld)ulc bebari 
ber Q;rgiinilung burd) ben in ,8iHer 1 Wbj. 2 angefü1)rten 9fad)tueii3, 1mb biejer ilt bcrciti3 
lJ or (\;intritt in ben 91\)ot1)cferbcrui öu crbringen. SDic \ßrüiung50rbnung verlangt ferner, 
bafl ber \)(ad)tuei!3 ber 2atcinfe11lünijfe butdl ein aUf @runb cincr \ßrüfung tllts< 
gcltelltei3 ,8eugni~ ßU fü1)ten ift. Über biele l:j3tüfungcn erging ein \)rcuflilc!)Ct WCinAhf. 
lJOllt 91\)ril1909. SDanad) 1jat bie 9JCelbung 3u ben \ßtüfungcn bei bem öuftiinbigcn \ßro< 
lJi11öial[d)ulfoUcgillm öl! erfolgen. 

7) SDii3\)en[ation ilu1äHig (f. § 38). 
8) Sn einer ~erfügllng lJom 1. \)(OlJember 1904 bcmcdte ber ~erliner l.ßoliijci< 

\)räjibent 1)iequ: "baB ,8eugnijfe,,01)ne bie lJorgejd)ricbenen 2lngaben über bie ~ü1)rung 
unb bie 2eiftungen, bie eine Wuj3erung barüber ent1)alten mü[[en, luie bic 2e1)r1)men 
bie 2eiftungen beurteilen, al0 ben ~orjd)riften entj\)red)enb nid)t angeje1)cn unb bellt< 
&Ufolge aud) nid)t freii3iirötIid) beglaubigt tuerben fönnen. U 
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lich bestätigt sein. Die Ausbildung umfaßt einen Zeitraum von 
drei Jahren 1), für die Inhaber des Reifezeugnisses einer neunstufigen 
höheren Lehranstalt einen solchen von zwei Jahren und muß in 
Apotheken des Deutschen Reichs erfolgen 2). In die Ausbildungs
zeit wird der Prüfungsmonat eingerechnet. Sie darf nicht unter
brochen sein; doch können Unterbrechungen, die in Urlaub oder 
Krankheit und ähnlichen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache 
haben, bis zUr Gesamtdauer von acht Wochen in die Ausbildungs
zeit eingerechnet werden 3). 

------

1) <:finen a mtlid)en ~e1)qJlan für bie Iltusbilbung ber ~q.Jot1)eferlel)rlinge unb bic 
~erteilung bes ~e1)rftoffs auf bie brei Be1)rja1)te 1)at ber ffiegierungs\lrii(ibent in :8\l\leln 
in einer ~erfügung bom 8. zsuU 1909 angegeben. 'Ilic(elbe i(t auf (Seite 280 aogebrudt. 

2) 'Ilie %iitigfeit in einer ~l) ar maöie( d)uf e, in ber llt\lot1)efetfe1)rUnge für bie 
~or\lrüfung t1)eoretifd) borbereitet werben, fann nad) einem <:frL bes lJteul\ifd)en 9J(ebi~ 
Jinafminifters bom 7. ~lJtif 1893 nid)t in Iltnred)nung fommen. ZSn biefem <:frL l)eiflt es: 

Nach bekannt gewordenen Vorgängen scheint in den beteiligten Kreisen eine ab
weichende Ansicht namentlich hinsichtlich des Besuches der Pharmazeutenschulen zu 
bestehen, welcher, so empfehlenswert er für die theoretische Ausbildung des Lehrlings 
neben seiner praktischen Ausbildung in der Apotheke sein mag, doch diese letztere 
auch nur teilweise zu ersetzen imstande sein dürfte. 

Eine irrtümliche Auffassung des Begriffes der vorschriftsmäßigen d. h. im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen anrechnungsfähigen Lehrzeit würde den Lehrling 
durch die selbstverständliche Hinausschiebung seiner Zulassung zur Gehilfenprüfung 
benachteiligen. 

Das bewußte Verschweigen in Abrechnung zu bringender Unterbrechungen, so
fern dadurch die Bestätigung eines wahrheitswidrigen Lehrzeugnisses herbeigeführt 
wird, kann den Tatbestand der intellektuellen Urkundenfälschung erfüllen und die 
Bestrafung des schuldigen Lehrherrn auf Grund des § 271 des Reichsstrafgesetzbuches 
zur Folge haben. 

3) Sjicröu erging folgenber <:fd. bes \lreuiiifd)en 9J(ebiöhtalminifters: 
Min.-Erl., betr. Unterbrechungen der pharmazeutischen Lehrzeit. 

Vom 5. Februar 1908. 
In § 6 Nr. 2 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 ist vor

geschrieben, daß die dreijährige, bzw. - für die Inhaber des Reifezeugnisses einer 
nellnstufigen höheren Lehranstalt - zweijährige Lehrzeit der Apothekerlehrlinge 
nicht unterbrochen werden darf, daß abel' Unterbrechungen, die in Urlaub odel' Kxank
hoit und ähnlichen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache haben, bis zur Gesamt
dauer von acht Wochen in die Ausbildungszeit eingerechnet werden können. 

Gemäß NI'. 7 des Erlasses vom 15. September 1904 wal'en bisher Gesuche um 
Einrechnung einer Unterbrechung der Lehrzeit in die Ausbildungszeit von den Regie
rungspräsidenten spätestens zwei l\lonate vor Ablauf der Lehrzeit mir zur Entscheidung 
vorzulegen. 

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges bestimme ich, daß künftig die Regie
rungspräsidenten in Fällen, bei denen eine Unterbrechung bis zur Gesamtdauer von 
acht Wochen in Frage kommt, selbst über die Zulassung des Lehrlings zur Prüfung zu 
befinden haben. 

Zugleich bemerke ich, daß im allgemeinen derartigen Gesuchen zu entsprechen 
sein wird und zwar unabhängig davon, ob die Unterbrechung auf ein Jahr der Lehr- , 
zeit entfällt oder auf die drei bzw. zwei Jahre der Lehrzeit sich verteilt, wofern 

1. die Unterbrechung in Urlaub, ärztlich oder sonst zuverlässig bescheinigter 
Krankheit oder in anderen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache hat, als 
welche z. B. gelten dürfen: verspätetel' Eintritt in die Lehre infolge Schlusses 
des Schulunterrichtes erst nach Beginn des Kalendervierteljahres oder wegen 
Schwierigkeiten beim Ermitteln einer geeigneten Lehrstelle, verspätete An
meldung des Lehrlings beim beamteten Arzt oder Zeitverlust bei Stellen-
wechsel, . 

2. die Zeugnisse des Lehrlings über Fleiß und Führung günstig lauten. 
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3. Das Tagebuch, welches der Lehrling während seiner Ausbildungs
zeit über die im Laboratorium unter Aufsicht des ausbildenden 
Apothekers oder Gehilfen ausgeführten pharmazeutischen Arbeiten 
führen und das eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Ar
beiten und der Theorie der in Betracht kommenden chemischen 
Vorgänge enthalten muß. Dem Tagebuch ist eine Bescheinigung 
des ausbildenden Apothekers beizufügen, daß der Lehrling die Ar
beiten selbst ausgeführt hat. 

§ 7. Nach Empfang der Zulassungsverfügung, in welcher auch der Zeit
punkt der Prüfung bekannt gemacht wird, hat der ausbildende Apotheker 
dafür Sorge zu tragen, daß die von dem Lehrlinge zu entrichtenden Prü
fungsgebühren im Betrage von 24 Mark an die von der Landesbehörde 
zu bestimmende Stelle eingezahlt werden, und den Lehrling gleichzeitig 
dahin anzuweisen, daß er sich vor Antritt der Prüfung mit der Zulassungs
verfügung und der Quittung über die eingezahlten Gebühren noch persön
lich bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zu melden hat. Der 
Zulassungsverfügung ist ein Abdruck der gegenwärtigen Bekanntmachung 
beizufügen. 

§ 8. Die Prüfung zerfällt in drei Abschnitte: 
I. die schriftliche Prüfung, 

II. die praktische Prüfung und 
III. die mündliche Prüfung. 
§ 9. I. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob der 

Lehrling die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen, soweit dieses von 
ihm gefordert werden kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig 
auszudrücken vermag. 

Der Lehrling erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
pharmazeutischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie und 
die dritte dem der Physik entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß je drei von ihnen 
in sechs Stunden bearbeitet werden können. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

§ 10. II. Zweck der praktischen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling das für die Tätigkeit eines Gehilfen erforderliche Geschick 
sich angeeignet hat. 

Der Prüfling hat: 
1. drei ärztliche Verordnungen zu verschiedenen Arzneiformen zu 

lesen, anzufertigen und die Preise zu berechnen; 
2. zwei galenische Zubereitungen und ein pharmazeutisch-chemisches 

Präparat des Deutschen Arzneibuchs anzufertigen; 
3. zwei chemische Präparate auf ihre Reinheit nach Vorschrift des 

Deutschen Arzneibuchs zu untersuchen. 

übrigens hat die Entscheidung über Einrechnung einer Unterbrechung nicht 
zu beliebiger Zeit während der Lehrzeit zu erfolgen, sondern immer erst dann, wenn 
der Lehrling, im Falle der Genehmigung des Gesuchs, zum nächsten Prüfungstermine 
zuzulassen ist. In Zweifelfällen ist auch künftig meine Entscheidung einzuholen. Stets 
hat dies wie bisher auch ferner zu geschehen bei Gesuchen um Anrechnung längerer 
als achtwöchiger Unterbrechung der Lehrzeit und um Befreiung von sonstigen Vor
schriften des § 6, Nr. 2; ebenso unverändert bei Gesuchen um Dispens von den B(l. 
stimmungen des § 6 Nr. 1. 
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Die Aufgaben zu 2 und 3 werden aus je einer hierzu angelegten Samm
lung durch das Los bestimmt, die Verordnungen zu den Arzneiformen von 
den Examinatoren untet tunlichster Benutzung der Tagesrezep.tur gegeben. 

Die Lösung der Aufgaben geschieht unter ständiger Aufsicht je eines 
der beiden prüfenden Apotheker. 

§ 11. Ur. Zweck der mündlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling die Arzneimittel kennt und sie von anderen Mitteln zu unter
scheiden weiß, ob er die Grundlehren der Botanik, der pharmazeutischen 
Chemie und Physik beherrscht und ob er sich hinlänglich mit den gesetz
lichen Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche für die Tätigkeit eines 
Gehilfen maßgebend sind. 

Er hat: 
1. mehrere frische oder getrocknete Pflanzen zu bestimmen; 
2. mehrere Drogen und pharmazeutisch-chemische Präparate zu er

kennen und ihre Abstammung, ihre Anwendung zu pharmazeu
. tischen Zwecken sowie die vorkommenden Verfälschungen zu er
läutern; 

3. Fragen aus den Grundlehren (Abs. 1) und aus der Apothekengesetz
gebung zu beantworten. 

Bei der Prüfung hat der Prüfling auch die während der Ausbildungs
zeit angelegte Pflanzensammlung nebst einer Bescheinigung des aus
bildenden Apothekers vorzulegen, daß, soweit ihm bekannt, der Prüfling 
die Pflanzen selbst gesammelt hat. 

§ 12. Für die Prüfung sind zwei Tage bestimmt. 
In der Regel sind nicht mehr als vier Prüflinge zu einer mündlichen 

Prüfung zuzulassen. 
§ 13. über den Gang der Prüfung eines jeden Prüflings wird eine 

Niederschrift aufgenommen, welche von dem Vorsitzenden und den 
beiden Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnen und zu den Akten 
der Aufsichtsbehörde zu nehmen ist. 

§ 14. Für diejenigen Prüflinge, welche die Prüfung bestanden haben, 
wird unmittelbar nach Beendigung der Prüfung ein von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterzeichnetes Zeugnis nach dem beigefügten 
Muster 2 ausgefertigt und nebst den gemäß § 6 vorgelegten Zeugnissen dem 
ausbildenden Apotheker zur Aushändigung an den Prüfling zugestellt!). 

In dem Prüfungszeugnis ist das Gesamtergebnis durch eine der Zen
suren "sehr gut", "gut", "genügend" zu bezeichnen. 

§ 15. Das Nichtbestehen der Prüfung hat die Verlängerung der 
Ausbildungszeit um drei bis sechs Monate zur Folge; nach dieser Frist 
muß die Prüfung vollständig wiederholt werden. 

über das Nichtbestehen ist von der Prüfungskommission ein Vermerk 
auf der im § 6 Ziffer 2 genannten Urkunde zu machen. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prüfung 
betroffen wird, ist auf drei Monate zurückzustellen. Die Prüfung gilt in 
diesem Falle als nicht bestanden. 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung nicht besteht, wird zu einer 
weiteren Prüfung nicht zugelassen 2). 

1) ;!)ie ,8eugnille übet bie jJl)arma5eutiidje )BorjJrü!ung \inb in I,13reuBen mit 3 mn. 
ftemjJeljJfhdjti\l. (9Cä~erei3 f. in :reil XIX.) 

2) ;!)ie I,13rüfung barf al\o im ganöen breimal abgelegt \Derben, e~e ber 2{ui3fdjluB 
bon \Deiterer I,13rüfung eintritt. (;l;inc nodjmalige ,8ulaHung auf bellt 7illege bei3 ;!)ii3-
jJen\ei3 ift l1idjt borßefe~en. 
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H. Pharmazeutische Prüfung. 

§ 16. Die pharmazeutische Prüfung kann vor jeder bei einer 
Universität oder einer Technischen Hochschule des Deutschen Reichs ein
gerichteten pharmazeutischen Prüfungskommission abgelegt werden. Die 
Prüfungskommissionen werden jährlich von der zuständigen Behörde 
(§ 1) aus jc einem Lehrer der Botanik, der Chemie, der Pharmazie und 
der Physik sowie einem oder zwei Apothekern gebildet. Der Lehrer der 
Chemie kann durch den Lehrer der Pharmazie ersetzt werden 1). 

Der Vorsitzende der Kommission und dessen Stellvertreter werden von 
der zuständigen Behörde (§ 1) ernannt; sie können aus der Zahl der Mit
glieder gewählt werden. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung, ist berechtigt, ihr in allen Ab
schnitten beizuwohnen, achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü
fungsordnung genau befolgt werden, bestimmt unter Beachtung der Vor
schriften der Prüfungsordnung die Examinatoren für die einzelnen Prü
fungsabschnitte, ordnet bei vorübergehender Behinderung eines Mitgliedes 
dessen Stellvertretung an, berichtet unmittelbar nach Abschluß einer jeden 
Prüfungsperiode der vorgesetzten Behörde über die Tätigkeit der Kom
mission und legt Rechnung über die Gebühren. 

In jedem Jahre finden zweimal (im Sommer- und im Winterhalbjahre) 
Prüfungen statt. 

§ 17. Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind bei der zu
ständigen Behörde (§ 1) oder bei der von dieser bezeichneten Dienststelle 
einzureichen 2). 

Die Meldung zur Prüfung im Sommerhalbjahre muß spätestens bis 
zum 15. März, die Meldung zur Prüfung im Winterhalbjahre spätestens 

1) Unter bem ,,2e1)ter ber \ß1)atmaoie" ift ein 2e1)rer nid)t itgenb einei3 fl1)armaöeu< 
tifd)en lYad)ei3, fonbern bcr fl1)at11lOöeutifd)en Cl:1)emie öU berfte1)en. 

2) 0n einem an bie Uniberfitäti3furatoren gerid)teten @;tL bom 15. iScvtembcr 1904 
bemetfte ber vrcujiifd)e Wlebioinalminiftcr öu § 17 folgenbei3: 

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind wie bisher an das Universitäts
Kuratorium zu richten. Wenn bei Prüfung der Unterlagen sich keine Anstände er
geben, ist die Zulassung zu verfügen, der Kandidat zu benachrichtigen und dem Vor
sitzenden der Prüfungskommission unter übersendung der Akten Mitteilung zu machen. 
Bezüglich der Einzahlung und Verteilung der Prüfungsgehühren verbleibt es bei dem 
bisherigen Verfahren. über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Anträge 
ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 7. Oktober 1880 mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Immatrikulation der Kandidaten der Pharmazie in der Philo
sophischen Fakultät für das Studium der Pharmazie in Zukunft von dem Nachweise 
einer in Apotheken des Deutschen Reiches zugebrachten Gehilfenzeit von mindestens 
einjähriger Dauer abhängig und in der Prüfungsordnung eine dispensweise Be
freiung von der Erfüllung dieses Erfordernisses nicht vorgesehen ist. 

Über cbmtucl1c 11llterorcdlungen bet iSetbierjaf]tc erging ein baDerifd)cr 
9.T1ill.~@;rL born 18. 8ftober 190" ber "im GtilllJerftiinbniffe mit bClll mcid)samte Des 0n~ 
ncrn" folgcnbei3 beriügte: 

Auf das eine Servierjahr vor dem Universitätsstudium darf eine Unterbrechung 
durch Urlaub bis zu 14 Tagen oder an deren Stelle eine Unterbrechung durch Krank· 
heit bis zu 4 Wochen angerechnet werden. Auf die beiden Servierjahre nach dem 
Studium darf insgesamt eine vierwöchentliche Unterbrechung durch Urlaub oder 
an deren Stelle eine achtwöchentliche Unterbrechung durch Krankheit Anrechnung 
finden. Dauer und Grund derartiger Unterbrechungen sind in das von den aus
bildenden Apothekern auszustellende Zeugnis über die Ableistung der Gehilfenzeit 
einzutragen. 
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bis zum 15. August unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse eingehen. 
Spätere Meldungen dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werden 1). 

Der Meldung sind die nach § 6 für die Zulassung zur pharmazeutischen 
Vorprüfung erforderlichen Nachweise sowie das Zeugnis über die bestandene 
Vorprüfung (§ 14) beizufügen 2). 

Die Zulassung zur Prüfung ist außerdem bedingt durch den 
Nachweis: 

1. einer nach bestandener pharmazeutischer Vorprüfung und vor Be
ginn des Universitätsstudiums (Ziffer 2) in Apotheken des Deutschen 
Reichs zugebrachten Gehilf e nzei t vo n mi ndes tens einj ähriger 
Dauer 3 ); 

2:t ) eines durch ein Abgangszeugnis bescheinigten sachgemäßen Stu
diums von mindestens vier Halbjahren an einer Universität 
des Deutschen Reichs 5 ). Insbesondere ist nachzuweisen, daß der 

1) (fin (ft1. beB lJreujiijd)en WlebiilinalminifteriJ iJom 19. 2l11gUjt 1905 belogt: 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler werden die Meldetermine 

für die noch nach den alten Prüfungsvorschriften für Apotheker vom 5. März 1875 
abzulegenden pharmazeutischen Prüfungen hiermit gemäß § 17 Ab~. 2 der Prüfungs. 
ordnung vom 18. Mai 1904 für die Zukunft auf den 15. August bzw. 15. März jedes 
Jahres festgesetzt. 

('!in beftimmter :termin für ben ~eginn ber \]5rüfungen ift in ber \]5rüfungiJorbnung 
inbejjen nicf)t feftgefe~t (iJg1. § 16 ~!bf. 4). 

2) (fiJ jinb aljo bei bem 2ulajjungi3gefucf) ilur lJljarl11aöeutifcf)en \]5rüfung jolgenbe 
~(llcf)itJeije beiilufügen: 1. boiJ @:Scf)uli\eugnii3i 2. bas 2eljwugnii3; 3. bo§ 'tog e bnd) 
«('!loboration!3iournal!); 4. bllS jßorlJrüfungiJileugniiJ; 5. bas ober bie @eljiljenöettgniije; 
6. bos Unioerfität!3öeugnis unb 7.\2ebenslauj. 21ncf) ettua erteilte 'tiißlJcnjlltioncll flnb 
in llrfcf)rifi beiilufcf)liejicn. tt;ür bie tt;Otl11 bes @efud)es ul11Bu!ajfung lIut \]5f)ar1l1o> 
öeutijdJen \]5riijung iri ein umtfid)ct\ 9J/ufter lJorgejd)rie6cn (f. @:Seite 39). 

3) S)ierilU erging folgenbe 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. 
Vom 6. Februar 1905. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat 
der Bundesrat beschlossen: 

Der Reichskanzler wird ermächtigt, von der Vorschrift im § 17 Ab". 4 
Ziffer 1 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 in Überein
stimmung mit der zuständigen Landeszentralbehörde zugunsten solcher Apo
thekergehilfen, die vor dem 1. Juli 1904 in einer ausländischen A pothcke als 
Gehilfen eingetreten sind, Ausnahmen zuzulassen. 

0m übrigen ift eine 'tiispeniatiott bon ber jßor\cf)tiit in 8ifie! 1 nid)t llllt(\cfelJen. 
~ie einjäl)rigc 0lel)i1fen5eit iJ (1 r bem Stubium muli aljo glln& in 9Xpotf)efell bes 
'tieut\d)en ffieicf)!l 5ugebracf)t fein. \l(nbet0 bei ber lJraftijd)en 'tätigfeit no d) ber StoatiJ· 
lJrüfung (\. § 35). 

4) 'tiiillJenflltioll &uläjjig (1. § 38). 
5) Wlit ffiücrlid)t ouf bie \]5tüfungi3orbnung für 2llJotljder l)ai ber § :2 ber lJrcuiii< 

jd)Clt jßorfd)riftcn für bie @:Siubierenben ber 2anbei3uniiJerjiUiien UllU. iJom 
1. OUohcr 1879.7. tt;cbruar 1894 bmcf) ?ßerorbnung bes Wlebi3inalminifter0 uom 
6. 0anullr 1905 fo1genbc tt;ofjung erl)ulien: 

§ 2. Zum Nachweise der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische 
Studium haben Angehörige des Deutschen Reiches außerdem dasjenige Reifezeugnis 
einer deutschen neunstufigen höheren Lehranstalt beizubringen, welches für die Zu
lassung zu den ihrem Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimat
staate vorgeschrieben ist; auf Grund ausländischer Reifezeugnisse dürfen Reichs
angehörige nur dann immatrikuliert werden, wenn daraufhin ihre Zulassung zu den ihrem 
Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimatstaate gesichert erscheint. 
Genügt naeh den bestehenden Bestimmungen für ein Berufsstudium der Na.chweis 
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Studierende während des Universitätsstudiums mindestens je zwei 
Halbjahre an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemi
schen übungen!), mindestens ein Halbjahr an übungen in der 
mikroskopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern 
regelmäßig teilgenommen, auch sich mit den üblichen Sterili
sationsverfahren vertraut gemacht hat.; die Nachweise sind 
durch Bescheinigungen der zuständigen Universitätslehrer zu er
bringen 2). 

Dem Besuch einer Universität steht der Besuoh der Technischen Hoch
schulen zu Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Braunschweig gleich. 

Außerdem sind der Meldung beizufügen: 
a. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, in welchem der Gang der 

Universitätsstudien darzulegen ist, sowie, 
b. falls der Kandidat sich nicht alsbald nach dem Abgange von der 

Universität meldet, ein amtliches Zeugnis über seine Führung in 
der Zwischenzeit. 

Die geforderten Nachweise nebst dem vorstehend zu b. bezeichneten 
Zeugnisse sind in Urschrift vorzulegen. 

§ 18. Der Zulassungsverfügung ist ein Abdruck der gegenwär
tigen Bekanntmachung beizufügen. 

Der Kandidat hat sich binnen einer Woche nach Behändigung der 
Zulassungsverfügung mit dieser Verfügung und der Quittung über die ein
gezahlten Gebühren (§ 33) bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission 
ohne besondere Aufforderung persönlich zu melden. 

der Reife für die Prima einer nelillstufigen höheren Lehranstalt, so reicht das auch 
für die Immatrikulation aus. Die Fakultät, bei welcher der Studierende einzutragen 
ist, bestimmt sich durch das von ihm gewählte Studienfach. 

etubicrcnbc ber \]3f)arma3ic mit \]3rimaneröcugniß crl)altcn banacfJ an bcn jlreu, 
flijcfJcn Unioerjitäten jet?t bie grofle WMrife1. 

1) ~ier3u oeitimmte ein ~rL bc§ jlreuj3ifcfJen WCebiilinaTminifterß oom 9. Iliuguft 
1907 foTgenbe5: 

Ein zur Entscheidung vorliegendes Gesuch gibt mir Veranlassung, darauf hin
zuweisen, daß die Tätigkeit in einem PrivatJaboratorium die nach § 17 Abs. 4 Nr. 2 
der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 nachzuweisende Teilnahme 
an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemischen übungen bei Instituten 
der Universität nicht ersetzen kann und daher auch nicht für die Zulassung zur phar
mazeutischen Staatsprüfung in Gemäßheit der vorgedachten Bestimmung in An
rechnung gebracht werden darf. 

2) ~ieTJu erging fo1genber ChI. be§ jlreu[\ijcfJcn WCebiilinaTminifter§ bom 17. Dftober 
1906: 

Im § 17 Abs.4 Ziffer 2 der Pl'üfungsordnung für Apotheker vom 14. Mai 1904 
ist vorgeschrieben, daß behufs Zulassung zur pharmazeutischen Prüfung der Nach
weis regelmäßiger Teilnahme an bestimmten übungen zu erbringen sei. Hier
nach können nur solche Zeugnisse als ausreichend für die Zulassung zur Prüfung be
trachtet werden, in denen die Regelmäßigkeit der Teilnahme ausdrücklich bescheinigt 
ist_ Ich ersuche deshalb ergebenst, bei der Zulassung zur Apothekerprüfung darauf 
zu achten, daß die von den Universitätslehrern ausgestellten Zeugnisse dem Wort
laute der Prüfungsordnung entsprechend den regelmäßigen Besuch der Pflichtübungen 
bescheinigen. Zeugnisse, welche diesen Vermerk nicht enthalten, sind als genügend 
nicht anzuerkennen. Die mit den Pflichtübungen betrauten Dozenten -ersuche ich, 
auf vorstehende Bestimmung gefälligst aufmerksam zu machen. 

[j;ur bie [j;affung biefer .8eugnifie finb ie~t befUmmle WCufter botgeicf)rieben (bgL 
ben ~rL oom 14. Wcai 1908 auf 6eHe 38). 
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§ 19. Die Prüfung zerfällt in folgende Abschnitte: 
1. die schriftliche Prüfung; 

H. die praktische Prüfung: 
A. die analytisch-chemische Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-chemische Prüfung; 

IH. die mündliche Prüfung: 
A. die allgemein-wissenschaftliche Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-wissenschaftliche Prüfung. 

Schriftliche Prüfung. 

§ 20. 1. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Kandidat die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen vollständig 
beherrscht und seine Gedanken klar und richtig auszudrücken vermag. 

Der Kandidat erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
anorganischen, eine dem der organischen Chemie und eine dem der Botanik 
oder Pharmakognosie entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung!) durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß jede Aufgabe 
in längstens drei Stunden erledigt werden kann. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

Praktische Prüfung. 

§ 21. HA. Zweck der analytisch-chemischen Prüfung ist, zu 
ermitteln, ob der Kandidat die in der analytischen Chemie erlangten wissen
schaftlichen Kenntnisse nicht nur theoretisch sich angeeignet hat, sondern 
auch praktisch in dem erforderlichen Maße zu verwerten imstande ist. 
Insbesondere muß der Kandidat befähigt sein, folgende Aufgaben richtig 
zu lösen: 

1. eine natürliche, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte 
chemische Verbindung oder eine künstliche, zu diesem Zwecke 
besonders zusammengesetzte Mischung aus nicht mehr als sechs 
Stoffen qualitativ zu analysieren und außerdem drei einzelne 
dem Kandidaten zu bezeichnende Bestandteile einer chemischen 
Verbindung oder einfachen Mischung, deren Zusammensetzung dem 
Examinator bekannt ist, quantitativ zu bestimmen; 

2. eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, ein 
Nahrungsmittel oder eine Arzneimischung in der Weise zu unter" 
suchen, daß die Ergebnisse über die Art des vorgefundenen Giftes 
oder der Verfälschung und, soweit dies nach der Beschaffenheit des 
vorgefundenene Giftes oder der Verfälschung verlangt werden kann, 
auch über die Menge des Giftes oder des verfälschenden Stoffes eine 
möglichst zuverlässige Auskunft geben. 

Die Aufgaben werden von den Examinatoren bestimmt und unter Auf
sicht bearbeitet. 

Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 
auszuführen sind. 

über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der 
vom Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

1) :tJie iYeitfteHung biejer elammluttg liegt ben ein&elnen I,ßrüiungi3fommiflionen 
ob. 3'm <Megenfat oU ber bei ben j)jot,prüfungen JU tletttJenbcnben elammhmg (f. eleite 43) 
ift ljier ein aHgemeinei3 ro1uiter betfeIben nid)t tleröffentlid)t ttJorben. 
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Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch mündlich über 
die Aufgaben zu prüf81l. 

Bei der Zensur haben die Examinatoren den Gegenstand der gestellten 
Aufgaben namhaft zu machen. 

§ 22. n B. Zweck der pharmazeutisch·chetnischen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat das für seinen Beruf erforderliche tedl' 
nische Geschick sich angeeignet hat. 

Der Kandidat hat: 
1. zwei phartnazeutisch·chetnische Präparate anzufertigen; 
2. die Prüfung und Wertbestitnmung einer Droge auf mikroskopi

schem \Yege und 
3. die Prüfung und Wertbestimmung je ciner Droge oder eines galeni

schen Arzneimittels auf chemischem Wege auszuführen. 
Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung 1) durch 

das Los bestimmt und unter Aufsicht erledigt. 
Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 

auszuführen sind. 
über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der von 

dem J~xaminator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 
Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch tnündlich über 

die Aufgaben zu prüfen. 

Mündliche Prüfung. 

§ 23. In A. Zweck der allgemein·wissenschaftlichen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat in der Chemie, Physik und Botanik 
wissenschaftlich soweit ausgebildet ist, wie es sein Beruf erfordert. 

Die Prüfung wird von drei Mitgliedern der Prüfungskomtnission in 
Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

In der Hegel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü· 
fung8termine zugelassen. 

§ 24. In B. Die pharlnazeutiseh·wissensehaftliche Priifllng 
wirr1 von den Lehrern der Botanik und Pharmazie und den Apothekern 
In Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

Der Kandidat hat: 
1. mindestens zehn frische oder getrocknete, offizinelle oder solche 

Pflanzen, welche mit den offizinellen yerweehselt werden können, 
zu bestimmen und zu erklären; 

2. mindestens zehn unzerkleinerte Drogen zu erkennen und ihre Ab
stammung und äußeren Merkmale sowie ihre Anwendung zu phar
mazeutischen Zwecken und die vorkommenden Verfälschungen zu 
erläutern; 

3. von mehreren chemischen Hohstoffen und pharmazeutisch
chemischen Präparaten die Eigenschaften, die Zusammen
setzung, Darstellung, Prüfung und Wertbestimmung sowie die vor
kommenden Verunreinigungen zu erklären; 

4. ausreichende Kenntnisse in den das Apothekenwesen betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen darzutun. 

In der Hegel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü
fungstermine zugelassen. 

§ 25. über die mündlichen Prüfungen (§§ 23, 24) wird für jeden Kandi
daten eine besondere Niederschrift unter Anführung der Prüfnngsgegen
stünde aufgenommen und von den Examinatoren vollzogen. 
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§ 26. t:ber jede der in den Prüfungsabschnitten I, II A und II B 
(§§ 20-22) zu fertigenden einzelnen Arbeiten sowie über den Ausfall eines 
jeden Teiles der Prüfungsabschnitte III A und III B (§§ 23 und 24) wird 
eine Zensur erteilt. Hierbei sind nur die Bezeichnungen sehr gut (1) -
gut (2) ~ genügend (3) - ungenügend (4) - schlecht (5) zulässig. Dio 
Zensur wird erteilt: in dem Abschnitt J von sämtlichen Mitgliedern der 
Kommission, mit Einschluß des Vorsitzenden und mit Ausschluß des Lehrers 
der Physik, in den übrigen Abschnitten von den zuständigen Examina
toren. Ergibt sich bei der Erteilung der Zensur für die einzelnen Arbeiten 
im Abschnitt I Stimmengleichheit, so entscheiden die Stimmen, welche 
sich für die mindergünstige Zensur aussprechen. Die Zensur wird bei den 
mündlichen Prüfungen in der Niederschrift (§ 25) vermerkt. 

§ 27. Wird in den Abschnitten I, II A oder Il B für eine Arbeit, in 
dem Abschnitte III B für einen Teil dieses Abschnitts die Zensur "unge
nügend" (4) oder "schlecht" (5) erteilt, oder werden in dem Abschnitte lIlA 
eine Stimme für die Zensur "schlecht" (5) oder zwei Stimmen für die Zensur 
"ungenügend" (4) abgegeben, so gilt der betreffende Prüfungsabschnitt als 
nicht bestanden. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prü
fung betroffen wird, ist auf sechs Monate zurückzustellen. Der Prüfungs
abschnitt gilt in diesem Falle als nicht bestanden. 

Tritt ein Kandidat ohne genügende Entschuldigung von einem bereits 
begonnenen Prüfungsabschnitte zurück, so kann durch einen mit Zu
stimmung des Vorsitzenden gefaßten Beschluß der Prüfungskommission 
der betreffende Prüfungsab8chnitt für nicht bestanden erklärt werden. 

Nach dem Ergebnisse der Einzelzensuren wird die Zensur für jeden 
in allen Teilen bestandenen Prüfungsabschnitt in der Weise bestimmt, daß 
die Summe der Zensuren für die einzelnen Teile des Abschnitts durch die 
Anzahl der Teile dividiC'rt wird. Ergibt sich bei der Division ein Bruch, 
HO wird dicRor bC'i FC'Rtsetzung dpr Zpnsur für den Abschnitt ohne Abrun
dung eingestellt. 

§ 28. IRt nach § 27 ein Prüfungsabschnitt nicht bestanden, so muß er 
wiederholt werdcn. Die Festsetzlmg der Wiederhohmgsfrist geschieht 
durch den Vorsitzenden im Benehmen mit den zuständigen Examinatoren. 

Die Wicderholung eines nicht bestandenen Prüfungsabschnitts darf bei 
der Zensur "ungenügend" (4) in der Hegel erst nach drei Monatcn, bci der 
Zensur "schlecht" (5) in der Hegel erst nach sechs Monaten erfolgen, muß 
aber spätestens innerhalb der beiden folgenden Prüfungshalbjahre statt
finden, widrigenfalls auch die früher mit günstigem Erfolge zurückgelegten 
Prüfungen zu wiederholen sind 1). Das gleiche tritt cin, ,venn ein Kandidat 
nach erfolgreicher Ablegung eines Prüfungsabschnitts die Fortsetzung der 
Prüfung ohne genügenden Entschuldigungsgrund über die nächsten zwei 
PrüfungRhalbjahre hinaus verzögertl). 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung eines Prüfungsabschnitts nicht 
besteht, wird zu einer weiteren Prüfung nicht zugelassen 2). 

§ 29. Die einzelnen Prüfungen sind in der im § 19 angegebenen 
Reihenfolge ohne Unterbrechung zurückzulegen. Die Aufgaben für jeden 
Abschnitt sind erst' bei Beginn der Prüfungen zu erteilen. Zwischen den 

1) :tiilj.Jenjatiolt 3u1iiHig ([. § 38). 
2) :Dreimal barf [omit ein ~tÜfUl1g511b[cf)nitt abgelegt \1Jcrbclt, el)C bet ~(u5[rT)(u!i 

\lon weitetet ~tüfung eintritt. Q;inc nodjmnIigc 3ulaHung im \firge bc'3 sti5j.Jenje~ 
ift nid)t llOtgr[ef)cn. 
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einzelnen Abschnitten darf in der Regel nur ein Zeitraum von einer Woche 
liegen. 

Zu dem Abschnitte II wird nur zugelassen, wer den Abschnitt I be
standen hat, zum Abschnitte III B nur, wer die sämtlichen früheren Ab
schnitte bestanden hat. Wer die Abschnitte II A oder II B nicht besteht, 
hat die Wahl, ob er sich den Prüfungen in den Abschnitten II Bund III A 
beziehungsweise III A sogleich oder erst nach Wiederholung der nicht be
standenen Abschnitte unterziehen will. 

§ 30. Hat der Kandidat den Abschnitt III B bestanden, so wird un
mittelbar nach dessen Beendigung die Gesamtzensur unter entsprechen
der Anwendung des § 27 Abs. 4 Satz 1 bestimmt. Ergibt sich bei der Ge
samtzensur ein Bruch, so wird derselbe, falls er über 0,5 beträgt, als ein 
Ganzes gerechnet; anderenfalls bleibt er unberücksichtigt. 

Die Gesamtzensur wird in der Niederschrift über den Abschnitt III B 
(§§ 24, 25) vermerkt. 

Der Vorsitzende überreicht hierauf die vollständigen Prüfungsverhand
lungen, einschließlich der die Meldung und Zulassung des Kandidaten be
treffenden Urkunden, der zuständigen Behörde (§ 1). Diese erteilt das 
Prüfungszeugnis unter Angabe der Gesamtzensur nach dem beigefügten 
Muster 3 1). . 

§ 31. Wer sich nicht rechtzeitig gemäß den Bestimmungen des § 18 
persönlich meldet, oder die für die Anfertigung der Arbeiten oder für 
die mündlichen Prüfungen gesetzten Zeiten ohne hinreichende Gründe 
versäumt, kann auf Antrag des Vorsitzenden von der zuständigen Be
hörde (§ 1) bis zum folgenden Prüfungshalbjahre zurückgestellt 
werden. 

S 32. Die Prüfung darf nur bei der Kommission fortgesetzt oder 
wiederholt werden, bei welcher sie begonnen isP). 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse (§ 17) sind dem 
Kandidaten erst nach vollständig bestandener Prüfung zurückzugeben. 
Verlangt er sie früher zurück, so sind die Behörden (§ 1) durch Vermitt
lung des Reichskanzlers zu benachrichtigen, daß der Kandidat die Prüfung 
begonnen, aber nicht beendigt hat, und daß ihm auf seinen Antrag die 
Zeugnisse zurückgegeben worden sind. 

In die Urschrift des letzten Universitäts-Abgangszeugnisses ist 0In 

Vermerk über den Ausfall der bisherigen Prüfung einzutragen. 
§ 33. Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen 140 Mark. 
Davon sind 

für die Abschnitte I, II A, II Bund III A je 18 Mark 
für Abschnitt III B . . . . . . .. ..... 
für Verwaltungskosten, Anschaffung von Prüfungs-

gegenständen usw. ....... .... . 
berechnet. 

72 Mark, 
24 

44 

Bei Wiederholung einzelner Abschnitte sind nach diesen Sätzen auch 
die betreffenden Gebühren, für Verwaltungskosten jedoch nur im Falle 
einer Wiederholung der Abschnitte II A, II Bund III A je 10 Mark noch
mals zu entrichten. 

1) Sl)er ~unDestat qat fein Q:inberftänbnis Damit erflärt, ba» in bem 3eugnis 
über bie iJqarmaöeutifd)e jßrüfung (WCufter 3) aud) bie 3enfuren ber ein3elnen jßrüfungs< 
ubfd)nitte angegeben werben fönnen. ~ine jillieberqolung Der jßrüfung öum 3ttJecfe 
Der ~rilielung einer beHeren 3enlur Uut» ag uid)t ftattqnft geHen. 

2) SDiSiJenfation ilufäHig (f. § 38). 
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§ 34. Wer während der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, 
erhält die nach § 33 zu berechnenden Gebühren für die noch nicht be
gonnenen Prüfungen zurück. 

111. Praktisch.e Tätigkeit nach. der Prüfung. 

§ 35. Nach vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung 1) und 
in der Regel im Anschluß an dieselbe hat der Kandidat weitere zwei Jahre 
als Gehilfe in Apotheken, darunter mindestens ein Jahr in Apotheken 
des Deutschen Reichs, sich praktisch zu betätigen. 

Die Wahl der Apotheken steht dem Kandidaten frei, jedoch 
sind die Landesregierungen befugt, in besonderen Ausnahme
fällen einzelne Apotheken als nicht geeignet zu bezeichnen. 

Während dieser Gehilfenzeit, welche in der Regel ohne Unterbrechung 
zu erledigen ist 2 ), hat der Kandidat seine praktischen Kenntnisse und Fähig
keiten zu vertiefen und fortzubilden, sowie auch ausreichendes Verständnis 
für die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufs zu zeigen. Den Nach
weis, daß die Gehilfenzeit mit Erfolg zurückgelegt worden ist, hat der Kan
didat durch ein Zeugnis zu erbringen, das eine eingehende Würdigung 
seiner Tätigkeit enthält. Das Zeugnis ist von dem Apotheker, der die Aus
bildung geleitet hat, nach dem Muster 4 auszustellen und von dem zu
ständigen Medizinalbeamten zu beglaubigen 3). 

Gewinnt die zuständige Behörde (§ 1) nicht die überzeugung, daß der 
Kandidat durch seine Beschäftigung den nach Abs. 3 zu stellenden An
forderungen entsprochen hat, so hat der Kandidat die Tätigkeit als Ge
hilfe während eines von der Behörde zu bestimmenden Zeitraums fort
zusetzen. 

C. Erteilung der Approbation. 

§ 36. Nach Ablauf der im § 35 vorgeschriebenen Gehilfenzeit hat der 
Kandidat bei der zuständigen Behörde (§ 1) des Bundesstaats, in dem er 
die pharmazeutische Prüfung bestanden hat, die Erteilung der A pp r 0 b a
tion als Apotheker zu beantragen. Dabei sind einzureichen: 

das Prüfungszeugnis (§ 30), die Zeugnisse über die nach der pharma
zeutischen Prüfung abgeleistete regelmäßige Tätigkeit als Apotheker-

1) ,;sn einer ){Ier!ügung bC5 (S)roflf)erJoglici) 9Recflenburgi(ci)en 9Rini(terium5 in 
lltoftocf, Illbteilung für 9RebiJinalangelegenf)eiten bOm 30. ,J'anuar 1908 wirb geragt, bafl 
C5 für <Stubiereube ber S.ßf)armailie, bei if)ren [,päteren (S)e[uci)en um (htei!ung ber 2f,p< 
,probation unöuläHig ift, eine (S) e f) il fe n tä t i g feit, bie ItJäf)renb ber ,pf)armaöeuti[ci)en 
S-ß'rüfung naci) bem sJUci)tbeftef)en eine5 S.ßrüfung:3teile5 bi5 öU ber ?mieberf)olung au:3· 
geübt luirb, in irgenbeincr ?meile auf bie ,prü!ung5mäflige (S)ef)ilfentätigfeit oon brei 
,J'al)ren anilureci)nen. 

2) ~ie S.ßrüfung50rbnung ragt, bafl bie ,praftijci)e %ätigfeit naci) )5eftef)en bcr <StaaN:< 
,prüfung "in ber ffiegel" im l11:nid)lufl an biefelbe unb "in ber ffiegel" of)ne Unterbreci)ung 
öU erlebigen ift. lllu5naf)men, etWa öum ,8wecfe be5 <Stubiumtl a15 ?JCaf)rungtlmittel< 
ci)emifer ober ber ~oftor,promotion bürften alfo nici)t autlgefci)lofjen fein. (;l;iner be< 
fonberen ~i5,penfation bebur! e5 in folef)en l'I;äHen nief)i. l10er Unterbreef)ungen ber 
illlJeiiäf)rigen ,praftifef)en %ätigfeit og!. ben auf <Seite 26 abgebrucften ba~rifef)en 9Rin.< 
~r!. tJom 18. mtobet 1907. 

3) 9Rit )5eilug auf biefe )5eftimmull(l erfuef)t eine ){Ier!. be5 ,pteufli(ef)en ~)(ebi5itHll< 
minifters tJom 14. <se,ptembet 1907 bie ffiegierungi3,präfibenten, "bie Ill,potf)efer bei3 )5e~ 
aitfee gefälligft aniluwei(en, bei bet 91usfteUung folef)er ,8eugnifie fief) genau an batl tJOt< 
gefci)riebene 9Rufter su f)alten, auef) finb bie St'reiBär5te ilU tJeranlafien, bei ber 18eglauoi< 
gung bem 9Rufter nief)t ent(,preef)enbe ~~eugniHe öutüc!ötltueijen ober beren ~rgänöung 
311 tJerlangen. /I 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Aufl. 3 
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gehilfe (§ 35) und die auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeu
tischen Prüfung bezüglichen polizeilichen Führungszeugnisse sowie 
eine Geburtsurkunde 1). 

Die Approbation wird nach dem beigefügten Muster 5 erteilt 2 ). 

§ 37. Dem Reichskanzler werden von den Behörden (§ 1) Verzeich
nisse der in dem abgelaufenen Jahre Approbierten eingereicht. 

D. Ausnahmen. 

§ 38. Von den Vorschriften in § 6 Ziffer 1 und 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 2, 
§ 28 Abs. 2 und § 32 Abs. 1 kann der Reichskanzler in übereinstimmung 
mit der zuständigen Landeszentralbehörde Aus n ah me n zulassen 3). 

1) 'il;ür bie 'il;orm be.6 @eluel)ei3 um (frteilung ber 2!1J1Jtobation ift ein amtliel)e;3 
Wlufter borgef9;Jrieben (I. lSeite 39). (fine ffiücfgabe ber bem @eluel) beigefügten 3euge 
niife ober bie Uberfenbung bon 3eugnisablel)riftm feHens be!3 Wlinifteriums erfolgt niel)t, 
bll bie 3eugnifje im Criginllle bei ben 9(ften bleiben müHen ultb 2!bfel)riften aus ben 
9lftelt im allgemeinen niel)t erteilt werbert. )illpy auf bie 3eugniHe )illert legt, mUH fiel) b(t~ 
l)er bot (fimeiel)ung ber Urfel)tift eine beglllubigte 9lblel)rift fertigen Illffen unb birfe für 
ben öufünftigen @ebtaltel) öurücfbeI)alten. (WlinAhl. bom 9. ,;:\anunr 1909.) 

2) ~ie 2!1J1Jrobation ift in ~reuj3en mit 1,50 ma. ft e m 1J el1J fl i cI) ti g (I. steil XIX). 
3) 9cael) biefem ~lltagta1JI) jinb aljo 9lui3naI)men (~ii31Jenlationell) bon ben ~c~ 

fti1l11l1ungen ber ~rüfungi3orbnung nur in folgenben 'il;ällen öu1äfjig: 
1. I)injiel)tHel) ber jel)uIivifjenjel)aftliel)en lBorbilbung; 
2. I)injiel)tliel) ber ::Dauer ber 2eI)wit; 
3. I)injiel)tliel) bei3 IStubiu1l1!3 bon bier lSe1l1eftern; 
4. I)injiel)tIiel) be!3 3eitrllumi3 ber )illieberI)olung eines niel)t beitanbenen 2lvfd)nitt!3 

ber IStallti31Jrüfung unb 
5. I)inliel)tIiel) ber )illaI)1 ber st'ommijfion für bie 'il;ortfe~ung ober ~ieberI)olung ber 

IStaat;31Jrüfung: 
6. ~aöu f01l11l1t noel) auf @runb ber 5Befannt1l1ael)ung bei3 fficiel)!3fall&lcrs b01l1 

6. 'il;ebruar 1905 (j. lSeite 27) ~i!31Jenjation bon bem (frforberni!3 einer einjäI)rigen 
@eI)ilfenöeit in beutfel)en 2!1JotI)efen &ugunften jolel)er 911JotI)efergeI)ilfcll, bie 
bor be1l1 1. Sufi 1904 in einer lluslänbilel)en 2!1JotI)efe eingetreten jinb. 

Über ~i!31Jenflltion!3gejudJe bon 9l1JotI)eferld)tlingen Illgt ein ~ejel)eib 
bc!3 ffieiel)sfllnöler!3 b01l1 SaI)u 1909, "bllH @eluel)e um 3ullljjung öur 9X1Jot~eferlmlfbllI)n 
unter ~efreiung bon ben ~eftimmnngen ber ~rüfung!3orbnung für 9l\JotI)cfcr bom 
18. 9)1ai 1904 bei ber öuftänbigen 3cnttalbeI)örbe be?Jjenigcn ~unbeilftlllltes ei113Ureid)cn 
j\nb, in bejjen ~eöirf bie 2eI)r~eit begonncn )verben foll". 

~iiii1Jenfationi3geluel)e ber ~11JotI)eferleI)rlinge jinb banllcI) lll1 bail öuitänbige 
Wlinifterium öu riel)ten, jebod) bem ffiegierul1giii1Jräjibenten ein3ureiel)en. Gl:ine lllliäI)rlicI) 
erllljjene iBerfügung bei3 ~erliner ~oli3ei1Jräjibenten jagt barüber in Übereinfti1l11l1ung mit 
früI)eren Wlinifterialedllfjen folgenbeiii: 

Apothekerlehrlinge, welche eine Dispensation von einzelnen Vorschriften der Prü· 
füngsordnung betreffend die pharmazeutische Vorprüfung für Apotheker vom 18. Mai 
1904 nachsuchen wollen, haben mit dem Gesuche alle zur Beurteilung desselben dienen
den Unterlagen (Zeugnisse über die schulwissenschaftliche Vorbildung, Lehr· und Sero 
vierzeugnisse usw.) in Urschrift oder beglaubigter Abschrift einzureichen. Gesuche um 
Dispensation von dem Erfordernis einer ununterbrochenen Lehrzeit müssen so zeitig 
gestellt werden, daß ihre Erledigung vor dem Termin für die nächste pharmazeutische 
Vorprüfung erfolgen kann. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gesuche in den ersten 
14 Tagen des Vierteljahrs hier eingehen, an dessen Ende die Prüfung abgelegt werden 
solL Später eingehende Gesuche haben keine Aussicht auf Berücksichtigung. 

iBgl. ba3u bie 2!uiiifüI)rungi3anweifnng beiii Wlinifter!3 b01l1 15. lSe1Jtember 1904 
3iHer 7 (\. lSeite 42). (fin3elne ffiegierungi31Jräjibenten bedangen, baH bieje ~iil1Jenjationi3~ 
gejllel)e bon be1l1 auiiibilbenben 9f1JotI)efer eingereiel)t werben unb 3wllr lInterUm~ 
ftänben fel)on 3 9J(ol1llte bor 21blllltf ber 2eI)tßeit. 0'n biejem 'il;lllle \inb bie @ejucf)c bem 
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Mit dem Gesuch um Dispensation von der Vorschrift des § 32 Abs. 1 
ist zugleich eine Erklärung der bisherigen Prüfungskommission wegen 
etwaiger dem Wechsel der Kommission entgegenstehender Bedenken vor
zulegen. 

E. Schluß- und Übergangsbestimmungen. 

§ 39. Auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studienzeit ist die Mili tär
diens tzei t nicht anzurechnen 1). 

§ 40. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Oktober 1904 in Kraft. 
§ 4l. Wer spätestens am 1. Oktober 1904 als Apothekerlehrling ein

getreten ist, wird zu den Prüfungen zugelassen, wenn er auch nur den 
Nachweis der bisher erforderten wissenschaftlichen Vorbildung erbringt. 

·Apothekergehilfen, die am l. Oktober 1904 eine mindestens einjährige 
Gehilfenzeit abgeleistet haben, sind berechtigt, den Rest der Gehilfenzeit 
ganz oder teilweise vor dem Universitätsstudium abzuleisten. Leisten sie 
die Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium ab und melden sie sich 
spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung, so dürfen sie diese 
(einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen) auf ihren Antrag nach 
den bisherigen Vorschriften ablegen. Beginnen sie das Universitätsstudium 
vor vollendeter dreijähriger Gehilfenzeit, so ist ihnen die vorher abgeleistete 
Gehilfenzeit, soweit sie ein Jahr übersteigt, auf die im § 35 vorgeschriebene 
praktische Tätigkeit anzurechnen. 

Apothekergehilfen, die spätestens im Sommerhalbjahr 1904 das Uni
versitätsstudium begonnen haben, dürfen die Prüfung (einschließlich et
waiger Wiederholungsprüfungen) auf ihren Antrag nach den bisherigen 
Vorschriften ablegen 2). 

ffiegierung!3~räfibenten gemäli § 49 ber :.Dienitan\ueifung füt Sftei!3ärhte butd) bie ~anb 
bc!3 hu,ftänbigen Sftei!3aqte!3 boröulegen. 

Ubet :.Di!3~enfation!3gefud)e bon :5tubenten ber \,ß'f)armaöie äulierte fid) 
ein 5Befd)eib be!3 ffieid)!3fanöleri3 bom 17. ~anuar 1902 ba'f)in, "bali @efud)e um :.Dii3-
~enfation \Jon ben \,ßtüfung!3borfd)tiften für 2t~ot1)efcr bei ber iluftänbigen Benttal
be'f)örbe bci3jenigen 5Bunbci3ftaatei3 einilureidjen jinb, wcldjem bie \,ßtüfungsfommijfion, 
bei bet bie \,ßtüfung abgelegt werben joH, ange'f)ört". 

1) jjrü1)cr war (Cl;rl. bci3 j.Jrcujiijdjen 9JCebiilinalminiiter!3 bom 14. :5e~tembet 1888 
unb be!3 ffieidji3faniller!3 lJom·16. 9JCätil1891) bie 2tnredjnung ber 9JCHitätbienftöeit 
auf bie :5erbiewit bann iluläjfig, "tuenn ber betreffenbe \,ß1)armaileut audj wä'f)renb 
leines 9JCilitärbieniteß, joweit le13terei3 eß i'f)m geftaUet, in einer 2fj.Jotl)efe aiß ilie'f)ilfe tätig 
gewelen .ift unb 'f)ierüber ein :5erbicwugniß beißubringen bermag." 

2tuß ber (S'aHung beß § 39 ber \,ßrüfungsorbnung ift inbeHen ßU fe'f)en, bali jel3t eine 
2tmedjnung brr 9JCilitärßcit über'f)au~t nidjt me'f)r erfolgen foll, audj tuenn ber betreffenbe 
G:injä'f)rige nebenbei in einer 2tj.Jot'f)efe tätig ifi. 'J)agegen fann ein wä'f)renb beß 9JCilitär
bienfteß abjoltJiettei3 :5tubinm bei elJentuellcr f1.1äteret \,ßromotion ober \)(a'f)rungi3mittel
djemifer~rüfung angeredjnct tu erben. ~(llt eine 2(nredjnung bei ber ~'f)armaileutifdjcn 
\,ßrüfung ift aUßgcjdjlojfen. G:inc 2fnredjnung bei3 'J)ienft'f)albja'f)rCi3 aiß einjä'f)rig-frciwiHiger 
9JCiIitäta~ot'f)efer fommt 'f)ier nidjt in 5Betradjt, ba biejeß etft nadj Cl;rlangung ber 
9{~~robation aiß 2t~ot'f)efer abgeleiftet werben barf. 

2) :.Die Übergangi3beftimmungen bei3 § 41 erläutert nadjfte'f)enber ~reuliifdjet 

Min.-Erl. betr. die Prüfungs ordnung für Apotheker. Vom 24. November 1904. 
Der Ausdruck "Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vorschriften" im Sinne 

des § 41 Abs. 2 und 3 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904 schließt das Prüfungs
verfahren und die Zulassungsbedingungen (also auch die Vorschriften über die Studien
dauer) ein. 

Die Zulassung zur Prüfung mit dem Nachweise eines pharmazeutischen Studiums 
von nur drei Halbjahren und die Abhaltung der Prüfung nach dem bisherigen Ver· 
fahren kann demnach nur erfolgen 

3* 
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MU8ter 1 (zu § 6). 

Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekerlehrling. 

Dem (Vor- und Zuname) .. . 
geboren al).l.. ten ... ...... ... . .. in. 
wird hiermit bescheinigt, daß er vom. ten...19 
bis zum .......... ten ..19. in der von mir geleiteten 
Apotheke als Lehrling beschäftigt gewesen ist. 

(Folgen die Angaben über die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Lehrzeit.) 

........................ , den .......... ten .................................. 19. 

den 

(Unterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt. 
ten 19 ..... 

(Siegel und Unterschrift des Medizinalbeamten.) 

MU8ter:2 (zu § 14). 

Zeugnis über die pharmazeutische Vorprüfung. 

Dem (Vor" und Zuname) ....... . .................... . 
gebören am ...... ten ............. in ................................ . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vor der unterzeichneten Prüfungskommis
sion die pharmazeutische Vorprüfung mit der Zensur ... . bestanden hat . 

............. ............ , den ...... ten .................................. 19 

Prüfungskommission für die pharmazeutische Vorprüfung. 
(Siegel der Prüfungskommission und Unterschrift der Mitglieder.) 

a. gemäß § 41 Abs. 2 a. a. O. bei Apothekergehilfen, welche 
1. am 1. Oktober 1904 eine mindestens einjährige Gehilfenzeit abgeleistet hatten 

und 
2. den Rest der Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium zurücklegen und 

schließlich 
3. sich spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung melden; 

b. gemäß § 41 Abs.3 a. a. O. bei Apothekergehilfen, die spätestens im Sommer
halbjahr 1904 das Universitätsstudium begonnen haben. 

Weitere Voraussetzung. für die Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vor
schriften ist in beiden Fällen (a und b) nach dem Wortlaute des § 41 der Prüfungsord
nung vom 18. Mai 1904 ein entsprechender Antrag des Kandidaten. Wo indes aus Un
kenntnis der Bestimmungen bei der Meldung zur Prüfung ein derartiger Antrag unter
lassen worden ist, habe ich nichts dagegen einzuwenden, wenn den betreffenden Kandi
daten nach Belehrung über die Sachlage eine entsprechende Ergänzung ihres Antrages 
nachgelassen wird. 

Bei dieser Gelegenheit ordne ich ferner zur Vermeidung einer verschiedenartigen 
geschäftlichen Handhabung während der Übergangszeit hiermit an, daß hinsichtlich 
der Festsetzung der Wiederholungsfristen fortan allgemein nach der Bestimmung des 
§ 28 Abs. 1 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904 verfahren werde. Die Festsetzung 
der Wiederholungsfrist hat demnach auch in denjenigen Fällen durch den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission nach Benehmen mit den zuständigen Examinatoren zu er
folgen, in denen die Prüfung im übrigen noch nach den Vorschriften vom 5. März 1875 
abgelegt wird. 
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Muster 3 (zu § 30). 

Zel.lgnis über die pharmazeutische Prüfung. 

Dern Kandiclaten der PharmlJ,zie (Vor- und ZunlJ,me) 
geboren am .......... ten .. .. in . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vor der. 
in ......................................... am ten 

. ..... PrüfungskommissioIJ. 
.................... 19 .... die 

pharmazeutische Pl'üfung mit der Zensur .... . bestanden hat. 
ten ......... 19 

(Siegel und Unterschrift der Behörde.) 

Muster 4 (zu § 35); 

Zel.lgnis über die Tätigkeit als Apothekergehiife 

für den Kanditaten der Pharmazie . 

Dern Kandidaten der Pharmazie (Vor- und Zuname) 
..... aus. . ................. wird hiermit bescheinigt, daß er nach 

vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung vom. ten ........... .l9 
bis zum ten . 19 in der von mir geleiteten Apotheke als Ge-
hilfe beschäftigt gewesen ist. 

(Folgt eine nähere Würdigung der Art der Beschäftigung, wobei anzugebeQ. 
ist, inwieweit der Gehilfe in der bezeichneten Zeit seine praktischen Kennt. 
nisse uQ.d Fähigkeiten vertieft und fortgebildet und ausreichendes Verständni~ 

für die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufes gezeigt hat.) 

.......................... , elen ten 

(Unterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt (z. B. mit dem Bemerken, 
daß Nachteiliges über den pp. nicht 
bekannt geworden ist) . 

... , den .............. 19 

(Siegel uQ.d Unterschrift des Medizinalbeamten,) 

19 . 

Muster 5 (zu § 36). 

Nachdem der Kandidat der Pharmazie (Vor- und Zuname) ............... . 
aus ......... am ........ ~en 19 die 

pharmazeutische Prüfung vor der Prüfungskommission in.. ......... . 
mit der Zensur .. bestanden und die Bestimmungen über die 
Gehilfenjahre mit dem ....ten ............................. 19. erfüllt hat, wird 
ihm hierdurch 

die Approbation als Apotheker 
für daE! Gebiet des Deutschen Reichs gemäß § 29 der Reichsgewerbeord
nung erteilt. 

..... , den ... ten 

(Siegel und Unterschrift der approbierenden Behörde.) 

Approba1\ion 
für 

als Apotheker. 

19 
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Sn unmittelbarem 3ufammenl)ange. mit ber ~ritfu1tgßorbnung fitr 2{1JO~ 
tf)efer ftel)t eine auf @runb einer )Bereinbarung unter ben ){Junbeßregierungen 
edaffene )Berfitgung beß j.JreuMd)en st'uHußminifterß tJom 14. 9J(ai 1908, bie 
für eine 2tnöal)! auf bie ~rüfungßorbnung beöüglid)er ,8eugniffe unb @efud)e 
beftimmte weufter angibt. ~ie )Berfügung lautet: 

Hin.-Er). betr. die für die pharmazeutischen Prüfungen 
zu "Verwendenden Formulare. Vom 14. Mai 1908. 

Der Herr Reichskanzler hat nach Verständigung mit den Bundes
regierungen angeordnet, daß die für die pharmazeutischen Prüfungen zu 
verwendenden Formulare einheitlich gestaltet werden. 

Demzufolge ist für die Niederschrift über den Gang der pharma
zeutischen Vorprüfung (§ 13 der Prüfungs ordnung vom 18. Mai 1904) das 
beifolgende Muster 1) aufgestellt, welches fortan bei den Prüfungen der 
Apothekerlehrlinge ausschließlich anzuwenden ist. 

Gleichzeitig ist das anliegende Muster eines Gesuches für die Mel
dung von Apothekerlehrlingen zur pharmazeutischen Vor
prüfung (§§ 5/6 der Prüfungsordnung) entworfen worden. Dieses Muster 
ersuche ich, den Apothekenbesitzern, welche Lehrlinge ausbilden, bekannt 
zu geben und zur Benutzung zu empfehlen, damit Rückfragen und Ver
zögerungen in der Zulassung möglichst vermieden werden. 

Ein Muster für den Antrag der Kandidaten auf Erteil ung der 
Approbation als Apotheker (§ 36 der Prüfungsordnung) ist ebenfalls 
angeschlossen. Auch dieses ersuche ich, in geeigneter Weise zur Kenntnis 
der beteiligten Kreise zu bringen. 

An die Herren Regierungspräsiden ten und den Herrn Polizeipräsi
denten in Berlin. 

Der Herr Reich8kanzler hat nach Verständigung mit den Bundes
regierungen angeordnet, daß die für die pharmazeutischen PrüfungE'n zu 
verwendenden Formulare einheitlich gestaltet werden. 

Demzufolge sind für die gemäß § 17 Abs. 4 Xr. 2 der Prüfung80rdnung 
vom 18. Mai 1904 auszustellendE'n Bescheinigungen die beifolgenden Muster 
1 bis 4 aufgestellt wordenI). Diese sind nunmehr ausschließlich von den 
zuständigen Universitätslehrern anzuwenden. 

Für die Niederschriften über die mündlichE'n Prüfungen (§ 25 der 
Prüfungsordnung) sind die anliegenden MustE'r 5 und 6, für die BeHtim
mung der Gesamtzensur sowie für die Vorlage der Prüfungsverhandlungen 
ist das beigeschlossene übersichtsmuster 7 künftig zu henutzen 1). Dio 
Zensierung der schriftlichen Ausarbeitungen hat anf diE'sen selbst zn er
folgen. 

(loh ersuche ergflbenst den VOl'8itzenden der dortigen pharmazeu
tischen Prüfungskommission hiernach mit entsprechender ~aohricht zu 
versehen, auch den in Frage kommenden Universitätslehrel'n von dem 
Verfügten Kenntnis zu geben.) 

1) ~ie beilirgenbcn ~Jhtitcr für bie ~Cieberfcf)rift über ben @ang ber )8OL).Jrüfung, 
für bie )8ricf)einigungen über ben :Stubiengang bC!E Stanbibaten, für bie Wieber[dJrif! übet 
bell münblidJen :teil bet pf)annaöeutifdJcn ',ßrüfung [omie für bie o)8e[!immung ber (\je< 
[amt~enfur finb, ba [ie nm für bie WWgliebcr ber ',ßrüfltng~fommiHionen [elbi!, [otl.1!r bie 
betreffenben ~odJfdJullef)rcr Q:kbeutung f)aben, f)icr fortgelai[en. ~agcgen finb bir (S·or< 
mufare für bie @e[ucf)c um ,8ulaHung ~ur ~orprüiung, um 3ulaifung ilur :Staat5prüfnn(j 
unb um a:rtcihmg ocr 21ptlH1oati0l1, bie alf(jcmei1163 0ntcreffe beji!1Cl1, abgcbrudt. 
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Des weiteren ist noch das anliegende Muster eines Ges uches für die 
Meldung zur pharmazeutischen Prüfung (§ 17 der Prüfungsordnung) 
entworfen worden. Dieses Muster ersuche ich in geeigneter Weise zur 
I{~enntnis der Kandidaten zu bringen und ihnen für die Meldung zur Be
nutzung zu empfehlen, damit Rückfragen und Verzögerungen in der Zu
lassung möglichst vermieden werden. 

An 

Berlin, den 14. Mai 1908. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

1. A.: Förster. 

An die Herren Universitäts-Kuratoren. 

Pharmazeutische Vorprüfung. 

~~~~~~~~~~~~, den~. ten ~~~~.~~~19~~~. 

bitte ich, den in meiner Apotheke beschäftigten Apotheker-
lehrling auf Grund der in den Anlagen beigefügten Nach-
weise:. 

1. das Zeugnis der Reife ~ ~~~~ ~~~~~~ von de~ 

vOIn ~ ten ~ 19 
1) sowie des Zeugnisses über die für die Verset.zung nach der 
Obersekunda eines Realgymnasiums not.wendigen Kennt.nisse 
in der lateinischen Sprache von de. 
vom.~.. ten .19. 

2. de Zeugnisse ~ über die Dauer der Ausbildung, die Führung 
und die Leistungen während der Ausbildungszeit 2), 

3. des während der Ausbildungszeit geführten Tagebuchs nebst 
de Bescheinigung ..... , daß der Lehrling die Arbeiten selbst 
ausgeführt hat, 

zur Ablegung der pharmazeutischen Vorprüfung vor der Prüfungs
kommission 1Il ~ lln ~~~ten 19~ zulassen zu 
wolleIl. 

in~ 

(Name)~ 

('Vohnung) ~ 

Gesuch um Erteilung der Approbation als Apotheker. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ., den ~ ~ ~. ~ ~ ten . ~ ~ 19 

bitte ich gehorsamst, mir auf Grund der in den Anlagen beigefügten. 
Nachweise: 

1. des Prüfungszeugnisses yom ~. ~. ~. ten ~ ~ 19 
2. der Zeugnisse über die nach der pharmazeutischen Prüfung 

abgeleistete regelmäßige Tätigkeit als Apothekergehilfe und zwar 
vom~ ten ~~~ ~19. ~~. bis ~ ten ~19 .~ .. 1Il ~ ..... ~~ 

1) ~ur bei Lehrlingen, die im Besitze des Zeugnisses einer Oberrealschule sind, 
auszufüllen. ('l{mH. 'l{nmnfung.) 

2) Nach :Muster 1 zu § G der Bekanntmachung, betreffend die Prlifungsol'dnung 
fiir Apothekn vom 18. Mai l(J04. N(lntL Wnmerfunq.) 
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3. de.. auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeutisohen Prüfung 
bezüglichen polizeiliohen Führungszeugnisse. vom teu 

.. Hl 
4. meiner Geburtsurkunde, 

die Approbation als Apotheker hoohgeneigtest erteilen zu wollen und 
bemerke bezüglich meiner Militärdienstpflicht, daß ich ...... 

(Name) 
(Wohnung) 

An 

Pharmazeutische Prüfung. 

.. , den. ten 19 
bitte ich, mich zu der im Halbjahr 19 .... von 

der Pharmazeutischen Prüfungskommission in .................. statt-
findenden pharmazeutischen Prüfung zulassen zu wollen. Als Nach
weise, die für die Zulassung erforderlich sind, füge ich urschriftlich 
in den Anlagen bei: 

1. das Zeugnis der Reife von de 

vom teu . 19 .... 
1) sowie das Zeugnis über die für die Versetzung nach der 
Obersekunda eines Realgymnasiums notwendigen Kenntnisse 
in der lateinischen Sprache von de... vom 

ten 19 ... 

2. d Zeugni. über die Dauer der Ausbildung, die Führung 
und die Leistungen während der Ausbildungszeit als Apotheker
lehrling, 

3. das während der Ausbildungszeit geführte Tagebuch, 
4. das Zeugnis über die am ten . . ......... 19 bestandene 

pharmazeutische Vorprüfung. 
5. d. Nachwei. über eine Gehilfenzeit 1Il Apotheken des 

Deutsohen Reichs und zwar von ten ..... 19 bi!3 
ten 19.. in 

13. d. Nachwei übeJ1 ein Studium von Halbjahren 
und zwar 

an vom . ten.. .19 .... bis. ten 19. 
laut Abgangszeugnisses vom ten 19 

d.. Nachwei.. über die Teilnahme an analytisch-chemi~ 
sehen übungen während .. Halbjahre, 
d ..... Nachwei.. über die Teilnahme an pharma~eutisoh-
chemischen übungen während ...... Halbjahre, 
d..... N achwei..... über die Teilnahme an übungen in der 
~nikroskopischen Untersuohung von Drogen und Pflanzenpulvern 
während .......... Halbjahr, 
den Nachweis über das Vertrantsein mit den üblichen Sterili
sationsverfahren, 

1) Nur von Kandidaten, die im Besitze des Zeugnisses ein\lI' Oberrealschule sind, 
auszufüllen. (~(mH, Wnmerfung.) 
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7. einen eigenhändig geschriebenen Lebenslauf. 
8. 1).. amtliche .... _ Zeugni über die Führung während 

der Zeit zwischen dem Abgange von der Universität und der 
Meldung zur pharmazeutischen Prüfung. 

(Name) _ 
(Wohnung) . 

@ine 2nIgemeine WU!:lfüf)rung!:lanweifung frllr I.j3rüfung!:lorbnung ifi ltllier 
bem 15. ESe,).Jtem6er 1904 bom ,).Jreuflifd)en SMtui:lminifter erraffen worben, ESie 
lautet: 

Ausf"ührungsanweisung zur Prüfungs ordnung f"ür 
Apotheker. Vom 15. September 1904. 

Zu den Bestimmungen der neuen Prüfungsordnung bemerke ich Ull 

einzelnen folgendes: 
1. Die nach § 3 Abs. 3, §§ 4, 5 und 7 der "Aufsichtsbehörde" und 

der "Landesbehörde" übertragenen Obliegenheiten sind von Ew. Hoch
wohlgeborenen wahrzunehmen. 

Zu § 3. 

2. Als Sitz der Prüfungskommission für die pharmazeutische 
Vorprüfung bestimme ich für jeden Regierungsbezirk den Amtssitz des 
Regierungspräsidenten (s. o. Ziffer I). 

Wegen Bildung der Prüfungskommission für den dortigen Bezirk für 
die Zeit vom 1. Oktober 1904 bis Ende September 1907 ersuche ich das 
Erforderliche zu veranlassen. 

Zum Vorsitzenden ist in der Regel der Regierungs- und Medizinalrat 
oder sein Stellvertreter zu ernennen. 

Zu § 5. 

3. über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Mel
d ungen ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Zu § 6, 
4. Die KJ1eisärzte sind anzuweisen, vor EJ1teilung des Zu las s u n g s, 

~eugnisses als Apothekerlehrling (vgl. § 43 der ApothElken-BetrieQsordc 
uung und § 51 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März 1901) 
ß,n Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule sich zu überzeugen, ob 
der vorgeschriebene N achwei" der erforderlichen Kenntnisse in der Jateic 
nischen Sprache erbracht ist. 

5. Ferner sind die Kreisärzte, wie schon in dem Runclerlasse vom 
25. Juli 1895 - M. 7194 - angeordnet, darauf hinzuweisen, daß Lehr
zeugnisse, die ohne die vorgeschriebeneu Angaben über die Führung 
und die Leistungen des Lehrlings zur Bestätigung vorgelegt werden, als 
ungeeignet zurüokzuweisen sind. 

6. Die Beglaubigungen der Lehr- und Servierzeugnisse (vgl. § 6 
Ziffer 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 1, § 35 Abs. 3 der Prüfungs ordnung) durch die 

1) Diese Zeugnisse sind nur beizubringen, wenn die Meldung zur Prüfung nicht 
(lIsbald n~ch Q.\lm Abgangil VOn der Vniversit~t erfol~t. (9trntl. ~lnrnerfuns.) 



IH. Pl'üfung~wesen. 

Medizinalbeamten sind stempelfrei (vg!. Er!. vom 28. Oktober 1897 
- M. 7682 _)1). 

7. Anträge, welche eine Ausnahme von den Vorschriften des § 6 
Ziffer 1 und 2 bezwecken, sind dortseits vorzuprüfen und nebst sämtlichen 
zur Beurteilung erforderlichen Zeugnissen und sonstigen Unterlagen mit 
einem sich zur Sache äußernden Begleitberichte rechtzeitig, und zwar, 
wenn es sich um eine Ausnahme von der Vorschrift des § 6 Ziffer 2 handelt 
- spätestens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit - an mich einzureichen. 

Zu § 7. 

8. Es wird sich empfehlen, mit der Vereinnahmung der Prüfungs
ge bühren die Regierungshauptkasse zu beauftragen. Aus den Prüfungs
gebühren sind zunächst die bei der Prüfungskommission entstehenden säch
lichen Ausgaben zu bestreiten. Der verbleibende Rest der Gebühren gelangt 
nach näherer Bestimmung von Ew. Hochwohlgeboren unter dem Vorsitzen
den und den Mitgliedern der Prüfungskommission zur Verteilung. 

9. Die den Zulassungsverfügungen beizulegenden Abdrücke der Prü
fungsordnung sind dortseits zu beschaffen . 

Zu §§ 9, 10. 

10. Die bei der schriftlichen und praktischen Prüfung zu verwendende 
Aufgabensammlung habe ich von der technischen Kommission für die 
pharmazeutischen Angelegenheiten erneut zusammenstellen lassen und füge 
zwei Abdrücke der Zusammenstellung für die dortigen Akten und zur 
übermittlung an den Vorsitzenden der Prüfungskommission bei. 

Zu § 15. 

11. über die Dauer der Verlängerung der Ausbildungszeit bei 
Nichtbestehen der Prüfung hat der Vorsitzende nach Anhörung der Mit
glieder der Prüfungskommission Entscheidung zu treffen. 

Zu § 35. 

Etwaige Anträge wegen Bezeichnung einer Apotheke als nicht 
geeignet für die praktische Betätigung der Kandidaten nach bestandener 
pharmazeutischer Prüfung sind mit eingehender Begründung an mich ein
zureichen. 

An die Herren Regierungspräsidenten. 

Abschrift übersende ich Euerer Exzellenz zur gefälligen Kenntnis
nahme. 

Mit Rücksicht darauf, daß die Militärdienstzeit der Apotheker 
nach § 39 der Prüfungsordnung auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studien-

1) ~ic f)icr proflnmierte Ste nqJ elftei[) eit f)nt ber mhniiter in lpätetrn ~tlnHen 
nut l1üd) für bie~eqwugniHe unb bie SetlJicröeugui)ie np probierter '2lpütf)efer (iiir le~terc 
llud) nm, fofem jie nm Seitteftnte finb, über bie ~)eglmtbigung fid) lebiglid) nui bie )Sc< 
id)äitigung>3bnuer erltreat) llncrfnnnt. ~ie )Seglaubigun(J ber Serbieröeugnijfc ber flnn< 
bibnten ber l,ßf)nrmnöie (~ 35 \llb(. :3 ber \,ßrüfung$ürbnung) ijt bngegen (pötet, im (\legen< 
\a~ öU obigedlngnbe, mt$brüalid) nl!3 ftemjJcl).1flid)tig rrffijrt Iwrbcn, 'Yer ~tcmpel br" 
ttii0! 3 9)U. ~(lfe~ 9liil)ctC j. 'rej! XIX, 
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zeit zukünftig nicht angerechnet werden darf, wird es sich empfehlen, bei 
Bewerbungen um Apothekerkonzessionen die etwa abgeleistete 
Militärdienstzeit auf das Approbationsalter der Bewerber insoweit in An
rechnung zu bringen, als durch die Erfüllung der Militärdienstpflicht die 
Erlangung der Approbation verzögert worden ist. 

Berlin den 15. September 1904. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
I. V.: Wever. 

An die Herren Oberpräsidenten. 

Zusammenstellung von Aufgaben für die Prüfungen 
der Apothekergehilfen. 

I. Pharmazeutische Chemie. 

Aceturn et Acidum aceticum. 
Acidum arsenicosum et Liquor Kalii 

arsenicosi. 
Acidum benzoi'cum. 
Acidum boricum et Borax. 
Acidum carbolicum et Kreoso

tum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum hydrocyanicum, AquaAmyg

dalarum amararum et Oleum 
Amygdalarum aethereum. 

Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tartaricum et Tartarus de

puratus. 
Aether et Aether aceticus. 
Ammonium bromatum, Kalium bro

matum, Natrium bromatum. 

Aqua chlorata et Choralum hydra-
tum. 

Bismutum et ejus salia. 
Calcium et ejus salia. 
Chininum et ejus salia. 
Chloroformium et J odoformium. 
Cuprum et ejus salia. 
Emplastra et Sapones. 
Ferrum et ejus salia. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum et ejus salia. 
J odum et ejus salia. 
Kalium et ejus salia. 
Lithargyrum et Minium. 
Magnesium et ejus salia. 
Natrium et ejus salia. 
Plumbum et ejus salia. 
Spiritus. 
Sulfur. 
Zincum et ejus salia. 

1I. Botanik und Pharmakognosie. 

Adeps et Sebum. 
Amylum et Dextrinum. 
Balsamum peruvianum. 
Benzoe. 
Camphora. 
Cetaceum. 
Cortex Chinae. 
Crocus. 
Flores Arnicae. 
Flores Chamomillae. 
Flores Koso. 
Flores Sambuci. 
Flores Verbasci. 

Folia Digitalis. 
Folia Menthae crispae et piperitae. 
Folia Sennae. 
Folia Uvae Ursi. 
Fructus Anisi et Fruct. Foeniculi. 
Fructus Juniperi. 
Gummi arabicum. 
Herba Conii. 
Herba Hyoscyami. 
Lycopodium. 
Manna. 
Moschus. 
Myrrha. 
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Oleum Amygdalarum. 
Oleum J ecoris AseIli, 
Oleum Ricini. 
Oleum Sinapis, 
Opium. 
Radix Althaeae, 
Radix Gentianae, 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Liquiritiae. 
Hadix Rhei, 
Hadix SarsapariIJae. 

Hadix Senegae. 
Radix Valerianae. 
Hhizoma Calami. 
Rhizoma Filicis. 
Saccharum et Sacchamm L&ctis. 
Secale cornutum. 
Semen Lini. 
Semen Sinapis. 
Semen Strychni. 
Tubera J alapae, 
Tubera Salep. 

ur. Physik. 

Thermometer. 
Barometer. 
Wagen, 
Spezifisches Gewicht. 
Freier Fall des Körpers. 
Elektrizität, 
Magnetismus, 
Wärme, 

Adhäsion, Kohäsion, 
Mikroskop, 
Dampfmaschine, 
Luftpumpe. 
Aggregatzustände der Körper. 
Polarisation, 
Apparate zur Maß-AnalYf\e. 
Telephon und Telegraph, 

IV. Galenische Zubereitungen l ), 

Aqua Calcariae. 
Aqua Cinnamomi. 
Aqua Foeniculi. 
Aqua Menthae piperitae. 
Cuprum aluminatum. 
Electuarium e Senna. 
Elixir e Succo Liquiritiae. 
Emplastrum Cantharidum ordina-

rium. 
Emplastrum Cantharidum perpe· 

tuum. 
Emplastrum fuscum camphoratum, 
Emplastrum Hydrargyri. 
Emplastrum Lithargyri. 
Emplastrum Lithargyri compositum. 

Emplastrum saponatum. 
Infusum Sennae compositulIl. 
Liqor Ammonii anisatus, 
Sirupus Althaeae. 
Sirupus Amygdalarum, 
Tinctura J odi. 
Tinctura Rhei aquosa. 
Unguentum diachylon, 
Unguentum Glycerini. 
Unguentum Kalii jodati, 
Unguentum leniens. 
Unguentum P&raffini. 
Unguentum Zinci. 
Vinum c&mphoratum. 

1) ~iequ erging ein (!;rL beiS ,preuflifcfJen Wlebißinafminifteri3 bom 21. IJcbtuar 1908: 
In der durch Erlaß vom 15. September 1904 mitgeteilten Zusammenstellung 

von Aufgaben für die Prüfung der Apothekergehilfejl ist unter IV. "Galenische Zu, 
bereitung!'ln" aufgllführte Präparat Spiritus saponatus zu streichen, da seine ordnungs
mäßige Herstellung nach den Vorschriften des Arzneibuches für das Deutsche :&eich 
längere Zeit in Anspruch nimmt, als im allgemeinen für die Prüfung zur Verfügung 
steht. Andere in der Zusammenstellung aufgeführte galenische Zubereitungen dagegen, 
z. 13. Aqua Cinnamomi, bei denen sich bezüglich der Möglichkeit der Herstellung in 
.tngemessener Zeit ebenfalls Schwierigkeiten ergeben, können als Prüfungsgegenstände 
weiter benutzt werden, wenn dafür gesorgt wird, daß für die praktische Prüfung am 
:'ifachmittage des ersten Prüfungstages eine Stunde zur Orientierung und Vorbereitung 
in den dem Kandidaten fremden Räumen angesetzt und der Prüfungsabschnitt am 
yormitta~e qes 2\weite~ Tai(es beeI}qet 'Yir(l, 
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V. Pharmazeutisch-chemische Präparate. 

Acidum benzoYcum. Liquor Ammonii acetici. 
Ammonium chloratum ferratum. Liquor Cresoli saponatus. 
Aqua chlorata. Liquor Ferri jodati. 
Aqua hydrosulfurata. Liquor Kalii acetici. 
Ferrum sulfuricum. Liquor Kalii arsenicosi. 
Hydrargyrum bijodatum. Liquor Kaliii carbonici. 
Hydrargyrum oxydatum via humida Liquor Plumbi subacetici. 

paratum. Mixtum sulfurica acida. 
Hydrargyrum praecipitatum album. Sapo kalinus. 

VI. Chemische Präparate zur Prüfung. 

Acetanilidum. Ferrum reductum. 
Glycerinum. Acidum aceticum. 

Acidum benzoYcum. 
Acidum boricum. 
Acidum carbolicum. 
Acidum citricum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tannicum. 
Acidum tartaricum. 
Aether. 

Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyru chloratum. 
Hydrargyrum oxydatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 
J odoformium. 

Aether aceticus. 
Ammonium bromatum. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua chlorata. 
Balsamum Copaivae. 
Balsamum peruvianum. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum s:ubnitricum. 
Bismutum subsalicylicum. 
Bromoformium. 
Calcaria chlorata. 
Calcium phosphoricum. 
Chininum ferro-citricum. 
Chininum tannicum. 
Chloralum formamidatum. 
Choralum hydratum. 
Chloroformium. 
CocaYnum hydrochloricum. 
CodeYnum phosphoricum. 
Ferrum lacticum. 
Ferrum pulveraturh. 

Kalium bromatum. 
Kalium carbonicum. 
Kalium chloricum. 
Kalium jodatum. 
Kalium nitricum. 
Kreosotum. 
Liquor Ammonii caustici. 
Liquor Ferri sesquichlorati. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 

! Morphium hydrochloricum. 
Natrium bicarbonicum. 
Natrium bromatum. 
Natrium nitricum. 
Natrium sulfuricum. 
Phenacetinum. 
Phenylum salicylicum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum. 

,Pyrazolonum phenyldimethylicum 
saIl cylicum. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. 
Sulfur praecipitatum. 
Tartarus depuratus. 
Tartarus natronatus. 
Tartarus stibiatus. 
Zincum oxydatum. 
Zincum sulfuricum. 

mf~ Q;rgän5une 5ut jJStüfung~orbnuttg für m~off)efer finb nocf) 5ttJei früf)ere 
)Sllltbe~ratßbefcf)lüfre att5ufe1)en, ttJefdJe 'oie 2ufaffung bon m~ot1)efet~ 
ge1)iIfen in beutfcf)en m~ot1)efen betreffen. :Diefe mit ben )sefanntmacf)ungen 
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be~ lReicf)~fan&fer~ bOrn 13. Sanuar 1883 unb born 12. ZS:ebruar 1902 beröffent~ 
fid)ten 5Befcf)1üffe be~ 5Bunbe~rag bfeiben &ufofge 5Bunbe~ragbefcf)fuffe~ born 
5. WCai 1904 burcf) bie ~rüfung~orbnung für WjJotqefer unberüqrt. 

~ie 5Befcf)1üffe fauten: 

Bk. des Reichskanzlers vom 13. Januar f 883. 

Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung, betreffend die 
Prüfung der Apothekergehilfen, vom 13. November 1875 durch die nach
stehende Vorschrift zu' ergänzen: 

"Als Apothekergehilfe darf nur servieren, wer den maßgebenden 
Vorschriften über die Prüfung der Apothekergehilfen durchweg ge
nügt, hat." 

Bk. des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902. 

Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung vom 13. Januar 
1883 durch folgende Vorschrift zu ergänzen: 

"Der Reichskanzler wird ermächtigt, in übereinstimmlmg mit der 
zuständigen Landeszentralbehörde in besonderen Fällen Personen, 
welche die Prüfung der Apothekergehilfen im Inlande nicht abge
legt haben, mit Rücksicht auf eine im Auslande abgelegte gleich
artige Prüfung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als 
Apothekergehilfe zuzulassen." 

IV. Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken. 

9:na~gebenb für ben Umfang be~ au~erqaTh ber WjJotqefen &ugefaffenen 
Wr&neiqanbef~ finb bie auf @runb bon § 6 Wbi. 2 ber @eitJ.ü. ergangene Sfaiier< 
ficf)e ~erorbnung betreffenb ben ~erfeqr mit Wr&neimittefn unb beren Chgän< 
aungen1). ~ie bie~be&ügficf)en ~erorbnungen fauten: 

1) 3ubercitungen unb 6toffe, tueldje niefJt unter biefe lEerorbnungen fallen, finb 
bamit, fofern jie nidjt 3u ben ®iften geqören unb mit WU5naqme bon 6üfiftoff, 
bem freien lEerfeqr übetlaj[en. \l3oli3eiberorbnungen, tueldje nodj tueitergel)enbe ~e< 
jd)riinfungen ober lEerbote be5 ~eilqa1ten5 unb lEerfaufen5 bon Wröneimitteln aufierqalb 
ber Wj.Jotqefen feft[e~en, finb ungültig (St®. 16. ~uni 1898, Sl'.®.W. II, 6. 239 unb 276; 
4. Wlai 1899, Sl'.®.W. III, 6. 378; 16. :vcöember 1901, Sl'.®.W. IV, 6. 600; 25. 6ej.Jtember 
1905, \l3q.3tg. 1905, SJ1r. 78). 

60tueit bie freigegebencn 3uoereitungcn unb 6toffe aoer lJU ben ® i f t e n geqören, 
bürfen fie aufierqalo ber Wj.Jotqefcn nur bon fonlJefjionierten ®iftl)iinblern unb nur unter 
ben in ber ®iftberorbnung angegeocnen ~ebingungen feilgel)alten unb berfauft tuerben 
(Sl'.®. 11. :ve3emoer 1899, Sl'.®.2L III, 6. 397. SJ1iiqere5 qierüber in ;reil XVII). :ver 
Umfang be5 3uge1af[enen ®iftqanbe15 ift im übrigen nidjt angemein feftgelegt, fonbern 
ridjtet fidj bielmeqr banadj, für tueldje ®ifte im Q':inöelfaUe bie oeqörblidje ®encqmigun(l 
nadjge[udjt 0htu. erteilt tuorben ift. ßlifte, tueldje im lEeröeidjni5 B ber lEerorbnnng 
bom 22. Dftober 1901 angefüqrt [inb, bleiben natürlidj unter aUen Umftiinben bom Sl'lein< 
llanbel aufierqalb ber Wj.Jotqefcn aU5ge[djlof[en (Sl'.®. 10. Wlai 1900, Sl'.®.W. III, 6. 379). 

:va5 ~eilqalten unb ber lEerfauf bon 6 ü fi ft 0 ff ift burdj ba5 6üfiftoffgefc~ bom 
7. ~uli 1902 (f. 6cite 170) auficrqalo ber Wj.Jotqefen üoerqauvt berboten. Q':benjo bar[ 
ber 3tuifdjenqanbel mit füfiftoffqaltigen SJ1aqrung5< unb ®enufimitteln nur burdj bie 
Wvot'f)efen erfOlgen. 
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Vom 22. Oktober 1901 (R.G.Bl. S. 380). 
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Wir W il hel m, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 
usw. verordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestimmungen im 
§ 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung (R.G.Bl. 1900 S. 871), was folgt2): 

§ 1. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgeführten Zu
bereitungen dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe ent
halten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung 
von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) außerhalb der Apotheken nicht 
feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, 
soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, 

a. kosmetische MitteP) (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Fär
bung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle). Desinfektions
mittel und Hühneraugenmittel nur dann, wenn sie Stoffe ent
halten, welche in den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden dürfen4 ), kos
metische Mittel außerdem auch dann, wenn sie Kreosot, Phenyl
salicylat oder Resorcin enthalten; 

b. künstliche Mineralwässer nur dann, wenn sie in ihrer Zu
sammensetzung natürlichen Mineralwässern nicht entsprechen und 
zugleich Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Salpeter
säure, freie Salzsäure oder freie Schwefelsäure enthalten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten und dergleichen), auf 
Zubereitungen zur Herstellung von Bädern, sowie auf Seifen 
zum äußerlichen Gebrauche findet die Bestimmung im Abs. 1 nicht 
Anwendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgeführten Stoffe 
dürfen außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 

§ 3. Der Großhandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen 
nicht. Gleiches gilt für den Verkauf der im Verzeichnisse B aufgeführten 
Stoffe an Apotheken oder an solche öffentliche Anstalten, welche 
Untersuchungs- oder Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heil
anstalten sind. 

§ 4. Der Reichskanzler ist ermächtigt, weitere, im einzelnen bestimmt 
zu bezeichnende Zubereitungen, Stoffe und Gegenstände von dem Feil
halten und Verkaufen außerhalb der Apotheken auszuschließen 5). 

1) @in aUßjüljrlidjer Slommentar &U ber 58erorbnung ift erfdjienen unter bem ;ritel: 
::Die reidjßgefe~lid)en meftimmungen über ben 58erfeljr mit Illr&neimitteln aujierljalb ber 
Illvot1)efen. Unter menu~ung ber @ntid)cibungen ber beutfdjen CSJeridjtl3ljöfe erläutert 
bon Dr. S). mö tt g er, ffiebafteur ber I,jSljarmaöeutijdjen Seitung. 58ierte bermel)rte Illuf· 
lage. merlin 1902. 58erlog bon Suliuß SVringer. ::Die neuere ffiedjtjvredjung auf bieiem 
(\lebiet ift &ufammengeftellt iu: "jI;reigegebene unb nidjt freigegebene I}{r&neimiltel". 
Sonberabbrucf oUß I,jSI)armu&cutifdje Seitung 1909 9'r. 50 unb 51. merlin 1909. 58erlag 
bon ~ulius SVringer. 

2) Übertretungen ber 58erorbnung )ucrben nodj § 367,3 Str.Cll.m. beitruft (jielje 
Seite 126). 

3) .\)ierbei ift oudj § 3 be;3 Clleje~es bett. bie 58et\uenbung gejunbljeitsjdjäb. 
li dj er \'Y ar 0 e n oei ber S)erftellung oon lJCaljrungtlmitteln, Cllenujimitteln unb Clleoraudj;3. 
gegenf!änben bom 5. Suli 1887 (j. Seite 169) &U oerücfjidjtigen. 

4) S. ;reH XV. 
ii) 580n biefer (hmädjtigung ljat ber ffieidj6fanöler in ben 58erorbnuugen bom 

1. [;ftober 1903, 29.Suli 1907, 17. ',!)cöcmoer 1907 unb 11. IllVril1908 Cllcoruudj Ge. 
lllod)! (f. Seite 52). 
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§ 5. Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in 
Kraft. Mit demselben Zeitpunkte tl'eten die Verordnungen, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 
25. November 1895 und 19. Auguet 1897 (R.G.Bl. 1890 S. 9, 1895 S. 1 und 
455, 1897 S. 707) außer Kraft. 

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den 22. Oktober 1901. 

Wilhelm. 
Graf von Posadowsky. 

Verzeichnis 

1. Abkochungen und Auf
güsse (decocta et infusa); 

Zucker oder ätherischen Ölen 
gemischt, 

2. Ätzstifte (styli caustici); 
3. Auszüge in fester oder 

flüssiger Ferm (extracta et tinc
turae), ausgenommen: 

Arnicatinktur, 
Baldriantinktur, auch ätherische, 
Benediktineressenz, 
Benzoetinktur , 
Bischofessenz, 
Eichelkaffeeextrakt, 
Fichtennadelextrakt, 
Fleischextrakt, 
Himbeeressig, 
Kaffeeextrakt, 
Lakritzen (Süßholzsaft), auch mit 

Anis, 
Malzextrakt, auch mit Eisen, 

Lebertran oder Kalk, 
Myrrhentinktur , 
Nelkentinktur, 
Teeextrakt von Blättern des Tee-

strauches, 
Vanillentinktur , 
Wachholderextrakt ; 

4. Gemenge, trockene von 
Salzen, oder zerkleinerten Substan
zen, oder von beiden untereinander, 
auch weim die zur Vermengung be
stimmten einzelnen Bestandteile ge
sondert verpackt sind (pulveres, 
salia et species mixta), sowie Ver
reibungen jeder Art (triturationes), 
ausgenommen: 

Brausepulver aus N atriumbikar
bonat und Weinsäure, auch mit 

Eichelkakao, auch mit Malz, 
Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
Salicylstreupulver, 
Salze, welche aus natürlichen 

Mineralwässern bereitet oder 
den solchergestalt bereiteten 
Salzen nachgebildet sind, 

Schneeberger Schnupftabak mit 
einem Gehalte von höchstens 
3 Gewichtsteilen Nießwurzel in 
100 Teilen des Schnupftabaks; 
5. Gemische, flüssige und 

Lösungen (mixturae et solutiones) 
einschließlich gemischte Balsame, 
Honigpräparate und Syrupe, aus-
genommen: 

Ätherweingeist (Hoffmannstrop-
fen), 

Ameisenspiritus, 
Aromatischer Essig, 
Bleiwasser, mit einem Gehalte von 

höchstens zwei Gewichtsteilen 
Bleiessig in 100 Teilen der Mi
schung, 

Eukalyptuswasser, 
Fenchelhonig, 
Fichtennadelspiritus (Waldwollex-

trakt), 
Franzbranntwein mit Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit Leinöl, 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit ätherischen Ölen, 
Mischungen von Ätherweingeist, 

1) '!Ien gleidjen !Beftimmungen ttJie bie im lBeqeidjni:3 A angegebenen Eu
bereitungen unterliegen laut lBetorbnung be:3 lReidj:3fan31et:3 \Jom 1. Dttobet 1903 
unb 29. 0uJi 1907 (f. ®eite 52 u. 53) bie fünf v~arma3eutifdjen (SveöiaHtiiten: Sjej3' 
Q;ufalt)vtu:3mittel, Sjometiana, !BrocIl)aU:3' 0olJannHltee, ®ttooval unb 
7llleibemann5 ruffifdjer St'nöteridjtee. 
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Kampferspiritus, Seifenspiritus 
Salmiakgeist und Spanischpfef
fertinktur , oder von einzelnen 
dieser fünf Flüssigkeiten unter
einander zum Gebrauche für 
Tiere, sofern die einzelnen Be
standteile der Mischungen auf 
den Gefäßen, in denen die Ab
gabe erfolgt, angegeben werden, 

Obstsäfte mit Zucker, Essig oder 
Fruchtsäuren eingekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Borax, 
Seifenspiritus, 
weißer Syrup; 

6. Kapseln, gefüllte, von Leim 
(Gelatine) oder Stärkemehl (cap
sulae gelatinosae et amylaceae re
pletae),ausgenommen solche Kap
seIn, welche 

Brausepulver der unter Nr. 4 an-
gegebenen Art, 

Copaivabalsam, 
Lebertran, 
N atriumbikarbonat, 
Ricinusöl oder 
Weinsäure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Linimenta), 

ausgenommen flüchtiges Lini" 
ment; 

9. Pastillen (auch Plätzchen 
und Zeltehen), Tabletten, Pillen 
tmd Körner (pastilli-rotulae et tro
chisci-, tabulettae, pilulae etgranula), 
ausgenommen: 

aus natürlichen Mineralwässern 
oder aus künstlichen Mineral
quellsalzen bereitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzplätzchen, 
Salmiakpastillen, auch mit Lak-

ritzen und Geschmackzusätzen, 
welche nicht zu den Stoffen des 
Verzeichnisses B gehören, 

Tabletten aus Saccharin 1 ) N a
triumbikarbonat oder Brause
pulver, auch mit Geschmack
zusätzen, . welche nicht zu den 
Stoffen des Verzeichnisses B 
gehören; 
10. Pflaster und Salben (em

plastra et unguenta), ausgenom
men: 

Bleisalbe zum Gebrauche für 'riere, 
Borsalbe zum Gebrauche für Tiere, 
Cold-Cream, auch mit Glyzerin, 

Lanolin oder Vaselin, 
Pechpflaster, dessen Masse lediglich 

aus Pech, Wachs, Terpentin und 
Fett oder einzelnen dieser Stoffe 
besteht, 

englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salicyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Gebrauche 

für Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauche für 

Tiere; 
11. S u p posi torie n (supposi

toria) in jeder Form (Kugeln, Stäb
chen, Zäpfchen oder dgl., sowie 
W undst ä b ehe n (cereoli). 

Verzeichnis B. 
Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkömmlinge 
der betreffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Ab

kömmlinge inbegriffen. 

* Acetanilidum. 
Acida chloracetica. 
Acidum acetylosalicylicum (Aspiri

num)g). 

Acidum benzoicum e resina subli
matum. 

Acidum camphoricum. 
Acidum cathartinicum. 

i) ~ie \Jreigabe bet ®accf)arintdbletten ift burcf) bai3 @:itiiftoffgeie~ bom 7. Süll 
1902 (i. ®eite 170) aufge1)oben. 

2) ~aut j{Jf. bei3 fficicf)i3falt31cr5 bom 17. 'J)cßcmbcr 1907 (f. Seite 53). 
nöttger, Apothrkcngesetze. 4. Aufl. 4 
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Acidum cinnamylicum .. 
Acidum chrysophanicum. 
Acidum hydrobromicum. 
Acidum hydrocyänicum. 

* Acidum lacticum. 
* Acidum osmicum. 
Acidum sclerotinicum. 

* Acidum sozojodolicum. 
Acidum succinicum. 
* Acidum sulfocarbolicum. 
* Acidum valerianicum. 
* Aconitimnn. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 
Aether chloratus. 
Aether jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetico tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua Lauro-cerasi. 
Aqua Opii. 
Aqua vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum. 
Aristalum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 
Betolum. 
Bismutum bromatum. 
Bismutum o:x:yjodatum. 
Bismutum subgallictun (Dermato-

lum). 
Bismutum subsalicylicum. 
Bismutum tannicum. 
Blatta orientalis. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Sci1Iae siccatus. 
Butylchloralum hydl'atum. 
Camphora monobrornata. 
Cannabinonum. 

Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
Castoreum sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
*Chininum. 

Chinoldinum. 
Chloralum formamidatum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*Cocalnum. 
*Coffelnum. 
Colchicinum. 

*Coniinum. 
ConvaIIamarinull1. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 
Cortex Condurango. 
Cortex Granati. 
Cortex JV[ozorel. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprum alnminaturn. 
Cuprum salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Dolphininum. 

*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
*Eucainum. 
Euphorbium. 
Europhonum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratiulnn. 
Ferrum arsenioicum. 
Ferrum arsenicosum. 
Ferrum carbonicum sacoharatum. 
Ferrum citricum ammoniatum. 
Ferrum jodatum saccharatum. 
Ferrum oxydatum dialysatum. 
Ferrum oxydatum saccharatum. 
Ferrum peptonatum. 
Ferrum reductum. 
Ferrum sulfuricum oxydatllm am· 

moniatum. 
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Ferrum sulfuricum siccum. 
Flores Cinae. 
Flores Koso. 
Folia Belladonnae. 
Folia Bucco. 
Folia Cocae. 
Folia Digitalis. 
Folia J aborandi. 
Folia Rhois toxicodendri. 
Folia Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fungus laricis. 
Galbanum. 

*Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminum. 
Herba Aconiti. 
Herba Adonidis. 
Herba Cannabis indicae. 
Herba Cicutae virosae. 
Herba Conii. 
Herba Gratiolae. 
Herba Hyoscyami. 
Herba Lobeliae. 
*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum bromatum. 
Hydrargyrum chloratum. 
Hydrargyrum cyanatum. 
Hydrargyrum formamidatum. 
Hydrargyrum jodatum. 
Hydrargyrum ole'inicum. 
Hydrargyrum oxydatum via humida 

paratum. 
Hydrargyrum peptonatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 
Hydrargyrum salicylicum. 
Hydrargyrum tannicum oxydula-

tum. 
*Hydrastininum. 
*Hyoscyaminum. 
Itrolum. 
J odoformium. 
Jodolum. 
Ka'irinum. 
Ka'irolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 

Larginum. 
Lithium benzo'icum. 
Lithium salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum effervescens. 
Magnesium salicylicum. 
Manna. 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarinum. 
Natrium aethylatum. 
Natrium benzo'icum. 
Natrium jodatum. 
Natrium pyrophosphoricum ferra-

tum. 
Natrium salicylicum. 
Natrium santoninicum. 
Natrium tannicum. 

*N osophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 
Oleum Crotonis. 
Oleum Cubebarum. 
Oleum Matico. 
Oleum Sabinae. 
Oleum Santali. 
Oleum Sinapis. 
Oleum Valerianae. 
Opium, ejus alcaloida eorumque 

salia et derivata eorumque salia. 
(Code'inum, Hero'inum, Morphi
num, Narce'inum, Narcotinum, 
Peroninum, Theba'inum, et alia). 

*Orexinum. 
*Orthoformium. 

Paracoto'inum. 
Paraldehydum. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum (Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
Plumbum tannicum. 
Podophyllinum. 
Praeparata organotherapeutica. 
Propylaminum. 
Protargolum. 

*Pyrazolonum phenyldimethylicum 
(Antipyrinum). 

4* 
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Radix Belladonnae. 
Radix Colombo. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Gelsemii. 
Radix Rhel. 
Radix SarsapariIIae. 
Radix Senegae. 
Resina J alapae. 
Resina Scammoniae. 
Resorcinum purum. 
Rhizoma Filicis. 
Rhizoma Hydrastis. 
Rhizoma Veratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salopphenum 
Santoninum. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen Calabar. 
Semen Colchici. 
Semen Hyoscyami. 
Semen St. Ignatii. 
Semen Stramonü. 
Semen Strophanthi. 
Semen Strychni. 
Sera therapeutica, liquida et sicca, 

et eorum praeparata ad usum 
humanum. 

*Spartelnum. 
Stipites Dulcamarae. 

*Strychninum. 
*Sulfonalum. 

Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbinum. 
Tannigenu:rn. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronalum. 

*ThalIinum. 
*Theobrominum. 
Thioformium. 

*Tropacocalnum. 
Tubera Aconiti. 
Tubera J alapae. 
Tuberculinum. 
Tuberculocidinum. 
Urea diaethylmalonylica, Acidum 

diaethylbarbituricum (Verona
lum)l). 

*Urethanum. 
*Urotropinum. 
Vasogenum et ejus praeparata. 

*Veratrinum. 
Xeroformium. 

*Yohimbinum. 
Zincum aceticum. 
Zincum chloratum purum. 
Zincum cyanatum. 
Zincum permanganicum. 
Zincum salicylicum. . 
Zincum sulfoichthyolicum. 
Zincum sulfuricum purum. 

Bekanntmaehungen des Reichskanzlers, betr. den Verk("]n' 
1lllt Arzneimitteln. 

I. Vom 1. Oktober 1903 (R.G.BI. S. 281). In der Fassung der Bk. vom 11. April 
1908 (R.G.BI. S. 146). 

Auf Grund des § 4 der Kaiserl. Verordnung, betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380) wird bestimmt: 

Eukalyptusmittel HeB' (Eukalyptol und EukalyptusölHeß'), 
Homeriana (auch als Brusttee Homeriana oder russischer Knöterich, 

Polygonum aviculare Homeriana)2) und 
Knöterichtee, russischer, Weide manns (auch als russischer 

Knöterich- oder Brusttee Weidemanns)2) 

1) Baut )BI. be5 lReid)5fan&let5 bom 17. ~e&embet 1907 (f. @leite 53). 
2) Über ben ~erfe~r mit ~niiterid) erging nad)fte~enbe etläutembe )Befannt. 

macljung be~ 1:Jteufiifcljen Iml!bi~inarminiftet~ bom 8. lmät31905: 
Die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, betreffend den Verkehr mit 

Arzneimitteln, vom 1. Oktober 1903, hat mehrfach die Auslegung erhalten, daß Vogel
knöterirh, oder wenigstens russischer Knöterich in jeder Form, vom Großhandel ab
gesehen, unter allen Umständen als Heilmittel nur in Apotheken feilgehalten oder ver-
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werden vom 1. Januar 1904 ab von dem Feilhalten und Verkaufen außer
halb der Apotheken unbeschadet der Bestimmung im § 3 der bezeichneten 
Verordnung mit der Wirkung ausgeschlossen, daß auf sie die Bestimmung 
des § I Abs. I der Verordnung Anwendung findet. 

11. Vom 29. Juli 1907 (R.G.BI. S. 418). 

Auf Grund des § 4 der Kaiserlichen Verordnung, betr. den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380) wird best.immt: 

Johannistee Brockhaus (auch als Galeopsis ochroleuca vulcania 
der Firma Brockhaus) 
und 

Stroopal (auch als Heilmittel Stroops gegen Krebs-, Magen- und 
Leberleiden, auch Stroops Pulver) 

werden vom 1. Oktober 1907 ab von dem Feilhalten und Verkaufen außer
halb der Apotheken, unbeschadet der Bestimmung im § 3 der bezeichneten 
Verordnung, mit der Wirkung ausgeschlossen, daß auf sie die Bestimmung 
des § I Abs. I der Verordnung Anwendung findet. 

111. Vom 17. Dezember 1907 (R.G.BI. S. 774). 

Auf Grund des § 4 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380) wird bestimmt: 

Acid um acety losali cy li cum (Aspirinum), Acetylf'alizylsäme 
(Aspirin) 
und 

Urea diaethylmalonylica, Acidum diaethylbarbituricum (Vero-
nal um), Diäthylmalonylharnstoff, DiäthylbarbitUl'säUl'e (Veronal) 

werden vom 1. März 1908 ab von dem Feilhalten und Verkaufen außer
halb der Apotheken unbeschadet der Bestimmung im § 3 der bezeichneten 
Verordnung mit der Wirkung ausgeschlossen, daß auf sie die Bestimmung 
des § 2 der Verordnung Anwendung findet. 

~er buref) tJorftef)enbe ~erorbnungen freigegebene 2rröneitJerfef)r ftJieU 
fief) in ben ~rogenf)anb!ungen ab, benen fief) ag befonbere mDart noef) bie 
fogenannten ~rogenfef)ränfe beigefeUt f)aben. ~iefe ®efef)äfte unterliegen 
in I.l3reuj3en einer botJtJeIten ~efief)tigung, einmal unb iJttJar aUiäf)rlief) buref) 
51'ommiffare ber Ort5tJofiöeibef)örbe, unb iJttJeiten5 in ber ffiegeI aUe brei Saf)re 
buref) bie ftaatfief)en 2rtJotf)efenretJifion5fommiffionen. ~ie ttJefentfief)ften f)ierüber 
fottJle über ben ~etrieb ber ~rogenf)anb!ungen beftef)enben ~otfef)riften finb 
fo!genbe 1): 

kauft werden dürfe. Diese Auslegung ist nicht zutreffend und entspricht nicht der 
gesetzlichen Absicht ... 

Der Vorschrift der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1903 unterliegen nicht Knöte
rich oder Knöterichtee schlechthin, sondern nur die als "Homeriana" oder als "Weide
manns russischer Knöterichtee" in den Handel kommenden Waren, diese allerdings 
auch dann, wenn sie unter den in der Bekanntmachung aufgeführten anderen Bezeich
nungen vertrieben werden. 

(l;in illeiteter (l;r1. be~ .pteujiifel)en j)J(ebiöinalminifter~ Dom 13. ~uni 1908 befajit 
fiel) mit bem Weitter ,,1jS 0 f ~,p e c (auel) ?Jlaturrriiutertee ~eibemann~)" unb bemerft, baji 
"ljSof~,pec nur eine anbete 58eöeiel)nung für ben tuHifel)en Sfnöteriel) be~ferben ~eibc· 
mann ift unb ba~er ebenfo wie anbere in 3ufunft etwa auftauel)enbe weitere 58eöeiel). 
nungen fel)on burd) bie 58efanntmael)ung Dom 1. :\:)ftober 1903/11. W,prif 1908 Don bem 
\}eilbieten unb ~erfaufen ag Sjeilmitter aujierl)alb ber W,pot~efen aw3gefel)foffen ift." 
.. 1) ~ine erfel)ö,pfenbe g)arfegllng ber meel)gDer~äftniffe über ben 58etrieb unb bie 
Ubetwael)ung ber g)rogel1~anbfungen in IjSreuaen ift unter i\{nfü~rung ber einöefnen 
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Min-.Erl., betr. Grundzüge über die Regelung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und die Be

aufsichtigung desselben. 
Vom 22. Dezember 1902 und 13. Januar 1910. 

Um die in den einzelnen Landesteilen bestehenden Bestimmungen über 
Einrichtung und Betrieb der Drogen-, Material-,Farben- und ähnlicher 
Handlungen einheitlich zu gestalten, habe ich den Erlaß über die Besich
tigung solcher Handlungen vom 1. Februar 1894 nach Anhönmg von Ver
tretern des Apotheker- und des Drogistenstandes einer Umarbeitung unter
worfen. Dabei sind die auf den gemeinschaftlichen Erlaß vom 10. Februar 
1900 erstatteten Berichte in der Weise verwertet worden, daß die von der 
Mehrzahl der Berichterstatter befürworteten Vorschläge tunlichste Berück
sichtigung gefunden haben. 

Im Einverständnis mit den Herren Ministern des Innern und für Handel 
und Gewerbe lasse ich Ew. Hochwohlgeboren die beifolgenden Grundzüge 
über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken 
mit dem ergebensten Ersuchen zugehen, auf Grund derselben in dem dort
seitigen Bezirke, soweit es noch nicht geschehen sein sollte, eine entsprechende 
Polizeiverordnung zu erlassen bzw. bestehende Verordmmgen entsprechend 
abzuändern (vgl. § 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuchs). 

Für die Ausführung der Aufsicht über die genannten Verkaufsstellen 
füge ich folgende Anweisung hinzu: 

1. Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte oder 
giftige Farben feilgehalten werden, sind nebst den zugehörigen Vorrats
und Arbeitsräumen, sowie dem Geschäftszimmer des Inhabers der Hand
lung unvermuteten Besichtigungen zu unterziehen. 

Wenigstens einmal jährlich, nach Bedarf aber auch häufiger sind zu 
besichtigen alle Handlungen, in denen die genannten Waren allein oder 
vorzugsweise feilgehalten werden, ferner solche Verkaufsstellen, deren letzte 
Besichtigungen gröbere Mängel ergeben haben, oder deren Geschäftsbetrieb 
das Vorhandensein von Vorschriftswidrigkeiten yermuten läßt, und endlich 
die Drogenschränke. Bei kleineren Handlungen, namentlich bei solchen, 
in denen die genannten Waren nur vereinzelt neben anderen feilgehalten 
werden, keine Drogenschränke vorhanden sind und der Verdacht von Ord
nungswidrigkeiten nicht vorliegt, darf ein Zeitraum yon zwei, ausnahms
weise auch von drei Jahren zwischen zwei Besichtigungen liegen. 

2. Zu Beginn jeden Jahres haben die Ortspolizeibehörden sich mit dem 
zuständigen Kreisarzt darüber ins Einyernehmen zu setzen, welche Ver
kaufsstellen im Laufe des Jahres bcsichtigt werden sollen. Der streng 
vertraulich zu behandelnde B csich tigu ngs pla n darf bestimmte Ter
mine, an denen die Besichtigungen im Laufe des Jahres stattfinden sollen, 
nicht festsetzen. 

3. Die Besichtigungen erfolgen durch die Ortspolizei behörde unter 
Mitwirkung des Kreisarztes, der die Besichtigung leitet. Auf dessen 
Erfordern ist zu der Besichtigung größerer Handlungen von der Ortspolizei
behörde ein approbierter, nicht im Drogenhandel tätiger oder tätig ge
wesener Apo t h e k er zuzuziehen. In geeigneten Fällen kann seitens der 
Ortspolizeibehörde von der Beteiligung des Kreisarztes an der Besichtigung 

barüber ergangenen Ij.loliöciberorbnnngen gegeben in: 5l.letrieb~bOrfd)riitcll für :trogen< 
unb @iftljanblungen in Ij.lreuiicn. 3urlt (\kbraucf)e für @c\Derbetrcioenbc unb 5l.lcqörben 
lJearbeitet bon 0:. 11 rb an, fficbaftcm: an Der ',ßljarmaöelltijd)en3eitllng. ~ctlin 1906, 
l{~erlag bOll Zluliu5 ®pringer. . 
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mit dessen Einverständnis abgesehen und statt seiner ein approbierter, 
nicht im Drogenhandel tätiger oder tätig gewesener Apotheker als Sach, 
verständiger beteiligt werden. 

Besichtigungen an Orten außerhalb seines Wohnsitzes hat der Kreisarzt 
tunliehst gelegentlich der Anwesenheit aus anderweiter Veranlassung vor· 
zunehmen. 

Ein Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke besitzt oder 
in einer solchen tätig ist, an der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort 
über 20 000 Seelen zählt, auch in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines 
dort geschäftlich angesessenen oder in einer Apotheke tätigen Apothekers 
in den Fällen abzusehen, in denen die zu besichtigende Handlung als Kon. 
kurrenzgeschäft für dessen Apotheke zu betrachten ist. 

4. über die Besichtigung ist unter Zuziehung des Geschäftsinhabers 
oder seines Beauftragten an Ort und Stelle eine Niederschrift aufzu
nehmen, von welcher dem Geschäftsinhaber auf Antrag kostenpflichtig Ab
schrift zu erteilen ist. 

5. Die Entscheidung darüber, ob den zur Tragung einer Uniform ver
pflichteten Po li z e i b e amt e n für die Mitwirkung bei der Besichtigung 
die Anlegung von Zivilkleidern aufzuerlegen oder zu gestatten ist, wird 
Ew. Hochwohlgeboren Ermessen überlassen. DiePolizeibehörde wird 
zweckmäßig durch Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft vertreten werden, 
um erforderlichenfalls sofort Beschlagnahmen ausführen zu können. 

6. Bei der Besichtigung ist festzustellen: 
a. Ob der Betrieb nur in den der Polizeibehörde angezeigten Räumen 

stattfindet. Die Durchsuchung anderer Räume darf nur unter Be
obachtung der Vorschriften der §§ 102 und flg. der Reichsstraf
prozeßordnung erfolgen. 

b. Ob die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901 - R.G.BI. 
S. 380 - innegehalten sind, insbesondere, ob etwa in den Neben
räumen namentlich der Drogenhandlungen Arzneien auf ärztliche 
Verordnungen angefertigt werden. 

c. Ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit denselben 
den Vorschriften der Polizei verordnungen über den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906 entsprechen. Auch die Konzession 
zum Gifthandel ist einzusehen und das Giftbuch nebst Giftscheinen 
auf ordnungsmäßige Führung zu prüfen. 

d. Die Besichtigung hat sich ferner auf die Aufstellung und Aufbe
wahrung sämtlicher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der 
giftigen Farben und Trennung der arzneilichen Stoffe von den 
N ahrungs- und Genußmitteln zu erstrecken. 

e. Auch ist festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sondergeräte für 
die Gifte und differenten Mittel (Wagen, Löffel, Mörser) vorrätig, 
gehörig bezeichnet und sauber gehalten sind. 

Präzisierte Wagen und Gewichte, sowie besondere Wagen für unschäd
liche Arzneimittel sind nicht erforderlich. 

Die Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit Giften 
vom 22. Februar 1906 bleiben für die Bezeichnung der Gefäße sowie auch 
im übrigen unberührt. 

7. Bei der Beurteilung der Güte der Waren in denjenigen Hand
lungen, in welchen Arzneistoffe feilgehalten werden, sind nicht so strenge 
Anforderungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der Arzneistoffe in 
Apotheken. 
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8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener 
Zustimmung des Geschäftsinhabers oder seines Vertreters zu vernichten; 
falls die Zustimmung versagt wird, sind sie in geeigneter Weise, z. B. durch 
amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen Entscheidung aus dem Ver
kehr zu ziehen. 

In dem Strafverfahren ist für den Fall der Verurteilung die Einziehung 
der vorschriftswidrigen Ware nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
zu beantragen. 

Für die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrtum 
beruhender Mängel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den Ver
kaufs- und Nebenräumen hat die Polizeibehörde unter Hinweis auf den 
Befund der Besichtigung Sorge zu tragen. Gröbere Verstöße, erhebliche 
Unordnung und Unsauberkeit sind ernstlich zu rügen und im Wieder
holungsfalle zur Bestrafung zu bringen. 

Wegen der übertretung der Vorschriften der Kaiserlichen Verord
nung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnungen, betreffend 
den Verkehr mit Giften vom 22. Februar 1906 hat die Polizeiverwaltung 
auf Grund des Gesetzes vom 23. April 1883 in Verbindung mit der Aus
führungsanweisung vom 8. Juni desselben Jahres die Strafe festzusetzen, 
wenn nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine die Zuständigkeit der 
Ortspolizei überschreitende Strafe angemessen erscheint, in welchem Falle 
die gerichtlichc Verfolgung durch den Amtsanwalt zu veranlassen ist. 
Mit besonderer Strenge sind Fälle der Anfertigung von Arzneien zu 
verfolgen; auch ist gegebenenfalls auf Grund des § 35 Abs. 4 der Gewerbe
ordnung für das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 26. Juli 1900) zu verfahren. 

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner Leitung 
stattgehabten Besichtigungen in Gemäßheit der Vorschrift des § 55 der 
Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 1. September 1909 Ew. Hoch. 
wohlgeboren mit dem Jahresberichte einzureichen. 

Gelegentlich der Apothekenbesichtigungen haben die Bevoll
mächtigten auch die hier gedachten Verkaufsstellen einer Besichtigung 
nach vorstehenden Grundsätzen zu unterwerfen und die darüber auf
genommenen Verhandlungen Ihnen einzureichen. 

10. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. entstehenden 
Ausgaben sind als Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu betrachten 
und fallen denjenigen zur Last, welche diese Kosten· nach dem bestehen
den Rechte zu tragen haben. 

11. Auf Geschäfte, welche ausschließlich Großhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

Grundzüge über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außer halb 
der Apotheken. 

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln außerhalb der Apotheken be
treiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35 Abs. 6 der Reichs
gewerbeordnung vorgeschriebenen Anzeige einen Lageplan und eine 
genaue Angabe der Betriebsräume einschließlich des Geschäftszimmers 
zu den Akten der Ortspolizeibehörden einzureichen. 

Auch die Aufstellung von sogenannten Drogenschränken ist genau 
anzugeben. 

Andere als die bezeichneten Räume dürfen weder als Betriebs- noch als 
Vorrats- oder Arbeitsrüume benutzt werden. In den Räumen dürfen, abgesehen 
von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die feilgehalten werden. 
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2. Sämtliche Betriebsräume müssen geräumig, während der Benutzung 
genügend erhellt sein und ebenso wie die Behälter für Arzneimittel stets 
ordentlich und sauber gehalten werden. 

3. Die Vorräte von Arzneimitteln müssen sich in dichten, festen Be
hältern befinden, die mit festen, gut schließenden Deckeln oder Stöpseln 
versehen sind, oder, soweit sie Schiebladen darstellen, von festen Füllungen 
umgeben sind oder dichtschließende Deckel besitzen. 

Die Behälter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen und deutschen 
Bezeichnungen, in gleicher Schriftgröße, die dem Inhalte entsprechen, 
in haltbarer schwarzer Schrift auf weißem Grunde zu versehen. Bezeich
nungen in anderen Sprachen sind unzulässig. Zur Herstellung der Bezeich
nungen kann, sofern es die bisher bestehenden Polizeiverordnungen schon 
gestatteten, bereits vorhandenen Handlungen eine übergangszeit bis zum 
31. Dezember 1912 gewährt werden; neue Einrichtungen sind dagegen den 
Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

Arzneimittel, die lediglich für den Gebrauch in der Tierbehandlung als 
Heilmittel dem freien Verkehr überlassen sind, müssen auf den Vorrats
behältern und Abgabegefäßen oder -umhüllungen über oder unter der 
sonstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren Vermerk "Tierheilmi ttel" 
versehen sein. 

4. Die Behälter sind im Verkaufsraume wie in den Vorratsräumen nach 
dem lateinischen Alphabet in Gruppen, die der Art der Behälter ent
sprechen, übersichtlich einreihig und von anderen Waren getrennt zu ordnen. 

5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder Genußmittel 
dienen oder technische Verwendung finden, brauchen, wenn dieser Ver· 
wendungszweck überwiegt, nicht wie Arzneimittel bezeichnet und diesen 
nicht eingereiht zu werden. 

6. Verschiedene Arzneimittel in einem Behälter aufzubewahren, ist 
verboten. Dagegen darf dasselbe Arzneimittel in ganzer, zer
kleinerter oder gepulverter Ware in gesonderten Fächern desselben 
Behälters aufbewahrt werden, und zwar auch in abgeteilten Mengen, falls 
die Ware in besondere Umhüllungen oder in bezeichnete Papierbeutel ein
geschlossen ist. 

7. Auf den Umhüllungen oder Gefäßen, in denen die Abgabe von 
Arzneimitteln erfolgt, ist spätestens bei der Abgabe der deutsche Name des 
darin abgegebenen Arzneimittels deutlich zu verzeichnen. Werden Arznei
mittel in abgefaßter Form vorrätig gehalten, so müssen sie übersichtlich 
geordnet, ohne daß jedoch einreihige Aufstellung erforderlich ist, und vor 
Staub geschützt aufbewahrt werden und auf jedem einzelnen Gefäß oder 
jeder sonstigen Packung die deutliche deutsche Aufschrift des Inhalts 
tragen. 

8. Die vorhandenen Arzneimittel müssen echt, zum bestimmungs
mäßigen Gebrauch geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein. 
Unter Bezeichnungen, die im deutschen Arzneibuch für Waren 
bestimmter Art angeführt worden sind, dürfen Waren anderer Art nicht 
feilgehalten, verkauft oder sonst an andere überlassen werden. 

9. Den Besichtigungsbevollmächtigten steht das Recht der Probe
entnahme von Waren zu. 

10. Auf Geschäfte, die ausschließlich Gro ßhandel betreiben, finden 
die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

11. Unberührt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel nüt Giften (Med. Min.-Bl. 
S.115). 
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Kin.-Erl., betr. die Überwachung deJ.' Schrankdrogisteu. 
Y om 5. Juli 1898. 

Um den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gefahren, welche durch 
die neuerdings immer mehr aufkommenden sogenannten Schrankdro
gisten herbeigeführt werden, wirksam zu begegnen, ersuchen wir ergebenst, 
die nachgeordneten Behörden, insbesondere auch die Medizinalbeamten zur 
strengsten Handhabung der folgenden Maßnahmen zu veranlassen: 

Den Vorschriften über Besichtigung der Drogcn- und ähnlicher 
Handlungen vom 1. Februar 1894 1 ) unterliegen auch die Schrankdro
gisten ; dieselben sind nach § 35 Abs. 4 und 6 der Reichsgewerbeordnung 
(Novelle vom 6. August 1896) verpflichtet, den Handel mit Drogen und 
chemischen Präparaten, welche zu Heilzwecken dienen, der zuständigen 
Behörde anzumelden, widrigenfalls gemäß § 148 Ziffer 4 der Gewerbe
ordnung auf Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle auf 
Haft bis zu vier Wochen erkannt werden kann. Ergibt die Besichtigung, 
daß die Handhabung des Gewerbebetriebes Leben oder Gesundheit von 
Menschen gefährdet, so ist der Handel laut § 35 der Gewerbeordnung zu 
untersagen. In dieser Beziehung kOlIlmt namentlich die mittelbare Ge
fährdung in Frage, insofern die rechtzeitige Anrufung des Arztes verzögert 
oder verhindert wird. Jene Gefährdung wird nicht nur durch Schrank
revisionen, sondern auch durch die anderweitig bekannte Art und Weise 
des Arzneiverkaufs festzustellen sein. Die Polizeibehörde wird die Bean
tragung der Untersagung des Handels schon dann in Erwägung zu ziehen 
haben, wenn nach ihren Ermittlungen der Schrankdrogist auch bei. 
schweren, einen Arzt unbedingt erfordernden Krankheiten 
Arzneien verkauft. 

Durch eine scharfe Kontrolle der Erfüllung der Anzeigepflicht, durch 
häufige und unerwartete eingehende Besichtigungen seitens der berufenen 
sachverständigen Personen, sowie durch Untersagung des Gewerbebetriebes 
in jedem Falle, in dem Leben oder Gesundheit von Menschen durch die 
Art der Ausübung des Betriebes gefährdet werden, wird es voraussichtlich 
gelingen, die Ausschreitungen der Schrankdrogisten und ihrer Lieferanten 
zu verhüten. 

Weben ben borfteljenb ttJiebergegebenen Wlinifteriaferfaff en beftef)en llOU) 
bieffacf) bejonbere meuijionSianttJeifungen Der ffiegierungSijJriifibenten. 

V. Militär -Apothekenwesen. 

Sn ber beutid)en ~rmee gibt eSi fofgenbe ~rten WliHtärapotljefer: 
a. )S e i m Ban b lj e er: Q;iniäljrig~freittJimge WliHtärajJotljefer, 6taMapotljefer, 

srorp~ftaMa1.1otljefer, 1. DberftaMapotljefer; ba&u bie ~potljefer be~ )Seurfaubten~ 
ftanbe0: Unterapotljefer unb Dberapotljefer. 

b. Sn bet Wlarine: WlarineftaMapotf)efer, WlarineoberftaMapotljefer, 
1. @oubemement0apotljefer in :tfingtaLt. Q;iniäljrig~freittJimge ~(jJotljefet unb 
9JCiHtärapotljefet be0 )Seurfaubtenftanbe0 gibt e0 in ber Wlarine nid)t. 

;1)ie einiäljrig~freittJimgen WliIitärajJotljefer unb llnterapotljefer jinb ~er, 
fonen beSi 6oIbatenftanbe0, bie Dberapotljefer, 6taM~ unb .~orp0ffaMapotljefer 

1) 3e~t 22. ~eöcmbcr 1902 unb 13. 3anuar 1910 (f. Seite 54). 
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jOlVie bie ilJ(arilteftaM~ unb WCarineoberftaMatJot1)efer obere WCifitärbeamte, ber 
DberftaMatJot1)efer ,ßitJilbeamter ber ilJlilitärtJerlVaftung, ber ®outJernemeng~ 
atJot1)efer in ::rfingtau ,ßitJifbeamter ber ®outJernemengtJerlVaHung. 

,ßum 't>ienft af5 einjä1)rig~freilVilfige WCifitäratJot1)efer lVerben nur fofcf)e 
iJum einiä1)rig~freilVimgelt 't>ienft berecf)tigte junge 2eute öugefaffen, mefd)e be~ 
reig ein 1)afbe5 3'a1)r mit ber jillaffe gebient, ba5 militärifcf)e 't>ienftöeugni5 (jie1)e 
EleHe 67) unb bie mtJtJrobation af5 mtJot1)efer ermorben 1)aben. 

't>ie lBeftimmungen über bie WCiHtärbienftpfHcf)t im angemeinen unb ben 
einiäf)rig~freimimgen 't>ienft im befonberen finb niebergefegt in ber 't>eutfcf)en 
lllie 1) r 0 rbnu ng. 't>ie lVicf)tigften ~unfte, bie 1)ier intereffieren, flnb fofgenbe: 

Delltsclle Wehrordnllng. 
In der Fassung der Bk. vom 22. Juli 1901 (R.Z.BI. Nr. 32). 

§ 4. Wehrpflicht. 1. Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann 
sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen . . . 

2. Diejenigen Wehrpflichtigen, welche zwar nicht zum Waffendienste, 
jedoch zu sonstigen militärischen Dienstleistungen, welche ihrem bürger
lichen Berufe entsprechen, fähig sind, können zu solchen herangezogen 
werden 1 ). . 

3. Die Wehrpflicht beginnt mit dem vollendeten 17. Lebensjahre und 
dauert bis zum vollendeten 45. Lebensjahre. 

§ 5. Gliederung der Wehrpflicht. 1. Die Wehrpflicht zerfällt 
in die Dienstpflicht und die Landsturmpflicht. 

2. Die Dienstpflicht ist die Pflicht zum Dienste im Heere oder in der 
Marine. Während der Dauer der Wehrpflicht ist jeder Deutsche in der 
Hegel vom vollendeten 20. Lebensjahre bis zum 31. März desjenigen Kalen
derjahres, in welchem er das 39. Lebensjahr vollendet, dienstpflichtig. 

3. Die Pflicht zum Dienste im Heere wird eingeteilt in: 
a. aktive Dienstpflicht l. . . 
b. Reservepflicht f D18nstpfhcht 1m stehenden Heere, 

c. Landwehrpflicht, 
d. Ersatzreservepflicht. 
6. Alle nicht zum Dienste im Heere oder in der Marine eingezogenen 

Wehrpflichtigen sind landsturmpflichtig (§ 20). 
§ 6. Dienstpflicht im stehenden Heere. 1. Die Dienstpflicht 

im stehenden Heere umfaßt die aktive Dienstpflicht und die Reservepflicht. 
2. Die Dienstpflicht im stehenden Heere dauert sieben Jahre (vgl. 

jedoch § 11, 5). 
§ 7. Aktive Dienstzeit im Heere. 1. Die aktive Dienstzeit wird 

nach dem wirklich erfolgten Dienstantritte mit der Maßgabe berechnet, 
daß diejenigen Mannschaften, welche in der Zeit vom 2. Oktober bis 31. März 
eingestellt werden, als am vorhergehenden 1. Oktober eingestellt gelten. 

§ 8. Aktive Dienstzeit der Einjährig - Freiwilligen. 1. Junge 
Leute von Bildung, welche sich während ihrer Dienstzeit selbst bekleiden, 
ausrüsten und verpflegen und welche die gewonnenen Kenntnisse in dem 
vorgeschriebenen Umfange dargelegt haben, werden schon nach einer ein
jährigen aktiven Dienstzeit im stehenden Heere - vom Tage des Dienst
eintritts an gerechnet - zur Rf\serve beurlaubt. 

1) 1::ieje lSeftimmung f)nt für ben 1:: i e n it b er \2qJ 0 t f) e f e t feitle lSebeutung, bn 
ie~t nud) bic IJJhlitäralJotf)efcr bor if)m f)nlbiäf)rigen 1::ienitijeit in einet ~nijnrettnlJotf)efe 
fteiß ein f)nllJc0 0nf)r bei ber ?finffe gebient f)nben müHen. 
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§ 11. Reservepflicht. 1. Die Reservepflicht wird von demselben 
Zeitpunkt ab berechnet, wie die aktive Dienstpflicht, auch wenn in der 
Erfüllung der letzteren eine Unterbrechung stattgefunden hatl). 

5. Die Versetzung aus der Reserve in die Landwehr ersten Aufgebots 
(§ 12, 1-3) erfolgt bei den nächsten auf Erfüllung der Dienstzeit im stehen
den Heere folgenden Frühjahrskontrollversammlungen. 

Nur diejenigen Mannschaften, deren Dienstzeit im stehenden Heere in 
der Zeit vom 1. April bis 30. September ihr Ende erreicht, werden bei den 
Herbstkontrollversammlungen des betreffenden Jahres zur Landwehr ver
setzt. 

§ 12. Landwehrpflicht. 1. Die Landwehr wird in zwei Aufgebote 
eingeteilt. 

2. Die Verpflichtung zum Dienste in der Landwehr ersten Aufgebots 
ist von fÜllfjähriger Dauer. 

3. Der Eintritt in die Landwehr ersten Aufgebots erfolgt nach ab
geleisteter Dienstpflicht im stehenden Heere. 

4. Die Versetzung aus der Landwehr ersten Aufgebots in die Land
wehr zweiten Aufgebots erfolgt nach erfüllter Dienstpflicht bei den Früh
jahrskontrollversammlungen2 ). Nur diejenigen Mannschaften, deren Dienst
zeit in der Zeit vom 1. April bis 30. September abläuft (vgJ. § ll, 5 zweiter 
Absatz), treten bei den Herbstkontrollversammungen des betreffenden 
J"ahres in die Landwehr zweiten Aufgebots über. 

5. Die Verpflichtung zum Dienste in der Landwehr zweiten Aufgebots 
dauert bis zum 31. März desjenigen Kalenderjahrs, in welchem das 39. Lebens
jahr vollendet wird. 

7. Der übertritt aus der Landwehr zweiten Aufgebots zum Landsturm 
zweiten Aufgebots (§ 20, 2-5) erfolgt nach erfüllter Dienstpflicht ohne 
weiteres 3). 

§ 13. Ersatzreservepflicht. 1. Die Ersatzreserve dient zur Er
gänzung des Heeres bei Mobilmachungen und zur Bildung von Ersatz
truppenteilen. 

2. Die Ersatzreservepflicht dauert zwölf Jahre und rechnet vom 
1. Oktober desjenigen Kalenderjahrs ab, in welchem das 20. Lebensjahr 
vollendet wird. 

§ 20. Landsturmpflicht. 1. Der Landsturm hat die Pflicht, im 
Kriegsfalle an der Verteidigung des Vaterlandes teilzunehmen; er kann in 
Fällen außerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres und der Marine 
herangezogen werden. 

2. Der Landsturm besteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 
17. bis zum vollendeten 45. Lebensjahre, welche weder dem Heere, noch 
der Marine angehören. 

3. Der Landsturm wird in zwei Aufgebote eingeteilt. 
4. Zum Landsturm ersten Aufgebots gehören die Landsturmpflichtigcn 

bis zum 31. März desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie ihr 39. Lebens
jahr vollenden, zum Landsturm zweiten Aufgebots von dem eben bezeich
neten Zeitpunkte bis zum Ablauf der Landsturmpflicht. 

1) 7mie bie~ 3. ){J. bei ~votljefetn burdj bie ::teilung be~ :l)ienftialjte~ (ljalb bei ber 
)fiaffe unb ljalb ag militätavotljefet) in ber »legel ber ~al1 ifi. 

2) ~ür obere mUitärbeamte (Oberavotljefer) geHen befonbere ){Jeftimmungen. 
,peerorbnung § 44 ßiffer 4 (f. 6eite 78). 

3) ~ür obere mUitärbeamte geHen bie ){Jeftimmungen ber ~eerorbnung § 44 
ßiffer 8 (f. 6eite 78). 



Deutsche Wehrordiuing. 61 

6. Der übertritt vom Landsturm ersten Aufgebots zum Landsturm 
zweiten Aufgebots erfolgt im Frieden olme weiteres; ebenso erlischt die 
Landsturmpflicht zu dem unter Ziffer 2 angegebenen Zeitpunkt, ohne 
daß es dazu einer besonderen Verfügung bedarf. 

§ 22. Bedeutung der Militärpflicht. 1. Die Militärpflicht ist 
die Pflicht, sich der Aushebung für das Heer oder Marine zu unter
werfen. 

2. Die Militärpflicht beginnt mit dem 1. Januar des Kalenderjahres, 
in welchem der Militärpflichtige das 20. Lebensjahr vollendet, und dauert 
so lange, bis über die Dienstverpflichtung . des Wehrpflichtigen endgültig 
entschieden ist. 

3. Während der Dauer der Militärpflicht heißen die Wehrpflichtigen 
militärpflichtig. 

§ 24. Freiwilliger Eintritt vor Beginn der Militärpflicht. 
1. Um im allgemeinen wissenschaftliche und gewerbliche Ausbildung so 
wenig wie möglich durch die Dienstpflicht zu stören, ist es jedem jungen 
Mann überlassen, schon nach vollendetem 17. Lebensjahre, wenn er die 
nötige moralische und körperliche Befähigung hat, freiwillig zum aktiven 
Dienst im Heere oder in die Marine einzutreten. 

§ 29. Vorläufige Entscheidungen. 1. Zurückstellung Militär-
pflichtiger von der Aushebung kann erfolgen; 

a. wegen zeitiger Ausschließungsgründe (§ 30), 
b. wegen zeitiger Untauglichkeit (§ 31), 
c. in Berücksichtigung bürgerlicher Verhältnisse (§§ 32 und 33), 
d. als überzählig (§ 34). 
2. Die Zurückstellungen unter 1 a-c werden in der Regel durch die 

Ersatzkommission, die unter 1 d durch die Oberersatzkommission verfügt. 
3. In der Regel erfolgt Zurückstellung nur für die Dauer des laufen

den Jahres, d. h. bis zum Termine für Anmeldung zur Stammrolle im 
nächsten Jahre. Lassen besondere im Gesetze begründete Verhältnisse eine 
weitergehende Berücksichtigung gerechtfertigt erscheinen, so ist Zurück
stellung durch die Ersatzkommission bis zum dritten Militärpflicht jahre 
zulässig. 

4. Zurückstellung über das dritte Militärpflicht jahr hinaus ist durch 
die Ersatzkommission zulässig ... c. infolge erlangter Berechtigung zum ein
jährig·freiwilligen Dienste und zwar bis zum 1. Oktober des siebenten Militär
pflichtjahres (§§ 32, 5 und 93)1). Auch in diesen Fällen darf die Zurück
stellung in der Regel nur von Jahr zu Jahr erfolgen. (Siehe jedoch § 93, 
2 und 3). 

5. Zurückstellung wird von derjenigen Ersatzkommission verfügt, in 
deren Bezirke der MiIitärpflichtige gestellungspflichtig ist (§ 26, 2). 

7. Zurückstellungen Militärpflichtigel' auf Grund besonderer im Ge
setze nicht ausdrücklich vorgesehener Verhältnisse können ausnahmsweise 
von der Ersatzbehörde dritter Instanz 2) bis zum dritten Militärpflicht jahre 

1) ~a~ 1ft ba~ Sa1)r, in \1JeldJem ba~ 26, 2eben~ia1)r boHenbet \1Jirb. 
2) ~ie ~r\a~be1)örben öerfaUen in (fr\a~be1)örben ber W1inifteriaHnftmt3, (fr\a~. 

bef)örben ber brUten Snftanö, merA~rfa~fommiifionen (~\1Jeite Snftan~), (frfa~fommi\fionen 
(erfte Snftanö)' Sn ben ein~eltten (frfa~beöirfen fte1)t ber fotnmanbierenbe @cneral 
be~ 9Xrmeeforv~ in @emeinfcf)aft mit bem <&1)ef ber ~robinöial. ober 2anbe~lJer\1JaHung~. 
bc1)örbe, fofem nicf)t 1)ierfür in einöelnen jSuttbe~ftaaien befonbere jSe1)örben belieHt 
)inb, ben (frfa~angeregen1)eiten aI5 ,,(l;rfa~be1)örbe britter ~nftanii" IJOt ()ffie1)r. 
orbnung § 2). 
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verfügt werden. Ferner kann die Ersatzbehörde dritter Instanz Zurück
stellungen der zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten 
über die in Ziffer 4c erwähnte Frist hinaus ausnahmsweise, in der Regel 
von Jahr zu Jahr, bis zum 1. Oktober des neunten Militärpflicht jahres ge
nehmigen 1). 

Zurückstellungen Militärpflichtigel' über die in Abs. I sowie die in 
Ziffer 3 und 4a und b erwähnten Fristen hinaus können ausnahmsweise 
von der Ministerialinstanz genehmigt werden. Solche Zurückstellungen 
sind seitens der Ersatzkommission auf dem Instanzenwege zu beantragen. 
Die Zurückstellung ganzer Berufsklassen auf Grund dieser Bestimmung 
ist unzulässig. 

§ 32. Zurückstellung in Berücksichtigung bürgerlicher Ver
hältnisse. 1. Zurückstellungen in Berücksichtigung bürgerlicher Verhält
nisse finden auf Ansuchen (Reklamationen) der MiIitärpflichtigen oder deren 
Angehörigen statt. 

2. Es dürfen vorläufig zurückgestellt werden: ... f. Militärpflichtige, 
welche in der Vorbereitung zu einem bestimmten Lebensberufe oder in der 
Erlernung einer Kunst oder eines Gewerbes begriffen sind und durch eine 
Unterbreclnmg bedeutenden Nachteil erleiden würden. 

5. Im dritten Militärpflicht jahre muß über die in Berücksichtigung 
bürgerlicher Verhältnisse Zurückgestellten endgültig entschieden werden. 
Auf die unter 2f aufgeführten MiIitärpfIichtigen finden die Bestimmungen 
des § 29 Ziffer 4 b oder c Anwendung. 

§ 88. Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst. 1. Die 
Berechtigung zum einjährig~freiwilligen Dienst wird durch Erteilung eines 
Berechtigungsscheines zuerkannt. 

2. Die Berechtigungsscheine werden von den Prüfungskommissionen 
für Einjährig-Freiwillige (§ 2, 7) erteilt. 

§ 89. Nachsuchung der Berechtigung. 1. Die Berechtigung zum 
einjährig-freiwilligen Dienst darf im allgemeinen nicht vor vollendetem 
17. Lebensjahre nachgesucht werden. Die frühere Nachsuchung darf, so
fern es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt, ausnahmsweise durch 
die Ersatzbehörde dritter Instanz zugelassen werden, doch hat in solchem 
Falle die Aushändigung des Berechtigungsscheines nicht vor vollendetem 
17. Lebensjahre zu erfolgen. 

Der Nachweis der Berechtigung bzw. die Beibringung der für die Er
teilung des Berechtigungsscheines erforderlichen Unterlagen hat bei Ver
lust des Aurechts spätestens bis zum 1. April des ersten Militärpflicht jahres 
(§ 22, 2) bei der Prüfungskommission zu erfolgen. Bei Nichtinnehaltung 
dieses Zeitpunktes darf der Berechtigungsschein ausnahmsweise mit Ge
nehmigung der Ersatzbehörde dritter Instanz erteilt werden. 

2. Die Berechtigung wird bei derjenigen Prüfungskommission für Ein
jährig-Freiwillige nachgesucht, in deren Bezirk der Betreffende gestellungs
pflichtig sein würde (§§ 25 und 26), sofern er bereits das militärpflichtige 
Alter erreicht hätte. 

3. Wer die Berechtigung nachsuchen wiII, hat sich spätestens bis 
zum 1. Februar des ersten Militärpflichtj ahres bei der unter Ziffer 2 
bezeichneten Prüfungskommission schriftlich zu melden. 

Zwischen dem 1. Februar und dem 1. April des ersten Militärpflicht
jahres eingehende Meldungen dürfen ausnahmsweise von der Prüfungs
kommission berücksichtigt werden (Ziffer I). 

1) 'Iio§ ift bo§ ~OlJt, in l1.Jeld)em baß 28. 2cbcn§iaflr ooHcnbct Wirb. 
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4. Der Meldung (Ziffer 3) sind beizufügen: 
a. ein Geburtszeugnis ; 
b. die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters mit der Erklärung, daß 

für die Dauer des einjährigen Dienstes die Kosten des Unterhalts, 
mit Einschluß der Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und "Voh
nung, von dem Bewerber getragen werden sollen; statt dieser Er
klärung genügt die Erklärung des gesetzlichen Vertreters oder eines 
Dritten. daß er sich dem Bewerber gegenüber zur Tragung der be
zeichneten Kosten verpflichte und daß, soweit die Kosten von der 
Militärverwaltung bestritten werden, er sich dieser gegenüber für 
die Ersatzpflicht des Bewerbers als Selbstschuldner verbürge. 

Die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und des Dritten 
sowie die Fähigkeit des Bewerbers, des gesetzlichen Vertreters oder 
des Dritten zur Bestreitung der Kosten ist obrigkeitlich zu be
scheinigen. übernimmt der gesetzliche Vertreter oder der Dritte 
die in dem vorstehenden Absatze bezeichneten Verbindlichkeiten, 
so bedarf seine Erklärung, sofern er nicht schon kraft Gesetzes zur 
Gewährung des Unterhalts verpflichtet ist, der gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung; 

c. ein Unbescholtenheitszeugnis, welches für Zöglinge von höheren 
Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Progymna
sien, Realschulen, Realprogymnasien, höheren Bürgerschulen und 
den übrigen militärberechtigten Lehranstalten) durch den Direktor 
der Lehranstalt, für alle übrigen jungen Leute durch die Polizei
obrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist. 

Sämtliche Papiere sind im Original einzureichen. Ist die Erteilung 
eines Unbescholtenheitszeugnisses wegen erfolgter Bestrafung versagt, und 
ist aus der Art des Vergehens und der dabei in Betracht kommenden Neben
umstände unter gleichzeitiger Berücksichtigung des jugendlichen Alters des 
Betreffenden Anlaß zu einer milderen Beurteilung gegeben, auch die sonstige 
Führung des Bestraften eine gute gewesen, so kann derselbe durch die 
Ersatzbehörde dritter Instanz von Beibringung des Unbescholtenheitszeug
nisses befreit werden. 

5. Außerdem bleibt die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig
freiwilligen Dienst noch nachzuweisen. Dies kann entweder durch Bei
bringung von Schulzeugnissen (§ 90) oder durch Ablegung einer Prüfung 
vor der Prüfungskommission (§ 91) geschehen. 

Der Meldung bei der Prüfungskommission sind daher entweder 
a. die Schulzeugnisse, durch welche die wissenschaftliche Befähigung 

nachgewiesen werden kann, beizufügen; oder 
b. es ist zu erwähnen, daß dieselben nachfolgen, in welchem Falle die 

Einreichung bis zum 1. April ausgesetzt werden darf; oder 
c. es ist in der Meldung das Gesuch um Zulassung zur Prüfung aus

zusprechen. In diesem Falle ist anzugeben, in welchen zwei fremden 
Sprachen der sich Meldende geprüft sein will, und ferner, ob wie 
oft und wo er sich der Prüfung vor einer Prüfungskommission bereits 
unterzogen hat. Auch hat der sich Meldende einen selbst ge
schriebenen Lebenslauf beizufügen!). 

§ 93. Pflichten der zum einjährig-freiwilligen Dienste Be
rechtigten. 1. Die Zulll einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten können 
sich auf Grund ihres Berechtigungsscheins den Truppenteil, bei welchem 

1) Eiffer 5 c in ber ~offung ber 5l:lefonntmad)ung bom 25. [lliiro H304. 
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sie ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen, wählen. Beschränkungen siehe 
§ 94, 3. Zum Eintritt in die Marine ist die Geeignetheit für den gewählten 
Marineteil erforderlich und enthält die Marineordnung Näheres hierüber. 

2. Beim Eintritt in das militärpflichtige Alter haben sich die zum ein
jährig-freiwilligen Dienste Berechtigten, sofern sie nicht bereits vorher zum 
aktiven Dienste eingetreten sind, sowie diejenigen Militärpflichtigen, welche 
gemäß § 89, 3 die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste bei der 
Prüfungskommission nachgesucht haben, bei der Ersatzkommission ihres 
Gestellungsorts (§ 26, 2) schriftlich oder mündlich unter Vorlegung ihres 
Berechtigungsscheins, sofern ihnen derselbe bereits behändigt ist, bzw. 
unter Vorlegung des Befähigungszeugnisses zum Seesteuermann (§ 88, 3) 
zu melden und ihre Zurückstellung von der Aushebung zu beantragen. 

3. Sofern sich die Betreffenden im Besitze des Berechtigungsscheins 
befinden, werden sie durch die Ersatzkommission bis zum 1. Oktober ihres 
vierten Militärpflicht jahrs, d. i. des Jahres, in welchem sie das 23. Lebens
jahr vollenden, zurückgestellt. 

4. Versäumnis der unter. Ziffer 2 festgesetzten Meldung hat, sofern 
nicht auch der unter Ziffer 3 angegebene Zeitpunkt überschritten wird, 
nicht den Verlust der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste, wohl 
aber eine Bestrafung wegen Verstoßes gegen die Melde- und Kontrollvor
schriften (§ 26, 7 erster Absatz) zur Folge. 

6. a. Eine weitere Zurückstellung durch die Ersatzkommission ist bis 
zum 1. Oktober des siebenten Militärpflicht jahrs, d. i. des Jahres, 
in welchem das 26. Lebensjahr vollendet wird, ausnahmsweise 
und zwar in der Regel nur von Jahr zu Jahr zulässig. 

b. Im übrigen siehe § 29, 7 zweiter Absatz. 
c. Die Zurückstellung muß rechtzeitig bei derjenigen Ersatzkommis

sion nachgesucht werden, welche die erste Zurückstellung ver. 
fügt hat. 

d.Die Einreichung eines Gesuchs um weitere Zurückstellung entbindet 
nicht von der Verpflichtung der Meldung zum Dienstantritte bei 
einem Truppen-(Marine-)teile (Ziffer 8). 

8. Wer den Zeitraum der ihm gewährten Zurückstellung verstreichen 
läßt, ohne sich zum Dienstantritte zu melden, oder nach Annahme zum 
Dienste sich rechtzeitig zum Dienstantritte zu stellen, verliert die Berech
tigung zum einjährig-freiwilligen Dienste. Letztere darf nur ausnahms
weise durch die Ersatzbehörde dritter Instanz, welche der tintel' Ziffer 6c 
bezeichneten Ersatzkommission vorgesetzt ist, ... wieder verliehen werden. 

§ 94. Meldung Einjährig-Freiwilliger zum Diensteintritte. 
1. Der Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger findet alljährlich bei sämtlichen 
Waffengattungen am 1. Oktober, sowie bei einzelnen durch die General
kommandos zu bestimmenden Infanterietruppenteilen (Bataillonen) am 
1. April statt. Ausnahmen hiervon können nur durch die Generalkom" 
mandos verfügt werden. 

Der Diensteintritt der Einjährig"Freiwilligen bei der Marine erfolgt 
nach den in der Marineordnung enthaltenen Bestimmungen. 

2. Die Meldung zum einjährig"freiwi1ligen Dienste kann zu den unter 
Ziffer I genannten Zeiten und im Laufe des den einzelnen Terminen voran" 
gehenden Vierteljahrs erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen darf diese 
Frist im Interesse der Bewerber bis zu einem halben Jahre vor dem Ein
stellungs termine durch die Generalkommandos verlängert werden!). 

1) 3iiin 2 in bcr (5·afiung ber Q3efanlltmmf)ung !.Jöm 25, WCiit3 1904. 
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Bei der Meldung ist der Berechtigungsschein und ein obrigkeitliches 
Zeugnis über die sittliche Führung seit Erteil ung der Berechtigung 
vorzuzeigen1 ). 

'l)ie -tJetj'önlidjen, 'tlienft- unb ~infommensber1)ä{tniffe ber miIitäratJot1)efer 
finb ~ufammenfaffenb burdj eine Sfabinettsorber bom 14. mai 1902 geregelt, 
ltJeldje folgenbennaflen lautet: 

Persönliche, Dienst- und Einkommensverhältnisse der 
1tIilitärapotheker. 

Kabinettsorder vom 14. Mai 1902 (A.V.Bl. S. 161). 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
Die Militärapotheker werden dem Sanitätskorps angegliedert 2). Ihre 

Dienst- und Rangverhältnisse regeln die beiliegenden Ergänzungsbe
stimmungen zur Verordn ung über die Organisation des Sanitäts
korps vom 6. Februar 1873 und die zugehörigen übergangsbestim
mungen. 

Gleichzeitig genehmige Ich die anliegenden Änderungen der Heer
ordnung nebst übergangsbestimmungen mit der Maßgabe. daß die 
neuen Vorschriften über die Dienstpflicht der einjährig-freiwilligen Militär
apotheker vom 1. April 1903 ab in Kraft treten. Alle über denselben Gegen
stand früher erlassenen Vorschriften sind aufgehoben. 

Das Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen. 
Wiesbaden, den 14. Mai 1902. 

Wilhelm. 
An das Kriegsministerium. v. Go ßler. 

Vorstehende Allerhöchste Kabinettsorder wird hiermit zur Kenntnis der 
Armee gebracht. 

Zugleich wird bekannt gegeben, daß zufolge Allerhöchster Kabinetts
order vom 10. April 1902 der Oberstabsapotheker im Kriegsministerium 
im unmittelbaren Verkehr mit den Truppen die Uniform der Korpsstabs
apotheker mit den seinem Range entsprechenden Abzeichen anlegen darf3). 

Berlin. den 29. Mai 1902. 

Kriegsministerium. 
v. GoBler. 

1) Zum einj ährig-freiwilligen Dienste Berechtigte, welche bis zum Zeit. 
punkte der ~Ieldung eine Lehranstalt besuchen, köunen an Stelle eines obrigkeitlichen 
Zeugnisses ein von dem Direktor usw. der Lehranstalt ausgestelltes vorzeigen. (2rmtl. 
2rnmerfg.) 

2) ~a~ :e;anität~foq)~ befte~t nad) § 1 bet ~etorbnung bom 6. ~ebruat 1873 
a. au~ ben im r:ffi~iettange ftel)enben 9RiHtärürMen - bem :e;attität~offWetfotiJ~ -; 
b. ben im Unteroffi~imange fte~enben 9Rifitäräraten, ben 2aaarettge~ilfen unb mili
tärifdJen ShanfenttJärtern. \lIn ber :e;iJi~e be~ :e;anität~foriJ~ fte~t ber (\}eneralftaMaröt 
ber 2rrmee a15 cr:~ef be~feIben. 

3) Über !Rang unb Uniform beil r:betftab~aiJot~efer5 erging foIgenbe befonbcrc 
stabinett~orber : 

Kabinettsorder, betr. Rang und Uniform des Oberstabsapothekers. 
Vom 17. Januar 1907. 

Auf den :Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. dem Oberstabsapotheker im Kriegsministerium wird der Rang der Räte 

IV. Klasse der höheren Provinzialbeamten beigelegt; 
Bö t t ger. Apothekengesetze. 4. Auf!. 5 
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Anlage I. 

I. Ergänzungsbestimmungen zur Verordnung über die Organisation 
des Sanitätskorps vom 6. Februar r873. 

§ 1 erhält folgenden Zusatz: 
Dem Sanitätskorps sind die Militärapotheker angegliedert. 

Hinter 
§ 42 ist zu setzen: 

Vierter Abschnitt. 
Dienstverhältnisse, Rang und Ergänzung der Militärapotheker. 

Ei n teil ung der Mili tära pothe ker. 

§ 43. Zu den Militärapothekern gehören: 
a. als obere Militärbeamte Korpsstabsapotheker, Stabsapo

theker, Oberapotheker; 
b. als Personen des Soldatenstandes Unterapotheker, einjährig

freiwillige Militärapotheker. 
§ 44. Jedem Sanitätsamt ist zur Bearbeitung der pharmazeutischen 

und chemischen Arbeiten ein Korpsstabsapotheker zugeteiltl). 
Die S tab s apo t h e k e I' sind den Chefärzten in größeren Garnison

lazaretten zur Leitung des pharmazeutischen Dienstes unterstellt und unter
stützen die Korpsstabsapotheker bei chemischen Arbeiten 2). 

Die Oberapotheker und Unterapotheker, soweit sie nicht zu 
übungen einberufen sind, gehören dem Beurlaubtenstande an und sind für 
den pharmazeutischen Dienst im mobilen Verhältnis bestimmt. über den 
Sanitätsdienst sämtlicher Militärapotheker vgl. F.S.O. u. K.S.O. 

§ 45. Apotheker, Apothekergehilfen, - Lehrlinge und - An
wärter 3 ), welche die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, 
genügen ihrer aktiven Dienstpflicht entweder 

a. ganz mit der Waffe oder 
b. ein halbes Jahr mit der Waffe 4 ) und, wenn sie das Dienstzeugnis 

2. der Oberstabsapotheker erhält die Uniform der Korpsstabsapotheker mit 
den seinem Range entsprechenden Abzeichen (Epauletten mit silbernen Fransen 
und geflochtenen Achselstücken) und zwei gestickten silbernen Litzen am 
Kragen und an den Armelaufschlägen des Waffenrocks; außerdem die Gala
hose. 

jßei jßefanntgabc bierer Drber bemerfte ber Shiegi3mini[ter unter bem 27. ,Ja
nuar 1907 baöu: 

Die Galahose für den Oberstabsapotheker besteht aus langer Tuchhose von 
schwarzem Grundtuche mit je 4 cm breitem Streifenbesatz von karmesinrotem Samt 
an den beiden äußern Seiten, mit Abstand von 0,5 cm von dem Vorstoße in den Seiten
nähten angebracht. 

1) 2ruaerbem ift im I)~gieni(dj>djemi(djen 53aboratorium ber Sfai(er>[ßilI)ermi3~ 
g(fabemic in jßerlin (oluie beim Sfommanbo ber ®dju~ttu1J1Jen im lReidji3folonialamt je 
ein Sfor1Ji3ftabi3a1JotI)efer ange(teHt. ~ie @e(amtilaI)l ber Sfor1Ji3ftaMa1JotI)efer beträgt bem~ 
nadj im ~eut(d)en lReidje 25. 

2) 2ruaerbem [inb gegenttJärtig in ber ®dju~ttu1J1Je für ®übttJeftafrifa öttJei ®tabi3> 
a1JotI)efer tätig (in [ßinbljuf unb Sfeetmanni3ljoo1J). ~ie @e[amti\aljI ber aftiben ~tabB> 
o1JotI)efer, beträgt i\uri\eit 27. 

3) Über 2r1JotI)eferanttJärter bgL ~uanote 1 auf Eleite 76. 
4) jßei 9Jlelbung i\Hm Q;intritt ift bem betreffenben 2rbjutanten gleidj mitöllteiJen, 

bOB 111an bo.0 ß)ucite ,\)al(JirrI)r 01i3 9Jli1itliro~otf]efer bienen ttJoHe. 
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(vgl. § 4)1) erlangt und die Prüfung als Apotheker 2) bestanden 
haben, ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke als einjährig-frei
willige Militärapotheker. 

Behufs Erlangung des Zeugnisses über die bestandene Prüfung als 
Apotheker werden die unter b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr 
mit der Waffe gedient und das Dienstzeugnis erlangt haben, unter Vor
behalt der Ableistung des Restes der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmann
schaften zur Reserve beurlaubt. 

Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im letzten 
Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere 3 ) ableisten. Sie haben 
sich daher nach erlangter Approbation spätestens 9 Monate vor Ablauf 
ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere durch ihre KontrollsteIle bei 
dem Generalarzt des Armeekorps, in dessen Dienstbereich sie einzutreten 
wünschen, zur Einstellung als einjährig - freiwillige Militärapotheker zu 
melden4 ). 

Einjährig-freiwillige Militärapotheker können durch den Generalstabs
arzt der Armee vom Orte ihres Diensteintritts im Falle dienstlicher N ot-

1) ::Da~ ::Dienft5eugni~ ift naef) § 4 ber 5ßerorbnung "ein bon ben militärifef)en 
5ßorge\e~tett alli3geftel1te~ ::Dienftöeugniil", in \ucId)em auBgeftJrocf)en wirb, baii bie ilt 
oer 2rbleiftlllt(J inrer ::Dienf!tJflief)t begriffenen iungen ilellte, "naef) iljrer j'l;üf]rung, ::Diettf!" 
atJtJIifation, 1Iljarafter uttb @e\innung jür würbig, \otuie auef) nad) bem (S:lrabe ber er~ 
\uorbenen ::DienfHcl111tnijfe für qualifiöiert erad)tet tu erben, bereinft bie lStelllll1(1 eineB 
mifitärifef)en 5ßorge\e~ten im lSanitiitsbienft !llt beneiben. " Um baB ilwcitc ,palbialjr 01'3 
WlilitäratJotnefet bienen iJu fönnen, ift alfo Ijin\id)tliclj ber militäri(cIjen Oualijifation 
nur bie Chlangung bes ::Dien(töcugniHeB, nicljt ober bie 15ejörberung ilum @efreiten bw 
geld)rieben, ~er bo'3 ::Dienftöeugnii3 nicljt erlangt, nmii auclj bas &weite ,palbialjr fojott 
unter ber ~affe weiter bienen. 

2) 2Us bie Sfnbinettsorber bom 14. Wlai 1902 erIaffen tuurbe, war naclj ber geHenben 
tJljarmaileutifcljen "13rüfungstJOrlcljrift bas 15cfteljen ber "13rüfung nlS 2ftJotljefer mit ber 
~riangung ber l}{tJtJrobation ibentiiclj, 9cacljbem bie unterbeficn iu Sfrajt getretene 
"13rüjungilorbnung bom 18. Wlai 1904 borgelcljriebcn Ijot, bau bie l}(tJtJrobation erft naclj 
einer auf bie "13rüfullg foigenben mit ~rjolg &urücfgelegten &weijiiI)rigen tJraftifcljen %ätig< 
feit erteilt \uirb, muU obige 15eftimmung baljin alljgejaiit werben, bau nicljt meljr bLl0 
15efteljen ber tJl)armaileuti\ef)en lStaat>3tJrüjung, (onbern erft bie ~rlanguug ber I}qJtJro
baHon ahl 2rtJ0tljefer öum 2rbbienen beß 3weiten S)albialjrB aIß WliIitiiratJ0tljefer be
re cIj tigt. ::Die~ geljt auclj au.:l § 21 ber Sjeerorbmmg beutliclj Ijerbor (I. Seite 77). 

3) ::Die .8ugeljörigfeit 5um fteljenben ,\';leer bauert lieben 0aljre unO \Dirb nad) 
bem wirfliclj erjolgten ::Dien(teintritte mit ber Wlllugabe berccljnet, bnU bieienigen Wlann
fcljajten, welclje mit ber .8eit bom 2. 8Hober bis 31. Wläq eingcfteHt werben, a1'3 am 
tJorljergeljenben 1. mtobet eingefteUt geIten (~eljrorbnung §§ 6 unb 7). ::Der le~te Wlclbc
termin ilum ~intritt a16 einjiiljrig-frehuilliger WlilitiirntJ0tljefer ift banaclj 6114 0aljre naclj 
bem auf biele ~eife berecljneten ~ienfteintritt bei ber ~nife ([. auclj S)eerorbnung § 21, 3). 

4) ::Da'3 jßer&eicljniS berjenigen @arnifonorte böw. @arni(onlailnrette im ::Deutfcljen 
iReiclje, bei weIcljen bie 2rnftellung bon einjäljrig-freituilligen WlifitiiratJotljefern 
ftattfinbet, ift in jebem 0aljrgange be~ "13ljarmaöeutifcljen Sfafenber.:l (5ßerlag tJon 0ulius 
StJringer, 15edin) abgebrucft. 

::Die .801)1 ber bei einem @orni(on1aöarett einöufteflenben WlilitiirntJot1)efer rid)tet 
lief) naef) § 96, 4 I}{nmetfung ber jJrieben.:llanitiitiSorbnung. 0n ber !Regel erljaften @ar. 
nilonlaöarette mit einer ilCormalhonfenilaljl bon 71-120 einen, bon 120-240 Ilwei unb 
bou 241 unb barüber brei WliIitärntJotljefer; boclj fann unter' belonberen Umftiinben 
bie ~inftenun(J einer gröiieren I}(nilaljl bon WlilitiiratJ0tljefern in bie @arnifonlailarettc 
mit .8uftimmung ber Wlebiöillalabteilung be§ Sfrieg~minifteriums erfolgen. ::Den @arnifon
lailaretten mit Sanität5betJot unb 1)~gienifef)<ef)emifef)er Unterfuef)ungiSfteHe, jowie ben< 
ienigen mit 1)t)gieni(ef)-ef)emifd)cm ilaboratorium wirb ie ein Wlilitiira~ot1)efer befonbcrB 
gewiiljrt. ::Dem @eluef) um @;infteUunfl alS einjäljrig<jreiwiIliger WlilitäratJotljefer finb 
beiilu!i1gen: oie 2(tJ~robotion alS 2r~otljefer, bas ::Dienftöeugni~ unb ber ilJ1ihtär~oU. 

5* 
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wendigkeit versetzt werden. Sie erhalten in solchen Fällen eine tägliche 
Vergütung 1). 

Vor Ablauf der Dienstzeit haben sich die einjährig-freiwilligen Militär
apotheker einer mündlichen Prüfung zu unterziehen. Bei der Entlassung 
aus dem aktiven Militärdienst wird denjenigen, welche diese Prüfung be
standen haben, ein Zeugnis des Korpsgeneralarztes ausgestellt, welches sich 
darüber ausspricht, daß der Betreffende während seiner Dienstzeit zur 
Beförderung sich geeignet gezeigt hat. (Befähigungszeugnis.) Die
jenigen, welche dieses Zeugnis nicht erlangt haben, können zur nachträg
lichen Erwerbung desselben eine achtwöchige übung als Unterapotheker 
innerhalb der nächsten zwei auf ihre Entlassung folgenden Jahre ableisten. 
Bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienste treten die Militärapotheker 
als Unterapotheker zum Beurlaubtenstande. 

§ 46. Zwecks Beförderung zum Oberapotheker müssen die Unterapo
theker des Beurlaubtenstandes, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) be
sitzen, eine sechswöchige Dienstleistung bei einem Garnisonlazarett 
ablegen 2). Im Mobilmachungsfalle kann von der übung abgesehen werden. 

1) ~(ud) ßur l[(ui3bilbung im \"5-eIbIa öarett.)8etlualtungiSbicnft rönnen untcr 
Umftiinben bic WliHtätatJotqefcr fommanbicrt )l.lcrbcn. S)ierüber oefagt eine )8erfügung 
vom 8. 9(obcmber 1893 fo1genbeiS: 

1. Die Ausbildung der Militärapotheker im Feldlazarett-Verwaltungsdienst wird 
vom Sanitätsamt im Einvernehmen mit der Korpsintendantur geregelt. Die· 
selbe findet nur in denjenigen Garnisonlazaretten statt, in welchen der ord
nungsmäßige Dienstbetrieb in der Lazarettapotheke nicht darunter leidet. 

2. Bei Bestimmung der Zeit und der Dauer der Vorbereitung zum Verwaltungs
dienst ist zu berücksichtigen, daß auf die militärisch-pharmazeutische Aus
bildung und Beschäftigung nach wie vor der Schwerpunkt gelegt und eine 
Überbürdung der betreffenden Militärapotheker vermieden werden muß. 

3. Die Festsetzung der Dienststunden bleibt dem Chefarzte überlassen, der die 
Ausbildung der Militärapotheker überwacht. 

2) :tIic UntCtatJotf)cfer erf)altcn babei ein Ü 0 u n 9 i3 gel b bon 1,50 Wlf. tJw :ra,1 
unb 90 um. GfinfleibungBgeIb. 

6eit bem Gftah3jaf)r 1908 I1.lCrben, um für ben Shicgi3fall eine aUi3reid)enbe ~Üt. 
5af)1 genügenb gefd)ulter WlilitätatJotf)efer 11m )8erfügung öU f)aben, neben b~n Unter· 
atJotf)efern aud) :8 b erl}tJ 0 tf) der b ei3 ~ eutIa ub t en ftanb eiS öU fed)i3lOöd)igen Ubu ng e 1t 
(A) eingeöogcn. :tIie Ubungen finb bei ben 6anitäti3ämtern am 6i~e ber @cneralfom· 
manboB aböu1egen, unb ölOar bei foId)eu, an ~eren 6tanbort lid) gleid)öeWg baiS ~ruitäti3. 
bctJot unb bai3 %tainbe,pot bejinben. :tIie Ubungen finb 1o öu fegen, baji bie Ubcnben 
5u einer Shanfenträgerübung mit f)erangellogen lOerben fönnen. 

:tier :tIienft erftrecft lid) auf foI\1cnbe \ßunfte: 
1. :tIicnft beim 6anitäh3be,poi: a. ~ejd)affung unb 9Ibnaf)me bon ätötlid)en @e· 

täten, )8etbanbmitteht, ~(,poH)efen\1etäten unb ~(qneimitte1n: b. ~(nfertigung, Sl'eimfrci. 
mad)ung unb antifeptijd)e :tIurd)tränfung bon )8erbanbmitteln, S)erftellung \.1on )8erbanb· 
jtofftJajiftücfcn unb ~(qneitabIetten; c. Wuffri[d)un\1 unb \ßtüfung ber beim ~ailarett 
lagcrnben %ruppen·6anitäti3außtüftung: d. )8enualtung, 6d)riftberfef)r unb fied)nungs. 
I1.lc[cn ber ~ailatrttapotllefe unb bes 6anitäElbcpoti3. 

2. :tIienftunterrid)t im \"5-riebcni3. unb S'fticg~.6anität§bienite mit be[onbercr ~erücf· 
fid)tigung ber %äti\1feit ber Wlifitärapotf)efet im WlobHmad)ung;3faUe. ~efanntmad)un[J 
mit ben in \5ragc fommenben be[onbcren 'l;ien[tborfd)riften. 

3. S)cranöief)ung ilu ben \ßacfübungen gelegentfid) bet Sl'tanfenträgerüoung. Wujiet~ 
bem ift bie S)eranlliequng fo1d)er Oberapotf)efer, bie ben ~efäf)igung;3aJt;3\t1,~i;3 für \J(af)~ 
rHngßmitteHif)cmifer befiLICn unb lid) l1.läf)tcllb ber etlten 4 ?illod)en ber lUJUng A be· 
fonberiS ge~ignet unb tüd)tig gcöeigt f)llben, öut 'l;lenitleiftung beim 6anitä!;3amtc für ben 
fieft ber Ubungi3bauer öu1äffi[J. " 

Gfine ~eförberung ift nad) ber fed)i3lOöd)i[Jen Ubung A nid)t \.Jorgefef)cn, bod) finb bie 
Oberapoff)efer, lOeld)e bie erfte Übung mit Gfrfo1g abge1eiftet f)aben, im Wlobilmad)ung;3. 
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über den Erfolg der übung hat der Korpsgeneralarzt ein Zeugnis aus
zustellen, in welchem zum Ausdruck zu bringen ist, ob der Unterapotheker 
nach seiner Führung und Dienstleistung, sowie auch nach seinen mora
lischen und Charaktereigenschaften zur Beförderung zum Oberapotheker 
pflichtgemäß empfohlen werden kann. Kann dieses Zeugnis nicht erteilt 
werden, so entscheidet der Korpsgeneralarzt, ob dem Unterapotheker zu 
gestatten ist, zur Erlangung desselben eine nochmalige sechswöchige Dienst
leistung ablegen. Bleibt auch die zweite übung erfolglos, so kann eine 
Beförderung im Frieden nicht stattfinden. 

Die Beförderung zum Oberapotheker erfolgt mit Zustimmung 
des Generalkommandos auf Vorschlag des Korpsgeneralarztes durch das 
Kriegsministerium 1). 

§ 47. Apotheker, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) erworben haben 
oder dem Beurlaubtenstande als Offiziere angehören, können, falls sie den 
Befähigungsausweis für Nahrungsmittelchemiker besitzen, schulden
frei und felddienstfähig sind, behufs Einstellung als Stabsapotheker vom 
Generalstabsarzt der Armee zu einer Probcdienstleistung einberufen werden, 
Anträge auf Einberufung zur Dienstleistung als Stabsapotheker sind auf 
dem Dienstwege an den Generalstabsarzt der Armee zu richten, 

Hat der Einberufene während der in der Regel auf sechs Monate be
messenen Probezeit nach dem Berichte des Korpsgeneralarztes seine Be
fähigung zur Wahrnehmung der Stelle dargetan, so wird er durch das 
Kriegsministerium unter Erteilung einer Anstellungsurkunde zum Stabs
apotheker ernannt und endgültig in seinem Amte bestätigt. Für Unter
apotheker sind die ersten 6 Wochen der Probedienst,wit der in § 46 er
wähnten ÜbllIlg gleich Zll aohten, 

Rangverhältnisse und Einkommen, 

§ 48, Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker und Unter. 
apotheker "tehen im Range eines Portepeeunteroffiziers, Die Ober
apotheker lZählen zu den mittleren .j3eamten, die Stabsapotheker und 
Korpsstabsapotheker zUr füpJten Jtangklasse der höheren frovinzial
beamten 2). 

ialle lJut l.8efe~ung ber ljöl)cren 9J1ilitära\Jotljeferftellen, fo)ueit iic nicf)t !Jom Shicgsmin« 
fterium, 9J1ebilJinah216tejlung, beie~t \Derben, öll ~eftimmen. 

~ie ~infüljrung einer öWelten breiwörljigen Übung B, nacf) beren crfolgreicf)er 1216< 
Iejftung bie Dbera\Jotl)efef, bie ben l.8efälJjgungsauBwcis für 9/aljrungsmitteHfljemifer 
befi~en, öU Sta1:l!3atJotljefcm beB l.8eutlaubtenftanbe~ beiörbcrl werben folIen, bleibt 
borbeljalten. 

~je Obera)Jotljefer er1)lllten bei Übungen ein täglicf)es ÜbnngBgelb !Jon 3 WU., ein 
~iufleibungsge1b !Jon 120 WH. fowje SeroiSl unb lReifegebüljrniHe (6 WH. ~llgegelber für 
Sjin< unb )Rücrreife, 1Y1t1)rfoftm oon 7 I,ßl. für baS; .lrilometer l!.nb 2 WH. Fit lRebenfolten), 

~) :i)ie l.8eförberuug erfolgt fofort nllcf) erfolgreicf)cr Ubung oljne bie frülJer oor< 
(lefcf)riebene llweijäf)rige )ffiatte~eit. ,3m übrigen lJgf. ljierllu § 21 ber ~eerorbnung (S. 77). 

2) 9'lur bie StaM< unb Sl'or\JBf±aM!1\JotIJcfer öäljlen panacf) ~u ben ljöljercn l.8eamten 
unb ilWat Illlt fünften SHlljfe, ,3ubejfen fann älteren .lror\JsflllMalJolljefern ba;3 ~räbifllt 
QW OberftaMalJotljefer mit bem lJcrjönlicf)en lRllnne bey lRäte IV . .lrfaHe \.Jerlieljßn werben. 

~ierüber erging folgenbe 

Kabinettsorder, betr. Rangverhältnisse und Uniform der Korpsstabs- und Stabs
Apotheker. Vom 28. August 1909. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. die zur V. Rangklasse der höheren Provinzialbeamten gehörenden KoI'ps

stabsapotheker können Mir nach zwölf jähriger Dienstzeit, von der Anstellung 
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Das Einkommen der Korpsstabsapotheker und Stabsapotheker be
steht in dem etatsmäßigen Gehalt nebst Wohnungsgeldzuschuß und Servis. 

als Stabsapotheker ab gerechnet, zur Verleihung des Charakters als Ober
stabsapotheker mit dem persönlichen Range der Räte IV. Klasse - olme 
Rücksicht auf deren Gesamtzahl - vorgeschlagen werden; 

2. die Korpsstabsapotheker und Stabsapotheker erhalten zwei gestickte silbern<' 
Litzen am Kragen und an den Armelaufschlägen des Waffenrocks, außerdem 
die Galahose, beides nach dem für den Oberstabsapotheker im Kriegsministe
rium vorgeschriebenen Muster. 

Über bie ffiangoer'f)äLtniffe be0 Dberftab;3aj.JOt'f)efers f. tl;uflnote 3 l1uf Seite 65. 
:tIie Gl tU fl fr a geber WHIitära1:JOt'f)efet i1t folgenbermaflen geregelt: 0:injäl)rig' 

freituillige lJRilitäralJot'f)efcr unb llnteralJotf)cfer 'f)aben al;3 \l5erionen bei3 Solbaten, 
ftanbc0 im ffil1nge einetl \l5ortClJceunteroffiöiers ol)11e \1Jciteretl 2InjlJrud) l1uf ben Glntfl ber 
~r.nannfcfJnftelt unb Untcfoffiöierc; l)in)id)tfid) ber ng obere WCilitärbcamte quaIifirlierten 
Sl'orlJtlftabsalJot'f)efer, StaMalJotI)efer unb :8bcralJot'f)efer gUt folgenbe ~erorbnung: 

Kabinettsorder, betr. Grußpfiicht und Helmabzeichen der Beamten 
der Militärverwaltung. Vom 15. Mai 1905. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. Die in Ziffern 166 und 168 der Garnisondienstvorschrift vom 15. März 1902 

fiir obere Militärbeamte enthaltenen Bestimmungen über die beim Erscheinen in Uni
form zu erweisenden J~hrenbezeugungen gelten fortan für alle oberen Beamten 
der Militärverwaltung. 

2. Die bis jetzt nur einem Teile der oberen Militärbeamten gegenüber bestehende 
Grußpflicht der Unteroffiziere und Mannschaften wird auf alle oberen 
Beamten der Militärverwaltung bei ihrem Erscheinen in Uniform ausgedehnt. Sie 
haben demgemäß als Mützenabzeichen den für die zu grüßenden Beamten vorgeschrie
benen silbernen Adler nach den Festsetzungen Meiner Ordre vom 3. August 1898 zu 
tragen. 

. 3. Um die Beamten der Militärverwaltung auch beim Erscheinen im Helm als 
solche kenntlich zu machen, führen sie das für sie bestimmte Mützenabzeichen -
obere Beamte den Adler, Unterbeamte das 'Vappenschild - auch am Helm, und zwar: 
auf silbernem Helmzierat vergoldet, anf vergoldetem Helmzierat von Silber, nach den 
:VIir vorgelegten Pro ben. 

Bezüglich derjenigen Beamten, die anderweite Hoheitsabzeichen trag()u, iilt dlts 
Entsprechende zu vereinbaren. 

ÜlJer bie ffil1nglJer'f)ältniHe unb llniforl1l ber 911 q ri 11 e 11 lJ ° t f) ef e r ergingen narf), 
ftcl)wbe lJefonbere ~erorbnul1gen: 

Kabinettsorder, betr. die RangverhäItnisse und Uniform der Marineapotheker. 
Vom 4. August 1902. 

Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker und die Marineapotheker gehören zu d(jn höheren Be

amten der Marine mit dem Range der Räte fünfter Klasse. Sie erhalten die Uniform 
der Marinekriegsgerichtsräte mit dem Range der Räte fünfter Klasse, jedoch mit der 
Abänderung, daß überall an die Stelle des karmojsinroten Samts dunkelblauer S&mt 
tritt. In den Epauletten und Achselstücken trltgen die )\f&rinest&bsapotheker zwei 
Rosetten, die Marineapotheker eine .Rosette, 

Kabinettsorder, betr. die Titel der Marineapotheker. Vom 26 . .Janu&r 1907. 
Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker haben den Titel:\iarineoberstabsapotheker und die 

Marineapotheker den Titel Marinestabsapotheker zu führen. Hinsichtlich des Ranges 
und der Uniform dieser Beamten verbleibt es bei Meiner Order vom 4. August 1902. 

0lt ber Wraünc finb im gnl1ßcn ß\uiilf l,l(lJot'f)der tätig,. je ein WCarineolJerftaMalJo, 
H)cfcr bet Oftice Wlb bcr SJiorbfee, fed)0 ~J1nrineftab§nlJotlJefer, ein (Ilouocrnement;3alJo' 
tl)eter in :l:jingtau Illlll brei ~rlJot'f)cfcr n10 S.1iff~arbeitcr. :tIie beiben WCarineoberftalJ~, 
nlJotl)efer itc'f)en im ffiallgc unb üjrf)nlt bCll Sl'otp0itab~l1pot'f)efetlt! bie ~r.nnrineftnb0' 
llpotl)cfer ben Stnbi3npot'f)rfem gfeicf). 
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Bei Dienst- und Versetzungsreisen erhalten sie Vergütungen nach den für 
Beamte der Militärverwaltung bestehenden V qrschrifte111). 

Disziplin. 
§ 49, Die Disziplinverhältnisse der Korpsstabsapotheker, Stabs

und Oberapotheker regeln sich nach dem R.B.G., sowie nach der Diszi
plinarstrafordnung für das Heer. Die Disziplinarstrafverhältnisse der Unter
apotheker sind in der letzten Dienstvorschrift festgesetzt. 

Der Korpsstabsapotheker ist berechtigt, sämtlichen übrigen Mili
tärapothekern seines Dienstbereichs Weisungen in bezug auf den militär
pharmazeutischen Dienst zu geben und eine mangelhafte Ausführung seiner 
Anordnlll1gen zu rügen; eine Bestrafung ist jedoch an zuständiger Stelle 
zu beantragen. Die gleiche Befugnis steht den übrigen Militärapothekern 
bezüglich der Amtsgenossen geringeren Grades zu. 

Das Unterpersonal der Arznei- und Verbandmittelanstalten, der Laza
rettapotheken und Sß,nitätsdepots hat den dienstlichel1 Anordnungen der 
Militärapotheker Folge zu leisten, 

Beförderung, Versetzung und Verabschiedung. 
§ 50. Beförderungen, Versetzungen und Verabschiedungen der Korps

stabsapotheker, Stabsapotheker und Oberapotheker erfolgen durch das 
Kriegsministerium. Bei der Beförderung und bei der Anstellung ist mög
lichst das Dienstalter zu berücksichtigen. 

Meldungen. 
§ 51. Die Militärapotheker sind verpflichtet ihren im Garnisonorte 

befindlichen unmittelbaren Vorgesetzten alle ihre Person betreffenden dienst
lichen Meldungen nach Maßgabe der örtlichen Bestimmungen schriftlich. 
oder mündlich zu erstatten. 

A uszeichn ungen. 
§ 52. Auszeichnungsvorschläge für Korpsstabsapotheker, Stabs- und 

Oberapotheker sind von den Korpsgeneralärzten dem Generalstabsarzt der 
1\rmee einzureichen 2). 

1) <;3)ie ®ef)alt5lätJe ber WCHitäralJotf)efer jinb gegenltJärtig nad) ber )Be. 
folbungsorbnung bom 15. 0uIi 1909 (ffi.Ol.)Bl. :5.573) folgenbe: 6taMalJotf)efer: 2700-
3300-3900-4500 9J1f. st:orlJsftaMalJot1)efer unb überftabsalJotf)efer bei ben Wlarine. 
6anitäElämtem: 3000-3600-4200-4800-5400-6000-6600-7200 9J1f. merftab~. 
alJot1)efer beim st:riegsminifterium: 6000-6600-7200 9J1f. <;3)cr überftaMalJotf)efer er. 
1)ält au\3erbem 600 9J1f. lJenfionsfä1)ige 2ulage. 

<;3)as 2tuffteigen in eine 1)ö1)cre ®cf)aIt€iflalfe finbe! bon brei öu brei 0a1)ren ftatt. 
~~u bem ®e1)alt fommt nOd) bet 'illo1)nungsgelböujd)u\3. ~er 'illof)nung§gelböujd)u\3 illirb 
für alle 9J1i1itäralJot1)efcr naclj :5erbisflaffc III beredl11l't unb beträgt 1)kr je naclj bcr 
ürt§flaffe 6309J1f. (in straffe E), 720 Wlf. (D), 8009JU. (C), 9209J1f. (B) Hnb 13009J1f. 
in ütisfla)fe A. 

2) 2(n 2(lJot1)efer bes )BeurIaubtenftanbes fann bie 53anbltJe1)rbienftausöeidj. 
nung berlief)en ltJerben. .);1ierüber erging bie foIgenbe 

Kabinettsorder, betr. Landwehr-Dienstauszeichnung 1. und 2. Klasse. 
Vom 28 . .Juni 1906. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß Mir auch für die im Offizier· 
range stehenden Militärbeamten unter den für Offiziere und Sanitätsoffiziere gültigen 
Festsetzungen Vorschläge zur VerleihuQ.g der ersten Klasse der Landwehr-Dienstaus
zeichnung vorgelegt werden dürfen. Gleichzeitig bestimme Ichl daß auch die Vor. 
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Uniform. 

§ 53. Die Militärapotheker erscheinen im Dienst in Uniform (vgL 
die Anlage). Den einjährig-freiwilligen Militärapothekern und den Unter
apothekern ist das Tragen von Zivilkleidern auch außer Dienst nicht 
gestattet. Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen durch den 
Korpsgeneralarzt genehmigt werden. 

Beurlaubungen der Militärapotheker. 
§ 54. Der Chefarzt ist berechtigt, dem Stabsapotheker Urlaub bis 

zu 14 Tagen, der Korpsgeneralarzt dem Stabsapotheker und Korpsstabs
apotheker Urlaub bis zu 11/ 2 Monaten zu erteilen, der kommandierende General 
bis zu drei Monaten. (Im übrigen s. § 14 des RB.G. und die Verordnung 
über den Urlaub der Reichsbeamten und deren Stellvertretung vom 2. N 0-

vember 1874, A.V.Bl. S. 127 u. ft) 
Einjährig-freiwilligen Militärapothekern und Unterapothekern steht 

ein Anspruch auf Urlaub nicht zu, doch kann ihnen ausnahmsweise Urlaub 
gewährt werden und zwar vom Chefarzt bis zu 14 Tagen, vom Korpsgeneral
arzt bis zu 11/2 Monaten, vom kommandierenden General bis zu 3 Monaten. 
Bezügliche Anträge sind an den Chefarzt zu richten. 

Bei Beurlaubungen wird der Korpsstabsapotheker durch den rang
ältesten Stabsapotheker seiner Garnison, der Stabsapotheker durch einen 
hierzu geeigneten Militärapotheker vertreten. Dauert die Vertretung 
voraussichtlich länger als 11/2 Monate, oder steht eine geeignete Persön
lichkeit aus der Zahl der Stabsapotheker und einjährig-freiwilligen Militär
apotheker der Garnison nicht zur Verfügung, so sind dem Kriegsministerium 
wegen der Vertretung geeignete Vorschläge zu unterbreiten. 

Erhält ein einjährig-freiwilliger Militärapotheker während der Dauer 
seines Dienstjahres mehr als 14 Tage Urlaub, so ist er verpflichtet, die 
über diese Dauer hinausgehende Urlaubszeit nachzudienen. 

Gesuche. 
§ 55. Kein MiJitärapotheker darf dienstliche Gesuche mit Umgehung 

seiner Vorgesetzten vorlegen. Dienstlich unzulässige Gesuche muß der V or
gesetzte zurückgeben. 

Beschwerden. 
§ 56. Bezüglich der Vorschriften über den Dienstweg und die Behand

lung von Beschwerden sind die besonderen Allerhöchsten Anordnungen 
maßgebend. 

schläge zur Verleihung der zweiten Klasse der Landwehr· Dienstauszeichnung an 
diese Beamten zu Meiner Entscheidung zu bringen sind. 

s:Jie ~eftimmungen über bie )ßerleiqung ber Banbtueqrbienftau5ßeicfJn1tng an 
0ffWere unb ®anität50ffiöiere jinb in ~(nlage 9 ßut Sjeerorbnung entqalten Hnb 
lauten: 

Die erste Klasse der Auszeichnung können nur Offiziere und Sanitätsoffiziere des 
Beurlaubtenstandes erhalten, welche freiwillig eine zwanzigjährige Dienstpflicht im 
stehenden Heere und in der Landwehr ersten Aufgebots übernommen und sich durch 
reges Interesse für den Dienst hervorgetan haben. Eine Doppelrechnung von Kriegs. 
jahren findet hierbei nicht statt, auch bleibt in der Landwehr zweiten Aufgebots ab· 
geleistete Dienstzeit außer Berechnung. 

)ßorfteqenbe~ giH aljo ie~t aucfJ für obere Whlitärbeamte (OOerapotqefer). '1::ie 
~ufnaqme ber WCilitärapotf)der in bic ffiang. unb Ouartierlifte ift in ~relllicn 
bi;3 ie~t nocfJ nicfJt erfolgt. 
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Krankheits· und Todesfälle. 

§ 57. Bei Krankheits· und Todesfällen von Militärapothekern finden 
die §§ 34, 35 und 36 dieser Verordnung, für die Vertretung bei Erkrankungen 
§ 54 sinngemäße Anwendung. (Im übrigen siehe § 20 des R.B.G.) 

Heiraten der Militärapotheker. 

§ 58. Die Erlaubnis zur Verheiratung erteilt; 
a. der Generalarzt der Armee: für die Korpsstabsapotheker und die 

Stabsapotheker ; 
b, der Korpsgeneralarzt: für die einjährig·freiwilligen Militärapotheker. 
§ 59, Militärapotheker des BeurIaubtenstandes bedürfen zu ihrer Ver· 

heiratung einer Erlaubnis nicht. 

II. Übergangsbestimmungen. 
1. Die vor dem 1. April 1902 angestellten Stabsapotheker stehen, so· 

lange sie den Befähigungsausweis für Nahrungsmittelchemiker nicht 
besitzen, den Oberapothekern im Range gleich, deren Uniform sie anzu
legen haben. 

2. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach dcn bisherigen Bestimmungen genügen oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten und tragen die bisherige 
Uniform. 

Anlage. 

Nachweisung der Dienstbekleidung für die Militärapotheker. 

1. Korpsstabsapotheker. 

Waffenrock 1): Von dunkel· 
blauem Tuch mit abgerundetem 
Kragen und schwedischen ArmeI· 
aufschlägen von karmoisinrotem 
Samt; Vorstöße vorn herunter und 
an den Taschenleisten von karmoisin· 
rotem Tuch, silberne, zweimal der 
Länge nach mit einem blauen Sei· 
denfaden durchzogene Epauletthalter 
mit Unterfutter von karmoisinrotem 
Tuch und versilberte, gewölbte, 
glatte Knöpfe. 

überrock: Von dunkelblauem 
Tuch 2) mit Kragen von karmoisin. 
rotem Samt; Vorstöße um die Ar
melumschläge und an den Taschen· 
leisten, sowie Brustklappenfutter von 
kaTInoisinrotem Tuch und versilberte 
flache Knöpfe. 

Epauletts 3 ): Mit gepreßten 
versilberten, an den Innen· und 
Außenseiten vergoldeten Halbmon. 
den mit Feldern von karmesinrotem 
Samt, Unterfutter von karmesin, 
rotem Tuch, mit Einfassung von 
Epauletthaltertresse. Die FeldeI' mit 
vCI'goldetem WappenschiId, einen 
AdleI' auf silbel'nem GI'unde enthal. 
tend, mit ICI'one darüber. Zwei ver. 
goldete Rosetten. 

Achselstücke 3 ): Aus fünf 
Plattschnüren von Silber mit blauer 
Seide durchwirkt 1 die drei mittleren 
in einem Geflecht vereinigt, die 
äußeren danebenliegend, mit Ab. 
zeichen wie auf den Epauletten. 
Karmesinrote Tuchunterlage. 

Hose: Von schwarzem Tuch 
mit karmoisinroten Vorstößen in den 
Seitennähten. 

1) 9lad) ber stabinett-3orber bom 28. 2iuguft 1909 (). Seite 69) etlJalten nuflcrbem 
bie Storp!3fta6,-3njJotljefer unb StnMajJotl)efer bmet gefticfte filberne m~ell nm stragen 
unb nn ben 2Ttmelauffd)lägcn be-3 )illafienrocfs, auflerbem bie @nlngofe, betbc0 nnd) bem 
für ben Dberftnb;:;CtjJotgefer im sttieg!3mtnifterium borgr)cfJrtebenen 9J1ufter. 

2) Überröcfe bOll bunfef61nuem 'lud) ftntt ber früljet tiorgcfd)riebcnen blnufd)ml1Wll 
finb bIttcf) stabillett!3orbet bom 28. 9J1ni 1903 eingefügrt )uorben. 

3) 'iYnffung lnut Sfnbinett-3ol.'ber Dom 28. \[(uguft 1909. 
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Mantel oder Paletot: Von 
grauem Tuch. Kragen nach innen 
von dunkelblauem Tuch, nach außen 
von karmoisinrotem Samt. Ver
silberte, gewölbte, glatte Knöpfe 1). 

Mütze: Von dunkelblauem 
Tuch mit Besatz von karmoisinrotem 
Samt; Vorstoß um den Rand des 
Deckels von karmoisinrotem Tuch. 
Auf dem Besatzstreifen die Landes
kokarde, fj,m Deckel die deutsche 
Kokarde; zwischen beiden ein kleiner ' 
silberner Wappenadler. 

Bewaffn ung: Infanterieoffi
zierdegen 2 ); Portepee von Silber und 
dunkelblauer Seide. Koppel mit 
silbernem Tressenbesatz. 

Helm: Lederhelm mit eckigem 
Vorder- und abgerundetem Hinter
schirm, versilberten Beschlägen, glat
ter Spitze auf vierblätteriger Unter
lage und versilberten, gewölbten 
Schuppenketten Wappenadler (ohne 
Devisenband) mitF. R. Rechts die 
deutsche, links die Landeskokarde 3 ). 

H. Stabs apotheker. 
Waffenrock: Wie zu I. 
Überrock: Wie zu I. 
Epauletts4 ): Mit silbernen ge-

preßten Halbmonden, Felder von 
karmesinrotem Samt und Unter. 
futter von karmesinrotem Tuch, 
Schieberborte von silberner, mit 
blauer Seide durchzogener Tresse. 
Die Felder mit vergoldetemWappen, 
schild und zwei vergoldeten Rosetten 

1) .\)iequ erging flllgcnlle 

Achsel:-;tücke 4 ): Au:> vier 
dicht nebeneinanderliegenden Platt
schnüren von Silber mit blauer Seide 
durchwirkt, mit vergoldetem Wap
penschild und zwei vergoldeten Ho
setten. Futter und Vorstoß von 
karmesinrotem Tuch. 

Hose: Wie zu 1. 
Mantel oder Paletot; Wie 

zu I. 
Mütze: Wie zu I. 
Bewaffn ung: Wie zu 1. 
Helm: Wie zu I. 

IH. Oberapotheker. 
'Waffenrock: Wie zu I. 
überrock: Wie zu J. 
Epauletts: Wie zu Ir., jedoch 

ohne Rosetten. 
Achselstücke: Wie zu H., je

doch ohne Rosetten 5). 
Hose: Wie zu I. 
Mantel oder Paletot: Wie 

zu I. 
Mütze: Wie zu 1. 
Bewaffn ung: Wie zu 1. 
Helm; Wie zu 1. 

IV. Unterapothaker, einjährig - frei
willige Militärapotheker. 

Waffenrock: "Vie zu 1., je
doch Kragen und Ärmelaufschläge 
von karmoisinrotem Tuch, ohne 
Epauletthalter. Schulterklappen von 
karmoisinrotem Tuch mit silberner 
Einfassung:>tresse; die einjährig-frei
willigen Militärapotheker außerdem 

Kabinettsorder, betr. die Offiziers-Paletots. Vom 20. Dezember 1903. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1: Die Paletots der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Militär

verwaltung sind künftig mit einer oben eingenähten Längsfalte im Rüeken
~tück zu fertigen. Paletots bisherigen Schnittes dürfen aufgetragen werden. 

2. Die Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der .M:ilitärverwaltung 
tragen die für sie vorgeschriebenen Achselstücke auch zum Paletot, der 
dflmentspfechend mit Schulterknöpfen und Tuchösen zu versehen ist. 

2) .\.laut Sl'abinett!3orber born 15. Z(uni 1905 jinb bie 'k)egen~ unb ®äbelfdjeiben 
bunfel au färben. 

3) ,8u ben genannten Sl'leibungilftücren fommt nodj bie .\.l i t c lu f n, bic je~t für nlle 
WlilitärjJerfonen aus grauem :tudj borgefdjtieben ift. 

4) \3'-affllng laut Si'abinettilorber born 28. Wuguft 1909. 
5) ~inßefüf)rt burdj Sl'abincttilorber bOlll 25. üf!o(1q: +906, 
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mit Einf&ssung von schwarz und 
weißer Schnur. 

übt3rrock: Keiner. 
.Epauletts; Keine. 
Achselstücke; Keine. 
Hose: Wie zu I. 
Manteloder Paletot: Paletot 

wie zu I., jedoch Kragen nach außen 
von karmoisinrotem Tuch und mit 
Schulterklappen wie am Waffenrock. 

Mütze: Wie zu I., jedoch Be
satz von karmoisinrotem Tuch und 
ohne Wappenadler. 

Bewaffn ung: Infanterieoffi
zierdegen ; Portepee von Silber und 
schwarzer Seide. Unterschnallkop
pel von schwarzem Lackleder. 

Helm: Lederhelm mit eckigem 
V order- und abgerundetem Hinter
schirm, weißen Beschlägen, glatter 
Spitze auf vierblätteriger, durch 
Kopfschrauben befestigter Unterlage 
und weißen, gewölbten Schuppen
ketten. 'Vappenadler (ohne Devisen
band) mit F. R. Rechts die deutsche, 
links die Landeskokarde. 

1. Änderungen der Heerordnungi). 
Anlage II. 

Gültig vom 1. April 1903 ab. 

11. Übergangsbestimmungen. 

1. Diejenigen Apotheker, welche sich am 1. April 1903 noch in Ab
leistung ihrer aktiven Dienstpflicht als einjährig-freiwillige Militärapotheker 
befinden und nach Ausfall einer vor Beendigung ihrer Dienstzeit abzuhalten
den Prüfung das Befähigungszeugnis zum Oberapotheker erwerben, werden 
als Unterapotheker, anderenfalls als Militärapotheker zur Reserve beurlaubt. 

2. Das gleiche gilt für diejenigen Apotheker, die noch am 1. April 1903 
auf Grund der Bestimmungen des § 21, 4 H.O. nach halbjähriger aktiver 
Dienstzeit mit der Waffe vorläufig entlassen sind oder am 31. März 1903 
diese Dienstzeit bei guter Führung beenden, falls sie es nicht vorziehen, 
ihrer weiteren Dienstpflicht nach den neuen Bestimmungen zu genügen 2 ). 

3. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach den bisherigen Bestimmungen genügen, oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten. 

4. Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung stellt der Korps-
generalarzt aus. 

5. Die Beförqerung qer unter 1 und 2 genannten Apotheker erfolgt: 
durch den Korpsgeneralarzt zum Unterapotheker 3 ); 

durch daß Kriegsministerium /:tuf Vorschlag des Korpsgeneralarztes f) 
zum Oberapotheker. 

.. 1) ::tJie 9Ceuoümung ber SDienftbcr'EjältniHc ber W1ilitära1Jot'Ejefcr mad)ic aud) eine 
I.\(nberung ber 'Ejierüber geftenbcn \l5unfte brr .~) c er 0 Tb nun g notroenbig. SDic einßcIncn 
~(nberungen finb f)icr fortgeIajfcn. SDarür fiab alle für 9}(ilitära1Jot'Ejefer in ~ctrad)i 
fu ntmenben ~eftimmungcn ber .i)eerorbnung in i'Ejrer ie~t gültigen jjaHung auf Seite 76 
im 3ufammcn'Ejangc abgebrucft. 

2) In diesem Falle ist von der nachträglichen Beibringung des Dienstzeugnisses 
wbzusehen, (I.\lmtL I.\lmnerfg.) 

3) ~mitärapotheker, welche die vorgeschriebene Prüfung (Ziffer 1 und 2) vor Be· 
endigung ihrer aktiven Dienstzeit nicht bestanden haben, dürfen behnfs Erlangnng des 
Befähigungszengnisses zum Oberapotheker (Ziffer 4) bzw. Beförderung zum Unter
apotheker zu einer Nach prüfung im Garnisonlazarett des Stationsortes des Korps. 
generalarztes zugelassen werden. Bezügliche Gesuche sind durch Vermittlung des Be· 
zirkskommandos an den Korpsgeneralarzt zu richten. (I.\lmtf. I.\(nmerfg.) 

4) Zum Oberapotheker können Unterapotheker auf ihren an die Bezirkskom· 
ffi!\ndos zu richtenden Aptrag vorgeschlagen werden, sofern sie mjnd!Jstens !,!w!Jj Jahre 
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Weben ber m:lef)rorbnung unb ber burd) bie Sfabinett50rber born 14. Wlai 1902 
ergän3ten ~erorbnung über bie Drganifation beß 6anität5forVß entf)ä1t nod) 
bie Sjeerorbnung, bie bie mmtärifd)e Q:rgän3ung ber m:lef)rorbnung bilbet, 
mef)rere bie ~ienfiberf)ä{tniffe ber beutfd)en 2fvotf)efer berüf)renbe ~eftim, 
mungen, bon benen ein fef)r bebeutfamer :teif ebenfaHß erfi burd) bie Drber 
bom 14. Wlai 1902 feine ie~ige @efia1t erf)aften f)at. Sn if)rer je~t güftigen 
~affung f)at bie ~erorbnung in ben f)ier in ~rage fommenben l,ßunften 
folgenben m:lortlaut: 

Heerordnung. 
Vom 22. November 1888. 

§ 17. Entlassungspapiere. 1. Jeder Soldat, welcher aus dem 
aktiven Dienst entlassen wird, erhält einen Militärpaß. 

2. Der Militärpaß wird . . . für Unterärzte, Militärapotheker und 
Krankenwärter vom Korpsgeneralarzt erteilt. 

4. Neben dem Militärpaß erhält jeder Mann bei seiner Entlassung aus 
dem aktiven Dienst ein Führungszeugnis . .. Das Führungszeugnis wird 
... für die Unterärzte und Militärapotheker vom Korpsgeneralarzt ... 
unterze\chnet. 

15. Mediziner, welche naoh halbjährigem Waffendienst als Sanitäts
mannschaften entlassen werden, erhalten statt des Führungszeugnisses ein 
Dienstzeugnis. über den Inhalt dieses Dienstzeugnisses siehe § 4 
der Verordnung über die Organisation des Sanitätskorps. Etwaige Strafen 
sind in gleicher Weise, wie bei den Führungszeugnissen vorgeschrieben, 
aufzunehmen. Auf einjährig-freiwillige Militärapotheker und Unterroßärzte 
findet vorstehendes sinngemäße Anwendung. 

6. Einjährig-Freiwillige usw., welche zu Reserveoffizieraspiranten er. 
nannt werden, erhalten bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst neben 
den Führungszeugnissen besondere Befähigungszeugnisse, 

Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung für Unterärzte, Militär. 
/tpotheker und Unter/tpotheker werden durch den Korpsgener/tlarzt aus
gestellt. 

§ 19. Einjährig-freiwilliger Dienst im allgemeinen. 1. Der 
einjährig-freiwillige Dienst wird mit der Waffe abgeleistet. 

Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -Anwärter l ) dürfen ihrer 
einj ährig-freiwilligen Dienstzeit auch ein halbes Jahr mit der Waffe und nach 
bestandener Prüfung als Apotheker ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke 
- einjährig-freiwilliger Militärapotheker - genügen. 

§ 21. Apotheker, Apothekergehilfen, .Lehrlinge und -An~ 
wärter 1). 

1. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -Anwärter, welche 
die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, genügen ihrer 
aktiven Dienstpflioht entweder . 

dem Beurlaubtenstande bei tadelloser Führung angehört haben. Den VOI'schlägen 
sind Auszüge aus der Landwehrstammrolle beizufügen. Die Beleihung eines Unter· 
apothekers mit einer etatsmäßigen ApothekersteIle der mobilen Feldarmee hat die Be. 
förderung desselben zum Oberapotheker zur Folge. (mmtl. \){nmetfg.) 

1) Unter Apothekeran"'ärtern sind diejenigen jungen Leute zu verstehen, 
welche durch das vom Kreisarzt ausgestellte Zulassungszeugnis und durch eine von 
der Polizeibehörde beglaubigte Bescheinigung des Apothekenvorstandes nachweisen, 
daß sie als Lehrlinge angenommen sind. (mmtl. mnmerfg.) 
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a. ganz mit der Waffe, oder 
b. ein halbes Jahr mit der Waffe und, wenn sie das Dienstzeugnis 

(§ 17, 5) und die Approbation als Apotheker erlangt haben, 
ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke - einjährig-freiwilliger 
Militärapotheker , 

2. Behufs Erlangung der Approbation als Apotheker werden die unter 
1 b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr mit der Waffe gedient und 
das Dienstzeugnis erlangt haben, unter Vorbehalt der Ableistung des 
Restes der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmannschaften zur Reserve be
urlaubt. 

3. a. Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im 
letzten Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere ab
leisten 1). 

b. Sie haben daher bis spätestens neun Monate vor Ablauf ihrer Zu
gehörigkeit zum stehenden Heere (W.O. § 11, 5) - d. i. bis zum 
1. Juli, sofern ihre Dienstpflicht bei der Frühjahrskontrollver
sammlung endet, oder bis zum l. Jan uar, sofern dieselbe bei der 
Herbstkontrollversammlung ihr Ende erreicht - sich bei ihrflr 
KontrollsteIle zum Wiedereintritt zu melden. Ihre Einstellung 
erfolgt zum l. Oktober und zum l. April. Ausnahmen genehmigen 
die Generalkommandos, 

c. Bei Unterlassung der Meldung werden sie durch das Bezirkskom
mando zum Dienst mit der Waffe '(für das am l. Oktober oder 
am 1. April beginnende letzte Halbjahr ihrer Zugehörigkeit 
zum stehenden Heere) zu einem selbstgewählten , anderenfalls 
zu dem nächsten Truppenteil ihrer Waffe einberufen und über" 
wiesen. 

d. Etwaige Anträge auf Verlängerung der unter a. festgesetzt~n Frist 
dürfen unter der Bedingung der entsprechenden Verlängerung der 
Dienstpflicht im stehenden Heere und in der Landwehr ersten Auf· 
gebots ausnahmsweise durch die Generalkommandos genehmigt 
werden. 

4. Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker erhalten Unterricht in 
dem Sanitätsdienst im Felde und den Dienstobliegenheiten eines Oberapo
thekers 2). 

Die näheren Bestimmungen hierüber trifft der Korpsgeneralarzt. 
5. Sie treten bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienste als Unter

apotheker zum Beurlaubtenstande. 
6. Wer bei Beendigung seiner aktiven Dienstzeit das Befähigungs

zeugnis des Korpsgeneralarztes erlangt und sich im Reserveverhältnis durch 
eine sechswöchige übung als Unterapotheker bei einem Garnisonlazarett 
oder gelegentlich einer sonstigen Einziehung das erforderliche weitere 
Zeugnis des Korpsgeneralarztes erworben hat, wird auf seinen Antrag zum 
Oberapotheker befördert. 

über Ort und Art der übung bestimmt das Generalkommando. Im 
übrigen siehe § 36, 10. 

7. über die Ausstellung von Befähigungszeugnissen siehe § 17, 6. 
§ 36. Allgemeine Dienstverhältnisse der Personen des Be

urlaubtenstandes. 

1) IS. 'fs:ußnote 3 auf ISeite 67. 
2) ~et Unterrid)t wirb butd) ben IStab5a~otqefer erteilt. 
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10. Die Oberapotheker gehören zu den oberen Militärbeamten. Die 
Beförderung hierzu erfolgt nach Zustimmung des Generalkommandos auf 
Vorschlag des Korpsgeneralarztes durch das Kriegsministerium 1). 

§ 39. Kontrollversammlungen. 5. Die Offiziere, Maschinen
ingenieure, Sanitätsoffiziere und oberen Militär(Marine-)beamten des Beur
laubtenstandes nehmen an den. Kontrollversammlungen in Uniform teil. 

§ 43. Einberufung der Offiziere, Arzte und Beamten deH 
Beurlaubtenstandes. 4. Die zur Verwendung als ... Feldapotheker 
bestimmten Personen des inakt,iven Standes werden durch die Korpsgeneral
ärzte unmittelbar einberufen. 

§ 44. überführung zur Landwehr ersten und zweiten Auf· 
gebots oder zum Landsturm. 1. Die überführung der Mannschaften 
zur Landwehr ersten Aufgebots bzw. zweiten Aufgebots geschieht nach 
W.O. §§ 11, 5 bzw. 12, 4 und 13, 5. Der übertritt bzw. die überführung 
der Mannschaften zum Landsturm erfolgt nach W.O. §§ 12, 5-7 bzw. 
13, 5 und 18, 5. 

2. Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in der Landwehr ersten bzw. 
zweiten Aufgebots kann durch die Bezirkskommandos genehmigt werden. 

3. Die Versetzung der ... oberen Militärbeamten 2 ) von der Reserve 
zur Landwehr ersten Aufgebots erfogt durch den Bezirkskommandeur nach 
denselben Grundsätzen wie die der Mannschaften ... 

Wer freiwillig in der Reserve zu verbleiben wünscht, hat dies seinem 
Bezirkskommando zu melden. 

4. Die Versetzung der ... oberen Militärbeamten von der Landwehr 
ersten Aufgebots zur Landwehr zweiten Aufgebots erfolgt bei Voraussetzung 
der erfüllten Dienstpflicht in ersterem auf eigenen Antrag der oberen Militär
beamte~, oder wenn das Dienstinteresse es gebietet, jedoch im allgemeinen 
nur zu den vorgesehenen Zeitpunkten (Kontrollversammlungen). 

Die Versetzung wird durch die Bezirkskommandeure verfügt und zwar, 
sofern ein eigener Antrag vorliegt, ohne weiteres, sofern ein solcher nicht 
vorliegt, nach Einholung des Einverständnisses der nächsten Waffenbehörde 
bzw. auf Anordnung oder Antrag derselben. 

5. Auf die Dauer der Dienstpflicht im allgemeinen hat das längere 
Verbleiben in der Reserve bzw. in der Landwehr ersten Aufgebots keinen 
Einfluß. 

7. Vor Überführung von oberen Militärbeamten zum Landsturm ist 
(ebenfalls) der Abschied nachzusuchen (Ziffer li/ 3 ). 

8. Für . . . obere Militärbeamte, welche dem zweiten Aufgebot der 
Landwehr angehören, ist nach erfüllter Gesamtdienstpflicht die Verabschie
dung behufs Überführung zum Landsturm nachzusuchen, sofern sie nicht 
freiwillig im Beurlaubtenverhältnis verbleiben wollen. 

9 .... Obere Militärbeamte, weIche für den Mobilmachungsfall unab
kömmlich erklärt sind, sind in der Regel nicht über den Zeitpunkt des 
Ablaufs ihrer Dienstpflicht im Beurlaubtenverhältnis zu belassen. 

1) Die Beleihung eines Unterapothekers mit einer etatsmäßigen ApothekerstelJe 
der mobilen Feldarmee hat seine Beförderung zum Oberapotheker zur Folge. (\!imtL 
\!inmerfg.) 

2) Für die Berechnung der Dienstpflicht der .... oberen Militärbeamten sind 
die für die Mannschaften gültigen Bestimmungen maßgebend. (\!imtf. 'illnmerfg.) 

3) g)ie 'iYrage, ob ben WUHtärbeamten be;3 lBeutfaubtenftanbe;3 aUf @tunb 20iä~riget 
.3uge~örigfeit i)um lBeurfaubtenitanbe ber \!ibfdjieb mit ber 0:rlaubng ilum :tragelt 
ber Banbwe~tarmeeuniform bewilligt werben fann, ift in ber jßraKi;3 bi;3lJer ver
lteint worben. 
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11. Die Verabschiedung der oberen Militärbeamten des Beurlaubten
standes ist beim Kriegsministerium zu beantragen. 

s)ie nä1)eren >seftimmungen über bie lSanität0einrid)tungen ber mnnee au 
Ü'tieben0öeiten finb in i1)ren 0:inöef1)eiten in ber Ü'rieben0~lSanität00rbnung 
bom 16. iDeai 1891 unb beren Wad)trägen unb 0:rgän3-ungen ent1)aften. S)er wid). 
tigfte barau0 ift nad)fte1)enb fuq aufammengefaf'lt: 

s)ie oberfte Beitung be0 S)eere0fanität0wefen0 Hegt in ben S)änben be0 
5rrieg0minifter0 b5W. ber ~J(ebi&inafaOteifung, beren (l;1)ef ber @enerafftaMaröt 
ber mnnee ifi. Ü'ür jebe0 ~(rmeeforp0 Wirb ein lSanitägamt gebifbet, an beffen 
ISpi~e ber storp0generafaqt fte1)t unb bem aud) ein 5rorp0ftaMapot1)efer an
ge1)ört. S)a0 lSanität0amt ift bie borgefe~te >Se1)örbe ber iDCifitärfaöarette feine0 
(SJefd)äft0oereid)0 unb regelt unb beauffid)tigt ben lSanität0bienft in benfeThen. 
0:0 trifft biefen Baaaretten gegenüber Q:ntfd)eibung in beöug auf ben gefamten 
ärMHd)en unb p1)armaöeutifd)en S)ienfi. ~orgefe~ter be0 gefamten Baöarett~ 
perfonaf0 ift ber @enerafaröt, beffen s)i0öiplinarftrafgewaft aud) bie iDCifitär~ 
apot1)efer unterliegen. 

@amifonlagaretie mit einer WormaUranfenaa1)f (4% ber @amifon0fopf~ 
ftärfe) bon 71 unb barüber er1)aften eine Bafjarettapot1)efe, befte1)enb aU0 
einer mOteifung für mqneiberforgung (mröneiaOteifung) unb aU0 ber mbteifung 
für ärötfid)e 0nftrumente/ @eräte unb ~erbanbmittef (~erbanbmittefaOteifung). 
i80rftanb ber Baöarettapotf)efe ift in ben Baöaretten am lSi~ eine0 @eneraf~ 
fommanbo0 ein IStab0apotf)efer, in ben anberen IStanborten ein IStaM~ ober 
OOerftab0aröt. 3um S)ienft in ber mröneiaOteifung werben bem Baöarett ein
jäf)rig~Ü'reiwiHige iDCifitärapot1)efer überwiefen. 

0n ~reuf'len er1)aften Baöarette mit einer WormaUranfenöa1)( bon weniger 
af0 71 feine Baöarettapot1)efe, fonbem eine fogenannte mr&nei~ unb ~ero 
o anbmitte1anftalt. 

~ür jebe0 ~(nneeforp0 befinbet fid) im @amifonfaöarett am lSi~ be0 @enera(~ 
fommanbo0 ein lSanitägbepot, ba0 bie bem lSanität0amt unterftenten iDCi1itär~ 
faöarette mit mqneimitte1n, ffieagentien, S)e0infeftion0mitte1n ufw. 5u ber~ 
forgen 1)at. ~orftanb ift ber IStaMapot1)efer. 0:0 befte1)t ebenfo wie bie Ba&arett~ 
apot1)efe aU0 einer mr&nei~ unb einer ~erbanbmittefaOteifung. 

0n ben Baöaretten am lSi~ ber lSanität0ämter finb auf'lerbem nod) 1)t)gi~ 
enifd)~d)emifd)e Unterfud)ung0ftationen unb ®tattonen i\-ur mnfertigung 
bon 2lröneitaofetten (:tab Iettenftationen) eingerid)tet. s)ie bafteriofogifd)e 
2lOteifung ber Unterfud)ung0ftationen feitet ein IStabaröt, bie d)emifd)e ber 5rorp0-
ftaMapot1)efer be0 betreffenben lSanität0amte0. 

il(uf'lerbem befte1)t in >SerHn in i8erbinbung mit ber 5raifer 5illif1)eIm0~ 
ilTfabemie für ba0 mifitäräqtlid)e >SiIbung0wefen ein 1)t)gienifd)~d)emifd)e0 
Baboratorium; ba0feIoe fte1)t unter Beitung eine0 IStaMaqte0, bem ein 5rorp0~ 
ftaMapot1)efer beigegeben tfi. 

0m mnf)ange ber ~rteben0~lSanität0orbnung finb nod)maf0 bie perfönlid)en, 
S)ienft. unb 0:infommen0ber1)äUniffe ber storp0ftaMapot1)efer, IStaMa,).Jot1)efer 
unb einjä1)rig·freiwifHgen iDCiIitära,).Jot1)efer in aner 2lu0fü1)rlid)feit be1)anbelt, 
worüber bereit0 bie stabinett00rber bom 14. ~J(ai 1902 ba0 wefentIid)fte ent1)ält. 

s)ie lSanität0einrid)tungen im ~efbe finb geregelt burd) bie 5rri e g0-
lSanität!3orbnung bom 27. 0anuar 1907_ 
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VI. Maß- und Gewichtswesen. 
1)a5 gefamte WCaj3- unb ®eroid)t5roefen roirb im ~eutfd)en ffieid)e fünftig 

burd) eine neue einljeitIid)e WCaj3- unb ®eroid)t5orbnung geregelt, bie inbeffen 
gegenroärtig nod) nid)t in straft getreten ifi. ~er 3eit)Junft iljre5 Snfraft
treten5 ift in § 23 ber Sfaifedid)en ~erorbnung botbeljalten. ~on biefem ®efe~ 
intereffieren ben W,)Jotljefer nur bie nad)fteljenb abgebtudten lBeftimmungen 
übet bie a:id)ung unb inad)eid)ung bon WCaj3en, ®eroid)ten unb $agen. 'l;ie 
§§ 1-5 entljalten nut allgemeine ~efinitionen übet lBeaeid)nung unb lBebeutung 
ber Bängen-, lYfäd)en- unb Sförvermaae foroie ber Qleroid)te, bie ag befannt 
bOraU5&ufe~en finb. 

Maß- und Gewiehtsordnung. 
Vom 30. Mai 1908 (R.G.BI. S. 349). 

§ 6. Zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre, sofern dadurch 
der L'mfang von Leistungen bestimmt werden soll, dürfen nur geeichte 
Maße, Gewichte und Wagen angewendet und bereit gehalten werden. 
Zum öffentlichen Verkehre gehört der Handelsverkehr auch dann, wenn 
er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet. 

Den :Maßen stehen im Sinne dieses Gesetzes gleich die zur RaummeRsung 
bestimmten Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten und für trockene Gegenstände: 

Unberührt bleiben die Vorschriften über die Eichung der zu steuer
amtlichen Zwecken bestimmten Geräte. 

§ 10. Die Eich ung besteht in der vorschriftsmäßigen Prüfung und 
Stempelung der Meßgeräte durch die zuständige Behörde; sie iRt entweder 
Neueichung oder Nacheichung. 

§ 11. Die dem eichpflichtigen Verkehre dienenden Meßgeräte sind 
innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheich ung zu bringen. Die Fristen, 
innerhalb deren die Nacheichung vorzlmehmen und zu wiederholen ist, 
betragen bei 

a) den Längenmaßen, den Flüssigkeitsmaßen, den Meßwerkzeugen für 
Flüssigkeiten, den Hohlmaßen und Meßwerkzeugen fiir trockene 
Gegenstände, den Gewichten, den Wagen für eine größte zulässige 
Last bis ausschließlich 3000 Kilogramm sowie den Fässern für Bier 
zwei Jahre, 

b) den Wagen für eine größte zulässige Last von 3000 Kilogramm und 
dariiber, den festfundamentierten Wagen und den Fässern für Wein 
und Obstwein drei Jahre. 

Die Frist beginnt mit dem Ablaufe desjenigen Kalenderjahres, in 
welchem die letzte Eichung vorgenommen worden ist. Bei Fässern, in 
denen Wein gelagert ist, endet die Nacheichungsfrist nicht, bevor das Faß 
entleert worden ist. 

§ 12. Der Bundesrat ist ermächtigt" die Verpflichtung znr Neueichung 
oder Nacheichung auf andere als die in den §§ 6 bis 9 bezeichneten Gegen
stände auszudehnen sowie einzelne Arten von Gegenständen, die nach den 
Vorschriften des Gesetzes eichpflichtig sind, von der Verpflichtung znr 
Neueichung oder Nacheichung auszunehmen. Er ist ermächtigt, die Vor
schriften über die Fristen für die Nacheichung in Ansehung einzelner Arten 
von Gegenständen abzuändern und zu ergänzen. 

§ 13. Im eichpflichtigen Verkehr ist die Anwendung und Bereit
haltung von unrichtigen Maßf'n, Gewichten, Wagen, Thermo-Alkoholo
metern und Gasmessern sowie die Anwendung von lmrichtigen Fässern 
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untersagt. Das gleiche gilt für solche Gegenstände, welche gemäß § 12 
vorn Bundesrate für eichpflichtig erklärt worden sind. 

Als unrichtig gelten diejenigen Meßgeräte, welche über die vom Bundes
rate festgesetzten Grenzen (Verkehrsfehlergrenzen) hinaus von der Richtig
keit abweichen. 

§ 14. Zur Eichung sind nur zuzulassen: 
diejenigen Längenmaße, welche dem Meter oder seinen 

ganzen Vielfachen, oder seiner Hälfte, seinem fünften oder 
seinem zehnten Teile entsprechen; 

diejenigen Körpermaße, welche dem Kubikmeter, dem 
halben Kubikmeter, dem Hektoliter oder dem halben Hekto
liter oder den ganzen Vielfachen dieser Maß größen, oder dem 
Liter, seinem Zwei-, Fünf-, Zehn- oder Zwanzigfachen, oder 
seiner Hälfte, seinem vierten, fünften, zehnten, zwanzigsten, 
fünfzigsten oder hcmdertsten Teile entsprechen; 

diejenigen Gewichte, welche dem Kilogramm, dem Gramm 
oder dem Milligramm, oder dem Z\vei-, Fünf-, Zehn-, Zwanzig
oder Fünfzigfachen dieser Größen oder der Hälfte, dem vierten, 
dem fiinften, dem achten oder dem zehnten Teile des Kilo
gramms sowie der Hälfte, dem fünften oder dem zehnten Teile 
des Grammes entsprechen. 

§ 15. Die Eichung wird durch Eichämter ausgeübtl). Sie werden 
hierzu mit den erforderlichen Eichnormalcn, Apparaten und Stempeln aus
gerüstet. Die Eichämter können auf besondere Zweige des Eichwesens 
beschränkt werden. 

§ 16. Der Bundesrat erläßt die Bestimmungen über die von den Eich
behörden zu erhebenden Gebühren. 

Die Festsetzung der Nacheichungsgebühren erfolgt innerhalb der 
vom Bundesrate zu bestimmenden Höchstbeträge durch die Landes
regierungen. 

§ 21. Meßgeräte, die den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend 
geeicht sind, dürfen im ganzen Reichsgebiet angewendet werden. 

§ 22. Wer in Ausübung eines Gewerbes den Vorschriften der §§ 6 
bis 9, ll, 13 dieses Gesetzes, den auf Grund des § 12 dieses Gesetzes er
lassenen Anordnungen des Bundesrats oder den sonstigen Vorschriften dm' 
Maß- und Gewichtspolizei zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis 
cinhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Der Ausübung eines Ge
werbes im Sinne dieser Vorschrift steht der Geschäftsbetrieb von Vereinen 
auch insoweit gleich, als er sich auf die Mitglieder beschränkt. 

Neben der Strafe ist auch die Unbrauchbarmachung oder die 
Ein z i e h u n g der vorschriftswidrigen Meßgeräte zu erkennen, auch kann 
deren Vernichtung ausgesprochen werden. Es macht keinen Unterschied, 
ob die Geräte dem Verurteilten gehören oder nicht. Ist die Verfolgung 
oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann 

1) ~ie Cfid)ümter jinb laut § 18 ftaatIid)e ~e1)örben. ~od) jinb bie Banbe~~ 
regierungen befugt I @emeinben , ttJeld)e öur Seit be~ Snftafttreten~ bieje~ @eje~e~ 
eigene Cfid)ümter beji~en I bie ~eibe1)aItung ber le~teren in ttJiberruflid)er )ffieije ölt 
geftatten. ~ie ÜberttJad)ung ber ,SJanb1)abung be~ Cfid)ttJejen~ im gejamten ffieid)§~ 
gebiete jottJie ber Cfrlaji bcr ~u~fü1)tung~b€ftimmungen ölt bem @eje~ Hegt ber Staijer~ 
Hd)en jRormaI~Cfid)ltngMomU1iifion ou. Wtejigerüte I bie ton bn Staiferlid)en jRorU1aI~ 
Cfiel) ung~fomU1if\ion gq:Jtüft unb gE fieU1~eIt finb I gelten aI§ geeid)t im ®inne beß 
Glcie~eß (§ 19). 

Bö t t ger, Apothekengeeetze. ~. Auf!. 6 
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auf die Unbrauchbarmachung oder die Einziehung und auf die Vernichtung 
selbständig erkannt werden. 

§ 24. Für diejenigen Meßgeräte, welche beim Inkrafttreten dieses Ge
setzes bereits mit einem die Zeit ihrer Eichung oder letzten Nacheichung 
bezeichnenden Jahreszeichen versehen sind, beginnen die im § 11 fest
gesetzten Fristen für die Nacheichung oder deren Wiederholung mit dem 
Ablaufe des so bezeichneten Kalenderjahres, für diejenigen Meßgeräte, die 
noch kein Jahreszeiehen tragen, mit dem Ablaufe des Jahres, in welchem 
dieses Gesetz in Kraft tritt. 

lBi~ öum 3nfrafttreten biefer WCaj3~ unb @etuidjgorbnung o(eioen nod) 
bie oi~gerigen reidj~gefe~Hdjen lBeftimmungen maj3geoenb. m-u~ biefen ergioi 
Fd) üoer bie lBefdjaffengeit ber ?magen unb @etuid)te, beren lBorganbenfein in 
ben m-tJotgefenräumHd)feiten erforberHd) ift, fo(genbei3: 

Beschaifenheit der Wagen und Gewichte in den A.potheken. 

Maß- und Gewichtsordnung vom 17. August 1868 (B.G.BI. S. 473); Gesetze betr. 
die Abänderung der Maß- und Gewichtsordnung vom 11. Juli 1884 (R.G.BI. S. 115) 
und 26. April 1893 (R.G.BI. S. 15l); Bk. der Normaleichungskommission betr. die in 
den Apotheken zulässigen Wagen vom 24. Oktober 1882 (R.Z.BI. S. 418); Eich
ordnung für das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884 (R.G.BI. 1885 S. 14); Bk. 
des Reichskanzlers betr. die zulässigen Fehlergrenzen der im Verkehr befindlichen 
Wagen und Gewichte vom 27. Juli 1885 (R.G.BI. S. 263). 

1. In den Offizinen (Arzneiverkaufslokalen) der Apotheken dürfen nur 
Wagen, welche mit dem Präzisionsstempel versehen sind, vorhanden 
sein und gebraucht werden. In allen übrigen GeschäftsräUlllen der Apo
theken sind neben den Präzisionswagen solche Handelswagen zulässig, 
bei welchen die größte einseitige Tragfähigkeit oder größte zulässige Last 
nicht weniger als ein Kilogramm beträgt!). 

2. An den Hebelarmen gleicharmiger Wagen dürfen sich keinerlei 
Ausgleichungsmittel befinden, durch welche die Wage in unbelastetem 
Zustand ZUlll Einspielen gebracht werden kann. Daher sind Sattelvor
richtungen an den Tarir- und Handwagen für Rezeptur und Handver~ 
kauf verboten. Jede Wage muß die deutliche und untrennbare Angabe 
der größten Last, zu deren Abwägung sie bestimmt und ausreichend ist, 
enthalten. 

3. Bei Präzisionswagen dürfen die Gewichtszulagen, welche zur Aus
gleichung vorgefundener Abweichungen von der Richtigkeit genügen 
sollen, oder welche bei unmerklich scheinenden Abweichungen von der 
Richtigkeit das wirkliche Vorhandensein hinreichender Richtigkeit durch 
die Hervorbringung eines noch genügend deutlichen Anschlages erweisen 
sollen, höchstens betragen: 

1) Obige 55eftimmungen werben ergänjt burdj foIgenbe 2Inorbnungen ber ,)Jreu" 
jiifdjen 2I,)Jot~efenbetrieMorbnung born 18. iYebruur 1902 (f. :teil XIV): 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll . . . mindestens mit einer feinen Tarierwage bis zu 
1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g Tragfähigkeit hat, sowie den 
zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts ausgestattet sein. 

§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 1 kg Trag
fähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 500 g abwärts präzisiert 
sein und den Bestimmungen der Eichordnung für das Deutsche Reich vom 27. De
zember 1884, der Bekanntmachung vom 27. Juli 1885 (R.G.BI. 1885, S. 14 und 263) 
und der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 entsprechen. 
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4,0 Milligramm für je I Gramm (1/250) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe 20 Gramm und weniger beträgt. 

2,0 Milligramm für je I Gramm (1/500) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 20 Gramm, aber nicht mehr als 200 Gramm 
beträgt. 

1,0 Milligramm für je I Gramm (1/1000) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 200 Gramm, aber nicht mehr als 2 Kilo
gramm beträgt. 

0,4 Gramm für je ein Kilogramm (1/2500) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 2 Kilogramm, aber nicht mehr als 5 Kilo
gramm beträgt. 

0,2 Gramm für je ein Kilogramm (1/5000) der größten zulässigen Last, 
wenn dieselbe mehr als 5 Kilogramm beträgt. 

4. Alle Gewichte, welche auf den Präzisionswagen der Apotheken 
in Anwendung kommen, müssen als Präzisionsgewichte geeicht sein 
und den Anforderungen der §§ 42~45 der Eichordnung vom 27. Dezember 
1884 entsprechen. Die einzelnen Gewichtsstücke sind in hölzernen Kästchen 
oder Einsätzen aufzubewahren, in welchen jedes seinen bestimmten Platz hat. 

5. Bei Präzisionsgewichten 1 ) darf die Abweichung vom Soll
gewicht höchstens betragen: 

bei einer Gewichtsgröße von 

50 kg 5 g 5 g 12 mg 
20 - 4 2 - 6 
10 "2,5 I 4 
5 • 1;250 • 500 mg 2 
2 - 0,600 - 200 - 2 
I - 0,400 " 100 - 2 

500 g 250 mg 50 - 1 
200 - 100 20 - I 
100 - 60 10 - I 
00 - 00 5 ~5 

20 - 30 2 - 0,4 
10 - 20 I 0,2 

~ie Übertuad)ung ber in ben WjJoH)efen borI)anbenen lmagen ullb @e~ 
tuid)te gat in I.l3reuf3en eine befonbere ffiegefung burcf) nacf)ftegenbe 9J(il1ifteriaf~ 
berorbnungen erfagren. 

Prüfung der Wagen und Ge~wichte in deu Apotheken. 
Min.-Erl. vom 10. Juli 1895. 

In betreff der Nachprüfung der Wagen und Gewichte der Apotheker 
bestimmen wir im Einverständnis mit der Kaiserlichen Normaleichungs
komlnission folgendes: 

1. Die Apothekenvorstände haben sämtliche in der Apotheke und den 
übrigen Geschäftsräumen in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte 

1) 'Ilie lYorm ber $rüllijionsgeroicf)te foll fein: 
für bie illeroicf)t>3ftücfe bon 50 kg bi>3 1 g abroürg ber 2~lil1ber, 

11 11 11 11 5 deg, 5 eg, 5 mg ba>3 ®ecf)>3ed, 
11 11 " 11 2" 2" 2" ba>3 ~ietecf, 
11 11 " 11 1 11 1" 1 11 ba>3 'Ilreied. 

Q":ittr!l~geroidjte fittb alS $rülliiionilgeroicf)te unlluläf[ig. 
()* 
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alle zwei Jahre dem nächstgelegenen Königlichen Eichungsamte ztli' 
Prüfung vorzulegen 1). 

2_ Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird geführt durch die 
darüber von dem Eichamte auszustellende Bescheinigung. Damit die 
Frist von zwei Jahren möglichst nahe innegehalten wird, soll die Vorlegung 
alle zwei Jahre stets in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem die 
erste Vorlegung stattgefunden hat. Die Einsendung der Wagen und Ge" 
wichte hat derartig rechtzeitig zu erfolgen, daß das Eichamt mindestens 
einen Monat zur Erledigung Zeit hat. 

Zum Nachweise der Zugehörigkeit der in der Apotheke und den übrigen 
Geschäftsräumen vorhandenen Wagen und Gewichte zu den darüber aus· 
gestellten eichamtlichen Bescheinigungen genügt es, wenn Art und Stück
zahl der ersteren mit Art und Stückzahl der durch letztere als geprüft 
nachgewiesenen Gegenstände übereinstimmt. 

3. Die königlichen Eichämter haben die ihnen alle zwei Jahre in dem
selben Halbjahr vorzulegenden Wagen und Gewichte der Apotheken, nach 
erfolgter Prüfung oder Berichtigung und Neueichung binnen spätestens 
einem Monat zurückzugeben und darüber Befund- bzw. Eichscheine 
auszustellen. 

4. Die königlichen Eichämter haben an den in Ziffer 1 genannten 
Wagen und Gewichten außer den durch die Eichungsinstruktion vorge
schriebenen Berichtigungen bereits gestempelter Wagen und Gewichte 
folgende Berichtigungen auszuführen. 

a. die im Zusatz 47 zur vorgenannten Instruktion (Mitteilungen der 
Kaiserlichen Normaleichungskommission S. 126) behandelte Be
richtigung zu leichter Gewichte aus Messing, Bronze und dgL 
Von 20 g und darüber. Falls die hierzu erforderliche Einrichtung 
nicht vorhanden ist, sehe ich, der Minister für Handel und Ge
werbe, einem entsprechenden schleunigen Antrage entgegen; 

b. die Berichtigung anderer als gleicharmiger Balkenwagen, soweit sie 
durch Tarierung der Schalen (Brücken) oder des Balkens (Gegen
gewichtshebels) tunlich ist. Die Berichtigungsgebühren sind die
selben, wie sie in der Eichgebührentaxe für die Berichtigung neuer 
Wagen vorgeschrieben sind. 

5. Falls sich herausstellt, daß sich eine unrichtig befundene Wage 
zwar nicht durch Tarierung, aber noch auf andere Weise, insbesondere durch 
Nachschleifen oder Ersetzen einzelner oder aller Schneiden berichtigen läßt, 
hat das Königliche Eichamt diese Berichtigung durch einen sachkundigen 
Gewerbetreibenden unter überwachung der Angemessenheit der Berichti· 
gungskosten 2 ) baldigst herbeizuführen und die Wage dann von neuem zu 
eichen. Für die erste Prüfung solcher Wagen sind ebensowenig Gebühren 
zu erheben, wie für die erste Prüfung neuer Gegenstände, bei welcher sich 
die Notwendigkeit eichamtlicher Berichtigung ergibt. 

1) ,;-sn tne1)reren lJreuniicf)en \l3robÜ\len if! neuerbing(i butd) ~ereinbaru,ng Jwifcf)en 
ben Cficf)ämtern unb ben \.ltlJot1)efcrn 'oie Cfinrid)tung getroffen, ban ftatt ber Überfenbung 
'ocr ~agen unb ®ewid)tc an bie Cfid)ämter ein )Beamtet bet Ie~teren bie \.ltlJol1)efen be, 
jUd)t unb bie \l3rüfung ber fraglid)en ®eräle an Ort unb eleHe bornimmt. :1)abutd) 
bfeiben ben \.ltlJot1)efem bie mit bem ~erjenben ber ~agen unb ®ewid)te berbunbencn 
1t mftänbe etflJart, wä1)renb bie burd) bie :lätigfeit ber )Beamten berutfad)ten ®ebüI)ren 
1mb stoiten nid)t etIlebIid) finb. ~gl. aud) ben Cf tl. bom 25. S'uni 1896 (@leite 86). 

2) :1)urd) iminifteriaHej;tI. bom 1. miober 1897 wurbe betfügt, ban bie ~agen fortan 
etf! nad) ~etftänbigung mit ben )Befi~ern ilur ffielJatatur weitergegeben werben folIen. 
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6. Die Berichtigung der Präzisionswagen ist nicht nur dann 
aus- bzw. herbeizuführen, wenn die äußersten Grenzen der im öffentlichen 
Verkehr noch zu duldenden Abweichungen der Wagen von der absoluten 
Richtigkeit (Bekanntmachung vom 27. Juli 1885, R.G.BI. S. 263) über
schritten sind, sondern auch schon dann, wenn die Unrichtigkeit der Wage 
nach Aufbringung des zehnten Teiles der größten zulässigen Last das 
Doppelte der für diese Belastung vorgeschriebenen Eichfehlergrenze (§ 62 
der Eichordnung) überschreitet. 

7. Bei Rückgabe unrichtiger und nicht mehr berichtigungs
fähiger Wagen und Gewichte der Apotheker sind die der Eichungs
instruktion entsprechenden Rückgabescheine auszustellen. Außerdem sind, 
ohne Erhebung von Gebühren, auch Rückgabescheine über diejenigen 
Wagen oder Gewichte auszustellen, welche nicht wegen Unrichtigkeit, son
dern aus anderen Gründen unzulässig befunden worden sind. 

8. Die Apothekenvorstände sind verpflichtet, alle notwendigen Be
richtigungsarbeiten ausführen zu lassen und deren Kosten zu tragen. 
Eines Antrags auf Ausführung der notwendigen Berichtigungen beim Eich
amte bedarf es nicht. 

Mit kassiertem Stempel zurückgegebene Wagen oder Gewichte dürfen 
in die Apotheke und die übrigen Geschäftsräume überhaupt nicht mehr 
zurückgebracht werden, sondern sind sofort durch neue, vorschrifts
mäßig geeichte zu ersetzen l ). 

9. Dem Apothekenvorstand ist es unbenommen, nach erfolgter eich
amtlicher Nachprüfung seiner im Gebrauch befindlichen Wagen oder Ge
wichte zu deren Vermehrung neue Wagen und Gewichte anzuschaffen. 
Die Neuheit dieser Gegenstände ist indessen durch Vorlegung der Rech
nung nachzuweisen. 

10. Die unter Ziffer 2 genannten eichamtlichen Bescheinigungen 
bestehen aus den in Ziffer 3 und 7 genannten Eich-, Befund- und Rück
gabescheinen. Der Apothekenvorstand hat diese Bescheinigungen dem mit 
der Revision der Apotheke betrauten Beamten zur Prüfung ihres 
Datums und zur Vergleichung der in ihnen aufgeführten Wagen und Ge
wichte mit den vorrätigen vorzulegen. Die vorhandenen alten Wagen und 
Gewichte müssen mit den in den Eich- und Befundscheinen nachgewiesenen 
übereinstimmen. An Stolle der durch Rückgabescheine als ferner unbrauch
bar nachgewiesenen Wagen oder Gewichte müssen neue vorhanden sein, 
und zwar darf der über die Besohaffung beigebrachte Nachweis kein späteres 
Datum aufweisen, als 6 \Vochen naoh dem Datum des Rückgabescheines. 
l~twa seit der letzten Nachprüfung beschaffte neue Wagen oder Gewichte 
sind besonders vorzulegen nebst der in Ziffer 9 erwähnten Rechnung, welche 
pin späteres Datum als das der vorerwähnten eichamtlichen Bescheinigungen 
tragen muß. 

11. Eine anderweite polizeiliche oder medizinalpolizeiliche 
überwachung der Wagen und Gewichte in den Apotheken und 
deren Nebenräumen findet fernerhin nicht mehr statt 2 ). 

Berlin, den 10. Juli 1895. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 
Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

l) '1lie 5l3erroenbung b 0 t( djri fEi ro i b ri g er )illagen unb ®cluidjte roirb gcma~ 
§ .369, 2 (5tr.®.5B. beItraft (i. :Scite 127), in 2ufunft nadj § 22 bet 9Jlajj< u. @eluAJtbg. 

2) '1lie(e 2{notbnung luurbe in einer öroeitcn )Berfügung bctjellJen 9Jlinifter bon 
gleidjem '1latum (10. ,JuH 1895) nodj be(onber$ roieber1joH. Gr$ roar 1jier ge(agt: 
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Min.-Erl. vom 25. Juni 1896. 

In der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte 
in den Apotheken vom 10. Juli 1895 ist die alle zwei Jahre zu wieder
holende V orlegung sämtlicher in der Apotheke und in den übrigen Ge
schäftsräumen befindlichen Wagen und Gewichte zur Nacheichung an das 
nächstgelegene Königliche Eichungsamt vorgesehen. Zur Erleichterung der 
den Apothekenvorständen hieraus erwachsenden Mühe und Kosten wird 
gestattet, daß die Handelswagen und Handelsgewichte dem nächst
gelegenen Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung vorgelegt werden 
können. Auch ist es zulässig, daß diese Nacheichung in den Räumen 
der Apotheken selbst durch den Eichmeister des betreffenden Eichamts 
stattfindet, wofür jedoch außer der Eichgebühr die Diäten und Reisekosten, 
sowie die Kosten des Transports der zur Ausführung der Nacheichung er
forderlichen Hilfsmittel gemäß Ziffer 4 der allgemeinen Bestimmungen der 
Eichgebührentaxe vom 28. Dezember 1885 zu zahlen sind. Im übrigen 
gelten die in der angezogenen Bekanntmachung vom 10. Juli 1895 er. 
lassenen Bestimmungen. 

Bei der Versendung von Wagen zur Nacheichung dürfen in keinem 
Fall solche Teile zurückgehalten werden, welche Pfannen enthalten. 
Es sind also die Schalen, Gehänge und die Ständer, sofern sie Pfannen 
tragen, mitzusenden. Dagegen sind Stative, welche zum Aufhängen von 
Wagen dienen, deren Balken in einer Schere spielt, nicht mit vorzulegen, 
ebensowenig Gegenstände, wie Etuis, Pinzetten usw. 

Berlin, den 25. Juni 1896. 
Der Minister für Handel und Gewerbe. 

Der 'Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

3m 2tnfd)!ufl an biefe )Berorbnungen erging nod) ber folgenbe 

Min.-Erl., betr. die Normalgewichte in den Apotheken. Vom 28. Dezember 1897. 

Es ist der Wunsch ausgedrückt worden, daß es gestattet werden möge, 
die sogenannten Normalsätze der Apotheker, die bisher zur Nach
prüfung der Präzisionsgewichte bei den Apothekenrevisionen dienten, weiter
hin als Präzisionsgewichte in den Offizinen zu verwenden, nachdem sie 

Die Bevollmächtigten für die amtliche Besichtigung der Apotheken sind darauf 
hinzuweisen, daß die im § 14 der Anweisung der amtlichen Besichtigung der Apotheken 
usw. vom 16. Dezember 1893 vorgeschriebene Prüfung der Wagen und Gewichte in 
Zukunft nioh t mehr stattfindet, und statt dessen nur eine Prüfung der eichamtlichen 
Bescheinigungen gemäß Ziffer 10 der Bekanntmachung vom heutigen Tage vorzu
nehmen ist. Ich, der ::\iinister der geistlichen usw. Angelegenheiten, halte es dabei 
für erstrebenswert, daß diejenigen Wagebalken und Gewichte, welche für den Gebrauch 
in der Apotheke nicht wieder hergestellt werden können, aus dem Verkehr gezogen 
und vernichtet werden: dies darf jedoch nur mit Zustimmung des Apothekenvor
standes, welche in der Besichtigungsverhandlung zu erklären ist, geschehen. 

~ie jett gültigc 2(nttJeifung fÜt bic anttlidje 5Bcfidjtigung bet Wpotljefen Dom 
18. 'iJeoruat 1902 (f. :reil XVIII) oeflimmt bementfpred)cnb in ben §§ 14 nnb 15 um 
folgenbc$: 

Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen über die Richtig. 
keit der Wagen und Gewichte. 

Der Apothekenvorstand hat die eichamtlichen Bescheinigungen über die Nach. 
prüfung der Wagen und Gewichte auf Erfordern vorzulegen. 

~ierauf ljat fidj alfo bic :rätigfeit bet 21pot1)efcnreoiforcn IJi1tfid)t1idj ber ~agen 
unb 0ettJidjte 3u befdjränfen. 
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durch die vorgeschriebene zweijährige Wiederholung der Eichung der Prä
zisionsgewichte entbehrlich und überflüssig geworden sind 1). Da es sich 
tun eine Verwendung der Gewichte handelt, welche deren Eichung als Prä
zisionsgewichte voraussetzt, so wird diesem Wunsche nur insoweit nach
gegeben werden können, als die Reichsgesetzgebung seiner Gewährung nicht 
entgegensteht. Es werden also alle diejenigen Normalgewichte anstandslos 
auch als Präzisionsgewichte in den Offizinen benutzt werden können, die 
einen der hierzu erforderlichen Eichungsstempel (Präzisions- oder Gold
münzstempel) tragen; auch können alle derartigen Normalgewichte, die in 
bezug auf Material, Gestalt und sonstige Beschaffenheit den geltenden Vor
schriften entsprechen, der Eichung und Nacheichung als Präzisionsgewichte 
unterzogen und dadurch in den Offizinen verwendbar gemacht werden. 

Da nach vorstehendem nur ein sehr geringer Prozentsatz der Gewichte 
als nicht eichungs- oder nacheichungsfähig auszuscheiden sein dürfte, so 
erscheint es nicht angezeigt, ihretwegen Ausnahmen von den geltenden 
Vorschriften zuzulassen. 

Berlin, den 28. Dezember 1897. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
Der Minister für Handel und Gewerbe. 

)fiäf)renb nacf) tJorftef)enben )Seftimmungen bie in ben WlJoH)efen tJor~ 
l)anbenen )fiagen unb @eroicf)te ben ~räöifioni3ftemlJel tragen müffen, ifi für bie 
im Baboratotium gebraucf)ten cf)emifcf)~anal~tifcf)en meßgeräte eine @icf)lJffid)t 
nid)t tJorgefcf)tieben. @i3 erging f)ietüber folgenbe )Berfügung: 

Min.-Erl., betr. die Eichung chemischer Meßgeräte. 
Vom 2. Januar 1897. 

Im Einvernehmen mit der Kaiserl. Normaleichungskommission ist dem 
Kgl. Eichungsamte in Köln 2 ) die Befugnis erteilt worden, chemische Meß
geräte, d. h. Geräte, wie sie bei chemischen Analysen in Fabriken, Berg
werks- und Hüttenbetrieben, Apotheken usw. zur Ausführung chemischer 
Untersuchungen dienen, zu eichen. Die Eichung geschieht auf Grund einer 
von der Normaleichungskommission ausgearbeiteten Instruktion genau 
nach den bei dieser Kommission üblichen Methoden und unter deren un
mittelbarer Aufsicht. 

Welchen Anforderungen die zur Eichung zuzulassenden Geräte hin
sichtlich der äußeren Beschaffenheit, Einteilung und Genauigkeit zu ge
nügen haben, ist aus der Bekanntmachung vom 26. Juli 1893 des Näheren 
zu ersehen. Auch ist das Kgl. Eichungsamt in Köln angewiesen worden, 
allen aus dem Publikum über diese Anforderungen etwa gestellten An
fragen, ebenso solchen über Bezugsquellen, Prüfungsgebühren usf. mög-

1) ~ieröu ljatte lcf)on 'oie (öl1Jelte) WCinifterialberfügung bom 10. 'Juli 1895 folgenbe~ 
lieftimmt: 

Der im § 24 Abs. 2 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken 
usw. vom 16. Dezember 1893 vorgeschriebene Satz Normalgewichte ist in Zukunft 
nicht mehr erforderlich. 

;tlie ie~t güHige 2(~otljefenlietrieMorbnung bom 18. ~eliruar 1902 (1. :teH XIV) 
erl1Jäljnt einen lo1cf)en mormalgel1Jicf)h3fa~ baljer ülierljau~t nicf)t meljr. 

2) Baut Q3f. ber mormaleicf)ung5fommiHion bom 26. mObemlier 1896 finb ferner 
öur C:l:icf)ung cf)emifcf)er W1efigeräte ermäcf)tigt: ba5 grofiljeröoglicf) fäcf)fifcf)e C:l:icf). 
amt in ,'JImenau unb ba5 ljeröogHcf) fäcf)fifcf)e C:l:icf)amt in ®eljllierg. 
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liehst eingehende Beantwortung zuteil werden zu lassen. Hierauf werden 
insbesondere die Besitzer von Apotheken hingewiesen, deren Geräte stets 
diejenige Einrichtung und Genauigkeit aufweisen müssen, welche zu ord
nungsmäßig auszuführenden chemischen Analysen erforderlich sind. 

Berlin, den 2. Januar 1897. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 

:!liefer Q:dafl f)at nacf) einer lminAßerf. tJom 12. 9Räq 1897 nid)t ben 
SIma, "ben Q:id)3ttJang auf ®egenftänbe ausöubef)nen, bie if)m gefe~Hcf) nicf)t 
unterliegen. :!ler Q:rlafl beattJeat nm, ben )Befi~ern tJon Wpotf)efen unb cf)emifcf)en 
~abrifen, überf)aupt allen beteiHgten Sfreifen batJon Sfenntnis aU geben, ttJo 
iie d)emifcf)e lmeflgeräte .prüfen laifen Wnnen." :!len preuflifcl)en W.potf)efern 
ift alfo anf)eimgefteUt, ob fie if)re anal~tifcf)en lmeflgeräte eicf)en laffen ttJoUen 
ober nicf)t. :!lie ®runbfä~e, nacf) benen bie Q:icf)ung tJon @eräten für ttJiffen~ 
fcf)aftlicf)e unD tecf)nifd)e Unterfucf)ungen (cf)emifcfJen unb pf)t)fifaIifcf)en m,efl< 
geräten) erfolgt, finb entf)alten in ber )Befanntmad)ung ber Sfaiier1icf)en 9(ormal~ 
Q:id)ungsfommiffion betr. 9tbänberung unb Q:rgän3ung ber Q:icf)orbnung unb ber 
G;icf)gebüf)renta6e tJom 3. 9{uguft 1909 (ffi.®.)BL 1909 )BeHage öU 9(r. 52). 

Über bie \j3riifung tJon ~f)ermometern f)at bie \j3f)~fifanfcf)~~ecf)nifcf)e 
ffieicf)sanftaU unter bem 28. 9{pril 1909 (ffi.8.)BL 6. 193) neue )Beftimmungen 
erraffen. 

VII. Die Branntweinsteuergesetzgebung. 
~ie )BranntttJeinfteuergefe~gebung f)at für ben eigentiicf)en Wpotf)efen~ 

betrieb gegenttJärtig nm nocf) geringe )Bebeutung. )lliäf)renb mfprüngHcf) für 
bie )ßerttJenbung tJon unbenaturiertem )BranntttJein öu SjeifßttJecfen aUgemein 
6teuerfreif)eit gettJäf)rt ttJurbe, ift biefe )ßergünftigung im ~aufe ber 3af)re 6cf)ritt 
für 6d:)ritt mef)r eingefd:)ränft ttJorben, fo bafl ie~t öur )Bereitung branntttJein~ 
l)altiger Sjeilmittel fteuerfreier )BranntttJein felbfi nad:) tJorangegangener lBer~ 
gäHung nid:)t mef)r tJerttJenbet ttJerben barf. 9(ur 3m :!larfteUung einöelner be~ 
ftimmter d:)emifd:) ~ pf)armaaeutifd:)er \j3räparate fottJie fold:)er Sjeilmitte1, ttJeld:)e 
)BranntttJein ni cl) t me f) r entf)aften, ift bie )Benu~ung fteuerfreien )BranntttJeins 
in untJollftänbig tJergälItem Suftanbe &ugelaffen. 

~ie ffied:)t51age grünbet fid:) auf ba5 )BranntttJeinfteuergefe~ tJom 15. 3uH 
1909 unb bie basu tlom )Bunbe5rat erlaffenen )BranntttJeinfteuer~Wusfüf)rungs~ 
beftimmungen infonberf)eit bie )BranntttJeinfteuer~)Befreiungsorbnung. 

Branntweinstenergesetz. 
Vom 15. Juli 1909 (R.G.Bl. S. 661). 

§ 1. Gegenstand. Der im Inlande hergestellte Branntwein unter
liegt einer in die Reichskasse fließenden VerbrauchsabgabeI). 

§ 2. Höhe. Die Verbrauchsabgabe beträgt von der innerhalb des 
Kontingents (§§ 24-41) hergestellten Alkoholmenge 1,05 Mark, von der 
außerhalb des Kontingents hergestellten Menge 1,25 Mark für das Lit,er 
Alkohol. 

1) ~ie ®trafoorfc9riften für bie Sjinteröieljung ber )ßerorauc9$aogaoe fotDie für 
2utDiberljanblung gegen bie öu bellt @efe~ erlaffenen j8ertDaHung$oeftilltlltultgrn finb 
in ben §§ 111-143 enfljaHen. 
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§ 3. Befreiung. Von der Verbrauchsabgabe befreit bleibt: 
1. Branntwein, der ausgeführt wird; 
2. Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken einschließlich der Essig

bereitung, zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken 
verwendet wird, nach näherer Bestimmung des Bundesrats; 

3. der Schwund bei der unter amtlicher überwachung erfolgten Reini
gung, Lagerung und Versendung von Branntwein. 

Die Befreiung von der Verbrauchsabgabe tritt nach näherer Bestim
mung des Bundesrats auch dann ein, wenn durch elementare Ereignisse 
oder unverschuldete Vorgänge Branntwein vernichtet worden oder un
brauchbar geworden ist, sowie in allen Fällen, in denen überwiegende 
Gründe der Billigkeit für eine Befreiung sprechen. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, auch solchen Branntwein von der 
Verbrauchsabgabe freizulassen, der in öffentlichen Kranken-, Entbindungs
und ähnlichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Lehr
anstalten verwendet wird 1 ). 

§ 21. Vergällung des Branntweins. Die Vergällung (Denaturie
rung) des Branntweins erfolgt unter amtlicher überwachung; sie ist ent
weder vollständig, das heißt eine solche, die an sich als genügend erachtet 
wird, den Branntwein zum Trinkgebrauch unverwendbar zu machen, oder 
unvollständig, das heißt eine solche, neben der weitere Maßnahmen zur 
Verhütung der mißbräuchlichen Verwendung des Branntweins zu treffen sind. 

§ 107. Branntweinhandel. Die Verwendung von Branntwein
schärfen ist untersagt. Die Bestimmungen, die hierüber vom Bundesrate 
getroffen werden, sind dem Reichstage mitzuteilen. 

Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Branntwein fest
gehalten werden, der ausschließlich aus Roggen, 'Veizen, Buchweizen, Hafer 
oder Gerste hergestellt ist. 

§ 108. Der Bundesrat wird ermächtigt: 
1. den Kleinhandel mit vergälltem Branntwein abweichend 

von den Vorschriften des § 33 der Gewerbeordnung zu regeln; 
2. zu bestimmen, daß beim Kleinhandel mit vergälltem Branntweine 

die Alkoholstärke durch Aushang in der Verkaufs stelle ersichtlich 
gemacht wird 2 ). 

§ 109. Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in 
Behältnissen von 50, 20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalte feilgehalten 
werden, die verschlosBen und mit einer Angabe des Alkoholgehalts ver
sehen sind. 

§ 1l0. Essigsäureverbrauchsabgabe. Essigsäure, die im Inland 
aus Holzessig oder essigsauren Salzen gewonnen ist, unterliegt einer in die 
Reiehskasse fließenden Verbrauchsabgabe, die 0,30 Mark für das Kilogramm 
wasserfreier Säure beträgt. Die Verbrauehsabgabe ist durch Abfertigung 
festzustellen und vom Hersteller zu entrichten, sobald die Essigsäure die 
Erzeugungsstätte verläßt. 

Von der Verbrauchsabgabe befreit bleibt nach näherer Bestimmung 
des Bundesrats Essigsäure, die ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken 
verwendet wird. 

2u bem ®efe~ 'f)at ber 1Bunbe>3wt unter bem 9. 6eptemlJer 1909 eine ffieif)e 
bon 1BranntttJeinfteuer~2:(u>3fü'f)rung>3lJeftimmungen erlaffen. jßon biefen lommen 

1) )8on biefet ~tmäcf)tigung 'f)at bet ~unbe~tat Gleotaud) gemacf)t. )8gl. [)tannt~ 
l1Jeinfteuet<~cfreiung~orbnung § 29ff. (EleHe 97). 

2) )8gl. 'f)ieröu ~tannt\lJeinfteuer<~efteiung~otbnung § 15 (elcHe 93). 



!)O VII. Branntweinsteuergesetzgebung. 

f)icr nur bic )Brall\th1Jeinfjeuer~58efreiung00rbnung unb bie ctffigfiilttc~Drbll11J1g 
ilt 58etrad)t. ~ie für .)Jf)armaöeutifd)e ultb d)emifd)~inbufiriene .\treife roid)tigfien 
58eftimmultgelt ber erfieten fautelt: 

Branntweinsteuer-Befreillngsordnung. 
Bk. des Reichskanzlers vom 9. September 1909 (R.Z.B1. S. 1091). 

Erster Abschnitt. Steuerfreie Verwendung von Branntwein.') 

I. Umfang der Steuerbefreiung. 

§ 1. (1) Für Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken einschließ
lich der Essigbereitung, zu Putz-, Heiznngs-, Koch- oder Beleuchtungs-

1) ~ie iRedjt!3Iage l)i11(idjHidj ber iteuerfreien 'Bettuenbung bun ~rllllnt> 
tu ei n, (otueit Fe l)ier intereHiert, iit nad) ben ~eftimmltngen ber ~rannttueinfteuer> 
befreiungeorbnung fur3 folgenbe: 

1. lßoIlftänbig bergäIIter ~mnnttuein blUf bcrtllenbet tuerben Jltr .~)eriteIlullg 
jämtIidwr .\)eiImittel (aud) stierI)eiImittcJ), tueldje im fertigen 8ttftanbe ~ranlli< 
ltJein nidjt meI)r entf)llhen. ~ic 'Bertuenbung bcmrtigcn ~rl1lllltltJeine bebarf 
feiner befonbcren 0:rfaubni!3 im 0:iJl3c!faIle unb untcrliegt feinet .\l'ontwlfe mtjict 
ben für ben 'Berfel)r mit oergäHtcm jBrannttucin aIlgemein borgeidjriebcnCll 
ffiebifionen (§ 28 ~efr.D.). 8ufammenfc~ung unb 'Bcnucnbung be!3 amtlidjcn 
'BergällungBmitteIB finb in § 3 ber ~efr.:8. angegeben. )(Ierboten ijt bic ~enuBung 
berartigen ~ranntltJcinB öur .\)erftellung bon 0:fiig für @enuUöltJecfe, öur .~)er< 
ftelhmg bon Q':röeugnijfen, bie alB Q':rfatl bon ~mnntltJein genofien ltJerben fönnen, 
1mb bon alfoI)oll)aItigelt \}obrifaten, bie i\llm menfd)lidjen CSlenufic bienen föllnen 
(~ 14 ~efr.:D.). 

:2. 811 bemfelbcn 8ltJecfe ltJie im \}alfe 1 ift eB ferner möglicI) , eittcn unboIl< 
ftänbig, b. I). etltJa!3 fdjltJäcf)er bergällten ~nfoI)oI3U benu~en. :.tlaB 'Bergälltmg0< 
mittel beftel)t bmm auB 5 I .s;;)olbgeift ober nur 0,5 I l,ß~ribinbaien aUf 100 1. 2Xbcr 
bie ~(u0mt~ung biefer crrmädjtignng ift Mn einer befonbeten Q':rlaufmii3 im Q':in5el< 
falle abI)ängig, nnb bie 2XnltJenbung biejeB fdjtuädjet bergällten ~ranl1ttueil1B 
ul1terliegt in allen iI)ren l,ßI)afen bon ber 9lbfertigm1g uub ~agetllltg an bis Dur 
cnbgüItigen ~enu~ung unb 'Berredjl1Ul1(J einer ,)Jeinlid)cn unb umitiinblid)cn 
stontrofle (§§ 17-21 ber ~cfr.:D.): Fe ift berooten bltr ~)critellllng bon Q:iiig für 
0lcnu!i3tuecfe, bon flüjfigen alfoI)olI)altigen l,ßarfümerien, bon .\folJh 8al)n> unb 
~JlunbltJäffet1t ober bon alfol)oll)altigen \}abrifaten, ltJeldje ilum menfcf)lidjen @c< 
nufie bienen fönnen (§ 16 5Bcfr.:D.). 

3. Weit @eneI)migung beB .\)aulJtamtB barf bei ber \}abrifation beftimmter I,ßrä. 
lJarate ein nodj auf anbere \)(tt unboUftänbig bergällter ~ranntltJein benutlt 
tu erb en, bei bem baB 'Bergälluug:3mittcl jebeBmaf mit befonbcrer S'(ücfjieflt ouf 
baB Q':nblJrobuft aUBgeltJäl)lt ift. ~ic Stoutrolle ift l)icr biefelbe ltJie im g'alle 2. 
:.tlie I,ßrälJaratc, für tueldjc ftcuerfrcier ~rallntltJein in biefer UUbollitänbi~lCll 
'Bergällung 3uge1a)fen ift, finb fofgenbe: 

Ather 
Athylschwefelsaure Salze 
Agaricin 
Aldehyd 
Bleiweiß 
Bromäthyl 
Bromhaltige Fette zu Heilzwecken 
Bromoform 
Bromsilbergelatine 
Bromsilberkolloclium 
Chemische Präparate, welche Brannt· 

wein nicht mehr enthalten, mit Aus· . 
nahme folgender Ather: formicicus, 

valerianicus, bu tyricus, oxalicus, se· 
bacinicus 

Ohloräthyl 
Ohloralhydrat 
Ohloroform 
Ohlorsilberkollodium 
Chlorsilbergelatine 
Elektrodenplatten für elektrische Sammler 
Essigäther 
Essigsaure Salze (Bleizucker usw.) 
Glykoside 
Guajakharz 
Harze und Gummiharze 
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zwecken oder in öffentlichen Kranken-, Entbindungs- und ähn
lichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Lehr
anstalten Verwendung findet, wird Steuerfreiheit nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts gewährt, und zwar in der Regel 
nach Vergällung des Branntweins (§§ 2-28), in besonderen Fällen ohne 
Vergällung auf Grund eines Nachweises über die Verwendung des Brannt· 
weins (§§ 29-46)_ 

(2) Die Verwendung von vergälltem Branntwein zur Herstellung der 
im § 4 unter d und e angeführten Heilmittel und anderer Heil· 
mittel, welche Branntwein nicht mehr enthalten, ist als eine Ver
wendung zu gewerblichen Zwecken anzusehen. Zu den Heilmitteln gehören 
nicht nur die Mittel, die zur Heilung der Krankheiten von Menschen, 
sondern auch die, die zur Heilung der Krankheiten von Tieren dienen. 

11. Vergällung von Branntwein. 

§ 2. Die Vergällung ist entweder vollständig, d. h. eine solche, die 
an sich als genügend erachtet wird, den Branntwein zum Trinkgebrauch 
unverwendbar zu machen, oder unvollständig, d. h. eine solche, neben der 
weitere Maßnahmen zur Verhütung der mißbräuchlichen Verwendung des 
Branntweins zu treffen sind. 

§ 3. (1) Zur vollständigen Vergäll ung dient, "orbehaltlich einer 
anderen Bestimmung des Blmdesrats, ein Gemisch "on vier Raumteilen 
Holzgeist und einem Raumteile Pyridinbasen (allgemeines Vergällungs
m.ittel), welchem bei seiner Zusammensetzung Lavendelöl oder Rosmarinöl 
bis zu 50 g auf jedes "olle Liter hinzugefügt werden darf. Von dem Ge
mische sind dem zu vergällenden Branntwein 2,51 auf je 1001 Alkohol 
zuzusetzen. 

Jalapenharz Photographische Papiere 
Jodäthyl Podophyllin 
Jodhaltige Fette zu Heilzwecken (Jodipin, Salizylsäure 

l\forrhuol usw.) Salizylsaure Salze 
Jodoform Santonin 
Jodsilbergelatine Scammonium 
Jodsilberkollodium Seifen, feste 
Kampfer synthetischer Tannin 
Klebegummipräparate Teerfarbstoffe einschließlich der zu ihrer 
Kollodium Gewinnung bestimmten Hilfs- und 
Lösungen von Kollodiumwolle in Brannt- Zwischenstoffe 

wein und Amylacetat oder anderen Trockenplatten 
Lösungsmitteln (Zaponlack) Verbandstoffe 

Pankreatin Wissenschaftliche (medizin., botan., zoo-
Paraldehyd log.) Präparate zu Lehrzwecken 
Pegamoid Wollfette (Lanolin). 
Pflanzenbasen (Alkaloide) Zelluloid 

~ie für biefe ~älle beftimmlcn )ßergällungi3mitiel finb: 2it1)er, ),ßenöol, 
j{lromät1)t)l, ~1)loroform, Soboform, Sfalilauge, St'amvrer, 9JCet1)t)lalfo1)ol, ~)/alrolt< 
lnuge, ',ßetroIeumbcnöht, ffiiöinu~iJI. :tcrvcntinöl, :ricriJL 

4. 81)nc )ß crgäHllng bnrf fteuerireicr ),ßranntl1Jc1n IcbiglidJ bon ftaatlid)cn unb 
fommunalcn stranfcn1)äufcrn, G:ntbinbungf\< unb ä1)nlidJen 2rnftaltcn, n110 nud) 
9.YIilitätlaöaretleu H. bgf., 10)uie bon öffcntlidJcn luiHcnfdJaftlidJcn Bc1)ranftaltcn 
(b. 1). 91nftnftcl1, bcrcn Sjallvt~ltJcrf in ber BeI)rtätigfeit befte1)t), in bctcn ),ße< 
tricben ölt allcn lDiHcnjd)aftlidJcn unb ~c\lö\1.)cdclt, ben unmittelbaren ttJic ben 
mittelbaren, bentl~t \1,)crbcn. 
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(2) Die vollständige Vergällung kann auch in der Weise erfolgen, daß dem 
Branntwein 1,25 I des allgemeinen Vergällungsmittels und außerdem 0,25 I 
Kristallviolettlösung und 2-20 I Benzol auf je 100 I Alkohol zugesetzt werden. 

§ 4. Zur unvollständigen Vergäll ung dürfen folgende Stoffe 
(besondere Vergällungsmittel) verwendet werden, die dem zu vergällenden 
Branntwein in den dabei bezeichneten Mengen auf je 1001 Alkohol zuzu
setzen sind: 

a. Zu gewerblichen Zwecken aller Art einschließlich der Her
stellung der unter d und e aufgeführten Heilmittel und anderer Heil
mittel, die Branntwein nicht mehr enthalten (§ 1 Abs. 2): 51 Holz
geist oder 0,5 1 Pyridinbasen. 

c. Zur Herstellung von Zelluloid, Pegamoid und synthetischem 
Kampfer: 1 kg Kampfer oder 21 Terpentinöl oder 0,51 Benzol. 

d. Zur Herstellung nachbenannter Erzeugnisse: Äther (Schwefeläther) 
mit der aus § 27 sich ergebenden Beschränkung, äthylschwefelsaure 
Salze, Agarizin, Podophyllin und Skammonium, Guajakharz, 
Jalapenharz sowie andere Harze und Gummiharze, Aldehyd, ge
wöhnlicher und Paraldehyd, Chlor- und Jodäthyl, Brom-(Chlor-, 
Jod-)silbergelatine und ähnliche Zubereitungen sowie photographi
sche Papiere und Trockenplatten, Chloralhydrat, Elektroden
platten für elektrische Sammler, Essigäther mit der aus § 27 sich er
gebenden Beschränkung, Glycoside, Klebegummipräparate, Kollo
dium und Chlor-(Brom-, Jod-)silber - Kollodium sowie Lösungen 
von Kollodiumwolle in Branntwein und Amylacetat oder anderen 
Lösungsmitteln (Zaponlack), Pancreatin, Pflanzenbasen (Alkaloide), 
Salicylsäure und salicylsaure Salze, Santonin, Tannin, Teer
farbstoffe einschließlich der zu ihrer Gewinnung bestimmten Hilfs- und 
Zwischenstoffe sowie Lösungen von Teerfarbstoffen für die Zeugdruckerei, 
chemische Präparate, nicht genannte, welche Branntwein nicht mehr 
enthalten, mit Ausnahme der in § 71 unter a-e bezeichneten zusammen
gesetzten Ätheri), Verbandstoffe: 10 I Äther (Schwefeläther) oder 1 I 
Benzol oder 0,5 I Terpentinöl oder 0,025 I Tieröl. - Zur Herstellung von 
Bleiweiß und essigsauren Salzen (Bleizucker und dergleichen): 1 1 
Benzol oder 0,5 1 Terpentinöl oder 0,025 1 Tieröl. - Zur Herstellung von 
Bleiweif.} und essigsauren Salzen (Bleizucker und dergleichen) bestimmter 
Essig darf unter besonderen Aufsichtsrnaßnahmen auch in Essigfabriken 
hergestellt werden (§ 27 a). - Das aus vergälltem Branntwein hergestellte, 
zum Handel bestimmte Kollodium muß mindestens ein Hundertstel seines 
Gewichts an Kollodiumwolle enthalten. In Zweifelsfällen sind Proben zu 
entnehmen und durch einen Chemiker nach der in Anlage 1 gegebenen 
Anleitung auf den Gehalt an Kollodiumwolle zu untersuchen. 

e. Zur Herstellung von Chloroform, Jodoform, Bromoform und 
Bromäthyl sowie von brom- oder jodhaltigen Fetten zu Heil
zwecken (J odipin, Morrhuol usw.): 300 g Chloroform oder 200 g Jodoform 
oder 300 g Bromäthyl. Es ist gestattet, das zuzusetzende Jodoform zu
nächst in einem Teile des zu vergällenden Branntweins aufzulösen und den 
Rest des Branntweins mit der Lösung zu vermischen. 

I. Zur Herstellung wissenschaftlicher (medizinischer, botanischer, 
zoologischer) Präparate zu Lehrzwecken: 11 technisch reiner Methyl
alkohol und 1 1 Petroleumbenzin. 

1) SDiCß finb Aether formicicus, - valerianicus, - butyricus, - oxalicus, - seba. 
cinicus. 
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1Il. Zur Herstellung von festen Seifen: 1 kg Rizinusöl und 400 g 
:Natron- oder Kalilauge. Es ist gestattet, das zuzusetzende Vergällungs
mittel zunächst in einem Teile des zu vergällenden Branntweins, auch 
unter Erwärmen, aufzulösen und den Rest des Branntweins mit der Lösung 
zu vermischen. Als fest sind Seifen anzusehen, wenn sie sich bei gewöhn
licher Wärme (15-200 ) in Stücke von bestimmter Form schneiden lassen. 
Seifen, die unter Verwendung von derartig vergälltem Branntwein herge
stellt sind, dürfen nicht mehr als zwei Zehntel ihres Gewichts an Alkohol 
und an Wasser und müssen mindestens vier Zehntel ihres Gewichts an ver
seifbaren Bestandteilen enthalten. In Zweifelsfällen sind Proben zu ent
nehmen und durch einen Chemiker nach der in Anlage 1 b gegebenen An
leitung auf ihren Gehalt an Alkohol, Wasser und verseifbaren Bestandteilen 
zu untersuchen. 

n. Zur Herstellung von Wollfetten (Lanolin) ünd Wollspickölen 
(Spinnölen, vValkfetten, Schmalzfetten ): 5 I Petroleumbenzin. 

§ 12. Es ist verboten, aus vergälltem Branntwein das Vergällungs
mittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergällten 
Branntwein Stoffe beizufügen, durch welche die Wirksamkeit des Ver
gällungsmittels in Beziehung auf Geschmack, Geruch oder Farbe ver
mindert wird. 

§ 14. (1) Der vollständig vergällte Branntwein darf zu sämtlichen 
im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Zwecken verwendet werden 1). Die Ver
wendung des Branntweins zur Herstellung von Essig für Genußzwecke, zur 
Herstellung von Erzeugnissen, die als Ersatz von Branntwein genossen 
werden können, und von alkoholhaItigen Fabrikaten, die zum 
menschlichen Genusse dienen können, ist unzulässig. 

§ 15. (1) Auf den Handel mit vollständig vergälltem Brannt
wein findet § 33 der Gewerbeordnung keine Anwendung 2). 

(2) Wer mit vollständig vergälltem Branntwein handeln will, hat dies 
vor Eröffnung des Handels der Hebestelle und der Ortspolizeibehörde unter 
Bezeichnung der Verkaufsstelle anzumelden. Die Hebestelle trägt die An
meldung in ein Verzeichnis ein und erteilt über die Anmeldung eine Be
scheinigung, ohne welche mit dem Handel nicht begonnen werden darf. 
Die Bescheinigung ist in der Verkaufsstelle aufzubewahren und den Be
amten auf Verlangen vorzuzeigen. Liegen Tatsachen vor, welche die Unzu
verlässigkeit des Gewerbetreibenden in Beziehung auf den Handel mit 
vergälltem Branntwein wahrscheinlich machen, so hat die Hebestelle vor 
Erteilung der Bescheinigung an das Hauptamt zu berichten. 

(3) Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in Be
hältnissen von 50, 20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalt feilgehalten 
werden, die mit einer Angabe des Alkoholgehalts und mit einem besonderen 
Verschlusse derart versehen sind, daß der Inhalt ohne Verletzung des Ver
schlusses nicht entnommen werden kann. Die näheren Bestimmungen über 
Art und Anbringung des Verschlusses trifft der Reichskanzler. Bis zum 
1. Oktober 1910 können die Gewerbetreibenden von der Anbringung des 
Verschlusses absehen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden auch Behältnisse 

1) %Ufo, iotueit ~eilmitte1 in ~Mtacf)t fommen, nut öut ~etiteUung bet in § 4 
untet cl unb e angefü1)tten I,ßtä~amte unb anbetet ~eilmittel, tu el cf) e ~h a n n t tu ei n 
11 i cf) t me1)r ent1)alten. 

2) 2um ~anbeI mit boUftänbig bergäntem 5Bmnnttuein ift alfo eine befonbete 
(I) e n c 1) m ig u ng nicf)t etfotbetlicf). j'yemer 1ft nacf) einet )Betfügung be5 ~teuflifcf)en 
~inan5minifter!;l bom 1. Ill~ril 1896 ber .\)anbel mit benatmiertem 5Bmnnttuein einer 
lSettieb5fteuet nicf)t me1)t untertuorfen. 
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zugelassen, die der Bestimmung über den Raumgehalt nicht entsprechen, 
darüber hinaus, aber nicht länger als bis zum 30. September 1912, jedoch 
nur dann, wenn die Behältnisse mit dem angeordneten Verschlusse versehen 
werden können und wenn sie bereits vor dem 1. Oktober 1909 zum Feil
halten vollständig vergällten Branntweins benutzt worden sind. 

(4) Vergällter Branntwein, in dem das Alkoholometer eine Stärke 
von weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, oder der in unerlaubter Weise 
(§ 12) behandelt ist, darf nicht verkauft oder feilgehalten werden. 

(5) In den Verkaufsräumen ist an einer in die Augen fallenden Stelle 
und in deutlicher Druckschrift eine Bekanntmachung auszuhängen, 
wonach es verboten ist: 

a. vergällten Branntwein, in dem das Alkoholometer eine Stärke von 
weniger als 80 Gewichtsprozent a11zeigt, zu verkaufen oder feil
zuhalten; 

b. aus vergälltem Branntwein das Vergällungsmlttel ganz oder teil· 
weise auszuscheiden oder dem vergällten Branntwein Stoffe beizu
fügen, durch welche die Wirksamkeit des Vergällungsmittels in 
Beziehung auf Geschmack, Geruch oder Farbe vermindert wird, 
oder solchen Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. 

(6) Das Hauptamt kann die Erteilung der Bescheinigung versagen 
oder die Fortsetzung des Handels mit vergälltem Branntwein untersagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbe
treibenden in Ansehung dieses Gewerbebetriebes wahrscheinlich machen. 
Von der Entscheidung ist der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen. 

(7) Die im § 28 Abs. 1 bezeichneten Befugnisse stehen für den Handel 
mit vollständig vergälltem Branntwein auch den Beamten der Polizei
verwaltung zu. 

§ 16. (1) Wer Branntwein unvollständig vergällen lassen will, 
hat beim Hauptamt die Genehmigung hierzu schriftlich nachzusuchen und 
dabei das Vergällungsmittel, den Verwendungszweck unter Bezeichnung 
der herzustellenden Erzeugnisse, die Art und Weise der Verwendung und 
den Ort der Lagerung des vergällten Branntweins anzugeben. Die Ent· 
scheidung über den Antrag ist vom Hauptamt zu treffen; der Antrag ist 
abzulehnen, ,venn der nach § 4 unter a zu vergällende Branntwein zur 
llerstellung von Essig für Genußzwecke, von flüssigen alkohol
haltigen Parfilmerien, von Kopf-, Zahn- und Mundwässern 
oder von alkoholhaItigen Fabrikaten verwendet werden soll, die 
z um menschlichen Gen usse dienen können. 

(2) über die erteilten Genehmigungen ist vom Hauptamt ein Ver
zeichnis zu führen. 

§ 17. Der unvollständig vergällte Branntwein darf nur zu dem ge
nehmigten Zwecke (§ 16), nur in der angemeldeten Art und Weise und, 
soweit nicht das Hauptamt im Einzelfall eine Ausnahme zuläßt oder die 
§§ 23-26 Platz greifen, nur von demjenigen verwendet werden, auf dessen 
Antrag die Vergällung erfolgt ist. 

§ 23. (1) Die Vergällung von Branntwein mit fünf Liter Holz
geist (§ 4 unter a) kann auch dann gestattet werden, wenn der J3rannt· 
wein nicht in den Gewerberäumen des Antragstellers verwendet, sondern 
an andere Gewerbetreibende abgegeben werden soll. 

(2) Auf den Handel mit Holzgeist-Branntwein finden die Vorschriften 
des § 15 Abs. 1, 4 und 5 sowie die §§ 24 und 25 Anwendung. 

S 24. (I) In dem nach § 16 Zu stellenden Antrag ist die Erlaubnis 
nauhzusnchen, den vergällten Branntwein zu verkaufen. Das Haupt-
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amt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen Ver ka ufserla u bni s
schein nach Muster 10, der in ein Verzeichnis einzutragen ist. Der Erlaubnis
sehein ist bei dem Kontrollbuch aufzubewahren und spätestens am achten 
Tage nach Ablauf seiner Gültigkeitsfrist an das Hauptamt zurückzugeben. 

(2) Der Branntwein darf nur an Gewerbetreibende abgegeben werden; 
die ihre Berechtigung zum Ankauf von Holzgeist-Branntwein durch Vor
zeigung ihres Ankaufserlaubnisseheins (§ 25) nachweisen. Der Händler 
darf den Branntwein nicht in kleineren Mengen als zwei Liter und nur 
insoweit abgeben, als dadurch die in dem Ankaufserlaubnissehein angegebene 
Höchstmenge nicht überschritten wird. Beim Verkaufe hat der Händler 
die verkaufte Menge nach Litern unter Beifügung seines Namens und des 
Tages jedesmal auf dem Ankaufserlaubnisscheine zu vermerken und diesen 
an den Käufer zurückzugeben. 

(3) über den zum Verkaufe bestinnnten Holzgeist-Branntwein ist vom 
Händler statt des KontrolIbnehs nach Muster 7 ein solches auch nach 
Muster 11 fortlaufend zu führen. Die Abschreibungen im Kontrollbuche 
sind auf Grund der Vermerke auf den Ankaufserlaubnisscheinen nach näherE'r 
Bestimmung des Hauptamts zu prüfen. 

§ 25. (1) Wer Holzgeist-Branntwein beim Händler kaufen will, hat 
bei dem Hauptamt, in dessen Bezirk seine Gewerbsanstalt liegt, die Ge
nehmigung hierzu nachzusuchen. Dabei sind die Art der beabsichtigten 
Verwendung des Branntweins und der voraussichtliche Jahresbedarf nach 
Litern anzugeben. 

(2) Das Hauptamt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen 
Ankaufserlaubnissehein nach Muster 12, der in einer besonderen Ab
teilung des im § 24 vorgeschriebenen Verzeichnisses einzutragen ist. Erweist 
sich die festgesetzte Höchstmenge als unzureichend, so kann das Hauptamt 
sie auf Antrag erhöhen. Der Ankaufserlaubnissehein ist bei jedem Ankauf 
von Holzgeist-Branntwein dem Händler zur Eintragung der gekauften 
.NIE'nge vorzulegen, außer dieser Zeit aber zur Einsicht der Beamten bereit 
zu halten. Er ist dem Antrag auf Erteilung eines neuen Erlaubnisseheins 
beizufügen, spätestens aber am achten Tage nach Ablauf seiner Gültig
keitsfrist an das Hauptamt zurückzugeben. 

(3) Es kann verlangt werden, daß auch der Käufer durch seine Bücher 
oder durch eine besondere Buchführung die Verwendung des Holzgeist
Branntweins nachweist; dies wird namentlich dann zu geschehen haben, 
wenn die jährliche Bedarfsmenge 100 1 Alkohol überschreitet. 

(4) Der Erlaubnissehein ist solchen Personen zu versagen, die den 
Branntweinausschank betreiben oder mit vergälltem oder unvergälltem 
Branntwein handeln. Er kann auch in anderen Fällen versagt werden, 
insbesondere wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des 
Gewerbetreibenden bei Verwendung vergälltE'n Branntweins wahrschein
lich machen. 

§ 27. (1) Für vollständig oder unvollständig vergällten Branntwein, 
der zur Herstellung von Ather oder Essigäther verwendet werden 
soll, wird die Steuerfreiheit nur unter der Bedingung gewährt, daß der 
Ather oder Essigäther unter amtlicher überwachung entweder ausgeführt 
oder im Inland zu gewerblichen Zwecken, zur Vornahme von Unter
suchtmgen zu wissenschaftlichen oder technischen Zwecken, zur Herstellung 
von Verbandstoffen und nicht ätherhaitigen Heilmitteln1 ) oder im Betriebe 

1) ~ie fteuerfreie 5BerUJenbung bon %ttljet unb Q:fjtgätljet imlllvotljefen. 
(J c t xi e 0 c ift nod) einet 5Berfügung be~ \ßrobiniliolfteuerbireftor~ ber \ßrobin~ ~ranben· 
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der im § 29 bezeichneten Anstalten lmd Fabriken verwendet wird. Soweit 
der Äther und Essigäther nicht vom Hersteller verbraucht, sondern an 
andere Gewerbetreibende oder die genannten Anstalten und Fabriken ab
gegeben werden soll, finden die in den §§ 23-25 gegebenen Bestimmungen 
übel' die Erteilung von Verkaufs- und Ankaufserlaubnisscheinen 
Rowie übel' die Führung eines Kontrollbuchs durch den Verkäufer mit der 
.:\faßgabe Anwendung, daß die Anschreiblmgen über Verkauf, Ankauf und 
Verwendung von Äth8rmengen nach Gewicht zu erfolgen haben. Es kann 
verlangt werden, daß auch der Käufer durch seine Geschäfts- und Fabri
kationsbücher oder durch besondere Buchführung die vorschriftsmäßige 
Yerwendung des Äthers und Essigäthers nachweist. 

(2) Eine Ankaufserlaubnis für Äther, der aus steuerfreiem Branntwein 
hergestellt ist, kann auch dann erteilt werden, wenn der Äther vom Käufer 
ausgeführt oder an ankaufsberechtigte Gewerbetreibende, Anstalten und 
Fabriken abgegeben werden soll. Der Zwischenhändler unterliegt in diesem 
Falle denselben überwachungsmaßnahmen wie der zum Verkaufe des Athers 
ermächtigte Hersteller 1 ). 

(3) Das Hauptamt kann Ätherfabrikanten ge8tatten, aus steuerfrei ab
gelassenem Branntwein hergestellten Ather gegen Versteuerung des ver
wendeten Branntweins zu anderen als den im Abs. 1 angegebenen Zwecken 
zu verwenden oder abzugeben. Gegebenenfalls ist der Äther zur Ver
steuerung (Nachzahlung der Verbrauchsabgabe nach dem höheren Satze, 
Rückzahlung der Vergütung) anzumelden, sein Gewicht amtlich festzustellen 
und die zu entrichtende Steuer unter Annahme von 1,61 Alkohol für jedes 
volle Kilogramm Äther zu berechnen. 

(4) Die näheren Anordnungen trifft die Direktivbehörde. 
§ 28. (1) Die Beamten sind befugt, die Gewerbe- und Geschäfts

räume, in denen die Lagerung, die Verwendung oder der Verkauf ver
gällten Branntweins stattfindet, während des Betriebs oder der Offen
haltung des Geschäfts zu jeder Zeit, sonst von morgens 6 bis abends 9 Uhr 
zu betreten, die Vorräte an vergälltem und unvergälltem Branntwein zn 
prüfen und Proben davon zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer 
für entnommene Proben Entschädigung in Höhe des üblichen Kaufpreises 
zu leisten. Die näheren Bestimmungen über die Zahl und Ausführung der 
Revisionen trifft die Direktivbehörde. 

vmg ag eine )ßcrwenbung ßU gcwcrblid)en 2weden im 6inne ber ~tannt1peinfteucr< 
vefrciungi30rbuung nid)t anöulelJen. 2riJot1)efcr bÜtfen balJet fteuerfteicn Illt1)ct votlJ. 
C!'Higät1)er nur 3ur 5Born(1)mc wiHenld)aftlid)cr ober ted)nijd)cr UntetfUd)ungen (~. ~. 
I.Etüfung ber \}{röneiftoffe), Dur SjerfteIlun(l bon 5Berbanbftoifcn uno nid)t ät1)er1)aItigell 
.\Jeilmitte1n beöic1)en unb ocrwenben. \yür bie tJorld)rifgmäliige 5Berwenbung beil! fteuer> 
freien Ouantumi3 fann ein befonbere ~Ud)füljtung bon ber ::1)ireftibbeljörbe IJOrgefd)rieben 
tucrben. 

1) 11 :tier 2 w i \ d) e nljä n bIer unterliegt benleIben st'ontroHen tuie ber Sjerfteller." 
2(uf ben SjerfteHer finben aber, wenn er ben 5!ttf)er wetter berfauft, bie in ben §§ 23-25 
gegebenen 5Bor\d)riften über bit' C!'rteilung bon ~erfaufi3< unb 2rnfaufi3edoubnii3fd)einen 
"entliJred)enbe IJ[nwenbung". .3'n § 25 ift nun über ben ~{nfauf;3erlaubni;3fd)ein gefagt: 
,,:tier C!'rlaubni;3fd)ein ift fold)en ~er\onen ilu b er\ ag en, bie ben ~ranntweinaui3fd)anf 
betreiben ober mit bergälltem ober unbcrgäntem ~ranntttJein ljanbeln." 2ur C!'däuterun(l 
biefer 2fnorbnung, bie allo auf bie 5!ttljererlaubni;3fd)einc "entfiJred)enbe 2rnwenbung" 
finbclt loll, l)ot ber iJreuliijcf)e iJinonllminifter im S'(1)re 1901 foIgenbc 2rnorbnung edaHelt: 

Mit Rücksicht darauf, daß Ankaufserlaubnisscheine über Äther nur zu
verlässigen Personen erteilt werden sollen, erscheint es unbedenklich, die Ausfertigung 
von Ankaufserlaubnisscheinen auch für solche Personen zu gestatten, die mit Äther, 
der aus versteuertem Branntwein hergestellt ist, Handel treiben. 
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(:2) Die Beteiligten sind verpflichtet, auf Erfordern den Bestand an 
vergälltem und unvergälltem Branntwein sowie an VergällungRmitteln anzu
geben und vorzuzeigen sowie den Beamten über den Gewerbe- oder Geschäfts
betrieb Auskunft zu erteilen. Die Oberbeamten sind berechtigt, die Ein
kaufs-, Lager-, Betriebs- und Verkaufs bücher während der Geschäftsstunden 
einzusehen. 

In. Steuerfreie Verwendung von unvergälltem Branntwein. 

§ :29. Ohne Vcrgällung darf Brannt'.vein steuerfrei abgelassen 
werden: 

a. an Kranken-, Entbindllngs- und ähnliche Anstalten, 
welche nicht nach § 30 der Gewerbeordnung der Konzessionspflicht 
unterliegen, sowie an öff entliehe wissenschaft liehe Lehr
anstalten (cl. h. Anstalten, der0n Hauptzweck in der Lehrtätig
keit besteht) 1). 

30. (1) Der ohne Vergällung steu0rfrei ahgelassnne Branntwein darf 
a. von den in § 29 unter a bezeichneten Anstalten innerhalb ihres 

Betriebes zu Heilzwecken oder zu sämtlichen wissenschaftlichen 
Zwecken ... verwendet ~werden. 

(3) In den Fällen zu a macht es keinen Unterschied, ob. die Ver
wendung des Branntweins nnmittelbar zu den bezeichneten Zwecken erfolgt 
oder ob nur eine mittelbare Verwendung, z. B. zum Reinigen von 
Geräten, zur Desinfektion des Operateurs oder des Operationsfeldes, zur 
Heizung. von Inhalationsapparaten stattfindet. 

lBeIJor nocf) bie lBrannttueil1fteuer'lBefreiung~orbl1ul1g bie mertuenbung IJon 
IJergäHtem ®jJiritu~ ~ur SjerfteHung brannttuein1)altiger .\)eilmitte1 (aud) &um 
äuj3erficf)en ®ebraucf)) in ber je~igen lBeftimmt1)eit au>3gefcf)lojfen 1)atte, tuaren 
über ben merfe1)r IJon .\)eilmitteIn, bie mit berartigem lBrannttuein bereitet 
tuaren, in \.lSreu j3 en öltJei merfügungen ergangen, bie aucf) ie~t nocf) bafe1bfi 
al>3 recf)t>3gültig an5ufe1)en jinb. Sn ben übrigen beutfcf)en lBunbe>3ftaaten geHen 
nur bie reid)>3gefe~Hcf)en lBeftimmungen. ,])ie beiben merfügungen lauten: 

Min.·Erl., betr. den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaitigen Arzneimitteln. 
Vom 20. Juni 1905. 

In den Preislisten mehrerer Großdrogenhandlungen findet sich in 
neuerer Zeit bei zahlreichen weingeisthaItigen Arzneimitteln der Zusatz 
"hergestellt aus Spiritus mit Holzgeist denaturiert". 

Obgleich die Verwendung solcher Fabrikate für Heilzwecke unzulässig 
ist, so besteht doch die Möglichkeit, daß dieselben in einzelnen Fällen in 
Apotheken Eingang finden. 

Euer usw. wollen die im dortigen Bezirk mit der amtlichen Besichti
gung der Apotheken betraute Kommission anweisen, die in Frage kom
menden Arzneimittel bei den regelmäßigen Besichtigungen der Apo
theken der Prüfung auf einen Gehalt an dem als Denaturierungs
mittel verwandten acetonhaItigen Holzgeist zu unterwerfen. 

Da das Arzneibuch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, keine 
Anweisung für den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaItigen Arznei
mitteln gibt, habe ich nach Anhörung von Sachverständigen das in der 

1) "Offentlid)e" S3ef)ranftalten finb nur fo1d)e, bie aus öffentlid)en ))JHtteln unter
f)alten werben. lYÜt \JritJate 2ef)ranftalten ift bie )ßcrgünftigung bes § 29 a1)0 of)ne )Se. 
belttltng. 

Böttger. Apotheken gesetze. 4. Anfl. 7 
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anliegenden Beschreibung angegebene Verfahren für die erforderliche Unter
suchung ausarbeiten lassen. 

Durch Aceton oder Holzgeist verunreinigte und damit für Heilzwecke 
nicht geeignete Arzneimittel, welche in Apotheken oder Apothekerwaren
handlungen vorgefunden werden, sind aus dem Verkehr zu ziehen 1) und die 
betreffenden Geschäftsvorstände unter Androhung weiterer Maßnahmen 
auf das Strafbare des Verkaufs derartig verfälschter Heilmittel hinzuweisen. 

Berlin, den 20. Juni 1905. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
1. A.: Althoff. 

Vm'f(thren j'it1' den Nachweis von .Holzgeist in branntweinlutltigen 
Al'zneimitteln. 

Zur Denaturierung von Branntwein ist nach der Branntweinsteuer
Befreiungsordnung acetonhaItiger Holzgeist zu verwenden. In der Regel 
wird es genügen, wenn die Abwesenheit von Aceton in den zu prüfenden 
Arzneimitteln festgestellt wird. Zu dem Zweck sind in einem 50 ccm fassen
den Kölbchen, welches mit einem aufsteigenden, zweimal rechtwinklig ge
bogenen, ungefähr 75 cm langen Glasrohr und einer Vorlage verbtmden ist, 
5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit mit kleiner Flamme vorsichtig 
zu erhitzen, bis 1 ccm Destillat übergegangen ist. Unter Beobachtung der 
erforderlichen Vorsicht wird dabei der absteigende Schenkel des Glasrohrs 
nicht warm. Das erhaltene Destillat wird mit der gleichen Menge Natron
lauge alkalisch gemacht und das Gemisch mit 5 Tropfen einer Lösung von 
21/ 2 T. Nitroprussidnatrium in 100 T. Wasser versetzt. Bei Gegenwart 
von Aceton tritt Rötung bis Rotfärbung ein, die nach vorsichtigem über
sättigen der Natronlauge mittels Essigsäure in violett übergeht. Enthält 
die Flüssigkeit kein Aceton, so nimmt sie unter gleichen Umständen eine 
rein gelbe Farbe an, die auf Zusatz von Essigsäure wieder verschwindet. 

Soll neben dem Aceton auch der Holzgeist nachgewiesen werden, so 
ist in naehstehender Weise zu verfahren: 

In dem oben beschriebenen Kölbchen werden 10 ccm des Spiritus
präparates unter den angegebenen Vorsichtsmaßregeln der Destillation 
unterworfen, bis 1 ccm Flüssigkeit übergegangen ist. Das Destillat wird 
mit 4 ccm verdünnter Schwefelsäure (20prozentige) gemischt und in ein 
weites Reagensglas übergeführt. In das durch Eintauchen des Reagens
glases in kaltes Wasser gut gekühlte Gemisch wird nach und nach unter 
starkem Umschütteln 1 g fein zerriebenes Kaliumpermanganat eingetragen. 
Sobald die Violettfärbung verschwunden ist, wird die Flüssigkeit durch ein 
kleines, nicht angefeuchtetes Filter in ein Reagensglas filtriert, das meist 
schwach rötlich gefärbte Filtrat einige Sekunden lang gelinde erwärmt und 
darauf 1 ccm des nun farblosen Filtrats vorsichtig mit 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure gemischt. Dem abgekühlten Gemenge wird eine frisch be
reitete Lösung von 0,05 Morphinhydrochlorid in 2,5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure hinzugefügt und durch vorsichtiges . Umrühren mit einem 
Glasstabe die Mischung bmvirkt. 

Enthält das untersuchte Präparat Holzgeist, so tritt bald, spätestens 
innerhalb 20 Minuten, eine violette bis dunkelviolettrote Färbung ein. 
Holzgeistfreie Präparat,e zeigen nur eine schmutzige Trübung. 

1) 0:ine ~eidjlagnalJme ber \ßriiparate fann nur nadj ben ~eftimmnngcn ber 
6trafp!O&efiorbnung "erfolgen, eine 0:in~iel)ung nur in @emiifilJeit bC0 § 40 beo 
6trctfgefe~11ltd)e0. (Ubet {leibe f. steil VII!.) 



~lit denaturiertem Spiritus hergestellte Heilmittel. !Hl 

Für die Prüfung auf Verunreinigung durch acetonhaItigen Holzgeist 
kommen zunächst folgende Arzneimittel in Frage: 

Spir. Angelic. comp., Tinct. Aloes, 
caeruleus, Arnicae, 
camphoratus, Asae foet., 
Cochleariae, Benzoes, 

,,. Formicarum, Cantharid., 
russicus comp., Capsici, 
saponato-camph., Catechu, 
saponatus, Myrrhae, 
Sapon. kaI., Jodi. 
Sinapis. 

Letztere ist vor der Destillation durch Zusatz von 5 ccm Wasser und 
2,0 fein zerriebenem Natriumthiosulfat zu 10 ccm Tinktur und darauf 
folgendes Schütteln zu entfärben. 

Spiritus und Spiritus aethereus, sowie auch von den obengenannten 
Präparaten: Spiritus Angelicae compositus. Spiritus camphoratus und 
Spiritus Formicarum können ohne vorherige Destillation der Prüfung auf 
einen Gehalt an Aceton unterzogen werden. Spiritus caeruleus ist vor der 
Destillation mit verdünnter Schwefelsäure anzusäuern. 

Min.·Erl., betr. die Abgabe von mit denaturiertem Spiritus hergestellten Heilmitteln. 
Vom 13. Februar 1906. 

In den durch Runderlaß vom 22. Dezember 1902 mitgeteilten Grund
zügen über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der 
Apotheken)) ist unter NI'. 8 bestimmt, daß die vorhandenen Arzneimittel 
echt und zum Gebrauch für Menschen und Tiere geeignet, sowie weder 
verdorben noch verunreinigt sein dürfen. Ferner ist in dem Erlasse vom 
20. Juni 1905 darauf hingewiesen, daß es strafbar ist, Heilmittel, welche 
durch Verwendung von mit Holzgeist denaturiertem Spiritus hergestellt 
sind, in den Verkehr zu bringen. 

Eine bezügliche Anfrage gibt mir jetzt Veranlassung, nach Anhören 
der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen noch besonders 
darauf hinzuweisen, daß mit denaturiertem Branntwein hergestellte Heil
mittel, auch wenn sie nur zu äußerlichem Gebrauche bestimmt sind, als 
echt und zum Gebrauch geeignet nicht anzusehen sind 2 ). Sie 
dürfen daher außerhalb der Apotheken ebensowenig wie innerhalb derselben 
abgegeben werden. 

Berlin, den 13. Februar 1906. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 
1. A.: Förster. 

Q:in gemeinfamer Q:r!aj3 ber tJreuj3ifd)en iD1inifter ber geiftHd)en ufro. 2fn< 
3elegen'f)eiten, ber ~inan,Jen unb bes S'nnern bom 13. üftober 1906 rid)tet fief) 
Dann nod) befonbers gegen bie )8erllJenbung bon benaturiertem 6tJiritus 5ur 
,l)erftel1ung bon ::trinf6ranntroeinen. ~anad) foHen bie :trinfbranntroeine au cf) 
auf einen etroaigen ßle'f)aU an benaturiertem Q3ranntroein unterfud)t unb Q3e~ 

1) S. ®eite 56, 
2) :Diefe 2ruffafiung ift burd) mcqrfad)c (!1itfd)cibungen bC$ SUj), oeftiitigt itJorbm. 

M.(\). 2. ;januar 1908 (~q.2tg. 1908 9'r. 5), 16. SejJtcl110cr 1907 (\)3q.3tg. 1907 911'. (8), 
3. JU11i 1909 (\)31).3113. 1909 ffiI. 47). 

7* 
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funbe von benaturiertem ISpiritus in strinfbrannt\ueinen auf @tunb bes maf)~ 
tungsmitteIgefe~es 3ur fitafreef)tHef)en lBerfolgung gebrad)t werben. 

:tie ebenfaUs unter bem 9. lSeptember 1909 (ffi.8.Q31. IS. 1173) erlaffene 
@ffig[äure~ (:rbnung l)at für ben ~Xpoff)denbettieb laum prafti[ef)e Q3ebeufung. 
~Jf)r wefentfief)fter Snlja1t ift baljer im naef)fteljenben nur fuq 3ufammengefaBt. 
9Caef) § 110 bes Q3ranntweinfteuergefe~es erftrecft fief) bie Q3efteuerung ber 
@ffigiäure nur auf l10:ffigfäure, bie im Snlanbe aus S)oIöeffig ober effigfauren 
lSa13en gewonnen ift". :tie mbgabe ift babei auf 30 \ßf. pro Stifo wafferfreier 
lSäure feftgefe~t. 1Steuerfrei foH bleiben 0:ffigfäure, bie au.sgefüf)rt ober öu ge~ 
werb1ief)en 8wecfen verwenbet wirb. 9Cad) ber 0:ffigfäureorbnung ift nun weiter 
3U unterf ef)eiben 3wif ef)en foIef)er 0:ffigfäure, bie 3u @enuB3wecfen ge ei g n e t 
unb folef)er bie nur öu gewerbfief)en 8weden geeignet ift. ~e~tere ift fteuer~ 
frei, es Wirb ba3u aber nur unreine lSäure gered)net, für beren ~eftftenung ein 
befonberes lBerfaljren angegeben ift. 0:rftere ift fteuerpflicf)tig, foweit fie nief)t 
ausgefüljrt ober 3u gettJerblief)en 8wecfen verwenbet werben fon. Sm ganöen 
ergibt fief) alf 0 folgenbes: 

1. ISteuerpfIief)tig ifi nur aus S)olöe)fig ober effigfauren lSalöen ljer
gefieHte 3u @enuB3wecfen geeignete, b. lj. reine 0:ffigfäure, bie weber ausgefüljrt, 
ltoef) 3u gewerbfief)en 8wecfen verwenbet Wirb. 

2. 1Steuerfrei ift: a. @ätultgseffigfäure, b. aus S)olöeffig ober effigfauren 
6a13en gewonnene lSäure, bie wegen if)rer Umeingeit nur iJU gewerb1ief)en 
8wecfen geeignet ifi, c. reine lSäure biefet S)erfunft, wenn fie ausgefüljrt ober 
tatfäef)fief) 3U gewerblief)en 8wecfen verwenbet werben [oU. 

;Jjie fteuerfreie lBerwenbung reiner 0:ffigfäure öU gewerblief)en 8wecfen wirb 
meift nur naef) vorljeriger lBergäHung ber 0:ffigfäure 3ugeIaffen, wobei bas lBer
gäHungsmittel je naef) bem einöelnen ~an befonber0 gewälj!t werben fann. 3ft 
eine lBergäHung mangeI0 eines geeigneten ilJ(itteI0 aber 1tid)t mögfief), fo fann 
aud) ber Q3e3ug unvergäIIter fteuerfreier 0:ffigfäure geftattet werben, woöu wieber 
bei onbere 2{nfaufs~ unb lBerfaufi3~Q;rlaubnii3f ef)eine erforberlief) finb. 

Sm ~{nfd)IuB an bas Q3ranntweinfteuergefe~ fei gier eine Q3eftimmung bes 
Q3 tu u ft e u erg e f e ~ e s unb ber 3ugel.)örigen musfül.)tungsanweifung erWäl.)nt, bie 
[ief) mit ber Q3efteuetung von 9JCaIöet traft befaBt. 

Brausteuergesetz. Vom 15. Juli 1909 (R.G.BI. S. 773). 

§ 4. Ist mit der steuerpflichtigen Bereitung von Bier oder bierähn
lichen Getränken zugleich eine Bereitung von Essig oder von Malzextrakt 
und sonstigen Malzauszügen verbunden oder werden diese Erzeugnisse aus 
Malz in eigens dazu bestimmten Anlagen zum Verkauf oder zu gewerblichen 
Zwecken bereitet, so muß die Brausteuer auch von dem zu ihrer Herstellung 
verwendeten Malze entrichtet werden. 

Brausteuer-Ausführungsbestimmungen. Vom 24. Juli 1909 (H.Z.BI. S. 413). 

§' 11. (3) Die Bereitung von Malzextrakt zu Heilzwecken in 
Apo t h e k e n und pharmazeutischen Laboratorien nach den Vorschriften 
des Deutschen Arzneibuchs!) und ebenso die Bereitung von Malzextrakten 
und sonstigen Malzauszügen in Anlagen, in denen diese Erzeugnisse zur 
Herstellung anderer Waren, z. B. Zucker- und Malzzuckerwaren, Malz-

1) ::Diefet SjintueiB auf baB ::Deutfdjc 9Xr&neibudj ift itrtümlid). ::Dai3 bii31)er geHenbc 
2Tröneibudj gibt feine )Bor[djriften über bie jßereitung oon WCal&e~traft, [old)c [inb oiel
lne~r in beln (frgän31tttg0budje ijUln 2Tröneibudj ent1)aHen. 
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essenz und dergleichen restlos weiterverarbeitet oder mitverarbeitet werden, 
ist der Brausteuer nicht unterworfen. Die Bereitung von ::\1alzextrakt und 
sonstigen Malzauszügen in diesen Anlagen ist jedoch, wenn sie gewerbs
mäßig erfolgt, dem zuständigen Hauptamt anzumelden und unterliegt den 
von diesem erforderlichenfalls anzuordnenden überwachungsmaßnahmen1 ). 

(4) Wird Malz in anderen als den in Abs. 3 bezeichneten Anlagen zur 
Herstellung von Malzextrakt oder sonstigen Malzauszügen verwendet oder 
wird von den in Abs. 3 bezeichneten Anlagen ein Teil der gewonnenen 
J\Ialzauszüge verkauft oder zur Herstellung von Bier, bier ähnlichen Ge
tränken oder Essig weiterverarbeitet, so ist die Brausteuer von der gesamten 
verwendeten Malzmenge zu entrichten. Die Anlagen sind in diesem Fallß 
als Brauereien anzusehen. 

VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 
jilläljrenb bie @ettJerbeorbnung nur öu einem ;reif unmittelbar auf ba~ 

2ttJotljefergettJerbe anttJenbbar ifi, gefien bte groj3en ffieicf)~geie~e, ba~ S)anbe1~. 
gefe~bud), ba~ )Eürgerficf)e @eie~bucf) unb ba~ 6trafgefe~bucf) für ba!3 'lleutfcf)e 
ffieicf), in bo!fem Umfange aucf) für ben 2ttJotljeferfianb. S'n biefen @efe~bücf)ern 
fottJie in ben fie ergän~enben @efe~en unb 7ßerorbnungen über bM gericf)tHcf)e 
7ßerfal)ren unb ba~ @ebül)renttJefen tfi eine gan~e ffieilje bon )Eeftimmungen 
entljafien, bie für ben 2ttJotljefer aI!3 @efcf)äfWmanlt bon groj3er )Eebeutung finb. 
'lliefeIben finb im folgenben öufammengefieHt: 

Handelsgesetzbuch. 
Vom 10. Mai 1897 (R.G.Bl. S.219). 

Erstes Buch. Handelsstand. 
Erster Abschnitt. Kaufleute. 

§ 1. Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handels
gewerbe betreibt. 

Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nach
stehend bezeichneten Arten von Geschäften zum Gegenstande hat: 

1. die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren un
verändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter 
veräußert werden ... 2) 

1) :tIurd) 'oie 2:t:ui3fü'f)rungslieftimmungen wirb 6teuerfrei'f)eit borgefe'f)en: 1. für 'oie 
,,'Bereitung bon Wlafcrer,traft 5u SjeU5weCfen in 2I\JotlJefen unb \J'f)arma5eutifd)en Balio
tntorien nad) ben 18orfd)riften bei3 :tIeutfd)en 2Iröneiliud)ei3": 2. für 'oie 'Bereitung bon 
~maI~e;r:traft in 2:t:nlagen, in benen bai3fellie ßur Sjerftellung bon Buderroaren ufro. reftloi3 
tJetarlieitet roirb . .;-\n erfterem :;Salle (liei 'ocr 5Sereitung fru ,peUöroeden in 2:t:\Jot'f)efen ufro.) 
\uitb 'oie 6teuerfrei'f)eit 0 'f) n c 18 0 r li e'f) alt aui3gef\Jrod)en, in Ie~k~em (liei ber 5Sereitung 
in BuCferroarenfaorifen) bagegen roirb fie bon ber 5Sebingung ao'f)ängig gemad)t, baji 'oie 
lJergeftellten Wlalöe;r:trafte ober -aUi3öüge re ft I 0 i3 öur '(Jalirifation ber lietreffenben Buder
waren ufro. berroenbet werben. OJefd)ie'f)t biei3 nid)t, roirb alfo ein :reil ber Wlar~aw3~üge 
alS fold)e berfauft, fo ift 'oie gan~e Wlal~menge fteuer\Jflid)tig. 

2) :tIa 'oie 2:t:\Jot'f)efer fief) mit ber 2:t:nfef)affung unb )llieiterberäujierung bon oeroeg
lief)en 6aef)en ()lliaren), teifi3 in unberänhertem Buftanbe, tei1i3 naef) erfolgter 5Se
arlieitung ober 18eraroeltung liefef)äftigen, fo finh fie aIß Sl'aufleute im 6illne bei3 ~anbeg~ 
ßefe~liuef)ci3 all&U;e'f)en unb 'oie bon ilJncn fi'r i'f)rcn OJefef)äfti3lietrieo gefef)loficnen 18er-
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§ 4. Die Vorschriften über die Firmen, die Handelsbücher und die 
Prokura finden auf Handwerker, sowie auf Personen, deren Gewerbe
betrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, keine 
Anwendung .... 

§ 7. Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach welchen 
die Befugnis zum Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder von gewissen 
Voraussetzungen abhängig gemacht ist, wird die Anwendung der die Kauf
leute betreffenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs nicht berührt. 

Zweiter Abschnitt. Handelsregister. 
§ 8. Das Handelsregister wird von den Gerichten geführt. 
§ 13. Soweit nicht in diesem Gesetzbuch ein anderes vorgeschrieben 

ist, sind die Eintragungen in das Handelsregister und die hierzu erforder
lichen Anmeldungen und Zeichnungen von Unterschriften sowie die sonst 
vorgeschriebenen Einreichungen zum Handelsregister bei jedem Register
gericht, in dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlas
sung besitzt, in gleicher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptnieder
lassung zu bewirken. 

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet nicht 
statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung bei dem Gerichte der 
Hauptniederlassung geschehen ist. 

§ 14. Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der Unter
schrift oder eine Einreichung von Schriftstücken zum Handelsregister vor
zunehmen, ist hierzu von dem Registergerichte durch Ordn ungsstrafen 
anzuhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark 
nicht übersteigen. 

Dritter Abschnitt. Handelsfirma. 
§ 17. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er im 

Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt!). Ein Kauf
mann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

§ 18. Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter oder nur 
mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu führen 2). 

Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts
verhältnis andeutet oder sonst geeignet ist, eine Täuschwlg übel' die Art 
oder den Umfang des Geschäfts oder die Verhältnisse des Geschäftsinhaben; 
herbeizuführen. Zusätze, die zur Unterscheidung der Person oder des Ge
schäfts dienen, sind gestattet. 

§ 19. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft hat den 
Namen wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein 
einer Gesellschaft andeutenden Zusatz oder die Namen allel' Gesellschafter 
zu erhalten. 

träge nacf) ben )8eftimmungcn bc~ S)anbeggl'll't\bucf)e~ 3U beurteilen. 0n bielem Sinlle 
~aben cntlcf)iebcn: m.ü.Sj.6J. (19. ,;juni 1876), ~.6J. starl!3rul)e (26. ,;juni 1880), D . .\3.(\). 
®tuttgart (1882), D . ..\3.(\). Wlüncf)en (27. ®elJtember 1882), cnblicf) ba0 m.(\). mit be~ 
fonberem )8e~ug auf bie lJreuflifcf)e OJele~gcbung (28. 910bcmbcr 1893, ~1).3tg. 1898 
)Jet. 77 unb 7. ,;juni 1899, ~11.3tg. 1901 91r. 35). 

1) '2HB .p 0 f alJ 0 t 1) cf e barf eine 2(lJot1)efc nltt bml1l be(\cicf)nct lucrbcn, \Denn 
beten ,;jn1)abet ba0 S)oflJräbifat bcrlief)en if±. 2(nbernfallB fann bie ~o1i3ei bie )8e~ 
öeicf)nung a15 .pofalJot1)cfe berbieten, audj loenn biele im .panbel::lregifter eingetragen 
ift. ~a0 SjoflJräbifat gellt nicf)t mit ber 6irma auf ben illefcf)äft0nadlfolgcr über, 
fonbern 1)aftet an ber \;ßerfon (ü.)ß.(\). 31. ,;jauuar UllO, ~1).3tg. 1910 91r. 11). 

2) a:ine t)iermit ü6minftim1l1cnbc (5;orbcrtm\) cnHJiilt § 15:1 bcr (llclll,~. (j, Seite (l). 
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Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Namen wenig
stens eines persönlich haftenden Gesellschafters mit einem das Vorhanden
sein einer Gesellschaft andeutenden Zusatze zu enthalten. 

Die Beifügung von Vornamen ist nicht erforderlich. Die Namen anderer 
Personen als der persönlich haftenden Gesellschafter dürfen in die Firma 
einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nicht 
aufgenommen werden. 

§ 22. Wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von 
Todeswegen erwirbt, darf für das Geschäft die bisherige Firma mit oder 
ohne Beifügung eines das Xachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fort
führen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die 
Fortführung der Firma ausdrücklich willigen ... 

Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pacht
vertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses übernommen, so finden diese 
Vorschriften entsprechende Anwendung. 

§ 23. Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches 
sie geführt wird, ver ä u ß e r t werden. 

§ 24. 'Vird jemand in ein bestehendes Handelsgeschäft als Gesell
schafter aufgenommen oder tritt ein neuer Gesellschafter in eine 
Handelsgesellschaft ein oder scheidet aus einer solchen ein Gesellschafter 
aus, so kann ungeachtet dif'ser Veränderung die bisherige Firma fortgeführt 
werden. Bei dem Ausscheiden eines Gf'sellschafters, dessen Name in der 
Firma cnthaltf'n i"t, bedarf ('s zur Fortführung der Firma der ausdrück
lichen Einwilligung de:,; Gf'sell:,;chafters oder seiner Erben. 

§ 25. 'Ver ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der 
bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis 
andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäfts 
begründeten Verbindlichkeitpn des früheren Inhabers.' Die in dem 
Betriebe begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als 
auf den Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine 
Erben in die Fortführung der Firma gewilligt haben. 

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur 
wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht 
oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt wor
den ist. 

Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handels
geschäfts für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein be
sonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere wenn die übernahme 
der Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dC'm Erwerber bekannt 
gemacht worden ist. 

§ 29. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firnm und den Ort seiner 
Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirke sich die Nieder
lassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden; 
er hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen 1). 

1) 91ucI) %l1Jotf)Cfcr linb bannrf) 3ur G:intragung il)rer iljirnll1 in~ ~)anbe1~rcgiitcr 
bcr1Jflic1)tct. \)(Ltr jolcI)c alcfcI)iiftc, 'oie nirf)t über bcn Umfang be~ SHeingclucrbes f)inau5< 
ne1)Cll, jiub nac1) § .1 bcs .\).al.\H. \.1on birjcr 58et1JflicI)tung befreit. ~ie Gl:intmgung ins 
.\)anbclsregiftcr f)at für ~I1Jot1)efer aud) 'oie ,8uneiJörigfeit ßU bcn S)anbcli3fa m mcrn 
öm ~olgc. ~cnn § '3 3iifcr 1 beil .\.JrcuiiijcI)eJt 6lcjcllC0 über bic ,\)mtbcl-3fammcrn bOllt 
2.1. ~cbruar 1870 OßIU. 19. 2(ußuft 1897 bcitimmt: 

§ 3. Die Mitglied .. r der Handelskammer wprden gewählt. Berechtigt an d .. r 
\Vahl tcilznnelllll"Il, nnd vcrpfliehtd, zn den Kosten der Handelskammer 
boi zutrage 11, sind, Hofern sie zur Gewerbesteuer vcraitlagt sind: diejenigen IZaufleute 
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§ 30. Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte odor 
in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister 
eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden ... 

§ 31. Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber sowie die Ver
legung der Niederlassung an einen anderen Ort ist nach den Vorschriften 
des § 29 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das gleiche 
gilt, wenn die Firma erlischt. Kann die Anmeldung des Erlöschens einer 
eingetragenen Firma durch die hierzu Verpflichteten nicht auf dem im 
§ 14 bezeichneten Wege herbeigeführt werden, so hat das Gericht das Er
löschen von Amts wegen einzutragen. 

Vierter Abschnitt. Handelsbücher. 

§ 38. Jeder Kaufmann ist verpflichtetl), Bücher zu führen und 
in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen 2 ). 

Er ist verpflichtet, eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der abge
sendeten Handelsbriefe zurückzubehalten und diese Abschriften SOWÜl die 
empfangenen Handelsbriefe geordnet aufzubewahren 3). 

§ 39. Jeder Kaufmann hat bei dem Beginne seines Handelsgewerbes 
Heine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines 
baren Geldes und seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu ver
zeichnen, dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände anzugeben 
und einen das Verhältnis des Vermögens und der Schulden darstellenden 
Abschluß zu machen. 

Er hat demnächst für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs ein solches 
Inventar und eine solche Bilanz aufzustellen; die Dauer des Geschäfts
jahrs darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Aufstellung des Inventarfl 
und der Bilanz ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
entsprechenden Zeit zu bewirken. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Beschaffenheit 
des Geschäfts die Aufnahme des Inventars nicht füglich in jedem Jahre 
geschehen kann, so genügt es, wenn sie alle zwei Jahre erfolgt. Die Ver. 
pflichtung zur jährlichen Aufstellung der BiIan~ wird hierdurch nicht 
berührt. 

§ 40. Die Bilanz ist in Reichswährung aufzustellen, 
Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind sämtliche Ver. 

mögensgegenstände und Schulden nach dem Werte anzusetzen, der ihnen 
in dem Zeitpunkte beizulegen ist, für welchen die Aufstellung stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. 

(natürliche und juristische Personen), die als Inhaber einer Firma in einem für den 
Bezirk der Handelskammer geführten Handelsregister eingetragen stehen, 

Sjieröu gelJören a1fo al1cf) bie ~q.JOtlJefer. 
1) '1lie 9cicf)terfüHung ber bem S'fal1fmann in ben §§ 38ff. auferlegten ~ervffid1< 

lungen lJat, ltJenn er feine ,8al1hmgen eil1ftent obcr in S{ol1fl1r§! gerät, fttafrecf)Hicf)e ß·olgcn 
(§§ 239 unb 240 ber .~onf11t§!orblllt1tg, f. lSeite 120). 

2) @eeignete WMter öU einrt Vtaftifcf)cn Q311cf)fül)tuug in 9Ivotl)den finb an· 
(lcgcben in Dr. 5ffi. Wla l) er: '1lie fal1fmännijcf)e \!311cf)fülJt11ng in ber llivot~efe unb 
Dr. Cf. WC ~ Ii u§!; ~er ~(votlJrfcr ar§! Olefcf)äfti3mann (beibe jßerlag lJon 011Hu§! ISlJringer 
in Q3erHn). 

3) '1lie Wufbeil1alJrUltg(jöeit für bic .\lanbcli36ücf)er unb ,z,anbcli3oriefe betragt 
lIad) § 44 ,z,.0l.~. 10 0alJrc. 
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§ 41. Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmanne zu unter
zeichnen. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, 
so haben sie alle zu unterzeichnen. 

Das Inventar und die Bilanz können in ein dazu bestimmtes Buch 
eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. Im letzteren 
Falle sind sie zu sammeln und in zusammenhängender Reihenfolge geordnet 
aufzubewahren. 

§ 43. Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erforder
lichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden S pr ach e 
und der Schriftzeichen einer solchen zu bedienen. 

Die Bücher sollen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. An Stellen, die der Regel 
nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren Zwischenräume gelassen 
werden. Der- msprüngliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels 
Dmchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemaoht, es darf nichts 
radiert, auch dürfen solche Veränderungen nicht vorgenommen werden, 
deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei der msprünglichen Ein
tr-agung oder erst später gemacht worden sind. 

§ 44. Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbücher- bis zum 
Ablaufe von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenommenen 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Dasselbe gilt in 
Ansehung der empfangenen Handelsbriefe und der Abschriften der 
abgesendeten Handelsbriefe sowie in Ansehung der Invehtare und 
Bilanzen 1). 

Fünfter Abschnitt. Prokura und Handlungsvollmacht. 

§ 48. Die Prokura kann nm von dem Inhaber des Handel8geschäfts 
oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrücklicher Er
klärung erteilt wer-den. Die Erteilung kann an mehrere Personen gemein
schaftlich erfolgen (Gesamtprokma). 

§ 52. Die Prokura ist ohne Rücksicht auf das der Erteilung zugrunde 
liegende Rechtsverhältnis jederzeit widerruflich, unbeschadet des An
spruchs auf die ver-tragsmäßige Ver-gütung. Die Prokura ist nicht über-

1) 2tus ber 5ßerVilidjtung, bie ille1djäfHlbüdjet unb .j8riefe 10 0a~re lang aUf. 
ßubcmaf)rcn, folgt iebodj nidjt o~ne mdterei3, baß bieie ~ofumente bei einem j8e\i~. 
medjfeI bes ®efdjäft;3 bom 5ßetfäuier bem Sfäufer mit übergeben merben müHen. 
~a befte~enbe ®cldjäftc in bct ~egd olJnc I2lftion 1mb ~aiii\)n, ol)ne Übernn~me ber 
,)lußcnltänbe unb o~ne 5ßerVflidjtun(j bie Sdj1l1bcn ßU bCl;al)kn, beräuüctt merben, 10 
ge~en bie @efdjäfti3büdjer, foroeit fie 0:intragungcn au;'; ber ~cfit~eit bes 5ßcrfäufcrs 
mtljaItcn, bcn ncuen Grrmerbcr nidjg nn. 8n bernrtigcn ;Yüllen ttJirb mnn bie .l,)nnb. 
ltmgsliüd)er fdne!3toegs nli3 8ulie~ör be;:i GkfclJäfte'3 Iictrad)ten fönnel\. Iffiirb iebod) ein 
pefte~enbe6 @efd)äft bernrtig berfnuft, bnfl meit ßlttücfliegenbe Cheigniije unb Cfnga(lc
mcnt;3 in iljrct :1:otalität bon bem neuen <fttucrbcr mitübernommen ttJcrbcn, \uie c<3 Iici 
bem lBeIfauf bon 2ivot~efcn ttJo~1 faum ooqufommen vfleo f ,I iuirb mnn nl~ mutmaj3~ 
lidjcn $arteituilfen mol)lmlllcIJmcn müHen, bnfl bic I)nnbfungi3oüdjer audj aus bet ülteren 
Seit n1<3 8ube~öt be<3 Cllcfd)äjtc'3 (lcItcn foffcn. Cf,;; fönncn lid) inbcj\cn ~älle erei\jncn, 
in \tJeldjen ber 5ßcrfäufcr, of)itc illtt ~lußIJänbiguitg ber ~üdjet nn ben ~1äufcr bervflidjtet 
~u fein, e'3 bOd) geftatten muj3, bnj3 ber .\täufcr bie ~üd)er cinliel)t, um 2lnffcf)luj3 ülier 
medjt!3berl)ältniHe ilu gc\tJiniten, in \ueld)e er n10 medjt'3nnd)folgcr jeinc'3 ~\orgängers im 
Cllcfd)üft ein\1ctretcn ift. ~inc ~5rrvflid)jung ilur 5ßorlcgung bcr ~üd)cr lebiglidj ÖU bon 
~'1mecfe, um bnrnu'3 ben Umfa~ bcs illefdjäfte'3 in bcrfdjiebenen W(onatcn unb 0a~rcn 
nus bct früqercn j8cfitöcit bcs 5ßerfüufers feftöuftcllen, ift alier geje~lidj nidl1 ilu fon· 
ftruicrcn, fnlls nidjt 'orr Sfaufbcrtrag ba3u einen bCftimmtcn ~(nIJalt barbietet. 0'n let\< 
ierem Sinne ljat nltdj gdegcntlid) bn!3 D.,I.?ill. ~)a111burg ClIt[djiebcn, . 
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tragbar. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Inhabers des Handels
geschäfts. 

§ 53. Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Handels
geschäfts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Ist die 
Prokura als Gesamtprokura erteilt, so muß auch dies zur Eintragung an
gemeldet werden. Der Prokurist hat die Firma nebst seiner Namensunter
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. Das Erlöschen 
der Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung an
zumelden. 

Sechster Abschnitt. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge. 

§ 59. Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer 
Dienste gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehilfe)1), hat, soweit 
nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den Umfang seiner Dienst
leistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die 
dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten, sowie die dem Orts
gebrauch entsprechende Vergütung zu beanspruchen. In Ermangelung 
eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach angemessenen Leistungen 
als vereinbart. 

§ 60. Der Handlnngsgehilfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals 
weder ein Handelsgewerbe betreiben noch in dem. Handelszweige de:,; 
Prinzipals für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen2 ). 

Die Einwilligung zum Betrieh eines Handelsgewerbes gilt als erteilt, 
wenn dom Prinzipal bei der An:,;tellung des Gehilfen bekannt ist, daß er 
daR Gewerbe betreibt, und der Prinzipal die Aufgabe des Betriebs nicht 
ausdrücklich vereinbart. 

§ 61. Verletzt der Handlungsgehilfe die ihm nach § 60 obliegende 
Vt'rpflichtung, so kann dt'r Prinzipal Schadensersatz fordern; er kann 

1) S)anblnngi3(lcljHfc im 8inne bC0 S).Cll.Q3. ift alfo nur, ,,)uer in einem S)anbe[~. 
gcmcroe Dur .I,leiftung faufmännifef)er ~ienfte gegen 0:nt(leH angefteHt ift." ~a bie 21.po. 
H)efcn öum S)anbeI5gcmcroe geljörcn, )uürbcn 21.p 0 tlj dcrg e ljil f en alfo oljne )ueit.~re~ 
aI5 Sjanblungi3geljilfen an5ufcljen fcin, menn illre :Dicnfte "fllltfmännifef)e" mären. U6er 
!c~terc \:I;rage ift fief) jeborlj bie ffieef)tf.preef)ung nief)t einig. 0:i3 liegen I)ierübcr folgenbe 
Q;ntfef)eibungen bor: ,,:DLl bct \)l.potljcfer staufmann ift, finb bie in feinem metriebe tätigen 
~erfonen, injomcit, afi3 Fc nief)t lllti3jef)licj3fief) ober botltJiegmb tcef)nifef)e ~ienite ber· 
rief)tcn, afi3 fllltfmännijef)c Wrbeiter anßufeljcn." ~H.0J. 7. 3uni 1899 (~lj.3tg. 1901 
~(r. 35.) Q;bcnfo .I,l.Cll. I merlin 8. Wlär& 1900 (~l).gtg. 1900 ~/r. 40). ~(oef) bcfUmmte, 
crflätle bai;i St.0J.: "I)X.potljefcrgclJiffen ]inb rcgrlmäj3i\l .\)anblungßgef)ilfen unb unter
liegen baner ben 58orjef)riften bei3 ,\)anbcl;3geje~bud)ei3." ~t0J. 28. WCai 1902 (~lj.2tg. 
1902 ~(r. 80). ;l;nnl'l': li'in bOtßltg(iJt1cije für 'oie )}{cöe.)Jtur 1mb ben ~anbberfmtf 
c1t(lagierter 9(potf)cfcr(ld)ilfe ift n(" .\1l1ltbfltl1(ls\(le!)i1fe im Sinne be,:; ~.(\l.Q3. anöuieI)en. 
\3.(\:\. lUm 25. ;lanunr 1907 (~lj.Btr!. IH07 9Ir.1ri). ':Dagegen bcrnclnten bie ~anbht1tg>3' 
geljiffencigenjef)aft 'ocr 9(.potl)efergcf)iIfclt folgenbe 0Jcrief)te, )uelef)c bie :Iätigfeit ber an· 
gefleHten \lf.potf)der als cine bor)uiegcnb teef)nifef)e anjal)en: ,oJ}.(\\. mrei$fau 15. il/o. 
ucmbrr 1904 (~f).3tg. 1905 ~r. 16) unD ,\3.(\\. ~ranfflttt n. SJ. 15. {'>ebmar 1904 (~1).3tg. 
1904 ilIr. 28). ,I)ier&u faj3te fenter bel' .)Jreuj3ifef)e 2(.potf)efcrfammcrau>3fef)uj3 in feiner 
8i~ung bom 22. ~Iobember 1904 forgenbc ffiefolution: ,,~er \lf.pot1)eferfammerau>3fef)ufl 
ift bcr I)(n)ief)t, baj3 bie §§59-75 bei3 ~al1beI5gcfe~ei3 bOlll 10. WCai 1897 fief) nuf 
~(tloU)efer(leI)il[m nnb \lfpotljefetIeljrfingc mit oe3ie1)en." 

jillerbcn bie W.pot1)efcrge1)i![en nief)! aI5 ,\)anblungi3geljilfen an(lejcljcn, jo regeln 
)ief) illre recf)tlid)Clt 58crl)ältnijfc naef) ben meftimlllungcn bes Q3.0J.m. üuer ~ieltftbcrttng 
(f. Seitc 115). 

2) Untcr biefe," ~gcr1Jot würbe bielfeief)t aucf) (leljilren, )llelln bell 9(nC\cltcll!cl1 in 
9ljJotf)cfen bon bCllt i:\;abrifnlltctT cinci3 .pljarma3cutijef)C1t ~räjJnrnts ein bellt llmjl1t3 bieie,; 
~Jlittl'l~ in 'ocr bett. 2fjJotl)cfc entfprcef)cnbcr (Sk)llinn 0l1C\cfief)crt lInb nl'wiihr( )1.1irb, 
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statt dessen verlangen, daß der Handlungsgehilfe die für eigene Rechnung 
gemachten Geschäfte als für Rechnung des Prinzipals eingegangen gelten 
lasse und die aus Gesehäften für fremde Reehnung bezogene Vergütung 
herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtrete. 

Die Ansprüehe verjähren in drei Monaten von dem Zeitpunkt an, in 
welehem der Prinzipal Kenntnis von dem Abschlusse des Geschäfts erlangt; 
sie verjähren ohne Rücksicht auf di8se Kenntnis in fünf Jahren yon dem 
Abschlusse des Geschäfts an. 

§ 62. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume und die 
für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Gerätschaften 
so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die 
Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungsgehilfe gegen eine Gefährdung 
seiner Gesundheit, soweit die Natur des Betriebs es gestattet, geschützt 
und die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes gesichert ist. 

Ist der Handlungsgehilfe in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, 
so hat der Prinzipal in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der 
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Ge
sundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehilfen er
forderlich sind. 

Erfüllt der Prinzipal die ihm in Ansehung des Lebens emd der Gesund
heit des Handlungsgehilfen obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadensersatze die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 des Bürgerlichen Gesetz
buchs entsprechende Anwendung. 

Die dem Prinzipal hiernach obliegenden Verpflichtungen können nicht 
im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 

§ 63. Wird der Handlungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück' 
an der Leistung der Dienste verhindert!), so behält 2) er seinen Anspruch 
auf Gehalt und Unterhalt 3 ), jedoch nicht über die Dauer von sechs 
Wochen hinaus. 

1) § 6B bes .\).OUB. regelt 'oie l\'ürforge, 'oie bem .l)anblung0gel)ilfen in ~'tranf< 
1) ei g fäll en lluteil werben foH. Unter //ultIJerfd)ulbetem Unglücf// ift in eriter lHeifl~ 
Sfranffleit 3u IJeritenen. Sillirb 'ocr SJanblungsge1)i1fe nid)t burd) unberjd)ul'oetes Unglücr, 
\on'ocrn aus einem anbeten bon i1)m nid)t bcrjdJul'octen Olrun'oe, 3. jli. 'ourd) \i'inberufung 
oU einer miHtäri\d)en :t:ienftlciftung, an 'ocr jßerrid)h:lUf\ feincr :t:icnfte bcrlji1tbert, jo 
regelt fid) fein %(nll.Jtud) auf @cl)alt 11liilJrenb joldjer Ubungcn lcbiglid) nad) § 616 be5 
~.@.~. (f. 6eitc 115), ba, 11lic bai3 StOlo im mciiril 1904 cnt\d)ieb (~lJ.Stg. 1904 9h. 24) 
militärifd)e Ubungen nid)t als "Unglücf// im Sinne bei3 § 6B .p.@.~. anilufc1)cn finb. 

2) jßeljiilt, b. fl. ber .panblungsgefli1fe 1)at ben 2htf1Jntd), infoweit cr i1)n aud) fonft 
1)abcu würbc. (tubet ba;3 :t:icnftbcrljäHni5 baner infolgc lJrbnungßmii§i(lcr nid)t wcgcn 
ber \i'draufung erfolgter Si'ünbigung auf Olumb 'ocr §§ 66 unb 67 bor I2Iblauf bct jed)';; 
lmod)cn, \0 fiint mit bem 2Iulauf bei3 :t:icn1tberniiHnille.i3 aud) 'ocr \}(nf1Jrttd) auf Olc1)aTt 
unb Unterflalt. ~ai3 stünbigungilrcdjt bci3 I,ßrinöiva1i3 11lirb burd) § 6B nid)t betünrt, 
ini3uefonbere fann eine, loenn aud) nur fcd)0 m.lod)cn anflaltenbe Stranfflcit bei3 @el)ilfen 
ben ~ritl;li1Jal ilut fOfortigcl1 5.!öfung bei3 ;!)ienftIJcrlJiiltniHei3 1tad) § 72 1216f. 1 ,8iffer B 
IJeranlaHe1t, aber bem Clkfli1fen bleibt in bief e m \I; an e unter allen Umftiinben ber 
2lnfvrud) aus § 63 (IJg1. § 72 \}(o\. 2). 

3) SJanb1ungi3gclJilfen, lOeld)e in 'oie ljäw3lid)c CI.lcmeinfd)aft bci3 ~rin,livag aUf> 
gcnommen \inb, flauen nad) § 617 bC0 ~.(l).~. (1. ecitc 116) aud) 2lttf1Jrud) aUf ){ser> 
1JTlegun(l unb äqtlid)e 58eflanblung. (tin mti3brücflid)cr 2ht\vrud) auf freie 2(rilnei 
ift im Olefe~ nid)t IJorgefeflcn. ~od) bürfte in ben ~iinen bC0 § 617 ~.@.~. in ber flier 
ßU leiftcnben jßer1Jflegung aud) 'oie Olewi:ilJr freier %(rönci mit elttlJalicn fein. %(U0 ber 
~affung bei3 ~atCt\1ra1Jljel1, bo§ 'ocr @elJilfc feinen 2lttf1Jtudj ouf @c1)ult 1/ unb Uutcr< 
l)!llt" bc1)iift, crgibt !id), bn§ OlefjilfCl1, 'oie nicI)t in bic 1)i:iui3lid)c (llc11lcinfcI)oft aui\1c> 
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Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrechnen 
zu lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift 
zuwiderläuft, ist nichtig ~). 

§ 64. Die Zahlung des dem Handlungsgehilfen zukommenden Ge
halts hat am Schlusse jeden Monats 2 ) zu erfolgen. Eine Vereinbarung, 
nach der die Zahlung des Gehalts später erfolgen soll, ist nichtig. 

§ 66. Das Dienstverhältnis zwischen dem Prinzipal und dem 
Handlungsgehilfen kann, wenn es für unbestimmte Zeit 3 ) eingegangen ist, 
von jedem Teile für den Schluß eines Kalendervierteljahrs unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Woohen gekündigt werden 4 ). 

§ 67. Wird durch Vertrag eine kürzere oder längere Kündigungs, 
f ri s t bedllIlgen, so muß sie für beide Teile gleich sein; sie darf nicht weniger 
als einen Monat betragen. 

Die Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalendermonats zu' 
gelassen werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auch in dem Falle Anwendung, 
wenn das Dienstverhältnis für bestimmte Zeit mit der Vereinbarung ein
gegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor dem Ablaufe der Vertrags
zeit erfolgten Kündigung als verlängert gelten soll. 

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig. 
§ 68. Die Vorschriften des § 67 finden keine Anwendung, wenn der 

Handlungsgehilfe einen Gehalt von mindstens fünftausend Mark für 
das Jahr bezieht . . . 

§ 69. Wird ein Handlungsgehilfe nur zu vorübergehender Aus· 
hilfe angenommen, so finden die Vorschriften des § 67 keine Anwendung, 
es sei denn, daß das Dienstverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus 
fortgesetzt wird. Die Kündigungsfrist muß jedoch auch in einem solchen 
:Falle für beide Teile gleich sein. 

§ 70. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt 5). 

nommen finb, alfo feinen Unter1)aIt beim ~rin3ival genielien, aud) nid)t 91nfvrüd)e auf 
einen fold)en "oe1)aIten" Wnnen. lSie 1)aoen nur Wnfvrud) auf ~ort3a1)lung bei:l @e1)aIti:l. 
~ie ~etvffid1iung bei:l ~rinöivag öur @eroö1)rung bei:l Unter1)alti:l IÖßt fid) nid)t in eine 
~erbinbfid)feit öU einer Olelbleiftung umroanbeln. (Sffm.@ .. \)amourg 3'uni 1905, ~1).3tg. 
1905 91r. 49). 

1) @rolie Uneinigfeit 1)ertfd)t in ber ffied)tfvrcd)ung barüoer, 00 nur bie ~eftimmunq 
in Wof. 2 3 ro i n g e nb ei:l, burd) ~erträge nid)t a03uänbernbei:l ffi cd) t ift, roie bie lillort· 
faHung biei:l anbeutet, ober 00 aui:l inneren @rünben ber ~aHui:l: ,,0:ine ~ereinoarung, 
roeld)e biefer ~orfd)rift 3uroibedäuft, ift nid)tig" - fid) aud) auf bie in Wol. 1 entl)aUene 
~ffid)t 3ut ied)i:lroöd)entlid)en Ole1)alti3öa1)lung ueßie1)t. ~ie ffieid),;;rcgierung 1)ält le~tere 
WuffaHung für irrig, 

2) @emeint ift ber Sfafenbetmonat. ,srt ber le~te :tag eine,;; 9)(onati:l ein lSonn· 
ober lYeiertag, 10 1)at bie 2a1)lung am näd)ften lillerftage öU erfolgen. 

3) ~ai:l ~ienftbet1)ältnii:l fann aud) auf 0 efti m mte Bei t CI. ~. brei 9J1onate) ein· 
gegangen roetben unb enbet bann mit bem Wolauf bes oetreffenben Beitraumi:l ol)nc 
roeiterei:l. lillirb bas ~ienftbcr1)öltni0 nad) Worauf biefe!3 8eitraum!3 ftillld)roeigenb fort. 
gefe~t, fo qtH ci:l nunmeljr ag auf unoeftimmte Beit eingegangen. 

4) ~ie gefe~lid)e Sfünbigungi:lfrift beträgt fcd)i:l lillod)en. ~er leNe 5ulöffige Sfü!t< 
bigungi3termin ift lebigfid) banad) öU oered)nen unb fällt mit bem 15. bei:l bem DuartaHi· 
fd)luß borange1)cnben 9J1onat!3 nid)t &ufammcn. 

5) ~ie Wuflöfung be~ ~ienftber1)ältniHe,'l in ben 1)icr fraglid)cn \JäHen be
pqrf niu)t erft eine!3 ffiid)ter[vrlld)0, jonbern infolgc ber Sfünbigung (ffiftcftritti1ierf!i:irung) 
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Wird die Kündigung 1) durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet2). 

§ 71. Als ein wichtiger Grund, der den Handl ungsgehilfen zur 
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, 
sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
namentlich anzusehen 3): 

1. wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste unfähig 
wird; 

2. wenn der Prinzipal den Gehalt oder den gebührenden Unterhalt 
nicht gewährt; 

3. wenn der Prinzipal den ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen verweigert; 

4. wenn sich der Prinzipal Tätlichkeiten, erhebliche Ehrverletzungen 
oder unsittliche Zumutungen gegen den Handlungsgehilfen zu· 
schulden kommen läßt oder es verweigert, den Handlungsgehilfen 
gegen solche Handlungen eines anderen Angestellten oder eines 
Familienangehörigen des Prinzipals zu schützen: 

§ 72. Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur Kündigung 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, sofern nicht be
sondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen,~ namentlich an
zusehen 4 ): 

tritt bie \!Iuflöfung oI)ne roeitere5 ein, infofern biefelhe hmd)tigt roar, roorüher im <Streit· 
falle ber ffiid)ter 5u entfd)eiben I)at. SDie in ben §§ 71 unb 72 aUfgefüI)rten j!;iille finb 
lebiglid) 5S e if V i eIe, bie bem ffiid)ter i>lnI)alt$~unfte für bie \!Ihjid)t bei$ @efe~geher$ 
geroäI)renfollen. 

1) Sfünbigung ift f)ier im <Sinne lJor5eitiger i>IufI)ehung bei3 SDienftberI)äUniHei$ öU 
berfteI)en. 

2) SDer bem @eI)ilfen OU leiftenbe <Sd)ab en5erj atl luirb regelmäßig in ber gaI)lung 
bei3 @eI)alti3 für bie geit hii3 öur 5Seenbigung bei3 SDienftbertragei$ ober \!Ihlauf ber Sfün· 
bigungi$frift hefteI)en. ~r mUß fid) jeb.od) bai3ienige anred)nen IaHen, roai$ er burd) anber· 
ttJeitige !l3erroenbung feiner \!Irheiti3fraft erroirOt ober ßU erroerhen hÖi$roillig unterläßt. 

3) Ob hei einem )llied)fcl ber @efd)äfti3inI)aher ber .\lanblungi3geI)ilfe \!Iuf· 
l)eoung bei3 SDienfttJerI)äHnijfei3 tJerlangen fann, ift nad) ber Bage bci3 ein5elnen j!;alli3 
&U entfd)eiben. srt nad) be~ Bage bei3 j!;alli3 anöuneI)men, baß burd) ben Übergang bei3 
@efd)äfti3 eine roefentlid)e SUnberung bei3 !l3ertragi3inI)alti3 nid)t ftattfinbet, fo mUß fid) 
ber .\lanblungi3geI)ilfe bie !l3ertragi3erfü!lung feiteni$ bei3 neuen @efd)äfti3inI)abeti3 a15 
bie iI)m im !l3ertrage geroäI)deiftete gefallen lajfen (ffi.O . .\l.@. 25 . .suni 1875). 

4) ~ine jofortige ~ntlaHllng bei$ @eI)ilfcn fann alld) nod) burd) anbere aH3 
bie I)ier genannten Umftänbe gered)tfertigt jein. So jinb u. a. bon ben @erid)ten aH3 
aui3reid)enbe (l;ntlajfungi3grünbe angefeI)en ltJorben: 

1. UngehüI)rlid)ei$ renitentei3 5SeneI)men gegenüber bem (II)ef (Sf.@. 28. IDeai 1902, 
\]3I).gtg. 1902 91r. 80); 

2. UnvaHenbei3 gtohei3 5SeneI)men einei3 2(ngeftellten gegen bai3 \]3uhlifum (\]3I).gtg. 
1908 91r. 19). 

3. bie )llieigerung einei3 hei freier )llioI)nung engagierten \!IvotI)efergeI)ilfen, biefe 
freie )llioI)nung in ber \!IvotI)efe aud) ßU benu~en (O.B.@. (Ielle 16. mtoher 1905, 
\]3I).gtg. 1905 91r. 103); 

4. bie )llieigerung einei3 \!IvotI)efergeI)ilfen, teleVIjonijd)e 5Sefteflungen anßuneIjmcn 
(i>!.@. ~beEi3roalbe 23 . .sanuar 1903, \]3Ij.gtg. 1903 91r. 30); 

5. abfällige illußcrllngen über bie S{rebitfäI)igfeit bei$ (IIjef!3 (O.B.@ . .\lamm <Sev
temher 1904, \]3I).gtg. 1904 91r. 81). 

6. SfranfI)eit einei$ @eIjilfen, bie gleicf) beim 2(ntritt einer neuen <stelle auftritt, ba 
er bie fd)on borIjanbene Sfranfljeit nid)t tJerfd)roeigen burfte (Sffm.@. IDelliniJ 
0uni 1907, \]3Ij.3tg. 1907 91r. 51). 
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1. wenn der Handlungsgehilfe im Dienste untreu ist oder das Ver
trauen mißbraucht oder die ihm nach § 60 obliegende Verpflich
tung verletzt; 

2. wenn er seinen Dienst während einer den Umständen nach erheb
lichen Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich weigert, seinen 
Dienstverpflichtungen nachzukommen; 

3. wenn er durch anhaltende Krankheit, durch eine längere Freiheits
strafe oder Abwesenheit oder durch eine die Zeit von acht Wochen 
übersteigende militärische Dienstleistung an der Verrichtung seiner 
Dienste verhindert wird; 

4. wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen 
den Prinzipal oder dessen Vertreter zuschulden kommen läßt. 

Erfolgt die Kündigung, weil der Handlungsgehilfe durch unverschul
detes Unglück längere Zeit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert 
ist, so wird dadurch der im § 63 bezeichnete Anspruch des Gehilfen nicht 
berührt. 

§ 73. Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der Hand
lungsgehilfe ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer der Be
schäftigung fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen des Handlungs
gehilfen auch auf die Führung und die Leistungen auszudehnen 1). 

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizcibehörde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 74. Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Hand
lungsgehilfen, durch welche dieser fiir die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätig kei t beschrä n kt 
wird, ist für den Handlungsgehilfen nur insoweit verbindlich, 'als die Be
schränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht die Grenzen überschreitet, 
durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Handlungs
gehilfen ausgeschlossen wird. 

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an erstreckt werden 

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungsgehilfe zur Zeit des 
Abschlusses minderjährig istz). 

§ 75. Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten dem Hand
lungsgehilfen Grund, das Dienstverhältnis gemäß den Vorschriften der 
§§ 70, 71 aufzulösen, so kann er aus einer Vereinbarung der im § 74 be
zeichneten Art Ans pr ü ehe nicht geltend machen. Das gleiche gilt, wenn 
der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß fiir die Kün-

:Dagegen ijt bie )ffieigcnmg eine0 nur für bic ffie3e1Jtur cngap,icrten @ef)i!fen, auf 
2lnorbnung be0 C1f)ef'3 audj ab311faHen, fein triftiger @runb öur \ofortigen Cl:ntlaHlIng 
(D.B.@. ~re0Ia1t 25. inobembcr 1904, ~f).3tg. 1905 911'. 16). 

Cl:in ungeredjtfertigt cntfallener S)anblung0gef)ilfe f)at nidjt nötig, um \idj 
[eine @ef)afj0ani1Jrüdje 3u iidjern, feine ferneren :Dienftleiftungen nodj befonbers an
ilubieten (DJ3.@ . .\1'iel inouember 1904, ~f). 3tg. 1904 inr. 100). 

1) :Die )ßorfdjrift ift obligatori\dj unb lmtJeri\idjtbor: 3u bcadjten ift, baji bem .\)anb
Iungsgef)i1fen nur auf fein )ßcrlangcn ein ;I;ienit3eugnis über bie ;Yüf)rung unb bie 
Bciftungen aus;\llftellen ijt. tyolfdje 9111§itellung bon 3ellgnillen wirb nadj § 363 
Str.@.~. beftraft (f. @leite 126). )ßgf. ferner § 48 bel' 1JrcufliiclJen W1Jotf)efrn6et1'ieMorbnltng 
(I. @leite 281). 

2) stlie §§ 74 unb 75 treffen barüber ~eitimmung, inwieweit bie logenanllte .\1' 0 n
f u rr enil fl a u [el iuirffam ift. stlie )ßorldjriften be3ief)en fidj nur auf S)anblungsgef)ilfen 
unb nadj § 76 auf S)anblung§lef)rlinge. Cl:ine iif)nlidje ~eftimmung ift für tedjni[dje 21:n, 
ilcftellte in § 133f ber iliew.D. entf)alten, iuiif)renb im übrigen § 138 21:bl. 1 be§ ~.@.~. 
gilt, lalltcnb: "Cl:in ffied)t;3geldjiift, bai3 gegen bi c guten Sitten tJerftöfjt, ift nidjtig." 
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digung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht verschuldet hat, oder 
daß während der Dauer der Beschränkung dem Handlungsgehilfen das 
zuletzt von ihm bezogene Gehalt fortgezahlt wird. 

Hat der Handlungsgehilfe für den Fall, daß er die in der Vereinbarung 
übernommene Verpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen, so kann 
der Prinzipal nur die verwirkte Strafe verlangen; der Anspruch auf Er
füllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. Die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herabsetzung einer 
unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe bleiben unberührt 1). 

Vereinbarungen, welche diesen Vorschriften zuwiderlaufen, sind nichtig. 
§ 76. Die Vorschriften der §§ 60-63, 74, 75 finden auch auf aand-

I ungslehrlinge Anwendung 2). . 
Der Lehrherr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Lehrling in 

den bei dem Betriebe des Geschäfts vorkommenden kaufmännischen Arbeiten 
unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst 
oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter zu 
leiten. Die Unterweisung hat· in der durch den Zweck der Ausbildung 
gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung zu geschehen. 

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung erforder
liche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen 
nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche des Gottesdienstes an 
Sonntagen und· Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 
Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten. 

In betreff der Verpflichtlmg des Lehrherrn, dem Lehrlinge die zum 
Besuch einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren, bewendet 
es bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung 3). 

§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach dem Lehrver
trag, in Ermangelung vertragsmäßiger Festsetzung nach den örtlichen Ver
ordnungen oder dem Ortsgebrauche. 

Das Lehrver häl tnrs kann, sofern nicht eine längere Probezeit ver
einbart ist, während des ersten Monats nach dem Beginne der Lehrzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Eine Ver
einbarung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate betragen soll, ist 
nichtig. 

Nach dem Ablaufe der Probezeit finden auf die Kündigung des 
Lehrverhältnisses die Vorschriften der §§ 70-72 Anwendung 4). Als 

1) § 343 ~.aJ.~. beftillllllt, baa, roenn eine berroirfte IStrafe unbetf)iilt
uii3ntiiaig qod) ift, fie auf Wntrag bei3 lSd)ulbneri3 burd) Urteil auf ben angentelfenen 
~etrag l)erabgefe~t roerben fann, baa bei bex ~eurteilung ber Wngclllcffenqeit iebe~ 
bered)tigte 0'ntcreHe beB aJläubigeri3, nid)t bloa ba~ Q5erntögeni'lintereffe in ~etrad)t 
öU öieqen ift unb baa nad) (fntrid)tung ber IStrafe bie ~erabfe~ung aU$gefd)lojfen ift. 

2) ~erner geHen laut § 77 für .panblung!JleqrHnge bie Q5orjd)rifteu ber §§ 70 
bi$ 72 über bie st'ünbigung. 

3) 0nterelfiert qier nid)t, roeil § 120 ber aJe\u.o. auf aJeqHfen unb 2e'f)rlinge in 
2q.JotlJefen feine 2fnroenbung finbet. 

4)' 'J)ie st'ünbigung bcr 2eqrlinge ift banad) \uefentlid) anber~ geregelt \uie bie 
st'ünbigung ber ~anblung§gel)iffen. (fine st'ünbigung bei3 2eqrbcrqältniHe0 ift bOnt .p.aJ.~. 
nut in folgenbcn ~iillen borgefcqell: 

a. innerqalb ber in ber !Regel einen 9J1onat \oäqrenben \ßrobcijcit ieber3eit o'f)ne 
st'ünbigungi3frift (§ 77 2(b[. 2); 

b. im ~alle be§ :tobe§ be!J2eqrqenn inner'f)alb eine§ 9J1onaEl oqne stünbigung0< 
friit J§ 77 2Ibj. 4); 

c. bei Ubertritt ßU einem anberen aJeroerbe ober ~erufe, stunbigung>3frift ein 
9}conat (§ 78); 
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ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Lehrling ist es insbesondere 
auch anzusehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehr· 
ling in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden 
Weise vernachlässigt!). 

Im Falle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhältnis innerhalb 
eines Monats ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 78. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings oder, sofern 
dieser volljährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Er
klärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder zu 
einem anderen Beruf übergehen werde, so endigt, wenn nicht der Lehr
ling früher entlassen wird, das Lehrverhältnis nach dem Ablauf eines Monats. 

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem Ab
laufe von neun Monaten nach der Beendigung des Lehrverhältnisses in 
ein anderes Geschäft als Handlungslehrling oder als Handlungsgehilfe ein, 
so ist er dem Lehrherrn zum I<Jrsatze des diesem durch die Beendigung 
des Lehrverhältnisses entstandenen Schadens verpflichtet. Mit ihm haftet 
als Gesamtschuldner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern er von dem 
Sachverhalte Kenntnis hatte. 

§ 79. Ansprüche wegen unbefugten Austritts aus der Lehre 
kann der Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn der Lehr
vertrag schriftlich geschlossen ist2). 

§ 80. Bei der Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem 
Lehrling ein schriftliches Zeugnis über die Dauer der Lehrzeit und die 
während dieser erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über 
sein Betragen auszustellen 3). 

Auf Antrag des Lehrlings hat die Ortspolizeibehörde das Zeugnis 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 81. Personen, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren
re c h t e sind, dürfen Handlungslehrlinge weder halten, noch sich mit der 
Anleitung von Handlungslehrlingen befassen. Der Lehrherr darf solche 
Personen zur Anleitung von Handlungslehrlingen nicht verwenden. 

Die Entlassung von Handlungslehrlingen, welche diesem Verbote zu· 
wider beschäftigt werden, kann von der Polizeibehörde erzwungen werden. 

§ 82. Wer die ihm nach § 62 Abs. 1, 2 oder nach § 76 Abs. 2, 3 dem 
Lehrlinge gegenüber obliegenden Pflichten in einer dessen Gesundheit, 
Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden Weise verletzt, wird mit Geld
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft. 

d. im übrigen je'oeröeit ol)ne S'rün'oigungtifrift, roenn ein roiel)tiger ~runb oorliegt 
(§ 77 Wbf. 3). 2(1<3 fölel)e roiel)tige ~rün'oe ße1ten 'oiefe1ben roie bei ben ~an'o. 
lung<3gel)Hfen: nUt: ift &ugunften ber ,\3el)rhnge noel) bel' ~run'o l)inöugefügt, 
'oafl 'ocr ,\3el)rl)ert feine ){5erpfHel)tungen gegen ben ,\3el)rHng in einer beffen 
@efunbl)eit, 6itUiel)feit ober WUi3bH'oung \1efäl)r'oenben Imeife oernael)läffigt. 

I)'catüdiel) ftel)en 'oiefe )Seitimmungen einet: oejon'oeren lRegehmg 'oer S'rün'oigungi3. 
lJcrl)ältniffe im ,\3el)rlJertrage niel)t ent\1egen. 

1) WH3 ein roiel)tiger ~runb ift ferner an5ufel)cn, roenn 'oer ,\3el)rl)~tt 5Ut Q;rfüUung 
'ocr il)m lJertragi3mäflig oblie\1en'oen ){5erPiliel)tuug unfäl)ig roirb. ~er Ubergang be<3 @e· 
fel)äft0 auf einen neuen Jnl)aber ift unter Umftän'oen für ben ,\3el)rling ein aU<3reiel)enber 
CSJrun'o ßUt Wuf!öfung be!3 ~el)rlJerl)l1ltniHe0. 

2) ~er ,\3el)rIing aber fanlt aud) bei mün'oliel)em 2el)roertrage \l(nfprüel)e folel)er 
Wrt gegen ben ,S2el)tl)ertn geHenb mael)en. 

3) lffiäl)renb baß 3eugni'3 eine<3 @el)ilfelt ltael) § 73 ltur auf beffen ){5erlangen aUel) 
aUf 'oie ~ül)rung ltn'o 2eiftungen aUßöubel)nen ift, l)at fiel) 'oa<3 Q;ntlaHung0ßeugnii3 
b e<3 ,S2 e l)tH ng <3 ol)nc roeiterei3 auel) aUf 'oeffen S'renntniffe, ü'äl)igfeiten ltnb )Setragen 
3lt erftrecfen. 
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Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vorschrift 
des § 81 Handlungslehrlinge hält, ausbildet oder ausbilden läßt. 

§ 83. Hinsichtlich der Personen, welche in dem Betrieb eines 
Handelsgewerbes andere als kaufmännische Dienste leisten, be
wendet es bei den für das Arbeitsverhältnis dieser Personen geltenden 
Vorschriften 1). 

~er lebte 2r6fcf)niti l:Je5 .~unbd5gefebbucf)5 über bie .\)unb{ung5ge1)ilfen unb 
,2(1)rHnge finbet in ben lBeftimmungen be5 lBürgerlid)en @efebbucf)5 über 
ben ~ienft\)ertrug eine ttJicf)tige ~rgiinöung. Wuj3erbem ent1)iilt l:JU5 lBürgerficf)e 
@efebbucf) nocf) eine Wnöu1)l ttJeiterer Ü'eftfebungeu, bie UU5 befonberen ClJrünben 
für bU5 2ftJotf)efergettJerbe bon lBebeutung finb. 

Bürgerliches Gesetzbuch. 
Vom 18. August 1896 (R.G.Bl. S. 195). 

Erstes Buch. Allgemeiner Teil. 

Sachen. 

§ 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke 
verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks 2). 

§ 97. Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der 
Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen 
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn si(> 
im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird 3 ). 

Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen 
Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft. Die vorüber· 
gehende Trennung eines Zubehörstücks Von der Hauptsache hebt die Zu
behöreigenschaft nicht auf. 

Vertrag. 

§ 154. Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Ver" 
trags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partt'i 
eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht 
geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht 
bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 

1) ~ür bie in 2fvotljefett bejcljäftigten 2frbeiter ujttJ. gelten bie ~eitimnm11gCl1 bet 
mettJ.D. (I. ~ette 19). 

2) 1:l!eler l,ßaragraVlJ ift für bie ~tljebUltg ber ftiibtilcfJen U mjatfteuet Mn ~(tl(l~ 
tljefcnbetecljtigungcn von gtojiet ~ebeutung, iubem aus iljm folgt, baji 2fVOn)efrn~ 
vrlvUegicn, ttJe1c1je mit bem ~igentum a11 einem @tunbftürr verbunbm finb, a1$ ~eftanb~ 
teile beß @tunbftüd9 gelte11 unb baljet ttJ!e bie\e~ einer llmjatfteuer unterliegen. ())(iiljerc6 
I. in :reil XIX.) . 

3) mlenbet man bkje ~eftimmuttgett auf bie 2f~otljefen an, 10 folgt barau(l, bny 
aIß 2ubeljör b5ttJ. al(l jßertinenöftücfe einer 2fvotljefe an&ujeljen finb: ane WltlBC, 
(lkttJirljte, @etätld)aften, @efäBe ulttJ. in ben \llvotljekntäumen, alle Wlöbelftücie in bell 
.~tLllttOt~ uttb aud) alle Wlöbel unb jonftige11 @erätlcljaften in beniettigen ffiäumen, ttJelcljc 
mit bcm 9lvotljefettbetriebe in irgenb einem ,8u(ammenl)ang fteljen, al(o &. ~. in bent 
Sr~laftaume, ber bett \ll~otljefetgeljilfen ober i!eljrlingen ßUt Über11acljtung attgettJiejc1t 
iit, bel1n alle biefe eJacljen finb beftimmt, bem ttJirtlcljaftlicljen ,8ttJecf ber s;,auVtfaclje ßlt 
bienen unb fteljen auclj öU ber s;,auvtfad)e in einem ber ttJirtfcfJaftlicljen ~eftimmung cnt< 
IvrecfJenben merljiirtniHe. 

bütt~er, Apotllekengesetze. 4. AutI. 



llJ VIII. Handelsrecht, Bürgerliches lind Strafrecht. 

Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, 
so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung 
erfolgt ist 1). 

§ 157. Verträge sind so auszulegen, 'wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die VerkehrsRitte es erfordern. 

Verjährung. 

§ 196. In zwei Jahren verjähren die Ansprüche 

1. der Ka ufl e u t e, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche 
ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung 
von Arbeiten und Besorgl1ng fremder Geschäfte, mit Einschluß der 
Auslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des 
Schl1ldners erfolgt 2); 

14. der Arzte, insbesondere auch der Wundärzte, Geburtshelfer, Zahn
ärzte und Tierärzte, sowie der Hebammen für ihre Dienstleistungen, 
mit Einschluß der Auslagen. 

Zweites BUCh. Recht der Schuldverhältnisse. 

Verpflichtung zur Leistung. 

§ 276. Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, 
Vorsatz und Fahrlässigkeit zU vertreten. Fahrlässig handelt, wer die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt ... 

Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus 
erlassen werden. 

§ 278. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetz
lichen Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie 
eigenes Verschulden 3). Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine An
wendung. 

1) 'tIle i\;ruge, ob .\faUfi:lerträge übcr ilrvotf)dcn ber notaricHcn C5:rrid)tung be
bürfen, ift fofgenberntaflcn geregelt. (tine febigIie!) fon&cf\ionierte ~qlotIjefe ift oU ben 
betucglie!)en !Sae!)en &U ree!)nen, eine vrii:lifegierte 9{vot~efe &U ben unbCl1Jeglie!)en. .\fauf
berträge über lJrioifegiette 9{lJot1)efen bebütfen baljet ber für bie @nmbftüd!3ocrfäufe 
oorgefefjcnen befonberen notariel1en ober gcrie!)tfie!)en (tnie!)tnng. .\faufberträge übet 
fon&cHioniette ~tlJot1)efelt iinb bagegetl an feine befonbere iYorm gebunbelt. 

2) ~tue!) bie ~otbetungen ber 2(lJotfJefer betjä~ten banae!) in 2 ,Ja1)tell, unb 
&11Jat beginnt biefe ~llJeiiä1)rige 58erjä1)tung!3frift mit bem ilrblauf beiljenigen ,;ja1)re0/ in 
bem bie il;otbetungen entftanben flnb. 'tIie 58erjä1)tung l1Jirb nid)t u n te r b t oe!) e n bure!) 
ein einfae!)eil WCa1)noerfa1)un, fonbern nut: a. butcf1 fe!)tiftlie!)ei3 9tnerfenntniil bcr j~.Je. 
rce!)tigung bcr 1I'0tbenmg feileM beil Se!)ulbner0; b. bmd) ilrb3a1)lung; e. bute!) gerie!)tlid)c 
Silage rellJ. 3a1)lung'3ocie1)1 obet d. bure!) 2htmelbung öum Sfonfurfe. '1:ie tuirffamfte 
tl;otm bet ltnterbree!)ung bcr 58erjä1)rung ift bic 0'inflagung ber ~orbetung, benn tuemt 
ber @läubiger ein Urteil ettuirft 1)at unb biefe!3 in ffiee!)tiifraft ertuae!)fen ift, \0 tritt untcr 
allen Umftänbcn bie breijiigjä1)rige 58erjä1)tltn(J ein, aue!) Mim fonft bie ScI)ulb ie!)on in 
füröerer 3eit betjä1)rt tuäre. ~{ue!) bure!) Umtuanblung ber Warenfe!)ulb in ein 'tInrle1)cn 
(§ 607 ilrbf. 2 )s.~US.) tuitb bic 58erjä1)rul1g untctbroe!)en 1lllb Dic 30jä~rige 58erj(1)tltng<3. 
frift ctngefüfltt. 

3) § 278 f.ommt öut 2Intucnbung, tuelm es fie!) um ~rfül1ung einet 58erbinbIie!)fcit 
be!3 \ßrinoilJal!3 bure!) ilrngeftellte 1)anbeIt. 'tIie SjaftlJffie!)t bei unerlaubten Sjanb. 
1 tt n 9 en ber ~{ngefteHten, alfo l1Jenn biefe in 2hti.lfü1)tun\l i1)tet 58ertie!)t1tngcn einem 
11l1bmn !Se!)nben ßugcfügt {JaucH, regelt fie!) nnrfJ § 831 )l.lGl.)s. (I. !Seitc 118). 
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Dienstvertrag. I ) 

§ 611. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste 
zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Ge
währung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. 
§ 612. Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die 

Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 

einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. 

§ 613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel 
in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht 
übertragbar. 

§ 614. Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 
Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach 
dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 

§ 615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste 
in Verzug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht 
geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nach
leistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert desjenigen 
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder 
zu erwerben böswillig unterläßt. 

§ 616. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf 
die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird 2 ). 

1) ~ür ~qJotI)dergeniIfen, bie nief)t als3 .j)anblung~gcI)i1fen anöujel)en Hnb ll1f\u. 
bon ben Olericljten nicljt als3 lolclje angejeI)en werben, regeln jid) iI)re recljtlicljen Q5et< 
l)ältnilfe lebigliclj nad) ben )Seftimmungen über ben :tIienftberttag. :tIie )Seftimmungcn 
lommen aber auclj gmq allgemein für S}anblung>3geI)ilfen iujoweit in )Settacljt, a15 ba0 
.1).(Il.)S. in jeinem feef)ftcn 2(bfd]11itt ni(I)t ein anbere>3 angcorbnet I)at. lHgl. femer bic 
allgemeinen )Seftimmungcn bc>3 )S.0l.)S. übet Q5erttägc (§§ 145-157). 

2) SDcr § 616 )S.(~.\.5. finbet 9lntucnbung: 1. auf folclje I2lngeftellte, bie nicljt ilU 
bcn .panblung,z;gcI)ilfen im Sinne be>3 Sj.0\.)S. geI)ören, unb 2. auf .j)anblung~gc'f)ilfcu 
ninjief)t1id) jolef)er Unterbrecljungen ber :tIienft5eit, bie nicljt in "unber(ef)ulbetem Unglürf" 
il)re llr(aclje I)abcu. lr,ür S)anblungi3geflilfcn gilt in le~terem ;salle § 63 .1).(Il.)S. (f. eseHe 107). 
~cr 0\e1)a1ts3anljJruef) einc>3 \}[ngeftelltcn ift naef) § 616 )S.(Il.)S. nicljt tuie uaclj § 6,q 
,1).ClUH. in jebem l\'alle ltnbcrfcljulbeten Unglüu<3, ionbcm nur bann begrünbet, wenu 
bic I)3cI)itlbetung eine "oerI)ältnii:\mäflig nid)t erI)eblid)e Beit" aUi3füllt. Cb biei3 öutrifft 
ober nid)t, beurteilt lief) im einöelncn zyalle uad) bem Q5erI)ältni<3, in bem bie 2änge ber 
lluterbrcdllt11g 3ut ilänge ber ~ienft5eit fteI)t. :tIaI)et fönnen Ö. )S. militärifef)e Übungen 
bii3 öu acljtwöef)entliclicr ~aller unter U mftänben bei jaI)relanget :rätigfeit al>3 berI)ältnii:\< 
mäj3ig ni cIj t erI)ebliclje, in anberen l'Yällcn wiebcr ali3 erI)eblicljc Untcrbrecljungen an< 
ge[e1)cn werben. ~iei3 gilt aber allei3 nUT für fog. ~f!id)tüb1tngen. Sft bie Übung eine 
freiwillige, fo ift bey ~rinöijJ(ll übctI)altjJt niemali3 3ur (IleI)alti3öaI)lul1g berbunben, weil 
bet Wngeftellte bet g~fcljäftlicljen :tätigfeit bann nicljt "oI)ne (ein Q5erfC91tlben" cnt30gen ift. 
0ft bie freiwillige llbung eine längere (etwa bier< bii:\ aef)twöd)cntlid)e), (0 fann ein 
.j)anblung~geI)ilfc fognr auf (Ilnmb be0 § 72, 2 bes .p.(Il.)S. fofort entfaHcn werben, Mi( 
"cr feinen ~ienft wäI)renb einer ben Umftänben nad) crI).eblicljm 3eit unbefugt betläj3t". 
;l,cmcr gibt eine bie ~auet \Jon acljt )illocljen übcrftcigenbc militäti[clje :tIienftleiftung 
bes3 .j)anblungi3gef)ilfen, auclj wenn ci3 liclj um einc ~flicljtübung I)anbel.t, bem ~tinöijJa( 
naclj § 72, 3 beß ,1j.(Il.)S. oI)ne wcitereß bai) ffiecljt i\ltr fofortigen ~ntlaHung be.i3 21n< 
geftentcn. Sn biefcm ~allc fclieibrt natürliclj mIef) jebc lEer~flicI)t1t1lg öut l\'orti\aI)lung 
be0 (llel)oHCi3 aui3. 

R* 



l1G VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht, 

Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit 
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen
den Kranken- oder Unfallversicherung zukommt 1). 

§ 617. Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Er
werbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in An
spruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufge
nommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die 
erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandl ung bis zur Dauer 
von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhält
nisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Ver
pflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden 
ist 2). Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme 
des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. Die Kosten 
können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung an
gerechnet werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbei
geführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer BetrachtS). 

Die Verpflichtung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die 
Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder 
durch Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist. 

§ 618. Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder 
Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, 
so einzurichten und zu l,Ulterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regehl, daß der 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesund
heit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 

Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so 

1) 7ffiä~renb § 63 bes ~.®.~. ben ~anblungsge~ilfen für nidjt lJerjJfHdjtet erflärt, 
fidj ben ~etrag amedjnen ~u laffen, ber i~m für bie Beit ber !Ser~inbetUng aus einer 
.\tranfen- ober UnfalllJerfidjetUng ~ufommt, unb eine biefer !Sorfdjrift öuwiber
laufenbe !SereinbatUng aui3brücflidj für nidjtig beöeidjnet, tft im § 616 bes ~.®.~. gerabe 
bas ®egenteil angeorbnet. ~ier mUß fidj ber 3ut :tlienftIeiftung !SerlJfHdjtete einen 
foldjen ~etrag anredjnen laffen. 

2) Bur !SerlJflegung unb är3tHdjen ~e~anblung bürfte audj bie ®ewä~rung 
freier 2lqnei öU redjnen fein. :tlodj treten aUe biefe !SerlJfHdjtungen bes § 617 nut 
ein, wenn fo1genbe !Sorausfe~ungen erfüUt finb: 

a. bauernbes :tlienftlJer~ältnis, We1djes bie C:l;twer05tätigfeit bes !SerlJfHdjteten 
1J0Uftänbig ober ~aulJtfädjHdj in 2lnflJtUdj nimmt; 

b. 2lufna~me bes !SerlJfHdjteten in bie ~äusHdje ®emeinfdjafi; 
c. nidjt 1J0rfä~Hdje ober grob fa~däffige ~erbeifü~tUng ber C:l;rfranfung. 
2lngefteUte, We1dje in bie ~äui$Hdje ®emeinldjaft bes \l3rinöilJa1i$ aufgenommen 

finb, ~aben.iebodj einen 2lnllJrudj auf !SerlJf1egung uttb ärötHdje ~e~attblung nur bann, 
wenn bie C:l;rftanfung wä~tenb. bes :tlienftlJer~ältniffes fidj eingefteUt ~at, allo erft, nadj
bem fie i~re @5tellnng angetreten ~aben. {(I.B.@. SMmat 14. ~ebtnat 1905. \ß~.Btg. 
1906 \Jer. 16). 

3) :tl.~. in bielem lJaUe (wenn infolge ber stran~eit bem 2lngeftellten gefünbigt 
wirb) ift bie !SetlJf1egung unb äröt1idje ~e~anblung audj über bie ~eenbigun!l be!:l :tlienft. 
l)cr~iirtniffes ~in!lu5 auf 1J0lle ledjs 7ffiodjen öu gewä~ten. 
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finden auf seine Verpflichtung zum Schadenersatz die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 entsprechende Anwendung. 

§ 619. Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden 
Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder 
beschränkt werden. 

§ 620. Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die 
es eingegangen ist. 

Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus 
der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann 
jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621-623 kündigen. 

§ 621. Ist die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung 
an jedem Tage für den folgenden Tag zulässig. 

Ist die Vergütung nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie hat spätestens am ersten 
Werktage der Woche zu erfolgen. 

Ist die Vergütung nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am fünf
zehnten des Monats zu erfolgen. 

Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten 
bemessen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalenderviertel
jahres und Jlur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen 
zulässig. 

§ 622. Das Dienstverhältnis der mit festen Bezügen zur Leistung 
von Diensten höherer Art Angestellten, deren Erwerbstätigkeit durch 
das Dienstverhältl}is vollständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen 
wird, insbesondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, 
kann nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden, auch 
wenn die Vergütung nach kürzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren be
messen ist!). 

§ 623. Ist die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten be
messen, so kann das Dienstverhältnis jederzeit gekündigt werden; bei 
einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsäch
lich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungs
frist von zwei Wochen einzuhalten. 

§ 624. Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder 
für längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflich
teten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kün
digungsfrist beträgt sechs Monate. 

§ 625. Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit 
von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so 
gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil un
verzüglich widerspricht. 

§ 626. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt 2). 

1) Q;s ift anöune~men, baf> bte :rätigfeit ber angefteUten 2q.Jot~efer alS 2eiftung 
bon ~ienften ~ö~etet 21rt an5ufeqen ift unb iqr ~ünbigungsber~äItnis nur bem § 622 
unterliegt, a1fo, roie es bas Sj.®.~. in § 66 für bie Sjanblungsgeqilfen beftimmt, eben< 
fans ein bierte1jäqrlicf)es ift. 

2) jilläqrenb bas Sj.®.~. für bie ~eutteilung fo1cf)er "roicf)tiger ®rünbe il me~t> 
facf)e ~eifl.Jie1e angibt, überläf>t baß ~.®.~. bie jillürbigung biefer ~äI1e ganö bem ricf)ter
Iicf)en ~meffen. 
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§ 627. Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauern
den Dienstverhältnisse mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art 
zu leisten, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden 
pflegen, so ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraus
setzung zulässig. 

Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienst
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daß ein 
wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne 
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 628. Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis 
auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung 
verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges 
Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch 
auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge 
der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haberl. Ist die Ver
gütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete 
sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die Kündigung wegen eines Um
standes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzu~ 
erstatten. 

Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 629. Nach der Kündigung eineR dauernden Dienstverhältnisses hat 
der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Z ei t 
zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. 

§ 630. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann 
der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über 
das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver
langen auf die Leistungen und die .Führung im Diensto zu ertltrecken 1). 

Unerlaubte Handlungen. 

§ 823. 'Ver vorsätzlich oder fahrlästlig das Leben, den Körper, 
die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eine" 
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet ... 

§ 831. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Er::;atz 
des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern 
er Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung 
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der t:lclmden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden "ein würde 2). 

1) ~iejer l,ßaragralJ~ entilJricf)t bcm § 73 bei5 .\).CIl.ffi. (f. ~. 110). 
2) 2(uf @tunb bie[e!3 s:ßaragravfjen traf bai3 D .. \!.(Ij. lieHe im lmai 1908 (s:ßlJ.Bt~. 

1908 9/r. 27) folgenbe Q;nt[djcibung: a:in 9lvotl)cfer ift für ben bon feinem (\)el)iIfen burdj 
umidjtige 2(nfertigung eine!3 [(~1tucr lc[erlidjcn mC3evte;3 bCtur[adjtcn Gdjaben bm11l 
l)nftvflidjtig, IlJCnll er bei ber ~[U0ID(1l)( bcs; (lJcfjilicn nilf)t bie im ll.\crfd)f iiblidje Sorgfalt 
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Die gleiche Verantwortung trifft denjenigen, welcher für den Geschäfts
herrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte 
durch Vertrag übernimmt. 

'!Iem .\)anbe1ßgefe~oucf) unb bem l8ürgerlicf)en @efe~oud) fef)hef3en lief) bie 
stonfurßorbnung unb bie 3ibil,proöef3orbnung an. l8eibe @efe~e ent, 
l)aIten eoenfaHß einige l8eftimmungen, bie an biefer 6teHe öu erttJäf)nen fint. 

Ii.onkursordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 61:2). 

§ 61. Die Konkursforderungen werden nach folgender Rang
o I' d nun g, bei gleichem Range nach Verhältnis ihrer Beträge, berichtigt: 

I. die für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens oder dem 
Ableben des Gemeinschuldners rückständigen Forderungen an Lohn, 
Kostgeld oder anderen Dienstbezügen der Personen, welche sich 
dem Gemeinschuldner für dessen Haushalt, Wirtschaftsbetrieb oder 
Erwerbsgeschäft zur Leistung von Diensten verdungen . hatten; 

2. die Forderungen der Reichskasse, der Staatskassen und der Ge
meinden, sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen 
öffentlicher Abgaben, welche im letzten Jahre vor der Eröffnung 
des Verfahrens fällig geworden sind, oder nach § 65 als fällig gelten; 
es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Steuererheber die Ab
gabe bereits vorschußweise zur Kasse entrichtet hat; 

3. die Forderungen der Kirchen und Schulen, der öffentlichen Ver
bände und der öffentlichen, zur Annahme der Versicherung ver
pflichteten Feuerversicherungsanstalten wegen der nach Gesetz oder 
Verfassung zu entrichtenden Abgaben und Leistungen aus dem 
letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens; 

4. die Forderungen der Arzte, Wundärzte, Tierärzte, Apo
theker, Hebammen und Krankenpfleger wegen Kur- und Pflege
kosten aus dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens 1 ) 

insoweit der Betrag der Forderungen den Betrag der taxmäßigen 
Gebührnisse nicht übersteigt; 

5. die Forderungen der Kinder, der Mündel und der Pflegebefohlencn 
des Gemeinschuldners in Ansehung ihres gesetzlich der Verwaltung 
desselben unterworfenen Vermögens; das Vorrecht steht ihnen nicht 
zu, wenn die Forderung nicht binnen zwei Jahren nach Beendigung 
der Vermögensverwaltung gerichtlich geltend gemacht und bis zur 
Eröffnung des Verfahrens verfolgt worden ist; 

6. alle übrigen Konkursforderungen. 

beobadltet gat (fr. )S. burdj I2Xnitellung einc5 aU5Iänbifdjen CSlefliIfen ogne bic baöu er· 
fotbetlidje CSlenegmigung). 

~ie )Segtenfrung ber fritJiltedltIidjen ~aftvfHdjt bet CSlefdjäft5ingaber für 'Eer. 
feIJen igtet I2XngefleHten, ttJeldje § 831 be5 )S.CSl.)S. getroffen gat, entfvridlt im aI!< 
gemeinen ber ffiegelung, ttJeIdje bie ftraftedjtIidje .\)aftbadeit burdj bie CSlefe~gebun\l 
Hnb fficdjtfvrcdjung erfagren gnt. 0n biefer )Seöiegung \inb öU l1ergleidjen § 151 CSlettJ.2. 
Hnb ~ 367, 5 ®tr,CSl.)s. (f. Geite 18 unb 126). 

~) ~aB e5 ber CSlemeinfdjulbner felbit iit, ber fidj in stur unb I.ßflege befanb, ift nidlt 
llotttJenbig. ~a5 'Eorredlt ift audj bnnn begrünbet, ttJenn bie stoften burdj bie (l;dtanfuug 
einc5 ~nmiIiennngegötigell, ~ienftboten 11fttJ. entftnnbe.n finb, fofern ber ilic< 
meinfdj111bner, ogne bnB er gcfe~1id) liiequ l1etiJfIidltet ifl, einen 2(rot mit bet )Segnnb< 
{uns beauftrClgt böttJ. 2{röneicn beijogen gat. 
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§ 239. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der 
Absicht, ihre Gläubiger zu benachteiligen: 

1. Vermögensstücke verheimlicht oder beiseite geschafft haben; 
2. Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt haben, 

welche ganz oder teilweise erdichtet sind; 
3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 

ihnen gesetzlich oblag, oder 
4. ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht, oder so geführt 

oder verändert haben, daß dieselben keine Übersicht des Vermögens
zustandes gewähren. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht 
unter drei Monaten ein. 

§ 240. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
einfachen Bankerutts mit Gefängnis bestraft, wenn sie: 

1. durch Aufwand, Spiel oder Wette, oder durch Differenzhandel mit 
Waren oder Börsenpapieren übermäßige Summen verbraucht haben 
oder schuldig geworden sind; 

2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens hinauszuschieben, 
Waren oder Wertpapiere auf Kredit entnommen und diese Gegen
stände erheblich unter dem Werte in einer den Anforderungen einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft widersprechenden Weise veräußert oder 
sonst weggegeben haben; 

3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 
ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, vernichtet oder 
so unordentlich geführt haben, daß sie keine übersicht ihres Ver
mögenszustandes gewähren, oder 

4. es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs unterlassen haben, 
die Bilanz ihres Vermögens in der vorgeschriebenen Zeit zu 
ziehen. 

Neben der Gefängnisstrafe kann in den Fällen der Nr. I, 2 auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu 
6000 Mark erkannt werden. 

Zivilprozeßordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 410). 

§ Sll. Folgende Sachen sind der P f ä n dun g nicht unterworfen: 
7. bei . .. Beamten, ... sowie Arzten und Hebammen die zur 

Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufes erforderlichen 
Gegenstände, sowie anständige KleidUl).g; 

9. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Ge. 
räte, Gefäße und Waren!). 

@~ folgen nunmef)r bie bem ~Jebiete be~ E)trafred)t6 unb be~ gerid)t1id)en 
jßerfaf)ren~ in E)traffad)en angef)örenben tReid)~gefe~e: ba~ E)trafgefe~. 
bud), bie E)traftJtoije~orbnung unb ba~ @erid)t6berfaffung~gefe~ für 
ba~ SDeutfd)e tReid), fottJeit if)re )Beftimmungen !)ier bon )Bebeutung finh. 

1) mnberil iebOd) ueim St:onfuri3IJerfal)ren. 1Jie St:onfuri3orbnung fagt ~ierau in 
§ 1 muf. 2: lI~ie im § 811 9Cr. 9 ber 3iIJilVto3eflorbnung \Jorgefe~enen 5Befdjränfungen 
fommen im stonfuri3berfa~ren nid)t 3ur mntucnbung./1 
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Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 
Vom 15. Mai 1871 (R.G.Bl. 1876 S. 40). 

Strafen. 
§ 40. Gegenstände, welche durch ein vorsätzliches Ver b r e c h e n oder 

Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines vorsätzlichen 
Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder bestimmt sind, können, 
sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören, eingezogen werden 1 ). 

Die Ein~iehung ist im Urteile auszusprechen. 

Teilnahme. 

§ 47. Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich aus
führen, so wird jeder als Täter bestraft. 

§ 48. Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von 
demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Ver
sprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, 
durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtull1s oder 
durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat. 

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
angestiftet hat. ' 

§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe ge
leistet hat. 

Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
Hilfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung. des Versuches 
aufgestellten Grundsätzen zu ermäßigen. 

Vergehen wider die Sittlichkeit. 

§ 184.2 ) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis 
zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 

3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt 
sind, an Orten, welche' dem Publikum zugänglich sind, ausstellt 
oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt oder anpreist 3 ). 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

Verbrechen und Vergehen wider das Leben. 

§ 219. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer 
Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getötet hat, gegen 

1) mei "Übertretungen" (all0 ~. jS. 5Betran! nidjt freigegebener \RröneimitM 
burdj :!ltogiften) ift bie ~inöie~ung jomit nidjt öulüifig; in joldjen 'il,üUen fann ba~er 
Qud) nidjt auf 5Bernidjtung erfannt roerben (~.®. 7. \Rvril1898, ~.®.\R. H, ®. 243). 

2) § 184 in ber 'il,ajjung bei3 ®eje~ei3 bom 25. 3uni 1900 (ffi.®.ml. ®. 301). 
3) .SJierunter raUen audj 5Borbeugungi3mittel gegen OlejdjledjgfranH)eiten 

(2.®. I merlin 25. 3uH 1904, B.® . .pamburg 20. ~uH 1904, jß~.2tg. 1904 9'lr. 62; ffi.0l. 
19. 3uni 1903, jßf).2tg. 1903 9'lr. 93, ffi.Ol. 10.9.Jlärö 1905, st.0J.~L V, ®. (55), loroil' 
antifonijeVtlonelle 9.Jlittel unb ~(vvarate (ffi.®. 14.S'uni 1906, .~.Ol.~L V, :So 563 
unb ffi.®. 25. 'il,ebruar 1909, jß~.2tg. 1909 9'lr. 18). jßoliöcilJerorbnungen, roeIdje ben 
gleidJen ®egenftanb betreffen, in i~ren \Rnorbnun(lcn aber iiver bie meftimmung in 
* 184, 3Str.®~. ~inau5ge~en, ]inb ungültig (St,CIl. 12. ~e5entbcr 1900, jß~.2tg. 1900 
~r. 102). 
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Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beige
bracht hatl) , 

§ 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren olme deren 
Wissen und Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, 
so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Zucht
hausstrafe ein. 

§ 222. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver
ursacht, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft2). 

Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes 3 ) besonders ver
pflichtet war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöht 
werden. 

Körperverletzung. 

§ 229. Wer vorsätzlich einem anderen, um dessen Gesundheit zu be
schädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu 
zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht 
worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn durch 
die Handlung der Tod verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen. 

§ 230. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eine:3 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

War der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setztE', vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders 

1) '!iie luilientHdje mbgobe untouglidjcr Weitte! öur '.llbtrcibung ber ,\3cibc0< 
frud)t unter lBor(lJiegeIung ber ::taugltdjfeit iit fein j5etrug (ffi.0J. 3. ~uIi 1903 unb 
6elJtember 1905, 1,ß1).3tg. 1904, 9(r. 33 unb 1905, 9(r. 79), wol)l aber ein ftrafbarer j5c< 
trug5tJer(udj (ffi.0J. 21. mlJri11906, 1,ß1).3tg. 1906 9h. 90). 

2) '!ia;3 6trafgc(e~budj be1)anbelt in § 222 bie fa1)rläHige ::tötung unb in § 230 bie 
f(1)rfä[(ige SförlJertJerle~ung. j5eibe l,ßaragralJ1)en er1)ö1)en bie 6trafen, wenn ber ::täter 
DU ber Wufmerf(amfeit, weldje er aujier ~(ugen je~te, tJermöge jeine5 Wmtc5, j5erufe;3 
ober 0Jewerbe5 bejonber5 tJerlJiltdjtet War. 0:ine SförlJertJer1e~ung (::tötung) fann ebenjo< 
luo1)1 burdj eine fa1)rläHige UnterIaHung, alß burdj eine fo1)rIäfjige ::tätigfeit tJerur(ad)t 
tuerben. zya1)rläHigfeit ift nad) ber 0ubifatur be5 ffi.0J. WujieradjHafjen ber lJflid)t< 
gemäjien 60rgfaIt bei lBorau5(e1)barfeit be5 0:rfolge5. :!ler Sfau(a1~u(ammen1)ang ~wijd)en 
ber bie lBerIe~ung einer j5erufßlJflid)t cnt1)altcnben .\;;lanbIung unb bem eingetretenen 
rcd)t5wibrigen Q;rfo1ge ift bann oIß aU5gejd)Iofjen öU eradjtcn, wenn feftftel)t, baji ber 
le~tere oudj o1)ne lBorliegen ber erfteren eingetreten (ein würbe (ffi.0J. 20. :!leöcmber 1886). 

Q;ine lBerurfad)ung beß ::tobe5 eine5 W(en(dJen burd) zya1)rlä(figfeit ift bagegcn an< 
ßCllommen worben, wenn ein mlJot1)efer bei lBerorbnung eine5 ftarf widenben 0Jifte,:; 
in übermäjiigen, mit ben .\;;löd)ftgaben be5 2fqneibudje§ nidjt im Q;inffang fte1)enben 
:!lofen, bie be(onbere Q;rffärung be§ 2fr~te5 nidjt einge1)olt 1)at (ffi.0J. 27. w(är5 1888). 
~erncr finb auf 0Jrunb be5 § 222 einöelne lBerurtdlungen \)On 9!lJot1)efern erfolgt \wgen 
fct1)rläffiger ::tötung burd) 2(r~neitJerwed)feIung. 

3) Unter bem ,,0Jewerbe ll ift nidjt ein ge(e~Hdj umfd)riebencr Sfrci5 tJon j5cfug< 
lli[(cn, (onbern jebe fortgefe~te auf Q;rwerb geridjtete ::tätigfeit ~u tJerftel)en. j5ei ~rogiftcn 
liegt baljet audj bLl111t bie mujieradjila(fung einer mufmerf(amfeit, öU ber fie burd) il)t 
(Ilc!vcrvc vefonberil oerVflidjtet finb, uor, wenn fie einen it)nen geje~lidj nidjt gejtatteten 
.\janbel betreiben (ffi.0J. 8. 2flJri11895, Sf.0J.~L I, 6. 113). 0n bem gleidjen Urteil \tJirb 
lllt§ge(lJwdjen, baji bie j5eftimmung in § 222 (Jöw. 230 2lbf. 2 and) l1Uf bic 0Je1)ilfen 
beß 0Jefdjäftßinl)aoer§ 2fnitJenbung finbet. 
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yerpflichtct, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängnis erhöht 
werden l ). 

§ 231. In allen Fällen der Körperverletzung kann auf Verlangen des 
Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu erlegende Buße bis 
zum Betrage von sechstausend Mark erkannt werden. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
Dchädigungsanspruchs aus. 

Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

§ 232. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahr
lässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§ 223, 230) tritt nur auf An
trag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit übertretung einer Amts-, 
Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden ist 2 ). 

Betrug. 

§ 263. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen 
dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Ent
stellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, wird wegen Betruges mit Gefängnis bestraft, neben welchem 
auf Geldstrafe bis zu 3000 Mark, sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die 
Geldstrafe erkannt werden. Der Versuch ist strafbar 3). 

l) ~gI. ~ieröu bie l5'uflnotcn öu § 222. jßewrteHungen bon 'lfjJotLJefcrn tl.1cgcn 
fll1)rlälligcr srörjJerbet1e~ung jinb namcnt1id) einige W1ale tl.1egen unerlaubter 9lb gab c 
uon W1orjJ~iu m alt W10tjJLJiniften unb baburd) bebingter ®ejunb~eit$jd)äbigung bet" 
jc1bcn erfolgt (u. a. ffi.OJ. 12. 'Juli 1902, E. XXXV, 6.332, ffi.OJ. 6. ~uli 1906, ~~.,8tg. 
1906 sJh. 55, ffi.OJ. 15. 21j.Jril1907, sr.®.W. VI, 0. 324). ~(ber aud) in anbeten l5'ällen, 
luenn es fid) um an fid) ~uli:iffigc 91r~neiabgabc l)anbelt, ift fd)olt fa~tfäffige srörj.Jer" 
ucrle~ung angenommen tl.1orben, 5.)S. bei übermäflig oit luieber~o1tet 9lnfettigung 
einet ojJiu m~aItigcn ~lr~nei, tro~bcm bie Wnfertigung be", meilejJtes nad) ben jßor" 
fd)riften übet bie I2lbgabe ftarftl.1irfenbcr 9lr~neimittc1 5u1äjiig tl.1ar (ffi.®. 12. ~uli 190:2, 
\131).3tg. 1902 9'r. 87). :!)ic meiften jßcrurteilungen bon 9qJot1)efcrn tl.1egen fal)tläHiger 
Shitj.Jer1.Jetle~u11g ji11b, iiLJnlid) luic bie auf § 222 fid) grülIbellben nrteile, burd) cinfad)c 
\,llrßneiberluedJfelulIgen beranfaj3t worben. l5'erner ergin!lelt fofgcnbe Urteile: Q;in 9(+10" 
HJcfer, bcr Wfth mafriiuter abgibt, of)nc butd) fd)riftlidJc (Slebtaud)sa1t\1.1eifung batau! 
mtfl11erffam ~u mad)cn, bafl bicfelbw Uut iiuflerlid) butd) Q;inatme11 an5Utl.1cnbcn finb, 
f)anbdt faf)tfiiHig, unb fann, tl.1e11lt burd) 111t!id)tigen ®ebraud) ein 6d)aben entfte1)t, 
luegen fa~rfiifiiger srörj.Jerberlc~ung bcftraft tl.1crbw (ffi.@. 24. 9(pril 1902, ~LJ.3tg. 1902 
9Cr.35). - '!let 9lj.Jotl)efer, bel' ein 9lri\neimittrl abgibt, o~ne lid) bei unbeutfid)er jßer" 
fd)teibtl.1eiie be", Wrßte'3 genau ßU uergetl.1i!fet11, ob cs aud) tl.1irflid) bas bon i~m berfaugte 
9JUttel ift, fann für bie l5'olgcn, bie jief) aus bet \,l(bgabe eines falfd)en 9JUttels ergeben, 
ftrafred)tlid) ilUt ~ietCluttuortull(l (leßo(lcn \1.1erben (l\'orl11ali11 ftatt l5'utunfulin). (~.(S\. I 
\Berli11, 3. Wpri! 1908, ~~.,8tg 1908 9h. 2\1). 

2) l5'al)rläjjige srötj.Jetbede~ungen, bie i11 2( j.J 0 t 1) cf e n bega11gen tl.1crben, !inb 
bcmllad) bon I.\{mg \1.1cgen öU bcrfolgen. 

3) 2U$ )S e trug ift ij. )S. bie abfid)tlid)c jßettl.1enbung billiget 6urrogate bet 
bcrorbneten W1Hte{ obet teiltl.1ei[e n:ortIa!fu11g teuter )Seftanbteile einet 91 til nei bc" 
firnft tl.1orben. (ffi.OJ. 30 ~uni 1905, ~~.,8tg. 1905 sJh. 53.) 

l5'crncr lan11 aurf) in bet Überfd)reitll11g ber 2{ri\neita)~e unter Ul11[tii11ben ein 
\Betrug erblicft tl.1crbcll. Sjierübcr äUflert lid) eill Urteil be$ ffi.OJ. bom 22. ~anuar 1909 
foIgellbetmaflen: ,,<l:in 9ljJot~efenbcfi~cr faun butd) ~orbetU11g u11b %ma~l11e bon bie 
9ltij11ci!a[e überfd)teitenben ~rdfen banlt einen )Setrug bege~e11, tl.1CUll lIad) fcinem unb 
bcs sräufer;l )ffiiHcn bie :rOtC bei ben )Smcf)mlllgcn bet I2lrö11eijJrcife i\ugrunbe gelegt 
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Urkundenfälschung. 
§ 267. Wer in rechtswidriger Absicht eine inländische oder ausländische 

öffentliche Ur k und e oder eine solche Privaturkunde, welche zum Beweise 
von Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist!), verfälscht 
oder fälschlich anfertigt und von derselben zum Zwecke einer Täuschung 
Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälschung mit Gefängnis bestraft. 

§ 268. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht be
gangen wird, sich oder einem anderen einen Ver m ö gen s vor teil zu ver
schaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, wird bestraft, wenn 

1. die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaw, bis zu fünf 
Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark er
kannt werden kann; 

2. die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, 
neben welchem auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechs
tausend Mark erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe ein, 
welche bei der Fälschung einer Privaturkunde nicht unter einer Woche, 
bei der Fälschung einer öffentlichen Urkunde nicht unter drei Monaten 
betragen soll. Neben der Gefängnisstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis 
zu dreitausend Mark erkannt werden. 

Verletzung fremder Geheimnisse. 
§ 300. Rechtsanwälte, Advokaten, Notare, Verteidiger in Strafsachen, 

Arzte, Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehilfen dieser Per
sonen werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen 
kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe 
bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft 2). 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. 
§ 324. Wer vorsätzlich Brunnen- oder Wasserbehälter, welche zum 

Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Ver-

werben foH, fonad) ber ~pot~efer oerpflid)tet ift, nad) ber ~qneilare bie ~r3neien 3u 
bered)nen, unb ber Sl'äufer bie5 3u erwarten bered)tigt ift, ber mvot~efer aber in bem 
~ewubtfein, bab ber Sl'äufer bie ~orberung auf i~re merlrag5mäfligfeit nid)t prüfe ober 
nid)t prüfen rönne, biefe Umftänbe aTgliftig benu~t, um im Sjinblicf auf bie &eVffogen~eit 
be5 Sl'äufer5 mittef5 feiner ~orberung5auffteHung in biefem ben Srttum ou erregen ober 
5lt er~alten, er rönne fid) aUf ben ffied)nung5au5fteffer berlaffen, biefet forbete nur, wa5 
er oetttag5mäflig 3u fotbern beted)tigt fei, nämfid) bie \ßteife nad) ~are." etine met. 
urteUung auf &runb biefer mU5fegung erfolgte burd) B.&. &fogau 4. mÖt3 1909 (\ß~. 
Blg. 1909 ~r. 20). 

mud) auf ben metfauf oon wirfung51ofen, fd)roinbel~aften @! e ~ei m mittel n ift 
ber ~etrug5paragrap~ mit etrfolg angewenbet worben. 

1) ~ie ~rage, ob ba5 öqtlid)e ffi C3 ep teine Utfunbe i)11 fttafred)tlid)en 6inne 
ift, ift oom ffieid)5gerid)t in fonftanter \ßrari5 beia~t worben. lllt3tlid)e ffie3epte finb a15 
Utfunben, unh 3war a15 fold)e 'i,ßrioatutfunben an3ufe~en, weld)e geeignet unb beftimmt 
finh, 3um ~eweife ted)t5er~eblicf)et ~atfad)en 3u bienen (ffi.@!. 8. OftoDer 1901, Sl'.@!.m. IV, 
6. 212, ferner ffied)tfpr. x, 6. 563). 

2) ~ur ba5 "unoefugte" Offenoaren oon \ßribatge~eimniffen ift ftrafoar. ~a5 
6trafgefe~oud) löflt alfo eine "oefugte" Offenoarung OU, o~ne biefe ~efugni5 nad) itgenb 
einet lRid)tung ein3ufd)ränfen; fie fann mit~in burd) eine anbete ~eruf5pffid)t gegeoen 
fein (ffi.@!. 16. mai 1906). ~er ~efi~ oon \ßrioatge~eimniffen im 6inne be5 § 300 
be5 6tt.@!.~. oered)tigt aud) 3ur merweigerung ber mU5fage a15 Beuge im Bioi!. unb 
6ttafoerfa~ten. 
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kaufe und Verbrauche bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe 
beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit 
zu zerstören geeignet sind, ingleichen wer solche vergiftete oder mit gefähr· 
lichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich oder mit Verschweigung dieser 
Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Zucht· 
hans bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Übertretungen. 

§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
7. wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder 

von Wappen eines Bundesfiirsten oder von Landeswappen ge
brauchtl); 

8. wer unbefugt ... Tite}2), Würden oder Adelsprädikate annimmt; 
10. wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not, von der 

Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, 

1) :tIie j{3enu~ung bon \]3ljanta!iettJalJ1Jen, \]3ljanta!ieablem u!ttJ. 1ft geftattet, 
eben!o bürfen :tJtogiften unb stauf leute fidj ber gebräudjIidjen 2rlJotljefenembIeme be
bienen. ~emer ift ben beutfdjen ~abtifanten öur j{3e3eidjnung bon ~aren ober auf Cl:ti< 
fetten ®ebraudj unb ~lbbilbung bes ffieidjsablers, iebodj oljne j{3enu~ung ber ~orm eine~ 
~alJlJenfdjilbes geftattet (.\l'aifed. !B. bom 16. mär5 1872 unb j{3f. bes ffieidjsfan5Iers 
bom 11. 2rlJrU 1872, ffi.®.j{3I. @l. 90 unb 93). :tIie ~üljrung bes ffioten streu5es ift ba< 
gegen burdj ein bejonberes ®efe~ bom 22. mär5 1902 berboten (1. @leite 159). 

2) :tier 2rusbrucf: ,,:tUel" beöeidjnet ljier eine burdj ljöljere !Betleiljung 5u er< 
luerbenbe ffiangftellung, nidjt aber eine ttJifienfdjaftlidje ober gettJerbIidje :tätigfeit, 
audj ttJenn 5u beren 2rusübung eine amtIidje Dualififation, 2rlJlJtobation ober ston< 
3eifion erforberIidj ift. :tier ,,2rröttitel" ift in § 147 ber ®ettJ.ü. bejonbers gejdjü~t, ber 
,,2rlJotljefertiteI" nidjt. :Der :titel "S) ofa lJo t lj der" ift bagegen an eine befonbere 
!Berleiljung g~bunben. Über bie ~irmenbe3eid)nung "s)ofalJotljefe" f. ~ußnote 1 auf 
@leite 102. Über ben :tIoftortitel erging naer,fteljenbe 

Kgl. Verordnung, betr. die Führung (der mit akademischen Graden verbundenen 
Titel. Vom 7. April 1897. 

§ 1. Preußische Staatsangehörige, welche einen akademischen Grad außerhalb 
des Deutschen Reichs erwerben, bedürfen zur Führung des damit verbundenen Titels 
der Genehmigung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

§ 2. Für nichtpreußische Reichsangehörige und Ausländer, welche einen akade· 
mischen Grad außerhalb des Deutschen Reiches erwerben, gilt die Bestimmung des 
§ 1 mit der Maßgabe, daß es, sofern sie sich nur vorübergehend oder im amtlichen Auf
trage und in beiden Fällen nicht zu literarischen oder sonstigen Erwerbszwecken in 
Preußen aufhalten, genügt, wenn sie nach dem Recht ihres Heimatsstaats zur Führung 
des Titels befugt sind. 

§ 3. Die Frage, ob die Voraussetzungen der §§ 29 Ab. 1 und 147 Nr. 3 der R.Gew.O. 
vom 21. Juni 1869/1. Juli 1883 zutreffen, wird durch die Bestimmungeh der §§ 1 und 2 
nicht berührt. Ebenso bleiben die statuarischen und sonstigen Vorschriften über die 
Habilitation von Privatdozenten an den Landesuniversitäten unverändert in Geltung. 

§ 4. Die vorstehende Verordnung greift bezüglich aller akademischen Grade 
Platz, welche nach dem 15. April 1897 verliehen werden. Für akademische Grade, 
welche v or diesem Zeitpunkt verliehen sind, bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen. 

:Die ffiedjtsgültigfeit biejer !Berorbnung beftätigte ein Urteil bes st.®. bom ~uni 1904 
(\]3~.8tg. 1904 j)Cr. 50). ~m 2rnjer,luji an biefe !Berorbnung ljaben fidj im ~ege ber !Ber
cinbarung bie ljaulJtfädjlier, in j{3etraer,t fommenben j{3unbesregierungen baljin bet
ftänbigt, nut foldje im 2ruslanbe erttJorbenen :Doftortitel ~ltt ~üljrung im ~nlanbe 3u. 
ßulaffen, bie nidjt blOß gleidjttJertig, fonbem audj gleidjattig mit ben bon beutfdjen Uni
lll'tjitiiten berIieljenen :Doftortiteln finb. 
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keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche 
eigene Gefahr genügen konnte 1) ; 

11. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt oder wer 
groben Unfug verübt. 

§ 363. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines 
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines anderen zu 
täuschen, . . . Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund be
sonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Fiihrungs- oder 
Fähigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfälscht, oder wissent" 
lich von einer solchen falschen oder verfälsehten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. 

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, ver
kauft oder sonst an Andere überläßt 2 ); 

4. wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schießpulver oder andere 
explodierende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet; 

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Gift
waren, Schießpulver oder Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, 
Beförderung, Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen 
oder anderen explodierenden Stoffen, oder bei Ausübung der Bp
fugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie 
der Arzneien die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt 3) ; 

-----
1) S)ier fommt audj bie S)ilfcleiitung bei )Stäuben in )Scttadjt. Cl:i1l ,flreujiijd)c(l 

@efe~ bom 21. ~eöember 1904 crmädjtigt bie jßoliöeibe1)örbeu öum Cl:tlalfe bon jßoliöei. 
berorbnungen über bie 58et,flflidjtung öur S)i1feleiftung bei )8tänben. ~arauf1)in finb in 
me1)reren ,flreufiifdjen ffiegiemng(lbeöirfen unb jßrobinöcn 58etorbnuugen ergangen, 
weldje bie S)i1feleiitung bei )8ränben böro. bie )8ilbung bon jßfIidjtfelletroe1)ren regeln. 
W,flot1)efer flnb babei in ber fficgel bon ber ;teilna1)mc an ben Ubullgen unb bon 
ber ,Bö\djvflidjt aUi3brücflid) befreit. 

2) ~er § 367,3 bC(l 6tt.@.)8. cnt1)ält eine (0ttafbeftimmung ilur 6id)etung ber 
leiblidjen ~o1)lfaI)rt be§ 58o!fei3 .. Cl:r ridjtet \idj ganil angemein gegen ben unbefugten 
I2(tilnei. unb @iftberfe1)r aufier1)alb ber ~qlotI)efen, bettifft ba1)et foroo1)I ~rogcn. 
'f)änblcr, rocldjc bic für jie mafigebcnbe 58erotbnung bom 22. :8Uobcr 1901 (\. 6eite 47) 
übertrcten, luie audj \llti\tc, :rietätilte, .\{ranfenanftalten, stranfenfa}fen unb 58creinc, 
rocldje unetlaubtcrrocife I2(töneien an i1)te jßatienten böro. Wlitglieber felbft abgebcn. 
~eldje (\)ifte nur mit voliileilidjer Cl:rlaubni5 abgegeben werben bürfen, beftimmt Iaut 
§ 34 @ero . .I:'. bie .\2anbei3geje13gebung. 0nl,llteuflen gilt flierüber bic OHftvoH5eülerorbnung 
bom 22. ii'ebtuat 1906 (I. (Seite 336). ~ine genaue ~arlegung ber gejamten 'il>olgc< 
rungett, bie fid) aui3 § 367, Cl für ben 9(r3n~ibcrfe1)r aufier1)alb ber W,flot1)efr ergeben, in0< 
befonberc be'3 ~ii3iJenjierrcdjtei3 bel' ~tr3tc, st'ranfenfa!fen unb 58ereine ift in 
bellt aUf (0eite 47 crluäf)ntclt .\{ommentar 3ut 58erorbuung bom 22. mtobet 1901 bon 
)S ö tt ger gegeben. 

3) llnter ber S)errjdjaft bei3 frü1)eten .J.lteufiifdjen ®tt.@.)8. bom 14. l2(iJril 1851 
luurben bie bejonbeten )8eruf!3,flflidjten bet Wvot1)efer auf (\}runb bei3 Wlebiöinalebiftfi 
bom 27. ®eiJtember 1725 unb ber tebibierten \lliJotfleferorbnung Mm 11. mtobet 1801 
im ~i§3i,fllinarroege burdj [irbnungi3ftrafeu tefiJ. I2(viJrobati9ni3cntBie1)ungen auf· 
redjt er1)alten. S)ierin ift burdj ba!3 ffi.®tr.@.)8. infofern eine I2(nberung eingetteten, 
al§ § 367,5 audj bieje bejonberen )8emf5,flflidjten ber \lIVot1)efer umfafit. ~e1tn ba1)er 
ein ~riJot1)efer biejelben betle~t, \0 mufi ttunmeflt bie 6taag. rej,fl. jßoliöeianluaHjd)aft 
angegaugen werben, roä1)renb e5 nidjt me1)r öu1äHig ift, baji roegen etroaiger 58erftöfie 
gegen bieje 580rfdjriften [irbnungi3ltrafen berl)ängt roerben. ~ieje 2iuffaffuug ift be. 
Brünbet in 3roei Urteilen bei3 ,flreufiijdjen [i.58.(\}. bom 29.0uni 1898 unb 26. :8ftober 
1903, foroie einem ,flteufiijdjen 9Jlin.~Cl:rl. bOnt 21. 0anuar 1902 (f. EleHe 210). Unter 
ben ,,58erorbmmgen über bie %ti3übung ber )8efugnii3 iJ1tt .8ubereHung ober \}eil1)altung 
\.lou 2(rßncien" finb bic gefamten, bell 2liJotflefcnbctricb regefnben rcidji3. ober lanbeß< 
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Ga. wei' bei Versendung oder Beförderung von leicht entzündlichen 
oder ätzenden Gegenständen durch die Post die deshalb er
gangenen Verordnungen nicht befolgt; 

6. wer Waren, Materialien oder andere Vorräte, welche sich leicht 
von selbst entzünden oder leicht Feuer fangen, an Orten oder 
in Behältnissen aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden 
kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündung 
beieinander liegen können, ohne Absonderung aufbewahrt 1 ) ; 

7. wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaten, 
insbesondere trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft 2). 

§ 369. Mit Geldstrafe bis zu 100 Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen 
werden bestraft: 

2. Gewerbetreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe ge
eignete, mit dem gesetzlichen Eichungsstempel nicht versehene, 
oder unrichtige Maße, Gewichte oder Wagen vorgefunden 
werden, oder welche sich einer anderen Verletzung der Vorschriften 
über die Maß- und Gewichtspolizei schuldig machen. 

Im Falle der NI'. 2 ist neben der Geldstrafe oder der Haft auf die Ein
ziehung der vorschriftswidrigen Maße, Gewichte, Wagen oder sonstigen Meß
werkzeuge zu erkennen 3 ). 

gele~lid)en )Sorld)riften ilu bcrjte1)en, Weilien in \j3teuflen nid)t nur \j3oliileibetorbnungen, 
jonbcrn, tl.lie bai3 sr.@. am 24. ®e1Jtember 1900 (\j31j.3tg. 1900 iRr. 78) entld)ieb, aud) 
IDeinifterialerlajfe. ~a1jer tl.lurbe audj bie 1Jreuflild)e ~(1Jot1jefenbetriebi3orbnung (I. ;reil XIV) 
\)om sr.@. unter bem 25. ,0uli 1901 (\j31j.3tg. 1901 iRr. 62) ali3 red)ti3gültige ~krorbnung 
im :Sinne bei3 § 367, 5 ®tt.@.m. edlürt. 

Über bie fttafred)tHd)c )8erantllJorUid)feit bei3 ~1Jot1jefenbefi~eri3 bei 
,3uloibet1janblungen leiner ~\tgeftellten gellen § 367, 5 ®tr.@.m. traf bai3 sr.@. untet bem 
23. \Yebntat 1893 (\j31j.3tg. 1906 iRr. 36) folgenbe ~eftftenungen: 

1. ~in ~1Jot1jefer ift für bie bon feinem @e1jilfen in leiner ~btl.lc[en1jeit begangcnclt 
Ubcttrctungcn bei3 § 367, 5 ®tt.@.\S. unb bcs § 148,8 ffi.@etl.l.O. ftrafred)tlid) 
beranttl.lOttlidj. 

2. ~cine ®ttafbatfeit ift jebod) aUi3ge[d)lo\jcn, )lJenn bet @e1jilfe alS ~tenoertreter 
im Sinne bei3 § 45 a. a. O. unb o1jne )Sortl.li\jen bei3 1}{1Jot1jeferi3 l)anbelt 0 b er 
tl.lenn bet ~1Jot1jefer lotl.lo1jl bei ber ~ui3tl.la1jl bei3 @e1jilfen, alS bei ben bem[rlbcn 
crteilten 21ntl.leilungen aHei3 i1jm IDeögIid)e getan ljat, um für ben ~aII feinet 
2lO\lJefen1jeit einem IDeingriff bei3 @eqmen ootöubeugen unb Überttetungen bei3~ 
feiben öU oer1jüten. 

~iele 0:ntld)eibung bewegt fid) aifo auf ber gleid)cn @runblage tl.lie § 151 ber 
GlCtl.l.O. unb § 831 beiZ: \S.@.\S. 9'latürlid) bleibt bie )Seranttl.lortlid)feit ber ~ngeftemen 
für i1jre )Scrfe1jlungen baburd) unberü1jrt. 2iudj ein ,\..Ie1jding ift für feine )Serje1jen unter 
llmftünben felbftänbig 1jaft6ar (,\..I.@. I merlin 18. IDeai 1897, sr.@.2L H, S.168), cbcn]o 
dn \}(1Jo~{)eferge1jilfe (,\..I.@. ,\töln 13. ,0uli 1907, \j31j.gtg. 1907 iRr. 75). 

1) Übet ben l8erfe1jr mit leid)t entfrünblid)en f\'lüfjigfeiten, log. IDe i ne r a lö 1 e 1\ I 
finb in \j3reujien befonbere \j3oliöeioerorbnungen ergangen (I. ~eite 308). 

2) ~utd) bai3 iRa1jrungiZ:mitteigele~ \)om 14. IDeai 1879 (I. ~eite 165) ift nad) 
ber neueren ffied)tl1Jred)ung ber § 367, 7 bei3 @ltr.G).\S. nidJt auflet straft gefe~t (0.,\..1.(.11. 
S)amburg 28. ,0anuar 1903, \j31j.3tg. 1903 iRr. 13; sr.@. 1. 2iuguft 1903, \j31j.3tg. 1903 
iRr. 63). '1lie \Seftimmung beiZ: § 367, 7 erforbert 1jinjid)tlid) beiZ: ~ei11ja1teniZ: in objeftitJet 
,I)injid)t nid)t, bafl bem @egenftanbe eine jjut :tüuldJung geeignete \Seöeid)nung gegeben 
\lJorben ift (ffi.@. 11. ~e6tuar 1882). 

3) ~ie 0:injjie1jultg ungeeid)ter IDeafle, @etl.lid)te ober unrid)tiger )fiagen i11 
Clkmäfl1jeit bei3 § 369 beiZ: ®tr.@.\S. fann nur im georbneten ®trafberfa1jren erfolgen. 
~e )8oUftrecfung be~ UrtetliZ: tl.lie bie )Setfügung über bie sronfiiZ:fation ift Iebiglid) ®adje 
beiZ: @etl.lid)H3. IDeit 0nfrafttreten bet IDeau< lInb Oletl.lidJH3orbnung oom 30. IDeai 1908 
(I. ®eite 80) treten bie oben angefü1jt1en \Seftimmungelt auflet m3irffnmfeit. \Sqüglid) 
be, ~~orir1jriitcn übet )fingcn lInb Glcl1.1idJte f. @leite 82ff. 



1::.18 VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 

Strafprozeßordnung. 
Vom 1. Februar 1877 (R.G.BI. S. 253). 

Sachverständige. 

§ 73, Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die 
Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch den Richter. Sind für gewisse 
Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen 
andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es 
erheischen 1 ). 

§ 75. Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung 
Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art öffentlich bestellt ist; oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder 
das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, öffent
lich zum Erwerbe ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffent
lich bestellt oder ermächtigt ist. 

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, welcher 
sich zu derselben vor Gericht bereit erklärt hat. 

§ 77. Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur 
Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachverständigen wird dieser 
zum Ersatze der Kosten und zu einer Geldstrafe bis zU 300 Mark ver
urteilt. Im Falle wiederholten . Ungehorsams kann noch einmal eine Geld
strafe bis zu 600 Mark erkannt werden ... 

§ 84. Der Sachverständige hat nach Maßgabe der Gebührenordnung 2 ) 

Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis, auf Erstattung der 
ihm verursachten Kosten und außerdem auf angemessene Vergütung für 
seine Mühewaltung 3). 

§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Unter
suchung der in der Leiche oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe durch 
einen Chemiker oder durch eine für solche Untersuchungen bestehende 
Fachbehörde vorzunehmen. Der Richter kann anordnen, daß diese Unter
suchung unter Mitwirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe. 

Beschlagnahme und Durchsuchung.4) 

§ 94. Gegenstände, welche als Beweismittel für die Untersuchung von 
Bedeutung sein können oder der Einziehung unterliegen, sind in Ver
wahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicher zu stellen. 

1) ~ür djemi[dje Urtter[udJurtgen finb gegertwärtig in bel' ffiegel aVj.Jtobierte 
~car)rungllntittefd)entifer angefteHt, [0 bafl ber 21jJotEJefer nur nodj [eHen in ~ie Ballc 
tontmt, eine gertdjifidje Untet[ud1Ul1g aUll3ufüEJrert bi\w. eirt barauf fulienbell SntereHe 
ab3ugeben. @feidjwoEJl i[t bel' 21jJotEJefer auf @runb ber bon iEJm abgelegten @5taaH.l< 
jJriifung öur 2.fnfertigung einet dJemi[djen 2.fnafq[e befäEJigt, unb bemnadj ber ffiidjter 
auf @runb be;) § 73 in bel' Bage, jeben 2.fjJotEJefer ebentuell EJiermit beaUftragen 5U 
Wnnen. 

2) @ebüEJrenorbnultg für Beugen uttb Sadjberftänbige ([. @5eite 130). 
3) Unter ben "berur[adjten SPoften" fittb [owoEJl bie SPoften bel' etwa erfotberlldje1t 

ffiei[e, wie audj fofdje 2.lullfagen 5u berftelleJ1, wdcf)e bem @5adjber[tänbigen burdj bie 
Q;rftattung bell @utadjteni3 obet burdj bie bem[elben borangegangenen [adjberftättbigel1 
l1nter[udjungen erwadj[en [inb. 

4) ~ie 5Seftimmungen bel', @5tr.\)3.0. über 5SefdJlagnaEJme unb ~urdjiudJung 
geIten audj für bie lHetJi[ionen bel' 2.fjJotEJefen unb ~rogenEJanblungelt. 5Sc> 
fdjlagnaEJmcn, ~urdj[lldjungen bel' ~Ol)l1ung [owie bel' ~ajJiere [inb al[o EJicrbei nm 
il1ncrEJlllb ber bon bel' 6tt.Ij3.0. gegebenen alren5cn 31l1äffig. 
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Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und 
werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlag
nahme. 

§ 95. Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem Ge
wahrsam hat, ist verpflichtet, denselben auf Erfordern vorzulegen und 
auszuliefern. 

Er kann im Fälle der Weigerung durch die im § 69 bestimmten Zwangs· 
mittell) hierzu angehalten werden. Gegen Personen, welche zur Ver· 
weigerung des Zeugnisses berechtigt sind, finden diese Zwangsmittel keine 
Anwendung. 

§ 98 Abs. L Die Anordnung von Beschlagnahmen 2 ) steht 
dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der StaatElanwaltschaft und den· 
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben 3 ), 

§ 102. Bei demjenigen, welcher als Täter oder Teilnehmer einer straf· 
baren Handlung oder als Begünstigter oder Hehler verdächtig ist, kann 
eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume, sowie seiner 
Person und der ihm gehörigen Sachen, sowohl zum Zwecke seiner Ergreifung, 
als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durch
suchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. 

§ 105 Abi'!. 1. Die Anordnung von Durchsuchungen steht dem 
Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben. 

§ llO. Eine Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung 
Betroffenen steht nur dem Richter zu. 

Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere nur 
dann befugt, wenn der Inhaber derselben die Durchsicht genehmigt. 
Anderenfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für geboten er· 
achten, in einem Umschlage, welcher in Gegenwart des Inhabers mit dem 
Amtssiegel zu verschließen ist, an den Richter abzuliefern. 

Dem Inhaber der Papiere oder dessen Vertreter ist die Beidrückurtg 
seines Siegels gestattet; auch ist er, falls demnächst die Entsiegelung oder 
Durchsicht der Papiere angeordnet wird, wenn dies möglich, aufzufordern, 
derselben beizuwohnen. 

Der Richter hat die zu einer strafbaren Handlung in Beziehung stehen· 
den Papiere der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

Geriehtsverfassnngsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.Bl. S. :l71). 

§ 33. Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, welche zur Zeit der AUfstellung der Urliste das 30. Lebens

jahr noch nicht vollendet haben; 
2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohnsitz 

in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre haben •.. 

1) j8ei Übertretungen .\jaft bi>3 jed)>3 lillod)en. 
2) ;t)er § 98 fiJrid)1 tiur oon ber iJro~eHuaien j8efd)lagna'f)mel be~ie'f)t fid) abet 

nid)t auf I,ß tä 0 e n ti 0 m a \i r e gern, we1d)e l,ßo1iöeibeamte im SntereHe bet öffetitllcf)clt 
Orbnung borne'f)men (lJL0J. 16. iJ100embcr 1885; 0:'. XIII I 6. 44). 

3) .\jler'f)er ge'f)öreu u. a. bie Shlminalfommilfare, 1,ß0liöeifommlHate, 1J1mgbot
lle'f)er, nid)t aber bie l,ßo1i~eifefretäte ober.6ergcanten; 6d)u~Ieute unb 0Jenbatmcli; 
jeIbfl bann nld)t, wenn jie mit bet ~ertretung ber l,ßo1iöcl bei ben j8efid)tigungen be; 
1ll1itragt !inb. 

l~öttger. Apothekengesetze. 4. AufL 
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§ 35. Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen ablehnen ... 
3. Ärzte; 
4. Apotheker, welche keine Gehilfen haben; 
5. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der Aufstellung der 

Urliste vollendet haben, oder dasselbe bis zum Ablaufe des Ge
schäftsjahres vollenden würden ... 

§ 85 Abs. 2. Die Vorschriften der §§ 32-35 über die Berufung zum 
Schöffenamte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung. 

'l)Cts @ebüI)rel1ttJefe11 b(1)anbeflt ebenfaHs brei @efe~e, tJon benen ba~ 
erfte, bie @ebü1)renorbnung für 8eugen unb 6ad)tJerftänbige ein ffieid)s~ 
gefe~ ift, ttJä1)renb bie beiben anberen @efe~e über bie @ebüf)ren ber 9)cebiöinal~ 
beamten unb bie ::tagegelber unb ffieifefoften ber 6taaHlbeamten bem 
1Jreuflifd)en .8anbesred)t ang(1)örel1. 

Gebührenordnung Tür Zeugen und Sachverständige. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.B!. S. 689). 

§ 1. In den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtssachen, 
auf welche die Zivilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Kon
kursordnung Anwendung findet, erhalten die Zeugen und Sachverständigen 
Gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

§ 2. Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforderliche 
Zeitversäumnis im Betrage von 10 Pfg. bis zu einer Mark -auf jede ange
fangene Stunde 1). 

Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung des von dem Zeugen 
versäumten Erwerbes zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als 
zehn Stunden zu gewähren ... 

§ 3. Der Sachverständige erhält für seine Leistungen eine Ver
gütung nach Maßgabe der erforderlichen Zeitversäumnis im Betrage bis 
zu zwei Mark auf jede angefangene Stunde. 

Die Vergütung ist unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse des 
Sachverständigen zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehl' als zehn 
Stunden zu gewähren. 

Außerdem sind dem Sachverständigen die auf die Vorbereitlmg des 
Gutachtens verwendeten Kosten, sowie die für eine Untersuchung ver
brauchten Stoffe und Werkzeuge zu vergüten 2 }. 

§ 4. Bei schwierigen Untersuchungen und Sachprüfungen ist dem 
Sachverständigen auf Verlangen für die aufgetragene Leistung eine Ver
gütung nach dem üblichen Preise derselben und für die außerdem statt
findende Teilnahme an Terminen die im § 3 bestimmte Vergütung zu ge
währen. 

1) Q:in nidjt unter Iltbl. 3 lallcnber .Beuge er1)ält nur bann Q:ntldjäbigung 
für Q:t\verb§tJerluft, \uenn er tatlädjHdj Q:troerb tJerläumt. ~em midjter fte1)t e§ lrei, 
einen belonberen SJladjroeis balür öu tJedangen ober nidjt. 

2) Q:ine Q:r1)ö1)ung bet Q:ntldjäbigung übet ben leftgeletten S)ödjftbetrag (ba~ 
1ft 10 !marI ,pto :tag für .Beugen unb 20 !marf ®ebül)rClt ,pro :tag für !Sadjberitänbige) 
ift, audj roenll gröjiere ~erläumni~ nadjgeroiden roirb, nidjt ftatt1)alt 21 lJ 0 t 1) ef e tn, 
llJeldje of)ne ®e1)iffen arbeiten, unb lid) ballet bei ~orlabung al~ .Beuge ober CSadjber~ 
ftänbiget einen ~ertreter engagieren müllen, 1ft bie Q:rftattung bet 2lw31agen für bielcn 
bon ben CSlerid)ten in bet megel n idj t öugebifligt worben. 0n biefem !Sinne I)aben en!
IcI)ieben: O.2.®. CStettill 14. ~e5('mbcr 1897 unb 52.@. S)ilbei3f)eim 2i3. Wlärö 1901. (fitte 
ben 21,potf)efern günftigc 0:n!ld)cibung auf Cfrftaltullg ber Stolten für ben notllJcnbigen 
~\ettre!er 1)at 11m bai352.®. Q;lbing unter bem 20. ~c&cmbcr 1898 (1,]31).8t\1. 1899 9?r. 7) 
\lcl1:offell. 
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§ 5. Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachverständigen auch 
die Zeit, während welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder 
aufnehmen kann. 

§ 6. Mußte der Zeuge oder Sachverständige außerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zur Entfernung von mehr als 2 Kilo
meter zurücklegen, so ist ihm außer den nach §§ 2-5 zu bestimmenden 
Beträgen eine Entschädigung für die Reise und für den durch die Ab
wesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen zu gewähren. 

§ 7. Soweit nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen oder 
Sachverständigen oder nach äußeren Umständen die Benutzung von 
Transportmitteln für angemessen zu erachten ist, sind als Reiseent
schädigung die nach billigem Ermessen in dem einzelnen Falle erforderlichen 
Kosten zu gewähren. In anderen Fällen beträgt die Reiseentschädigung 
für jedes angefangene Kilometer des Hinweges und des Rückweges 5 Pfg. 

§ 8. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem 
Aufenthaltsorte verursachten Aufwand ist nach den persönlichen 
Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen zu bemessen, soll jedoch 
den Betrag von 5 Mark für jeden Tag, an welchem der Zeuge oder Sach
verständige abwesend gewesen ist, und von 3 Mark für jedes außerhalb 
genommene Nachtquartier 'nicht überschreiten. 

§ 9. Mußte der Zeuge oder Sachverständige innerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zu einer Entfernung von mehr als 
zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm für den ganzen zurückgelegten Weg 
eine Reiseentschädigung nach den Vorschriften des § 7 zu gewähren. 

§ 10. Konnte der Zeuge oder Sachverständige den erforderlichen Weg 
ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurücklegen, so sind 
die nach billigem Ermessen erforderlichen Kosten auch außer den in den 
§§ 6, 9 bestimmten Fällen zu gewähren. 

§ 11. Abgaben für die erforderliche Benutzung eines Weges sind 
in jedem Falle zu erstatten. 

§ 12. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder wegen Ge
brechen eines Begleiters, so sind die bestimmten Entschädigungen für 
heide zu gewähren. 

§ 13. Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen besondere 
Taxvorschriften bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, vor welches 
die Ladung erfolgt, und an dem Aufenthaltsorte des Sachverständigen 
gelten, kommen lediglich diese Vorschriften in Anwendung. Gelten solche 
Taxvorschriften nur an einem dieser Orte, oder gelten an demselben 
verschiedene Taxvorschriften, so kann der Sachverständige die Anwen
dung der ihm günstigeren Bestimmungen verlangen ... 

§ 15. Ist ein Sachverständiger für die Erstattung von Gutachten 
im allgemeinen beeidigt, so können die Gebühren für die bei bestimmten 
Gerichten vorkommenden Geschäfte durch übereinkommen bestimmt 
werden!). 

1) 3ur 2tu!3fü1jrung be!3 § 15 l)at ber .preujiifdJe ~ufticrminifter unter bem 5.jJebruar 
1900 eine allgemeine >Berfügung über bie il{u!3)ua1jl unb >Bereibigung bon 6ad)
berftiinbigen erlaHm, (f!3 1jeijit barin: 

§ 1. Die Auswahl der als Sachverständige für gerichtliche Angelegenheiten im 
allgemeinen zu beeidigenden Personen geschieht durch den Landgerichtspräsidenten. 

§ 2. Die Auswahl erfolgt von Amts wegen ohne Rücksicht auf etwaige Anträge. 
§ 7. Bei jedem Gerichte wird ein nach den einzelnen Angelegenheiten geordnetes 

Verzeichnis der im allgemeinen beeidigten Sachverständigen geführt. 

9* 
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§ 16. Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen werden 
nur auf Verlangen derselben gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn 
das Verlangen binnen drei Monaten nach Beendigung der Zuziehung 
oder Abgabe des Gutachtens bei dem zuständigen Gerichte nicht ange
bracht wird. 

§ 17. Die einem Zeugen oder Sachverständigen zu gewährenden 
Beträge werden durch das Gericht oder den Richter, vor welchem die 
Verhandlung stattfindet, festgesetzt. 

Sofern die Beträge aus der Staatskasse gezahlt und dieser nicht er
stattet sind, kann die Festsetzung von dem Gerichte oder dem Richter, 
durch welche sie erfolgt ist, sowie von dem Gerichte der höheren Instanz 
von Amts wegen berichtigt, werden. Gegen die Festsetzung findet Beschwerde 
nach Maßgabe des § 567 Abs. 2 und der §§ 568-575 der Zivilprozeßord
nung sowie des § 4 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes, in Strafsachen naeh 
Maßgabe der §§ 346-352 der Strafprozeßordnung stattl). 

G(>setz, betr. die Gebühren der Medizinalbeanden. 
Vom 14. Juli 1909 (Pr.G.S. S. 625). 

§ 1. Die Kreisärzte erhalten für amtliche Verrichtungen, deren 
Kosten der Staatskasse zur Last fallen, soweit dieses Gesetz in den §§ 3 
und 5 nicht ein anderes bestimmt, außer ihren etatsmäßigen Bezügen 
keine weitere Vergütung aus der Staatskasse 2). 

§ 2. Bei anderen amtlichen Verrichtungen erhalten die Kreis
ärzte Gebühren, und zwar 

1. wenn es sich um ortspolizeiliche Aufgaben handelt, deren Erfüllung 
den Gemeinden gesetzlich obliegt, von den letzteren 3), 

2. in allen übrigen Fällen von den Beteiligten, in deren Interesse die 
Verrichtungen erfolgen4 ). 

§ 3. Für die Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige (Ge
richtsärzte) steht den Kreisärzten ein Anspruch auf Gebühren zu. 

§ 5. Die Kreisärzte erhalten aus der Staatskasse, in den Fällen des 
§ 2 von den Beteiligten, Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe 
der für Staatsbeamte geltenden allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 5 ). 

1) s)ie Q3efdjwerben finb an feine \5rift geliunben; fie ridjten fidj gegen ben 2!nfa~ 
unb bie s.;,ölje ber 0leliüljren unb geljen, fa1l5 bie \5eftfe~ung bom 2!mtßgerid)t erfolgt ift, 
an bie -I3anbgeridjte, faH5 bie \5eftfe~ung bon ben -I3anbgeridjten erfolgt ift, an bie DlJet< 
lanbellgetidjte. Unter medangen (§ 16) wirb nut bie einfadje crrffiirung betftanben, bafl 
man 0leliüljren ljalien woHe. 

2) Eu ben amtlidjen )8ettidjtungen, für weldje bie ~ebiöinallieamten feine 
(\\eliüljren lieanfjJrudjen fönnen, geljören Ö. Q3. bie Q3eglauliigungen ber ~erbiewug. 
niffe ber 2!jJotljefedeljrlinge unb .0leljUfen einfdjliefllidj ber Sfanbibaten ber \ßljarmaöic 
unb ber fonbitionierenben ajJjJroliierten 2!jJotljefer, bie ~ufterungen unb gelegentlidjen 
lßefidjtigungen ber 2!jJotljefen fowie bie ljierliei boröuneljmenben \ßrüfungen ber 2ljJotljcfer, 
leljrlinge. 

3) Eu ben ortlljJoH&eilidjen geliüljrenjJflidjtigen 0lefdjiiften geljören u. a. 
bie ffiebifionen bon ~ineralwafferfalirifen, S)rogen<, \5arlien., 0lift. unb 2!röneimittel
ljanblungen. 

4) .3u ben im Sntereffe bon ~ri\Jatl'etfonen aU$geffrliden amtHdJcn 
~erridjtungen ift ~. Q3. bie 2!u5fteUung bon .3ulaffungi3&eugniffen bum 2!jJotljefet. 
lieruf, jowie bon Q3efiif)igungi33eugniffen bum s.;,anbel mit 0liften bU redjnen. 

5) (\\efe~, liett. bie 'ragegelber unb ffieifefoften ber ~tnaglieamten bom 21. 0uni 
18m (j. Srite 136). 
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Die Tagegelder und Reisekosten in gerichtlichen Angelegenheiten 
(§ 3) werden durch Königliche Verordnung festgesetztl). 

Werden die in dem § 2 bezeichneten Verrichtungen an dem Wohn
ort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern von dem
selben vorgenommen, so haben die Kreisärzte Anspruch auf Ersatz der 
verauslagten Fuhrkosten. 

§ 7. In den Fällen der §§ 2 und 3 werden Tagegelder nur insoweit 
bezahlt, als sie die Gebühren für die auf der Reise vorgenommenen amt
lichen Verrichtungen übersteigen. 

§ 8. Für die Gebühren ist der dem Gesetze beigefügte Tarif maß
gebend. 

Der Minister der Medizinalangelegenheiten kann im Einvernehmen 
mit den sonst beteiligten Ministern Änderungen des Tarifs vornehmen. 
Diese Änderungen sind durch die Gesetzsammlung bekanntzumachen. 

Der abgeänderte Tarif ist dem Landtage, wenn er versammelt ist, 
sofort, andernfalls bei seinem nächsten Zusammentreten vorzulegen. DiE' 
Änderungen sind außer Kraft zu setzen, soweit der Landtag seine Zu
stimmung versagt. 

§ 9. Werden in den Fällen, in welchen der Tarif einen Mindest- und 
Höchstsatz vorsieht, Bedenken gegen die Angemessenheit des ge
forderten Betrags erhoben, so entscheidet, soweit nicht für gewisse 
Verrichtungen ein anderes bestimmt ist, der Regierungspräsident, im18r
halb des seiner Zuständigkeit unterstellten Bezirkes der Polizeipräsident 
von Berlin, endgültig. 

§ 10. Als Kreisärzte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die Kreis
assistenzärzte. 

§ 13. Wird zu einer gerichtlichen oder medizinalpolizeilichen Fest
stellung ein Chemiker zugezogen, so erhält er für seine Arbeit, einschließ
lich des Berichts, Gebühren. 

Hinsichtlich des Tarifs für die Gebühren gelten die Vorschriften der 
§§ 8 und 9. 

Etwaige Auslagen für Benutzung eines besonderen Lokals sind dem 
Chemiker neben der Gebühr zu vergüten. 

§ 14. Für die Besichtigung einer Apotheke an seinem Wohn
ort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern erhält der 
medizinische Kommissar sechs Mark Entschädigung 2). 

1) 2(uf @runb biefer )8eftimmung erging bie folgenbc 

KgI.V., betr. die Tagegelder und Reisekosten der Medizinalbeamten in gericht
lichen Angelegenheiten. Vom 14. Juli 1909 (Pr.G.S. S.635). 

§ 1. Die Kreisärzte erhalten bei Reisen in gerichtlichen Angelegenheiten, un
beschadet der Bestimmungen des § 6 des oben genannten Gesetzes, 

1. an Tagegeldern 9 Mark; 
2. an Reisekosten: 

a. bei Reisen, die auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden 
können, für das Kilometer 9 Pfennig, und für jeden Zu- und Abgang 3 Mark; 

b. bei Reisen, die nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Dampfschiffen 
zurückgelegt werden können, für das Kilometer 50 Pfennig. 

Eine Ermäßigung der Tagegelder bei eintägigen und bei solchen zweitägiger 
Dienstreisen, die innerhalb 24 Stunden begonnen und vollendet werden, tritt nicht 
ein. Im übrigen finden jedoch die für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen Be
stimmungen über die Gewährung von Tagegeldern und Reisekosten Anwendung. 

2) 1)iele )8eftimmung fin'oet auf i e '0 e n 111it ber 2fj,lOtqefenrebilion beauftragten 
.\t' 0111 1111 H a ti U5, arlo aud) aUf ben ffiegietung5.9J1e'olalnalrat, menn eta n leine 111 
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Der pharmazeutische Kommissar erhält Tagegelder und Reise
kosten nach den den Kreisärzten zustehenden Sätzen, außerdem 1,50 Mark 
für jede Apothekenbesichtigung als Ersatz für verbrauchte Reagentien 1). 

Anlage I. 
Tarif für die Gebühren der Kreisärzte .. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Den Kreisärzten stehen für gerichts ärztliche Verrichtungen (§ :3 
des Gesetzes) Gebühren nach Maßgabe der Bestimmungen unter A, für 
die übrigen amtlichen Verrichtungen (§ 2 a. a. 0.) nach Maßgabe der Be
stimmungen unter B des nachstehenden Tarifs zu. 

2. Die Höhe der Gebühr ist, sofern der Tarif einen Mindest- und Höchst
betrag vorsieht, innerhalb der festgesetzten Grenzen nach den besonderen 
Umständen des einzelnen Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit 
und Schwierigkeit der Leistung, sowie dem Zeitaufwande zu berechnen. 
Bei ausnahmsweise schwierigen und umfangreichen Verrichtungen darf 
die Höchstgebühr mit Zustimmung des Regierungspräsidenten (Polizei
präsidenten in Berlin) überschritten werden. 

Wird mehr als der Mindestsatz einer Gebühr beansprucht, so ist dies 
in der Gebührenberechnung unter Angabe der besonderen Umstände des 
einzelnen Falles näher zu begründen. 

:3. Verrichtungen, für welche der Tarif Gebührensätze nicht aus
wirft, sind nach Maßgabe der Sätze, die für ähnliche Leistungen in dem 
Tarife gewährt werden, zu vergüten. 

B. Gebühren für sonstige amtliche Verrichtungen (§ 2 a. a. 0.). 

7. Besichtigung einer Mineralwasserfabrik, Drogenhand
lung, Farbenhandlung, Gifthandlung, Arzneimittelhandlung 

8. Zulassungszeugnis zur Erlernung der Apothekerkunst 
:3-10 Mark. 

6 " 2) 

m5of)nortc eine lHcbifion oornimmt, ~(ntlJcnbung (9JCill.<58erf. bom 20. 0uli 1872). 
'1)emfelbcll stommiHariUi3 finb bagegen für 58ifitationen aUi3tlJärtiger ~j.Jotf)cfell 
reglemengmäflige ffieilefolten unb 'ragegelber öugebilligt. S)inlief)tlief) ber S)öf)e ber 
rcglement~mäfligen ffieilefoftell unb 'ragegelber gilt je~t aUi3fef)liefllief) bai3 ®efe~ bom 
21. 011ni 1897 (I. CSeHe 136). 

'1)ie nad) .§ 14 obigen ®elej3ei3 bem mebi3inilef)en .\fommiifar für bie an leinem 
m5of)norte vorgenommenen ~j.Jotf)efenbilitationen ijuftef)enbe ®ebüf)r von 6 !marf er< 
l)ält auef) ber Sheii3arijt, tlJenn er bie ffievilion ali3 CStelloertreter bei3 ffiegierungi3<!mebiöinal< 
rag vornimmt. 9limmt er bagegen in leiner t;i;igenlef)aft als streisaröt an ber )Belief)< 
tigung teil, fo befommt er bafür ebenfotlJenig eine t;i;ntlef)äbigung tlJie bei lonftigen von 
il)m vorgenommenen )Belief)tigungen unb !mufterungen von 2(j.Jotf)efen (!minA8erf. vom 
28. m(är~ 187.3). 

1) '1)cr j.J f) ar ma&euti jef) e St 0 m mi f\ ntiui3 crf)äU bei fficvifion a ui3 to ä rii g er 
9Lp 0 t f) cf e n lHeifefoften unb %agegelber tuie ber streisatöt, auef) tuenn er im CStaag; 
bienft ali3 j.Jf)arma5eutifef)er 91ffeffor angeftellt ift (!minA8erf. vom 22. [mober 1873). 
Über bie ,\:)öl)c ber ®ebüf)ren lief)e bie ~nmerfung auf CSeHe 136. 

,,)Son einer )Beftimmung über bie t;i;ntlef)äbigung bei3 j.Jf)armaöeutifef)cn Slommiffari3 
bei 91j.Jotf)efenbelief)tigUl}gen an f ei ne m m5 0 1)n or t ili abgejef)en, inDem ei3 fief) emj.JfieqIt, 
c(i bei ber bi~l)erigen Ubung, tlJonnef) biele (,l;ntief)äbigung im m5ege ber )Sereinbarung 
fefigeje~t tlJirb, auef) in 3ufunft öU belaHen. iI (~(mtl. )Begrünbung.) 

2) '1)Utef) biefe gefe~lief)e )Beftimmull(j ift bie ben gleief)cn ®cgenfianb betreffenbe 
2hwrbnun(j in § 17 ber ffievibierten 2fj.Jotl)cfctOrbnung vom 11. ['Hob er 1801, tlJonnef) 
bie fragHef)c ®ebü1)r "nief)t melJr n153 1 %alet" betragen follte, aufgel)obcn. 
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9. Prüfungszeugnis behufs Verwaltung einer Kranken
hausapotheke für Mitglieder von Krankenpflegegenossen-
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schaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Mark. 
Der mitprüfende pharmazeutische Kommissar erhält die gleiche 

Gebühr. 

Anlage II. 

Tarif für die Gebühren der Chemiker für gerichtliche und 
medizinalpolizeiliche Verrichtungen. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Chemiker, welche zu einer gerichtlichen oder medizinalpolizei
lichen Feststellung zugezogen werden, erhalten Gebühren nach Maßgabe 
des nachstehenden Tarifs. 

2. Bezüglich der Höhe und Festsetzung der Gebühren sowie der Ver-. 
richtungen, für welche der Tarif GebÜhrensätz.e nicht auswirft, gelten die 
Vorschriften der Nummern 2 und 3 der allgemeinen Bestimmungen des 
Tarifs für die Gebühren der Kreisärzte. 

3. Chemiker erhalten bei der Zuziehung zu gerichtlichen oder medizinal
polizeilichen Verrichtungen in einer Entfernung von mehr als 2 Kilometern 
vom Wohnorte Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe der für die 
Kreisärzte geltenden Bestimmungen (§ 5 Abs. 1 und 3, §§ 6 und 7 Satz] 
des Gesetzes). 

Bei Verrichtungen der bezeichneten Art am W olmort oder in einer 
Entfernung von weniger als 2 Kilometern haben sie Anspruch auf Ersatz 
der verauslagten Fuhrkosten. 

Tarif. 
Gebühren für die gerichtlichen und medizinalpolizeilichen Verrichtungen 

der Chemiker. 

2. Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere 
gutachtliche Ausführung. . . . . . . . . . 3 Marle 

3. Erteilung einer schriftlichen Auskunft mit näherer 
gutachtlicher Ausführung . . . . . . . . . 5 

4. Schriftliches, ausführliches, wissenschaftlich begrün-
detes Gutachten ohne technische Untersuchungen 10-30 

5. Chemische, physikalische, mikroskopische, photochemische, bio
logische und bakteriologische Untersuchungen von 

a. Nahrungs- und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegen
ständen einschließlich Wasser und Luft, für jede 
Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50 Mark, 

b. Geheimmitteln, Mitteln zur Beseitigung der Leibes
frucht, ArzneiRtoffen und Arzneizubereitungen, für 
jede Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-75 

c. Blut, Samenflecken, menschlichen und tierischen 
Haaren, Geweben und Gespinsten, Bekleidungs
stücken, Waffen und Werkzeugen, Münzen, Me
daillen, Banknoten, Schriftfälschungen, für jede 
Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-75 

d. Leichenteilen, Darm- und Mageninhalt, Speisen und 
Getränken, Bekleidungsstücken, Erde sowie anderen 
Gegenständen, auf Gifte oder starkwirkende Stoffe 
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und zwar für jedes Objekt, welches dem gegebenen 
Auftrage gemäß von anderen getrennt untersucht 
werden muß, oder, sofern die Untersuchung von 
mehreren Objekten gemeinschaftlich in demselben 
Untersuchungsverfahren stattfinden kann, für jede 
solche Gruppe von Objekten ........... 6-150 Mark. 

Für die Bearbeitung des schriftlichen Gutachtens sowiE' für den Ver
brauch von Stoffen und Werkzeugen wird in den unter Ziffer 5 angegebenen 
Fällen eine besondere Vergütung nicht gewährt. 

Gesetz, betr. die Tagegelder und Reisekosten 
(ler Staatsbeamten. l ) Vom 21. Juni 1897 (Pr.G.S. S. 193). 

§ 1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelder 
nach den folgenden Sätzen: 

I. Aktive Staatsminister 35 Mark, II. Beamte der ersten Rangklasse 
28 Mark, III. Beamte der zweiten und dritten Rangklasse 22 Mark, IV. Be
amte der vierten und fünften Rangklasse 15 Mark, V. Beamte, welche 
nicht zu obigen Klassen gehören, soweit sie bisher zu dem Tagegeldersatze 
von 9 Mark berechtigt waren, 12 Mark, VI. Subalternbeamte der Provinzial-, 
Kreis- und Lokalbehörden und andere Beamte gleichen Ranges 8 Mark, 
VII. Andere Beamte, welche nicht zu den Unterbeamten zu zählen sind, 
6 Mark, VIII. Unterbeamte 4 Mark. 

Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Tage und wird sie innerhalb 
24 Stunden beendet, so ist nur das Einundeinhalbfache der Sätze unter 
I -VIII zu liquidieren. 

Wird die Dienstreise an ein und demselben Tage angetreten und be
endet, so tritt eine Ermäßigung der Tagegelder bei I auf 27 Mark, bei 
II auf 21 Mark, bei III auf 17 Mark, bei IV auf 12 Mark, bei V auf 9 Mark, 
bei VI auf 6 Mark, bei VII auf 4,50 Mark, bei VIII auf 3 Mark ein. 

§ 4. An Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförde
rung, erhalten: 

1) Über bie I.2fmuenbul1g biejes @eje~e'll auf bie Wlebiöinalbeamten erging 
folgenber Chlaj\ be'll mebiöittalminifters bom 10. mai 1901: 

Die Kreismedizinalbeamten haben vom 1. April dieses Jahres ab bei Dienstreisen 
in medizinal- und sanitätspolizeilichen Angelegenheiten Tagegelder und 
Reisekosten entsprechend den für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen Bestim
mungen, und zwar sowohl die Kreisärzte, als die Kreisassistenzärzte nach den für die 
Beamten der fünften Rangklasse geltenden Sätzen zu erhalten. 

)Bei ~ienftreijen in gerief)tnef)en I.2fngelegen'f)eiten geHen je~t lebigfief) bie )Be~ 
ftimmungcn ber 5rgLQ5. bbm 14 . .;suli 1909 (1. !Seite 132). 

ilCaef) einem minA~d. bom 27 . .;sufi 1901 finbet ba'll @efe~, betr. bie %agegelber 
unb lReifefoften bel' !Staatsbeamten tJom 21. .;snni 1897 bom 1. l.2f~riI 1901 ab auef) auf 
bie ~'f)armaöeutifef)en 5rommiffare 2fn)uenbung. 

\Stir bie ~'f)armaöeutifef)en S'l'ommiffare ergibt fief) 'f)iemaef) folgenbe\3: 6ic er· 
'f)aIten bei )Be)ief)tigungen bon l.2f~ot'f)efen am )illo'f)norte eine im 1illege ber Q5ereinbamng 
fefti\ufe~enbe @ebü'f)t, bei aU'llttJärtigen )Bejief)tigungen bie reglemengmä~igenlReifefoftcn 
unb %agegelber ber S'l'reisäröte. ~a biefe )Beamten öU! V. ref~. IV. lRangflaffe ge!)ören, 
er'f)aftcn bie ,pflarmaöeutifef)en S'l'ommiffare bie unter IV in bem @efe~ bom 21. ,3uni 1897 
aUfgefü'f)rten !Sä~e, alfo %agegelber 15 mr., lReifefoften 9 ref~. 60 $fg. ~ro 5rUometex, 
I.2fb" unb 2ugang 3 Wlf., au~erbelll ftetB 1,50 mr. für me agentien für jebe tebibierte 
I.2fl'ot~efe. 
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1. bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen ge
macht werden können: 1. die im § 1 unter I-IV bezeichneten Beamten 
für das Kilometer 9 Pfg. und für jeden Zu- und Abgang 3 Mark. Hat einer 
dieser Beamten einen Diener auf die Reise mitgenommen, so kann er 
für denselben 5 Pfg. für das Kilometer beanspruchen; 2. die im § 1 
unter V und VI genannten Beamten für das Kilometer 7 Pfg. und für 
jeden Zu- und Abgang 2 Mark; 3. die im § 1 unter VII und VIII ge
nannten Beamten für das Kilometer 5 Pfg. und für jeden Zu- und Ab
gang 1 Mark. 

H. Bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder 
Dampfschiffen zurückgelegt werden können: 1. die im § 1 unter I-IV 
genannten Beamten 60 Pfg., 2. die im § 1 unter V und VI genannten Be
amten 40 Pfg., 3. die im § 1 unter VII und VIII genannten Beamten 30 Pfg. 
für das Kilometer. 

IH. Die Bestimmung darüber, unter welchen Umständen von den 
Beamten bei ihren Dienstreisen Kleinbahnen zu benutzen, und welche 
Reisekostenvergütungen in solchen Fällen zu gewähren sind, erfolgt durch 
das Staatsministerium. 

Haben erweislich höhere Reisekosten als die unter I-IH festgesetzten 
aufgewendet werden müssen, so werden diese erstattet. 

IX. Die sozialpolitische Gesetzgebung. 
Unter ber fo~ialpolitifdjen @efe~gebung tJerftel)t man bie @efamt1)eit ber 

~um !Sdju~e unb im Sntereffe ber arbeitenben selaffen ber )BetJölferung ge" 
fdjaffenen gefe~lidjen )Beftimmungen. Sm WHttelpunfte berfelben ftel)en bie 
brei groflen mrbeitertJerfidjerung5gefe~e: ba5 seranfentJerfidjerung5gefe~, ba5 
SntJa1ibentJerfidjerung5gefe~ unb bie UnfantJerfidjerung5gefe~e. '])a5 5rranfen, 
tJerfidjerung5gefe~ gibt ben )8erfidjerten im @rhanfung5fafle mnfprudj auf freie 
äqtlidje )Bel)anblung unb freie mr&nei fottJie auf 5rranfengelb auf bie '])auer 
tJon 26 msodjen, ba5 SntJalibentJerfidjerung5gefe~ gettJäl)rt ben )8erfidjerten für 
ben 'iYaU bauernber ober länger a15 26 msodjen bauernber @rttJer05unfäl)tg
feit SntJalibemente unb tJom tJoflenbeten 70. ~eben5ial)re ab mUer5rente, unb 
ba5 UnfantJerfidjerung5gefe~ enblidj legt ben ~uftänbigen )Beruf5genoffenfdjaften 
bie 5roften be5 .~eiltJerfal)ren5 eine5 5rörpertJer1e~ten tJom )Beginn ber 14. msodje, 
fottJie bie 3al)lung einer für bie '])auer ber @rwerb!3unfäl)igfeit &U beanfprudjenben 
ffiente aUf. 

'])a5 Sntereffe be5 mpotl)eferftanbe5 an biefen @efe~en tft ein boppelte5. 
~er mpotl)efer rtel)t il)nen gegenüber einmal a15 mrbeitgeber, ber in feinem )Be" 
triebe unter Umftänben tJerfidjerung5pflidjtige l,ßerfonen oefdjäftigt unb ~weiten5 
a15 ~ieferant ber für bie erfranften )8erfidjerten gebraudjten mr&neien. 

SjinfidjtIidj ber erfigenannten )Beö-iel)ungen fei fUt& bemern, bafl fowol)f 
ba5 5rranfentJerfidjerung5gefe~ wie audj ba!3 SntJa1ibentJerfidjerung5gefe~ m,p 0-
tl)efergel)iIfen unb -~el)rHnge bi!3 je~t aU5brücUid) tJon ber )8erfidjerung5" 
pflidjt au5nimmt. Sm @ewerbe-UnfantJerjidjerung5gefe~ finb bagegen fOld)e mU5" 
nal)mebeftimmungen nidjt entl)aUen. ,])ief e!3 @ef e~ finbet bal)er audj auf ba5 
in mpotl)efen befdjäftigte l,ßerfonal mnwenbung, foweit bie 2(potl)efen a15 tJet< 
fidjerung5pflidjtige )Betriebe im !Sinne be5 @efe~e5 an&ufel)en finb. mUe5 9Cäl)ere 
ergibt fidj aU5 ben im folgenben ungefül)rten widjtigfien )Beftimmungen biefer 
@efe~e. 
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U.rankenversicherungsgesetz. 
Vom 10. April 1892 (RG.BI. S.417). In der Fassung der Gesetze vom 30. Juni 1900 

(RG.BI. S. 332) und 25. Mai 1903 (RG.BI. S. 233). 

§ l. 
l. 

A. Versicherungszwang. 
Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind: 
. in Fabriken . . . 

2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und in sonstigen stehenden 
Gewerbebetrieben; 

3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft 
(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke 
zur Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht aus
schließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebs
anlage gehörenden Kraftmaschine besteht, 

sind mit Ausnahme der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken 1 ) 

... , sofern nicht die Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes 
oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger 
als eine Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Ge
setzes gegen Krankheit zu versichern ... 

§ 2b. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungs
gehilfen und - Lehrlinge ... unterliegen der Versicherungspflicht 
nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark 
für den Arbeitstag oder sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitab
schnitten bemessen ist, zweitausend Mark für das Jahr gerechnet, nicht 
übersteigt . . . 

B. Gemeinde-Krankenversicherung. 
§ 4. Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht einer 

Ortskrankenkasse (§ 16), einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), 
einer Baukrankenkasse (§ 69), einer Innungskrankenkasse (§ 73), einer 
Knappschaftskasse (§ 74) angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung 
des § 75, die Gemeindekrankenversicherung ein. 

Personen der in §§ 1-3 bezeichneten Art, welche der Versicherungs
pflicht nicht unterliegen und deren jährliches Gesamteinkommen zwei-

1) 01cqilfen nnb 2eqrlingc in 91j.J0 tI)efen finb al[o nie!)t berfid)etung~j.JflicI)ti\1, 
[ie fönnen a6er, fofem iqr jäqrlid)e5 01efamteinfommen 2000 WH. nid)t überfteigt, gemäfl 
§§ 4 unb 19 billU. 26 a Eiffer 5 freittJiHig ben 01emeinbe. ober Drt':lfranfenfaffen beitreten 
'tiie 91U':lnaqme be':l § 1 beilieqt fid) aber ebenfo ttJie bie analoge j8eftimmung in § 154 
ber 01ettJ.D. (bgL jl;uflnote 3 auf i5eite 19) nUt auf ted)nifd)·j.Jqarmaileutifd) borgebiIbete 
~erfonen, nid)t auf anbere S)iIf':lftäfte (j8ud)qaHer, staffieret, 1J'~j.Jebienten), bie in mj.Jo, 
tqefen befd)äftigt finb. ~iefe unterliegen alfo aud) ber stranfenberjid)etung5j.Jflid)t. 
0n bem neuen 0:ntttJur! einer ffieid)':lberfid)etung'3orbnung ift aud) ba5 mj.Jotqefen. 
j.Jerfonal ber sttanfenberjid)etung unterfteHt. 

6ttittig ift, ob ~ienftmäbd) en, ttJeld)e für ben ,l',)mt'3qalt b~'3 mj.Jotqefet'3 engagiert 
finb unb baneben aud) geringfügige i5äubcrungi3arbeiten in ben 121j.Jotqefenräumlid)
feiten borneqmen, gemäfl § 1 Eifrer 2 bei3 01efe~e'3 berfid)etung'3j.Jflid)tig finb. ~a'3 
bat)eriid)e lB.01. qat bie jl;tage in einem Urteil bom 16. 0anuar 1899 (~q.8tg. 1900 
91t. 83) berneint. ~ie überttJiegenbe ffied)ti3anfd)auung geqt b aq in! bafl ~ienitboten 
ber @ettJerbetreibenben bann ali3 berfid)etungi3j.Jflid)tige 01ettJerbegeqilfen an3ufeqen 
finb, ttJenn illre j8efd)äftigung im 01etuerbebetriebe, felbft ttJenn fic nebenf)er gefd)ieqt, 
aUi3brücflid) ober ftHlfd)ttJeigenb mit aUi3bebungen ift, unb fid) ber 20qn batanf mit be. 
öieqt, e'3 fei benn, bafl bie %ätigfeit nur eine gelegentlid)e ift, ober in einem unbebentenben, 
nid)t nenneni3ttJerten Umfange ftattfinbet. 60 Wtagifttat j8od)um 7. ~e&Clllbet 1905, 
OJ.I.(\). )8re~{mt 14. 9/oucmber 1905 unb D.B.01. [elle 21. 0anuar 1907. (i,jSq.8tg.1907 
91r. 37.) 
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tausend Mark nicht übersteigt, sowie Dienstboten, sind berechtigt, der 
Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirk sie be
schäftigt sind, beizutreten. Durch statutarische Bestimmung (§ 2) kann 
auch anderen nichtversicherungspflichtigen Personen die Aufnahme in die 
Gemeindekrankenversicherung gestattet oder das Recht des Beitritts 
eingeräumt werden, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen zweitausend 
Mark nicht übersteigt. 

§ 5. Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversiche
rung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, 
im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbs
unfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren. 

Von denselben hat die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) 
zu erheben. 

§ 6. Als Krankenunterstützung ist zu gewähren: 
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung 1 ), 

Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmitte12); 
-----

1) ~ie staffen finb alfo öur 0JeitJäijtlHig freier äqUief)er ?Seijanblung bertJflief)tet. 
?Seijanblung buref) %ef)tärßte, inaturijeilfunbige UfitJ. ift au5gefef)10Hen. ~ataU5 folgt 
auef), wie in einer )ßerfügung be5 WCagiftrat5 ßU WCagbeourg bom 23. WCai 1905 bargelegt 
itJirb, ball bie sttanfenfaHen nief)t oereef)tigt \inb, oijne ärötlicI)e )ßerorbnung Wrönei. unb 
~eilmittel an staHenmitgliebcr öum ?Seiluge aU5 9XtJotijefen UfitJ. feloft aniluweifen. 

~er Wröt ift in ber 9ht ber ?Seijanblung erftan.fter staHenmitglieber auef) in feiner 
m3eife oefef)ränft. :ter bon einöelnen staffen ben 9hiJien gegenüoer aU5geülite ,3wang 
öur )ßerorbung oefonber5 oilliger 9(röneimittel ift naef) einem Urteil be5 
2.@. I ?Serlin bom 1.3. 0anuar 1900 (st.Gl.W. III, 6. 124) ungefe~lief), ber Wröt .fann 
naef) biefem Urteil für bie )ßerorbnung teurcrer WCebifamcnte a15 bie staffenanttJcifung bor
fef)reilit, nief)t 'ijaftoar gemaef)t werben. 

2) ~a5 st.)ß.Gl. unterfef)eibet in § 6 öwifef)en Wrönei unb ~eHmitteln. ~ie 
,,9{rönei" mull fteg frei fein, ,,~eilmittel" finb aoer nur bann ßU gewäijren, wenn Fe beu 
a15 ?SeiftJiele genannten ?Srillen unb ?Sruef)oänbern äijnlief) finb. (§5 finb bamit alfo bie 
fogeuannten Heinen ~eilmittel gemeint. inaef) einem Urteile be5 DJß.®. bom 19. ~eöemoer 
1887 finb aoer nief)t aUe mit ber Siranfenbe'ijanblung in unmittelbarem ,3ufammenijang 
fteijenbe unb ßur 6ief)erung bC5 (§rfolgc5 ber stur notwenbige ~ei1mittel a15 äijnIief)e 
~eHmittel im 6inne biefer )ßorfef)rift anöufeijen; fie \inb e5 bielme'ijr nur bann, wenn Fe 
o eilüg1 ief) be5 stoftentJunfte5 ben ?Srillen unb ?Sruef)oänbern einigermallen ä'ijnIief) finb. 

~ie \5tagc, 00 m3cin (unb stognnf) Öu bcnjenigen W1ittcln ge'ijört, beren freie 
®ewä'ijrung ben stajjen gemäll § 6 ooliegt, ift bon ben 0Jerief)ten ttJieberijoH oeantttJortet 
itJorben. 0n ber ffiegel ging bie (§ntfef)eibung ba'ijin, ball m3ein an fief) ßwar nief)t öU ben 
,,%öneien", ttJo'ijl aoer unter Umftänben öu ben".\)eilmitteln" öU reef)nen fei. (§in,3itJang 
lIur Glewäl)rung bon m3ein liege ba'ijer nur bann bor, wenn biefer etI5 .\)eilmittel unb in 
einer üuantität geotauef)t werbe, bie im I,ßreife ben ?SriHen unb ?Sruef)liänbern einiger. 
mallen gleief)ftänbe. 60 lautcn bie (§ntfd)cibungen be5 1Jrcullifef)en D.)ß.®. bom 19. ~e. 
ßemoer 1887, be5 oabifef)en )ß.Gl. bom 24. inobemoer 1897 unb bC5 oa~eriief)en )ß.@. bom 
28. W1Jril1902 (1,ß'ij.,3tg. 1902 inr. 90). 2htbere ®erief)te, tuie 2.®. ?Sromoerg 11. l2C1Jril 
1890 (1,ß'ij.,3tg. 1890 inr. 59) unb 2.®. ~annober 18. inobemoet 1897 (1,ß'ij.,3tg. 1897 
iHr. 101) ijaoen m3cin unter Untftältbelt auef) a15 "l2Crllnci" geIten laffen, alfo eine un· 
oebingte )ßettJflief)tung ber staffen ßur ®ewä'ijrung be5felben anerfannt. 0nbeHen linb 
lutef) entgegenfte'ijenbe Urteile ergangen, ilJelef)e m3ein weber a15 Wrönei noef) a15 ~eil. 
mittel anleijen, fo 2.®. I2Cltona 14. 0uni 1897 (st.®.~L II, 6. 51) unb 2.®. ?Sraun50erg 
25. 0anuar 1904 (l,ßij.,3tg. 1905 9h. 103). 

(§in Urteil be5 2.@. ?Siclefefb bom 27. inobcmoer 1905 (l,ßij.,3tg. 1905 inr. 15) 
fteHte ferner feft, ball nleifef)faft unb )ßeroaltbftoffe a15 "l2Crßneicn" unb nief)t nUt a15 
Sjeilmittel im 6inne bei:l st'.)ß.®. anöufeijen leien. WCineralwaHer linb naef) einem 
Urteif bei:l 2.@. ~annober bom 0uli 1907 (l,ßij.,3tg. 1907 9fr. 56) ali:l ~eifmittef im 
6inne be5 st.)ß.®. öu eraef)ten. 6ie müffen alfo, wenn Fe ben im ®efe~ genannten 
?SeiftJiefen im I,ßreife äijnlief) finb unb altl.\jeilmittel bietH~lt follen, ben crfranften stajfen. 
mitgliebcrn unentgeltlief) gcttJäijrt iDcrben. 
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2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dcm 
Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld 
in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tage. 
arbeiter. 

Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablaufe der 
sechsundzwanzigsten Woche nach Beginn der Krankheit, im Falle 
der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ablaufe der sechsundzwanzigsten 
Woche nach Beginn des Krankengeldbezugs. Endet der Bezug des Kranken· 
geldes erst nach Ablauf der sechsundzwanzigsten Woche nach dem Beginne 
der Krankheit, so endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch, 
der Anspruch auf die im Abs. I unter Ziffer I bezeichneten Leistungen. 

Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen. 
§ 6a. Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen: 
6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die 

Kur und Verpflegung nur durch bestimmte Arzte, Apotheken 
und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung 
der durch Inanspruchnahme anderer Arzte, Apotheken und 
Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringenden Fällen 
abgesehen, abgelehnt werden kannI). Die auf Grund dieser 

1) § 6a 2iffet 6 gibt ben @emeinben ba!S iJiedjt, einäelne IJttäte bon bet l8ef)allb. 
lung unb einoelne I2q.Jotf)efen bon bet Bieferung aUilläufdjlieflen. ,J'n § 26a 2iffet 2b 
ift ein gleidje!S ffiedjt ben Drtillfrunfenfaffen geroäflrt. ~enn bie Sl'affen jebodj au!S be. 
fonberen @rünben bon biefer l8efugni!S in einet baill ,J'nteteffe bet WCitgIieber fdjäbigenben 
~eife @ebtaudj madjen, fo fann gemäfl § 56a (f. ®eite 144) be!S @efe~eill a!!f I2lntrug 
bon minbeftcn!S 30 jßerfidjerten bie f)öf)ere jßerroaUungillbeflörbe roeitere I2lräte unb 
I2Q.Jotflefen äu1affen. Über bie l8efdjtänfung ber Sl'affenmitglieber auf b efti m mte lJt rä te 
unb l2lj.Jotf)efen ergingen folgenbe Urteile: 1. Cfine Sl'runfcnfaffe, rocldje mit einer 
beftimmten l2lj.Jotf)efe einen jßertrug abgefdjloffen flat, ift, abgefef)en bon bringenbcn 
~änen, nidjt berj.Jflidjtet, biejenigen I2lröneien öU beäaf)len, roeldje ber Sl'runfe aU$ ber 
mit ber Sl'affe in feinem jßertrag$berf)äUni!S fteiJenben l2lj:>otflefe beöogen iJat; rooiJl 
aber ift fie berj.Jflidjtet, audj bie Sl'often für biejenigen I2lqneimittel äu tragen, roeldjc 
ein 91idjtfaffenarät berfdjrieben unb bie ber Sl'runfe aU$ bcr Sl'affenaj:>otf)efe bC30gen f)at. 
D.jß.@. ~eßben 28. SDeäembet 1907 (\ßf).2tg. 1908, 91r. 98). 2. SDie l8eftimmungen 
beß Sl'affenftatut5, roeldje bie WCitgHeber our ,J'nanfj.Jrudjnaf)me nur beftimmter IJtr3te 
boro. l2lj.Jotflefen berj.Jflidjten, fönnen nur für foldje WCitglieber äroingenbe @eUung flaben, 
bie fidj im Sl'affenbeoitf ober roenigftenß an einem Drt aufflaUen, bon bem auill ber ®it> 
ber Sl'affe Ieidjt erreidjbat ifi. D.jß.@. SDreillben 910bembet 1908 (\ßf).2tg. 1908, 91r. 93). 

l2luß SDtogenf)anblungen bürfen nur bie bem freien jßetfeflr überIaffenen I2lqnei. 
mittel für bie WCitglieber ber Sl'runfenfaffen entnommen roerben. Sjier3u erging foIgenber 
j:>teuflifdje Cfd. ber WCinifter ber WCeb .• l2lngelegenf)eiten unb für Sjanbe1 unb @eroerbe: 

Min •• Erl., betr. den Arzneibezug aus Drogenhandlungen. Vom 6. Januar 1899. 

Den Krankenkassen kann nicht gestattet werden, die Arzneimittel aus auslän
dischen Apotheken zu beziehen, da als Apotheken im Sinne des Krankenversicherungs
gesetzes nur solche Verkaufsstellen für Arzneien zu verstehen sind, deren Einrichtungen 
den für das Inland erlassenen Vorschriften entsprechen und deren Geschäftsbetrieb 
der Aufsicht inländischer Behörden unterliegt. Im übrigen wird. diesen Krankenkassen 
nicht verwehrt werden können, Zubereitungen, Drogen und chemische Präparate, die 
nach der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 auch in anderen Geschäften 
als Apotheken feilgehalten und verkauft werden dürfen, auch aus Nichtapotheken zu 
beziehen und ihren Mitgliedern zu verabreichen, jedoch darf ein Zwang zum Bezuge 
dieser Heilmittel aus bestimm ten Drogengeschäften den Kassenmitgliedern nicht 
auferlegt werden, da nach §§ 6a Ziffer 6, 26a Ziffer 2b des Krankenversicherungs
gesetzes ein solcher Zwang nur für Apotheken ausgesprochen werden darf. 

,J'm @egenfa~ öU bcr in bem ®djluflfa~ biefeß Cfrlaffeß unb in einem fj.Jäteren bom 
7. l2luguft 1907 aUßgefj:>rodjenen I2lnfdjauung f)at jebod) baß D.jß.@. untet bem 9. ,J'uli 
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Bestimmung abgeschlossenen Verträge 1) sind der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. 

c. Ortskrankenkassen. 
§ 16. Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk be

schäftigten versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen zU 

1908 (l,ßlj.3t~. 1909 Iflr. 82) bie ~eftftellung getroffen, "baß bie @emeinben unb .\faf[en, 
wenn aud) md)t genötigt, fo bod) jebenfall~ nad) iljrer lffialjl ermäd)tigt finb, fid) barauf 
&u befd)ränfen, ben Wlitgliebem b efti m mte ill:rate unb befti m mte iBe3ug~ftellen 
für bie Wr3neien, iBrillen unb fonftigen Sjeilmittel aur )Berfügung au ftellen. Q;~ ift alfo 
bie 3uläf[igfeit bon )Berträgen mit meferanten unb bie Q;rrid)tung eigener iBeäug~< 
ftellen für bie ben Wj.JOtqefen nid)t borbeljaltenen Sjeilmittel mit ber lffiirfung anöu
er fennen, baß bie WUtglieber an bie Q;ntnal)me ber Sjeilmittel au~ biefen 
iBe5ug~ftellen gebunben finb unb, bon bringenben ~ällen abgefeljen, für bie anber
weit beaogenen Sjeifmittel einen Q;rfa~anflJrud) an bie @emeinben unb .\faffen nid)t 
l)aben." 

~arauf1)in ljaben bie 5uftänbigen ,preujiifd)en Whnifter unter bem 23 . .sanuar 1909 
"bie in ben früljeren Q;rlaf[en, in~beionbere in unferen Q;rlaffen bom 6 . .sanuar 1899 
unb bom 7. Wuguft 1907 gegebenen Wnweifungen,infoweit fie mit ber erluäljnteu Q;nt· 
fd)eibung im lffiiberf,prud) fteljen, aufgeljoben." 

Iflad) ber gegenwärtigen ffied)t~lage bürfen fomit bie .\franfenfaffen, abgefeljen 
\)On bringenben ~ällen, äur Q;ntnal)me freigegebener WUttel ben WUtgliebem bie .sn
anfiJrud)naljme einDeIner befUmmter ~rogenljanblungen ober auclj nur ber eigenen 
~rogennieberlage ber .\faffe 3ur I,ßflid)t mad)en unb bie WiJotljefen babei ali3 iBe1Jug~. 
quelle au~fcljalten. Wu~ iJraftifcljen @rünben tuirb freiliclj ein folclje~ )Berfaljren nur 
feljr ie,lten burcljfüljrbCl1: fein. 

UDer ba~ 6elbftbgiJenfieren bon Wrcrneimitiefn burclj .\franfenfaffen 
erging nacljfteljenber Q;rl. berfelben WHnifter: 

Min.-Erl., betr. die Lieferung von Arzneimitteln an die Mitglieder von Kranken
kassen. Vom 31. Januar 1902. 

Einzelne Krankenkassenvorstände sind in neuerer Zeit dazu übergegangen, die 
Lieferung von Arzneimitteln an die Kassenmitglieder unter übergehung der bestehen
den Arzneiabgabestellen selbst zu bewirken. Insoweit es sich dabei um Arzneistoffe 
handelt, welche neben den Apotheken auch in anderen Geschäften feilgehalten und 
verkauft werden dürfen, wird sich gegen dieses Verfahren nichts einwenden lassen. 
Dagegen dürfen alle nach der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 bzw. 
vom 1. April d. J. ab nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 den 
Apotheken vorbehaltenen Arzneimittel, sowie Arzneizubereitungen und Mischungen 
den Mitgliedern nur durch die Apotheken geliefert werden. 

~ie Wr5neinieberlagen ber .\franfenfaffen fallen nad) einem Urteil be~ .\f.@. bom 
23. ~e1Jember 1907 (l,ßlj.3tg. 1908 Iflr. 4) nicljt unter bie iJreujiifd)en 1,ß0liöeiberorbnungen 
über bie ffiegelung be~ )Berfel)r~ mit Wraneimitteln aunerljalb ber WiJotljefen, unter· 
liegen alfo aud) nid)t ben in letlteren gegebenen iBeftimmungen über bie Wufbewaqtung 
unb :Signierung ber Wr5neimittel. . 

.\franfenfaffen, wefclje be m fr e ie n )B edel) r e nt30 gene WH tiel an iljre !mit
glieber felbft abgeben, macljen ficlj baburclj einer Übertretung be~ §367, 3 6tr.@.iB. fcljulbig. 
(D . .B.@. iBre~lau 29. Wuguft 1900, I,ßlj.3tg. 1900, Iflr. 99; D . .B.@. Dlbenburg 22. Iflo< 
bember 1902, I,ßlj.3tg. 1903, Iflr. 24; D . .B.@. Sjamm 1. ~eöember 1902, I,ßlj.3tg. 1903, 
Iflr. 3; .\f.@. 12 . .sanuar 1903, I,ßq.3tg. 1903, Iflr. 6; D$@. ~re~ben 28. Wuguft 1906, 
I,ßlj.3tg. 1907, Iflr. 69; D$@ . .\föln 22. !mai 1909, I,ßlj.3tg. 1909, Iflt. 53.) \)(ur awei 
Dberlanbe~gericljte (~ranffurt a. !m. unb .sena) ljaben im gegenteiligen :Sinne entfcljieben. 
iBei ber Wnflageerljebung gegen .\franfenfaffen in folcljen ~ällen fOll naclj einer )Betf. be~ 
iJreujiifcljen .sufti&miniftet~ bom 4 . .suli 1908 bie Wnflage nötigenfall~ auclj auf bie uner, 
Iaubte ,,3ubereitung bon Wr&neien lf im lSinne be~ § 367,3 6tt.@.iB. au~gebeljnt werben. 

1) )Berträge mit .\franfenfaHen über bie Wnfertigung ber für bie 5raffenmit. 
glieber berorbneten Wr3neien finb feine lffierfberträge, fonbern .Bieferungsberträge (ffi.@. 
16 . .sltni 1899, I,ßlj.3tg. 1900 Iflr. 8). 
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errichten, sofern die Zahl der in der Kasse zu versichernden Personen 
mindestens einhundert beträgt . . . 

§ 19. Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Orts
krankenkasse errichtet wird, sind in dem Kassenstatut (§ 23) zu bezeichnen. 

Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Per
sonen werden, soweit sie versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich 
der Bestimmung des § 75, mit dem Tage, an welchem sie in die Beschäfti
gung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht vermöge ihrer Be
schäftigung einer der in §§ 59, 69, 73, 74 bezeichneten Kassen angehören. 

Soweit sie nicht versicherungs pflichtig sind, haben sie das Recht, 
der Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesamteinkommen zweI
tausend Mark nicht übersteigt!) ... 

§ 20. Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren: 
1. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten 

Erwerbsunfähigkeit eine Krankenunterstützung, welche nach 
§§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnitt
liche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die 
Kasse errichtet wird, soweit er vier Mark für den Arbeitstag nicht 
überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhn
licher Tagearbeiter tritt; 

3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld, im zwanzig
fachen Betrage des durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1). 

§ 21. Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Orts
krankenkassen ist in folgendem Umfange zulässig: 

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren 
Zeitraum als sechsundzwanzig Wochen bis zu einem Jahre fest
gesetzt werden; 

2. das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu 
drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) festgesetzt 
werden; neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei können 
auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt 
werden; 

5. freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel 
können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, 
sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwange unter
liegen, auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt werden ... 

§ 25. Die Ortskrankenkasse kann unter ihrem Namen Rechte er
werben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt 
werden. Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern 
nur das Vermögen der Kasse 2). 

1) jffio ürtsfranfenfaiien für .\faufleute unb 2Lpotljefer bejteljen, rönnen 
biefen alfo audj 2Ipotljefergelji1fen beitreten, ioweit iljr jäljrlidje5 @infommen 2000 WH. 
nidjt überfteigt. 

2) :.Da;:; .\f.iß.®. regelt lebiglidj bie wedjfelfeitigen ffiedjte unb \l3flidjten ber .\franfen< 
faHenmitglieber unb ber .\franfenfaHen. ~n;:;befonbere befteljt bie ißervflidjtung ber 
.\franfenfaHen öur freien 2l:röneigewäljrung nur ben lJJ1itgliebern gegenüber. 2l:votljefer 
rönnen balje! gegen eine .\franfenfaHe, ber fie .\frebU gewäljrt ljaben, auf ® run b be 5 
.\f.iß.®. nur bann erfolgreidj auf 58eöaljlung ber 2l:röneiredjnungen nagen, Wenn 
fie barüber mit bet .\faHe einen befonbeten ißertrag gefdjloHen ljaben, wonadj biefe 
fidj öur 58qaljIung ber iljren lJJ1itgliebern lJerorbneten lJJ1ebifamente an bie 2l:votljefer 
lJerVflidjtet (2.®. \l3ofen 11. üftober 1904, \l3lj.3tg. 1904, 9Cr. 102). 2l:uf ®runb bet 
58eftimmungen be;:; 58.®.58. über ®efdjäft;3fü11rung oflne 2l:uftrag (§§ 677-687) rönnen 
jebodj audj 2l:potf)efer, weId)e Ie i ne n ~ er t ra g mit ber stafie ahgefdj(oHcn flahen, bie-
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§ 26a .. ,. Durch das KasRenstatut kann ferner bestimmt werden: 
2b. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und 

die Kur und Verpflegung nur durch bestimmte Arzte, Apo
theken und Krankenhäuser zu gewähren sind, und die Bezahlung 
der durch Inanspruchnahme anderer Arzte, Apotheken und 
Krankenhäuser entstandenen Kosten, von dringenden Fällen ab
gesehen, abgelehnt werden kann; die auf Grund dieser Bestim
mung abgeschlossenen Verträge sind der Aufsichtsbehörde (§ 44) 
mitzuteilen 1 ) ; 

5. daß auch andere, als die in den §§ 1-3 genannten Personen als 
Mitglieder der Kasse aufgenommen werden können, sofern ihr jähr
liches Gesamteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt. 

§ 45. Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetz
lichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, 
Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder 
des Kassenvorstandes erzwingen ... 

So lange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zustande 
kommt oder die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder 
statutenmäßigen Obliegenheiten verweigern, kann die Aufsichtsbehörde 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch 
von ihr zu bestellende Vertreter auf Kosten der Kasse wahrnehmen. 

§ 46. Sämtliche oder mehrere Gemeindekrankenversicherungen und 
Ortskrankenkassen innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können 
durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Kommunalverbände 
und der Generalversammlungen der beteiligten Kassen sich zu einem Ver
bande vereinigen zum Zweck: 

2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Arzten, Apo
theken, Krankenhäusern und Lieferanten von Heilmittoln und 
anderer Bedürfnisse der Krankenpflege. 

Der Verband kann unter seinen Namen Rechte erwerben und Ver
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden ... 

feme wegen ~ella~(ung bon I2trllneifoften uumittelbar in 91nfprud) ne~men, unb öwar 
ftet>3, \l1enn e>3 ficI) um einen bringenben 6af( ~anbelt. Zln aUen anberen 6äflen ift 
bie gleicI)e WlöglicI)feit bann gegeben. wenn bie st'aHe nicI)t burcI) ftatutarifcI)e ~e< 
ftimmungen nur beftimmte I2tpot~efen llur 2ieferung ßugelafien ~at. :rriHt Ie~tere>3 
bU, fo fann bie st'affe gemäl3 § 6a b5W. 26a be>3 SVE.@. in nicI)t bringcnben \"JäHen 
bie ~ella~(ung ber au>3 anberen I2tpotl)efen entnommenen I2trllneien abIe~nen. (2.@ . 
. !föln 8. I2tpril 1903, 2.@. S)aHc a. es. 17. 'lJeöember 1906, 1.ß~.2tg. 1907, 9lr. 32). ~enrt 
bie st'aj(e nur beftimmte ~r5te 1l1lt ~e~anblung.per Wlitglieber berpflicI)tet ~at, 10 mul3 
fie in bringenben iSällen aucI) bie bon anberen I2tröten berorbneten I2tri\ne1en bella~fen. 

:t:ie ffie i\ e,p te ift ber I2tpot~efet nicI)t berpflicf)tet, ber st'afie bor ~eoa~lung ber 
ffiecI)nung ~erau>3i\ugeben. ~r mul3 Fe i~r aber ilur ~inficI)t unb I.ßrüfung am Orte feine1l 
~o~rtfi~e.e: ilut )Berrügung ftenen (ü.B.@. ~elfe 27. 9l0bembet 1906, 1.ß~.2tg. 1907 9lr 8). 
0'in neuerci3 Urteil bei3 2.@. ilciPöig bom ~a~re 1909 ~at iebocI) wieber ben I2tpot~efcr 
für berpflicI)tet crffärt, bie ffie~epte ber staffe bor ~e~a~lunfl ber ffiecI)nurtg an i 1) rem 
~o~nfi~ öur I.ßtüfung botßulegen. 'lJai3 t1.1ürbe praftifcI) nalürlicf) ber ~eifügung ßltt 
fficcI)nurtg gleid)fommen. 

fiber bie iYorm ber ~e5a~lurtg bon 91t5neirecI)rturtgen butcI) st'ranfenfaffert unb 
~erufi3gelloffellfcI)aften gilt folgenbe>3: st'tanfenfaffe:t, ~erufi3gelloHenfcI)aften ufw. ~abell 
nacI) bert für öffentficI)e staffen geltertben ~eftimmurtgert irt ber ~eife oU öa1)len, bai; 
ber fäflige ~etrag erttweber bon bem ~mpfan\l>3berecf)tigten bei ber st'affe abge~obell 
ober bem ~mpfang>3bered)ti\lten auf beffen @efa~r unb st'often faHenfeit>3 überfenbe! 
\uirb (O.)B.@. 1. 2(pril 1901 unb 5. 9lobember 1903, bei3gL 2.@. I ~erlill 2. weärö 1903, 
'-I31).2t\1. 1906 9lr. 93). 

1) 3iffer 2b bc>3 § 26a clltjpricI)t bem § 6a 2iffet 6 )BgL bie baiJu ge~örenbcn ~ul3noten. 
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D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde-Kranken
versicherung und für die Ortskrankenkassen. 

§ 49. Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versiche
rungs pflich tige Person, welche weder einer Betriebs-(Fabrik-JKranken
kasse (§ 59), Baukrankenkasse (§ 69), Innungskrankenkasse (§ 73), Knapp
schaftskasse (§ 74) angehört, noch gemäß § 75 von der Verpflichtung, der 
GemeindekrankenversIcherung oder einer Ortskrankenkasse anzugehören, 
befreit ist, spätestens am dritten Tage nach Beginn der BeschäftIgung 
anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung derselben 
wieder abzumelden ... 

§ 50. Arbeitgeber, welche der ihnen nach § 49 obliegenden Anmelde
pflicht vorsätzlich oder fahrlässigerweise nicht genügen, haben alle Auf" 
wendungen, welche eine Gemeindekrankenversicherung oder eine Orts
krankenkasse auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift in einem 
vor der Anmeldung durch die nicht angemeldete Person veranlaßten Unter
stützungsfalle gemacht hat, zu erstatten. 

Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während 
welcher die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeinde
krankenversicherung oder der Ortskrankenkasse anzugehören verpflichtet 
war, wird hierdurch nicht berührt. 

§ 51. Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei ver
sicherungspflichtigen Personen zu zwei Dritteln auf diese, zu einem 
Drittel auf ihre Arbeitgeber 1). Eintrittsgelder belasten nur die Ver
sicherten ... 

§ 52. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge und Eintritts
gelder, welche für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeinde
krankenversicherung oder ZU einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, 
einzuzahlen ... 

§ 52b. Auf Zusatzbeiträge der Versicherten für besondere auf 
Antrag zu gewährende Kassenleistungen an Familienangehörige (§ 6a Abs. 1 
Ziffer 5, § 9 Ab!!. 1 Satz 2, § 21 Abs. 1 Ziffer 5, § 22 Abs. 2) finden die Vor
schriften der §§ 51 und 52 keine Anwendung. 

§ 56a. Auf Antrag von mindestens dreißig beteiligten Versicherten 
kann die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse und der 
Aufsichtsbehörde die Gewährung der im § 6 Abs. 1 Ziffer 1 und § 7 Abs. 1 
bezeichneten Leistungen durch weitere als die von der Kasse be
stimmten Arzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen, wenn durch 
die von der Kasse getroffenen Anordnungen eine den berechtigten Anforde
rungen der Versicherten entsprechende Gewährung jener Leistungen nicht 
gesichert ist. 

'Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge 
geleistet, so kann die höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen An
ordnungen statt der zuständigen Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung 
für die Kasse treffen. 

Die nach Abs. 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind der Kasse zu er
öffnen und zur Kenntnis der beteiligten Versicherten zu bringen. Die Ver
fügung der höheren Verwaltungsbehörde ist endgültig. 

1) 9Cidjt tJerfidjerung>3Vflidj tige [J(itglieber, bie fid) frcülJilIig einer ~erfid)et1l11g 
altgefti)loHcn gaoen, müHen alfo bie j8eitriige allein öal)lcn. 
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H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen 
und anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung.1) 

§ 74. Für die Mitglieder der auf Grund berggesetzlieher V orsehriften 
erriehteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Ge
meindekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe 
der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ein. 

Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen 
müssen die für die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen vorgeschriebenen 
Mindestleistungen erreichen. 

Die Vorschriften des § 20 Abs. 5 § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, § 56 
Abs. 2-4, § 56a und § 57 a finden auch auf Knappschaftskassen Anwen
dung ... 

Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über 
die Knappsehaftskassen unberührt2). 

§ 75. Mitglieder der auf Grund des Gesetzes über die eingeschriebenen 
Hilfskassen vom 7. April 1876 (R.G.BI. S. 125) /1. Juni 1884 (R.G.BI. 
S. 54) erriehteten Kassen sind von der Verpflichtung, der Gemeindekranken
versicherung oder einer nach Maßgabe dieses Gesetzes errichteten Kranken
kasse anzugehören, befreit, wenn die Hilfskasse, weleher sie angehören, 
allen ihren versicherungspflichtigen ::VIitgliedern oder doch derjenigen Mit
gliederklasse, zu welcher der Versicherungspflichtige gehört, im Krankheits
falle mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe der 
§§ 6 und 7 von der Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige 
beschäftigt ist, zu gewähren sind . . . 

Mitgliedern einer eingeschriebenen Hilfskasse, welche zugleich der Ge
meindekrankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten 
Krankenkasse angehören, kann an Stelle der freien ärztlichen Behand
lung und Arznei eine Erhöhung des Krankengeldes um ein Viertel des 
Betrages des ortsüblichen Tagelohnes (§ 8) ihres Beschäftigungsortes ge
währt werden ... 

~a§ in § 75 be§ StQ5.@. erttJä1)nte @efe~ über bie eingefcljriebenen SjHf§· 
faffen ent1)ält be"ügHclj ber WqnetgettJä1)xung fo1genbe jBefttmmung: 

1) Sn ben ~{bjd)nitten E., F. unb G. beljanbelt ba!3 (\)eje~ bie }Betrieo§> (l}aorif» 
'stran fen fa H en, }B Cl u fra n f en fall e n unb ,sn nun g;3 fr a n f e n fa He n, oljne für 
bie[eloe oejonbete )Borjd)riften l)injid)tHd) ber (lJewäljrung är"tHd)er S)Hfe nnb ber 
\l!tßneiliefernng &U geben. 3n biejen }Be~ieljungen werben bielmeljr bie allgemeinen 
}Beftimmungen be;3 st.)B.(\). für maiigeoenb erflärt. 

2) \"i;ür I,ßreuiien gUt in biejer }Behieljung ba;3 (lJeje~ bom 19. ,suni 1906 oetr. bie 
\)fbänberung be!3 jiebenten 3::itef;3 im Wf{gemeinen }Berggeje~e bom 24. ,suni 1865. 
:tJa;3 (lJele~ entljält in § 171 b üoer ben \l!röneibeöug ber fnapVld)aftlid)en stranfenfallen 
fofgenbe }Beftimmungen: 

Die Leistungen, welche die Knappschaftsvereine und besonderen Krankenkassen 
ihren Mitgliedern und deren Angehörigen in Krankheits- und Sterbefällen zu gewähren 
haben, müssen die im Krankenversicherungsgesetze für die Betriebs-(Fabrik-)Kranken
kassen vorgeschriebenen l\findestleistungen erreichen. Eine Erhöhung und Erweite
rung dieser Leistungen ist nach näherer Bestimmung der Satzungen in demselben Um
fange zulässig, wie es im Krankenversicherungsgesetze für die Betriebs-(Fabrik-)Kranken
kassen vorgesehen ist. 

Die mit Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern über die ärztliche Behandlung, 
die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung der Mitglieder abgeschlossenen 
Verträge sind dem Oberbergamt mitzuteilen. 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 10 
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Gesetz über die eingescbriebenen Hilfskassen. 
Vom 7. April 1876 (R.G. BI. S. 125) und 1. Juni 1884 (R.G. BI. S. 54). 

§ 12. Als Krankenunterstützung können den Mitgliedern Kranken
geld, ärztliche Behandlung, Arznei und andere Heilmittel, Verpflegung 
in einem Krankenhause sowie die geeigneten Mittel zur Erleichterung der 
ihllfm nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel gewährt werden. 

Auch kann die Krankenunterstützung an Wöchnerinnen gewährt und 
die Gewährung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der 
Mitglieder ausgedehnt werden 1). 

mud) ba5 ~weite ber brei groBen 2übeitettJerfid)erung5gefe~e, ba5 ~ntJafiben~ 
tJerfid)erung5gefe~/flat bie W'Citgfieber be5 mpot'fleferftanbe5 tJon feinem ®eftung5> 
bereid) au5genommen. '!la bei biefem ®efe~ ber 2(pot'flefer aud) nid)t a15 2iefe. 
tunt tJon S)eilmitteln in ~tuge fommt, fo ift feine )8ebeutung für il)n eine wefent. 
fid) geringere wie beim SfranfentJetfid)erung5gefe~. '!ler maBgebenbe § 1 be5 Q)e. 
f e~e5 lautet: 

Illvalidenversicberungsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juli 1899 (R.G.BI. S. 463). 

§ 1. Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom 
vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab versichert: 

1. Personen, welche als Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge oder 
Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden. 

2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehilfen 
und -Lehrlinge (ausschließlich der in Apotheken beschäf
tigten Gehilfen und Lehrlinge)2), sonstige Angestellte, deren 
dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, sowie Lehrer und 
Erzieher, sämtlich sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen, ihr regel
mäßiger Jahresarbeitsverdienst aber zweitausend Mark nicht über
steigt ... 

'!la5 brüte )8etfid)erung5gefe~, ba5 ®ewerbe~Unfam.Jerfid)etung5gefe~, finbet 
unter Umftänben aud) auf ba5 in mpofflefen tätige ~etfonal 2(nwenbung. '!lie 
grunblegenben )8eftimmungen lauten 1)ier folgenbermaBen: 

Gewerbe -lJllfallversicherungse;esetz. 
In der Fassung der Bk. vom 5. Juli 190() (R.G.BI. S. 585). 

§ 1. Alle Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere, sofern ihr Jahres
arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt dreitausend Mark nicht übersteigt, 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes gegen die Folgen der bei dem Be
triebe sich ereignenden Unfälle versichert, wenn sie beschäftigt sind: 

1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, 
Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen, sowie in Fabri
ken 3 ), gewerblichen Brauereien und Hüttenwerken; 

1) ~teie m:t~nei unb fonftige S~eilmittel bütfen ~iernaef) ben ~ami!ienange~örigen 
nief)t gewä~rt werben. 

2) S)infief)tlief) biefer m:ußna~mebeftimmung gilt baßfelbe, waß auf (5eite 138 beiJüglief) 
beß § 1 beß SVß.®. unb auf (5eite 19 ~infief)tlief) be;3 § 154 bet ®ew.O. gefagt ift. ;r:ie 
2(ui3nal)me be&ie~t fief) banaef) nur auf bie teef)nifef) jJ~atmaöeutifef) ausgebilbeten 2ljJ o· 
t~efetge~ilfen ullb ·2e~tlinge unb nut auf bie eigentlief)en m:jJot~efen, nief)t auf 
äl)llIief)e gewerbIief)e Unterne~mungen, wie ;r:togen. unb '.ßariümetie~anblungen ober 
bie mit m:jJot~efen berbunbenen Whneralwaffer. ufw. ~abrifen. m:ujierbem unterliegen 
natürltef) bie m:rbeiter in ben m:jJotf)efen fowie ba!.l ®efinbe ber lBerlief)erungi3jJfltef)t. 

3) m:jJot~efen faHen banaef) unter bai3 ®ew.U.lB ®., wenn lie aH3 ~abrifen im (5inne 
bOll § 1 EiHet 1 gelten. )Raef) § 2 bei3 ®efe~e!.l finb aHl ~abrifen anöulef)en: 1. 5Bctriebc, 
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5. im gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher-, Lagerei- und Kellerei
betriebe; 

7. in Lagerungs-, Holzfällungs- oder der Beförderung von Personen 
oder Gütern dienenden Betrieben, wenn sie mit einem Handels
gewerbe, dessen Inhaber im Handelsregister eingetragen steht, 
verbunden sind 1). 

-----
in benen ;Dam~ffeHe! ober ::trieoroerfe ~ut 2l:nroenbung fommen; 2. gJetrieoe, in roelcf)en 
(l;~.plofibftoffe ober e~~lobierenbe @egenftänbe geroerMmäflig eqcugt roerben; 3. alle 
üorigen faorifmäfligen gJetrieoe, in roelcf)en minbefteni3 ~e~n ~ltoeiter regelmäflig oe
[cf)äftigt roerben. (l;i3 finb alfo berficf)etungi3~flicf)tig: 

1. biejenigen 2l:~ot~efen, roelcf)e me~r ali3 3e~n 2l:roeiter regelmäflig oefcf)äftigen, 
b. ~. ber gJetrieo mufl oei regelmäfligem @efcf)äfti3betfe~r ~ut Beit bei3 bollen 
gJettieoei3 auf minbefteni3 3e~n 2l:roeiter oafiert fein, o~ne ffiücfficf)t auf eine 
ettoa vorüoerge~enb bor~anbene W1inber3a~1 ober butcf) ~Iii~licf)e 2l:toeiti3~äufung 
oebingte W1e~r3a~1. ®oll bie ~erficf)etungi3~flicf)t auf~ören, fo mufl bie ~er· 
minbetung ber 2{roeiter~a~! eine bauernbe fein; 

2. biejenigen, roelcf)e e~~lobierenbe 0.legenftänbe getoerMmäflig er~eugen; bie ~er. 
toenbung allein genügt nicf)t; 

3. biejenigen, toelcf)e bie ~aorifation bon W1ineraltoaHer oetreioen (oefonbere Un
fallver~ütungi3vorfcf)riften ber j8etufi3genoffenfcf)aft ber cf)emifcf)en S'nbuftrie 
für W1ineraltoaHerfaorifen vom 24. S'uni 1891, ergänot burcf) j8efanntmacf)ung 
bei3 ffieicf)i3verficf)erungi3amti3 vom 5. 2l:uguft 1897); 

4. biejenigen, in beren j8etrieo ;Dam~ffeffel 3ut ~erroenbung fommen. 
Wi3 ,,;Dam~ffeHel/l im ®inne bei3 U.~.@. finb nacf) einer Cl:nt[cf)eibung bei3 ffieicf)i3' 

bcriicf)etungi3amti3 vom 28. mtooer 1885 nut .\feHe! mit gef~annten ;Däm~fen ou lJer
fte~en. .\feine 2l:ntoenbung finbet bai3 @e[e~ auf .\focf)gefäfle, in toelcf)en mitteli3 ;Dam~fei3 
gefocf)t toirb, ber einem anberen ;Dam~fenttoicfler entnommen ift, auf ;Dam~fer~i~er 
unb .\focf)feffel, in toe!cf)en ~am~f aui3 )fiaHer butcf) Cl:inroirfung lJon ~euer eqeugt 
roirb, fofern biefeloen mit ber 2l:tmof~~äre burcf) ein unlJerfcf)liefloarei3, in ben )fiaffet
raum ~inaoreicf)enbei3 ®tanbro~t von nicf)t üoer 5 m {)ö~e unb minbefteni3 8 cm )fieite 
lJerounben toerben. 

Üoer bie 2l:ntoenboarfeit bei3 U.~.@. auf 2l:~ot~efen ~at aucf) bie tecf)nifcf)e .\fom
miifion für ~~atma~eutifcf)e 2l:nge!egen~eiten unter bem 23. S'uni 1886 ein @utacf)ten 
etftattet. ~acf) bemfeloen ift, toie ein j8eicf)eib bei3 ffi.~.2l:. lJom 23. S'uli 1886 oeiagt, 
"nicf)t an3une~men, bafl ei3 gerecf)tfertigt fein toürbe, alle 2l:~ot~efen, fotoeit fie nicf)t 
reine ;Dii3~eniieranftalten finb, ali3 j8etrieoe, in roelcf)en Cl:~~lo[ibftoffe ober e;l;~lobierenbe 
@egenftänbe getoerMmäflig eröeugt to erb en, anöufe~en unb aUf @tunb ber U.jß.@. 
für lJer[icf)etungi3~flicf)tig ~u erfiären, lJielme~r toirb im einöelnen ~alle öU ~rüfen fein, 
00 unb elJentueU roelcf)e oeionberen @rünbe für bie Unfam:Je!ficf)etungi3~flicf)t vor
liegen./I 2l:~ot~efen, toelcf)e auf @tunb von § 1 Biffer 1 bei3 @efe~ei3 ali3 ~aorifen lJerficf)e
tungi3~flicf)tig finb, ge~ören ber j8erufi3genoffenfcf)aft ber cf)emifcf)en S'nbuftrie 
(4. @efa~renfiafie) an. 

1) ~acf) § 1 Biffer 7 ift ber mit einem im {)anbeli3tegiftet eingetragenen {)anbehl
geroeroe lJetounbene 2agetungi3- unb j8eförbetungi3oettieo lJon @ütern lJet
ficf)etungi3~flicf)tig. ~üt biefe ~erficf)etung ift bie 2agereioetufi3genoHenfcf)aft 
5uftän~ig. 

UOet bie ~etficf)erungi3~fHcf)t ber 2l:~ot~efenoettieoe oei bieret @enoffen
icf)aft finb je~t folgenbe @tunbfä~e maflgeoenb: 

1. ;Der reine 2l:~ot~efenoetrieo, b. ~. bie {)etftellung lJon {)eilmitteln ein
fcf)liefllicf) bei3 Umge~eni3 mit ben baoei lJerroenbeten @eräten ift an ficf) n i cf) t 
lJerricf)etungi3~flicf)tig. 

2. ~etficf)etungi3~flicf)tig aoer ift ber mit ber 2l:~ot~efe lJerounbene 2agerungi3. 
unb j8eförberungi3oetrieo, boraui3gefe~t, bafl bie 2agetungi3- unb j8eförbe
tungi3aroeiten in einem nicf)t uner~eblicf)en Umfange verricf)tet roetben. Cl:i3 ift 
jebocf) gleicf)gültig, 00 bie gelagerten ober oeförberten )fiaren in ber 2l~ot~efe 
feloft ~ergefteUt ober von anberen ~irmen fertig oeöogen finb. 

3. ;Die 2ff>meffung, 21bfül!ung ober fonftige ~oroereitung ber W1aterialien auf 
~orrat 3um B\1.lecre bei3 f~äteren ~etfaufi3 begrünbet bie ~erficf)etung;3~flicf)t. 

1lI* 
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Für Betriebe, welche mit besonderer Unfallgefahr ftr d1e dariI). be
schäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundes
rats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

§ 2. Den Betriebsbeamten im Sinne dieses Gesetzes werden Werk
meister und Techniker gleichgestellt. 

Den Fabriken im Sinne dieses Gesetzes gelten alle Betriebe gleich, 
für welche Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 
Dampf, Gas, heiße Luft, Elektrizität usw.) oder durch tierische Kraft be
wegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Anwendung kommen. 

Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere 
diejenigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von 
Gegenständen gewerbsmäßig ausgeführt wird und zu diesem Zwecke min
destens zehn Arbeiter regelmäßig beschäftigt WerC2:l, sowie Betriebe, 
in welchen Explosivstoffe oder explodierende Gegenstände gewerbsmäßig 
erzeugt werden. Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses 
Gesetzes anzusehen sind, bestimmt das Reichsversicherungsamt . . . 

§ 3. Die Versicherung erstreckt sich auf häusliche und andere Dienste, 
zu denen versicherte Personen neben der Beschäftigung im Betriebe von 
ihren Arbeitgebern oder von deren Beauftragten herangezogen werden. 

§ 9. Im Falle der Verletzung werden als Schadensersatz vom Beginne 
der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls ab gewährt: 

L freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel, 
sowie die zur Sicherung des Erfolges des Heilverfahrens und zur 
Erleichterung der Folgen der Verletzung erforderlichen Hilfsmittel 
(Krücken, Stützapparate und dergleichen); 

2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit. 

)llienn biefe Wrbeiten aber ber SjerfteUung bon Sjeilmitteln bireft borangeljen, 
jinb jie an fidj nidjt berjidjert. 

4. ,srt ber ,ßagerung5' unb ~eförberung5betrieb bon gröJJerer ~ebeutung a15 bie 
.~erfteUung bon Sjeilmitteln, fo ift audj biefe gemäJJ § 28 Wbf. 2 be5 @eje~e5 
ber )Betfidjerung unterworfen. 

5. 3u ben ,ßagerung5arbeiten finb in5befonbere folgenbe )Berridjtungen 5u 
redjnen, foweit jie nidjt bie )Berfäufer wäljrenb ber )Betfaufsberljanblungen mit 
ben st'unben borneljmen: ~a5 Wui3. unb Q:invaaen, Sortieren, )Bermefjen unb 
WU53eidjnen ber )lliaren, bas 9Cadj. unb Umfüllen bes Sjanblagers, bas Um· 
geljen mit )lliaren bei ber 3nbentarifierung, iljr Q:inbringen unb Q:inftellen in 
bie @efdjäfgräume, iljr )Berbringen aui3 bem einen @efdjäftsraum in ben anberen, 
ba(l Svülen bet fl'lafdjen unb @läfer fowie bie 3nftanbljaUung (Wuftäumung, 
ffieinigung u[w.) ber ,ßagerborräte unb ber 3u iljter Wufbewaljrung bienenben 
ffiäume. 

6. W15 ~eförberungi3arbeit gilt ber :transvort bon )lliaren aujjerljalb ber @e. 
jdjäftsräume (bon unb 5u ber ~aljn ober \13oft fowie 3ur st'unbfdjaft), oljne 
ffiüdfidjt barauf, ob ober weldje %rani3vortmittel babei berwenbet werben. 

7. Q:i3 ift lJerfidjerungi3redjtlidj oljne ~ebeutung, ob bie Wrbeiten bon faufmänni[dj 
unb Vljarma5eutijdj ausgebilbeten Wngeftellten ober bon anbeten Wrbeiti3fräften, 
etwa bOm SjaUi3biener, berridjtet werben. ~ie )Berjidjerung erftreat fidj auf alle 
Wngeftellte ber fl'irma - audj auf bai3 Vljatma5eutijdje \13erjonal -, joweit [ie 
in bem .2agerungi3. unb ~eförberung;3betriebe tätig jinb. 

8. Wvotflefen, bie bereits bei ber ~erufi3genofjen[djaft ber djemijdjen 3nbuftrie 
berjidjert finb, jinb bon ber )Ber[idjerungi3vflidjt bei ber .2agereiberufsgenofjen. 
fdjaft befreit (§ 28, Wbj. 2 @ew.U.)B.@.). 

l.lIadj ber gegenwärtigen Sjanbflabung bei3 @eje~ei3 burdj bie .2agereiberufi3genoffen. 
fdjaft unb bas ffi.)B.W. wirb in ber ffiegel jdjon ein Wvotflefenbetrieb, in weldjem ein 
Wrbeiter (Sjausbiener, .2aborant, .2aufburjdje) bejcI)äftigt wirb, aHl ber )Berjidjerung;3 • 
.jJffidjt unterliegcnb angejeljcn. 
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§ 12 Abs. 2. Den nach §§ 1 oder 2 versicherten Arbeitern und Be
triebsbeamten, letzteren bei einem Jahresarbeitsverdienste bis zu zwej
tausend Mark, welche nicht nach den Bestimmungen des Kranken
versicherungsgesetzes versichert sind, hat der Betrie bs un terneh mer 
die in den §§ 6, 7 des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehenen U n t er" 
stützungen einschließlich des aus dem vorhergehenden Absatze sich er
gebenden Mehrbetrags für die ersten dreizehn Wochen aus eigenen Mitteln 
zu gewähren. Die Berufsgenossenschaft kann die dem Unternehmer ob
liegenden Leistungen ganz oder teilweise statt desselben übernehmen. Der 
Unternehmer hat in diesem Falle der Berufsgenossenschaft Ersatz zu leisten ... 

§ 28. Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unter
nehmer der unter §§ 1, 2 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zwecke 
in Berufsgenossenschaften vereinigt werden. Die Berufsgenossen
schaften sind für bestimmte Bezirke zu bilden und umfassen innerhalb 
derselben alle Betriebe derjenigen Gewerbszweige, für welche sie errichtet 
sind ... 

Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Ge
werbszweige umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, 
welcher der Hauptbetrieb angehört!), .. 

§ 55. Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines 
Betriebs derjenigen Gewerbszweige, für welche die Genossenschaft er
richtet ist, sofern der Betrieb im Bezirke der Genossenschaft seinen Sitz 
hat. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zeitpunkte der Eröffnung des 
Betriebs oder des Beginns seiner Versicherungspflicht. 

§ 59. Gegen die Aufnahme in das Kataster sowie gegen die Ab. 
It>hnung derselben steht dem Unternehmer binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach erfolgter Zustellung des Mitgliedscheins beziehungsweise deH 
ablehnenden Bescheids die Beschwerde an das Reichsversiehe. 
rungsamt zu. Dieselbe ist bei der unteren Verwaltungsbehörde ein
zulegen 2). 

Sn gewiHem 3ufammen'f)mige mit ben ~rbeiterberfid)erung5gefetlen fte'f)t 
ltod) ba5 bie ~rmen,)Jf(ege rege1nbe @efetüber ben Unterftütung5wo'f)ltfit~) 
bom 30, WCai 1908 (lR.®,>Sl, ®. 381). 

1) :!larau'3 ge!)t !)etbOr, bafl SUlJot!)efenoettieoe, welcf)e oerctt'3 oei ber l3eruf'3-
genoffenfcf)aft bel! cf)emjfcf)en ~nbuftrie (§ 1 SUof. 1 Eiffer 1) berficf)ert finb, iJOn bel! Q3et
ficf)erung'3lJflicf)t oei ber 2agereiOeruf'3genoffenfcf)aft (§ 1 SUof. 1 Eiffer 7) unter allen 
Umftlinben bon born!)erein oefreit finb. Q:ine Q3erficf)erungi3lJflicf)t oei 5wei ober me!)reren 
berfcf)iebenen l3erufi3genoffenfcf)aften fennt bai3 ®efet; nicf)t. 

2) Untere Q3erwaltungi30e!)ötbe Hnb in I.ßreuflen bie Wlagiftrate 03Iu. ®e. 
meinbeborftlinbe. ::!)ie Chttfcf)eibung be'3 ffieicf)'3berficf)erungi3amtei3 ift nacf) § 15 bei3 ®e· 
fct;ei3 oetreffenb bic SUolinberung bet UnfaUbetficf)erungi3gefet;e bom 30. ~uni 1900 cnb
gültig. . 

3) Uoer bie ®ewä!)rung bon SUqnei an ~ilf'3oebütftige ergingen !)ier&u 
me!)rfacf) Q:ntfcf)eibungen be'3 für bie ~anb!)aoung biefe'3 ®efet;ei3 &uftänbigen l3unbe'3-
amti3 für ba'3 ~eimatwefen. SUui3 biefen Q:ntfcf)eibungen gibt ficf) folgenbe'3: 

)llienn in ~änen btingenber mot einem ~ilf'3oebürftigen bon einem SUlJot!)efer 
butcf) 2ieferung bon SUr&nei ~ilfe geleiftet, bie'3 bem Dri'3armenberoanbe fofort auge
&eigt unb iJOn biefem nacf)ttäglicf) gene!)migt worben ift, fo finb bie entftanbenen SUr&nei. 
foften af'3 SUrmenlJflegefoften an&ufe!)en unb bon bem 2lrmenberoanbe &u erftatten. 
2et;tmr fann bann nacf) § 57 be'3 stranfenberficf)erung'3gefet;e'3 bon bet stranfenfaHe 
Q:rfat; forbern. :!let SUlJot!)efer Illitb alfo in folcf)en ~äl1en gut tun, bem Drti3armcn
~eroanbe unteJ; q;inreicf)ung ber ffiecf)nung fofort SUn&eige &u macf)en, 
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x. Das geistige und gewerbliche' Eigentum. 
Q;tn befonbere5 Sf!l.\JiteI ber meief)5gefe~gebung tfi bem 6ef)u~e be5 geiftigen 

unb gewerblief)en Q;igenium5 gewibmet. S)ierljer geljören in erfiet meilje bai3 
~atentgefe~, bie @efe~e frum 6ef)u~e bon @ebrauef)5mufiern unb ~arenfreief)en 1) 
fowie gegen ben unlauteren ~ettbewerb. Sljnen fef)Iie\3t fief) bann ba5 urflJritng~ 
lief) aU5 miIitürifef)en @ritnben gefef)affene @efe~ frum 6ef)u~e be5 @enfer 9Ceu~ 
trafitüt5freief)en5 an. 

~ui3 bem ~atentgefe~ unb @ebrauef)5mufterfef)u~gefe~ feien naef)fteljenb 
nur bie afferwief)tigfien )8eftimmungen angefitljrt. 

Patentgesetz. 
Vom 7. April 1891 (R. G. BI. S. 79). 

§ 1. Patente werden erteilt 2) für neue Erfind ungen, welche eine 
gewerbliche Verwertung gestatten. 

Ausgenommen sind: 
1. Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten 

zuwiderlaufen würde; 
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und ArzIleimitteln, sowie 

von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, 
soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren. zur Her
stellung der Gegenstände betreffen 3). 

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß der Patentinhaber ausschließ
lich befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, 
in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Ist das Patent 
für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch 
das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse4 ). 

§ 7. Die Dauer des Patents ist fünfzehn Jahre; der Lauf dieser 
Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage ... 5) 

§ 35. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestim
mungen der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, ist 
dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Handelt es sich um eine Erfindung, welche ein Verfahren zur Her
stellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, so gilt bis zum Beweise 
des Gegenteils jeder Stoff von gleicher Beschaffenheit als nach dem paten
tierten Verfahren hergestellt. 

1) ~ine voIlftänbige 6ammlung aUer ben ®cfcljäfti3freii3 bci3 ~atentamtei3 be
rü~renben ®efe~e unb ergänöenben 2lnorbnungen ift unter bem %itef I/~afcljenbuclj 
bei3 ~atentw ef eni3" in amtlicljer 2lui3gabe in [arI Sje~manni3 ~erIag in f,Serlin er
fcljienen. 

2) ;Die vom ~atentamt unter bem 22. ?november 1898 edaffenen lläf)eren me
ftimmungen über bie mnme1bnng bon ~rfinbungen finb in 'reif II be,ti ~~armaöeu
tif cljen ~alenberi3 abgebrucft. 

3) mqneimittel [inb alfo nicljt ,patcntierbar, wo~l aber fann ein neues cljemifcljei3 
58 erf a~ten öur SjcrfteUung elnei3 befannten ober neuen mröneimitteIi3 fclju~fäl)ig fein 
(~atentamt 9. ?november 1893). ;Diele meftimmung fann, wie es 5. m. beim 9(nti,p~rin 
ber tyaU war, bann, Wenn nUt ein einöiges gewerbliclj berwertbares ~erfa~ren befannt 
ift, tatfäcljliclj im ~nbergebni!3 Öu einem ~atentfclju~ unb illCono,pol für bM ~rä,parat 
felbft fü~ren. 

4) ;Dies trifft olfo aUf ,p~armo&eutifclje ~rä,parote &U, bie naclj einem ,p(lientierten 
~erfa~ren ~ergeftellt werben. 

5) ;Der ~atentfclju~ läuft in iebem tyaUe mit 15 So~ren ab. ~ine ~erHingentng 
ber 6clju~bauer, wie bei ®ebrauclji3muftern unb )illarenöeicljen, ift bei ~atenten au!3· 
l1efcljloffen. ;Die ~often bes ~atentfclju~rs betragen für bie 15 So~re i)ltfammen 6000 WH. 
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§ 36. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider 
eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu fünf
tausend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 
Antrages ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzuspreohen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be
kannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 37. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
Bchädigungsanspruches aus. 

§ 39. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts verjähren 
rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei Jahren. 

§ 40. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird bestraft: 
1. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung 

versieht, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die Gegen
stände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes gesohützt 
seien; 

2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Empfeh
lungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine Bezeich'n ung 
anwendet, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die darin 
erwähnten Gegenstände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Ge
setzes geschützt seien 1 ). 

Gel'!etz, betr. den Schutz von Gebrauchsmustern. 
Vom 1. Juni 1891 (R.G.Bl. S. 290). 

§ 1. Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen 
oder von Teilen derselben werden, insoweit sie dem Arbeits- oder Gcbrauchs
;1:weck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen 
sollen, als Ge bra uchs m uster 2 ) nachMaßgabe dieses Gesetzes geschützP) ... 

§ 4, Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des 
§ 1 hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht 
1Il.l.steht, gewerbf,mäßig das Muster nachzubilden, die durch ~ achbildung 

1) :vie üblicf)c, bom S;ßatentamt cmvfof)lene ~e3eicf)nung vatentierter ~egenftänbe 
iit: ,,';f;eutfcf)e5 iReicf)5<S;ßatent" ober abgefürjt ,,';f;. iR. S;ß." unter ~eifügung ber 91ummer 
bC5 S;ßatente5; ®egenftänbe, bie öum S;ßatent angemelbet finb, Wnnen bie ~ejeicf)nun(l 
,,:v. lR. S;ß. angemelbet" ober" S;ßatent angemelbet" erl)alten, nicf)t aber etlua ,,';f;. iR. S;ß a." 
ober "S;ßatent a.!' (lR.~. 9. 3uni 1898). \2{15 irrefül)tenb finb fttafbar ~ejeicf)nungcn 
tuie "S;ßatenttifcf)", "vatcntamtlidJ gefcf)ütt", fall;3 ba5 S;ßatent nocf) nicf)t erteilt ift. ~benfo 
fteHen jHejeicf)nun(len tuie "vatentamtlid) (lefcf)ütt" unb alle ä1)nlicf)cn für ®egen< 
ftänbc, bie nur ~ebraucf);3muftcr< ober 5ffiarenileicf)enfcf)u~ genieflen, eine nacf) § 40 be73 
S;ß.~. fttafoare S;ßatentanmaflun(l bar (Sl'.®. 12. jJebruar 1900, S;ß1).3tg.1900 91t.35; 
O.B.® . .\tolmar 5 .. 91obember 1901, S;ß1).3tg. 1902 %.28; R®. II ~etlin 8. \2{vril1904, 
S;ß1).3tg. 1904 91r. 32). 

2) @ebtaucf)73mufterfä1)ig ifi alle;3, ma5 burcf) ein ,,~obeU", b. 1). butcf) eine ein< 
l)eitHcf) nacf)oilblicf)e ober aobilblicf)c ';f;ariiellung bctfÖtvcri metben fann. 

3) :vic bom S;ßlltcntamt unter bem 22. 9,obemoer 1898 erlaHenen ~eftimmungen 
über bie 2Illntelbun(l bon illcbraul~illt\Ultern jinb in ':teil II b~73 1,ß1)arma&cutijd)cn 
Sfalenbcr$ llpgebrudt.· . , 
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hervorgebrachten Gerätschaften und Gegenstände in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen ... 1) 

§ 8. Die Dauer des Schutzes ist drei Jahre; der Lauf dieser Zeit 
beginnt mit dem auf die Anmeldung folgenden Tage. Bei Zahlung einer 
weiteren Gebühr von sechzig Mark vor Ablauf der Zeit tritt eine Ver
längerung der Schutzfrist um drei Jahre ein ... 

. § 9. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestimmungen 
der §§ 4 und 5 zuwider ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, ist dem 
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Die Klagen wegen Verletzung des Schutzrechtes verjähren rück. 
sicht,lich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei Jahren. 

§ 10. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider 
ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 
fünftausend Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 
Antrags ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be
kannt zu machen, Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 11. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungs anspruchs aus. 

G:ine ltJefentfidj tiefere G:inl'tJidung auf bie ,p1)arma&eutifdje \ßra!i5 am bie 
\.JoterltJä1)nten beiben @efe~e2), übt ba5 britte ber ben ~dju~ be5 geifügen 
G:lgentum5 betreffenben gefe~lidjen ){3eftimmungen, ba5 $arencreidjengefe~, au5. 

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen. 
Vom 12. Mai 1894 (R.G.BI. S. 441). 

§ 1. Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner 
Waren von den Waren anderer 3) eines Warenzeichens 4 ) sich be-

l) fiblidj für @ebraudj5mufter unb bom l,ßatentamt em\Jfo~len ift bie 5Seöeidjllullg 
,,:lleutldje5 ffieidj, @ebraudj5mufter" ober abgefüröt ,,~. ffi. @. an." unter 5Seifügun\1 
ober jffieglaffung ber SJ(ummer ber @intragung. 6trafbar ift a15 irrefü~renb bei @e. 
braUdj5mu.ftem bie 5Seöeidjnung "jJatentamtfidj geldjü~t" (I. ITujillote 1 auf @leite 151), 

2) Wujier l,ßatenten unb @ebraudj5muftern e6iftieren nodj bie logenannten aJ c· 
1 d) m a cB m u ft e r. S)ierunter finb öu berfte~en anufter unb anobene, itJefdje auf einrT 
~liicf)e ober ah3 v1aftifdje @ebilbe in @rfdjeinung tretenbe ITormen barftellen unb al" 
!Eotbilber für bie äujierlidje 9lu;3ftattung irgenb itJeldjer geitJerblidjer @qeuglliffe ölt 
bienen bejtimmt finb. ~ie @intragung ber @ejdjmacf5mufter erfolgt nidjt beim l,ßatent< 
amt, jonbern bei bcnjenigen aJeridjti3be~örben, ItJcldje mit ber ITü"f)rung ber Sjanbeg< 
regifter beauftragt finb. 

3) ~a5 @eje~ gibt ba§ ffied)t öur Q'intragung eine§ jffiarenöeicf)ell§ al\o nur bem< 
jenigen, ber "in feinem aJefd)äftiSbetriebe öur Unterfdjeibung feiner jffiaren 
bon ben jffiaren anberer eine~ jffiarenöeidjen§ jidj bebienen itJilfl'. ~anadj ift bie ~intragUlt(l 
Mn fogenannten !E er ei ni3 maden an jidj au§gefdjlo!fen. ~odj fann bqiS mit ber 6djaffung 
foldjer !Eerein~11larfen erftrebte Biel, nad) einer :vmffdjrift be~ l,ßatenta1llt5 bom 31. 3anuar 
1896, in bet jffieife erreidjt itJerben, baji bie Q":intragung bon einem %eilne~mer nadj< 
gefudjt itJirb unb biefet fidj Bur @eftattung ber 5Senu~ung gegenüber ben übrigen :lJ(it, 
gfiebern ber !Eereinigung berjJflidjtet. 

4) Unter jffiaren3eidjen finb foldje stellnöeid)11Ullgen ölt berfte"f)en, bie auf ber 
jffiare feIbft ober beren !EerjJacfung allgebradjt itJerben. :vaiJ jffiarenöeidjen fann in einem 
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dienen will, kann dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle an
melden. 

§ 2. Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt 1). Die An. 
meldung eines Warenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt zu 
erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des Geschäftsbetriobes;, 
in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichnis der Waren, 
für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit 
erforderlich eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein. 

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung 2). 

Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Ge bühl' von dreißig 
Mark, bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr von zehn Mark 
zu entrichten. Führt die erste Anmeldung nicht zur Eintragung, so werden 
von der Gebühr zwanzig Mark erstattet. 

§ 4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen:!), 
sowie für Warenzeichen, 

1. welche ausschließlich in Zahlen, Buchsta ben oder solchen Wörtern 
bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
über die Beschaffenheit, über die Bestimmung4 ), über 
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware ent
halten; 

2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines 
inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder weiteren 
Kommunalverbandes enthalten; 

3. welche .Ärgernis erregende Darstellungen oder solche' Angaben ent
halten, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
sprechen und die Gefahr einer Täuschung begründen. 

)Bilbe (~ilb5eidjen) ober audj nur in einem mlorte (mlortileidjen) beftc~en. l2(uf bem 
(lJebiete ber Wröneimittel ~aben in!lbefonbere biere mlorlöeidjen eine aunetorbentlid) 
grone ~ebeutung erlangt. ~ie übHdje Stennöeidjnung be!l mlaren5eidjenfdju~ei3 ift: 
,,(;l;tifette b5tu. 91ame gefe~Hdj gefdjü~t", ober "unter 91r. ... al!l mlatenöeidjen ge· 
fdjÜ~t/l. 

1) ~a!l l,ßatentamt ~at bie mlaten, für tueld)e ,3eidjen angemelbet tuerben, in 
beftimmte mlarenfIaf[ en gruvviert. ,3uqeit gibt e!l beren 42. Stlaffe 2 betrifft: 
"Wqneimittel unb jßetbanbftoffe für Wlenfdjen unb stiere, ~rogen, :rier- unb ~flan5C1t
tJertilgungi3mittel, Ston[erbierung!lmitteI, ~e!5infeftion!lmittel". 

2) ~ie bom l,ßatentamt unter bem 22. 910bember 1898 etlaf[encn nä~cren ~c· 
ftimmungen über bie Wn meIbung bon mlarenöeid)en finb in steil JI be1l ~~arma. 
3cutifdjen Sl'alenber!l abgebrucft. 

3) Hnter ,,~reißeicl)en" berftcf)t malt [oldje ,3eidjen, tueldjc im freien ClJebraud)c 
aUer ober getuiffer maffen bon aletuerbetreibenben fidj befinben. ~ei ben ein5elnen 
:'illarenflaffen [inb aud) im 2auf bet 3eit befUmmle 3eidjen aU!lbtücflicl) aHl il;reiöeidjen 
edIätt bötu. beftätigt )1Jorbcn. ~lt muffe 2: )21rllneimittcl unb jßerbanbftoffe" finb biei3 
bis ie~t foIgenbe ,3 eidj en : 

a. mlortöeid)en: ~arraco, ~UUticl)0 Sa15, (famv~orin, (1atbolineu11t, ::Dentila, 
(;l;!:veIler, .~lämatogen, .\Jien.e;ong.0:\fen5, st. ~acob>5balfa11t, Si:lavverbeinfdje5 ~flafter, 
,\3anolin, 9Rent~olin, l,ß~cnl1cetilt, SulfonaI, llrbanU1lViHen, jßafeline, )fiunbergeift. 

b. ~ilb3eidjen: :t:er Wei3fuIl1Vftab, ~.ilb eine!l Cl:ngef(l, (;l;tifett mit ~iIb 5tueicr :rauben 
unb 0nfdjrift ,,:rillt), edjte1l .\)ademer Di", 9Raria 11tH 0c[u5finb. 

4) )fiorte, tueld)e 21ngaben über bie ~ e fti m 11t ung ber )fiate ent~aHen, foHen nur 
bann bon ber (;l;inlragnng aU!lgcfdjlt1ifen fein, \Venn fidj bet jßerfel)r betfelben bebienen 
mun, U11t nad) bem üblidjen :5Vtacl)gebraudjc )fiaren öU befdjrei6en, unb bie bei3~aI6 
in biefer i1)m 3tucd6eftil1lmung unerfe~lid) finb. ~altacl) ifl 9(n!ip t)tilt für eintragunß~' 
fä1Jh3 crfliirt. . . '. . 
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Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waren, für welche sie 
eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zugunsten eines anderen, 
als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Tage 
der Löschung von neuem eingetragen werden. 

§ 5. Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung gebrachtes 
Warenzeichen mit einem anderen, für dieselben oder für gleichartige 
Waren l ) auf Grund des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 
1874 oder auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes früher angemeldeten 
Zeichen übereinstimmt 2 ), so macht es dem Inhaber dieses Zeichens 
hiervon Mitteilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung Widerspruch gegen die Eintragung des neu gemeldeten 
Zeichens, so ist das Zeichen einzutragen. Im anderen Falle entscheidet 
das Patentamt durch Beschluß, ob die Zeichen übereinstimmen. 

Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Benach
richtigungen erwächst ein Ersatzanspruch nicht. 

§ 6. Wird durch Beschluß (§ 5 Abs. 1) die rrbereinstimmung der 
Z eichen verneint, so ist das neu angemeldete Zeichen einzutragen. 

Wird durch den Beschluß die übereinstimmung der Zeichen fest
gest,ellt, so ist die Eintragung zu versagen ... 

§ 7. Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens 
begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch Vertrag oder 
durch Verfügung von Todeswegen auf andere übertragen werden. Das 
Hecht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Waren
zeichen gehört, auf einen anderen übergehen. Der übergang wird auf An· 
trag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle yermerkt, sofern die Ein
willigung des Berechtigten in beweisender Form beigebracht wird. Ist 
der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der Reohtsnachfolge zu 
führen 3). 

Solange der übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann 
der Hechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Warenzeicheris 
picht geltend machen ... 

§ 8. Auf Antrag des Inlu~bers wird das Zeichen jeder2jeit in der Rolle 
gelöscht. 

Von Amts wegen erfolgt die Löschungr 
1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung 

zehn Jahre verflossen sind; 
2, wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen. 
Soll die Löschung ohne Antrag des Inhaber& erfolgen, So gibt dfj.s 

Patentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so 
faßt das Patentamt Beschluß, Soll infQlge Ablaufs der zehnjährigen Frü,t 

1) ':Die me'f)rfacljc Cl:intragung be~fefben ,3etcljen~ ift a1fo nur bann unilu, 
läffig, l1.Jenn ba~ 3eicljen für biefelbe ober g1eicljartige )llarc beftjmmt if!. 'Jür gmlö· 
IJcrfcljiebenen )llarenflajfen ange'f)örenbe )llaren fann bemnad) nnter Umftänben and) 
ba~ gleiclje 3eicljen lJerfcljiebenen 0n'f)abern gefcljü~t illerben. 

2) ':Die @leicljartigfeit bon )llarenlJetcljen iit bann gegeben, l1.Jenn ein flJäter 
angeme1betei3 3eicljen in feinem @efamtetnbrurf auf ben Sfonfumenten ber )llate eine 
Q5erl1.Jeclj~lungi3gefa'f)t mit bem ftü'f)er angemelbctcn 3eicljen na'f)e legt (ffi. (I}. 1907, 1,ß'f).,3tg. 
1907 9Ct. 71). 

3) @e'f)t baß @efcljäft, bem ein )llarenilcicljen bient, burclj )ßertrag auf einen 
anbercn über, fo ge'f)t im 3illeife1 aud) ba0 ffiecljt auf ba~ )llaren3eicljen o'f)ne illeiterei3 
auf ben neuen 0'n'f)aber über (ffi.@. 9. 'Jebruar 1892). )llirb ein 3eicljen ol)ne ben @c, 
fcljäfgbetrteb übertragen, fo lJerliert c" feine recf)t1icf)e ~~tftenil nltb gellt unt~r (ffi.@. 
15, 3ai1\tt1T 1904). 
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die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber 
des Zeichens bis zum Ablauf eineli! Monats nach der Zustellung unter Zah
lung einer Gebühr von zehn Mark neben der Erneuerungsgebühr die Er
neuerung der Anmeldung nachholt; die Erneuerung gilt dann als an 
dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen 1 ). 

§ 9. Ein Dritter kann die Löschung eines Warenzeichens be
antragen: 

1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung 
für dieselben oder für gleichartige Waren in der Zeichenrolle oder 
in den nach Maßgabe des Gesetzes über den MarkenschutZ' vom 
30. November 1874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht; 

2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen ge
hört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der Inhalt 
des Warenzeichens den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
spricht und die Gefahr einer Täuschung begründet ... 

Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen 
und gegen den eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen 
dessen Erben zu richten . . . 

§ 10. Anmeldungen von Warenzeichen, Anträge auf über
tragung und Widersprüche gegen die Löschung derselben werden in dem 
für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch Vorbescheid und 
Beschluß erledigt. In den Fällen des § 5 Ahs. 1 wird ein Vorbescheid nicht 
erlassen. 

Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen wird, 
kann der Antragsteller, und gegen den Beschluß, durch welchen Wider
spruchs ungeachtet die Löschung angeordnet wird, der Inhaber des Zeichens 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Patentamt Beschwerde 
einlegen ... 

§ 11. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über 
Fragen, welche eingetragene Warenzeichen betreffen, Gutachten abzu
geben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren voneinander abweichende 
Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen. 

§ 12. Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, 
daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht, Waren der 
angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Waren
zeichen zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen, 
sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefcn, Empfehlungen, 
Hechnungen oder dergleichen das Zeichen anzubringen 2 ). 

1) Q:ine jBf. be5 I,j3.W. born 5. Wlai 1904 giOt ~icr3u fofgenbe Q:rfäutemngen: 
Die Schutzdauer läuft seit dem Tage, an dem das Zeichen bei dem Kaiser

lichen Patentamt angemeldet worden ist. Die Erneuerung kann innerhalb der zehn
jährigen Frist jederzeit bewirkt werden. Der neue zehnjährige Zeitraum beginnt nicht 
mit Ablauf der bisherigen Frist, sondern schon mit dem Zeitpunkt der Erneuerung. 

Zur Erneuerung genügt die an das Patentamt zu richtende unterschriebene Er
klärung, des in der Zeichenrolle eingetragenen Zeicheninhabers oder seines bevollmäch
tigten Vertreters, daß die Anmeldung des - mit der Rollennummer zu bezeichnen
den - Warenzeichens erneuert werde, und die gleichzeitig porto- und bestellgeldfreie 
Zahlung der Erneuerungsgebühr von 10 Mark bei der Kasse des Patentamts. Der 
Vorlegung der Eintragsurkunde bedarf es nicht. 

Nur der eingetragene Zeicheninhaber kann die Erneuerung der Anmeldung 
bewirken, und nur an ihn ergehpn Zustellungen. 

2) § 12 be§ @efe~e§, ber bie tcdjtlidjcn lffiidungen be§ lffiatenöeidjenjdju~eil fenn· 
öeidjnet, un~ bem bie ~trafbeftimmung in § 14 Dur 6eite fte~t, ift audj bon grun~legenber 
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Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein Rechts 
grund für die Löschung früher bereits vorgelegen hat, Rechte aus der Ein
tragung nicht mehr geltend gemacht werden. 

§ 13. Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand ge
hindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung, sowie An
gaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, 
über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von 
War e n, sei es auch in' abgekürzter Gestalt, auf "Varen, auf deren Ver
packung oder Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Gesohäfts
verk~hr zu gebrauchen l). 

\Bebeutung für ben ®ort~eicf)enicf)u~ bon ~töneimittefn. \Bei ber 15eurteHung 
ber :tragttJeite biefe~ !Scf)u~e~ ~at man jicf) ilunäcf)ft ~u bergegenttJärtigen, bafl bai3 gallile 
®efe~ nur bai3 burcf) :tJrucf, !Scf)rift ober fonftttJie ficf)tbar angebracf)te, alfo mit ben ~ugell 
\ua~tgenommene 2eicf)en Icf)ü~t, nicf)t aber bai3 geftJrocf)ene unb mit bem ®e~ör erfaflte 
®ort. ~ie mÜllblicf)e \Benennung eillet ®are mit einem gefcf)ü~ten 2eicf)en fann 
allo niemali3 unter biefei3 ®efe~ fallen (ttJiettJeit ~ier ebentuell § 263 !Str.®.\B. in 15e. 
tracf)t fäme, ift eine anbere 'iJrage). !Strafbar ift immer nur bie gefe~ttJibrigc 2(nbtlngung 
ober 15enu~ung einei3 ficf)tbaren 2eicf)eni3. (ffi ®. 2. 910bember 1897, 15. 2(tJriI 1898 unb 
18. 9cobember 1898, 1,ß~.2tg. 1898 s)lr. 101). 

~nbcrerfeiti3 ift abcr bie }8erttJenbnng unb 21nbringnng bc~ gefcf)ü~ten 
2eicf)ens nacf) § 12 ba~ au~fcf)liefllicf)c ffiecf)t bei3 @ingettagenen. :tJiefe 15e. 
ftimmung ift nacf) grunblegenben @ntfcf)eibungen bei3 ffi.®. bom 4. WCai 1897 (1,ß~.2tg. 
1905 91r. 13) unb 2. 910bember 1897 (I,ßI).2tg. 1898 91r. 12) ba~in öu berfte~en, bali 
nur ber ~n~aber ber gefcf)ü~ten 2eicf)en bercd)tigt ift, bie ®are bamit öu berfe~en, 
ber 2ttJifcf)en~änbler bai3 ®arenöeicf)en alfo aucf) für bie ecf)tc ®are nicf)t ober ~öcf)ftcns 
mit au~brücflicf)er @inttJilligung bei3 15erecf)tigten anbringen barf. :tJanacf) barf alfo ber 
~tJot~efer 2Iqneimittelnamen, bic ali3 ®ortöeicf)en gefcf)ü~t finb, aucf) für bas :Original> 
tJrätJatat nur mit @inttJilligung bei3 'iJabrifanten benu~en. lJür bie ffieöetJtur bürfte öttJecfi3 
~nbringung bci3 2eicf)eni3 auf !Stanbgefälien unb ~bfcf)rift bei3 ärlltficf)en ffieöevtei3 auf 
bet !Signatur eine folcf)e @inttJiUigung ttJo~I in ber ffiegel borau~~ufe~en fein, im Sjanb~ 
l1etfauf wirb fie aber bon mancf)en 'i5'abtifanten nicf)t gewäl)tt, fo baa ~ier ber ~votl.)efer 
bai3 WCittel entttJeber in :OriginaltJacfung ober ol.)ne 21nbringung bei3 gefcf)ü~ten 91ameni3 
berfaufen nmfl. :tJiejc reicf)i3gefe~licf)e \Beftimmung ge~t natürlicf) etttJaigen anbcri3lauten. 
ben Icmbei3recf)tficf)en ~norbnungen o~ne ttJeiterei3 bor. :tJa~er erflärte aucf) bai3 ffi.®. 
in einem Urteil bom 10. WCai 1904 (1,ß~.2tg. 1904 91r. 76), bali ber tJreuflifcf)e @r!. über 
bie ~bfcf)rift äriltlicf)er }8erorbnungen aUf bem 2Irilneibel.)älter nur bon ber }8oraUi3fe~ung 
aUi3gegangen fein fann, "bafl burcf) bie 2(nbringung ber \Bqeicf)nung nicf)t in frembe aui3· 
fcf)IieflIicf)e ffiecf)te eingegriffen ttJerbe. 1I 

®icf)tig flnb nocf) folgenbe 'i5'eftftellungen, bie bai3 ffi.®. in einern I,ßlenarbeicf)luli 
ber bereinigten !Straffenate bom 24. S)cobember 1909 getroffen l.)at: 

,,1. ®er ali3 }8erfäufer in ein il.)m bom .\fäufer illtt }8erfügung geftentei3, mit 
einem, toie er ttJeifl, gefcf)ü~ten ®arenileicf)en berfeI)eneil ®efäfl, bai3 ber .\fdufer, bem 
}8erfäufer erfennbar, mit ber ®are 3U feinem I,ßribatgebraucf) berttJenben \uHl. o~ne 
eigene \Berecf)tigung ijum ®ebraucf)e beil 2eicf)en§; eine anbete ali3 bie bom .\fäufer 
berlangte, bem gefcf)ü~ten 2eicf)en entfvrecf)enbe gleicf)artige ®are einfüllt, o~ne ben 
.\fäufet barüber aufiluflären, berfie~t eine ®m:e im !Sinne betl ®efe~ei3 bom 12. WCai 
1894 i\um 6cf)u~e ber ®arenbeijeicf)nungen ilttJar ttJiHentlicf), aber nicf)t ttJiber
re cf) t1icf) mit einem nacf) WCaligabe biefei3 ®efe~ei3 (\eicf)ü~ten 2eicf)en. 

2. ®er bie unter ben borbcileicf)neten Umftänben in bai3 ®efäli be5 .\fäuferi3 
eingefüllte ®are bem .\fäufer i\ u bei i e 11 I,ß Ti bat 9 e b r II U cf) fäufIicf) überlälit, bringt 
ni cf) teine wiberrecf)tficf) gefennileicf)nete ®are ttJi)ientIicf) il1 }8erfe~r." 

1) § 13 bei3 ®arenileicf)engefe~ei3 gibt iebocf) fein unbebingtei3 ffie cf) t, auil feinem 
91a men ober feiner 'i5'ir ma in }8erbinbung mit nocf) anberen ®orten ein ®aren5eicf)en 
~u bUben, ini3befonbere aucf) fein ffiecf)t, feincn 91amen ober feine lJirma in bie 2eicf)en. 
rolle ali3 ®arellilcicf)en eintragcn ilu laffen, obttJo~f einer folcf)en @intragung ein be~ 
retti3 frül.)er angemelbetei3 Ultb eingetra8ene;3 2eicf)cn entgcgenftcl.)t (ffi, ®, 19071 1,ßl.).8t(\, 
1907 l,lfr, 71), ' . . . 
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§ 14,1) Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit, Waren oder 
deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten 2), 
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen 3) oder dergleichen mit dem 
Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geschützten Ware nzeichen widerrech tlich versieh t4) 
oder desgleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit 
Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten bestraft5 ). Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag 
ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 

§ 15. Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr 
Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, 
Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen 
mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als 
Kennzeichen gleichartiger Waren eines anderen gilt, ohne dessen 
Genehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig gekenn
zeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten zur 
Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von einhundert 
bis dreitausend Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft 6). 

1) § 14 ent1)äH bie in ber ffiegel angeltJenbete ~trafbeftimmung bei3 @ele~ei3. )Der 
l,ßaragraj.J1) unterld)eibet ~wild)en Q3eftrafung unb <Xutld)äbigung. errftere ift bon ber 
)ßoraut5le~ung ab1)ängig gemad)t, ban bie wibmed)tlid)e Q3enu~ung eines geld)ü~ten 
.3eid)eni3 "willentlid)" erfolgt ifl, ttJä1)renb für bie <Xntld)äbigung~j.Jflid)t aud) Id)on grobe 
~a1)tläHigfeit genügt. jffieitere )ßoraUi3le~ungen ali:l eine wiHentlid)e .3eid)enberle~ung 
werben iebod) in § 14 Wbl. 2 nid)t gerorbert. ,3ni3belonbere ge1)ören ~um ::tatbeftanb 
bes )ßergeTjeni3 aus § 14 Wbl. 2 weber eine auf 'räufef)ung ber st'äufer gerief)tete 
Wblief)t bei3 'räteri3, nod) auef) nur bie WCöglief)feit einer berartigen 'räulef)ung (lR.@. 
13. 1,\{j.Jril 1901, I,j3Tj . .3tg. 1901 IJft. 46; lR.@. 17. \J(ooember 1905, I,j3Tj . .3tg. 1907 \J(r. 4). 

2) )Die WufnaTjme einet5 einem anberen gelef)ü~ten jffiort~eief)eni3 in eine I,j3reii3< 
lifte in ber jffieile, ban bei bem gelef)ü~ten jffiorte oTjne I,j3reii3angabe auf ben allgemein 
üblief)en jffiarennamen betwielen wirb (5. Q3. <X);algin bibe WCetTjlJ{acetaniHb), fann weber 
aUf @runb bei3 jffiarenbeöeief)nungi3gefe~ei3, noef) auf illtunb bei3 jffiettbewerbgele~ei3 be
anftanbet werben (ffi.@. 1900, I,j3Tj.3tg. 1900 \J(r. 74). 

3) Unter ffieef)nungen im@)inne biefei3l,j3aragraj.JTjen linb ffieef)nungsformulare, 
nief)t bie ausgelef)riebenen lRed)nllngen gemeint. '1:>ie Q3enennung einer jffiare mit einem 
a{i3 jffiarenöeief)en gefef)ü~ten jffiort auf einer aui3gelef)riebenen ffieef)nung iit fein un
befugtei3 Wnbringen bei3 jffiaren~eief)eni3 ([)j3.ill. \J(aumbutg 14. \J(ooember 1903, 
I,j3Tj . .3tg. 1904 \J(r. 29). 

4) ~ef)on bai3 blone wibmeef)tlief)e ,,)ßerfeTjen" einer jffiare mit einem gefef)ü~ten 
jffiarenileief)en ift ftrafbat. ,,)Die Wnwenbbarfeit bei3 § 14 erforbert nief)t ben \J(aef). 
ttJeii3 ber Wblief)t, bie wibmeef)tlid) gefennöeief)nete jffiare feilöuTjaHen. <Xs genügt, ban 
bie 10 gefenn~eief)nete jffiare im illcfd)äfti31ofaI für bai3 faufenbe l,j3ublifum lief)tbar aUf· 
geftent ift, unb ban ber I}{ngeflagte fid) beffen bewunt ift" (ffi.@. 20. WCärö 1905, 1,j31) . .3tg. 
1905 \J(r. 64). i\'ür ben ::tatbeflanb bei3 § 14 bei3 @ele~ei3 ift es ferner boflflänbig gleief)< 
gültig, ob bai3 gefef)ü~te jffiarenöeief)en auf bie 1Berj.Jacfung geflebt ltJirb, naef)bem lid) 
bereiti3 bie jffiare in ber l,j3acfung befinbet, ober ob biefei3 fef)on borTjer gefef)ie1)t. )Dai3 
ZjnberfeTjrbringen ift bereiti3 in bemjenigcn 9(ugenblicf oollenbet, in welef)em bie jffiare 
ber 1,j30ft ober bem ~rebiteur übergeben wirb, um fie bem <xmrfänger öU übermitteln, 
unb nief)t erft in bemjenigen Wugenblicf, in weld)em ber <xmrfänger fie erTjält (2.@. 
~anöig 2. tyebruar 1909, I,j3Tj.3tg. 1909 9lr. 22). 

5) tyür )ßetle~ungen bei3 jffiarcnöeief)engeie~eß, bie bon Wngeftelften o1)ne jffii\fen 
unb jffiillen bei3 Q3eii~eti3 begangen werben, fann le~terer nief)t öur )ßerantwortung ge< 
ilogen werben (ffi.@. 22. 9lrril 1907, I,j3Tj.3tg. 1907 \J(r. 34). 

6) § 15 befant lief) tlief)t mit ben in bie .3eief)enroUe bei3 l,j3atentamti3 eingetragenen 
jffiarell~eief)el1, lonbern er will bie äunere 2{ui3ftattung fef)ü~en, butef) welef)e eine 
[Bare lid) bem Wuge be>3 .ltunben a1>3 bie einei3 beftimmten @ewerbetreibenben präfentiert. 
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Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des An
trages ist zulässig. 

§ 16. Wer Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung oder An
kündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder 
dergleichen fälschlich mit einem Staatswappen oder mit dem Namen 
oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren Kommunalver
bandesI) zu dem Zweck versieht, über Beschaffenheit und Wert der Waren 
einen Irrtum zu erregen, oder wer zU dem gleichen Zweck derartig 
bezeichnete ~Waren in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Geldstrafe 
von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängins bis zu 
sechs Monaten bestraft. 

Die Verwendlmg von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur Be
nennung gewisser Waren dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, 
fällt unter diese Bestimmung nicht. 

§ 18. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende B u ß e 2) bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt 
werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent· 
schädigungsanspruchs aus. 

§ 19. Erfolgt eine Verurteilung auf Grund der §§ 14-16, 18, so ist 
bezüglich der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstände auf 
Beseitigu~g der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder, wenn 
die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung 
der damit versehenen Gegenstände zu erkennen. . 

Erfolgt die Verurteilung im Strafverfahren, so ist in den Fällen der 
§§ 14 und 15 dem Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 
auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der 
Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in dem Urteil zn be
stimmen. 

§ 20. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch 
Ab w eie h u n gen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, 
Zeichen, Wappen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben 
werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer Ver
wechslung im Verkehr vorliegP). 

1) 9Cief)t berboten ift bie WnttJenbung bon 2änbernamen. 
2) Wuef) gegen ben @eI)iffen fann, ttJenn er ttJiflentfief) öut {lerbeifüI)rung be1l 

ftraftedjtHdj bettJönten Gfrfolge1l mitgettJirft I)at, auf )Buj3e edannt ttJerben (ffi.Ql. 
24. Oftober 1905, S;ßI).2tg. 1906 9Ct. 47). 

3) § 20 I)at für ben [Sarenöeidjen!ef)u~ bon Wqneimittefn baburdj )Bebeutung 
gettJonnen, bali !ief) bie @ettJoI)nI)eit eingebürgert I)at, für Gfr! a~ mittel ge!ef)ü~ter [Saren 
ba5 eingetragene [Sarenöeief)en mit )Benu~ung ber [Sorte IIGfr!a~ für" ober bgl. hU ge, 
braudjen; affo ~. )B. IIWcet~l!a1iö~lfäure, Gfr!a~ für WftJirin" ober "Mentholum valeriani
cum (~afibolerfaW. '1lie ffiedjtWreef)ung gat nun entfef)ieben, bali folef)e )Beöeief)nungen 
nief)t unter § 20 be5 [Sarenöeief)engefe~e1l fanen, al!o feinen ~erftoj3 gegen ba5 @e!e~ 
barfteHen, ttJenn bie ganöe Wnorbnung ber Gftifette ober )Beöeief)nung fef)on bem gettJöI)n' 
lief)en '1lurdj!djnitt5tJublifum erfennen lälit, bali nief)t ba5 Original, fonbern ein Gfrfa~, 
tJrätJarat vorliegt. )Be!onber1l ttJurbe auef) bann bie WnttJenbbarfeit be1l § 20 \Jer!agt, 
ttJemt bie iBe3eidjnung in $rei1lliften erfolgt ift, bie nur für 6adj\Jerftänbige beftimmt 
Hnb (ffi.@. 8. W'läq, 10. WtJtif unb 27 . .0uli 1906, O.,\3.@. {lamburg 26. W'lai 1906, 
S;ßI).2tg. 1906 ~h. 30, 50, 61 unb 93). '1lagegen liegt eine ~erle~ung be1l ge!dJü~ten 
2eief)en1l VOt, ttJenn bie!c1l lebiglief) butef) stlammem ober @leidjI)eit~ftridje mit anbetcn 
)J.!.\ortcn oerbllnbm ift, 3. )U. 2(cet~lfali3~liäure = 2{[tJirin (ffi.Ql. 20. Dflobet 1903) ober 
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Ws ~rgiinöung ber brei borgenannten (S)efe~e erging nod) ein @efet betr. 
ben @)d)u~ bon ~rfinbungen, Wluftern unb 5illarenöeid)en auf ~{us~ 
fteHungen bom 18. Wliirö 1904 (ffi.@.58L CS. 141). 

0n n(1)en 58eöie1)ungen öum \ffiarenöeid)engefe~ fte1)t bas folgenbe O)efe~, 
we1d)es ben @ebraud) bes frü1)er a15 Ü"reiöeid)en angefe1)enen roten SfreUöe!:l 
einer einfd)riinfenben ffiegelung unterworfen 1)0t. 

(>teSf'tz zum Sehutze des Gellfer Neutralitätszeiehells. 
Vom 22. :\färz 19:,2 (R.G.BI. S. 125). 

§ 1.. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitätszeichen erklärte 
rote Kreuz auf weißem Grunde sowie die Worte "Rotes Kreuz" dürfen, 
unbeschadet der Verwendung für Zwecke des militärischen SanitätsdiensteB, 
zu geschäftlichen Zwecken, sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder 
GeselIschaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit nur auf Grund einer 
Erlaubnis gebraucht werden. 

Die Erlaubnis wird von den Landeszentralbehörden nach den vom 
Bundesrate festzustelIenden Grundsätzen für das Gebiet des Reiches er
teilt!). Die Erlaubnis darf Vereinen oder GeselIschaften, welche sich im 
Deutschen Reiche der Krankenpflege widmen und für den KriegsfalI zur 
Unterstützung des militärischen Sanitätsdienstes zugelassen sind, nicht 
versagt werden. 

Die von dem Bundesrate festgestellten Grundsätze sind dem Reichs
tage alsbald zur Kenntnisnahme mitzuteilen. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das rote Kreuz 
gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu E'inhundertfünfzig Mark oder mit 
Haft bestraft. 

§ 3. Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im § 1 erwähnte 

wenn auf bie \,lladung eille ~tifette gefleht \lJirb, weld)e in fetter ®d)rift ba$ gefd)ü~te 
)illort (,,®onofan li ) trägt, wäf)renb barunter in fleineren ){iud)ftaben ba$ )illort ,,~tfa~" 
gebrudt ift (,\3. ®. :!lan3ig 2. ~ebruar 1909, \,llf).3tg. 1909 9lr. 22) . 

.Bur )(ieurteilung ber ~rage, ob eine )Eerwed)\fung~gefaf)t im ®inne bon 
§ 20 borliegt, fommt e~ im angemeinen barauf an, ob aud) bei oberffäd)Hd)er )(ietrad)tun(J 
be~ )illarenäeid)en~ burd) ba$ laufenbe \,llublifum bie )Eerwed)ffung~mögHd)feit au~· 
(Je(d)foHen ift (ffi.®. 18. Suni 1906, \,llf) . .Btg. 1906 IJh. 50). 

:Die )(iHbung neuer )illortäetd)en aU$ beret1$ eingetragenen )illort~eid)en 
ift nad) einem lirteH be~ ffi.®. bom 1. IllvrU 1898 betr. )(iorogf~&etinfanoHn bann 3u~ 
läjjig, Wenn in ber 9leubUbung ba$ gefd)ü~te )illort3eid)en mit anberen )illorten in eine 
fofd)e )Eerbinbung getreten ift, bafl ei3 ber äufleren Q;r\d)einung unb bem SHangfaute 
nad) mit biefen eine organifd)e )Eerbinbung eingegangen ift unb in biefer .Bujammew 
\e~ung aI~ einf)eithd)er 9lame in bie Q;rjd)einung trttt unter Illufgabe feiner eigenen 
Snbibibualität. 

1) :Die Q;rraubni~ öur ~üf)rung be~ ffioten Sheu3e~ witb nad) ben bom ffieid)i3' 
fan3ler unter bem 7. W1ai 1903 (ffi.®.){il. ®. 215) befannt gegebenen ®tUnbjä~en nur 
"benjenigen )Eminen ober ®ejeHfd)aften einjd)liefllid) ber ffiittetorben fowie ber geift. 
lid)cn Orben unb Sl'ongregationcn erteilt, weld)e jid) im :I)eutfd)en ffieid)e ber Sl'ranfen~ 
Vffege roibmen unb burd) eine )(iefd)einigung bei3 iJuftänbigen Sl'tieg~minifteriumi3 nad). 
weifen, bafl fie für ben Sl'rieg~faH öUt linterftü~ung be~ militärijd)en ®anität~bienftci3 
3uge1ajfen finb." ~ür ®ewerbetreibenbe einid)liefllid) ber Illvot~ekc ift afjo bie ~Ü~tUll\1 
be$ ffioten Sl'reu3e~ iJu geid)äftlid)en 3roeden irgenb \lJcld)er Illrt, ~itmenbeiJeid)nungen, 
\,llrei$1iften, ®efdJäfti3vaVieren, Um~üHungen ober Q;tifettcn bon )illaren u. bgl., aU!3· 
ßei(~lo\fen. 
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Zeichen wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die 
Gefahr einer Verwechslung vorliegt!). 

§ 4. Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1903 in Kraft. 
§ 7. 2 ) Warenzeichen, welche das rote Kreuz enthalten, sind von der 

Verkündung des Gesetzes ab von der Eintragung in die Zeichenrolle aus
geschlossen, sofern nicht die Anmeldung vor dem 1. Juli 1901 erfolgt ist 3 ). 

?liäf)renb ba~ ~atentgefe~, ba5 C~ebraucf)5mufter. unb ?liarenaeid)engefe~ 
baou beftimmt finb, getuiffe Wrten be5 geiftigen G\':igentum5 bei iljrer getuerbficf)en 
)Bertuertung oU fcf)ü~en, ljat ba5 folgenbe @efe~ gegen ben unlauteren ?liett· 
betuerb eine angemeine ®id)erung unb ®tärfung be5 getuerbfid)en ffiecf)gfcf)u~e5 
oUt Wufgabe. 

Ge!iletz 2'e2'en den unlauteren Wettbewerb. 
Vom 7. Juni 1909 (R.G.Bl. S.4(9). 

§ 1.4 ) Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des ~Wettbewerbes 
Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann 
auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. 

§ 2. Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirt
schaftliche Erzeugnisse, unter gewerblichen Leistungen und Interessen 
auch landwirtschaftliche zu verstehen. 

§ 3. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäft
liche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, 
die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerb
lichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von 
Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den 
Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte unrichtige An-

1) IllI~ bet:ttJedjflung~fälJig mit bem illenfer streuo im !Sinne bon § 3 be~ 
@efe~e~ finb bon ber medjtjtJredjung bi~lJer folgenbe 3eidjen angefelJen ttJorben: @in 
bem @enfer .\freu;) älJnlidje,:s streuil auf golbfarbigem illrunbe (1,ß.1ll. Illbt. II f. 
)fiarenöeidjen 21. ilJfäq 1904, I,ßlJ.3tg.1904 1JCr. 80). @in bunfelroja jdjraffierte,:s 
.\freuß mit ben Umriffen bei3 illenfer .\fteU3e~ auf lJellrofa @runbe (1,ß.1ll. j,ßefdjttJ.~lllbt. I 
6. iJebruar 1904, I,ßlJ.3tg. 1904 IJCr.39). @in rote~ .\freuil mit golbenem !Stern 
in ber WUHe unb gOlbenen ~er3ierungen an ben streußbalfen (,[J.,\,l.@. j,ßrei3lau 10. WCai 
1904, I,ßlJ.3tg. 1904 IJCr. 39). @in streuß in ben ~ormen bes Cllenfer lJCeutralitätsßeidjcns, 
tueldjes nur ilu 3ttJei 'IlritteIn rot unb ßU einem :l)rittel fdjttJarß gefärbt ift (W.ill. ,\3eitJ3ig 
:Cftober 1907, I,ßlJ.3tg. 1907 IJCt. 86). 

'Ilagegen lumbe bie @efalJr einer ~erttJedjflung bei folgenben 3eidjen berneint: 
@in rotes .\frelt3, in beffen 'it,lädje ein ttJeijies ~olJanniterfreuij ausgeftJart ift (I,ß.W. 
j,ße[djlu.<2ibt. I 4. ~uli 1904, I,ßlJ.3tg. 1905 IJh.40). @in lueijies .\freuij in rotem 
iJelbe in ben 60rmcn bes @enfer .\freltöes (,13.@. 'Ilarmftabt Illuguft 1906, I,ßlJ.3tg. 1906 
IJCr. 67). :l)as fog. ,\3a3anti3fteu3 (,I3.ill. ~ranffurt a. WC . . S::;ftober 1907, I,ßlJ.3tg. 1907 
IJCt. 86). 

2) :Die §§ 5 unb 6 be,:s @efe~ei3, ttJeld)e bie )fieiterbenu~ung bei3 @enfer lJCeutralitäti3< 
3eidjen~ genelJmigten bei )fiaren, bie bei ~etfünbltng bei3 @efe~es jd)on mit bem roten 
Sfreu3e beöeidjnet ttJaren, fottJie bis 1. ~ltli 1906 bei gettJijfen )fiaren3eid)en, 'it,irmen unb 
~ereinen, lJaben jetlt feine j,ßebeutung melJt. 

3) Illudj bie bor bem 1. ~uli 1901 angemelbeten )fiarenöeid)en mit bem roten 
streu& lJaben nad) § 6 bes @efe~e~ am 1. Sufi 1906 ilJre medjti3fraft berforen, müHen 
balJer in ber 3eid)enrolle bei3 l,ßatentamti3 bon Illmts ttJegen ge!öfdjt ttJerben. 

4) :Dai3 @efe~ giO! in ben §§ 1, 3, 13, 14, 16, 19 unb 21 ~ibilredjtIidje, in ben H 4, 
12, 15, 17, 18, 20 unb 22 ftrafredjtlidje WCittel ~ur ~erfolgung einei3 unlauteren 
)fiettbcttJeroc5. 
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gab e n 1) macht, die geeignet sind, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben 
in Anspruch genommen werden. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mit
teilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über 
geschäftliche Verhältnisse 2), insbesondere über die Beschaffenheit, den 
UrRprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder 
gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle 
von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder 
den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte wissentlich 
unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben macht, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend 
Mark oder p:1it einer dieser Strafen bestraft 3 ). 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in einem 
geschäftlichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten ge
macht, so ist der Inhaber oder Leiter des Betriebs neben dem Angestellten 
oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen ge
schah. 

§ 5. Die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen Verkehre 
zur Benennung gewisser Waren oder gewerblicher Leistungen dienen, 
ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, fällt nicht unter die Vorschriften 
der §§ 3, 4. 

Im Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort bezeichneten An
gaben bildliehe Darstellungen und sonstige VeranstaltLmgen gleich zu achten, 
die darauf berechnet und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen. 

§ 12. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
fünftausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach 
anderen Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, 
wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes dem An
gestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs Geschenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um durch un
lauteres Verhalten des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge 
von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung für sich oder 
einen Dritten zu erlangen. 

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines 
geschäftlichen Betriebs, der im geschäftlichen Verkehre Geschenke oder 
andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, damit er 
durch unlauteres Verhalten einern anderen bei dem Bezuge von Waren 
oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe. 

1) :tla~ ®efetJ beijie'f)t jid) in ben §§ 3 unb 4 auf unricf)tige 2tugaben iebet 2tti. 
:tlie in bem ftü'f)eten ®ele~ ent'f)aHeuc melcf)ränfung auf 2tngaben tatläcf)licf)et 2trt ift 
gefallen. 'iJür ba~ ilibilrecf)tlid)e @infcf)teiten (§ 3) genügt im übrigen, baß bie 2tngaben 
unricf)tig unb geeignet finb, ben 2tnfcf)ein eine~ bejonbet~ günftigen 2tngebot~ 'f)etbOr~ 
ijurufen @in fttafrecf)mcf)e~ @infcf)reiten auf illtunb be5 § 4 ift iebocf) nur bann möglicf), 
ttJenn bie 2tngaben ttJifjentlicf) unttJa'f)r unb ilur 3rrefü'f)tung geeignet unb in ber 2tbjicf)t 
erfolgt finb, ben ~htfcf)ein eine~ bejonber5 günftigen 2tngebot5 'f)erborijurufen. 

2) .pietunter fäHt aucf) bie ®ejcf)äfgbeileicf)nung aI5 'iJabrif feiten5 lolcf)er 
'iJirmen, bie in ber .pau1Jtfadje 2ttJijdjen. ober SUein'f)anbeI treiben unb nur einen ge· 
tingen ;teil bet berfauften lffiaten felbit 'f)erftellen (ffi.®. 1909, ~'f).2tg. 1909 IJh. 46). 

3) ~(uf ®runb bieje5 § 4 fann bie meftrafung bon nicf)t a1J1Jrobierten .p eilfünftfern 
luegen unlauteren lffiettbettJerbe5 burdj unttJa'f)re, übertriebene 2tn1Jreijung i'f)rer .l3eiftungen 
ober bon .peilmitteIfabrifanten ttJegen itrefü'f)rcnber 2tngaben über bie lffiirfung bet 
Mit i'f)nen 'f)ergefteHten .peil mittel erfolgen. 

ß öttger, Apothekengesetze. 4. Aufl. 11 
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Im Urtflil ist zu erklären, daß das Empfangene oder sein Wert dem 
Staate verfallen sei. 

§ 13. In den Fällen der §§ 1, 3 kann der Anspruch auf Unter
lassung von jedem Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen 
gleicher oder verwandter Art herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr 
bringt, oder von Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen geltend 
gemacht werden, soweit die Verbände als solche in bürgerlichen Rechts
streitigkeiten klagen können 1). Auch können diese Gewerbetreibenden und 
Verbände denjenigen, welcher den §§ 6, 8, 10, 11, 12 zuwiderhandelt, auf 
Unterlassung in Anspruch nehmen. 

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Schadens 
ist verpflichtet: 

1. wer im Falle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten An
gaben kannte oder kennen mußte. Gegen Redakteure, Verleger, 
Drucker oder Verbreiter von periodischen Druckschriften kann 
der Anspruch auf Schadensersatz nur geltend gemacht werden, 
wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten; 

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, 11, 12 vorsätzlich oder fahrlässig ver
stößt 2 ). 

Werden in einem geschäftlichen Betriebe Handlungen, die nach §§ 1, 
3, 6, 8, 10, 11, 12 unzulässig sind, von einem Angestellten oder Beauftragt,en 
vorgenommen, so ist der Unterlassungs anspruch auch gegen den Inhaber 
des Betriebs begründet. 

§ 14. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Erwerbsgeschäft 
eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, 
über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen be
hauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäft" 
oder den Kredit des Inhabers zu schädigen, ist, sofern die Tat
sachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des ent
standenen Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch 
geltend machen, daß die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen 
unterbleibe. 

Handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende 
oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist 
der Anspruch auf Unterlassung nur zulässig, wenn die Tatsachen der Wahr
heit zuwider behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadens
ersatz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende die Un
richtigkeit der Tatsachen kannte oder kennen mußte. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 15. "Ver wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft eines 

anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über 
die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen der 
Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, 
den Betrieb des Geschäfts zu schädigen, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen in einem geschäft
lichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet 
oder verbreitet, so ist der Inhaber des Betriebs neben dem Angestellten 
oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah. 

1) ~gL bie Wnmetfung iju § 22. 
2) ilie §§ 6-10 l'janbeln bon bem ~erfauf bon )lliaren aU$ Sfonfur$maffen fottJie 

bott ~{U$berfi:iufen. 
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§ 16. Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma 
oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines 
gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise be
nutzt, welche geeignet ist, Verwechsel ungen mit dem Namen, der 
Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein 
anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der 
Benutzung in Anspruch genommen werden. 

Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens ver
pflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß die mißbräuchliche Art 
der Benutzung geeignet war, Verwechselungen hervorzurufen. 

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche 
Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von 
anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb 
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. 
Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes 
zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, R.G.Bl. S. 441) 
finden diese Vorschriften keine Anwendung. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 17. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 

fünftausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Ange
stellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebs Geschäfts· oder 
Betl'iebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anver· 
traut oder sonst zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des 
Dienstverhältnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder 
in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen, 
mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts- oder Betriebs" 
geheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mit
teilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende 
eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt ver
wertet oder an andere mitteilt. 

§ 18. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
fünftausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm 
im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften 
technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, 
Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an 
andere mitteilt. 

§ 19. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 ver
pflichten außerdem zum Ersatze des entstandenen Schadens. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ 20. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes es unternimmt, einen 
anderen zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1, 
§ 18 zu bestimmen, wird mit Gefängnis bis zu neun Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

§ 21. Die in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung 
oder Schadensersatz verj ähren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, 
in welchem der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person 
des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 
in drei Jahren von der Begehung der Handlung an. 

Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung 
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist. 

§ 22. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 
10, 11 bezeichneten Fälle nur auf Antrag ein. In den Fällen der §§ 4, 8, 12 
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hat das Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 
bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbände1 ). 

Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. 
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, 

können von den zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage 
verfolgt werden, ohne daß es einer vorgängigen Anrufung der Staatsanwalt
schaft bedarf. Die öffentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft nur 
dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Schöffen
gerichte zuständig. 

§ 26. Neben einer nach Maßgabe dieses Gesetzes verhängten Strafe 
kann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende Buße bis 
zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Buße 
haften die dazu Verurteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte Buße 
schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs aus. 

XI. Die Nahrungsmittelgesetzgebung. 
'1ler jßerfe'tjr mit S),Caf)wngi3mittefn, @enufjmitteln unb @ebtaucf)~gegen~ 

ftänben ift im '1leutf d)en ffieicf)e bmcf) ein allgemeinei3 @ef e~ unb eine ffiei'tje 
flJe&ieHer @efe~e geregelt. Q;i3 finb bie~ im gan&en in cf)ronofogifcf)er ~olge nad)~ 
fte'tjenbe @ef e~e 2): 

1. @efe~ betr. ben jßerfe'tjr mit ~ca'tjwngi3mitteln, 0knuflmitteln unb @e
braud)i3gegenftänben tlOm 14. ID1ai 1879. '1lai3 fogenanntc allgemeine ma'tj
rungi3mitteIgefe~. 

2. @efe~ betr. ben jßerfe'tjr mit bfei~ unb ~inff)a1tigen @egenftänben bom 
25. 3uni 1887. '1lai3 fogenannte lBfei unb .8infgefe~. 

3. @efe~ betr. bie jßerltJenbung gefunb'tjeiti3fcf)äbHcf)er ~arben bei ber S)er~ 
ftel1ung bon SJca'tjwngi3mitMn, @enufjmitteln unb @ebraucf)i3gegenftänben born 
5. 3uH 1887. '1lai3 fogenannte ~arbengefe~. 

4. @efe~ betr. ben jßerfe'tjr mit lButter, St'äfe, @5cf)mal& unb beren Q;rfa~' 
mitteln born 15. 3uni 1897. '1la5 fogenannte ID1argarinegef e~. 

5. @efe~ betr. bie @5cf)facf)tbie'tj~ unb ~feifcf)befcf)au bom 3. ~uni 1900. '1lail 
fogenannte ~leifcf) b ef cf) aug ef e~. 

6. @5üfjftoffgefe~ bom 7. 3uH 1902. 
7. )llieingefe~ born 7. 12XlJri11909. 

1) '1:Ianaci) fönnen gemän §13 2fbf.l Wt~tc unb beten ~etbänbe (Wt5tefammem unb 
.~ereine) nur gegen l.ßetfonen, bie ,,2eiftungen gleici)et ober bertoanbtet 2ftt" in ben 
gefci)äftlici)en ~etfe'f)t bringen, alfo l.ßerfonen, toelci)e bie S)eiIfunft ausüben, 6trafanttag 
fteHen. '1:Ias 81.0.1. 'f)at jeboci) 'f)ier~u unter bem 27. illCai 1904 (1.ß'f).3tg. 1905 ~t. 22) 
unb bem 11. Sanuat 1906 (1.ß'f).3tg. 1906 ~t. 68) folgenben ®tunbfa~ aufgefteIIt: 
'1:Iie 2fnfünbigung eines illCitteIs gegen beftimmte.srranf'f)eiten ift eine bet ät5tlici)en 
2etftung bettoanbte stätigfeit. '1:Iemgemän Hnb bie Wr5te a15 I.ßrobu5enten bettoanbtet 
getoetbIici)et 2eiftungen beteci)tigt, auci) gegen folci)e 2fnfünbigungen bon S)eiImitteIn 
auf ®tunb bes ®efe~es 5Ut mefämVfung bes unlauteren m:lettbetoetbes 6trafantrag 
5u fteHen, toeidje bon l.ßetfonen ausge'f)en, bie nidjt bie S)eilfunbe ausüben. 
. 2) (l;ine au~fü'f)rIidje meatbeitung biefe! ®efe~e, fotoeit fie bamaI~ etlaffen toaten, 
ift et[ci)ienen unter bem stiteI: '1:Iie ~a'f)rung~mitteIgefc~gebung im '1:Ieutfdjen 
81eidj. ~on ®e'f). ffiegARat I.ßrof. Dr. sr. bon mudjfa. merlin 1901, ~edag bon 
SuIit!~ 6vringer. 
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)Son biefen @efe~en f)aben bas )Blei· unb 3infgefe~ 1), bas W1argarinegefe~2) 
unb bas tyletfcf)befcf)augefe~3) borHegenb fein Sntereffe. ;tJagegen rtef)en bie übrigen 
angefüf)rten @efe~e aucf) &um ~otf)efentuefen unb &um mqnetberfef)r in )Be
&ief)ungen. Sf)re biesbecrüglicf)en )Beftimmungen finb baf)er im folgenben im mJort· 
laut tuiebergegeben. 

Gesetz, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, 
Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen. 

Vom 14. M~i 1879 (R.G.BI. S. 145). 

§ 1. Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln4 ), sowie mit 
Spielwaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr und mit 
Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes, 

§ 2. Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, 
in welchen Gegenstände der im § 1 bezeichneten Art feilgehalten 5) werden. 

1) 2(us bem Q3Iei- unb ,ßinfgele~ ift nur foIgenbe in § 2 entqaItene Q3eftimmung 
qetvoquqeben: 

Zur Herstellung von Mundstüoken für Saugflaschen, Saugringen und 
Warzenhütchen darf blei- oder zinkhaitiger Kautschuk nicht verwendet sein, 

2) 3ur 2(u~ffrqrung bes Wlargarinegele~e5 erging eine umfangreidje amtlidje 2( n
tueilung 5ur djemildjen Unterludjung von ~etten unb Sfälen. Q3efanntmadjung 
bes ffieidjsfan51ers vom 1. 2(j:Jril 1898. 

3) ?Radj § 21 bes ~leildjbefdjaugefe~es fann ber 3ufa~ beftimmter 6toffe 5u ~Ieildj 
(~letfdjfonfervtetungsmitteI) burdj ben Q3unbesrat verboten tuerben. 2(uf Qirunb 
biefet Q3eftimmung tuurben butdj Q3f. be~ ffieidjsfan5Iers vom 18. ~ebruar 1902 unb 4. 3uli 
1908 folgenbe 6toffe, fottJie bie foldje 6toffe entqaltenben ,ßubereitungen "alS gefunb
l)eitsjdjäblidje unb täuldjenbe 3ulä~e 5u ~leifdj unb beffen 3ubeteitungen" be5eidjnet 
unb bamtt iqre 2(nttJenbung bei ber gettJctosmäjiigen 3ubereitung von ~leildj veJ,:ooten: 

Borsäure und deren Salze; Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Ver
wendung Formaldehyd abgeben; Alkali- und Erdalkali-Hydroxyde und -Karbonate; 
schweflige Säure und deren Salze sowie unterschwefligsaure Salze; Fluorwasserstoff 
und dessen Salze; Salicylsäure und deren Verbindungen; chlorsaure Salze. 

Dasselbe gilt für Farbstoffe jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Verwendung 
zur Gelbfärbung der Margarine und der Hüllen derjenigen Wurstarten, bei denen die 
Gelbfärbung herkömmlich und als künstliche ohne weiteres erkennbar ist, sofern diesf 
Verwendung nicht anderen Vorschriften zuwiderläuft. 

@ine mit bem ~leildjbeldjaugele~ in 18etbinbung fteqenbe 18erjfrgung betr. bie 
3ulaHung von 2(.\Jotqefern 5ur sttidjinenfdjau ift bereits auf 6eite 9 abgebrucft. 
Q:ine erläuterte 2(u~gabe bes 6djladjtvieq- unb ~leifdjbefdjaugele~es nebft fämtlidjen 
2(usffrqrungsbeftimmungen von Qieq. ffiat von Q3udj fa ift im 18edage von 3ulius 
<!5j:Jringer in jßerlin erjdjienen. 

4) 2(uf 2(r5nei mittel be5ieqt lidj bas Qiefe~ jomit nidjt. ?Radj einem Urteil bes 
lR.Qi. bom l5. 3anuar 1906 (jßq.3tg. 1906 ?Rr. 6) gellt aw bem Qieje~ be5fr9lidj bet 
Wt3neien nidjts qervor. "Qienujimittel jinb joldje 6toffe, bie getuo1)nqeitsmäjiig in ben 
st'örj:Jet aufgenommen tuerben. S)qs ift bei 2(qneien nidjt oqne ttJeltetes bet 
{'YaU'I. 2(nberetfeits fdjlieflt aber oei einem jßrälJarat, ber fotuo1)1 ag 2(qneimittel ttJie 
ag Qienujimittel bienen foH, 3. Q3. ein Eebensbitter, bie 2(nj:Jreijung als 2(qneimittel 
bellen gleidj3eitige 2(uffallung als Qienujimittel nidjt aus. I/6teqen ber SjerfteUung unt> 
!lem 18ertrieb nadj beiberIei ffiidjtung verfdjiebene gele~lidje 18erbote entgegen, fo ent
qält bie ben 18erboten 5uttJiber erfolgte SjetfteUung ufttJ. audj eine 18erIe~ung bet meqreten 
6trafgefe~e (ffi.Qi, 13. 3uli 1881). 

5) ~er ffiedjtsoegriff bes ~eifqaltens im 6inne bes ?Raqrungsmittelgele~es 1)at 
ßut notttJenbigen 18orausfe~ung, bafl bie feifgeqaftenen Qiegenftänbe, unb 5tuar in ber 
ffiegel ttJenigftens von einem beftimmten Orte aus, 5um 2(nfauf burdj bas jßublifum 
bereit geqalten unb biejem lfugänglidj (jemadjt ttJetben (\R,Qi. 12. Wl4r5 1903, jß1j.3t(j, 
19Q4 Vlr, 25). .. . .. ... 
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während der übliohen Gesohäftsstunden oder während die Räumliohkeiten 
dem Verkehre geöffnet sind, einzutreten. 

Sie sind befugt, von den Gegenständen der im § 1 bezeichneten Art, 
welche in den angegebenen Räumliohkeiten sich befinden, oder welche 
an öffentliohen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen 
verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke 
der Untersuchung gegen Empfangsbesoheinigung zu entnehmen. Auf 
Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der Probe amtlich versohlossen oder 
versiegelt zurüokzulassen. Für die entnommenen Proben ist Entschädi
gung in Höhe des übliohen Kaufpreises zu leisten. 

§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf 
Grund der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der im § 1 bezeiohneten 
Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung 
soloher zum·· Verkaufe bestimmter Gegenstände dienen, während der im 
§ 2 angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlisoht 
mit dem Ablaufe von drei Jahren von dem Tage an gereohnet, an welchem 
die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. 

§ 4. Die Zuständigkeit der Behörden und Beamten zu den in §§ 2 
und 3 bezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landes
rechtlichen Bestimmungen. 

Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei weitergehende 
Befugnisse als die in §§ 2 und 3 bezeiohneten geben, bleiben unberührt. 

§ 5. Für das Reich können durch Kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats zum Schutze der Gesundheit Vorsohriften er
lassen werden, welche verbieten: 

1. bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung 
von Nahrungs- und Genußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind; 

2. das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und 
Genußmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer 
der wirklichen Beschaffenheit nioht entsprechenden Bezeichnung l ). 

1) Wuf @runb biefer Q3efthnmungen erging bie 
Kaiserl.V., betr. den Verkehr mit Essigsäure. Vom 14. Juli 1908 (R.G.BI. S. 475). 

§ 1. Rohe und gereinigte Essigsäure (auch Essigessenz), die in 100 Gewichts. 
teilen mehr als 15 Gewichtsteile reine Säure enthält, darf in Mengen unter 2 I 
nur in Flaschen nachstehender Art und Bezeichnung gewerbsmäßig feilgehalten oder 
verkauft werden: 

1. Die Flaschen müssen aus weißem oder halbweißem Glase gefertigt, länglich 
rund geformt und an einer Breitseite in der Längsrichtung gerippt sein. 

Z. Die Flaschen müssen mit einem Sicherheitsstopfen versehen sein, der bei 
wagerechter Haltung der gefüllten Flasche innerhalb einer Minute nicht mehr als 50 ccm 
des Flascheninhalts ausfließen läßt. Der Sicherheitsstopfen muß derart im Flaschen
halse befestigt sein, daß er ohne Zerbrechen der Flasche nicht entfernt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Flasche muß eine Aufschrift vorhanden sein, 
die in deutlich lesbarer Weise 

a. die Art des Inhalts einschließlich seiner Stärke an reiner Essigsäure angibt, 
b. die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeichnet, 
c. in besonderer für die sonstige Aufschrift nicht verwendeter Farbe die War

nung "Vorsicht! Unverdünnt lebensgefährlich" getrennt von der sonstigen 
Aufschrift enthält, 

d. eine Anweisung für den Gebrauch des Inhalts der Flasche bei der Verwendung 
zu Speisezwecken erteilt. 

Weitere Aufschriften dürfen auf der Flasche nicht vorhalldell seill• 
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§ 8. Wer den auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwider
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

Landesrechtliche Vorschriften dürfen eine höhere Strafe nicht an
drohen. 

§ 9. Wer den Vorschriften der §§ 2-4 ~uwider den Eintritt in die 
Häumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revisio n verweigert, 
wird mit Geldstrafe von 50 bis zu 150 Mark oder mit Haft bestrll,ft. 

§ 10. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
1500 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs
oder Genußmittel nachmacht oder verfälschtl), 

2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genußmittel, welche verdorben oder 
nachgemaoht oder verfälsoht sind, unter Verschweigung dieses Um
standes ver kau ft oder unter einer zur Täusohung geeigneten Be
zeichnung feilhält. 

§ 11. Ist die im § 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit 
begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft ein. 

§ 12. Mit Gefängnis, neben welohem auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenreohte erkannt werden kann, wird bestraft: 

1. wer vorsätzlich Gegenstände, welohe bestimmt sind, anderen als 
~ ahrungs- und Genußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der 
Genuß derselben die mensohliohe Gesundheit zu beschädigen 
geeignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuß 
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als N ahrungs
oder Genußmittel verkauft, feilhält, oder sonst in Verkehr 
bringt 2) ; 

2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Eß-, 
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der 
bestimmungsgemäße oder vorauszusetzende Gebrauch dieser Gegen
stände die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, in
gleiohen wer wissentlich solohe Gegenstände verkauft, feilhält oder 
sonst in Verkehr bringt. 

per Versuch ist strafbar. 

§ 2, Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feilhalten und 
den Verkauf von Essigsäure in Apotheken, soweit es zu Heil· oder wissenschaft. 
lichen Zwecken erfolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsäure der im § 1 bezeichneten Art 
unter der Bezeichnung "Essig" ist verboten. 

1) ~in )BerfiiIfd)en liegt bor, wenn mit bet mfjnünglid)en )fiare burd) 3ufe~en 
bon ®toffen eine iiuj3edid) nicf)t erfennbate )Berfd)led)terung borgenommen ober einer 
minber guten )fiate burd) 2Inwenbung fünftlidJer weiHel bet ®d)ein einer beHexen )fiate 
gegeben ift (ffi.@. 21. 211Jril 1885). @emiifl § 10 be5 ma1)rung5mittelgefe~e5 ift aud) bie 
~{bgabe eine5 mit 61JiritU5 berbünnten 3itronenö!e5 im ~1Jot1)eren1)anbberfauf o1)ne 
:!leflatation biefer )Berbünnung a15 ma1)rung5mittelfii1[d)ung öU betrad)ten (~.@. jßren31au 
SJ(obember 1906, jß1).,3tg. 1906 mr. 92). ~benfo würbe nad) ber ffied)tf1Jred)ung ber 
)Betfauf eine5 aU5 ,3itronen[iime nnb ,3ucfer[iru1J 1)ergefteHten ~unft1Jrobnfte5 Iebiglid) 
al5 ",3itronenf aft" ober ,.,3itronenfiru1J" unter obige ®trafoeftimmung fallen. 
mad) einem Urteil be5 ffi.@. bom 24. Suni 1909 (jß1).,3tg. 1909 mr.52), bett. ::trauben· 
oruft1)onig (::trauoelin) fann man aud) ein nod) nid)t bot1)anbene5 mal)rung5mitte! fiilfd)en, 
inbem man i1)m eine anbere .3ufammenfe~ung gibt, aI5 ber mame betriit. 

2) ~uf @runb biefer )Beftimmung wmbe u. a. ber iYabrifant eine5 ~) im be e r f ir U1J 5, 
bem ein gewiHer jßto(\entfa~ @)aliö~lfiime iJugefe~t war, tuegen Snberfe1)rbringen5 eine5 
aefunb1)eit5fd)iiblid)en malJrung5mitte15 beftraft (ffi.m. weai 1909, jß1).,8tg. 1909 mr. 37). 
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Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod 
eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu fünf 
Jahren ein. 

§ 13. War in den Fällen des § 12 der Genuß oder Gebrauch des Gegen~ 
standes die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet und war 
diese Eigenschaft dem Täter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn 
Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche 
Zuchthausstrafe ein. 

Neben der Strafe kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden. 

§ 14. Ist eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlungen aus Fahr
lässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder 
Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten und, wenn durch die Handlung ein 
Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf 
Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, auf Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu drei 
Jahren zu erkennen. 

§ 15. In den Fällen der §§ 12-14 ist neben der Strafe auf Ein
ziehung der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vor
schriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr 
gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder 
nicht; in den Fällen der §§ 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt 
werden. 

Ist in den Fällen der §§ 12-15 die Verfolgung oder die Verurteilung 
einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung 
selbständig erkannt werden. 

§ 16. In dem Urteil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, 
daß die Verurteihmg auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt 
zu machen sei. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die 
öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staats
kasse trägt die Kosten, insofern dieselbe nicht dem Anzeigenden auferlegt 
worden sind. 

In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen. 
Sofern infolge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im 

§ 1 bezeichneten Art eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ein
tritt, fallen dem Verurteilten die durch die polizeiliche Untersuchung er
wachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den Kosten des 
gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen 1). 

§ 17, Besteht für den Ort der Tat eine öffentliche Anstalt ZUF 

technischen Untersuch ung von Nahrungs- und Gen ußmitteln 2 ), 

SQ fallen die auf Grl!-nd dieses Gei:letzes auferlegten Geldstrafen, soweit die
selben dem Staate zl!-stehen, der l(af:ise zu, weJ~he die Kosten !ler UnteI'_ 
haltung deI' Al].stß,lt trägt. 

1) Wb;' 3 befJ § 16 ift burcf) ®efe~ bom 29. 0'uni 1887 (iH,®J81. 6. 276) l)üt3U~ 
gefügt. 

2) '1Jie j{kijeicf)nung aHl "öffentlicf) e!3 cf) e mifcf)e!3 Baboratoriu m" fann aber 
and) einem I,ßriiJatcljemifer für fein ber öffentlicf)feit ilur l8erfügung ftel)enbe!3 0'nftitnt 
auf ®runb beil § 17 bef! 91al)rung!3mitteIgefe~eil n i cf) t verboten werben. 60 entidJieb 
im ®egenfa~ öU einet l8erf. beil )Berliner \l5olinei~riifibenten bct&l O.)(~,®. unter bnn 
8. mtobet 1909 (I,ßI))3tg. 1909 IJlr. 82). 
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Gesetz, betr. die Verwendung gesundlleitsscltädliclter )<'arben 
bei der Herstellung von N altrungsDlitteln, GenußDlitteln und 

Gebraucltsgegenständen. 
Vom 5. Juli 1887 (R,G.BI, S. 277). 

§ 1. Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von 
Nahrungs- und Genußmitteln, welche zum Verkaufe bestimmt sind, nicht 
verwendet werden. 

Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind die
jenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche: Antimon, Arsen, Baryum, 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummi
gutti, Korallin, Pikrinsäure enthalten. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei 
der Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn anzuwendende 
Verfahren zu erlassen1 ). 

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von :Nahrungs- und 
Genußmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen Gefäße, Um
hülllmgen oder Schutz bedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im 
§ lAbs. 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blanc 
fixe), Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei sind, Chrom
oxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metallfarben, Zinnober, 
Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musivgold, sowie auf alle in Glasmassen, Gla
suren oder Emails eingebrannte Farben und auf den äußeren Anstrich von 
Gefäßen aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung nicht An
wendung. 

§ 3. Zur Herstellung yon kosmetischen Mitteln (Mitteln zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mund
höhle), welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen die im § 1 Ab". 2 be
zeichneten Stoffe nicht verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Schwefelcadmium, 
Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf 
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder findet diese 
Bestimmung nicht Anwendung 2). 

1) I[(uf @runb biejer lSeftimmung erging bie lSefanntmadjung be!3 ffieidj!3fanölcrij 
bom 10. I[(lJril 1888 bett. bie Unterjudjung bon ~arben, <llejlJinften unb <lle< 
weben \tuf I[(rlcn unb Binn. 

~) Über bie I[(U!3legung bieje!3 l,ßaragralJqcn qat lidj ba!3 ffi.(Sj. in einem Urteil bom 
27. ~ebruar 1899 (Sf,@.9L 11, ~. 375) baqin aU!3gejlJrodjelj baB unter 6toffen, bie nad) 
§ 3 be!3 ~arbengelc~e!3 in fo!3metildjen Wlitteln nid)t entlJalten jein bütfen, nidjt nm 
,,~arbftoffc", lonbcrn btc im § 1 91b\. 2 be!3 <llelcj,lc!3 genannten SfiirlJet: 2lntimon, 
I[(rlen ujw. al!3 joldje 3u beritcqen linb. ~emgemäfl erllärte ))a!3 ffi.<ll. ben ))3ertrieb einer 
qued\ilberdjlorütqaltigen 6ommerflJroHenlnibe nuf <lltUnb bon § 3 bei3 <llelej,le?3 bom 
5. Suli 1887 für un5ulälfig. 2lud) ba?3 Sf.<ll. vcrtrat in einem Urteil bom 17. Suni 1909 
(l,ßq.,8tg. 1909 mr. 51), bet bem e?3 jid) um bleiqaltigcn ~iadjt)lonwunblJuber qanbelte, 
ben gIeidjen 6tanblJunft. Sm <llegenla~ qier5u entldjieb 5war ba!3 R<ll. l,ßot!3bam unter 
bem 7. Suli unb 16. mtobet 1909 (l,ßg.,8tg. 1909 mr. 57 unb 86), ball unter 6toffen 
im 6inne von § 3 be!3 ~arbengefej,le!3 nur foldje ~toffe 3u berltegen finb, bie an jid) 
Idjon ~arbftoffe barftellen ober bei ber 2lntucnbung aI5 Wlitte1 5llt ~arber5eugung bienen. 
2(l!3 mallgebenb müHen aber bie Urteile bC;3 ffi.<ll. nnb sr.<ll. geHen. ~1adj bielen ift, ba § 3 be~ 
<llele~e!3 audj für ben ))3erfanf bon fo~metiidjen Wlitteln in I[(lJotgefen gilt, in?3belonbere ein 
))3etfnuf bon 60mmerflJroHenfalbcn, bie OuedfilberlJrällilJitnt cntqalten, ober bon foge
nanntem cnglifdjen .\)anrttJaffer, bai3 unter ,8ufaj,l bon lSlciacctnt gcrgeftcllt ift, itrafbar. 
~rqtüTltp) iommt blli3 ~arbe1tgefcw nur bann in lSetrap)t, ttJenl1 bie 9JWtcl lebiglid) öll 
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§ 8 Abs. 2. Die Herstellung der Oblaten unterliegt den Bestimmungen 
im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maß
gabe, daß die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, 
blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist. 

§ 10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im § lAbs. 2 
bezeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern nur als 
Verunreinigungen, und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche 
sich bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht 
vermeiden läßt, finden die Bestimmungen der §§ 2~9 nicht Anwendung. 

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften der §§ 1~5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungs

mittel, Genußmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, aufbe
wahrt oder verpackt, oder derartig hergestellte, aufbewahrte oder 
verpackte Gegenstände gewerbsmäßig verkauft oder feilhält; 

§ 13. Neben der im § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einzieh ung 
der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder 
feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem 
VerurteiIten gehören oder nicht. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 
1879 bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden 
auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Ge. 
setzes Anwe1ldung. 

Süßstoft'gesetz. 
Vom 7. Juli 1902 (R.G.Bl. S. 253). 

§ 1. Süß s toff im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf künstlichem 
Wege gewonnenen Stoffe, welche als Süßmittel dienen können und eine 
höhere Süßkraft als raffinierter Rohr- oder Rübenzucker, ftber nicht ent
sprechenden Nährwert besitlllen 1). 

§ 2. Soweit nicht in den §§ 3~5 Ausnahmen zugelassen sind, ist es 
verboten: 

a. Süßstoff herzustellen oder Nahrungs. oder Genußmitteln bei 
gewerblicher Herstellung zuzusetzen; 

fOi:5mctiicf)cn 2ttlecfen bcjtimmt jinb. ~riivarate, bie ffU ~eil~ttlecfen bienen foHcn, 
unterliegen bei i~rer 2fbgabe in 2(1Jot~efen njcf)t bem ~arbengefet}, fonbern nur ben mor. 
fcf)riften über bic 2rbgabe ftarf ttlidcnbcr 2h~netmittcI (f. stcif XV). \jcrner finb IDtitte1 
5um \Jiirben bon totcm ~aar nicf)t als fosmcti[cf)e imittc{ im EJinnc bon § 3 anau< 
(e~cn. (2r.@. IDtagbcburg 15. 2!Vtil 1909, ~~.2tg. 1909 9lr. 90.) 

1) 9lacf)bem burcf) bas EJüfiftoffgc[et} b&ttl. beHen 2fUi3fü~rungsbeftimmungen bie 
.\)erftellung bon EJüfiftoff 3um IDtonovol etner ein~igen ~abrif edliirt ttlorben ift, [inb bie 
berfcf)iebencn bii3~er im S)anbcI bcfinbIicf)en EJüfiftoffc ber[cf)ttlltltben. efi3 e);iftiett ie~t 
nnt nocf) bai3Saccf)arin in feinen ber[cf)iebenen EJtiirfegrabcn. 

:l;ie EJaccf)arinfabrif bringt &uröcit foIgenbe ~riivarate in ben S)anbc1: 
1. ffiaffiniertei3 EJaccf)arin 550facf) = 100 p. c. 
2. Beicf)t !öi3Iicf)ei3 raffiniertes EJad)curin 475 fad) 90 11 

3. SfriftaII<EJaccf)atin 450facf) 75 11 

4. EJacd)arintiifclcf)cn 9lt. 1 1l0facf) 20 
5. 9lr. 2 180facf) 33 
(,), 11 \lCT. 3 350 fad) 64 " 
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b. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs. oder Genußmittel aus dem 
Ausland einzuführenI) ; 

c. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs- oder Genußmittel feilzu
halten oder zu verkaufen 2 ). 

§ 3. Nach näherer Bestimmung des Bundesrats ist für die Herstel
l ung oder die Einfuhr von Süßstoff die Ermächtigung einem oder mehreren 
Gewerbetreibenden zu geben. 

Die Ermächtigung ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zu 
erteilen und der Geschäftsbetrieb des Berechtigten unter dauernde amtliche 
überwachung zu stellen. Auch hat der Bundesrat in diesem Falle zu be
stimmen, daß bei dem Verkaufe des Süßstoffs ein gewisser Preis nicht über· 
schritten werden sowie ob und unter welchen Bedingungen eine Ausfuhr 
von Süßstoff in das Ausland erfolgen darf. 

§ 4. Die Ab gab e des gemäß § 3 hergestellten oder eingeführten Süß
stoffs im Inland ist nur an Apotheken und an solche Personen gestattet, 
welche die amtliche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoff besitzen. 

Diese Erlaubnis ist nur zu erteilen: 
a. an Personen, welche den Süßstoff zu wissenschaftlichen Zwecken 

verwenden wollen 1 
b. an Gewerbetreibende ;1;um Zwecke der Herstellung von be

stimmten Waren, für welche die Zusetzung von Süßstoff aus 
einem die Verwendung von Zucker ausschließenden Grunde er
forderlich ist; 

c. an Leiter von Kranken., Kur., Pflege- und ähnlichen Anstalten 
zur Verwendung für die in der Anstalt befindlichen Personen; 

d. an die Inhaber von Gast- und Speisewirtschaften in Kurorten 3 ), 

deren Besuchern der Genuß mit Zucker versüßter Lebensmittel 
ärztlicherseits untersagt zu werden pflegt, zur Verwendung für die 
im Orte befindlichen Personen. 

Die Erlaubnis ist ferner nur unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs 
und nur dann zu erteilen, wenn die Verwendung des Süßstoffs zu den an
gegebenen Zwecken ausreichend überwacht werden kann. 

§ 5. Die Apotheken dürfen Süßstoff außer an Personen, welche eine 
amtliche Erlaubnis (§ 4) besitzen, nur unter den vom Bundesrate festzu
stellenden Bedingungen abgeben. 

Die im § 4 Abs. 2 zu b benannten Bezugsberechtigten dürfen den Süß
stoff nur zur Herstellung der in der amtlichen Erlaubnis bezeichneten 
Waren verwenden und letztere nur an solche Abnehmer abgeben, welche 
derart zubereitete Waren ausdrücklich verlangen. Der Bundesrat kann 
be"timmen, daß diese Waren unter bestimmten Bezeichnungen und in be. 
stimmten Verpackungen feilgehalten und abgegeben werden müssen. 

Die zu c und d genannten Bezugsberechtigten dürfen Süßstoff oder 
unter Verwendung von Süßstoff hergestellte N ahrungs- oder Genußmittel 
nur innerhalb der Anstalt (zu c) oder des Ortes (zu d) abgeben. 

§ 7. Wer der Vorschrift des § 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird, 
soweit nicht die Bestimmungen des Vereinszollgesetzes Platz greifen, mit 

1) '1lie '1lurdJfulrc bon 3üflftoff ift nur erlaubt, menn ber 3üflftoif untcr 3011. 
ullb fteueramtlidJem )8erfdJIufl ftc'f)t (ffi.@. 18. Suni 1906, 1,ß'f).3tg. 1906 9Cr. 51). 

2) '1lic frü1)er bieIfadJ üblidJe @rati5beigabe bon ®üflftofftabletten burdJ 
5Srauereien ift af5 ein bcrfdJlcicrtc5 )8erfaufen berielben an5ufe1)en unb bemnadJ un· 
cru1älfig (ffi.@. 27 . .;Juli 1904, 1,ß1).3tg. 1904 9Cr. 62; ffi.@. 23. Wlai 1905). 

3) \!{l~ Sl:Utott im ®inne biefet 5Seftimmullg ift nadJ ben ~u5fii1)tung;:;beitimmunßm 
Bltt3eit nur 9Cencna1)r anö ujel) Cl1. .. 
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Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu eintausendfiinf· 
hundert Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geld, 
strafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft ein. 

§ 8. Der Strafe des § 7 Abs. 1 unterliegen auch diejenigen, in deren 
Besitz oder Gewahrsam Süßstoff in Mengen von mehr als 50 Gramm 
vorgefunden wird, sofern sie nicht den Nachweis erbringen, daß sie den 
Süßstoff nach Inkrafttreten dieses Gesetzes yon einer zur Abgabe befugten 
Person bezogen haben 1). 

Ist in solchen Fällen den Umständen nach anzunehmen, daß der 
vorgefundene Süßstoff nicht verbotswidrig hergestellt oder eingeführt 
worden ist, so tritt statt der Strafe des § 7 Abs, 1 diejenige des Abs, 2 
daselbst ein. 

§ 9. In den Fällen des § 7 und § 8 ist neben der Strafe auf Einzieh ung 
der Gegenstände zu erkennen, mit Bezug auf welche die Zuwiderhandlung 
begangen worden ist. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekannt gemachten Ver· 
waltungsvorschriften werden mit einer Ordnungsstrafe von einer bil. 
zu dreihundert Mark geahndet. 

Ausf"tihrung!!lbestimmungen 
zum Süßsto:ffgesetze vom 7. Juli 1902. 

Vom 23. März 1903 und 17. Dezember 1908 (R.Z.Bl. 1903 S. 103 und l(108 S. 522), 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 5. ds. Mts, beschlossen, die 
nachstehend abgedruckten Ausführungsbestimmungen zqm Süßstoffgesct:z;e 
vom 7. Juli 1902 zu genehmigen, 

Berlin, den 23. März 1903. 

Der Reiohskanzler. 
I. V.: Freiherr von Thielmann, 

§ 1. Die Durchführung der Vorschriften des Süßstoffgesetzes wird in 
den einzelnen Bundesstaaten denjenigen Behörden und Beamten über· 
tragen, denen die Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ob· 
liegt. Auch sind die Behörden und Beamten der Lebensmittelpolizei ver~ 
pflichtet, bei der allgemeinen überwachung des Verkehrs mit N ahrungs
lInd Genußmitteln darüber zu wachen, daß eine unzulässige Verwendung 
von Süßstoff nicht st,attfindet. 

Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stations~ 
kontrolleure haben in bezug auf die Ausführung des Süßstoffgesetzes die 
selben Rechte und Pflichten, welche ihnen bezüglich der Verwaltung der 
Zölle und Verbrauchssteuern beigelegt sind. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesregierungen auch andere Behörden und Beamte zqr Durchführung 
des Gesetzes heranzuziehen, 

1) :tiefe 5Seftimmung oeöie1)t fidj nadj einem Urteil be~ ffi.Q.l. bom :tIe5enloer 1904 
(~1).Stg. 1904 ~r. 101) nidjt auf bie 5Sruttomenge ber bor1)anbenen ~acdjarin~rä~atate, 
flmb~m nUT quf bnen ~n~alt qn winem ~iinftoff, 
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Zu § 3 des Gesetzes. 

§ 2. Zur Herstellung von Süßstoff wird unter Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs die Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. Fahl
berg, List & Co. in Salbke-W esterhüsen ermächtigt. 

Als Süßstoff im Sinne dieser und der nachfolgenden Bestimmungen 
gelten auch diejenigen süßstoffhaItigen Zubereitungen, welche nicht un
mittelbar zum Genusse bestimmt sind, sondern nur als Mittel zur Süßung 
von Nahrungs- und Genußmitteln dienen. 

§ 4. Bei dem Verkaufe des Süßstoffs seitens der Fabrik an in
ländische Abnehmer darf der Preis von 30 Mar k für ein Kilogramm raffi
niertes Saccharin nicht überschritten werden. Der Reichskanzler wird er
mächtigt, die Höchstpreise für die einzelnen in der Fabrik hergestellten 
Süßstoffarten unter Zugrundelegung des vorgenannten Einheitspreises fest
zusetzen. 

Zu § 4 des Gesetzes. 

§ 6. Im Inlande darf die Fabrik Süßstoff nur gegen V orlegung des 
amtlichen Bezugsscheins (§ 7) und nur gegen vorschriftsmäßig aus
gestellte Bestellzettel (§ 8) abgeben. 

Auf der Rückseite des dem Besteller zurückzugebenden Bezugs
scheins hat die Fabrikleitung den Tag der Lieferung sowie die Art und 
die Menge des gelieferten Süßstoffs einzutragen und diese Eintragung durch 
Beischrift von Ort und Bezeichnung der Fabrik und des Namens des Ein
tragenden zu bescheinigen. 

Die Bestellzettel sind mit einem Vermerk über die. Ausführung 
der Bestellung und mit der Nummer, unter der die Abschreibung des ab
gegebenen Süßstoffs im Lagerbuche (§ 3) erfolgt ist, zu versehen und bei 
diesem Buche aufzubewahren. 

§ 7. Die Leiter von Apotheken sowie die im § 4 Abs. 2 des Ge
setzes bezeichneten Personen haben, soweit sie Süßstoff beziehen wollen, 
die Ausstellung eines Bezugsscheins - für jedes Kalenderjahr besonders 
- bei der Steuerbehörde durch Vermittlung der Bezirkssteuerstelle zu 
beantragen. In den Anträgen der im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten 
Personen ist der Verwendungszweck des Süßstoffs anzugeben. 

Die Ausstellung der Bezugsscheine hat für die Leiter von Apotheken 
seitens der zuständigen Hauptzoll- oder Hauptsteuerämter nach Muster 1 
zu erfolgen. 

Die Erteilung der Erlaubnis zum Bezug und zur Verwendung von 
Süßstoff an die im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten Personen bleibt 
der Direktivbehörde vorbehalten 1). Sie erfolgt durch Ausstellung eines 
Bezugsscheines nach Muster 2. 

In den Bezugsscheinen für die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes bezeich
neten Gewerbetreibenden sind auch die Waren, bei deren Herstellung der 
Süßstoff verwendet werden soll, genau zu bezeichnen. 

Zur erstmaligen Erteilung eines Bezugsscheins an die im § 4 Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Gewerbetreibenden und bei einer Änderung 
des Verwendungszwecks für den von diesen Gewerbetreibenden zu be-

1) ~ierau5 mie aU5 § 4 2{b\. 1 be5 @efe~e5 ge~t ~er\Jor, baß bie ,üeiter \Jon 2{fJo, 
t~efen, im @egenfa~ öU ben anberen im § 4 be5 @efe~e5 genannten ~erfonen, öum 58e
öuge \Jon ®üßftoH einer bejonberen amtlidjen 0:rlaubni5 nidjt bebürfen. ®ie bürfen 
aber nadj §§ 7 unb 8 ber 2{w3fü~rung5befttmmungen ®üßftoH nur bann einfaufen, menn 
fie im 58efi~e be5 \Jorgefdjriebenen 58eöug5(djeine5 finb (O.,ü.@. ~amm 1906, ~~.2t\1. 
1906 91r. 56). 
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ziehenden Süßstoff (Herstellung anderer Waren unter Verwendung von 
Süßstoff als der bisher erlaubten) bedarf die Direktivbehörde der Zustim
mung der obersten Landesfinanzbehörde und des Reichskanzlers!). 

Jedem Bezugsschein ist ein Muster zum Süßstoff-Bestellzettel (§ 8) 
beizufügen. Widerrufene oder abgelaufene Bezugsscheine sind einzu
ziehen. 

§ 8. Die Inhaber von Bezugsscheinen (§ 7) können ihren Bedarf an 
Süßstoff entweder unmittelbar aus der Süßstofffabrik (§ 2) oder aus einer 
inländischen Apotheke beziehen. 

Die Bestellungen haben schriftlich mittels eines nach Muster 3 aus
zustellenden Bestellzettels zu erfolgen. Jeder Bestellung ist der Bezugs
schein beizufügen. 

Zu § I) des Gesetzes. 

§ 10. Die in der Saccharinfabrik zu Salbke-Westerhüsen hergestellten 
Höhrchenpackungen zu 25 Saccharintäfelchen Nr. 1 mit höchstens 20 
Y. H. und zusammen nicht über 0,4 g Gehalt an raffiniertem Saccharin 
dürfen von der Fabrik nicht unter einem Preise von 9 Pfg. das Stück ab
gegeben werden. Ihre Abgabe seitens der Apotheken unterliegt 
keiner Beschränkung 2 ). 

Andere Süßstoffarten oder Saccharintäfelchen Nr. 1 in anderer Packung 
dürfen die Apotheken nur gegen V orlegung des amtlichen Bezugsscheins 
(§ 7) und vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel (§ 8) oder gegen schrift· 

1) Sn beftimmten \JäHen ljat ber ,JJreuj3i[ef)e \Jittanhmil1ifter im l;l;il1bctneljmett 
mit bem ffieief)~fani\ler ben SoHbiteftibbeljörben bie [elbftänbige l;l;tteilung bon iSüfl· 
ftoffbeijng~[ef)einen hum Sroeefe ber SjetfteHung bon beftimmten )!Baren, füt roelef)c bie 
Sufe~ung bon iSüj3ftoff au~ einem bie Q5ctroenbung bon Suefet au~fef)Heflel1ben @runbc 
etforberHef) ift, übertragen. SDie Wlittel, um bie e~ jief) babei ljanbeH, foroic bie 
roeiteren l;l;inöelljeiten ljieriibet jinb angegeben in jßlj.Stg. 1905 91r. 99. 

2) 1lie musfüljrungsbeftimmungen ijum iSüflftoffgefe~ fagen je~t, feit 17. 1leijember 
1908, ausbtüefHef), baj3 bie ~lbgabe ber ffiöljref)en,JJaefungen i\u 25 lSacef)arin. 
tä[eIef)en lnr. 1 in ~l,JJotljefen feinet Q3efef)tänfung unterliegt. 1lie m,JJotljefer rönnen 
alfo in jebem l;l;inijelfalle beliebig bieIe folef)et ffiöljref)en abgeben. 1lie aus ber früljerctt 
(l'ajfung ber musfüljrungsbeftimmungen unb ber bai\u ergangenen ffieef)tf,JJteef)ung bei3 
ffi.@. [ief) etgebenbe Q3efd)ränfung al.!,f bie mbgabe nut eine~ ffiöljtef)en~ in jebem l;l;ini\el. 
faHe befteljt fomit je~t nief)t me1)r. Ubet bie 2ht~ftattung biefer ffiö1)rd)en,JJaefungen er· 
ging bie folgcnbe 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Fabrikpackung der Saccharintabletten. 
Vom 22. Januar 1906. 

Die in Deutschland und Luxemburg allein zum Handverkauf - ohne ärztliche 
Anweisung - in den Apotheken zugelassenen Fabrikpackungen von 25 Stück Süß· 
stoff täfelchen von höchstens 1l0facher Süßkraft und einem Gehalte von zusammen 
nicht über 0,4 g reinen Süßstoff (zu vgl. § 10, Aba. 3 der Ausführungsbestimmungen 
zum Süßstoffgesetze) werden seit dem 1. Januar 1906 von der Saccharinfabrik in Salbke
Westerhüsen nur noch in einer Aufmachung abgegeben. Diese Aufmachung besteht 
aus einem verkorkten Glasröhrchen - ohne Pappumhüllung usw. -, auf welchem 
folgende Aufschrift aufgeklebt ist: 

,,25 Saccharin-Täfelchen Nr. 1 (20% raff. Saccharin) 1 Täfelchen = 
1' /2 Stück Würfelzucker. 

Einziger, ärztlicher empfohlener Ersatz für Zucker bei Diabetes, Fettleibig. 
keit, Gicht, Magenleiden. 

Ausgezeichnet zum Versüßen von allen Speisen und Getränken. 
Diese Packungen dürfen in den Apotheken ohne ärztliche Anweisungen 

abgegeben werden. Saccharin-Fabrik, A.-G., Salbke a. d. EIbe." 
Die Aufschrift ist rot überdruckt mit dem Namenszuge: "Dr. Fahlberg". 
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liehe mit Ausstellungstag und Unterschrift versehene Anweisung eines 
Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes verabfolgen 1). 

Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte dürfen Anweisungen zum Bezuge von 
Süßstoff nur in Ausübung ihres ärztlichen Berufs und über nicht größere 
Mengen ausstellen, als sie zur Erhaltung oder Wiederherstellung oder zur 
Abwehr von Schädigungen der Gesundheit von Menschen oder Tieren in 
dem zur Behandlung stehenden Falle erforderlich scheinen2 ). Gegen eine 
solche Anweisung dürfen nicht mehr als 50 g raffiniertes Saccharin oder 
eine entsprechende Menge der übrigen Süßstoffarten abgegeben werden3 ). 

Die vorgelegten Bezugsscheine sind, nachdem auf ihrer Rückseite 
der Tag der Abgabe sowie Art und Menge des abgegebenen Süßstoffs ein
getragen und diese Eintragung durch Beischrift von Ort und Bezeichnung 
der abgebenden Apotheke und des Namens ihres Leiters bescheinigt worden 
ist, dem Besteller zurückzugeben. 

Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurück
zubehalten und, geordnet nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem 
Süßstoffausgabebuche (§ ll) als Belege beizufügen 4). 

§ 11. über den Verbleib des Süßstoffs hat der Leiter der Apotheke 
ein besonderes Buch - Süß s toff aus gab e b u c h - für jedes Kalenderj ahr 
zu führen (Muster 4) ö). In dieses ist jede auf Bestellzettel abgegebene Süßstoff
menge sofort nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe, des 

1) ~ie 2lbgabc bon ®üjiftoff barf banad) in 2(~otljefen nur erfolgen: 
a. an ,Jnljaber eines 5Se5ugsjd)eines gegen ~otfeguttg besjelbeu unb eines tor· 

jd)rifgmiifligen 5SefteIl&etters ober 
h. gegen jd)riftlid)e, mit ~atum unb Unterjd)rift betjeljene 21nweijung einei3 2irotei3, 

3al)nar&tei3 ober 'tietar&tei3 (ieborlj itt bieiem 15aUe gegen eitte 2ln\1Jeiiung nid)t 
met)t ars 50 g teitten ®üjiftoff) ober 

c. im ~)attbbetfauf ®üjiftofftiife1d)ett bott ljöd)ftetti3 110 fad) er ®üjifraft in 15abrif< 
~acfungen (@lastöljtd)en) bonnid)t meljr ars 25 ®tücf mit &ujammen nid)t über 
0,4 g @e~alt an reinem ®üflitoff (beliebig biele ffiöljrd)en in iebem 15aIle). 

2) ~ie 2lbgabe bott ®acd)arin ~u Beljr&wecfen ift nad) einem Urteil bei3 8.B.ili. 
~rei3ben bom ®elJtcmber 1909 (l,jSlj.3t(l. 1909 ~r. 75) un3uläHig, aud) wenn jic in 2{~0. 
tljefen auf jd)riftHd)e ~erorbnung einei3 ~lrötei3 erfolgt. ~er 2lt&t barf ®acd)atin nur 
&um ~'111Jecfe einer s,)eilung ober äqtlicf)en 5Seljanblung berjcf)reiben. 

3) ~ie ie~ige 15aifung bierer 5Seftimmung gibt &U 3w~ifeln feineu 2lnlaji. ~et 
~reujiijd)e ~inan~minifter f)atte jie aud) jd)on früljcr in Ubereinftimmung mit bem 
ffieicb!3fan31er baljin ausgelegt (Grrl. bom ,Jaljrc 1904). "bafl 'oie 2llJotf)efer gegen eine 
ät&tlicf)c 2lnweijung 50 greinen ®üflftoff, (lleid)biel in weld)er ~orm unb 9.mjd)ung, 
aljo aud) ®üflftoff bon weniger ali3 550 fad)er ®üflfraft in !mengen bon meljt ars 50 g, 
berabfolgen, jofem nur bet @eljaIt an teinem ®üflftoff in bet abgegebenen !menge 
'oie @ren5e bon 50 g nid)t überfteigt." Grine 'tabeHe, \1JCld)e 'oie !mengen ber bet!d)iebcnen 
®acd)arlne angibt, 'oie 50 g reinem ®üflftoff ent!~red)en, ift bem amtlid)en !muftet eine~ 
®üflftoffau~gabebud)e~ beigegeben (;. ®eite 181). Cbige 5Seid)ränfung gilt inbeHen 
nur für iebe!3 einöelne ffie5e~t. Biegen meljtere ät~tlid)e 2lnwei\ungen gfeid)öeitig bor, 
\0 barf natütlid) auf iebe!3 berielben bi~ 50 g ®üflftoff berabfolgt werben. 

4) ffieöe~te, \1Jeld)e nid)t lebiglid) auf Eüflftoff lauten, ionbern 'oie @tunblage für 
Sjerftellung tJon 21 r5 n ei mi tt e In bUben, bei beren 3ubereitung ®üjiftoff mit betwenbet 
worben ift, braud)en nid)t ~Utüc!f>eljaften werben, ba ei3 jid) in 'oie jen ~iillen um eine 
~etwenbung tJon ®üjiftoff im 2l~0t1)efenbetriebe im Einne tJon § 11 ber 2lui3füljtungi3< 
beftimmungen, beHen Grintragung monatlid) im @ejamtbetrage erfolgen fann, ljanbeH. 
(5Se\d)eibe ber 30U- unb ®teuerbiteftion in ~rei:5ben bom 25. ,Juni 1903 unb be~ !mecflen
outgi\d)en Sjau~tfte~~ramtG bom ~ebtuar 1904). 

5) ~Utd) 'oie 2lnbetung ber 2lU!3füljtungi3beftimmungen 5um ®üjiftoffge\e~ tJom 
17. ~e5emoer 1908 ift ein amtlid)e~ !muftet einei:5 ®üjiftoffau~gabeoud)e5 eingefüljrt, 
bem aud) 'tafeln crur 5Sered)nung be~ ®ü~ftoffgeljaft~ beigegeben iinb (f. 6eite 180). 
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Empfängers und der Form und Menge des abgegebenen Süßstoffs einzeln 
einzutragen. Die Eintragung des ,;onst abgegebenen und des im Apotheken
betriebe verwendeten Süßstoffs kann monatlich im Gesamtbetrag erfolgen. 

Den Oberbeamten der Steuerverwaltlmg sind der Bezugsschein, das 
Süßstoffausgabebuch nebst Belegen sowie die Bestände an Süßstoff auf 
Verlangen vorzulegen. 

Am Schlusse des Jahres sind die von den Lieferern des Süßstoffs auf 
dem abgelaufenen Bezugsscheine gemachten Anschreibungen und das Süß
stoffausgabebuch abzuschließen, dic nach dem Süßstoffausgabebuche 
verwendete oder abgegebene Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und 
der verbliebene Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen oder, 
falls auf einen solchen verzichtet ist, im Süßstoffausgabebuche für das 
neue Jahr zu vermerken. Alsdann sind der abgelaufene Bezugsschein und 
das Süßstoffausgabebuch mit den zugehörigen erledigten Bestellzetteln und 
ärztlichen Anweisungen der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 12. Den Apothekern ist es ferner gestattet, von Gewerbetreibenden 
denen die Erlaubnis erteilt ist, bestimmte Waren unter Verwendung 
von Sü,ßstoff herzustellen, derart zubereitete Waren zum Wiederverkaufe 
zu beziehen. Soweit es sich hierbei um Nahrungs- oder Genußmittel handelt, 
ist beim Verkaufe die Vorschrift im § 16 Abs. 2 zu beachten. 

§ 13. Auf Apotheken, in denen 'Varen unter Verwendlmg von Süß
stoff zum Verkaufe her gestell t werden, finden für die Herstelhmg und 
den Vertrieb dieser Waren die Vorschriften des § 7 Abs. 3-5 und der §§ 16, 
17 Anwendung 1 ). 

1) ~e[e 18eftimmung beöieqt lid:) auf alle 2!1Jotqefer, bie überqau1Ji in iqrcm ~e~ 
triebe [üflftoffl)aftigc )illarcn, fci e5 im groflen öum )illiebetfauf, fei e5 aud) im fleinrn 
3ut bireften 2tbgabe an ba(l \ßublifum, qerftellcn.· S)ierüber ergiltg folgenbcr 

Erl. des Reichskanzlers, betr. die Herstellung süßstoffhaitiger Waren durch 
Apotheker. Vom 1. September 1903. 

Nach § 13 der Ausführungsbestimmungen sollen die im § 7 Abs. 2 und den §§ 10 
und 11 für die Apotheker erlassenen milderen Vorschriften keine Anwendung finden, 
wenn und soweit die Apotheken süßstoffhaltige Waren zum Verkaufe herstellen. In 
diesem Falle sollen die Apotheker vielmehr als Gewerbetreibende der im § 4, Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Art angesehen und den für diese erlassenen schärferen 
Bestimmungen unterstellt werden. Eine Unterscheidung zwischen denjenigen Apo
thekern, welche die süßstoffhaitigen Waren zum Großhandel und denjenigen, welche 
sie zum Absatze im Handverkaufe herstellen, ist dabei nicht gemacht. Alle Apotheker, 
welche süßstoffhaltige Waren, wie Saccharin-Strychningetreide, Salolmundwasser, ver
süßten Lebertran usw. zum Verkauf herstellen wollen, auch diejenigen, welche bereits 
Inhaber eines Süßstoffsbezugsscheins nach Muster 1 sind und die hergestellten 'Waren 
nur im Handverkaufe des eigenen Geschäfts abzusetzen beabsichtigtigen, haben hier
nach bei der zuständigen Steuerbehörde die Erlaubnis zur Herstellung der süßstoff· 
haItigen Waren nachzusuchen, welche durch Ausstellung eines Bez ugsscheins nach 
1\1 us ter 2 erteilt wird, unterliegen hinsichtlich des genannten Betriebes der s te uer
behördlichen Aufsie h t und haben die fllr solche Betriebe vorgesehene besondere 
Buchführung zu beobachten. 

2t1Jotqefer, lueId)e aufler bem ~anbeI mit ®üflftoff leIb)t ltod:) facd:)arinqaItige \ßrä • 
. 1Jarate qerfteHen tuoHen, bebürfen alfo bllßU einer bejonberen <1:t!aubnilil, eiue(l oefonberen 
~eöug~fd:)einelil Hub müHen bcfonbctcn Süflftoff JU biefem 3tuede beöieqen. ~et 18eilug 
barf babei laut 18e3ugi3fd:)cin enttueber aus ber Sacd:)arinfabrif ober auti einer inlänbijd)eH 
2(1Joiqefe, mitqilt aud:) aui3 ber eigenen 2i1Jotqcfe erfolgen. .sn le~terem ~ane mUll 
biefer )Botgang aber orbnung(lmäflig gebud)t tuerben. ~ie )Bertuenbnng bon ®üfl~ 
ftoH bei ber 2{nfertigung är3tlid:)er ffieöe1Jte ift natüdid:) biefer jBefd:)ränfung nid:)t 
untertuorfen. 
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§ 14. Personen, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff 
zu wissenschaftlichen Zwecken erteilt ist, sowie staatliche Behörden 
und öffentliche Anstalten zur Untersuchung von Nahrungs- und Genuß
mitteln sind von besonderen Anschreibungen über den Bezug und die Ver
wendung des Süßstoffs befreit. Sie sind jedoch verpflichtet, hierüber der 
Direktivbehörde auf Verlangen Auskunft zu geben. 

Am Schlusse des Jahres haben sie die von den Lieferern des Süßstoffs 
auf ihrem Bezugsscheine gemachten Anschreibungen abzuschließen, die 
Menge des im Laufe des Jahres verwendeten Süßstoffs abzusetzen, den 
verbliebenen Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen und als
dann den abgelaufenen Schein der Bezirkssteuerstelle einzusenden. 

§ 15. Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen 
Anstalten, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff für die 
in der Anstalt befindlichen Personen erteilt ist, dürfen Süßstoff oder ernter 
Verwendung von Süßstoff hergestellte N ahrungs- oder Genußmittel nur 
innerhalb der Anstalt abgeben. Sie haben über den abgegebenen oder zur 
Herstellung von N ahrungs- oder Genußmitteln verwendeten Süßstoff monat
lich Anschreibungen zu machen, welche mit dem ihnen erteilten Bezugs
scheine den Oberbeamten der Steuerverwaltung auf Verlangen zur Einsicht· 
nahme vorzulegen sind. 

Am Schlusse des Jahres sind dieBe Anschreibungen abzuschließen, ihre 
Summe VOn der nach den Anschreibungen der Lieferer des Süßstoffs be
zogenen Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und der verbliebene Süß
stoffbestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen. 

Der abgelaufene Bezugsschein ist durch den Leiter der Anstalt mit 
einer Bescheinigung dahin zu versehen, daß die abgeschriebene Menge ledig~ 
lieh für die in der Anstalt befindlichen Personen verwendet worden ist, 
und sodann der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 16. Die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes benannten Gewerbetreiben· 
den dürfen den bezogenen Süßstoff nur zur Herstellung der in dem 
amtlichen Bezugsscheine bezeichneten Waren verwendenl ). Soweit es 
sich hierbei um Nahrungs- oder Genußmittel handelt, müssen diese Waren 
in den Verkaufsräumen an besonderen Lagerstellen aufbewahrt werden, 
welche von den Lagerstellen für die ohne Verwendung von Süßstoff her" 
gestellten Waren getrennt und durch eine entsprechende Aufschrift gekenn" 
zeichnet sind. 

Die unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Nahrungs- oder 
Genußmittel dürfen zum Wiederverkaufe nur an Apotheken 2), 

im übrigen nur an solche Abnehmer, welche derart zubereitete Waren aus
drücklich verlangen, und nur in äußeren Umhüllungen oder Gefäßen ab~ 

1) ~n einerI)ier&u ergangenen ~erfügung bom ~alJre 1908 erflärte e$ ba$ SjaujJt-
30lIamt '1>re$ben I für unjyläHig, menn bon einem ®emetoetreioenben, bem ein ®üaftoff" 
oeJug$)d)ein für anbete lßerfonen ali3 2!jJotlJefet (!mufter 2) erteilt tuorben tuar, ber auf 
bieren oeJogene ®üaftoff nid)t in feiner )8etrieMftätte 3m SjerfteHung ber geneljmigten 
~aten bettuenbet, fonbern in unberaroeitetem 2uftanbe mit ben üorigen )8eftanbteilelt 
bet ~aren nad) britten ürten tJerfenbet tuirb, tuo bie 2ufamntenfr~uttg bet ~aren tJor
genontmen tuerben foI!. ,,'1>ie ~ertuenbung be$ ®üaftoffe$ 3m SjerfteUung ber ge" 
nel)migten )lliaren mua feloftberftänblid) in ber eigenen )8etrieo$ftätte be$ bie ~er" 
günftigung genleaenben ®e)lJeroetreioenben erfolgen, bie lid) an bemjenigen ürte oe" 
finbet j ber im )8eJug$fd)ein angegeoenift." 

2) '1>aburd) ift ben 2IjJoiIJefern ba$ !monojJol für ben ~iebertJedauf füaftoff
ljaltiger 9Caljrungi3" unb ®enuamittel berlieljen. 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Autl. 12 
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gegeben werden, welche an in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht 
verwischbare Inschrift 

"Mit künstlichem Süßstoffe zubereitet. Wiederverkauf außerhalb 
der Apotheken gesetzlich verboten." 

tragen. 
Die Ausfuhr der unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Waren 

unterliegt keiner Beschränkung. 
§ 17. Der Geschäftsbetrieb der im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes be

nannten Gewerbetreibenden!) untersteht der amtlichen Aufsicht, deren 
Umfang im einzelnen Falle von der Direktivbehörde zu bestimmen ist. 
Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind auf Verlangen die Geschäft,s
bücher, soweit sie Angaben über den Bezug von Süßstoff und seine Ver
wendung sowie über die Herstellung und den Absatz der unter Verwendung 
von Süßstoff zubereiteten Waren enthalten, zur Einsichtnahme vorzulegen 
und die Bestände an Süßstoff und an Waren, die unter Verwendung von 
Süßstoff hergestellt sind, vorzuzeigen. 

Nach Anleitung dieser Oberbeamten hat der Gewerbetreibende für 
jedes Kalenderjahr fortlaufende Anschreibungen über die bezogenen und 
verwendeten Süßstoffmengen und über die unter Verwendung von Süßstoff 
hergestellten Waren zu führen. 

Die Anschreibungen sind am Schlusse des Jahres abzuschließen und 
mit dem abgelaufenen Bezugsscheine der Bezirkssteuerstelle einzureichen, 
nachdem die verbliebenen Bestände in den Anschreibungen für das neue 
Jahr vorgetragen sind. 

§ 18. Der Reichskanzler ist ermächtigt, eine vorübergehende Erhöhung 
der gemäß § 4 festgestellten Höchstpreise für Süßstoff sowie in ein
zelnen Fällen die Einfuhr von Süßstoff aus dem Ausland unter Festsetzung 
der Bedingungen zuzulassen. 

Direktivbezirk .................. . MU8ter 1. 

Süßstoffbezugsschein für Apotheken 2). 
Nr .......... für 19 

(Name des Bezugsberechtigten) ............ .. 

ist berechtigt, im Kalenderjahr 19.. für die von ihm geleitete 
Apotheke zU (Ort, Straße, Hausnummer) ............ .. 

Süßstoff aus anderen inländischen Apotheken oder unmittelbar aus der 
Saccharinfabrik zu Salbke· W esterhüsen bei Magdeburg gegen vorschrifts" 
maßig aUsgestellte Bestellzettel zu beziehen. 

(Ort und Tag). . ............ .. 

..............ltaupt ... . .. amt. 
(Stempel) (Unterschrift) 

Ein Muster Zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

i) ~nfo aucf) berjenigen m.p 0 tlj det I ltJeIcI)e bie @eneljmigungen aut ~erfteI(utig 
befUmmter m.5aten Unter ~erltJenbun(l bon @?uflfloff befi~en. 

2) 1:Ia~ @?cI)eirta 5U bem @?uflftoffbe5ugilfcI)ein fur m.potljeferift ljier nidjt mit ab< 
(\cbrurft, ba ficI) biefes au~ bem jebem 21.pot1jder ubcnuieienen (l;1;em.plar Des ~eou(l§' 
frljeines oljne ltJeiterc§ ergibt. 
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Anleitung zum Gebrauche. 

1. Bei jeder Süßstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 
Letzterer hat den gelieferten Süßstoff auf der Rückseite dieses Scheins in den 
Spalten 1 bis 16 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch Ausfüllung 
der Spalten 17/18 zu bescheinigen und alsdann den Bezugsschein dem Besteller 
zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum Süßstoffausgabebuche 
(Lagerbuche) zurückzubehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Bezugsscheins) hat in Spalte 19 den Tag des Eintreffens 
der bestellten Süßstoffsendung zu vermerken. Am Jahresschlusse hat er die 
Eintragungen der Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines ab
zuschließen, von der Summe die nach dem Süßstoffausgabebuche abgegebene 
oder verwendete Menge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem Be
zugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

3_ Der abgelaufene Bezugsschein ist alsdann mit dem abgeschlossenen Süßstoff
ausgabebuch und den zu dieSem gehörigen Belegen (erledigte Bestellzettel und 
ärztliche Anweisungen) der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Direktivbezirk Muster 2. 

Süßstoffbezugsschein für die im § 4 Abs. 2 des Süßstoffgesetzes 
genannten Personen 1). 

Nr .......... für 19. 

(Genaue Bezeichnung des Inhabers des Bezugsscheins) . 

zu (Ort, Straße, Hausnummer) ....... .... .... ......... ... . .................. . 

wird hiermit unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis er
teilt, im Kalenderjahr 19... Süßstoff aus einer inländischen Apotheke 
oder unmittelbar von der Saccharinfabrik in Salbke-Westerhüsen bei 
Magdeburg gegen .vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel zu beziehen 
und den bezogenen Süßstoff 

(Angabe des Verwendungszweckes; bei den unter § 4 Abs. 2 unter b des Gesetzes 
bezeichneten Gewerbetreibenden genaue 'Bezeichnung der Waren, bei deren Her-

stellung Süßstoff verwendet werden soll.) 
zu verwenden. 

(Ort und Tag).- ......... -._-_ ... -.... _-_ .......................................................................... . 
(Bezeichnung der Direktivbehörde) ...................................................................... .. 

(Stempel und Unterschrift) ......... . 

Ein Muster zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

Anleitung zum Gebrauche. 

1. Bei jeder Süßstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 
Letzterer hat den gelieferten Süßstoff auf der Rückseite dieses Scheines 
in den Spalten 1 bis 6 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch 
Ausfüllung der Spalten 7 und 8 zu bescheinigen und alsdann den Bezugs
schein dem Besteller zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum 
Süßstoffausgabebuche (Lagerbuche) zurückzubehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Bezugsscheins) hat in Spalte 9 den Tag des Ein
treffens der bestellten Süßstoffsendung zu vermerken. 

1) l2(ud) bai3 @)d)ema oU bie,em @)Üfll±offbeougi3ld)ein if± !)ier nid)t mit abgebrucft, 
ba ei3 mti3 bem )ße~ugi3!d)ein ,elbft er\id)tlid) if±. 

12* 



180 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

3. Der bezogene Süßstoff darf nur zu den im vorstehendeu l~ezllgsschein an· 
gegebenen Zwecken verwendet werden. 

4. Am Jahresschlusse hat der Inhaber des Bezugsscheins die Eintragungen der 
Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines abzuschließen, die 
verwendete Süßstoffmenge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem 
Bezugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

5. Der abgelaufene Bezugsschein ist alsdann _1) mit der im § 15 Abs. 3 der 
Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Bescheinigung - mit den im 
~ 17 der Ausführungsbestimmungen vergeschriebenen Anschreibungen - der 
Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Muster 3. 
Süßstoffbestellzettel. 

Auf Grund des anliegenden von de ............................................ . 

zu ... unter Nr. . ... ausgestellten Bezugsscheins für das 
Kalenderjahr 19. bestelle ich hiermit 

(Form und Menge des gewünschten Süßstoffes sowie sonstige Wünsche hinsichtlich 
der Lieferung.) 

(Ort und Tag) ......................... . 
(Firma) ................................................ . 

(Unterschrift) 

Süßstoff-Ausgabe buch 2) des Leiters der 

Muster 4. 

.... Apotheke 
in .... , ........... · ........ straße Nr ...... für das Kalenderjahr 19 

Anleitung zum Gebrauche. 
t. Jede gegen Bestellzettel auf Grund von Bezugsscheinen abgegebene Süßstoff· 

menge ist sofort nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe und des 
J~mpfängers einzeln einzutragen. 

2. Die Eintragung der gegen ärztliche Anweisung abgegebenen Mengen, der Zahl 
der ohne ärztliche Anweisung und ohne Bestellzettel abgegebenen Röhrchen
packungen und der im Apothekenbetriebe verwendeten Mengen kann monat
lich im Gesamtbetrag erfolgen. 

3. Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurückzubehalten und, 
geordnet nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem Süßstoff-Ausgabebuch 
als Belege beizufügen. 

4. Am Schlusse des Jahres ist das Süßstoff-Ausgabebuch abzuschließen. Die ab
gegebenen oder verwendeten Gesamtmengen sind auf dem Bezugsscheine von 
den empfangenen Gesamtmengen abzusetzen; das Ausgabebuch mit den er
ledigten Bestellzetteln und ärztlichen Anweisungen ist alsdann mit dem ab
gelaufenen Bezugsscheine der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Falls in dem Süßstoff-Ausgabebuch nur die Verwendung von aus dem Vor
jahr übertragenen Süßstoffmengen nachgewiesen wird, ist beim Abschlusse des 
Süßstoff-Ausgabebuchs anzugeben, auf welchen Bezugsschein der Süßstoff seiner
zeit bezogen worden ist. 

5. Umrechnungstafeln - siehe letzte Seite. 

1) Unzutreffendes ist zu durchstreichen. (WmtL Wnmerfung.) 
2) @in ben amtlid)en jßorid)riften entIVted)enbei3 ®üflftofi .Wui3gaoeoud) ift 

im jßetlage bon 0uHui3 ®vtinget in Q3etlin etld)ienen. ~a bielei3 bai3 gcnauc oorge. 
fd)rieoene ®d)ema ilU bem Wui3gaoeoud) fo\tlie bic amtlid)en 9Jluftereintragungcn ent
l)iilt, (inb biele !)ier nie!)t mit aogebrudt. 
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Umrechnungstafeln. 

J. Es sind enthalten H. Es sind enthalten 
------,,----,-----,-------,------- --:-c--:--:-::---il-----,-------

I
'i 1 leicht lös-

I 
Saccharin- Saccharin-, Saccharin- Kristall- Hchem raffi-

,täfelchen täfelchen i täfelchen Saccharin nierten 
i Nr. 1 Nr. 2 I Nr. 3 (7- 01) S h· 

in Gramm 

Saccharin
täfelchen 

Nr.l 1_(20~)_ (33%~_L __ (6_4 __ % __ 0)___' __ n_/o _ _'___~c_9~_'~/,_'_:)_n__l in Stück 

Gramm raffiniertes Saccharin I-Gramm raff: 

---~-_--i --2--'1 --3---;-1 --4----;I--5--,---6--1--1~1 sacc:arin 

1 11 0,20 
2 I1 0,40 
2,25 11 0,45 
;,50 I! ~,50 
7,50! 1,50 

10 ! 2 

12,50 I!i 2,50 
15 3 
22,50 !i 4,50 
25 ! 5 
50 "10 

1\31/ 3 (1/12 kg) 1 16667 

~~~ I ~~' 
l~g bgg 

0,33 
0,66 
0,74 
0,83 
1,65 
2,48 
3,30 
4,13 
4,95 
7,43 
8,25 

16,50 

33 
66 
82,50 

165 
330 

0,64 
1,28 
1,44 
1,60 
3,20 
4,80 
6,40 
8 
9,60 

14,40 
16 
32 

64 
128 
160 
320 
640 

0,75 
1,50 
1,69 
1,88 
3,75 
5,63 
7,50 
9,38 

ll,25 
16,88 
18,75 
37,50 

75 
150 
187,50 
375 
750 

0,9 
1,8 
2,03 
2,25 
4,5 
6,75 
9 

1l,25 
13,50 
20,25 
22,50 
45 

90 
180 
225 
450 
900 

IH. Auf eine ärztliche Anweisung dürfen nicht mehr als 

50 g raffiniertes Saccharin oder 

25 
50 
75 

100 
125 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 
700 

1000 
1250 
2500 

12500 
25000 

0,37037 
0,74074 
1,llIlI 
1,48148 
1,85185 
2,22222 
2,96296 
3,70370 
4,44444 
5,92592 
7,40740 
8,88888 

10,37036 
14,81480 
18,51850 
37,03700 

185,18500 
370,37000 

250 g oder 3375 Stück (135 Röhrchen) Saccharintäfelchen Nr. 1 oder 
151,51 g oder 303 Stück Saccharintäfelchen Nr. 2 oder 
78,125 g oder 156 Stück Saccharintäfelchen Nr. 3 oder 

662/ 3 g Kristall-Saccharin oder 
. 555/ 9 g leicht lösliches raffiniertes Saccharin 

abgegeben werden. 

Weingesetz. 
Vom 7. April 1909 (R.G.BI. S. 393). 

§ 1. W ei n 1) ist das durch alkoholische Gärung aus dem Safte der 
frischen Weintraube hergestellte Getränk. 

§ 2. Es ist gestattet, Wein aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft 
oder Jahre herzustellen (Verschnitt). Dessertwein (Süd-, Süßwein) darf 
jedoch zum Verschneiden von weißem Weine anderer Art nicht verwendet 
werden. 

§ 5. Es ist verboten, gezuckerten Wein unter einer Bezeichnung 
feilzuhalten oder zu verkaufen, die auf Reinheit des Weines oder auf be
sondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben deutet; auch ist es ver
boten,in der Benennung anzugeben oder anzudeuten, daß der Wein 'Vachs
tum eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 

1) ill:uf ttJein1)aItige ill:r3ueimitteI, fogenannte ill:r3ueittJeine, ttJie ([1)ina<, \ße1:Jfin<, 
Sl'am1:Jfer<, ffi1)abarberttJcin ufttJ. bc&ie1)t ficIJ ba5 ®efe~ nicIJt. 
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Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt, ist verpflichtet, dem 
Abnehmer auf Verlangen vor der übergabe mitzuteilen, ob der Wein ge
zuckert ist, und sich beim Erwerbe von Wein die zur Erteilung dieser 
Auskunft erforderliche Kenntnis zu sichern. 

§ 6. Im gewerbsmäßigen Verkehre mit Wein dürfen geographische 
Be z ei c hn ungen nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden 1 ). 

Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Waren
bezeichnungen vom 12. Mai 1894 und des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Be
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 finden auf die 
Benennung von Wein keine Anwendung. Gestattet bleibt jedoch, die 
Namen einzelner Gemarkungen oder Weinbergslagen, die mehr als einer 
Gemarkung angehören, zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige 
Erzeugnisse benachbarter oder nahegelegener Gemarkungen oder Lagen zu 
bezeichnen. 

§ 9. Es ist verboten, Wein nachzumachen. 
§ 10. Unter das Verbot des § 9 fällt nicht die Herstellung von dem 

Weine ähnlichen Getränken aus Fruchtsäften, Pflanzensäften oder 
Malzauszügen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei 
der Herstellung solcher Getränke zu beschränken oder zu untersagen 2). 

Die im Abs. 1 bezeichneten Getränke dürfen im Verkehr als Wein nur 
in solchen Wortverbindungen bezeichnet werden, welche die Stoffe kenn
zeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

§ 13. Getränke, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 9, 10 zuwider 
hergestellt oder behandelt worden sind, ferner Traubenmaische, die einen 
nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 1 oder des § 4 nicht zulässigen Zusatz 
erhalten hat, dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 15, nicht in 
den Verkehr gebracht werden. 

§ 15. Getränke, die nach § 13 vom Verkehr ausgeschlossen 
sind, dürfen zur Herstellung von weinhaItigen Getränken, Schaumwein 
oder Kognak nicht verwendet werden. Zu anderen Zwecken darf die Ver
wendung nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde erfolgen. 

§ 16. Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter 
Stoffe bei der Herstellung von weinhaItigen Getränken. Schaumwein oder 
Kognak zu beschränken oder zu untersagen sowie bezüglich der Herstellung 
von Schaumwein und Kognak zu bestimmen, welche Stoffe hierbei Ver
wendung finden dürfen, und Vorschriften über die Verwendung zu erlassen3 ). 

1) '!lanad) barf 5' ~. unter ber ~e3eid)nung :tofaier ober WCebi5ina!> :tofaier 
nur ein iillein in ~erfeljr gebrad)t werben, ber aU5 :tofaier :trauben ljergeftellt ift, mit> 
ljin aU5 bem :tofaier iilleinbaube5irf ftammt. '!ler ~erfauf eine5 anberen Ungarwein5 
al5 :tofaier fteHt nad) einem Urteil be5 ffi.@. bom 1. Oftober 1907 (I,ßlj.3tg. 1907 9Cr. 80 
unb 89) aud) einen ~erftoß gegen ba5 iillaren5eid)engefe~ bar. 

(xbenfo barf nad) § 6 be5 iilleingeje~e5 bie ~e5eid)nung "WCebi3ina! > Ungar> 
w ein" nur für iillein, ber tatjäd)lid) aU5 Ungarn ftammt, angewenbet werben. \Seit 
1. ~anuar 1909 ifi aber in Ungarn bie &;lerfteHung bon \SÜßweinen aUßerljalb be5 :tofaier 
iilleinbaugebiet5 unb feit 1. ~anuat 1910 aud) ber &;lanDe! bamit in Ungarn unterfagt. 
9Cad) 2(u5berfauf ber nod) in '!leutfd)!anb borljanbenen ~orräte (bgI. § 34 2(bf. 3 bcs 
iilleingefe~e5) wirb baljer aud) bie ~e3eid)nung "WCebi3ina!> Ungarwein" berfd)winben 
müHen, foweit fie für anbere a!5 :tofaier>eüIi1t1eine angewenbet wirb. 

2) )Bon biefet Gfrmäd)tigung ljat ber ~unbe5tat @ebraud) gemad)t. )BgL bie 2(U5> 
fÜljrung5beftimmungen bom 9. ~uli 1909 (eeite 187). 

3) 9Cad) ben §§ 10 unb 16 be5 iilleingefe~e5 jowie ben ljierauf beöüglid)en 2(U5> 
füI)tung50eftimmungen beJiel)t lid) ba5 )Berbot ber ~erwenbung beftimmter etoffe 
auf bem iillein äljnlid)c (l)ctränfc aU5 \ytud)tläften, I,ßflanöenfäften ober WCa!3au!z:öügen, 
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§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol nicht ausschließlich aus 
Wein gewonnen ist, darf im geschäftlichen Verkehre nicht als Kognak 
bezeichnet werdenI). 

Trinkbranntwein, der neben Kognak Alkohol anderer Art enthält, darf 
als Kognakverschnitt bezeichnet werden, wenn mindestens 1/10 des Alkohols 
aus Wein gewonnen ist. 

Kognak und Kognakverschnitte müssen in 100 Raumteilen 
mindestens 38 Raumteile Alkohol enthalten. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ähnlichen Gefäßen unter der 
Bezeichnung Kognak gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, muß 
zugleich eine Bezeichnung tragen, welche das Land erkennbar macht, wo 
er für den Verbrauch fertiggestellt worden ist. Die näheren Vorschriften 
trifft der BundesraP). 

Die vom Bundesrate vorge8chriebenen Bezeichmmgen sind auch in die 
Preislisten und Weinkarten sowie in die sonstigen im geschäftlichen Ver
kehr üblichen Angebote mit aufzunehmen. 

§ 19. Wer Trauben zur Wreinbereitung, Traubenmaische, Trauben
most oder Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt oder gewerbsmäßig Wein 
zu Getränken weiter verarbeitet, ist verpflichtet, Bücher zu führen 3 ), 

aml denen zu ersehen ist: 
1. welche Weinbergsflächen er abgeerntet hat, welche Mengen von 

Traubenmaische, Traubenmost oder Wein er aus eigenem Gewächse 
gewonnen oder von anderen bezogen und welche Mengen er an andere 
abgegeben oder welche Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat; 

2. welche Mengen von Zucker oder von anderen für die Kellerbehand
lung des Weines (§ 4) oder zur Herstellung von Hanstrunk (§ 11) 
bestimmten Stoffen er bezogen und welchen Gebrauch er von diesen 
Stoffen zum Zuckern (§ 3) oder zur Herstellung von Haustrunk 
gemacht hat; 

3. welche Mengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ähnlichen Ge
tränke er aus eigenem Gewächse gewonnen oder von anderen be
zogen und welche Mengen er an andere abgegeben oder welche 
Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat. 

Die Zeit des Geschäftsabschlu8ses, die Namen der Lieferanten und, 
soweit es sich um Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr' als einem 

ferner auf \uehtgaltige OJe1ränfc, beren ~cöcid)llung bie ~cnIJenbung oon ~cin an
beutet, fotuie aUf CSd)aumtuein unb stognaf. ,3utuiberganblungen bagegen (b. g. gegen 
bie ~ertuenbung ber CStoffe) iinb audj im ~eingefel? (§ 26, 1) mit CStrafe bebrogt. \lIber 
bie tueitergegenbe ~eitimmung (§ 26, 3), bie audj bai3 9fnfünbigen, j5eilgalten, ~er
fllltfen uftu. ber oerbotenen Stoffe ~um 3tueac ber ~er\IJenbung bei ber ~einbeteHung 
unter Strafe ftellt, erftreat fidj nut auf ~ein, CSd]aumtuein, tueingaftige ober tuein
ägnlidje @eträl1fe. SDcr Stognaf ift gier nid)t berüafid]tigt, unb fo crgibt fid), bali einc 
6trafbcftimmung für bai3 9lnfünbigen, tl'eilgaften, ~erfaufcn uftu. oon Stoffcn, beren 
~enuenbung bei ber .\)ctftcllUllg Don .\l'ognaf oerboten ift, feg!t. 

1) SDcr 9lusbrua ,.Imebißil1al - Stogl1af" ift nad] tuie oor geftattetj abgefegen ba
oon, bali bie unter bemfelbel1 ocrfauftc ~are Sfognaf im Sinne bes § 18 9[bf. 1 fein 
ll1uli, jo gat Fe aud) nodj bcn ~orid]riften bes SDeutidjen 9lr5neibudji3 ~u cntftn:edjcl1 
unb llluli felbftoeritänblidj nud) bcm .perfte((ullgslanbc el1tf~redjenb a{;3 beutfd)cr, fran< 
5iififd]er uftu. .\tognaf bcöeid)net tuerbcn. 

2) ~gl. bie 9lusfügrungsbeftimmuugcn Seite 187. 
3) ';i)a in jeber ~{~otgcfe, WC11n audj teiltueife in geringem Umfange, ~ei1t (~. ~. 

9Rebiöhtal-ltngl1t\IJcin) in ~erfegr geb~adjt \uirb, erftreat fidj bie ~er~flidjtung illlt 
~ndjfügrung aud) auf ~q.JOt1)det. Übcr bie lucitercn ~eftimmungen über bie ~(rt 
Dcr )(1udjfügmng f. Seitc 188. 
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Hektoliter im einzelnen Falle handelt, auch der Abnehmer, sind m den 
Büchern einzutragen. 

Die Bücher sind nebst den auf die einzutragenden Geschäfte bezüg
lichen Geschäftspapieren bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der letzten 
Eintragung aufzubewahren. 

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die Führung 
der Bücher trifft der Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und inner
halb welcher Frist die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen 
Bestände in den Büchern vorzutragen sind. 

§ 21. Die Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch die 
mit der Handhabung der Nahrungsmittelpolizei betrauten Behörden und 
Sachverständigen zu überwachen1 ). 

Zur Unterstützung dieser Behörden sind für alle Teile des Reichs. 
Sachverständige im Hauptberufe zu bestellen. 

§ 22. Die zuständigen Beamten und Sachverständigen (§ 21) sind be
fugt, außerhalb der Nachtzeit und, falls Tatsachen vorliegen, welche an· 
nehmen lassen, daß zur Nachtzeit gearbeitet wird, auch während dieser 
Zeit, in Räume, in denen Traubenmost, Wein oder dem Weine ähnliche 
Getränke hergestellt, verarbeitet, feilgehalten oder verpackt werden2 ) und 

1) Über bie ~tu{lübung ber 5illeinfontrolle äuflert fid) ein gemeinfamer vrcuflifdlcr 
WlhtAl:rI. bom 7. :5evtember 1909 foIgenbermaflen: 

In denjenigen Teilen des Staatsgebietes, für die bisher Sachverständige im Haupt. 
beruf nicht bestellt sind, hat die Weinkontrolle einstweilen in der bisherigen WeiRe zu 
erfolgen. Jedoch ist die, in den meisten Regierungsbezirken von uns bereits wieder. 
holt angeregte Ersetzung nicht genügend sachverständiger \Veinkontrolleure aus ver. 
schiedenen Berufsständen durch Nahrungsmittelchemiker der mit der Untersuchung 
der Nahrungsmittel fiir die polizeiliohe Kontrolle beauftragten Untersuchungsanstalten 
mit Nachdruck zu betreiben. 

2) ~ie einileInen @Jefd)äfgbetriebe, tueld)e ber .\t'ontrolle unterliegen, finb für 
I,ßreuflen in einem auf @Jrunb be{l ftül)eten 5illeingefej)e{l ergangenen, aber borauil!id)t. 
lid) aud) auf ba{l neue @Jefej) antuenbbaten WUn.'(frI. bom 28. ,Juli 1903 foIgcnbermaiicn 
gcfennilcid)net: 

Nicht nur Räume, in welchen Wein gekeltert und auf anderem Wege hergestellt 
wird, sind in der vorgeschriebenen Weise durch geeignete Sachverständige zu über· 
wachen, sondern alle Räume, in denen Wein, weinhaltige oder weinähnliche Getränke 
gewerbsmäßig hergestellt, aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, sind 
der Kontrolle zu unterwerfen. 

Über bie ~rage, intuietueit irr V 0 tl) cf c n, ~togenl)anbIungen unb äl)nIid)e @Je. 
fd)äfte bet 5illeinfon1toHe unterliegen, tumbe in einem WUn.·0:rI. bom 11. 910bembcr 
1904 gefagt, 

daß die Ausdehnung der Kontrolle auf Flaschenlager in Krämereien, Drogenhand
lungen und ähnlichen Geschäften nicht erforderlich ist, falls kein Bezug von Wein iu 
Fässern stattfindet. Für die gebrauchsfertigen Flaschen genügt alsdann der glaub
würdige Nachweis, daß dieselben in einem der regelmäßigen polizeilichen Kontrolle 
unterstellten Betriebe abgefüllt worden sind. Apotheken unterliegen der Kontrolle 
im Sinne des Weingesetzes nur dann, wenn in denselben ein Nebenhandel mit Wein 
betrieben wird, für welchen die angeführten Bedingungen nicht in Betracht kommen. 

0:in tueitetet Wlin.·0:tl. bom 19. ,Juli 1905 betonte bann nod), baii bie )8eibtingung 
eincil 9Cad)tueife{l übet bie Sjetfunft ber ~lafd)entueine nid)t butd) voliöeilid)e 2tnotbnung 
cr~tuungen tuetben fann, fonbern ben Sjänblern nut anl)eimgeftelIt ift, um babutd) j{le. 
fteiung bon bet eingel)enben mleinfonttoUe ilu etilieren. 

irrvotl)efet, bie 5illeine lebiglid) im eigentIid)en irrvotl)efenbetticbe bettuenbcn 5ur 
~atfteUung bon tueinl)aItigen SjeiImittcIn ober 5ur )Bcrtucnbung in ber meilevtur, fönnen 
bal)er nad) bem ertuäl)nten WlinAhI. ber j{leaufjid)tigung übetl)auj:Jt nid)t unlertuotfen 
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bei gcwerbsmäßigem Betrieb auch in die zugehörigen Lager- und GeschäftR
räurne, ebenso in die Geschäftsräume von Personen, die gewerbsmäßig 
Geschäfte über Traubenmaische, Traubenmost, Wein, Schaumwein, wein
haItige, dem Weine ähnlichc Getränke oder Kognak vermitteln, einzu
treten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen 1 ), geschäftliche Auf
zeichnungen, Frachtbriefe und Bücher einzusehen, auch nach ihrer Auswahl 
Proben zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder selbst zu ent
nehmcn 2 ). t'ber die Proben ahme ist eine Empfangsbescheinigung zu 
erteilen. Ein Teil der Probe ist amtlich verschlossen oder versiegelt zurück
zulassen. Auf Verlangen ist für die entnommene Probe eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraur:ne vom 1. April bi" 30. Sep
tember die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeit
raume vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr abends bis 
ß Uhr morgens. 

§ 23. Die I nha ber der im § 22 bezeichneten Räume sowie die von 
ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den 
zuständigen Beamten und Sachverständigcn auf Erfordern diese Räume zu 
bezeichnen, sie bei deren Besichtigung zu begleiten oder durch mit dem 
Betriebe vertraute Personen begleiten zu lasRen und ihnen Auskunft über 
das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse, über den Umfang des Be
triebs, über die zur Verwcndung gelangenden Stoffe, insbesondere auch 
über deren Menge und Herkunft, zu erteilen sowie die geschäftlichen 
A ufzeichn ungen, Frach tbriefe und Bücher vorz ulegen. Personen, 
dic gewerbsmäßig Geschäfte über Traubenmaische, Traubenmost, Wein, 
Schaumwein, weinhaltige oder dem "V eine ähnliche Getränke yermitteln, 
sind verpflichtet, Auskunft über die von ihnen vermittelten Geschäfte zu 
crteilen sowie die gcschäftlichen Aufzeichnungen und Bücher vorzulegen. 
Die Erteilung von Auskunft kann jedoch verweigert werden, soweit der
jenige, von welchem sie verlangt wird, sich selbst oder einem der im § 51 
Nr. 1-3 der Strafprozeßordnung bezeichncten Angehörigen die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung zuziehcn würde. 

§ 24. Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der Anzeige yon Gesetz
widrigkeiten, yerpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhält-

ltJerben, gleidjgüItig, ltJie unb ltJol)er fie beu llliein beliogen l)aben. lJ1ur fofern ein ltJenn 
audj unbebeutenber lJ1ebenl)anbel mit llliein borliegt, ift bie )8eredjtigung ber llliein· 
fontroTIe gegeben. !Sie tritt iebodj audj bann nur in öltJei ~äTIen ein, nämlidj: a. ltJenn 
ber lllie1n in ~ä\fern beliogen 1ft ober b. Mnn ber )8eliug liltJar in gebraudjsfertigen 
~lafdjen erfolgte, iebodj nidjt ber glaubltJürbige lJ1adjltJejs erbradjt ltJerben fann, bafl bie 
~lafdjen in einem ber regelmäfligen tJoHöeilidjen SfontroUe unterftellten )8etriebe ab
gefüllt finb. 

1) lJ1adj einem frül)eren tJreuflifdjen 9JhnAfrl. Dom 28. ,;juli 19ü.'3 folien bie bcr 
lllieinfontrolfe ullterHegenben ffiäume im Ilaufe bon 3 ,;jal)ren minbefteni3 einer un
bermuteten )8 e f idj t ig u ng burdj bie !Sadjbcrftänbigen unterltJorfen ltJerben. 

2) ts·ür bie Unter[ncl)ung bon llliein 1ft bie Dom fficid)sfanöfer unter bem 25. ,;juni 
1896 erlaffene unb unter bem 2. ,;juli 1901 in ctni(lcn <:j3unftrn geänberte 2'(nltJei[ung 
öur djemi[djcn llnterfudjung be;3 llliein;3 (ffi.3.)81. 1896 S. 152 unb 1901 :So 234) 
majigebcnb. '(Jür bie Unteliudjul1g bon llliein, :rrmlbcnmoft 1mb :rraubenmaijdje, bie 
in bas 30Uinlanb eingefül)rt ltJerben, fi11b nadJ einem tJrcujiifdjen 9J(inA~rl. bom 
31. '2(uguft 1909 &uftänbig "bie mit ber tJoliöeiHdjen lJ1al)rungsmittelunterfudjung be< 
trautcn ftaatHdjcn 2'(nftaften unb bie afi3 öf(enHidje im :Sinne bon § 17 bei3 @efe~es 
bom 14. 9J(ai 1879 anerfmmten UntetfudjungsanftaUcn für lJ1al)rung<3mittel ufltJ." ~ie 
ltJeiteren )8eftimmungen über bie Chnful)r bon ~cin jinb in ber :illdnöoHorbnung, 
)8f. bci3 fficidjsfan31ers bom 17. S:uli 1909 (ffi.3.)8L :So 333), entl)aHcn. 
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nisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Versch wicgen
heit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Ge
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu be
eidigen. 

§ 25. Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. 
Der BWldesrat stellt die zur Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzuge; 

erforderlichen Grundsätze, insbesondere für die Bestellung von ge
eigneten Sachverständigen und die Gewährleistung ihrer Unabhängig
keit fest. 

Die weiter erforderlichen Vorschriften zur Sicherung des Vollzugs 
werden durch die Landeszentralbehörden oder die von diesen ermächtigten 
Landesbehörden erlassen. 

Der Reichskanzler hat die Ausführung des Gesetzes zu überwachen 
und insbesondere auf Gleichmäßigkeit der Handhabung hinzuwirken. 

§ 32 1 ). Die Vorschriften anderer die Herstellung und den Vertrieb 
von Wein treffender Gesetze, insbesondere des Gesetzes, betreffend den 
Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen 
vom 14. Mai 1879, des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 
12. Mai 1894 und des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett
bewerbes vom 27. Mai 1896 bleiben unberührt, soweit nicht die Vorschriften 
dieses Gesetzes entgegenstehen. Die Vorschriften der §§ 16, 17 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen auf Grund der Vor
schriften dieses Gesetzes Anwendung. Durch die Landesregierungen kann 
jedoch bestimmt werden, daß die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten 
Geldstrafen in erster Linie zur Deckung der Kosten zu verwenden sind, 
die durch die Bestellung von Sachverständigen auf Grund des § 21 dieses 
Gesetzes entstehen. Die Verwendung erfolgt in diesem Falle durch die mit 
dem Vollzuge des Gesetzes betrauten Landeszentralbehörden, durch welche 
die etwa verbleibenden überschüsse auf die nach § 17 des Gesetzes vom 
14. Mai 187B in Betracht kommenden Kassen zu verteilen sind. 

§ 34. Dieses Gesetz tritt am 1. September 1 BOB in Kraft. 
J\1it diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz, betreffend den Verkehr mit 

Wein, weinhai tigen und weinähnlichen Gptränken, vom 24. Mai 1901 außer 
Kraft. 

Der Verkehr mit Getränken, die bei dpr Verkündung dieses Gesetzes 
nachweislich bereits hergestellt waren, ist jedoch nach den bisherigen 
Bestimmungen zu beurteilen. 

1) ':.Dic §§ 26-31 cntt)altcn bie önm :reH [el)r [dltucren Strafbeftimmungcn für 
3utuiberqanblungen gegen ba5 @efc~ ober beffcn Wu§füqmng§beftimmungen. .peruur, 
i1uqeben ift batlon nur, bajj nadj § 26, 3 mit @efängnii3 bi§ 5-u 6 9J1onaten unb mit 0klb, 
ftrafe bi§ iiu 3000 matf uber mit einer bie[er Strafen beftraft luirb: "tuH Stoffe, bereu 
Q3ertuenbnng bei ber .\)erfteHung, ~)eqanblung ober Q3erarbeitung bon ®ein, Sdjaum, 
tu ein, tueinqaltigen ober lueinäqnlidjen @cttänfcn unöuläffig ift, &U biefen ,3tuecfen an, 
fünbigt, fe ilqält, berfauft ober llll [idj bringt, be§glcidjen luer einen biefen ,3tuecfen 
bienenben Q3crfauf [old)er Stoffe bermittelt." :Der Sdjtuerj.Junft liegt l)ierbei in ben ®orten 
",lu biefem ,3\uecfe". ifcur ba§ iium ,3tuecfe ber Q3ertuenbung bei ber ,perftellung, ~:k, 
qanblung ober Q3erarbeitung bon ®ein uftu. erfolgenbe 2fnfünbigcn, ~eilqa!ten, Q3 n'< 

faufen uflu. biefe! Stoffe loH berbute1l fein. ®erben bie genannten Stoffe crU anberen, 
tccf)nilcf)en ober m~biöinifd)en, Stoecfen angefünbigt, feilgeqalte1l ober betfauft, 10 fann 
bie obige Q30rjdjrift be~ ®ei1lgefe~ei3 niema!§ in ~rage fommen. ~nfolgebefien mur, 
i1l [oldjen ~ällen ftet5 ber 9cad)\uei5 gefüqrt tuerbcn, ölt \ueldjem Stoecfe bie betreffenben 
Stoffe angefiinbigt, fcilge1)aItelt unb bHfauft tunben. Q3gl. ferner btc ~lnmcrtull\l 
öu § 16 (Seite 182). 
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Bestimmungen zur Ausführung des Weingesetzes. 
Bk. des Reichskanzlers vom 9. Juli 1909 (R.G.Bl. S. 549). 

Auf Grund der §§ 3, 4, 10 bis 14, 17 bis 19 des Weingesetzes vom 7. April 
1909 (R.G.BI. S. 393) hat der Bundesrat die nachstehenden Ausführungs
bestimmungen beschlossen: 

Zu §§ 10, 16. 

Die nachbezeichneten Stoffe: 
lösliche Aluminiumsalze (Alaun u. dgI.), Ameisensäure, Bariumver
bindungen, Benzoesäure, Borsäure, Eisencyanverbindungen (Blut
laugensalze), Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen Mengen ge
brannten Zuckers (Zuckercouleur), Fluorverbindungen, Formaldehyd 
und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, 
Glyzerinl ), Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsäure, Sali
zylsäure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender Sprit, unreiner 
Stärkezucker, Stärkesirup, Strontiumverbindungen, Wismutverbin
dungen, Zimtsäure, Zinksalze, Salze und Verbindungen der vor
bezeichneten Säuren sowie der schwefligen Säure (Sulfite, Metasulfite 
u. dgl.) 

dürfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten dem 
Weine ähnlichen Getränke, von weinhaItigen Getränken, deren Bezeichnung 
die Verwendung von Wein andeutet, von Schaumweiri oder von Kognak 
nicht verwendet werden2 ). 

Zu § 18. 
Kognak, der in Flaschen gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten 

wird, ist nach dem Lande, in dem er fertiggestellt ist, als 
Deutscher, Französischer usw. Kognak (Cognac) 

zu bezeichnen. 
Hat im Auslande hergestellter Kognak in Deutschland lediglich einen 

Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, um unbeschadet der Vorschrift 
des § 18 Abs. 3 des Gesetzes den Alkoholgehalt auf die übliche Trinkstärke 
herabzusetzen, so ist er als 

Französischer usw. Kognak (Cognac) in Deutschland fertiggestellt 
zu bezeichnen. 

Die Bezeichnung muß in schwarzer Farbe auf weißem Grunde deutlich 
und nicht verwischbar auf einem bandförmigen Streifen in lateinischer 
Schrift aufgedruckt sein. Die Schriftzeichen müssen bei Flaschen, welche 
einen Raumgehalt von 350 ccm oder mehr haben, mindestens 0,5 cm hoch 
und so breit sein, daß im Durchschnitte je 10 Buchstaben eine Fläche von 
mindestens 3,5 cm Länge einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen 
Streifen von mehr als 10 cm Länge beanspruchen würde, auf zwei Zeilen 
verteilt werden. Der Streifen, der eine weitere Inschrift nicht tragen darf, 
ist an einer in die Augen fallenden Stelle der Flasche, und zwar gegebenen
falls zwischen dem den Flaschenkopf bedeckenden t'rberzug und der die 
Bezeichnung der Firma enthaltenden Inschrift dauerhaft zu befestigen. 

1) ~a5 lBeroot be5 (\H~öerinöufa~e5 irt be5~alo interefjant, weil ba0 'J)cut\d)e %frönei
[md) oei \ße1Jjinwein einen @e~aIt bon 2 \ßroöent @!tJöcrin borfd)rei6t. @)olange bet 
\ße1Jfinwein nur al5 Sjeilmittel bienen foll - unb baiß tft na1ütlid) bie ffiegel -, ift ein 
Sfonflift mit bem )ffieinge[et au5ge[d)loffcn. @)oll er aoer al5 wein~altigeiß @etränf bienen, 
[0 würbe bie %foga6e einc0 nad) ber offiöicHen ~ot[d)rift ~ctgeftelltell \ßrä1Jara1e5 gegen 
baiß )ffieingcfet iJerftoiien. 

2) ~gl. ~ierJu bie %fumerfullg 3 auf @)eite 182. 
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Wird der Streifen im Zusammenhange mit dieser oder einer anderen Inschrift 
hergestellt, so ist er gegen diese mindestens durch einen 1 mm breiten 
Strich deutlich abzugrenzen. 

Zu § 19. 

Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Bücher zu führen, hat 
sich hierbei sowie bei allen mit der Buchführung zusammenhängenden 
Aufzeichnungen der deutschen Sprache zu bedienen. Die Landeszentralbe
hörde kann die Verwendung einer anderen Sprache gestatten. 

Die Bücher müssen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für Seite 
mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blätter oder Seiten 
ist vor Beginn des Gebrauchs auf der ersten Seite des Buches anzugeben. 
Ein Blatt aus dem Buche zu entfernen, ist verboten. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren 
Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Irlhalt einer Eintragung 
darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich ge
macht, es darf nichts radiert, auch dürfen solche Veränderungen nicht 
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei 
der ursprünglichen Eintragung oder erst später gemacht worden sind. 

Die Bücher und Belege sind sorgfältig aufzubewahren und auf Ver
langen jederzeit den nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berechtigten 
Beamten oder Sachverständigen vorzulegen. Sind die Geschäftsräume von 
den Kellereien oder sonstigen Lagerräumen getrennt, so sind die Bücher 
auf Verlangen auch in den zu kontrollierenden Räumen vorzulegen. 

Im einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach der den Mustern A 
bis G beigefügten Anweisungen mit folgender Maßgabe zu genügen: 

Es haben Buch zu führen: 
c. Schankwirte, Lebensmittelhändler, Krämer und sonstige Kleinver

käufer, die Traubenmost oder Wein nur in fertigem Zustande be
ziehen und unverändert wieder abgeben, nach Muster F 1). 

1) ~a5 gier angefügtfc WCufter eine5 )ffieinfmdj5 ift für alle ~!einverfäufcr von 
)ffiein, mitgin audj für bie 91.j:Jotgefer maj3geoenb. Q":in auf @runb biefe5 WCufter5 oe
aroeitetc5 ,,)ffieinoudj für 91.j:Jotljefet unb ionftige stleinvetfäufer von )ffiein" 
ift im ~ct1age von S'UliU5 El~!ingcr in jSerlin erfdjiencn. ~on bem 910brucf be5 WCufter5 F 
ift bC5ljalo gier aogefeljen. Uhet bie ,vanbljaoung ber )ffieinoudjfüljrung f citcn5 b er 
91.j:Jotljefer ergibt fidj aU5 bem @efet unb ben 91u5füljrung50efHmmuugeu im gauijen 
fo!gcnbe5: 

1. 2ur \yüljrung bC5 )ffieinoudj5 finb alle ~l.j:Jotgefer ver.j:Jflidjtet, ba aUe in 
igrem @eidjäfte )ffiein, ijum minbeften Ungarwein aI5 foldjcn verfaufen. )ffiie viele 
jJlafdjen fie im S'aljre verfaufen, ift baoei gIeidjgültig. 

2. ~ie jSüdjer finb in beutfdjer El.j:Jradje öU füljren. 
3. ~ie jSüdjer müffen geounben unb jSlatt für jSlatt ober Eleite für Eleite mit 

fortlaufenben 2aljlen verieljen fein. ~ie 2aljI ber jSläiter ober Eleiten ift vor jSeginn 
be5 @eoraudj5 auf ber erften Eleite be5 jSudje5 anijugeoen. Q:in jSlatt aU5 bem jSudjc 
3U entfernen, ift verooten. 

4. 91n 6tellen, bie ber ffiege1 nadj öU oe[djreioen finb, bürfen feine leeren 
2 w i f dj e nrä um e ge1affen werben. ~er urf.j:Jrünglidje S'nljali einet Q":intragung barf 
nidjt mitteI5 ~utdjfiteidjen5 ober auf anbere )ffieife unleferlidj gemadjt, e5 batf nidjt5 
rubiert, audj bürfen foldje ~eränberungen nidjt vorgenommen werben, beren jSe
fdjaffenljeit e5 ungewij3 läj3t, 00 jie oei ber urf.j:Jrünglidjen a:intragung ober erft f.j:Jäter 
gemadjt worben [inb. 

5. ~ie jSudjfüljtllng erfitecft fidj auf alle fHllen )ffi ci n e ()ffieif3wein, ffiotwein 
Ungarwein, ElgerrIJ, 6üblucinc ufw.), fowie auf bem )ffieine äljnlidje @etränfe 
aU5 \}rudjtfäften (S'oljanni50eerwein, Q":rboeerwein ufw.), jßflanöenfäften ()ffiermutwein, 
jSirfentuein) ober WCal3au5öügen (WCaItonwcin). ~luf wcingaltige 91röneimittel, foge-
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Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestände sind 
längstens bis zum 1. Oktober 1909 in den Büchern vorzutragen. Mit Rück· 
sicht auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3 des Gesetzes ist bei Getränken, 
soweit sich dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in der Spalte 
für Bemerkungen anzugeben, wann sie hergestellt sind. 

Den zur Buchführung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer 
Betriebe die Bücher auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht 
vorgesehenen geschäftlichen Aufzeichnungen zu benutzen und den Vor· 

nannte WqneittJeine (jßejJ[in~, I.:\':l)hta~, ffil)abarber~, (IonbutangottJein ober lUfrid)~ 
st:riiuterttJein ufttJ.) ift 'oie ~erjJflid)tung öur 5Bud)fül)nmg nid)t ausgebel)nt. ~benfo, 
tvenig auf st:ognaf unb <Sd)aumtvein. 

6. 5Bei ~intid)tung bes jilleinbud)S finb Junäd)ft alle borl)anbenen 5Beftiinbc 
an jillein auf5unel)men unb in bem 5Bud)e unter ~ingang als 5Beftanb boqutragen. 

7. 91ad) ~ortragung ber 5Beftanbsaufnal)me ift im jilleinbud) unter ~ingang 
jeber Sugang an jillein in ®ebinben, st:orbflafd)en ober einJeInen b'lafd)en fjJiiteftens 
ad)t stage nad) bem ~ingange ~u bud)en. stlabei finb 'oie Seit bes ®efd)äftsabfd)lufles 
unb 'oie 91amen 'ocr meferanten anJugeben. 5Bei <selbftabfüllung bon jillein in b'lafd)en 
ift bas abgefüllte auantum Md) .\}ltern unter 91usgang öU betmerfen, ttJäljrenb 'oie ein. 
gefüllten b'lafd)en nad) Saljl unter ~ingang einöutragen finb. 

8. Unter Wu~gang ift fjJäteftens innerl)alb ad)t stagen öU bUd)en: a. 'oie ~er
atbeitung bon jillein (<Sl)ert~, jilleinttJein ufttJ.) öur stlatftellung ttJeinl)altiger Wranei
mittel (jßejJfin~, I.:\':l)ina~, (1onburango~, ffil)abarber~ uftv. jillein), b. 'oie Wb füllung bon 
a.lebinben ober st:orbflafd)en auf ein~elue iSla[d)en (ttJobei lettere a19 ~ingang ein~utragen 
finb); c. 'oie ~erttJenbung bon jillein in 'ocr ffie"ejJtut; d. ber ~erfauf bon einöelnen 
b'lafd)en im ®efd)iift; e. 'ocr <Selbftbcrbraud) im Sjausl)alt. stlie ~intragungen unter 
c-e fönnen monatlid) im ®efamtbetrage, nad) jilleinlorten gefonbert, [jJiiteften~ bi~ 
i\um öel)nten stage be~ folgenben 9:Ronat5 erfolgen. 

9. 'tIie ~intragung be5 im Sj a U5l) alt berbraud)ten jillein5 in ba~ jilleinbud) ift 
in bem <Sd)ema besfelben ausbrücflid) borgefd)rieben. <Sie fönnte l)Öd)ften5 unterbleibw, 
ttJenn ber für ben jßribatgebraud) beftimmte jillein unabl)ängig ):Jon bem für 'oie WjJotl)efe 
bienenben gefauft unb in ganö anbeten ffiäumen gelagert ttJirb, fo ban beibe \Beitänbe 
boneinanber bö!1ig getrennt jinb. 

10. ~i3 ift nid)t nötig, baji 'oie b'lafd)engröne ber einaelnen jilleinforten unter
cinanber gleid) gron ift. Wber bei jeber jilleinjorte barf unter 111, 1/2 unb Ih~b'lafd)en 
natürlid) nut eine befUmmte b'lafd)engröne berftanben ttJerben. 

11. 'tIie \Beöcid)nung "jilleijittJein" ober "ffiotttJein" genügt im jilleinbud) nid)t. 
~s ift bielmel)r 'oie genaue 9:Rarfe unb 'oie 5Beöugi3quelle 3u betmetfen. 

12. ®eJucfert jinb in ber ffiegel nur 9:RojeI~ unb ffil)einttJeinc, 6übttJeine nid)t. 
'tier ~ermetf "geJucfert" ttJäre alfo nur bei erfteten ilu beial)en. 

13. 'tIas jilleinbud) ift in jebem Sal)te einmal ab~ujd)lienen. stlie borl)anbenen 
~ottäte flnb unter ~ingang, nad) jilleinforten gejonbert, neu einJutragen. 

14. 'tIa für 'oie jilleinbud)fül)tung borgejd)rieben ift, ban feine leeren SttJifd)en
räume bleiben jollen, ift öu emjJfel)ren, bon bet Wnlage einei3 bejonberen 5Blatte~ für 
iebe jilleinjorte aböufeljen. 

15. jillenn neben ber 'l{jJoll)efe eine befonbere ®ronttJeinl)anbfung gefül)rt ttJirb, 
jo l)at für fettere eine beionbere 5Bud)fü1)rung iJU erfolgen. ~nsbann genügt ei3, ttJenn in 
bem jilleinbud) bet 2ljJotl)efe nut 'oie ~u lettetet geI)örigen 5Beftiinbe an jillein eingetragen 
ttJerben. 

16. 'tIen öur 5Bud)fül)tung ~etjJflid)teten ift geftattet, nad) 5Bebarf il)rer 5Betriebe 
'oie 5Büd)er aUd) öU anberen, in bem ~orbrucfe ber 9:Rufter nid)t borgefel)enen gefd)iift. 
lid)en Wuföeid)nungen i1u benu~en unb ben ~orbtUcf entfjJted)enb öu ergän5en, 
fottJeit es unbefd)abet ber llber[id)tlid)teit gefd)el)en tann. 

17. 'tIie 5Büd)et unb 5Belege finb fotgfälti~ bii3 llum Wblauf bon 5 Saljren nad) 
'ocr le~ten ~intragung auföubetval)ren unb aUf ~etlangen iebetöeit ben öUt ~ontrone 
bered)tigten 5Beamten ober 6ad)betftiinbigen boröufegel1. 6inb 'oie ®efd)äfti3tiiume 
bon ben Sfelleteien obet fonftigen .\}agmäumen getrennt, [0 [inb 'oie 5Büd)et auf ~er· 
langen aud) in bcn öU fontroUierenbcn ffiäumen boröulegen. 
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druck entsprechend zu ergänzen, soweit es unbeschadet der übersichtlich
keit geschehen kann. 

Die Verwendung der Muster A-G darf außerdem unterbleiben, wenn 
die vorgeschriebenen Angaben in Bücher anderer Form eingetragen werden, 
die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung geführt werden, 
doch sind die Muster zu verwenden, wenn die von der Landeszentralbehörde 
hierfür bestimmte Behörde festgestellt hat, daß die geführten Bücher keine 
genügende übersicht gewähren. Die Behörde entscheidet hierüber auf An
rufen des Betriebsinhabers oder des nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Kontrolle bestellten Sachverständigen endgültig. 

Berlin, den 9 . .Juli 1909. 

J)('r Reichskanzler. 
i. V.: von Bethmann Hollweg. 

2'fußer ben in ben tJOrfteI)enben @efe~en beI)anbelten @egenftänben gibt e~ 
im merfeI)r mit WaI)rungB~ unb @enußmitteln noclj eine ganöe 2'fn5aI)1 WCaterien, 
bie nicljt burd) ®jJeöialgefe~e geregelt flnb. :!laöu geI)ört in~befonbere bie S)er, 
fteUung unb ber mertrieb fünftlicljer WCinerahtJäffer, worüber auf @runb 
eine~ jJreußifcljen WCinifteria1er1affe~ bom 18. Suni 1896 in ben meiften ffiegie' 
rung~beöirfen befonbere \13oliöeiberorbnungen erfaffen worben finb. :!lie ffied)g~ 
güftigfeit biefer merorbnungen ift fowoI)l burclj ba~ nm.@. (25. iJebruar 1899, 
\13I).,8tg. 1899 Wr. 21) wie auclj ba~ sr.@. (27. WCärö 1905, \13I).,8tg. 1905 Wr. 27 
unb 4. Suni 1908, \131).,8tg. 1908 Wr. 48) beftätigt worben. Über bie \13rüfung 
ber öltr ,~erftef(ung ber fihtft!icljen WCinera1wäffer bienenben 2!jJjJarate erging ein 
jJreußifclje~ @efe~ betr. bi e St' 0 ft en b er \13rü fu ng über w aclj ungB beb ü rf Hg er 
2'fnlagen bom 8. Suli 1905. Waclj bemfe1ben fann ben )Sefi~ern bon WCineral~ 
wafferajJjJaraten in \13oliöeiberorbnungen bie merjJflicljtung auferlegt ItJerben, 
bie 3ur \13rüfung ber 2'fjJjJarate nötigen 2'frbeitBträfte unb morricljtungen bereit~ 
3ufleUen unb bie sroflen ber \13rüfungen öU tragen. 

Sm ,8ltfammenf)ange mit ber :!lurcljfüf)rung ber WaI)rung~mitte1gefe~e er~ 
folgte ber Q:r1aj3 befonberer \13rüfung~borfcljriften für WaI)rungBmitte1cljemifer. 

Vorschriften, 
hetr. die Prüfung der NahrungsmittelcheJniker. 1) 

Bundesratsbeschluß vom 22. Februar 1894. 2 ) 

§ 1. über die Befähigung zur chemisch-technischen Beurteilung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen (Reichsgesetz 

1) ~ine @)ammlung aUer lSeftimmungen über bie $rüfung ber lJCaljrung5' 
mitteHrljemHer für ba5 ;r,eutfdje ffieidj unb bie einöe1nen lSunbe5ftaaten ift im mer~ 
lage bon 0'UliU5 @)jJringer in lSerlin erfdjienen. 

2) ;r,ie $rüfung5borfdjriften finb im lSunbe5rat nur "bereinbartil worben, iljre 
redjHidje ~itffamfeit finben fie erft burdj entfjJredjenbe ~infüljrung5berorbnungen 
bel: ~inöelftaaten. lJÜl: $reu\3en ift bie ~infülj"CUng ber 1Borfdjriften burdj ~rL ber, 
W(inifterr, ber W(ebiöinalangelegenljeiten tJom 10. W(ai 1895 erfolgt. 0'n biefem ~rL ljei\3t 
er, ferner: 

Diejenigen Chemiker, welche den Befähigungsausweis erworben haben, 
sollen vorzugsweise berücksichtigt werden; und zwar vornehmlich: 

a. bei der öffentlichen Bestellung (§ 36 der Gew.O.) von Sachverständigen für 
Nahrungsmittelchemie; 

b. bei der Auswahl von Gutachtern für die mit der Handhabung des Nahrungs· 
mittelgesetzes in Verbindung stehenden chemischen Fragen, sowie 

c. bei der Auswahl der Arbeitskräfte für die öffentlichen Anstalten zur techni. 
sehen Untersuchung von Nahrungs. und Genußmitteln (§ 17 des Nahrungs. 
mittelgesetzes). 
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vom 14. Mai 1879) wird demjenigen, welcher die in folgendem vorgeschrie 
benen Prüfungen bestanden hat, ein Ausweis nach dem beiliegenden 
Muster erteilt. 

§ 2. Die Prüfungen bestehen in einer Vorprüfung und einer Haupt
prüfung. 

Die Hauptprüfung zerfällt in einen technischen und einen wissenschaft
lichen Abschnitt. 

A. Vorprüfung. 

§ 3. Die Kommission für die Vorprüfung besteht unter dem Vor
sitz eines Verwaltungsbeamten aus einem oder zwei Lehrern der Chemie 
und je einem Lehrer der Botanik und der Physik. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung eines 
Mitgliedes dessen Vertretung an. 

§ 4. In jedem Studienhalbjahr finden Prüfungen statt. Gesuche, 
welche später als vier Wochen vor dem amtlich festgesetzten Schluß der 
Vorlesungen eingehen, haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung im 
laufenden Halbjahr. Die Prüfung kann nur bei der Prüfungskommission 
derjenigen Lehranstalt, bei welcher der Studierende eingeschrieben ist oder 
zuletzt eingeschrieben war, abgelegt werden. 

§ 5. Dem Gesuche sind beizufügen: 
1. Das Zeugnis der Reife von einem Gymnasium, einem Realgym

nasium, einer Oberrealschule oder einer durch Beschluß des Bundes
rats als gleichberechtigt anerkannten anderen Lehranstalt des 
Reichs l ). 

Das Zeugnis der Reife einer gleichartigen außerdeutschen Lehr
anstalt kann ausnahmsweise für ausreichend erachtet werden. 

2. Der durch Abgangszeugnisse oder, soweit das Studium noch fort
gesetzt wird, durch das Anmeldebuch zu führende Nachweis eines 
naturwissenschaftlichen Studiums von sechs Halbjahren, 
deren letztes indessen zurzeit der Einreichung des Gesuchs noch 
nicht abgeschlossen zu sein braucht. Das Studium muß auf Uni
versitäten oder auf technischen Hochschulen des Reichs zurück
gelegt sein. 

Ausnahmsweise kann das Studium auf einer gleichartigen außer
deutschen Lehranstalt oder die einem anderen Studium gewidmete 
Zeit in Anrechnung gebracht werden. 

3. Der durch Zeugnisse der Laboratoriumsvorsteher zu führende N ach
weis, daß der Studierende mindestens fünf Halbjahre in chemischen 
Laboratorien der unter Nr.2 bezeichneten Lehranstalten gear
beitet hat. 

§ 6. Der Vorsitzende der Prüfungskommission entscheidet über die 
Zulassung und verfügt die Ladung des Studierenden. Letztere erfolgt 
mindestens zwei Tage vor der Prüfung, unter Beifügung eines Abdrucks 
dieser Bestimmungen. Die Prüfung kann nach Beginn der letzten sechs 
Wochen des sechsten Studienhalbjahres stattfinden. Zu einem Prüfungs-

l) ~er 5Bunbei3tat qat in feiner ®t~ung bom 13. Wlai 1902 befdjIoffen, bai3 an 
ber djemifdj·tedjnifdjen 2IbteUung einer ba~etifdjelt 0nbuftriefdjulc erworbene iReife
öeugnti3 für ben Übertritt in bie tedjnifdje ~odjfdjule, fowie bai3 an ber djemifdjcn 2Ib. 
teifunß ber st'önigIidj fiidjfifdjen ®ewetbeafabcmie ou Cl:qemni~ erlangte ~lbjoIutorial. 
~eugntß ag gIeidjbetedjtigt im ®inne beß § 5 Eiffer 1 bet j)3orfdjtiften betr. bie ~rüfllng 
bct :Jlaqnmgi3mitteIdjemifer, aniluerfennen. 
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termin werden nicht mehr als vier Prüflinge zugelassen. Wer in dem Termin 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht rechtzeitig erscheint, wird in dem 
laufenden Prüfungshalbjahr zur Prüfung nicht mehr zugelassen. 

§ 7. Die Prüfung erstreckt sich auf unorganische, organische und 
analytische Chemie, Botanik, Physik. Bei der Prüfung in der unorganischen 
Chemie ist auch die Mineralogie zu berücksichtigen. 

Die Prüfung ist mündlich; der Vorsitzende und zwei Mitglieder müssen 
bei derselben ständig zugegen sein. 

Die Dauer der Prüfung beträgt für jeden Prüfling etwa eine Stunde, 
wovon die Hälfte auf Chemie, je ein Viertel auf Botanik und Physik entfällt. 

Wer die Prüfung für das höhere Lehramt bestanden hat, wird sofern 
er in Chemie oder Botanik die Befähigung zum Unterricht in allen Klassen 
oder in Physik die Befähigung zum Unterricht in den mittleren Klassen 
erwiesen hat, in dem betreffenden Fach nicht geprüft. 

§ 8. Die Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung werden von 
dem Examinator für jeden Geprüften in ein Protokoll eingetragen, welches 
von dem Vorsitzenden und sämtlichen Mitgliedern der Kommission zu 
unterzeichnen ist. 

Die Zensur wird für das einzelne Fach von dem Examinator erteilt, 
und zwar unter ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", 
"gut", "genügend" oder "ungenügend". 

Wenn in der Chemie von zwei Lehrern geprüft wird, haben beide sich 
über die Zensur für das gesamte Fach zu einigen. Gelingt dies nicht, so 
entscheidet die Stimme desjenigen Examinators, welcher die geringere Zen· 
sur erteilt hat. 

§ 9. Ist die Prüfung nicht bestanden, so findet eine Wiederholungs· 
prüfung statt. Dieselbe erstreckt sich, wenn die Zensur in der ersten 
Prüfung für Chemie und für ein zweites Fach "ungenügend" war, auf sämt
liche Gegenstände der Vorprüfung und findet dann nicht vor Ablauf von 
sechs Monaten statt. 

In allen anderen Fällen beschränkt sich die Wiederholungsprüfung attf 
die nicht bestandenen Fächer. Die Frist, vor deren Ablauf sie nicht statt· 
finden darf, beträgt mindestens zwei und höchstens sechs Monate und wird 
von dem Vorsitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 
Meldet sich der Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden aus· 
reichende Entschuldigung innerhalb des nächstfolgenden Studiensemesters 
nach Ablauf der Frist nicht rechtzeitig (§ 4) zur Prüfung, so hat er die 
ganze Prüfung zu wiederholen. 

Lautet in jedem Fache die Zensur mindestens "genügend", so ist die 
Prüfung bestanden. Als Schlußzensur wird erteilt "sehr gut", wenn die 
Zensur für Chemie und ein anderes Fach "sehr gut", für das dritte Fach 
mindestens "gut" lautet; "gut", wenn die Zensur nur in Chemie "sehr 
gut" oder in Chemie und noch eip.em Fach mindestens "gut" lautet; "ge
nügend" in allen übrigen Fällen. 

§ 10. Tritt ein Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden 
ausreic):tende Entschuldigung im Laufe der' Prüfung z urüc k, so hat Cl' 

dieselbe vollständig zu wiederholen. Die Wiederholung ist vor Ablauf von 
sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 11. Die'W i e der hol u n g der ganzen Prüfung kann auch bei einer 
anderen Prüfungskommission geschehen. Die Wiederholung der Prüfung 
in einzelnen Fächern muß bei derselben Kommission stattfinden. 

Eine mehr als zweimalige Wiederholung der ganzen Prüfung oder der 
Prüfung in einem Fache ist nicht zulässig. 
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Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 12. über den Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt. Ist die 
Prüfung ganz oder teilweise zu wiederholen, so wird statt einer Gesamt
zensur die Wiederholungsfrist in dem Zeugnis vermerkt. Dieser Vermerk 
ist, falls der Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt nicht mehr ein
geschrieben ist, auch in das letzte Abgangszeugnis einzutragen. Ist der 
Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt noch eingeschrieben, so hat 
der Vorsitzende den Ausfall der Prüfung und die Wiederholungsfristen als
bald der Anstaltsbehörde mitzuteilen. Von dieser ist, falls der Studierende 
vor vollständig bestandener Vorprüfung die Lehranstalt verläßt, ein ent
sprechender Vermerk in das Abgangszeugnis einzutragen. 

§ 13. An Gebühren sind für die Vorprüfung vor Beginn derselben 
30 Mark zu entrichten. 

Für Prüflinge, welche das Befähigungszeugnis für das höhere Lehramt 
besitzen, betragen in den im § 7 Abs. 5 vorgesehenen Fällen die Gebühren 
20 Mark. Dasselbe gilt für die Wiederholung der Prüfung in einzelnen 
Fächern (§ 9 Abs. 2). 

B. Hauptprüfung. 
§ 14. Die Kommission für die Hauptprüfung besteht unter dem 

Vorsitz eines Verwaltungsbeamten aus zwei Chemikern, von dener einer 
auf dem Gebiete der Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen praktisch geschult ist, und aus einem Vertreter der 
Botanik. Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung 
eines Mitgliedes dessen Vertretung an. 

§ 15. Die Prüfungen beginnen jährlich im April und enden im 
Dezember. 

Die Prüfung kann vor jeder Prüfungskommission abgelegt werden. 
Die Gesuche um Zulassung sind bei dem Vorsitzenden bis zum 1. April 

einzureichen. Wer die Vorbereitungszeit erst mit dem September beendigt, 
kann ausnahmsweise noch im laufenden Prüfungsjahre zur Prüfung zuge
lassen werden, sofern die Meldung vor dem 1. Oktober erfolgt. 

§ 16. Der Meldung sind beizufügen: 
1. ein kurzer Lebenslauf; 
2. die in § 5 Nr. 1-3 aufgeführten Nachweise; 
3. das Zeugnis über die Vorprüfung (§ 12); 
4. Zeugnisse der Laboratoriums- oder Anstaltsvorsteher darüber, daß 

der Prüfling vor oder nach der Vorprüfung an einer der im § 5 
Nr. 2 bezeichneten Lehranstalten mindestens ein Halbjahr an Mikro
skopierübungen teilgenommen und nach bestandener Vorprüfung 
mindestens drei Halbjahre l ) mit Erfolg an einer staatlichen Anstalt 
zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln 
tätig gewesen ist. 

Wer die Prüfung als Apotheker mit dem Prädikat "sehr 
gut" bestanden hat 2 ), bedarf, sofern er die im § 5 Nr. 2 bezeich-

1) mad) einer ~ntfd)Cibung be~ babifd)en 9.Rinifter~ be~ ,Jnnern ift unter ,,©alb
ja!)r" im eiinne obiger !Botfd)tiften bei 2rnftaIten, roeld)e einet Unibetfität angegliebert 
finb, ein Unibetfität$femeftet, bei fonftigen 2rnftaIten ein stalenbet!)albja!)t 5u betfte!)en. 

2) mad) bem lillottlaut biefet lBeftimmung genügt ba~ lBefte!)en ber p!) at m a-
5eutifd)en eitaat5ptüfung mit mo te I, ber lBefi~ ber 2rpptobation ag 2rpot!)efet, 
bie ie~t erft 3roei ,Ja!)re nad) ber eitaat$prüfung erteilt roirb, ift nid)t erforbedid). ~i3 
bürfte banad) benjenigen stanbibaten ber \l3f) arm a3ie, roeld)e bie eitaati3ptüfung mit 

Bö t t ger, Apothekengesetze. 4. Auß. 13 



194 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

ne te Vorbedingung erfüllt hat, der im § 5 Nr. 1 und 3 vorge
sehenen Nachweise sowie des Zeugnisses über die Vorprüfung 
nichtl). Wer die Befähigung für das höhere Lehramt in Chemie und 
Botanik für alle Klassen und in Physik für die mittleren Klassen dar
getan hat, bedarf, sofern er den im § 5 unter Nr. 3 vorgesehenen Nach
weis erbringt, des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht. Wer an einer 
technischen Hochschule die Diplom-(Absolutorial- ) Prüfung für Chemiker 
bestanden hat, bedarf des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht, wenn die 
"bestehenden Prüfungsvorschriften als ausreichend anerkannt sind 2 ). 

Wer nach der Vorprüfung ein halbes Jahr an einer Universität oder 
technischen Hochschule dem naturwissenschaftlichen Studium, verbunden 
mit praktischer Laboratoriumstätigkeit, gewidmet hat, bedarf nur für zwei 
Halbjahre des Nachweises über eine praktische Tätigkeit an Anstalten zur 
Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln. 

Den staatlichen Anstalten dieser Art können von der Zentralbehörde 
sonstige Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Ge
nußmitteln, sowie landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten gleichgestellt 
werden 3). 

§ 17. Der Vorsitzende der Kommission entscheidet über die Zu
lassung des Studierenden. Dieser hat sich bei dem Vorsitzenden 
persönlich zu melden. 

Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn Tatsachen vor
liegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf die 
Ausübung des Berufs als Nahrungsmittelchemiker dartun. 

§ 18. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Sie beginnt mit dem tech
nischen Abschnitt. Nur wer diesen Abschnitt bestanden hat, wird zu dem 
wissenschaftlichen Abschnitt zugelassen. Zwischen beiden Abschnitten soll 
ein Zeitraum von höchstens drei Wochen liegen; jedoch kann der Vor
sitzende aus besonderen Gründen eine längere Frist, ausnahmsweise auch 
eine Unterbrechung bis zur nächsten Prüfungsperiode gewähren. 

bem I,ßräbifat "fe~r gut" beftanben ~aben, freifte~en, in unmittelbatem 2lnfdjluf3 baran 
unter ben oben genannten !Bergünftigungen ~a~rungilmitteIdjemie au ftubieren unb erft 
nadj~er bie 2l,plnobation burdj 2lbleiftung ber ,praftijdjen %ätigfeit au erwerben. 

1) 21,p 0 t ~ cf e r mit bem I.j3räbifat "je~r gut" in ber Staatil,prüfung ~aben bem
nadj auf3er ben in § 16 3iffer 1 unb 4 genannten lJorberungen nUt ein jedjiljemefteriges 
Stubium nadjauweijen. @;tlaHen ift i~nen ber ~adjweiil ber ffieife, einer fünflemefterigen 
%ätigfeit in djemijdjen .\.laboratorien unb ber beftanbenen !Bor,prüfung. Über bie 3u
laifung ber 2l,pot~efer 5ur I,ßrüfung a15 ~a~rungilmitteldjemifer erging ferner ber auf 
6eite 198 abgebrucfte Q;rL be5 ffieidj5fan5lers vom 26. Sanuar 1897. 

2) 2115 gleidjwertig mit ber !Bor,prüfung für ~a~rungilmitteldjemifer im 6inne 
be5 § 16 2lbj. 2 ber obigen I.j3rüfung50rbnung fjnb biil~er von bem ffieidjilfan5ler an
etfannt worben bie ~i,plo m,prüfungen ber %edjnifdjen ,\)odj\djulen in Stuttgart, 
Sfad5ru~e, ~armftabt unb mraunjdjweig. 

~ie trrage, ob bie an einer beutfdjen Univerfität erfolgte I,ßromotion 3um ~oftor 
ber l,ß~ilojo,p~ie a15 Q;rfa~ ber !Bor,pfüfung gelten fönne, wirb in einem @;tl. be5 ,preu
f3ifdjen IDCebi3inalminifter5 vom 4. ~ovember 1896 verneint. 

3) Q;in !Ber3eidjni5 ber 3ur 2lu5bilbung ber ~a~rungsmitte1djemifer 5uge1ajfenen 
2lnftalten ift im l,ß~arma3eutifdjen Sfalenber :reil II abgebtucft. ~adj neueten me
ftimmungen (in I,ßreuflen IDCin.Q;r1. vom 4. Suli 1908) wirb auflerbem in allcn mun
bcsftaaten eine ~albiä~rige (in ma~ern eine gan3iä~rige) %ätigfeit in einer ber bei 
jebem 2lrmeeforpil eingeridjteten ~~gienijdj-djemijdjen Untcrfndjungilftellen ali3 ein 
.\)a1bia~r (b3W. in ma~ern ali3 ein Sa~r) ber im Sinne beil § 16 2(b\. 1 3ifier 4 ber 
I,ßrüfungsvorfdjriften für ~a~rungsmitteldjemifer ab3uleiftenben ,prafti[djen %ätigfeit 
anerfannL ~iefe !Bergiinftigung gilt in erfter .\.linie für einiä~rig·freiwilIige IDCiIitär. 
aj.1ot~efet. 
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§ 19. Die technische Prüfung wird in einem mit den erforder
lichen Mitteln ausgestatteten Staatslaboratorium abgehalten. Es dürfen 
daran gleichzeitig nicht mehr als acht Kandidaten teilnehmen. 

Die Prüfung umfaßt vier Teile. Der Prüfling muß sich befähigt erweisen: 
1. eine, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte c h e mi s ehe 

Ver bind ung oder eine künstliche, zu diesem Zweck besonders zu
sammengesetzte Mischung qualitativ zu analysieren und min
destens vier einzelne Bestandteile der von dem Kandidaten bereits 
qualitativ untersuchten oder einer anderen dem Examinator in bezug 
auf Natur und Mengenverhältnis der Bestandteile bekannten chemi
schen Verbindung oder Mischung quantitativ zu bestimmen; 

2. die Zusammensetzung eines ihm vorgelegten Nahrungs- oder 
Genußmittels qualitativ und quantitativ zu bestimmen; 

3. die Zusammensetzung eines Gebrauchsgegenstandes aus dem 
Bereich des Gesetzes vom 14. Mai 1879 qualitativ und nach dem 
Ermessen des Examinators auch quantitativ zu bestimmen; 

4. einige Aufgaben auf dem Gebiete der allgemeinen Botanik (der 
pflanzlichen Systematik, Anatomie und Morphologie) mit Hilfe des 
Mikroskops zu lösen. 

Die Prüfung wird in der hier angegebenen Reihenfolge ohne mehr
tägige Unterbrechung erledigt. Zu einem späteren Teil wird nur zugelassen, 
wer den vorhergehenden Teil bestanden hat. 

Die Aufgaben sind so zu wählen, daß die Prüfung in vier Wochen 
abgeschlossen werden kann. 

Sie werden von den einzelnen Examinatoren bestimmt und erst bei 
Beginn jedes Prüfungsteils bekannt gegeben. Die technische Lösung der 
Aufgabe des ersten Teils muß, soweit die qualitative Analyse in Betracht 
kommt, in einem Tage, diejenige der übrigen Aufgaben innerhalb der vom 
Examinator bei überweisung der einzelnen Aufgaben festzusetzenden Frist 
beendet sein. 

Die Aufgaben und die gesetzten Fristen sind gleichzeitig dem Vor
sitzenden von den Examinatoren schriftlich mitzuteilen. 

Die Prüfung erfolgt unter Klausur dergestalt, daß der Kandidat die 
technischen Untersuchungen unter ständiger Anwesenheit des Examinators 
oder eines Vertreters desselben zu Ende führt und die Ergebnisse täglich 
in ein von dem Examinator gegenzuzeichnendes Protokoll einträgt. 

§ 20. Nach Abschluß der technischen Untersuchungen (§ 19) hat der 
Kandidat in einem schriftlichen Bericht den Gang derselben und den 
Befund zu beschreiben, auch die daraus zu ziehenden Schlüsse darzulegen 
und zu begründen. Die schriftliche Ausarbeitung kann für die beiden 
Analysen des ersten Teils zusammengefaßt werden, falls dieselbe Substanz 
qualitativ und quantitativ bestimmt worden ist; sie hat sich für Teil 4 
auf eine von dem Examinator zu bezeichnende Aufgabe zu beschränken. 
Die Berichte über die Teile 1, 2 und 3 sind je binnen drei Tagen nach Ab
schluß der Laboratoriumsarbeiten, der Bericht über die mikroskopische 
Aufgabe (Teil 4) binnen zwei Tagen, mit ~amensunterschrift versehen, 
dem Examinator zu übergeben. 

Der Kandidat hat bei jeder Arbeit die benutzte Literatur anzugeben 
und eigenhändig die Versicherung hinzuzufügen, daß er die Arbeit ohne 
fremde Hilfe angefertigt hat. 

§ 21. Die Arbeiten werden von den Fachexaminatoren zensiert und 
mit den Untersuchungsprotokollen und Zensuren dem Vorsitzenden der 
Kommission binnen einer Woche nach Empfang vorgelegt. 

13* 
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§ 22. Die wissenschaftliche Prüfung ist mündlich. Der Vor
sitzende und zwei Mitglieder der Kommission müssen bei derselben ständig 
zugegen sein. Zu einem Termin werden nicht mehr als vier Kandidaten 
zugelassen. 

Die Prüfung erstreckt sich: 
1. auf die unorganische, organische und analytische Chemie mit be

sonderer Berücksichtigung der bei der Zusammensetzung der Nah
rungs- und Genußmittel in Betracht kommenden chemischen Ver
bindungen, der Nährstoffe und ihrer Umsetzungsprodukte, sowie 
auf die Ermittlung der Aschenbestandteile und der Gifte minera
lischer und organischer Natur; 

2. auf die Herstellung und die normale und abnorme Beschaffenheit 
der Nahrungs- und Genußmittel, sowie der unter das Gesetz 
vom 14. Mai 1879 fallenden Gebrauchsgegenstände. Hierbei ist 
auch auf die sogenannten landwirtschaftlichen Gewerbe (Bereitung 
von Molkereiprodukten, Bier, Wein, Branntwein, Stärke, Zucker 
u. dgl. m.) einzugehen; 

3. auf die allgemeine Botanik (pflanzliche Systematik, Anatomie und 
Morphologie) mit besonderer Berücksichtigung der pflanzlichen Roh
stofflehre (Drogenkunde u. dgl.), sowie ferner auf die bakterio
logischen Untersuchungsmethoden des Wassers und der übrigen 
Nahrungs- und Genußmittel, jedoch unter Beschränkung auf die 
einfachen Kulturverfahren ; 

4. auf die den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge
brauchsgegenständen regelnden Gesetze und Verordnungen, 
sowie auf die Grenzen der Zuständigkeit des Nahrungsmittelchemi
kers im Verhältnis zum Arzt, Tierarzt und anderen Sachverstän
digen, endlich auf die Organisation der für die Tätigkeit eines Nah
rungsmittelchemikers in Betracht kommenden Behörden. 

Die Prüfung in den ersten drei Fächern wird von den Fachexamina
toren, im vierten Fache von dem Vorsitzenden, geeignetenfalls unter Be
teiligung des einen oder des anderen Fachexaminators abgehalten. Die 
Dauer der Prüfung beträgt für jeden Kandidaten in der Regel nicht übcr 
eine Stunde. 

§ 23. Für jeden Kandidaten wird über jeden Prüfungsabschnitt ein 
Protokoll unter Anführung der Prüfungsgegenstände und der Zensuren, 
bei der Zensur "ungenügend" unter kurzer Angabe ihrer Gründe aufge
nommen. 

§ 24. über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen Teilen des tech
nischen Abschnitts und in den einzelnen Fächern des wissenschaftlichen 
Abschnitts werden von den betreffenden Examinatoren Zensuren unter 
ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", "gut", "genügend", 
"ungenügend" erteilt. 

Für Botanik und Bakteriologie muß die gemeinsame Zensur, wenn 
bei getrennter Beurteilung in einem dieser Zweige "ungenügend" gegeben 
werden würde, "ungenügend" lauten. 

§ 25. Ist die Prüfung in einem Teile des technischen Abschnitts nicht 
bestanden, so findet eine Wiederholungsprüfung statt. Die Frist, 
vor deren Ablauf die Wiederholungsprüfung nicht erfolgen darf, beträgt 
mindestens drei Monate und höchstens ein Jahr; sie wird von dem V or
sitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 

Hat der Kandidat die Prüfung in einem Fache des wissenschaftlichen 
Abschnitts nicht bestanden, so kann er nach Ablauf von sechs Wochen zu 
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einer Nachprüfung zugelassen werden. Die Nachprüfung findet in Gegen
wart des Vorsitzenden und der beteiligten Fachexaminatoren statt. Besteht 
der Kandidat auch in der Nachprüfung nicht, oder verabsäumt er es, ohne 
ausreichende Entschuldigung sich innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der 
für die Nachprüfung gestellten Frist zu melden, so hat er die Prüfung in 
dem ganzen Abschnitt zu wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Kandidat 
die Prüfung in mehr als einem Fache dieses Abschnitts nicht bestanden 
hat. Die Wiederholung ist vor Ablauf von sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 26. Erfolgt die Meldung zur Wiederholung eines Prüfungsteils 
nicht spätestens in dem nächsten Prüfungsjahre, so muß die ganze Prüfung 
von neuem abgelegt werden. 

Wer bei der Wiederholung nicht besteht, wird zu einer weiteren Prü
fung nicht zugelassen. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Griinden gestattet werden. 

§ 27. Nachdem die Prüfung in allen Teilen bestanden ist, ermittelt 
der Vorsitzende aus den Einzelzensuren die Schlußzensur, wobei die 
Zensuren fiir jeden einzelnen Teil des ersten Abschnitts doppelt gezählt 
werden, so daß im ganzen zwölf Einzelzensuren sich ergeben. 

Die Schlußzensur "sehr gut" darf nur dann gegeben werden, wenn 
die Mehrzahl der Einzelzensuren "sehr gut", alle übrigen "gut lauten; 
die Schlußzensur "gut" nur dann, wenn die Mehrzahl mindestens "gut" 
oder wenigstens sechs Einzelzensuren "sehr gut" lauten. In allen übrigen 
Fällen wird die Schlußzensur "genügend" gegeben. 

Nach Feststellung der Schlußzensur legt der Vorsitzende die Prüfungs
verhandlungen derjenigen Behörde vor, welche den Ausweis über die Be
fähigung als Nahrungsmittelchemiker (§ 1) erteilt. 

§ 28. Wer einen Prüfungstermin ohne ausreichende Entschuldigung 
versäumt, wird in dem laufenden Prüfungsjahr zur Prüfung nicht mehr 
zugelassen. Der Vorsitzende hat die Zurückstellung bei der im § 27 be
zeichneten Behörde zu beantragen, falls er die Entschuldigung nicht für 
ausreichend hält. 

Tritt ein Prüfling ohne ausreichende Entschuldigung von einem be
gonnenen Prüfungsabschnitt zurück, oder hält er eine der im § 19 Abs. 4 
und § 20 vorgesehenen Fristen nicht ein, so hat dies die Wirkung, als wenn 
er in allen Teilen des Abschnitts die Zensur "ungenügend" erhalten hätte. 

§ 29. Die Prüfung darf nur bei derjenigen Kommission fortgesetzt 
und wiederholt werden, bei welcher sie begonnen ist. Ausnahmen können 
aus besonderen Gründen gestattet werden. 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse werden dem 
Kandidaten nach bestandener Gesamtprüfung zurückgegeben. Verlangt 
er sie früher zurück, so ist, falls die Zulassung zur Prüfung bereits aus
gesprochen war, vor der Rückgabe in die Urschrift des letzten akademischen 
Abgangszeugnisses ein Vermerk hierüber, sowie über den Ausfall der schon 
zurückgelegten Prüfungsteile einzutragen. 

§ 30. An Ge bühren sind fiir die Hauptprüfung vor Beginn derselben 
180 Mark zu entrichten. Davon entfallen: 

I. auf den technischen Abschnitt fiir jeden der ersten drei Teile 
25 Mark, für den vierten Teil 15 Mark, 

II. auf den wissenschaftlichen Abschnitt 30 Mark, 
IH. auf allgemeine Kosten 60 Mark. 

Wer von der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, erhält die 
Gebühren für die noch nicht begonnenen Prüfungsteile ganz, die allge-
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meinen Kosten zur Hälfte zurück, letztere jedoch nur dann, wenn der 
dritte Teil des technischen Abschnitts noch nicht begonnen war. 

Bei einer Wiederholung sind die Gebührensätze für diejenigen Prü
fungsteile, welche wiederholt werden, und außerdem je 15 Mark für jeden 
zu wiederholenden Prüfungsteil auf allgemeine Kosten zu entrichten. Für 
die Nachprüfung in einem Fache des wissenschaftlichen Abschnitts sind 
15 Mark zu zahlen. 

§ 31. über die Zulassung der in vorstehenden Bestimmungen vor
gesehenen Ausnahmen entscheidet die Zentralbehörde. 

Ausweis für geprüfte Nahrungsmittelchemiker. 

Dem Herrn . . . . . . aus . . . . . . . wird hierdurch bescheinigt, daß 
er seine Befähigung zur chemisch-technischen Untersuchung und Beurtei
lung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen durch 
die von der . . . . . . Prüfungskommission zu . . . . . . mit dem Prädi-
kate .. .. abgelegte Prüfung nachgewiesen hat . 

. , den ... ten ...... 18 .... 

(Siegel und Unterschrift der bescheinigenden Behörde.) 

'l)ie in borfte~enber ~rüfung50rbnung für ~a~rung5mitteIcf)emifer bor~ 
gefe~enett >Eergünftigungen für 2llJot~efer bei ber Bulaffung ~ur SjaulJtlJrüfung 
erfu~ren eine Q:däuterung burcf) bie folgenbe l8efanntmacf)ung be5 ffieicf)5< 
fan&Xer5: 

Bk., betr. die Zulassung von Apothekern zur Prüfung als Nahrungsmittelchemiker. 
Vom 26. Januar 1897. 

Nachdem die in § 16 Abs. 2 der Prüfungsvorschriften für Nahrungs
mittelchemiker den Apothekern mit der Prüfungsnote "sehr gut" einge
räumten Vergünstigungen hinsichtlich ihrer Zulassung zur Hauptprüfung 
mehrfach zu Zweifeln Anlaß gegeben haben, beehre ich mich in nach
stehendem die Auslegung, welche diesseits den gedachten Bestimmungen 
gegeben wird, mitzuteilen. 

Zunächst steht nach dem Wortlaute und Sinne der bezeichneten V 01'

schriften nichts entgegen, daß denjenigen Apothekern, welche das für 
die Zulassung der Prüfung erforderliche naturwissenschaftliche Studi um 
von sechs Halbjahren vor Ablegung der Apothekerprüfung noch nicht ganz 
zurückgelegt haben, die Nachhol ung der fehlenden Studiensemester nach 
der bestandenen Apothekerprüfung gestattet wird. Was ferner die prak
tische Tätigkeit an einer staatlichen Untersuchungsanstalt für Nahrungs
und Genußmittel (§ 16 Abs. 1 Ziffer 4 der Prüfungsvorschriften) anlangt, 
so darf dieselbe, ebenso wie sie bei Nahrungsmittelchemikern mit regel
mäßigem Studiengange nach ausdrücklicher Vorschrift erst für die Zeit 
nach bestandener Vorprüfung vorgesehen ist, bei Apothekern erst nach 
der als Ersatz für die Vorprüfung geltenden Apothekerprüfung erfolgen. 

Diese praktische Tätigkeit in der Untersuchung von Nahrungs- und 
Genußmitteln zeitlich zusammenfallen zu lassen mit demjenigen Univer
sitätsstudium, welches ein Apotheker behufs Erreichung der vorgeschrie
benen sechssemesterigen Studienzeit nach der bestandenen Apothekerprü
fung ablegt, ist meines Erachtens mit den geltenden Vorschriften nicht ver
einbar. Durch die 13estjmmung in § 16 Abs. 2 Sltt7' J der Prüfungsvorschriften 
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ist denjenigen Apothekern, welche die Prüfung mit dem Prädikate "sehr 
gut" bestanden haben, mit Rücksicht auf die hierdurch nachgewiesenen 
Kenntnisse die Vorprüfung sowie der Nachweis der Gymnasialreife und 
der 21/ 2 jährigen Beschäftigung in chemischen Laboratorien erlassen, da
gegen ist die Einräumung noch größerer Vergünstigungen nicht beab
sichtigt. Als eine weitere und zwar nicht unerhebliche Erleichterung würde 
es aber anzusehen sein, wenn die bei den Nahrungsmittelchemikern ge
trennten Teile des Studienganges, nämlich das theoretische Studium auf 
einer Hochschule und die praktische Tätigkeit in einer Untersuchungs
anstalt, bei den in Frage stehenden :Apothekern miteinander verbunden 
werden dürften. 

Außerdem erscheint eine so weitgehende Begünstigung der Prüfungs
kandidaten mit pharmazeutischer Vorbildung auch im Interesse einer tun
liehst gründlichen Ausbildung der Nahrungsmittelchemiker nicht wünschens
wert, es ist vielmehr besonderer Wert darauf zu legen, daß die praktische 
Tätigkeit erst nach Abschluß des gesamten theoretischen Studiums beginnt. 

Berlin, den 26. Januar 1897. 

Der Reichskanzler. 
1. V.: von Boetticher. 



B. Landesgesetzgebung. 

XII. Verwaltung in Preußen. 
I. Zentralbehörden und Standesvertretungen. 

a. Das Ministerium. 

'Lie Dberaufficf)t über ba5 gefamte 2t).JotI)efenltJefen in I,l!reul3en für)!:t ba~ 
burcf) )8erorbnung bom 23. Dftober 1817 gegrünbete Wlinifterium ber geift
licf)en, Unterricf)t5' unb Wlebi~inaI,2{ngeregenI)eiten. 'Lie Wlebi~inale 
abteilung besfeIben befteI)t aus einem 'Lireftor unb aus vortragenben, teils tecf)
nifcf)en, teif5 für bie )8erltJaltung qualifi~ierten lRäten (~u~eit fünf). iJerner 
finb bei ber Wlebi~inalabteifung brei S)iIfsarbeiter tätig, barunter feit 1. mtober 
1898 ein m.).JotI)efer. 

fiber bas )8erorbnungsred)t ber Weinifter beftimmt bas @efe~ über bie an
gemeine 2anbesberltJaHung bom 30. Suli 1883 (I,l!r.@.6. 6. 195) in § 136 
folgenbes: 

§ 136. Soweit die Gesetze ausdrücklich auf den Erlaß besonderer 
polizeilicher Vorschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements usw.) 
durch die Zentralbehörden verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb 
ihres Ressorts dergleichen Vorschriften für den ganzen Umfang der Monarchie 
oder für einzelne Teile derselben zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von einhundert Mark an
zudrohen ... 

Zum Erlasse der im § 367 Nr. 51) des Strafgesetzbuches für das Deutsche 
Reich gedachten Verordnungen sind auch die zuständigen Minister befugt. 

Sn biefer le~tgenannten ~eftimmung finben fafi aHe bom .).Jreul3ifd)en 
Wlebi~inalminifter über bas 2t).JotI)efenltJef en erlaff enen 2Ül0rbnungen iI)re recf)t, 
licf)e @runblage. 

mls ted)nifcf) begutacf)tenbe StonfuHattbbeI)örben b~ltJ. als 6tanbesber
tretungen fteI)en unter ber Wlebiöinalabteilung: 

b. Die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen. 

6ie beforgt ben ltJiffenfcf)aftIicf)en steH be5 WlebWnalltJefens, .).Jrüft bie barin 
gemacf)ten iJortfcf)ritte, teift felbige ~ur mnltJenbung in .).Joli~emcf)er ~inficf)t ber 
2Ibteilung mit unb unterftü~t biefefbe mit iI)rem @utad)ten über @egenftänbe, 
ltJobei es auf funftberftänbige unb )viffenfcf)aftIicf)e @utacf)ten anfommt (Snftr. 
bom 23. Sanuar 1817). Q;in birefter Q;ingriff in bie )8erltJaltung fieI)t iI)r nicf)t ~u. 

'Lie 'Le.).Jutation befte!)t &uröeit aus einem mireftor, 17 Wlitgliebern unb 
öltJei ftänbigen ~i1fsarbeitern. 

1) Übet § 367, 5 6tr.@.Q3. f. 6eite 126. 
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c. Die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten. 

Über bie Sfomj:leten& berfelben erging bie nad)ftef)enbe 

Instruktion für die teohnisohe Kommission für pharmazeutisohe Angelegenheiten. 
Vom 27. Oktober 1849. 

§ 1. Die technische Kommission iür pharmazeutische Angelegenheiten 
ist eine konsultative Behörde, welche auf Erfordern des Ministers der 
Medizinalangelegenheiten in pharmazeutischen Angelegenheiten Gutachten 
abzugeben hat. Der bisherige Name: Kommission zur Bearbeitung der 
Arzneitaxe, welcher für den Geschäftskreis derselben zu eng ist, fällt weg. 

§ 2. Die Kommission besteht aus eineIn Dirigenten, welchen der 
Minister. der usw. Medizinalangelegenheiten in der Regel aus einem Rate 
der Medizinalabteilung auswählen wird, und mindestens dreien von dem 
Minister aus der Zahl der hier wohnhaften Apotheker auf drei Jahre 
zu ernennenden Mitgliedern. Die nach Ablauf dieser Frist Ausscheidenden 
können wieder ernannt und etwa säumige Mitglieder auch vor Ablauf der 
dreijährigen Frist ihres Auftrags entbunden werden. Die Zuziehung außer
ordentlicher Hilfsarbeiter erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch den 
Minister. 

§ 3. Der Dirigent und die Mitglieder werden bei ihrer Einführung 
auf die Erfüllung ihrer Amtspflichten und die Pflicht der Am tsver
schwiegenheit insbesondere verpflichtet. 

§ 4. Die Stelle des Dirigenten und der Mitglieder der Kommission 
sind Ehrenämter und werden als solche unentgeltlich verwaltet .. 

§ 5. Alle Geschäfte der Kommission werden ihr von dem Minister 
der usw. Medizinalangelegenheiten aufgetragen, so daß sie mit keiner 
anderen Behörde in offizieller Verbindung steht und demnach auch nur 
mit dem Minister zu korrespondieren hat. 

§ 6. Der Geschäftsgang ist möglichst einfach zu gestalten und wird, 
soweit nicht in gegenwärtiger Instruktion oder sonst eine bestimmte Norm 
vorgeschrieben ist, von dem Dirigenten geregelt und kontrolliert. 

§ 7. Die Aufträge, welche die Kommission erhält, werden derselben 
in der Regel durch Marginaldekrete, welche der Minister oder der Direktor 
der Medizinalabteilung vollzogen hat, zugefertigt. Sie werden dem Diri
genten behändigt, der sie zuschreibt und (zur Eintragung in das Journal 
der Kormnission, welches an jedem Vortragstage dem Dirigenten vorgelegt 
wird, und zur weiteren Beförderung) an die Registratur der Medizinal
abteilung des Ministeriums übersendet. 

§ 8. Es steht dem Dirigenten frei, dieselbe Sache - mit möglichst 
gleichmäßiger Geschäftsverteilung - einem oder zweien Re f e ren t e n, 
oder einem Referenten und einem Korreferenten zuzuschreiben. 

§ 9. Zur Einhaltung eines prompten Geschäftsganges werden die 
zugeschriebenen Sachen von den Referenten resp. Korreferenten, wenn 
irgend möglich, jedesmal in der nächsten Sitzung zum Vortrag gebracht 
und bei Meinungsverschiedenheit wird abgestimmt, wobei die Stimme des 
Dirigenten für den Fall der Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. 

§ 10. Keine Sache darf ohne Vortrag abgemacht werden und jedes 
Gutachten wird von sämtlichen anwesenden Mitgliedern in der Sitzung 
vollzogen. . 

§ 11. Zu jeder Sitzung, welche durchschnittlich alle 14 Tage in dem 
Lokale des Ministeriums der Medizinalangelegenheiten in einer Abendstunde 
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stattfinden wird, ladet der Dirigent schriftlich ein. Die Zahl der Sitzungen 
bestimmt sich nach den vorliegenden Geschäften. 

§ 12. In jeder Sitzung wird ein Protokoll, in welchem die vor
getragenen Sachen verzeichnet sind, geführt. Die Sitzungsprotokolle werden 
dem Minister am 1. Juni und am 1. Dezember jeden Jahres vorgelegt. 

§ 13. Jedem Mitgliede steht es frei, bei abweichender Meinung von 
dem Conclusum der Kommission ein Votum separatum dem Gutachten 
beizufügen. 

§ 14. Die Gutachten und sonstigen Berichte der Kommission werden 
unter Rückgabe der etwa mitgeteilten Aktenstücke von dem Dirigenten 
br. m. dem Minister vorgelegt. Die Protokolle und sonstigen Schriftstücke 
der Kommission werden in der Registratur der Medizinalabteilung ver
wahrt. Die Kommission hat demnach keine besondere Registratur. 

d. Der Apothekerrat. 

~erfelf)e llJurbe burdJ Sfabinett50rber bom 29. 2Ipril 1896 begrünbet. Ü"ür 
feine m.1irffamfeit llJurbe nadJfte1jenbe @efdJäft5anllJeifung er1affen: 

Geschäftsanweisung für den Apothekerrat. 

§ 1. Der Apothekerrat ist eine beratende Behörde. Er hat die 
Aufgabe, der Medizinalverwaltung in Organisations- und Verwaltungs
fragen, welche das Apothekerwesen betreffen, als Beirat zu dienen und 
Gutachten zu erstatten. 

Demgemäß hat der Apothekerrat 
1. über alle ihm von dem Minister der Medizinalangelegenheiten vor

gelegten Verhandlungen, Vorschläge oder Fragen sich gut a c 11 tli c h 
zu äußern. 

2. aus eigenem Antriebe dem Minister Vorschläge zur Abstellung 
von Mängeln in bezug auf das Apothekerwesen zu machen, auch 
neue Maßnahmen in Anregung zu bringen, welche ihm geeignet 
erscheinen, das Apothekerwesen zu fördern. 

§ 2. Der Apothekerrat besteht: 
1. Aus dem Direktor der Medizinalabteilung des Ministeriums der 

geistlichen usw. Angelegenheiten als Direktor, 
2. aus den technischen vortragenden Rä t e n der Medizinalabteilung, 
3. aus vier Apothekenbesitzern, 
4. aus vier approbierten, nichtbesitzenden Apothekern als Mit

gliedern. 
Der Direktor wird vom König, die Mitglieder werden vom Minister 

der Medizinalangelegenheiten ernannt, und zwar diejenigen aus dem Apo
thekerstande auf die Dauer von fünf Jahren. Der Direktor und die Mit
glieder werden bei ihrer Einführung mit Verweisung auf die sonst etwa 
geleisteten Amtseide durch Handschlag auf die Erfüllung ihrer Amts
pflichten, insbesondere auf die Pflicht der Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 3. Der Direktor und die in Berlin wohnhaften Mitglieder erhalten 
keine Besoldung oder Entschädigung, die auswärtigen Mitglieder da
gegen Tagegelder und Reisekosten nach den im Art. I § 2 I NI'. 1 A 
und B der Verordnung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der 
Medizinalbeamten VOlll 17. Septelllber 1876 (G.-S. S. 411), vorgeschriebenen 
Sätzen. 

4. Der Apothekerrat wird von dem Minister der Medizinalangelegen
heiten in der Eegel jährlich einmal berufen, 
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Der Direktor erläßt die erforderlichen Einladungen zu den Sitzungen. 
Das Nichterscheinen eines Mitgliedse bedarf einer Entschuldigung mit An
gabe des Behinderungsgrundes. 

§ 5. Der Apothekerrat ist beschlußfähig, wenn außer dem Direktor 
oder seinem Stellvertreter und einem der technischen vortragenden Räte 
mindestens vier der Mitglieder aus dem Apothekerstande anwesend sind. 

§ 6. Die Beschlüsse des Apothekerrats werden durch Stimmen
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Direktors. 

§ 7. Der Direktor regelt den Geschäftsgang des Apothekerrats. 
Er hat dabei die von dem Minister der Medizinalangelegenheiten getroffenen 
Bestimmungen genau zu beachten. 

In Behinderungsfällen wird er durch den anwesenden dienstältesten 
technischen Rat vertreten, sofern seitens des Ministers nicht anderweitige 
Verfügung getroffen wird. 

Alle Anträge auf Erstattung von Gutachten oder auf Äußerung über 
zweifelhafte Fragen, welche von anderen Behörden oder von Privatpersonen 
an den Apothekerrat oder den Direktor gelangen, sind dem Minister zur 
Verfügung vorzulegen. 

§ 8. Die Aufträge, welche der Minister der Medizinalangelegenheiten 
dem Apothekerrat erteilt, werden an den Direktor abgegeben. 

Der Direktor überträgt die schriftliche Bearbeitung je zwei Mitgliedern 
als Referenten und Korreferenten und sorgt für die Erledigung. 

Die von dem Minister dem Apothekerrat zur Beratung überwiesenen 
Vorlagen werden nebst den Referaten vervielfältigt und den Mitgliedern 
vor der Sitzung zugestellt. 

In der Sitzung trägt der Referent das von ihm verfaßte Referat vor, 
der Korreferent nur die von ihm etwa zu machenden Änderungsvor
schläge. 

Keine Sache darf olme Vortrag erledigt werden. 
§ .9. über die Verhandlungen in. den Sitzungen des Apothekerrats 

ist ein Protokoll zu führen. Dasselbe muß den wesentlichen Inhalt der 
Beratungen und die gefaßten Beschlüsse nach ihrem Wortlaut enthalten. 

Das Protokoll ist nach Abschluß der Verhandlungen von einer Kom
mission zu redigieren und zu unterschreiben; diese Kommission besteht 
aus dem Direktor, dem Protokollführer und einem von dem Direktor zu 
bestimmenden Mitgliede des Apothekerrats. Einwendungen gegen das 
Protokoll können bei dem Direktor angebracht werden. 

§ 10. Nach Abschluß der Verhandlungen des Apothekerrats über
reicht der Direktor mittels Berichts dem Minister der Medizinalangelegen
heiten die beschlossenen Gutachten und Anträge nebst den Proto
kollen. 

Diese und die sonstigen Schriftstücke werden in der Registratur der 
Medizinalabteilung des Ministeriums aufbewahrt. 

e. Die Apothekerkammern. 

~urcf) ~önig1icf)e merorbnung born 2. iJebtuar 1901 ift in ben Wpotf)efer. 
fanunem eine boHftänbig aU5gebilbete jJf)annaaeutifcf)e 6tanbe5bertretung ge
fcf)affen worben, bie neben bern WjJotf)eferrat beftef}t1). 

1) (!;ine (!;ingabe be5 2{j.1otljeferfammetaU5idiujfe5 um (!;rfe~ung be(l 2{j.1otljefmat5 
burdi ben St'ammer(lu~ldiull ift 1,1Om ~)Unifter 1tntet bem 6. Oftobet 1903 ab~ere~nt 
)1,JO~ben. 
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Verordnung, betr. die Einriohtung einer Standesvertretung der Apotheker. 
Vom 2. Februar 1901 (Pr.G.S. S. 49). 

Erster Abschnitt. 

Die Apothekerkammern. 

§ 1. Für jede Provinz ist eine Apothekerkammer zu errichten. 
Der Bezirk der Apothekerkammer der Provinz Brandenburg hat zugleich 
den Stadtkreis Berlin, der Bezirk der Apothekerkammer der Rheinprovinz 
zugleich die Hohenzollernschen Lande zu umfassen. 

Die Kammern erhalten ihren Sitz am Amtssitze des Oberpräsidenten, 
die Kammer der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin erhält 
ihren Sitz in Berlin. 

§ 2. Der Geschäftskreis der Apothekerkammern umfaßt die Er
örterung aller Fragen und Angelegenheiten, welche den Apo t h e k erb e ruf 
oder die Arzneiversorgung betreffen oder auf die Wahrnehmung und 
Vertretung der Standesinteressen der Apotheker gerichtet sind. Die Apo
thekerkammern sind befugt, innerhalb ihres Geschäftskreises Vor s t e 1-
lungen und Anträge an die Staatsbehörden zu richten, und sollen die 
letzteren geeignetenfalls den Apothekerkammern Gelegenheit geben, sich 
über einschlägige Fragen gutachtlich zu äußern 1). 

§ 3. Die Mitglieder der Apothekerkammern werden gewählt. Die 
Wahl erfolgt innerhalb des Bezirks der Kammer, getrennt nach Regierungs
bezirken (Wahlbezirken). Der Stadtkreis Berlin bildet einen eigenen Wahl
bezirk. 

Wahlberechtigt und wählbar sind diejenigen approbierten Apo
theker, welche innerhalb des Wahlbezirks ihren Wohnsitz haben, Ange
hörige des Deutschen Reichs sind und sich im Besitze der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden. Zu den Apothekern im Sinne der vorstehenden 
Bestimmung gehören neben den Apothekenbesitzern auch:diejenigen appro
bierten Apotheker, welche als Verwalter oder Gehilfen in einer Apotheke 
tätig sind, der Erfüllung ihrer Militärdienstpflicht obliegen, ein pharmazeu
tisches staatliches Amt bekleiden, sowie auch diejenigen, welche die Aus
übung des Apothekerberufs nicht mehr betreiben, sofern sie sich nicht 
einem anderen Berufe zugewendet haben. 

Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der in dem Abs. 2 aufgeführten 
Apotheker gehen verloren, sobald eins dieser Erfordernisse bei dem bis 
dahin Wahlberechtigten nicht mehr zutrifft. 

Das Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen während der Dauer eines 
Konkurses, während der Dauer des Verfahrens auf Zurücknahme der 
Approbation als Apotheker und während der Dauer einer gerichtlichen 
Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Ver
gehen, welche den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen 
oder nach sich ziehen können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft 
verfügt ist. 

§ 4. Apothekern, welche die Pflichten ihres Berufs in erheblicher Weise 
oder wiederholt verletzt oder sich durch ihr Verhalten der Achtung, welche 
ihr Beruf erfordert, unwürdig gezeigt haben, ist durch Beschluß des Vor
stands der Apothekerkammer das Wahlrecht und die Wählbarkeit 

1) ;r,utd) ~erfügung beß Sufti5minifter;3 vom 19. l.mär3 1901 ift angeorbnet worben, 
bau bei ber ~eteibigung gerid)tlid)er \0ad)verftänbigen, bei benen baß ~{vot~efenwefell 
intereHiert ift, bie Wvot~eferfammern vor~er ~u ~ören finb. 
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dauernd oder auf Zeit zu entziehenI). Denselben ist vorher Gelegenheit 
zu geben, sich über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu äußern. 
Zu der Beratung und Beschlußfassung über die Entziehung des Wahlrechts 
ist ein von dem Oberpräsidenten zu ernennender Kommissarius zuzuziehen, 
welcher das Recht hat, jederzeit gehört zu werden. Ein Stimmrecht steht 
demselben nicht zu. 

Gegen den Beschluß steht dem Betroffenen innerhalb vier Wochen 
von der Zustellung ab die Beschwerde an den Minister der Medizinal
angelegenheiten zu. 

Die Bestimmungen über die Entziehung des Wahlrechts finden keine 
Anwendung auf Apotheker, welche als solche ein mittelbares oder unmittel
bares Staatsamt bekleiden oder dem Spruche der Militärehrengerichte unter
liegen. 

§ 5. Die Wahlen finden alle drei Jahre im November statt. Der 
dreijährige Zeitraum, für welchen die Mitglieder gewählt werden, beginnt 
mit dem Anfange des nächstfolgenden Jahres. 

Vor jeder Wahl ist für jeden Wahlbezirk, das erstemal von dem Re
gierungspräsidenten, in künftigen Fällen von dem Vorstande der Apo
thekerkammer, eine Liste der Wahlberechtigten aufzustellen. Dieselbe 
ist in jedem Kreise (Oberamtsbezirke) in der zweiten Hälfte des der Wahl 
vorhergehenden Monats Juli vierzehn Tage öffentlich auszulegen, nach
dem die Zeit und der Ort der Auslegung vorher öffentlich bekannt ge
macht sind. 

Einwend ungen gegen die Liste sind unter Beifügung der erforder
lichen Bescheinigungen innerhalb vierzehn Tagen nach beendigter Aus
legung der Liste bei dem Vorstande der Apothekerkammer - das erste
mal bei dem Regierungspräsidenten - anzubringen. Gegen die hierauf 
ergehende Entscheidung findet innerhalb vierzehn Tagen Beschwerde an 
den Oberpräsidenten statt, welcher endgültig entscheidet. 

§ 6. Zu wählen sind für jede Apothekerkammer auf je vierzig Wahl
berechtigte ein Mitglied und ein Stellvertreter, mindestens aber je 
sechs Mitglieder und Stellvertreter. Wie viele Mitglieder und Stellvertreter 
hiernach auf jeden Wahlbezirk entfallen, wird von dem Oberpräsidenten 
auf Einreichung der Liste der Wahlberechtigten bestimmt und ist bei Ver
öffentlichung des Wahltermins bekannt zu machen 2). 

Die Festsetzung und Ausschreibung des Wahltermins geschieht durch 
den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch den Regierungs
präsidenten. Die Wahl erfolgt schriftlich durch Einsendung des Stimm
zettels an den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch Ein
sendung an den Regierungspräsidenten. 

Jeder Stimmzettel muß Namen, Stand und Wohnort des Wählenden, 
der von ihm gewählten Mitglieder und der von ihm gewählten Stellvertreter 

1) ~ierbu bemerne eine )Berfügung bei3 WlebA1)Unifteri3 bom 23. IRpril 1901: 
Diszi plinare Befugnisse über die Apotheker ihres Bezirks sind den Apo. 

thekerkammern nicht beigelegt. Es ist nur der Gefahr, daß unwürdige Mitglieder des 
Apothekerstandes an der neuen Organisation Anteil erhielten, dadurch vorgebeugt 
worden, daß dem Vorstande der Apothekerkammer das Recht beigelegt ist, derartigen 
Apothekern, soweit sie nicht ein mittelbares oder unmittelbares Staatsamt bekleiden 
oder dem Spruche der Militärehrengerichte unterliegen, das Wahlrecht und die Wähl· 
barkeit dauernd oder auf Zeit zu entziehen. 

2) Sn ber britten )lliaT)Iperiobe ber IRpott)eferfammern, umfajfenb bie SaT)re 1908 
bii3 1910, betrug bie C'lefamtfraT)I berIDHtglieber 158. 
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pnthalten und rechtzeitig bis zu dem bekannt gemachten Endtermin (Wahl
termin) eingereicht werden. Ungültig sind: 

1. Stimmzettel, welche die Person des Wählenden nicht erkennpn 
lassen, oder von einer nicht wahlberechtigten Person ausgestellt sind; 

2. Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten; 
3. Stimmzettel, auf welchen mehr Namen als zu wählende Personen 

verzeichnet sind; 
4. Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten; 
5. Stimmzettel, insoweit dieselben die Person des Gewählten nicht 

unzweifelhaft erkennen lassen, oder den Namen einer nicht wähl
baren Person bezeichnen, oder der Angabe entbehren, ob der Be
treffende als Mitglied oder als Stellvertreter gewählt worden ist. 

Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen auf sich ver
eInIgen. Bei Stimmengleichheit entscheidet erforderlichenfalls das Los. 
Das Ergebnis der Wahl ist das erstemal von dem Regierungspräsidenten. 
demnächst von dpm Vorstande der Apothekerkammer, innerhalb acht 
Tagen nach Ablauf des Wahl termins, festzustellen und den Gewählten bp
züglich der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung bekannt zu geben, 
sich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb acht Tagen zu erklären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtetn 
und tritt an seine Stelle derjenige, welcher die nächstmeisten Stimmpn 
erhalten hat. Das Ergebnis der Wahl ist dem Oberpräsidenten anzuzeigen, 
welchpr dasselbe für den ganzen Bezirk der Apothekerkammer bekannt 
macht. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem gänzliehen oder zeit
weisen Aufhören einer der für die Wählbarkpit vorgesehriebenen Be
dingungen . 

. Der Vorstand der Apothekerkammer hat darüber zu befinden, ob einpr 
dieser Fälle eingetreten ist. 

Eine Ersatzwahl ist nur dann anzuordnen, wenn einschließlieh der 
für die Ausgesehiedenen einberufenen Stellvertreter die Zahl der Mitglieder 
der Apothekerkammer weniger als sechs beträgt. 

Die Mitglieder der Apothekerkammern verwalten ihr Amt als ein 
I<Jhrpnamt. 

§ 7. In dem auf die Wahl folgenden Monat Januar sind die Mitgliedpr 
der Apothekerkammern von dem Oberpräsidenten behufs Wahl des Vor
standes zusammen zu berufen. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon be
hufs Einladung der Stellvertreter rechtzeitig Anzeige zu machen. 

Die in jedem Wahlbezirke gewählten Stellvertreter werden in der 
Reihenfolge einberufen, in welcher sie der Stimmenzahl nach gewählt sind. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

In der Wahlversammlung führt der Oberpräsident oder dessen Stell
vertreter den Vorsitz. 

Der Vorstand ist für die Dauer der Wahlperiode der Apothekerkammer 
zu wählen und hat aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Mitgliedern 
zu bestehen. Die Apothekerkammer beschließt mit dieser Maßgabe nach 
absoluter Stimmenmehrheit, wie viele Vorstandsmitglieder zu wählen sind. 
Für den Vorsitzenden und jedes Mitglied ist zugleich ein Stellvertreter zu 
wählen. Der Vorstand führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur 
Konstituierung des neuen Vorstandes die Geschäfte einstweilen weiter. 

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel in be
sonderen Wahlgängen. 

Der Vorsitzende wird zuerst gewählt. 
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Ungültige Stimmzettel (§ 6) werden als nicht abgegeben betrachtet. 
über die Gültigkeit entscheidet die Apothekerkammer. 

Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die absolute Stimmen
mehrheit erhalten haben. Ergibt sich keine absolute Stimmenmehrheit, 
so wird zu einer engeren Wahl zwischen denjenigen zwei Personen ge
schritten, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das von dem Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer 
auf die engere Wahl zu bringen beziehungRweise wer als schließlich gewählt 
zu betrachten ist. 

Die Gewählten haben sich über die Annahme der Wahl, sofern sie an
wesend sind, sofort, anderenfalls nach Mitteilung der auf sie gefallenen 
Wahl durch den Oberpräsidenten binnen acht Tagen zu erklären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtet. 
§ 8. Der Vorstand der Apothekerkammer vertritt dieselbe 

nach außen und vermittelt den Verkehr derselben mit den Staats
behörden. 

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, sofern es 
sich nicht um die Entziehung des Wahlrechts (§ 4) handelt, welche in diesem 
Falle als abgelehnt gilt. 
. Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Besteht der Vorstand nur aus dem Vorsitzen
den und zwei Mitgliedern, so ist zur Beschlußfähigkeit die Teilnahme aller 
Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Vorstandes können mittels 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt, oder über die Entziehlmg deR Wahlrechts zu 
beschließen ist. 

§ 9. Der Vorsitzende hat den Verkehr der Apothekerkammer und 
des Vorstandes zu vermitteln und die Beschlüsse derselben zur Ausführung 
zu bringen. 

Der Vorsitzende beruft die Versammlungen der Apothekerkammer und 
des Vorstandes und leitet in beiden die Verhandlungen. Die Berufung 
der Apothekerkammer muß erfolgen, wenn die Hälfte der Mitglieder der
selben unter Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes schriftlich darauf 
·anträgt, oder der Vorstand dieselbe beschließt. 

Die Berufung des Vorstandes muß erfolgen, wenn in gleicher Weise 
zwei Vorstandsmitglieder dieselbe beantragen. 

Die Berufung des Vorstandes und der Apothekerkammer erfolgt mittels 
schriftlicher Einladung, welche spätestens acht Tage vor der Versammlung 
eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Bei der Berufung der Apothekerkammer muß der Gegenstand, 
über welchen in der Versammlung ein Beschluß gefaßt werden soll, be
zeichnet werden. über andere Gegenstände, mit Ausnahme des Antrags 
auf abermalige Berufung der Apothekerkammer, darf ein Beschluß nicht 
gefaßt werden. 

Hinsichtlich der Teilnahme der Stellvertreter an den Sitzungen der 
Apothekerkammer finden die Vorschriften des § 7, Abs.2 und 3 Anwen
dung. 

Im übrigen regelt die Apothekerkammer ihre Geschäftsordnung selb
ständig. 

§ 10. Die Kosten der ersten, im Jahre 1901 stattfindenden Wahl 
zur Apothekerkammer, sowie der von dem Oberpräsidenten ausgehenden 
Veröffentlichung des Ergebnisses der Wahlen trägt der Staat. 
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Im übrigen bleibt es den Apothekerkammern überlassen, für die Be
rei tstell u ng der erforderliche n Mittel selbst Sorge zu tragen!). 

§ 11. Die allgemeine Staatsaufsicht über die Apothekerkammer 
und deren Vorstand wird durch den Oberpräsidenten geführt. 

Zweiter Abschnitt. 

Der Apothekerkammerausschuß. 

§ 12. Der Apothekerkammerausschuß wird aus Delegirten der 
Apothekerkammern gebildet. Jede Apothekerkammer wählt in den Aus
schuß einen Delegierten. Für den letzteren wird zugleich ein Stellvertreter 
gewählt. 

Der Apothekerkammerausschuß hat seinen Sitz in Berlin. 
Die Mitglieder des Ausschussfls verwalten ihr Amt als ein Ehrenamt. 
§ 13. Der Apothekerkammerausschuß hat die Aufgabe, innerhalb der 

den Apothekerkammern zugewiesenen Zuständigkeit eine vermittelnde 
Tätigkeit auszuüben und zwar sowohl zwischen dem Minister der Medi
zinalangelegenheiten und den Apothekerkammern, als auch zwischen diesen 
untereinander. 

Insbesondere liegt demselben ob: 
1. die Vorberatung der von dem Minister ihm überwiesenen Vor

lagen; zu diesem Zwecke hat er die Vorlagen den Apotheker
kammern zur Beratung und Beschlußfassung mitzuteilen, die Er
gebnisse der Beratung und die Beschlüsse der Apothekerkammern 
zusammenzustellen und unter Beifügung der Beschlüsse und der 
ihnen zugrunde liegenden Verhandlungen an den Minister gutacht
lich zu berichten; 

2. die Vorberatung der von einzelnen Apothekerkammern oder 
von Mitgliedern des Apothekerkammerausschusses an ihn gerichteten 
Anträge; zu diesem Zweck hat er die Anträge den Apotheker
kammern zur Beratung und BBschlußfassung mitzuteilen, nach den 
Ergebnissen der Beratung die Anträge im Sinne der Mehrheit 
der gefaßten Beschlüsse zu erledigen und hiervon die Apotheker
kammern zu benachrichtigen. 

Die Zuständigkeit der Apothekerkammern wird durch den Apotheker
kammerausschuß nicht beschränkt. 

§ 14. Die Mitglieder des Apothekerkammerausschusses und 
deren Stellvertreter werden für die Dauer der Wahlperiode der Apotheker
kammern gewählt. Die Wahl derselben erfolgt unter sinngemäßer An
wendung der für die Wahl des Vorstandes der Apothekerkammer gegebenen 
Vorschriften in der im § 7, Abs. 1 bezeichneten Wahlversammlung. 

Der Ausschuß führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Kon
stituierung des neuen Ausschusses die Geschäfte einstweilen weiter. 

§ 15. Der Apothekerkammerausschuß wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

Das erstemal erfolgt die Berufung des Ausschusses durch den Minister 
der Medizinalangelegenheiten, welcher auch für diesmal entweder selbst 
oder durch einen von ihm ernannten Kommissar die Wahl des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters leitet. 

1) 0'n einem j8e[cIjeibe bom 20. ~qnil1903 ocmctfte b~t !mcbAJ.nilliftet: 
daß den Apothekerkammern im Gegensatze zu den Ärzt\lkammern ei n Umlage. 

recht nicht zusteht und daß dieselben einen Zwang bei Erhebung von Beiträgen 
nicht ausüben können. 
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Der Vorsitzende hat den Verkehr des Ausschusses nach außen zu 
vermitteln und für die Ausführung der Beschlüsse desselben Sorge zu tragen. 

Der Vorsitzende beruft, so oft es die Lage der Geschäfte erfordert, 
jährlich jedoch in der Regel einmal die Mitglieder zu Sitzungen und leitet 
in denselben die Verhandlungen. 

Die Berufung erfolgt mittels schriftlicher Einladung, welche die Gegen
stände der Tagesordnung enthalten muß und spätestens 14 Tage vor der 
Sitzung eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon behufs 
Einladung der Stellvertreter dem Vorsitzenden rechtzeitig Anzeige zu machen. 

Der Vorsitzende hat binnen 14 Tagen nach erfolgter Konstituierung 
des Ausschusses hiervon untel' Einreichung eines Verzeichnisses der Mit
glieder und ihrer Stellvertreter dem Minister der Medizinalangelegenheiten 
Anzeige zu erstatten. 

§ 16. Der Apothekerkammerausschuß beschließt nach absoluter 
Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Zur Beschlußfähigkeit des Ausschusses ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Ausschusses können mittels 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt. Im übrigen regelt der Ausschuß seine Ge
schäftsordnung selbständig. 

§ 17. Den Apothekerkammern bleibt es überlassen, die für den Apo
thekerkammerausschuß erforderlichen Mittel bereit zu stellen. 

§ 18. Die allgemeine Staatsaufsicht über den Apothekerkammeraus
schuß wird durch den Minister der Medizinalangelegenheiten geführt. 

§ 19. Diese Verordnung ist durch die Gesetzsammlung zu veröffentlichen. 
Gegeben Windsor, den 2. Februar 1901. 

Wilhelm. 

2. Provinzial- und Lokalbehörden. 
a. Der Oberpräsident. 

2rn ber 6j.Ji~e be~ \l5robincriaHmebicrinalroefen~ fteljt ber Oberj.Jräfibent. 
;z)erfe1be feitet, haft ber iflm uIfgemein übertragenen WladjtboIIfommenfleit, 
bielBerroaftung aIfer bie @efamtljeit ber \l5robincr betreffenben, ober über ben 
~ereidj eine~ eincreInen ffiegierung~becrirfe~ ljinau~geljenben @egenftänbe. 'iJerner 
geljört nadj § 2 ber Snftruftion bom 31. ;z)ecrember 1825 ou feinen fj.JecrieHen 
lBerroa1tung~angefegenljeiten bie Sfon&effionierung neuer 2rj.Jotljefen. ~er 
Dber~räfibent fÜflrt audj bie angemeine 6taatsauffidjt über bie 2rj.Jotfleferfammer 
(§ 11 ber lBerorbnung bom 2. 'iJebruar 1901). ~e~ roelteren ift iljm burdj § 3 
ber erroäljnten Snftruftion ber lBorfi~ in bem Wlebicrinaffoffegium ber \l5robincr 
übertragen unb aI~ tedjnifdjer ffieferent ber Wlebiijinalrat berjenigen ffiegierung 
unterfteHt, an beren 6i~ er feinen jffioljnort ljat. 

~er OberlJräfibent ift gemät § 137 bes @efe~es über bie ungemeine .2anbes~ 
berroaftung (f. 6ette 200) befugt, forooljI für ben Umfang ber ganijen \l5robino, 
roie audj für meljr als einen ffiegierung§becrirf, ober audj für mef)rere Sfreife, fo~ 
fern biefefben berfdjiebenen ffiegierungsbeijirfen angeljören, güftige \l5o!i&eiberorb~ 
nungen &u erlaffen unb gegen bie 9Cidjtbefofgung berfefben @efbftrafen bis &um 
~etrage bon 60 9J(t an&ubrof)en. ~iefe \l5o!i&eiberorbnungen bebürfen ber 2u~ 
ftimmung bes \l5robinoiafrats 1). 

1) 'llie ba5 ~eilmittelltJefen unb ben 2!röneüJerM)1: belreffenben ~Onöeü)erorbnungelt 
ber überj.Jrä[ibenten unb !Regietung5j.Jräjibenlen grünben fid) in ber !Regel auf § 6 be~ 
O\eje~e5 über bie ~oliöeitJerltJaltung tJom 11. W1iir~ 1850 (~r.O\.E:. E:. 265), Tautenb: 

Bö t t ger. Apothekengesetze. 4. Auf!. 14 
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b. Die Provinzial-Medizinal-Kollegien. 

SDie am .sjaulJwrte jeber I,ßrotJin& eingef e~ten I,ß r 0 tJ i n & i a Hm e b i iJ i n a I, 
St'ollegien befteljen aus 4-6 äröt1id)en IJJHtgliebern, einem IlllJotljder unb einem 
'1:ieraröt (le~tere beibe mit bem :titel "IllHeHor"). ::Die lJ)(ebiöinalfoHegien finb 
nad) § 1 ber Snftruftion tJom 23. Dftober 1817 rein ltJiHenfd)aftlid)e unb ted)nifd) 
ratgebenbe )8eljörben für bie ffiegierungen unb ®erid)te im l'Yad)e ber gerid)t, 
fid)en lJ)(ebiiJin unb ljaben mitljin feine )8erltJaltung. 

c. Der Regierungspräsident. 

ineben unb teifltJeife unter bem DOerlJriifibenten fteljt bie ffiegietung mit 
bem ffiegietungslJräfibenten an i'f)rer ®lJi~e. 8u beten ffieffort unb öltJar 
öu bem ber inneren Illbteilung geljören (nad) § 2 ber ffiegierungsinftruftion tJom 
23. Dftober 1817, aufred)t erqalten burd) bas ®efe~ tJom 31. SDeöember 1825): 
lJ)(ebiöinal, unb ®efunbljeitsange1egenljeiten in lJoliöeilid)er ffiüdj'id)t, Ö. )8. )8er, 
feljr mit W1ebifamenten, )8erljütung tJon Sh!ren burd) unbefugte ~erfonen, )Bor, 
feljrungen gegen anftedenbe Stranfljeiten unb ®eud)en unter lJ)(enfd)en unb 
:tieren, St'raltfelt' unb 0rreltljäufern ufltJ. lllußerbem l)abelt bie ffiegierungslJräfi' 
beltten über bas ®efultb1)eits, unb il!lJotqefeltltJefen iqres )8eDirfs regelmäßig 
bem lJ)(inifter )8erid)t öU erftatten. 

SDer ffiegierultgslJräfibeltt ift gemäß § 137 bes ®efe~e-3 über bie a1fgemeine 
2anbestJerltJaltung (f. ®eite 200) befugt, für mel)rere Streife ober für belt Umfang 
bes galtiJen "ffiegierultgsbeöirfes güftige ~o1iöeitJerorbltungelt öU erraffen, lue1d)e 
ber 8uftimmultgbes )8eiJirfsausfdJuffe-3 bebürfen 1). 

SDer. ffiegierungslJriifibeltt übt aud) bie Illuffid)t über bie il{lJotf)den 
feines )8eiJirfes au-3. SDiefe ill u ff id) 15g eltJ alt be r ffiegieru ng en u n b 
1,ß0liiJeibeljörben über bas ~(lJot1)efenltJefen bered)tigt iltbef)en nidJt 
öur )8erljältgultg tJon Drbnung-3ftrafen gegen ililJof'f)efer ltJegen nid)t iJf1id)t~ 
gemäßer iliusübung bes )8erufe-3. 0n einem ~mlt.~Q;rL tJom 23. ®elJtember 1871, 
ber bie Unterfagung ber \!{usübung ber Sjeilfunbe burd) iliiJotf)efer begrünbcn 
foHte, luurbe 5ltJar nod) ber entgegengefe~te ®taltbiJunft tJertreten, baß es nidJt 
Wufgabe bes ffiid)ter~, fonbern ber )8erltJaltultgsbeljörbelt fei, bie Q;rfül1ung ber 
befonberelt )8erufsiJflid)ten ber illiJot1)der fid)equfteUelt. SDas D.)8.(;\:\. qat 
jebod) regelmäßig - fo in ben Urteifen tJom 29. 0uni 1898 (Sf.®.Ill. II, ®. 165) 
unb 26. Dftober 1903 (~1).8tg. 1904 ~r. 28) - elttgegeltgefe~t elttfd)iebelt !1nb 
ben ®runbfa~ aufgefte11t, baß ben ffiegierungsiJrä)ibenten eine tJon 
iqrer 2anbesiJoIiöeigeltJalt tJerfd)iebene il(uffid)tsgeltJalt über bie 
iliiJotljefen, foltJie ein Drbnungsftrafred)t ben IlllJotljefern gegenüber 
nid)t iJuftelje. 0n bem Urteif bom 29. 0uni 1898 qeißt es: 

,,'!ien öm Wufjid)t über bie 9llJot1)efcn berufenen l,jSoliöeibe1)örben ftel]! öroar ölt 
bem ,3rocrf, bie 58eli~er ber 2(lJot1)efen öu einer ben <Meje~en unb jonftigen red)t5gültigen 
lEerotbnungen entjlJrcd)cnben <Mejd)äft5fü1)tung ölt nötigen, bie Wl1\Oenbllng ber in 
§ 132 ff. be5 @eje~ei3. über bie allgemeine 2anbc5bcrroaltllng borgcje1)cnen ,3\oangi3> 
bejllgniHe ÖU, b. 1]. jie bürfen ilJnelt öm Cfrreid)ung bielei3 2roerfes unter 2lnbtolJung bolt 

Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften gehören: 
a. der Schutz der Personen und des Eigentums; 
f. Sorge für Leben und Gesundheit. 

1) ~n 58erlin tritt an ~telle be~ lRegietungi3~räjibcnten ber l,jSoliöei~räjibel1t, ber 
Dai3 ffiedJt i}um (\:tlaHe bon l,ßoli&eibCrorbnungen \oroo~l für ben ®tllbtfreii3 jBedin wie 
aud) für ben ,\3anbe5lJoli~eibeöitf 58erlin (b. j. bie Stabtftetje bilro. <Memeinbebeöirfe 58erfin, 
(1)lltfotienourg, Sd)öncberg, lRi6borf, ll.l.lilmeri3borf, .l2id)tenocrg, 58061)agelt>lRummeli3-
burg unb ~tmlalt, 0lej. bom 13. ~ltni 1900, 27. WIäq 1907, 7. 9J1äril 1908 ltnb 23. ~uni 
1909) be\i~t. 
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3ltJangsmitteIn unb gegebenenfaHs aum bon @)trafen beftimmte SjanblungClt unb U nter~ 
lafjungen unb in~befonberc bie IJIbfteHung ber bei ben ffiebifionen feftgeftellten Un~ 
rege1miij3igfeiten aufgeben, bagegen liij3t ficl) au~ ber ~oli5eigeltJalt bie ~e~ 
fugng 5ur ~er1)ängung bon @)trafen, ltJeH in ber ~ergangen1)eit bie @e~ 
fcl)iifgfü1)rung ben befte1)enben ~orfcl)tiften nicl)t entftJrocl)en 1)at, nid)t 
1) erleiten. ~aöu beburfte ei3 einei3 bie ~oliileibe1)ötben 1)ietilU ermäcl)tigenbcn @cfe~cr" 
unb 1)ieran fe1)lt e~. 11 

~arauf f)at fidj benn audj ber [J(inifter in einer ~erfügung bom 21. Sanuar 
1902 &u biefem 6tanb~unft befannt unb bie in bem erllJäf]nten Q:rlaffe feine5 
2lmgborgänger5 bom 23. 6e~tember 1871 niebergefegte 2lnfdjauung af5 nid)t 
mef)r ijutreffenb be&eidjnet. 

Min.-Erl., betr. das Aufsichtsrecht der Polizeibehörden über die Apotheker. 
Vom 21. Januar 1902. 

Der in dem Berichte vom 5. August 1901 dargelegten Auffassung, daß 
den Regiermlgspräsidenten ein von der Landespolizeigewalt verschiedenes 
Aufsichtsrecht über die Apotheker auf Grund der revidierten Apotheker
ordnung vom 11. Oktober 1801 zusteht, vermag ich in übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts vom 29. Juni 1898 
- Entscheidungen Band 33, S. 356 ff. - nicht beizutreten. 

Die zur Aufsicht über die Apotheker berufenen Polizeibehörden sind, 
wie die gedachte Entscheidung hervorhebt, zwar berechtigt, in Gemäßheit 
des § 132 des Gesetzes 'über die allgemeine Landesverwaltung zum Zwecke 
der Herbeiführung einer den gesetzlichen und reglementarischen Vor
schriften entsprechenden Geschäftsführung dem Apotheker unter Androhung 
von Zwangsmitteln und gegebenenfalls auch von Strafen bestimmte 
Handlungen und Unterlassungen und insbesondere die Abstellung der bei 
den Revisionen festgestellten Unregelmäßigkeiten aufzugeben. Aber die 
Befugnis, einen Apotheker mit einer Ordnungsstrafe zu belegen, weil 
seine Geschäftsführung in der Vergangenheit den bestehenden Vorschriften 
nicht entsprochen hat, kann aus der Polizeigewalt nicht hergeleitet 
werden. Die für Verletzungen der Berufspflichten in Tit. IH., § 2, Lit. e 
der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 vorgesehenen 
Strafen haben, wie ich abweichend von der in dem Erlasse meines Herrn 
Amtsvorgängers vom 23. September 1871 (M.-BI. f. d. i. V. S. 335) ver
tretenen Auffassung bemerke, den Charakter von Kriminalstrafen -
vgl. auch § 367, Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuches -, deren Festsetzung 
nach Lage der bestehenden Gesetzgebung durch die zuständigen Polizei
bzw. Gerichtsbehörden zu erfolgen hat. (Vgl. §§ 447 u. ff., §§ 453 u. ff. der 
Reichsstrafprozeßordnung, Gesetz, betreffend den Erlaß polizeilicher Straf
verfügungen wegen Übertretungen, vom 23. April 1883 G.S. S. 65.) 

Ihrem pflichtmäßigen Ermessen muß es überlassen bleiben, darüber 
zu entscheiden, in welchen Fällen die Bestrafung der bei den Revisionen 
der Apotheken festgestellten Unregelmäßigkeiten oder Verstöße durch 
polizeiliche oder gerichtliche Strafverfügung herbeizuführen ist. In leich
teren Fällen wird es sich empfehlen, von einer solchen Be
strafung Abstand zu nehmen und dem Apotheker in der auf den 
Revisionsbefund zu erlassenden Verfügung wegen Abstellung der Unregel
mäßigkeiten das sonst Erforderliche zu eröffnen!). 

1) [ßa~ biefct Cl:rlaj3 bom 21. Z\anuar 1902 negativ au~f,pricl)t, baj3 bei leicl)teten 
gelegentlicl) ber IJI,pot1)efenrebifionen feftgeitellten Unregelmäj3igfeiten bon einer ~e. 
ftrafltng 9lbftanb ölt ne1)men ift, ltJirb in einer f,päteren ~erfügung bom 30. SDcöcmbct 

1,1':' 
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d. Der Regierungs- und Medizinalrat. 

~er tee!)nife!)e )Beirat be~ ffiegiernng~.priifibenten für bie fiimtlie!)en mebi~inaI~ 
angelegenf)eiten ift ber ffiegierung~~ unb mebiainalrat. 6eine 6teHung 
ltlirb beftimmt bUte!) § 47 ber S'nftrnftion bom 23. Dftober 1817, ltlele!)er lautet: 

Der Medizinalrat bearbeitet bei den Regierungen alle in die Gesund
heits- und Medizinalpolizei einschlagende Sachen und hat in Beziehung 
darauf alle Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten der übrigen Depar
tementsräte. Er muß die wichtigen Medizinalanstalten von Zeit zu Zeit 
revidieren, auch das beachten, was aus der Instruktion für die Medizinal
kollegien von heute auf ihn Anwendung findet. Er darf zwar medizinische 
Praxis treiben, aber nur insoweit, daß seine Amtsgeschäfte darunter nicht 
leiden. 

~er ffiegiernngs~ unb mebi&inalrat ift ~orfi~enber ber srommiffionen für 
bie .pl)arma&eutife!)e ~ortJrüfung unb für bie )Befie!)tigung ber WtJotf)efen (bg1. 
:i:eil III unb XVIII). 

e. Der Landrat. 

DlJerfter srreistJo!iöeibeamter ifi ber ~anbtat. 21ls fole!)er retJriifentiert 
er aue!) gfeie!)&eitig bie srrei~~mebiöinaltJo!iöei unb f)at in biefer @igenfe!)aft bie 
~erNfie!)tung, auf aUes öu ae!)ten, ltla~ bas öffentfie!)e @efunbf)eitsltlefen in 
feinem srreife betrifft. 

21ue!) ber ~anbrat ifi gemii13 § 142 be~ @efe~e~ über bie angemeine ~anbes~ 
tJerltlaltung (f. 6eite200) befugt, unter ,8uftimmung bes srreisausfe!)uffe~ für mef)rere 
DrgtJo!iöeibeiJirfe ober für ben ganöen Umfang be~ srreife~ gültige ~o1i&eibero 
orbnungen aU erlaffen. 

f. Der Kreisarzt. 

2115 tee!)nife!)er )Berater in 6ae!)en bes @efunbf)eitsltlef en~ ftef)t bem ~anb~ 
rat ber srrei~ar&t &ur 6eite. ~ie )Befugniffe be~feThen unb feine 6teUung finb 
geregelt bure!) ba~ @efe~, bett:. bie ~ienftfte{{ung be~ St:reisaqte~ unb bie )Btl~ 
bung bon @efunbl)eit~fommiffionen bom 16. 6etJtember 1899. ~asfelbe entl)iHt 
H. a. folgenbe )Beftimmungen: 

Gesetz, betr. die DienststeIlung des Kreisarztes. 
Vom 16. September 1899 (Pr.G.S. S. 172). 

§ 1. Der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises ist der Kreisarzt. 
Er ist der technische Berater des Landrats, in Stadtkreisen der Polizei
behörde. Der Kreisarzt ist dem Regierungspräsidenten unmittelbar unter
stellt ... 

§ 3. Die Besold ung des Kreisarztes ist pensionsfähig. Wo besondere 
Verhältnisse es erfordern, können vollbesoldete Kreisärzte angestellt werden. 
Dieselben beziehen ein festes Diensteinkommen unter Ausschluß von 
Gebühren. Soweit nach den bestehenden Vorschriften für gewisse Ver
richtungen Gebühren zu entrichten sind, fließen dieselben zur Staatskasse ... 

§ 6. Der Kreisarzt hat insbesondere die Aufgabe: 
2. die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises zu beobachten und 

auf die Bevölkerung aufklärend und belehrend einzuwirken; 
3. die Durchführung der Gesundheitsgesetzgebung und der hierauf be

züglichen Anordnungen zu überwachen und nach Maßgabe der be-
-----
1908, oett:. bie Sfoften für bie 9Cadjoe)idjtigungen ber ~(jJotqefen jJo(itilJ oU5gebrüdt. )Dort 
qeijit cß, baji nur oei \5eftfteHung gr 0 0 er 11 ur e g cf ntä jiig lei t cn bie ftrofrcd)tlid)e 
)Ertfolgung f)rr6eiIiUfül)tcn ift (1. @leite 357). 
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stehenden Vorschriften die Heilanstalten und anderweitige Ein
richtungen im Interesse des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen; 
auch hat er über das Apotheken- und Hebammenwesen, über 
die Heilgehilfen und anderes Hilfspersonal des Gesundheitswesens 
die Aufsicht zu führen. 

§ 9. Der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt seines Amtsbezirks. Wo 
besondere Verhältnisse es erfordern, kann die Wahrnehmung der gerichts
ärztlichen Geschäfte besonderen Gerichtsärzten übertragen werden. 

'itler ~rei§aqt übt fomit im Wamen be5 ffiegierung5tJräfibenten bie tatfädJ~ 
Hd)e Ilfuffidjt über ba$ IlftJoffjefentuefen feine5 ~reife$ aw, er ift ba5 eigentlidje 
Organ ber ffiegierung in beiJug auf WlebiiJinal~ unb E)anität5tJoliiJei. ~on groner 
~ebeutung für feine ~ätigfeit auf biefem @ebiete ift bie vom Wlinifter erlaffene 
'itlienftantueifung, bie folgenbe ~eftimmungen über bie ~eiJiefjungen be5 ~rei5~ 
aqte5 iJum IlftJotfjefentuefen unb bem Ilfqneiuerfef)r entl)äIt: 

Dienstanweisung für die Kreisärzte. Vom 1. September 1909. 

Meldepflicht der Medizinalpersonen. 

§ 45. Der Kreisarzt hat die An- und Abmeldungen der in seinem 
Bezirke sich niederlassenden, um- oder abziehenden Ärzte, Zahnärzte, 
Apothekenvorstände, sowie der Gehilfen und Lehrlinge in den Apo
theken, der Hebammen und sonstigen geprüften Heilpersonen in Gemäß
heit der darüber bestehenden Bestimmungen (vgl. auch Erlaß vom 
11. Dezember 1875) entgegenzunehmen und die Approbationen, Prüfungs
zeugnisse, sowie bei der Führung des Doktor- oder eines anderen Titels die 
Berechtigungsausweise hierfür sich vorlegen zu lassen. Säumige sind zu 
erinnern und bei erfolgloser Erinnerung der Polizeibehörde anzuzeigen ... 

A P othe ken wesen. 

§ 47. Der Geschäftsbetrieb in den selbständigen Apotheken, Zweig
apotheken, Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) und ärztlichen 
Hausapotheken untersteht der Aufsicht des Kreisarztes. 

Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Amtsbezirks einmal jährlich 
außerordentlich und unangemeldet zu besuchen und im allgemeinen, 
namentlich hinsichtlich der Ordnung und Sauberkeit in den Räumen, an 
und in den Arzneibehältnissen, sowie hinsichtlich der Beachtung der gesetz
lichen Vorschriften über den Betrieb zu mustern. 

Ungünstige Befunde und sonst zu seiner Kenntnis gelangende Unregel
mär3igkeiten im Geschäftsbetriebe, wie unbefugte Ausübung der Heilkunde, 
gesetzwidrige Abgabe von Geheimmitteln oder stark wirkenden Arznei
mitteln, überschreitungen der Taxe, Betrieb von Nebengeschäften ohne 
Genehmigung, unbefugtes Halten von Lehrlingen, sind dem Regierungs
präsidenten anzuzeigen. 

Bei der Musterung der Apotheken sind die vorhandenen Lehrlinge 
nach Vorschrift zu prüfen. 

(Vgl. §§ 469, 470 H. 8 A.L.-R., Revid. Apothekerordnung vorn 11. Ok
tober 1801, § 367 Nr. 5 Str.G.B., § 28 der Anweisung vom 18. Februar 1902.) 

§ 48. Zu don Apothekenbesichtigungen, welche im Auftrage dos 
Regierungspräsidenten durch den Regierungs- und Medizinalrat und einen 
pharmazeutischen Bevollmächtigten vorgenommen werden, ist der Kreis
arzt rechtzeitig und vertraulich einzuladen. Er hat, falls nicht triftige 
Gründe ihn hindern, jedenfalls zu erscheinen, wenn eine Apotheke an seinem 
Wohnort besichtigt wird. 
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Der Kreisarzt kann ausnahmsweise von dem Regierungspräsidenten 
mit der Vertretung des Regierungs- und Medizinalrats bei den Besich
tigungen beauftragt werden. 

Die Erledigung der Bescheide. welche auf Grund der Besichtigung 
vom Regierungspräsidenten erlassen werden, ist vom Kreisarzte für die 
Apotheken seinps Wohnortes mit Ablauf der gesetzlichen Frist, an aus
wärtigen Orten gelegentlich andorweiter Anwesenheit oder bei der Jahres
musterung zu überwachen. 

Die von den Apothekenvorständen einzureichenden Berichte über die 
Erledigung der Besichtigungsbescheide hat der Kreisarzt unter Beifügung 
etwaiger Bemerkungen dem Regierungspräsidenten einzureichen. 

(Vgl. die §§ 20, 21 der Anweisung vorn 18. Februar 1902.) 
§ 49. Der KrClsarzt hat die ihm einzureichenden Eingaben der 

Apothekenvorstände an den Regierungspräsidenten unter Beifügung 
etwaiger Bemerkungen ohne Verzug weiterzureichen. 

Er hat darüber zu wachen, daß bei Abwesenheit oder Behinderung 
des Apothekenvorstandes die Verwaltung der Apotheke durch 
einen Gehilfen, und wenn die Abwesenheit oder Behinderung länger als 
14 Tage dauert, durch einen approbierten Apotheker besorgt wird. Der 
Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung, sofern sie die Dauer 
von drei Tagen übersteigt, unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzte 
rechtzeitig anzuzeigen1 ). 

Wird der ordnungsmäßige Betrieb einer Apotheke durch Erkrankung, 
Tod usw. des Apothekenvorstandes unterbrochen, so hat der Kreisarzt bei 
dem Mangel eines geeigneten Vertreters bis zum Eintritte eines solchen 
die Schließung der Apotheke beim Regierungspräsidenten unverzüglich 
zu beantragen. 

§ 50. Der Kreisarzt hat darüber zu' wachen, daß in den ApothekE'll 
nur solche Apothekergehilfen beschäftigt werden, welche die durch 
§§ 3~15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vorn 18. Mai 190-1, vor
ge:;chriebene Prüfung bestanden haben oder auf Grund einer im Auslande 
abgplpgtpn gleichartigen Prüfung vorn Reichskanzler in t'bereinstimmung 
mit dem Minister der Medizinalangelegenheiten besonders zugelassen sind 
(vgI. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902). 

Der Kreisarzt hat weiter darauf zu achtpn, daß der Apotheken
vorstand seiner Verpflichtung entsprechend ihm den Eintritt und 
den Abgang jedes Gehilfen unter Vorlegung des Gehilfenzeugnisses 
oder der Approbation, und bei der ~jntlassung des Entlassungszeug
nisses binnen acht Tagen nach dem Eintritt oder bei dem Abgang anzeigt. 
Das Entlassung8zeugnis hat der Kreisarzt hinsichtlich der Beschäftigungs
zeit zu beglaubigen 2 ) (§§ 47, 48 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Fe
bruar 1902). Handelt es sich um einen Kandidaten der Pharmazie, so ist 
hierbei darauf zu achten, daß da8 Zeugnis dem durch § 35 der Bekannt
machung des ReichRkanzlers vom 18. Mai 1904 vorgeschriebenen Muster 
entspricht 2). 

§ 51. Der Kreümrzt hat demjenigen, welcher alt-; Lehrling in eine 
Apotheke eintreten will, auf Grund der ihm vorzulegenden Papiere (Zeugnis 
übpr die wissenschaftliche Vorbildung ~ vgI. § 6 Xl'. 1 der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904 ~ Zeugnis über die Wiederimpfung, 

1) ~ine g!eid)e ~eftimmung i[t in § 41 ber 2LpoH)cfenbctricb[lorbmmg entqaHen 
(f· eicHe 278). 

2) Überbie eocntuellc StemtJcltJf!id)t biefer )Beglaubigungen f. :reH XIX. 
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selbstgeschriebener Lebenslauf) ein Zulassungszeugnis auszustellen l ), 

aus dem auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein muß. 
Ohne dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 
Wechselt ein Lehrling während der Lehrzeit die Lehrstelle, so bedarf das 
Zulassungszeugnis der Genehmigung des für die neue Lehrstelle zuständigen 
Kreisarztes. Vor der Genehmigung hat sich der Kreisarzt das mit Angabe 
des Grundes des Abganges versehene AbglJ,ngszeugnis aus der früheren 
8telle vorlegen zu las\3en (vgI. Min.-ErI. vom 27. August 1903). 

Die Ausbildung der Lehrlinge untersteht der Aufsicht des 
Kreisarztes, welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen Apo
thekenmusterung sich von ihren Kenntnissen und Fortschritten gemäß 
§ 46 der Apothekenbetriebsordnung vom 18 .. Februar 1902 zu überzeugen 
hat. über diesen Vorgang ist ein Vermerk im Tagebuch des Lehrlings zu 
Inachen. 

Das vom Apothekenvorstand bei Beendigung der Ausbildungszeit aus
zustellende Zeugnis, welches außer einem Urteil über Leistungen und 
Führung des Lehrlings auch eine Angabe über etwaige Unterbrechungen 
der Lehrzeit (vgI. § 6 NI'. 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
18. Mai 1904) enthalten muß, ist vom Kreisarzt hinsichtlich der Dauer 
der Ausbildungszeit zu prüfen und amtlich zu bestätigen 2 ). Dasselbe 
gilt von dem bei Stellenwechsel auszustellenden Abgangszeugnis. 

(V gI. die §§ 42-46 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902.) 

§ 52. IIn Auftrage des Regierungspräsidenten hat der Kreisarzt in 
Gemeinschaft mit einem als zweites Mitglied der Prüfungskommission zuzu
ziehenden Apotheker Diakonissen und Mitglieder staatlich anerkannter 
geistlicher Genossenschaften für Krankenpflege (barmherzige Schwestern, 
barmherzige Brüder usw.), welche die Verwaltung der Dispensieranstalt 
eines Krankenhauses übernehmen wollen, zn prüfen 3 ). Die Verhandlungen 
,;ind dem Regierungspräsidenten einzureichen, welcher bei günstigem Prü
fungsergebnis das Befähigungszeugnis zur Verwaltung einer Dispensier
anstalt eines Krankenhauses aus,.;tellt (vgI. Min.-ErI. vom 6. April 1905). 
, § 53. Dem Kreisarzt liegt eH ob, darauf zu achten, daß die im 

Interesse einer geregelten Arzneiverordnung liegende Vermehrung der 
Apotheken mit der Zunahme der Bevölkerung tunliehst gleichen 
Schritt hält. 

Er hat daher rechtzeitig nach Maßgabe der darüber bestehenden 
näheren Vorschriften die Errichtung neuer Apo"theken beim Regierungs
präsidenten anzuregen (vgI. auch Verordnung wegen Anlegung neuer 
Apotheken vom 24. Oktober 1811, Min.-ErI. vom 13. Juli 1840 und vom 
25. Septernber 1866). 

l) C:fin ChI. be;:i mcgictung;:i.~räjibcnten in 58romberg bont" 13. 9Lpril 1893 be. 
ftimmt,baji bei 91u5ftellung biejc5 8ufaifung$ileugni\fc~ "bie ~rüfung ber 2{vot1)efer. 
Ic1)rlinge aud) auf ba~ ct\llaige ){5oxl)anbenjein bon \y a r ben b li n b 1) eit [id) iluerftrecfen 
1)at. C:fin be[onberer lBexmerf barüber ift jcbc5mal in bai3 .\:!e1)rlingi3ilcugnii3 aufilune1)men." 

\yür ba5 8 u I a 1\ U 11 g i3 Ö c u g n g crl)ält ber Sl'reii3atilt 6 wearf ®ebü1)ren (Fel)e 
Seite 134). ~erner bcrur[ad)t biejei3 8eugnii3 3 wead 6temvel. ~OdJ ift bie OJe. 
nc1)migung bei3\elbcn beim ~edJfel ber .\:!e1)rftc[(e gebü1)ten. unb itcmVe1frei. 

2) ~a ber .ltwii3arilt ba5 C:fntlajiungi3 öcugnHl bei3 .\:!e1)rling5 nur ,,1)in[idJtlid) 
ber ~auer ber 9Xui3bilbungsilcit" vrüfen unb beftätigcn [oll, fdJeint i1)m ein ffiedJt illlt 
[1cifügung anbet\ueitiger ftitiidJcr 58cmerfungen nid)t gegcben ~u fein. 

3) ~ie nä~mn 58eftil1l111ungcn über bie ~rüfung ber ~iafoni!icn jinb in :reif XIV 
angegeben (i. ~cite 285 r 



216 XII. Verwaltung in Preußen. 

l~berwach ung des Arzneimittelverkehrs sowie des Handels mit 
Giften außerhalb der Apotheken. 

§ 54. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß die Bestimmungen 
über· den Verkehr mit Arzneimitteln und über den Handel mit 
Giften außerhalb der Apotheken beobachtet werden. Zuwiderhand
lungen hat er zur Kenntnis der zuständigen Behörden zu bringen (vgl. § 367, 
Nr. 3, 5 Str.G.B., §§ 6 Abs. 2, 56 der Reichs-Gew.-O., Kaiser!. Verordn., betr. 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901, Pol.-Verordn. über 
den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906). 

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen derjenigen 
Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feilgehalten 
werden - Drogen-, ::\1:aterial-, Farben- und ähnlicher Handlungen - be
wendet es bei den bestehenden Vorschriften (vg!. Min.-Erl. vom 22. De
zember 1902). 

§ 56. Der Kreisarzt prüft, sei es auf Ersuchen der Konzessionsbehörde 
oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die Genehmigung 
zum Handel mit Giften nachsuchen. 

Die Prüfung erstreckt sich bei Bewerbern um eine uneingeschränkte 
Genehmigung zum Gifthandel auf die allgemeine Kenntnis der Vorschriften 
des Strafgesetzbuchs und der Gewerbeordnung über den Handel mit Giften, 
auf die eingehende Kenntnis der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906, auf die Kenntnis der Zusammensetzung der 
hauptsächlich gehandelten Gifte und giftigen Farben, der landesüblichen 
Bezeichnung der Gifte und der Gefahren, die beim Umgang mit Giften und 
giftigen Farben drohen (Feuergefährlichkeit, Ätzwirkung, Schädlichkeit der 
Verstäubung u. dgl.). Die Bestimmung einiger Proben von besonders 
charakteristischen Giften und giftigen Farben ist zu verlangen. - Bei 
Bewerbern um eine beschränkte Genehmigung zum Gifthandel (Handel mit 
Giften der Abteilung 3, mit giftigen Farben, mit photographischen Bedarfs
gegenständen u. dgl.) genügt außer der Kenntnis der erwähnten Rechts
vorschriften die Kenntnis der Zusammensetzung derjenigen Stoffe, für 
welche die Genehmigung beantragt wird, und der beim Umgang mit ihnen 
drohenden Gefahren. Die Bestimmung einiger Proben von diesen Stoffen 
ist zu verlangen. 

Bei günstigem Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt, in welchem, 
falls es sich um eine beschränkte Genehmigung handelt, diejenigen Stoffe 
genau einzutragen sind, für welche die Genehmigung nachgesucht wird. 
Eine zweite Ausfertigung des Zeugnisses ist in der Registratur aufzu
bewahren. 

Bei ungünstigem Ausfall ist ein entsprechender Vermerk zur Registratur 
zu nehmen. 

Auf Ersuchen des Kreis-(Stadt)-Ausschusses hat der Kreisarzt sich 
auch darüber zu äußern, ob eine Beschränkung der Genehmigung auf be
stimmte, genau zu bezeichnende Stoffe geboten ist. 

)!Beitere ~eftimmungen über bie 6tef{ung ber st'rei5äqte &u ben 2tpotl)efern 
finb entl)alten in ber revibierten 9lpotl)eferorbnung ~it. I § 17, ~it. II § 7 
(f. ~eil XIII), in ber mpotf)efenbetrieMorbnung §§ 33, 41, 43, 46 unb 48 (f. 
:teil XIV) unb ber mpotl)efenrevifion5an\t1eijung §§ 6, 7, 21 unb 28 (i. ~ei( XVIII). 

g. Die Ortspolizei behörde. 

)!Bäl)renb ber ffiegiewng5präfibent bie Banbe~po!i3eige\t1alt innel)at, ift bie 
ürg,poli3eibel)örbe biejenige 0nftana, \t1efd)e \t1egen Übertretung ber mebiainaf' 
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J.loliöeilid:)en morfd:)riften ~oliöeiffrafen berfügt unb bie ~{uffid)t über ben 2rr5nei~ 
unb @iftberfeljr auf3erljalb ber ~,).1otljefen au~übt. 

Bu unterfd:)eiben bon biefen 6trafberfügungen, bie re,).1reffib ttJegen Bu~ 
ttJiberljanblung gegen befteljenbe morfd:)riften ergeljen unb gegen ttJefd:)e auf 
rid:)terIid:)e <futid:)eibung beantragt ttJerben fann, flnb bie ein ,).1 rä ben ti be Sl 
@ebot ober merbot entljaItenben ,).1oliöeilid:)en merfügungen, bie. fid:) auf § 132 
be~ @efe~e~ über bie angemeine 2anbeSlberttJaItung (f. 6ette 200) grünben. mad) 
biefem ~aragra,).1ljen finb ber ffiegierungSl,).1räfibent, ber 2anbrat, bie Drt~,).1oIi&ei~ 
beljörbe unb ber @emeinbe~(@utSl~)morfteljer(~morftanb) bered:)tigt, bie bon 
iljnen in ~uSlübung ber ortSl,).1ofiöeifid:)en @ettJalt getroffenen, burd:) iljre gefet~ 
lid:)en ~efugniffe gered:)tfertigten ~norbnungen burd:) 2(nttJenbung bon BttJangSl~ 
mitteln burd:)&ufeten 1). ~l~ fold:)eSl BttJangSlmittef fommt ljaU,).1tfäd:)lid:) bie ~n~ 
broljung unb monftredung beftimmter @ltrafen (@efb~ ober .\)aftftrafe) in ~etrad:)t. 

@egen berartige merfügungen fteljt ben babon ~etroffenen bie .\flage im 
merttJaItungSlftrettberfaljren offen, unb öttJar gegen ,).1oli&eifid)e merfügungen 
be~ ffiegierungSl,).1räfibenten 2) innerljalb öttJeier ~od:)en bie ~efd:)ttJerbe an ben 
Dber,).1räfibenten unb geg.en ben bom Dber,).1räfibenten auf bie ~efd:)l1Jerbe er~ 
{affenen ~efd:)eib innerf)afb gfeid:)er Z}rift bie .\flage bei bem DberberttJa1tungSl~ 
gerid)t (§ 130 be~ 2anbeSlberttJa1tung~gef eteSl). 

XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 
'l:lie lanbeSlgefetIid:)en ~eftimmungen über bie ffied:)te unb ~f1id)te\t ber 

J.lreuf3ifd:)en m,).1otf)efer flnb entf)aIten in ber ~,).1otf)eferorbnung nebft if)ren mad)~ 
trägen unb ~rgän&ungen: ber ~,).1otf)efenbetrieb5orbnung unb ben morfd:)riften 
über ben merfef)r mit mr&neimittefn, @ef)eimmittefn unb @iften. 'l:laSl ~fl~ 
gemeine 2anbred:)t, ttJefd:)eSl in :reif II, :rit. 8, 2tbfd:)nitt 6 einige ~effimmungen 
über ~,).1otf)efer entf)ieft, f)at ,).1raftifd:) jett feine ~ebeutung mef)r. 

'l:la~ @runbgefet be~ ,).1reuf3iid:)en 2l,).1ofEJefenttJeienSl ift bie ffiebibierte ~,).1o~ 
tqeferorbnung bom 11. Dftober 1801. 'l:liefefbe orbnete bie gefamten red:)tHd:)en 
merf)äItniffe ber ~,).1otf)efer, fie ift formen nod:) in bollem Umfange gültig, 
lJraftifd:) aber aur Beit qinfid:)tlid) ber eigentlid:)en ~etriebSlbOrfd)riften burd) 
f,).1ätere befonbere merorbnungen erfett. 'l:lagegen ttJirb burd:) bie 2{,).1otf)efer~ 
orbnung unb bie aU if)rer ~u~füf)rung erlaffenen merorbnungen nod) jett in 
erfter ffieif)e geregelt bie ~rrid:)tung unb merfegung bon ~tlJotI)efen, attJei ~unfte, 
beren ~rIebigung in § 6 ber ffieid)Sl~@ettJ.D. (f. @leite 3) ber 2anbe~gefetgebung 
borbef)aIten geblieben ifi. ~egen if)rer ~ebeutung ift bie ffiebibierte ~,).1otf)efer~ 
orbnung nad:)ftef)enb aunäd:)ft im ~ortlaut abgebrudt. 

1) 9fadj einem Urteil be5 o.)B.Ql. Dom 26. mtober 1903 (1,ß~.3tg. 1904 9fr. 28) 
linb )ßerfügungcn, ttJeldje gefunb~eit5~ unb gettJerbelJolißeiIidje 3ttJecfe berfolgen, nidlt 
bon ber Banbe~lJoIi&eibe~örbe (bem ffiegierung5lJrälibenten), lonbern bon ber Drt~· 
lJoIi~eibe~örbe 5u erlaHen. ,,~ie Sjanb~abung ber Qlelunb~eit!3~ unb QlettJerbelJoliöei 
gebü~tt grunblä~Iidj, unb infottJeit bie Qlele~e nidjt ein anbere!3 beftimmen, ben DrEj~ 
lJoIi~dbe~örben.1i ~ie bom ffiegierung!3lJrälibenten an einen 2(lJot~efer geridjtete jßer~ 
fügung, bie Bettung leiner WlJot~efe feIbft ~u überne~men, ttJurbe ba1)er bom D.jß.Ql., 
1/ lueH bon einer uniluftänbigen ~e1)örbe getroffen, Ii aUßer stroft gefe~t. 

2) ~ie stlage im jßerttJaItung!3ftreitberfa1)ren ift jebodj nur gegen "lJoIi5eiIidje 
jßerfügungenli im ~inne be!3 § 130 be5 Banbe!3berttJaItung{lgefe~e!3 öuläHig. Qlegen eine 
jßerfügung, bie ber ffiegierung!3lJräiibent lebiglidj in Q:debigung eineil bom WCinifter 
cr1)aUenen Wuftrageil an einen j21lJot1)efer edafjen 1)at, ift in I,ßreuf)en bie ~efd)reitung 
beil SffagettJegeil nid)t 3uläHig ((!.jß.Ql. 26. mtober 1903, 1,ß1) . .3tg. 1904 9fr. 28). 
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Revidierte Apothekerordnung. 
Vom 11. Oktober 1801. 

Bei der unermüdeten Sorgfalt, welche Wir auf alle Zweige Unserer 
Staatsverwaltung richten, ist es Uns nicht entgangen, wie sehr das Wohl 
Unserer getreuen Untertanen von einer zweckmäßigen Einrichtung der 
Apotheken in' Unseren Landen und von einer sicheren Ausübung der Apo
thekerkunst selbst abhange. Unsere durchlauchtigten Vorfahren in der 
Regierung haben zwar bereits im Jahre 1693 eine Ordnung, nach welcher 
sich die Apotheker in Unseren Landen richten sollen, abfassen, und das 
Wesentlichste daraus in die Medizinalordnung vom 27. September 1725 
aufnehmen lassen; auch sind seit dieser Zeit mehrere heilsame Verord
nungen ergangen, und im Jahre 1795 von Unserm Ober-Collegio Medico 
et Sanitatis in eine besondere gedruckte Sammlung gebracht, auch bei 
der Approbation der Apotheker ihnen zur Nachachtung mitgegeben worden. 
Da indes teils die Fortschritte in der Pharmazie und Chemie, teils der überall 
eingeführte ordnungsmäßige Betrieb aller mit der Staatsadministration 
verwandten Gegenstände eine Revision und Vervollkommnung der bis
herigen Gesetze und Verordnungen, welche sich auf das Kunstgewerbe 
der Apotheker 'beziehen, nötig gemacht haben, so ist von Uns beschlossen 
worden, die gegenwärtige 

revidierte Ordnung, nach welcher die Apotheker in Unsern Landen 
ihr Kunstgewerbe betreiben sollen, 

in Kraft eines Landesgesetzes abfassen zu lassen und zur allgemeinen Richt
schnur vorzuschreiben1 ). 

1) ';Da bie rebibiertc ~q:JOtqeferorbnung ein ®efe~ barftellt, tuefdjC\3 affo audj nur 
auf bem tJerfaHun~mä\3igen jffiege ber ®efe~gebung abgeänbert ober aufge'f)oben tuerben 
fann, 'f)aben bie f.)Jäteren burdj WHnifterialedaHe eingefü'f)tten \Betriebi3tJorfdjriften 
nur infotueit redjtfidje ®eItung, a15 fie fidj mit ber a15 ®efel3 etfaHcncn ~l.)Jot'f)efcrorbnung 
tJon 1801 beden (ü.~.®. 18. ~ebruar 1907, abgebmdt auf 6cHe 360). ';Da\3 neben ber 
retJibierten W.)Jot'f)eferorbnung audj nodj bai3 WCebi&inalebift tJom 27. 6e.)Jtember 1725 
a15 gültig an1Jufe'f)en ift, entfdjieb ba~ D.~.OJ. unter bcm 29. WCäq 1897 (Sf.®.W. n, 
6. 116). ';Die ffiedjgiä~e, bie iidj aus bicfem UrteH ableiten IaHen, lauten in fonfteter 
lt;aHung: 1. ';Der 6taat befitt fein ~htffidjtsred)t über bie ~tr5te. 2. ';Die ~oIi3eibe'f)örbe ift 
jebodj auf (limnb ber i'f)r 5ufte'f)enben me,bi3inaHJI.1li3eHidjen \BefugniHe bmdjtigt, bie 
')!)urdjfü'f)mng i'f)tet 91norbnungen (lltdj 9(rc\ten gegcnüber burdj .)Jofi1JeiIidje 3tuangs. 
mittel SU eriltuingen. 3. ';Dai3 WCebiilinalebift tJ(lm 27. 6e.)Jtember 1725 unb bie fönigL~rt. 
orbnung bom 17. 1)(0tJcmber 1798 'f)aben nodj OJefctci3fraft. 

\Bcsügfidj bci3 fetteren ~unftei3 fÜ'f)rt bai3 Urteil aui3: 
,,';Das WCebi3inafebift bom 27. 6e.)Jtembet 1725 beftimrnt an bern angefüqttcn 

ürte (Wbfdjnitt ,~on ben WCebids', 3iffer 3 9lbf. 6): ,<Znbfidj tuirb aud) benen 
WCebicii3 9än5lidj berboten, eincn W.)Jot'f)efcr bor ben anbeten bor1Jufdjlagen 
unb 1Ju recommenbiren, fonbern es mu\3 benen ~atienten baun freL)er jffiiHe gelaHen 
(Derben.' ';Die fe \Beftimmung ift in bet ~erorbnung tJom 17. 1)(0tJember 1798 tuegen 
9lbfdjaffung bei3 @ebroudje!3, nadj IDeldjem bie ~{1Jot'f)efer ben 1Jrafti1Jierenben ~fr&ten 
jogenannte jffiei'f)nadjtsgefdjenfe mad).en (Novum corpus constitutionum, Tom. X, S. 1789 
No. 85 de 1798), ,ben aUi3übenben ~t1Jten' mit bem 3ufa~ in ernftfidje <Zunnerung \le< 
brad)t tuorben, ,nur bei feltenel} ober mit tJotöüg1idjet @efdjicflidjfeit (\U5ubereitenben 
Wt5neimiiteln tuonen )ffiir ben ~Tri\ten überlafjen, bem ~atienten bie ~{.)Jot'f)eie, tuorin 
foldjei3 WCebifament öU 'f)aben ijt, ÖU benennen, audj bei getuö'f)nfidjen I}lri\neimitteln, 
tueldje bei i'f)ret .8ubereitung fdjon eine me'f)r afi3 gemeine OJefdjicffid)feit ber ~ljarmacic 
erforbern, tuonen tuir ben ausübenben I2lrßt nidjt ber)d)tänfen, falli3 er nadj feinet 
®adjfenntnis gfaubt, baf! fold)c in biefer obet jener 12(.)Jot'f)efe be5 :8rEl nidjt gleidl 
gut betfertigt (Derben, bem ~atienten bie 9lvot'f)efe nadji\utueijen, tuorin baG ber· 
jd)ticbenc Wqneimittel ilubeteitet lucrben fann.' Wudj bie ~erorbnung bom 17. 9'0-
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Titel I. 
Von den Apothekern überhaupt. 

§ 1. Zur Ausübung der Apothekerkunst an einem Orte berechtigt nur 
1. ein landesherrliches Privilegium, 
2. das Approbationspatent. 

tlembct 1798 ifttuie ba~ WCebiöinalebiH tlOm Sfönigc erlaHm unb gel)öri(l ,)Jubliöicrt 
luotbcn. @)ie f)at baljet ebenfaUs @eie~e!3fraft. :meber bie in )liebe fteljcnbe )Be
ftimmung iu iljr, !l0d) bie im WCebiöinalebift finb au~brücflid) ober butd) entgegen
fteljcnbe ~otid)riften, ttametttIid) nid)t mittelbar burd) bie tyreigafle ber ~eilfuttbc, 
ttufgeljoben tuorben. Sie gelten baljer ttod)." 

$raftifd) l)at biefe!3 Urteil aUcrbing!3 nur nOd) fef)r geringe )Bebcutung. (g tuirb 
bal)cr in \JäHen bcr )Beborciugung eine!3 ~llotljefer!3 bor einem anbern burd) einrn 
\>[r3t lieHet butd) ~ermitHung bes streii3arßte~ ober bes är3tlid)en Q;ljrengetid)ti3 ~liljilfc 
ßU fud)cn fein. 

~ic tctlibierte 91llotljcferorbnung Mm 11. [!ftolicr 1801 ift nid)t in aUen $tobincicn 
ber 9J1onard)ie ,)JuliHöicrt tuorben. ?Rad) einer 2hfleit bon ffiegierungi3affeffor Sfuljn (~er
tuaHungi3ard)ib )Bb. 15 ~eft 1) ljat bie rebibierte 2!llotljeferorbnung feine @eltung in 
?Reubor,)Jommern, ffiügen, ben oftrljeinifd)en steilen, bes ffieg.-)Beö. Sfolifenö, ben eljemalig 
fran3öiiid)cn tueitrljeiniid)en @eliietcn, ben früljeren .peqogtümern 0'ülid)-CHebe-)Berg, in 
Sigmatingen unb ~ed)ingcn, bem burd) ben Staati3bertrag bom 1. ~eciemlier 1853 er
tuorlienen 0'abegeliiet, ferner in ben 1866 neu ertuorlicnen 2anbesteilen .pannober, ~effen
?Raffmt, tyranffurt a. 9J1., @)d)le!3tuig-~olftein iotuie ben· bmd) bie 2anbei3berträge mit )Ba\Jern 
unb ~eiien an $reuflen aflgetretenen eljemali3 fla\Jeriid)en unb 1)effifd)en @ebieti3teilen. 0'n 
allen biefen )Beciirfen gelten itatt ber rebibierten ~llot1)eferorbnung nod) bie )Beftimmungen 
ber einßelnen 2anbei3gcie~e. (l;i3 finb bie!3: in 9ceuborllommern, ffiügen unb @)d)lestuig. 
S)olftein bie bäniidJe 9J1ebiiJinal- unb ~llot1)eferorbnung für bie föniglid)en ffieid)e unb 2anbe 
bom 4. ~eiJemfler 1672 nebft ben ffiefftilltcn bom 15. ~uguft 1746 unb 16. Dftofler 1705, 
im @rofl1)eröogtltm )Berg, tuofelbft bie frani\öfiid)e .perrfd)aft ba!3 ein1)eimijd)e ~llot1)efer
(lcjetl ltnflerü1)rt gelaHen 1)atte, bie futfürftlidlc 9J1ebiiJinalorbnung für bie .periJogtümer 
~ülid) unb )Berg bom 8. 0'uni 1773, in ben üflrigen ef)cmahl franiJöfifd)en @eflieten bie 
franööiiid)en 9J1cbiiJinalgefe~e, in @)igmaringen-~ed)ingen bie ~erorbnung fletr. )Befannt
mad)ung cinet aUgemeinen ~llot1)eferorbnung für ba!3 \Jürftentum ~o1)eniJollern-@)ig
maringen bom 4. WCai 1835, im Sabegefliet bie olbenflutgijd)e ~erotbnung bom 30. WCäriJ 
1832 bctr. bas Collegium medicum, in ben 1866 ncu ertuorbenen 2anbe!3teilen bie 
l1annoberld)e ~erotbnung oetr. ba;3 '2(llotljefenttJefen pp. bom 19. 'I!eöemfler 1820, bie 
futfürftlid) 1)eHi\d)c ~J1ebiöinalotbnung bom 10. 0'uli 1830, bie 9J1ebiiJinalorbnung für 
ba!3 ~anbgrafentum ~eHen bom 1. 0'uni 1831, bie ~erorbnung bom 28. ~1Jril 1837 betr. 
bie 2(nna1)me bon 2c1)rlingen in ~llot1)efen unb bie 0'nftruftion ber 91,)Jot1)efer bom 12. ~e
ßember 1856 ebenfall!3 für ba'3 2anbgrafentum ~eHenr ba!3 ~er50glid)-9(aiiauiid)e Q:bift, 
fletr. Q:inrid)tung ber ~lJ1eb.<~ertu. unb bie 0'nftruftion für bie 9J1ebiciinalbeamten, lieibe 
bom 14. 9J1ärci 1818, bie 9J1ebillinalorbnung für bie tyreie 1Stabt tyranffutt bom 29. 0'uli 
1841 unb Id)licfllid) für bie e'f)emahl fla\Jeri\d)en steile bie \}(llot1)eferorbnung für bai3 
Sfönigreid) )Ba~ern bom 27. ,Januar 1842. ~afl bie 2lllot1)eferorbnung in!3fleionbere in 
st'öln feine ilieltung 1)at, cnt\d)icb bas S!'.ili. lt1tter bem 3. il,eflruar 1887 (0'01). VII, 
~. 225). 

)Betreffenb bie 9J1ebWnaluertualtuug in bcn 1866 neu ertuorbenen ~anbe5teilen 
erging bie st'vniglid)e ~erorbnung bom 13. 9J111i 1867, itJonad) ber WCiitifter ber geift
lid)an uitu. ~ngelegenl)eiten ermäd)tigt tuutbe, "in \}!ngdegen1)eiten, tueld)c betreffen 
bic )Bebingungen für bie ~nlegung unb ben @efd)äft!3betricb, jotuie für bie ~ifitation 
ber ~,)Jot1)efen, bie )Beauf(id)tigUlt(l bei3 9J1ebi3inaltucicni3, ber 9J1ebiöinal-, @)anität!3- unb 
~eterinär-$oliciei, bie lYeftfteflung ber \}!r3neita!:e, ben '1::ebit ber \}{röneituaren, in bem
fellien 9J1aflc ~erfügung öU treffcn, illie i1)m fold)ci3 in ben älteren 2anbei3teilen ber 
9J1onard)ie refiortmäflig iJufommt." 

~a5 ,)Jreufliid)e Sfon3eHion~berfallren unb bie in ben steilen XIV-XVIII ange
fül)rten tueiteten )Betrieb!3borfd)riften \1elten jebod) gegentuärtig für ben iliejamtumfang 
ber W1onllrd)ie. 
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Das erstere wird von Unserem General-Directorio, das letztere von 
Unserem Ober-Collegio Medico et Sanitatis erteilt!). 

§ 2. Die Apotheken-Privilegia, welche einmal in einem Orte fundiert 
sind, sind sowohl erblich als überhaupt veräußerlich 2 ), es wäre denn, 
daß sie nur dem Besitzer für seine Person verliehen worden 3); doch gehört 
zur Besitzfähigkeit des Erwerbers, daß er selbst ein gelernter Apotheker 
sei und als solcher von der Medizinalbehörde approbiert werde 4). 

§ 3. Fällt daher eine Apotheke einem nicht gelernten Apot.heker, 
es sei durch Erbgangsrecht oder durch andere zum Erwerb eines Eigen
tums geschickte Titel zu, so muß er solche binnen Jahresfrist, welche jedoch 
bei erheblichen Umständen von den Medizinalbehörden auf sechs Monat 
erweitert werden kann, auf einen qualifizierten Besitzer bringen, bis dahin 

1) ®eH (§;rIafl be~ <:I.lewerbeebifts oom 2. illooember 1810 werben ~ribilegien 
nid)t me~r oerlie~en, fonbern gefd)ie~t bie j)leuerrid)tung oon 2tpotl)efen auf <:I.lrunb 
oon .\fon3eHionen, we1d)e bie OlJerprä)jbenten erteilen (f. ®eite 231). 

2) .\1ier3U entfd)ieb ba~ ffi.<:I.l. unter bem 28. 0anuar 1895 (~fJ.2tg. 1906 ilex. 90): 
2tUe 2tpot~efenprioHegien, bie in ~reuflen feit 0nfrafttreten ber reoibierten 2tpot~efer. 
orbnung oom 11. Oftober 1801 nid)t burd) (§;rrid)tung unb j{letrieb einet 2tpot~efe in 
jffiirffamfeit gefe~t (funbiert) worben finb, müffen feit genanntem 2eHpunft al§ er· 
I 0 f d) e n angefe~en werben. 

3) 0 m j{lereid) ber preuflifd)en 2tpot~eferorbnung finb aIl e in ben älteren, nid)t 
unter fran3öjifd)er, weftfälifd)er ober betgifd)er <:I.lefe~gcbung geftanbenen 2anbe~teiIen 
oor (§;manation be~ <:I.lewerbeebift~ oom 2. illooember 1810 berIie~enen p~arma3eutifcf)en 
<:I.lewerbebered)tigungen nad) § 2 ber 2tpot~eferorbnung al§ oererbIid)e unb oet' 
äuflerIid)e ffiealpribilegien 3u betrad)ten, fofern bie 1ßerIei~ung nid)t au~brücfIid) 
auf eine befUmmte ~erfon befd)ränft ift. 2e~tere~ ift aber nur au~na~m~\ueife ber ~aIL 
~er j{lewei~, bafl ein 2tpot~efenprioHegium bem erften jScfi~er nur für feine ~erfon 
oerlie~en worben fei, ift oon ber ffiegierung, fofern fie biefe j{le~auptung aUffteUt, felbft 
3u erbringen. .\fann)je ba~ nid)t, fo ift bie 1ßererb. unb 1ßeräuflerlid)feit be~feIben nid)t 
3u beanftanben. ®o entfd)ieb ba~ preuB. Obertribunal _unter bem 3. 0uIi 1877. ~erner 
ergingen foIgenbe Urteile: 

1. (§;in urfprünglid) nur auf beftimmte 2eit gewä~rte~ 2tpot~efenprioilegium fann 
für ba~ betreffenbe <:I.lrunbftüctaud) burd) unoorbenfIid)e 1ßeriä~rung erworben 
fein unb mufl bemnad) al§ ~rioileg anerfannt werben (ffi.<:I.l. 4. ~ebruar 1905, ~~.2tg. 
1905 illr. 69). 

2. ~er (§;rwerb eine~ ~rioHeg~ burd) unoorbenl1id)e 1ßeriä~rung oerlangt ben 
jSetrieb ber 2tpot~efe burd) minbeften~ 80 0a~re im 2ufammen~ange, o~ne bafl wä~renb 
biefe~ 2eitraume~ ber ieweilige jSefi~er bie Ianbe~~errIid)e <:I.lene~migung nad)gefud)t 
ober er~a1ten ~ätte. ~ie 2tu~übung eine~ ~rioiIegi3, weld)e 3ur unoorbcnl1id)en 1ßer
iä~rung fü~rt, mufl aber bie eine~ ffied)te~ fein, e~ barf fid) babei nid)t um 2tu~nu~ung 
einer bloflen 1ßergünftigung ober einer bewuflten Ufurpation gegenüber illad)giebigfeit 
ober illad)läffigfeit ~anbcln (0.2.<:I.l. illaumburg 21. 0uni 1906, ~~.2tg. 1907 illr. 10). 

3. ~ie (§;rfi~ung eine~ 2tpot~efenprioileg~ erforbert nad) bem 2tlIgemeinen 
2anbred)t gegenüber bem ~i~M einen 44iä~rigen jSefi~. (§;in fold)et 2eitraum mufl 
aber bi~ 3um (§;rlafl be~ <:I.lewerbeebift~ bom 2. illooember 1810 abgelaufen fein. illad) 
biefem 2eitpunft fann ein ~rioilegium ebenfowenig burd) (§;rfi~ung wie burd) 1ßer· 
lci~ung erworben worben fein (O.1ß.<:I.l. 19. illobember 1908, ~~.2tg. 1909 illr. 46). 

4) ~rioilegierte 2tpot~efen bürfen alfo mit ben in §§ 3 unb 4 ber reo. 2tp.O. 
3ugelaffenen oorübetge~enben 2tu~na~men nur im j{lefi~ bon gemäfl § 29 <:I.lew·.D. 
approbierten 2tpot~efern fein <:I.lleid)e~ gilt, abgef e~en bon .\franfen~au~apotl)cfcn unb 
ben ~ällen be~ § 4 ber 2(p.O., für folt3efjionierte 2tpot~efen, ba bie .\fon3effionen an~ 
beten al§ approbierten 2tpot~efern nid)t erteilt werben. ~iefe j{leftimmungen fd)licflen 
iebod) bie 2u3ie~ung eine~ ftiUen @efellfd)afteri3 für prioilegierte ober fonöeHionierte 
\!{pot~efen nid)t au~. illad) einem Urteil bei3 ffi.<:I.l. oom 9. 0uli 1909 (~~.2tg. 1909 illr. 7B) 
finb 1ßertriige über bie finanöielle j{leteiligung eilte~ ilCid)tapot~efer~ an einer \!{pot~efe 
al~ 3uläffig 3u erad)ten. 2ebiglid) bie perfönlid)e 2tu~übun(l be~ j{letriebe~ burd) einen 
Sfrebitgeber, ber nid)t 2tpot~efer ift, ift unauläf]ig. 
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aber solche durch einen vom Ober-Collegio Medico et Sanitatis approbierten 
und vereideten Provisor verwalten lassen. 

§ 4. Nur den Witwen eines privilegierten Apothekers während ihres 
Witwenstandes, und den minorennen Kindern desselben bis zu ihrer 
Großjährigkeit, soll es nach wie vor vergönnt sein, die Apotheke durch 
einen qualifizierten Provisor verwalten zu lassen 1). 

§ 5. Sobald indes ein Sohn, welcher die Apothekerkunst gelernt hat, 
solche annehmen, oder eine Tochter an solchen sich verheiraten will, so 
hört die Administration derselben auf, und der Annehmer muß die Mit
erben nach einer billigmäßigen Taxe abfinden, da dem Staate daran gelegen 
ist, daß die Apotheken sich in den Händen gelernter Apotheker befinden, 
und nicht durch den Weg der Versteigerung zu gar zu hohen Preisen ge
trieben werden. 

§.6. Wenn an einem Orte, wo bereits privilegierte Apotheken vor
handen, neue Apotheken - Privilegia gesucht werden, so wird das 
Finanzdepartement zuvor mit dem Medizinaldepartement darüber konzer
tieren, weil die zu große Konkurrenz derselben der treuen Ausübung der 
Kunst schädlich ist, doch müssen sich die Apotheker eines solchen Orts 
den gemeinschaftlichen Beschluß dieser Behörden gefallen lassen 2). 

§ 7. Zur Qualifikation eines Apothekers, in Hinsicht auf die Kunst 
nach § 1, gehört, daß er, unter Beibringung des Privilegii und des Attestes 
der Obrigkeit des Ortes seines Etablissements, welchergestalt er die Apo
theke rechtsgültig erworben, auch falls er kantonpflichtig ist, eines Los
scheins von seiten der kompetenten Kantonbehörde, den Lehrbrief, auch 
die erforderlichen Zeugnisse über die gesetzliche Servierzeit beibringe. Alle 
diese Dokun1.ente reicht er bei dem Provinzial-Collegio Medico et Sanitatis 
ein, welches sodann seine theoretische und praktische Prüfung veranlaßt, 
und davon, unter Einsendung des Prüfungsprotokolls samt Beilagen, nach 
Titel II § 2 der Instruktion vom 21. April 1800, berichtet. 

§ 8. Nur diejenigen Kandidaten, die sich in Städten etablieren wollen, 
welche kursierte Medizinalpersonen erfordern, müssen sich selbst unter 
Beilegung der obigen Dokumente und Zeugnisse bei Unserm Ober-Collegio 
Medico et Sanitatis melden und antragen, daß sie zum hiesigen pharma
zeutischen Cursu und großen Examen, nach Anleitung des Reglements 
vom 1. Februar 1798, verstattet werden, da sie denn auf den Bericht der 
Immediatkommissionen ihr Approbationspatent erhalten.· 

§ 9. Dieser Qualifikation müssen sich auch die bereits auf kleinere 
Städte approbierten Apotheker unterwerfen, wenn sie aus diesen in die 
obigen größeren Städte übergehen, außer, daß sie von dem Examine rigoroso 
frei sind, falls sie von dem Collegio Medico der Provinz unmittelbar, und 
nicht bloß durch einen Physikus examiniert worden. 

§ 10. Zu den Städten, welche kursierte Apotheker und Chirurgen er
fordern, gehören: Aurich, Berlin, Brandenburg, Bialystock, Bromberg, 
Cleve, Crossen, Danzig, Duisburg, Elbing, Emden, Frankfurt, Graudenz, 
Halberstadt, Halle, Hamm, Kalisch, Königsberg in Preußen, Küstrin, Kulm, 
Lissa, Magdeburg, Marienwerder, Minden, Plock, Posen, Potsdam, Star
gard i. Pomm., Stettin, Thorn, Tilsit, vVarschau, WeseI, Züllichau. 

1) '1)er obige ~aragraj.Jlj finbet je~t auf [ämtIid)e 9fj.Jotljefen, aud) auf bie fon· 
öellionietten unb bie untJcrfäuflid)cn ~erjonaHon3ejfionen 2(nroenbung (f. ESeite 232 
unb 247). 

2) 5Beöitglid) ber @runbfä~e fitr bie 91euerrid)tung tJon 2(polljefen gilt ie~t bie fönig
lid)e ~erorbnul1g tJom 24. mtober 1811 (1. ESeite 233). 
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Die in den Vorstädten solcher großen Städte sich etablierenden Apo
theker sind zwar nur ebenso, als die in den kleineren Städten sich etablieren
den Medizinalpersonen zu prüfen; sie müssen sich aber alsdann alleR Ge
werbes in der Stadt selbst enthalten, oder kursieren. 

§ 11. Den in einigen Provinzen aus älterer Zeit entstandenen Miß
brauch, daß die Collegia Medica auch mit solchen Personen, die sich in 
den vorgeschriebenen Städten etablieren wollen, Präliminarprüfungen unter 
dem Titel von Tentamen veranstalten, schaffen ~'ir als unnütz hiermit 
ganz ab. 

§ 12. Dagegen verbleibt den Provinzial-Collegiis Medicis et Sanitatis 
die Prüfung aller Provisoren, sie mögen Apotheken in großen oder kleinen 
Städten vorstehen; jedoch müssen sie davon ebenso, als von der Prüfung 
der Apotheker, behufs der zu erteilenden Approbation, an das Ober-Colle
gium Medicum et Sanitatis berichten. 

§ 13. Der solchergestalt privilegierte und approbierte Apotheker eines 
Ortes ist nicht allein berechtigt, darin seine Apothekerkunst ungehindert 
auszuüben, sondern er ist auch gleich jedem Materialisten, dem Apotheker
Privilegio gemäß, zum Verkauf aller Materialwaren und Spezereien befugt,; 
dagegen steht dem Materialisten kein Debit der präparierten Arzneimittel 
zu. Damit auch der zwischen den Apothekern und Materialisten über den 
privativen und kumulativen Debit der rohen Arzneiwaren seit vielen Jahren 
bestandene Streit für die Zukunft aufhören möge, haben Wir dieser revi
dierten Ordnung ein besonderes Verzeichnis der rohen Arzneiwaren bei
fiigen lassen, womit die Drogisten und Materialisten in der dort vorge
schriebenen Quantität handeln und den Debit exerzieren können, und 
werden die Apotheker, Drogisten und Materialisten hierüber aus Unsel'm 
Finanz- und Medizinaldepartement durch ein besonderes Reglement noch 
instruiert werden 1 ). 

§ 14. Die Ausübung der Apothekerkunst erstreckt sich aber weder 
auf ärztliche noch chirurgische Verrichtungen 2 ). Sollte jedoch 
an einem Orte oder dessen Nähe bis auf zwei Meilen sich kein Arzt etabliert 
haben, so soll der Apotheker, insofern nicht etwa der dortige Chirurgus 
auf innere Kuren bereits examiniert ist und von Unserm Ober-Collegio 
Medico et Sanitatis approbiert worden, befugt sein, auf seine Prüfung zur 
Verrichtung gewöhnlicher leichter innerer Kuren bei dem Collegio Medico 
der Provinz anzutragen, welches alsdann darüber an Unser Ober-Collegium 
Medicum et Sanitatis zur Approbation berichten muß. Dagegen erfordert 
aber auch das allgemeine Beste, daß Arzte und zur innerlichen Praxis 
autorisierte Wundärzte an solchen Orten, wo keine öffentliche Apotheke 
vorhanden oder in der Nähe befindlich ist, eine mit den notwendigsten 
Arzneimitteln versehene kleine Hausapotheke sich halten können, jedoch 
lediglich nur zum Gebrauch in ihrer Praxis, nicht aber zum Wiederverkauf 
an andere Personen 3 ). Auch müssen diese Mittel, besonders die Praeparata 

1) ~(n 6teHe be;3 am 6djluHe be;3 § 13 etwäljnten 58er~eidjniHe;3 bet ~lqneÜ1)atelt', 
mit benen bie ~togiften ljanbeln bütfen, ift gegenwärtig bie ffieidj{5l1erotbnung 110m 
22. mtoOet 1901 mit iljren ~adjträgen getteten (f. :teil IV). 

2) ~a;3 58eroot ber ~u{5üoung ärfrUidjer :tiitigfeit burdj ~\Jotljefer in :tH. I 
§ 14 ber rel1ibierten 21\Jotljeferorbnung ift bmdj § 144 ber @ell.l.O. au;3brücflid) auf-
redjt crljalten. ,8uwiberljanblungen l)icrgegen linb burdj geridjtlidje;3 6ttafl1crfal)te1t, 
nid)t im ~ii35ivHnarwege au aljnben (Sf.@. 18. ~otJemoer 1889 unb 3. ~eotuar 1887, 
00lj. X, 6. 180, unb VII, 6. 225). 58g!. inbe;3 § 37 ber ~V.)S.O. (6eite 275) ... 

3) ~ie l)ier tJorgefcljcncn )Sefdjränfungcn be;3 ~(r5neiaogaocnrcdjt;3 ber ~Xqte 
flnb nadj einem Urteil be;3 sr.@. tJom 7. Wai 1900 (sr.@.~. III, 6. 208) gegenwärtig 
nur nocl) oetreffi3 ber ben 2(votf)cfen tJoroel)altcncn ~(qneimitte! in Sfraft. 
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und Composita, von einem approbierten Apotheker im Lande, welcher für 
deren Güte verantwortlich sein kann, nicht aber von auswärtigen Labo
ranten 1-md Krämern entnommen werden. Imgleichen müssen dieselben 
davon keinen übermäßigen Vorteil verlangen, und in den Preisen dafür 
die Patienten nicht überteuern, sondern ihre Arzneirechnungen ganz nach 
der bestehenden Taxe einrichten, indem sie für die Mühe des einzelner, 
Dispensierens hinlänglich durch den Rabatt entschädigt werden, den Apo
theker, von welchen sie sich die Arzneimittel undispensiert liefern lassen, 
zu geben pflegen 1). 

Von den Lehrlingen. 2) 

§ 15. Jeder gelernte, privilegierte und approbierte Apotheker ist Lehr
linge anzunehmen und Gehilfen zu halten befugt. Die Erfahrung hat aber 
gelehrt, daß die Apotheker bei Annahme der Lehrlinge zum öftern ohne 
die nötige Auswahl und ohne genugsame Rücksicht auf deren Tauglichkeit 
verfahren, bloß ihren Privatnutzen beabsichtigen, und ihrer Verbindlichkeit, 
aus selbigen tüchtige und brauchbare Subjekte zu bilden, zu wenig Genüge 
leisten. 

Es wird daher den Apothekern folgendes zur Pflicht gemacht: 
a. Sollen sie so viel wie möglich dahin sehen, daß sie nur solche Lehr

linge annehmen, die bei einem von der Natur nicht vernachlässigten 
Kopfe, durch eine einigermaßen wissenschaft,liche Ausbildung und 
durch eine gute sittliche Erziehung zur Erlernung dieser Kunst 
hinlänglich vorbereitet sind. Damit auch der zur Apothekerkunst 
bestimmte Jüngling dem ihm nötigen Schulunterricht nicht zu früh 
entzogen werde, so wird den Apothekern hiermit anbefohlen, keinen 
Lehrling jünger als zu vollen 14 .Tahren anzunehmen. 

Da auch insbesondere die Kenntnis der lateinischen Sprache 
zum richtigen Verstehen der Rezepte und der in den Dispensatorien 
enthaltenen Vorschriften ganz unentbehrlich ist, so sollen die Apo
theker fernerhin keine Lehrlinge annehmen, die von der lateinischen 
Sprache nicht wenigstens so viel erlernt haben, daß sie leichte Stellen 
aus einem lateinischen Autor fertig übersetzen können. 

1 ) 1)er § 14 1)at im übrigen in ben §§ 37 unb 51 ber \!q.JoH)efenbetrieMorbnung 
bOl1l 18. tr;ebtuat 1902 (f. :reil XIV) eine Clltbertoeitige tr;affung er1)alten. 

2) 1)urcf) bie ffieicf)i.l~~rüfung6orbltung für ~ilJotqefer bOl1l 18. m?ai 1904 (f. :reil III) 
Hnb bie einfcf)lägigen ~eftil1lmungen ber einßelnen 9X\.Jotqeferorbnungen felbftrebenb 
überall mobifißiert. 1)ie ber lJreujiifcf)en, \J.Jelcf)e im :rU. 1, §§ 15-17 bon ben 2eqr~ 
lingen unb §§ 18-20 bon ben @eqilfen 1)anbelt, \J.Jurben bereiti.l bor längerer ,Bei! 
(11. 9{uguft 1864) aufge1)oben unb burcf) neuere erfe~t, inbc,) aud) biefe,) "ffieglement 
über bic 52el)r~ unb Serbieqeit, fOluie über bie ~rüfung ber 91lJot1)efer~ 
I e 1)rH ng e u n b ~ @e1)ilf en /l ift burcf) bie genannte ~rüfung,)orbnung unb bie lJreujiifcqe 
91lJoH)efenbetrieMorbmmg in bielen ~unften abgeänbert \J.Jorben. )8on ,J'ntereffe ift auß 
bcm ffieglement qöcf)ftens nod) ber folgenbe § 16: 

§ 16. Der Gehilfe steht zu dem Apothekenbesitzer, seinem Prinzipal, in dem 
persönlichen Verhältnisse eines ihm für den Geschäftsbetrieb Dienenden und ist dessen 
Anordnungen pünktlichen Gehorsam schuldig. Der Apothekenbesitzer darf dem Ge
hilfen das Dispensieren von Arzneimitteln in der Offizin (das Rezeptieren) und die 
Anfertigung von pharmazeutischen Präparaten im Laboratorium (das Defektieren) 
selbständig überlassen, ist aber für die Arbeiten des Gehilfen verantwortlich. Während 
kurzer zufälliger Abwesenheit des Apothekenbesitzers ist der Gehilfe dessen Stellver
treter. Bei längerer Entfernung vom Geschäft (Reisen) aber ist der Apotheker, falls 
Rein Gehilfe nicht bereits die Approbation als Apotheker erlangt haben sollte, vcr
pflichtet, einen approbierten Apotheker als seinen Stellvertreter anzunehmen und dies 

. dem Kreisphysikus anzuzeigen. 
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Diese Beurteilung soll aber in Zukunft nicht den Lehrherren 
allein überlassen sein, sondern es wird ihnen hiermit zur Pflicht ge
macht, ihre anzunehmenden Lehrlinge in dieser Hinsicht durch den 
Physikum des Orts zuvor prüfen zu lassen. 

Die Apotheker haben ferner dahin zu sehen, ob auch der an
zunehmende Lehrling eine fertige und gehörig deutliche Hand schreibe. 
Dieses ist besonders deshalb notwendig, um zu verhüten, daß durch 
ihn keine, aus unleserlich geschriebenen Signaturen leicht ent
springende Zweifel und Irrtümer auf seiten des Patienten ver
anlaßt werden. 

b. Da auch vielfältig wahrgenommen wird, daß Lehrherren ihre Zög
linge als bloße Arbeitsleute behandeln, hingegen um deren Bildung 
zu brauchbaren Apothekern unbekümmert sind, und genug getan 
zu haben glauben, wenn sie selbige nach verflossenen Lehrjahren 
mit einem Lehrbriefe entlassen, so werden sie hiermit ernstlich er
innert, die ihnen gegen ihre Lehrlinge obliegenden Pflichten nicht 
außer acht zu lassen, sondern selbige durch treue Anweisung und 
gründlichen Unterricht sowohl im theoretischen, als praktischen 
Teil der Pharmazie, verbunden mit Darreichung guter Bücher und 
überlassung der nötigen Zeit zu deren Benutzung, zu geschickten 
und in ihrem Fache tüchtigen Staatsbürgern zu erziehen. 

c. Ist vielfältig der Mißbrauch eingerissen, daß die Apotheker, vor
nehmlich an solchen Orten, wo sie neben ihrem Hauptgesehäft 
noch andere Gewerbe treiben, gar keine Gehilfen, dagegen aber 
zwei bis drei Lehrlinge halten, auch hi.erzu sogar am liebsten rohe, 
unwissende, schlecht erzogene Knaben von noch unreifem Alter 
auswählen, weil sie diese am besten zu ihren oft mit niedrigen 
Arbeiten verknüpften Nebengewerben zuziehen und gebrauchen 
zu können glauben. Da aber hierdurch die Zahl unwissender 
und höchstens nur zu einigen mechanischen Arbeiten brauch
barer Apothekergehilfen jährlich vergrößert wird, so wird hiermit 
verordnet, daß die Apotheker nur so viel Discipel halten dürfen, 
als sie ausgelernte Gehilfen haben. Haben sie nur einen Gehilfen, 
so dürfen sie auch nur einen Lehrling annehmen. Sind aber ihre 
Geschäfte so unbeträchtlich, daß sie solche überhaupt nur mit einem 
Menschen bestreiten können, so dürfen sie gar keinen Lehrling, 
sondern bloß einen Gehilfen halten, es sei denn, daß sie erweisen 
können, keinen Gehilfen bekommen zu können, oder daß sie als 
geschickte und ihr Hauptwerk selbst mit Tätigkeit abwartende 
Männer bekannt sind. 

d. Um überhaupt dem Anwachsen schlecht erzogener, unwissender 
und untauglicher Apothekergehilfen um so mehr vorzubeugen, so 
wird hiermit festgesetzt: daß hinfüro kein Lehrherr befugt sein soll, 
seinen Lehrlingen den Lehrbrief oder das Attest wohlüberstandener 
Lehrjahre zu erteilen, bevor nicht dieser durch eine von dem Physi
kus des Orts im Beisein des Lehrherrn zu veranstaltende Prüfung, 
welche dem, was man von einem solchen jungen Menschen billiger
weise fordern kann, angemessen sein muß, als tüchtig befunden wor
den. Bei dieser l'rüflmg ist besonders darauf zu sehen, ob der Aus
gelernte sich praktische Kenntnisse der Pharmazie und eine hin
längliche Fertigkeit in kunstmäßigen Arbeiten erworben habe, da 
solches bei einem guten Apotheker der Theorie vorangehen muß. 
Findet es sich, daß er noch nicht reif genug ist, um als ein brauch-
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barer Apothekergehilfe anerkannt zu werden, so hat der Physikus 
ihm anzudeuten, daß er noch nicht entlassen werden könne, sondern 
so lange in der Lehre bleiben müsse, bis er sich hinlänglich qualifi
ziert habe. Ergäbe es sich aber, daß die Schuld der Versäumnis 
in den Lehrjahren weniger am Lehrling, als vielmehr am Lehrherrn 
selbst liege, sie bestehe nun in vorsätzlicher Vernachlässigung des 
Lehrlings, oder in erwiesener Unfähigkeit, brauchbare Subjekte zu 
bilden, so soll einem solchen Apotheker die weitere Befugnis, Lehr
linge zu halten, gänzlich untersagt werden. Der Lehrling soll aber 
verpflichtet sein, so lange bei einem anderen Apotheker in die Lehre 
zu treten, bis er sich die erforderliche Kenntnis und Geschicklichkeit 
erworben hat. 

§ 16. Was die Dauer der Lehrjahre und die sonstigen Bedingungen 
der Rezeption eines Lehrlings betrifft, so hängt zwar dies von der Be
stimmung des mit den Eltern, Vormündern oder Verwandten desselben 
zu errichtenden schriftlichen Kontraktes ab; doch soll die Lehrzeit nie 
unter vier Jahre bestimmt, auch von dem Lehrherrn dem Lehrling .nur 
insoweit ein Nachlaß auf etwa sechs Monate bewilligt werden, als der 
Physikus des Orts nach genugsamer Prüfung von der Reife des Lehrlings 
sich überzeugt und solches schriftlich attestiert hat. 

§ 17. Kein Lehrherr soll daher dem Lehrling den Lehr- oder Gesellen
brief eher erteilen, bis der Physikus des Orts demselben das .Fähigkeits
zeugnis dazu gegeben hat, wofür er, sowie für das Attest bei der Rezep
tion des Lehrlings außer dem Stempelpapier, an Gelde nicht mehr als einen 
Taler erhält 1 ). 

Von den Apothekergehilfen. 

§ 18. Der solchergestalt mit dem Lehrbriefe versehene Lehrling wird 
nun ein Apothekergehilfe. Als solcher übernimmt er in der Apotheke, 
bei welcher er sich engagiert, eben die allgemeinen Verpflichtungen, unter 
welchen der Prinzipal, dem er sich zugesellt, zur öffentlichen Ausübung 
dieses Kunstgewerbes von seiten des !Staates autorisiert ist. Er muß sich 
daher sogleich mit denjenigen landesherrlichen Medizinalgesetzen und Ver
ordnungen, welche das pharmazeutische .Fach betreffen, bekannt machen, 
damit er in Beobachtung derselben, soweit sie auf ihn Bezug haben, sich 
nichts zuschulden kommen lassen möge. Hat selbiger seine Lehrjahre 
in einer inländischen Apotheke zugebracht, so ist zu erwarten, daß er mit 
den Vorschriften der Pharmacopoea Borrussica und mit der Arzneitaxe 
schon bekannt sei; ist er aber ein Ausländer so muß er sich angelegen sein 
lassen, diese zu studieren, um sich nach Anleitlmg derselben der Anfertigung, 
Dispem;ierung und Taxierung der Arzneimittel unterziehen zu können. 

Bei der Rezeptur hat er die Behutsamkeit und Genauigkeit in Dispen
sierung der verschriebenen Arzneimittel anzuwenden. Zu dem Ende muß 
er die· Vorschrift des Rezepts nicht nur zuvor mit Aufmerksamkeit über
lesen, sondern auch das angefertigte Medikament nicht eher aus der Hand 
stellen, bevor er nicht das Hezept nochmals mit Bedacht gelesen, und von 
der geschehenen richtigen Anfertigung und Signatur sich überzeugt hat. 
Im Laboratorio lllUß er die Composita und Praeparata, nach Vorschrift 
der Pharma.copea Borrussica, reinlich, ordentlich und gewissenhaft bereiten 
und wohl bezeichnet aufbewahren. 

1) ~iefe meftimmung ift ie~t butdj ba5 (SJefe~, bett. bie (SJebü!jten bet W"1ebi3üta{< 
beamten bom 14. ~'5Uli 1909 (f. ®eite 132), wefdjC5 bie (SJebü!jt füt bie 2lu5fteHung bet 
3ulaifU1tg5~eugniffe 3Ut Q;rfernung ber 9q.1otI)eferfunft auf 6. Wlad nOtmiert, etfet\!. 

Bö t t ger, Apothekenge~mtzc. 4. Al111. 13 



226 XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 

übrigens wird von einem jeden konditionierenden Apotheker voraus
gesetzt, daß er den Inbegriff seiner Obliegenheiten kenne und stets vor 
Augen habe; daß er, demzufolge, als ein rechtschaffener Gehilfe und Mit
arbeiter seines Prinzipals die ihm anvertrauten Geschäfte mit Treue und 
Fleiß abwarte, ohne dabei die wisssenschaftlichen Kenntnisse seines Fachs 
zu versäumen; daß er sich vorzüglich auch eines guten moralischen vVandels 
befleißige, gegen jedermann höflich und bescheiden sei, aller ausschweifen
den und verführerischen Gesellschaften sich enthalte, keine unnötigen und 
unanständigen Besuche in der Offizin annehme, und überall in Erfüllung 
seiner Pflichten den ihm untergeordneten Lehrlingen mit musterhaftem 
Beispiele vorangehe. 

§ 19. Die Bestimmung des Gehaltes und der sonstigen Emolumente 
eines Gehilfen hängt von dem schriftlichen Verein beider Teile ab. Wäre 
dergleichen Kontrakt nicht gemacht, so muß sich der Gehilfe in einer der 
§ 10 benannten Städte, neben freier Station, exkl. Kleidung, jährlich mit 
demjenigen Gehalt begnügen, welches ein Apothekergehilfe dieses Orts ge
wöhnlich erhält. 

§ 20. Die Servierzeit eines Gehilfen wird auf fünf Jahre festgesetzt. 
Sollte aber derselbe in Berlin, oder auf Akademien Gelegenheit gehabt 
haben, Vorlesungen in der Chemie, Pharmazie, Botanik usw. zu hören, 
und er darüber gute Zeugnisse der Lehrer beibringen, auch bei der Prüfung 
zum Apotheker die nötige Geschicklichkeit beweisen, so soll Unser Ober
Collegium Medicum et Sanitatis befugt sein, ihm ein, höchstens zwei Jahre 
zu erlassen, weil nicht bloß Theorie, sondern mehrjährige Ausübung der 
Apothekerkunst zur Bildung eines guten praktischen Apothekers erfordert 
wird und keine andere als die Medizinalbehörde fähig ist. zu beurteilen, 
ob einem Kandidaten der Pharmazie die Ausübung der Apothekerkunst 
mit Sicherheit anvert.raut werden kann. 

Von den Provisoren. 1 ) 

§ 21. Ein Kandidat der Pharmazie, wenn ihm die Direktion einer 
Apotheke übertragen wird, führt den Namen Provisor. 

§ 22. Niemand kann zum Provisor angenommen werden, der nicht 
die Lehr- und wenigstens drei Servierjahre überstanden, auch bei dem 
Collegio Medico et Sanitatis der Provinz die geordnete Prüfung am;ge
halten hat. 

§ 23. Er ist an alle den Betrieb der Apothekerkunst betreffende Ge
setze und Verordnungen gebunden, und besonders dafür verantwortlich, 

1) ~er :ritel "l,ßro bi f or" iit gegenroärtig nid]t meqr üblidj, bielmeqr 1)eiBen bie 
18eireffenben ,.W,poiqefenbertualter". ~ie lBerroaltung einer W,potqefe (,paullt< 
ober ~mala,potqefe) fann nur ein a,p,pwbierier W,potqefer übernenmen; bon teber lBer< 
roaltungsübernaqme ift ber 18e5itftlregientng 21nöeige 5u madjen, roeldje ben 18etteffenben, 
fofern bietl nodj nidjt gefdjeqen ift, bereibet. ~Üt bie lBereibigung ber W,potqefer 
ift in ber lBetfügung beil WlebAJJ1iniftettl bom 13. 9Col1ember 1888 folgenbe Q;ib etb 

formel feftgefe~t: 
Ich N. N. schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß, nachdem 

mir die Approbation zum selbständigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deut
schen Reiches erteilt worden ist, ich alle mir vermöge meines Berufes obliegenden 
Pflichten nach den darüber bestehenden oder noch ergehenden Verordnungen, auch sonst 
nach meinem besten Wissen und Gewissen genau erfüllen will. So wahr mir Gott helfe. 

~em 6djroörenben bleibt eil überlaffen, bieren Q;ibei.lroorten bie feinem religiöfen 
18efenntni[[e entr,predjenbe 18efräftigungi3formel bei5ufügen. ~ie lBereibigung finbet 
bure!) bie ,2anbtatsämter ftatt. 
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daß in der Apotheke, welcher er vorsteht, das Kunstgewerbe im ganzen 
Umfange vorschriftsmäßig ausgeübt werde, zu welchem Ende er von dem 
Ober-Collegio Medico et Sanitatis approbiert und dessen Vereidignng ver
fügt werden muß. 

§ 24. Seine Verhältnisse gegen den Eigentumsherrn der Apotheke 
bestimmt der mit ihm schriftlich zu errichtende Kontrakt. 

Titel 11. 
Von der Oberaufsicht über die Apotheken. l ) 

§ 1. Die pharmazeutische Praxis gehört ihrer Natur nach zu den
jenigen Gegenständen, welche die strengste Aufsicht Unseres Ober-Collegii 
Medici et Sanitatis und dcr von selbigen abhängenden Provinzial-Collegio
rum erheischen. Aus dieser Ursache sind, außer der den Medizinalbehörden 
obliegenden allgemeinen Wachsamkeit über die Apotheken, noch insbeson
dere die Visitationen derselbsen eingeführt. Zu den gewöhnlichen Visita
tionen ist ein Zeitraum von drei Jahren festgesetzt, bei dringenden Ver
anlassungen aber finden auch außerordentliche Visitationen zu unbe
stimmten Zeiten statt. 

§ 2. Bei gewöhnlichen Visitationen hat der Apotheker den dazu er
nannten Kommissarien vor z u leg e n: 

1. das Privilegium und die auf dessen Besitz sich beziehenden Doku
mente; 

2. die Approbation Unseres Ober-Collegii medici et Sanitatis, oder 
wenn die Apotheke durch einen Provisor verwaltet wird, dessen 
Konfirmation; 

3. die Pharmacopoea Borrussica, die Arzneitaxe, das Medizinal
edikt, die gegenwärtige revidierte Ordnung für die Apotheker, und 
die etwa in der Folge dazu nötig gefundenen nachträglichen Ver
ordnungen; 

4. das Elaborationsbuch; 
5. die Giftscheine, mit der darüber geführten Kontrolle; 
G. das in den Offizinen vorrätig zu haltende Herbarium vivum ein

heimischer offizineller Pflanzen; 
7. einige Pakete taxierter Rezepte. 
§ 3. Die Gehilfen haben ihren Lehrbrief und Testimonia vorzuzeigen, 

einige zur Prüfung ihrer Fähigkeit ihnen vorzulegende Fragen aus der 
Materia pharmaceutica und der Chemie zu beantworten, ein Pensum aus 
der Pharmacopoea Borrussica ins Deutsche zu übersetzen, auch eine Probe 
ihrer Handschrift ad Acta zu geben. 

§ 4. Auf ähnliche Art werden auch die Lehrlinge in Rücksicht ihrer 
Fähigkeiten und Fortschritte nach Verhältnis ihrer zurückgelegten Lehrzeit 
geprüft. 

§ 5. Die Apotheker nebst ihren Gehilfen und Lehrlingen sind ver
pflichtet, den Kommissarien weder bei genereller Besichtignng der Offizin, 
des Laboratorii, der Materialkammern, Kräuterböden, Keller usw., noch 
bei spezieller Prüfung der Arzneimittel nach dem vorgeschriebenen Ver
zeichnisse irgend Hindernisse in den Weg zu legen, vielmehr selbigen mit 
Achtung und Bereitwilligkeit entgegenzukommen, die von selbigen 

1) @Statt ber ooigen §§ 1-6 gilt ie~t bie 2l:ntueifung ~Ut ~efid)tigung ber 2l:vo
t1jefcn born 18. ~eoruar 1902 (i. :reiT XVIII). SDie Sl'often ber ffiebifionen trägt bie @Staatg;. 
faffe. 

15* 
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geschehenen Erinnerungen und Belehrungen bescheiden anzunehmen, und 
den von selbigen etwa für nötig erachteten Anordnungen willige Folge 
zu leisten. In streitigen Fällen aber haben sie ihre Gegenerinnerungen 
bescheiden zu Protokoll zu geben und die Entscheidung von der Behörde 
zu erwarten. 

§ 6. Die auf die gewöhnlichen Visitationen gehenden Gebühren und 
Kosten, wie solche in der Medizinalordnung S. 72 und dem hier beiliegen
den Circulari Unseres General-Directorii vom 6. Februar 1798 bestimmt 
sind, tragen die Stadtkämmerei und die Apotheker zu gleichen Teilen. 

§ 7. Außerdem stehen die Apotheker immerwährend unter der un
mittelbaren Aufsicht der Physiker oder derjenigen Personen, denen 
sonst die Aufsicht von der oberen Behörde übertragen worden, als deren 
Pflicht es ist, die Apotheken von Zeit zu Zeit zu besuchen und acht zu 
geben, ob darin alles wohl hergehe und in gutem Stande gehalten werde, 
daher denn auch ein Apotheker, wenn er auf mehrere Tage oder Wochen 
verreisen will, verbunden ist, die Aufsicht über seine Offizin einer dazu 
qualifizierten Person, die während seiner Abwesenheit nötigenfalls die Ver
antwortlichkeit übernimmt, zu übertragen, und solches dem Physikus des 
Orts anzuzeigen 1). 

Titel III. 

Von der Ausübung der pharmazeutischen Kunst selbst. 2 ) 

§ 1. Von den Pflichten der Apotheker in Anschaffung, 
Bereitung und Aufbewahrung der Medikamente überhaupt. 

a. Ein jeder Apotheker in Unsern Landen ist schon durch seinen 
geleisteten Eid verpflichtet, stets dafür zu sorgen. daß seine Apotheke 
diejenigen sowohl rohen, als zubereiteten Arzneimittel, welche in der nach 
Maßgabe für größere und kleinere Städte entworfenen Designation spezifi
ziert sind, in bestmöglichster Beschaffenheit und Güte und in einer den 
Bedürfnissen des Orts angemessenen Menge vorrätig enthalte. 

Die einfachen Arzneimittel aus dem Tier- und Pflanzenreiche muß 
er im Durchschnitte alle zwei .Tahre, die gebräuchlichsten aber, oder die 
durch die Zeit leicht an der Kraft verlieren, alle .Tahre frisch und in ge
höriger Güte und Menge anschaffen, zur rechten Zeit einsammeln, säubern, 
mit allem Fleiße trocknen und in saubern, dichten Gefäßen unter richtiger 
Bezeichnung aufbewahren. 

Gleichergestalt muß er auf die kunstmäßige Bereitung der pharma
zeutischen und chemischen Praeparata alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
richten. Bei Anfertigung derselben hat er sich genau an die Vorschriften 
der Pharmacopoea Borrussica zu halten und darf er sich dabei keine will
kürlichen Abweichungen erlauben. .Tedoch ist ihm unverwehrt, neben den 
nach der Pharmacopoeä Borrussica angefertigten Praeparatis und Com
positis, dergleichen auch nach anderweitigen Dispensatoriis oder besonderen 
Vorschriften vorrätig zu halten, wenn dergleichen von den )hzten verlangt 
werden. 

b. Die Apotheker sind zwar überhaupt angewiesen, die chemischen 
Arzneimittel selbst zu bereiten. In dem Falle aber, daß sie in der eigenen 
Anfertigung gehindert sind, oder ihre bedürfende Menge dazu zu gering 

1) ,pietübet Fnb ie~t in § 41 bet ~vot~efenbettieMotbnung (f. ~eite 278) neue 
l8eftimmungen getroffen. 

2) ~n ~tene bon :titel III ift ie~t bie in :teil XIV abgebrucfte Wvot~efenbettieM. 
otbnung getreten. 
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ist, müssen sie sich damit aus einer anderen guten inländischen Apotheke 
versorgen, dürfen aber dergleichen nicht von gemeinen Laboranten oder 
ausländischen Drogisten kaufen. 

c. Es ist die Pflicht eines jeden Apothekers, daß er seine sämtlichen 
Waren und Medizinalien oft und fleißig revidiere, um sowohl die abgängig 
gewordenen, als durch Alter oder Zufall verdorbenen Mittel sogleich er
gänzen zu können, damit er stets von der Güte und tadellosen Beschaffen
heit jedes einzelnen Artikels seines Vorrats überzeugt sein und dafür die 
Gewähr leisten könne. 

§ 2. Von dem besonderen Verhalten bei Anfertigung der 
Rezepte. 

a. Sobald ein Rezept zur Bereitung in die Apotheke gebracht wird, 
auf welches der Arzt das Datum, die Jahreszahl, den Namen des Patienten 
und, wenn dem Apotheker dessen Hand nicht bekannt ist, auch seinen 
eigenen Namen geschrieben haben muß, so ist der Apotheker verpflichtet, 
es entweder selbst zu verfertigen, oder einem tüchtigen Gehilfen, allenfalls 
auch einem Lehrlinge, welcher aber wenigstens drei Jahre in der Lehre 
gestanden und sich wohl appliziert haben muß, zur Bereitung zuzustellen. 
Sowohl die Apotheker, als deren Gehilfen und Lehrlinge, sind verbunden, 
die Arzneimittel auf einem mit Gittern umgebenen Rezeptiertische nach 
Vorschrift der Rezepte ohn!l Aufschub vorsichtig und pünktlich zu bereiten, 
die angefertigten Medikamente daselbst bis zur Abholung zu bewahren, 
und solche nebst den Rezepten so wenig während der Anfertigung als nachher 
jemandem vorzuzeigen, noch weniger Abschriften davon zu geben oder 
nehmen zu lassen. Damit auch derjenige, welcher am Rezeptiertische die 
Medikamente zusammenmischt, nicht gestört werde, so soll außer den in 
die Offizin gehörigen Personen niemand zu solchen zugelassen werden. 

b. Bei der Rezeptur muß die strengste Genauigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrschen. Sämtliche Gefäße und Instrumente müssen stets 
rein und sauber, auch Wagen und Gewichte im akkuraten Zustande ge
halten werden. Auch das Reinhalten der Seihetücher zu Dekokten und 
Infusionen ist nicht zu vernachlässigen. Mixturen, Pulver, Pillenmassen 
usw., zu denen salinische und metallische Präparate kommen, dürfen in 
keinem metallischen, sondern sollen in steinernen, gläsernen oder por
zellanenen Mörsern bereitet werden. Zu scharfen heftig wirkenden Mitteln, 
als Quecksilbersublimat, ingleichen zu stark riechenden, als Moschus und 
Asa foetida, sollen besondere Mörser und Wageschalen gehalten werden. 
Der in einigen Apotheken noch übliche Gebrauch, Pulver- und Pillen
schachteln mit Goldpapier auszufuttern, wovon die darin aufbewahrten 
Arzneimittel leicht mit Kupferteilchen verunreinigt werden, wird hiermit 
untersagt. 

c. Bei Dispensierung der Arzneimittel soll nichts gemessen, viel weniger 
nach den bloßen Augenmaße genommen, sondern alles ordentlich und 
genau abgewogen werden. Bei den Wässern kann jedoch das Abmessen 
wohl statt haben, nur müssen die eigens dazu bestimmten Mensuren nach 
dem absoluten Gewicht des Wassers richtig abgeteilt sein. Sollten auch 
noch .Arzte im Gebrauch haben, Vegetabilien manipulweise zu verschreiben, 
so sollen diese dennoch gewogen und statt eines Manipuls bei Kräutern eine 
halbe Unze und bei Blumen drei Drachmen nach Gewicht genommen werden. 

d. Zu mehrerer Verhütung, daß keine Verwechslung der Medikamente 
sich zutragen möge, soll in der Apotheke jedesmal der Name des Patienten, 
welcher auf dem Rezepte steht, ingleichen der Name des Apothekers, bei 
welchem das Rezept verfertigt worden, nebst dem Dato, auf der Signatur 
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bemerkt werden. Auch soll auf der Signatur die auf dem Rezept bestimmte 
Gabe und Zeit des Einnehmens nicht mit Ziffern bezeichnet, sondern jedes
mal mit Buchstaben deutlich und leserlich geschrieben werden. Ebenso 
muß die Taxe der Medikamente auf den Rezepten, wenn sie bei erfolgender 
Bezahlung zurückgegeben werden, mit deutlichen Ziffern bemerkt sein. 

e. Da noch die Erfahrung gelehrt, daß öfters diejenigen Arzneien, 
welche die Patienten auf Verordmmg ihres Arztes zum zweiten oder öftern 
Male machen lassen, nicht vollkommen gleich, sondern in Farbe, Quantität, 
Geschmack und Geruch verschieden sind und hierdurch den Patien,ten 
verdächtig werden, so soll derjenige Apotheker, in dessen Offizin dergleichen 
Nachlässigkeit erweislich gemacht worden, in 5 Taler Strafe verfallen. 
Damit man aber wisse, wer den Fehler bei der Reiteratur begangen, so 
soll derjenige, der solche verfertigt, jedesmal seinen Namen auf die Signatur 
schreiben. 

f. In gleiche Strafe soll derjenige Apotheker genommen ",,-erden, welcher 
die ihm zugeschickten Rezepte, es sei bei Tage oder bei Nacht, nicht so
gleich ohne Aufhaltung verfertigt, den Handkauf vorzieht und die Patienten 
ohne Not auf die Medizin warten läßt. Besonders sollen diejenigen Rezepte, 
die mit cito bezeichnet worden, sogleich bereitet und die Arzneien den 
Boten, welche die Rezepte einhändigen, mitgegeben werden. 

g. übrigens sollen solche von approbierten Arzten und Wundärzten 
einmal verschriebenen und verfertigten Rezepte, welche Drastica, Vomi
toria, Menses et Urinam moventia, Opiata und andere dergleichen stark 
wirkende Medikamente enthalten, ohne Vorwissen und Bewilligung des 
Arztes zum anderen Male nicht wieder gemacht werden, weil dergleichen 
Mittel, die, zur rechten Zeit verordnet, von guter Wirkung gewesen, dem 
Kranken, Welm er solche zur Unzeit nimmt, den Tod zu Wege bringen 
können. 

h. Wenn dem Apotheker in den vorgeschriebenen Rezepten ein Irrtum 
oder Verstoß von der Art, daß davon ein Nachteil für den Patienten zu 
besorgen sei, bemerklich werden sollte, so hat er sogleich dem Arzte, welcher 
das Rezept verschrieben, seine Bedenklichkeit und seinen Zweifel bescheiden 
zu eröffnen. Wenn der Arzt den Vorstoß nicht anerkennt, und auf die 
Anfertigung des Rezeptes nach seiner Vorschrift besteht, so kann es der 
Apotheker zwar auf dessen Verantwortung verfertigen; doch hat er zu 
seiner eigenen Rechtfertigung den Fall sogleich dem Physikus, oder wenn 
dieser das verdächtige Rezept verschrieben hätte, dem kompetenten Collegio 
Medico anzuzeigen. 

i. Sollte es sich zutragen, daß ein verschriebenes Ingredienz nicht 
vorrätig oder sogleich nicht anzuschaffen sei, so darf der Apotheker nicht 
willkürlich ein anderes dafür substituieren oder etwas hinweglassen, sondern 
er hat solches sofort dem Arzte anzuzeigen und es diesem zu über
lassen, an dessen Statt ein anderes Mittel von gleicher Eigenschaft zu ver
ordnen 1 ). 

k. Da auch verlauten will, das noch hier emd da unbefugte Personen 
sich mit innerlichen und äußerlichen Kuren befassen, so wird den Apo
thekern hiermit anbefohlen, sich der Yerfertigung solcher Rezepte, die von 

1) iillenn ber WtJot1Jefer ein unter beftimmtem mamen befannte5, aU5 beftimmtcll 
0ngrebien~ien ~ufammengefe~tc':: Wtöneimittef untet 58enu~ung bet gfeidjen 58eftanb· 
teile 1JerftelIt, \0 ift barin eine Übertretung ber WtJot1Jeferorbnung burdj roillfütlidje Wn
roenbung nidjt tJerorbneter Wr&neiftoffe nidjt ßU finben (R@. II merlin 13. \2{tJril 1905, 
\131J.gtg. 1905 mr. 31). S'm übrigen tJgl. 1Jieröu bie mcftimmung in § 33 Wb\. 4 ber \21FO> 
tljefenbetrieMorbnung (j. 6eitc 274). 
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dazu nicht qualifizierten Personen verschrieben worden, zu enthalten, und 
sich hierunter lediglich nach dem § 5, S. 28 Unseres Medizinaledikts vom 
Jahre 1725 zu achten; am wenigstens aber Medikamente von heftiger und 
bedenklicher Wirkung, als Drastica, Vomitoria, Mercurialia, N arcotica, 
Emmenagoga, namentlich auch Resina und Tinctura J alapae, von der 
Hand, ohne ein von einem approbierten Arzte verschriebenes Rezept ver
abfolgen zu lassen 1). 

1. Es haben demnach alle und jede Apotheker in Unseren Landen, 
bei Vermeidung von fünf bis zwanzig Taler Strafe auf jeden Kontraven
tionsfall, und bei wiederholter Kontravention bei noch höherer Geldstrafe, 
sich nach diesen Verordnungen zu achten, auch bei Vermeidung gleicher 
Strafe dafür zu sorgen, daß von ihren Gehilfen und Lehrlingen dieselben 
auf das genaueste befolgt werden, gleichwie sie für das, was ihre Gehilfen 
oder andere zu ihrem Hause gehörige Personen hierin zuwiderhandeln, 
schlechterdings einstehen müssen, obschon ihnen das Recht vorbehalten 
bleibt, ihren Regreß an gedachte Personen zu nehmen 2 ). 

übrigens haben Wir, um dieser revidierten Ordnung desto mehr Voll
ständigkeit zu geben, eine Revision der hauptsächlichsten Verordnungen 
und Gesetze für die Apotheker veranstalten und sie denselben im Anhange 
beifügen lassen 3 ). 

So geschehen Berlin, den 11. Oktober 1801. 
Friedrich Wilhelm. 
Gr. v. d. Schulenburg. 

:t>ie wid)tigften )Beftimmungen ber ffiebibierten 2'ftJot1)eferorbnung fütb in 
ben erften f edj5 ~aragratJ1)en berfe1&en ent1)aIten. !5ie be1)anbeIn ben redjtIidjen 
a::1)arafter ber 2'ftJot1)efenberedjtigungen, finb aber im 2aufe ber Sa1)re burd) 
eine gro)3e 9{n&a1)1 ftJäterer ~erorbnungen me1)r ober weniger abgeänbert worben, 
fo ba)3 fid) eine fuqe 1)iftorifdje )Betradjtung biefer ~er1)äItniffe nötig madjt. 

:t>ie 9ltJot1)eferorbnung fennt nur eine 2'frt ber 2'ftJotlJefenberedjtigung, 
nämHdj ~ribilegien, bei benen fie a. bererblidje unb beräu)3erlidje ~ribilegien 
unb b. tJerfönHdje ~ribilegien unterfdjeibet. :t>ie Gl:rteilung neuer ffieaH~)ewerbe· 
beredjtigungen wurbe iebodj bereit5 burd) ben Gl:rIa)3 be5 @ewerbefteuergefe~e5 
bom 2. \nobember 1810 aufge1)oben, unb e5 traten feitbem on !5telIe ber 2'ftJo. 
t1)efentJribilegien bie 9{tJo t1) efen fo n& effio ne n. :t>ie ~on&effion war lebigHd) 
on bie 3um )Betriebe be5 9(tJot1)efergewerbe5 befugte ~erfon be5 ~on&effionar5 

1) 0'e~t geregelt butclj bie iBetotbmmg bett. bie 2fbgabe ftarfmidenbet 2Ttanei. 
mittel (I. %eH XV). 

2) :tIie in ber 2TlJotljeferotbnung angebtoljten Eitrafen linb nicljt :tIii3ailJHnar. 
ftrafen, lonbern Stri minalftrafen (St.@. 3. iJebruar 1887 unb 18. jRooember 1889, 
0'01). VII, Ei. 225 unb X, Ei. 180). Übet ben efljaraftet ber I)ier genannten Eitrafen ogL 
auclj bie 2Tuefül)rungen aUf Eieite 210 unb 211. 

3) 0'm 2Tnljange maten folgenbe iBerorbnungen entf)alten: 
1. megen fotgfültiger 2fufbemaljrung unb oor[icljtiger iBerabfolgung bet @ift-

waten; 
2. wegen 2Tblcljaffung ber mit Q3lei berle~ten ilinnernen @efüße; 
3. megen 2Tnlcljaffung ber Magnesia Nitrii 
4. wegen jRicljtanwenbung be5 Sapo hispanicus ober Sapo venetus ryum inner, 

Hcljen @ebrauclj; 
5. wegen 2Tnlcljaffung nnb .~a1tung eine5 Herbarii vivi plantarum officinalium. 
:tIiele \materien linb ie~t tei15 butclj belonbere @ele~e unb iBerorbnungen, tei15 burd) 

ba5 2Iqneibuclj unb bie 2TlJofljefenbettieMorbnung anberweitig geregelt. :tier über bie 
2!ufbe\ualjrung unb iBerabfolgung ber @iftwaren f)anbe1nbe 2!blcljnitt I bee 2!nI)ange~ 
ift burclj @efe~ bom 13. 2fuguft 1895 (~k@.Ei. ~,5l9) aufgef)oben worben. 
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gefnüvft unb edoid), wenn ber, lueld)em fie erteilt war, aufqörte, bas @efd)äft 
felbft öU betreiben. 

;!lurd) bie st'abinettsorber vom 9. ;!leöember 1827 wurben bie ffiegierungen 
jebod) autorifiert, bie in ben §§ 4 unb 5 ber ffievibierten 2rlJotqeferorbnung vom 
11. Cftober 1801 öugunften ber ~interbliebenen eines lJrivilegierten 2rlJotqefers 
entqaltenen j8orfd)riften (j8erwaltung ber 2rlJotqefe burd) einen 2rbminiftrator 
wäqrenb bes ~itwenftanbes ber lSefi~erin böw. wäqrenb bes j80rqanbenfeins 
minorenner st'inber) aud) auf bie .~interbliebenen eines fon3effionierten 2rlJO
tqefers aus3ubeqnen. Unb burd) bie ,ßirfularverfügung vom 23. 3uni 1832 
luurben bie ffiegierungen angewiefen, immer erfi bei bem WHnifterium anöu< 
fragen, eqe fie über eine edebigte st'onöeffion anberweitig öu verfügen gebäd)ten. 
lSeweife, baa bas Weinifterium ben burd) bas @ewerbegefe~ gefd)affenen Unter
id)ieb 3wifd)en lJrivilegierten unb fonöeffionierten 2rlJotqefen wenigftens bama15 
nid)t tatfäd)lid) in bie ~ra~is öu übertragen gefonnen war. 

;!la aber infolge biefes j8erfaf)rens bie 2rlJotf)efer mit ber ,ßeit iqre fon< 
öeffionierten 9ilJotqefen, of)ne bie Cl:daubnis bes ®taates 3uvor eingef)olt öu 
f)aben, öU verlaufen begannen, fo erHea bas WCinifterium, um bie if)m öuftef)enbe, 
tlber aHmäf)lid) abf)anben gefommene freie j8erfügung über bie 2rlJotf)efen< 
fon3effionen wieber 3urüdöuerfangen auf @runb einer st'abinettsorber vom 
8. WCär3 1842 bie ,ßirlularverfügung vom 13. 2rugufi 1842, in weld)er bie ffiegie< 
rungen angewiefen wurben, in fünftigen träHen ber stonöeffionserlebigung nid)t 
ferner, wie bisf)er öfter gefd)ef)en, bem abgef)enben 9!lJotljefer ober beffen Cl:rben 
ben j8orfd)lag bes Wad)folgers in ber Ston3effion 3u geftatten, fonbem bie 2rus
luaf)l bes le~teren nad) WCaagabe ber befieljenben j8orfd)riften felbfi öu treffen. 

;!lie aHgemeine Unöufriebenf)eit ber 2rlJotf)efer mit biefer j8erfügung unb 
\.lelid)iebene ~inberniff e, bie fid) ber 2rusfüf)rung berfelben in ber ~ra~is ent
gegenfiellten, lieaen inbeffen fd)on am 5. Dftober 1846 eine neue Stabinetts< 
orber erfd)einen, bie bie ,ßirfularverfügung vom 13. 2ruguft 1842 unb bas barin 
entf)altene Stonfurrenöverfaf)ren wieber aufljob unb bie ffiegierungen anwiea, 
beim Wbgange eines nid)t lJrivilegierten 9llJotlJefers bie st'onöe)fion bem von 
le~teren, reflJ. von beffen Cl:rben lJräfentierten @efd)äft5nad)folger, falls ber
f eIbe vorfd)rift5mäaig qualifiöiert ifi, jebod) mit j8orbef)alt ber ~iebereinöief)ung 
bei bem bereinftigen 9lbgange bes neu Sfonöeffionierten öu verleif)en. ;!liefe 
st'abinettsorber follte bis öum Cl:rlaa eines entflJred)enben @efe~es in @ültig< 
feit bleiben. . 

2{uf @runb berfelben erfd)ien barauf bie ,ßirfularverfügung vom 21. Dftober 
1846. 3n bief er erfannte ber WCinifter an, baa bie j8orausfe~ungen, \.lon benen 
bie j8erfügung vom 13. 9!uguft 1842 ausgegangen war, fid) im .Beben nid)t be
ftätigt f)ätten unb baf)er Wad)teile entftanben wären, öU beren lSefeitigung bie 
ffiegierungen auf @runb ber Sfabinettsorber vom 5. Dftober 1846 angeluiefen feien: 

beim Ausscheiden eines nicht privilegierten Apothekers aus seinem 
Geschäft die Konzession dem von dem abgehenden Apotheker oder 
dessen Erben präsentierten Geschäftsnachfolger, sofern derselbe vor
schriftsmäßig qualifiziert ist, jedoch immer nur für seine Person 
und unter ausdrücklichem Vorbehalt der Wiedereinziehung der Kon
zession bei seinem dereinstigen Abgange zu erteilen. 

Cl:ine befinitive gefe~fid)e ffiegelung biefes @egenfianbes f)at bis ie~t nod) 
nid)t ftattgefunben, unb f2 werben feit jener ,ßeit bei vodommenbem ~ed)fel 
aHe @enef)migungen 3ur Ubemaljme unb trortfüljrung (bis 1894) fon3effionierter 
9!lJotf)efen immer nod) unb nur auf @runb biefer ,ßirfularverfügung, b3W. bet 
st'abinettsorber vom 5. Dftober 1846 verlief)en. 

2rus bem ~ort1aut ber ßitierten ,ßirfularverfügung gef)t {)ervor, baa ber 
®ttlat fid) bll$ lSeftätigungsred)t für ben nnd) bem 2rusfd)eiben pe5 erften st'Qlt~ 
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ilefjiollars jJräfelltierten 9lad)fo1ger aHerbings borbe1)aften, bellt 5~on3efjionnr 
feIbft aber bie freie ~isjJofition über bie WjJoH)efe feines)Ueg5 entöogen 1)nt. 91b~ 
gefetjen babon, baj3 e5 in ber )8erfügung ijeij3t: "bem bon bem abgeijenben 2ljJo~ 
tijefer ober befien Q;rben jJräfentierten @efd)äft5nad)folger UflU./I, baj3 alfo ba5 
ffied)t be5 WjJotijefer5, bei .tleb"eiten über bie 9ljJotijefe &U bisjJoltieren, aU5~ 
gefjJrod)en ift, ift biefes ffied)± in ber Wlinifterialberfügung bom 9. 9JCai 1851 
(.tlefjnert) nod) ganö flar in folgenben ~orten "um 9(U5brucr gefommen: 

Bei der Extrahierung und dem Erlaß der Allerhöchsten Order 
vom 5. Oktober 1846, sowie bei der darauf sich gründenden Zirku
larverfügung vom 21. desselben Monats und Jahres hat hauptsäch
lich die Absicht vorgewaltet, den Besitzern konzessionierter Aj;o
theken die freie Veräußerung derselben, soweit als dies, ohne der 
künftigen Gesetzgebung vorzugreifen, geschehen kann, möglich zu 
machen, sowie diejenigen, welche dem Besitzer einer konzessio
nierten Apotheke, im Vertrauen auf deren Veräußerlichkeit, Geld 
geliehen haben, vor Verlusten zu schützen. 

Unb ebenfo unölUeibeutig ijeij3t e5 in einer 9JCinifterialberfügung bom 15. ;juli 
1857 (.tleijnert) folgenbermaj3en: 

Der Vorbehalt der Wiedereinziehung der Konzession bei dem der
einstigen Abgange des Konzessionars hat nur die Bedeutung, daß 
durch die Verfügung vom 21. Oktober 1846 der definitiven legisla
torischen Regulierung der Angelegenheit nicht präjudiziert werde, 
nicht aber hat dadurch der Aufsichtsbehörde die Be
fugnis beigelegt werden sollen, beim Verkaufe dplll 
Käufer die Konzession deshalb zu versagen, weil der
selbe nach der Meinung der Behörde zu teuer gekauft hat. 

~ie )8erfäuffid)feit neu errid)teter 9(jJotijefen lUmbe jebod) fjJäter 311> 
näd)ft lUejentHd) befd)ränft unb fd)ftej3fid) ganö aufgeijoben. 'J::md) 5labinett5~ 
orbet bom 7. 311ft 1886 lUmbe ba5 ffied)t ber )8erfäuflid)feit nm jo1d)en 9(lJo~ 
tijefen befaffen, feit beren Q;rrid)tung öeijn Saijte berffoHen jinb, unb bUHl) 
Sl'abinett50rber bom 30. 0uni 1894 lUmbe fd)Hej3fid) beftimmt, baj3 ben ~efitJern 
neu öU enid)tenber WlJotijefen nid)t meijt geftattet lU.erben foHe, bie WjJotijefe 
an einen @efd)äft5nad)folger öU betfaufen. 'J::anad) befteijen, nadJbem bie "ef)n> 
jäijrig unberfäuflid)en 9ljJotijefen inölUiid)en fämtltdl berfäuflid) gelUorben fin'o, 
gegenlUättig foIgenbe brei Wrten WjJotijefenbered)tigungen nebeneinanber: 

1. 9fjJotijefenjJribilegien (-181O, berfäuffid)), 
2. ffieaIfonöeffionen (1811-1894, berfiiuffid)), 
3. ~elionaIfonöeHionen (feit 1894, unberfiiufficf)). 
Sm fo1genben finb biejenigen oUt Q;rgiinöung ber ffiebibierten 9(jJoH)der~ 

orbnung ergangenen )8erorbnungen angefüijtt, lUe1d)e bie 9rnfnge nener 9('po~ 
tijefen, ba5 Sfonöeffionsberfal)ren unb ben red)tIid)en !Jijarafter ber ~eredltigungelt 
betreffen. 

I. Anlage neuer Apotheken . 

. ~ierüber ergingen folgenbe )8erorbnungen unb crrfaffe: 

Kgl. Verordnung wegen Anlegung neuer Apotheken. 
Vom 24. Oktober 1811 (Pr.G.S. S. 356). 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. 
haben, da die bisherigen polizeilichen Gesetze darüber, 

unter welchen lTmständen die Anlegung neuer Apotheken zu ge
statten oder zu versagen sei? 
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unzulänglich und mangelhaft befunden worden, folgendes zu beschließen 
geruht: 

§ 1. In Absicht der vorschriftsmäßigen Prüfung und Qualifika
tion der Apotheker, sowie ihrer Legitimation, um den Gewerbeschein zum 
Betriebe ihres Gewerbes lösen zu können, behält es bei den schon bestehen
den Gesetzen sein Bewenden, und versteht es sich von selbst, daß auch, 
wer eine neue Apotheke anlegen will, allen desfallsigen Forderungen zu 
genügen hat. 

§ 2. Die Anlegung neuer Apotheken findet wie in Städten, so in Flecken 
und Dörfern nur statt, wenn das Bedürfnis einer Vermehrung derselben 
erwiesen ist. 

§ a. Wenn der Kreisphysikus im Einverständnis mit der Polizei
behörde (in den größeren Städten sind es die Magistrate oder Polizeiprä
sidien, in den kleineren Städten oder in Flecken, die unter der Kreispolizei 
stehen, ist es diese) die Anlage einer neuen Apotheke aus Gründen 
nötig finden, so suchen sie von der Medizinaldeputation der Provinzial
regierung die Erlaubnis dazu nach 1). 

§ 4. Für zureichende Gründe werden angenommen: 
eine bedeutende Vermehrung der Volksmenge, 
bedeutende Erhöhung ihres Wohlstandes. 

§ 5. Findet die Medizinaldeputation die angegebenen Gründe hinreichend 
und klar, so erteilt sie die Erlaubnis zur Anlage einer neuen Apotheke, wenn 

entweder noch gar keine Apotheke am Orte vorhanden ist, oder, 
wenn der oder die schon vorhandenen Apotheker, nach vorher
gegangener Aufforderung, der Ansetzung eines neuen nicht wider
sprechen, oder ihren Widerspruch nicht begründen können. 

§ 6. Ist die Medizinaldeputation der Meinung, daß ein solches Wider
spruchrecht begründet sei, so überläßt sie nach der genauesten Aus
mittlung aller Umstände die Sache dem allgemeinen Polizeidepartement 
zur Entscheidung. 

§ 7. In den drei großen Städten Berlin, Königsberg und Breslau wird 
die Entscheidung der Frage über die Anlegung neuer Apotheken von dem 
Polizeipräsidio, im Einverständnis mit dem Stadt physikus, allemal un
mittelbar von dem Allgemeinen Polizeidepartement nachgesucht. 

§ 8. Dieses bestimmt, wenn der Vorteil des Ganzen die Anlegung 
neuer Apotheken erfordert, die Entschädigung der bis dahin bestandenen 
nach den Grundsätzen des über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe 
erschienenen Gesetzes vom 7. September d. J.2). 

1) 3n einem )Sefd)eibe bom 29. \!{lJril 1893 etltJiberte ber SMtu5miniftcr auf 
eine 0:ingabe aU5 lJ~atma3eutijd)en streijen, 

daß es jedermann freisteht, die Anlage neuer Apotheken bei den zustän
digen Behörden zu beantragen und gegen deren Bescheid eventuell die Entscheidung 
der höheren Instanzen anzurufen. 

2) Über bie \!fblöjung ber jogenannten 0:!;HujiblJribiIegien äujiert lid) ein 
~rl. be5 IDlebAminifter5 bom 19. IDlärö 1840 (j. @:leite 251) ba~in, baji bie ,,\!fblöjung 
ber @ehJerbegered)tigfeiten älterer lBerfajfung auf bie O:älfe einer mit bem ~tibilegium 
nod) ethJa bejonber5 berbunbenen 0:~flufibbered)tigung, unb nur bei eintretenbem 
O:alle einer hJirflid)en \!flJot~efenanlage an bem betreffenben ürte befd)ränft if1." 

%lie ffied)tflJred)ung ~at ~iequ in me1)reren ~ntfd)eibungen folgenbe @tUnbfä~e 
aufgeftellt: ~reuf)ijd)e aU5jd)liejilid)e \!{lJot~efengered)tigfeiten 1)aben im O:alle ber 9Ceu. 
mid)tung einer \!flJot1)efe inner~alb i~re5 \!fusjd)lief)ung5bereid)s ein 2fmed)t auf ~nt, 
jd)äbigung. lBor S'rolt&ejfionierung ber neuen \!q.1ot~efe befte~t jebod) fein ~ntfd)äbigung5. 
ClllflJrud). ~ie q;ntjd)äbigung ift oon bem 9'leufonilejfionar im lBmin mit ber @:ltabtge, 
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§ 9. Die Bestimmung, inwiefern mit den Apothekern der kleineren 
Städte Gewürzkram oder Materialhandel verbunden sein dürfe, gebührt 
allemal den Polizei- und Medizinaldeputationen der Provinzialregierungen 1). 

Allgemeine Preußische Gewerbeordnung. Vom 17. Januar 1845 (Pr.G.S. S. 41). 

§ 54. Außer der Approbation bedürfen Apotheker, welche sich nicht 
im Besitze eines Realprivilegiums befinden, einer Konzession des Ober
präsidenten 2) , in welcher der Ort und das Grundstück, wo das Gewerbe 
betrieben werden soll, be~timmt sein muß. 

§ 64. Neue. Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht 
mehr begründet werden. 

Min.-Erl., betr. rechtzeitige Ausschreibung neuer Apothekenkonzessionen. 
Vom 10. Februar 1892. 

Die Vermehrung der Apotheken hat in der Mehrzahl der Re
gierungsbezirke während der letztverflossenen zwanzig J"ahre, mit der Zu
nahme der Bevölkerung und dem anerkannt erhöhten Wohlstand nicht 
gleichen Schritt gehalten. Ein derartiges Zurückhalten mit der Errichtung 
neuer Apotheken liegt weder im staatlichen, noch im Interesse des Apo
thekerstandes, gereicht vielmehr den zur Zeit im Besitz befindlichen Apo
thekern zum Vorteil und fördert den sogenannten Apothekenschacher. Bei 
fast jedem Apothekenverkauf werden höhere als die vorher gezahlten Preise 
erzielt, zum Teil aus dem Grunde, weil der Käufer voraussetzt, daß die 
Zunahme des Kundenkreises nach dem bisherigen Gange der Dinge be

'hördlicherseits durch eine Neuanlage nicht eingeschränkt werden wird. 
Die Preise der Apotheken haben infolge dieser Umstände aller Orten eine 
außerordentliche Höhe erreicht, da bei der großen Anzahl nichtbesitzender 
Apotheken von Wohlhabenden jede Forderung der Besitzenden oft an
standslos erfüllt wird, um zur Selbständigkeit zu gelangen. Durch die 
hohen Kaufpreise ist die Zinsenlast meist derartig gewachsen, daß viele 
Apotheker kaum noch das tägliche Leben aus den Geschäftseinkünften 

meinbe auf5ubringen. ~ie S)ö~e ber 5llbIöfungi3fumme unb bai3 lEer~iiItni$, in bem bie 
~ut Q:ntfef)iibigung lEer,pflief)teten oU berfeIben beioutragen ~aben, ift im lEertlJaltungi3< 
ftreitberfa~ren feft5ufteUen. ~n biefem lEerfa~ren finb alle out ®ef)iitmng ber Q:nt< 
fef)iibigung erforberlief)en 5lluffliirungen feiteni3 bei3 ®erief)ti3 boqune~men. ~er ~eft. 
ftellung ber Q:ntlef)iibigung ift berjenige ~ert 5ngrunbe i\U legen, tlJeIef)en bie ~ereef)< 
tigung am 1. ~obember 1810 ~atte. ~er ~ert bes ®runbftücfci3 nebft ®ebiiulief)feiten, 
0nbentar unb 5ll,pot~efertlJaren bleibt aulier ~etraef)t. ~cr ~n~aber ber ~ereef)tigung 
muli oU ber ermittelten Q:ntief)iibigung felbft beitragen. :t:ie lEer,pflief)tung ber ®tabt< 
gemeinbe, iju ber Q:ntlef)iibigung beiijutragen, tritt nut für ben ~all ein, bali bie Q:nt< 
Ief)iibigung bon ben an erfter ®telle ber,pfIief)teten 5ll,pot~efrnbeli~ern nief)t aufgebraef)t 
tlJerben fann, o~ne bali fie ober einer bon i~nen babutef) aulier ~a~rungi3ftanb gefe~t 
tlJerben. lEgt. ~kqu bie Urteile bei3 ffi.®. bom 3. Dftober 1881 (~~.3tg. 1881 ~r. 94) 
unb 29. Dftober 1903 (~~.3tg. 1904 ~r. 18); ,\l.®. ~ranffutt a. D. 11. ilJ1ai 1895 unb 
~eijitgaui3fef)uli ~ranffurt a. D. 20. ~eijember 1898 (~lj.3tg. 1899 9'r. 5); ,\l.®. II 
~ernn 10. Dftober 1904 (~lj.3tg. 1905 ~r. 8); D.lE.®. 2. ~e5ember 1907 (~lj.3tg. 
1908 ~r. 13). Q:i3 ljanbelte lief) ljierbei um ~(,potljefen iniJli:l, ®triegau, ~ürftentlJalbe 
an ber ®,pree unb ~auen. ~eitere 5llbIiifungi3oerfaljren ljaben gel,pielt bei ben ~(,pot1)efen 
in Sjameln, ~ienbutg (~lj.3tg. 1900 mr. 5) unb Q:lm5ljorn (~lj.3tg. 1907 9(r. 81). 
(~etr. Öl5 bgt. ferner ~lj.3tg. 1885 9(r. 81.) 

1) ~e~t erfe~t buref) § 39 ber ~,potljefenbetrieMorbnung (I. ®eite 276). 
2) ~ereiti3 buref) bie ~nfttuftion bom 31. SDe5ember 1825 (f. ®eite 209) war 

~ie Sfon5e\fioninung neuer ~l>0tf)efen ben obetl>riijibenten i\bertragen worben. 
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bestreiten können und behufs Erhöhung der Einnahmen zu allerlei Mani
pulationen ihre Zuflucht nehmen, welche der öffentlichen Gesundheitspflege 
nicht zum Nutzen gereichen; ich führe beispielsweise nur den Handel mit 
Geheimmitteln an. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß der dürftig 
gestellte Apotheker nicht immer die besten und deshalb teuersten Arznei
mittel vorrätig hält, wie die Ergebnisse der dreijährigen Revisionen hier 
und dort gezeigt haben. So werden die Arzneibedürftigen benachteiligt, 
jungen Apothekern wird die Erreichung der Selbständigkeit erschwert, das 
geschäftliche Verfahren einzelner Apotheker setzt den Apothekerstand in 
den Augen der Bevölkerung herab und führt letztere den dauernd sich 
vermehrenden Drogenhandlungen zu. Um jenen stetig zunehmenden übel
ständen wirksamer zu begegnen, erscheint eine dauernde Vermehrung der 
Apotheken nach dem Beispiele von Berlin, Sehleswig, Liegnitz, Oppeln u. a. 
am Platze. 

Ew. Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, die nachgeordneten Be
hörden unter Hinweis auf den diesseitigen Erlaß vom 25. September 1866 
(Min.-Bl. für innere Verw. S.194), welcher bereits eine stärkere Ver
mehrung der Apotheken ohne zu große Rücksichtnahme auf die im Besitz 
befindlichen Apotheker empfohlen hat, dahin zu verständigen, daß die 
Errichtung von Apotheken überall in ernsteste Erwägung zu ziehen und 
zur Ausführung zu bringen ist, falls es das Bedürfnis der Bevölkerung, das 
medizinalpolizeiliche Interesse z. B. bei Vermehrung von Drogenhandlungen, 
schnellem Besitzwechsel in einzelnen Apotheken mit immer steigenden Ver
kaufspreisen , oder sonst das öffentliche Interesse fordert 1 ). In bezug 
auf das Bedürfnis der Bevölkerung bemerke ich noch, daß die von einzelnen 
Ortsbehörden, besonders aber von den Besitzern beliebte und oft zur Gel-' 
tung gebrachte Anschauung, daß dem Bedürfnis durch ein große~ Geschäft 
mit vielem Hilfspersonal genügt sei, und daß Klagen über die Geschäfts
führung des oder der vorhandenen Apotheker nicht laut geworden seien, 
vom medizinalpolizeilichen Standpunkte als unzutreffend zu bezeichnen ist. 

Vom staatswirtschaftlichen Gesichtspunkte kommt es nicht darauf an, 
Inöglichst umfangreiche Arzneibezugsquellen, sondern eine möglichst große 
Zahl lebensfähiger Arzneiversorgungsstellen zu schaffen. Sache der den 
Regierungspräsidenten beigegebenen Regierungsmedizinalräten ist es, die 
einschlagenden Verhältnisse jederzeit im Auge zu haben und rechtzeitig 
die Anlage neuer Apotheken in Anregung zu bringen. Nieht eine bestimmte 
Einwohnerzahl kann für eine Neuanlage als Norm aufgestellt werden; 
in wohlhabenden Gegenden, besonders in großen Städten mit starkem Ver
kehr, reichen schon 6000, ja 5000 Seelen vollkommen hin, den Bestand 
einer Apotheke zu sichern, während in dünn bevölkerten und armen Be
zirken die doppelte Einwohnerzahl erforderlich ist. Für die Entscheidung 
der Frage müssen alle Verhältnisse in jedem Einzelfalle eingehend er
wogen werden. Nur wenn die Lebensfähigkeit einer bestehenden Apotheke 
durch die Neuanlage tatsächlich gefährdet wird, ist letztere aufzuschieben. 
Doch kann ich nicht umhin, besonders darauf ganz ergebenst aufmerksam 
zu machen, daß die Einwendungen der angeblich benachteiligten Apotheker 
mit größter Vorsicht zu behandeln sind, da dieselben, wie die Erfahrung 
gelehrt hat, selten begründet und meistens auf nichts anderes, als auf dic 

1) lffieitere an bie Ooervräfibenten geridjtete Q;rIaffe beG WCebAIninifterG bom 
7. ®evtember 1896 unb 15. Oftober 1906 ttJiefen im llinfdjlufl an bie Q;rgebniffe ber 
~o{fs3äljlungen bom 2. ~e3cmber 1895 unb bom 1. ~e3embet 1905 ebenfalls barauf 
ljin, "bufl mit ber )8ebölferungs3unuljmc tunlidjft uudj bie ~ermeljtung ber llivo< 
tljefen gleidjen ®djritt 3U ljuHen ljut". 
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Abwendung auen dCls kleinsten Nachteiles gerichtet sind. Aus naheliegenden 
Gründen beruhen auch die gutachtlichen Berichte der örtlichen Behörden 
zuweilen auf irrtümlichen Anschauungen. Den Medizinalbeamten, als den 
berufenen Sachverständigen, liegt es ob, derartige Irrtümer aufzuklären 
und irrigen Angaben der Apothekenbesitzer zu begegnen. 

Zirkular-Erl. der Regierungspräsidenten vom Jahre 1894, betr. die Anlage neuer 
Apotheken. 

Gegen die Neuanlage von Apotheken ist mehrfach von den durch 
solche Neuanlagen in ihrem Geschäftsumsatze benachteiligten Apotheken
besitzern Widerspruch erhoben und dieser damit begründet worden, daß 
sie erst vor kürzerer ~eit zu hohen Preisen ihre Apotheken gekauft und 
namentlich für die Verzichtleistung ihrer Geschäftsvorgänger auf die Er
laubnis zum Apothekenbetriebe sehr hohe Entschädigungen in der An
nahme gezahlt hätten, daß neue Apotheken in ihrer Nähe nicht errichtet 
und ihre Einnahmen durch die hieraus erfolgende Einschränkung des Ab
satzgebietes nicht wesentlich vermindert werden würden. Durch die ge
plante Neuanlage würden sie aber so geschädigt, daß sie ihre Familie nicht 
mehr standesgemäß erhalten und ihre Gläubiger nicht befriedigen könnten. 

Dem gegenüber sehe ich mich veranlaßt, den beteiligten Kreisen zur 
Verhütung von Verlusten hiermit größere Vorsicht beim An- und Ver
kaufe von Apotheken zu empfehlen und sie besonders darauf aufmerksam 
zu machen, daß bei der Erteilung der Erlaubnis zur Neueinrichtung von 
Apotheken das allgemeine Wohl entscheidend sein muß und die Apotheken
besitzer nicht darauf rechnen können," daß zu ihren Gunsten wegen des 
von ihnen für ihre Apotheken gezahlten hohen Preises von der Neuanlage 
einer an sich notwendigen Apotheke abgesehen werden werde. 

Es ist daher den Käufern von Apotheken, um späteren Verlusten zu 
entgehen, anzuraten, gleich bei dem Kaufe diesem beregten Umstande 
gebührende Rechnung zu tragen und namentlich für die Verzichtleistung 
auf die Genehmigung zum Apothekenbetriebe nicht so hohe Preise zu 
zahlen, daß durch die Neuanlage einer Apotheke in der Nähe ein größerer 
Schaden für sie entstehen muß. Gegen einen solchen werden sie sich daher 
am sichersten schützen, wenn sie bei dem Kaufe von Apotheken dem Um
stande Rechnung tragen, daß die Möglichkeit der Anlage einer neuen Apo
theke nicht ausgeschlossen bleibt und wenn sie, dies stets mit in Rechnung 
ziehend, für die Verzichtleistung auf die Genehmigung zum Apotheken
betriebe nicht Preise bezahlen, welche mit Rücksicht aller übrigen in Be
tracht kommenden Verhältnisse als viel zu hoch angesehen werden müssen. 

Min.-Erl., betr. die Konzessionierung neuer Apotheken. Vom 12. Juli 1894. 

Durch die Allerhöchste Order vom 30. Juni, mitgeteilt durch meinen 
Erlaß vom 5. Juli 1894, ist zur Regelung des Apothekenwesens in Preußen 
ein neuer 'Weg eröffnet worden, durch dessen richtige Benutzung diese 
Frage ihrer Lösung wesentlich näher geführt werden kann. 

Um eine tunlichst gleichmäßige Behandlung der Sache im gesamten 
Staatsgebiete herbeizuführen, sehe ich mich veranlaßt, die leitenden Ge
sichtspunkte ganz ergebenst mitzuteilen. 

Im Anschlusse an den vertraulichen Erlaß vom 10. Februar 1892, be
treffend die zeitgemäße Vermehrung der Apotheken, ersuche ich das Haupt
augenmerk darauf zu richten, daß die Vergrößerung der Idealwerte 
veräußerlicher Apotheken und die Entstehung solcher Werte bei den 
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nach Ablauf von zehn Jahren veräußerlichen Anlagen (Erlaß vom 21. Juli 
1886) tunlichst verhindert werde. Zu dem Zwecke werden in der Nähe 
solcher Apotheken unter Wahrung der Lebensfähigkeit derselben N eu
anlagen so rechtzeitig zu konzessionieren sein, daß eine Er
höhung des zuletzt gezahlten Kaufpreises, sowie bei den für zehn 
Jahre unverkäuflichen Anlagen die Erzielung eines hohen Idealwertes (Preis 
für die Konzession) wenn möglich vermieden wird. 

Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, die in Gemäßheit 
des § 3 der königl. Verordnung vom 24. Oktober 1811 zur Erörterung der 
Vorfrage behufs Anlage neuer Apotheken berufenen Ortsbehörden ein
schließlich der Kreisphysiker unter Mitwirkung der Grundsätze des er
wähnten Erlasses vom 10. Februar 1892 mit geeigneter vertraulicher An
weisung gefälligst versehen zu lassen. 

Die Entwicklung des Geschäftsbetriebes solcher Apotheken dagegen, 
welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni d. J. konzessioniert 
worden sind, wird, soweit es das Gemeinwohl und eine schnelle Versorgung 
des Publikums mit Arzneien zulassen, nicht zu beschränken, sondern bis 
zu gewissen Grenzen zu fördern sein, da für solche Anlagen die Entstehung 
neuer Idealwerte ausgeschlossen ist. 

2. Konzessionsverfahren. 

WUt bem bei ber ~rteifung neuer ober ber )lliieberberfeif)ung f)eimgefaHener 
9{~otf)efenfoniJeffiol1el1 iJU beaef)tenben 'ßerfaf)ren befaffen fief) folgenbe 'ßer· 
orbnungen: 

Zirkularverfügung, betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen. 
Vom 13. Juli 1840. 

Aus der obigen Festsetzung l ) des hierbei überall streng zu beachten
den Instanzenzuges leuchtet zugleich ein, daß alle und jede Gesuche, welche 
sich auf die Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte beziehen, 
zuvörderst an die betreffende Ortsbehörde und den betreffenden Kreis
physikus gerichtet werden müssen. 

Was nun für den Fall, daß die Anlegung einer neuen Apotheke an einem 
Orte als statthaft anerkannt sein und um die Verleihung einer Konzession 
dazu sich mehrere Apotheker beworben haben sollten, die Entscheidung 
der Frage betrifft, welchem von den Bewerbern die in Rede stehende Kon
zession zu erteilen sei, so ist hierbei ein ähnliches Verfahren zu beobachten. 
Es haben daher die betreffende Ortsbehörde und der betreffende Kreis
physikus in dem von ihnen an die betreffende Regierung wegen Anlegung 
einer neuen Apotheke zu richtenden Anfrage zugleich diejenigen Apotheker 
namhaft zu machen, welche sich um die Ertellung der fraglichen Konzes
sion beworben haben, und demnächst unter ausführlicher Erörterung der 
Gründe sich gutachtlich darüber zu äußern, welchem von den Bewerbern 
der Vorzug einzurämnen sein möchte. Die Königliche Regierung und resp. 
das Königliche Polizeipräsidium in Berlin prüfen die gemachten Vorschläge 
und legen dieselben in einem darüber zu erstattenden gutachtlichen moti
vierten Berichte dem betreffenden Königlichen Oberpräsidium zur Ent
scheidung vor. Um nun den Behörden für die hierzu erforderliche Beur-

l) Sn i~rem erften ~ier nidjt mit abgebrucften 2(bfdjnitt t1Jieber~olt obige )Set
fügung lebiglidj bie in ber fgl. )Serorbnung bom 24. Dftober 1811 niebergelegten jBe. 
ftimmungen übet bie 2fnlage neuer 2(vot~efen. 



Konzessionsverfahren. 239 

teilung einen Maßstab an die Hand zu geben, hat ein jeder Apotheker, 
welcher sich um die Erteilung der Konzession zur Anlegung einer neuen 
Apotheke an einem Orte bewirbt, mit seinem desfallsigen Gesuche zugleich 
ein vollständiges Curriculum vitae einzureichen, welchem die Zeugnisse über 
seine Führung während der Lehr- und Servierjahre, die durch Ablegung 
der Staatsprüfung erworbene Approbation, ein Nachweis, über seine Be
schäftigung und über seine Führung nach erlangter Approbation, der ge
nügende Ausweis darüber, ob er auch die zur Etablierung einer Apotheke 
und zum Betriebe des Geschäfts erforderlichen Mittel besitze, die Angabe, 
ob er bereits eine Apotheke besessen habe, und wodurch er den Besitz 
derselben aufzugeben veranlaßt worden sei, und die nähere Anführung der 
Umstände beizufügen sind, auf welche einen Anspruch zu begründen er 
sich glaubt berechtigt halten zu dürfen 1). 

Indem das Ministerium die Königliche Regierung auffordert, obige 
Vorschriften durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, 
teilt solches derselben zugleich zur besonderen Richtsclmur hinsichtlich der 
zu treffenden Wahl unter den verschiedenen Bewerbern um die Konzession 
zur Anlegung einer neuen Apotheke an einem Orte die hierbei zugrunde 
zu legenden Prinzipien mit, welche nach dem Sr. Maj. dem Könige hierüber 
gehaltenen Vortrage von Allerhöchstdemselben durch die Allerh. Kab.
Order vom 30. Juni v. J. genehmigt worden sind und strenge befolgt werden 

1) ~n ber ffiegel \1:1itb ie~t l1erlangt: 1. ber ~eben~Iauf mit Wngabe ber Sfon. 
feHion unb ber ~amiIienl1er~ältniHe; 2. bie Wvvrobation; 3. bie ftei~äriJtlidj beglau. 
bigten, nadj ber .Beitfolge georbneten unb gcf)efteten .B eugni H e über bie bi~f)etige 
jße[djäftigung feit Wblegung ber Gtaat~Vtüfung in Urfdjrift ober beglaubigter Wb[djrift. 
SDie[en .Beugnijfen ift ein ~n~alt~l1eriJeidjni~ beiiJufügen, au~ \1:1eldjem bie .Beitbauer er, 
jidjtIidj ift, auf \1:1eldje fidj bie einiJelnen .BeugniHe beiJief)en; 4. VoIiiJeiIidje, ber .Beitfolge 
nadj georbnete unb gef)eftete ~ü~tung~iJeugniHe au~ aUen ürten, an benen ber ~e~ 
\1:1erber feit 2lblegung ber Gtaat~lJrüfung am 2lvotf)efer ober in fonftiger ~efdjäftigung 
tätig ge\1:1efen ift; fi. ein amtlidj beglaubigter, au~ neuefter .Beit f)errüf)renber 9Cadj\1:1ei~ 
über bie iJur Wnlegung unb iJum jßetriebe einer 2lvot~efe erforberIidjen <Melb mittel; 
6. bie VfHdjtmä[3ige )8er[idjerung, bi~~er eine Wvotf)efe nodj nidjt befeHen iJu ~aben, 
ober, \1:1enn biefe~ ber ~aU ge\1:1e[en ift, bie genaue Wngabe ber )8erf)ältniHe, bie ben ~e" 
\1:1erber iJllt )8eräu[3erung feiner Wvot~efe l1eranla[3t ~aben, fO\1:1ie be~ Sfauf~' unb )8er~ 
fauf~V~eife~. 

Über bie )8orlegung 110n .BeugniHen bei ber ~e\1:1erbung um 2lvotf)efen. 
fonfrcHionen erging ein Q:rla[3 be~ ffiCebiiJinalminifter~ l10m 5. ~ebruar 1909. ~n biefem 
ttJetben bie ffiegierung~vräfibenten erfudjt, in ~ällen, \1:10 bereit~ ein <Me[udj be~ ~e. 
\1:1erber~ um )8erlei~ung einer fd)on frü~er au~gefdjriebenen SfoniJeHion in bemfelben 
)8er\1:1altung~beiJirfe borliegt, im ~ntereHe ber )8ereinfadjung be~ )8erfaf)ren~ unb iJllt 
Q:r[varung bon stoften, 110n ber bovveIten )8orlegung ber .Beugniffe uf\1:1. ab1Ju[e~en unb 
iJu geftatten, ba[3 bei ben [Väteren ffiCelbungen auf bie erfte ~e\1:1erbung ~eiJug genommen 
\1:1erben barf. ~enter gibt ber ffiCinifter barin anf)eim, ob nidjt in geeigneten ~ällen auf 
bie )8orlegung ber ~e~riJeugniHe unb ber Gerl1ieriJeugniffe au~ ber .Beit 110r Q:dangung 
ber Wvvrobation beriJidjtet \1:1erben fann, iJumal bereit~ bei ber Wvvrobation~erteiIung 
biefe ~aViere einer ~rüfung unteriJogen finb. 

Über bie Gtemve1Vflidjt ber ~üf)rungi$iJeugltiffe unb beglaubigten Wb, 
fdjriften f. ;reil XIX Gteuergefe~gebung. 

~n ben neueren stonßeffion~au$fdjreibungen ift ie~t nodj bie Sflaufel ent~alten, 
daß eine anderweitige Regelung des Apothekenkonzessionswesens beabsichtigt 

ist, und daß dabei in Frage steht, ob es sich nicht empfehle, den Konzessionaren 
eine nach den Erträgnissen des Geschäftes abgestufte, mehr oder minder erhebliche 
Betriebsabgabe aufzuerlegen. Es bleibt vorbehalten, dieser Betriebsabgabe wie 
den sonstigen Bestimmungen des neuen Gesetzes auch die vom 1. Juli 1903 ab erteilten 
Konzessionen zu unterwerfen. 
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müssen, wenn bei den bedeutenden Vorteilen, die der Gewählte erlangt, 
und bei den mithin hierunter auf das Wesentlichste beteiligten Interessen 
der einzelnen Bewerber nicht zu begründeten Beschwerden über den einem 
der Bewerber gewährten unverdienten Vorzug Veranlassung gegeben 
werden soll. 

Die hierbei zu berücksichtigenden Punkte sind: 
1. Die F ü h run g und A p pli kat ion des Bewerbers während seiner 

Lehr- und Servierjahre, die von ihm bei der Ablegung der Staats
prüfung gezeigte geringere oder höhere Qualifikation. 

2. Das frühere oder spätere Datum der Approbation als Provisor, 
welche ihm auf den Grund des bestandenen Staatsexamens erteilt 
worden ist!). 

3. Die Führung und Leistung nach empfangener Approbation, ob 
derselbe sieh ununterbrochen dem Apothekergeschäft gewidmet 
hat und dabei eine immer höhere Ausbildung in seinem Fache sieh 
zu erwerben bemüht gewesen ist, dadurch also auch zu desto besseren 
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Verwaltung seiner eigenen 
Apotheke berechtigt, oder ob dieses nicht der Fall ist, ob er viel
leicht durch die übernahme anderweitiger Geschäfte auf einige Zeit 
seinem eigentlichen Berufe mehr oder weniger sieh entfremdet hat 2 ). 

4. Die frühere oder spätere Meldung zu der Konzessionsertei
lung zur Anlegung der Apotheke und 

5. der nachzuweisende Besitz der zum Betriebe seines Geschäfts er
forderlichen Mittel. 

6. Anderweitige Verhältnisse, welche zugunsten des einen oder 
anderen Bewerbers sprechen, z. B. unter Voraussetzung übrigens 

1) ~iequ luitb in bem auf 6eite 42 abgebruclten WCinAfd. bom 15. 6evtember 1904 
angeregt, "bei ~ewerbungen um 2ivotljefenfonöejfionen bie etwa abgeleiftete WCiHtöt· 
bienftoeit auf bail 2ivvrobationilaltcr ber ~ewetber injowcit in 2imccljnung 5U bringen, 
ali3 burclj bie Q;rfüHung ber 9JliIitörbicnftvfIicljt bie Q;tlangung ber 2ivvrobation beqögert 
morben ift". ~ine gIeiclje ~eftimmung traf fcljon cin früljerer ~tl. bom 6. ,sanuar 1898. 

Über bie ~erecljnullg bci3 I!lvvrobationi3alteri3 erging ein WCin.·Q;rl. bom 
18. 9/obcmber 1909. 9/ad) bieiem follen bon ben nad) bem ffieglement bom 5. WCäq 1875 
gevrüften 2ivotljefern alle mäljrenb ber ~auer einer ~albialjresvrüfung our 2ivvrobation 
gelangten .\t'anbibaten ali3 gIeicljöeitig avvrobiert erad)tet unb bei ber ~emerbung um 
eine 9XvotljefenfonöeHioll im 6inne beil Q;rIaHes lJom 13. ,Juli 1840 berücliid)tigt mcrben. 
~ci ben naclj ber ';j3rü!ungi3orbnung lJom 18. WCai 1904 avvrobicrten 2ivotljefern ioH 
ber :rermin ber ~rfüHung ber im § 35 ber ';j3rü!ungi3orbnung lJorgefd)riebcnen oluei. 
jäljrigen vraftifd)en :.tätigfcit, ber auclj im Illvvrobationi3fcljein angegeben wirb, ali3 :rag 
ber 9Xvvrobatiolt anilufeljen fein. 

2) ,Jn einem WCitt.·~rl. lJom 3. 6evtember 1903 mitb barauf ljingewiefen, ba& 
bie iltUi3waljI unter ben ~ewcrbern um bie .\fonJeffion 3Ut 2inlegung einer neuen 2iVo. 
tl)efe nad) ben 2iIIerljöcljft geneljmigten @runbfä~en ftattfinbet, weId)e in bem WCiniftetiaI. 
erIajfe \lom 13. ,Juli 1840 niebergelegt jinb. "Unter ben 5U berücljicljtigenben ';j3unften 
tuirb bie ljöl)ere ~acljaui3bilbung befonberi3 ljer\lorgeljoben, 5ug1eiclj aber barau! 
f)ingewielen, ba& burclj Übernaljmc anberlueitiger @eld)äftc, allo auclj fofd)er winen. 
id)aftHcljer 9latur, eine ~nt!rembung \lon bem eigentIid)en ~(votljeferberuf nid)t ljerbei< 
gCfüljrt luerben barf." 

.,Jn Übercinftimmung I)iermit bemerft ein 9Jlin.·~rl. lJom 31. mtobcr 1902, "ba& 
bie ~(nrecljnung ber, nad) abgelegtcr Wvotljefervrüfung, aUf iueitere;3 6tuhiu m ober 
ijur ~rfangltng bei3 ~oftorgtabei3 \lermanbtcn 3eit bei ~etbcrbung um cinc 2ivotljcfen
fonöeffion aud) nad) ben öuröeit geltenbcn ~cftimmungen nid)t aU;3gefd)loHen ift". ~en 
Cl:rIa& einer allgemcinen 2inorbltung leljnte ber WCinifter ab, "ha ei3 ber (futjcljeibung 
ber ijuftönbigen ~cljörbe im ~in3elfall lJOriiubeljaHen ift, ob boi3 wcitere 6tubium bel" 
1)öljereH 9lu<3bifbung bei3 ~ewerberi3 gcbient ljat". 
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ganz gleicher Qualifikat,ion die Anerkennung von Verdiensten, welche 
der Bewerber durch vorzügliche Leistungen irgend einer Art sich 
erworben hat usw. 

Es bedarf wohl keiner Befürwortung, daß nicht ein einzelner dieser 
Punkte als der allein bestimmende betrachtet werden kann; denn wollte 
man als solchen z. B. die früher oder später stattgefundene Meldung gelten 
lassen, so dürfte nur jeder Apotheker unmittelbar nach erhaltener Appro
bation mit den Anmeldungen für verschiedene Orte, in welchen die früher 
oder später eingetretene Statthaftigkeit der Anlegung einer neuen Apotheke 
vorauszusehen ist, sich beeilen, um vor allen späteren, in jeder anderen 
Hinsicht vielleicht bei weitem vorzüglicheren Bewerbern den Vorzug zu 
erlangen. Nur die unparteiische Berücksichtigung aller dieser Momente 
und das Resultat der sorgfältigen Abwägung der einzelnen gegeneinander 
darf daher die zu treffende 'Vahl begründen. 

Schließlich bemerkt das Ministerium nur noch, daß einem Apotheker, 
welcher bereits eine Apotheke besessen hat, die Konzession zur Anlegung 
einer neuen Apotheke nicht zu erteilen ist, wenn nicht besondere Umstände 
obwalten, durch welche eine hierunter zu machende Ausnahme gerecht
fertigt erscheinen dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung 
des Ministeriums dazu einzuholen ist. 

Min.-Erl., betr. Ausschreibung von Apothekenkonzessionen. Vom 7. April 1905. 

Es ist mir aufgefallen, daß von den Herren Regierungspräsidenten bei 
der Ausschreibung von Konzessionen für Apotheken mehrfach die Auf
forderung zur Einreichung von Bewerbungen auf preußische Staats
angehörige beschränkt worden ist. Ich mache darauf aufmerksam, daß 
eine solche Beschränkung dem Art. 3 der Reichsverfassung widerspricht!). 

Min.-Erl., betr. Verleihung von Apothekenkonzessionen. Vom 2. Oktober 1902. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, 
daß das Vorliegen eines Zivilversorgungsscheines als Anlaß zu be
sonderer Berücksichtigung bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen 
nicht anzuerkennen ist, wenn dadurch ältere, wissenschaftlich gleich be
fähigte Bewerber zurückgesetzt werden. Bei sonst gleicher Befähigung der 
Bewerber ist mit Bezug auf den Erlaß vom 13. Juli 1840 bei der Ver
leihung von Apothekenkonzessionen dem höheren Approbationsalter 
eine mehr ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. 

1) ~ttife{ 3 ber ffietd)5berfaffung lautet in ben betben erften ~bfä~en: 
Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wir

kung, daß der Angehörige (Untertan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates als In
länder zu behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu 
öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staats
bürgerrechts und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben 
Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung 
und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. 

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugnis durch die Obrigkeit seiner 
Heimat oder durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden. 

üb biefem mrtifeI bte i~m ~ter 5ugefd)obene :tragweite ~infid)tlid) ber ))5er1ei~ung 
bon ~q.Jot~efenfon5effionen tatfäd)lid) 5ufommt, bürfte bod) fraglid) fein. ~nberc 
}8unbe5tegierungen legen i~n anfd)einenb anber6 aU5 unb ~aIten fid) banad) für be< 
red)ttgt, bei ber (frtet{ung bon ~pot~efenfon5effioncn bie eigenen ilanbei:Sfinber \)or3ug5< 
lUeife ober aud) aUi3fd)HejiHd) 5u berücfjid)tigen. 

Böttget, Apothekengesetze. 4. Auft. 11) 
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Min.·Erl., betr. Verleihung von Apothekenkonzessionen. Vom 16. April 1908. 

In der pharmazeutischen Fachpresse ist mehrfach darüber Klage geführt 
worden, daß bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen das höhere 
A p pro bat ion s alt e l' sonst gleich befähigter Bewerber nicht genügend 
berücksichtigt und die Konzession zuweilen Apothekcrn erteilt worden ist, 
die eine erhebliche kürzere Berufstätigkeit aufzuwcisen hatten als ihre Mit
bewerber. 

Wenn auch bei der Auswahl der Bewerber um die Konzession für eine 
Apothekenneuanlage nach dem Erlaß vom 13. Juli 1840 das höhere Appro
bationsalter allein nicht als entscheidend anzusehen ist, so ist doch, wie> 
auch schon in der Verfügung meines Herrn Amtsvorgängers vom 2. Ok
tober 1902 zum Ausdruck gebracht ist, demselben insofern eine ausschlag
gebende Bedeutung beizumessen, als die Bevorzugung eines Bewerbers vor 
älteren Mitbewerbern nur stattfinden darf, wenn schwerwiegende Gründe 
dies angezeigt erscheinen lassen. 

Einzelne hier bekannt gewordene Vorgänge lassen nicht erkennen, daß 
dieser Grundsatz bisher immer die genügende Beachtung gefunden hat. 
Ich sehe mich deshalb veranlaßt, die Rundverfügung vom 2. Oktobpr 11102 
in Erinnerung zu bringen. 

Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung von Apothekenbesitzern um Apothekenkonzessionen. 
Vom 17. November 1893. 

In neuerer Zeit haben wiederholt Apothekenbcsitzer dnrch Ver
mittlung und unter Befürwortung der Provinzialbehörden bei mir die Ge
nehmigung dazu nachgesucht, daß sie gegen Verzichtleistung auf die ihnen 
gehörige Apothekengerechtigkeit sich um die Konzession zu einer Apo
thekenanlage bewerben dürfen. 

Ich habe in solchen Fällen die Genehmigung erteilt, wenn der Gesuch
steller nach den angestellten Ermittlungen ein tüchtiger Apotheker war 
und auch sonst einer besonderen Berücksichtigung würdig erschien, außer
dem aber in bindender :Form sich verpflichtet hatte, die folgenden Be
dingungen zu erfüllen: 

1. Er darf die von ihm bis dahin betriebene Apotheke nicht selbst
ständig verkaufen, muß vielmehr auf die Konzession oder das 
Privilegium verzichten. 

2. Die so frei werdende Apothekengerechtigkeit ist in der bei Apo-' 
thekenanlagen üblichen Weise auszuschreiben; dem neuen Kon
zessionar darf in analoger Anwendung der Allerhöchsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 
1842 nur die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekenein
richtung und die bei der Geschäftsübernahme vorhandenen Waren
bestände gegen einen dem wahren zeitigen Wert entsprechenden 
Preis zu übernehmen, welcher eventuell durch Sachverständige fest
zusetzen ist; die Abschätzungf'kosten sind von dem Verkäufer und 
dem Käufer zu gleichen Teilen zu tragen. (Es sind drei Sachverstän
dige zu wählen, und zwar von der Regierung, dem bisherigen Be
sitzer und dem Konzessionar je einer. Der Sachverständige der 
Regierung hat das Verfahren zu leiten und den übernahmepreis, 
gegen dessen Festsetzung eine Berufung auf richterliche Entschei
dung nicht zulässig ist, endgültig zu bestimmen.) 

3. Znr übernahme des Apothekengrundstücks ist der Geschäftsnach
folger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so wird 
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darauf zu halten sein, daß es nicht zu einem höheren Preise, als 
sein jetziger Wert beträgt, in Rechnung gestellt werde. 

4. Hinsichtlich der Verkäuflichkeit der nach Maßgabe der Ziffer 2 neu 
konzessionierten Apotheke greifen, sobald dieselbe nicht mehr im 
Besitz des ehemaligen Inhabers ist, die Bestimmungen des Aller
höchsten Erlasses vom 7. Juli 1886 und der im Anschluß daran 
ergangenen Rundverfügung vom 21. Juli 1886 Platz. 

Diese Bedingungen zu 1-4 sind in die zu erlassenden Wett
bewerbbekanntmachungen aufzunehmen. 

5. Sobald der Inhaber der schon bestehenden Apotheke auf Grund 
der ihm eventuell zu erteilenden Genehmigung in den Besitz einer 
neuen Apothekenkonzession gelangt ist, hat er dies dem bisher zu
ständigen Oberpräsidenten anzuzeigen, damit der Wettbewerb um 
die erledigte Apotheke ohne Säumen eingeleitet werden kann; letztere 
hat er so lange weiterzuführen, bis sein mit der Konzession ver
sehener Nachfolger die Geschäfte übernommen hat. 

Ich stelle ganz ergebenst anheim, hiernach in geeigneten Fällen meine 
Genehmigung zu beantragen und ersuche zugleich, mir nach Erfolg der 
Verleihung über den für die alte Apothekeneinrichtung nebst Warenbestand. 
vereinbarten oder nach Abschätzung gezahlten Preis gefälligst Mitteilung 
zu machen, damit hier die Höhe der Preise, sowie die Art der Abschätzung 
nach. den einzelnen Provinzen vergleichsweise zusammengestellt werden 
können. 

Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung früherer Apothekenbesitzer 
um Apothekenkonzessionen. Vom 2. Dezember 1893. 

Der Runderlaß vom 13. Juli 1840, betreffend die Anlegung neuer 
Apotheken (Min.-Bl. f. d. inn. Verw., S.310), bestimmt in Schlußsatz: 

"daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
die Konzession zur Anlegung einer neuen Apotheke nicht zu er" 
teilen ist. wenn nicht besondere Umstände obwalten, durch welche 
eine hierunter zu machende Ausnahme gerechtfertigt erscheinen 
dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung des 
Ministeriums dazu einzuholen ist." 

Diese Bestimmung ist zur Vereinfachung des Verfahrens seit langer 
Zeit in der "'-eise gehandhabt worden, daß solche Apotheker um eine 
Konzession sich nur bewerben durften, nachdem sie die diesseitige Ge· 
nehmigung dazu erhalten hatten. 

Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist aber nicht die Bewerbung, 
sondern die Erteilung der Konzession von meiner Genehmigung abhängig. 
Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, in Zukunft Bewerbungen 
von Apothekern, welche bereits eine Apotheke besessen haben, nicht zu· 
rückzuweisen, sondern die Verhältnisse, welche den Betreffenden zur Ver
äußerung seiner Apotheke veranlaßt haben, sorgfältig zu prüfen und in 
Fällen, welche danach zur Berücksichtigung geeignet erscheinen, behufs 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Erteilung einer Konzession unter 
Beifügung der stattgehabten Ermittlungsverhandlungen an mich gefälligst 
eingehend zu beriehten. 

Ich mache dabei zugleich darauf ganz ergebenst aufmerksam, daß 
Bewerber, welche ihre Apotheke mit Gewinn verkauft oder bereits mehrere 
Apotheken besessen haben, oder durch eigene Schuld zum Verkauf ge
nötigt worden sind, oder durch ihre sittliche Führung zu Bedenken Anlaß 
geben, sich nicht zur Berücksichtigung eignen. 

16* 



2440 XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer. Vom 11. Dezember 1894. 

Nachdem seit Erlaß meiner Verfügung vom 2. Dezember 1893 die 
Grundsätze über die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer gleichmäßige Anwendung gefunden haben, überlasse ich 
(den Herren Oberpräsidenten), künftighin nach eigenem pflichtmäßigen 
Ermessen darüber Entscheidung zu treffen, ob einem solchen Be
werber nach Maßgabe der gedachten Verfügung eine Konzession zu ver
leihen ist oder nicht. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer 
und die Anlegung von Zweigapotheken. Vom 4. Mai 1895. 

Um in der Bearbeitung der Apothekenangelegenheiten eine größere 
Dezentralisation der Geschäfte herbeizuführen, bestimme ich hierdurch 
folgendes: 

I. Durch Runderlaß vom 11. Dezember 1894 (10359) habe ich es den 
Herren Oberpräsidenten überlassen, nach eignern pflichtmäßigen Ermessen 
darüber Entscheidung zu treffen, ob einem ehemaligen Apothekenbesitzer 
falls er sich um eine Apothekenkonzession bewirbt, eine solche zu verleihen 
ist oder nicht. 

Im Anschluß hieran ermächtige ich die Herrn Oberpräsidenten, 
künftighin auch darüber selbständig zu befinden, ob ein noch im 
Besitz einer Apotheke befindlicher Apotheker nach Verzicht
leistung auf die Apothekengerechtigkeit zur Bewerbung um eine andere 
Apothekenkonzession zuzulassen ist oder nicht. Es werden hierbei die in 
den diesseitigen Runderlassen vom 17. November 1893 (M. 10 103) und 
5. September 1894 (M. 8386) dargelegten Grundsätze zu beachten sein. 

H. Außerdem will ich es den Herren Oberpräsidenten überlassen, in 
Zukunft ihrerseits die Genehmigung zur Anlegung und Fortführung 
von Zweigapotheken, und zwar nach Maßgabe der diesseitigen Erlasse 
vom 7. Februar 1848 und 29. Juni 1854 (Eulenberg, das Medizinalwesen 
in Preußen, S. 486/487), zu erteilen 1 ). 

Ich mache hierbei zur gefälligen Beachtung zugleich darauf ganz er
gebenst aufmerksam, daß die Genehmigung zur Anlegung oder Fortführung 
einer Zweigapotheke der bisherigen Praxis entsprechend immer nur auf 
drei Jahre zu erteilen ist und daß, wie dies bereits durch Erlaß vom 18. April 
1893 (M. 3684) angeordnet worden, die Zweigapotheke von dem Inhaber 
des Hauptgeschäftes bei etwaiger späterer Abgabe des letzteren 

1) stlet ~tI. übet bie Sfon3cffionietung bon j"yiliala,)Jotf)efen bom 7. j"yebtuat 
1848 entf)ält u. a. folgenbe @runbflltle: 

Filialapotheken sind zu keiner Zeit bleibende, vielmehr von Zeit und Umständen 
abhängige, vorübergehende Einrichtungen gewesen und daher besonders für Badeorte 
während der Badezeit passend erachtet und gestattet worden. Hiernach richtet sich 
auch der Vorteil, der aus einer solchen Anstalt zu ziehen ist. Das Geschäft muß soviel 
abwerfen, daß mit der Leitung desselben ein examinierter und vereidigter Gehilfe be
auftragt werden kann. Sobald der Gewinn so hoch steigt, daß auch nur mit mäßigen 
Ansprüchen während des ganzen Jahres eine Haushaltung dabei bestehen kann, so 
steht der Erteilung der Konzession zu einer neuen Apothekenanlage nichts weiter im 
Wege. Es könnte sonst leicht dahin kommen, daß zwei Apotheken nur einen Besitzer 
haben. 

~et ~t1all bom 29. ~uni 1854 fagt mit j8e&ug auf einen beftimmtcn j"yaH, "ball 
bie ~nid)hmn bon ~iHala,)Jot1)efen aus entfcIJeibenben Q)tünben nid)t ratlam ift". 
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nicht mit verkauft oder in Anrechnung gebracht werden darf. 
Auch setze ich voraus, daß die Herren Oberpräsidenten ihr Augenmerk 
gefälligst darauf richten werden, daß die Umwandlung einer Zweigapotheke 
in eine selbständige Apotheke erfolgt, sobald nach Lage des einzelnen Falles 
und der dabei in Betracht kommenden Umstände der Zeitpunkt hierfür 
eingetreten ist. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer. 
Vom 3. Mai 1905. 

Zur Beseit,igung hervorgetretener Zweifel bemerke ich, daß die in dem 
l~underlasse vom 4. Mai 1895 den Herren Oberpräsidenten beigelegte 
Befugnis der selbständigen Entscheidung auch dann Anwendung 
findet, wenn ein im Besitze einer persönlichen Konzession befindlicher 
Apotheker, der auf diese seine Apothekenkonzession verzichtet, als Bewerber 
um eine andere Apothekenkonzession für die Verleihung in Frage kommt. 

Apotheker, welche unter Verzicht auf eine ver käufliche Apotheken
gerechtigkeit sich um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession bewerben, 
sollen wie bisher, bei sonst gleichen Verhältnissen, nach Maßgabe der Rund
verfügung vom 13. Juli 1840, Ziffer 3 und 6 vor ihren Mitbewerbern 
den Vorzug haben. 

Min.-Erl., betr. die Bewerbung früherer Apothekenbesitzer um 
Apothekenkonzessionen. Vom 30. Oktober 1901. 

Auf den Bericht vom 25. Juli d. J. erwidere ich Ew. Exzellenz er
gebenst, daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
bei der Bewerbung um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession die Zeit 
des früheren Besitzes von dem Approbationsalter abzurechnen ist, 
wenn der Bewerber nicht einwandsfrei nachweisen kann, daß er zum Ver
kauf seiner Apotheke ohne eigenes Verschulden gezwungen wurde. Ist 
diese Voraussetzung nicht erfüllt, so findet der Erlaß vom 2. Dezember 
1893 entsprechende Anwendung, womit sich die Frage der Abrechnung 
der Besitzzeit von selbst erledigt. 

Min.-Erl., betr. die Weiterführung einer Apotheke durch den ehemaligen Besitzer. 
Vom 24. Februar 1903. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, unter Hinweis auf den Rund
erlaß vom 17. November 1893 in Erinnerung zu bringen, daß ein Apo
thekenbesitzer, welcher in den Besitz einer neuen Apothekenkon
zession gelangt, die von ihm bisher betriebene Apotheke so lange weiter 
zu führen hat, bis sein Nachfolger die Konzession erhalten und die Ge
schäfte übernommen hat. Eine Betriebsunterbrechung, welche namentlich 
in Ortschaften mit nur einer Arzneiabgabestelle zu bedenklichen Folgen 
führen könnte, ist unter allen Umständen zu vermeiden und der Besitz
wechsel derartig zu vollziehen, daß ein Geschäftsschluß, auch nur auf kurze 
Zeit, überhaupt nicht stattfindet. 

ber 
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5lliäljrenb bie auf @runb ber S'rabinetgorber born 5. :Dftober 1846 unh 
,8irMarberfügung born 21. mtober 1846 berlieljenen S'ronöeffionen ben 

1) Über bie ,3uläjfigfeit ber ,3uöie'f)ung cine5 9/idjta.pot'f)efer5 al5 fUllen ®efell
fdjaftet f. bie lJuflnote 4 auf \Seite 220. 
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a:~arafter unbefcf)ränft vetfäuflicf)er ffiecf)te fJaben, ja bie Übertragung ber Slon~ 
creffion nicf)t einmal wegen &u qoqen Slaufpreife5 verfugt werben barf (W1inA~r1. 
Dom 15. S'uli 1857, f. @leite 233) wurbe f,päter bie Übertragbarfeit ber SlonöeHionen 
iJur @rricf)tung neuer ~,potqefen bejcfJränft unb fcf)1iej31idJ gan& aufgeqoben. 

~ie bie5beiJüglicf)en )Berorbnungen finb folgenbe: 

Min.-Erl., betr. die Veräußerung neu konzessionierter Apotheken. Vom 21. Juli 1886 

S. M. der Kaiser und König haben infolge der in letzter Zeit vorge
kommenen zahlreichen Fälle, daß neu konzessionierte Apotheker unmittel
bar oder doch nur ganz kurze Zeit nach der Eröffnung ihrer Apotheke 
diese veräußerten, durch Allerhöchste Order vom 7. d. M. auf meinen 
Antrag zu genehmigen geruht, daß die in der Allerhöchsten Order vom 
5. Oktober 1846 der Regierung erteilte Ermächtigung bis zur anderweiten 
gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens nur bei denjenigen Apotheken 
in Anwendung zu bringen ist, seit deren Errichtung l ) zehn Jahre 
verflossen sind, und mich gleichzeitig ermächtigt, die Regierungen ent
sprechend mit Anweisungen zu versehen. 

Auf Grund dieser Allerhöchsten Ermächtigung bestimme ich hiermit 
unter Abänderung der diesseitigen Zirkularverfügung vom 21. Oktober 1846 
(Eulenberg, das Medizinalwesen in Preußen usw. S. 476 und 477), daß bis 
zur anderweiten Regelung des Apothekenwesens innerhalb der nächsten 
zehn Jahre nach der Errichtung einer neuen Apotheke der Inhaber der 
Konzession ohne besondere Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht be
fugt ist, der Regierung nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 5. Okto
ber 1846 eine qualifizierte Person mit dem Rechte der Nachfolge zu prä
tentieren; die Regierung soll vielmehr, wenn ein Apotheker innerhalb dieser 
Frist sein Geschäft aufgeben will, ermächtigt sein, die Konzession ander
weitig zu verleihen. Ausnahmsweise und unter ganz besonderen Umständen 
wird dem abgehenden Apotheker die Veräußerung gestattet werden können, 
dies indessen nur nach ganz genauer Prüfung der obwaltenden Verhältnisse 
und unter Feststellung von Bedingungen geschehen dürfen, welche den 
bisherigen Inhaber bzw. dessen Erben zwar schadlos halten, jedoch eine 
gewinnsüchtige Verwertung der Konzession ausschließen. 

Die Erteilung der Genehmigung in allen dergleichen Fällen bleibt 
meiner Entschließung vorbehalten. 

~urcf) Sl'abinett50rber vom 30. ~uni 1894 tumbe angeorbnet, baj3 lleu~ 
verlieqene Slonöeffionen überqau,pt nicf)t meqr tJeräuj3ert ober tJererbt werben 
fönne11. ~ie5 bebeutete bie @infüqrung ber r ci 11 en ~ e rf on a lf 0 11ö elf io n en 
im ,preuj3ifcf)en ~,potqefe11wefen. 

Kabinettsorder, betr. die Präsentation von Geschäftsnachfolgern. Vom 30. Juni 1894. 

Auf den Bericht vom 23. d. Mts. genehmige Ich unter entsprechender 
Abänderung der königlichen Erlasse vom 5. Oktober 1846 und 7. Juli 1886, 
daß bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens den
jenigen Apothekern, welchen in Zukunft neue Konzessionen zur Errichtung 
von Apotheken verliehen werden, die Präsentation von Geschäfts
nachfolgern überhaupt nicht mehr zu gestatten ist, die Konzession 
vielmehr beim Ausscheiden eines Apothekers aus seinem Geschäft zur ander-

eiten Verleihung in allen Fällen an den Staat zurückfällt. Den Witwen 
nd Waisen der neuen Konzessionare sollen jedoch die im § 4 Titel 1. 

') Unter "crnicf)tung" ift ber stag ber G:töffnung bet 2{votqefe 3u tJerftcqen. 
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der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 bezeichneten Ver
günstigungen zuteil werden. Ich ermächtige das Staatsministerimn, hier
nach das Weitere zu veranlassen. 

An Bord M. J. "Hohenzollern", Kiel, den 30. Juni 1894. 

Wilhelm R. 

Min.-Erl., betr. die Erteilung neuer Apothekenkonzessionen. Vom 5. Juli 1894. 

Seine Majestät der König haben durch die in der Anlage (s.o.) ab
schriftlich beigefügte Allerhöchste Order vom 30. Juni 1894 auf Antrag 
des königlichen Staatsministeriums zu genehmigen geruht, daß bis zur 
anderweiten Regelung des Apothekenwesens denjenigen Apothekern, welchen 
in Zukunft die Konzession zur Errichtung einer neuen Apotheke verliehen 
wird, die Präsentation eines Geschäftsnachfolgers überhaupt nicht mehr 
zu gestatten ist. 

In Ausführung dieses Allerhöchsten Order bestimme ich hierdurch 
unter Abänderung der Erlasse vom 21. Oktober 1846 lmd 21. Juli 1886 
(Min.-BI. f. d. i. V. 1846 S. 209 und 1886 S. 900), daß, von dem Tage der 
Veröffentlichung dieses Erlasses im Reichs- und Staatsanzeiger an, Kon~ 
zessionen zur Errichtung neuer Apotheken oder vVeiterverleihungen von 
an den Staat zurückgefallenen Apothekergerechtigkeiten nur mit dem 
Zusatz erteilt werden dürfen, daß dem Inhaber die Präsentation eines 
Geschäftsnachfolgers in Gemäßheit der Allerhöchsten Order vom 
30. Juni 1894 nicht gestattet sei. 

In den Wettbewerbbekanntmachungen ist auf diese Bestimmung hin
zuweisen. 

Den Witwen und Waisen eines Apotheker", welcher einc solche 
unveräußerliche und unvererbliche Konzession erhalten hat, soll es erlaubt 
sein, die Apotheke nach Maßgabe des § 4 der revidierten Apothekenordnung 
vom 11. Oktober 1801 verwalten zu lassen. 

3)urdJ bie 0:infül)rung ber Unuerfäuflicf)feit ber 9Cpotl)efen ttJurbe gettJiHer~ 
mallen eine neue OJrutJtJe uon 9(tJotl)efenbereci)tigungen, nämlici) bie I) e i m ~ 
\1efallenen 9ftJotl)denfonöeffiolten, gefd)affen. Über iie erging foIgenbe )Bet. 
fügung: 

Min.-Erl., betr. die Behandlung heimgefallener und verlegter Apotheken. 
Vom 5. September 1894. 

Im Anschluß an den Erlaß vom 5. Juli d. J., betreffend die Einführung 
der Personalkonzession für Apothekengerechtigkeiten, weise ich zur Be
seitigung von Zweifeln, welche inzwischen in der Fachpresse laut geworden 
sind, ganz ergebenst darauf hin, daß auch die von dem bisherigen Inhaber 
an den Staat zurückgegebenen Gorechtigkeiten (Erlaß vom 17. November 
1893 Ziffer 2 und 4) und solohe Konzessionen, welche während der zehn. 
jährigen Unverkäuflichkeit (Erlaß vom 21. .Tuli 1886) an den Staat zurück
fallen, in Gemäßheit der AllerlJöchsten Order vom 30. Juni d. J. und des 
eingangs bezeiohneten Erlasses zu behandeln sind. 

Solche Apothekengerechtigkeiten sind daher jeder Zeit in der bei 
Apothekenneuanlagen üblichen Weise auszuschreiben und zu verleihen; 
dem neuen Konzessionar darf in Anwendung der allerhöchsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 1842 nur 
die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekeneinrichtung und die bei 
der Geschäftsübernahme vorhandenen Warenbestände gegen einen dem 
wahren zeitigen Wert entsprechenden Preis zu übernehmen, welcher eveu-
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tuell durch Sachverständige festzusetzen ist. Die Abschätzungskosten 
tragen Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen. 

Zur übernahme des Apothekengrundstückes ist der Geschäfts
nachfolger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so ist behufs 
Vermeidung der Entstehung neuer Idealwerte darauf zu halten, daß es 
nicht zu einem höheren Preise, als sein zeitiger Wert beträgt, in Rechnung 
gestellt werde. 

Bei der Verlegung von Apotheken (Erlaß vom 24. Februar 1892) 
ist nach Maßgabe meines eingangs angezogenen Erlasses zu verfahren, wenn 
durch die Verlegung dem Inhaber der Gerechtigkeit finanzielle Vorteile 
erwachsen oder wenn durch die Verlegung die Errichtung einer neuen 
Apotheke verhindert oder verzögert wird. 

fiber bie am 6d)luHe biefer ~erfilgung ertuä1)nte ~edegung bon mlJO
t1)efen Hegt nod) eine ffiei1)e befonberer ~rlaffe bor, bie im aUgemeinen ben 
(\)runbfa~ aU5flJred)en, baj3 bie nämHd)en l8eftimmungen, tuie bei ber mn1egung 
neuer mlJot1)efen, aud) bei ber ~erlegung befte1)enber mlJot1)efen in .anbere ,SJäufer 
.ober (\)egenben maj3gebenb finb. ~or aUem tuurbe feftgefteHt, baj3 bie )8erlegung 
befte1)enber mlJot1)efen nur mit befonberer (\)ene1)migung ber ffiegierung erfolgen 
barf. ,SJierilber ergingen folgenbe ~rlaffe: 

Min.-Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vom 31. Dezember 1846. 

Die Königliche Regierung hat Anträge auf Verlegung von Apotheken 
in andere Lokale, hauptsächlich aus dem Standpunkte der medizinal
polizeilichen Interessen zu beurteilen. Wenn aber der erbetenen Verlegung 
von diesem Standpunkte aus vielleicht auch kein besonderes Bedenken 
entgegenstehen sollte, so folgt daraus doch noch keineswegs, daß deshalb 
der die Verlegung beantragende Apotheker unter allen Umständen ein 
Recht hätte, die Erlaubnis dazu zu verlangen. Eben daraus, weil es zur 
Verlegung einer Apotheke der Genehmigung der Regierung bedarf, folgt, 
daß letztere, bevor sie dieselbe erteilt, alle ihr bekannt gewordenen Ver
hältnisse und Umstände, welche auf die Entscheidung über das Gesuch 
von Einfluß sein können, vorsichtig zu erwägen und zu berücksichtigen 
ebenso befugt als verpflichtet ist. 

Min.-ErJ., betr. die Verlegung von Apotheken. Vom 22. November 1854. 

Die Befugnis der Aufsichtsbehörde, auch bei privilegierte n Apo
theken die Verlegung von ihrer Genehmigung abhängig zu machen, folgt 
aus dem § 6 der Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801. Danach soll 
bei der Verleihung neuer Apothekenprivilegien an einem Orte, wo bereits 
privilegierte Apotheken vorhanden sind, darauf Rücksicht genommen 
werden, daß eine zu große Konkurrenz der Apotheken der treuen Ausübung 
der Kunst schädlich ist. Dieselbe Rücksicht, sowie die anderweitigen 
medizinal-polizeilichen Momente, welche bei der Anlage neuer Apotheken 
in Betracht kommen, sind in der Regel auch zu wahren bei der Verlegung 
einer Apotheke aus einer Stadtgegend in die andere, wenn in der Stadt 
mehrere Apotheken vorhanden sind. Demgemäß ist seither, namentlich 
auch in Berlin, die Zulässigkeit der Verlegung einer Apotheke stets von der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde abhängig gemacht worden. Für die 
Medizinalverwaltung ist es von Wichtigkeit, diesen Grundsatz auch ferner
hin festzuhalten. In betreff der konzessionierten Apotheken ist das vollends 
unbedenklich, da entweder in der Konzession das Grundstück für die 
Anlage der Apotheke bezeichnet ist, oder, wo dies nicht geschehen, die 
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Verlegung doch auf der Voraussetzung beruht, daß der bisherige Zustand 
von Anfang an unzweckmäßig geworden sei und die Entscheidung hierüber 
nur demjenigen zustehen kann, von welchem die Konzession verliehen ist. 
Hinsichtlich des Ressorts bemerke ich, daß, wie die Anlage neuer Apotheken 
von den Oberpräsidien ressortiert, so auch die Entscheidung über die Ver
legung vorhandener Apotheken ihnen und nicht den Regierungen gebührt 1 ). 

mad) Q;infüf)rung ber öef)njäf)rigen Unoerfäuflid)feit neu erriei)teter 9q.lo~ 
tlJefen ltJurbe beftimmt, baf! bie gfeid)en @runbfä~e aud) auf bie )ßerfegung 
beftef)enber 9flJotf)efen an&ultJel1ben finb. 

Min.-Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vom 24. November 1891. 

Ew .... erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 2. d. Mts., 
betreffend Anwendung der Allerhöchsten Order vom 7. Juli 1886 auf die 
Verlegung bestehender Apotheken, ganz ergebenst, daß unter dieselbe auch 
alle diejenigen Apothekenverlegungen fallen, welche auf Antrag des 
Besitzers genehmigt werden. 'Welche Deutung in solchen Fällen dem 
Begriffe "anderer Stadtteil" zu geben ist, wird nach den jeweiligen ört
lichen Verhältnissen in jedem Einzelfalle zu entscheiden sein. Wo die 
Apotheken nahe beieinander liegen, wie mehrfach in alten Stadtteilen 
großer Städte, kann die Verschiebung einer Apotheke in derselben Straße 
oder um eine Straßenecke gegen die nächstgelegene Apotheke der Ver
legung von einem Stadtteil in einen anderen durchaus gleichkommen und 
wird demgemäß zu beurteilen sein. 

Der Apotheker N. in N. ist daher nicht berechtigt, vor Ablauf von 
zehn Jahren nach der letzten, im Jahre 1890 stattgehabten Verlegung seiner 
Apotheke eine qualifizierte Person mit dem Rechte der Nachfolge ohne 
meine besondere Genehmigung zu präsentieren. 

Q;benfaH5 mit ber )ßedegung fon&effiol1ierter 9flJotf)efel1 befaf!t Fei) ein 
W1fn.~Q;d. bom 24. ~ebruar 1892. fiber benfefben mad)te. eine im l11Reid)5~ 
anäeiger" bom 10. mäq 1892 el1tf)aUel1e amtHd)e mitteilung fofgenbe 9{n~ 
gaben: 

Nach dem Inkrafttreten des Erlasses vom 21. Juli 1886, betreffend 
die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers vor Ablauf von zehn Jahren seit 
Eröffnung einer Apotheke, sind wiederholt bestehende Apotheken verlegt 
worden, ohne daß dem zeitigen Besitzer mitgeteilt worden ist, daß die 
Genehmigung zur Verlegung von Apotheken sachlich einer Neukonzessio
nierung gleich zu erachten ist, und daß infolgedessen der Inhaber einer 
verlegten Apotheke den Bestimmungen des eingangs erwähnten Erlasses 
über die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers unterliegt. Dabei macht 
es keinen Unterschied, ob eine Apotheke aus dem bisherigen Grundstück 
in ein anderes oder in einen anderen Stadtteil oder in eine andere Ortschaft 
verlegt wird. 

1) 2fU5 einem weiteren 9J(inA~rL born 23. 2fuguft 1859 ergeben jid) lJin(id)tlid) 
ber <:r i n & i e lJ u n g über fI ü fft g er ~q.1 0 t lJ cf e n wflJ. beren ~crlegung folgenbe 
@runbfä~e: 

In denjenigen Fällen, in welchen die Einziehung einer Apotheke wegen mangelnder 
Subsistenzfähigkeit und die gleichzeitige Verlegung derselben an einen anderen Ort 
im öffentlichen Interesse für notwendig erachtet wird, darf dem Besitzer der einzuziehen
den Apotheke die bis dahin besessene Konzession behufs Anlegung einer neuen Apo
theke für einen anderen Ort erneuert werden, ohne zuvor die spezielle Genehmigung 
des Ministers dazu einzuholen. 
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Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten hat die Oberpräsi
denten ersucht, behufs Vermeidung von irrtümlichen Auffassungen der 
Beteiligten dafür Sorge zu tragen, daß denjenigen Apothekern, welche 
eine Verlegung ihrer Apotheke nachsuchen, vor Genehmigung derselben 
eröffnet werde, daß die Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers in Gemäß
heit des Erlasses vom 21. Juli 1886 vor Ablauf von zehn Jahren nach Er
öffnung der Apotheke auf dem neuen Grundstück ohne Genehmigung des 
Ministers nicht gestattet sei. 

2H0 bann im 0a(Jre 1894 bie bauembe Unberäuj3erlid)feit neu ertid)teter 
2L)Jot1)efen an ®teHe ber öe1)niä1)rigen trat, t1.lurbe in bem (auf ®eite 247 auge~ 
btucften) C\:rlaj3 bom 5. ®etJtemuer 1894 aud) biefe0 ®t)ftem unter get1.liiien )ßor~ 
(l1t0fe~ungen für 2'ftJot1)efenberlegullgen eingefü1)rt. 

~i1ialatJot1)efen joUen nad) ben 9J/in.~C\:rlaffen bom 4. 9J1ai 1895 unb 
18. 21tJri( 1893 (f. ®eite 244) mit ber9J/utteratJot1)efe nid)t mitbetfauft t1.lerben. 
0n ber \13ra!:i0 gejd)ie1)t e0 auer in ber ffiegef, ba eine ~mare in ber :rat 
ein 2uue1)ör ber 9J/utteratJot1)efe ift, öU ber fie aud) t1.lirtfd)aftHdJ für einen 
ueftimmten, uet1.liHigten 2eitraum ge1Jört. 

)SecrügHd) ber )ß e r tJ a d) t u 11 g b er 211J ° t 1) e fe n erging ber nad)fte1)enbe 

Min.-Erl., betr. die Verpachtung von Apotheken. Vom 21. September 1886. 

Abweichend von den Bestimmungen des Zirkularreskripts vom 19. Mai 
1821 (v. Kamptz, AnnaI., Band 5, S.457), welches die Verpachtung von 
Apotheken als den medizinal polizeilichen Interessen widersprechend und 
mit den Bestimmungen der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 
1801 unvereinbar verbietet, geht der Erlaß vom 28. Februar 1870 (Eulen
berg, Medizinalwesen S. 482) von der Annahme aus, daß nach dem Inkraft
treten der Gewerbeordnung die Verpachtung der Apotheken nicht bean
standet werden könne. Zur Begründung dieser Ansicht wird darauf hin
gewiesen, daß die Zulässigkeit einer Stellvertretung im Betriebe von Apo
theken nach den Bestimm"lmgen der Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund, namentlich nach den §§ 45 und 151 derselben zu beurteilen, der 
privatrechtliehe Titel aber, auf Grund dessen die Stellvertretung stattfindet, 
einer amtlichen Kognition nicht zu unterziehen sei. Diese Ausführung 
erscheint indessen, auch wenn die Grundsätze der Gewerbeordnung über 
die Stellvertretung hinsichtlich der Apotheken für anwendbar erachtet 
werden, aus dem Grunde nicht haltbar, weil als St,ellvertreter im Sinne 
der Gewerbeordnung nur solche Personen angesehen werden können, welchen 
das ganze Geschäft im Namen und für Rechnung des Eigentümers über
tragen ist. Da diese Voraussetzungen - vgI. Erkenntnis des Obertribunals 
vom 19. Dezember 1878 (Oppenhof Rechtspr. Bd. 19, S.589), Erk. des 
Ober-Verw.-Ger. vom 10. Mai 1883 (Reger, Entsch. der Gerichte usw., Bd.4, 
S. 21 ff.), Erk. des Reichsgerichts vom 4. März 1881 (Entsch. in Strafs. 
Bd. 3, S. 419) - bei einem Pächter nicht zutreffen, veranlasse ich Ew. pp. 
unter gleichzeitiger Aufhebung des erwähnten Erlasses vom 28. Februar 
1870, fortan die Verpachtung von Apotheken, soweit dieselbe nicht für 
bestimmte Fälle durch gesetzliche Vorschriften ausdrücklich gestattet ist, 
nicht mehr zuzulassen und die Auflösung der dieser Anordnung zuwider 
zurzeit bestehenden Pachtverhältnisse, sobald dies nach den Bestimmungen 
der Pachtverträge ausführbar ist, in geeigneter Weise herbeizuführen l ). 

1) SDaß qier aUßgefpwcf)ene lBerbot ber lBerpacf)tung \lon I).(potl)cfen falllt, 
Ivie auf ~eite 12 beß näqeren bargclegt ift, nUT foniJcHionicrtcn 2q.Jotqefen gegenüber 
nl>3 red)t;3gültig clllgefef)C1t !Verben, ~d biefen ift bie S2nnbe;3gefe~gebltng böm. ffiegierung 
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SDie Q3eftimmung im § 4 ber m):JOtqderorbnung gilt aud) für bie m.5 i t \~1 e n 
unb minorennen $finber bon fonöeffionierten ~ljJotqdern. 

Min.-Erl., betr. die Stellung der Witwen und Kinder. Vom 23. April 1889. 

Auf die Eingabe vom 2. März d. J. erwidere ich Ew. Wohlgeboren, daß 
die Allerhöchste Order vom 8. Juli 1886 und die darauf ergangene Zirkular
verfügung vom 21. dess. Mts. die Frage nicht betroffen hat, ob in geeigneten 
Fällen beim Tode eines konzessionierten Apothekers der Witwe während 
ihres Witwenstandes bzw. den minderjährigen Kindern desselben bis zu 
ihrer Großjährigkeit zu gestatten ist, die Apotheke durch einen qualifi
zierten Apotheker verwalten zu lassen. In dieser Beziehung sind vielmehr, 
wovon Ew. Wohlgeboren die Mitunterzeichneten gefälligst in Kenntnis 
setzen wollen, die vor Erlaß der Allerhöchsten Order vom 8. Juli 
1886 und der darauf ergangenen Zirkularverfügung vom 21. Juli dess. Js. 
ergangenen Bestimmungen maßgebend geblieben. 

~en m.5itmen unb m.5aifen ber 0nqalier reiner ~erfonaUon&effionen ift bie 
gleie!)e ~ergünftigung in ber $faliineW30rber bom 30. 0uni 1894 (f. 6eite 246) 
au~brücf{ie!) öugefie!)ert. Unter Sfinbern finb aue!) mbojJtibfinber öU berftel)en. 

4. Sonstige Rechtsverhältnisse der Apotheken. 

a. Apothekenprivilegien. 

1. 'llie ctintragung~fäqigfeit ber mjJotqefenjJribifegien in bie 
®runb~ refjJ .. \)~jJotqefenliüd)er mar lange Seit ®egenftanb ber stontro~ 
berfe. Unter bem 19. WCärö 1840 erfe!)ien baß nae!)fteqenbe WCinifterialreffrijJt: 

Min.-Reskript, betr. die Eintragung von Apothekenprivilegien in das Hypothekenbuch. 
Vom 19. März 1840. 

Die vererb- und veräußerlichen Privilegien älterer Apotheken sind 
nicht aufgehoben, da die in § 16 des Edikts vom 2. November 1801 an
geordnete Ablösung der Gewerbegerechtigkeiten älterer Verfassung in Hin
sicht auf die Apotheker zu keiner allgemeinen Ausführung gekommen, 
sondern in der Verordnung vom 24. Oktober 1811, auf welche der § 8 des 
Gesetzes vom 7. September desselben Jahres verweist, nur auf die Fälle 
einer mit dem Privilegium noch etwa besonders verbundenen Exklusiv
berechtigung und nur bei eintretendem Falle einer wirklichen Apotheken
anlage an dem betreffenden Orte beschränkt ist. 

Die Eintragung der solchergestalt noch fortdauernden, älteren Apo
thekenprivilegien in das Hypothekenbuch unterliegt nach Tit. I § 14 
der Hypothekenordnung an und für sich überall keinem Bedenken. Ebenso 
ist auch ihre Verbindung mit einem bestimmten Grundstücke als Real
pertinenz und die diesfallsige Eintragung nach Vorschrift der Hypotheken
ordnung Tit. I ~ 12, wenn zwar dadurch nach § 4 des Edikts vom 9. Oktober 
1807 und § 33 des Gesetzes vom 7. September 1811 keine untrennbare 
Zubehörigkeit entsteht, doch für überhaupt unstatthaft um so weniger zu 

allerbtng;3 tn ber 2agc, bte ~ervali)tltng illt unterlagen. ~et vrtbilegtcrtell ~Xvot1)den 
fann ieboel) btc ~ervael)tullg gemäji § 48 ber OJe\1.J.:8. lltel)t berbotcn iuerben. ':.DteS; 
beutet ber obige (hlaji tn ge\1.Jt)fem 5inne auel) an, inbem er bte ~ervael)tung bon 2(vo~ 
tflefen nur tnfltbteren \1.JUl, "jO\1.Jett btejelbe ntel)t für bcjttmmte \JäHe butd) geje~ltel)e 
~orjel)rtften au;3brücfliel) geftattet tft". Cl'tne jolel)e, bte ~ervael)tung au;3brücfltel) ge~ 
rtattenbe ~oriel)rtft enU)ält aber für fficalgc\1.Jcrbebereel)ttgungell, mttf)tn auel) für ~(vo~ 
tflefenVtibilegten, ber § 48 ber OJero.C. 
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erachten, als es dem allgemeinen Interesse des Sanitätswesens in der Regel 
nur zuträglich sein kann, wenn die Apotheken bei den für ihr Geschäft 
einmal zweckmäßig eingerichteten Grundstücken verbleiben, aus welchen 
sie ohnehin nicht anders, als nach einer von der Medizinalbehörde erteilten, 
von Zweckmäßigkeit der Lage und der sonstigen Beschaffenheit wiederum 
abhängigen Genehmigung des neuen Lokals verlegt werden können. 

~ie je~t geltenbe beutfd)e ®runbbud)orbnung in ber jJaffung ber 
jBf. bom 20. IDeai 1898 (lH.®.jBL 6. 754) beftimmt lebigHd) in § 8 folgenbe5: 

§ 8. Rechte, die dem jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks zu
stehen, sind auf Antrag auch auf dem Blatte dieses Grundstücks zu ver
merken. 

m3eitere jBeftimmungen entiJült ba5 .)JreuBifd)e \l(u5füiJtung5gefe~ &llr ®tunb
bud)orbnung bom 26. 6e.)Jtember 1899 (\ßr.®.6. 6. 307): 

Artikel 22. Die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften der 
Grundbuchordnung und dieses Gesetzes finden, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, auf Bergwerke, selbständige Kohlenabbaugerechtigkeiten und 
andere selbständige Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung. 

Artikel 27 Abs. 2. Für andere selbständige Gerechtigkeiten wird ein 
Grundbuchblatt nur auf Antrag des Berechtigten angelegt, soweit sich nicht 
aus den für die Anlegung der Grundbücher geltenden Vorschriften ein 
anderes ergibt. 

~ie iJieraw fid) für \l(.)JotiJefen.)Jribilegien ergebenbe lHed)t51age faj3t ein 
Urteil be5 sr.®. bom 9. [lcür& 1903 (\ßiJ.,gtg. 1903 lnr. 39) baiJin &ufammen: 

.,t\-ür eine 2lj.Jot1)efengereef)tigfeit, bie als eine feloftänbige @ereef)tigfeit im 6inne 
be§ 2lrtifeI§ 40 ~reuji. 2lu§f.@. 5. jß.@.jß. 5u eraef)ten ift, fann gemäß 2lrmeI 27 ~{bf. 2. 
91u§f.@. 5. @runbouef)orbnung \.Jom 26. 6ej.Jtemoer 1899 ein oefonbere§ @runb. 
ouef)bIatt angelegt werben. 91j.Jot1)efengereef)tigfeiten, welef)e mit einem @runbftücre 
\.Jerounben finb, Fnb auf ba§ @runbouef)bIatt biefes @runbftücre§ eintragoar." 

Unb eine iUeitere Q;ntfd)eibung ber sr.@!. bom 4. S'anuar 1909 (\ßiJ.8tg. 
1909 lnr. 46) f.)Jrid)t folgenben lHed)t5gtunbf~ aU5: 

"t\-ür @ereef)tigfeiten, bie nief)t gewiHen @runbftücren anfleben, fonbern für iief) 
felbft oefteljen, einen eigenen oeftimmten )liert 1)aoen, auef) oljne ben jßefi~ eine§ @runb· 
ftücrs aui3geübt, foIgIief) für lief) allein \.Jeräujiert unb \.Jetj.Jfänbet werben fönnen, ljat auf 
91ntrag bie 91nlegung eine§ oefonberen @runbouef)blattei3 5U erfolgen. Q:ine @ereef)tig
feit ift im 6inne be§ 91rt. 27 91.@. @.jß.:\). unb bes 91rt. 40 91.@. jß.@.jß. nm: bann 
feloftänbig, wenn fie nief)t fubjefti\.J binglief) ift, b. lj. bem jeweiligen Q:igentümer einei3 
@runbftücri3 5ufteljt." 

~ie Q;intragung ber \l(.)JotiJefen.)Jribilegien im ®tunbbud) f.)JieU bei ber ~eran
&ieiJung betfeXben &ur ftübtifd)en Umfa~fteuer eitte grOBe lHolle. m3eitere5 iJietüber 
ift in i'eiI XIX 6teuergefe~gebung mitgeteHt. 

2. ~Ott geringerer jBebeutung für bie \ßra~ ift bie jJrage ber Q;nteignung 
bon ®ruttbftfrdett, auf benen \l(potiJeferlJribUegien ruiJen. ~ietüber 
befagt ein bom 6~nbifu5 Dr. bon sra~fer~jBerIin etftattete5 ®utad)ten (~eutfd)e 
~urifte11<2tg. 1903): 

., :l>ie \.Jor 1810 erteilten ~(j.Jot1)eferj.Jri\.Jilegien geUen fotuo1)1 naef) bem aUen (§ 69 
Q:ig.Q:rw.@. \.JOm 5. imai 1872) wie naef) neuem (91rt. 40 ~r.2l.@. 3. jß.@.jß.) ffieef)t aI§ 
felbftänbige @ereef)tigfeiten (~erotbnung \.JOm 24. Dftooer 1811, ffieffrij.Jt \.Jom 19. imärij 
1840; Dberned', ffieief)s-@runbouef)reef)t 6. 379, § 80 fuo 3). t\-ür biefe ,fe1oftänbigen 
@ereef)tigfciten', fofcrn Fe - wie in bicfem iYalle - ein @runbouef)bIatt er1)aUcn ljaoen, 
geHen bie fief) auf @tltnbftüd'c oCijie1)enben ~orfef)riften bei3 jß.@.jß. unb bie für ben 
Q:rwcro beil Q:igentum!3 unb bie ~hlfj.Jrüef)e au§ bem Q:igentum an @tunbftüd'en geltenben 
~orfef)riftcn (91rt. 49 ~r.~T.@. ijum jß.@.jß.). :l>iefe @crcef)tigfeiten finb tueber jßeftanb
teile, noef) im teef)nifef)en 6inne jßelaftungen ober ffieef)te irgenb eines @tunbftücre§; fie 
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befteljcn für ficlj felbft unb tönnen ol)ne ben ~eF~ eine§ @runbftüde§ für ficlj aUßgeübt, 
folgHclj auclj fijr ficlj beriiuliert, bervfiinbet unb - enteignet werben; iljre @leicljfteHung 
mit ben @runbftücfen geljt fo weit, bali für fie ein eigene§ @runbbucljblatt angelegt wirb, 
unb bali~. 58. ein ~ecljfel im Q:igentum berfelben burclj 2fuflaHung (ober beten @Surrogate) 
erfolgen muli. ~n allen biefen ~e~ieljun\'len unterfteljen fie ben 9lormen beß ~mmobilien. 
recljtß, unb eß ift nicljt ~weifelljaft, bali fie auclj orbnungßmiiliig enteignet werben rönnen. 
~enn baß @efe~ über bie Q:nteignung bon @runbeigentum bom 11. ~uni 1874 ift eine 
,für ben Q:rwerb be§ Q:igentumß an @runbftücfen geltenbe )Sorfcljrift' im @Sinne be~ 
2fr1. 30 ~r.2fui3f.@., unb feine @eltungi3fraft ift bom neuen ffiecljte unberüljrt geblieben 
(2ft1. 109 Q:inf.@.). ~ei biefer @Sacljlage fann § 6 Q:nteignung§gefe~ nicljt in ~rage fommen, 
fonbem baß 2fvotljefcrvribilegium ift naclj §§ 1 ff. felbftiinbig ali3 folcljcß &U enteignen. 
~aß ~ribileg felber geljt natürliclj, wie jebei3 enteignete @runbftüd, mit ber Q:nteignung 
in baß Q:igentum ber enteignenben @emeinbe über unb für ben 2rvotljefer unter./I 

b. Apothekenkonzessionen. 

1. Über bie red)t1id)e l8ebeutung ber berfäufHd)en SfonJeffionen 
im allgemeinen ift fo!genbe5 JU bemerfen: ~ie Sfonöeffion ift feine fe!bftänbige 
®ered)tigfeit, fonbern fie ift eine .).Jerfönfid)e getuerb!id)e l8efugni5 äf)n!id) tuie 
eine ®afttuirtfd)aft5foncreffion, nur mit ber l8efonberf)eit aU{lgejtattet, bau ber 
~{.).Jotf)efer bei ben bor bem 30. Suni 1894 erteilten Sfonöeffionen einen ?Rad)
folger .).Jräfentieren fann unb !e~terer, feine formelle Oua!ififation borau{lgefe~t, 
f01l5effioniert tuerben muU. Sn biefer l8efonberf)eit Hegt ber 1lliert ber Sfon
Jeffioll. 2ubef)ör be5 W.).Jotf)efengrunbftüde{l ift biefe!be aber nid)t. Q;{l tuürbe 
beif.).Jiegtueife nid)t5 entgegen ftef)en, bau ber W.).Jotf)efer fein ®runbftücf berfaufte 
unb barin feThfi a15 ID1ieter bie W.).Jotf)efe fortfe~te. ~en red)tIid)en (fl)arafter 
ber berfäuflid)en W.).Jotf)efenfoncreffion erfäutert nad)ftef)enber . 

Min.-Erl., betr. den Verkauf konzessionierter Apotheken. Vom 10. August 1871. 

Die Existenz einer konzessionierten Apotheke, im Gegensatz zu einer 
privilegierten, beruht auf der ihrem Inhaber für seine Person erteilten Kon
zession. Die letztere ist kein Gegenstand privatrechtlicher übertragung 
und der Käufer einer konzessionierten Apotheke erlangt die Konzession 
nicht durch Sukzession in die Rechte seines Verkäufers, sondern kraft einer 
neuen staatlichen Verleihung, ohne welche die Apotheke die Bedingung 
ihrer Leistung einbüßen würde 1). Vom rechtlichen Gesichtspunkte be-

1) Über bie Übertragung ber 2fvotl)efenfon~eHionen ljat ber ffiegierungß< 
vriifibent in l.marienwerber unter bem 18. ~(vril 1898 nacljfteljenbe )Serfügung an bie 
2fvot!)efenbefi~er erraffen: 

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daß zur Veränßerung ge
langte konzessionierte Apotheken von dem Käufer bereits in Besitz genommen und 
weiter betrieben waren, noch bevor die übertragung der Apothekenkonzession bei mir 
überhaupt nachgesucht worden war oder meinerseits stattgefunden hatte. 

Dieses Verfahren ist ungesetzlich und veranlaßt mich, die Herren Apotheker aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß eine konzessionierte Apotheke nach ihrem Verkauf 
von dem neuen Besitzer erst dann weiter betrieben werden darf, nachdem von mir die 
Apothekenkonzession auf ihn übertragen worden ist. 

Um jegliche Verzögerung bei der Übertragung einer Apothekenkonzession zu ver
meiden, hat der Verkäufer mir unmittelbar nach der Veräußerung der Apotheke hier
von unter Rückgabe der Konzessionsurkunde Anzeige zu erstatten, während gleich. 
zeitig von dem Käufer der Antrag auf Übertragung der Konzession unter Vorlage des 
Kaufvertrags im Original oder in beglaubigter Abschrift, der Approbation, eines von 
der Polizeibehörde seines bisherigen Aufenthaltsortes ausgestellten und verstempelten 
Führungszeugnisses, sowie einer kurzen Lebensbeschreibung bei mir einzureichen ist. 

2'(ljnticlje )Serfügungen \inb auclj in anberen ffiegierungi3beöitfen ergangen. ~in 
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trachtet, enthält der "Gbergang einer bloß konzessionierten Apotheke an 
einen anderen allemal die Errichtung einer neuen Apotheke, weil die Kon
zession des Verkäufers durch den Verkauf erlischt. An diesem Verhältnis 
hat die Gewerbeordnung nichts geändert und ist somit der Gegenstand 
auch ferner in derselben Weise wie früher zu behandeln. 

2. :JJie .\) ~,p 0 t q ef e n. Q;s ifi ltid]t &ttJeifdqaft, baa bie Ilf,potf)efenfon&effion 
nid)t unter bie c\)~,potqefen fänt. '1lenn biefes folgt mit 9'~otttJenbigfeit baraus, 
baa fie nid)t 8ubeqör bes @runbfiüdes ift. 

3. 5ßer,pfänbbarfeit ber st'onaeffion . .s)ieruber erging im Saqre 1896 
llad)ftet)enbes amtiid]es 6d]reiben: 

In Apothekerkreisen scheint die Ansicht verbreitet zu sein, daß die 
Konzession zur Errichtung einer Apotheke als Pfandobjekt für dar
geliehene Gelder dienen könne. Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Nur 
Apothekenprivilegien können Pfandobjekte sein. Wenn die Ministerial
erlasse vom 9. Mai 1851 und 19. März 1852 es für zulässig erklären, daß 
bei Zwangsversteigerungen von Grundstücken, in welchen sich eine kon
zessionierte Apotheke befindet, die Konzession für dieselbe dem Ersteher 
des Grundstückes, falls er ein qualifizierter Apotheker ist, verliehen werden 
darf, so stützten sich diese Bestimmungen darauf, daß die Allerhöchste 
Order vom 5. Oktober 1846 und der darauf ergangene Erlaß vom 21. des
selben Monats (Min.-Bl. f. d. i. V. S. 209) die Veräußerlichkeit konzessio
nierter Apotheken (Präsentation eines Geschäftsnachfolgers) bis auf weiteres 
zugestanden hatten. Anders verhält es sich mit den Apotheken, für welche 
die Konzession nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 7 .• Juli 1886 
und des dazu ergangenen Erlasses yom 21. desselben Monats CMin.-Bl. f. d. 
i. V. S. 161) erteilt worden ist. Solche Apotheken sind zehn Jahre nach 
ihrer Errichtung unveräußerlich; während dieser Zeit ist die Präsentation 
eines Geschäftsnachfolgers also nicht gestattet. ER kann deshalb, falls ein 
Grundstück, in welchem eine solche Apotheke eingerichtet ist, zur Zwangs
versteigerung kommt, die Apothekenkonzession dem Ersteher, selbst wenn 
er ein qualifizierter Apotheker ist, nicht verliehen werden .. Die Konzession 
verbleibt vielmehr dem damit Beliehenen oder fällt während der Dauer 
der Unveräußerlichkeit, falls d'!r Beliehene eine Apotheke einzurichten 
oder zu betreiben nicht mehr imstande ist, an den Staat zurück. Personal
konzessionen, welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni 
1894 verliehen worden sind, kommen für dieseE<'rage überhaupt nicht in 
Betracht. 

5ßon anberer 6eite (ffied]t0anttJalt unb Wotar ,\3 ero ins f ~ in \ßq.gtg. 1904 
Wr. 72 unb 1905 Wr. 78) ttJirb bie Ilfnfid]t tJerteibigt, baa bie tJerfäuf(id)e ~l,po~ 
tqefenfon&effion red]t5gültig ber,pfänbet ttJerben fann. 

4. Sm Slonfutje etne5 llf,potqefer5 qat ber Stonfur5berttJaHer mit 8u~ 
ftimmung be5 @läubigerau5fd]uffe5 bie 5ßerfügung über ba5 ~(,potqefengrunb~ 
fiücf unb bie sron~efiion, fofem (e~tere berfäufIid] ift. (\;5 ifi aber attJeifd· 
(Jaft, ob er befugt ifi, gegen ben )lliiUen be5 6d]ulbner5 burd] einen '1lritten bie 
2f,potqefe für ffied]nung ber WCafie fortfe~en 5u laffen. ~agegen fann ber st'on~ 
fur5berttJalter un5ttJeife1qaft ba5 2(,potqefengrunbftüd' freiqänbig ober burd) 
8ttJang5berfteigemng betfaufen unb in beiben rtäHen bem Stäufer ben 5ßeqicf)t 
auf bie Stonaeffion unb bie \ßräfentation bes Stäufer5 als Wad]folger sufid)ern. 

~JUn.~ ~rfcf)eib bom 27. 2CpriI 1894 befagt ferner, bat ber megiernng~tJtäjibent ag 
~ufjicf)ti3be~örbe berecf)tigt ift, bie ~orlegung be~ ßtoifcf)cn bem ~etfäufer unb 
srüufer einer ~potI)cfe aogejcf)lojjcnen Sfaufi)rrtrage~ belJllf~ Cl:injirljtnalJme ölt ber~ 
langeH. 
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.l;,1ierüoer ergingen ötuei 9JHn."Cl;rIaffe bom 9. weai 1851 unb 19. weärö 1852, 
bie fief) auf berfäuflief)e stonäeHionen oeöief)en unb folgenbes oefagen: 

Bei Subhastation eines Apothekengrundstückes ist das die 
Subhastation leitende Gericht befugt, qualifizierte Apotheker zum Mit
bieten auf das Grundstück und die Apotheke dadurch zu veranlassen, daß 
es denselben zusichert, den Meistbietenden unter ihnen der königl. Regierung 
zur Verleihung der Konzession zu präsentieren, und die königl. Regierung 
ist sowohl dem Gerichte, als auch dem Adjudikatar gegenüber verpflichtet, 
dem zu Präsentierenden, seine formelle Qualifikation vorausgesetzt, die 
Konzession zu verleihen. 

l8ei unberfäufIief)en llSerfonaIfonäeffionen tft ein gfeief)es lEerfaf)ren natürlief) 
ausgefef)Ioffen. lEgt f)ierüoer bas auf 6eite 254 aogebrudte amtlief)e 6ef)reioen. 

:tlie Cl;ntfef)eibung, 00 oei 3tuangsberfteigerungen bie I2rlJotf)deneinridj~ 
tung neoft ~erätfef)aften unb weaterialien a15 llSertinenoien bes .l;,1aufes an~ 
oufef)en finb, fjängt bon ber iJeftfteHung ao, 00 ber l8efi~er ber I2rHgemeinf)eit 
\iegenüoer eine bauernbe lEeroinbung ätuifef)en jener Cl;inrief)tung unb bem .l;,1aufe 
f)at f)erfteHen tuoHen. Sn biefem 6inne ergingen bie Urteile bes st.®. bom 
18. Suni 1895 unb bes ffi.05. bom 16. 3anuar 1895 unb 18. weäq 1896 (1lSf).3tg. 
1898 inr. 50, 57 unb 70). Sn einem neue ren Urteile bom 26. Suni 1909 (1lSf).8t\i. 
1909 inr. 97) f)at bas ffi.(&). oei einer fonöeffionierten 9llJotf)efe bie 9IlJotf)efen~ 
einrief)tung grunbfä~lief) a15 3uoef)ör be5 ®runbftüds im 6inne bon §§ 97 u. 98 
3iff. 1 l8.ßJ.l8. erHärt unb e5 a15 unerf)eblief) beöeief)net, bafl bie .\'tolwHion bes 
WlJotf)efers, bem bie crimid)tung gel)örte, nur eine jJerfönlief)e tuar unb bofl nur 
bos G:rbgefef)ofl bes .\)cmfes für ben 9ljJotf)efenbetrieb beftimmt tumbe. 

XIV. Apothekenbetrieb. 
::tie l8eftimmungen über ben eigentHef)en I2rjJotf)efenbetrieb, lueld)em bie 

ffiebibierte WjJotf)eferorbnung if)ren brUten :;tUel "lEon ber 91usübung ber lJf)arma~ 
öeutifef)en stunft felbft" getuibmet f)at; ]inb gegentuärtig in einer befonberen 91jJc
tf)efenbetrieMorbnung neu oufammengefaflt tuorben. :tliefe l8etrieMorbnuno 
regelt inbeffen ben I2rjJotf)efenbetrieb nid)t erid)öjJfel1b. 6ie tuirb bielmeI)l 
ergänöt burd) eine grofle 9hti\af)I teils feIbftänbiger Q3erorbnungen unb @efei>e i 

teUs erIäuternber 0:rIaHe, bie in if)rer ßiefamtf)eit erft bas für ben eigentIid)en 
l8etrieb ber jJreuflifd)en 9{jJotI)efen geItenbe ffied)t barfieHen. 1;ie tuid)tigften 
biefer l8etrieMborfef)riften 1inb folgenbe: 

1. bie 9XlJotf)efenbetrieMorbnung; 
2. bie lEerorbnung über bie I2rbgaoe ftarf tuirfenber I2rröneimittef; 
3. bie lEerorbnungen über ben lEerfef)r mit ~eI)eimmitteln; 
4. bie 1lS0Iioeiberorbnung über ben .l;,1anbel mit ~iften; 
5. bas 6üflftoffgefe~ nebft 91usfüf)rungsbeftimmungen; 
6. bie W(afl~ unb ~etuief)gorbnung nebft ben lEerorbnungen über bie IlSrüfung 

ber m5agen unb ~etuief)te; 
7. bie lßerorbnungen über ben Q3etfef)r mit ,2~mjJ~e, ::tijJ~tf)erieferunt, 

:!:uberfulin unb Shanfl)eitswegern; 
8. bie lEerorbnungen über ben lEedef)r mit weineraIölen; 
9. bie l8eftimmungen über bie l8eförberung bon I2rröneimitteIn auf Cl;ijenoal)nen; 

10. bie Series Medicaminum. 
lEon biefen l8eftimmungen finb bas 6üflfioffgefe~, bie m(afl~ unb (\)etuid)t5~ 

orbnung unb bie lEerorbnungen üoer m5agen unb ~etuief)te bereits im reid)s~ 
l\l'fe~hef)en 9!oief)nitt oe1)anbelt tuorben. ~ie Q3erorbnungen übrr fiad tuirfenbe 
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Wqneimittef, @ef)eilllmittel unb @ifte finben \tlegen if)rer gröf!eren @)elbftiinbig~ 
feit unb )Bebeutung in befonberen ;reHen (XV, XVI unb XVII) ihre ~t1ebigung. 
;t)ie )BetrieMorbnung fefbft aber, fo\tlie bie übrigen genannten ~erorbnungen 
unb bai3 groBe .))eer ber Heineren erliiutemben ~t1affe unb ~erfügungen finb 
nau)ftef)enb aogebntcrt. 

ApothekenbetriebsOl·dnung.1 ) 

Vom 18. Februar 1902. 

A. Einrichtung. 

§ 1. Eine Apotheke soll aus folgenden Räumen bestehen: 
1. der in der Regel im Erdgeschoß befindlichen Offizin; 
2. dem Vorratsraume fLir die trocken aufzubewahrenden Mittel 

Material- und Kräuterkammer nebst Giftkammer oder 
Giftverschlag 2 ) --; 

3. dem Vorratsraume zur Aufbewahrung der kühl zu haltenden Mittel 
- Arzneikeller (Gewölbe, Wandschrank usw.) 

4. dem Laboratorium; 
5. der Stoßkammer. 
Sämtliche Räumlichkeiten sollen verschließbar sein und nach Größe 

und Einrichtung dem Geschäftsumfang entsprechen. Ihre Zweckbestim
mung muß von dem zuständigen Regierungspräsidenten genehmigt sein 3 ). 

Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder zu anderen Zwecken benutzt, 
noch baulich wesentlich verändert werden und sind stets in gutem bau
lichen Zustande, sauber und ordentlich zu erhalten. 

§ 2. Der Apothekenvorstand (Besitzer, Verwalter) muß in demselben 
Hause wohnen, in welchem die Apotheke sich befindet 4). 

1) ~ie tJreuflijdje WjJotl)efenoetrieMorbnung ift nadj einem Urteil be~ .\'t.Cll. lJOl1l 
25. ,Juli 1901 (\ß1).3tg. 1901 jJlr ... 62) af!3 redjti3güHige ~erorbnung im E5inne bei3 
§ 367,5 E5tr.Cll.)B. anßulel)en. Ubertretungen berleloen werben bal)er, wenn lie ftraf' 
redjtlidj berfolgt werben, nadj bielem \ßaragrajJl)en (I. E5eHe 126) oeftraft. ~gl. I)iequ 
bie Q;rlafje lJom 21. ,Januar 1902 unb 30. ~eßemoer 1908 (E5eHe 211 unb 357). jffiic 
bai3 ü.~.Cll. in bem (auf E5eHe 360 aogebrucften) Urtcile Mm 18. jJeoruar 1907 aui3· 
fÜl)rt ift jebodj bie Wll.)B.ü. af!3 Ww3fül)rungi3berorbnung ßm Wllotl)eferorbnung nur 
injoweit gültig, ali3 il)re )Beftimmungen jidj mit ber ali3 Cllelet\ etlafjenen rebibiertcn Wllo> 
tl)eferorbnung bom 11. (lftooer 1801 becfen. ~iei3 gHt oelonberi3 für bie §§ 2, 42 unb 45. 

,Jn ber ~erfügung bom 18. 1I;eoruar 1902, mit welcf)er ber Wlinifter bie 2{ll.)B.ü. 
ben fficgierungi3llrälibenten üoerwici3, war beßüglidj ber jJleuerungen berleIbcn gelagt: 

Die neuen Bestimmungen sind, soweit sie von den bisherigen abweichen, zur Ver. 
meidung von Härten unter Berücksichtigung der Verhältnisse der einzelnen Apotheken 
mit entsprechender. Fristbewilligung zur Geltung zu bringen. 

~ic Wllotl)efenoettieMorbnung gilt für ben g(ll1ßen Umfang bei3 lltcuflifdjcn E5taatei3. 
2) Vgl. § 9 der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften vom 22. Februar 

1906. (Wmtl. Wnmerfg.) 
3) ~en .\'tonßcjfioni3emllfängern wirb ba1)et bei Übermittelung bet .\'ton3efjioni3-

mfunbe jeiteni3 be~ ffiegierungslltäfibenten ßur \ßflidjt gemadjt, bon ber jffi(1)1 bei3 für 
bie Wnlage ber ne'Uen Wpotl)efe in Wui3lidjt genommenen @runbftücfei3 Wnöeigc alt 
etftatten. ,,~or ftattgel)abtcr jßefidjtigung bei3 @runbftücfci3 unb Q;rteilung ber @e
ne1)migung öur Q;inridjtung barf bie 2lllotl)efe nidjt eingeridjtet unb bor ftattge1)abtcr 
ffiebijton nic!]t in )Betrieb gei eßt wcrben." 

4) ~et )Beöug einer 150 m metw ol)llUng auf füL3Cte Seit würbe jelbjtrebenb feiner 
<Mcnel)migung bebürfen_ jJlur ber Wllotl)efer lelbft, n id) t I ci ne jJ a m il i e . ift 3um jffiol)nen 
in ber 2fllotl)efe lJerllflidjtet. Wb er ei3 erfdjeint fraglid) , ob felbft biefe )8cftimmllng 
jid) redjtlid) begriinbcn Hiflt. ~n ber tc\). 2(jJ.O. ift fie nidjt entl)aHen. 
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Ausnahmen sind mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zulässig. 
Das Haus, in welchem eine Apotheke sich befindet, muß außen mit 

der Bezeichnung "Apotheke" und neben dem Eingang init einer für die 
Apotheke bestimmten Nachtglocke versehen sein. 

1. Die Offizin. 

§ 3. Die Offizih soll trocken, leicht lüftbar, hell und heizbar~ mit 
Rezeptier- und Handverkaufstisch, sowie mit den erforderlichen Waren
gestellen ausgestattet sein, deren oberer Teil offene Reihen für die Stand
gefäße bietet, während der untere Schränke oder Schiebekästen aus geruch
losem Holze enthält, welch letztere in yollen Füllungen laufen oder Staub
deckel haben müssen. 

Die Warengestelle in den zu ebener Jijrde" belegenen Räumen sollen so 
eingerichtet sein, daß zwischen der letzten Kastenreihe und demi<~ußboden 
sich eine Luftschicht befindet!). 

Die Offizin ist abends durch künstliche Beleuchtung von oben, ins
besondere am Hezeptiel'tische, gut zn erhellen. 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll geräumig, mit einer leicht zu reinigenden 
Platte versehen, auch bei Tage gut beleuchtet, mindestens mit einer feinen 
Tarierwage bis zu 1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g 
Tragfähigkeit hat, sowie den zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts 2 ) 

und den erforderlichen Arbeitsgcräten ausgestattet, vom Handverkaufs
tische räumlich oder in sonst geeigneter Weise getrennt und gegen das 
Publikum abgesperrt s,ein. 

§ 5. Der Handverkaufstisch, welcher eine Verlängerung des R/;lzeptier
tisches sein kann, ist mit eigenen Wagen und Gewichten, sowie mit be
sonderen Geräten auszustatten; derselbe soll ebenfalls eine le;icht zu reinigende 
Platte haben. 

§ 6. Für die Rezeptur sind mindestens folgende Geräte 3 ) erfqrderlich: 

1) ~ie ~efleibung bes \yuj3es ber ~arengeftene burd) eine mit Buftföd)em ber
;c1jene ®d)u~leifte entllJrid)t ber ~eftiml11Ung bes§ 3 ber ~ctrieMotbnurtg (iminAhL 
bom 3. IlilJril 1901). 

2) ®ie1je aud) ben l)ieröu ge1jörigen § 24: 
3) IJlad) ber ~(lJotljefenbettieMotbnung jollen in jeber ~ollalJotljefe alfo Ivenigftenll 

llotf)anben jein (§§ 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16,'17, 21, 22): 
a. für ben ffie5elJtiertifd): 

1 :rariettuage bill 1 kg :tragfraft; 
4 S)anb\tJagen (bie f1eittfte mit 5 g :tragfäljigfeit); 
@e\tJid)te bon 200 g ab\tJärtll; 
1 Grmulfionsmötfet bon ~oqellan ober imatmot mit .poI5~iftill; 
4 ~ot5Clfanmörjer; 
2 dfeme ~il1enmör[et; 
2 ~or5elfan.®albenmöt;er; 
1 ~iUenmajd)ine aus {;fi[en; 
1 ~illenmafd)ine aus .poI3, .parigummi ober .pom, jigniett ,,@ift"; 
1 :tablettenmafd)ine; 
1 .panbbamlJffod)et mit je 1 0nfunbierbüd)[e bon ,sinn unb ~or3ellan nebrt 
Sfolierborrid)tungen; 
~ufbet[d)jffd)en, ®lJatel, Böffel; 

b. für ben @ift[d)ranf bet Dffi5in: je 1 imörfer, Böffel, ~age, figniett 
,,@ift"; 

c. für bas imorjJIjium[d)ränfd)en: je 1 imörfer, Böffel, ~age, figniert "imor< 
lJIjinum" ; 

d. für ben 0oboformfaften: ie 1 imör[er, Böffel, ~age, [igniert ,,00boformium" 
(bie ~age autierljalb auf5ubelualjren); 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 17 
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ein Emulsionsmörser von Porzellan oder Marmor mit hölzernem Pistill, 
vier Porz;ellanmörser außer den bezeichneten (Messingmörser sind da-

neben zulässig), 
zwei eiserne Pillenmörser , 
zwei Porzellansalbenmörser, 
je ein bezeichneter Porzellanmörser für Gifte, Morphinum, Jodoformium, 
eine eiserne und eine aus Holz, Hartgummi oder Horn hergestellte 

Pillenmaschine, letztere, für die Mittel der Tab. B des Arzneibuches 1) 
bestimmt, mit " Gift " bezeichnet, 

eine Vorrichtung zur Herstellung von zusammengepreßten Arznei
zubereitungen (Tabletten), 

ein Handdampfkocher mit je einer Infundierbüchse von Zinn und 
Porzellan und den erforderlichen Koliervorrichtungen, 

außerdem Pulverschiffchen von Horn oder Hartgummi, Spatel, Löffel 
von Horn, Holz, Hartgunlmi oder edlem Metall, darunter bezeich
nete Löffel, je einer für Gifte, Morphinum und Jodoformium, 

endlich die erforderlichen Gefäße, Kästchen usw. zur Aufnahme der 
zu bereitenden Arzneien in ausreichender Zahl. 

Die Ausstattung mit Geräten, sowie mit Wagen und Gewichten (§ 4) 
richtet sich nach dem Umfange des Geschäftsbetriebes. 

§ 7. In der Offizin oder in einem an dieselbe anstoßenden Nebenraum 
ist eine Reinigungs-(Spül-)Vorrichtung, wenn möglich mit fließendem 
Wasser, anzubringen. 

e. für ben .\)anboedauf$ti[d): eigene Wagen unb (\)ettJidjte: 
f. für bie IDeaterial- unb sträuterfammer: bie erforberlidjen Wllgen unb 

(\)ettJidjte: 
g. für bie (\)iftfammer: je 1 IDeör[er, -I3öffel, Wage, figniert ,,(\)ift": 
h. für ba~ -I3aboratoriu m: 

1 ~amVffodj. unb ~eftillation~avvarat; 
1 Q:inrid)tung für freie ~euetung (jffiinbofen); 
1 :trocfen[djranf; 
bie erforbetlidjen Wagen unb (\)cttJidjte: 
1 I,ßreHe mit Sinn ober oeqinnten I,ßlatten: 
1 6djränfdjen für bie St'olier· unb I,ßrejitüdjer; 
je 1 .\folben 5u 1 -I3itcr unb 500 g: 
1 IDeejifolben 100 g mit IDeatfe am ~al[e: 
.; ~ollvivetten oon 5, 10, 20, 25 em; 
2 IDeejiVivetten 3u 5 unb 10 em in '/,0 geteilt; 
2 ~üretten 5n 25, 50 em '/'0 geteilt mit (\)laß~a~n unb 6tatio; 
1 6djeibetridjter; . 
1 (\)la~3t)linber 100 cm mit (\)laßftöVfer in 1 cm geteift; 
2 U~rgrä[er mit .\flemme; 
1 IDeo~tfdje ober We[tv~al[dje Wage; 
1 Q':6[tffator; 
1 .l3uftbab; 
1 6iebet~ermometer; 
.\faVillattö~rdjen, ®iebefölbdjen, ~edjerglii[er, lReagierglii[er; 
1 IDeifroffoV; 
1 l,ßerfolator; 

i. für bie ®tojifammer: 
1 IDeetallmörfer; 
1 jffiiege., 6djneibe. ober ®tamVfmeifer mit ~rett ober .\faften; 
6 6iebe lJCr. 1-6. 

~erner müHen in jeber mvot~efe bie in § 26 genannten ~üdjer lJor~anben fein. 
1) Unter "m r3neibudj" ttJirb [fetß baß geltenbe ,,2Tr3neibudj für bas ~eut[dje 

91eidj" oer[tanben (0131. § 26). 
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§ 8. Die Arzneimittel sind in Behältnissen von Glas, Porzellan, Stein
gut, verzinntem Blech, geruchlosem Holz oder sonst geeignetem Material 
aufzubewahren. 

Die Arzneibehältnisse sind in den durch den Ministerialerlaß vom 
22. Juni 1896 (Min.-Bl. f. d. inn. V. S. 123) bestimmten Farben l ) nach der 
Nomenklatur des Arzneibuches 2 ) inhaltsgemäß in dauerhafter Schrift deut
lich zu bezeichnen; lackierte Papierschilder mit Druck- oder deutlicher 
Schrift sind zulässig. 

Für die Standgefäße der Säuren und Laugen, sowie des Bromum und 
Jodum ist radierte Schrift statthaft 3). Sämtliche Behältnisse und Bezeich
nungen sind in gutem Zustande zu erhalten. 

§ 9. Jedes Arzneibehältnis darf nur das der äußeren Bezeichnung 
entsprechende Arzneimittel enthalten; in geteilten Kästen oder in Kästen 
mit einzeln bezeichneten Einsatzgefäßen von geeignetem Material kann der
selbe Stoff in verschiedener Form (ganz und zerkleinert) aufbewahrt werden. 

Papierbeutel als Einlagen in Kästen sind unstatthaft. Auf Arznei
mittel, welche zur schnellen Abgabe verpackt in ordnungsmäßigen Behält
nissen aufbewahrt werden, findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Arzneispezialitäten dürfen nur dann gemeinsam in Schränken oder 
Schiebekästen aufbewahrt werden, wenn sie in abgeschlossenen Packungen 
sich befinden, einzeln bezeichnet, sowie ordnungsmäßig und übersichtlich 
aufgestellt sind4). Eine äußere Bezeichnung der Schränke oder Schiebe
kästen ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

§ 10. Die sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. B des Arznei
buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkungs), 
mit Ausnahme des Phosphors, welcher in den Arzneikeller gehört, dürfen 
in der Offizin oder in einem geeigneten Nebenraum in kleinen Mengen in 
einem besonderen, äußerlich mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" be
zeichneten Behältnis vorrätig gehalten werden. Hinter der äußeren Tür 
desselben, welche außer der Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten 

1) :tIie j8 eöeicljnung ber W t5 neigefäfl e tuirb geregelt burclj ben Chlafl bei3 9lUnifteri3 
ber Wlebiöinalangelegen~eiten bom 22. 3'uni 1896 (I. 6eHe 315). :tIie \ßo!iöeibe'COrb
nung über ben SjanbeI mit @iften fommt für bielen ~aU nicljt in j8ettacljt (WlinAhl bom 
3. W\.Jril 1901). 

2) maclj einem WlinAhL bom 8. Wliit& 1906 ift ei3 unbebenf1iclj, tucnn in W\.Jo
tl)cfen mit älteren Q:imicljtungen auf ben 6tanbgefäflen für Wröneifh:u\.Je bie frü~er 
übHclje 6cljreibtueile 61) 'CU\.J u~ neben ber ie~igen 6iru\.Jlli3 bii3 auf tueiterei3 öllge1aHen 
tuirb. 

3) Q:ine gleiclje j8eftimmung ift in § 10 ber lßerorbnllng bom 22. 3'lllti 1896 
(i. 6eJte 319) unb in § 4 her @iftlJerorbnung (I. 6eHe 336) entf)aUen. 

Uber bie lßertuenbung bon W\.Jot~efenltanbgefäflen für 3'ob unb 3'ob. 
Wlungen beftimmt ein Wlin .• Q:r1. bom 7. ~eb'CUar 1908, 

daß die Verwendung von Apothekenstandgefäßen mit radierter Schrift für Jod und 
Lösungen von reinem Jod in Weingeist nach § 8 Abs. 3 der Apotheken-Betriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 nicht zu beanstanden ist. Dagegen sind Standgefäße für die 
freies Jod nicht enthaltende, farblose Jodtinktur in den durch den Erlaß vom 22. Juni 
1896 vorgeschriebenen Farben zu bezeichnen. 

4) Wuclj bei 6\.JeöiaHtäten müHen bie Wlittel ber :tabeHen B unb C entl\.Jted)enb 
ben lßor]cljriften in §§ 10 unb 11 aufbetua~rt tu erb en. 

ö) j8ei Wlitteln, beten 3uge~örigfeit ö-ur :tabelle B nicljt uni\l1Jeifel~aft feftfte~tf 
fann naclj bem Wlin.·Q:d. bom 31. :tIeöembet 1906 (I. 6eite 261) bii3 öur anbertueitigen 
Q:ntlcljeibung ben W1Jot~efern bie Wufbetua~rung unb j8elcljilberung über1aHen bleiben. 
Q:in lßetijeicljnii3 ber gebräucljHcljeren in ber jillirfung ben Wlitteln ber :tabeHe B gleiclj
fte1)enbcn ~{ti\neimittel ift im \ß~nrm. S'talenbet :teil I abgcbrudt. 

17* 
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ist, müssen drei oder vier ebenfalls verschließbare Abteilungen (Schränkchen 
oder zum Verschließen eingerichtete Schubfächer), je eine zur Aufnahme 
der Alcaloida, bei welchen auch die Cyanverbindungen aufbewahrt werden 
können, Arsenicalia und Mercurialia sich befinden. Die Türen dieser Ab
teilungen sind mit entsprechender dauerhafter Bezeichnung zu versehen 1). 

In diesem Giftbehältnis oder in einem besonderen Kästchen müssen 
sich die mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneten Geräte, 
mindestens: 1 Wage, 1 Löffel, 1 Mörser ebenfalls befinden; dieselben sind 
stets für die Verabfolgung und Verarbeitung jener Stoffe zu benutzen und 
nach dem Gebrauch sorgfältigst zu reinigen 2 ). 

Der Schlüssel zum Giftbehältnis ist zuverlässig aufzubewahren 3). 
§ 11. Die vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. C des Arznei

buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkung 4 ) 

sind in besonderen, nur für diese Mittel bestimmten Abteilungen der Waren
gestelle unterzubringen 5). 

1) >Bgl. 1)ier~u bie §§ 5-9 ber >Betorbnung über ben ~anbel mit @iften (:teif XVII). 
~ie für bie llivot1)efen befte1)enben >Borfef)riften über bie 9(nfberoa1)rung bon @iften, 
\tJelef)e über bie >Borfef)riften ber illiftberorbnung l)inaw:sge1)en, jinb naef) § 21 bet >Bey
orbnung bom 22. ~ebruar 1906 in Sfraft geblieben. Über bie Q3e~eief)nung ber llib. 
teilungen be0 @iftfef)ranfe0 etgingen im 3a1)re 1899 foIgeltbe Whn.<Q3efef)eibe: 

Die Bezeichnung "Vegetabilia" an der Abteilung des Giftschrankes, welche die 
Alkaloide enthält, ist sinnentsprechend und war früher ganz gebräuchlich, daher nicht 
zu beanstanden. 

Die Bezeichnung "Hydrargyra" statt "Mercurialia" an den Giftbehältnissen 
oder den Geräten, ebenso die Bezeichnung "Medicamenta tab. B." darf als sinnent
sprechend belassen werden. 

2) ~aji jebe llibteilung be0 illiftfef)tänfef)en0 befonbcre @eriite lJabelt müjite, ift fomit 
nief)t erfotberIief). Q:0 genügt eine 7lliage, ein ,göffel unb ein mörfcr für alle llibteilungen 
5ufammen. Q3efonbere @eroief)te brauef)cn nief)t bor1)anben &u fein, roie fief) auef) aU0 § 8 
ber ClJiftberorbnung beutIief) ergibt (f. Seite 337). 

3) Q;ine beftimmte ~erfon, \uelef)e bie Sef)lüjfel an fief) öU ne1)men 1)at, ift nief)t 
genannt. (8 roirb alfo genügen, ben Sef)IüHeI öum illiftfef)ranf tag0über am ffic&evtier. 
tijd) ober im Sfontor auffruberoa1)ren. 

4) Q3ei Wlitteln, beren .3uge1)örigfeit 3Ut :tabelle C nief)t unöroeifel1)aft feftfte1)t, 
fann naef) bem WlinAhl. bom 3l. ~eoember 1906 (f. Seite 261) bi0 öur anber\tJeitigcn 
Q:ntfef)eibung ben llivot1)efem bie lliufberoa1)rung unb Q3efef)ifberung überlafjen bleiben. 
Q:in >Beröeief)ng ber gebräuef)Iid)eren in ber 7lliirfung ben Wlitteln ber :tabcHe C gleid)< 
fte1)enben llir&neimittel ift im ~1)arm. Sfalenber :teil I abgebrucft. 

5) ~iet&u ergingen folgenbe Wlin.>Q:rlaHe: 
Die An bringung besonderer Mahn ungen zur Aufmerksamkeit an den Ge

fäßen einzelner differenter Mittel ist durch die geltenden Bestimmungen nicht ver
boten (1899). 

Auf den Standgefäßen der trocknen narkotischen Extrakte genügt die 
einfache Bezeichnung Extr. Belladonn. sicc., Digit. sicc. usw. Zusätze wie: 1 +'1, 
sumatur duplum u. dgl. sind nicht notwendig. (3. April 1901). 

Die Aufbewahrung von Hydrarg. oxydul. nigr. unter den vorsichtig aufzu
bewahrenden Arzneimitteln kann nicht beanstandet werden. (3. April 1901). 

Migränin, mit einem Gehalte von nur 9 T. CoffeIn auf 90 T. Antipyrin, ist zu 
den Mitteln der Tabelle C des Arzneibuches für das Deutsche Reich nicht zu rechnen; 
die Standgefäße für Migränin in den Apotheken sind deshalb mit schwarzer Schrift 
auf weißem Grunde zu bezeichnen. (20. Februar 1900.) 

Die mit Sublimat und Jodoform usw. getränkten Verbandstoffe sind ohne Ein
schränkung dem freien Verkehr überlassen, können daher von Apothekern anstandslos 
ohne ärztliche Verordnung abgegeben werden; eine Verweisung dieser Stoffe in den 
Separandenraum oder Giftschrank würde den Verkehr ohne zwingenden Grund er
schweren. (15. Februar 1892.) 
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§ 12. Morphinum· und dessen Salze, sowie für die Rezeptur vorrätige 
Zubereitungen derselben (Verreibungen, Lösungen) sind in der Offizin in 
einem besonderen, lediglich für diesen Zweck bestimmten, verschließbaren, 
mit "Tab. C" bezeichneten Schränken, welches aber von dem sonstigen 
Aufstellungsplatz der Mittel der "Tab. C" entfernt angebracht sein muß, 
aufzubewahren. 

Als Zubereitungen des Morphinum und seiner Salze für die Rezeptur 
sind allein zulässig: 

1. eine Verreibung von 1 T. des Morphinum hydrochloricum oder eines 
anderen Morphinumsalzes mit 9 T. Zucker; 

2. Lösungen von 1 T. dieser Salze in 49 T.: 
a. Aqua destillata, 
b. Aqua amygdalarum amararum. 

Als Standgefäße für Morphinum, dessen Salze und die vorbezeichneten 
Zubereitungen sind dreieckige Gläser zu verwenden, welche an einer Seite 
die vorschriftsmäßige Bezeichnung des Inhalts in eingebrannter roter Schrift 
auf weißem Schilde tragen l ). 

Der Innenraum des Schränkchens muß aus zwei Abteilungen bestehen, 
deren eine, mit verschließbarer Tür versehen, für die unvermischten Mor
phinumpräparate bestimmt ist, während in der anderen offenen die Lösungen 
und Mischungen aufzubewahren sind. 

Es ist verboten, abgeteilte Pulver von Morphinum oder dessen Salzen, 
sowie von Hydrargyrum chloratum oder - abgesehen von Abi:;. 2 Nr.l 
dieses Paragraphen - Verreibungen dieser Mittel mit anderen Stoffen vor
rätig zu halten. 

§ 13. Lösungen von Extrakten mit Ausnahme der narkotischen 2), 
abgeteilte Pulver für die Rezeptur 3) , zusammengepreßte Arzneizuberei
tungen, welche Arzneistoffe der Tabellen Bader C des Arzneibuches ent
halten, mit Ausnahme der Santoninum bis 0,05 g oder Coffeinum bis 
0,1 g enthaltenden4 ), fertige Abkochungen, Aufgüsse, mit Ausnahme 

l) )ffiie au§ § 6 ber jßetrieMorbnung fO\1.Jie § 9 ber @iftberorbnung (1. (Seite 338) 
l)erborge~t, müHen .. uudj befonbere @eräte für W'lorlJ~ium ()ffiage, tT)lörfer, ,\,löffel) 
bor~anben fein. libet biefeIben befagt ein W'linA~tI. bon 1899 folgenbe§: 

Die Bezeichnung "Gift" auf den für die Dispensation vom Morphin bestimmten 
Geräten ist mit Rücksicht auf die ungenügende Unterscheidung von den Geräten für 
die Arzneistoffe der Tab. B nicht zulässig. Die Geräte sind entweder mit "Tab. C" 
oder mit "Morphinum" zu bezeichnen. 

2) ,\,löfungen natfotifdjcr @!trafte nadj ~orfdjrift be§ Wröneibudj§ bereitet 
(@llmft 10, )ffiaHer 6, @1tnetin 3, )ffieingeift 1) bürfen alfo borrätig ge~alten werben. 

3) ::!ler § 12 berbietet ba§ ~ottätig~alten abgeteilter \ßulber bon W'lorlJ~ium unb 
stalomel, ber § 13 ba§ ~ottätig~alten abgeteilter \ßulber über~aulJt, inbe§ nur Mn 
foldjen, weldje fÜt bie ffiqelJtur bienen. Wb geteilte \ßulber für ben Sjanbbedauf 
bütfen borrätig ge~alten werben. ::!lief eIben bütfen abet natütlidj nur foldje (Stoffe ent· 
l)alten, beren Wbgabe im Sjanbbetfauf nadj ben ~ieriiber befte~enben ~orfdjriften (1. 
:teil XV) öuläHig ift. ::!ler ~ebenfa~: ,,\1.Jeldje Wtöneiftoffe ber :tabellen Bober C be§ 
Wqneibudj§ ent~alten" beöie~t fidj nur auf ,,&ufammengelJteflte Wr&neiöubereitungen", 
n idj t audj auf "abgeteilte \ßulber für bie ffieöelJtur". 

4) Sjier&u erging folgenbet ergänöenber W'lin.·@tl. bom 31. ::!leöember 1906: 
Die Bestimmung im § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 

über das Vorrätighalten zusammengepreßter Arzneizubereitungen, die Arznei· 
mittel der Tabellen B oder C des Arzneibuches enthalten, findet sinngemäße Anwen· 
dung auch auf die zusammengepreßten Zubereitungen aller in jenen Tabellen nicht 
verzeichneten Arzneimittel von gleicher Wirkung. 
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der in das Arzneibuch aufgenommenen, dürfen nicht vorrätig gehalten 
werden 1). 

Salzlösungen vorrätig zu halten, ist gestattet, wenn die gelöste Sub
stanz nicht zersetzbar und die Lösung haltbar ist; das Lösungsverhältnis 
ist auf der Signatur des Standgefäßes in gleicher Weise wie die Bezeichnung 
des Inhalts zu vermerken~). Die Lösungen sind ordnungsmäßig aufzu
bewahren. 

§ 14. Diejenigen Mittel, welche durch Lichteinfluß leiden, sind in 
schwarzen oder gelben Gläsern oder sonst nach Vorschrift des Arzneibuches, 
/tUe übrigen Mittel so auf7;ubewahren, daß sie in tadellosem Zustande bleiben; 
narkotische und aromatische Pflanzenteile sollen in gut schließenden Be
hältnissen, Jodoformlum mit den bezeichneten Dispensiergeräten in einem 
besonderen Schrank oder Kasten untergebracht werden. Eine bezeichnete 
Wage für Jodoformium ist außerhalb dieses Behältnisses gesondert auf
zubewahren. 

§ 15. Die Standgefäße und Schiebekästen sind in Gruppen alphabe
tisch übersichtlich zu ordnen. 

2. Die Material- und Kräuterkammer. 
Vorratsraum für die trocken aufzubewahrenden Mittel, mit der Giftkammer 

oder dem Giftverschlag. 

§ 16. Dieser Vorratsraum, welcher zur Aufnahme aller trocken auf
zubewahrenden Mittel dient, soll hell, trocken, leicht lüftbar und mit ein
fachen, dauerhaft gestrichenen Warengestellen, sowie den erforderlichen 
Wagen und Gewichten 3) ausgestattet sein. Schiebekästen müssen aus 

Bei Arzneimitteln, deren Zugehörigkeit zu den Mitteln der Tabellen B oder C 
nicht unzweifelhaft feststeht, kann bis zur anderweiten Entscheidung den Apothekern 
die Aufbewahrung und Beschilderung überlassen bleiben. 

0'n einer ~erfügung vom 14. 0'uH 1905 gab ber l8erlinet ~o1i5eiprä\ibent befannt: 
daß nach Entscheidung des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten 

vom 28. Juni 1905 das Verbot in § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902 sich nur auf das Vorrätighalten von zusammengepreßten Arzneizubereitungen 
bezieht, es aber den Apothekern überlassen bleibt, auf ärztliche Verordnungen ver· 
langte Präparate dieser Art von Fall zu Fall zu beschaffen. 

1) g(ad) einem Cftlajj bes WCinifters ber WCebiöinalangelegenI)eiten vom 4. 0'Ultuar 
1910 bürfen aud) ~tnreibungen ober \!(nfd)ütte111ngcn von in )fiaHer unlösfid)ell 
)2(töneiftoffen füt bie ffieöevtur in ben \!fpotl)efen nid)t vorrätig geI)aHen toerben. 

2) Über bie l8qeid)nung ber ,lJöfungsverI)ältniHe erging nad)fteI)enber 
WCin .• @;t1. vom 28. WCai 1902: 

Auf die an die Technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten ge· 
richtete, mir vorgelegte Eingabe vom 5. März d. J. erwidere ich nach Anhörung der 
Kommission, daß das Arzneibuch für das Deutsche Reich (IV. Ausg.) auf Seite 19 
unter 2 Anweisung gibt, wie ein durch Bindestriche bezeichnetes Lösungsverhältnis 
aufzufassen ist. Seitdem ist es in den Apotheken ein allgemeiner Gebrauch geworden, 
alle Angaben, betreffend das Lösungsverhältnis, möge dasselbe durch Doppelpunkte, 
Bindestriche, Bruchstrich oder Klammern bezeichnet sein, ebenso aufzufassen. Es 
ist daher ein Rezept - Solutio acidi borici 10 : 500 - so auszuführen, daß 10 g Bor· 
säure in 490 g Wasser gelöst werden, und ist dementsprechend dasselbe zu berechnen. 
Bei Verordnungen, auf welchen nicht ausführbare Lösungsverhältnisse angegeben sind, 
ist Rücksprache mit dem Arzt zu nehmen. 

@;ine gIeid)e l8eftimmung ift in ber ~eut\d)en \!fqneita!e ßiffer 11 b entI)aIten. 
3) @;in WCin.-@;rI. vom 20. ~ebruar 1900 befagt l)ier&u: 
Die Zahl und Art der für die Laboratorien und die Materialstuben 

Iler Avotheken erforderlichen Wagen und Gewichte wird in jedem Einzelfalle dW\l4 
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geruchlosem Holz gefertigt sein, in vollen Füllungen laufen oder Staub
deckel haben. 

Ist für größere Vorräte ein besonderer Raum,z. B. eine besondere 
Kräut~rkammer, vorhanden, so ist derselbe entsprechend auszustatten. 

§ 17. Die Giftkammer 1 ) soll sich in dem Vorratsraume (§ 16) befind"n 
und eine durchbrochene oder feste Umwehrung haben, welche außer dlw 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. Sie muß durch Tages
licht gut erhellt und so geräumig sein, daß ein erwachsener Mensch sich 
zum Abwägen der Gifte frei darin bewegen kann. Die Eingangstür ist an 
der Außenfläche auf schwarzem Grunde in weißer Schrift mit der Bezeich
nung "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" zu versehen. 

In der Giftkammer ist der mit dem erforderlichen Arbeitstische (Dis
pensierplatte) versehene Giftschrank aufzustellen, dessen Tür in gleicher 
Weise wie die Eingangstür zur Giftkammer zu bezeichnen und außer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. [n dem Giftschranke 
müssen sich die im § 10 erwähnten drei oder vier verschlossenen und an 
den Türen entsprechend bezeichneten Abteilungen für die Vorräte der sehr 
vorsichtig aufzubewahrenden Mittel befinden. Die im § 10 bezeichneten 
Geräte müssen auch hier vorhanden sein. 

Wo die Verhältnisse die Anlage der Giftkammer in dem Vorratsraume 
nicht gestatten, darf ein anderer, sicher und wenn möglich neben dem 
Vorratsraume belegener, von den Wohnräumen und Wirtschaftsgelassen 
völlig getrennter Raum dazu benutzt werden. 

Sollten vorübergehend größere Mengen zubereiteter Gifte gebraucht 
werden, so können dieselben in dichten und festen und fest verschlossenen 
Behältnissen auch außerhalb des Schrankes in der Giftkammer mit den 
zur Herstellung solcher Giftmischungen dienenden Gefäßen usw. aufgestellt 
werden. 

Der Schlüssel zum Giftschrank ist zuverlässig aufzubewahren 2). 
Ist der Bedarf an Gift so gering, daß der gesamte Vorrat in dem GUt

behältnis der Offizin aufbewahrt werden kann, so ist eine besondere Gift
kammer nicht erforderlich. 

Der Handel mit Giften ist durch die Polizei verordnungen vom 24. August 
1895 und 16. Oktober 1901 geregelt3). 

§ 18. Ein etwa vorhandener Trockenboden soll fugendicht und sauber 
gehalten sein. 

3. Der Arzneikeller. 
Vorratsraum für die kühl aufzubewahrenden Mittel. 

§ 19. Die kühl zu bewahrenden Arzneimittelvorräte gehören in den 
Arzneikeller, welcher gepflastert oder zementiert oder asphaltiert oder ge
dielt, möglichst hell, luftig und trocken sein soll. 

An gleicher Stelle ist auch, vor Licht geschützt, der tierische Impf
stoff aufzubewahren. Der Verkehr mit Impfstoff unterliegt den Vorschriften 
des Erlasses vom 28. Februar 19004 ). 

den Umfang des Geschäftsbetriebes bestimmt. Das Vorhandensein von Präzisions
wagen, deren Tragfähigkeit weniger als 1 kg beträgt, kann in diesen Geschäftsräumen 
nur dann verlangt werden, wenn der Geschäftsbetrieb solche Wagen erforderlich macht. 

1) ~gl. ljier3u §§ 5-9 ber @ifttJerorbnung (:reH XVII). ~ür 9t.\.lOtljefen befteljt 
nad) ber @ifttJerorbnung eine ~ervfltd)tung &Ut 9tnlage einet befonbeten @iftfammer 
nid)t, fonbern bie ~ottäte fönnen in bet :Offi3in untergebtacf)t werben. 

2) ~gl. ljierßu bic ~uflnote 3 auf @leite 260. 
3) Se~t ~.~. tJom 22. ~ebruar 1906 (f. @leite 336). 
4) ~e~t minA~;d. tJom 23. ~nuar 1910 (i. @leite 298). 
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Der Arzneikeller ist in ähnlicher Weise wie die Materialkammer ein
zurichten, jedoch ist eine Wage nicht erforderlich. 

Falls ein Keller wegen Grundwassers oder aus sonstigen triftigen 
Gründen nicht brauchbar ist, so'kann an seiner Stelle ein Gewölbe oder ein 
großer Wandschrank im Erdgeschoß benutzt werden. Dieser Raum darf 
so wenig wie der Arzneikeller mit Wirtschaftsräumen oder dem Labora
torium in unmittelbarer Verbindung stehen, 

Der Phosphor muß im Arzneikeller, und zwar unter Wasser, in einer 
mit Glasstöpsel verschlossenen, bezeichneten Flasche, welche in Sand oder 
Asbest in einer außen lackierten, ,bezeichneten Eisenblechkapsel steht, 
aufbewahrt und nebst allen Phosphorzubereitungen in einer Mauernische, 
welche mittels einer eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen, bezeichneten 
Tür verschlossen ist, oder in einem eisernen Schranke oder in einer anderen, 
gleich feuersicheren Weise unter Verschluß aufgestellt werden, 

§ 20. Wenn besondere Räume zur Aufnahme überschießender Vor
räte, welche in den vorhandenen Standgefäßen nich.t untergebracht werden 
können, eingerichtet sind, ,so, müssen dieselben unter Berücksichtigung 
der Vorschriften über die Absonderung der vorsichtig aufzubewahrenden 
Mittel bei' deutlicher Bezeichnung der Behältnisse ordentlich gehalten 
werden. 

Mittel der Tab. B des Arzneibuches dürfen hier niemals Platz 
finden. 

4. Das Laboratorium. l ) 

§ 21. Das Laboratorium soll nach Größe und Ausstattung dem Ge
schäftsbetriebe entsprechen, hell und leicht lüftbar, feuersicher, am Fuß
boden wasserdicht und init feuerfester Decke versehen sem 2 ). 

Dasselbe soll mindestens mit einer kleinen Dampfkoch- und Dampf
destillationsvorrichtung 3 ) nebst erforderlichen Ausrüstungsgegenständen, 

l) .sn bellt \2!1Jot~efen{aboratorium Wnnen jeber5eit aud) d)cmifd)c U n t e r
fud)ungen bon ~a~rungilmittefn, (\)cnulimitteIn, (\)ebraud)ilgegenftänben ober 
1J{)l)fiologifdje Unterfudjungen (S)arn, 9Ragenfaft, @'l1Jutum Ufll1.) aUilgefül)rt werben. l8ei 
\2!uilfü~rung baftetio{ogifdjer Wtbeiten finb jebodj bie burd) l8f. beil ffieidjilfan51eril 
bom 4.9Rai 1904 betöffentfidjten 7Sotfdjriften übet bail Wrbeiten unb ben 
7Serfe~r mit .\hanf~eitilerregern, auilgenommen ~efterreger, 5u betücffidjtigen 
(f. @'leite 305). 

2jlÜber bie feuetfidjete 2(nfegung beil .\3aboratoriumil erging nadjftc~ellber 
9RinAhL tJom 22 . .suni 1894: 

Der § 21 des Erlasses vom 16. Dezember 1893, die Einrichtung und den Betrieb 
der Apotheken betreffend, macht einen Unterschied zwischen feuersicher und feuer· 
fest, indem er vorschreibt, daß das Laboratorium überhaupt feuersicher, die Decke 
aber feuerfest sein soll. Danach genügt es, daß in den Wänden etwa vorhandene Holz· 
teile berohrt und mit einer 2 cm starken Kalk· oder Zemcntschicht überputzt sind. 
Dagegen muß von einer feuerfesten Decke verlangt werden, daß sie entweder ganz 
gemauert, also gewölbt oder durch einen ~Iantel von Wellblech geschützt sei, welcher 
letztere an den Deckenteilen befestigt sein kann. 

Mit Rücksicht jedoch darauf, daß explosive oder feuergefährliche Stoffe in den 
Apothekerlaboratorien heutzutage kaum noch zur Verarbeitung gelangen, will ich es 
bei den bestehenden Apothekern als genügend ansehen, wenn die Decke keine freien 
Holzteile zeigt, sondern wenn diese, soweit sie vorhanden sind, in der vorgedachten 
Weise durch eine Kalk· oder Gipsschicht von mindestens 2 cm Stärke bekleidet sind. 

Bei Neuanlagen von Laboratorien aber muß es jedenfalls bei der Forderung einer 
feuerfesten Decke verbleiben. 

3) S)ieWt erging ein gemeinfamer 0:rL ber 9Riniftet für ~anbet unb (\)e\l1erb~ 
Hn~ bn ;mcb .• Wngefegen~eitcn tJOlll 16. ~anuar 1894: 



Apothekenbetriebsordnung. Laboratorium. 26ii 

einer Einrichtung für freie Feuerung und einem Trockenschrank sowie mit 
den erforderlichen Wagen und Gewichten ausgestattet sein. 

Mit Genehmigung des Regierungspräsidenten kann der TroQkenschrank 
auch an einem anderen Orte aufgestellt werden, muß dann aber verschließ
bar sein und den sonstigen Vorschriften entsprechen. 

Min.-Erl., betr. die Dampfapparate in den Laboratorien der Apotheken. 
Vom 16. Januar 1894. 

Die in den Laboratorien der Apotheken verwendeten Dampfapparate lassen sich 
,"on dem Gesichtspunkte der 'Betriebsüberwachung aus in drei Gruppen teilen: 

1. die regelmäßigen, mit höherem Druck betriebenen Dampfkessel, 
2. die offenen, sogenannten Dampfkessel, 
3. die Apothekerkessel von geschlossener Bauart. 

Die zu 1. bezeichneten Kessel unterliegen den Vorschriften über die Genehmigung 
und Untersuchung der Dampfkessel (Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 16. März 1892/6. Mai 1893). Sie umfassen ohne Ausnahme alle die Kessel, die 
mit einem höheren überdrucke als dem einer halben Atmosphäre betrieben werden. 

Die offenen Apothekerkessel - meist Gefäße, deren Deckplatten mit Löchern 
versehen sind, in die Töpfe ohne weitere Befestigung eingehängt werden - unterliegen, 
da sie als Dampfkessel nicht angesehen werden können, den für Dampfkessel erlassenen 
Vorschriften nicht. 

Die Apothekerkessel von geschlossener Bauart endlich, die meist so hergestellt 
sind, daß die Töpfe durch Einschrauben oder durch einen festen Verschluß (Bajonett-, 
Bügelverschluß usw.) gehindert sind, sich bei entstehendem überdruck zu heben, müssen 
rechtlich als Dampfkessel angesehen werden und deshalb entweder allen Vorschriften 
des Dampfkesselrechts unterstellt; oder nach § 22 Abs. 3 der allgemeinen polizeilichen 
Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln (Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 5. August 1890, R.G.BI. S. 163) mit der Atmosphäre durch ein unver
schließbares in den Wasserraum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m Höhe 
und mindestens 8 cm Weite verbunden werden. 

Da jedoch die Betriebsgefahr bei der geringen Größe dieser Apparate und dem 
unbedeutenden Druck, mit dem sie betrieben werden, nur unerheblich ist und sich 
noch dadurch mindert, daß sie meist von sachverständigen und überlegten Personen 
gebraueht werden, so werden für diese Apothekerkessel von geschlossener Bauart auf 
Grund des gedachten § 22 Ziffer 3 folgende Erleichterungen zugelassen: 

An Stelle des in den Wasserraum hinabreichenden 8 cm weiten Standrohrs darf 
ein vom Dampfraum ausgehendes und von ihm nicht abschließbares offenes Stand
rohr entweder in Hebform oder nach Art der abgekürzten ~Ianometer mit mehreren auf 
und 'nieder steigenden Ästen oder Schenkeln angewendet wernen, bei dem die Summe 
der Längen der aufsteigenden Schenkel bei Wasserfüllung 5 m, bei Quecksilberfüllung 
368 mm nicht übersteigen darf, und dessef.l:lichte Weite bei einem Inhalte des Kessels 
von 0-60 I wenigstens 25 mm, von 60-9'> I wenigstens 30 mm, von 95-160 I wenigstens 
40 mm, von 160-250 I wenigstens 50 mm, von 250-350 I wenigstens 60 mm, von 350 
bis 450 I wenigstens 70 mm, von 450 00 I wenigstens 80 mm betragen muß. 

Für Apothekerkesselbis zu 60 1 Inhalt darf von einem Standrohre gänzlich abge
sehen werden und an seine Stelle ein direkt belastetes Sicherheitsventil treten. 

lJerner erliell ber ~anbeIi3minifter unter bem 14. 2Ipti11898 nodj folgenbe ~e· 
ftimmung: 

Auf Grund der Ziffer 3 des § 22 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. August 1890 (R.G.BI. S. 163) über die Anlegung von Dampfkesseln bestimme ich 
hierdurch, daß bei Kochkesseln, worin Dampf aus Wasser durch Einwirkung von 
Feuer erzeugt wird, an Stelle des 5 m hohen und 8 cm weiten, in den Wasserranm 
reichenden Standrohrs allgemein gestattet werde, vom Dampfraum ausgehende, nicht 
abschließbare Rohre in Heberform oder mit mehreren auf und ab steigenden Schen
keln anzuwenden, deren aufsteigende Äste zusammen bei Wasserfüllung nicht über 
5 m, bei Quecksilberfüllung nicht über 0,37 m Höhe "haben dürfen, während der licht\) 
Durchmesser ruI\d",r RQhre überall bei einer wasserberührten Heizfläcbl) 
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Eine Presse mit Zinn- oder verzinnten Einsätzen (Platten), sowie ein 
mit Luftlöchern versehenes Schränkchen zur Aufbewahrung der Koller
und Preßtücher ist hier oder an einem benachbarten anderen Orte sach
gemäß aufzustellen. Die Kolier- und Preßtüeher (Beutel) sind, soweit 
erforderlich, zu bezeichnen. 

Die in dem Arzneibuche vorgeschriebenen Reagentien und maßanaly-
tischen Lösungen 1) nebst den dazu gehörigen Geräten 2), nämlich· mindestens: 

ein Kolben zu 1 I, 
ein Kolben zu 500 g, 
ein Kolben zu 100 g Inhalt mit engem Hals und einer Marke, 
vier Vollpipetten von 5, 10, 20, 25 cem, 
zwei Meßpipetten zu 5 und 10 ecm Inhalt, in 1/10 ccm abgeteilt, 
zwei Büretten zu 25-50 ccm Inhalt, in l/to cem abgeteilt, mit Glas-

verschluß versehen, nebst Stativ, 
ferner: 

ein Scheidetrichter, 
ein Glaszylinder zu 100 ccm Inhalt mit Glasstöpsel, ohne Tüllc, in 1 ccm 

abgeteilt, 
zwei Uhrgläser mit Klemme, 
eine Wage zur Bestimmung des spezifischen Gewichts und für feinere 

Wägungen (z. B. eine Mohrsehe oder Westphalsehe Wage), 

bis zu I qm 
2 
3 
4 
5 
6 

betragen muß. 

mindestens 25 mm 
30 
35 
40 
45 
50 

bis zu 7,5 qm mindestens 55 mm 
8,5 60 

10,0 65 
11,5 70 
13,0 75 

über 13,0 80 

Hat das Standrohr oder ein Teil desselben einen anderen Querschnitt, so ist eine 
Querschnittsgröße maßgebend, die der Kreisfläche mit dem angegebenen Durchmesser 
gleichkommt. . 

Durch diese Vorschriften, die auch auf die Verfügung vom 16. Januar 1894 (B. 
12855 M. f. H. und M. 217 M.d. g. A.) für Apothekerkessel sinngemäß Anwendung 
finden, werden alle früheren Erlasse, die sich auf den gleichen Gegenstand beziehen, 
aufgehoben. 

'1>ie in ben Eaboratorien ber 2{f,lot~efen bor~anbenen, lebigfidj ~u f,l~arma~eutifdjcn 
ober Unterridjg~werfen benutlten '1>eftiUieraf,lf,larate, finb bon ber ftänbigen Sfontrolle 
frei, aud) wenn ber '1>amf,lffeffel b~w. bie qröf!ere mlafe me~r al~ 17,175 I Sn~alt ~at. 
'1>agegen ift bie SfontroUe über bie ~um WOtreiben bon Wlaifdje geeigneten '1>eftiUier. 
af,lvarate in Wvot~efen, wenn bie mlafen einen 17,175 I überfteigenben Sn~a1t ~aben, 
aufredji öu er~a1ten (WlinASerf. Mm 10. '1>e~ember 1881). 

1) Über bie 2{j(foewa~rung bon ffieagentien im Wvot~efen{abotatorium be
fagt eine )Serfügung be~ ffieg .• ~räfib. in 6tettin bom 23. Sufi 1908 folgenbe~: 

Auf Ihre Eingabe vom 28. Juni 1908 erwidere ich Ihnen ergebenst, daß die Auf
bewahrung von starken Giften, wie z. B. Acid. arsenic., Brucin, Hydr. bichlorat. 
in einem unverschlossenen Reagentienschrank des Laboratoriums nicht gestattet 
werden kann. Die Gifte gehören bestimmungsgemäß in den Giftschrank und sind dort 
in weiß auf schwarz bezeichneten Gefäßen aufzubewahren. Es kann jedoch nachgegeben 
werden, daß diejenigen giftigen Reagentien, welche als gebrauchsfertige Lösungen 
zur Untersuchung der Arzneimittel vorrätig zu halten sind, z. B. Hydrarg. bichlor. 
1 + 19, Liqu. Hydr. bichlor. spir. volum. in Mengen, welche dem wirklichen Bedarf 
entsprechen, gemeinsam mit den übrigen Reagentien und ebenso wie diese bezeichnet 
im Reagentienschrank aufbewahrt werden. 

2) Q;ine )SerVffidjtung 3m: Q;idjung biefer GJeräte für ba~ Ea6oratorium ber W~Q' 
t~efer liegt nidjt bor. )Sg!. ~ierüber bie Wui3fü~tun~en auf 6cite ~7, 
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ein Exsikkator, 
ein Luftbad, 
ein Siedethermometer , 
mehrere Kapillarröhrchen, 
mehrere Siedekölbchen, Bechergläser und Reagierzylinder, 
ein Mikroskop 1), 
ein Perkolator, 

sind vorrätig zu halten und sachgemäß in den Geschäftsräumen aufzu
bewahren. 

Für diejenigen Reagenticn, welche in einem anderen Raum der Apotheke 
in gebrauchsfähigem ~ustande vorrätig gehalten oder welche bei Bedarf 
hergestellt werden, sind besondere Gefäße nicht erforderlich. 

o. Die Stoßkammer. 

§ 22. Zum Zerkleinern der Arzneimittel dient ein besonderer, heller 
Raum, in welchem außer einem ArbeitstIsche die erforderlichen Werkzeuge 
(Metallmörser, Wiege, Schneide- oder Stampfmesser mit Brett oder Kasten 
und dgl.) ihren Platz finden. Die im Arzneibuche geforderten Siebe sind, 
mit den vorgeschriebenen Nummern versehen, an geeignetem Platze, gegen 
Verunreinigung geschützt, aufzubewahren. Siebe für stark wirkende und 
stark riechende Mittel sind entsprechend zu bezeichnen 2). 

§ 23. Alle Nebenräume, mit Ausnahme der in den §§ 18 und 20 er
wähnten, sind mit einem Arbeitstisch auszustatten; sie sind außer der Zeit 
der Benutzung tunlichst verschlossen zu halten. 

§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 
1 kg Tragfähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 
500 g abwärts präzisiert sein und den Bestimmungen der Eichordnung 
für das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884, der Bekanntmachung 
vom 27. Juli 1885 (Reichsgesetzbl. 1885, S. 14 und 263) und der Bekannt
machung über die Prüfung der 'Vagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 entsprechen 3). . 

Alle zwei Jahre sind sämtliche in der Offizin und den Nebenräumen 
in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte dem nächstliegenden Königl. 
Eichungsamt zur Prüfung vorzulegen. Handelswagen und Handelsgewichte 
dürfen auch dem nächstliegenden Gemeindeeiehungsamt zur Nacheichung 
vorgelegt werden. 

Damit die Frist von zwei Jahren möglichst innegehalten wird, soll die 
Vorlegung alle zwei Jahre in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem 
die erste V orlegung stattgefunden hat. 

Der Nachweis der erfolgten V orlegung wird durch die darüber von dem 
Eichungsamte auszustellende Bescheinigung geführt. 

§ 25. Die Vorschriften der §§ 8, 9, 11, 13, 14 und 15 gelten auch für 
die Vorratsräume. Ausgenommen sind die im § 14 für Jodoformium ge
troffenen Bestimmungen. 

1) Um bie born 2(t3neioudJ botgefdJtieoenen Untetfud)ungen au§füljten 3U 
fönnen, tft e§ etfotbedidJ, bajj ba§ Wliftoffov mit einem Dfulatmihometet au~. 
geftattet ift. 

2) ;tIiejet ®a~ ift nadJ einem WlinABefdJeib born ~aljre 1899 baljin 5u berfteljen, 
baa, jooalb fidJ ba§ ISebürfni§ für ben QlebraudJ eine§ ®iebe§ für ftarftoirfenbe Wlittel 
in ber 2(votljefe ergibt, ein joldJei3 3u befdJaffen unb entjvredJenb 3U becreidJnen ifi. 

3) ®ielje ljietiiber ~eil VI, Wlajj~ unb QletoidJt5\J;lefen, ®eite SOff. 
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§ 26. In jeder Apotheke müssen vorhanden sein 1): 
das Arzneibuch für das Deutsche Reich 2), 
die Arzneitaxe 3 ), 

die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be
stimmungen über das Apothekenwesen 4 ), 

die in einem Aktenheft vereinigten auf die Apotheke bezüglichen be
hördlichen Verfügungen 5) in Druckexemplaren oder Originalen nach 
dem Datum geordnet und der Bescheid über die letzte amtliche 
Besichtigung, 

ein Giftverkaufsbuch nebst Belegen (Giftscheinen), 

1) ~ie jßeftimmung ttlieber1)oH jid) im § 15 bct 2'fnl1.1cijung iüt bic amtlid)e jße, 
jid)tigung bet 9!jJotf)efcn (j. Eleite 356). 

2) 3uwit gilt bie bierte 2ht~gabc be?3 9{r~neibuelje?3. SDie baöu er{aHencn (!;in< 
fiHJtllng?3bcrorbnungen fauten: 

Bk. des Reichskanzlers, betr. das Arzneibuch für das Deutsche Reich. 
Vom 30. Juni 1900. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 7. Juni 1900 beschlossen, daß das Arznei
buch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, vom 1. Januar 1901 ab an Stelle der 
zurzeit in Geltung befindlichen dritten Ausgabe nebst Nachtrag treten soll. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß 
'das Arzneibuch in R. von Deckers Verlag (G. Schenk) zu Berlin erscheinen und im Wpge 
des Buchhandels zum Ladenpreis von 2,05 Mark für ein geheftetes und von 3,65 :vIark 
für ein gebundenes Exemplar zu beziehen sein wird. 

Min.-Erl., betr. das Arzneibuch für das Deutsche Reich. Vom 7. Dezember 1900. 
In Gemällheit des Bundesratsbeschlusses vom 7. Juni d. J. tritt das Arzneibuch 

für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, vom 1. Januar 1901 ab an Stelle der zurzeit 
geltenden dritten Ausgabe nebst dem Nachtrag von 1895. 

Demgemäll bestimme ich, was folgt: 
1. Die in der vierten Ausgabe des Arzneibuches neu eingeführten Bezeichnungen 

der Arzneimittel sind auf den Behältnissen in allen Apothekenräumen bei Neu
einrichtungen sogleich, in bestehenden Apotheken bis zum 31. Dezember 190:! 
herzustellen. 

2. Die Behältnisse für Arzneimittel, welche nach der vierten Ausgabe des Arznei
buches in die Verzeichnisse der vorsichtig (Tab. C) oder sehr vorsichtig (Tab. B) 
aufzubewahrenden Mittel neu aufgenommen sind oder jetzt in jenen Verzeich
nissen fehlen, sind in den jetzt vorgeschriebenen Farben bis zum 31. Dezember 
1901 zu bezeichnen. 

3. In jeder Voll-, Zweig- und Krankenhausapotheke müssen vom 1. Januar 1901 
ab mindestens ein Arzneibnch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, er
schienen im Verlage von R. von Deckel' (G. Schenk) in Berlin, und ein bei 
A. Hirschwald erscheinendes Arzneimittelverzeichnis vorhanden sein. Dieses 
Verzeic:hnis ist bei Apothekenbesichtigungen vorzulegen; die mit einem Stern 
bezeichneten Arzneimittel müssen in jeder Apotheke vorrätig sein. 

Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind mit dem 1. Januar 1901 aufgehoben. 

3) (!;?3 gUt bie bon bcn jßunbe?3regienmgen bereinbarte SDeutjelje 2hJneit<I[C 
(bgL Eleite 16). 

4) 9Caelj bem ffiebijion?3jeljema luerben bedangt: ~ie rCbibierte 2'fjJotr)cferorbnung, 
bie auf bie 2{vot~efe bcJügIieljen, orbnung~mäaig ge1)efteten neueften be~örbIieljen lBer, 
fügungen neblt ben jßejieljtigung~befeljeiben. . 

5) SDic 2'fften fonen mit ber $fonJeHion?3utfunbc beginnen. jßci Übermittelung 
berielben l1.1irb ben (!;mjJfängem berjefben bon ben ffiegAßräjibenten in ber ffiegel fofgenbe5 
aUfgegeben: 

Mit dieser Verfügung beginnend, wollen Sie über die Apotheke Akten anlegen 
und' diese zwecks jedesmaliger Vorlegung bei späteren Revisionen ordnungsmäßig 
fortführen und verwahren. 
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wissenschaftliche Bücher für die Fortbildung der Gehilfen und zur 
Ausbildung von Lehrlingen, 

eine Pflanzensammlung oder ein Werk mit guten Abbildungen von 
Pflanzen und Pflanzenteilen. 

Vorstehend bezeichnete Bücher usw. emd die Urkunden über die Be
fähigung, Betriebs- und Besitzberechtigung, sowie das Arbeitstagebuch 
(Elaborationsbuch), das Buch mit den Eintragungen über den Empfang 
und die Abgabe von tierischem Impfstoff 1) und die vorhandenen Re
zepte 2 ) sind bei Besichtigungen auf Erfordern vorzulegen. 

B. Betrieb. 

§ 27. In jeder Apotheke müssen die im Arzneiverzeichnis (Sertes 
Medicaminum) mit einem (*) bezeichneten Mitte}3) stets vorrätig und alle 

1) (;l;in Eldjema 5U biefem 5Budje ift in ben 3uge1)örigen 5Beftimmungen (f. EleHe 298) 
angegeben. Bu ben 1)ier genannten @ejdjäft{lbüdjern fommt noclj ba{l ElüfHtoffau{l< 
gabebudj, jofern Elacdjaün gefülJrt wirb (f. ElcHe 180), jowic ba{l [ß ein b u dj 
(f. EleHe 188). 

2) :Die 5Beftimmung, ball audj 'oie tJor1)anbenen 3leöelJte tJorgelegt werben jollen, 
fte1)t mit bem § 35 ber 5BetrieMorbnnng in [ßibcrjlJrucli (tJgL jyuflnote 2 auf El. 356). 

3) :Da{l f)icr angeöogenc ,,~eröeid)ng 'ocr 91r öneimittel nadj bem ~{t5nei. 
buclj für ba{l :Deutjdje 3leidj. il3ierte 2!u{lgabe. Bum @ebrauclj bei ben 2!lJo< 
t1)efen<il3ijitationen" ift nut im 5BucljlJanbel erjcljicnen unb trägt weber :Datum nodj 
Unterjdjtift. ~1)m jinb folgenbe amtlidje 5Beftimmungen tJorgebrucft: 

Die hierin mit einem (Stern) * bezeichneten Arzneimittel müssen in sämtlichen 
Apotheken der Preußischen ~fonarchie jederzeit vorrätig sein. 

Der Revision unterliegen außerdem aber auch alle in dem Verzeichnis nich t mit 
einem (Stern) * bezeichneten, oder darin nicht aufgeführten Arzneimittel, welche in 
den Apotheken vorrätig sind. 

Die mit dem Zusatz "tot" versehenen Arzneistoffe müssen auch in ganzer Ware 
vorhanden sein. 

:Die mit einem (Eltern) * be5eidjneten 2!qneimittel finD folgenbe: 
Acetanilidum. 
Acidum aceticum dilutum. 
- arsenicosum. 
- benzoicum. 
- boricum. 
- carbolicum. 
- - liquefactum. 
- hydrochloricum. 
- nitricum. 
- phosphoricum. 
- salicylicum. 
- sulfuricum. 
- tannicum. 
- tartaricum. 
Adeps lanae anhyclricus. 
- - cum Aqua. 
- suillus. 
Aether. 
- aceticus. 
- pro narcosi. 
Aloe. 
Alumen. 
Ammonium chloratum. 

Aqua Amygdalarum ama-
rarum. 

- Calcariae. 
- destillata. 
Argentum nitricum. 
Atropinum sulfllricum. 
Balsamum peruvianum. 
Bismutum subnitricum. 
Calcium sulfuricum ustum. 
Camphora. 
Cantharides. 
Cera flava. 
Chininum hydrochloricum. 
- sulfuricum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Cocainum hydrochloricum. 
Collodium. 
Cortex Aurantii Fructus 

tot. 
Chinae . tot. 
Cinnamomir 
Condurango tot. 

Cortex Frangulae. 
Crocus tot. 
Cuprum sulfuricum. 
Emplastrum adhaesivulll. 
- Cantharidum ordinarium. 
- fuscum camphoraturn. 
- Lithargyri. 
- saponatum. 
Extractum Aloes. 
- Belladonnae. 
- Filicis. 
- Gentjanae. 
- Hydrastis fluidum. 
- Hyoscyami. 
- Opii. 
- Rhei. 
- Secalis cornuti. 
- Strychni. 
Ferrum oxydatum saccha· 

ratum. 
,'--- pulveratum. 
- sulfuricum. 
Flores Arnicae. 
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vorhandenen Mittel von vorschriftsmäßiger Beschaffenheit sein. Dieselben 
Waren in verschiedener Güte zu führen, ist dem Apotheker nicht gestattet. 
Ausgenommen hiervon sind die lediglich zu technischen Zwecken dienenden, 
als solche unzweideutig bezeichneten Waren. 

§ 28. Der Apothekenvorstand ist für die Güte aller Mittel verant
wortlich, gleichviel, ob er dieselben bezogen oder selbst hergestellt hatl), 

Flores Chamomillae. 
- Sambuci. 
- Tiliae. 
- Verbasei. 
Folia Digitalis tot. 
- Farfarae. 
- Menthae piperitae. 
- Salviae. 
- Sennae. 
- Trifolii fibrini. 
- Uvae Ursi. 
Fructus Anisi. 
- Cardamomi. 
- Foeniculi. 
- Juniperi. 
Gelatina alba. 
Glycerinum. 
Gossypium depuratum. 
Gummi arabicum. 
Herba Hyoseyami tot. 
Hirudines. 
Hydrargyrum. 
- bichloratum. 
- bijodatum. 
- chloratum. 
- oxydatum. 
- - via humida paratum. 
- praecipitatum album. 
Jodoformium. 
Jodum. 
Kalium bicarbonicum. 
- bromatum. 
- carbonicum. 
- chloricum. 
- jodatum 
- permanganicum. 
Kreosotum. 
Lichen islandicus. 
Liquor Ammonii anisatus. 
- - eaustiei. 
- Ferri sesquiehlorati. 
- Kalii acetici. 
- - arsenieosi. 
- Plumbi subaeetiei. 
Lithargyrum. 
Lyeopodium. 

Magnesia usta. 
Magnesium carbonieum. 
- sulfuricum. 
Minium. 
Mixtura sulfurica acida. 
Morphinum hydroehlori. 

eum. 
Myrrha. 
Natrium biearbonieum. 
- bromatum. 
- salieylieum. 
- sulfurieum. 
Oleum Amygdalarum. 
- Anisi. 
- Caeao. 
- Hyoseyami. 
- Jeeoris Aselli. 
- Lini. 
- Menthae piperitae. 
- Olivarum. 
- Rieini. 
- Sinapis. 
Opium. 
Paraffinum liquidum. 
- solidum. 
Pepsinum. 
Phenaeetinum. 
Plumbum aeetieum. 
- - erudum. 
Pulvis Liquiritae eomposi. 

tUB. 

Pyrazolonum phenyldime. 
thylieum. 

Radix Althaeae. 
- Gentianae. 
- Ipeeacuanhae tot. 
- Liquiritiae. 
- Rhei tot. 
- Senegae tot. 
- Valerianae. 
Resina Jalapae. 
Rhizoma Calami. 
- Galangae. 
- Iridis. 
- Zingiberis. 
Saecharum. 

Saceharum Laetis. 
Sapo medicatus. 
Secale cornutum. 
Semen Colehici. 
- Sinapis tot. 
- Strychni. 
Serum Antidiphthericum 

~r. 2. 
Sirupus Rubi Idaei. 
- simplex. 
Species pectorales. 
Spiritus. 
- aethereus. 
- camphoratus. 
- Lavandulae. 
- saponatus. 
- Sinapis. 
Sueeus Liquiritiae depu-

ratus. 
Sulfur depuratum. 
Tartarus depuratus. 
- natronatus. 
- stihiatus. 
Terebinthina. 
Tinctura aromatiea. 
- Chinae composita. 
- Cinnamomi. 
- Colchici. 
- Digit,üis. 
- Jodi. 
- Myrrhae. 
- Opii benzolca. 
- - crocata. 
- - simplex. 
- Rhei aquosa. 
- - vinosa. 
- Strychni. 
- Valerianae. 
- - aetllerea. 
Unguentum Hydrargyri ci· 

nereum. 
- Paraffini. 
- Zinci. 
Veratrinum. 
Zincum oxydatum orudum. 
- sulfuricum. 

Reagentien und volumetrische Lösungen. 

1) Übet bie \l3l:üfung bel: ~t&neiftoffe oei Q;iufauf unb ~bgabe feitcn~ ber 
~llot~efel: erging anlä!ilid) eiue~ jßetgiftungsfalls butd) ~bgabc bon batt)t~altigem .\farl~< 
baber ®a15 ein 9JlinA,hl. bom 13. 9Jlai 1908. ;:Sn bicfem ItJcrben bie fficgietung51lräfj. 
benten etfud)t, 
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die Herstellung darf nur nach Vorschrift des Arzneibuchs statt
finden 1 ). 

Die selbstbereiteten Mittel sind in ein Arbeitstagebuch einzutragen 2), 
die gekauften Mittel dagegen nach den Bestimmungen des Arzneibuchs 
vor Ingebrauchnahme auf Echtheit und Reinheit sorgfältig zu prüfen 3). 

§ 29. Der Apothekenvorstand hat fortlaufend die Arzneistoffe, ins
besondere die dem Verderben oder der Zersetzung unterliegenden, sorg
fältig zu prüfen und erforderlichenfalls durch einwandfreie Waren zu 
ersetzen. 

§ 30. Ärztliche Verordnungen (Rezepte) sind unter Beobachtung 
größter Sauberkeit und Sorgfalt ohne Verzug auszuführen 4); vom Arzte 

den Apothekem Ihres Bezirks die gewissenhafte Prüfung bei dem Einkaufe und der 
Abgabe der Arzneistoffe emeut zur Pflicht machen und sie zugleich darauf hinweisen, 
daß sie durch Verabsäumung dieser Pflicht sich nicht nur den Verwaltungs behörden 
verantwortlich machen, sondem sich auch schweren kriminellen Ahndungen und der 
Heranziehung zum Ersatz etwa verursachten Schadens aussetzen. 

~n bem bieier )8erf. ~ugrunbe liegenben I,ßroöeu ljat bai3 ffi.@. unter bem 6. 3'uni 1907 
(~.@.m. VI, ®. 295) ben @runbia~ aui3gefvrod)en, bafl ber mvotljefer, bem bie metrieM· 
orbnung bie forgfältige I,ßtüfung ber gefauften WIitte! auf (,l;d)tljeit unb ffieinljeit be
fonberi3 3ur I,ßflid)t mad)t, nid)t einen ttJe[entHd)en :reil feiner )8erantttJortHd)feit auf 
feinen meferanten abttJäl3en barf, inbem er ficI) in erfter mnie batauf bcrläjit, bau bierer 
iljm eine ed)te unb teine ~ate gettJäljrt ljat. 3'n biefem Urteil fottJie einem ttJeitereu 
l.1om 19. g)e~embet 1907 (Sf.@.\lI. VI, ®. 299) traf bai3 ffi.@. bie \5eftftellung, bau ber 
2lvotljefer fid) nid)t mit ber obetfliid)lid)en I,ßrüfung einei3 fertig bC50genen Sfarlßbaber 
®a1aeß begnügen batf, ioubetn aud) bie d)emifd)e Unterfud)ung l.1otneljmen muli. 

(,l;ine anbere ttJid)tige \5rage ber \lIrilneimittelvrüfung beljanbelt ein Urteil bei3 
St,@. l.1om 2. WIär3 1905 (l,ßlj.,8tg. 1905 ~'r. 67). 3'n biefem ljeilit e5: "g)er 2lvotljefet 
ift in I,ßreulien gemäli § 28 ber metrieMorbnung nur für bie @üte ber offiilinellen 
WIittef l.1erantttJortlid), unb ei3 bürfen in ben \lIvotf)efen aud) [old)e WIittel gefüljrt 
ttJerben, ttJeld)e im 21rilneibud) nid)t beröeid)net finb unb nacI) beffen )8orfd)riften nid)t 
gevrüft ttJerben fönnen." g)aß Urteil ift ttJegen feiner mebeutung auf ®eite 292 im ~ort' 
laut abgebrucft. 

1) (,l;ine )8ervflid)tung beß \lIvotljeferß öur ®elb[tbar[tellung feiner 
I,ßrävarate i[t aud) ljier nid)t aUßgefvrod)en, ebenfo ift ber \lIvotljefer ljinfid)tlid) feiner 
me3ugequeHen unbefd)ränft. g)ie meitimmung, bali bie g)arftellung ber "WIittel" nur 
nad) )8orfd)rift bee mr3neibud)eß ftattfinben barf, fann fid) felbftrebenb nut auf bie· 
jenigen I,ßtävarate befd)ränfen, für ttJeld)e bai3 mqneibud) eine )8orfd)rift 3Ut ®elbft. 
barftellung gibt. \lIlIe übrigen fönnen nad) ben fon[t bafür befteljenben )8orfd)riften bar
geitellt b3tO. fertig gefauft ttJerben. 

mg mrufttee barf nad) einem WIin.·mejd)eib l.1om 3. \lIvrill901 nur ein nad) 
)8orjd)rift bes mr3neibud)e~ für ba5 g)eutfd)e ffieid) bereitetes :reegcmijd) abgegeben 
ttJerben. 

2) m1vljabeti[d) unb nad) WIonaten geotbnete (,l;inttagungen in baß 2lrbeits
tagebud) finb nad) einem WIin.·mefd)eibe l.1on 1899 alß 3ttJecfentfvred)enb an3ujeljen. 

3) g)ie (,l;intragung ber I,ßrüfungeergebniffe in ein ~arenvtitfung5bud) ift nid)t 
meljr l.1orge[d)rieben. 

4)g)ie )8ervflid)tung bee \lIVotf)eferß, är~tlid)e ffic3eVte "oljnc )8equg aue3u. 
füljren", fd)lieflt inbeß nid)t bie )8ervflid)tung ein, jebe \lIranei, aud) oljne l.1orljer
gef)enbe me3aljlung ab3ugeben. (,l;ine WIin .• )8erf. l.1om 18. WIai 1821 fagt ljietftber: 

Es ist ganz unbedenklich, daß nach den bestehenden Gesetzen die Apotheker 
Kredit zu geben ebenso wenig genötigt werden können wie jeder Handeltreibende und 
daß sie keine größere Verpflichtung haben, Unvermögenden unentgeltlich Arzneien ver
abfolgen zu lassen als jeder Dritte, den Unvermögenden das zur Bezahlung der Arznei 
nötige Geld vorzuschießen. 

0m @ebicte beß bormaligen ~er30gtum5 ~aflau ljat icbod) bie \5rage beß SfrebitierenG 
ber 2lvotf)efer bei 2ft3neilieferung an ürtßatme ober anbete 3aljlung5unfäljige l,ßerjonen 
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als "eilig" bezeichnete gehen anderen Verordnungen vor. Die einzelpen 
Bestandteile dürfen nicht abgemessen, sondern müssen abgewogen werden. 

Die zur Verarbeitung von Giften und von stark riechenden Mitteln 
bestimmten Geräte dürfen anderweitig nicht benutzt werden 1). 

Ärztliche Verordnungen dürfen von Lehrlingen nur unter Aufsicht des 
Vorstandes oder eines Gehilfen, unter deren Verantwortlichkeit, ange
fertigt werden. 

Für die Farbe der Signaturen und die Wiederholung stark wirkender 
Arzneimittel sind die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 22. Juni 
1896 maßgebend 2). 

§ 31. Die Signatur muß in deutscher Sprache deutlich und leser
lich enthalten: 

a, die Bezeichnung der verabfolgenden Apotheke 3 ), 

burd) ffieg.·iSerf. bom 4. 8ftober 1869 eilte befonbere ffiegelung erfagren (tJergt 1j31J. 
,8tg. 1908 ~lr. 2). '1>ie feglenbe gejetlHd)e iSer~flid)tung 'Dc5 ~1~otgder5 ilum Sfrebitieren 
von ~qneien im angemeinen tuirb ber ~usübung feiner moralifd)en iServflid)tung ilnr 
Wb gabe tJon ~qneien in bringen ben )RütfäHen natürHd) nid)t im )ffiege ftegen. 

::tJie lI'rage, üb bas, tua5 im obigen lj3aragravgen über; "ffiei\e~teU gcfagt 1ft, aud) 
auf ben fügenannten ,pani.ltJerfauf gilt, läl3t bie metrieMorbnung oifen. )Rad) ben 
gelienben mebiilinal.voH,\eilicf)en megriffcn ijt bie ~{~otgcfe eine ~nftalt, tueld)e, unb 
öWat ausjd)liel3lid), bas med)t unb 'Die Ij3fHd)t 1)al, bie \!lr3lteibebürfniHe befl lj3ublifu!lt(5 
öU beftiebigen. '1>ie ~r3ueien, beren ba5 lj3ublifu11t bebarf, werben inbe5 ltUt teiltueife 
burd) bie iSermittlultg be.:l ~{riltes aus ber ~(~otl)efe bCilogelt; teihueiie beforgt lie lid) 
bas lj3ublifu11t lelbft. 'l)a aber eilt llnterfd)icb in ber 'l)ignität ber ~ri\neimittcf au~ bieler 
~atfad)e nid)t 1)ergeleitet tuerben fann, tuirb ber @runbfa~ aUfgeftellt tuerben bürfen, 
bal3 ber ~votgcfer tJer~flid)tet ift, aud) bie im .panbtJerfauf gefürberten ~(ri\neimittel, 
felbftrebenb inbet] nUt, lotudt er fie tJürrätig f)at nnb jütueit er nad) ben befte1)enbelt me. 
ftimmungelt lie abgeben barf, ogne iSeraug aböugeben. 

1) ::tJagegen ift bie )ffiieberbenu~ung gebraud)ter ~(qneigefäl3e in getuijfcn 
{j,älfen auflbrüdHd) tJürgefd)rkben. '1)ie '1::eutld)e 2lrilneitalc entIJält gierübet in ,8iffer 14 
)üfgenbe meftimmung: 

Werden verwendbare reine Gläser, Kruken, Schachteln oder Pulverkästchen 
bei" Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür 
der volle Preis abzurechnen. 

)Rad) einem mUn..<,!;r!. bom 23. Sevtembet 1909 rinb \3'älle tJün Sfranfgei!süber. 
tragungen butd) )lliieberbenu~ung gebraud)ter ~riJneigefäl3e bis je~t nid)t nad)gctuicfen. 
Um jebüd) jeber Übertragung anftedenberSttanFijeiten auf bas ~vütgefen~erfünal nad) 
\möglid)feit tJürilubeugen, folien bie Sfreisäqte angetuiefen tu erben, 

daß bei übertragbaren Krankheiten mit Arzneigefäßen nach ner DesinfektionR
anweisung vom 11. April 1907 zu verfahren ist. Arzneigläser und Krucken sind nach 
?lfaßgabe der Vorschriften für Eß· und Trinkgeschirre, Abschnitt Ir Nr. 6, zu behandeln 
und die ,",aus Holz oder Zelluloid gefertigten Deckel von Arzneibehältnissen, Korke 
und Holzkorkstöpsel sowie Schachteln, Pulverkästchen u. dgl. aus Pappe' zu ver· 
brennen. 

~ie IJicr ange5ügene meftimnumg in 2(bfd)nitt II )Rr. 6 ber ~e5infeftionsantueifung 
tJüm 11. 9(~rif 1907 lautet: 

Eß· und Trinkgeschirre, Tee· und Eßlöffel u. dgl. sindJ5 Minuten lang in Wasser, 
dem Soda - etwa 2 % - zügesetzt Werden kann, auszukochen und dann gründlich 
zu spülen. ":\Iesser, Gabeln und sonstige Geräte, welche das Auskochen nicht" vertragen, 
sind eine Stunde lang in 1 prozentige Formaldehydlösung zu legen und dann gründlich 
trocken zu reiben. 

2) 6ie1)e 6eite 315. 
3) ~irmenbe5eid)nungen in vülnijd)er 6vrac!)e auf 6ignatuten tJon ~tß' 

neien linb un&uläjfig. ~urd) ben § 31 ber ~~otljefenoetrieb~orbnung ift C5 ausgefd)lofjen, 
bal3 bie mCileid)nung ber tJcrabfolgcnbcn ~vütgefe in frember 6j1rad)e auf bet 6ignatut 
vcrmcrft tucrben barf (Sf.@. 6" )RütJembet 1905, Ij3g.,8tg. 1906' )Rr. 16). 
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b. den Tag der Herstellung der Arznei, 
c. die Gebrauchsanweisung 1). 
Gebrauchsanweisungen in fremder Sprache sind da ne ben zulässig. 

Außerdem müssen die verordneten Bestandteile der Arznei 2 ) und, wenn 
aus der Verordnung ersichtlich, auch der Name des Kranken auf der Signa
tur vermerkt sein. 

§ 32. Auf der ärztlichen Verordnung ist sogleich nach der Anfertigung 
der ausgeschriebene Name des Anfertigers 3 ) und baldigst die Taxe leser
lich zu vermerken. 

Auf ärztlichen Verordnungen, welche aus öffentlichen oder Kranken
kassen (Krankenversicherungsgesetz in der Fassung vom 10. April 1892, 
Reichsgesetzblatt S. 379) bezahlt werden, ist die Taxe für die Mittel, Arbeiten, 
Gefäße usw. nach den Einzelpreisen auszuwerfen 4). 

§ 33. Wenn der Apotheker in einer ärztlichen Verordnung einen Ver
stoß gegen die bestehenden Vorschriften oder einen Irrtum zu finden glaubt, 
so muß er darüber den verordnenden Arzt mündlich oder in einem ver-

1) )Wenn fid) eine @ebraud)ilan\1Jeifung in bet äqtlid)en metorbnung nid)t 
finbet, ift ber 2(potIjefer aud) nid)t berpflid)tet, eine @ebraud)ilanweifung auf bcr @)ig. 
natur 3U betmerfen. ((l:rflätung beil @ei). DbAlRebARat!l Dr. ~ietrid) in ber @)i~ung 
bes pteuf3ifd)en 2(potIjefetfammerauilfd)uHes bom 22. 910bember 1904.) 

2) S)ier3u erging ein wein.·(l:rf. bom 14. 0uli 1902: 
Auf die Eingabe vom 30. Juni d. J. erwidere ich, daß die Bestimmungen des letzten 

Absatzes des § 31 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 dahin aus
zulegen sind, daß auf der Signatur nicht nur die Bezeichnungen, sondern auch die 
Gewichtsmengen der verordneten Bestandteile der Arzneien zu vermerken 
sind. Ein Anlaß, die Bestimmung durch Aufnahme der Worte "und Gewichtsmengc" 
zu ergänzen, kann hiernach als vorliegend nicht erachtet werden. 

3) ~ie 5.5emt~ung eineil @)tempeIil ober l"YaffimHes ftatt ber 91amensuntet. 
jd)rift fann nid)t beanftanbet werben. 91ur muf3 ber @)tempeI ben 91amen beil ffie. 
~eptars "ausgejd)rieben", b. 1). nid)t abgefütöt angeben. 60 entjd)ieb 2(.@. streucrnad) 
10. 0anuar 1910 (~I).Stg. 1910 91t. 12). 

Über bie mermerfe bes 2(potl)efers auf ber ärfrUid)en merorbnung erging 
fofgenber wein.·(l:rf. bom 3. 0uni 1903: 

Der § 32 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 schreibt vor, daß 
auf der ärztlichen Verordnung sogleich nach der Anfertigung der ausgeschriebene Name 
des Anfertigers zu vermerken ist. Daneben wird bei der Abgabe der Arznei häufig 
auch ein Stempel mit der Firma der Apotheke auf die Verordnung aufgedruckt. Hierbei 
ist in letzter Zeit beobachtet worden und hat auch in einem mir bekannt gewordenen 
Falle gelegentlich der Erneuerung eines solchen Rezeptes einen folgenschweren Irrtum 
herbeigeführt, daß diese Vermerke zuweilen in den Text der Verordnung derart hinein
geschrieben und gedruckt werden, daß die Angaben des Arztes nicht mehr deutlich 
zu lesen sind. 

Dies gibt mir Veranlassung, zur künftigen Beachtung anzuordnen, daß alle Ver
merke des Apothekers so anzubringen sind, daß der Text der ärztlichen Niederschrift 
durch dieselben nicht berührt oder verdeckt wird. Insbesondere wird es sich bei Mangel 
an genügendem Raume empfehlen, die Apothekenstempel der Rückseite der Verord
nung aufzudrucken. 

4) 6eit 0nfrafttreten ber ~eutfd)en 2(qneitare (1. 2(prif 1905) ift burd) SiHet 19 
berjeIben bie merpflid)tung bes 2(potIjeferil 3um mermerf bes 2(röneipreijeil nad) feineit 
(l:in3elanjä~en auf aUe ffie3epte, alfo aud) ~ribatreöepte, aUilgebeljnt. (l:ine merf. 
beil ffieg .• ~räL in Sfoblen3 bom 7. ~eöember 1905 erflärte eil für empfeljlenilwert, bie 
(l:inöeIanjä~e ftet!l nur auf ber ffiücffeite ber ffieöepte, bagegen bie fid) barauil ergebenbe 
6umme nur aUf ber morberfeite ber fficöepte öU bcröeid)nen. 

(l:ine merpflid)tung öur (l:inttagung ber är3tlid)en merorbnungen in ein ffi e ö e p t· 
b ud) beftcljt ie~t nid)t meljr. 

TI ö t t i! er. Apothekengesetze. 4. Auf!. 18 
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schlossenen Briefe verständigen. Besteht der Arzt auf Anfertigung seiner 
Verordnung, so kann der Apotheker dieselbe zwar auf dessen Verantwortung 
anfertigen, ist aber verpflichtet, dem Kreisarzt sogleich Anzeige zu machen, 
oder, wenn dieser die Arznei verordnet haben sollte, die Verordnung dem 
Regierungspräsidenten zur Prüfung durch den Regierungs- oder Medizinal
rat einzusenden 1). 

Ist der verordnende Arzt nicht zu erreichen, so ist bei überschreitung 
der Maximaldosen die vorgeschriebene Grenze herzustellen und dem Arzte 
tunlichst bald' Kenntnis davon zu geben 2 ). 

Unleserlich geschriebene Verordnungen dürfen ohne Aufklärung durch 
den Arzt nicht angefertigt werden 3). 

Es ist nicht gestattet, für ein verscbriebenes Arzneimittel ein anderes 
zu verwenden4 ). 

§ 34. Arzneien, welche nicbt von approbierten Ärzten verschrieben 
sind, dürfen nur dann angefertigt werden, wenn dieselben lediglich aus 
------

1) :Ob biele ~eftimmun\J ben \}:fj:Jot1)efer bor CStrafe jdjü~en fönnte, im ~an i). Q.l 
bcr 9lr5t geiftei3franf ift unb bireft töblidje ~ofen beIfdjreibt, luäre bodj fraglidj. 

2) ~ier3u ent1)ält bai3 \}:fr3neibudj in feiner Wla6imalbofentabelle (9Inlage II) 
folgenbe ~eitimmung: 

Der Apotheker darf eine Arznei zum innerlichen Gebrauche, welche eines der 
untenstehenden Mittel in größerer als der hier bezeichneten Gabe enthält, nur dann 
abgeben, wenn die größere Gabe durch ein Ausrufungszeichen (!) seitens des Arztes 
besonders hervorgehoben worden ist. Dies gilt auch für die Verordnung eines der ge· 
nannten Mittel in der Form des Klystiers oder des Suppositoriums. 

3) ~iefer ~eftimmung gab bai3 $f.®. in eincm Urteile bom 6. ~cbruar 1908 (\131). 
2tg. 1908 snr. 13) folgenbe 9Iui3legung: "Cl:ine Unle[erlidjfeit im CSinne be.6 § 33, 9lbf. 3 
ber 9(V.~.:O. liegt audj in bem ~aHe bor, baj3 ber Wortlaut einei3 iReöevtei3 nid)t mit 
CSidjer1)eit feitgeftellt ttJerben fann, § 33, \llbl. 3 ber 9Iv.~.:o. 1)at aber nur joldje lBerottb 
11ltngen im 2luge, bei benen ei3 [idj um bie 91nfertigung einei3 iRe3cj:Jtei3, bie ~erftenung 
dnei3 Wlitteli3 nadj ben bom \llröt angegebenen ~cftanbteilen 1)anbelt. (l;r finbet aber feine 
9htlucnbung in benjenigen \};ällen, 11J0 bie 91bgabe bon 2lrtifeln in\};rage fte1)t, bie in 
91j:Jot1)efen in fettigem 2uftanbe borrätig ge1)alten ttJerben." ~ie;3 1)inbert nat üdid) 
aber nidjt, baj3 in \};äHen, ttJo butdj 9(bgabe eine;3 falfdjen Wlitte(;3 illfolge jdj ledjtcr 
2eßbatfeit ber iirötlidjen \llnttJeijllng einc ®ejunb1)eitßjdjäbigung beß \13atientell 1)erbei< 
gefü1)tt ttJorben iit, ber \llbgebenbe ttJegen f(1)rliiHiger $förj:Jerberle~ltng 3m ~\erant< 
ttJortung geöogen ttJirb (j. t\'uj3notc 1 auf CSeite 123). 

4) Unter einem "anberen" \}:fr5neimittef iit 1)ier ein feinem We[en nadj allbere;\l 
Wlittel öU berfte1)en. ~ie mit bem ttJiHenjdjaftHdjen snamen beöeidjneten \13rävarate 
fte1)en jebod) ben djemijdj ibentijdjcn ttJortgejdjü~ten Wlitteln nidjt ali3 "anbere" 
im CSinne beß obigen \13aragraj:J1)en gegenüber. ~ei bet 91bgabe unb lSeöeidjnung bi eier 
Wlittel fommen febiglidj bie ~eitimmungen beß Warenöeidjengefe~e;3 in ~etradjt ([. 
CSeite 152). S'm 2ufammen1)ang 1)icrmit fte1)en folgenbe Cl:rfaf[e: Cl:in Wlin. < Cl:rL bett. 
bie lBero,rbnung ttJortgejd)ü~ter \}:fr3nei mittel bom 28. S'uli 1903 regte an, "bie< 
jenigen 2ltiite, ttJeldje \}:friineien auf CStaag- unb ®emeillbefoften fotuie auf $fojlen 
Don $franfenfaff en ober bon lBereinigungen 3Ut 0:r1eid)tetUng ber öffentlidjen \}:frrnen< 
Wege ber[djrciben, an3uttJei[en, fidj für jene Wottfdju~ geniej3enben Wlittel ber ~e< 
scidjnungen bei3 9lqneibudje;3 füt baß SDeutfdje iReidj ilu bebienen". 

\yerner erging ein Wlin.<0:tL betr. bic \13rüfungen bet \}:fqneiredjnungcn 
utd) bie j:J1)atmaheutifdjen iRebiforen bom 6. Wlai 1902: 

Die nach dem Erlasse vom 26. April 1900 mit der Prüfung der Rezepte und Re('h· 
nungen über die an Staatsanstalten gelieferten Arzneien betrauten pharmazeutischen 
Revisoren sind in der Lage, gleichzeitig Verstöße gegen die gebotene Sparsamkeit durch 
Verwendung unnötig teurer Arzneimittel, wie Antipyrin, Salipyrin, Dermatol und andere, 
deren Namen geschützt sind, zu überwachen. Zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes 
haben daher die mit der Prüfung der Arzneirechnungen betrauten pharmazeutischen 
Revisoren in der Folge diese überwachung auszuüben und die revidierten Rechnungen 
mit einem entsprechenden Prüfungsvermerk zu versehen. 
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solchen Mitteln bestehen, welche auch im Handverkauf abgegeben werden 
dürfen (Ministerialerlaß vom 22. Juni 1896) 1). 

§ 35. Die in den Apotheken befindlichen ärztlichen Verordnungen 
dürfen anderen Personen als dem verordnenden Arzte, dem Kranken und 
dessen Beauftragten oder Vertreter weder gezeigt, noch in Ur- oder Ab
schrift verabfolgt werden 2). 

§ 36. Der Verkehr mit Geheimmitteln regelt sich nach den hierüber 
bestehenden Bestimmungen 3). 

§ 37. Die Ausübung der Heilkunst ist den Apothekern untersagt. 
Bei lebensgefährlichen Verletzungen, Vergiftungen oder besonders eiligen 
Notfällen ist es dem Apotheker ausnahmsweise gestattet, mangels recht
zeitiger ärztlicher Hilfe die von ihm für zutreffend erachteten Mittel ab
zugeben. Er hat aber dafür zu sorgen, daß beim Eintreffen eines Arztes 
diesem sofort genaue . Mitteilung gemacht werde. 

Einfache, die Anwendung eines Mittels erläuternde, kurze Anweisung 
zu geben, ist gestattet 4 ). 

1) .f)ieröu bemetIte ber ffiegAjSrälib. in SMn in einer 18erfügung bom 22. 0uni 1901: 
daß diese Bestimmung keineswegs so aufzufassen ist, als ob die Apotheker ver

pflichtet wären, jedes dieser Vorschrift entsprechende Rezept einer nicht approbierten 
Person überhaupt anzufertigen, sondern daß es vielmehr dem Ermessen der Apotheker 
überlassen ist, ob sie solche Rezepte anfertigen wollen. Dementrprechend schreibt 
der § 30 der angezogenen Vorschriften ausdrücklich vor, daß "ärztliche Verordnungen 
(Rezepte)" jederzeit ohne Verzug auszuführen sind. Rezepte von Nichtärzten fallen 
also nicht unter diese Bestimmung. 

5BgL jebod) ~u\3note 4 auf le5eite 271. 
2) 18gL inbellen § 26 le~ter 2lbla~. 
3) ~ie !Jetteffenben \Beftimmungen Hnb in ben W1in .• ~tla\fen bom 8. 0u1i 1903, 

27. 2luguft 1907 unb 11. le5e\.Jtember 1907 enff)alten (I. ~ei{ XVI). 
4) '1lie )).'Mtimmung in § 37 ber 2l\.J.\B.D. grünbet lid) auf § 14 ber rebibicrten 2l\.J.D., 

wonad) bie 2\'u~!ibung ber 2l\.Jotf)eferfunft lid) "weber auf ärötlid)e nod) d)irurgild)e 18er • 
. rid)tungen" erftredt. '1lie ~rage, ob ba~ ben 2l\.Jotf)efern gemad)tc 18erbot ber 2l u~· 
übung är&tlid)er 18errid)tungen aud) nad) erfolgter ~reigebung ber 2lr&t\.Jra~i~ nod) 
fottbeftef)t, ift leiten~ be.5 \.Jreu\3ild)en W1eb .• W1inifterium~ bejaf)t loorben. ~in 2irMat. 
~rL bom 23. le5e\.Jtember 1871füf)rt f)ierüber aU5: 

Ein Apotheker, welcher sich mit Behandlung von Krankheiten befaßt, verletzt 
die besonderen Pflichten seines Berufes. Die hiergegen gerichteten Strafbestimmungen 
haben mit der Medizinalpfuscherei keinen Zusammenhang, sondern beruhen auf der 
durch die gegenseitige Kontrolle bedingten Scheidung zwischen den Tätigkeiten des 
Arztes und des Apothekers. Dem Verbote des Kurierens seitens der Apotheker ent
spricht das Verbot des Selbstdispensierens seitens der Ärzte. Ob durch eine Verletzung 
dieser Verbote außerdem gegen Strafgesetze verstoßen wird, wie es hinsichtlich des 
ersteren bis zum Erlasse der Gewerbeordnung der Fall war, hinsichtlich des letzteren 
noch gegenwärtig der Fall ist, läßt der Charakter der Verletzung einer besonderen 
Berufspflicht unberührt. Es folgt aber daraus, daß die hiergegen verordneten beson
deren Strafen zu denen gehören, welche der § 144 der Gewerbeordnung ausdrücklich 
fortbestehen läßt. 

18gl. ferner bie auf le5eite 17, ~u\3note 2 angefüf)rten analogen Urteile be~ St.Ql. 
'1lie wid)tige ~rage, wie weit ber \Begriff ,,2lu~übung ber .f)eilfunbe" i\u erftred'en 

ift, ift nad) folgenben @efid)t~\.Junften öU beurteilen: '1ler le5d)wer\.Junft ber äri\tlid)en ~ätig. 
feit liegt i\weifeno~ in ber Unterlud)ung be~ Stranfen unb ber '1liagnole, allo in ber ~eft. 
ftellung ber Stranff)eit. ~rft in i\weiter mnie fommt bann bie 18erorbnung ber bagegen 
ani\uroenbenben W1ittel, bie burd)au5 nid)t immer 2lri\neimittel i\u lein braud)en. .f)at ber 
2Xri\t ben Stranfen unterJud)t, 10 liegt lelbftberftänblid) aud) bie \Bef)anblung~art in leinen 
.\jänben. 0n ben ~aur enben bon ~ällen aber, bie täglid) borfommen, wo ber ~atient 
leine2eiben leit 0a~Jren lelb)t fennt, ober e~ lid) nur um geringfügige '1linge f)anbelt, 
entfällt bie ~ätigfeit be~ 2{röte~. ~ie .f)eHmitiel jinb f)eute nid)t meljr wie im W1ittel· 

18* 
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§ 38. Es ist den Apothekern untersagt, mit Arzten oder anderen Per
sonen, welche sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen, über 
die Zuwendung von Arzneiverordnungen Verträge zu schließen l ) oder den·· 
selben dafür Vorteile zu gewähren, oder Arzneien anzufertigen, deren Be
standteile durch erdichtete, unverständliche Ausdrücke bezeichnet sind. 

§ 39. Nebengeschäfte dürfen Apotheker nur mit Genehmigung des 
Regierungspräsidenten, und zwar in besonderen, von den Apothekenräumen 
getrennten und mit eigenem Eingang versehenen Gelassen treiben 2). 

after ®e1)eimni5 ber 2tröte; bie Wlebi5in ift eine buref)au5 l:wpuläre )!BiHenfef)aft ge. 
worben. ;tIa5u fommt, ban neuerbing5 bie Snbufhie bie ;tIarftellung fertiger 2rr5nei. 
mittel in bie .\;lanb genommen 1)at, unb naef) irgenb einem guten me5epte 1)ergefteUtc 
\13räparate, welef)e auf ben (;l;tifetten bie Sfranf1)eiten genau angeben, gegen welef)e He 
bienen folIen, in ben .\;lanbel fommen. ;tIiefe Wlittel finb alfo .\;lanbel5artifel geworben, 
beren 2rogaoe, fofern iie feine ftarfwirfenben 6toffe ent1)alten, jebem 2rpot1)efer im .\;lanb
berfauf freifte1)1. Sn biefem 6inne 1)at jebmfa1l5 auef) bie rebibierte 2rp.ü. bie 6aef)e 
aufgefant, \tJenn jie nur bon ärijtlief)en }l5errief)tungen fpnef)t. 

~ie gleief)e 2rnfef)auung bertritt auef) bic meef)tfpreef)ung. (;l;5 ergingen folgenbe 
Urteile: 

~ie 2rogaoe eine5 naef) einer oeftimmten }l5orfef)rift 1)ergeftellten .\;leilmittel5 auf 
}l5edangen naef) einem oeftimmten Wlittel gegen bie betreffenbe srtanf1)eit ift feine un
befugte 2ru5üoung ber .\;leilfunbe (Sf.@. 29. Wlai 1902, jß1) . .8tg. 1902, jRr. 45). - )!Benn 
ein 2rpot1)efer einem Sfunben, ber ein Wlittel gegen ein beftimmte5 .\3eiben forbeIt, me1)rerc 
berartige, U)ren (;l;igenfef)aften naef) 5u bem gewünfef)ten .8wede geeignete jßräparate 
&Wed5 eigener 2ru5wa1)1 nam1)aft maef)t, fo liegt bann feine 2ru5üoung ber .\;leilfunbe 
(ü . .\3.@. moftod 28. mtooer 1904, \131) . .8tg. 1905 jRr. 11). - Sn ber olonen meflame 
für ein Wlittel gegenüber bem \13ublifum fann nief)t bie 2ru5übung ber .\;leUfunbe erolidt 
werben. ~ie 2ru5übung ber .\;leilfunbe beginnt erft, wenn fief) ein \13atient an eine jßetfon 
wenbet, um .\;leilung lJu fuef)en, unb jene \13erfon .\;leHung berfprief)t (Sf.@. 7. ~eaembet 
1903, 28. Wlai 1906, \131) . .8tg. 1903 jRr. 99 unb 1906 jRr. 44). - }l5on einer ~(u5üoung 
bet .\;leilfunbe fann nur bann bie mebe fein, wenn ein 2rpot1)efer mit einem oeftimmten 
strunfen in ~eroinbung tritt, um i1)n bon einem .\3eiben lJu oefreien ober e$ lJu Hnbern. 
Sn ber 2rnpreifung eine5 Wliitel5, wobei bie 2rpot1)efe al5 ~e5ug5quelle angegeben \tJirb, 
fann noef) nief)t bie 2ru5übung ber .\;leilfunbe gefunben werben (Sf.@. 21. Wlai 1906, \131) . 
.8tg. 1906 jRr. 42). 

~ie }l5erfügungen einiger megierungen (u. a. \13ofen 28. iJebruar 1891, Wlerfeburg 
2. Wlär5 1897, Sföln 8. ~elJember 1897), welef)e fef)on bie 2rnempfe1)lung unb 2rbgabe bon 
.\;leHmitteln im .\;lanbberfauf gegen oeftimmte Sfranf1)eiten al5 2ru5üoung ber .\;leilfunbe 
oe5eief)neten, finb bamit gegenftanMl05 geworben. 

l) ~iefem \13aragrap1)en 1)at bas Sf.@. in 5wei (;l;ntfef)eibungen eine 5iemHef) weit
gel)enbe 2ru5legung gegeoen. Unter bem 27. iJebruar 1905 (\131) . .8tg. 1905 jRr. 18) fprudJ 
e$ fief) ba1)in aU$, ban fief) ber § 38 auef) auf bie }l5orfte1)er bon Sfranfen1)eilanftalten be
lJie1)en fann, in welef)en bie \13atienten nief)t bon bem Snftitut6borfte1)er, fonbern oon 
2tr3ten oe1)anbelt werben, bie bon ben SnftitUt5borfte1)ern 3ur ~e1)anblung ber Sfranfen 
angefteHt worben finb. Unb unter bem 2. üftober 1905 (\131) . .8tg. 1905 .. 91r. 80) fü1)rtc 
e5 aU5: ,,~er @efe~geber wollte buref) ben § 38 offenbar ber1)üten, baji 2rqte 3ugunften 
eine5 2rpot1)efet5 mc1)r unb foftfpieligere me3epte aU5fertigen, al5 nötig feien. ~cr ~e
griff .8uwenbung fei im allgemeinen 6inne georauef)t; auef) ber wenbe iju, welef)er buref) 
feine eigene stätigfeit bafür forge, baji ein anberet }l5ermögen51:J0rteile er1)alte. )!Ba5 bie 
}l5erträge anbelange, welef)e 3wifef)en Sfranfenfaffen, Sflinifen ufw. unb 2rpot1)efern ab
geief)loffen feien, fo müffe bon iJall 5u iJall geprüft werben, 00 ber }l5ertrag unter § 38 
ber 2rp.~.ü. falle." (;l;infaef)e ,,2rr5neifieferung5beritäge" bürften jebenfall5 mit bem 
§ 38, ber nur ".8u\tJcnbung5berträge" betrifft, nief)t foUibieren. 2ruef) ftaatlief)e 2rnftalten 
unb ~e1)örben fef)lienen ja mit 2rpot1)efern 2rr3neilieferung5berträge ab. 

2) ;tier 6d)lujifa~ ooiger ~eftimmung bereef)tigt 3u ber 2rnna1)me, baji e5 fief) 1)ier 
nur um folef)e 91ebengefef)äfte 1)anbelt, welef)e mit bem 2rpot~eferberuf nief)t 3ujammcn
l)ängen unO bejonberer ®elaHe bebürfen. ;tiM }l5erbot ber iJaorifation l:Jon Wlincral
\t1äjfern, }l5crbelltbftoffen 11. bgl. entjprief)t bcm BIlled unb 6inn ber }l5orjd)rift nid)t. 



Apothekenbetriebsol'dnung. Nebengeschäfte. Sonntagsruhe. :2 7 7 

§ 40. Apothekern, welche ihre Apotheke ohne Gehilfen betreiben, 
kann auf ihren Antrag durch den Regierungspräsidenten widerruflich ge
stattet werden, während bestimmter Stunden sich aus der Apotheke zu 
entfernen, wenn Fürsorge getroffen ist, daß im Bedarfsfalle der Apotheker 
innerhalb einer Stunde zurückgerufen werden kann. In Orten mit zwei 
oder mehreren Apotheken kann nach Vereinbarung unter den Apotheken
vorständen mit Zustimmung des Regierungspräsidenten an den Sonn
tagen und Feiertagen abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen 
werden. Durch öffentliche Bekanntmachung am Ort und Aushang in der 
Apotheke ist die erteilte Genehmigung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen 1). 

~as Sf.@. ~at bem § 39 in einem Urteile bom 13. ~uH 1908 (1.j51).3tg. 1908 91r. 67) folgenbc 
9lusfegung gegeben: ,,~ie ~orfdjrift bes § 39 ber WlJ.m.ü., roeldje für 91ebengefdjäftc 
bie @ene~migung bes ffiegierungSlJräfibenten forbert, betiiel)t fidj nur auf 91ebengefdjäfte, 
loeldje fidj in bemfeThen ~aufe befinben, nidjt aber auf @efdjäfte an anbeten ürten. 
)fieiter beijieljt fie fidj nur auf @efdjäfte, bie bom 9XlJot~efer feIbft betrieben ro erb en, 
nidjt aber auf foldje, beren metrieb burdj einen anberen erfolgt. ~n ber Q;inridjtung einer 
91ieberlage freigegebener Wrcrneimittel bei einem Sfaufmann bes 91adjbarortes ift fomit 
l1.1eber ber unijuläHige metrieb eines 91eb engefd) äfg, nodj bie 9Xnlage einer 3roeigalJo. 
t~efe iju erbHcfen. /I 

~erner erging ljierüber ein lmin.·Q;d. bom 11. ~anuar 1898: 
Einem Apotheker wird mit Hinblick auf § 3 der Reichsgewerbeordnung im all. 

gemeinen nicht verboten werden können, neben dem Apothekenbetriebc sich noch 
anderweitige Betriebsquellen auf gewerblichem Gebiete zu verschaffen. Ebenso wie 
ein Apotheker Eigentümer eines Rittergutes sein kann, wird er auch Eigentümer eines 
Drogengeschäftes sein dürfen, vorausgesetzt, daß er den Betrieb der Apotheke 
persönlich leitet und die Nebengeschäfte durch Bevollmächtigte besorgen läßt. Dies 
schließt jedoch das Recht der Behörde nicht aus, wenn im Einzelfalle gegründete 
Veranlassung vorliegt, anzunehmen, daß dem ordnungsmäßigen Apothekenbetriebe 
aus dem Betriebe eines zweiten Geschäftes Nachteile erwachsen werden, dem Bewerber 
um die Konzession einer Apotheke die Aufgabe des zweiten Geschäftes als Bedingung 
vorzuschreiben. Dies gilt nicht nur von Neukonzessionierungen, sondern auch von 
der Bestätigung eines präsentierten Geschäftsnachfolgers. § 3 der Reichsgewerbe. 
ordnung steht in diesem Punkte nicht entgegen, da die Errichtung von Apotheken
die Präsentation eines Geschäftsnachfolgers gehört auch hierher - sich in Gemäßheit 
des § 6 a. a. O. nach Landesrecht regelt. 

9Xudj bie Überna~me fommunaler ober fonftiger 2lmter ift a15 eine ber @e. 
neljmigung bebürftige 91ebenbefdjäftigung im obigen 6inne nidjt anijufeljen. Wnber. 
feig fann aber audj nadj einer Q;ntfd)eibung bes meij .• 9Xusfdjuli mreslau bom 15. ~ebruar 
1907 (l.j5lj.3tg. 1907 91r. 15) ein oljne l.j5erfonal arbeitenber 9XlJotljefer nidjt ijur 2lus. 
übung bon Q;ljrenämtern, alfo audj nidjt äUt Wnna~me einet )fialjl ijum 6tabt· 
berorbneten geöroungen roerben, roenn er baburdj ber 2flJotljefe 5eitroeiTig entöogen roirb. 
~n biefem 6inne erging audj ein lmin.·Q;rL bom 14. ~uli 1835. 

1) ~n Q;rgänäung bei3 § 40 bet 2flJ.m.ü. ergingen folgenbe lmin .• Q;rlaffe über ben 
9ilJotljefenfdjluli an 60nn· unb ~efttagen foroie crur 91adjtäeit: 

I. Er!. vom 30. November 1907: Im Verfolg des Erlasses vom 25. Januar d. J. 
will ich nach Anhörung der Apothekerkammern unter Vorbehalt jederzeitigen Wider· 
rufs Einwendungen dagegen nicht weiter erheben, wenn der nach § 40 Abs. 2 der 
Apotheken.Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 zulässige Apothekenschluß an den 
Sonntagen und Feiertagen auch auf die Nachtstunden bis 7 Uhr morgens des folgenden 
Werktages. ausgedehnt wird. Voraussetzung bleibt, daß das beteiligte Publikum in 
geeignet erscheinender Weise von dem Schluß der einzelnen Apotheke in Kenntnis 
gesetzt und an den geschlossenen Apotheken ein leicht sichtbarer Hinweis auf die 
nächsten offen gehaltenen Apotheken angebracht wird. 

n. Er!. vom 13. April 1909: Durch den Runderlaß vom 30. November 1907 
ist unter gewissen Voraussetzungen und dem VorbehRlt jcderzeitigen Widerrufs der 
abwechselnde Schluß eines Teiles der Apotheken des gleichen Ortes während der auf 
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§ 41. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung in 
der Leitung der Apotheke, wenn sie die Dauer von drei Tagen übersteigt, 
unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzt rechtzeitig anzumelden l ). 

Bei Abwesenheit oder Behinderung des Vorstandes bis zu 14 Tagen kann 
die Vertretung durch einen Gehilfen, bei längerer Dauer muß sie durch 
einen approbierten Apotheker ausgeübt werden. Kein Apothekenvorstand 
darf ohne Genehmigung des Regierungspräsidenten länger als drei Monate 
im Zusammenhang und während eines Jahres nicht mehr als vier Monate 
in der Leitung der Apotheke vertreten werden 2). 

c. Personal. 

§ 42. 3 ) Jeder Apothekenvorstand kann soviel Lehrlinge als er Ge
hilfen hat, zur Ausbildung annehmen. Wer keinen Gehilfen hält, kann 
einen Lehrling ausbilden, bedarf aber hierzu der Erlaubnis des Regierungs
präsidenten, welche widerruflich ist4 ). In Zweigapotheken dürfen Lehrlinge 
nicht ausgebildet oder beschäftigt werden. 

§ 43. Wer als Lehrling in eine Apotheke eintreten will, hat vorher 
ein von dem zuständigen Kreisarzt auf Grund 1. des Zeugnisses über die 

den Sonntag folgenden Nachtstunden genehmigt worden. Die seither gemachten Er
fahrungen lassen es unbedenklich erscheinen, unter den gleichen Voraussetzungen diese 
Vergünstigung in geeigneten Fällen für die Nachtzeit überhaupt zuzulassen. 

1) ~ergL au~ § 49 ber :DienftanttJeifung für bie SfreiMr~te (i. (Seite 214). 
2) ~ie f~on auf (Seite 12 erttJä~nt, ~aoen fottJo~l bas 3t.0.l. 7. ~uni 1899 (~~.2tg. 

1901 9(r. 35) ttJie au~ bas D ~.0.l. 2. 9(ovemoer 1905 (~~.2tg. 1906 9(r. 88) elttf~iebell, 
ban bie 2anbe55entra1oe~örbe ni~t ocre~tigt ift, bie (Stellvertretung im m.).1o< 
t~efergettJeroe oöttJ. bie ~erttJaltung VOlt m.).1ot~efen bur~ eine qualifisierte ~erion 
DU oef~ränfen ober VOlt i~rer 0.lene~migung abl)ängig öU ma~en, ba § 45 ber 0.lettJ.D. 
nu~ aUf ba5 m.).1ot~efergettJeroe mnttJenbung finbet. ~ür bas 3te~t, bai3 bie mC3irf5< 
regierungen in SUllf.).1tu~ ne'f)men, jeben SUlJot~efentJerttJaHet befonberi3 DU beftätigcn, fCW 
es fomit an einer gefetlli~en Unterlage. :Die 3tegierung fann nur ben 9(a~ttJeii3 ber< 
Inngen, bafl ber betreffenbe SU.).1ot~efer im mefitl ber m.).1.).1robation fidj befinbet unb ge< 
mäfl § 23 ber rev. 21.).1.D. bereibigt ift; ift biefer 9(a~ttJei5 geliefert, bann ift bie (Stell< 
tJrrtretung re~ggültig eingefetlt. :Demgemäfl erftärte ba5 D.~.0.l. bie entgegenfte'f)enben 
9Inorbnungen be5 § 41 ber metriebsorbnung für ungültig. :Das Urteil be5 D.~.0.l. 
ift luegen feinet befonberen mebeutung für ben .).1rcuflif~en m\)ot~eferftanb auf (Seite 293 
im ~ort1aut abgebrudt. 

3) §§ 42 unb 43 in ber ~aHung be5 G:rlaffc5 bes Wlinifteri3 bet Wlebißina1an< 
gelegen'f)eiten vom 27. SUuguft 1903. 9(a~ ber nmen ~affung bes § 42 bebarf ber o~ne 
0.le~ilfen arbeitenbe m\)ot'f)efer nur einer einmaligen, generellen 0:rIaubni5 öur mnna'f)mc 
eines 2e'f)rlingi3. :Do~ famt § 42 für bcn 0.leltung50ereidj ber bänil~en Wlebiöina1< unb 
2(lJotI)eferorbnung, al[o in 9(eubortJ0mmern, 3tügen unb ~d)Ie§ttJig<Sjolftein (i. (Seite 219) 
lli~t al§ gültig angefe~en ttJerben, ba na~ § 14 bie[e§ 0.le[e~e§ bie mnna~me bon 2e~r. 
lingen an feine mef~ränfung gebunben ift. ~gL bie ~uflnote öU § 45. 

4) Sjieröu traf ba;3 Sf.0.l. in einem Urteil bom 27. (Se.).1temoer 1909 (~~.2tg. 1909 
illr. 104) bie ~eftftenung, bafl [i~ bie angeöogene meftimmung ber 21\).m.0. nur auf ben 
eigentli~en engeren ~IlJot~efenbetrieo oeöie'f)t. "Unter SUlJotfjeferle~rlingcn finb nur 
~et[onen öU berfte~en, ttJel~e ber m\)ot~cfcnbe[itler im SU\)ot~efenbetriebe aU50ilbet 
ober oei~äftigt. 2u ben m\)ot~eferle'f)rlingen ge~ören a1fo ni~t ~erfonen, ttJe1~e, 
luenlt au~ in ben 3täumen ber m\)ot~efe, [0 bo~ 1ebigli~ mit bem ~erfauf frei< 
gegeoener, ben ~eftimmungen über ben SU\)ot~efenbetrieo ni~t unterliegenber ~aren 
befaflt ttJerben. 1I .\)iIf5fräfte, beren %ätigfeit 1ebigli~ ben im SU.).1ot~efenbetrieb nebenbei 
gefü~rten faufmällnii~en mrtifeln gettJibmet ift, unterfte~en a1io ben mebioinaltJolioein~en 
j(1eftimmungen ni~t. 2u i~rer 2fnnn~me bebarf e§, iottJeit es [i~ um .\3e~rlinge ~anbelt, 
feiner 0.lene'f)migung, unb i~r 2fntritt brmt~t ni~t bem $freir,arilt gemelbet ÖU [ein. ~gl. 
Ijicr511 nod) ben § 48 lc~ter 2{bfa~. 
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in Gemäßheit der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. März 1875 
§ 4 NI'. 11) erforderliche wissenschaftliche Vorbildung, 2. des Revaccina
tionsscheines, 3. des selbstgeschriebenen Lebenslaufes ausgestelltes Zu
lassungszeugnis dem Apothekenvorstand vorzulegen. Aus dem Zeugnis 
muß auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein. Ohne 
dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 

Ein Lehrling, welcher während der Lehrzeit die Lehrstelle wechselt, 
hat von dem für die neue Lehrstelle zuständigen Kreisarzt das Zulassungs
zeugnis genehmigen zu lassen. In dem Abgangszeugnis aus der früheren 
Stelle ist der Grund des Abganges von dem Lehrherrn anzugeben. Ohne 
ein so ergänztes Zulassungszeugnis darf kein Lehrling von einem anderen 
Lehrherrn angenommen werden. 

§ 44. Der Apothekenvorstand ist für die sachgemäße Ausbildung dcs 
I,ehrlings verantwortlich. Er hat für die erforderlichen Lehrmittel zu 
sorgen, dem Lehrling hinreichend geschäftsfreie Zeit zum Studium, im 
Sommer zum Sammeln von Pflanzen, zu gewähren, die Anlegung und Ord
nung der Pflanzensammlung zu überwachen, sowie selbst oder durch einen 
Gehilfen den Lehrling in den praktischen Arbeiten zu unterweisen und 
für die Eintragung des Verlaufes dieser Arbeiten in das Arbeitsbuch Sorge 
zu tragen. 

§ 45. Einem Apothekenvorstand, welcher seine Pflichten als Lehrherr 
nicht erfüllt oder sich anderweitig in sachlicher oder sittlicher Beziehung 
unzuverlässig erweist, kann die Befugnis, Lehrlinge auszubilden, durch den 
Regierungspräsidenten auf Zeit oder dauernd entzogen werden 2). 

1) ~e~t \j3tüfungi3orbnung für 9q.1OIgefcr bom 18. imai 1904, § 6, ~lt. 1 (liege 
®eite 22). 

2) ~ie m~otgeferotbnung bom 11. mtober 1801 lagt im § 15 9(bl. d, baa einem 
mlJotlJefer "wegen borlä~lidjer ~emadjfäHigung bei3 2elJrlingi3 ober etwiejener Un< 
fäl]igfeit, braudjbare ®ubjefte 3u bilben", bie 5Befugnii3 sum Sjaften bon 2egrIingen 
unterfagt werben fann. ~ie obige 5Beftimmung erweitert biei3 bagin, bau audj einem 
9(~otl]efer, ber fidj "anberweitig in jadjlidjer ober fittlidjer 5Be3iegung un3ubetfäHig 
erweift". biefei3 ffiedjt enthogen werben fann. ~iefe Q:rweiterung entbegrt nadj einem 
llrteiI bei3 ü.~.@. bom 18. ö'ebruar 1907 (j. ®eite 360) für ben @eftungi3beteidj ber 
rcb. \!{~. ü. ber ffiedjtsgültigfeit. :Rad) bieler (l;ntidjeibung f)ut bie $etriebsorbnnllg 
bon 1902 nur iniofcm 5Bebeutung, ag fie lid) mit ber ag @eje~ erfalfenen 
9(~otl]eferorbnung bon 1801 beelt. Sjiemadj fann bem m~otgefer bai3 ffiedjl, 
2e1)rlinge aui3&ubilben, 1Iut bann enl&ogc1I tuerben, wenn iL)lll ein fdjulbgaftei3 ~erga1ten 
Dur 2aft fänt. 

:Radj einem weileren Urteil bei3 ü.~.@. bom 29. ~uni 1898 (\j31).31g. 1898 
~(r. 74) gat ber § 45 fiit ba$ elJelllaHge Sjeröogtum 9'lajfau feine @ültigfeit. ~iefei3 
Urteil bejagt, baa bie 9Iufjidjt5&elJörbe 3ut Q:nt3iegung ber 5Befugnii3, 9(~otlJefer< 
lelJrlinge aui3~u&i1ben, nut ba beredjtigt ift, wo bie geie~lidj gültigen 9{~otf)efetorb< 
nungen igr ein 101djri3 ffied)t einräumen; ift bies nidjt ber ö'all, 10 fleht ilJt eine joldje 
5Beredjtigung nid)t ~u unb fanlt igt aud) nidjt burdj minijteriellc 5Beftimmungen ein< 
geräumt tuerben. ~m gnn&en ergibt fid) ginjirl)tlidj ber ffiedjElfraft bei3 § 45 ber ~f\.l.5B.Ü. 
jOlllit folgcnbc>3: ~er § 45 ber ~[lJ.5B.ü. ift in bollcm Umfange ungültig in ~lafill1t, im 
e1)elllaligen 2anbgrafentul1l .\)efien, in ö'ranffurt a. im., ®djle>3roig~.polftein, 9'leulJor< 
~oml1let1t unb ffiügen. Sjicr fann alfo bie ~efugni§ ~ur l.l(ui3bilbung bon 53elJrlingen ben 
2(~otr)efet1t überlJau~t uidjt cntöogen lucrbcn, ba bic grunblcgenben @efe~e ein folrl)C!3 
ffiedjt ber fficgierung nidjt einräul1len.~n Sjannober, wo bic Q:nt~iegung fidj nur auf bie 
~erlc~ung ber burdj bie ~erorbmlltg felbft genannten ~crufi3~flidjlen grünben barf, unb 
in ben übrigcn @ebieElteilen \j3reu»cni3, wo bie Q:ntöiegung>3befugni>3 bireH nuf bie )tIer< 
le~ung ber 53cgr~f1idjt bcidjränft ift, ift bet § 45 nur inforoeit gültig, ni5 er biefe le~< 
leren \j3unfte betrifft. ~ie ~egrünbung ber Q:ntöielJung auf "anberweitige l1n~uberlöffig< 
feit in fadjlidjcr ober fittlidjcr 5Beoie~ung" iit redjtlidj unluirffal1l. 
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§ 46. Die Ausbildung des Lehrlings untersteht der Aufsicht des zu
ständigen Kreisarztes, welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen 
Apothekenmusterung sich von den Kenntnissen und Fortschritten der Lehr
linge zu überzeugen hat 1). Zu dem Zwecke hat er auch die Pflanzensammlung, 

1) ~üt bie 9lusbilbung bet 9{1Jotljefctle1jtlinge ljat bet ffiegAßräfibent in 
Owe1n in einet )Betf. vom 8. ,Juli 1909 einen amtlid)en Beljt1Jlan aufgeftellt, ber ben 
,Smee! verfolgt, ben Beljrftoff in gleid)mäf;iger )ffieife über bie ein~elnen Beljrialjre öU ver< 
teilen. ~utd) ben ~lan foll, mie es in bet beigegebenen )Berf. ljeif;t, "ber ~reiljeit in bet 
(,frteUung bes Unterrid)h3 nid)t vorgegriffen merben unb bas ~rogramm foU bei3ljalb aUd) 
nid)t in allen feinen (,finöelljeiten verbinblid) fein. ~agegen mirb öu vedangen fein, baf; 
bie 2e!)tlinge nad) 9{blauf bei3 erften unb ömeiten Beljtialjrei3 tucnigfteni3 3;" bei3 betteffen
ben ,Jaljrci3venfumi3 beljeirfd)m". .\)infid)tlid) bei3 Umfangei3 bei3 von ben 2eljrlingen &u 
füljrenben :tagebUd)ei3 bemerft bet ffieg.<~räfibent, "baf; ei3 ali3 angemeHen gelten fann, 
menn bie 2eljrlinge aUjäljrlid) 12 91ui3arbeitungen in il)tem :tagebud) fertigfteUen." ~er 
2eljr1Jlan lautet: 

Den Lehrlingen sollen gelä ufig sein: 

Nach de m 1. Jahre: 
Einrichtungen und Inventar der Apotheke, Art der Aufbewahrung der Arznei

stoffe und der Arzneizubereitungen, für den Lehrling wichtige gesetzliche Bestim
mungen (einschließlich Bestimmungen über Abgabe starkwirkender Arzneien, Eichung 
von Wagen und Gewichten), Anfertigung von Dekokten, Infusen, einfachen Salben. 
Lesen der Rezepte. Erkennen von Drogen und Präparaten durch das Auge. Erklärung 
leichterer Abschnitte des Arzneibuches, das Schreiben der Signaturen (muß möglichst 
deutlich und sorgfältig sein), die Grundsätze für das Ansetzen der Tinkturen, die Di
gestion und die Mazeration. 

Botanik: Vorlage der gesammelten Pflanzen, Erkennung derselben beim An· 
sehen, möglichst mit Angabe der Pflanzenfamilie. Hauptgliederung des natürlichen 
Systems, spezielle Eigenschaften, Eigentümlichkeiten und Merkmale einzelner hervor
ragender Familien, die unter den einheimischen Pflanzen Vertreter haben (Labiaten, 
Koniferen, Papilonazeen usw. Offizinelle Pflanzen, die zu diesen Familien gehören). 

Che mie: Die Elemente Chlor, Jod, Brom, Schwefel, Sauerstoff, Säuren, Basen, 
Salze, Luft, Wasser, Oxydationsprozesse. 

Physik: Vorgänge bei der Destillation, Kochen des Wassers; Thermometer, 
Barometer, Gefrierpunkt, Wagen, spezifisches Gewicht, Araeometer, Mikroskop. 

Am Ende des 2. Jahres: 
Inhalt des Giftschrankes und der Separandenabteilungen, die häufig in Betracht 

kommenden höchsten Dosen; Verhalten bei unleserlich oder fehlerhaft verschriebenen 
Rezepten. Vorschriften für den Giftverkauf, Ausschluß verschiedener Sachen vom 
Handverkauf; Anfertigung leichterer Mixturen, Anstoßen von Pillenmassen und An
fertigung geteilter Pulver, Salben; Taxieren einfacherer Rezepte. Weitere Ausbildung 
in dem Erkennen von Drogen mit Angabe charakteristischer Merkmale. Beschaffen
heit der Präparate mit Angabe der Eigenschaften, Angabe von Vorgängen bei der Zer
setzung von Präparaten, Niederschläge. Pflaster, Seifen. Beschaffenheit der Kola
torien, Filtration, Auswaschen der Niederschläge und deren Prüfung. Herstellung 
eines leichteren Präparates. Abstammung der Drogen. 

Botanik: Namen, Familie usw., speziellere Darstellung des natürlichen Pflan
zensystems. Beispiele offizineller Pflanzen für die einzelnen Gruppen. Charakteristik 
der Blüten, Kräuter nach dem Text der Pharm. und Erklärung der Charakteristik; 
Fortführung des Herbariums (nach natürlichem System geordnet). 

Chemie: Erklärung der Vorgänge bei der Darstellung der Präparate. Chemische 
Formeln der offizinellen Säuren, Basen, Salze, Kristallwasser. Hygroskopische Sub
stanzen. Aquivalente. Gesetze für chemische Verbindungen. Affinität. Einfache 
chemische Reaktionen, z. B. Prüfung auf Chlor, Schwefelsäure, Met3lle usw. 

Ph ysi k: Wärme, Dampfapparat, gespannte Dämpfe, Wirkung derselben; Kühl
wasser, Wirkung desselben; Licht; Wirkung auf ätherische OIe, Phosphor usw. 
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sowie das Arbeitsbuch derselben zu besichtigen und die Handschriften auf 
ihre Deutlichkeit zu prüfen. 

Die über den gesamten Vorgang aufzunehmende Verhandlung wird 
von dem Kreisarzt und dem Lehrherrn unterschrieben, bei günstigem Er
gebnis der kreisärztlichen Registratur einverleibt, im entgegengesetzten 
"Falle aber dem Regierungspräsidenten eingereicht!). 

§ 47. über die Prüfung als Gehilfe und die weitere Ausbildung zum 
Apotheker enthalten die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 
5. März und 13. November 1875 (Zentralblatt f. d. D. R. 1875, S. 167 und 
761) die näheren Bestimmungen 2). 

Apothekergehilfen, welche diesen Bestimmungen nicht genügt haben, 
dürfen in Apotheken nicht tätig sein. Ausnahmen sind in Gemäßheit der 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902 (Zentralblatt 
f. d. D. R. 1902, S. 23) zulässig 3). 

§ 48. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jeden Eintritt und Aus·· 
tritt eines Lehrlings, sowie den Eintritt und den Abgang jedes Gehilfen 
unter Beifügung des Gehilfenzeugnisses 4 ) oder der Approbation, und bei 

Ende des 3. Jahres: 

Anfertigung von Saturationen, Emulsionen, Pillenmassen mit Bals. Cop., Bals. 
peruv., überziehen der Pillen mit Gelatine usw. Taxieren der Rezepte. Erkennen 
sämtlicher Drogen mit Anführung der Hauptmerkmale und vielleicht der Verfäl
schungen und Verunreinigungen, Beschaffenheit der Präparate und Prüfung nach 
dem Arzneibuche. Erklärung der Prüfungen. Titriermethode. Ausführung einer solchen 
und Erklärung derselben. Vorlage des Herbariums. Charakterisierung der offizinellen 
Pflanzen (auch die Verwechselungen). Aufbewahrung, Ersatz der verdorbenen Kräuter 
und Wurzeln. Erkennung der Verderbnis, z. B. Würmer in Rad. Rhei, Flor. Arnicae usw. 

Che mie: übersicht der organischen und anorganischen Chemie mit Vertiefung 
in alle einschlägigen offizinellen Präparate. Darstellnng von Schwefelsäure, Salz
säure, Soda mit Natr. bicarbon., Glaubersalz, Schwefel, Magnesia, Jod, Phosphor
Spiritus, Chloroform, Fette und OIe, Essig usw. Prüfung dieser Substanzen auf ihre 
Reinheit. 

Physik: Licht; Zersetzungen durch dasselbe. Lichtberechnung (~Iikroskop), 
Farben, Elektrizität, Reduktion der Metalle und Lösungen durch Elektrizität, und 
andere Kapitel der Physik (z. B. Magnetismus u. a.). 

1) ~gl. ~ier3u § 51 ber S)ienftanroeijung für bie ~reisäqte (\. Eieite 214) 
2) ~e~t: \ßrüfungsorbnung für 2(~ot1Jefer bom 18. WClli 1904 (\. @leite 20). 
3) s)ieje jdjon aUf Eieite 46 abgebrudte ~f. lautet: 
Der Reichskanzler wird ermächtigt, in übereinstimmung mit der zuständigen 

Landeszentralbehörde in besonderen Fällen Personen, welche die Prüfung der Apo
thekergehilfen im Inlande nicht abgelegt haben, mit Rücksicht auf eine im A usla nde 
abgelegte gleichartige Prüfung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als Apo
thekergehilfen zuzulassen. 

4) Über bie I2lnmelbung bon Eitubeuten ber \ß~arma3ie a15 ~ertretet edieil 
ber ffieg.-\ßräjibent in ~rei3lau unter bem 9. ~obember 1906 nadjfte~enbe ~etfügung: 

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß der Anmeldung von Studierenden der 
Pharmazie als Gehilfen oder als Vertreter des Apothekenvorstandes bei dem zustän
digen Kreisarzte die Gehilfenzeugnisse nicht beigefügt werden, weil diese Befähi
gungsnachweise angeblich auf der Universitätsquästur niedergelegt seien. 

Dieses Verfahren widerspricht den Bestimmungen des § 48 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 28. Februar 1902, worin auch für die Studierenden der Pharmazie, sofern 
sie während der Studienzeit als Gehilfen oder Vertreter für längere oder kürzere Zeit 
in Apotheken tätig sein wollen, keine Ausnahme in bezug auf den Anmeldungsmodus 
vorgesehen ist. Falls daher die Pharmaziestudierenden nicht in der Lage sein sollten, 
über das Originalzeugnis zu verfügen, so werden sich dieselben für den Zweck ihres 
Eintritts in eine Apotheke während der Studienzeit eine beglaubigte Abschrift des 
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der Entlassung des Entlassungszeugnisses behufs amtlicher Beglaubigung 
desselben dem Kreisarzt binnen acht Tagen nach dem Eintritt oder beim 
Abgang anzuzeigen 1). Das Entlassungszeugnis muß eine entsprechende 
Erklärung enthalten, wenn die Beschäftigung des Gehilfen in der Apotheke 
nur eine aushilfsweise, auf Tage oder Stunden beschränkte, war. 

Anderes, als das bei dem Kreisarzt angemeldete Personal darf in den 
Apotheken nicht beschäftigt werden 2 ). 

Gehilfenzeugnisses anfertigen lassen müssen, welche dem Apothekenvorstande zwecks 
Anmeldung bei dem zuständigen Kreisarzte vorzulegen ist. 

~(nbetetfeit~ oemetfte jebodj ber ~oli3eiptäfibent bon )Eerlin in einet )Er. IJom 
6. ü;eoruar 1900 üoet bie :l:ätigfeit bon 6tubietenben in Wpot~efen folgcnbc~: 

Nach § 5 der Vorschriften für die Studierenden der Landesuniversitäten vom 
l. Oktober 1879 dürfen Personen, welche dem Gewerbestande angehören, als "Stu. 
dierende" nicht aufgenommen werden. Hierzu gehören auch, wie vom Herrn Rektor 
der hiesigen Königlichen Friedrich·Wilhelms·Universität unter dem 26. Januar d. J. 
ausdrücklich mitgeteilt ist, die in einer Apotheke tätigen Pharmazeuten. Da dem· 
gemäß solche Pharmazeuten, sobald sich herausstellte, daß sie den Apothekerberuf 
praktisch ausübten, in den Büchern der Universität wieder gestrichen worden sind, 
werden Sie hiervon mit dem Ersuchen in Kenntnis gesetzt, Btudierende der Phamazie 
als Gehilfen bzw. ständige Vertreter nicht anzunehmen. 

®egen bie gelegentlidje ~ertretung btttdj 6tubenten ber ~~arma5ie bürfte 
aber nidjg einöulllenben fein. 

1) ~ie ~flidjt hur Wnmelbung ber ®e~ilfen unb .\3el1rlingr ift in obigem ~ara
grapl)en nidjt bieien, fonbern bem Wp~t~efenborftanb auferlegt. Uber bie Wlelbe
pflidjt ber Wlebi5inalperionen (~rote, .3a~nät3te, Wpot~efer) befte~en jebodj in 
ocrfdjiebenen ffiegierung~be~irfen nodj oefonbere ~oli3eiberorbnungen. ~etartiC\e ~er
otbnungen finb ergangen für bie ffieg.-)Eeoirfe ®umbinnen unter bem 9. mtober 1902, 
I2Ulenftein unter bem 28. I)(obember 1907, ~an3ig 17. ~uni 1903, ü;tanffutt 30. ~uni 
1902, 6tettin 11. [mooer 1902, Sfö~lin 16. ~un 1902, 6ttalfunb 30. ~J(ai 1900, ~ofelt 
26. I)(obember 1902, ~tomberg 21. ~uni 1898, Wlagbeburg 15. Wlai 1902, imerfeburg 
26. ~uli 1902, 6djle51llig 8. ~(uguft 1902, Sjannober 26. Wlai 1903, .\3üneblttg 11./19. 6ep
tember 1902, Wrn5berg 19. Wläq 1904, Sfiiln 1. Wuguft 1903, ~iiffelborf 15. ~qembet 
1902, Sfoblenö 21. Wuguft 1900. ~aoei ift in ben ~erorbnungen bon ~an3ig, 6tettin, 
Wlerfeburg, ~annober, Wrn5berg unb ~üHelborf abllleidjenb oon ber Wpot~efenbetrieM
orbnung beftimmt, ban audj bie ®e~ilfen unb ,\.le~dinge fidj feHlft bei bem Sfrci5arßtc 
an- unb ab5umelben ~aoen. 

~ie ~ru~ftellung eine5 Q:ntlaHung55eugniHe5 ift in obigem § 48 bem WpotlJefen
IJorftanb 3ltt ~flidjt gemadjt. Wlit )Ee5ug ~ierauf bemet!te eine ffiegiemngspräfibial
entfdjeibung bom 7. I)(ooember 1894 folgenbe5: 

Die Ausstellung des mit der pflichtmäßigen Anzeige vorzulegenden Entlassungs. 
zeugnisses ist nicht von einem besonderen Verlangen des Austretenden abhängig 
gemacht und demnach ebenso sehr eine vorschriftsmäßige Verpflichtung des Apo. 
thekenvorstandes, wie die zu erstattende Anzeige. Letzterem hat der Physikus das 
mit dem Beglaubigungsvermerk versehene Zeugnis dem Sinne der Vorschriften gemäß 
auch wieder zuzustellen, und dem Austretenden kann es anheim gestellt bleiben, ob 
er es sich von dem Apothekenvorstand aushändigen lassen will. 

2) ~ie )Eeftimmung ift nid)t ftrcnA Illörtlidj auf~ufaffen, ba fonft audj ~au5bieJler 
unb -tlaboratorium5arbeiter (6tönrr) batunter fallen Illürben, llla5 natüdidj nidjt oe
abfidjtigt fein fann. ®emeint fann nltt ba5 im eigcntlidjen pl)arma5eutifdjen )Eetriebe 
tätige ~erfonal fein, ba5 alfo entllleber mit ber ~erftellunA unb ~rüfung bon Wr5ltei
mittetn in ber ~efeftur ober mit ber Wnfertigung oon ffie5eptcn b51ll. ber ~(bgaoe bon 
~!t5neien unb ~anbbetfauf5artifeln an ba5 ~ublifum befdjäftigt ift. ~emgemän befagt 
aud) ein Wlin.-Q:d. bom 9. Wpril1894, ban gegen bie Wnftellung Mn oefouberen Sfa H ierem 
ober SfaHiererinnen in Wpot~efeu fein )Eebenten IJorliegt, "fotange bie mit ber fillll~r
ne~mung be5 Sfaf[engefdjäfte5 betrauten ~erfonen feine ~er\1)enbung al5 p~arma3eu
tifd)e!.l ~ilf~perfonal finben", ~agegen, fpridjt fidj ein Wlin.-)Eefdjeib born 30, Sanuar 
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D. Zweig-, Krankenhaus- und ärztliche Hausapotheken. 

§ 49. Für eine Zweig-, wie für eine Krankenhausapotheke genügt eine 
vorschriftsmäßig, entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingerichtete 
Offizin mit einem Vorratsraum, in welchem auch kleinere Arbeiten vor
genommen werden können l ). 

§ 50. Sämtliche Arzneimittel einer Zweigapotheke müssen aus der 
Stammapotheke bezogen werden, deren Vorstand für die Beschaffenheit 
und Güte der Arzneimittel der Zweigapotheke verantwortlich bleibt. 

Für Krankenhausapotheken, in welchen kein approbierter Apotheker 
tätig ist, sowie für die ärztlichen Hausapotheken müssen sämtliche Arznei
mittel aus einer Apotheke im Deutschen Reich entnommen werden 2). 

1900 ba'f)itt au~, ban "ba~ ~aIten eine~ )Drogiften in einer llilJot'f)ete ober in ber 
mit einer fold)en in bem gleid)en maume berbunbenen )Drogenabgabe unöuläHig ift". 

0:itte neuere 9Jlinifterialentfd)ei'outtg über bie 5Befd)äftigung bon ~iIf~lJerfonal in 
llilJot'f)efen mirb in folgenbem 5Befd)eib be~ meg.-lj3räfibenten in 5Bre~lau bom 7. 0anuar 
1909 mitgeteilt: 

Auf die Eingabe vom 17. April v. J. werden Sie benachrichtigt, daß der Herr 
Minister der geistlichen, Unterrichts· und Medizinalangelegenheiten nach Anhörung 
des Apothekerrats Entscheidung dahin getroffen hat, daß Bedenken gegen die Heran· 
ziehung von nicht pharmazeutischem Hilfspersonal' zu gröberen, Fachkenntnisse nicht 
erfordernden Hilfsleistungen im Apothekenbetriebe nicht bestehen, wenn die Be· 
schäftigung unter Aufsicht und alleiniger Verantwortung des pharmazeutischen Apo
thekenpersonals geschieht. Ebensowenig sind Einwendungen zu erheben gegen die 
Beschäftigung derartigen Personals mit den durch den' Apothekenbetrieb bedingten, 
die Arzneiabgabe nicht berührenden, kaufmännischen Arbeiten: die Führung der 
Geschäftskasse und der kaufmännischen Betriebe, Ausschreiben von Rechnungen u. a. 

)Dicfe ~erf. befagt infofern nid)t5 neue~, a15 fie 'oie ~ermenbung bon nid)tlJ'f)arma< 
5cutifd)em lj3erfonal nm öU gröberen, ~ad)fenntniHe nid)t erfor'oerlid)en ~iIf~leiftungen 
geftaUcn mi1!. )Datunter fann man aber nut bie stätigfeit eine~ .\)au~'oiener~, cine~ 
.\)ilf~iungen ober einer CSd)cuerfrau bcrfte'f)en, bie ie~t fd)on o11ne iebe be'f)örblid)e 0:1:< 
Iaubni~ in aUen llilJot'f)efen ge'f)alten merben; ebenfo 'f)at mo'f)l nod) niema15 ein 3meifel 
barüber beftanben, ban je'oes grönere llijJot'f)efengefd)äft fid) öm 0:rlebigung fauf män< 
nifd)er llirbciten (.\faHe, 5Bud)fü'f)tung, med)nung~fd)reiben) fObiellj3erfonal 'f)alten barf, 
toie es il)m beliebt (f. ben oben ermällnten ();tlan). ();s ift alfo nidjt redjt flar, mai3 
'oie ~erfügung eigentlidj geftauen milI. ~etJter fönnen für 'oie ~erantmortung für 
'oie ~anblungen 'oiefes lj3erfonals nur 'oie 5Beftimmungen 'oei3 5B.@.5B. maj3gebenb fein. 
mad) biefen abet mürbe nut ber stäter felbft unb ber @efd)äfts'f)err als berantmortlidj in 
~rage fommen fönnen, unb ömar 'f)aftet 'oer le~tere audj nur unter gemiHen ~oraus< 
fe~ungcn für ben CSdjaben au~ ben bon feinen llingefteUten ober @e11ilfen begangenen 
ftrafbaren ~an'olungen (f. CSeite 118). 

)Das .\f.@. 'f)at 'oenn audj 'oie genannte ~erfügung in bem fdjon auf CSeite 278 ertuä'f)n> 
ten Urteil tJom 27. !SelJtember 1909 (~'f).3tg. 1909 mr. 104) ba'f)in ermeitert, ban audj ßltt 
5Beforgung 'oes ~an'otJetfaufs, fomeit es fidj 'oabei um freigegebene \2frtifel 'f)an< 
be 1t, bie ~ermen'oung eine~ nid)t lJ'f)armaöcutifd) borgebilbeten ~erfonals gegen bie 
fJefte'f)enben 5Beftimmungcn nid)~ berftöj3t. 'ijcrner 'f)at ba~ .\f.@. unter bem 27. 'ijebtullr 
1905 (~'f).3tg. 1905 mr. 18) in Ubereinftimmung mit bem 2.@. I ~erlin entfd)ie'oen, baj3 
~llcfet, tueld)e lliröneimittel nur berjJacfen 1mb ebent. bor'f)er unter lliuffid)t eine~ llilJo< 
t'f)efer~ mit fertiggebrucften 0:tifettcn berfe'f)cn, nid)t öU bem anme1belJfIidjtigen lJ'f)arma< 
öeutifd)en ~erfonal ge'f)ören. 

1) WCaterial< unb .\fräutetfammer, 2lröneifeUer, ,\,laboratorium un'o CStoj3fammer 
merben alfo 'f)icr nidjt geforbert. 0:benlomenig braud)en aUe in ber CS er i e ~ mit eincm 
CStern beöeid)neten WCittel in ben obengenannten llilJot'f)efen borrätig fein. 

2) ;tJiefe 5Beftimmung ift midjtig. !Sie geftattet ben .\franfen'f)au~bermal. 
tu ng en, in benen fein llilJot'f)efer, fonbern nur eine )DiafoniHin angefteHt ift, jomie \\tröten 
im angemeinen nid)t, il)re 2h ~ n ellu are n au~ )Drogen'f)anblungen ober einem iirötlid)en 
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§ 51. Für ärztliche Hausapotheken ist in einem besonderen tages
hellen, nur für diesen Zweck zu verwendenden Raume ein verschließbarer 

lillaren~aufe fru entne~men. ~on Wvotf)efem geküete .\franfen~aw3avot~efcu finb or-
5ügliel] .. ber ~e3ugi3quene i~rer lillaren niel]t oefel]ränft. 

UOer bai3 ~orrätig~alten bon Wr&neten in .\franfeuI)itufem erltefl beI 
fficgAßräfibent in .\faffet unter bem 12. ~eoruar 1894 uael]fte~enbc ~erfügullg: 

I. Krankenhäuser und andere Anstalten, in denen kein approbierter Apotheker 
tätig ist, sind, wie jedermann, befugt, ohne besondere Genehmigung gewisse Arzneien 
fiir den Hausbedarf vorrätig zu halten (Hausapotheke), müssen dieselben aber 

1. sämtlich aus einer Apotheke im Deutschen Reich entnehmen nnd dürfen 
2. nur die gangbarsten einfachen Drogen nnd Präparate, die in einer Apotheke 

zubereitet oder dispensiert sind, oder die ohne weitere Zubereitung abgegeben 
werden können (wie Kräuter, öle, Salben, Salze, Tinkturen u. dgl.), jedoch 
nur in verschlossenem Raume oder Schranke (mit Brettertür) vorschriftsmäßi~ 
bezeichnet und aufgestellt vorrätig halten (pro statione) bzw. an die einzelnen 
Kranken in der Anstalt selbst (nicht aber an außerhalb derselben Wohnende) 
durch den Hausarzt verteilen lassen. 

Jede Zubereitung bzw. Dispensierung zusammengesetzter Arzneiformen darf nur 
auf jedesmalige ärztliche Verordnung und nur in einer Apotheke erfolgen. 

11. Krankenhäuser und andere Anstalten, welche Arzneien für den Hausbedarf 
selbst zubereiten und dispensieren lassen wollen (Disponsieranstalt), bedürfen hierzu 
meiner Genehmigung. 

Dieselbe wird nur widerruflich und unter besonderen Bedingungen erteilt, je nach
dem ein approbierter Apotheker oder eine hierzu besonders geprüfte Pflege
schwester in der Anstalt tätig ist. 

111. Sowohl die Hausapotheken (1.) als auch die Dispensieranstalten (11.) stehen 
unter der besonderen Aufsicht meiner Bevollmächtigten sowie des zuständigen könig
lichen Kreisphysikus, welche dieselben unvermutet zu besichtigen und über etwa vor
gefundene Ungehörigkeiten mir zu berichten haben. 

mne ~etf. bei3 ffiegAßräjlbenten in Wlinben oetr. ~etrieo bon Sfranfenanftalten 
bom 3. ~ufi 1905 oefagt in § 13 foIgenbei3: 

§ 13. Zur Errichtung einer vollständigen Arzneiabgabestelle (Dispensier
anstalt) bedarf es meiner besonderen Erlaubnis: dagegen ist es den Krankenanstalten 
auch ohne eine solche gestattet, einzelne Arzneimittel und Arzneizubereitungen für 
den eigenen Bedarf und in einer diesem Bedarf entsprechenden Menge unter folgen
den Bedingungen vorrätig zu halten: 

a. Die Arzneimittel und Zubereitungen müssen aus einer Apotheke bezogen 
werden; sie dürfen dem Verderben nicht leicht ausgesetzt sein. 

b. Ihre Aufbewahrung (Beschaffenheit und Bezeichnung der Standgefäße usw.) 
muß genau den für die Apotheken gegebenen Vorschriften entsprechen, nament
lich gilt dies betreffs der scharfwirkenden und giftigen Stoffe. 

c. Es ist Vorsorge zu treffen, daß die Arzneimittel usw. nur befugten Personen 
(Ärzten, Pflegepersonal) zugänglich sind und jeder Mißbrauch durch Kranke 
oder andere Personen ausgeschlossen ist. 

d. Reste von Arzneien, die Kranken verordnet und von diesen nicht völlig auf
gebraucht sind, dürfen nicht etwa zu einem späteren Verbrauche zurückgestellt 
werden, sondern sind stets sofort zn vernichten. 

Diese Bestimmungen gelten auch für die in Krankenanstalten mit vollständigen 
Arzneiabgabestellen etwa eingerichteten Arzneischränke auf den einzelnen Abteilungen. 

~ine ä~nliel]e ~erorbnnng über ben ~e~ug, bai3 ~orrätlg~aIten unb bie Wbgaoe 
bon Wr&neien in SfranfenanftaIten ~at auel] ber ffieg..\13räfib. in jßoti3bam unter bem 
2fi. iRobemoer 1906 etlaffen. 

iReuerbingi3 ift auel] ben ~iafoniffen ein ermeitertei3 Wr~netbli3~lenfietreel]t 
berIie~en morben. 

Min.-Erl., betr. die von den Diakonissen abzugebenden Arzneimittel. 
Vom 8. März 1904. 

Auf den gefälligen Bericht vom 19. Januar d. J. will ich mich damit einverstanden 
erklären, daß fortan die in dem beifolgenden Verzeichnis aufgeführten Arzneimittel und 
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Schrank mit Fächern und Schiebekästen aufzustellen, welche die vorschrifts
mäßige Absonderung der sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel ermög-

Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht gestattet ist, den in der Ge
meindepflege tätigen Diakonissen zur unentgeltlichen Abgabe an Kranke überlassen 
werden dürfen. Ich setze dabei voraus, daß auch diese Mittel stets aus der nächst
belegenen Apotheke bezogen werden. 

Verzeichnis 
derjenigen Arzneimittel und Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht 
gestattet ist, aber den in der Gemeindepflege tätigen Diakonissen überlassen werden darf. 

Argentum nitricum 

Chininum hydrochloricum 

Emplastrum cantharidum ordinarium 
Emplastrum cantharidum perpetuum 
Emplastrum fuscum camphoratum 
J odoformi um 

Liquor Aluminii acetici 
Liquor Ammonii anisatus 
Liquor plumbi subacetici 
Mixtura sulfurica acida 

Pulvis Liquiritiae compositus 
Pulvis Magnesiae cum Rheo 
S pecies pectorales 
Tinctura amara 
'L'inctura Chinae composita 
Unguentum acidi borici 
Unguentum basilicum 

Unguentum Plumbi 
Unguentum Zinci 

Höllenstein als Ätzstift, nur zum äußer
lichen Gebrauch. 

in abgeteilten Pulvern von 0,25 gegen 
Fieber. 

Spanischfliegenpflaster. 
Zugpflaster. 
Mutterpflaster, Hamburger Pflaster. 
Jodoform, lediglich zur Herstellung von 

Verbandstoffen, niemals direkt als Heil· 
mittel. 

Essigsaure Tonerde. 
Anisölhaltige Ammoniakflüssigkeit. 
Bleiessig. 
Hallersches Sauer, als Zusatz zum kühlen-

den Getränk. 
Brustpulver. 
Kinderpulver. 
Brusttee. 
Bittere Tinktur. 
Zusammengesetzte Chinatinktur. 
Borsalbe. 
Königssalbe zum Verband eiternder Wund

flächen. 
Bleisalbe. 
Zinksalbe. 

<:l:ine ~ergünftigung ~infidjtlid) beL \llr5neiabgabe Wirb in$befonbere ben bon bem 
Stranfen~auje ber ~arm~eröigfeit in Stönig$berg 1. ~r. jowie ben bon bem ~iafoniffen< 
mutter~au$ 2e~mgrnben in ~re$lau ali:l @emeinbejdjweftern in bie ~iafoniffenftationen 
ber ffiegiernng$be5ide Stönigi:lberg böro. ~re$lau entfanbten 6djroejtern geroä~rt. ~ie 
\lhöneiabgabe burdj bie @emeinbefdjroeftern ift babei im ffieg.<~e5. ~re$lau auf ürte 
befdjräntt, an benen fidj feine \llröneimittelberjorgungi:lftelle (~on<, 3roeig< ober är3tlid)e 
S)aui:lalJot~efe) befinbet, roäljrenb jie im ffieg.<~eö. Stönigi:lberg in befdjränftem Umfange 
audj für ürte mit \lllJotljefen an unbemittelte Sl'ranfe Jugelaffen ift. ,3n beiben ~änen 
finb aber bic \llqneimittel feiteni:l ber 6djroejtern aU$ ben nädjftgelegenen \lllJot~efen 
Jll beßie~en. 

Über bie (;l;rteilung bet ~eredjtigung 3ur ~üljrnng einet Sjaui:lalJot1jefe an ~iafoniffen 
erging eine 3irfularberfugung bei:l Wlinifteri:l ber Wleb.<\llngelegen1jeiten bom 2. ,3uli 1853. 
~ieje ~erfugung (abgebrncft in ~1j.3tg. 1901 1)11:. 85) ent1jält ~eftimmungen: 1. in 
betreff bei:l Umfangei:l ber Stenntniffe, roeldje bon ben ~iafoniffen, bie 3u \lllJotljeferinnen 
in ber ~ii:llJenjieranftalt einei:l fuanfenljaufei:l beftimmt jinb, berlangt roerben muffen; 
2. in betreff bei:l Unterridjti:l ber öu \lllJot1jeferinnen beftimmten ~iafonifjen unb 3. in 
betreff ber ~rüfung bet \lllJot1jeferinnen. 

~ie Stenntniffe jonten fidj banadj befdjränfen auf bie äujieren Wletfmale ber ge. 
bräudjlidjen ~togen unb ~rälJarate, auf giftige unb 1jeftig roitfenbe 6toffe, auf bie 
\lluf6eroa1jrung ber Wlittel unb bie ~e1jerrjdJung ber roidJtigeren ffieöelJturfertigfeitell. 
~et UnterridJt fonte in ber üffiJin einei:l \lllJot1jeferi:l erfolgen unb bie ~rufung bot einet 
alli:l einem Sl'reii:llJ1jl)fifus unb einem \lllJot1jefet 6efte1jenben SfommiHion jtatt!inben. 
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lichen; außerdem müssen sich hier befinden: das erforderliche Arbeitsgerät 
an präzisierten Wagen und Gewichten, Mörsern usw., ein Arbeitstisch mit 
Schiebekästen, sowie ein Handdampfkocher mit Zinn- und Porzellaninfun
dierbüchse. 

Ebenso müssen das Arzneibuch, die Arzneitaxe, die Bestimmungen 
über Hausapotheken 1), das Belagbuch über den Einkauf der Arzneimittel 
und ein Tagebuch zum Eintragen der Verordnungen nebst deren Tax
preisen, sowie die Genehmigung zum Halten einer Hausapotheke und die 
Apothekenbetriebsordnung vorhanden sein. 

Die Genehmigung zur Einrichtung einer Krankenhausapotheke 2 ), 

Be~ter l,ßunft ift ie~t in ber ilienftanweifung für bie Sftei5äröie § 52 ((. 6eite 215) berüc!· 
ficf)tigt. Bur Q;däuterung biefer ~er~ält1tiHe ergingen neuerbing5 folgenbe ~erfügungen: 

Min.-Erl. vom 6. April 1905. 
Der § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte bezieht sich ausschließlich auf 

barmherzige Schwestern, Diakonissen und Mitglieder sonstiger geistlicher Kranken· 
pflegegenossenschaften. Ich bemerke jedoch, daß es weiblichen Personen, welche dic 
Bedingungen für die Zulassung zu den pharmazeutischen Prüfungen erfüllen, unbe· 
nommen ist, den Apothekerberuf zu ergreifen. Ausnahmen hiervon sind zurzeit nur 
bei den in dem § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte angeführten Mitgliedern 
geistlicher Krankenpflegevereinigungen und zwar nur dann zulässig, wenn sie in einem 
von dieser Vereinigung unterhaltenen und versorgten Krankenhause den Apotheker. 
beruf ausüben sollen. 

Verfügung vom 25. September 1906. 
Nach den bestehenden Bestimmungen dürfen nur solchc Personen zur Prüfung 

für die Verwaltung der Dispensieranstalt eines Krankenhauses zugelassen werden, 
welche Diakonissen oder Mitglieder einer staatlich anerkannten geistlichen Genossen. 
schaft für Krankenpflege sind. Alle anderen im Krankenpflegeberuf stehenden Per· 
sonen sind von der Prüfung ausgeschlossen, und auch die ~iitglieder geistlicher Ge· 
nossenschaften erwerben nach dem Erlaß vom 2. Juli 1853 durch das Bestehen der 
Prüfung nur die Berechtigung zur Verwaltung der Dispensieranstalt in einer unter 
der Leitung ihrer Genossenschaft stehenden Anstalt. Nach der Verfügung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten vom 25. September d. J. kann ein Bedürfnis zur Abände· 
rung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne einer Ausdehnung der den Diakonissen 
und Mitgliedern geistlicher Genossenschaften gewährten Begünstigungen auf andere 
Personen nicht anerkannt werden. 

1) iillai3 unter biefen ,,~eftimmungen über ~au5alJot~efen" &U lJerfte~en iit, ift niel)t 
gan3 flar, ba auaer ben obengenannten weitere ~eftimmungen nicf)t befte~cn. 

2) (:l;inc beionbere ~eriügung ber Wlinifter ber WlebAhtgelegen~eiten unb be-3 
.0l1nem erging über bie s;.)aU5alJot~efen bei ben 6trafanftalten: 

Min.-Erl., betr. die Hausapotheken bei den Strafanstalten. Vom 12. Mai 1903. 
Bei den Strafanstalten und größeren Gefängnissen in der Verwaltung des Innern 

sind Hau s a ]l 0 t h e k e n einzurichten, in denen Arzneimittel vorrätig zu halten sind, 
welche in größerer Menge gebraucht werden und dem Verderben nicht ausgesetzt sind. 
Die Regierungspräsidenten können, nach Anhörung des Regierungs. und Medizinalrats, 
bestimmen, welche Arzneimittel hierfür zu beschaffen sind. 

Derartige Einrichtungen sind als ärztliche Handapotheken anzusehen und zu 
behandeln. Als solche bedürfen sie keiner Musterung durch die Kreisärzte, es genügt, 
wenn der Regierungs· und Medizinalrat bei den jährlichen Revisionen der sanitären 
Einrichtungen der Anstalt diese Handapotheken besichtigt. 

Die Arzneivorräte sind in geeigneten, festen, deutlich bezeichneten Behältnissen 
in zweckentsprechenden Schränken übersichtlich geordnet aufzustellen. Ein besonderes 
Zimmer für diese Schränke ist nicht überall erforderlich, vielmehr kann die Aufstellung 
im Dienstzimmer des Arztes oder Lazarettaufsehers erfolgen. 

Starkwirkende Arzneimittel (Tabelle C des D. A.·B. IV) sind stets unter 
Verschluß des Arztes zu halten und dürfen nur von diesem abgegeben werden. 
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sowie zum Halten einer ärztlichen Hausapotheke 1 ) wird von dem Re
gierungspräsidenten auf Antrag nach Prüfung der Verhältnisse widerruflich 
erteilt; derselbe stellt nach Anhörung des Regierungs- und Medizinalrats 
das Verzeichnis der für eine ärztliche Hausapotheke zulässigen Arzneimittel 
fest2). Die Entscheidung über die in einer Krankenhausapotheke vorrätig 
zu haltenden Arzneimittel ist dem Vorstande des Krankenhauses überlassen. 

Die Anfertigung einfacher Lösungen in den Handapotheken zum Gebrauche 
für die Anstaltsinsassen ist gestattet. Die Arzneizubereitungen müssen aber in deI' 
Regel auf den Namen des einzelnen Kranken aus einer öffentlichen Apotheke ver
schrieben werden. 

Für den Bezug der Arzneien und Drogen sowie für den Abschluß von Verträgen 
bleibt mein, des Ministers des Innern, Erlaß vom 24. Dezember 1899 maßgebend. 

ster ~ier ange~ogene ~rL be~ iminiiter~ be~ ~nnettt bom 24. ileöember 1899 lautet: 
Bei dem Abschlusse von Verträgen über die Lieferung von Drogen 

und Arzneien ist in der Strafanstaltsverwaltung meines Ressorts bisher verschieden 
verfahren worden, in dem der Preisberechnung entweder die Preisliste einer Drogen
großhandlung mit einem bestimmten prozentualen Aufschlage oder die preußische 
Arzneitaxe ohne oder mit einem prozentualen Abschlage zugrunde gelegt wurde. 

Nach Benehmen mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medi
zinalangelegenheiten bestimme ich, daß fortab bei dem Abschlusse von Verträgen der 
vorgedachten Art für Strafanstalten, Gefängnisse und Erziehungsanstalten lediglich 
die Ansätze der Arzneitaxe zugrunde zu legen und je nach dem Umfange der Lieferung 
ein höherer oder geringerer prozentualer Abzug von jenen Preisansätzen zu verein
baren ist. Die Regierungs- und Medizinalräte sind mit der Prüfung der Verträge vor 
deren Genehmigung zu betrauen. 

1) IYefte O~runblä~e, nad) benen bie @ene~migung öur ~rrid)tung bon ät5t1id)en 
.\?au~alJot~efen ~u erteilen ift, fe~len leibet. lnad) ber WlJot~eferorbnung § 14 foll 
9rqten ,.an fold)en ürten, wo feine öffentIid)e ~{lJot~efe bor~anben ober in ber lJläf)e 
befinblid) ift", geftattet werben, ,.eine mit ben nottuenbigften Wröneimitteln berfe~enc 
Ueine SjauBalJot~efe &U ~aftenH, jebod) Iebigficf) öum @ebraud) in i~tet ~ra~i~, nid)t 
öum 1lliieberbetfauf an anbere ~erfonen. ilen ettoaB unbeftimmten WUilbrucf ,.in ber 
lnä~e" fommentierte ein @utad)ten ber tuiHenfd)aftIid)en ilelJutation für ba~ imebiöinal> 
wefen bom 28. ~anuar 1852 tuie folgt: ,.%Ir an ürten, bie tuenigften~ eine imeile bon 
ber näd)ften WlJot~efe entfetttt finb, ift bem Wqt aUilna~m~loeife geftattet, Wröneimittel 
für feine Stranlen öU biBlJenjieren." Unb eine iminifterialberfügung bom 2. 6elJtember 
1840 befthnmte: ,.'llie 58efugni~ ilum SjaHen einer SjauilavoU)efe fä!1t weg, fobalb an 
bcm betreffenben ürte eine felbftänbige ~lJot~efe errid)tet worben ift." 

ü~ne befonbere Stonileffion bürfen Illqte nur bie bem freien lSerfe~r übedaffenell 
~(qneimittel felbft bi~lJenfieren (St.@. 7. Wlai 1900, St.@.W. III, 6.208), fie bütfen jebod) 
aud) aUe übtigen SjeiImittef bei ber 58e~anblung if)rer ~atienten benu~en (burd) ~in> 
reiben, WuflJhlfeln, ~inträufefn uftu.), fofern bie imittef bei biefer lSertuenbung berbraud)t 
unb ben Stranfen nid)t af5 fold)e überlaHen werben (ffi.@. 16. ~uni 1900, St.@.W. 111, 6.272; 
St.@. 19. ~uni 1899, St.@.~(. 111, 6. 379). l8gL ~ierffu § 367, 3 E5tr.@.58. (1. 6eite 126). 

2) 'llie Wnffa~I ber in äqtHd)en Sjau~alJot~efen ilu l)aftenben imittel belJanbelte 
ein ~r1. bom 14. ~altllar 1861: 

Hinsichtlich der Hausapotheken praktischer Ärzte muß bemerkt werden, daß ein 
Hauptgrund der in derselben vorgefundenen Mängel darin zu liegen scheint, daß die 
betreffenden Ärzte eine zu große Anzahl von Arzneimitteln halten, von denen viele 
wegen Nichtgebrauchs verderben müssen. Es ist daher darauf zu halten, daß in den 
Hausapotheken praktischer Ärzte nur eine gewisse Zahl, nach einem von der König
lichen Regierung zu revidierenden Verzeichnisse der für die dringendsten Fälle der 
Praxis erforderlichen Medikamente geführt werde. Dahin gehören namentlich (Erlaß 
vom 28. Juni 1859): Acidum hydrochloratum, Äther, Alumen, Chloroformium, Cuprum 
sulfuricum, Gummi arabicum pulveratum, Hydrargyrum chloratum mite, Liquor Am
moniaci caustici, Oleum Olivarum, Oleum Ricini, Radix Jalapae, Radix Ipecacuanhae, 
Secale cornutum pulveratum, Spiritus vini rectificatus, Stibio-Kali tartaricum, Tine
tura Cinnamomi, Tinetura Opii simplex, Tinctura Valerianae. 
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E. Homöopathische Apotheken und ärztliche homöopathische 
Hausapotheken. 

§ 52. Wenn in Verbindung mit einer Apotheke homöopathische Mitteil) 
in einem Schrank vorrätig gehalten werden, so ist derselbe in einem be
sonderen, gut belichteten Raume aufzustellen 2). 

Handelt es sich nach dem Ermessen des Regierungspräsidenten um 
eine vollständige homöopathische Apotheke, so muß dieselbe in einem nur 
für diesen Zweck zu verwendenden hellen Raume ordnungsmäßig ein
gerichtet sein. 

Die Urstoffe und Urtinkturen, sowie Verreibungen und Verdünnungen 
bis einschließlich der dritten Dezimalpotenz müssen nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Arzneibuchs über milde und vorsichtig aufzubewahrende 
Mittel (Tab. C) voneinander getrennt aufgestellt, die Gifte (Tab. B) mit 
Giftwage und Löffel in einem verschlossen zu haltenden, als solches be
zeichneten Giftbehältnis verwahrt werden; auch muß ein mit der Aufschrift 
"Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneter Mörser vorhanden sein. 
Die Bezeichnung der Standgefäße unterliegt den Bestimmungen des Ministe
rialerlasses vom 22. Juni 1896 3 ). 

Ein Arbeitstisch , Dispensiergeräte und ein homöopathisches Arznei
buch4 ) müssen vorhanden sein. 

1) '1len 58egriff ".\)omöolJatf)ildje ~rcrneimitte1" beiinierte ein Urteil bC;3 
D.2.@. WCündjen bom 31. WCärij 1903 (~f).3tg. 1903 iRr. 28) mie folgt: 

,,(;1;;3 finb bie @runblä~e maflgebenb, bafl 5ur ~nfertigung ber WCebifamente nur ein 
6toff betll1enbet werben barf, bei meldjem genau 'oie ~otenii ber ~erbünnung Ulm. an< 
gegeben fein mufl, bafl fein 6toii unberbünnt ulm. f)ergegeben merben barf, unb ban fein 
6toff, ber eine ftade )illirfung f)erborrufen mürbe, al'3 ~rönei berorbnet merben barT, 
baj3 all0 lJorm unb '1lofi;3 be;3 ~riineimittel;3 neben ber (;1;inf)eitlidjfeit be;3 6toffe;3 melent< 
Iidje Sftiterien be;3 f)omÖOlJatf)ild)en .\)eilmittel;3 Fnb." 

t\-emer iit in einem Urteil be;3 sr.@. bom 31. WCäq 1898 (sr.@.~. H, 6. 126) an
genommen morben, baji ein 2(r3neimittel bann alS nudj f)omöolJutf)ildjcn @runblä~en 
öubereitet unöulef)en ift, wenn bie .\)erftellung nadj bem 3entefimul- ober '1lCi\imalf~ftem 
erfolgt, b. f). wenn bie ~r3nei eine ~erbünnung be;3 .\)eilftoffe;3 im ~erf)ä1tni;3 bon 1 : 100 
ober 1: 10 bebeutet. 

2) Über bie ~ufftellung bon .\)omöolJatf)ifdjen 6djranfalJotf)efen in ben 
2(potf)cfen erging folgenber WCin.-(;1;rl. bom 18. ~uli 1906: 

Unter einem besonderen Raume, wie ihn § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 für die Aufstellung eines Schrankes mit homöopathischen Mitteln 
fordert, ist ein solcher Raum zu verstehen, der in der Betriebsordnung als Bestandteil 
der Apotheke nicht aufgeführt ist, z. B. das sogenannte Geschäftszimmer. Es ist auch 
nicht zu beanstanden, wenn in diesem Raume gleichzeitig andere als homöopathische 
Arzneimittel, diätetische Präparate, Weine usw. in vollständig geschlossenen festen 
Gefäßen und in geschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Selbst gegen die Auf· 
stellung von Reagentien im gleichen Raume sind Einwendungen nicht zu erheben. 

(;l;ine anbere iS'rage, bie 2tuTbemaf)rung bon @Iäfern mit f)omöolJatf)ijdjen 
~Irii nei mitte In in 6d)iebIabcl1 bef)anbelt ein WCin.-(;l;rl. bom 30. ~uni 1900: 

Die Aufbewahrung der Gläsp,r in Kästen darf nur in Kästen mit abgeteilten Fächern 
stattfinden, und zwar jedes Fach nur ein Fläschchen aufnehmen. Die Fläschchen 
müssen gleichmäßig nach Inhalt und Verdünnung oder Verreibung in Worten und 
Zahl bezeichnet sein. In gleicher Weise sind Urtinkturen und Urstoffe aufzubewahren. 
Wenn die Korke außerdem entsprechende Bezeichnung haben, so ist dagegen nichts 
einzuwenden. 

3) 6ief)e 6eite 315. 
4) (;1;;3 lommen bornef)mlidj 3mei neuere berartige 58üd)er in 58etradjt. ~a;3 ~eutfdje 

.\)omöolJatf)ifdje ~{riineibudj bon Dr. )illillmar 6djmabe in 2eilJ3ig unb ba;3 bom ~eutfdjen 
~flJotf)efer\letein f)erau;3gegebene ~eutfdje .pomÖOlJaff)ifdje ~r3neibudj. met au~ bie 
älteren ~()armafOlJöen \lon @runer unb anbere finb a{;3 genügenb Ull3ufef)en. 
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Die ärztlichen homöopathischen Hausapotheken müssen ebenfalls in 
einem lediglich diesem Zwecke dienenden, gut belichteten Raume auf
gestellt sein. Ein homöopathisches Arzneibuch 1), die Arzneitaxe und die 
gesetzlichen Bestimmungen über homöopathische Hausapotheken, sowie 
die ärztliche Approbation und die Genehmigung zum Halten einer homöo
pathischen Hausapotheke müssen vorhanden sein 2 ). Der Arzt hat in 

1) ~ergL qiequ bie ITujinote 4 auf ~eite 288. 
2) Über bai3 SDii3tJcnjierrecf)t ber S)omöotJatqen befteqen folgenbe ~efthn' 

mungcn: 

Reglement über die Befugnis der approbierten Medizinalpersonen zum Selbst
dispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten Arzneimittel. 

Vom 20 . .Juni 1843. 
Da in bezug auf das Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen eine 

Modifikation der Vorschrift, nach welcher Ärzte nsw. die von ihnen verordneten Arz
neien in der Regel nicht selbst dispensieren dürfen, angemessen befunden worden ist, 
so werden über die Befugnisse der Medizinalpersonen zum Selbstdispensieren der nach 
homöopathischer Weise bereiteten Arzneien für den ganzen Umfang der Monarchie 
nachstehende Vorschriften gegeben: 

§ 1. Eit:ter jeden Medizinalperson soll, soweit sie nach Inhalt ihrer Approbation 
zur Zivilpraxis berechtigt ist, künftig, nach Maßgabe der nachfolgenden näheren Be
stimmungen, gestattet sein, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel 
selbst zu dispensieren. 

§ 2. Wer von dieser Befugnis (§ 1) Gebrauch machen will, muß hierzu die Er
laubnis des Ministers der Medizinalangelegenheiten einholen. 

§ 3. Da die durch das Prüfungsreglement vom 1. Dezember 1825 angeordneten 
Staatsprüfungen der Ärzte und Wundärzte auf Erforschung der pharmakologischen 
Kenntnisse und der pharmazeutisch-technischen Ausbildung der Kandidaten nicht 
mit gerichtet sind, bei dem Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen auch 
mehren', in die Landespharmakopöe nicht aufgenommene Arzneistoffe angewendet 
werden, so kann die Erlaubnis zum Selbstdispensieren der erwähnten Mittel nur 
denjenigen Medizinalpersonen erteilt werden, welche in einer besonderen Prüfung 
nachgewiesen haben, daß sie die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, 
um die verschiedenen Arzneimittel voneinander unterscheiden, die verschiedenen 
Qualitäten derselben genügend bestimmen und Arzneimittel gehörig bereiten zu 
können. 

Diese Prüfung soll vor einer Kommission erfolgen, welche der Minister der geist. 
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten aus dazu qualifizierten und ins
besondere mit der Botanik, Chemie und Pharmakologie, sowie mit den Grundsätzen 
des homöopathischen Heilverfahrens praktisch vertrauten Männern bestellen wird. 
Diese Kommission hat ihren Sitz in Berlin. Dem genannten Minister bleibt es indes 
vorbehalten, bei eintretender besonderer Veranlassung die erwähnte Prüfung auch 
anderswo durch dazu besonders bestellte Kommissarien abhalten zu lassen. 

§ 4. Die E~inrichtungen, welche zur Bereitung und Dispensation der Arzneien 
von den dazu für befugt erklärten Medizinalpersonen getroffen worden sind, unter
liegen in gleicher Art, wie dies bei den Hausapotheken stattfindet, welche ausnahms· 
weise einzelnen Ärzten gestattet sind, zeitweisen Visitationen durch die Medizinal
polizeibehörde. 

Bei den Visitationen müssen die betreffenden l\Iedizinalpersonen sich darüber 
ausweisen: 

a. daß sie zur Bereitung und Dispensation der Arzneien ein nach den Grund
sätzen des homöopathischen Heilverfahrens zweckmäßig eingerichtetes, be
sonderes Lokal besitzen; 

b. daß die vorhandenen Arzneistoffe und Drogen von untadelhafter Beschaffen
heit sind: 

c. daß die wichtigsten Arzneistoffe, deren namentliche Bezeichnung erfolgen wird, 
in der ersten Verdünnung angetroffen werden, damit die erforderliche chemische 
Prüfung derselben in bezug auf ihre Reinheit angestellt werden könne; und 

Bö t t ger, Apothekengesetze. 4. Auf!. HJ 
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seinem Krankentagebuch entsprechende Vermerke über Menge, Inhalt und 
Taxpreise der abgegebenen Mittel zu machen. 

d. daß ein Tagebuch geführt wird, in welches die ausgegebenen Arzneien nach 
ihrer Beschaffenheit und Dosis, unter genauer Bezeichnung des betreffenden 
Patienten und des Datums der Verabreichung, eingetragen werden. 

5. Es ist allen Medizinalpersonen untersagt, zubereitete homöopathische Arz
neien zum Behufe des Selbstdispensierens, sei es in größeren oder geringeren Quanti
täten, diI ~kt oder indirekt aus ausländischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen. 

§ 6. Wer homöopathische Arzneien selber dispensiert, ist nur befugt, dieselben 
an diejenigen Kranken zu verabreichen, welche er selbst behandelt 

§ 7. Den Medizinalpersonen, welche die Genehmigung zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel erhalten haben, bleibt es untersagt, unter dem Vor
wande homöopathischer Behandlung, nach den Grundsätzen der sogenannten allo
pa thischen Methode bereitete Arzneimittel selbst zn dispensieren. 

§ 8. Wer ohne die im § 2 vOl"geschriebene Genehmigung sogenannte homöo
pathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll von der Befugnis hierzu für immer aus
geschlossen bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den un
befugten Verkauf von Arzneien bestraft werden. 

§ 9. Eben diese Strafe (§ 8) und zugleich der Verlust der Befugnis zum Selbst
dispensieren soll denjenigen treffen, welcher sich einer Überschreitung der Vorschriften 
der §§ 6 und 7 schuldig macht. 

§ 10. übertretungen der §§ 4 und 5 sind mit einer Geldbuße bis zu 50 Taler zu 
almden und können, bei Wiederholung des Vergehens, nach vorangegangener zwei
maliger Bestrafung mit Entziehung der Befugnis zum Sclbstdispensieren bestnlft 
werden. 

§ 11. Die Untersuchung und Bestrafung der Vergehen gegen die Bestimmungen 
dieses Reglements erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften über das Strafverfahren 
gegen Medizinalpersonen wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. 

§ 12. Auf die sogenannten isopathischen Arzneimittel findet gegenwärtiges Regle
ment keine Anwendung. 

'llurdj eine f,pätere Sl'aoinetti3orber ift ber Wlinifter ennäd)tigt, oetuä!jrten .pOlllÖO' 
\lat!jen unter getuiffen j5ebingungen bi~ oefonbere Ißrü fung II u erf affen. 'llie %!(;~ 
na'ljlllc foH nur bei foldjen approbierten ~{r3ten ftattfinben, tuelc!jc jidj enttueber aI'3 Sd)tift~ 
fteHer über S)olllöopat!jie aUi3geöeidjnet, ober biefe .peilmet!jobe ertueii3lidj feit minbeftrni3 
5 Sa'ljren aui3geüli! !jaben. 'llie @cfud]e um 8u{af!ung ilum @t;ll1nen ober @t!afj bei3~ 
je1ben finb burdj bie ffiegienmg bem Wlinifter ei11öureidjen (8irU{lcrf. bei3 mliniftni3 
bcr Wleb.~mngelegen!jciten bom 23. Se\ltember 1844). 

~(ad) ber 8irfulllttJerfügung bci3 Wlinifteri3 tJom 28. ~ebrullt 1846 jinb bic in § 4 
9'(bf. c bei3 fficglemcnti3 tJom 20. Suni 1843 gebadjten mrönciftoffe folgcnbc 

1. Aconitum. Napellus. 19. Cuprum (metallicum). 36. Opium. 
2. Alumina. 20. Digitalis purpmea. 37. Petroleum. 
3. Antimonium crudum. 21. Drosera rotundifola. 38. Phosphorus. 
4. - tartaricum. 22. Dulcamara (Solanum). 39. Pulsatilla pratensis. 
5. Arnica montana. 23. Euphrasia officinalis. 40. Rhus Toxicodendron. 
6. Arsenicum album. 24. Graphites. 41. Sabina (Juniperus). 
7. Aurum foliaturn. 25. Hepra sulphuris cal- 42. Secale cornutum. 
8. Belladonna (Atropa). careUl1l. 43. Sepiae SllCCUS. 

9. Bryonia alba. 26. Hyoscyamus niger. 44. Silicea. 
10. Calcarea carbonica. 27. Ignatia amara. 45. Spigelia anthelmia. 
11. Cantharides. 28. Ipecacuanha (Cephae- 46. Spongia marina tosta. 
12. Carbo vegetabilis. lis). 47. Stannum metallicum. 
13. Chamomilla (l\Iatri- 29. Kali carbonicum. 48. Staphisagria (Dclphi-

caria). 30. Lycopodium clavatum. nium). 
14. China (regia et fusca). 31. Magnesia carbonica. 49. Stramonium (Datum). 
1.,). Cina (Cinae semen). 32. :Vlercurius solubilis. 50. Sulphur. 
W. Cocculns. 33. Natrium chloratum. 51. Thuja occidcntalis. 
17. Coffea arabica. :34. Nitri acidum. 52. Vcratrum albulll. 
18. Crocns sativus. 35. Nnxvomica(Strychnos). 
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Schlußbestimmungen. 
§ 53. Die Befugnisse, welche in diesen Vorschriften dem Regierungs

präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 

.su § 5 be!3 ffieglement!3 bOm 20. zsuni 1843 befagt ein WlinA5efcljeib bom 21. :tleo 

sember 1863: 
Wenn § 5 ausdrücklich untersagt, zubereitete homöopathische Arzneien weder 

direkt noch indirekt aus ausländischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen, so 
bezieht sich dieses Verbot mehr noch auf das Entnehmen derartiger Arzneien von 
Nichtapothekern. 

lJerner erging folgcnber 

Min.-Erl., betr. das Dispensierrecht homöopathischer Ärzte. Vom 19. Januar 1897. 
Die Vorschriften des Reglements über die Befugnis der approbierten Medizinal· 

personen zum Selbstdispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten 
Arzneimittel vom 20. Juni 1843 (G.·S. S. 305) haben vielfach die Auslegung erfahren, 
daß Ärzte, welche die im § 3 des Reglements bezeichnete Prüfung bestanden haben, 
schon auf Grund des erlaugten Befähigungszeugnisses sich zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel für berechtigt halten, ohne hierzu die Erlaubnis des 
Ministers der geistlichen, Unterrichts· und Medizinalangelegenheiten erhalten zu haben. 
Daß diese Auslegung eine irrige ist, ergeben die Vorschriften der §§ 2 und 3, welche das 
Recht, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel selbst zu dispen
sieren, außer von der durch das Bestehen einer Prüfung nachzuweisenden Befähigung 
noch von einer besonderen Erlaubnis des Ministers ausdrücklich abhängig machen. 
"Ver ohne diese Genehmigung homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll 
gemäß der Bestimmung im § 8 daselbst von der Befugnis hierzu für immer ausgeschlossen 
bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den unbefugten Ver
kauf von Arzneien bestraft werden. 

Indem ich' Veranlassung nehme, die vorstehenden Anordnungen des Reglements 
erneut in Erinnerung zu bringen, bemerke ich zugleich, daß ich beabsichtige, bei der 
Handlhabung dieser Angeegenheit in Zukunft nach Maßgabe der nachstehenden Ge
sichtspunkte zu verfahren: 

I. Denjenigen homöopathischen Ärzten, welche bisher ohne ministerielle Erlaubnis 
homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert haben, wird die Genehmigung 
ohne weiteres erteilt werden, sofern nicht Verfehlungen des Antragstellers 
gegen die medizinal-polizeilichen Vorschriften oder sonstige die Zuverlässigkeit 
der Person in Frage stellende Hinderungsgründe eine Versagllng erforderlich 
erscheinen lassen. 

2. Der Umstand, daß bei den vorhandenen Apothekern eines Ortes homöopathische 
Arzneiabgabestellen eingerichtet sind, bildet kein Hindernis für die Erteilung 
der Genehmigung. 

3. Beim Wechsel des Wohnortes des Arztes erlischt die Genehmigung nicht; da
gegen ist der Arzt verpflichtet, von dem Wechsel dem Regierungspräsidenten 
und, falls der Wohnort in den Bezirk einer anderen Regierung verlegt wird. 
auch dem Präsidenten dieser Regierung Anzeige zu erstatten. 

4. Die zurzeit bestehenden Vorschriften über die Einrichtung und Beaufsichtigung 
der ärztlichen Hausapotheken bleiben auch ferner maßgebend (vgl. die 
§§ 49, 50 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken usw. 
vom 16. Dezember 1893 und §§ 1, 25, 26 der Anweisung zur amtlichen Be
sichtigung der Apotheken usw. vom 16. Dezember 1893). 

Indem ich die entgegengesetzten Bestimmungen des Runderlasses vom 14. No
vember 1895 aufhebe, ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, bei berichtlichen 
Anträgen die vorstehenden Gesichtspunkte gefälligst zu beachten. 

91aclj einem Q:d. be!3 ffiegA13räjibenten in Wlinben bom 26. zsuni 1894 1)abcn bie 
~eftimmungen über bie ®ignatur ber 2trcrneien (§§ 30 unb 31 ber 2tjJotl)efcn
betrieb!3orbnung) auclj für bie 1)omöojJat1)ijcljen S'jaui3ajJot1)efen @cHung. 

:tlie 2tröneiabgabe butclj 1) 0 m Ö 0 jJ at 1) if cIj c ~ e r ein e an beten Wlitgliebet ift 
lebigIiclj naclj § 367, 3 ®tr.@.~. (f. ®eite 126) Slt beurteilen. 

19* 
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Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks 1) von dem letzteren 
ausgeübt. 

§ 54. Die vorstehende Betriebsordnung tritt mit dem 1. März 1902 
in Kraft. Mit demselben Tage treten die Vorschriften über Einrichtung 
und Betrieb der Apotheken, Zweig-(Filial-)Apotheken, Krankenhausapo
theken (Dispensieranstalten) und ärztlichen Hausapotheken, sowie die An
weisung zur amtlichen Besichtigung der Apotheken vom 16. Dezember 
1893 außer Kraft. 

Berlin, den 18. Februar 1902. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 

Arzneimittelverkehr in Apotheken. 

0n einem Urteil bom 2. WCäriT 1905 (i. 6eite 271) qat bas ,preufJifd)e sr.@). 
bie \l.Jid)tige ~eftftenung getroffen, bat in ben 2l,potqefen aud) fold)e WCittel ge~ 
füf)rt \l.Jerben bürfen, \l.Jeld)e im 2lröneibud)e nid)t berileid)net finb unb nad) beffen 
\8orfd)riften nid)t ge,prüft \l.Jerben fönnen. 'l)a biefes Urteil feqr \l.JertboHe 2{us~ 
regungen ber 2l,potqefenbetrieMorbnung, insbefonbere bes § 28 berfelben, bietet, 
ift es nad)fteI)enb ausilugS\l.Jeife abgebrudt. 

Urteil des K.G. vom 2. März 1905. 

Il(uil ber 9Catur beil IlCpot1)efenoetrieoeil, ber oiil1)erigen S)anb1)aoung beil ftaaHid)en 
lltufFd)tilred)til unb ben üorigen in biefer lSe~ie1)ung etlaHenen i8orfd)riften folgt, bafl 
ber ID1inifter biejenigen ID1itteI, beren ~rüfung nad) ben i8otfd)riften beil Iltqneioud)il 
unmöglid) ift, nid)t 1)at auil ben Iltvot1)efen aUilfd)liej3en ttJoHen. S)ieroei muj3 5unäd)ft oe· 
rüdfid)tigt ttJerben, baj3 nur biejenigen ID1ittel, beren lSeftanbteHe, ,8ufammenfe~ung unb 
,8uoereitung im Iltr5neioud) borgefd)rieoen ttJerben, gemäj3 § 28 Iltof. 2 nad) ben i8or· 
fd)riften bes Iltr5neibud)es geVrüft ttJerben fönnen. ~enn i8orfd)riften über bie S)er. 
ftellung unb ~rüfung ber nid)t im Iltrijneibud)e oefonbers aUfgefü1)rten imittel ent1)ält 
biefes )fierf nid)t. )fi01)1 fann bei ben in ben gebräud)Ud)en V1)armaiieutifd)en Iltr~nei" 
formen (:tao. A ~ur .\faifert i8erorbnung, oetr. ben i8erfe1)r mit Iltrbneimitteln, bom 
22. mtooer 1901) 1)ergeftenten ID1itteln, (}. lS. ~men (Pillulae) unb 6aloen (Unguenta), 
gevrüft luerben, 00 fie ben oetreffenben aHgemeinen i8orfd)riften bes IlIqneioud)es ent· 
fvred)enb 1)ergeftent finb (bgt bett. biefer beiben iSormen Iltqneibud) 6.286, 395), aoer 
oei ben übrigen nid)t im Iltr~neioud)e aufgefü1)rten imitteln, befonbers ben bort nid)t an· 
gegebenen d)emifd)en ~rävaraten, ift aud) biefe ~üfung unausfü1)roUi, unb eine ~rüfung 
auf Q:d)t1)eit unb ffiein1)eit nad) ben lSeftimmungen bes Iltriineioud)eil ift bei allen bort 
nidjt aufgefü1)rten ID1itteln unmöglid). ~afl es fid) nur um eine berartige fve5ielle ~rü· 
fung 1)anbeln fann, ergibt lidj aus bem Iltof. 1 bes § 28, ttJo entfvred)enb ber in Iltof. 2 
für bie gefauften ID1ittel gegebenen lSeftimmung betreffs ber bon bem Iltvot1)efer feloft 
1)er~uftellenben borgefd)rieben ttJirb, baj3 bie S)erfteUung nur "nad) i8orfd)rift beil Iltriinei. 
oud)eil", alfo nadj ben bort für bail betr. ID1ittel gegeoenen 9Cormen erfolgen barf. ~a e~ 
lid) 1)ier nUt um eine ,,~rüfung nad) ben i8orfd)riften beil Illröneioud)eil" l)anbeU, eine 
anberlueite ~rüfung aoer in ber lSetrieMorbnung nid)t borgefd)rieoen ttJitb, ift eil un· 
er1)eblid), ob bie oetr. ID1ittel, ttJail bie 6traffammer feftftem, fid) aud) in @emäj31)eit bet 
oetreffenben ~atentbefd)teibungen nid)t nad)Vtüfen IaHen. 

~anadj müj3te allo, ttJenn bie Iltulfaffung ber 6taatilanttJaltfd)aft rid)tig ttJäre, ber 
i8etfauf fämtlid)er nid)t im Iltriineibud)e aufgefü1)rten ID1ittel in ben Iltvot1)efen nad) 
§ 28 berboten feilt. ~em ttJibcrfvrid)t aber fd)on bie bis1)erige i8erttJaltungsVra!i~. i80n 

1) ~ie ,8uftänbigfeit beil lSerliner ~oliiieivräfibenten gegenüber bem Iltvot1)efen" 
ttJefen erftredt fid) auf ben galtiien 2anbesvoliiieibe~id lSerlin. ~erfelbe umraj3t 
nad) ben @efe~en bom 13. ~uni 1900, 27. ID1äq 1907, 7. ID1är3 1908 uub 23. ~uni 1909 
bie 6tabHreife b3ttJ. @emeinbebeiiitfe lSerlin, Ci:1)atlottenburg, ®d)öneoerg, ffiitborf, 
)fiUmersborf,S3idjtcnocr(l, lSotDogen·ffiltmmcTilömg nub 6tmlmt. 
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jc1)cr )int in ben 2ltJot1)cfen bie \.lerjd)iebcnftcn berartigen 9Jlittel, luie il. lB. 9Jlütcwl· 
tuiiHer (aud) fold)e, bie tuie 0' lB. lBittertuiifler nur öU .\leilötuedcn \.lertuenbet tuerben), 
tJatentierte WUttel (beren lU:ufna1)me in bai3 IU:röneiliud) nad) 6. XVI ber ~orrebe öU ber 
IV. 2luflage tunIid)ft bermieben tuorben ift) unb \.li eIe anbete gefü1)tt tuorben, o1)ne baB 
biei3 jema1i3 liei ben ffievijionen ober jonft von ber 91ufjid)tsinftanö lieanftanbet tuorben 
ift. ;Die ,3uliiHigfeit ber ~üljrung jold)er nid)t im 2lri)neilind)e aufgefü1)rten WCittel er· 
gelien aud) bie in ~erfolg bei3 § 36 ber lBetrielii30rbnung erlaHenen ~orjd)riften, ini3. 
liejonbere ber aUf @runb bei3 lBunbei3ratslield)luHei3 vom 25. IDeai 1903 ergangene ~t1ajj 
bei3 IDeinifteri3 vom 8. 0uli 1903 . 

.\liernad) bürfen bie fämtlid)en in ben ~eroeid)niHen A unb B aUfgefü1)rten IDeHtei, 
lueld)e aui3na1)mi3loi3 im IU:röneiliud)e nid)t aufgefüljrt finb, in IU:tJot1)efen gefüljrt tuerben. 
;Der IU:tJotljefer mujj fie ö\1.Jar baraufljin tJrüfen, oli iljre IU:ligalie im .\lanbberfau! (unb 
gemäjj § 34 ber lBetrielii30rbnung auf ffieöetJt einei3 nid)t atJtJroliierten .\leHgetuerlietrei· 
licnbcn) öuliiflig ift. ~r barf biele IDeittel alier aud) bann füljren, tuenn er nid)t cinmal 
bie ,3uläfligfeit iljrer 2lligulJe im .\lanbverfauf lieurteHen fann; nur barf er fie bann aui3· 
Id)liejjlid) auf 9XröireöetJt aligelien. 

2lud) ljieraui3 geljt ljervor, bajj aud) IDeiHel in ben %ltJotljefen gefüljrt tuerben bütfen, 
\1.leid)e im 9Xröneiliud) nid)t \.leröeid)net finb unb nad) belfen ~orld)riften nid)t getJrüft 
tuerben fönnen. 

Stellvertretung hu Apothekergewerbe. 

msie bereit~ auf 6eite 12 unb 278 ermägnt, gat ba~ .preuj3ifd)e n.lB.(SJ. 
unter bem 2. WObember 1905 bie bie lBermaUung einer 2f.potgefe einfd)ränfenbe 
~eftimmung in § 41 mbf.3 ber 2f.p.jS.n. für ungültig erflärt, inbem e~ in 
Ubereinftimmung mit bem lR.(SJ. entfd)ieb, baj3 für oie 6teHbertretung im 
2f.potgefergemerbe lebig1id) § 45 ber (SJem. n. maj3gebenb fei, bie lBermaItung 
einer 2f.potgefe burd) einen a.p.probierten 2f.potgefer mitgin aud) ogne (SJe· 
negmigung ber lRegierung erfolgen fönne. :l!a~ UdeiI entgält fo mertboHe 
Unterfud)ungen über bie jSe~iegungen &mifd)en lReid)~gemerbeorbnung .unb 
lJreuj3ifd)er 2f.potgefenbetrieb~orbnung, baj3 e~ nad)ftegenb al~ @rgäniJungour 
2{.p.jS.n. ebenfan~ im msorilaut miebergegeben ift. 

Urteil des O.V.G. vom 2. November 1905. 

;Die bom IDeinifter ber geiftlid)en, Unterrid)g. unb IDeebiöinalangelegenljeiten am 
18. ~eliruar 1902 erlaHene IU:tJ.lB.D. (IDeinifteriallilatt für IDeebiöinal. unb mebiöinild)e 
Untmid)t$angelegenljeiten, ~a1jrgang 1902, 6.63) lieftimmt im § 41 IU:lif. 3: 

".\fein IU:tJotljefenvorftanb barf oljne @eneljmigung bei3 ffiegierungi3tJräjibenten 
liinger ali3 brei IDeonate im ,3ufammenljang unb tuäljrenb eines 0aljrei3 nid)t meljr ali3 
\.lier IDeonate in ber 2eitung ber IU:tJotljefe vertreten tuerben. J/ 

Dljne öU\.lorige ~inljolung ber ljier borgefd)rielienen ®eneljmigung ljat lid) ber 
mäger in ber ,3eit nad) bem 1. ~elitUar 1903 in ber 2eitung feiner in 6d)önljaufen a. ~. 
lielegenen IU:tJotljefe länger ali3 brei IDeonate im ,3ufammenljange unb länger ali3 bier IDeonate 
tuäljrenb einei3 0aljrei3 burd) ben \.lon iljm ali3 6te1lvertreter lieftellten 2{tJ0tljefer 6d) en f 
vertreten laffen. ~r tuurbe bei3ljalli am 17. IDeai 1904 bon bem 9Xmti3oorfteljer in 6d)ön. 
!)aufen a. ~. unter lBe)ugna1jme aUf bie oliige ~orfd)rift bet 9XtJ.lB.D. unter 9Xnbroljung 
einer @elbftrafe \.lon 60 IDer. aufgeforbert, bie ~ertualtung feiner 9XtJotf}efe liinnen \.lier 
)!ßod)en fellift tuieber öU ülierneljmen. 

;Die ljiergegen eingelegte lBefd)tuerbe tuiei3 ber .\fönigI. 2anbrat bei3 .\freifei3 0cri. 
d)o\u II burd) ~erfügung bom 27. 0uni 1904 ali3 unliegrünbet öurücf. 

lU:ud) bie tueitere lBefd)tuerbe blieb erfoIglOi3, inbem ber lieflagte ffiegierungi3tJräfi· 
bent bem .\fläger am 22. 2luguft 1904 foIgenbei3 eröffnete: 

,,01)re lBefd)tuerbe gegen bie Drti3tJoliöeilieljörbe in 6d)önljaufen bom 17. IDeai, 
burd) tueld)e 0ljnen bie tJerfönlid)e ~ertualtung 0f}rer 9X~otljefe bafellift aufgegelien 
tuorben tuar, ift burd) ~erfügung bei3 .\lerrn Banbrati3 in @entf)in bom 27. ~uni 3urücf. 
getuiefen. ;Die gegen biefe ~erfügung burd) 01)rcn ffied)ti3antualt Dr .. pugo IDeareu f e 
in IBerIin unter bem 11. v. IDe. liei mir eingelegte lBefd)l1.lCtbe \ueile id) elienfallB alB 
unliegrünbet öurücr. 
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Unter ,~potI)efenborftanb' bcrfteljt bic ~p.jß.D. bom 18. ~ebtuat 1902 ben jße. 
fi~er unb ben lBerttJalter, b. lj. alfo, ben feine ~potljefe felbft betttJaltenben jß e f i~ e r 
unb, fan~ biefcr an ber lBerttJaItung bauemb berljinbert ift (ttJenn nämTidj bie )illitttJe 
ober minberjäljtige Sfinber jßefi~er finb ober \uenn ber jßefi~er in 6iedjtum berfänt), 
ben förmIidj eingefe~ten lBetttJaIter (§ 2 ~fp.jß.D.). 

~potljefenborftanb finb im borIiegenben \JaHe 6ie felbft, ba ein lBerttJaIter nidjt 
eingefe~t ift, 6ie biefmcljr Sljre ~potljefe mit eigener lBerantttJortlidjfeit berttJalten. 

Q;~ finbet baljer bie lBorfdjrift be;3 § 41 2Ibf. 3 ber jß.D. auf 6ie ~nttJenbung, 
ttJonadj 6ie ttJäljrenb cine;3 Saljre;3 nidjt mefJr am bier IDlonate in ber 2eitung ber 
~Xpotljefe oljne meine @eneljmigung bertreten ttJerben bürfen. 

stliefe ~eftimmung ljaben 6ie berfett, bie lBerfügung be;3 2(mt;300rfteljer~ in 6djön. 
1Jaufen ift baljer geredjtfertigt. 1I 

@egen biefen ~efdjeib ljat ber Sfläger red)töeitig Sflage erljoben unb beantragt, 
U)n unb bie 18erfügung be;3 ~mt;3oorfteljer;3 oom 17. IDlai 1904 aufier Sfraft öu fe~en. 
2ur ~egrünbung biefe~ ~ntrage;3 ift unter ~e5ugnaljme auf ba;3 Urteil be~ ffi.@. oom 
7. Suni 1899 (Sutiftifdje )illodjenfdjr. 1899 6. 496) im ttJefenUidjen geHenb gemadjt 
\tJorben, bafi ber § 45 ber ffi.@.D. audj für ba;3 2Ipot1jefergettJerbe \13Ia~ greife. 

~er ~eflagte ljat um ~b\tJeifung ber Sflage gebeten. 
Sn ber münbIidjen lBer1janblung oor bem @eridjt;31jofe f)at ber oom IDlinifter ber 

geiftlid)en, Unterridjts< unb IDlebiöinalangelcgenljeitcn aUf @tunb be~ § 74 ~bf. 2 bes 
2.18.@. befteHte SfommiHar &Ut )illa1jme1)mung bes öffentlidjen SntereHes be~ nä1jeren 
ausgefü1jrt, bafi ber § 45 a. a. D. auf ba!3 2q.Jl1t1jefergettJerbe nidjt ~nttJenbung finben fönne. 

stlie auf bie Sflage öu treffenbe Q;ntfdjeibung 1jängt im ttJefenUidjen babOn ab, ob 
ber § 45 ber ffi.@.D., lautenb: 

"stlie ~efugniHe iJum fte1jenben @etuerbebettiebe fönnen burdj 6teUoertreter 
ausgeübt ttJ erb en : biefe müHen jebod) ben für bas in ffiebc fteljenbe @ettJerbe ins
befonbere oorgefdjriebenen Q;rforbemiHen genügen 11 -

audj auf bas ~potljefergettJerbe ~nttJenbung finbet. stiemt ttJenn bie§ 5U beia1jen ift, fo 
entbe1jrt ber oben ttJiebergegebene § 41 2fbf. 3 ber 2Ip.jß.D., infofem man i1jn mit bem 
~enagten unb bem IDlinifteriaIfommiffar ba1jin au§Iegt, bafi unter ,,~pot1jefenborftanbl/ 
nur her ~efi~er ber ~potljefe unb ber beim 18or1janbenfein einer )illUttJe ober minorenner 
Sfinber (§ 4 ::titel I ber reoibierten ~p.D. oom 11. mtober 1801) ober ber im \JaHc 
eine§ 6iedjtums be§ ~efi~er§ förmIidj eingele~te lBerttJaIter gu oerfteI)en fei, ber ffiedjt~< 
güHigfeit, unb bas auf H)n aHein geftü~te lEorge1jen ber \13oIiöei ermangelt Der red)tHd)cn 
@tunblage. 

~ie obige \Jrage ift nun berjdJieben beanttuortet \1JOrben. lEerneint \uirb fie u. a., 
unb iltuar meiften'3 o1jnc nä1jere jßegrünbun\1, in ben Sfommentaren 5ur @.D. bon bon 
6djenfef (~b. I 6.39), bon 6djicfer (~b. I 6.15), ,poffmann (3. ~ufL 6.118), 
Sta~jer<6teiniger (3. ~ufL 6.142) unb ~crger<)illil1jelmt) (16. 91uf!. 6.105); 
beja1jt bon bon 2anbmann (unter getuijjen ~ejdjränfungcn, 4. 21ui!., }Sb. I 6 398), 
\neufamjJ (5. ~uf!. 6. 88), @ün~el, stla'3 beutfdje ~lJot1jefewe\uerb~ (6. 24), Sfii1jler, 
stlie 6teUbcrtretung im @e\uerbcbetriebe (6. 29), \13 i ftor, Übet bas 21pot1jefentuejcll 
(6 5), ~öttger, stlic preufiifdje 2(pot1jefengeje~gebung (6.34 unD 294), bOI1l m.01. 
in bem bcreit;'! ertoä1jnten Urteile bom 7. Sulti 1899 (Suriftifdje )illod)cnjdjr. 1899 6. 496) 
unb 0011l Sf.@. (So1jottJ, Sa1jruüdjer, ~b. XIII, 6.291). 

stier unter3eidjnete 6enat 1jat fidj auf @ntnb folgenber Q;rtuagungell inioll.Jeit ber 
~uffajjung be§ ffi.@. angefdjlolien, af§ er ben § 45 a. a. D. auf ba§ 2!pot1)efer< 
gettJerbe für antuenbbar eradjtet. 

stlie @.D. cnt1jalt in ben §§ 6, 29 (~bj. 1, 3 unb 5), 40, 41 (~bf. 2), 53, 80 (~bf. 1), 
148 91r. 8, 151 (91bj. 2) unb 154 (~bf. 1) ~eftimmU11gen über ba§ 2fjJotI)efcrgetuerbe. 
lBon biefen lommen für bie iJur Q;ntfdjeibung ftcljenbe ~rage in§bejonbere folgenbe in 
~etradjt: 

§ 6 \}.!bf. 1: ,,:i)a(l gcgentoärtige @cfe~ finbet feine %tttJenbung auf ... bie (\;r< 
ridjtung unb lBedegung bon ~pot1jefen ... - 91uf ... ben lEcrfauf VOll \}tr&nci< 
mitteIn ... finbet ba'3 gegenttJärtige @efe~ nur infotueit ~nttJenbung, al§ ba§jclbe mt~< 
brücfIidje jßeitimmungen barüber ent~ält./i 

§ 41 2XO j. 2: "Sn betreff ber ~ercdjtigung ber ~pot1jefer, iliel)ilfen unb 2eljr
finge an3une1jmen, bctoenbet es bci ben ~eftimmungen ber ,8anbe(lgefe~e.1i 

§ 154 \}Ibj. 1: "stlie jßeftiml1lungen ber §§ 105-133e, 139c bi~ 139m finben 
auf @eljiffen unb 2eljrlinge in ~fJotljefen ... feine ~nttJenbung.1/ 
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~lu§ biefen ){jorjdjriften erlJeUt, ball bic CIl.O. ben \lljJollJefenOelrieo, ber jeiner 
%ltur uad) 3hJeifeIlo§ ein CIle\veroe ijt, aud) ag ein jold)ci.l anjielJt. ::Denn fie 
\1Jürbe jonft nid)t in ber \l!rt, hJie ei.l gejd)elJen, im § 6 einen ){joroelJalt lJinjid)tIid) bei.l 
9lpotlJefergehJeroei3 treffen unb oei benjenigen ){jorjd)riften, bie für \l!potlJefer nid)t 
\,ßlaj,l greifen jollen, biei3 oejonberi.l anorbnen fönnen. IStellt aoer ber \l!potlJefenoetrieo 
ein CIle\veroe im lSinne ber CIl.O. bar, jo mull aud) ber § 45 a. a. O. auf ilJn \l!nhJenbung 
finben, injofern nid)t bie ooen wiebergegeoenen 15ejtimmungen bie gegenteilige \l!n
nalJme red)tfertigen. ::Da§ ift aoer nid)t ber l:Yall. 

7IDai3 öunäd)ft ben § 6 moj. 1 lSaj,ll a. a. D. angel)t, jo lällt fid) aui3 ber bort ge
geoenen 15eftimmung nid)t lJer1eiten, ball ber § 45 ber ffi.CIl.O. nad) bem aui3brücflid) 
ober fUlljd)weigenb etflärten 7IDillen bei.l CIlejej,lgeoeri3 &u ben für beu \l!potlJefenoetrieo 
flui3genommcnen ){jorjd)riftcn gelJöre. 9cad) il)r joll, hJie bfl5 ffi.CIl. in jeinem ooen an
gcöogenen Urteile lJervorl)eot, ö\1Jar "bie (,l;nid)tung unb ){jerlegung von \l!potlJefen", 
nid)t ba5 \l!potlJeferge\1Jcrbc fd)ledjtlJin aullerlJalo bei.l CIlcltungi3oereidji.l be5 CIlejetei.l 
oleioen. ::Die IStellvertretung bei.l \l!potlJefenoejij,leri3 im 15ettieoe jeiner \l!potlJefe fanlt 
aoer nid)t unter 'oie ,,(,l;nidjtung" ober gar unter bie ,,){jerIegung" einer \l!potlJefe ge
urad)t hJerben; benn jie oetrifft hJcber bieje nod) jene, jonbern ben \l!potlJefenoetrieo 
(vgl. aud) 'oie allerbingi3 von CIlenelJmigungen nnperji.inlidJer 9Catur lJanbelnben §§ 16, 
27 ber CIl.O., in benen bie )illorte ,,(,l;nid)tung" unb ,,(,l;rridjtung ober ){jerIegung" 'oie 
IStellvetiretung nid)t in jid) oegreifen, ba ei.l ijhJeifelloi.l im 15elieoen ber UnternelJmer 
ftelJt, 00 jie ben 15etrieo ber bort oqeid)neten ~(nlagen jeIoft ober burdj ISteHvertreter 
fÜlJren hJoHen). 

::Dall ber CIlejetgefJer nid)t oeabjid)tigt f)at, burdj ben l)htjid)tIidj ber (,l;rrid)tung unb 
){jcrlegung von \l!potlJefen gemad)ten ){joroelJalt 'oie 2uläHigfeit einei.l ISteIlvertretungs
verlJältniHei.l nad) § 45 a. a. O. aui.löujd)liellen, ergibt jid) audj au§ ber \l!rt unb 7IDeije, 
\1Jie 'oie 15eftimmungen ber preullijd)en allgemeinen CIl.O. üoer bie ISteHvertretung burd) 
'oie CIl.O. für ben 9corbbeutjd)en 15unb aogeänbert \1Jorben jinb. ::Die preulliid)e all~ 
gemeine CIl.O. Dom 17. 0anuar 1845 (CIlejetjammlung IS. 41), hJeld)e berjenigen für 
ben 9Corbbeutjd)en 15unb OijhJ. ber ffi.CIl.o. im aHgemeinen ag ){joroilb gebient lJat (vg1. 
I}. 15. von 2anbmann<ffiolJmer a. a. O. 1S.2), uelJanbelte bie ISteIlvertretung in 
ben §§ 61, 62 unb 63. ::Dieje lauten: 

,,§ 61. ::Die 15efugniife iJum CIle\1Jerueoetrieoe fönnen burd) ISteHvertreter aus· 
geübt )1Jerben; bieje müHen jebod) nid)t nur ben für ben jeloftänbigen CIlehJeroeoetrieb 
im allgemeinen, jonbem aud) ben für bai.l in ffiebe fte~enbe CIlehJeroe insoejonbcrc 
vorgejd)rieoenen (,l;rforberniifen genügen. 

§ 62. 9Cad) bem :robe einei.l CIlehJcroetreibcnben barf baB CIlehJeroe für ffied)< 
nung 'ocr 7IDitwc hJäl)rcnb bei.l 7IDi!wenftanbes, ober, hJemt minberjälJrige (,l;roen vor
fJanben \inb, für beren ffied)nung burd) einen nad) § 61 qualifiiJierten 1Stellvertreter 
oetrieoen hJerbeu, in\ofem bie übet ben 15etrico etuöelner CIlchJeroe oeftelJenben oe
jonbeten ){jorjd)riftcn nid)t ein anberei3 anorbnen. ::Dasleibe gUt hJä~renb ber ::Dauer 
einer !rurate1 ober 9Cad)lallregulictnng. 

§ 63. 0nhJiefem für bie in ben §§ 51-54 oeöeirlJneten ~erjoncn eine ISteIl. 
lJertretung ijulällig ift, lJat in jebem eilliJelnen l:YaHc bie 15elJörbe ijn oeftimmcn, weld)er 
bie \llnitellung ober !roniJeifionietnng öuftelJt. 

15ei ben im § 55 oeöeid)neteu CIlCllJerOCll tft ber 15etrieo burd) 1Stellvertreter 
nid)t ftattlJaft. 1I 

9Cad) ben lJier gegeoenen 15eftimmungen lJatte, ba ber im § 63 angeöogene § 54 
lJon ben \l!potlJefem ~anbclt, bie foniJcHionierenbe 15elJörbe im (,l;htöelfalle üocr 'oie .8u
läHigfeit eincr IStellvertretung im \l!potl)efergero,erbe öU oefinben. ::Die §§ 61 unb 62 \inb 
nun, aogejelJcn Don einer jeloftverftänblidjen \l!nbetnng, hJeldje bie 15efeitigung ber für 
ben jeloftänbigcn CIlcllJerbeoetrieo im allgemeinen vorgejd)rieoenen (,l;rforberniife iJU11l 
(\)cgenftanb lJat, \vörtlidj in 'oie CIl.O. für bcn norbbentjd)en 15unb unb \päter in bie ffi.CIl.O. 
üOernommen hJorben. \llnbers lJerlJält ci.l jidj bagegellmit bem § 63. ::Diejet lJat öhJar eocn
falls ag § 47 in jeinem CIlnmbja~e \l!ufnalJme gefunben. (,l;r beeU \idj aoer l)injidjtlidj bes 
Sfteijei.l ber CIlehJeroetteioenben, auf ben er I2hthJenbung finben joH, nid)t melJr mit bcm 
§ 63, unb fü~rt in$oejonbere bie \l!potlJefer nid)t melJt auf. ::Denn er lJat in ber CIl.O. für 
ben 9Corbbeutjdjen 15unb oijhJ. in 'ocr ffi.CIl.O. ben nadjftelJcnben )illortlaut crlJalien: 

,,§ 47. 0nhJicfern für bie nad) ben §§ 34 unb 36 foni\cjjionietten ober an
geitel1tcn ~etjonen eine IStellvertretung iiu1äiiig ift, lJat in iebem cini\e1nen l:Yalle 'oie 
15e~örbe ilu befUmmen, \1Jeld)n bie !roniJejjionictnng ober \l!nfteUung iiuftelJt. 
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'i1>oi3felbe gilt iu ~ei\ielJuug oUf biejeuigeu 0d)ornfteinfeger, beueu eiu steI)r. 
bChitf i\ugemiejen ift (§ 39)." 

jffienn lJier bie 21votlJefer, meld)e nid)t öU beu "uod) ben §§ 34 unb 36 fonöeffionierten 
ober ongefteHten ~erfonen/l gelJören, im @egenfo~ ijum § 63 ber vreujiifd)en @.:O. nid)t 
melJr ermälJnt merben, fo fonn boi3 nur boburd) erRärt merben, boji bie bii3lJer in ~reujien 
für bie Buläffigfeit ber 0tellbertretung im 2lvotlJefergemerbe geHenbe ~efd)ränfung 
in lYorlfoll fommen follte. jffiollte ber @efe~geber tro~ ber 21bänberung bei3 § 63 beu 
bii3lJerigen ffied)ti3i\uftonb beibelJoHen, fo lJätte ci3 ol)ne Bmeifel nolJe gelegen, biei3 ouf 
irgenb eine jffieife erIennbor i\U mod)en unb ilum 2lu':lbrucf ilu bringen, boji er ilJn burd) 
onbermeit getroffene ~eftimmungen, noment1id) burd) ben im § 6 gemod)ten iBor. 
belJolt, für gefid)ert erad)te. 'i1>o':l lJot er ober nid)t nur unterloHen, fonbern ber ~egrün. 
bung ilu ben §§ 6, 43-46 beß Q";ntmurfi3 einer @.:O. für ben inorbbeutfd)en ~unb einc 
lYoffung gegeben, meld)e, 11lie oud) boi3 ffi.@. onerfennt, für bie 21nnolJme, bo':l jffiort 
"Q";rrid)tung/l lJobe bem gemölJnlid)en 0vrad)gebroud)' ilumiber bie 0teHberlretuug mit 
in lid) begreifen jollen, nid)t ben minbeften 21nlJolt bietet (bgl. 0tenogroVlJifd)e ~erid)te 
über bie iBer1jonblungen be':l lReid)i3tog':l bei3 inorbbeutjd)en ~unbei3, I. ,\3egii31oturveriobe, 
6eHion 1869, 111. ~b. 0. 113unb 120, mofelbft ei3 lJeijit: 

,,§§ 43-46 qonbeln bon bem @emerbebetrieb burd) 0tellbcrtreter; bie im 
übrigen i\ugeloHene 0tellbertretung mujite für bie im § 34 unter 3 beijeid)neten 
~erfonen bon bejonberer @enelJmigung oblJängig gemod)t merben, meil ei3 fid) 1jier 
nid)t um eigent1id)e @emerbetreibenbe, fonbern um in bejd)ränfter BolJl 21ngeftellte 
lJonbelt./I) 

~iernod) lällt fid) bie 0tellbertretung nid)t unter ben lJinfid)tIid) ber ~rrid)tung unb 
iBerlegung bon 2lvotlJefen getroffenen iBorbeqolt bringen. ,sft boi3 ober ber lYoH, fo mull 
ber im § 63 ber vreujiifd)en ollgemeinen @.:O. oufgeftente @runNo~ burd) bie bom 
~rinijiv ber freien 6tellbertretung belJerrfd)te, ilJren @egenftonb in erfd)öVfenber jffieife 
rcgelnbe reid)i3gefe~lid)e ~eftimmung bei3 § 45 ber lR.@.O. 0li3 für ben 91votlJefenbetrieb 
befeitigt gelten. 'i1>er @erid)ti3lJof qot bei3lJolo oud) bem ffi.@. nid)t botin oeiöutreten 
lJcrmod)t, boji, meH im § 6 bcr lR.@.O. boi3 gonile stonileHioni3lJerfoqren bem ,\3onbei3. 
rcd)te lJoroe1jolten morben fei, bie vreullifd)e ,\3onbei3gefe~geoung in ber ,\3oge gemelen 
luäre, bie ~rteilung bon stonileHionen lJon ber ~ebingung oolJängig ilU mod)en, boji bie 
~infe~ung bon 0tellbertretern oUgemein ober bod) olJne eine oefonbere @enelJmigung 
ber lRegierung nid)t ftottfinbe. lYällt bie 6teHbertretung im 21votlJefenbetrieoe nid)t 
unter ben iBorbeqolt ber ~rrid)tnng unb iBedegung bon 21votqefen, unb ift jie mitqin nod) 
ber reid)i3gefe~lid)en iBorfd)tift bei3 § 45 o. o. O. in ben bort oeftimmten @renilen ftott. 
qofl, fo fonn fie oud) burd) ein ,\3onbei:lgefe~ nid)t mieber oUi3gefd)loHen ober meiter ein· 
gcfd)ränft merben. jffiäre biei3 ilu1äHig, fo liejie lid) üoerbiei3 nid)t oofelJen, mei3qolo bem 
§ 63 ber vrenjiifd)en @.:O. bie fortbouernbe @eItung unb bie ~kbcutung einer ben § 45 
einfd)ränfenben !onbei3gefe~lid)en iBorfd)rift oOilufvred)en luärc. 'l)urd) biefe Q";rmägungen 
finben biejenigen 21Ui3füqtungen bci3 iJ)hnifteriolfommiHori3 ilJre jffiiberlegung, meld)e 
on bie reid)i3gerid)tlid)e ~ntfd)eibung unb bie bon bon ilonbmonu o. o. O. bertretenc 
Il!nfjd)t onfnüVfen, monod) ber § 45 für bie 0teUbertreter im 21votqefergemerbe UUt einc 
reid)i3gefe~lid)e iJJ1inbeftforberung oufflellt, mcitergeqeubc 10nbei3red)tIid)e 21nforbewngen 
ooer nid)t oußfd)liejit. 'i1>enn fie Ioufen borouf qinoui3, boji ber § 63 o. o. O. 
eine nod) gültige meitergelJenbe lonbesrcd)tIid)e iBorfd)rift borftelle unb 
bie vreujii[d)c ,\3onbciilregierung ermäd)tigc, bie stoni\eHion on bie ~e. 
bingung 5u fnüVfen, bot ein 6tellbertreier nur mit @enelJmigung ber 
fon5ef!ionierenben ~elJörbe oeftcHt merben bürfe. 

~oen[omenig fonn bem iJJ1inifterioIfotltmiffor borin oeigevflid)tct merben, boji bie 
9rid)tonmenbborfeit beß § 45 ouf boi3 21votlJefergemerbe oui3 bem ooen miebergegeoenen 
0o~e 2 bei3 21of. 1 im § 6 ber lR.@.O. in iBeroinbung mit § 63 ber vreullijd)en ongemeincn 
@.:O. gefolgert merben müHe. 

~i3 fonn 5unäd)ft bem @efe~geber nid)t unterfieHt lu erben, boll er mit ben jffiorten: 
"iBerfouf bon 2lröneimitteln" bosfdoe lJooe oni:lbrücfen mollen, mie etmo: ,,21voilJefer. 
geluerbe". jffiäre boi3 beoofid)tigt gelllc[en, fo luürbe eß lueber beiil im 00~ 10ui3gefvrod)cnen 
iBoroclJoltß megen ber Q";rrid)tung unb iBerlegung bon 21vollJefen, nod) beß ~rloHeiil ber 
im § 41 2fof. 2 ber ffi.@.O. gegebenen iBorfd)rift oeburft lJooen, monod) ci:l in oetreff 
ber ~ered)tigung ber 2!vot1jefer, @eqilfen unb ,\3elJrlinge oni\unelJmen, oei ben ~e. 
ftimmungen ber ,\3onbei3gefe~e oemenbet. 'i1>ie obigen m30rte fönnen bei1llJolo nUt bic 
~cbeutung f)oben, bie ilJnen nod) bem geluöf)nlid)en 0vrod)geormtd)e 3ufommt. ~irb 
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f)ierbOl1 au~gegangen, fo foll allerbingil aUf ben ~erfauf bon WriJneimitteltt bie ffi.Cll.D. 
nur infotueit Wnwenbung finben, ag fie ~eftimmungen barüoer entl)ält. Unb e~ oeiJiel)t 
lief) biejer 18oroel)alt 5weifcno~ auef) auf ben in WiJotl)efen jief) boll"iel)enben ~erfauf 
bon WrilneimitteIn (bg1. bie utjiJrünglief)e ~a\\ung be~ § 6, naef) welef)er fief) l)inter ben 
)]l<orten ,,18erfauf bon Wqneimitteln" ber bon ben '.\liJotl)efertaFn qanbelnbe § 80 ber 
Cll.D. angeöogen finbet). Wllein barau~ ergibt jief) noef) nief)t bie ~ief)tanwenboarfeit 
be~ § 45 auf ben WiJotl)efenoetrieo jef)leef)tl)in. ~enn ber ~etrieb einer WiJotl)efe um· 
faflt, wie feiner weiteren 9(u~Tül)rung bebarf, weit mel)r a1;3 ben bloflen 18erfauT bon 
Wröneimitte1n; biejer ~erfauf ift nur ein flehter ;reil, gewi\\ermaflen ein 9(u~jef)nitt bcfl 
gejamten '.\{potl)efenbetriebcfl, unb ftel)t mitl)in auef) ilu ber Eitellbertrctung bcfl ~(potl)efell< 
beji~er~ in ber ,\3eitung be~ gejamten Wpotl)efenbetriebe~ in bem ~erl)ältni~ einefl ;rei!ci3 
5u einem Cllanilen. ~ür ben Wpotl)efcnbetrieb ift abcr ber § 63 ber preuflijef)en Cll.D. 
naef) ben borftel)cnben Wu§fül)rungen buref) ben § 45 ber ffi.Cll.D. bejcitigt worben: 0:§ 
ift bei31)alb nief)t angängig, ben § 63 für bie gejamte Eitellbertretung noef) beg1)alo a1;3 
gültig anouje1)en, wei! ber § 6, 2Ibj. 1, Eiat 2 a. a. D. eincn ~orbcnalt wegen beg 18er< 
{aufeg bon 2hilneimitteln trifft. 9(U5 biejem 18orbel)alt in 18erbinbung mit § 63 a. a. ü. 
würbe 1)öef)fteni3 gefolgert tuerben fönnen, bafl ber .~etricb ber ~(lJot1)efen injoweit nief)t 
unter bie Cll.D. falle, a1;3 er ben 18erfauf Mn 9lrilncimitteln iJum Cllegenltanbe l)at. 9Xoer 
auef) bas barf nief)t angenommen werben. 0:~ fann 1)ier nief)t bon bem ;reile altf bag Cllanile, 
fonbem nut bon bem Cllanilen auf ben ;reil gefef)lofjen luerben. jilloHte ber Cllefetgeoer 
bie Eitellbertretung für einen ;rei! bes WlJot1)efenoetriebes, ben 18erfauf bon 2Iqnci< 
mitt~ln, ausfef)lieflett, 10 l)ätte bas im Cllefe~e bejonberen 2Ütsbrucf finben mü\\en. ~a 
bies nief)t gejef)e1)en ift, jo reef)tfertigt lief) bie 9Innaqme be!.5 Cllegenteil§. 0:!.5 würbe auef) 
ben ~ebürfni\fen bei3 wirflief)en 2eoen!.5 in feiner jilleije entjpreef)en unb "u böllig 1m< 
anneI)moaren ~olgen fü1)ren, wenn eine Eitellbertretung be!.5 mpotl)efer!.5 im Eiinne ber 
ffi.Cll.D. "tuar im allgemeinen 1Ju1äffig, l)injief)tlief) bei3 ~erfauf!.5 bon \\Iqncimitteln aoer 
unftattl)aft jein follte. ~en \materialicn ~um § 6 ber Cll.D. für ben ~orbbeutjef)en ~unb, 
bellen 18orfef)riften buref) ba?3 Cllefet bom 1. 0uli 1883 (ffi.Cll.~1. Ei. 159) materielle iitnbe< 
rungen nief)t erfa1)ren l)aben (bg1. iJ. ~. bon ,\3anbmann a. a. ü .. Ei. 61), läflt fief) auef) 
in biejem ~unfte irgenb ettua!.5 Cllegenteiligeß nief)t entne1)men. Übrigeni3 würbe felblt 
bann, Wenn bie ~ief)tanwenboarfeit bei3 § 45 auf ben 18crfauf bon mTJncimitteln an< 
5uedennen wäre, ber § 41 \!loj. 3 ber 9(lJ.~.D. bom 18. ~e6r. 1902 ali3 öU tueitge1)enb 
ber ffieef)ti3gültigfeit elltbe1)rcn, ba naef) i1)m fein mpot1)efentJOrftanb ol)1te Cllene1)migun("l 
be!.5 ffiegicrung!.5präfibcntcn länger ag brei \monate im 'sulammenl)ang unb wä1)renb 
cinei3 0a1)rei3 nief)t me1)r als bier \monate in ber ,\3eitung ber %lpot{)efe bertreten 
werben barf. 

0:i3 bleibt bemnad) nur noef) ßlt prüfen, ob bie oocn angeöogenen 18orfef)riften be~ 
§ 41 \\Ibj. 2 unb bei3 § 154 \!lbf. 1 ber ffi.Cll.D. bie Cllültigfeit be!.5 § 45 für ba!.5 \\Ipot1)efet< 
gewerbe aui3jef)lieflen. \!(uef) bieje ~tage mUfl im tJerneinenben ®inne lJeantwortet tuerben. 
\!lus ben in jenen ~aragtap1)el1 gemaef)tcn ~orbel)altC11 ift allerbings gefolgert worben, 
bafl ber § 45 für bas \\Ipot1)efetgeweroe nief)t ~la~ greifc (bg1. st'a ~ f er<® tein i g er a. a. D.). 
,Sur jilliberlegung biejer \\Injief)t genügt jeboef) ein S)inweis auf bag oft gebaef)tc Urteil 
be?3 ffi.Cll., in bem lief) l)ierübcr folgenbes ausgefül)rt finbet: 

,,~ntt bleibt ilwar noef) oU erwägcn, bafl fief) gemäfl § 41 Wbf. 2 ber Cll.D. bie 
~ereef)tigung be~ Wpotl)efer!.5, Cllel)ilfen unb 2e1)rlinge öU l)alten, naef) ben ,\3anbei3. 
geje~en beftimmt, unb bafl gemäfl § 154 mol. 1 balelo!t ber ;ritel VII bei3 Cllefctes, 
buref) ben bie 18er1)ältniife ber gewerblief)en \!ltoeiter geregelt werben, auf Cllel)ilfen 
unb ,\3el)rlinge in ~q.JOt1)efen feine ~htwenbun("l finbet. ~iefe ;ratjaef)en jinb aber bod) 
für bie ~rage ber Eitellbertretung ol)ne ~ebeutu.ng. ~enn ber Eitellbertreter be!.5 
mpotf)eferi3 gilt nief)t a15 9Ipotf)cfergel)ilfe. ~ie UOerna1)me eincr Wpot1)efenbettual< 
tung ift erft naef) ~cenbigung ber ,\3e1)r< unb Clle1)ilfen( Eierbier< )jal)re, lowie naef) \\Ib< 
legung ber Wpot1)eferprüfung geftattet. :J)er Eitellbertreter mufl ein approbierter 
\\Ipotl)efer jein, unb ber 2f.pot1)efenbetWalter wirb im Cllegenja~ öum Clle1)ilfen ali3 
~(pot1)efenborftallb oeöeief)net (;ritcl I §§ 21 H. bet preuflifef)en rebibierten 2fp.D. bom 
11. mtooet 1801 i §§ 2 H. ber ~efan1ttmaef)ung bci3 ~unbesrat!3, betreffenb bie ~rüfung 
ber \\Ipotl)efer bom 5. \märö1875; § 2 be!.5 preuflilef)en \minifterialerlafje?3, octreffenb bie 
18or!ef)riften üoer 0:inrief)tnng unb ~etrieo ber \!(pot1)efen ulw., bont 16. ~eilcmber 1893)./1 

~iejen \\Iui3fü1)rungen ift lebiglief) bei~utteten. 
Eief)liefllief) mag 1)ier noef) 1)crborgc1)oocn \uerben, bafl bie prcuflifef)en ~erwa1tungtl< 

oe1)örben bie bon bem erfennenben ®enate im borfte1)enben bertretene ~(uffanung 
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lnnge Beit geteilt l)aben. Elo Hnid)t ini3be[onbere ber ~rIal3 bei3 Wlinifteri3 ber uj\1.1. WIebi· 
öinalangelegen1)eiten bom 28. ~ebtUar 1870 (~ulenb erg, Wlebicrinalroe[en, El. 482, unb 
)SÖ ttger, \}{vot1)efengeje~e, El. 34) aui3brücfIidj aui3, bnl3 "bie Buläjjigfeit einer Elten. 
bertretung im )Setriebe bon I}1vot1)efen nadj ben )Seftimmungen ber @.D., unb nament· 
lidj ber §§ 45 unb 151 berjelben 5u beurteilen, ber vribatredjtIidje :ritel aber, aUf @tUnb 
bejjen bie ElteUbertretung ftattfinbet. einer amtHdjen Sfognition nidjt ~u unterroerfen 
jei". Hnb biejer ~rlal3 ift burdj benienigen bom 21. Elevtember 1886 (Wlin .• )slatt ber 
inneren jßertlJnUung 1886, El.198) nur 1)injidjtlidj ber jßervadjtung bon I}1vot1)efen 
aufge1)oben roorben. ~enn nber ber vreul3i[dje Wlinifter ber Wlebi~inalangeIegen1)eiten 
im Sa1)re 1870, nljo fur5 nadj ~rlal3 ber @.D. für ben 1J10rbbeutjdjen )Sunb, ber I}1nlidjt 
geroejen ift, bal3 bie §§ 45, 151 11. 11. D. auf I}1vot1)efer l1nroenbbar unb anein mal3gebenb 
jeien, 10 redjtfertigt aL\~ bl1i3 ben Eldjlul3. bal3 bie geje~gebenben ~aftoren bei ~rIal3 bet 
@.D: ber redjtHdjen llbeqeugung geroelen jinb, ei3 joHte für bie 6tenbertretung im 
91vot1)efergeroetbe bic im § 63 ber vreul3ijdjen @.D. aUi3gejvrodjene )Sejdjränfung in 
~ortfaU fommen. 

)Sei biejer ffied)tillage fann bal)ingefteHt bleiben, ob mit ffiüdjidjt barauf, baB ber 
§ 2 ber I}1V.)S.ü. bom 18. ~ebtUar 1902 ben )Segriff ,,9Ivot1)efenborftanb" burdj bie 
in Sflammem beigefügten ~orte: ,,)Seji~er, jßerroaIter" erläutert, nidjt audj ein bollt 
I}1vot1)efenbeji~er gemäB § 45 ber ffi.@.D. belteHter ElteUbertreter ag jßerroalter unb 
bamit ag 9(vot1)efenborftanb im Elinne bei3 § 41 I}1bj. 3 bet obigen )Setriebi3orbnung 
angele1)en roerben fönnte. 

lJ1ad) ben borftel)enben l}1ui3fü1)tUngen entbe1)rt bie le~terc )Seftimmung in ber iI)t 
bom )SefIagten gegebenen 9fui3legung bet ffiedjggüItigfeit. 'tIie auf jie allein geffü~te 
jßerfügung bei3 I}1mtilborfte1)eril in 6djön1)aujen a. Q:. bom 17. Weai 1904 unb bet biele 
aufredjt er1)altcnbe )Sejdjeib beil )SeI1agten bom 22. \}(uguft 1904 mul3ten ba1)er l1ul3er 
Sfraft gele~t roerben. 

Verkehr mit Lymphe. 

'!lie ~eftimmungen, tueld)e ben l8erfel)r mit 2~mfl1)e in ben 9Xflot1)efen 
regeln, luaren bi~I)er ent1)aIten in einer l8erfügung ber Weinifter ber 9J1ebi3inaI. 
angelegenI)eiten unb be5 Snnern bom 28. ~ebruar 1900, bie auf (\)runb etne5 
~unbe5rat5befd)Iuffe~ bom 28. Suni 1899 erlaffen tuar. '!larin ift u. a. beftimmt: 

Die Lymphe muß aus den staatlichen (Landes- )Anstalten oder aus 
deren Niederlagen oder aus solchen Privatanstalten, welche einer staat
lichen Aufsicht unterstehen 1) be zog e n sein. 

~ie tueiteren in biefer l8erfügung getroffenen Wnorbnungen übet ben S)anbcI 
mit stierI~mflI)e in ben WflotI)efen finb ie~t burcf) nad)ftef)enben ~tIa\3 be5 
WCebicrinalminifter5 erf e~t: 

Min.-Erl., betr. Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Niederlagen 
der Königlichen Impfanstalten in Apotheken 2). Vom 23. Januar 1910. 

1. Niederlagen der Königlichen Impfanstalten können in all e n Apo
theken eingerichtet werden, die einen bezüglichen Antrag an die zuständige 
Impfanstalt richten. . 

2. In den Apotheken ist der Impfstoff vor Licht geschützt kühl 
aufzubewahren. Impfstoff, welcher von der Impfanstalt vor mehr als 

1) I}1g vrilJate I}1nltaIten iJltt @croinnung bon :rierlt) mVl)e, bie bet ftaatlidjrn 
9(ufjidjt unterliegen, jinb in ben Wlin .• ~daffenbom 13. 1J10bember 1900 unb 7. Dftobcr 
1901 bie I}1nftaItcn be~ Elanttäti3rag Dr. \ßiffin 5u )SerHn, beil I}1r3tei3 Dr. \ßro~e ölt G:lber> 
felb unb bC$ s)ofbe\i~eril SeHen in SfronVtin5enroog beöeidjnet \l1orben. 

2) Sn einem ~rL bOllt 31. Sanuar 1910 beftimmte ber Wlinifter ber Wleb.>9.lngelcgen> 
1)eiten baöu. bal3 bie neuen @runblä~e "jofort in Sfraft treten unb audj auf loldje 911.1otl)efel1, 
lVeIdje au<3 au Be rvreufliidj cn ftaatfidj en 0 b er auil Vri baten 21 nftalt e n öltt 
@eroinnung tierijd)en .0m~fftoffe;3 be&ogenen0m~fitoff bertreiben, fortan 9(n\l1Cnbung 
öU finben 1)aben". 
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dreiMonaten hergestellt worden ist, darf von den Apotheken nicht mchr 
abgegeben werden. 

3. Die Impfanstalten haben die einzelnen Impfstoffgefäße in einer 
Packung zu liefern, welche so verschlossen ist, daß sie nicht ohne Zerreißen 
oder Zerbrechen des Verschlusses geöffnet werden kann. Auf der Packung 
selbst müssen angegeben sein: 

a. der Name der Impfanstalt, 
b. die Nummer des Versandbuches, 
c. der Tag der Abnahme des' Impfstoffes, 
d. der Tag, bis zu welchem der Impfstoff verkauft werden darf, 
e. die Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoff-Portionen, 
f. der Preis, für den die Lymphe von den Apotheken abzugeben ist. 
Auch eine Gebrauchsanweisung und eine zur Mitteilung über die Wirk-

samkeit der Lymphe seitens des impfenden Arztes an die Impfanstalt be
stimmte Postkarte müssen in der Packung enthalten sein. 

4. Die Apotheken haben den Impfstoff nur auf ärztliches Erfor
dern!) und in der Originalpackung der Impfanstalt abzugeben. 

Sie haben ein Geschäfts buch zu führen2), welches folgende Spalten 
enthält: 

a. laufende Nummer, 
b. Datum des Empfanges der Packung aus der Impfanstalt, 
c. Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoff-Portionen, 
d. Tag der Herstellung des Impfstoffes in der Anstalt, 
e. Tag, bis zu welchem der Impfstoff von der Apotheke abgegeben 

werden darf. 
f. Datum des Verkaufs, 
g. Namen des verordnenden Arztes. 
5. Apotheken, welche eine Impfstoffniederlage einer Königlichen 

Impfanstalt übernommen haben, dürfen keinen IInpfstoff aus einer 
anderen Bezugsquelle vertreiben. Sie dürfen den aus der Königlichen 
Impfanstalt bezogenen Impfstoff, abgesehen von anderen Apothe
ken, nicht an Wiederverkäufer abgeben3 ). Auch haben sie sich jeglicher 
H,eklame mit dem Impfstoff zu enthalten. Dagegen ist es ihnen gestattet, 
den Arzten ihres Vertriebsbezirks durch einen Aushang in der Apo
theke oder in sonst geeigneter 'V eise anzuzeigen, daß ihnen eine amtliche 
Niederlage einer Königlichen Impfanstalt übertragen sei. 

ß. Die Apotheken haben an die Königlichen Impfanstalten für eine 
Packung zu einer Portion 25, für eine solche zu 5 Portionen ßO Pf. zu ent
richten. Sie dürfen eine Packung zu 1 Portion für 50 Pf., eine solche zu 
5 Portionen für 1 Mk. verkaufen. Eine Zurücknahme nicht verkauften 
Impfstoffes seitens der Königlichen Impfanstalten findet nicht statt. 

1) 0:in 1 clj r i f tri clj e;3 ffieöe\Jt be;3 Wtilte;3 luirb a!jo nicljt bedangt. ~{oer 'ocr ~{\Jot1)efcr 
mull 'oie CI.letlJill~eit ~aoen, ball ein Wqt e;3 ift, 'ocr ben 0tn\Jfitoff forbert ober forbern fällt, 
unb er mull auclj beflen s.namen fennen, ba biefer im CI.lejcljäft0ouclj, foweit ein 1111clje;3 ~u 
füllten ift, angegeoen werben mull. 

2) 'l:lie ~er\Jf!icljtung iiur jSucljfü~rung übrt;j'm\Jfftl1ff eritrecft fid) nur auf 
iü((~c ~{\Jl1tl)efen, 'oie eine offiöieIfc %ebedage öUllt ~crtrico bon 0m\Jfftoff fJaoen. W\Jo< 
tI)de!, 'oie lebigIiclj im jSebarf;3faUe au;3 einer mit einer anberen ~{\Jot~efe bcrounbencn 
~iicbedage 2~llt\J~e ilur jofortigen )ffieitergaoe oeforgen, oraucljen fein CI.lefcljäftilouclj ölt 
fü~ren. Woet 'oie jSeftimlltungen üocr 'oie Wogaoe beil0m\Jfftoffes (3iff. 2 unb 4 Wof. 1) 
geIten für alle W\Jl1t~efer. 

3) Wn anbere 91\Jot~efen barf ber 0tn\Jfitoff alfo ilum 3wecfe be;3 )ffiieberocrfaufe!3 
ftetil aogegeben werben. 
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7. Die Impfstoffniederlagen sind von den Apotheken-Besichtigungs
Kommissionen gelegentlich der vorgeschriebenen Apotheken-Besichtigungen 
und von den Kreisärzten gelegentlich der jährlichen Apotheken-Musterungen 
einer Besichtigung zu unterziehen. 

Verkehr mit Diphtherieheilserum. 

Über ben ~erfef)r mit ~ipf)tf)erief)eHferum ifi feit ber Q:infüf)rung be5 IDCittel5 
in ben 9lqneifd)a~ eine gröf3ere 9lncraf)l eincrelner ~erorbnungen ergangen, bon 
benen mef)rere jebod) im .\3aufe ber ,geit burd) fpätere 2{norbnungen abgeänbert 
ober auf3er m3irffamfeit gefe~t hlurben. ~ie gegenhlärtig ou ~ed)t befief)enben 
~erorbnungen regeln ben ~erfef)r mit ~ipf)tf)erieferum, fOhleit baburd) ber 9lpo~ 
tf)efenbetrieb betüf)rt hlirb, in folgenber m3eife: 

Min.-Erl., betr. das Diphtherieheilserum. Vom 25. Februar 1895. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe l ) des Mittels in den 
Apotheken treffe ich noch die nachstehenden Anordnungen: 

1. Das Serum antidiphthericum ist vor Licht geschützt und an einem 
zwar kühlen, aber frostfreien Orte aufzubewahren, da das Serum 
durch Gefrieren nach den bisherigen Beobachtungen eine bleibende 
Trübung erfahren kann. 

2. Dasselbe soll klar sein und darf höchstens einen geringen Boden
satz haben. Serum mit bleibenden Trübungen oder stärkerem Boden
satz, sowie Serum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Ein
ziehung auf Grund der Untersuchung der Kontrollstation bestimmt 
wird 2 ), darf nicht abgegeben werden 3 ). Die Fabrikationsstätten 
für Serum4 ): Chemische Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering in 

l) ,f5m Wnfang gibt ber Q:rL )8orfd)riften übcr bie 5l3cöeid)nun\1 unb \ßfombierung 
ber ßläfd)cf]eu, toorüber ie~t ba5 Wqncibucf] entflJrecf]enbc Wngaben entf)ält. 'l:ahu 
beftimmt ein Win.<Q:rL bom 13. '1:>ehember 1904, "ban bon je~t ab aUf bem '1:>e cf< 
lJ alJier, mit toeld)em bie ftaatlicf] fontroHierten l\'lä[cf]d)en mit '1:>ilJf)tf)erief)eilferum 
umf)ülft toerben, ba5 '1:>atum ber \ßrüfung in ßortfall lommen barf." 

2) 5l3i511er finb folgenbe 9Cummern be5 :tIilJ1)tf)erie[erum5 iiur Q:iniiie'f)ung be~ 
[timmt toorben: 

1. aU5 ber ßabrif 'irarbtoerfe borm. Weifter, BuciuB & 5l3rüning in S)öd)ft a. W.: 
9(r. 1-985; 

2. aU5 ber ~abrif bon Q:. Wercf in 'l:armftabt: 9Cr. 1-191, femcr 9Cr. 197-202 
unb 9Cr. 205; 

3. aU5 ber d)cmi[d)cn ~abrif auf Wftictt borm. CL 6d)erittg in 5l3erlin: 9h. 1-:219, 
ferner 9Cr. 228 Ullb 232; 

4. aU5 bem 6erum~Baborutorium mütc<Q:nod) in S)amburg: 9Cr. 1-127, ferner 
9(r. 137. 

Q".:in Witt.~Q:rl. bom 19. Wäq 1907 beftimmt baßu, "baa fortan lämtlid)e \ßrobcn 
bon '1lipf)tf)erie1)eilf erum brei ,f5(1)re nad) Wusfü1)rung i1)rer erften [taatlid)en \ßrüfung 
fericntoeife ber laufenben ~ontronnummer nad) einöUiitel1en Iinb. Unb iitoar Iinb nad) 
einem toeiteren Win.~Q:tL bom 19. ,f5uni 1907 "bom 1. ,f5anuar 1908 ab bicrteIjä1)rlid) aHe 
über brei ,f5(1)re alten <Sera feHens be5 '1lirettors be5 0nftitutB für e~lJerimentene :rl)e~ 
rupie in ~runffurt a. W. iJur ferientoeifen Q:iniiie1)ung anöumelbcn." 

3) '1la5 i\fqneibud) 1)at biefe )Beftimmung in folgenber ~affung übernommen: 
Serum mit starker, bleibender Trübung oder stärkerem Bodensatz, sowie Serum 

mit bestimmter Kontrollnummer, dessen Einziehung verfügt wurde, darf in den Apo
theken nicht abgegeben werden. 

4) '1lie iiugela[fenen \yabrifation5ftätten für '1lip1)tf)erieferum finb gegcn~ 
tuärtig folgenbe: 
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Berlin und die Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning in Höchst 
a. M. haben sich bereit erklärt, derartige von ihnen gelieferte, mit 
Plombenverschluß noch versehene Fläschchen gegen einwandfreie 
Präparate franko gegen franko umzutauschen. 

3. Auf das Diphtherieserum finden die Bestimmungen in den §§ 1 
und 3 der Vorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender 
Arzneimittel usw. in den Apotheken, vom 4. Dezember 1891 1 ) 

Anwendung, so daß dasselbe hinfort nur gegen ärztliches Rezept 
verabfolgt werden darf. 

4. Vom 1. April d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prü
fungszeichen versehene Fläschchen verkauft und feilgehalten 
werden. 

Min.-Erl., betr. die Kennzeichnung des Diphtherieheilserums. Vom 11. März 1902. 
Es ist vielfach als übelstand empfunden worden, daß seitens der 

Fabrikationsstätten von Diphtherieheilserum bei der Verpackung und 
I-I:ennzeichmmg der Serumfläschchen nicht gleichmäßig verfahren wird. 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt des Innern) 
bestimme ich daher, daß von jetzt ab der Inhalt der Fläschchen in 
Kubikzentimetern und in Immunisierungseinheiten auf der Umhüllung 
der Fläschchen aufzudrucken und als Farbe der Umhüllung bzw. 
des Etiketts zu wählen ist bei 

200- 599 Immunisierungseinheiten gelb 
600- 999 grün 

1000-1499 weiß 
1500-1999 rot 
2000-2999 violett 
3000 und mehr blau. 

Die Apotheken sind mit entsprechender Weisung versehen worden. 

Min.-Erl., betr. die Verpackung des Diphtherieheilserums in Glasampullen. 
Vom 10. Mai 1902. 

Nach Anhörung des Herrn Direktors des Königlichen Instituts für experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M., Geheimen Med.-Rats Prof. Dr. Ehr
lich, erkläre ich mich damit einverstanden, daß fortan das Diphtherieheil
serum sowohl, wie bisher, in Fläschchen, welche mit Korkstopfen ver
schlossen sind, als auch in zugeschmolzenen Glasampullen, deren Hals 
sich an einer eingefeilten Marke leicht abbrechen läßt, in den Handel ge
bracht werden darf. Die Glasampullen müssen ebenso wie die Fläschchen 
vor der Füllung durch trockne Hitze von 150 0 C keimfrei gemacht werden, 
auch ist durch vorsichtiges Einfüllen des Serums in die Ampullen zu ver
hüten, daß eine Gerinnung von Serum beim Zuschmelzen der Ampullen 
erfolgt. Der Hals der Ampullen muß an der mit Feilstrich versehenen 
Bruchstelle so weit sein, daß er die Einführung der Spritzenkanüle behufs 
Aussaugung des Serums mittels der Spritze bequem gestattet. Die beste 
Art der Serumentnahme muß auf einer den Ampullen beizufügenden Ge
brauchsanweisung deutlich beschrieben sein. 

bic \5arbroerfe vorm. imeifter ,l3UctU$ u. ~rüning ilu Sjöd)ft a. im.; 
bie d)emijd)e \5abrif aUf 2rftien vorm. (f. 6d)eting, ~erfin N. 39; 
bie d)emijd)e \5aotif von (f. imercf in ;I)armftabt; 
ba$ 6erum·,I3aooralotium lRüte (fnod) in Sjamourg; 

1) 0e~t imin .• (frl. vom 22. 3uni 1896 (j. 6eite 315). 
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Die durch Runderlaß vom 25. Februar 1895 vorgeschriebene Sicherung 
der im Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. kontrol
lierten Fläschchen durch Plombenverschluß ist bei dem in Ampullen ab
gefüllten Serum an der Verpackungshülse anzubringen. Wegen der Ver
packung und Kennzeichnung des in Glasampullen abgefüllten Serums hat 
mein Erlaß vom 11. März d. J. Beachtung .zu finden. 

Min.-Erl., betr. die Preise des Diphtherieheilserums. Vom 24. November 1904. 

In Abänderung meiner Erlasse vom 25. Februar und 4. April 1895 setze 
ich den Maximalpreis des Serum antidiphthericum für den Verkehr zwischen 
den Fabrikationsstätten mit den Apotheken nachstehend fest: 

1. Von dem Serum, welches mindestens 350 Immunitätseinheiten in 
1 ccm enthalten muß, 

für ein Fläschchen mit 200 Immunitätseinheiten (Nr. 0) auf 0,45 Mark, 
für ein Fläschchen mit 600 Immunitätseinheiten (Nr. I) auf 1,10 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1000 Immunitätseinheiten (Nr. II) auf 1,75 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1500 Immunitätseinheiten (Nr. III) auf 2,55 Mark, 

2. Von 500fachem Serum für ein Fläschchen mit 1 ccm 1,20 Mark, 
2 cem 2,25 Mark, 3 ecm 3,35 Mark, 4 eem 4,40 Mark. 

Die in meinem Erlaß vom 25. Februar 1895 angegebenen Preiser
mäßigungen für Institute, Kassen, Personen usw. kommen nicht 
mehr zur Anwendung. 

Das dem Apotheker zustehende Entgelt für seine Bemühungen beim 
Vertriebe des Serums, welches von jetzt ab nur in ganzen Fläschchen 
abgegeben werden darf, wird nachstehend festgesetzt: 

1. Von dem mindestens 350fachen Serum für ein Fläschchen Nr. 0 
25 Pfg., Nr. I 40 Pfg., Nr. II 50 Pfg. und Nr. III 55 Pfg. 

2. von dem 500fachen Serum für ein Fläschchen mit 1 eem 40 Pfg., 
2 cem 50 Pfg., 3 eem 55 Pfg. und 4 ccm 60 Pfg. 

Hiernach erhält der Apotheker für die Abgabe eines Fläsch
chens l ): 

1. des mindestens 350faehen Serums Nr. 0 0,70 Mark, Nr. I 1,50 Mark, 
Nr. II 2,25 Mark und Nr. III 3,10 Mark, 

2. des 500faehen Serums zu 1 eem 1,60 Mark, zu 2 ccm 2,75 Mark, 
zu 3 ecm 3,90 Mark und zu 4 cem 5 Mark. 

Diese sämtlichen vorstehenden Preisfestsetzungen treten mit dem 
1. Januar 1905 in Kraft. 

Min.-Erlasse, betr. das hochwertige DiphtherieheIlserum. 
Vom 16. November 1909 und 20. Januar 1910. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 11. März 1902 genehmige ich, 
daJ3 von den Höchster Farbwerken für die Füllungen von hochwertigem 
(500fachem) Diphtherieheilserum mit einem Gehalt von mehr als 3000 Im
munisierungseinheiten Umhüllungen oder Etikettes in folgender Farbe zu 
wählen sind: 

bei 3000 bis 3999 Immunisierungseinheiten blau, 
" 4000 " 5999 weiß mit gelbem Querstreifen, 

6000 " 7999 
8000 und mehr 

" grünem 
" rotem 

1) '1)ic gfeid)en 1:)3 r e ii3 a n j ä ~ e jinb aud) in ber '1)eutjcf)cn ~{r3neit(l!c aufgenommen 
11,1orben. 
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Die Preise des Serums einschließlich Verpackung setze ich unter Bezug
nahme auf den Erlaß vom 24. November 1904 fest 

für 6 ccm mit 3000 Einheiten auf 6,50 Mark, 
8 4000 8,65 

" 12" 6000 12,85 
" 16" 8000 17,05 

Im Anschlusse an den Erlaß vom 16. November 1909 setze ich die 
Verkaufspreise der Apotheken für hochwertiges (500faches) Diph
therieheilserum wie folgt fest: 

Füllungen mit 3000 Immunisierungseinheiten 
4000 
6000 
8000 

7,75 Mark, 
10,-
14,50 
19,-

Euere usw. ersuche ich ergebenst, die Apotheker hiervon und von 
dem Erlasse vom 16. November 1909 gefälligst zu benachrichtigen. 

Über ba5 fefte 'llipgtgeriegeHferum erging ein befonberer Q;r!af3, ber in feinen 
erften bier 2iffent bie ~efdJaffengeit, ~rüfung unb ~erpacfung biefe5 6erum.:i 
beganbelt, worüber fidJ je~t entfpredJenbe 9Tngaben im 9(r3neibud) befinben. 
l}ür ben ~erfegr in 9tpotgefen f)aben nur bie beiben folgenben 2iffent ~e~ 
beutung: 

Min.-Erl., betr. das feste Diphtherieheilserum. Vom 16. August 1898. 

5. Der Vertrieb des geprüften und plombierten Serums darf nur in 
den Apotheken geschehen. Das Mittel darf von den Apothekern an Nicht
ärzte nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung 
(Rezept) eines Arztes und, soweit auf dem Rezept nicht anderes vorge
schrieben ist, nur in Lösung verabfolgt werden. Die Lösung soll mittels 
destillierten sterilisierten Wassers von 1 ccm auf je 250 ImmunisierungR
einheiten in dem Originalfläschchen jedesmal frisch bereitet werden; sie 
soll bis auf kleine Eiweißflöckchen, von klarem Aussehen sein und in den 
Originalfläschchen abgegeben werden. 

6. Der Preis des festen Diphtherieheilserums wird bis auf weiteres auf 
höchstens 2 Mark für eine Dosis von 250 und auf höchstens 8 Mark für 
eine solche von 1000 Immunisierungseinheiten festgesetzt. Eine Preis
ermäßigung für Krankenhäuser, Kassen usw. findet bis auf weiteres nicht 
statt. Dem Apotheker stehen für die Lösung und den Vertrieb des festen 
Diphtherieheilserum 75 Pfg. für ein Fläschchen mit 250 und 1,25 Mark 
für ein solches mit 1000 Immunisierungseinheiten zu. 

Verkehl' nIit Tuberkulin. 

9(udJ über ba~ l'uberMin alt unb ba~ l'uberMin neu finb megrere lBer~ 
orbnungen ergangen, bie einanber bieffadJ ergän3en. 'llie beiben erften über 
ba5 weHte! erlaffenen lBerorbnungen finb be~l)alb im folgenben bereH~ 3ufammen~ 
ge30gen worben. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulin alt. Vom I. März 1891 und 25. November 1896. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des Mittels in deli 
Apotheken treffe ich die nachstehenden Anordnungen: 

1. Das Tuberculinum Kochii ist unter den Separanden vor Licht ge
schützt aufzustellen. 
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2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalfläschchen und nur 
gegen schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen 
selbst oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben 1 ). 

3. Der Taxpreis des Tuberculinum Kochii wird hiermit für das Fläsch
chen mit 1 ccm Inhalt auf 1,20 Mark, für das mit 5 ccm Inhalt 
auf 3 Mark und für das mit 50 ccm Inhalt auf 22,50 Mark fest
gesetzt 2 ). Die von der Fabrikationsstätte berechneten Verpackungs
kosten sind in diesen Preisen inbegriffen. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulin neu. Vom 30. Juni 1897. 
Das von dem Geh. Med.-Rat, Prof. Dr. Koch erfundene neue Heil

mittel gegen die Tuberkulose (T. R.), welches von den Farbwerken Meister 
Lucius und Brüning zu Höchst a. M. unter der Bezeichnung "Neues Tuber
kulin Koch" in den Handel gebracht wird, darf ebenso wie das alte Tu
berculinum Kochii - abgesehen vom Großhandel - nur in Apotheken 
abgegeben werden. Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des 
lVlittels in den Apotheken treffe ich nachstehende Anordnungen: 

1. Das "neue Tuberkulin Koch" ist unter den Separanden vor Licht 
geschützt aufzubewahren. 

2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalflaschen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Ar z t e s an diesen selbst 
oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben. 

3. Der Taxpreis des "neuen Tuberkulins Koch" wird hiermit (ein
schließlich der Verpackungskosten) für das Fläschchen mit 1 ccm 
Inhalt auf 8,50, für das mit 5 ccm Inhalt auf 42,50 Mark festgesetzt. 

Min.-Eri., betr. die Prüfung des Tuberkulins. Vom 24. März 1902. 
Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich - vierte Ausgabe, 

S. 395 - unterliegt das Tuberkulinum Kochii der staatlichen Aufsicht, 
welche sich auf seinen gleichbleib enden Gehalt an spezifischem Toxin be
zieht, und wird in amtlich plombierten Fläschchen geliefert; auch darf 
das Tuberkulin" gemäß der Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 
nur in den Apotheken abgegeben werden. 

Mit der Prüfung des Tuberkulins habe ich das Institut für experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M. beauftragt. 

Die kontrollierten Fläschchen sind am Stopfen mit Papier überbunden 
(tektiert) und plombiert. Auf dem von dem Plombenverschluß gesicherten 
Deckpapier tragen dieselben das Datum" der Prüfung und die Kontroll
nummer ; auf der einen Seite der Plombe befindet sich als Zeichen der 
Prüfungsstelle ein Adler. Außerdem müssen die Fläschchen mit einer An
gabe über den Ort und die Fabrikationsstätte der Herstelhmg versehen sein. 

Vom 1. Juni d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prüfungs
zeugnis versehene Fläschchen feilgehalten und verkauft werden. 

1) 2!uf 21ntueifung eine5 SSierar cr te5 barf a1fo SSubetfulin nidjt abgegeben 
tuerbcn. ~a5 burdj bie ~erorbnung bom 1. WIärJ 1891 borgefd)riebene 5Budj, tueIdjC5 
bcr 2qJotf)cfer über 2fnfauf unb 21bgabe bon SSubetfulin füI)ren follte, ift burdj ben WIin.< 
Q;rl. bom 25. 910bember 1896 aufgeI)oben tuorben. 0lt bem ber 2{ntueifung für bie amt< 
Iidje 5Befidjtigung ber 21lJotI)efen bom 18. IJebntar 1902 (f. :reif XVIII) beigegebcnen 
8d)ema tuitb jebodj ba5 "lBudj über stuberfufintJetfalli" irrtümlidjertueife ltod) 
rluäf)nt. 

2) ;Diefe iotuie bie in bem WIilvQ;rl. tJom 30. 0uni 1897 für ba5 TR feftgejebten 
1:a;t;lJreif e finb aud) bon bcr ~eutfdjcn 21röneita;t;e übernommen mit bcr einäigen 2(b. 
lucidjung, bai) bcr \l5rei5 für 1 ccm 1:ubctfulin alt 1,50 WIf. beträgt. 
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Min.-Erl., betr. Tuberkulinverdünnungen. Vom 7. April 1902. 

Gemäß Erlaß vom 1. März 1891 darf Tuberkulinum Kochii in den 
Apotheken nur in den lIDversehrten Originalfläschchen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen selbst oder eine 
von ihm beauftragte Person abgegeben werden. Die zur Anwendung des 
Tuberkulins erforderlichen Verdünnungen können einwandfrei nur ver
mittels sterilisierter Meßzylinder und Pipetten hergestellt werden, die 
nicht im Besitz eines jeden Arztes, wohl aber in den Apotheken vorhanden 
zu sein pflegen; seitens der letzteren soll deshalb das Tuberkulin fortan 
auch in verdünntem Zustande abgegeben werden dürfen. Da 
aber das Tuberkulin in Verdünnungen schnell verdirbt, wenn zur Ver
dünnung nicht ein entwicklungshemmendes Mittel, am besten eine schwache 
Karbolsäurelösung, verwendet wird, so bestimme ich, daß die Verdünnungen 
nur mit 0,5 prozentiger Karbolsäurelösung geschehen, in der Regel erst 
kurz vor Anwendung des Mittels vorgenommen und nicht länger als vier 
Wochen vorrätig gehalten werden dürfen. Die zur Herstellung der Ver
dünnungen bestimmten Meßzylinder und Pipetten, sowie die zur Aufnahme 
der Verdünnungen bestimmten Arzneigläser - sechseckige Gläser mit 
weitem Halse und eingeschliffenem Glasstöpsel - sind unmittelbar vor 
der Herstellung im Trockenschrank bei 150 0 C zu sterilisieren. Zunächst 
wird durch Vermischung von einem Raumteil Tuberculinum Kochii mit 
neun Raumteilen einer 0,5prozentigen Karbolsäurelösung eine 10prozentige 
Tuberkulinlösung hergestellt, welche als Stammlösung für weitere Ver
dünnungen dienen kann. Das Aufnahmegefäß ist mit dem Gehalt der Lösung 
an Tuberkulin und dem Tage der Herstellung zu signieren. Die Stamm
lösung darf jedoch nicht länger als vier Wochen vorrätig gehalten werden 1). 

Die weiteren Verdünnungen sind so herzustellen, daß von der Stamm
lösung ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger Karbolsäurelösung und von 
der so gewonnenen Lösung wieder ein Volumteil mit 9 T. 0,5 prozentiger 
Karbolsäurelösung vermischt wird usw. 

Diese weiteren Verdünnungen dürfen jedoch immer nur auf schriftliche 
Anweisung (Rezept) eines approbierten Arztes angefertigt und nur an 
diesen selbst oder eine von ihm beauftragte Person abgegeben werden. 

Q;in befonberer 9JCin.~Q;rr. tJOm 28. l5-ebruar 1909 befaBt fid) nod) mit bem 
)Eerfef)r ber im Snftitut ~afteur in ,2iUe bon ~ r 0 fe ff 0 r (I al nt e tt e f)ergeftellten 
::tubedulilqnii}jarate. Q;r befagt, baB bieie ~rii}jarate, ba fie aui3 WIVtuber~ 
fulin nad) m. stod) geltJonnen ltJerben, ltJie biefei3 nad) ber )Eorfd)rift bei3 Wrönei~ 
bud)ei3 für bai3 SDeutfd)e ffieid) ber ftaatlid)en 91uffid)t unterliegen. ,,6ie bürfen 
baf)er in WlJotf)efen nur abgegeben ltJerben, fofem fie ftaatlidJ gelJrüft finb." 
9J?it ber ~rüfung ift bai3 Snftitut für etlJerimenteHe ::tf)eralJie in l5-ranffurt a. 9)(. 
beauftragt. 

Verkehr mit Krankheitserregern. 

Sl)ie neuerbingi3 erlaffenen )Eorfd)riften über bai3 Wrbeiten unb ben )EerfeI)r 
mit stranfI)eiti3erregem fönnen im WlJotI)efenbetriebe in boppelter ~infid)t jBe~ 
beutung geltJinnen, ba fie foltJof)l bai3 Wrbeiten mit beftimmten stranff)eiti3erregem 
unb mit 9JCateriaI, ltJeld)ei3 fold)e G:rreger entf)iilt, ltJie aud) ben )Eerfauf bon 
lebenben stulturen berartiger G:rreger geltJiffen jBefd)riinfungen unterltJerfen. 

1) Sn einem Q;rL bom 9. 2ruguft 1902 ift ber !minifter ber 2ruffaffung beigetreten, 
daß der Inhalt angebrochener Originalfläschchen mit Tuberculinum Kochii 

sogleich zu der Stammlösung, die nicht länger als vier Wochen vorrätig zu halten ist, 
verarbeitet werden muß. 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Autl. 20 
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:!Iie morfef)tiften fittb bom \Sunbe!3rat in ber @)i~ung bom 28. Ilqnil 1904 auf 
aiwnb bon § 27 be!3 @efe~e!3 betr. bie \SefämlJfung gemeingefäf)rlief)er stranf, 
l)eiten bom 30. ~uni 1900 (ffi.@.\Sl. @). 306) befef)loffen unb bom ffieief)!3fan~ler 
unter bem 4. WCai 1904 (ffi.@.)Bl. @). 159) befannt gegeben \uorben. ~~re mief)' 
tigfien )Beftimmungen lauten: 

Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr mit Krankheitserregern, 
ausgenommen Pesterreger. Vom 4. Mai 1904. 

§ 1. Wer mit den Erregern der Cholera oder des Rotzes oder mit 
Material, welches solche Erreger enthält, arbeiten will, ferner wer der
artige Erreger in lebendem Zustand aufbewahren oder abgeben will, 
bedarf dazu der Erlaubnis der Landeszentralbehörde 1 ). Die Erlaubnis darf 
nur für bestimmte Räume und nur nach Ausweis der erforderlichen wissen
schaftlichen Ausbildung erteilt werden. Die den Leitern öffentlicher An
stalten erteilte Erlaubnis gilt auch für die unter ihrer Leitung in diesen 
Anstalten beschäftigten Personen. 

Lebende Erreger der Cholera oder des Rotzes dürfen nur an Personen 
und Stellen, die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Annahme 
erhalten haben, abgegeben werden. 

§ 2. Wer mit anderen als den im § I bezeichneten Erregern von 
Krankheiten, welche auf Menschen übertragbar sind, oder von Tier
krankheiten, welche der Anzeigepflicht unterliegen 2 ) oder mit Material, 
welches solche Erreger enthält, arbeiten wilJ3), ferner wer derartige Er
reger in lebendem Zustand aufbewahren will, bedarf dazu der Erlaubnis 

1) Übet bie 5Ut Illu~füf)tung bet )Eotjd)riftcn 5ujtänbigen ~) e f)ör ben beftimmt ein 
gemeinfamet \lreujii(d)cr 9RinA~rl. bom 6. ~(ugujt 1904 folgenbe\l: 

1. Landeszentralbehörde im Sinne des § 1 der Vorschriften ist bei den Erreg .. rn 
der Cholera der ::\Iinister der geistlichen, Unterrichts- und )Iedizinalangelegenheiten. 
bei den Erregern des Rotzes der genannte Minister in Gemeinschaft mit dem ::\Iinister 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Anträge auf Erteilung der nach § 1 er
forderlichen Erlaubnis sind an die Ortspolizei behörde zu richten. 

2. Zuständige Polizeibehörde im Sinne der §§ 2-4 der Vorschriften ist die Orts
polizeibehörde. 

3. Zuständige Behörde im Sinne der §§ 1, 5 ist der Regierungspräsident, im Landes
polizeibezirk Berlin der Polizeiprä~ident in Berlin. 

2) 9'lad) bem )Eief)jeud)engejetl bom 26. ,Juni 1909 (l)t~USl. 6. 519) unterliegen 
folgenbe 6eud)en ber Illn5eige\.lflid)t: 9RiliJbtanb, ffiaujd)branb, ~Bilb, unb ffiinberjeud)e; 
:rollltJut; ffioj3; 9Raul, unb st'lauenjeud)e; 53ungenjeud)e be~ ffiinbbief)~; 1,j30cfenjeud)e ber 
6d)afe; ?Sejd)älfeudje ber I,j3ferbe, 58lä~d)enausfd)lag ber I,j3ferbe unb bes ffiinbbief)~; 
ffiäube ber Q;inf)ufer unb ber 6d)afe; 6d)ltJeinejeud)e, jofem jie mit erf)eblid)en 6tötungen 
bes I2Illgemeinbefinbens ber erftanften :riere berbunben ift, uttb 6d)ltJeine,)Jeft; ffiotlauf 
ber 6djltJeine eiJlfd)liejilidj be~ meifelfiebers (58acfftcinblattern); Oleflügeld)olera unb 
.\'lüf)ner,)Jeft; änjierlid) erfennbare :rnbetfulofe bei> ffiinbbief)\l, fofern Fe Fdj in ber 53ungc 
in borgefd)rittenem Buftanbe befinbet ober Q;uter, Olebärmutter ober ~arm ergriffen 'f)at. 

3) ~a fd)on bai> 12Irbeiten mit 9Raterial, ltJeldje~ Q;tteger auf 9Renfd)en übertrag
barer st'ranff)eiten entf)ält, bon einer Q;rlaubnis abf)ängig ift, fo bebarf aud) ber 12I,)Jot'f)efcr, 
ber in feinem 53aboratorium ba ft erio 10 g if d) e U n t erf ud) un g en betattigen 9Rateriag 
~. 58. bon gonofoffen'f)altigem S)am ober tuberrelf)altigem 6\.lutum aUi3füf)ren ltJill, 
ebenfalls ber borgefd)riebenen Q;tlaubnis, bie aber nad) obigem § 2 nUt nad) 12IUSltJeis 
ber erforberlicf)en ltJiHenfcf)aftlicf)en ~{u;3lJi1bung erteilt ltJirb. ~{l;3 betartiger mU;3ltJei" 
ItJmbe in einem ~alle ba~ Beugnii3 eines ftaathdjen f)t)gienifd)en 0'nftitUl$ über bie 
58efäf)igung b~i3 12Initagfteller~ ag 53eiter eines baftetiologifd)en 53aboratoriumi3 ber
langt. mur ~(qte unh ~ierär~te (nid)t 12I,)Jotf)efer unb Cl':f)entifet) Fnb bon ber 9'lad)
fud)ung einer befottbeten Q;tlaubn~ entbunben. 
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der zuständigen Polizeibehörde des Ortes, in welchem der Arbeits- oder 
Aufbewahrungsraum liegt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume 
und nur nach Ausweis der erforderlichen wissenschaftlichen Ausbildung 
erteilt werden. 

§ 3. Wer lebende Kulturen von den im § 2 Abs. 1 bezeichneten 
Krankheitserregern oder Material, welches solche Erreger enthält, 
feilhalten oder verkaufen will, bedarf dazu der Erlaubnis der zustän
digen Polizeibehörde des Ortes, in welchem das Geschäft betrieben wird 1). 
Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume und nur an zuverlässige 
Personen erteilt werden. 

Der Händler hat über die Abgabe von Kulturen oder Material ein 
Ver z eie h ni s zu führen, in welches die Art der Krankheitserreger, der 
Tag der Abgabe, der Name und die Wohnung des Erwerbers sowie des 
etwaigen überbringers sofort nach der Verabfolgung vom Abgebenden 
selbst einzutragen sind und zwar stets in unmittelbarem Anschluß an die 
nächst vorhergehende Eintragung. Das Verzeichnis ist drei Jahre lang 
nach Abschluß aufzubewahren. 

§ 4. Wer eine Tätigkeit der im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 
bezeichneten Art in einem ihm zur Verfügung stehenden Raume einer 
anderen Person gestattet oder aufträgt, hat dies der zuständigen 
Polizeibehörde (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1) unter Angabe des Raumes sowie 
der Wohnung, des Berufs, des Vor- und Zunamens dieser Person, ferner 
jeden Wechsel des Ramnes sofort anzuzeigen. 

Die sich für die andere Person aus den Bestimmungen in §§ 1-3 er
gebenden Pflichten bleiben unberührt. 

§ 5. Die im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichnete Tätig
keit sowie die nach § 4 gestattete oder aufgetragene Ausübung solcher 
Tätigkeit durch andere ist einzustellen, wenn die Erlaubnis der Landes
zentralbehörde oder Polizeibehörde zurückgenommen oder wenn die Tätig
keit von der zuständigen Behörde untersagt wird. Die Zurücknahme der 
Erlaubnis oder die Untersagung soll erfolgen, wenn aus Handlungen oder 
Unterlassungen der betreffenden Person der Mangel derjenigen Eigen
schaften erhellt, welche für jene Tätigkeit vorausgesetzt werden müssen. 

§ 6. Wer eine der im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeich
neten Handlungen vornimmt, hat - auch wenn er von der Einholung der 
Erlaubnis oder von der Anzeigepflicht entbunden ist - die Erreger so 
aufzubewahren, daß sie Unberufenen unzugänglich sind; auch hat er 
sonst alle Vorkehrungen zu treffen, um eine Verschleppung der Krankheits
erreger, insbesondere durch Versuchstiere, zu verhüten. Kulturen, infizierte 
Versuchstiere und deren Organe sowie sonstiges die Krankheitserreger ent
haltendes Material müssen, sobald sie entbehrlich geweJrden sind, derart 
beseitigt werden, daß jede Verschleppung der Krankheitskeime tunliehst 
ausgeschlossen wird. Instrumente, Gefäße usw., welche mit infektiösen 
Gegenständen in Berührung waren, sind sorgfältig zu desinfizieren. 

9Caef)bem buref) bie borfte1)enb angefü1)rten jßorfef)riften ba5 2hbeiten mit be~ 
ftimmten Sl'ranf1)eit5wegem unb mit f oIef)e Cl:rteger ent1)artenbem Wlaterial bon 
einer befonberen Cl:rIaubni5 a(1)ängig gemaef)t worben ift, werben bie im Snter~ 
effe einer fief)eren äqt!ief)en :tliagnofe infeftiöfer Sl'ranf1)eiten erforberlief)en 
bafteriologifef)en Unterfuef)ungen franf1)eit5berbäef)tigen Wlateria!5 faft aU5fef)liefl< 
lief) in beftimmten ftaatHef)en ober ftäbtifef)en bafteriologifef)en Unterfuef)ung6< 

1) ~iernad) mürbe J. jß. aud) ber ~etfauf Iebenber ffiotIauffuIturen einer befonberen 
@rIaubnis bebürfen. . 

20* 
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anftaIten borgenommen. :tJie 2Xt>otf)efer f)aben fidj aber auf Q;rfudjen gröuten~ 
teU~ öm unentgeltIidjen 2agerung unb 2Xbgabe ber babet benötigten 1Eerfanb~ 
gefäue bereit erHärt. SJietiiber erging folgenber 

Min.-Erl., betr. die Versand gefäße für das bakteriologische Untersuchungsmaterial. 
Vom 19. Juni 1907. 

Nachdem sich die weitaus größere Mehrzahl der Apothekenbesitzer 
in anerkennenswerter Weise damit einverstanden erklärt hat, eine Anzahl 
der Versandgefäße in den Apotheken unentgeltlich zu lagern und auf 
Verlangen an Medizinalbeamte und Ärzte abzugeben, ersuche ich ergebenst, 
denmächst die Verteilung der Gefäße auf die einzelnen Apotheken und 
die Untersuchungsanstalt gefälligst vorzunehmen und das weiter Erforder
liche wegen der Bekanntgabe dieser Maßnahme, auch an Ärzte, zu ver
anlassen. 

Der Verteilung der Gefäße an die einzelnen Regierungsbezirke ist die 
Zahl der in denselben vorhandenen Apotheken zugrunde gelegt, und dabei 
sind für jede derselben je fünf Gefäße für Diphtherie und Typhus, je drei 
für Genickstarre und Tuberkulose und je zwei für Ruhr bestimmt worden. 
Vor der Abgabe der Gefäße sind die dazu gehörigen Briefumschläge mit 
dem Ablösungsstempel und dem Dienstsiegel zu versehen. 

Bei den Apothekern ist für die Folge seitens der Revisoren darauf zu 
sehen und nötigenfalls in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, daß die 
Versandgefäße zweckmäßig und jederzeit leicht erreichbar gelagert 
werden. Ich bemerke indessen, daß ein Zwang auf die Apothekenbesitzer 
dieserhalb nich t ausgeübt werden kann, da es sich um eine freiwillig über
nommene Leistung handelt. für welche keine Entschiidl61~n~; gewährt wird. 

ZSn einem roeiteren f)ier3u ergangenen W(in.~Q;rf. Dom S9. Weai 1908 roirb 
bemerIt, bau ben 2X1Jotf)efenbefi~em roeber bmdj bie ~eftenung nodj burdj bie 
8ufenbung ber ®efä~e irgenbroeldje .\fofien erroad)fen bürfen. ~emer roirb ben 
2Xt>ot1)efenbefi~ern, bei roe!djen 1Eerfanbgefä~e lagern, emt>fo1)len, auf ben 58rief~ 
umfdj1ägen bie ~irma if)rer 2Xt>ot1)efe anöugeben, bamtt bie Unterfudjung~ftene 
fteh3 roeij3, roo1)er ba~ 1Eetfanbgefäj3 entnommen roorben ifi. 

Verkehr lllit Mineralölen. 

Q;ine 2Xngelegenf)eit, bie ebenfarg in ben 58etrieb ber 2Xt>otf)efen eingreift, 
ber 1Eerfef)r mit WCineralölen, ift burdj gleidjlautenbe $oIiöeiberorbnungen in 
einf)eitlidjer 1meife georbnet. :tJiefe 1Eerorbnungen finb auf ®runb einet bon ben 
WCiniftem be~ zsnnem unb für SJanbeI unb ®eroerbe unter bem 28. 2Xuguft 1902 
angegebenen unb butdj Q:tlaf> bom 20. zsanuar 1906 in einigen jßunften ab~ 
geänberten S)(ornt!llt>oIiöeiberorbnung teig bon ben DOert>räfibenten für ben 
Umfang ber jßrobinö, teiI~ bon ben megierung~t>räfibenten für ben megierung~~ 
beaid erfaffen roorben 1). @)oroeit biefe 1Eerorbnungen borfiegenb intereffieren, 
1)aben fie folgenben 1mortlaut: 

1) '1)ie gegenroättige ffied)Eilage über ben 58etfe'f)t mit 9J1ineralölen grüllbet 
fid) auf folgenbe ein3elne s:ßoli&eioerorbnungell: 

I.j5rooin& DfttJteuflell s:ß.~58. oom 12. 9J1ät3 1903 ullb 1. 9J1ai 1906, 
11 ~efttJreuflell 11 11 3. 2{tJtif 1903 11 5. 3uni 1906, 

Qallbe!\ltJoli&eibe&. ffieditt 3. imär& 1906, 
Übrige s:ßrolJ. j(\tallbellburg 11 11 16. 3uni 1903 11 16. 9Jlai 1906, 
s:ßrooin& l.j5ommern 11 11 29. 9J1ai 1906, 
ffieg.~j(\eJ. s:ßofen 11 11 25. 2{tJtil 1906, 

j(\romberg 11 11 25. 9J1ai 1906, 
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Polizeiverordnungen über den Verkehr mit Mineralölen. 

§ 1. Die gegenwärtige Polizeiverordnung findet Anwendung auf l{ 0 h
petroleum und dessen Destillationsprodukte (leichtsiedende Öle, 
Leuchtöle und leichte Schmieröle), aus Braunkohlenteer oder Steinkohlen
teer bereitete flüssige Kohlenwasserstoffe (Photogen, Solaröl, Ben
zol usw.) und Schieferöle. 

§ 2. Die im § 1 aufgeführten Flüssigkeiten werden, wenn sie bei einem 
Barometerstande von 760 mm bei einer Erwärmung auf weniger als 21 0 

des hundertteiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entwickeln, zur 
Klasse I, wenn sie solche bei einer Erwärmung von 21-65 0 entwickeln, 
zur Klasse H, von 65 bis zu 140 0 zur Klasse IH gerechnetl). OIe mit 
höherem Entflammung~punkt sind den Bestimmungen dieser Verordnung 
nicht unterworfen. 

1. Ab8chnitt. 

Vorschriften für die Klasse I. 
§ 3. I. In den zum dauernden Aufenthalt und in den zum regelmäßigen 

Verkehr von Menschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen, 
Schlafräumen, Küchen, Korridoren, Treppenhäusern und Kontoren, in 
Gast- und Schankwirtschaften dürfen, sofern nicht in nachstehendem etwas 
anderes bestimmt ist, nicht mehr als insgesamt 15 kg der Flüssigkeiten 
aufbewahrt werden. 

H. Die Aufbewahrung darf in den im Abs. I genannten Räumen nur 
in geschlossenen Gefäßen erfolgen. Gefäße zur Aufbewahrung größerer 
Mengen als 2 kg müssen aus verzinntem, verzinktem oder verbleitern Blech 
hergestellt sein; ihre Öffnungen sind durch sicher mit dem Gefäß verbundene, 
auswechselbare feinmaschige Drahtnetze gegen das Hindurchschlagen von 
Flammen zu sichern. Die Nähte der Gefäße müssen, sofern sie nicht durch 
Nietung, Hartlötung oder Schweißung hergestellt sind, doppelt gefalzt und 
gelötet sein. Dicht verschlossene Gefäße müssen ein Sicherheitsventil 
(Federventil, Schmelzplatte) haben, das bei Erhitzung der Gefäße eine 
schädliche Dampfspannung verhütet. Das Umfüllen von einem Gefäß in 

I13tObin~ 6cf)Ielien 113.·)8. bom 1. \mai 1906, 
I13tObinfr 6acf)fen 15. mtot.1902 unb 9. \mai 1906, 
ffiegA8efr. 6cf)te~ttJig 3. 2{,ptit 1906, 
I13tobin~ SjannObet " 7. ~eor. 1903 " 
I13robinfr )!Beftfaten " 17. \märö 1903 " 
I13robincr Sjeffen.9Caf[au 18. ~uni 1903 " 
ffiegASe~. Sfötn ,,21. 2{,prit 1906, 

6. 9{,priI1906, 
21. ~uni 1906, 
7. \mai 1906, 

~üffelborf " 10. 91ob. 1902 " 2. \mai 1906, 
Sfoolen cr 24. 2{,prit 1906, 

" \}lacf)en 30. 91ob. 1902 " 2. 2{,prit1906, 
%rier "" 31. \mätfr 1906, 

" 6igmaringen " ,,21. ~an. 1903 " 27. 2{,priI1906. 
1) Su ben butcf) § 2 geoitbeten brei Sffa[[en ge~ören in ber Sjau,pt[acf)e foIgenbe 

~IüHigfeiten : 
SflaHe I (Q:ntflammung~,punft unter 21 0 C): 5Sen~in, 5Senöinät~er, 5Sen~inna,p~t~a, 

5Sen~oI, (fanaboI, @a~ät~er, @a[oIin, mgroin, 91a,p~t~a (ffio~,petroleum), l13etroleum· 
ät~er, l13etroleumoen~in, l13etroleumeHenfr, l13ettoleum[,prit, fünftIicf)es %et,pentinöI, %oIuoL 

SflaHe II (Q:ntflammungs,punft 3ttJifcf)en 21 unb 65 0 C): 5Sen~inöI, Q;rböI, Sfai[eröI, 
2eucf)töI, \minetalorennöI, 2eucf)t< unb 5Stenn,petroIeum, l13~otogen, l13u~öl, 6alonöI, 
6oIatöI, 6teinöl. 

~IaHe III (Q:ntflammungs,punft 5ttJifcf)en 65 unb 140 0 Cl: 5Slauöl, @asöl, @df1ö!, 
l13araffinöle, l13u~öl aus 5Sraunfo~lenteet, ffiotöL leicf)te 6cf)mieröle, )8ulfanö!. 
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ein anderes darf nur bei Tageslicht, bei Außenbeleuchtung, bei elektrischem 
Glühlicht oder unter Benutzung von elektrischen oder Davyschen Sicher
heitslampen erfolgen. 

§ 4. I. In den Verkaufs- oder sonstigen Geschäftsräumen der 
Kleinhändler dürfen insgesamt 30 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden, 
wenn diese Räume in keiner Verbindung mit Räumen der im § 3 Abs. I 
gedachten Art stehen oder von ihnen rauch- und feuersicher abgeschlossen 
sind, jedoch dürfen Verkaufs- und sonstige zur Aufbewahrung von Flüssig
keiten dieser Klasse dienende Geschäftsräume mit Kontoren in Verbindung 
stehen, wenn sie zusammen von den übrigen im § 3 Abs. I genannten Räumen 
rauch- . und feuersicher abgeschlossen sind. 

Werden vorstehende Bestimmungen nicht erfüllt, so sind dic Lager
mengen in den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
gemäß § 3 Abs. I zu beschränken. 

II. Hinsichtlich der Aufbewahrung und des Umfüllens gelten die Vor
schriften der §§ 3 Abs. II und 13 Abs. II. 

§ 5. I. Mengen von mehr als 30 kg, aber nicht mehr als 300 kg dürfen 
nur nach vorausgegangener Anzeige an die Ortspolizeibehörde gelagert 
werden. 

11. Sie dürfen in Kellern oder zur ebenen Erde gelegenen Räumen, 
die durch massive Wände und Decken von allen übrigen Räumen geschieden 
sind, keine Abflüsse nach außen (Straßen, Höfen usw.), keine Heizvor
richtungen und Schornsteinöffnungen und reichliche Lüftung haben, ge
lagert werden, sofern die Aufbewahrung in eisernen Fässern oder in hart 
gelöteten oder genieteten Metallgefäßen mit luftdichtem Verschluß unter 
Beachtung der Bestimmungen im § 13 Abs. II erfolgt. 

Kellerräume, die eine unmittelbare Verbindung mit solchen Treppen
häusern besitzen, welche den einzigen Zugang zu höher liegenden, zum 
regelmäßigen Aufenthalt oder zum Verkehr von Menschen bestimmten 
Räumen bilden, sowie Kellerräume, die zum Lagern von Zündwaren oder 
Explosivstoffen dienen, dürfen zur Lagerung nicht benutzt werden. Der 
zur Lagerung dienende Teil der Räume muß mit einer aus undurchlässigem 
und feuersicherem Baustoff hergestellten Sohle und Umwehrung von solcher 
Höhe umgeben sein, daß der Raum innerhalb der Umwehrung die auf
bewahrten Flüssigkeiten vollständig aufzunehmen vermag. Die Türen der 
Lagerräume müssen nach außen aufschlagen und rauch- und feuersicher sein. 

III. Das Umfüllen von Flüssigkeiten in solchen Lagerräumen darf nur 
mittels Hahn oder Pumpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung durch unter 
Luftabschluß brennende Glühlampen mit dichtschließenden Dberglocken, 
die auch die Fassung einschließen, oder bei dicht von dem Raume abge
schlossener Außenbeleuchtung erfolgen. Schalter und Widerstände dürfen 
in dem Raume nicht vorhanden sein. Das Anzünden von Feuer oder Licht, 
sowie das Rauchen in dem Lagerraum ist untersagt. Diese Vorschrift ist 
an den Eingangstüren zum Lagerraum in augenfälliger, dauerhafter Weise 
anzubringen. 

II. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse II. 

§ 9. In den im § 3 Abs. I bezeichneten Räumen dürfen nicht mehr als 
25 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden. 

§ 10. In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Klein
händler dürfen insgesamt bis zu 50 kg Flüssigkeiten dieser Klasse in be
liebi!5en geschlossenen (}efäßen, größere M:engen bis Zt1 200 k!5 im Faß allf, 
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bewahrt werden. Bei Verwendung von geschlossenen, mit Abfüllvor
richtung versehenen Metallgefäßen, die unter Benutzung von Pumpen oder 
flammenstickenden gepreßten Gasen mit Vorratsfässern in Nebenräumen 
oder Kellern in Verbindung stehen, darf die Gesamtmenge dieses Vorrate,; 
bis zu 600 kg betragen. Bei anderer Art der Abfüllung dürfen gleiche Mengen 
nur auf Höfen in Schuppen oder solchen Kellern gelagert werden, die von 
ttngrenzenden Räumen feuersicher abgeschlossen sind. 

III. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse IH. 

§ 12. 1. Bei der Lagerung yon Mengen von nicht mehr als 10000 kg 
in Fässern ist das Fortfließen der Flüssigkeit durch Tieferlegung der Sohle 
oder durch eine aus undurchlässigem und feuersicherem Baustoff her
gestellte Umwehrung zu verhindern. 

IV. Abschnitt. 

Gemeinsame Bestimmungen. 

§ 13. 1. Werden der Klasse nach verschiedene unter diese Ver
ordnung fallende Flüssigkeiten miteinander oder mit anderen leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten (Spiritus, Atherarten, Spritlacken und der
gleichen) in demselben Raume oder in solchen Räumen, welche nicht 
feuersicher voneinander getrennt sind, zusammengelagert, so finden, un
beschadet der für die anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten etwa 
bestehenden besonderen Vorschriften 1), auf die Ges;tmtmenge aller leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten hinsichtlich des Lagerraumes die für die 
leichtest entflammbare Flüssigkeit geltenden Vorschriften Anwendung. 
Die Beschaffenheit der Gefäße bestimmt sich nach der Art und Menge der 
einzelnen Flüssigkeiten. 

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
dürfen Mineralöle miteinander oder mit anderen leicht entzündlichen Flüssig
keiten bis zu einer Gesamtmenge von 150 kg aufbewahrt werden. Darunter 
dürfen sich bis zu 30 kg Mineralöle der Klasse 1 befinden, wenn die V or
schriften des § 4 erfüllt sind; im anderen Falle bestimmt sich die Höchst
menge letzterer Flüssigkeit nach § 3. 

H. An den in den Lagerräumen zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten 
dienenden Gefäßen oder auf besonderen dabei angebrachten Tafeln muß 

1) \8eftimmungen über anbere feuergefä~t1idje Stoffe, auf loeldje 'oie ~er
orbnung in § 13 \8eßug nimmt unb 'oie banadj audj toeiter in ®eltung bleiben [oHen, 
befte~en bot1te~mlid) im CStabtfreiB \8etlin in ®eftalt einet \ß~li5eiberorbnung bom 
30. \}qni11891 übet 2agerung unb \}{ufbelua~rung bon IiH~er, SfoUobium, 
Sdjtoefe1fo~lenftoff unb anbeten feuergefä~rlidjen Stoffen, beren Siebe
punft unter 60 0 C liegt unb lueldje ßugleidj beteitB bei getoö~n1idjet %emperatur leid)t 
entflammbate ~ämpfe enttoitfeln. ~ie ~erotbnung ent~ält in § 5 fo1genbe Sonbet~ 
lJeftimmung für \}{potf)efen: 

In den Vorrats-(Medizinal-)Kellern dürfen die im § 1 erwähnten Stoffe nur in 
Mengen von höchsten8 je 2 kg aufbewahrt werden. Größere Mengen bis zu 15 kg können 
in einem besonderen Keller vorrätig gehalten werden. Für Mengen über 15 kg gelten 
die Bestimmungen des § 2, bei Neuanlagen derartiger Räume sind die Laboratorien 
von den Vorratsräumen durch eine Brandmauer zu trennen. 

§ 2 [djreibt für 'oie 2agerung bon grö%eren \mengen a1;3 15 kg orti.lpo1ißcilidje (I r
{aulJnii.l bor unb nennt gleidjöeitig 'oie näI)ewn $e'oingungenr a~ toelcf)c 'oie Q:rteilung 
bte[er @:r!aulJnii.l au fnüNen 1ft. . 
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die leicht lesbare und nicht verwischbare Aufschrift "Feuer gefähr lieh" und 
eine Bezeichnung angebracht sein, die die Tara und das Fassungsvermögen 
nach dem Gewicht derjenigen Flüssigkeit angibt, für welche die Gefäße 
dienen. Bei Berechnung der gelagerten Flüssigkeiten werden auch die nur 
teilweise gefüllten Gefäße nach ihrem vollen Fassungsvermögen berechnet. 

v. Abschnitt. 

übergangs- und Schlußbestimmungen. 
§ 17. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung können 

auf Antrag durch die Landespolizeibehörden genehmigt werdenI). 
§ 18. übertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Be

stimmungen des Strafgesetzbuches, insbesondere § 367, Nr. 6 2 ) Anwendung 
finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder entsprechender Haft bestraft. 

Berorderung-von Arznehnitteln auf Eisenbahnen. 

0m 2'fnfd)luf3 an bie borftegenb aufgefügtten engeten ~ettieMborfd)tiften 
bet 2'f.I:Jotgefet feien im folgenben nod) bie neuetbing5 etlaffenen ~eftimmungen 
über eine beteinfad)te ~efötberung bon 2'ft&neimitte1n auf etifenbagnen tuiebet· 
gegeben. 1:liefelben finb auf @runb eine5 ettlaffe5 be5 etifenbagnminiftet5 bom 
10. iJebruar 1905 bon ber etifenbagnbireftion ~etlin namen5 ber übtigen etifen. 
liagnbitettionen für ben ~erfelJr auf ben lJreuf3ifd)·lJeffifd)en ®taat5oagnen in 
@eftung gereN tuorben. 

Bk., betr. regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln auf den preu6isch-hessischen 
Bahnen. Vom 17. Februar 1905. 

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Beförderung von Arznei
mitteln nach solchen - zumeist ländlichen - Orten, an denen sich eine 
Apotheke nicht befindet, wird auf den preußisch-hessischen Staatseisen
bahnen vom 1. März d. J. ab versuchsweise eine regelmäßige Beförderung 
von Arzneimitteln nach den hierunter abgedruckten Bedingungen einge
richtet werdenS). Nähere Auskunft erteilen die Gepäckabfertigungsstellen. 

1 ) Wuf ®runb biefe5 jßaragraVI)en I)at ber meg.-jßräHbent in DVVeln unter bem 
21. imäq 1905 folgenbe5 beftimmt: 

In Apotheken dürfen im Verkaufsraum und im Arzneikeller, bzw. der Tinkturen
kammer von der Klasse 1 (§ 2) der in § 1 der Polizeiverordnung genannten Stoffe Mengen 
bis zu 2 kg in dicht verschlossenen Glasgefäßen aufbewahrt werden, und zwar un
abhängig davon, ob die Bedingungen in § 4 I der Polizeiverordnung erfüllt sind oder 
nicht. 

2) 6. 6eite 127. 
3) WU5 bem g1cidjclt ®runbe I)at audj bie jßoftberlllaHung bie DberVoftbireftioltClt 

ermädjtigt, auf Wntrag ~Illecfij bejdjleunigter ~eftenung bon ~riefen mit me
~evten b51ll. rafdjer ~eförbe!Ung bon Wqneijenbungen ~edeI)rsetIeidj. 
terungen 3u gellläf)ren. ~ie barauff)in 3uge1aHenen Q:rIeidjtetUngen finb in ben ein
öelnen ~e3itfen ben örtIidjen ~erf)äHniffen entfvredjenb berjdjieben. Sm ein5elnClt 
finb je nadj ber ~age be5 ~ane5 folgenbe ~orfeI)rungen getroffen Illorben: 

a. ~ie ~riefe mit me~evten Illerben 1. bon ben ~anbbeftenern, ~eförberern ber 
~otenvoften, ~üI)rern ber jßribatverfonenfuf)rroerfe ujlll. fogIeidj bei ober nadj ber mücf
Ief)r bom ~eftengang ujlll. in ber WvotI)efe abgegeben; 2. ben ~aftenleerern öur Wb
lieferung in ber WvotI)ete mitgegeben; 3. auf ~enad)ridjtigung mitteI§ ~ernfvred)er5 
bmd) einen ~oten ber 2(votI)efe bon ber jßoft abgeI)oIt. 

b. ~ie 6enbungen mit 2!rönei Illerben 1. auf Q:rfudjen ber Wvotf)efe bon ben ~anb
befteIlern, ~otenvoftbcförberern, bcn bie ~aI)nl)of5gänge bejorgcnben llnterbeamten 
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Bedingungen für die regelmäßige Beförderung von Arznei
mitteln. 

§ 1. Eine regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln nach bestimmten 
nicht mehr als 25 km vom Versandort entfernten Stationen, an denen 
eine Apotheke nicht vorhanden ist, findet versuchsweise auf besonderen 
Antrag (§ 10) unter nachstehenden Bedingungen statt. 

§ 2. Die Arzneimittel sind in dauerhaften, handlichen und gut schließen
den Kasten zu verpacken, die mit Inhalt höchstens 10kg schwer sein dürfen. 
Die Arzneikasten müssen in dauerhafter Weise außer dem Namen und 
Wohnort der Versandapotheke die deutliche Adresse des Empfängers und 
den Namen der Eisenbahnversand- und Empfangsstation tragen. 

Nachnahme-Belastung ist ausgeschlossen. 
§ 3. Die Beförderungsge bühr ist für den Kalendermonat, zuerst nach 

Bewilligung des Antrages (§ 10) und sodann am 1. des folgenden Monats, 
jedesmal vor Auflieferung der ersten Sendung zu zahlen. Sie beträgt für 
sämtliche innerhalb dieser Zeit beförderte Sendungen (einschließlich der 
Rückbeförderung der nicht innerhalb 48 Stunden abgeholten - vgl. 6 -, 
der leeren oder nur mit leeren Arzneibehältern und Rezepten gefüllten 
Kasten) und für jede Empfangsstation 3 Mark. 

§ 4. Eine regelmäßige Verwiegung der Arzneikasten findet nicht statt. 
Die Versandstation wird darüber wachen und sich von Zeit zu Zeit durch 
Nachwiegung davon überzeugen, daß das Gewicht der Arzneikasten 10 kg 
nicht übersteigt. Stellt sich heraus, daß das Höchstgewicht von 10 kg 
überschritten ist, oder andere Gegenstände als Arzneimittel oder Rezepte 
sich in dem Kasten befinden, so wird für die Sendung ein Frach tzuschlag 
von 5 Mark erhoben, und zwar auch dann, wenn die Absicht der Fracht
hinterziehung nicht vorliegt. 

Wein und Mineralwässer gelten nur dann als Arzneimittel, wenn sie 
auf Grund eines der Sendung beigefügten ärztlichen Rezeptes versandt werde n. 

Die Eisenbahnverwaltung kann vom Versender wie vom Empfänger 
die Öffnung der Arzneikasten und die Vorlegung der Rezepte verlangen. 

Die Rezepte dürfen weder mit der Aufschrift einer bestimmten Apo
theke, noch mit Buchstaben, Zahlen usw. versehen sein, durch die auch 

ben ITü~tern ber ~ribat1Jerionenful)rtuetfe all~ bet ~t1Jot~efc abge~olt; 2. ben ~al1b. 
beftellern ufltJ. burdj einen )Boten ber ~(1Jot~efe ober burd) jßermittfung anberer Unter· 
beamten (Sfaften1eeter ujltJ.) mitgegeben (auller~ajb ber 6djalterbienftftunben); 3. b01l 
ber m1Jot~efe ben )Ba~n1Joften unmittelbar öugefü~rt; 4. mit .l3anbbrieftriiger1Joften be· 
förbert, bie fonft nur öur )Beförberung bon )Brieffartenfdjlüifen bienen; 5. audj Sonn· 
tag~ bon ben .\3anbbeftellern beftellt; 6. auf iebc~maligen bor1Jerge~enben ~intrag bei 
ber mnfunft aUf bem )Ba~n~of au~gcjonbert unb nidjt in bem (3)üter1Joftl1Jagcn, fonbcrn 
auf bem )Bocf1Jja~e be~ fffiagcn~ beförbert unb bon bem <:rnWfängcr an einer berabrebeten 
Stelle entgegengenommen; 7. o~nc ~oft1JafetabreHe angenommen unb beförbert. S1)a'3 
~oftgejb ItJhb in biefen ITällen auf ben Senbungen felbft betredjnet: bie fffiertöcidjcn 
11Jerben, fofern bie <rinlieferung nidjt beim ~oftamt erfolgt, burd) bie )Beftelln uftu. 
ober bie )Ba~n1Joften cntltJertet. 

)Bei ber jßerfenbung bOll lHcöc\Jicn ift jebodj ba~ ~oitgefe~ öu bcad)tcn. i1(ae1) 
ciite~. Urteil be~ lR.@. bom 19. Cftobcr 1904 (~1).2tg. 1906 IJCr. 21) ;inb lReile1Jte, ItJcnlt 
i1)re Uberfenbung eine WUtteilung bei3 mbfenberi3 on ben <:rm\Jfängcr b(1)ingc1)cnb be· 
beutet, baji ba~ angefdjloiiene mröneimitteI in feiner 2ufammcnftellung unb S)critcnltl1g~. 
ort bem lRellevte entfvridjt, al'3 )Briefe im Sinne bei3 ~oftgefe~e~ anöuje1)en. ,;s1)rc Uber· 
lllittelung burdj eine I.j.lribatbeförbetllngi3anftalt ift ba~er un~ltläHig. lSie barf aujicr 
burdj bie ~oft nur burdj einen c);vreHen )Boten, b. 1). einen bom ~(bfenbet alt bcn 
~mvfänger ber lRedjnung birett gefanbten )Boten, erfolgen. ,;sn ä1)nIidjem Sinne cnt~ 
fdjieb audj C.2.@. $t'iel 4. 9JCär3 1903 (Sf.GI.9L IV, :Scite 261). 
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beim Fehlen einer ausführlichen Adresse eine bestimmte Apotheke gekenn
zeichnet wird. 

Briefliche Mitteilungen jeder Art sind ausgeschlossen. 
§ 5. Gefüllte Arzneikasten können bis zur unmittelbaren Abfahrt dC8 

Zuges aufgeliefert werden. 
Die Auflieferung erfolgt ohne Begleitpapier bei der Gepäckabfertigungs

stelle, oder wenn diese geschlossen ist, bei der Station. Soll die Beförde
rung mit einem Güterzuge stattfinden, so kann die Auflieferung des Arznei
kastens bei der Güterabfertigungsstelle gefordert werden. 

Die Arzneikasten werden, sofern nicht die Beförderung mit bestimmten 
Zügen vereinbart ist, mit dem nächsten auf der Bestimmungsstation halten
den Personen- oder Güterzuge befördert. 

§ 6. Der Empfänger hat den Arzneikasten am Zuge oder bei der Ge
päck-(Güter-)Abfertigungsstelle abzuholen, ohne daß eine Benachrichtigung 
über die Ankunft erfolgt. Erfolgt die Abholung nicht innerhalb 48 Stunden, 
so wird der Versender hiervon durch Vermittlung der Versandstation be
nachrichtigt. Ist die Abholung auch nach weiteren 48 Stunden nicht erfolgt, 
so wird der Arzneikasten an die Versandapotheke zurückgeschickt. 

§ 7. Die Ankunft der zurückgesandten leeren Kasten wird der Apo
theke von der Eisenbahnverwaltung nicht mitgeteilt. 

Sie sind bei Vermeidung des tarifmäßigen Lagergeldes für Reise
gepäck binnen 24 Zeitstunden abzuholen. 

§ 8. Bezüglich der Haftung bei Verlust, Minderung, Beschädigung 
oder Verspätung in der Beförderung bewendet es bei den im Abschnitt VIn 
der Eisenbahnverkehrsordnung enthaltenen Bestimmungen mit der Maß
gabe, daß im :B'alle eines Verlustes, der Minderung oder der Beschädigung 
der zu erstattende Höchstbetrag 3 Mark für jede Sendung beträgt. 

§ 9. Die Kündigung ist an die zuständige Eisenbahnverkehrsinspek
tion zu richten. Sie ist jederzeit mit der Wirkung zulässig, daß die Be
förderung mit Ablauf des Monats, in dem die Kündigung eingeht, ihr Ende 
erreicht. 

Bei nicht pünktlicher Zahlung der Gebühren oder, bei Mißbrauch ist 
die Staatseisenbahnverwaltung zur sofortigen Einstellung der in den vor
herigen Paragraphen zugestandenen Vergünstigungen berechtigt. In letz
terem Falle wird auch nicht ein Teil der Monatsgebühr zurückgezahlt. 

§ 10. Die Versender, welche Arzneimittel unter diesen Bedingungen 
zu befördern wünschen, haben spätestens acht Tage vor Beginn des Ver
sandes bei der Gepäckabfertigungssteile ihres Wohnortes eine Anmeldung 
nach dem darunter abgedruckten Muster einzureichen. 

Cber die Genehmigung des Antrages entscheidet die zuständige Eisen
bahnverkehrsinspektion. 

Anmeld ung zur regel mäßigen Beförderung von Arzneimitteln. 

Die unterzeichnete Apotheke beantragt hierdurch die Beförderung von 
Arzneimitteln von . . . . . . nach . . . . . . vom . . ten . . . . . . . . 
unter Anerkennung der vorstehenden Bedingungen. Die Beförderung der 
gefüllten Arzneikasten wird mit Zug . . . ., der leer zurückgehenden mit 
Zug .... gewünscht . 

. . . . , den .. ten ... 
Berlin, den 17. Februar 1905. 

J\.önigliche Eisenbahndirektion, namens der beteiligten Verwaltungen, 
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XV. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 
~ie ~rage, l1JeIcf)e WraneimitteI ber W1Jotf)efer im Sjanboerfauf abgeben 

barf, fOl1Jie bie l.8efcf)affenf)eit unb l.8eaeicf)nung ber WqneigIiifer unb ®tanbo 
gefiifle in ben W1Jotf)efen, ifi in einem befonberen illlin.oQ;tI. bef)anbeIt, ba biefe 
WngeIegenf)eit auf @ntnb me'f)rfacf)er l.8unbei3tagbefcf)Iüffe (namentlicf) oom 
13. illlai 1896, 22. illliira 1898 unb 6. ~eontar 1908) eine in aIIen l.8unbei3fiaaten 
übereinftimmenbe ffiegeIung erfaf)ren f)at. ~ie 1JreuflifdJe )8erorbnung &ur Wui3, 
fü'f)ntng ~iefer l.8unbei3tagbefcf)Iüffe lautet: 

Min.-Erl., betr. die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, 
sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser 

und Standgeräße in den Apotheken. Vom 22. Juni 1896. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 13. Mai d. J. (§ 293 der Proto
kolle) beschlossen, die Vorschriften über die Abgabe stark wirkender Arznei
mittel, sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und 
Standgefäße in den Apotheken, veröffentlicht im "Reichs- und Staats
anzeiger" vom 12. Dezember 1891, abzuändern. 

Unter Hinweis auf § 367 Ziffer 5 des Reichsstrafgesetzbuches erlasse 
ich die folgenden Vorschriften zur Nachachtung. 

§ 1. Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgeführten Drogen und 
Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden Zu
bereitungen1 ) dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes 2 ) 

1) ~ie ~etorbnung unterld)eibet beutHd) 'oie brei jBegriffe: ~rogen, I.ßrä.\Ja< 
rate unb 2ubereitungen. Unter ,,1,ßtälJaraten" finb ljier offenbar bic d)emifd)en 
l,\.lriilJarate lJerftanben, unter ,,13ubereitungcn" 'oie gafcnild)en. ~a jebod) in bem bei< 
gegebenen ~eröeid)nii3, llJeld)ei3 laut § 1 'ocr ~erorbnung nur ,,;~)rogen unb I.ßriilJarate" 
('ntljiilt, (lUd) eine gtofle 9Inöaljl galenild)et WHttel bei3 9Irilneibud)ei3 (5-. jB. ~);trane, :rin!< 
turen ulllJ.) angefüljtt ift, 10 ift anöuneljmen, bafl 'oie im ~er5-eid)nii3 nid)t gcnannten 
offi5-inel1en (!) galenild)en I.ßriilJaratc, llJie 5-. jB. Oleum Hyoscyami, Sirupus 
I pecacuauhae, Sirupus Papaveris, Tinctura Opii benzoica, bem 9IlJotljefenljanbberfauf 
ülietlajfen linb. Q;ine aotueid)en'oe 9Iuffalfung ift in einet ~etfüg. 'oei3 ffieg .• l.ßräli'o. in 
8.\JlJeln bom 17. Wliir;) 1893 öum 'l!ui3'orucf gefommen. ~ietin ljeiflt eil: 

Ich sehe mich veranlaßt, die Herren Apothekenbesitzer darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Sirupus Papaveris als arzneiliche Zubereitung, welche Opium 
beziehungsweise dessen Alkaloide enthält, unter den § 1 der Bestimmungen, betreffend 
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel in den Apotheken, fällt und somit vom Hand
verkauf ausgeschlossen ist, wie dieses auch ausdrücklich in einem mir zugegangenen 
bezüglichen Bescheide des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten aus
gesprochen worden ist. 

2) \lIad) einer Q;ntfd)eibung bci3 Wleb.·Wlinifteril bom 20. mtober 1906 ift unter 
,,'l!rötil im !Sinne bes § 1 ber ~erorbnung lJom 22. ~uni 1896 lebiglid) berjenige 5u 
berfteljen, 1lJe1d)er gemiifl § 29 ber @etuerbeorbnung für bail ~eutfd)e ffieid) bail ffied)t 
ertuorben ljat, fid) alil 'l!r5-t öu beöeid)nen. ~ie ber 'l!bgaoe auf iirötHd)e 'l!nllJeifung bor· 
beljaUenen 2tröneien Dürfen hanad) nur auf ffieöelJt eines beutfd)en, nid)t aud) eine~ 
frembliinbild)en 9Irötes abgegeben llJerben ('l!.@. jillieilbaben ~uli 1904, I.ßlj.2tg. 1904 
\lIr. 59). 'l!ud) auf 'l!norbnung eines nid)t alJ1Jrobierten ~ertreteri3 eineil 'l!r5-tes Dürfen 
fold)e 'l!röneien nid)t abgegeben tuerben. (Wlin .• Q;rI. bom 21. 2tlJril 1893.) 

ilierner ergingen ljieröu folgenbe ~ntld)eibungen: ~er 'l!lJotljefer, her ein ftad 
llJitfetlbe Wlittel entljaltenbc!$ 9Jtebifament anfertigt unb abgibt, oljne lid) öU bergellJiffern, 
ob 'oie orbinierenbe l.ßerfon ein alJ1Jrobierter 'l!r5-t ift, ljanbelt faljrliiHig (Sl'.@. 25. 'l!lJril 
1~04, I.ßlj.3tg. 1904 %. 35), iYür tlen 'l!lJl,1t1)efer liegt eine iir5tltd)e ~erorbnung borl 
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- in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde 
als HeilmitteIl ) an das Publikum 2) abgegeben werden 3). 

§ 2. Die Bestimmungen im § 1 finden nicht Anwendung auf solche 
Zubereitungen, welche nach den auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbe
ordnung erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außerhalb der 
Apotheken als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden dürfen (vgl. 
§ 1 der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 und Artikel 1 der 
Kaiserlichen Verordnung vom 25. November 1895)4). 

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Ge
brauchS), welche Drogen oder Präparate der im § 1 bezeichneten Art 
enthalten, ist unbeschadet der Bestimmungen in §§ 4 und 5 ohne jedesmal 
erneute ärztliche oder zahnärztliche Anweisung nur gestattet, 

1. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen Anweisung für 
zulässig erklärt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem 
Zeitpunkte sie stattfinden darf, oder 

2. wenn die Einzelgabe aus der Anweisung ersichtlich ist und 
deren 6) Gehalt an den bezeichneten Drogen und Präparaten die 

tucnn biefclbe bie Unterfdjrift einer if)m a15 ~r3t befannten ~erfon bötu. in ber befanntcn 
Eldjrift bei3 aUi3ftellenben 9Irötei3 trägt (ffieg .• ~räjib. in ~ojen; ~.@ 6dj\ucrin a. llli. 
16. Dftober 1901, ~f).2tg. 1901 91r. 89). 

l) ~ie )ßerorbnung fagt, baii bie ~bgabe ber WUttel bei3 )ßeröeidjlliHei3 nur bann 
ber angeorbneten 5Sefcf)ränfung unterliegt, tuenn if)re )ßertvenbung ali3 .p eilmttteI 
in jytage fommt. C!S ift bas )ßerbot ber ~bgabe ber genannten WUttel im ~anb\.1erfauf 
alfo feinestvegs ein abfolutes. jyorbert iemanb eins ober mef)rere ber genannten WUttel 
ßU anbercn a15 $jeilötveden, 10 ift ber ~{llotf)efer untcr 5Seobadjtung ber ettva in jyragc 
fommenben )ßorfdjriften über ben )ßerfef)r mit (\liften beredjtigt, bie geforberten Wittel 
Clb3ugeben. 

2) ,,21n bas ~ublifum/l f)eiiit an bie Sfonjumenten. ~er 2tvifdjenf)anbel CIlt 
anbere 9Illotf)efen tvirb \.1on ber )ßerorbnung fomit nidjt betroffen. 

3) Sm 2ufammenf)ang mit biefen )ßorfdjriften ftef)t ber folgenbe 

Min.-Erl., betr. die Arzneiverordnung durch Fernsprecher. Vom 7. Februar 1902. 

In übereinstimmung mit den Ausführungen des Berichtes vom 2. September v. J. 
halte auch ich es für unerwünscht, daß die Arzneiverordnung durch Fernsprecher 
weitere Ausbreitung findet, weil dabei :l\Iißverständnisse nicht ausgeschlossen sind. 

Starkwirkende Arzneimittel dürfen nach § 1 der Vorschriften über die Abgabe 
solcher Arzneimittel vom 22. Juni 1896 (Min .. BI. f. d. inn. Verw. S. 123) ohne Vorlegung 
einer schriftlichen, mit Datum und Unterschrift versehenen Anweisung eines Arztes 
nicht abgegeben werden. Nur wenn Lebensgefahr durch Verordnung mittels Fern· 
sprechers abgewandt werden kann, ist der Gebrauch des Fernsprechers als zulässig 
zu erachten. 

In solchen Fällen hat aber zur Vermeidung von Irrtümern die Ablieferung der 
starkwirkende Mittel enthaltenden Arznei nur gegen Aushändigung der schriftlichen 
ärztlichen Anweisung zu erfolgen. 

Es steht im übrigen dem Apotheker frei, durch Fernsprecher übermittelte Ver· 
ordnung von Arzneien, welche dem freien Verkehr überlassen sind, auf eigene Verant
wortung abzugeben. 

4) Se~t 5raiferlidje )ßerotbnung \.1om 22. mtobet 1901 (f. Eleite 47). 
5) 5Sei ber 2lbgabe im ~anb\.1etfauf alfo of)ne ärötlidjes ffie3evt (§ 1) erftteden fid) 

bic 5Sefdjränfungen in gleidjer lllicife auf ~röneien öum innerlidjen tuie öum äuiiedidjen 
@ebraudj; bei ber \tJiebetf)olten ~bgabe auf ffie3eVt 1.11jne iebesmal erneute Unterfdjrift 
(§§ 3 unb 4) iebodj nur aUf ~r3neien öum inneren (\lebraudj. ffieöellte, bie auf äuiierlid) 
an5utvenbenbc 2tuede lauten, bürfen alfo ftets of)ne erneute Unterfdjtift ttJiebet on· 
gefertigt tvetben. ~ie 5Segriffe "äuiierlidj" unb "innerlidj" erläutert § 11. 

6) ~as llliort "beren" beöief)t fidj nidjt auf ,,~ntveifung", fonbern aUf "C!in3elgabe", 
~er @e1jalt ber C!inöelgabe ber 2(r3nei barf alfo bie in bem beigegebenen )ßet3eidjnis 
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Gewichtsmenge, welche in dem beiliegenden Verzeichnis für die 
betreffenden Mittel angegeben ist, nicht übersteigt. 

§ 4. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch, 
welche Chloralhydrat, Chloralformamid, Morphin, Heroin l ), 

CocaIn oder deren Salze, Aethylenpräparate, Amylenhydrat, 
Paraldehyd, Sulfonal, Trional, Urethan oder Veronal 2) enthalten, 
darf nur auf jedesmal erneute, schriftliche 3 ), mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen. 

J-edoch ist die wiederholte Abgabe von Morphin, Heroin oder deren 
Salzen zum inneren Gebrauch ohne erneute ärztliche Anweisung gestattet, 
wenn diese Mittel nicht in einfachen Lösungen oder einfachen Verreibungen, 
sondern als Zusatz zu anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben sind 4) 
und der Gesamtgehalt der Arznei an Morphin oder dessen Salzen 0,03 g, 
an Heroin oder dessen Salzen 0,01-5 g nicht übersteigt. Auf Arzneien, welche 
zu Einspritzungen unter die Haut bestimmt sind, findet dies keine 
Anwendung. 

angefüljrten (\)eroidjt$mengen nidjt überfteigen, roenn bie ffielJetition öu1äHig fein foll. 
~ie übetmäflig oft roiebetljoIte ill:nfettigung einet ill:tönei aU$ ftarfroitfenben ®toffen 
lann jebodj, audj roenn fie nadj obenfteljenben ~orfdjriften öu1äHig ift, ba$ ~elift einet 
faljrläHigen ~örlJerverle~ung in jidj jdjlieflen (f. bO$ Urteil be$ ffi.@. vom 12. Suli 
1902 ouf ®eite 123). ~erner erging folgenbe Q:ntldjeibung: ®elbft roo HJeöieUe Sn~ 
ftruftion~vorjdjtiften feljlen, barf ber ill:votljefer ftot! roitfenbe @ifte, roe1dje in ouflet. 
geroöljnlidjen, übermäfligen ~ojen vetjdjrieben jinb, nidjt oljne befonbere Q:rflärung 
be~ ill:t(}te~ verabfolgen (ffi.@. 27. ®evtembet 1888, ffiedjtjvr. x, ®. 518). 

l) ~ie 5Seftimmungen übet .vetoin in § 4 finb eingefügt burdj imin .• Q:rl. vom 
24. !november 1899. 

2) .vinilugefügt burdj ill(in.~Q:tl. vom 29. ~ebruor 1908. 
3) Q:ine münblidje Q:rmädjtigung ift 0110 ilur ffievetition nidjt genügenb. 
4) ~ie 5Segriffe "einfadje 2öjungen" unb "einfadje ~erreibungen" im 

®inne bieje~ ~aragravljen erläuterte nadjfteljenbe 5Sf. bei3 ~räfibentcn bC$ ~aijerlid)cll 
(\)ejunbljeit~omte$ vom 28. 0uli 1896: 

Die im § 4 der Bundesratsvorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender Arznei
mittel usw. (Beschluß vom 13. Mai 1896), vorgesehene Erleichterung hinsichtlich der 
Abgabe von Morphin oder dessen Salzen zum inneren Gebrauche beruht auf der Er
wägung, daß Morphin und Salze desselben nicht selten (z. B. bei Bronchialkatarrhen) 
anderen Arzneimitteln lediglich in der Absicht zugesetzt werden, um neben der sonstigen 
Wirkung der Arznei auch noch die beruhigenden und schmerzlindernden Wirkungen 
des Morphins dem Patienten zu verschaffen. Es handelt sich dabei stets nur um gering
fügige Mengen, welche in dieser Zusammensetzung die Gefahr des Morphiummißbrauchs 
durch zu häufige Wiederholung der Arznei ohne Vorwissen des Arztes nicht bieten. 
Anders steht es mit den einfachen Lösungen und den einfachen Verreibungen des Mor
phins. Hier sind die hinzugesetzten Stoffe nur die Träger des Morphins bzw. seiner 
Salze und sollen namentlich die zuverlässige Dosierung des bereits in wenigen Zenti
grammen stark wirkenden Medikaments erleichtern. Eine wesentliche arzneiliche 
Wirkung kommt dem Zusatze im Verhältnis zu dem Morphin nicht zu. Meist 
werden Stoffe wie Wasser, Weingeist, Zucker, Milchzucker, Gummi arabicum, Stärke
mehl verwendet, es kommt aber auch vor, daß der Zusatz an sich bereits aus ver
schiedenen Stoffen zusammengesetzt ist, z. B. Brausepulver, ohne daß dadurch die 
ausschlaggebende Bedeutung des Morphins als wesentlicher Bestandteil der Arznei 
vermindert wird. 

Hieraus ergibt sich, daß im Sinne des § 4 a. a. O. als einfache Lösungen oder Ver
reibungen nicht ausschließlich derartige Zubereitungen des Morphins mit anderen ein
fachen Stoffen, vielmehr solche Zubereitungen aufzufassen sind, bei denen die Zusätze 
im wesentlichen nur die Lösungs- und Verreibungsmittel für das Morphin bilden. In 
zweifelhaften Fällen wird dem Apotheker zu empfehlen sein, eine erneute ärztliche 
Anordnung zu verlangen. 



318 XV. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fällen der §§ 3 und 4 
Abs. 2 ist nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnarzte durch 
einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist. 

§ 6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der 
Tierärzte zum Gebrauch in der Tierheilkunde ist den Beflchränkungen 
der §§ 3-5 nicht unterworfen 1 ). 

§ 7. Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder 
Verreibungen, welche über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, unter
liegen den Vorschriften der §§ 1-5 nicht 2). 

Die Abgabe der im § 1 bezeichneten Arzneimittel hat auch auf An
weisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbierten 
Zahnärzte emd der Wundärzte zu erfolgen und finden auf solche Anwei
sungen die Bestimmungen der §§ 1-5 ebenfalls Anwendung. 

§ 8. Die Vorschriften über den Handel mit Giften 3 ) werden durch 
die Bestimmungen der §§ 1-7 nicht berührt. 

§ 9. Die von einem Arzte, Zahnarzte oder "\Vundarzte zum inneren 
Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dürfen nur in runden Gläsern 
mit Zetteln von weißer Grundfarbe, die zum äußeren Gebrauch ver
ordneten flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern, an 
welchen drei nebeneinander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längs
rippen versehen sind4 ), mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben werdenS). 

Flüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert 
werden, sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben. 

§ 10. Die Standgefäße sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel 
enthalten, mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde, sofern sie Mittel ent
halten, welche in Tabelle B des Arzneibuches für das Deutsche Reich auf
geführt sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde, sofern sie Mittel 
enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit roter Schrift 
auf weißem Grunde zu bezeichnen 6). 

1) ffiqe.pte bon ::tietätöten bütfen aljo ßum @ebraud)e für ::tierc fleti3 olJnc 
erneute Unterjd)rift re.petiert merben. 

2) :l)ie lSerorbnung nennt nur bie lJomöo.patlJijd)en 2ubereitungi3formen ber 
lSerbünnungen unb lSeneibungen, läflt balJer bie ~rage offen, ob aud) lJomöo.patlJijd)e 
6treufügeld)en ber lSergünftigung bei3 § 7 unterliegen. 6treufüge1d)en merben in 
ber jffieije lJergeftellt, bafl 2ucferfügeld)en mit einer geringen WCenge ber entj.pred)enbcn 
flüjjigen lSerbünnung getränft unb bann getrocfnet merben. 6ie fteHen aljo lebiglid) 
eine anbete :l)arreid)ungi3form bet lSerbünnungen bar unb fönnen aljo aud) in geje~ •. 
lid)er Q3eöielJung nid)t gut anberi3 beurteilt merben, aIß bie lSerbünnungen, mit benen 
jie bereitet \inb. :l)ei3lJalb mufl man annelJmen, bafl jie in lJölJeren jßotenöen aIß D 3 
bem Sjanbbetfauf ebenfalli3 übetIaHen jinb. 

3) 6. ::teil XVII. 
4) :l)ie Q3eftimmung über bie led)i3ecfigen @läjer gilt nut für bie ffieöe.ptur 

unb nut füt Ilfr3neien, bie bon einem Ilfröte, 2alJnar3te ober jffiunbaqte berorbnet, 
alfo 3um @ebraud)e bei WCenfd)en beftimmt finb. 0m Sjanbberfauf liegt eine lSet • 
.p flid) tung 3ut lSermenbung led)i3ecfiger @läler nid)t bor (il.@. 6d)neibemülJl 2. 0a. 
nuar 1904, jßlJ.2tg. 1904 9lr. 16), ebenloroenig bei ::tierar3neien. 

5) :l)iele Q3eftimmung über bie ~arbe ber 6ignaturen be3ief)t lid) nur auf 
flülfige Ilfqneien, f)at aber eine (frroeiterung erfaf)ren burd) einen WCin .• (frl. bom 8. WCai 
1899, ber folgenbei3 beftimmt: 

Entsprechend dem § 9 des Runderlasses vom 22. Juni 1896, betreffend die Abgabe 
stark wirkender Arzneimittel usw., bestimme ich ferner, daß auch Schachteln, welche 
äußerlich anzuwendende Mittel enthalten, mit einer Signatur von rother Grundfarbe 
zu versehen sind. 

6) :l)iei3 gilt laut §§ 10 unb 11 ber 1lf.p.Q3.D. (I. Eleite 259 unb 260) aud) für alle in 
ben A:'abellen B unb C bei3 Ilfröneibud)i3 nid)t tJeröeid)neten WCHtel bon gleid)er Q3itfung. 
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Standgefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen mittels 
Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde 
haben l ). 

§ 11. Arzneien, welche zu Augenwässern, Einatmungen, Ein
spritzungen unter die Haut, Klystieren oder Suppositorien 
dienen sollen, werden hinsichtlieh der Zulässigkeit der wiederholten Ab
gabe (§§ 3 und 4) den Arzneien für den inneren Gebraueh, hinsiehtlich der 
Besehaffenheit und Bezeichnung der Abgabegefäße (§ 9) den Arzneien für 
den äußeren Gebrauch gleichgestellt 2). 

§ 12. Alle diesen Vorschriften entgegenstehenden älteren Bestim
mungen, insbesondere die Verfügung vom 4. Dezember 1891 werden auf
gehoben. 

§ 13. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Oktober 1896 
in Kraft. 

Berlin, den 22. Juni 1896. 

Der Minister der geistliehen usw. Angelegenheiten. 

1. A.: von Bartsch. 

Acetanilidum 0,5. 
Aceturn Digitalis 2,0. 

Verzeichnis. 3) 

I Acidum carbolicum 0,1, ausgenom
men zum äußeren Gebrauch. 

l) 0:ine gleidje )Seftimmung ift in § 4 ber ~UR über ben S)anbel mit @iften (fiel)e 
6eite 336) ent~aIten. 

2) '1liefe ~aHung be5 § 11 beru~t auf einem )Sunbei3rat5befdjlujj bom 22. Wläq 1898 
unb wurbe burdj Wlin .• 0:rl. bom 19. W~ril 1898 eingefü~tt. '1lanadj finb gewiHe Wr5neien, 
wie WugenwäHer, 0:inatmungen ufw., ~infidjtlidj ber ,ßuläHigfeit "ber \tJieber~olten 
Wbgabe" ben Wröneien für ben inneren @ebraudj gleidjgefteHt. 0'n bem lSewidjng 
ber lSerorbnung finb aber berjdjiebene Wlittel gan& allgemein ,,&um äujjeren @e· 
braudj" bon bem ffieöe~tuqwang aui3genommen, ö. )S. bie ,ßinfjalöe. 0:5 ift anöune~men, 
bajj audj ~ierbei Wugenwäjjer, 0:inatmungen ujw. a15 innerlidjer @ebraudj anöuje~en 
jinb, ba allbernfalli3 jilliberj~rüdje entfte~en würben. 

3) 0'n bem lSeröeidjni5 jinb nodj berfdjiebene weitere WUi3na~men bon ben )Se. 
ftimmungen be5 § 1 angegeben. 0:ine Wnöal)1 ber im lSeqeidjnii3 genannten Wlitte1 batf 
teil5 in beftimmten ~ormen ober Wlifdjungen öum innetlidjen @ebraudj, teil5 allgemein 
ilum äujjerlidjen @ebraudj o~ne ffieöe~t abgegeben werben. 0:5 bürfen abgegeben werben: 

1. ,ßum inrterlidjen @eoraudj: 
Coffein unb Coffeinsalze in ~orm \)on ,ßeltdjen mit einem 0:offeinge~alt oii3 ölt 0,1 g, 
Santonin in ~otm bon ,ßeltdjen mit einem 6antoninge~aIt oii3 öu 0,05 g, 
Resina J alapae unb Tubera J alapae in ~orm ber offiöinellen 0'a1a~en~men, 
Tinct. Opii crocata } in S3öjungen, bie in 100 :teilen nidjt me~r a15 10 :teile ber ue 

" "simpl. treffenben :tinftur ent~alten. 

Acid. carbolicum 
Argentum nitricum 
Cantharides 
Cuprum salicylic. 

sulfocarbolic. 
" sulfuricum 

Extr. Cannabis indicae 
Tinct. Jodi 

" Veratri 
,ßinffa1öe in jillaHer !öi3lidje 

2 . .,su m äujjerlidjen @eoraudj: 

i\um äujjerlidjen @eoralldj im allgemrincn, 

J 
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Acidum hydrocyanicurn et ejus salia 
0,0011). 

- osmicum et ejus salia 0,001. 
Aconitinum, Aconitini derivata et 

eorum salia 0,001. 
Aether bromatus 0,5. 
Aethyleni praeparata 0,5, ausge

nommen z. äußeren Gebrauch in 
Mischungen mit Öl oder Weingeist, 
welche nicht mehr als 50 Gewichts
teile des Aethylenpräparates in 
100 Gewichtsteilen Mischung ent
halten. 

Aethylidenum bichloratum 0,5. 
Agaricinum 0,1. 
Amylenum hydratum 4,0. 
Arnylium nitrosum 0,005. 
Antipyrinum 1,0. 
Apomorphinum et ejus salia 0,02. 
AquaAmygdalarum amararum 2,0 2). 
- Laurocerasi 2,0. 
Argentum nitricum 0,03, ausgenom

men zum äußeren Gebrauch. 
Arsenium et ejus praeparata 0,005 

(Liquor Kalii arsenicosi 0,5). 
Atropinum et ejus salia 0,001. 

Aethylenpräparate \ in Whfcf)ungen mit tJI ober 5ffieingeift, tlJelcf)e nicf)t me1)r a15 50 1:. 
Chloroform f be5 \l3räj.latate5 in 100 :'r. ber W1ifcf)ung ent1)alten, 
Kreosotum in s:löfungen, tlJeIcf)e nicf)t me1)r a15 50 :'r . .\freofot in 100 :'r. cnt1)aIten, 
Ex~r. Belladonnae } in \l3flaftcrn unb ®aIben, 
OpIUm 

Extr. Conii I 
" Digitalis 
" Hyoscyami in ®aIbcn, 
" Opii 
" Sabinae 

Folia Belladonnae 1 
Herba Conii J. in \l3fIaitern unb !Salben unb a15 ,ßufa~ ou crtlJeicf)cnben Shiiutctn, 

" Hyoscyami 
Folia Stramonii iJum ffiaucI)en unb ffiiiucf)ern. 
Hydrargyrum in jJorm bon gtauer Duedfilberfalbe (10 : 100), fotlJie in jJorm bon Duea< 

jilberj.lflafter, 
Hydrargyrum oxyd. rubr. } in lYorm bon rotcr b1JtlJ. tlJeijier Ducdfilberfalbe im ~er· 

" praecip. alb. 1)ältni5 lJon nicf)t me1)r a15 5: 100, 
Nicotinum unb feine ®aIoe in ,ßubereitungen oum äujierlicf)en @ebraucf) bci :'rieren, 
Rhizoma Veratri 5um iiujiedicf)en @ebtaucf) für :'riere, 
01. Amygdal. aether., jofern e5 bon o.:~anberbinbungen befreit ifi. 

Wnbererfeit5 1)at ba5 18eqeicf)ni5 eine (;frtlJeiterung erfa1)ren burcf) bie ~erorbnungcn 
über ~ij.l1)t1)erie1)eilferum unb :'ruberfultn, tlJelcf)e beftimmen, baji bieje W1ittel 
cbenfall5 nur auf icf)riftHcf)e \\lnlucijung einc5 ~lr5te5 abgegeben tlJerben bürfen (jie1)e 
®eite 301, 303 unb 304). 

tyerner ergingen im ,J'a1)re 1899 in berfcf)iebenen oftj.lreujiijcf)en .\freijcn ($Je~be< 
frug, ffiagnit, W1cmel, 9liebcruug, ürte15burg, :'rUfit) iotlJie unter bem 2. Wj.lril 1903 
für ben ffiegABeiJ. 58romberg \l3oli3ciberorbnuugen, tlJelcf)e bic Wbgabe bon reinem ober 
mit anberen ®toffen bermijcf)tem ®cf)wefeliit1)cr berboten, joweit iie nicf)t geicf)al) auf 
iiqtlicf)e5 ffieöej.lt ober gegen j.lolioeilicf)e 58cfcf)einigung, baji ber mt1)er nicf)t 3u @enuji< 
ilweden, jonbern nur im @ewerbebetriebe be5 (;fmj.lfänger5 WntlJenbung finben jolle. 
~erartige 18etorbnungen wurben iebocf) bom .\f.@. unter bem 25. ®ej.ltember 1905 
(\l31).,ßtg. 1905 9lt. 78) für ungültig erHiirt, b!l jie in 5ffii~erfj.lrucf) ite1)en mit ber .\faiied. 
18erorbnung bom 22. üftobcr 1901, luclcf)e mt1)er unb Wt1)erweingeiit bem freien 18er< 
fe 1)r übedaH en 1)at. 

1) ~ie iJa1)lreicf)en !Salöe, ~eribate unb Sjomologe ber in bem 18eriJeicf)ni5 
Ilttgefü1)rten cf)emiicf)en \l3riij.larate jinb nut bann bem Sjanbberfauf ebenfal!5 entiJogen, 
wenn bie5 in bcm 18crileicf)ni5 bei bem bett. W1ittel aU5brüdlicf) angegeben ift. ® al ij.l ~ ri n 
ö. 58. a15 ~eribat bes ~lntij.l~rins ift ben 58eftimmungcn ber 18erorbnung nicI)t unter· 
loorfen. 

2) (;fntjj.ltecf)enb ben 18orjcf)tiften bes § 1 unterliegt es feinem ,ßweifel', baji eine 
%önei, lue!cf)e Aqua Amgydalarum amararum diluta ent1)iiIt, nut auf ätötlicf)cs ffie3ej.lt 
als Sjeilmittel in ben mj.lot1)efen abgegeben werben barr (ü.5.l.@. 5Bte~lau 30. ~e3embet 
1902, \l3f).,ßtg. 1903 9lr. 18). 
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Auro-Natrium chlorat. 0,05. 
Bromoformium 0,3. 
Brucinum et ejus salia 0,01. 
Butyl-chloralum hydraturn 1,0. 
Cannabinonum 0,1. 
Cannabinum tannicum 0,4. 
Cantharides 0,05, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch 1). 
Cantharidinum 0,001. 
Chloralum formamidatum 4,0. 
- hydraturn 3,0. 
Chloroformium 0,5, ausgenommen 

z. äußeren Gebrauch in Mischun
gen mit Öl oder Weingeist, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Chloroform in 100 Gewichtsteilen 
Mischung enthalten. 

Cocainum et ejus salia 0,05. 
Codeinum et ejus salia omniaque 

alia alcaloidea Opii hoc loco non 
nominata eorumque salia 0,1. 

Coffeinum et ejus salia 0,5, ausge
nommen in Zeltchen, welche nicht 
mehr als je 0,1 g Coffein ent
halten. 

Colchicinum 0,001. 
Coniinum et ejus salia 0,001. 
Cuprum salicylicum 0,1, ausgenom-

men zum äußeren Gebrauch. 

Extractum Digitalis 0,2, ausgen. in 
Salben. 

- Filicis 10,0 2 ). 

- Hydrastis 0,5. 
- - fluidum 1,5. 
- Hyoscyami 0,2, ausgen. in Salben 
- Ipecacuanhae 0,3. 

Lactucae virosae 0,5. 
Opii 0,15, ausgen. in Salben. 
Pulsatillae 0,2. 
Sabinae 0,2, ausgen. in Salben. 
Scillae 0,2. 
Secalis cornuti 0,2. 
Secalis cornuti fluidum 1,0. 
Stramonii 0,1. 
Strychni 0,05. 

Folia Belladonnae 0,2, ausgenommen 
in Pflastern und Salben u. als 
Zusatz zu erweichenden Kräutern. 

- Digitalis 0,2. 
- Stramonii 0,2, ausgenommen z. 

Rauchen und Räuchern. 
Fructus Colocynthidis 0,5. 
- - praeparati 0,5. 
- Papaveris immaturi 3,0. 
Gutti 0,5. 
Herba Conii 0,5, ausgenommen in 

Pflastern u. Salben u. als Zusatz 
zu erweichenden Kräutern. 

- sulfocarbolicum 0,1, ausgenom- - Hoyscyami 0,5, ausgenommen in 
men zum äußeren Gebrauch. Pflastern und Salben und als Zu-

- sulfuricum 1,0, ausgenommen z. satz zu erweichenden Kräutern. 
äußeren Gebrauch. Heroinum et ejus salia 0,015 3 ). 

Curare et ejus praeparata 0,001. Homatropinum et ejus salia 0,001. 
Daturinum 0,001. Hydrargyri praeparata postea non 
Digitalinum, Digitalini derivata et nominata 0,1, ausgenommen als 

eorum salia 0,001. graue Quecksilbersalbe mit einem 
Emetinum et ejus salia 0,005. Gehalt von nicht mehr als 10 Ge-
Extractum Aconiti 0,02. wichtsteilen Quecksilber in 100 Ge-
- Belladonnae 0,05, ausgenommen wichtsteilen Salbe, sowie Queck-

in Pflastern und Salben. silberpflaster. 
- Calabar Sem. 0,02. Hydrargyrum bichlorat. 0,02. 
- Cannab. Indic. 0,1, ausgenom·· bijodatum 0,02. 

men zum äußeren Gebrauch. - chloratum 1,0. 
Colocynthidis 0,05. - cyanatum 0,02. 
- compositum 0,1. - jodatum 0,05. 
Conii 0,2, ausgen. in Salben. - nitric. (oxydul.) 0,02. 

1) 0n bem amtlid)en Wbbxucf ber ~etllrbnullg im minifterialblatt für bie gejamle 
innere ~erttJaltung 1896 6. 123 finbet jid) bet 3ltja~ "alti3genommen oum äUßeren 
@ebraud)" bei a:ant~aribe;3 nid)t. ~r entfprid)t aber bem jSunbei3rali:lbejd)Iu]ie vom 
13. mai 1896, auf bem bie preutiijd)e ~erorbnuug beruf)t. 

2) .\';liu3ugefÜgt burd) min .• ~rr. vom 20. mui 1901. 
3) Sj in3ugefügt burd) milt.~~tl. tJom 24. 9robemOer 1899. 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Anll. 21 
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Hydrargyrum oxydatum 0,02, aus
gen. als rote Quecksilbersalbe mit 
einem Gehalt von nicht mehr 
als 5 Gewichtsteilen Quecksilber
oxyd in 100 Gewichtsteilen Salbe. 

- praecipitatum album 0,5, aus
genommen als weiße Quecksilber
salbe mit einem Gehalt von nicht 
mehr als 5 Gewichtst. Präzipitat 
in 100 Gewichtsteilen Salbe. 

Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 
salia 0,0005. 

Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus 
salia 0,0005. 

Jodum 0,02. 
Kalium dichromic. 0,0l. 
Kreosotum 0,2, ausgen. z. äußeren 

Gebrauch in Lösungen, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Kreosot in 100 Gewichtsteilen 
Lösung enthalten. 

Lactucarium 0,3. 
Liquor Kalii arsenicosi 0,5. 
Migraeninum 1,11). 
Morphinum et ejus salia 0,03. 
Natrium salicylicum 2,0. 
Nicotinum et ejus salia 0,001, aus

genommen in Zubereitungen zum 
äußeren Gebrauch bei Tieren. 

Nitroglycerinum 0,00l. 
Oleum Amygd. aether. 0,2, sofern 

es nicht von Cyanverbindungen 
befreit ist. 

Crotonis 0,05. 

Oleum Sabinae 0, l. 
Opium 0,15, ausgen. m Pflastern 

und Salben. 
Paraldehydum 5,0. 
Phenacetinum 1,0. 
Phosphorus 0,001. 
Physostigminum et ejus salia 0,001. 
Picrotoxinum 0,001. 
Pilocarpinum et ejus salia 0,02. 
Plumbum jodatum 0,2. 
Pulvis Ipecac. opiat. 1,5. 
Radix Ipecacuanhae 1,0. 

, Resina Jalapae 0,3, ausgenommen 
in J alapenpillen, welche nach V 01'

schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich angefertigt sind. 

- Scammoniae 0,3. 
Rhizoma Filicis 20,0 2 ). 

- Veratri 0,3, ausgenommen zum 
äußeren Gebrauch für Tiere. 

Santoninum 0,1, ausgenommen in 
Zeltchen, welche nicht mehr als 
je 0,05 g Santonin enthalten. 

Scopolaminum hydro bromicum 
0,0005. 

Secale cornutum 1,0. 
Semen Colchici 0,3. 
- Strychni 0,1. 
Strychninum et ejus salia 0,0l. 
Sulfonalum 2,0. 
Sulfu~ jodatum O,l. 
Summitates Sabinae 1,0. 
Tartarus stibiatus 0,2. 
Tallinum et ejus salia 0,5. 

1) .pin5ugefügt butef) Wlin .• :Q;r1. Dom 10. 3anuar 1906. '1ler Q;d. fl.ltief)t 5ltJar nut 
Don bem "Don ben .pöef)fter ~aroltJerfen f)ergeftenten 2lr5neimittel Wligränin". 
'1l0ef) faHen Q;rfa~j.1räj.1arate bei3feloen aud) of)ne aUi3brücflief)e \lTnotbnung naef) § 1 unter 
bie ~erorbnuug, ltJenn fie fief) afi3 2lntij.1tjrin ober lIoffellt entf)aItenbe 3uoeteitungen 
etlueifen. 3n biefem 6inne erging naef)ftef)enbet Wlin.·Q;r1. Dom 6. 3uni 1908 üoet ba§ 
An ti p yre ticu m co m p osi t umber ~itma 3. '1). ffiiebeT in jSerlin: 

Es sind in Apothekerkreisen Zweifel darüber entstanden, ob das in seiner Zu
sammensetzung dem Migränin entsprechende Präparat der Firma J. D. Riedel in 
Berlin "Antipyreticum compositum" dem Rezeptzwang unterliege oder in den Apo
theken im Handverkauf abgegeben werden dürfe. 

Das Präparat ist eine Zubereitung, die starkwirkende Stoffe im Sinne der Be
kanntmachung vom 22. Juni 1896 enthält und deshalb ebenso wie andere Antipyrin 
und Coffein enthaltende starkwirkende Arzneimittel nur auf schriftliche Anweisung 
eines Arztes usw. als Heilmittel abgegeben werden darf. ' 

'1len 2lj.1otljefenf)anbDerfauf ü 0 e tl a f f e lt finb bagegen u. a. folgenbe .lfoj.1f!ef)mer5· 
mittel: mfj.1itin, mftrolin, lIitrotJaniHc, ~itroco1f, ~itroj.1f)el1, lIljininj.1ljl:jtin, Wligroj.1ljen, 
9'leurafin, 9?ooafj.1iril1, \ßlcjaj.1tjrin, \ßlejaj.1tjrin.\ßara, \ßtjramibon, 6alij.1tjril1, 6ulf0j.1t)r1n, 
%t)lmarin, [oltJie .lfoffehlßeltef)en Oi6 311 rinem @eljalt Don 0,05 g .lfoifein j.1ro 6tÜcr. 

2) .p in3ugefügt buref) Wlin .• Q;r1. Dom 20. Wlai 1901. 



Verkehr mit Geheimmitteln. 323 

Theobrominumnatriosalicylicum 1,0. 
Thryreoideae praeparata 1). 

Tinctura Aconiti 0,5. 
- Belladonnae 1,0. 
- Cannab. Indicae 2,0. 
- Cantharidum 0,5. 
- Colchici 2,0. 
- Colocynthidis 1,0. 
- Digitalis 1,5. 
- - aetherea 1,0. 
- Gelsemii 1,0. 
- Ipecacuanhae 1,0. 
- Jalapae resinae 3,0. 
- Jodi 0,2, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. . 
- Lobeliae 1,0. 
- Opii crocata 1,5, ausgenommen 

in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Gewichts
teile safranhaltige Opiumtinktur 
enthalten. 

- Opii simplex 1,5, ausgenommen 
in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Gewichts
teile einfache Opiumtinktur ent
halten. 

- Scillae 2,0. 
- - kalina 2,0. 
- Secalis cornuti 1,5. 
- Stramonii 1,0. 

Tinctura Strophanti 0,5. 
- Strychni 1,0. 
- - aetherea 0,5. 
- Veratri 3,0, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. 
Trionalum 1,0. 
Tubera Aconiti 0,1. 
- Jalapae 1,0, ausgenommen in 

.J alapenpillen, welche nach V or
schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich angefertigt sind. 

Urethanum 3,0. 
Veratrinum et ejus salia 0,005. 
Veronalum (Urea diaethyl-malony-

lica, Acidum diaethyl-barbituri
cum) 0,5 2 ). 

Vinum Colchici 2,0. 
- Ipecacuanhae 5,0. 
- stibiatum 2,0. 
Zincum aceticum 1,2. 
- chloratum 0,002. 
- lacticum ommiaque Zinci salia 

hoc loco non nominata, quae sunt 
in aqua solubilia 0,05. 

- sulfocarbolic. 0,05. 
- sulfuricum 1,0, ausgenommen bei 

Verwendung der vorgenannten 
und der übrigen in Wasser lös
lichen Zinksalze zum äußeren Ge
brauch. 

XVI. Verkehr mit Geheimmitteln. 

:Iler § 36 ber m,):Jot~efenoetrieMorbnungoefagt: ,,:Iler >8erfe~r mit @e
~eimmitte!n regeU ficI) nacI) b~n ~ieriloer oefte~enben lBeftimmungen." :Iliefe 
lBeftimmungen 3 ) ergingen in Uoereinftimmung mit i)ttJei lBunbe~ragoefcI)!üffen 
bom 23. mai 1903 unb. 27. Suni 1907 in @eftaU fo!genber >8erorbnungen 
be~ minifter!3 ber mebii)ina!angelegen~eiten: 

1) ~in~ugefügt butcf) WUn,.{!rl. bom 25. @)evtembet 1897. 
2) ~in~ugefügt butcf) WlinA!tL bom 29. ~ebtuar 1908. 
3) 91eben ben oben angefü~tten WlinAhlaffen ift nocf) eine feljr grofle 2a~1 oon 

l.13oli~eiberorbnungen ber Obervräflbenten unb ffiegierungi3vräfibenten über ben ®egenftanb 
in ®eltung. 'lliefelben flnb aufammengeftellt unb unter 58enu~ung ber umfangreicf)en 
ffiecf)tfvrecf)ung erläutert bei l!. Urban, ,,'llie gefe~licf)en 58eftimmungen über bie 2'fn
fünbigung oon ®e~eimmitteln, 2'fröneimitteln unb ~eilmet~oben im 'lleutfcf)en ffieicf)e 
einfcf)liefllicf) ber ~orfcf)riften übet ben ~erfe~r mit ®e~eimmitteln". Wlit 91acf)trag, ent· 
lJaHenb bie bm Wlärcr 1908 ergangenen 58eftimmungen unb l!ntfcf)eibungen. 58erlin 1904 
unb 1908. ~edag bon ~uliu)\l @)vringer. 

21 * 
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Min.-Erlasse, betr. den Verkehr lllit Geheillllllittelll 
in den Apotheken. 

I. Vom 8. Juli 1903. 

Unter Bezugnahme auf den § 36 der Apothekenbetriebsordnung vom 
18. Februar 1902 bestimme ich über den Verkehr mit denjenigen Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und 13 
aufgeführt sind, folgendes l ): 

1. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen 
sein, welche den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma 
des Verfertigers deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift 
auf den Gefäßen oder den äußeren Umhüllungen den Namen oder 
die Firma des Geschäfts, in welchem das Mittel verabfolgt wird, 
und die Höhe des Abgabepreises enthalten; diese Bestimmung findet 
auf den Großhandel keine Anwendung 2). 

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, 
in denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, ins
besondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgungen, gut
achtliche Äußerungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine 
Heilwirkung oder Schutzwirkung zugeschrieben wird 3 ), anzubringen 

l) ~ie jämtHdjen 5Seltimmungen bieje5 0:daHe5 be&ie~en jidj a1jo nur auf bie i tt 
ben 2!nlagen A unb B (j. ®eite 331) genannten 153 WUttet ®ie linb babei auf aHe 
~mittel an&uwenben, weldje unter einer ber in ben 2!nlagen A unb B aufgefü~rten g)r< 
öeidjnungen 5ur 2!bgabe bereit ge~alten ober verfauft werben. 0:5 fommt nidjt barauf 
an, ob bie WUtter in i~rer 3ujammenje~ung wirflidj ben in ben lSer5eidjnijjen auf< 
gefü~rten 5Se5eidjnungen entj,)Jredjen (Sf.®. 28. ®e,)Jtember 1905, Sf.®.2!. V, ®.544). 

0:ine wejentlidje 0:rweitemng biejer 5Seftimmungen ent~ält aber ber 0:r1. 00 m 
11. Eie,)Jtember 1907 (1. EieHe 327). \nadj biejemwirb bie 2!nwenbung ber !8orjcIJriften 
auf bie in ben mlten genannten WHttel "baburdj nidjt aU5gejdjloHen, baf3 beren 5Hr
öeidjmmg bei im wejentlidjen gIeidjer 3ujammenje~ung geänbert wirb". ~aburcIJ jollen 
U mge~ungen ber lSerorbnung burdj einfadje \namen5änbemng ver~inbert werben. 

2) Über bie 5Sefdjaffen~eit ber ®efäf3e unb äuf3eren Um~üllungen, in bettelt 
bie 153 WUttel abgegeben werben, ent~ält bie lSerorbnung folgenbe 5Seftimmungen: 

1. ~ie ®efäf3e unb bie äuf3eren Um~üllungen müHen ent~alten: 
a. ben \namen be5 ill1ittel5, 
b. ben \namen ober bie jJirma be9 !8erfertiger9. 

2. ~ie ®efäf3e ober bie äuf3eren Um~üllungen müHen ent~alten: 
c. ben l)1amen ober bie jJirma be5 verabfolgenben ®ejdjäfteil, 
d. bie Sjö~e be5 2!bgabe,)Jreije9 unb 
e. bei ben ill1itteln ber 2!nlage B unb benlenigen ber 2!nlage A, weldje rtm!

wirfenbe ®toffe ent~alten, bie S'nfdjrift: ,,\nut auf äqtHdje 2!nweijung 
abi)ugeben". 

3. ~ie ®efäf3e ober äuf3eren Um1)üHungen bürfen nidjt ent1)alten 2!n,)Jreijungcn, 
Cl:m,)Jfe1)lungen ober bergleidjen, in benen bem WUttel eine SjeU- ober ®dju~widung öu
gejdjrieben wirb. mud) bürfen joldje mn,)Jreijungen nidjt auf jonftige jilleife verabfolgt 
werben. 

. ~ie mnorbnungen unter 1. a unb b fowie 3. gelten audj für ben ®rof31)anbe1. \nadj einem 
Urteil be9 Sf.®. vom 28. ®e,)Jtember 1905 (~1).3tg. 1905 I)1r. 79) müffen bie ®efäf3e 
bi)w. Um~üllungen fdjon bann mit ben geforberten 2!ngaben verfe~en jein, wenn bie 
beb:. ill1ittel feilge1)alten werben. 0:5 genügt nidjt, bie mngaben erft beim lSetfauf an< 
ilubringen. 

3) \nur joldje 2!n,)Jreijungen unb 0:m,)Jfe~lungen, in weldjen ben ill1ittefn Sj e iI < 
ober ® dju~ wirfu ng eu &ugefdjrieben werben, finb verboten. Cl:m,)Jfe~lul1gen t11t
beter I2fTt al1~lIbril1(len ift nidjt fttafbm. (Sf.®. 7. ~al1uar 1907, ~~.3tg. 1907 9/1.'. 5.) 
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oder solche Anpreisungen, sei es bei der Abgabe des Mittels, sei es 
auf sonstige Weise, zu verabfolgen!). 

2. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Ab
gabe stark wirkender Arzneimitte1 2 ) Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in 
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der 
Apotheker sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässig
keit der Abgabe im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen 
nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene An
weisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren 
Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere, verabfolgt werden. Die 
wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal erneute derartige An
weisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt 
werden dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Um
hüllungen die Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung ab
zugeben" angebracht sein 3 ). 

1) (;\;m~fe1)lungen ber in ben mften genannten Wittel bürfen auclj unab1)iingig 
llon ber ~bgabe auf birefte~ QSerlangen nicljt verabfolgt merben (~.®. 12. ~ebruar 1906, 
\.j31).3tg. 1906 ~r. 14). 

2) (;\;5 finb bies bie im ;reH xv abgebrucIten QSorfcljtiften. 
3) 3iHer 2 ber QSerorbnung beftimmt, in me1c1jen ~iillen bie in ben 2iften genannten 

Wittel im ~anbverfauf abgegeben merben bürfen, @lcljon aus ber QSerorbnung betr. 
bie ~(bgabe ftarfmirfenber 9lr~neimittel vom 22 . .;Juni 1896 (f. @leite 315) ergibt ficlj ja, 
ban 3ubereitungen, \1Jelclje ftarfmirfenbe @ltoHe im @linl}e jener QSorfcljtiften ent1)aUcn, 
nur auf iirötliclje ~nmeifung verabfolgt merben bürfen. Über biefe ®runbregel gellt aber 
bie ®e1)eimmittelverorbnung noclj in vierfacljer j8e3ie1)ung er1)ebliclj 1)inau5, inbem fie 
folgenbe~ beftimmt: 

a. ~icljt nur Witte1, bei benen ber ~~ot1)efer bie ~ nmefen1)eit ftarfmirfenber @ltoHe 
fonftatiert 1)at, fonbern auclj fcljon biejenigen, bei benen bie ~bmefen1)eit folcljer 
@ltoHe nicljt mit @licljer1)eit er miefen roerben fann, folIen bem ~bgabeverbot 
unterliegen; 

h. bie in ber ~nlage B genannten Wittel, bütfen über1)au~t nur auf är3tliclje5 
ffie&e~t verabfolgt merben; 

c. bei allen betijenigen Witte1n, beten erftmalige ~bgabe o1)ne iirötliclje ~nmeifung 
l1icljt geftattet ift, ift auclj bie mieber1)oHe ~bgabe nur auf iebe~mal erneute 
berartige ~nmeifung 3uläHig; 

d. bei allen Witte1n, melclje nur aUf ärötliclje ~nmeifung verabfOlgt merben bürfel1, 
mufl auf ben ~bgabegefäflen ober ben äufleren Um1)üllungen bie .;Jnfcljrift 
lI~ur auf ärötliclje ~nmeifung ab3ugeben/l angebracljt fein. 

9caclj ber 3ufammenfe~ung ber Wittel (nä1)ete5 barüber fie1)e in bem auf @leite 323 
genannten ~ommentar von Urban) bürfen folgenbe Wittel bet ~nlage A nur auf är3t. 
lid)c QSetorbnung (im ~ieber1)olung5fane nur auf jebe5mal erneute berartige QSerorbnung) 
abgegeben merben, unb e~ mufl auf ben ~bgabegefäflen ober ben äufleren Um1)üllungen 
betfclben bie .;Jnfcljrift: lI~ur auf ärötliclje ~nmeifung ab5ugeben/l angebrad)t fein: 

Ameriean eoughing eure Lutzes (megen be~ ®e1)aUe5 an Fruet. Papaveris 
immatur.). 

2(ft1)ma~ulver @lcljiffmann~ (fan~ Folia Belladonnae ent1)aUenb). 
~ft1)ma~ulver 3ematone (megen be~ ®e1)alt~ an Herha Hyoseyami, Folia 

Belladonnae unb Fruet. Papav: immatur.). 
~ugenmaHer ~1)ite~ (megen be~ ®e1)alt~ an Zine. sulfur.). 
~u~fcljlagfalbe @lcljü~e~ (megen be~ ®e1)alt~ an Hydrarg. praecipt. alh.). 
~ioeat j8auer~ (fall~ Diuretin ent1)altenb). 
~ro~f·~ur ~aig~ (megen be~ <lle1)aHe5 an Extr. Hydrast. unb an Hydrarg. 

metall.). 
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Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, diese Vorschl\i.ften mit 
Geltung vom 1. Januar 1904 an in geeigneter Weise zur Kenntnis der Be
teiligten zu bringen. 

11. Vom 27. August 1907. 

Ew. usw. lasse ich mit Bezug auf meinen Erlaß vom 8. Juli 1903, betr. 
den Verkehr mit Geheimmitteln, beiliegend die auf Beschluß des Bundes
rats vom 27. Juni dieses Jahres neu aufgestellten Verzeichnisse A und BI) 
mit dem ergebenen Ersuchen zugehen, sie gefälligst in geeigneter Weise 
zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen. Ich bestimme hierbei, daß die 
neuen Verzeichnisse vom 1. Oktober dieses Jahres an die Stelle der bisherigen 
treten sollen. 

Zu der neuen Fassung der Listen A und B bemerke ich erläuternd, 
daß in ihnen eine Anzahl neu aufgetauchter schwindelhafter oder gesund
heitlich bedenklicher Mittel Aufnahme gefunden haben, daß eine Reihe von 
Mitteln aus Liste A in Liste B versetzt worden sind und daß einige schon 
in den früheren Listen enthaltene Mittel, die infolge Anderung ihrer Be
zeichnung nicht mehr unter die Vorschriften der Polizeiverordnung fielen, 
mit ihren neuen Namen aufgeführt worden sind. Mit Rücksicht auf eine 
Entscheidung des Kammergerichts vom 28. September 1905 2 ), nach der 
die Fassung betreffs Homeriana uni;er Nr. 42 der bisherigen Liste A dahin 
auszulegen war, daß jeder russische Knöterich, einerlei ob er mit Homeriana 
identisch war oder nicht, den Vorschriften der Polizeiverordnung unterlag, 
ist durch die Anführung der Nebenbezeichnungen für Mittel mit ver
schiedenen Namen unter den Eingangsworten "auch als" dafür Sorge ge
tragen worden, daß nur die auf den Listen stehenden Mittel, nicht aber 
auch andere, für die diese Nebenbezeichnungen zutreffen, von den Vor
schriften betroffen werden. 

Alle neu aufgenommenen Mittel sind nach ihrer Zusammensetzung 
und Verwendung als Arzneimittel anzusetzen. Ausschließlich als kosmeti
sches Mittel findet keines von ihnen Anwendung. 

Mit Ausnahme der beiden Mittel "Johannistee Brockhaus" (Liste A 
Nr. 58) und "Stroopal" (Liste A Nr. 107) gehören sämtliche Mittel der 
Listen A und B zu den Zubereitungen der Anlage A der Kaiserlichen Ver
ordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901, 
die außerhalb der Apotheken als Heilmittel nicht feilgehalten oder verkauft 
werden dürfen. Die beiden genannten Mittel sind ungemischte Pflanzen
stoffe und waren als solche, da sie im Verzeichnisse B der genannten Kaiser
lichen Verordnung nicht aufgeführt sind, bisher frei verkäuflich. Ihre 
Unterstellung unter den Apothekenzwang gemäß § 4 der Kaiserlichen Ver-

(Saniana~~riilJarate (fall5 (1~lorofot1n ent~aHenb). 
(sitUlJ ~agHano (faH5 Tuber. Jalap. unb Resina Scammon. ent~aHenb). 
:Daau fommen noef) bie 30 ~riilJarate bet 2l:nlage B. 
)Bon 5ffiief)tigfeit ift ~ietoei fo1genbe5 Utteil be5 Sf.<lJ. lJom 7. Weai 1903 (~~.3tg. 

1903 9ft. 38): Q;in 2l:lJot~efet, ber eine lJ~atmaäcutifef)e (SlJeäiaIitiit im .\)anblJerfauf 
aogibt, roelef)e naef) ben Q;tfliitungen be5 lYaorifanten unb ben oi;3~etigcn 2l:ngaoen ber 
,\,literatur teine ftatfroitfenben !Stoffe cnt~iiH, ~anbeH nief)t fef)ulb~aft unb ift nief)t fitaf~ 
oat, auef) \uenn fief) flJiiter ergeoen foUte, baf3 boef) bem .\)anblJerfauf entöogene (Stoffe 
in i~t ent~aHen roaren. 

1) :Die )Bewief)niffe A unb B finb in ber ie~t geltenben lYaffung auf (Seite 331 ao~ 
gebraut. 

2) Q;in gleief)e5 Urteil ~atte ba5 Sf.<lJ. Oeteit5 unter bem 16. 2luguft 1904 gefällt 
(Sf.<lJ.2L IV, (S. 726). )Berg!. auef) bie lYuf3note 2 aUf (Seite 332. 
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ordnung ist durch Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 29. Juli 
dieses Jahres 1) erfolgt. 

111. Vom 11. September 1907. 

Im Anschluß an meinen Erlaß vom 8. Juli 1903 und vom 27. August 
dieses Jahres bestimme ich unter Bezug auf § 36 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 18. Februar 1902: 

Die Anwendung der in meinem Erlaß vom 8. Juli 1903 erteilten Vor
schriften bezüglich der in den Anlagen A und B des Erlasses vom 27. August 
dieses Jahres aufgeführten Mittel wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß 
deren Bezeichnung bei im wesentlichen gleicher Zusammensetzung ge
ändert wird. 

Ew. Hochwohlgeboren wollen dies in geeigneter Weise den Beteiligten 
zur Kenntnis bringen. 

2luf)er biefen W1inA~daifen, bie fiel.) an bie ffiegiemng9lJräfibenten ltJanbten 
unb lebigHel.) ben ~erfeljr mit @eljeimmitteIn in ben 2llJotljefen betrafen, ergingen 
nod) einige ltJettere gemeinfame Q;daffe ber &ufidnbigen 9JHnifier an bie Dber~ 
lJräfibenten, . auf @mnb beren biefe bann angemein gültige ~oli5eiorbnungell 
über bell ~erfeljr mit @eljeimmitteIn unb äljnliel.)en 2lr~neimitteIn, infonberljeit 
über beren öffentliel.)e 2lnfünbigung edaffen ljaben. ~iefer @mlJlJe geljören 
folgenbe W1in.~Q;daffe an, bie fieg gemeinfam bon ben W1inifiem ber W1ebiöinal~ 
angelegenljeiten, für S)anbeI unb @eltJerbe unb be9 ~nnem unteqeiel.)net finb: 

Min.-Erlasse, betr. den Verkehr lIlit Geheillllllittein und 
ähnlichen ArzneilIlitteln. 

I. Vom 8. Juli 1903. 

Der Bundesrat hat am 23. Mai d. J. (§ 409 der Protokolle) be
schlossen: 

1. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, über den Verkehr mit 
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, soweit nicht in ein
zelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften bestehen und in Gel
tung bleiben sollen, gleichförmige Bestimmungen nach dem V or
bilde des angeschlossenen Entwurfs nebst Anlagen mit der Maß
gabe zu erlassen, daß diese Bestimmungen am 1. Januar 1904 in 
Kraft treten. 

2. Ergänzungen der dem Entwurfe beigefügten Verzeichnisse A und 
B nur nach den hierüber im Bundesrate zu treffenden Vereinbarungen 
verzunelunen. 

Ew. Exzellenz ersuchen wir daher ergebenst, auf Grund des § 137 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 un
verzüglich für den Umfang der dortseitigen Provinz nach erfolgter Zu
stimmung des Provinzialrats eine Polizeiverordnung zu erlassen, durch 
welche vom 1. Januar 1904 an die öffentliche Ankündigung oder 
Anpreisung der in den abschriftlich beigegebenen Verzeichnissen A und B 
aufgeführten Mittel verboten und zugleich die auf Grund der Verfügung 
vom 3. August 1895 erlassene Polizeiverordnung über die öffentliche An
kündigung von Geheimmitteln, insoweit dieselbe nicht bereits außer Kraft 
gesetzt ist, aufgehoben wird 2). 

1) @:l. @:leite 53. 
2) ~ine berartige I,ßAB., roe1d)e nur bie öffentIid)e m:nfünbigung ober m:nprei. 

jung ber in ben ,ßiften A unb B angefüljrten \mittel verbietet, ift von ben Oberpräjibentelt 
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Je zwei Abdrucke der erlassenen Polizeiverordnung wollen Ew. Ex
zellenz uns bis zum 1. Dezember d. J. einreichen und zugleich darüber be
richten, welche sonstigen Vorschriften über die Ankündigung oder An
preisung von Arzneimitteln in der dortigen Provinz oder in Teilen derselben 
bestehen 1 ). 

bon )illeftj.Jreuf3en unb 6djJeiien etlaifen morbeu. 0n Dftj.Jreuf3en, 5i3ranbeuburg, ~anbe5' 
j.JoJiöcibeöitf 5i3crlin, ~ommeru, ~oien, 6adjien, ,pannober, 6djJe~mig-.polftein, )illeftfr.Jen, 
Sjei[en-9CaHau, ffi~einj.Jrobin& unb .~o~enöolJcrn ift bagegen entmeber ber ganae ~ntmurf 
bc~ 5i3unbe~rat{i (§§ 1-4, I2tnJage A unb B unb 6trafbeftimmung), ober bodj ein gröf3erex 
~eil be~felben (in .peffen-9Calfau icbodj mit 12t1t5na~me bei3 bie I2tnfünbigung betreffenben 
§ 4) al~ ~AB. erlaHen morben. 

'!iie jßerorbnungen, meldje bie I2tnfünbigung ber in ben beiben .\:.\iften genannten 
Weittel berbieten, finb bom ~.@. mieber~olt (u. a. 21. 9Cobember 1904, ~~.2tg. 1904 
ilex. 96, ~.@. 3. Wlai 1909, ~~.2tg. 1909 9Cr. 38) für redjt~güItig erflürt morben. '!iai3 
in i~nen ent~altene I2tnfünbigung~berbot ift ein bebingung~lofe~ unb abfolutei3 unb be, 
öie~t fidj auf alle in ben beiben .\:.\iften genannten Wlittel, nidjt nur auf loldje, bie lidj ali3 
,,@e~eimmittel ober ü~n1idje 9lröneimittel" barfteHen. ~5 ift be~~alb uner~ebJidj, ob bie 
Wlittel in )illirfHdjfeit eine biefer beiben 5i3eöeidjnungen berbienen (~.@. 21. ilcobember 
unh 22. '!ieöember 1904, ~.@.~L IV, 6. 703 unb V, 6.543). '!iei3gleidjen etfttecU fiel) 
bai3 jßerbot audj auf )illarnungen bor bem @ebraudj bon 9Cadja~mungen (~.@. 2. Wlüri\, 
8. unb 18. Wlai 1905, ~~.2tg. 1905 9Cr. 19, 38, 41, ~.@. 15. Wlüril1906, ~~.2tg. 1906 
iler. 23) 10ltJie auf beridjleicrte ~htfüllbigungen, b.~. ItJenn lebigJidj bie ,,~abrifate" 
einer ~itma angej.Jrielen merben, eini3 ober me~rerc berlclbcn aber auf ber ~ifte fte~en 
(~.@. 21. ~ebruar unb 18. ~1j.Jril 1907, ~~.2tg. 1907 9Cr. 17 unb 34). ~ludj ift e~ irre1c
bllnt, ob bie 5i3eftllnbteile llngegeben merben ober nidjt (St@. 11. 0llnUllt 1906, ~~. 
2tg. 1906 fu. 5). 

1) 9Ceben ben borgellannten jßerorbnullgen beftel)t nod) eine gröf3ere 12tn5ll1)1 ülterer 
unb aud) neuerer ~oliöeiberorbnungen ber OberlJrüfibenten unb ffiegienmg~lJrüfibcntcn 
über ben jßerfe~r mit @e~eimmitte1n unb bie ~lnfünbigung bon I2tqlleimittcln 
unb .peUmet~oben (I. ~uf3note 3 lluf 6eite 323). '!iic ge\llmte ffiedjti3lllge in ~reuf3ell 
lüj3t fid) auf @runb fümtJidjer jßerorbnungen foJgenbermllj3en ilufllmmenflllfen. 

(l;i3 finb berboten: 
1. ';Die I2tnfünbigung ber 153 in ben beiben .\:.\iilen angefü~rten @ei) ei mm i ttel 

unb ü~nfidjen ~(t5neimittel: in 9lluil ~reuj3en mit l2tui3nll~me bon .pelfen-
9CaHnt!; 

2. bie 9Xnfünbigung bon @e~eimmitteJn gegeu tierifdje ~rllnn)eiten: in 
ben ~rotJinöen Oft~reuj3en, )illeftlJreuf3eu, 5i3mnbenbutg-5i3erIin, ~ommern, 
6djlejien, 6lldjfen, )illeitflllen unb ffi~einlJrobin~; 

3. bie I2tnfünbigung bon @e~eimmitteln gegen ~fla1t~enftllnf~eiten: in 
9auil ~reuf3en mit l2tu~nll~me bon ~ommern unb .po~en1011ern; 

4. bie ~lnfiinbigung bon @e~eimmitteJn allgemein: in ben ~robin~en 6lldjfcl: 
unb ,~cHcn-9CaHllu; 

5. bie I2tnfünbiguug ber bem freien jßetfel)r elttöogenen l2t rilnd mit tel: in ben 
~rotJin~en )illeftlJreuf3en, 5i3mnbenbutg-5i3erlin, 6adjfeu, ,peHen-9CaHau unb beli 
ffiegienmg~bqirfen 6tettiu, 5i3re~lau, O~~eln, '!iüHe1borf, ~obleu~ unb 6ig
maringen; 

6. bie I2tnfünbigung bon ffieflamemitteln: iu ben ffiegietuug~beilitfen ~muf
furt a. 0., 6tettin, Wletfebutg, ~aHel, ~obleuil unb 6igmaringcn; 

7. I2tn~eigen bon nidjt a~lJrobierten ~erfonen, mcldje bie Sjeilfunbe ge
merMmüj3ig au~üben, fofern jie über jßorbiJbung, 5i3efü~igung ober ~rfolgc 
biefer ~erfouen öu täufdjen geeignet finb obet lJm~Ierifdje jßetf~redjungen 
ent~llIten: in ganö ~reuj3en mit ~{u~na~me be~ ffieg.-5i3eö. 6tettin; 

8. bie ~nfünbigung bon @egenftünben, jßorridjtungen, Wletl)oben ober 
WHtteln, meJdje öur jßct~ütung, mnberung ober .peilung bon Wlenfdjen- ober 
~ierftan~eiten beftimmt linb, menn 

a. ben @egenftünben, jßorridjtungen, Wlet~oben ober Wlitteln befonbere, über 
iljren mll~ren )illert ~inau5ge~enbe )illitfungen beigelegt merben ober baß 
~ubliful1t burdj bie I2trt il)rer ~{n~reifun!1 irrcgefü~rt ober bcJüftigt mitb, 
obcr menn 
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11. Vom 27. August 1907. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 27. Juni d. J. (§ 612 der Proto
kolle) beschlossen, seine Ew. Exzellenz durch Erlaß vom 8. Juli 1903 mit
geteilten Beschlüsse vom 23. Mai 1903 (§ 409 der ,Protokolle) über Regelung 
des Verkehrs mit Geheimmitteln nach folgenden Richtungen abzuändern: 

1. In den Vorschriften für die Regelung des Verkehrs mit Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln dem § 4 als Abs. 2 hinzu
zufügen: 

"Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel 
steht es gleich, wenn in öffentlichen Druckschriften auf sonstige 
Mitteilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel 
enthalten" 1). 

2. Die den unter 1 genannten Vorschriften beigefügten Listen A und 
B in der aus der Anlage 2 ) ersichtlichen Fassung neu aufzustellen. 

b. bie @egenftänbe, jßonidjtungen, 9Jlet1)oben ober \JJlittel (1)rer Q'Jejdjaffen-
1)eit nadj geeignet jinb, @ejunb1)eitsbejdjäbigungen 1)erbor~urufen: in gan~ 
I,ßreuj3en mit SU:ui3na1)me beiS ffieg .• Q'Je3. Eitettin. 'l)odj ift in ben I,ßrobin~en 
Eidjlejien unb Eiadjjen, ben ffiegientngi3be~irfen srönigi3berg, 9Jlarienwerber, 
n:ranffurt, sröi3lin, Eitraljunb, Q'Jromberg, SJannober, 9Jlinben, 2hni3berß, 
srajjel, sröln, sroblenö .. unb !Sigmaringen biejes jßerbot nadj jeinem ~ort· 
laut ober nadj ber Uberjdjrift ber jßerorbnung auf joldje SU:nfünbigungen 
bejdjränft, bie bon nidjta\)\)robierten SJeil\)erjonen aui3ge1)en. 

'l)cn Q'Jegriff ,,@e1)eimmitte1/1 im Eiinne ber unter \Jh. 2,3 unb 4 genannten 
2fnfünbigungi3berbote erläuterte im SU:njdjluj3 an bie überaus ~a1)lteidjen @etidjti3urteile 
1)ierüber ein 9JlinA~r1. bom 20. ~anuar 1898 folgenbermaj3en: 

Es kann von dem Grundsatz ausgegangen werden, daß ein Heilmittel seiner Eigen
schaft als Geheimmittel höchstens dadurch entkleidet wird, daß seine Bestandteile und 
Gewichtsmengen sofort bei der Ankündigung in gemeinverständlicher und für jeder
mann erkennbarer Weise vollständig und sachentsprechend zur öffentlichen Kenntnis 
gebracht werden. Angaben, aus denen nur ein Sachverständiger ein Urteil über das 
Mittel sich bilden kann, sind als ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht 
die Bezeichnung der Bestandteile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit steht 
im wesentlichen auch im Einklange die Rechtspechung, nach welcher ein Geheim
mittel jedenfalls dann vorliegt, wenn die Bestandteile und das Mengenverhältnis der 
Zubereitung "nicht ausreichend", "nicht deutlich für das Publikum", "nicht für jeder
mann zweifellos" bei der Ankündigung erkennbar gemacht sind . .. Daß auch die 
Bereitungsweise eines Mittels aus der Veröffentlichung ersichtlich zu sein hat, wenn 
dasselbe nicht als Geheimmittel gelten soll, wird nicht gefordert zu werden brauchen, 
da mit dem Erlaß des in Frage stehenden Ankündigungsverbots nur beabsichtigt ge
wesen ist, bei den zur öffentlichen Ankündigung zugelassenen Arzneimitteln dem 
Publikum die Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Urteil über Heilkraft und Geldwert 
der einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht aber auch die Möglichkeit, solche Mittel 
nach dem veröffentlichten Rezepte sich selbst anzufertigen. 

"ffieflamemittel/l im !Sinne beiS jßerbots 9Cr.6 finb 9Jlittef, bencn bejonbete 
~itfungen fäljdjHdj beigelegt werben, um über i1)ren ~ert ßU täujdjen. 

1) ~n ber \)reuj3ijdjen 9JlinAßerfügung bom 27. SU:uguft 1907 unb ben auf (I)tllub 
betfelben ergangenen I,ßrobinlrial\)oli5eloerorbnungen ift ber 1)ier angefü1)rte l,ßajjuiS beiS 
Q'Jllnbei3rati3befdjlllffei3 bom 27.~llni 1907 in ber obigen ~ajjllng wiebernegeben. 'l)ie. 
jc1be ift jebodj gegenüber bem tatfädjHdj gefaj3ten Q'Jllnbei3rati3bejdjlllffc eine ettuai3 oer. 
rür&te. 'l)ie ridjtige ~affllng bei3 Q'Jllnbei3rati3befdjluHei3 lautet: 

Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel steht es gleich, wenn 
in öffentlichen Ankündigungen auf Druckschriften oder sonstige Mit
teilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel enthalten. 

Grrft biefe ridjtige ~affung madjt bell 0inn ber Q'Jeftimmung oerftänblidj. 
2) Ei. EieHe 331. 
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Ew. Exzellenz ersuchen wir ergebenst, gefälligst die für die dortige 
Provinz auf Grund des erwähnten Erlasses vom 8. Juli 1903 erlassene 
Polizeiverordnung dem Bundesratsbeschlusse vom 27. Juni d. J. ent
sprechend mit Geltung vom 1. Oktober d. J. an abzuändern l ). 

Zu der neuen Fassung der Listen A und B bemerken wir erläuternd, 
daß in ihnen eine Anzahl neu aufgetauchter schwindelhafter oder gesund
heitlich bedenklicher Mittel Aufnahme gefunden haben, daß eine Reihe von 
Mitteln ... 2) 

111. Vom 9. September 1907. 

In Ergänzung unseres Erlasses vom 27. August d. J. ersuchen wir 
Eure Exzellenz ergebenst, einem Beschlusse des Bundesrats gemäß dem 
§ 1 der für die dortige Provinz erlassenen Polizeiverordnung über den Ver
kehr mit Geheimmitteln bei der angeordneten Abänderung der Polizei
verordnung folgenden Zusatz zu geben: 

"Die Anwendung der nachstehenden Vorschriften auf dim;e 
Mittel wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß deren Bezeichnung 
bei im wesentlichen gleicher Zusammensetzung geändert wird." 

Auch dieser Zusatz hat am 1. Oktober in Kraft zu treten. 

Entwurf von Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln 
und ähnlichen Arzneimitteln. 3 ) 

§ 1. Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen 
Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B aufgeführt sind, finden 
die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänzung der Anlagen 
bleibt vorbehalten. 

Die Anwendung der nachstehenden Vorschriften auf diese Mittel wird 
dadurch nicht ausgeschlossen, daß deren Bezeichnung bei im wesentlichen 
gleicher Zusammensetzung geändert wird. 

§ 2. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche 
den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers 
deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder 
den äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in 
welchem das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises ent
halten; diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung. 

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in denen 
ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere Emp
fehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen oder 
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutzwirkung 
zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es bei der 
Abgabe des :\'Iittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen. 

1) ':.fIa$ ift in allen \.ßrOl.Jhlöen unb Q3eöirfen cntf1Jredjenb ben obigcn WhnAhla[iclt 
l.Jom 27. 121uguft unb 9. ®e1Jtember 1907 gefdje'f)en. 

2) ':.flic weitere ü;affung obiger lEerf. ftimmt bi$ oum ®djluf3 gcnau mit bellt anf 
Seite 326 abgebrucften Cfrl. be$ WCebADCinifter$ bom 27. \}fuguft 1907 überein. 

3) ':.fIie 'f)ier wiebergegebene ~affung bC$ Cfntwurfe$ ift bie je~t 11lo!igcbenbe lt1tb oe< 
ru/)t auf Q3unbe$rat$befdj/üffen bom 23. WCai 1903 unb 27. ,Juni 1907. :.Die lEorfdjriftcll 
Hnb burdj bie bor'f)er er)uä'f)nten berfdjiebenen WCin.<Cfdaffe unb \13ofiöeiberorbnungen 
in tJOIlem Umfange, Wenn aud) in fe'f)r umftänbfidjer ~eife, in ganö \13reuj3cn öur Cfhl< 
fü'f)rung gelangt. 9Cur bas \}fnfünbigungi3beroot be$ § 4 ift in ~effen<9Caffau nidjt erlaffen 
)vorben, 'f)ier aber burdj bie lEerorbnungen, wefdje bie \}/nfünbigung nidjt freigegebener 
Wemel berbieten, etf e~t. 
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§ 3. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Ab gab e 
starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in der An
lage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker 
sich nicht so weit vergewissern kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe 
im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit 
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahn
arztes oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch nur beim Gebrauche für 
Tiere, verabfolgt werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal 
erneute derartige Anweisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden 
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die 
Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein. 

§ 4. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in 
den Anlagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten. 

Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel steht es 
gleich, wenn in öffentlichen Ankündigungen auf Druckschriften oder 
sonstige Mitteilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel 
enthalten!). 

1. Adlerfluid. 
2. Amarol (auch als Ingestol). 
3. Amasira Lochers (auch als Pflan

zenpulvermischung gegen Dys
menorrhöe). 

4. American coughing cure Lutzes. 
5. Antiarthrin und Antiarthrin

präparate (auch als SeIls Anti
arthrin). 

6. Anticelta-Tabletten (auch als 
Anticelta-Tablets oder Fettredu
zierungs-Tabletten der Anticelta
Association). 

7. Antidiabeticum Bauers. 
8. Antiepileptique Uten. 
9. Antigichtwein Duflots (auch als 

Antigichtwein Oswald Niers oder 
Vin Duflot). 

10. Antihydropsin Bödikers (auch 
als Wassersuchtselixir oder Hy
drops-Essenz Bödikers). 

11. Antimellin (auch als Essentia 
Antimellini composita). 

12. Antineurasthin (auch als N erven
nahrung Hartmanns). 

13. Antipositin Wagners (auch als 
Mittel des Dr. Wagner & Marlier 
gegen Korpulenz). 

AnlageA. 

14. Antirheumaticum Saids (auch als 
Antirheumaticum nach Dr. Said 
oder Antirheumaticum Lücks). 

15. Antitussin. 
16. Asthmamittel Hairs (auch als 

Asthma cure Hairs). 
17. Asthmapulver Schiffmanns (auch 

als Asthmador). 
18. Asthmapulver Zematone, auch 

in Form der Asthmazigaretten 
Zematone (auch als antiasthma
tische Pulver und Zigaretten des 
Apothekers Escouflaire). 

19. Augenwasser Whites (auch als 
Dr. Whites Augenwasser von 
Ehrhardt). 

20. Ausschlagsalbe Schützes (auch 
als Universalheilsalbe oder Uni
versalheil- und Ausschlagsalbe 
Schützes). 

21. Balsam Bilfingers. 
22. Balsam Lamperts (auch als 

Gichtbalsam Lamperts oder 
Lampert-Stepf -Balsam). 

23. Balsam Pagliano (auch als 
Tripperbalsam Pagliano). 

24. Balsam Sprangers (auch als 
Sprangerscher ). 

1) '!lies ift bie rief)tige iJafiung bes 1Bunbestatsbefef)lu)fes. ,J'n ben 1Jreußifef)en 
~olicreiDerorbnungen finbet fief) ieboef) gier bie etwas abgefürcrte iJaHung, bie in bem 
gemeinfmnen !lJIinA~rL Dom 27. 9Xuguft 1907 (f. @Seite 329) angegeben ift. . 
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25. Balsam Thierrys (auch als allein 
echter Balsam Thierrys, eng
lischer Wunderbalsam oder eng
lischer Balsam Thierrys). 

26. Beinschäden Indian Bohnerts. 
27. Blutreinigungspulver Hohls. 
28. Blutreinigungspulver Schützes. 
29. Blutreinigungstee Wilhelms 

(auch als antiarthritischer und 
antirheumatischer Blutreini
gungstee Wilhelms). 

30. Bräune - Einreibung Lamperts 
(auch als Universal-Bräune-Ein
reibung und Diphtheritistinktur ). 

31. Bruchbalsam Tanzers. 
32. Bruchsalbe des pharmazeuti

schen Bureaus Valkenberg 
(Valkenburg) in Holland (auch 
als Pastor Schmits Bruchsalbe). 

33. Corpulin (auch als Corpulin-Ent
fettungspralinees oder Pralines 
de Carlsbad). 

34. Djoeat Bauers. 
35. Elixir Godineau. 
a6. Embrocation Ellimans (auch als 

Universalembrocation oder Elli
mans Universaleinreibemittel für 
Menschen), ausgenommen Em
brocation usw. for horses. 

37. Entfettungstee Grundmanns. 
38. Epilepsieheilmittel Quantes 

(auch als Spezifikum oder Ge
sundheitsmittel Quantes). 

39. Epilepsiepulyer Cassarinis (auch 

als Polyeri antiepilettiche Cassa
rinis). 

40. Epilepsiepulver der Schwanen
apotheke Frankfurt a. M. (auch 
als antiepileptische Pulver odor 
Pulver Weils gegen Epilepsie). 

41. Eukalyptusmittel Heß' (Euka-
lyptol und Eukalyptusöl Heß')1). 

42. Ferrolin Lochers. 
43. Ferromanganin. 
44. Fulgural (auch als Blutreini

gungsmittel Steiners und Schul
zero). 

45. Gebirgstee, Harzer, Lauers. 
46. Gehöröl Schmidts (auch als ver

bessertes oder neu verbesserte" 
Gehöröl Schmidts). 

47. Gesundheitskräuterhonig Lück,.,. 
48. Glandulen. 
49. Gloria tonic Smiths. 
50. Glycosolvol Linders (auch a]" 

Antidiabeticum Linders). 
51. Haematon Haitzemas. 

I 52. Heilsalbe Sprangers (auch als 
Sprangersehe, oder Zug- und 
Heilsalbe Sprangers oder 
Sprangersehe ). 

53. Heiltränke Jakobis (auch als 
Heiltrankessenz, insbesondere 
Königstrank Jakobis). 

54. Homeriana (auch als Brusttee 
Homeriana oder russischer 
Knöterich Polygonum aviculare 
Homeriana)2 ). 

1) Übet ben jßctfe~t mit S)eß' C\:ufalt)lJtu5mitte1 bergL aud) bie )Bf. be5 
fficid)Man51et5 bom 1. Oftobet 1903 (f. 6eite 52). 

2) jßon ben 9Ritteln bet .\.lifte A flnb fünf, nämlid) )Brocf~au5' ,0o~anngtee, S)e\3' 
C\:ufalt)j.Jtu5mittel, S)ometiana, 6trooj.Jal unb ~eibemann5 tuffild)er st'niHerid), 
bie a15 einfad)e ~rogen nid)t unter bie st'aiiert jßerorbnung bom 22. mtober 1901 fallen, 
burd) )Bf. be5lReid)5fan51er5 bom 1. (lftober 1903 unb 29. ,0uli 1907 (f. 6eite 52 ff.) bellt 
freien jßetfe~r ent50gen worben. Bur lllu51egung errteter )Bf. erging ein 9Rin.·C\:d. bom 
8. 9Räq 1905, ber aud) für bie )BeurteHung ber (\je~eimmittelfiften \)On )Bebeutung ift. 
C\:r befagt über biele folgenbe5: 

Die Bekanntmachung verfolgte den Zweck, die allgemeine Durchführung der im 
Bundesrate vereinbarten, durch den Runderlaß vom 8. Juli 1903 bekannt gegebenen 
Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln da
durch sicherzustellen, daß der Vertrieb aller in den Verzeichnissen A und B zu diesen 
Vorschriften aufgeführten :Mittel gemäß § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung den Apothekern 
vorbehalten wird, soweit dies nicht bereits bisher der Fall war. Auf die unter NI'. 33, 
42 und 46 des Verzeichnisses A aufgeführten Mittel bezog sich die Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 1903. Wenn dort die Warenbezeichnung Homeriana in Klammern 
beigefügt ist, "auch Brusttee Ho merania, russischer Knöterich, Polygon um 
avic ulare", so kommt diesem erläuternden Zusatze selbständige Bedeutung nicht zu, 
es handelt sich vielmehr nur um einen Hinweis darauf, daß die regelmäßig unter der 
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55. Hustentropfen Lausers. 
56. Injection Brou (auch als Brou

sche Einspritzung). 
57. Injection au matico (auch als 

Einspritzung mit Matiko). 
58. Johannistee Brockhaus' (auch 

als Galeopsis ochroleuca vul- i 

cania der Firma Brock-
haus)1 ). 

59. Kalosin Lochers. 
60. Kava Lahrs (auch als Kava

kapseln Lahrs, Santalol Lahrs 
mit Kavaharz oder Kavaharz 
Lahrs mit Santalol). 

61. Knöterichtee, russischer,Weide
manns (auch als russischer Knö
terich- oder Brusttee Weide
manns)2). 

62. Kongopillen Richters (auch als 
Magenpillen Richters). 

63. Kräutergeist Schneiders (auch 
als wohlriechender Kräuter
geist oder Luisafluid Schnei
ders). 

64. Kräuterpillen Burkharts. 
65. Kräutertee Lücks. 
66. Kräuterwein Ullrichs (auch als 

Hubert Ullrichscher Kräuter
wein). 

67. Kronessenz, Altonaer (auch als 
Kronessenz oder Menadiesche 
oder Altonaische Wunder-Kron
essenz). 

68. Kropf-Kur Haigs (auch als 

Goitre-cure oder Kropfmedizin 
Haigs). 

69. Kurmittel Meyers gegen Zucker
krankheit. 

70. Lebensessenz Fernests (auch als 
Fernestsche Lebensessenz). 

71. Loxapillen Richters. 
72. Magenpillen Tachts. 
73. Magentropfen Bradys (auch als 

Mariazeller Magentropfen Bra
dys). 

74. Magentropfen Sprangers (auch 
als Sprangersche). 

75. Magolan (auch als Antidiabeti
kum Braemers). 

76. Mother Seigels pills (auch als 
Mutter Seigels Abführungspillen 
oder operating pills). 

77. Mother Seigels syrup (auch als 
Mutter Seigels curative syrup for 
dyspepsia, Extract of American 
roots oder Mutter Seigels heilen
der Sirup). 

78. Nektar Engels (auch als Hubert. 
Ullrichsches Kräuterpräparat 
Nektar). 

79. Nervenfluid DresseIs. 
80. Nervenkraftelixir Liebers. 
81. Nervenstärker Pastor Königs 

(auch als Pastor Königs Nerve 
Tonic). 

82. Nervol Rays. 
83. Orffin (Baumann Orffsches 

Kräuternährpulver ). 

Bezeichnung Homeriana in den Verkehr gebrachte Ware gelegentlich auch unter den 
beigefügten anderen Bezeichnungen vertrieben wird. Die der Hauptbezeichnung "Knö
terichtee, russischer, Weidemanns" beigefügte Erläuterung dürfte Mißverständnissen 
nicht ausgesetzt sein. Der Vorschrift der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1903 unter
liegen deshalb nicht Knöterich oder Knöterichtee schlechthin, sondern nur die als 
"Homcriana" oder als ,,\Veidemanns russischer Knöterichtee" in den Handel kommen
den Waren, diese allerdings auch dann, wenn sie unter den in der Bekanntmachung 
aufgeführten anderen Bezeichnungen vertrieben werden. 

)llia~ Tjier über bie %tagmeite ber mt vom 1. [:ftober 1903 gefagt ift, mufl aud) 
für bie @eTjeimmitteIverorbnung al5 maflgebenb angefeTjen merben. Q:in Urteil be~ Sf.@. 
vom 16. 2'Cuguft 1904 (qlTj.8tg. 1904 ~r. 85), monad) burd) bie betr. qlolißeiverorbnungen 
nid)t nur bie 2'Cnfünbigung von Sjometiana, fonbem aud) von iebem anberen ruHild)en 
Sfnötetid) verboten ift, Mrfte banad) auf einer l!5etfennung bet gefe~gebetifd)en 2'Cbfid)t 
beruTjen, mie ba~ aud) in bem WHn.-Q:tf. vom 27. 2'Cuguft 1907 (f. ®eite 326) angebeutet ift. 
~Utd) bie ie~ige IJaffung ber in Sffammern beigefügten meßeid)nungen erfd)eint eine fold)e 
l2(u~Iegung aud) au§gefd)Ioffen. metr. qloI~~ec vgI. ben Wlin.-Q:rI. vom 13. ;juni 1908 
(f. ®eite 53). 

1) Übet ben l!5erfeTjr mit mrocfTjau!8' ;joTjannültee vergt aud) bie mr. be!8 
mcid)sfanßIets vom 29. ;juli 1907 (f. ®eite 53). 

2) l!5etgl. Tjietßu bie IJuflnotc 2 auf ®eite 332. 
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84. Pain-Expeller 1 ). 

85. Pektoral Bocks (auch als 
Hustenstiller Bocks). 

86. Pillen Beechams (auch als 
Patent pills Beechams). 

87. Pillen, indische (auch als Anti
dysenterieum). 

88. Pillen Rays (auch als Darm
und Leberpillen Rays). 

89. Pilules du Docteur Laville 
(auch als Pillen Lavilles). 

90. Polypec (auch als Naturkräuter
tee Weidemanns) 2). 

91. Reduktionspillen, Marienbader, 
Schindler-Barnaysche (auch als 
Marienbader Reduktionspillen 
für Fettleibige). 

92. Regenerator Liebauts (auch als 
Regenerator nach Liebaut). 

93. Saccharosalvol. 
94. Safe remedies Warners (Safe 

eure, Safe diabetic, Safe ncr
vine, Safe pills). 

95: Sanjana-Präparate (auch als 
Sanj ana-Spezifika). 

96. Santal Grötzners. 
97. Sarsaparillian Ayers (auch als 

Ayers zusammengesetzter und 
gemischter Sarsaparillextrakt ). 

98. Sarsaparillian Richters (auch 
als Extractum Sarsaparillae 
compositum Richter). 

99. Sauerstoffpräparate der Sauor-
stoffheilanstalt Vitafer. 

100. Schlagwasser Weißmanns. 
101. Schweizerpillen Brandts. 
102. Sirup Pagliano (auch als Sirup 

Pagliano Blutreinigungsmittel, 
Blutreinigungs- und Bluterfri
sohungssirup Pagliano des Prof. 
Girolamo Pagliano oder Sirup 
Pagliano von Prof. Ernesto 
Pagliano). 

103. Spermatol (auch als Stärkungs
elixir Gordons). 

104. Spezialtee Lücks (auch als 
Spezialkräutertees Lücks). 

105; Sterntee Weidhaas' (auch als 
Sternteedes Kurinstituts "Spiro 
Spero"). 

106. Stomakai Richters (auch als 
Tinctura stomachica Richter). 

107. Stroopal (auch als Heilmittel 
Stroops gegen Krebs-, Magen
und Leberleiden oder Stroops 
Pulver) 3). 

108. Tabletten Hoffmanns. 
109. Tarolin-Kapseln. 
110. Trunksuchtsmittel des Alkolin

Instituts. 
111. Trunksuchtsmittel Burghardts 

(auch als Diskohol). 
112. Trunksuchtsmittel August 

Ernst (auch als Trunksuchts
pulver, echtes, deutsches). 

113. Trunksuchtsmittel Theodor 
Heintzs. 

114. Trunksuchtsmittel Konetzkys 
(auch als Kephalginpulver oder 
Trunksuchtsmittel der Privat
anstalt Villa Christina). 

115. Trunksuchtsmittel der Gesell
schaft Sanitas. 

116. Trunksuchtsmittel Josef 
Schneiders (auch als Ante
beten). 

117. Trunksuchtsmittel Wesseis. 
118. Tuberkeltod (auch als Ei

weiß- Kräuterkognak-Emulsion 
Stickes). 

119. Universal-Magenpulver Barel
Ias. 

120. Vin Mariani (auch als Mariani
wein). 

121. Vulneralcreme (auch als Wund
creme Vulneral). 

122. Wundensalbe, konzessionierte, 
Dicks (auch als Zittauer Pfla
ster). 

123. Zambakapseln Lahrs. 

1) '1>a bei \ßain~(l;~vener ein befUmmte! 'frabrifant nidjt angegeben ift, entfdjieb 
ba~ $l'.@. unter bem 28. ~evtember 1905 (\ßlj.gtg. 1905 inr. 79), baa unter bem in ben 
ßleljeimmHteHiften aUfgefüljrten \ßrüvarat \ßain~(l;~vener jebe 2!tt bon \ßain~(l;~vener 
oljne ffiücffidjt aUf ben i5abrifanten 5u berfteljen ift. 

2) Über ben ~erfeljr mit \ß 0 1 ~ 1)C C bergt audj ben WCin.~(l;r1. bom 13. ,J'uni 1908 
(f. EleHe 53). 

3) Über ben ~erfeljr mit El t r 0 0 V a1 bergt audj bie ~f. be>3 ffieidj5fan5(et~ bom 
29. ,J'uli 1907 (f. ~eite 53). 
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1. Antineoon Lochers. 
2. Asthmamittel Tuckers (auch als 

Asthma-Heilmethode [Specific] 
Tuckers). 

3. Augenheilbalsam, vegetabili
scher, Reicheis (auch als Oph
thalmin Reicheis). 

4. Bandwurmmittel Friedrich 
Horns. 

5. Bandwurmmittel Theodor 
Horns. 

6. Bandwurmmittel Konetzkys 
(auch als Konetzkys Helminthen
extrakt). 

7. Bandwurmmittel Schneiders 
(auch als Granatkapseln Schnei
ders). 

8. Bandwurmmittel Violanis. 
9. Bromidia Battle & Comp·. 

10. Cathartic pills Ayers (auch als 
Reinigungspillen oder abfüh
rende Pillen Ayers). 

11. Cozapulver (auch als E'Coza 
oder Trunksuchtsmittel des 
Coza - Instituts oder Institut 
d'E-Coza). 

12. Diphtheritismittel Noortwycks 
(auch als Noortwycks antisep
tisches Mittel gegen Diphtherie). 

13. Gesundheitshersteller, natür
licher, Winters (auch als Nature 
health restorer Winters). 

14. Gicht- und Rheumatismuslikör, 
amerikanischer, Latons (auch 
als Remedy Latons). 

15. Gout and rheumatic pills Blairs. 
16. Heilmittel des Grafen Mattei 

(auch als Graf Ces are Matteische 

AnlageB.l) 

elektrohomöopathische Heil-
mittel). 

17. Heilmittel Kidds (auch als Heil
mittel der Davis Medical Co.). 

18. Kolkodin Heuschkels (auch als 
Mittel Heuschkels gegen Pferde
kolik). 

19. Krebspulver Frischmuths (auch 
als Mittel Frischmuths gegen 
Krebsleiden). 

20. Liqueurdu Docteur Laville (auch 
als Likör des Dr. Laville). 

21. Lymphol Rices (auch als Bruch
heilmittel Rices). 

22. Noordyl (auch als Noordyl
tropfen Noortwycks). 

23. Oculin Carl Reicheis (auch als 
Augensalbe Oculin). 

24. Pillen Morisons. 
25. Pillen Redlingers (auch als Red-. 

lingersche Pillen). 
26. Pink-Pillen Williams (auch als 

Pilules Pink pour personnes 
päles du Dr. Williams). 

27. Reinigungskuren Konetzkys 
(auch als Reinigungskuren der 
Kuranstalt Neuallschwill 
[Schweiz] ). 

28. Remedy Alberts (auch als Rheu
matismus- und Gichtheilanstalt 
Alberts). 

29. Sternmittel , Genfer, Sauters 
(auch als elektrohomöopathische 
Sternmittel von Sautel' in Genf 
oder Neue elektro-homöopathi
sche Sternmittel usw.). 

30. Vixol (auch als Asthmamittel 
des Vixol Syndicate). 

1) SDie Whttel ber \1tn!age B bürfen, barin beite!)! bet ein~ige Unterfdjieb 
gegenüber ben Whtteln ber 9Xnlage A - o!)ne ffiüd!idjt auf i!)te 2ufammenfe~ullg, 
1t e t5 11ut aUf fdjriftndje mit SDatum u11b Unterfdjrifi oerfe!)ene 9111ttJeifung eine5 
91r~te5, 2a!)narilte5 ober :rieraqte5, im leNeren ;yalle iebodj 11ut beim @cbraudje 
für :riete, u11b bei m5ieber!)olungen nur aUf iebei3mal erneute berartige 9111ttJeifung 
oerabfolgt ttJerben. SDementfvredjenb muli audj bei allen WHtteln ber 91nlage B auf 
ben 91bgabegefälien ober ben äulieren 1111l1)üHungen bie 0nfdjrift ,,9Cur auf är~tricf)c 
9(1ttuciju11g ab~ugeben" angebradjt fein. 
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XVII. Verkehr mit Giften. 
1mie über bie WJgabe fiad ttJitfenber mqneimitte! (:teil XV) unb ben 1ßerfe'f)r 

mit @e'f)eimmittefn (:teil XVI) i~ aucf) übet ben .~anbef mit @iften ein 1ßor~ 
fcf)riftenentttJurf tJOm l8unbesrat vereinbart ttJorben 1). ~{uf @runb ber bies~ 
be&üglicf)en l8unbesragbefcf)lüffe erging in ~reuf3en bie nacf)fie'f)enbe 

Polizei"l'erordnung über den .Handel Illit Giften. 
Vom 22. Februar 1906. 

Auf Grund des § 136 Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juni 1883 2 ) - G.-S. S. 195ff. - wird unter Bezug
nahme auf die Beschlüsse des Bundesrats vom 29. November 1894, 17. Mai 
1901 und 1. Februar 1906 die nachstehende Polizeiverordnung erlassen: 

§ 1. Der gewerbsmäßige Handel mit Giften unterliegt den Be
stimmungen der §§ 2-18. 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I auf
geführten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen 3). 

Aufbewahrung der Gifte. 

§ 2. Vorräte von Giften müssen übersichtlich geordnet, von anderen 
Waren getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nlihrungs
oder Genußmitteln aufbewahrt werden. 

§ 3. Vorräte von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift
böden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzehr, Kräuter 
usw.), müssen sich in dichten, festen Gefäßen befinden, welche mit 
festen gut schließenden Deckeln oder Stöpsehr versehen sind. 

In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen in den Abtei
lungen 2 und 3 der Anlage I aufgeführten festen, an der Luft nicht zer
fließenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern die Schieb
laden mit Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben und so 
beschaffen sind, daß ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts aus
geschlossen ist. 

Außerhalb der Vorratsgefäße darf Gift, unbeschadet der Aus
nahmebestimmung im § 1, sich nicht befinden. 

§ 4. Die Vorratsgefäße müssen mit der Aufschrift "Gift", sowie 
mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage I ent
haltenen Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen 
Namen in kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der Ab
teilung 1 in weißer Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der 
Abteilungen 2 und 3 in roter Schrift auf weißem Grunde, deutlich 
und dauerhaft bezeichnet sein. Vorratsgefäße für Mineralsäuren, Lau-

1) ~gl. 'fJierüoer: Dr. Sj. 1Böttger, ~I.lrjef)riften üoer ben Sjanbe1 mit 
@iften im ~eui\ef)en ffielef)e. 1Bejef)füHe bei> 1Bunbei>rats unb ~infü'fJrungsbetl.lrb> 
nungen ber ~in&efftaaten. ~ritte muffage. 1Betfin 1906. ~er1ag bon ~uIius 6vringer. 

2) § 136 mof. 3 bei> Eanbesbertoaftungsgefe~ei3 f. 6eite 200. . 
3) ~ie @ifte, aUf toefef)e fief) bie ~orfef)riften erftrecfen, finb naef) bem (~rabe i'fJrer 

@efäf)rfief)feit in brei @ruvven geteilt. :tie ~orfef)riften für bie mbgabe ber @ifte ber 
mbteilungen 1 unb 2 finb im toefentfief)en bie gfeief)enj boef) unterliegen bie @ifte ber 
2Ibteilung 1 ftrengeren 1Beftimmungen bcöügfief) ber muflJetoal1rung. ~ie @ifte ber 
mb teilung 3 erfa'fJren im ~ergfeief)e &U ben mbteilungen 1 unb 2 toieber erf)ebfief)e (};r
feief)terungen in oecrug aUf bie mb(labe. 
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gen, BI'O mund Jod dürfen mittels Radier- oder Atzverfahrens hergestellte 
Aufschriften auf weißem Grunde haben 1 ). 

Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefäße in solchen Räumen, welche 
lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in anderer 
Weise für eine Verwechslungen ausschließende Kennzeichnung gesorgt ist. 
Werden jedoch aus derartigen Räumen auch die für eine Einzelverkaufs
stätte des Geschäftsinhabers bestimmten Vorräte entnommen, so müssen, 
abgesehen von der im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, die Ge
fäße nach Vorschrift des Abs. I bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung I der Anlage I genannten Gifte müssen in einem 
besonderen, von allen Seiten durch feste Wände 2 ) umschlossenen Raume 
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte 
sich nicht befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so 
darf derselbe nur in einem vom Verkaufsraume getrennten Teile des Waren
lagers angebracht sein. Die Giftkammer muß für die darin vorzunehmenden 
Arbeiten ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der Außenseite der 
Tür mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und dessen Beauf
tragtenzugänglich und muß außer der Zeit des Gebrauchs verschlossen sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abteilung I in 
einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden. 

Der Giftschrank muß auf der Außenseite der Tür mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden 3 ). 

Größere Vorräte von einzelnen Giften der Abteilung I dürfen außer
halb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen 
Gefäßen befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchen hergestellte Zubereitungen müssen 
außerhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Gift
kammer, unter Verschluß an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten 
Behältnisse und zwar gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt 
werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; auf diese finden die Be
stimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung 4). 

Kalium und Natrium sind unter Verschluß, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Körper (Paraffinöl, Steinöl oder dergleichen) 
umgeben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilung I 
und zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilungen 2 und 3 

1) \:I,ür Ilf.J.1otf)efen f)at ber § 4 feine Q3ebeutung (f. § 9). \:I,ür bie 6ignierung ber 
6tanbgefiiße in lU.J.1otf)efen gilt bie1meL)r nur § 10 ber ~erorbnung bom 22. 3uni 1896 
(f. 6eite 318). ~ie(l beftätigt attd) ein W1in.·(,l;rI. bom 3. lU.J.1til 1901 (f. \:I,uflnotc 1 
auf 6eite 259). 

2) \:I,ür lU.J.1otf)efer jinb in § 9 aud) .\3attenbcrfd)Hige ~ugelaffen. ~gL im übrigen 
über bie @iftfammerbie §§ 10 unb 17 bet lU.J.1otf)efenbetrieMorbnung (f. 6eite 259 unb 263). 
\:I,üt anbete ~etfauf(lftiitten ag lU.J.1otf)efen finb aber .\3attenberfd)Iäge, weil Fe nid)t aHfeitig 
burd) fefte 5illänbe umfd)IoHen finb, nad) § 5 ber ~etotbnung un~uläffig (Sf.@. 17. mtobet 
1904, Sf.@.IU. IV, 6. 605). 

3) ~iefet %i fd) b~w. bie %ifd).J.1Iatte mUß fid) nad) einet (,l;ntfd)eibung be?l Sf.@. 
bom 17. inobembet 1898 (Sf.@.IU. 11, 6. 327) ebenfo wie bet @iftfd)tanf innetf)alb 
ber berfd)Ioffenen @iftfammer befinben. 

4) IUnbere 2ubeteitungen bon ~f)O?l1Jf)Ot, wie cr. ))3. ~f)o?l.J.1f)or.J.1afte, müfien ba· 
gegen an bem gIeid)en Ort, wie ~f)oi3pf)Ot felbft, auflerf)alb bet @iftfammer aufbewaf)rt 
werben (Sf.@. 3. lUuguft 1899, Sf.@.IU. H, 6. 323). 

B öttger, Apothekengesetze. 4. Aull. 22 
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sind besondere Geräte (Wagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu ver
wenden, welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift " Gift " in 
den dem § 4 Abs. I entsprechenden Farben versehen sind 1 ). In jedem 
zur Aufbewahrung von giftigen Farben dienenden Behälter muß sich ein 
besonderer Löffe12) befinden. Die Geräte dürfen zu anderen Zwecken 
nicht gebraucht werden und sind mit Ausnahme der Löffel für giftige 
Farben stets rein zu halten. Die Geräte für die im Giftschranke befindlichen 
Gifte sind in diesem aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vor
schriften nicht Anwendung. 

Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nicht, wenn größere 
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabegefäßen ge
wogen werden. 

§ 9. Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken 
greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 
und 8 Platz: 

(zu § 4). Die Bestimmungen im § 4 gelten für Apotheker nun inso
weit, als sie sich auf die Gefäße für Mineralsäuren, Laugen, 
Brom und Jod beziehen 3 ). Im übrigen bewendet es hinsichtlich 
der Bezeichnung der Gefäße bei den hierüber ergangenen besonderen 
Anordnungen. 

(zu § 5). Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein
gerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt 
werden. Kleinere Vorräte von Giften der Abteilung I dürfen in 
einem besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und dauer
haften Aufschrift "Gift" oder " Venena " oder "Tabula B" versehenen 
Behältnisse im Verkaufsraum oder in einem geeigneten Neben
raume aufbewahrt werden4 ). Ist der Bedarf an Gift so gering, daß 
der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt werden kann, so be
steht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Gift
kammer nicht. 

(zu § 8). Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren 
Vorräte von Giften der Abteilung I sind besondere Geräte zu 
verwenden und in dem für diese bestimmten Behältnisse zu ver
wahren. Für die in den Abteilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, 
ausgenommen Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
sind besondere Geräte nicht erforderlich. 

1) 3'n 2(t>ot~efen finb, tuie in § 9 befnmmt tuirb, be[onbere ®eräte nur et~ 
forberIicI) einer[eitii für bie ®ifte ber 2(bteilung 1 (®ift[djranf), anbererfeHizl für ~Jlor. 
t>~ium unb befien 3ubereitungen (mort>~ium[djränfcI)en). ~gI. ~ier3u bie ~ujinotell 
2 auf ®eHe 260 unb 1 auf ®eite 261. 

2) ;tJie oefonberen 2i5ffel für gifti(1e ~arben müHen, tuenn foIdje ~arben gefül)tt 
tu etben, audj in 2(t>ot~efen tJor~anben fein. 

3) ;tJen erften 2(bfa~ beizl § 9 erläutert nadjfte~enber minAhI. bom 25. mai 1898: 
Die Bezeichnung "Gift" an den Standgefäßen der Mineralsäuren usw. 

ist für die Apotheken nicht verbindlich, wie sich aus § 9 in Verbindung mit § 4 der 
Polizeiverordnung über den Handel mit Giften ergibt. Der aus dem § 9 angeführte 
Satz bezieht sich nur auf die Zulässigkeit radierter Schrift für die Standgefäße jener 
Stoffe. 

Sl)a eine berattige Wnotbnung aber bereit~ in bem § 10 bet fSetorbnung bom 22. ,0uni 
1896 ([. ®eHe 318) ent~a1ten ift, fo ergibt [idj alizl t>raftifdje Sfon!equencr, baji ber ganöe 
§ 4 ber ®iftberorbnung für 2(t>ot~efen üoer~aut>t nidjt in ~etradjt fommt. 

4) ~eftimmungen über bie crinridjtung bie[eizl ®iftfdjränfdjenizl ber Dffiain 
ct1t~ält § 10 ber 2(t>oH)efenbetrieOizlorbnung (f, ®eHe 259). 
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Abgabe der Gifte. 1 ) 

§ 10. Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von 
ihm hiermit Beauftragten abgegeben werden. 

§ 11. über die Ab gab e der Gifte der Abteilungen I und 2 sind in 
einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II ein
gerichteten Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu be
wirken 2). Die Eintragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der Waren 
von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem An
schluß an die nächst vorhergehende Eintragung ausgeführt werden. Das 
Giftbuch ist zehn Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die 
Abgabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkäufer, 

1) :tlie wid)tigften meftimmungen über bie 21bgabe bon @iften in 21lJot~efen 
finb nad) obiger jß.-lB. folgenbe: @ifte bürfen abgegeben werben: I 

A. ag &jeU mittel olme weitere Gfinfd)ränfungen: auf är~tIid)e ~erorbnungen 
unb foweit geftattet (fie~e lBerorbnung bom 22. S'uni 1896) aud) im &janbberfaufe j ~iet 
aud) bom .8e~rIing unb aud) an Sfinber (fofem fid) letltere~ nid)t burd) bie !Ratur blJw. 
@efä~rIid)feit be~ lmitteI~ berbietet) (§ 16) j 

B. lJU erlaubten gewerblid)en, wirtfd)aftHd)en, wiHenfd)aftHd)en obet 
mnftIerifd)en 2wecfen: 

1. bon wem? !Rur bom @efd)äft~in~aber ober ben oon i~m ~iermit meauftragten, 
alfo ben @e~iIfen (§ 10) j 

2. an wen? 21n jßerfonen, bie af§ lJubetIäHig befannt finb, ober bie einen (nod) 
nid)t 14 ;rage alten) lJoIilJeiIid)en GftIaubniilfd)ein lJum 58elJuge oon @ift befitlen 
(§ 12 I), feineilfallil aber an srinber untet 14 S'a~re (§ 12 lII)j anbere arfen
~aItige UngelJiefermittel, aIil \YIiegenlJalJier, bürfen nur gegen ~tIaubniilfd)ein 
berabfolgt werben (§ 18 III); 

3. in weld)en @efäjien? 
a. @ifte müHen in bid)ten, feften, gut berfd)IoHenen @efäjien abgegeben werben; 

jebod) genügen für fefte, an ber .8uft nid)t lJerfIiejienbe ober berbunftenbe 
@ifte ber 21bteiIungen 2 unb 3 bauer~afte Um~üIlungen jeber 21rt, fofern 
burd) biefelben ein lBerfd)ütten ober lBerftäuben beil S'n~alteil aUilgefd)loHen 
witb (§ 14 I)j in letlterem \yaHe alfo aud) meutel bon ftäftigem jßalJietj 

b. e~ ift berboten, @ifte in ;rtinf- ober Sfod)gefäjien obet in fold)en \ylafd)en 
obet Sfrügen ablJugeben, beren \Yotm obet 58elJeid)nung bie Qlefa~r einer lBer
wed)f1ung beil S'n~alte~ mit !Ra~tung~. ober @enujimitteln ~erbeilJufü~ren 
geeignet ift (§ 15) j 

4. wie belJeicfJnet? :tlie @efäjie blJw. Um~üIlungen müHen belJeid)net fein: 
a. mit bem !Ramen beil abgebenben @efd)äfte~ (§ 14 II)j 
b. mit bem in ber 21nlage I gebraud)ten !Ramen, neben weld)em bie ortilübIid)e 

58elJeid)nung angebrad)t werben barf (§ 14 II)j 
c. mit ber 21uffd)rift ,,@ift", weld)e nur bei feften, an ber .8uft nid)t lJerfIieji. 

Iid)en ober berbunftenben @iften ber 21bteiIung 3 burd) bie 21uffd)rift "lBor
fid)t" erfetlt werben barf (§ 14 II)j 

d. bei UngelJiefermitteIn ift jeber jßacfung eine 58eIe~rung über bie mit einem 
unborfid)tigen @ebraud) berfnÜlJften @efa~ren beilJufügen (§ 18 I) j 

5. unter we1d)en fonftigen mebingungen? mei @iften ber 21bteiIungen 1 
unb 2 gegen Gfintragung inil @iftbud) unb 21uilftellung einer GfmlJfangilbefd)ei. 
nigung (@iftfd)ein). 

2) Gfin @iftbetfauf-mud) für 21lJot~efer unb :tlrogiften, ent~a1tenb bie lBotfd)riften 
übet ben &janbeI mit @iften nebft GftIäuterungen, bie Gfinfü~rungilberorbnungen ber 
GfinlJe1itaaten unb bail borfd)riftilmäjiige \yormulat lJum Gfintragen bet betfauften @ifte 
ift, ~erauilgegeben oon Dr. &j. mö tiger, in btitter 21uflage im ~etlage bon S'uIiuil6lJringer 
etfd)ienen. :tlie \yü~rung eineil @iftbud)eil irt inbeHen nur bann erforberlid), wenn @ifte 
lJum 2wecfe beil lBerfaufil borrätig ge~a1ten werben (Sf.@. 6. 6elJtember 1907, jß~. ,3tg. 
1907 !Rr. 74). 

22* 
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an technische Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- und 
Lehranstalten abgegeben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch 
geführt wird, daß der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche 
als zuverlässig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten 
gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder künst
lerischen Zwecke benutzen wollen. Sofern der Abgehende von dem 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er 
Gift nur gegen Erlaubnisschein abgeben 1). 

1) 2((5 "ag 5uberläHig oefannt" im 6inne ber ®iftberorbnung finb nur foldje 
\ßerfonen an5ufe~en, bie man bon frü~er ~er tatfädjlidj fennt, unb beren 2ubetfäHigfeit 
man auf ®tunb biefer st'enntni5 annimmt (Sf.®. 1. 91obemoer 1900, Sf.®.91. III, 6.456; 
28. 91obemoer 1904, Sf.®.91. IV, 6. 737). .sn aUen jJäUen, wo bie 2ubetfäHigfeit nidjt 
oefannt ift, mufj fidj ber {,fmVfänger burdj einen bon ber Drt5voli~eioe~ötbe aU5ge· 
fteHten {,frlauoni5fdjein legitimieren. ;3)ie5 gilt für bie ®ifte aUer brei 91Oteilungen. 
2ur 91ogaoe bon anbeten arfen~altigen llnge~iefermitteln a15 jJliegenvaViet ift jebodj 
fteg ein {,ftfauoni5]djein erforberlidj (fie~e § 18 910]. 3) . 

.sm 91n]djlufj an § 12 ber ®iftberorbnung ergingen folgenbe W'Un .• {,ftlaHe üoet 
bie 210gaoe bon 6uolimatvaftiUen an S)eoammen unb bon ®iften an 2a~ntedjnifet. 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von Sublimatpastillen an Hebammen. 
Vom 7. Februar 1905. 

Mit Rücksicht auf die Zweifel, welche über die Abgabe der Sublimatpastillen ent· 
standen sind, weise ich darauf hin, daß dafür ausschließlich die Vorschriften der Kaiser!. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften vom 24. August 1895 maßgebend sind. Danach ist die Abgabe von Sublimat· 
pastillen als Desinfektionsmittel sowohl in den Apotheken, als auch außerhalb der· 
selben in den zum Handel mit Giften berechtigten Verkaufsstellen gegen schriftliche 
Empfangsbescheinigung des Erwerbers oder seines Beauftragten gestattet. Da die 
Hebammen als zuverlässig im Sinne des § 12 der Giftverordnung anzusehen sind und 
die Sublimatpastillen ein Erfordernis ihrer Berufstätigkeit darstellen, bedarf es eines 
Erlaubnisscheines nicht . 

.sn einem {,frt bom 15 . .suni 1907 oemedte bann nodj ber illCini]tet, bafj anläfj. 
lidj ber geringen menu~ung ber 6uortmatvaftilIen ~u 6eloftmorb~wecfen "fein 91nlafj 
tJodiegt, bie 6uolimatvaftiUen ftrengeren ~erfe~r50e]djränfungen ~u unterwerfen, a15 
fie iJuröeit unterliegen." 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an 
Zahntechniker. Vom 27. Oktober 1906. 

Von seiten der Zahntechniker werden vielfach, wie sich aus ihren Ankündigungen 
ergibt, betäubende und schmerzstille,nde Mittel bei der Behandlung von Zahnkranken 
benutzt. Es besteht der begründete Verdacht, daß sie nicht selten auf unzulässige 
Weise in den Besitz der Mittel gelangen. Ich bemerke insbesondere, daß eine Liefe· 
rung von Giften aus den Gifthandlungen an die Zahntechniker für ihren 
Gewerbebetrieb nicht zulässig ist. Selbst wenn man die Verwendung der Gifte 
im Berufe der Zahntechniker als einen erlaubten gewerblichen Zweck ansehen wollte, 
so können die Zahntechniker doch nach ihrer ganzen Vorbildung nicht als hinreichend 
zuverlässig für die Anwendung der Gifte am menschlichen Körper gelten. Daher 
werden sie weder ohne weiteres von den Gifthändlern die Gifte gegen Giftschein, noch 
von den Polizeibehörden für den Bezug der Gifte zur beruflichen Verwendung einen 
Erlaubnisschein erhalten können. Auch im Wege des Großhandels dürfen ihnen Gifte 
nicht geliefert werden, da sie nicht Wiederverkäufer sind, die Abgabe der Stoffe an 
sie also sich nicht als Großhandel darstellt. 

Gegen die Zahntechniker selbst wegen der Benutzung giftiger und starkwirkender 
Stoffe vorzugehen, erscheint, abgesehen von den Fällen, wo ihre Behandlung Gesund· 
heitsschädigungen bewirkt hat, nach der Lage der Gesetzgebung und Rechtsprechung 
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Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehörde nach 
Prüfung der Sachlage gemäß Anlage III ausgestellt!). Dieselben werden 
in der Regel nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch für den 
Bezug einzelner Gifte während eines ein Jahr nicht übersteigenden' Zeit
raums gegeben. Der Erlaubnissehein verliert mit dem Ablaufe des vier
zehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern auf dem
selben etwas anderes nicht vermerkt ist2). 

An Kinder unter vierzehn Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt 
werden. 

§ 13. Die in Abteilung I und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur gegen 
schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Erwerbers verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der 
Abgebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu 
lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs zu 
versehen und zehn Jahre lang aufzubewahren. 

Die Empfangsbestätigung desjenigen, welchem das Gift ausgehän
digt wird, darf auch in einer Spalte des Giftbuchs abgegeben werden. 

Im Falle des § 11 Abs. 2 ist die Ausstellung eines Giftscheins nicht er
forderlich. 

§ 14. Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen 
Gefäßen abgegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht 
zerfließende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauerhafte 
Umhüllungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschütten oder Ver
stäuben des Inhalts ausgeschlossen wird. 

Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen Inüsscn 
mit der im § 4 Abs. I angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe 
sowie mit dem Namen des abgebenden Geschäftes versehen sein 3 ). 

nicht angängig. Denn die Verwendung giftiger Stoffe durch sie bei der Behandlung 
kranker Zähne ist nicht als Abgabe von Arzneien anzusehen (Entscheidung des Reichs
gerichts vom 16. Juni 1900 und des Kammergerichts vom 19. Juni 1899). Strafbar 
wäre nur die Abgabe giftiger oder starkwirkender Substanzen zur Verfügung ihrer 
Patienten. 

Dagegen muß ich als wünschenswert erachten, daß gegen die Händler, die den 
Zahntechnikern den Vorschriften zuwider Gifte und Arzneistoffe liefern, eingeschritten 
wird, sowohl um die begangenen übertretungen zu ahnden, wie auch um den Zahn
technikern den Bezug der Stoffe, deren Benutzung durch sie gesundheitliche Bedenken 
hat, zu erschweren. 

Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren daher, der Verwendung starkwirkender Arznei
mittel durch Zahntechniker besondere Beachtung zuzuwenden und Sorge dafür zu 
t.ragen, daß bei den amtlichen Besichtigungen von Apotheken und Drogenhandlungen 
die Revisoren ihr Augenmerk auch besonders darauf richten, ob vorschriftswidrige 
Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an Zahntechniker festzustellen 
ist. Auch wird zu erwägen sein, inwieweit die sogenannten Dental Depots als Gift
und Drogenhandlungen anzusehen und einer entsprechenden Aufsicht zu unterwerfen 
sind. 

1) 1)ie Illusftellung eines (oId)en Q:tIaubniS(d)eines mull (eHens ber \ßoIiöei. 
lieT)örbe nur bann erfolgen, ltJenn ber 91ad)fud)enbe ben 91ad)ltJeis feiner ,8uoerläffigfeH 
erbrad)t T)at (D.~.@. 20. Wlai 1904, \ßT).,8tg. 1904 91r. 43). 

2) 1)er Q:rlaubnisfd)ein bleibt Q:igentum bes Q:m~fängers. 1ll{!3 )SeltJei!3 für bas 
~orT)anbenfein besfeIben bient ber ~ermerf in ffiubrif 2 bes @iftbud)es. 

3) Q:ine beftimmte ~arbe ber !Signaturen (ltJie in § 4 für bie llluf6eltJaT)rung>3< 
gefälle) ijt für bie 2lbgabegefälle nid)t oorgeid)rieben. 
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Bei festen an der Luft nicht zerfließenden oder verdunstenden Giften der 
Abteilung 3 darf an Stelle des Wortes Gift die Aufschrift "Vorsicht" ver· 
wendet werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende 
und staatliche Untersuchungs. oder Lehranstalten genügt indessen jede 
andere, Verwechslungen ausschließende Aufschrift und Inhaltsangabe; 
auch brauchen die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen 
nicht mit dem Namen des abgebenden Geschäfts versehen zu sein. 

§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink· oder Kochgefäßen oder in 
solchen Flaschen oder Krügen abzugeben, deren Form oder Bezeich
nung die Gefahr einer Verwechslung des Inhalts mit N ahrungs- oder Genuß· 
mitteln herbeizuführen geeignet ist!). 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apo
theken finden die Vorschriften der §§ 11-14 nicht Anwendung 2). 

Besondere Vorschriften über Farben. 

§ 17. Auf gebrauchsfertige ÖI-, Harz- oder Lackfarben, soweit 
sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2-14 nicht An
wendung. Das gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form 
von Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum 
unmittelbaren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen 
Stück oder auf dessen Umhüllung entweder das Wort "Gift" beziehungs· 
weise "Vorsicht" und der Name der Farbe oder eine das darin enthaltene 
Gift erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist 3 ). 

1) § 15 ber ~etorbnung gilt, roie au§ § 16 f)erborgef)t, auel) für bie Iltbgabe bon 
@iften al§ S)eilmittel in ben IltlJoftJefen. ~ebodj beftef)t für ben IltlJotf)efer feine ~er. 
lJflidjtung, ßum S)anbberfauf bon @iften fedj§ecfige j)'lafdjen ßU berroenben, roie 
foldje burdj § 9 ber ~erorbnung bom 22. ~uni 1896 (f. l5eite 318) für bie bon einem \2{röt 
berorbneten äuflerlidjen Wittel, a1fo für bie ffießelJtut, botgefdjtieben finb (,\3.@. I5djneibc< 
mütJ1 2. ~anuar 1904, ~tJ.3tg. 1904 ~r. 16). ~enn audj runbe Webißinflafdjen finb 
nadj biefem Urteile roeber itJrer j)'orm nodj if)ter 5Seßeidjnung nadj geeignet, ßU einer 
~erroedjf1ung be§ ~nf)alt§ mit ~af)rung5< ober @enuflmitte1n Iltn1afl ßU geben. ~agegen 
berftöflt ß. 5S. bie ~erabfo1gung bon I5djroefeIfäure in einer 5Sierflafdje gegen § 15 ber 
@iftberorbnung, ba 5Sierflafdjen if)ter j)'orm ßufo1ge geeignet finb, unljeilbolle ~er· 
roedjffungen ljerboqurufen (st.@. 28. j)'ebruar 1907, ~f).3tg. 1907, ~r. 21). 

2) j)'ür bie Iltbgabe bon 0Hften al§ S)eiImitteI in IltlJotf)efen geIten bic 
§§ 11-14 ber @iftberorbnung nidjt. ~n biefer 5Seßief)ung finb biefmef)r maflgebenb bie 
§§ 1-9 ber ~orfdjriften über bie Iltbgabe ftarfroitfenber Ilttßneimitte1 in ben IltlJotf)efen 
bom 22. ~uni 1896 (f. l5eite 315). 

Iltu§ bem mlottIaut be§ § 16 gef)t iebodj beutIidj f)erbor, bafl nnr bie Iltbgabe bon 
@iften al§ S)eilmitie1 in ben IltlJotf)efen au§genommen ift, auf bie Iltbgabe bon @iften 
al§ S)eilmitte1 in ~rogenf)anb1ungen bie ~orfdjriften ber §§ 11-14 fomit Iltnroenbung 
finben; b. f). ba § 12 bie Iltbgabe bon @ift nur ßU einem geroerbHdjen, roittfdjaftIidjen, 
roiHenfdjaftlidjen ober fünftIetifdjen 3roecf (nidjt aber S)eilßroerf) geftattet, bütfen @ifte, 
audj roenn fie fonft bem freien ~erfef)r übetIaHen finb, 5 u S) eH ß ro e cf e n in ~rogenf)anb< 
fungen nidjt abgegeben roetben (st.@. 30 ~anuar 1899, 8. Wai 1899, st.@.Ilt. III, 15.451 
unb 452). ~ie Iltbgabe ß. 5S. bon dj10rfaurem stali ßum @urgeln gegen S)al§fdjmewn 
ift fomit in ~rogenf)anb1ungen unßu1äHig. 

3) ~ie j)'arben, auf roeldje fidj bie ~erorbnung beöief)t, finb im ~eröeidjni§ ber 
@lifte Wbt. 1 unb 3 genannt. rrerner ift beim ~erfeljt mit rratben ba;\l @efe~ bett. bie 
~etroenbung gefunbf)eit§fdjäblidjet j)'atben bei ber S)erfteUung bon ~af)tung$mitte1n, 
@enuflmitte1n unb @ebraudj§gegenftänben bom 5. ~uli 1887 (f. l5eite 169) ßU beadjten. 
~ie 5Seftimmungen ber @iftbetorbnung übet j)'arben finb negelt biefem @efe~e recf)t~. 
ßüItig (st.@. 28. ~uni 1909). 
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Ungeziefermittel. 
§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten 

Mittel gegen schädliche Tiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder 
Packung eine Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche 
verknüpften Gefahren beizufügen. Der Wortlaut der Belehrung kann von 
der zuständigen Behörde vorgeschrieben werden 1 ). 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von 
Quassiaholz oder Lösung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen 
Blättern von 12 : 12 cm, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Säure 
enthält und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines Toten
kopfes und der Aufschrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauer
haft versehen ist, feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf 
nur in einem dichten Umschlage erfolgen, auf welchem in schwarzer Farbe 
deutlich und dauerhaft die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegen
papier" und im Kleinhandel außerdem der Name des abgebenden Geschäfts 
angebracht ist2). 

Andere arsenhaltige Ungeziefer mittel dürfen nur mit einer in 
Wasser leicht löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abge-

3n einer jßerfügung vom 17. 3uli 1907 madjte ber ffiegAßräfibent in WHnben 
barauf aufmerf(am, "bali für ben S)anbel mit giftigen iYarben, bie in iYorm von (stiften, 
l.l5aften ober (Steinen ober in gefdjloHenen :ruben öum unmittelbaren @ebraudj fertig
gefteflt (inb, eine @iftfonae(fion erforberlidj ift." 3n gleidjem (Sinne entfdjieb ~infidjt~ 
lidj bleidjromat~altiger iYarbftifte ba5 Sf.@. unter bem 12. ~ovember 1909 (1.l5~.8tg. 1909 
~r. 97). 

1) ~ie jßer1Jflidjtung am ~eigabe von bele~renben 1illarnungen bei Illb
gabe von Unge5iefermitteln be5iel)t fidj nidjt nm auf foldje I.l5rä1Jarate, roeldje fidj felbft 
n15 @ifte im (Sinne ber Illnlage I erroei(en, fonbern auf alle 8ubereitungen, roeldje unter 
jßerroenbung eine5 in ber 21nlage I gennnnlen @ifte5 ~ergefteUt unb om jßertilgun(1 
fd)äblidjer :riere irgenb roeldjer Illrt beitimmt flnb. ~er )ffiortlaut ber ~eIe~rungen fann 
von ber 5uftänbigen ~e~örbe vorgefdjrieben werben. ~a5 ift jebodj nur vereinaeU ge
fd)e~en, (0 in ben ffiegierung5beairfen Sfönig5berg, 1illie5baben unb (Stabtfrei5 ~erlin. 

2) l\'ür ba5 ar(en~aHigc iYliegen1Ja1Jier gilt folgenbe5: Illr(en~a1tige5 l\'liegcn-
1Ja1Jier fällt unter 91bteilung 1 ber @ifte unb ge~ört ou ber 1.l50fition: "Illrfen, beHen jßer
binbungen unb 8ubereitungen, audj Illrfenfarben." (Somit muli e5 wie nlle anberen 
Q>ifte berlllbteilung 1, in ber Q>iftfnmmer b5ro. bem Q>iftfdjränfdjen ber Offi5in auf
bewa~rt l1.Jerben. Illudj bie Illbgnbc be5 iYliegen1Ja1Jier5 regelt fidj nadj ben allgemeinen 
iBeftimmungen (§§ 10-16). (Sie barf bemgemäli nur gegen Q:intragung in5 Q>iftbudl 
unb 9lu5ftellung eine5 Q>iftfdjeineiZi erfolgen. Q:in Q:r1nubniiZi[djein ift jebodj undj § 12 
nur bann crforberlidj, wenn bie baiZi \mittel er~altenbe l.l5er[on nidjt "ag 5uverläf[ig be
fannt" ift. ~aiZi im § 18 ent~altene Q>ebot: "anbete ar[en~altige Ungeoiefermittel" in 
jebem iYalle nm gegen Q:rlaubni5[djein abaugeben, beJie~t [idj, roie nui3 [einem 1illort
laut unb feiner (Stellung ~inter bem ar[en~nltigen iYliegen1Ja1Jier unfe~lbar ~ervorge~t, 
eben nur auf "nnbere" ar[en~a1tige \mittel, nidjt aber aUf ba5 l\'liegen1Ja1Jier. ~ai3 be
(tätigt audj ber nadj(te~enbe Q:rl. ber beteiligten \minifter vom 15. 3uni 1903: 

Zu der Vorschrift in dem § 18 Abs. 2 der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften wird gegenüber hervorgetretenen Zweifeln bemerkt, daß die Verabfolgung von 
arsenhaItigern Fliegenpapier nicht von der Beibringung eines Erlaubnisscheines (§ 12 
der Polizeiverordnung) abhängig gemacht werden sollte. Es hat indes nicht die Absicht 
bestanden, die Abgabe arsenhaItigen Fliegenpapiers auch von dem Erfordernis der in 
§ 13 der Polizeiverordnung für die Verabfolgung von Giften der Abteilung I und II 
vorgeschriebenen Empfangsbescheinigung auszunehmen. 

iYerner erging nodj ein \min.~Q;rL vom 10. 3uni 1907, betr. (100 1J er 5 (S dj a f-
11.J n (dj 1J u 1 ver. Q:r beftimmt, bali biefe5 1illa(dj1Julver ali3 ar(enl)altige5 Unge5iefermittel 
anaufe~en ift unb ba~er nadj § 18 Illb(. 3 ber 1.l50liöeiverorbnung über ben S)anbel mit 
@iften nm mit einer in 1illa(fer leidjt IMlidjen grünen iYarbe vermifdjt feilge~alten ob el 
\lbgegeben werben barf. 
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geben werden 1); sie dürfen nur gegen Erlaubnissehein (§ 12) verabfolgt 
werden 2). 

Strychninhaltige Ungeziefermittel dürfen nur in :Form von 
vergiftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen höchstens fünf 
Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelrot 
gefärbt ist, feilgehalten oder abgegeben werden 3). 

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamkeit ge
setzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher 
Aufsicht außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schädlichen 
Tieren, z. B. Feldmäusen, zu treffen. 

Gewerbebetrieb der Kammerjäger. 

§ 19. Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Tiere vertilgen 
(Kammerjäger), müssen ihre Vorräte von Giften und gifthaItigen Un
geziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und, 
soweit sie die Vorräte nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich führen, 
in verschlossenen Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zu
gänglich sind, aufbewahren. Sie dürfen die Gifte und die Mittel an andere 
nicht überlassen. 

§ 20. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. März 1906 in Kraft, mit 
Ausnahme der Bestimmungen über den Verkehr mit arsenhaItiger und arsen
freier Salzsäure und Schwefelsäure, die erst am 1. Juli 1906 Geltung er
langen. Alle entgegenstehenden Verordnungen, insbesondere die Polizei
verordnung vom 24. August 1895 - Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 265 - und 
die Bekanntmachung vom 16. Oktober 1901 - Min.-Bl. f. Med. usw. Angel. 
S. 263 - werden von dem gleichen Zeitpunkte ab aufgehoben. 

§ 21. Die für Apotheken über den Handel mit Giften bestehen
den weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraft4 ). 

1) ~iefe jßeftimmung beöie'f)t fief) nur auf bie jßefef)affen~eit arfcn'f)altigcr Un< 
gc&icfermitteL \Jür bie jßeöeief)nung ber 6tanbgefäjie genügt nad) einem Urteil bes 
5t'.@. bom 29. \UlJril1909 (1,j3'f).,8tg. 1909 ger. 36) bie 21ufief)rift ,,2hfenifll. Q;s ift nid)t 
erforbetfid), baji bie 21ufief)rift "grüngefärbtes \Urfenif" lautet. 

2) \lIlIe anberen arfen'f)aftigen Ungefriefetlnittef aujier \JHegenlJalJier 
bürfen bagegen nut gegen Q;rlaubnisfef)ein abgegeben werben unb müHen mit einer 
in iillaHer leief)t lösHef)en grünen \Jarbe gefärbt fein. \Uuil biejet \Jorberung ergibt fid) 
aUef), baji 6ef)tueinfurter @rün, tuenn es alil Ungeöiefermittel bienen foH, nOef) befonbers 
mit einer waHetföilHef)en grünen \Jarbe bermifef)t fein muji. ~ie jßeftimmung, baji 
arfen'f)aItige Ungeöiefermittel nur gefärbt abgegeben werben bürfen, fef)Iiejit jebod) 
buref)aU!l nief)t bie \Ubgabe bon reinem, ungeförbtem 9rrfenif fru anberen ,8wecfen 
(natürIief) gegen @iftfef)ein) auil. 

3) )Eon ftrqef)nin'f)aItigen Unge3iefermitteIn ift nur bai3 6tqef)ningetreibe 
(6trqef)ninwei3en ufw.) in ber oben angegebenen ,8ufammenfe~ung geftattet, bie \Ub< 
gabe anberer ftrqef)nin'f)aHiger Weiltel ilum ,8weue ber )Eertifgung bon Ungeiliefer ift 
berboten. ~iefe jßeftimmung beilie'f)t fief) aber nur auf ftrqef)nin<,,'f)aftige" Ungeöiefer< 
mittel, alfo ",8ubereitungen" bon 6trqef)nin, fef)Hejit ba'f)er bie \Ubgabe bon reine m 
6trt)ef)nin ilu einem erlaubten wirtfef)aftHef)cn ,8weu, wie i). jß. ilut )Eertifgung bon 
WCöufell, ffiaubi)eug u. bg1., nief)t aui3 (sr.@. 28. WCörö 1898, sr.@.2L 11, 6.317; %ed)ni[d)e 
srommiHion für ,p'f)arm. 2fngelegenf)eiten 3. 0'uIi 1900, 1,j3'f).,8tg. 1900 ger. 74). 

4) )Eotfef)riften über ben Sjanbel mit @iften finb naef) 2fuff)ebung bei3 2fn'f)allg!3 
öur lJreufiifef)en \U,pot'f)eferorbnung (f. @Seite 231) nief)t me'f)r bor'f)anben, es famt ba'f)er 
mit obigem nut gemeint fein, baj3 bie )Eorfef)riften über bie 2fbgabe ftatfwirlenber 2fqnei< 
mittel in ben 2f,pot'f)efen bom 22. 0'uni 1896 fowie bie jßeftimmungen ber 2{lJot'f)efen
petrieMorbnung nOef) weiter9in al!3 in srraft befinbfief) i)u betraef)ten finb, 
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§ 22. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, 
nach § 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Mark oder mit Haft bestraft!). 

Berlin, den 22. Februar 1906.· 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 

Der Minister des Innern. 

1. V.: v. Bischoffshausen. 

Der Minister für Handel und Gewerbe. 

1. A.: von der Hagen. 

Anlage I. 
Verzeichnis der Gifte. 

Abteilung 1.2 ) 

Akonitin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Arsen, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, auch Arsen-
farben, 

Atropin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Brucin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Curare und dessen Präparate, 
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure), 

Cyankalium, die sonstigen cyan
wasserstoffsauren Salze und deren 
Lösungen, mit Ausnahme des Ber
liner Blau (Eisencyanür) und des 
gelben Blutlaugensalzes (Kalium
eisencyanür) 3), 

Daturin, dessen Verbindungcn und 
Zubereitungen, 

Digitalin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Emetin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Erythrophlein, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure), 
Homatropin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Hyoscin (Duboisin), dessen Verbin

dungen und Zubereitungen, 
Hyoscyamin (Duboisin), dessen Ver

bindungen und Zubereitungen, 
Kantharidin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 

1) IJ(Uf @runb bicjei3 ':l3aragralJf)en fönnen nael) einem Urteil bei3 sr.@. bom 
6. Wtai 1907 (\j3f).2tg. 1907 snr. 39) auel) bie ~um ~anbef mit @iften nid)t bcfugten 
':l3erfonen beftraft werben, wenn jie gegen bie )8eftimmungen ber @iftIJerorbnun\1 bcr. 
ftonen. ~oraui3fe~ung für bie IJ(nwenbbarfeit ber @iftbcrorbnung ift nur, ban ein ge
!1Jerbi3mäniger @ifff)anbel borliegt. Ilfnbernfalli3 tritt § 367, 3 @)tr.@.)8. ein. snacf) einem 
flJätcren Urteil bei3 sr.@. bom 28. ~uni 1909 be~ie'f)en fiel) inbefjen ber § 367, 5 !Str.@.)8. 
unb bie Wtinifterialpoli~eiberorbnung betr. ben .\)anbel mit @iften nur auf ben befugten, 
b. f). fonöeffionierten @iftf)anbel. ~iegt ein uubefugter ~anbel bieier IJ(rt bor, fo greift 
§ 367, 3 @)tr.@.)8. \j3fa~. 

2) ~ür bie @ifte ber IJ(bteilung 1 giH folgenbei3: 
lJ(ufbewaf)rung: mit lJ(ui3naljme bon \j3ljOi3jJljor im @iftfel)ranI bffw. ber @ift. 

fammer. 
21bgabe: gegen @iftfdjein unb (i;intragung ini3 @iftbudj, bei nidjt ali3 &uberIiiflig 

befannten \j3erfonen fowie bei anbeten arjenqaftigen l1nge5iefermitteln ali3 ~liegcn. 
jJajJier aunerbem nur gegen (i;rIaubnii3fdjein. 

3) ~er Wtinifter ber Wteb.<lJ(nge!egenljeiten ljat ljierBu unter bem 12. ~uni 1908 ent· 
fdjieben, ban ffiljobanammonium unb ffiljobanfaHum &U ben @iften im !Siunc ber 
\j3oli5eüJetorbnung bom 22. ~ebtuar 1906 übet ben ~anbe! mit @iftcn nidjt geljöten. 
~n IJ(bteilung 1 ber \j3oliffeilJerorbnung finb nur bie C!:t)anwafjetftoff]äure unb beten !Salöl' 
aufgenommen, bie ffiljoban< ober !Sulfoct)anfäure fieHt aber eine anDere djemifdje ~er· 
pinbung bar unb ifi audj nidjt in 2fbteilung 2 ober 3 ber @iftjJoli5eiberorbnung aUfgefü9rt. 
-' . ' , , -' 
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Kolchicin,~dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Koniin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nikotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nitroglycerinlösungen, 
Phosphor (auch roter, sofern er 

gelben Phosphor enthält) und die 
damit bereiteten Mittel zum Ver
tilgen von Ungeziefer, 

Physostigmin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Pikrotoxin, 
Quecksilberpräparate, auch Farben 

außer Quecksilberchlorür (Kalo
mel) und Schwefelquecksilber (Zin
nober)l), 

Salzsäure, arsenhaltige 2), 
Schwefelsäure, arsenhaltige 2), 
Skopolamin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Strophanthin, 
Strychnin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, mit Ausnahme von 
strychninhaltigem Getreide, 

Uransalze, lösliche, auch Uran-
farben, 

Veratrin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Abteilung 2.3 ) 

Acetanilid (Antifebrin), 
Adoniskraut, 
Aethylenpräparate, 
Agaricin, 
Akonit-extrakt, -knollen, -kraut, 

-tinktur, 
Amylenhydrat, 
Amylnitrit, 
Apomorphin, 
Belladonna-blätter, -extrakt, -tink~ 

tur, -wurzel, 

Bilsen-kraut, -samen, Bilsenkraut
extrakt, -tinktur, 

Bittermandelöl, blausäurehaltiges, 
Brechnuß (Krähenaugen), sowie die 

damit hergestellten Ungeziefer
mittel, Brechnuß-extrakt, -tink-
tur, 

Brechweinstein, 
Brom, 
Bromäthyl, 
Bromalhydrat, 

1) )fiä1)renb bie @iftberorbnung an anberen 6teHen (fo bei ben meiftclt @iften ber 
91bteilung 1) aud) bie 2ubereitungen ober (wie bei @ummi·@utti, \j3aralJ1)cn~lenbiamin u. a.) 
bie ~öfungen ber @ifte mit einbegreift, nennt fie 1)ier nur "OuedfilberlJrälJarateU , )vor· 
untcr nad) § 1 nur d)emifd)e \j3rälJarate öU berfte1)en linb. (g ift bei31)aIb ftreitig geworben, 
ob 6ubli matlJaftillen unb 6ubli matIil\ungen, bie nur ,,3ubereitungenU bei3 Oued. 
filbcrlJrälJaratci3 6ublimat finb, unter bie@iftberorbnung faHen. 6ublimatlJaftillcn finb 
jcbod) i1)rei3 1)o1)en 6ublimatge1)altei3 \vegen öweifelloi3 bcn "OuedfilberlJrälJaratenU im 
6hme ber lBerorbnung gleid)öuftellen. 6d)wäd)ere 6ublimatlölungen \verben abcr nad) 
bcm )fiortlaut ber lBerorbnung bon biefer nid)t betroffen. @leid)ei3 gilt nad) einem Urteil 
bc~ St@. bom 6. 6elJtember 1907 (\j31).3tg. 1907 \lCr. 91) für graue 6aIbe, ba fie nid)t ein 
DucdfilberlJrälJarat, fonbern nur bie 3nbereitung einei3 fold)en ifi. 

2) Anmerkung: Salzsäure und Schwefelsäure gelten als arsenhaltig, wenn 1 ccm 
der Säure, mit 3 cem Zinnchlorürlösung versetzt, innerhalb 15 Minuten eine dunklere 
Färbung annimmt. 

Bei der Prüfung auf den Arsengehalt ist, sofern es sich um konzentrierte Schwefel
säure handelt, zunächst 1 ecm durch Eingießen in 2 eem Wasser zu verdünnen und I eem 
von dem erkalteten Gemische zu verwenden. Zinnchlorürlösung ist aus 5 Gewichts
teilen kristallisiertem Zinnehlorür, die mit I Gewichtsteile Salzsäure anzurühren und 
vollständig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu sättigen sind, herzustellen, nach dem 
Absetzen durch Asbest zu filtrieren und in kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, 
möglichst angefüllten Flaschen aufzubewahren. 

3) \Jür bie ®ifte ber Wb teilung 2 gilt folgenoe5: 
Wufbewa1)rung: bon anberen )fiaren getrennt, \ucber über nod) unmittelbar 

neben Wa1)rungs. ober @enußmitteln. 
Wbgabe: gegen @iftld)ein uno ~intragung ini3 @iftbud), bei nid)t a15 ßUberli\fiig 

befannten \j3er!onen aujietbem nut gegen ~rlaubnii:l!d)ein. . 
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Bromoform, 
Butylchloralhydrat, 
Calabar-extrakt, -samen, -tinktur, 
Cardol, 
Choräthyliden, zweifach, 
Chloralformamid, 
Chloralhydrat, 
Chloressigsäuren, 
Chloroform, 
Chromsäure, 
CocaIn, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Convallamarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Convallarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Elaterin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Erythrophleum, 
Euphorbium, 
Fingerhut-blätter, -essig, -extrakt, 

-tinktur, 
Gelsemium-wurzel, -tinktur, 
Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft, 

(Laktukarium), 
Giftsumach-blätter, -extrakt, -tink

tur, 
Gottesgnaden-kraut, -extrakt, -tink

tur, 
Gummigutti, dessen Lösungen und 

Zubereitungen, 
Hanf, indischer -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Jalapen-Harz, -knollen, -tinktur, 
Kirschlorbeeröl, 
KodeIn, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Kokkelskörner, 
Kotoin, 
Krotonöl, 

Morphin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

N arceIn, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

N arkotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nieswurz (Helleborus) grüne, -ex
trakt, -tinktur, -wurzel, 

Nieswurz (Helleborus) schwarze, ex
trakt, -tinktur, -wurzel, 

Nitrobenzol (Mirbanöl), 
Opium und dessen Zubereitungen 

mit Ausnahme von Opiumpflaster 
und -wasser, 

Oxalsäure (Kleesäure) sog. Zucker-
säure), 

Paraldehyd, 
Pental, 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Sabadill-extrakt, -früchte, -tinktur, 
Sadebaum-spitzen, -extrakt, -öl, 
Sankt Ignatius-samen, -tinktur, 
Santonin, 
Scammonia-Harz, (Scammonium)

wurzel, 
Schierling (Konium)-kraut, -extrakt, 

-früchte, -tinktur, 
Senföl, ätherisches, 
Spanische Fliegen und deren \\'ein

geistige und ätherische Zuberei
tungen, 

Stechapfel-blätter, -extrakt, -samen, 
-tinktur - ausgenomnlen ZUln 
Rauchen oder Räuchern -, 

Strophanthus-extrakt, -samen, -tink-
tur, 

Strychninhaltiges Getreide 1), 
Sulfonal und dessen Ableitungen, 
Thallin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 

1) ~ie )Be5eid)nung 11 Qliftl) afer 11 unb 11 Qliftl1Jeii}en 11 füt fttt)d)ninl)aHigei3 Qle~ 
treibe ift nad) einem 9Jhn.~)Befd)eib von 1899 angemein üblid) unb batf bei3l)alb aud) 
bei ber (,I;inttagung in bas Qliftbud) angel1Jenbet l1Jetben. 

Ubet bie 2rufbel1Jal)tung unb ®ignierung von fttt)d)ninl)altigem Qletteibc 
erging nad)ftel)enbet 9J(in.~(,I;d. vom 9. mtober 1908: 

Auf die Anfrage vom 30. September d. Js. erwidere ich, daß strychninhaltiges 
Getreide ein Gift der A:bteilung 2 aus Anlage I zur Landespolizeiverordnung vom 
22. Februar 1906 über den Handel mit Giften ist, demnach rot auf weiß zu bezeichnen 
und nicht in der Giftkammer, sondern nach Art der in gleicher 'Weise bezeichneten 
Arzneimittel in den Apotheken vorsichtig und von den harmlosen Stoffen getrennt 
aufzubewahren ist. Die Abgabe strychninhaItigen Getreides hat den Vorschriften 
der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften gemäß zu erfolgen. 
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Urethan, I Wasserschierling-kraut, -extrakt, 
Veratrum (weiße Nieswurz) -tinktur, . Zeitlosen-extrakt, -knollen, -samen, 

-wurzel, i -tinktur, -wein. 

Abteilung 3.1 ) 

Antimonchlorür, fest oder in Lösung, 
Baryumverbindungen außer Schwer-

spat (schwefelsaurem Baryum) 2), 
Bittermandelwasser , 
Bleiessig, 
Bleizucker, 
Brechwurzel (Ipecacuanha) -extrakt, 

-tinktur, -wein, 
Farben, welche Antimon, Baryum, 

Blei, Chrom, Gummigutti, Kad
mium, Kupfer, Pikrinsäure, Zink 
oder Zinn enthalten, mit Aus
nahme von: Schwerspat (schwe
felsaurem Baryum), Chromoxyd, 
Kupfer, Zink, Zinn und deren 
Legierungen als Metallfarben, 
Schwefelkadmium, Schwefelzink, 
Schwefelzinn (als Musivgold) Zink
oxyd, Zinnoxyd, 

Goldsalze, 
Jod und dessen Präparate, ausge

nommen zuckerhaltiges Eisenjo
dür und Jodschwefel, 

Jodoform, 
Kadmium und dessen Verbindungen, 

auch mit Brom oder Jod, 
Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile, Kaliurn
hydroxyd enthaltend, 

Kalium, 
Kaliumbichromat (rotes chromsaures 

Kalium, sogenanntes Chromkali), 
Kaliumbioxalat (Kleesalz), 
Kaliumchlorat (chlorsaures Kaliunl), 
Kaliumchromat (gelbes chromsaures 

Kalium), 
Kaliumhydroxyd (Ätzkali), 
Karbolsäure, auch rohe, sowie ver

flüssigte und verdünnte, in 100 
Gewichtsteilen mehr als 3 Ge
wichtsteile Karbolsäure enthal
tend, 

Kirschlorbeerwasser, 
Koffein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Koloquinthen-extrakt, -tinktur, 
Kreosot, 
Kresole und deren Zubereitungen 

(Kresolseifenlösungen, Lysol, Ly
sosolveol. usw.) , sowie deren Lö
sungen, soweit sie in 100 Gewichts
teilen mehr als ein Gewichtsteil 
der Kresolzubereitung enthalten 3), 

Kupferverbindungen, 

1) iYür bie <Mifte ber IRflteiIung 3 gilt folgenbe~: 
91 u fb ero a~rung: bon anbeten )fiaren getrennt, roeber übet nodj unmittelbar 

neben 91a~tUng~~ ober <Menußmitteln. 
IRbgabe: o~ne <Miftidjein unb o~ne 0;intragung in~ <Miftbudj, bei nidjt al~ 3Ubet

läHig befannten \ßetionen aber nur gegen 0;tlaubni~idjein. 
2) mit ialpeterfaurem jSart)t getränfter <Mi ftro ei5en ge~ört a15 jSatt)umberbin< 

bung &U ben <Miften bet IRflteiIung 3 (~.<M. 16. Sanuar 1899, ~.<M.2L 11, 1S.351). 
3) ,8u ben ~refol&ubereitungen ge~ören aUßer ben in bet ~etotbnung felbf! 

genannten in$befonbere nodj folgenbe \ßtäparate: jSacill01, jSaoat01, a:teHum, 0;nterol, 
<Metmol, ~reramin, ~reiapol, ~refin, ~reioHn, ~teit)lol, ~reit)1iäure, Liquor desinfectans, 
2t)iit01, 2t)iopaft, metafalin, \ß~enolin, lSapofarbol, lSapofreiol, lSaprol, lSolutol, lSolbeol, 
:trifteiol, :ttifreio1amin. 

~reiolieifenlöiungen ge~ören o~ne 1R1l~na~me &u ben <Miften, im lSinne ber 
<Miftpo1i3eiberorbnung. 0;$ fommt nidjt barauf an, ob iic in 100 <Mcroidji$teilen met)r 
al>3 einen <Meroidji$tcil .\freiol&ubereitung ent~alten, ba le~tere 1R1l>3na~me nur für bic 
2öfungen oon foldjen Sfr~fol&ubereitungen in jSetradjt fommt (~.<M. 28. i)eobember 1907, 
\ß~.,8tg. 1907 91r. 99). Uber bie für bie beionberen ,8roecfe 1m Sjcbammcn beftimmte 
Sheiolfeife f. lSeite 349. 

Irreolin ift nadj einem min.~0;rI. bont 6. IRpriI 1906 nid)t 015 stre[o13Ubeteitnng 
an3ufe~en. )Dieiet 0;tl. lautet: 

Der Handel mit Creolin wird durch die Bestimmungen unserer Polizeiverordnung 
vom 22. Febru/lr 1906 .Über den Handel mit Giften nicht betroffen. 
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Lobelien-kraut, -tinktur, 
Meerzwie bel- extrakt, - tinktur, 

-wein l ), 

Mutterkorn-extrakt (Ergotin), 
Natrium, 
N atriumbichromat, 
Natriumhydroxyd (Atznatron, Sei-

fenstein), 
Natronlauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile Natrium
hydroxyd enthaltend, 

Paraphenylendiamin, dessen Salze, 
Lösungen und Zubereitungen, 

Phenazetin, 
Pikrinsäure und deren Verbindun

gen, 
Quecksilberchlorür (Kalomel), 

Salpetersäure (Scheidewasser), auch 
rauchende, 

Salzsäure, arsenfreie 2), aueh ver
dünnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 15 Gewichtsteile wasser
freie Säure enthaltend, 

Schwefelkohlenstoff, 
Schwefelsäure, arsenfreie 2), auch 

verdünnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 15 Gewichtsteile Schwe
felsäuremonohydrat enthaltend, 

Silbersalze, mit Ausnahme von Chlor
silber, 

Stephans (Staphisapria) -körner, 
Zinksalze, mit Ausnahme von Zink

karbonat, 
Zinnsalze. 

:Die 2rnlagcn II, III unb IV, ent1)aItenb bie 9J(ufter für baß CS:Iiftfmdj, beu 
Q;r1auonii3fdjein lJum Q;ttoeto bon CS:Iift unb ben CS:Iiftfdjein, finb 1)iet nidjt mit aoge< 
btucU. )Borfdjtifti3mäjiig eingetidjtete CS:I if t 0 üdj er, in benen audj bet lffiortfaut bei3 
Q;dauonii3fdjeinCi3 Bum Q;rroeto bon CS:Iift unb ber lffiortlaut beß CS:Iiftfdjeinei3 angegeben 
ift, filtb eoenfo roie ~ormufare für biefe !5djcine im )BetIage bon 0ufiuß !51Jringer in 
5BetHn etfdjienen. 

Kresolseife für Hebammen. 

Über ein &u ben @iften ber @ifttJerorbnung gef)örenbe~ \ßrälJarat, eine 
für bie IllnltJenbung in ber S)ebamm.enlJra!i~ beftimmte Shefolfeife, erging eine 
befonbere ~erorbnung be~ W1ebAminifter~, bie im Illnfd)!uß an bie (ljiftberorbnung 
f)ier ltJiebergegeben fei. 

Min.-Erl. vom 19. Oktober 1907. 

Nachdem die angeordneten Untersuchungen ein Kresolseifenpräparat 
ergeben haben, welches dem Lysol nicht allein in den allgemeinen Eigen
schaften gleichwertig, sondern in bezug auf seine desinfizierende Wirkung 
noch überlegen ist, bestimme ich in Abänderung der §§ 109, 113 Ziff. 7-10 
und 194 Ziff. 11, sowie auch der sonstigen Bestimmungen des Hebammen
Lehrbuchs (Ausgabe 1905), daß an Stelle des Lysols von nun an die "Kresol
seife" der nachstehenden Vorschrift gemäß seitens der Hebammen zur 
Anwendung gelangt. 

"Die Kresolseife" wird hergestellt, indem 60 Teile Leinöl im Wasser
bade in einem geräumigen lose verschlossenen Glaskolben erwärmt und 
dann unter Umschütteln mit einer Lösung von 12 Teilen Kaliumhydroxyd 
in 30 Teilen Wasser und 6 Teilen Weingeist versetzt werden. Die erhaltene 
Mischung wird bis zur vollständigen Verseifung weiter erwärmt, worauf 
100 Teile eines Kresols vom Siedepunkt 199-204 Grad hinzugefügt werden. 
Die hieraus hervorgehende Flüssigkeit muß klar und gelbbraun sein. 

Ich ersuche, den Apothekern des dortigen Bezirks eine Mitteilung 
dieser Vorschrift zu machen und sie zu veranlassen, einen genügend großen 

l) 9J( e C t 3 ro i e 0 e I in !5uoftan~ ge1)ött nidjt 3u ben CS:Iiften bet CS:Iiftbetotbnung. 
Bettete f1Jridjt nut bon bem Q;!traft, ber :tinftur unb beut lffiein ber 9J(eeqroiebef (st'.CS:I. 
30. 9f1Jti! 1908, 1;ß1).3tg. 1908 I)1t. 38). 

2) Anmerkung: Siehe Anmerkung zu Abteilung I. 
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Vorrat des neuen Präparats herzustellen und vorrätig zu halten, sowie hUl' 

dieses Präparat an die Hebammen abzugeben l ). 

Ferner ersuche ich ergebenst, die Kreisärzte mit entsprechender An
weisung zu versehen und auch den Arzten des Bezirks in geeigneter Weise 
Kenntnis zu geben, insbesondere aber auch den Hebammen eine ent
sprechende Eröffnung und die Weisung zukommen zu lassen, die Kresol
seife, welche zurzeit im Handel nicht erhältlich, bis auf weiteres aus den 
Apotheken zu beziehen. Die Hebammen haben in Abänderung des § 194 
Ziff. II des Hebammen-Lehrbuches an Stelle des Lysols eine Flasche mit 
100 g "Kresolseife" mit der Aufschrift "Vorsicht! Kresolseife! Nur ge
hörig verdünnt und nur äußerlich zu gebrauchen!" in ihrer Tasche mit
zuführen. 

~ie strefoIfeife für S)ebammen fällt a15 strefoIäubereitung unter bie @ifte 
ber m-bteiIung 3 be5 meqeid)niffe5 ber @ifte, unb e5 geIten für fflre m-bgabe banad) 
IebigIid) bie gIeid)en )8eftimmungen tvie für bie @ifte biefer m-bteiIung. ~a 
bie S)ebammen nad) bem 0:r1. bom 7. iJebruar 1905 (f. @leite 340) a15 äUber. 
läffig im @linne bon § 12 ber @iftberorbnung anäufef)en finb, bebarf e5 öur 
2Higabe ber strefolfeife an fie eine5 0:rlaubni5fd)eine5 nid)t. 

Zulassung zum Gifthandel. 

~urd) bie \13oIiäeiberorbnung bom 22. iJebruar 1906 ift bie m-u5übung be5 
@iftflanbeI5 unb ölUar fOlUof)I innerf)alb ber m-tJotf)efen lUie in ben übrigen @ift~ 
f)anbIungen erfd)ötJfenb geregeU. 9Cid)t betüf)rt bon ber merorbnung ift aber 
bie iJrage ber ,8ulaHung äum @iftf)anbe1. S)ietüber beftef)t eine meif)e befonberer 
)8eftimmungen, bie aIferbing5 nur für ben @iftf)anbeI auaerf)alb ber m-tJotf)efen 
in )8etrad)t fommen, ba ber m-tJotf)efer auf @runb feiner )8etrieMbered)tigung 
aud) 5um mertrieb ber @ifte of)ne lUeitere5 bered)tigt ift. ~ie @etu.D. für ba~ 
~eutfd)e meid) f)at e5 im § 34 (f. @leite 8) ben 2anbe§regierungen überlaffen, 
lJoqufd)reiben, "baa ßum S)anbel mit @iften befonbere @enef)migung erforber. 
lid) ift. /J ~ie5 ift für bie äUeren @ebiet5teile bon \13reuaen gefd)ef)en in ber m-H~ 
gemeinen \13reuaifd)en @etuerbeorbnung lJom 17. 0anuar 1845 in ber iJaffun\1 
ber 9CobeIfe lJom 22. 0uni 1861 (\13r.@.@l. @l. 441). 

Preußische Gewerbeordnung. Vom 22. Juni 1861. 

§ 49 Abs. 1. Denjenigen, welche Gifte 2) feilhalten 3) ... wollen, ist der 
Beginn des Gewerbebetriebes erst dann zu gestatten, wenn sich die Be-

1) 0n einem weiteten Q:tL bom 3. :tJc3cmbet 1908 bemetft inbeffen bet Wliniftet, baa 
bie SfontroHunterfudjungen übet bie burdj Q:tlafi bom 19. mtobet 1907 in bie ~ebammen. 
lJta!if3 eingefülJrte Sfrefolfeife etgeben lJaben, "baa bie auf3 ben 2{lJotlJefen beöogenen, 
angeblidj nadj ber ~otfdjrift bef3 genannten Q:t!aHef3 lJergefteIlten Sftefolfeifen fein ein· 
lJeitIidjef3 ~tälJatat batfteHen, fonbern fowolJl in ilJtem flJeöififdjen @ewidjt, a!§ audj in 
ilJrer bafterientötenben )ffiidfamfeit boneinanbcr abweidjen. 9!udj lJat fidj lJetaUf3geftent, 
baf:; entgegen ben bem genannten Q:t1af:; öugrunbe gelegten Unterfudjungf3ergebniHen über 
bie :tJesinfeftionf3ftaft bet borgefdjriebenen Sfrefolfeife bie :tJei3infeftioni3fraft jener aui3 
ben 2{lJotlJefen entnommenen ~roben in ben nicbrigen ~öfungi3fon3enttationen lJinter 
berjenigen bei3 B~fo!§ i'rurücfftelJt.1I :tJie 2{lJotlJefer werben bei3lJalb erneut öU einet forg. 
fältigen ~rüfung barüber betanlaat, ob bie abgegebene Sfrefolfeife ben ~otfdjriften bei3 
genannten Q:daHei3 entflJtidjt. 

2) Unter ßliften" im @iinne biefer iBeftimmung finb nur bie in IJInfage I ber ~lift< 
lJolt3eiberorbnung bom 22. ~ebruar 1906 (f. ®eite 345) genannten ~rogen, ~rälJatate unb 
2ubereitungen 5u berftelJen (Sf.@. 30. 2{lJriI 1908, ~lJ.2tg. 1908 inr. 38). 

3) inadj biefe! gefe~lidjen @runblage ift, wie bai3 Sf.@. am 4. 0uli 1898 (Sf.@.2{. H, 
15.326) entfd)ieben lJat, ber @rof:;IJanbel mit @iften, fofern er mit einem ,,~eil, 



Zulassung zum Gifthandel. 3:11 

hörden 1 ) von ihrer Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten 
Gewerbebetrieb überzeugt haben 2 ). 

%ür bie neu erroorbenen 2anbe~tei1e ®cf)le~roig.~olfiein, ~annotJer unb 
.~effen~9Caffau, für roe1cf)e bie ~reuflifcf)e @ero.D. nicf)t tJöHige @ültigfeit erlangt 
gat, ifi bie Sfon3eHion~1Jf1icf)tigfeit be!3 @iftganbe1~ burcf) befonbere ~o1i3ei· 
tJerorbnungen ber Dber1Jräfibenten eingefü'f)rt roorben, roe1cf)e lauten: 

Provinz SChleswig-Holstein. P.V. vom 5. Juli 1898 und 6. Januar 1902. 
§ 1. Zum Handel mit Giften, soweit derselbe nicht in Apotheken 

betrieben wird oder als Großhandel anzusehen ist, ist die zuvorige Ge
nehmigung des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Stadtausschusses, in 
den einem Landkreise angehörigen Städten von mehr als 10 000 Einwohner 
des Magistrats erforderlich: 

§ 2. Als Gifte im Sinne dieser Polizeiverordnung gelten die in dem 
nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Drogen, chemischen Präparate und 
Zubereitungen 3). 

§ 3. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß dem Nachsuchenden die für den 
beabsichtigten Handel erforderliche Zuverlässigkeit fehlt. 

Provinz Hannover. P.V. vom 24. Mai 1898 und 18. März 1902. 
§ 1. Die Berechtigung zum Handel mit Giften und gifthaItigen Waren 

außer in Ausübung des Apothekergewerbes ist, soweit der Verkauf nicht 

~alten" nicf)t berbunben ift, nicf)t fonöeffioll~\JfJicf)tig. jßon einem \yeil~alten famt nad! 
einem roeiteren Urteile be~ still. bom 3. Sej.Jtembet 1907 (~~.3tg. 1907 ~(r. 74) nur 
banlt bie ffiebe feilt, roeltn )fiarelt in einem ffiaum 3um jßerfauf bereit gefteHt ]inb ober burd) 
\.j.llafate b.atauf ~ingeroiefen roirb, bafl geroiHe )fiaren 3um jßerfauf bereit ge~alten roerben. 

1) fiber Wnträge auf (§rteilung ber illiftfon3eHion befcf)lieflt nacf) bem 3u~ 
ftänbigfeit~gefe~ l.Jom 1. Wuguft 1883 (§ 114) ber Sfreii:HStabt~)Wu§fcf)ufl, b3ro. in ben 
3U einem 2anbfreife ge~örigen Stäbten mit me~r a{§ 10 000 (§inroof)nern ber Wlagifttat 
(1. \yuflnote 1 auf Seite 7). 

2) ~ie (§rteilung ber illiftfolt5eHion barf in ~reuflen nut bann berfagt roerben, roenn 
e~ bem illeroerbetreibenben an ber erforberlicf)en 3uberläffigfeit feW, nicf)t aber roeH 
feilt ~ebürflti~ bor~anben jei. (§ine ~rüfung ber ~ebürfltii3frage ift in ber vreu\iifcf)en 
illeroerbeorbnung bom 17 . .;Januar 1845 nicf)t borgefe~en (~e3irf§au§fcf)ufl W1erfeburg 
27 . .;Juni 1902, ~f).3tg. 1903 mr. 4; ~e3irf§aui3fcf)uf, ~romberg 28. Se\Jtember 1906, 
~~.3tg. 1907 mr. 30). 

~ie vreuflifcf)e Wu§fü~rultg5anroeifung 3ut ffieicf)i:l~illero.D. tJom 1. W1ai 1904 befagt 
l)ier5U in mr. 50: 

Im früheren Geltungsbereiche der Preuß. Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 
darf gemäß § 49 a. a. O. der Gifthandel nur von denjenigen betrieben werden, von deren 
Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb sich die Behörden 
vorher überzeugt haben. Zu diesem Zwecke kann dem Antragsteller, sofern er nich t 
die Approbation als Apotheker besitzt, die Beibringung eines Zeugnisses des 
Kreisarztes darüber aufgegeben werden, daß er die zur Erkennung und. vorschrifts· 
mäßigen Behandlung der betreffenden Gifte und gifthaitigen Stoffe erforderliche Sach· 
kenntnis besitzt. 

mä~ere Wltroeifungen für bie ~rüfung bon ~erfonen, roe1cf)e bie illenef)migung 
3um illiftf)anbel nacf)fucf)en, entf)äH § 56 ber neuen ~ienftanroeifung für bie Sfrei§~ 
äqte (1. Seite 216). W1i! ~e5ug ~ierauf befagt ein gemeinfamer 9JHltA~rL bom 
7 . .;Januar 1910: "Soroei!bie Sfrei§~ unb Stabtau!3fcf)üffe bul.Jon nocf) nicf)t illebraucf) 
macf)cn, roirb if)nen unter Sjinroei§ aUf bie )fiicf)tigfeit bei:l Umftanbe§, bafl nur 3U· 
uerläffigctt unb facf)funbigen ~erfonen ber illiftf)anbeI erlaubt roirb, naf)e 5ll legen 
fein, bafl fie bie ~rüfung ber WntragfteIIer angemein 5Ut: Q3ebingung mucf)en." 

3) ~us jßer5eicf)nis entf~ricf)t bemjenigen ber ~AS. übet ben .l)anbeI mit illiften. 
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ausschließlich an Wiederverkäufer stattfindet, von einer besonderen Er
laubnis des Kreis-(Stadt-)Ausschusses abhängig. Dieselbe darf nur an 
Personen erteilt werden, welche in Beziehung auf den beabsichtigten Ge
werbebetrieb für zuverlässig zu erachten sind. 

Bei Erteilung der Erlaubnis ist auszusprechen, auf welche Gifte oder 
auf welche Klassen von Giften sich dieselbe erstreckt. 

Als Gifte und gifthaltige Waren im Sinne dieser Polizeiverordnung 
gelten die in Anlage I der Polizeiverordnung der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, des Innern und für Handel und 
Gewerbe über den Handel mit Giften, vom 24. August 1895 1 ) aufgeführten 
Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen, und die später etwa 
erfolgenden Ergänzungen dieses Verzeichnisses. 

§ 2. Die Genehmigung (§ 1 Abs. 2) darf nur zum Verkauf von solchen 
Giften und gifthaItigen Waren erteilt werden, welche nicht nach der Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380)2), sowie den hierzu etwa 
noch ergehenden Ergänzungsbestimmungen ausschließlich in Apotheken 
feilgehalten werden dürfen. 

Provinz Hessen-Nassau. P.V. vom 20. April 1899 und 23. Mai 1902. 
§ 1. Das Feilhalten und der Verkauf der in der Anlage I der Polizei

verordnung der Herren Minister für Handel und Gewerbe, der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des Innern vom 24. August 
1895 1 ) aufgeführten und der in etwaigen Nachträgen zu jener Polizei
verordnung noch aufzuführenden Gifte ist außer den Apothekern nur den
jenigen Personen gestattet, die hierzu eine besondere Genehmigung er
halten haben. Diese Vorschrift findet auf den Großhandel mit Giften keine 
Anwendung. 

§ 2. über Anträge auf Erteilung der Genehmigung zum Feilhalten 
und Verkauf der im § 1 bezeichneten Gifte beschließt der Kreis-(Stadt-) 
Ausschuß, in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 
10000 Einwohnern der Magistrat. 

§ 3. Die um die Genehmigung nachsuchenden Personen müssen durch 
ein nicht über vier Wochen altes Zeugnis ihrer Ortspolizeibehörde ihre 
Volljährigkeit, Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit nachweisen. 

)!Sie bie Q;rteilung ber @iftfonöef)ion oon bem Wad)lUeife ber 2uoedäffig
feit ab'f)ängig ifi, fo fann fie aud) fjJäter, lUenn aU5 Sjanblungen ober Unter· 
laffungen ber imangel ber erforbedid)en 2uoerläffigfeit er'f)eHt, lUieber & u rü d· 
genommen lUerben. lEgt 'f)ietüber § 53 ber @elU.D. (®eite 13). 

Q;ine UberlUad)ung be5 @ift'f)anbe15 aufler'f)alb ber 2l:jJot'f)efen 
finbet fiatt einmal burd) Sfommiffare ber Drt5jJo1i&eibe'f)örbe auf @mnb ber 
~Rin.·Q;d. oom 22. 'Ile&ember 1902 unb 13. ~anuar 1910 (f. ®eite 54) unb &lUei. 
ien5 burd) bie Sfrei5är&te auf @mnb be~ § 54 ber 'IlienfianlUeifung für bie Sfrei~· 
äqte (1. ®eite 216).~m 2l:nfd)lufl an biefe lBeftimmungen erging nad)fte'f)enber Q;dafl 
ber iminifier ber imebiöinafangefegen1)eiten, be5 ~nnern unb für Sjanbef unD 
@elUerbe: 

Min.-Erl., betr. die Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte. 
Vom 17. April 1903. 

Der Erlaß vom 18. Juli 1896 bestimmt zur Sicherung des Vollzuges 
der Anordnungen der Polizeiverordnung vom 24. August 1895 über den 

1) 3'e~t I,ßAß. born 22. ~ebruat 1906 (f. !Seite 336). 
2) !S. !Seite 47. 



Apothekenrevisionsanweisung. 

Handel mit Giften, daß in Zwischenräumen von etwa zwei Jahren unver
mutete Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte statt
zufinden haben. Nach den §§ 54 und 55 der Dienstanweisung für die Kreis
ärzte vom 23. März 1901 liegt jetzt dem Kreisarzte die überwachung des 
Handels mit Giften unter Beobachtung der vorbezeichneten Polizeiverord
nung ob. Das Ergebnis der von dem Kreisarzte abgehaltenen Revisionen 
gelangt durch die alljährlich zu erstattenden Gesundheitsberichte zur 
Kenntnis der Zentralinstanz. 

Die angeordneten anderweiten Besichtigungen der Lagerräume und 
Verkaufsstätten für Gifte erscheinen hiernach nicht mehr erforderlich, zu
mal für dieselben durch meinen, des unterzeichneten Ministers der Medizinaf
angelegenheiten, ergangenen Erlaß vom 22. Dezember 1902 entsprechend 
gesorgt ist 1). Die Bestimmungen des eingangs gedachten Erlasses vom 18. Juli 
1896 werden daher hiermit aufgehoben. 

XVIII. Besichtigung der Apotheken. 
~ie @tunbfä~e, nacf) benen bie 2rtJ0tqefenretJifionen erfolgen, finb nieber< 

gelegt in nacf)fteqenber m-nttJeifung be~ WCinifter~, bie &ugleicf) mit ber ie~t geUenben 
~{tJotfJefenbetrieb5orbnung erlaffen ttJurbe. 

Anweisnng für die amtliche Besichtignng dei' Apotheken. 
Vom 18. Februar 1902. 

Allgemeines. 

§ 1. Jede Apotheke, Zweig-, Krankenhaus- wie ärztliche Hausapo
theke ist innerhalb dreier Jahre mindestens einer amtlichen, vorher geheim 
zu haltenden Besichtigung in unregelmäßigen Zwischenfristen, jede neu 
errichtende Apotheke vor, jede verlegte nach der Eröffnung des Betriebe,; 
möglichst bald, nachdem die Fertigstellung der Einrichtung dem Regierungs
präsidenten angezeigt ist, einer amtlichen Besichtigung zu unterziehen. 

§ 2. Die Besichtigung wird von Bevollmächtigten des Regierungs
präsidenten, nämlich dem'zuständigen Regierungs- und Medizinalrate, 
welcher ausnahmsweise durch einen Kreisarzt vertreten werden kann, und 
mindestens einem für diesen Zweck und auf die Geheimhaltung des Be
sichtigungstermins verpflichteten Apothekenbesitzer 2 ) ausgeführt. 

§ 3. Beim Ausscheiden eines der zurzeit tätigen pharmazeutischen 
Bevollmächtigten fordert der Regierungspräsident den Vorstand der 
Apothekerkammer auf, nach Anhörung der Apothekenbesitzer des Re
gierungsbezirkes drei bis fünf Apotheker des Bezirkes zur Auswahl eines 

1) 9JW bet ÜbetttJad)ung be~ ®iftljanbeH3 auj3etljalb bet 2lj.JOtljefen befaj3t fid) nocfJ 
foIgenber, an bie ffiegietung;3,ptäfibenten getid)tetet Cft!. bet 9JHniftet be~ ~nnern unn 
bet 9J1eb.,21ngeIegenf)eiten tJom 3. eftobet 1907, bett. ben ®ifttJedef)t in &;)anblltngen 
mit ,pIJotogta,pljifd)en 2lttifefn: 

In Handlungen mit photographischen Artikeln sollen vielfach Gifte zu Zwecken 
der Photographie an das Publikum verkauft werden, ohne daß der Geschäftsinhaber 
im Besitze einer Giftkonzession ist oder den Vorschriften der Polizeiverordnung vom 
22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften, genügt. Ew. Hochwohlgeboren 
ersuchen wir daher ergebenst, das hiernach im dortigen Bezirk etwa Erforderliche ge
fälligst anzuordnen. 

2) Übet bie ® ebüf)ten bet ,pljatma~eu1ifd)en \8etJollmäd)tigten f. ®eite 134 unb 136. 
Bö t t ger, Apothekengesetze. 4. Anti. 23 
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oder mehrerer pharmazeutischen Bevollmächtigten binnen einer Ausschluß
frist in Vorschlag zu bringen. Werden sämtliche Vorschläge beanstandet, 
so ist die Aufforderung zu wiederholen; werden auch die neuen Vorschläge 
verworfen, so bestimmt der Regierungspräsident nach Anhörung des Re
gierungs- und Medizinalrats die Bevollmächtigten. Als pharmazeutische 
Bevollmächtigte sind nur Apothekenbesitzer zuzuziehen, deren Apotheke 
flich dauernd in gutem Zustande befindet. Mit Genehmigung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten kann ausnahmsweise ein früherer Apo
thekenbesitzer als pharmazeutischer Bevollmächtigter berufen werden. 

§ 4. Die Bevollmächtigten bilden eine Kommission und handeln 
gemeinschaftlich unter gleicher Verantwortlichkeit für jeden Einzel
befund. 

§ 5. Ein Besichtigungsplan für das Jahr wird nicht vorweg auf
gestellt. Der Regierungspräsident erteilt dem Regierungs- und Medizinal
rat zur Vornahme der Apothekenbesichtigungen eine schriftliche Ermäch
tigung für den dreijährigen oder einen längeren Zeitraum. Der Regierungs
und Medizinalrat ist für Erledigung aller Besichtigungen innerhalb dreier 
Jahre verantwortlich. Nahe beieinander gelegene Apotheken dürfen nicht 
in unmittelbarer Reihenfolge besichtigt werden. 

§ 6. Der Kreisarzt und der Apothekenbesitzer dürfen an ihrem 
Wohnort keine Besichtigung ausführen l ), nur in Städten mit mehr als 
100 000 Einwohnern können die Besichtigungen dem Kreisarzt übertragen 
werden; auch darf ein dort ansässiger Apothekenbesitzer als pharmazeu
tischer Bevollmächtigter mitwirken, jedoch nicht bei der Besichtigung der 
seiner eigenen Apotheke zunächst belegenen Apotheke. 

§ 7. Zu jeder Besichtigung ist der zuständige Kreisarzt vertraulich 
einzuladen; er hat, falls nicht triftige Gründe ihn hindern, zu erscheinen, 
wenn eine Apotheke an seinem Wohnorte besichtigt wird. 

Die Besichtigung. 

§ 8. Die Besichtigung soll in der Regel bei Tageslicht nicht vor 
8 Uhr vormittags stattfinden und mit einem kurzen Rundgange durch 
sämtliche Geschäftsräume beginnen, damit die Bevollmächtigten Gelegen
heit haben, zunächst einen allgemeinen Uberblick über die Geschäftsführung 
in den einzelnen Räumen, insbesondere betreffs der Ordnung und der 
Sauberkeit zu gewinnen und etwaige Betriebsunregelmäßigkeiten fest
zustellen. 

§ 9. In demjenigen Raume, in welchem beim Rundgange Vorschrifts
widrigkeiten bemerkt worden sind, beginnt nach beendetem Rundgange die 
eingehende Besichtigung, sonst in der Offizin. Hier, wie in allen 
Vorratsräumen müssen die Arzneimittel, welche einer chemischen oder 
physikalischen Prüfung nicht unterliegen, genau nach ihren sinnlich wahr
nehmbaren Eigenschaften auf ihre Güte und Brauchbarkeit geprüft, die 
unbrauchbaren ausgeschieden und, soweit sie nicht durch Umarbeiten 
wieder brauchbar gemacht werden können, unter Zustimmung des 
Apo t h e k e n v 0 l' S t a n des sofort in Gegenwart der Bevollmächtigten ver-

1) '1liele jSeftimmung fte1)t mit ber allgemeinen 6tellung be5 Sfrei~at3te5 ben 
2(~ot1)efern gegenüber (I. '1lienftanttJeifung für bie Sftei5üt5te, 6eite 213) unb mit bem § 28 
ber 9ieoilion5anttJeifung, ttJonad) bet Sftei5at3t alle 2(~ot1)efen feine5 Sfteijes jü1)did) einmal 
3U muftern 1)at, in einem gettJiHen ~ibetl~tud)e. !Rad) obigem \13aragra~1) bürfte ber 
Sfrei5atöt in Orten untet 100000 Q:inttJo1)nern bie 2(~ot1)efe1t jeinc5 ~o1)nOtte5 über. 
1)au~t amtlid) nid)t betreten. 



Apothekenrevisionsanweisung. 355 

nichtet werden 1 ). Falls der Apothekenvorstand Einspruch gegen die Be
anstandung einer Ware erhebt, ist dieselbe unter Dienstsiegel des bevoll
mächtigten Medizinalbeamten und Privatsiegel des Apothekenvorstandes 
dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung zu überreichen. Mit vor
schriftswidrig vorrätig gehaltenen Arzneibereitungen ist in gleicher Weise 
zu verfahren 2). 

§ 10. Das Umarbeiten von Arzneimitteln, welche wieder brauch
bar gemacht werden können, ist tunlichst während der Anwesenheit der 
Bevollmächtigten vorzunehmen. Wenn sich das sofortige Umarbeiten als 
nicht ausführbar erweist, so ist Vorsorge zu treffen, daß ein Verkauf oder 
Verbrauch der als unbrauchbar ausgeschiedenen Waren ausgeschlossen wird. 
Minderwertige Waren dürfen, abgesehen von den lediglich zu tech
nischen Zwecken dienenden, nicht geduldet werden. 

§ 11. Die Besichtigung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der 
Apothekenbetriebsordnung: dabei ist aber in jedem Falle den be
sonderen Verhältnissen entsprechend Rechnung zu tragen. 

§ 12. In jeder Apotheke müssen gefordert werden: tadellose Arznei
mittel, Ordnung und Sauberkeit. 

§ 13. Besondere Aufmerksamkeit ist den zur Aufbewahrung von über
schießenden Vorräten bestimmten Räumen und Behältnissen zu 
widmen; auch diese müssen ordentlich gehalten sein. 

§ 14. Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen 
über die Richtigkeit der Wagen und Gewichte, die Taxierung von 
mindestens zehn herausgegriffenen ärztlichen Verordnungen, die Persona
lien des Apothekenvorstandes, der Gehilfen und der Lehrlinge und nimmt 
die Verhandlung über die Besichtigung nach dem beigefügten 3) Muster auf, 
welchem weitere Bemerkungen der Bevollmächtigten, soweit erforderlich, 
hinzuzufügen sind. Der pharmazeutische Bevollmächtigte führt die chemische 
und physikalische Prüfung der dazu geeigneten, im Arzneiverzeichnis mit 
einem Stern bezeichneten 4), sowie auch anderer vorrätiger, namentlich 
solcher Mittel, welche erfahrungsgemäß oft verfälscht werden oder ver· 

1) 0:ine ~et1tidjtu1tg unbtaudjbater 2{qneimitte1 batf nur unter ,8uftimmung 
be~ ~q.1ot~efenborftanbi3 erfolgen. 0:tteilt biefer feine 0:intuiUigung nidjt, fo ift eine ~er, 
nidjtung gefe~Iid) Ult5uläHig. mudj im geridjtHdjen ~erfa~relt fann in foldjen \JäHen 
nidjt auf ~ernidjtung etfantti tuerben. '!lenn ,8utuiber~anblungen gegen bie m1.Jot~efen, 
betrieMborfdjriften (§ 367, 5 6tt.®.lB.) finb fttafredjtIidj Übertretungen. 0:ine 0:in
öie~ung bon ®egenftänbcn W aber nadj § 40 6tt.®.lB. (j. 6eite 121) nur bei ~erbtedjen 
unb ~erge~en öuläHig, bei Uberttetungcn nidjt. ,0n bielen \JäHen fann ba~et audj nidjt 
auf ~ernidjtung erfannt tuerben (Sf.®. 7. m1.Jtil1898, Sf.0J.\lI. H, 6. 243). 

2) WCaligebenb für eine cttuaige ,0nbertua~rungnal)me obet lBefdjlagna~me 
boridjrifti3tuibriger mröncimittel linb lebiglidj bie §§ 94-98 ber 6tr.I,ß.C. (I. 6eite 128). 
'!lanadj ift öur ,0nbettua~tungna~me ober 6idjerfteHung aud) bet 9JCebiöinalbeamte 
unb 2{1.Jot~efenrebilor befugt. '!lie lBeidjlagtta~me bagegen fte~t nut bem ffiidjtet 5u, 
bei ®efa~t im ~etßuge audj ber 6taat~antuaItldjait ober benjenigen 1,ß0lißei- unb 6idjet' 
~eit!lbeamten, tueldje alil ~ilfsbeamte bcr 6taatsantuaItfdjaft ben 2{norbnungen bet
ielben \Jolge ßU leiften ~aben. ~ietöu ge~ötcn u. a. bie SftiminalfommiHate, 1,ß0lißei
fommiHate, 2{mti3borite~et; bie 1.J~armaöeutildje ffiebifionsfommiHion abet fidjet nidjt. 
'!lali insbefonbere bem WCebiöinalbeamten bei ffiebifionen ein lBefdjlagna~metedjt o~nc 
,8ui\ic~ung bet Orti31.Jolißei nidjt i\ufte~t, ~at bas ffi.®. in einer 0:ntfdjeibung bom 
22. \Jebtuar 1900 (Sf.®.2{. III, 6. 370) bargelegt. 

3) '!lie beigegebene 2{nlage I ift ~ier nidjt mit abgebtucrt. 
4) 6. 6eite 269. Q;in WCin.,Q;tL bom 21. 6e1.Jtember 1898 beftimmt, bali "bie lBe

boHmiidjtigten ßur lBe~ebung ettuaiger ,8tueifel unb )lliiberf1.Jtüdje bei ben ffiebifionen 
ftcts ie ein Q;tem1.JIar bes 2Iqneimittdbeqeidjnifjes bei ber lBe(idjtigung mit fici) öU 
fii~ren ~aben". 

23* 
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derben, nach Vorschrift des Arzneibuches aus. Beanstandungen werden 
in die Verhandlung eingetragen. 

§ 15. Der Apothekenvorstand hat folgende Bücher und Papiere l ) 

auf Erfordern vorzulegen: 
1. das Arzneibuch für das Deutsche Reich, 
2. die Arzneitaxe und die vorhandenen ärztlichen Verord

n ungen 2 ) des laufenden Jahres, 
3. die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be

stimmungen über das Apothekenwesen, 
4. die in einem Aktenhefte vereinigten, auf die Apotheke bezüglichen 

behördlichen Verfügungen in Druckexemplaren oder Originalen 
nach dem Datum geordnet und den Bescheid über die letzte amt
liche Besichtigung. 

5. die eichamtlichen Bescheinigungen über die Nachprüfung 
der Wagen und Gewichte, 

6. die Urkunden über die Betriebs- und Besitzberechtigung, 
7. die Approbation und den Vereidigungsnachweis, 
8. das Arbeitstagebuch, 
9. das Giftverkaufsbuch nebst den Belegen (Giftscheine), 

10. das über den Empfang und die Abgabe von tierischem Impfstoff 
geführte Buch, 

11. die vorhandenen Unterrichtsmittel, einschließlich einer Pflanzen
sammlung oder guter Abbildungen von Pflanzen. 

§ 16. Approbierte Gehilfen haben ihre Approbation, nicht 
approbierte ihre Gehilfen- und sonstigen Zeugnisse, Lehrlinge ihr amts
ärztliches Zulassungszeugnis nebst dem Nachweis über die vorgeschriebene 
wissenschaftliche Vorbildung (Bekanntmachung des P.cichskanzlers vom 
5. März 1875 § 4 Z. 1)3), eine selbst zusammengestellte Pflanzensammlung, 
das Arbeitsbuch und die eigenen wissenschaftlichen Bücher4 ) vorzulegen. 
Lehrlinge sind in der Botanik, Chemie, Physik, Pharmakognosie und 
Gesetzeskunde der Dauer der Lehrzeit entsprechend zu prüfen und, falls 
sie eine undeutliche Handschrift haben, auf die Vervollkomnmung derselben 
aufmerksam zu machen. 

§ 17. Der Apothekenvorstand und dessen Geschäftspersonal sind ver
pflichtet, den Bevollmächtigten bereitwillig entgegenzukommen und 
berechtigten Forderungen derselben zu entsprechen. 

§ 18. Die Verhandlung (§ 14) ist nach Vor- oder Durchlesung von 
den Bevollmächtigten und dem Apothekenvorstand, sowie von dem etwa 
anwesenden Kreisarzt zu vollziehen. Einwendungen des Apotheken-

1) )Bgf. ~ierou § 26 ber ~:q.1ot~efenbettieMotbnung (I. ~eite 268). 
2) s)ie )Berj.1flidjtung beil mj.1ot~eferil, bei ffietJifionen ben ~ommiffaren "etntge 

~l.Mete ta~ierter ffieöej.1te" tJoqulegen, finbet in ;ritel II § 2 ber retJ. mj.1.o. (I. 
~eite 227) i~re redjmdje 18egrünbung. ~(nbererfeits wirb aHerbings bem mj.1ot~efen" 
tJorftanb in § 35 ber mj.1.18.0. (I. ~eite 275) tJerboten, bie tJor~anbenen är&t1idjen )Ber" 
orbnungen anberen ~erlonen alS bem tJerorbnenben mr&te, bem ~ranfen unb beffen 
18eauftragten ober )Bertreter oU 5eigen. 

3) S'e~t ~rüfungsorbnung für mj.1ot~efer tJOm 18. ffnai 1904 (I. ~eite 20). 
4) s)ie ~orbetung, baß ber 2e~rling eigene wiffenldjafUidje 18üdjer beli~en mUß, 

ifi lonft nirgenbs er~oben. (;l;s ift tJielme~r fowo~l in § 15 ber ffietJifjonsanweifung wie 
in ben §§ 26 unb 44 ber mp.18.(l. gefagt, baß ber mj.1ot~efentJorfianb für bie erforber, 
lidjen Unterridjtsmittel &U forgen ~at. mudj ber 18efi~ eines eigenen mqneibudjes wirb 
ie~t tJom 2e~tling nidjt me~r geforbert. mur eine lelbft angelegte ~flanoenlammlultg 
unb ein ~(rbeitsbudj mUß er beli~en. 
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vorstandes gegen Inhalt oder Wortlaut der Verhandlung sind nebst der 
Begründung vor der Vollziehung von den Bevollmächtigten aufzunehmen. 

§ 19. Ein Verzeichnis der beanstandeten Arzneimittel ist dem 
Apothekenvorstand mit der Weisung zu hinterlassen, die unbrauchbaren 
Waren unverzüglich aus dem Geschäft zu entfernen. Handelt es sich um 
unwesentliche Mängel, welche bereits während der Besichtigung be
seitigt sind, so ist die Erledigung in der Verhandlmig zu vermerken. 

§ 20. Der Regierungspräsident erläßt auf Grund der Verhandlung 
mit tunlichster Beschleunigung einen Bescheid und erteilt dem oder den 
pharmazeutischen Bevollmächtigten Abschrift desselben. Soweit es sich 
um die Abstellung vorgefundener Mängel handelt, ist dieselbe inner
halb einer bestimmten Frist dem Apothekenvorstand aufzugeben!). 

§ 21. Die Vorstände der beteiligten Apotheken haben nach Ablauf 
der gestellten Frist über die Erledigung jeder einzelnen Beanstan
dung an den Regierungspräsidenten durch Vermittlung des Kreisarztes 
zu berichten. Die Erledigung der Bescheide ist von dem zuständigen 
Kreisarzt, und zwar für Apotheken seines Wohnortes alsbald, für die übrigen 
Apotheken des Bezirkes gelegentlich anderweiter dienstlicher Tätigkeit an 
dem betreffenden Ort oder bei der Jahresmusterung (§ 28) zu überwachen. 

§ 22. Im allgemeinen ist jede Besichtigung an einem Tage mit 
acht Arbeitsstunden auszuführen. Für die Besichtigung großer A po
theken und beim Vorliegen zahlreicher oder grober Unregelmäßigkeiten 
sind zwei Tage zulässig. 

§ 23. Bei groben Unregelmäßigkeiten können vom Regierungs
präsidenten Nachbesichtigungen auf Kosten des Apothekenvor
standes 2 ) so lange angeordnet werden, bis der ordnungsmäßige Zustand 

1) jillerben in bem 5Selcl)eib unberecl)ttgte 5Seanftanbungen angefüljrt unb 
beten !:rrlebigung bann im ,,2roangsroege" ([. § 30) bedangt, [0 fteljt bem \lfvotl)cfer 
bie 5Se[cI)reitung beill ~erttlaltungi3ftreitberfaljrenill offen ([. <Seite 217). 

2) 'iDie f)ier unb im §24 entlJaltene lYeft[e~ung, ball bie stoften ber 9Cacl)be[id)< 
tigungen bom \lfvotljefenborftanb ~u tragen [inb, entbelJrt ber ffiecl)tillfraft. 'iDaill ().~.@. 
ljat in ~roei Urteilen bom 18. lYebmar 1907 (l,ßlJ.2tg. 1907, 9Cr. 54) unb 5. 9Cobember 1908 
(l,ßlJ.2tg. 1909, 9Cr. 6) ent[cI)ieben, bau aud) bei 9cad)rebi[ionen bon \lfvotljefen bie 
stoften ber <Staati3fa[fe ~ur -2aft faUen. 'iDie beiben Urteile [inb roegen ilJrer Vrin5iViellen 
5Sebeutung im 91nfcl)lull an bie ffiebifionillanroeifung (<Seite 360 unb 363) abgebmcft. 9Cacl)bem 
baill Ü~.@. biere !:rnt[cI)eibungen getroffen, lJat aucl) ber WUnifter baill ~erfalJren lJill< 
[icl)t1icl) ber 9Cacl)rcbifionen geänbert. !:rilI erging folgenber !:rtf. an bie ffiegiemngi3< 
vräfibcnten: 

Min.-Erl., betr. die Kosten für die Nachbesichtigungen der Apotheken. 
Vom 30. Dezember 1908. 

Unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 25. Mai v. Js. teile ich Euerer Hoch
wohlgeboren ergebenst mit, daß das Oberverwaltungsgericht auch in einer neuen Ent
scheidung vom 5. November d. Js. den §§ 23 Abs. 1 und 24 der Anweisung für die 
amtliche Besichtigung der Apotheken vom 18. Februar 1902, soweit sie die Kosten 
für Nachbesichtigungen betreffen, die Rechtsgültigkeit abgesprochen hat. 

Durch diese Entscheidung sehe ich mich der Möglichkeit beraubt, bei den im 
Aufsichtswege zu treffenden Maßnahmen auch ferner den besonderen und eigenartigen 
Verhältnissen im Apothekergewerbe in schonender Weise Rechnung zu tragen und 
das seit länger als 100 Jahren unangefochten geübte Verfahren, durch die bloße An
ordnung einer kostenpflichtigen Nachbesichtigung den Apothekeninhaber zur Herbei
führung ordnungsmäßiger Zustände anzuhalten, auch für die Zukunft aufrecht zu 
erhalten. 

Euere Hochwohlgeboren ersuche ich hiernach, in Zukunft von der Anordnung 
kostenpflichtiger Nachbesichtigungen abzusehen, dafür aber gegen solche Apotheken-
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hergestellt ist. über die Nachbesichtigung ist eine vollständige Verhand
lung aufzunehmen, aus welcher hervorgehen muß, daß auch diese neben 
der Abstellung der bei der ersten Besichtigung erhobenen Beanstandungen 
den Gesamtbetrieb im Auge gehabt hat. Nachbesichtigungen müssen in 
der Regel drei Monate nach Erlaß des Bescheides ausgeführt werden. 

§ 24. Die Kosten für die Besichtigungen fallen der Staatskasse 
zur Last; die für Nachbesichtigungen im Falle des § 23 erwachsenden 
Kosten trägt der Apothekenvorstand 1). Wenn der mangelhafte Zustand 
einer Apotheke nicht auf Nachlässigkeit des Vorstandes, sondern nur auf 
ungünstige Verhältnisse, z. B. längere Krankheit, Mittellosigkeit, zurück
zuführen ist, so sind die Kosten für die Nachbesichtigung auf die Staats
kasse zu übernehmen. 

§ 25. Für die Besichtigung der Krankenhaus- und ärztlichen 
Hausapotheken sind die §§ 49-51 der Apothekenbetriebsordnung maß
gebend. Die Bevollmächtigten müssen die Genehmigungsurkunde, die 
Approbation oder den Befähigungsnachweis des Betriebsleiters, das Kranken
tagebuch und das Belegbuch über die Herkunft der Arzneimittel, sowie das 
Deutsche Arzneibuch. und die Arzneitaxe, diese jedoch nur in ärztlichen 
Hausapotheken, einsehen und prüfen, ob in letzteren die Bestimmungen 
über Abgabe und Preise der Arzneimittel innegehalten sind. Auf Zweig
apotheken finden die Bestimmungen über die Apotheken entsprechende 
Anwendung. 

§ 26. Homöopathische Abteilungen in Apotheken, sowie ärzt
liche homöopathische Hausapotheken werden auf Grund der be
stehenden Vorschriften und gemäß § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
besichtigt. . 

§ 27. Soweit möglich, haben die Bevollmächtigten auch Drogen
handl ungen, welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten 
Apotheken, nach den darüber bestehenden Vorschriften 2 ) zu besichtigen. 

§ 28. Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Bezirkes einmal jähr
lich, soweit tunlieh gelegentlich anderweiter Dienstreisen, außerordentlich 
und unangemeldet zu besuchen und namentlich hinsichtlich der Ordnung 
und der Sauberkeit in den Räumen, wie an und in den ArzneibehäItnissen 
und Arbeitsgeräten, aber nur im allgemeinen zu mustern, ungünstige Be
funde, sowie zu seiner Kenntnis gelangende Unregelmäßigkeiten im Ge
schäftsbetriebe dem Regierungspräsidenten anzuzeigen. Bei dieser Muste
rung sind etwa vorhandene Lehrlinge nach Vorschrift zu prüfen 3). 

vorstände, in deren Betrieben bei den amtlichen Besichtigungen grobe Unregel
m ä ß i g k c i t e n festgestellt werden, die strafrechtliche Verfolgung herbeizuführen 
(vgl. § 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuchs, Apotheken-Betriebsordnung nebst Bp
sichtigungs-Anweisung vom 18. Februar 1902). 

®,päter ljat bann ber 9J(inifter in einem ~rl. Dom 16. mtobet 1909 aUl3ge[jJrod)cn, 
baB er "feine jBebenfen f)at gegen bie ~(norbnung foftenjJflicI)tiger ~acI)beficI)tigullgen DOll 
9XjJotljefen, fofem bie betreffenben ~j.lotnefer ficI) freüuillig iJur Ubemaljme ber Sfo[ten 
bereit erflären". 

9ljJotljeler, oon benen umecI)tmäBig ,\l'o[ten für bie macI)be[icI)tigung ber 9ljJotljeh' 
eingeöogen morben finb, fönnen auf beren nacI)träglicI)e ffiücrerftattung gegen ben 
ffiegierung5,prälibenten flagen. ~ür folcI)e Sflagen finb bie orbent1icI)en (lJericI)te öu< 
ftänbig (O.lB.(IJ. 19. ®ej.1tember 1909, ~.(IJ. \15ofen 5. mooember 1909, \15lj.3tg. 1909 
91r. 101. 

1) ®. bie oorfteljenbe \l;uBnote. 
2) ffieoi\ionl3anltleifung für ':Drogen< unb (lJiftljanblungell Dom 22. ':Deacmber 1902 

llnb 13. ,Januar 1910 (f. ®eite 54). 
3) lBgL ljicröu bie §§ 45-511xr ':Dienfta11ltlciflll1g für bie Sfrei5ärötc (j. ®cite 213 ff .). 
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§ 29. Bis zum 31. Januar des folgenden Jahres erstattet der Regie
rungs- und Medizinalrat einen eingehenden Bericht über die Ergebnisse 
der im Vorjahre bewirkten Besichtigungen an den Regierungspräsidenten, 
welcher denselben in beglaubigter Abschrift mit einem Verzeichnis der be
sichtigten Apotheken und Drogenhandlungen nach beigehendem 1) Muster 
kurzerhand, eventuell mittels Beischrift dem Minister der Medizinalange
legenheiten spätestens bis zum 1. März einreicht; die Verhandlungen werden 
dem Berichte nur auf Erfordern beigefügt 2). Nach Ablauf des dreijährigen 
Umlaufs hat der Regierungs- und Medizinalrat in dem Jahresberichte die 
Erklärung abzugeben, daß sämtliche Apotheken des Regierungsbezirks be
sichtigt worden sind; dabei ist das etwaige Unterbleiben einzelner Be
sichtigungen näher zu begründen. 

Schlußbestimmungen. 

§ 30. Zuwiderhandl,ungen der Apotheker gegen vorstehende 
Anweisung werden nach den bestehenden Bestimmungen bestraft 3). Im 
übrigen hat der Regierungspräsident seine Anordnungen erfoI:derlichenfalls 
gemäß § 132 ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Gesetz
sammlung S.228) im Zwangswege zur Durchführung zu bringen. 

§ 31. Die Befugnisse, welche in dieser Anweisung dem Regierungs
präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 
Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks 4 ) von dem letzteren aus
geübt. 

Berlin, den 18. Februar 1902. 

Der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

Studt. 
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lillä~renb bie I}r,pot~efenrebifion5anweifung in ben §§ 23 unb 24 unter ge· 
wiffen )ßorau5fe~ungen bie mb1)aItung bon iRad)rebifionen ber m,pot1)efen auf 
Stoften be5 m,pot1)efenborftanbe5 botfie1)t, 1)at ba5 D.)ß.@., wie bereit5 auf 
6eite 357 erwä~nt, in öwei Urteilen biefe lBeftimmung für ungüItig erfIärt unb 
ben @runbfa~ aU5gef,procfJen, baB aud) bei iRad)befid)tigungen bie Stoften bn: 
6taat5faffe öut Baft faUen. 'llie beiben 0:ntfd)eibungen finb, ba fie eine wid)tige 
~rgänöung ber lRebifion5anweifung bilben, nad)fte1)enb im lillortIaut juieber~ 
gegeben. 'llie etfiere bon i~nen be1)anbeIt aUBerbem im mnfcf)IuB an § 45 ber 
m,pot1)efenbetrieb50rbnung bie ITrage, in jueIcI)en ITäIIen einem m,potljefer bie 

1) :!>ie bett. 91ulage II ift 1)ier uidjt mit abgebrucft. 
2) 0U Grtgäu5ung bielet ~eftimmung ift in einem WCin .• GrtL bom 2. :!>e5ember 1903 

angeorbnet, baji bem uadj § 29 ber ~(n\t1eifung für bie amtHdje ~efidjtigung ber ~iJo. 
t1)efen bom 18. \}ebruar 1902 bis 5um 1. WCäq ieben 0a1)res ein3ureidjenben ~eridjte 
bes ffiegierungs. unb 9Jlebiilina1rag übet bie Grrgebniffe ber im moria1)re be\t1irfteu ~iJo, 
t1)efenbelidjtigungen in ,8ufunft aujier ber in ber ~nlage II ber 9(u\t1eilung beöeidjneten 
9/adj\t1eilung eine alelamtüberlidjt übet bie ~(iJot1)efenberf)ä1tniHe bes ~e5irfs uadj einem 
beloubcten WCuftet anilllldjliejien if1. 

3) :!>ie IStrafbeftimmung ift § 367, 5IStr.al.~. (I. lSeite 126). 9Cadj einem WCiu.·GrrL 
bom 21. 0anllar 1902 (f. Seite 211) loH inbeHen in leidjteren \}ällen bau eiuer 
~eftrafllug ~bftanb genommen uub bem ~iJot1)efet iu ber auf ben ffiebiliOU!3befuub 
"U erlaHenben met!ügung \t1egen ~bftenung ber llmegelmäl3igfeiteu bas fonft Grrforber. 
lidje eröffnet \1Jerbeu. I}hldj bet WCin.·Grrl. iJom 30. :!>eöember 1908 (f. lSeite 357) orbnd 
bie ftrafredjtlid)e ~ietfolguug nur bei "gtoben Unregelmäl3igfeiteu" an. 

4) mgl. 1)ietüber \yujinotc 1 aUf lSeite 292. 
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)8efugni5 &ur l2{u5uifbung bOn 2el)rlingen ent&ogen werben fann. :::Die ueiben 
Urteile lauten: 

Urteil des O.V.G. vom 18. Februar 1907. 

~(m 7. ,3uni 1904 fanb im Wuftrage bei3 StönigHdJen l,jSoli&eipräiibenten iiU ~erJin eine 
orbentlidJe ffieoiiion ber bamali3 nodJ bem Stläger ge1jörigen, in ~erHn oelegenen Wpot1jefe 
ftatt. 'l)ieie ~eiidJtigung gab bU oeridJiebenen WUi3ftellungen iBeranlai\ung, bie lidJ aus 
ber oei ben Wften oefinblidJen, baritoer aufgenommenen iBer1janblung ,,~erHn, am 
7. ,3uni 1904" ergeoen. WUt ffiüdfidJt 1jierauf erJie~ ber l,jSoHileipräiibent am folgenben 
stage an ben Stläger bie nadJfte1jenbe iBerfügung: 

,,~ei ber am 7. ,3uni b.,3. in meinem ~luftrage oell1irften orbentlid)en ~eiiefJ
tigung ,31jrer Wpot1jefe 1jat lie1j nadJ ber barüocr aufgenommenen iBer1janblung fol
genbes bU erinnern gefunben: 

6ie werben 1jierbutdJ eriudJt, bie oorfte1jenben WUi3ftellungen oinnen adJt 1ffiodJrn 
öU oeleitigen. ilCudJ bieier Beit wirb eine erneute ffiebiiion ftattfinben, bie wegen 
ber Q:r1jeoHdJfeit unb ber gro~en W'lenge ber W'li~ftäube auf ,31jre Stoften oorgenommen 
werben wirb. Wu~erbem entbie1je idJ ,31jnen bie ~erecfJtigung, ~e1jrHnge aUi3öuoilben, 
auf brei ,3a1jre, unb eriudJe 6ie, bieleloen tunHdJft, falls fie ein anberweitiges Unter
fommen finben, öum 1. ,3uli b. ,3., lonft Ipätefteni3 bum 1 (mooer b. ,3. öU entlai\en." 

ilCadJbem ber Stläger auf eine gegen bai3 iBer1jalten einilelner W'litglieber ber Wpot1jefcn. 
rebifionsfommii\ion geridJtete ~eidJwerbe bon bem W'linifter ber geiftHdJen, UntmidJH:;
unb W'lebiainalangelegen1jeiten aolc1jnenb oefdJieben worben war, erneuerte ber 1,jS0liöei
lJtälibent unterm 10. 6evtcmbcr 1904 bie in ber iBerfitgung oom 8. ,3uni besfeloen ,3a1jrrs 
getroffenen ~lnorbnungen mit ber W'la~gabe, ba~ er bem Stläger ilut Wbftellung ber ge
rügten W'längel unb 11ut Q:ntlaiiung ber ~e1jrlinge eine anberweite iYrift beftimmte. 

'l)ie bom Stläger gegen beibe iBerfügungen butdJ eincn Wnwalt er1jobenen ~eldJwer
ben f)atten feinen Q:rfolg, ba ber benagte Doetprälibent bielem am 29. mtober 1904 bai3 
\fladJfte1jenbe eröffnete: 

,,'l)ie nameni3 bei3 ~(Vot1jefenbeii~eri3 ~. in ~erlin cr1jobene ~e\dJwerbe b01l1 
22. 6evtcmber 1904, weldJe lidJ gegen bie bon bem ~ettn 1,jS0liöeivrälibeutcn in 
~crlin aui3 ~!nla~ ber am 7. ,3uni 1904 ftattge1jabten ffiebi]ion ber ~.\dJen 2!vot1jefe 
unterm 8. ,3uni unb 10. 6eptember 1904 getroffenen W'laj3na1jmcn rid)tel, fann id) 
für begrünbet nidJt etadJten. 'l)ie W'längel finb butdJ bas ffiebifioni3protofoll bom 
7. ,3uni b. ,3. auj3er iYrage geflem unb ilubem 10 öa1jlreidJ, baj3 nidJt uut illrc ali:'
balbige 2!bftellung, lonbern audJ bie im § 23 ber Wnweilnng bei3 ~errn W'lebiijinal. 
minifteri3 für bie amtlidJe ~elidJligung ber Wpot1jefen bom 18. iYebruar 1902 bor· 
gcfe1jene 9Jlaj3na1jme ber ilCadJbelidJtigung auf .\foften bei3 Wpot1jefenbefi~er~ um 
I,jSla~e erfdJeinl. 

Q;benlo ber1jält es fief) mit ber Q:nt~ie1jung bei:' ffied)tei3 Dur 2XUi3bilbung bon ~e1jr
lingen auf brei -fl'a1jre, bie wegen ber geringen Stenntnifle bei3 ~e1jrlings 9c. ilC. er
folgt ift, übrigens in~wifdJen gegenftanb':l105 geworben ift, nadJbem ,31)r W'lanbant 
feine 2lvot1jefe inöwiidJen berfauft 1jat (§ 45 ber W,pot1jefenbetrieMorbnung bom 
18. il,ebruar 1902 unb § 15 ber reoibierten 2lpol1jeferorbnung bom 11. DUober 1801) ... " 

'l)ie bom Stläger l)iergegen er1jobene Stluge ift begrünbet. 
1ffienn audJ bie angefodJtenc iBerfügung bom 8. ,3uni 1904 --,. unb bementlpredJcl1b 

uudJ· biejenige bom 10. Se,ptember bei3leloen ,3a1jrei3 - an ben Stläger ba.s Q:rfudJcn 
ftellt, "bieborfte1jenbcn" - alfo bie in i1jr aufgefü1jrten - ,,2l:ui3ftellungen binnen adJt 
1ffiodJen iju beleitigen", fo Illäre es bodJ unridJtig, )ie i1jrem 1ffiortlaute nadJ ba1jin iju ber· 
fte1jen, baj3 bem StläCjer 1jinfidJtlidJ jebei3 ein3eInen bei ber ~elidJtigung feftgeftellten 
W'langefi3 eine poliöeilidJe g(uflage 1jabe gcmadJt werben lollen. 'l)ieler WuffaHung Ivürbe 
fdJon bie Q:rwägung entgegenfte1jen, baj3 ei3 lidJ beil,pieli3wetle bei ber ~efeitigung bri3 
getobe um 7.~3uni 1904 borgefunbenen 6tauoei3 um etwai:l 1janbeltc, bai3 nadJ Wb lauf 
\Jon adJt 1ffiodJen nidJt mel)r aUi3fü1jroar war. 'l)ie angegriffenen iBerfügungen müHen 
bielme1jr ba1jin aui3gelegt werben, baj3 ber burdJ bie ~eiidJtigung ermittelte ~efunb nur 
ben ~e\1)eggrunb fiir baiil voliöeilid)e ~in\dJteiteu bilbet. W!;3 poliöeilidJe Wnorbnungen, 
bie burdJ jene iBerfügungen getroffen 111erben loHten unb getroffen 1110rben finb, fönnen 
nut bie 9Inbro1jung einer erneuten ffiebifion ber ~(pot1jefe auf Sfoften bei3 Stlägeri3 unb bie 
öeitlidJe Q:ntöie1jung ber ~eredJtigung, ~e1]tlinge JU 1jalien, angeieljen werben. ~n benl 
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gegenluärtigen QSerfa~ren ift ba~er nut über 'oie ffied)tmäfligieit bieier beiben 9htor'o< 
nungen öU befinben, ba 'oie ~eweggrünbe für ben ~lai3 einer voliöeilid)en QSerfügung 
nid)t @egenftanb einer Grntfd)eibung im QSerwa1tungi3ftreitberfa~ren fein fönnen. 

~aß nun öunäd)ft 'oie 9Cad)befid)tigung ber genannten 2rvot~efe auf stoften bC;\l 
stläger~ ange~t, fo glaubt ber ~ef1agte, 'oie ~eted)tigung ber ~o1iöeibe~örbe Öu beren 
2rnorbnung aui3 ben §§ 23 2rbf. 1, 24 ber bom W1inifter ber geiftlid)en, Unterrid)ti3< unb 
W1ebi5inalangelegen~eiten am 18. i'Yebruar 1902 erlaHenen ,,21nweifung für 'oie amtlid)e 
l8efid)tigung ber 2rvot~efen" ~erleiten Öu fönnen. 1!ort ift benn aud) folgenbei3 beftimmt 
luorben: 

,,§ 23 2rbfatJ 1: ~ei groben Unregelmäi3igfeiten fönnen bom ffiegierungi3vräjibenten 
9Iad)befid)tigungen auf stoften bei3 2rvot~efenborftanbei3 fo lange angeorbnet werben, 
bii3 ber orbnungi3mäi3ige 2uftanb ~ergeftel1t ift." 

,,§ 24: 1!ie stoften für 'oie ~efid)tigungen fallen ber ~taati3faHe öut Baft; 'oie für 
9Cad)befid)tigungen im i'Yalle bei3 § 23 erwad)fenben stoften trägt ber 2rvot~efenbor< 
ftanb. 

~enn ber mangel~afte 2uftanb einer 2rvot~ete nid)t auf 9Cad)lälfigfeit be§ QSor< 
ftanbei3, fonbetn nur aUf ltngünftigc QSer~ä1tniHe, 5. ~. längere stran~eit, W1ittel< 
10figfeit, 5utüd5ufü~ren ift, fo jinb 'oie stoften für 'oie 9Cad)befid)tigltng auf 'oie ~taag< 
faffe ölt überne~men." 

2rHein biefe QSorfd)riften entbe~ren, in\oweit jie 'oie stoften für 'oie 9Cad)< 
befid)tigungen ben 2rvot~efenborftänben auferlegen, '0 er ffi ed) g g ü lti g feit. Gr§ ergibt 
fid) bai3 aui3 folgenben Grrwägungen: 

Grine gcfetJlid)e ~eftimmung barüber, wem 'oie stoftcn 'ocr fd)on im ::titel II § 1 ber 
rebibierten 2rvot~eferorbnung bom 11. mtobcr 1801 borge\e~enen aui3erorbentlid)en 
QSifitationen ber 2rvot~efen böw. ber ~ier in ffiebe ftc~enben 9Cad)befid)tigungen ßut Baft 
fallen, befte~t für ben ~ier in ~etrad)t fommenben @eltungßbereid) ber gebad)ten 91vo< 
tl)eferorbnung nid)t. 1!er § 6 a. a. C., 'oie einöige gejetJ1id)e 9corm, 'oie bon ben stoften 
'ocr 2rvot~efenbejid)tigungen ~anbeIt, berorbnet nur bai3 9Cad)fte~enbe: 

,,1!ie aUf 'oie gewö~n1id)en QSifitationen ge~enben @ebü~ren unb stoften, wie fold)e 
in ber W1ebiöinalorbnung Vag. 72 unb in bem ~ier beiliegenben 2idular Unjerei3 
@eneral·1!ireftorii bom 6. i'Yebruar 1798 beftimmt jinb, tragen 'oie ~tabtfämmerei 
unb 'oie 2{vot~efer öU gleid)en ::teilen." 

üb biefe QSorfd)rift über~auvt nod) @ültigfeit befitJt, ober ob jie nid)t biefme~r ag 
aui3er straft gefetJt anöufe~en ift, erfd)eint fraglid) ; benn fie ift jeit bem ~al)rc 1812 nad) 
bem ~iUen 'ocr stöniglid)en ~taagregierung nid)t mc~r öur 2rnwcnbung gebrad)t worben, 
inbem 'oie stoften ber gewö~nlid)en ~efid)tigungen bon ba ab auf 'oie 1!iätenfonM 'ocr 
ffiegierungen, aljo auf 'oie ~taagfaHe, übetnommen worben jinb (bgl. 'oie bei bon ffiönne 
1mb ~imon: 1!ai3 W1ebiilinalweien bci3 vreui3ijd)en @itaateß, ~anb I, ~eite 744 ff. ab
gcbrudten WhnifterialerIajje - ini3bejonbere benjenigen bom 20. W'lai 1812 - unb ;Sn· 
ftruftionen, fowie ben bom W'linifter ber gciftlid)en, llnterrid)ti3. unb W'lebiifinalangelegen. 
~eiten in 2rbjd)rift mitgeteilten <:l:rlafl beß W1inifteriumß bei3 ~nnetn, allgemeineß ~o1iöei. 
bevartement, bom 5. i'Yebruar 1812, ber mit bem :5atJe beginnt: ,,1!a bie QSifitation ber 
\!(vot~efell ein rein voliileilid)er @egenftanb ift, fo wünjd)t ba;3 1!evattement ber all· 
gemeinen ~oliöei, 'oie 2rvot~efer mit allen babei borfallenben stoften ilU berjd)onen ul1b 
biefe auf ben ~01i3eifonbi3 3U bringen"). 1!ie obige i'Yrage fann jebod) bC1~ingeftellt bleiben. 
\!{ui3gefd)lojfen erjd)eint e§ auf alle i'Yälle, ben § 6 auf llnbere ffiebijionen, aIß 'oie ge· 
\uö~nlid)en, anöuwenbel1. S)ierbon ge~t aud) ber ~eflagte jelbft aui3, ba er jonft nid)t 
'ocr 2rnfid)t fein fönnte, bai3 'oie minifterielle I)(mueijung bom 18. i'Yebruar 1902 mit ffied)t 
'oie \!(vot~efenborftänbe allein öur ::tragung 'ocr ~ier fraglid)en stoften llervflid)te. 

i'Ye~lt e;3 aber an einer gejetJ1id)en ~ve3ialborfd)rift über 'oie stoften 'ocr 9Cad)bejid)· 
tigungen, fo fann e§ jid) nur nod) barum ~anbeln, ob jid) 'oie in ben oben angeöogcnen 
~aragrav~en ber 2rnweijung bom 18. i'Ycbruar 1902 borgeje~ene QSerbinblid)feit ber 
2(votl)efenborftänbe aUß allgemeinen @runbjätJen l)erIeiten liei3e. 1!ai3 ift oU berneinen. 
1!ie aui3erorbentlid)en ~ejid)tigunge1t unb 'oie 9'lad)bejid)tigungen ber 2rvotl)efen bienen 
bemfelben 2wede wie 'oie tegelmäi3igen. ~eibe finben nid)t im zsntereife be;3 2rvotf)eferß, 
fonbern im öffentlid)en ~nterejfe ftatt, um @e\unb~eit unb Beben bor ben @efa~ren öu 
fd)ü~en, 'oie bmd) eine nad)läjjige unb unorbentlid)e QSenuoltung ber 2rvotlJefen ~etbor. 
gerufen werben. ~eibe bilben mitlJin einen rein voliöeilid)en @egenftanb. QSon ben 
stoften ber 9Cad)befid)tigungen mui3 be;3~alb bai3\e1be gelten, Wa;3 bon ben Stoften 'ocr 
regelmäi3ige)l ~efid)tig1tngell gilt. ZSene ~ab~n tllje biefe 'oie <:l:igenjcf)aft bOn ~oli5ei' 
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foftcn. ':!)erartinc stoften faHen aber nadj lmujiifdjem l8erll1altunB~redl!e ltidjt ben uc
teifigtclt I,jSribatjJerlonclt ßur 2af!, mögcn fie, worauf bie Wnweifung bom 18. ~cbruar 1902 
allfdjeinenb eilt au~fdjlaggebeltbe~ @ewidjt legt, bOlt bie(Clt ber(djulbet fein ober nidjt 
(iie~e ß.)B. a:ntfdjeibultgen be~ OOerberwaltung~(leridjt6 )Banb,31 6eite 310ff. unb 
lSaltb 28 6eite 107). )illo eilte Wbweidjung bOlt biefem @rultbfa~c ftattfhtbet ba beru!)t 
bic;3 auf eilter bie I8crjJflidjtultg begrünbCltben befonberen gefe~lidjen l8orfdjrift, wie Fe 
uei(VicJ5wei\e ilt bem § 3 be~ @e(e~e~, belt lSetrieb ber ':!)amjJffe\(el betreffCltb, bom 
.'3. 9JCai 1872 (@.6. 6eite 515) unb in bem § 1 beil @ele~e~ bom 8. ,Juli 1905 uetreffenb 
bie Sfoften ber I,jSrüfung· übertl1acf)ung~bebürftiger 9fnlagen (@.6. 6eHe 317) gegeuen 1ft 
(bgl. audj bie )Begrünbung 3um ~lttwurf beil lc~teren @e\e~eil - ':!)rucffadjen be~ &jau(eil 
ber 9(bgeorbneten [~nlagClt öU ben ftenograjJ~ildjen )Beridjten], 20. 2egi~latmjJeriobe, 
I. SeHion 1904/05, I. )Banb ':!)rucffadjelt 6eite 587ff. -, in ber e~ u. a. ljeijit: ",:!)ie Wuf~ 
wenbultgen öUT veriobifdjClt l"YeltfteHultg be~ ,Buftanbe'3 ber obengeltanltten gefäljrlidjelt 
2hllagcn ftellcn fidj baltadj bei bem ~eljlen befoltberer ge(e~lidjer )Beftimmungen al5 
Sfoften beil ,:!)ienftbetriebc~ ber l,jSoli~eibeljörbe bar ..... ,:!)ie gegenwärtige ffiedjtillage 
bietet alfo mit ~ui3ltaljme bei3 § 3 beil @efe~ei3, bclt !ßetricb ber ':!)amjJffcHel betreffenb, 
bom 3. 9JCai 1872 feine 9JCöglidjfeit, bie SfoftClt ber Uberwadjung ber in erfter 2iltie, in 
ben mciften ~ällen logar aUilfdjlicnlidj öum ~u~en ber ~igentümer betrieuenen, gefäljr~ 
Iidjen Wnla(len ben )Befi~ern auföuerfegen"). ~ilte loldje aUi3brücflidje ultb flare )Bee 
ftimmung befteljt ljier aber, wie bereitil oben bargelegt, nidjt. Unb bei ber 10 geftelltcn 
ffied)tillage fann eil enblidj audj nidjt barauf anfommen, ban bie Sfoften ber ~adjbe(idje 
tigungen bii3ljcr bon ben WjJot~efenborftänben getragen worben linb. 

&jiernadj ermallgeln bie §§ 23 Wbfatl 1, 24 ber 2lnwei(ung bom 18. ~ebruar 1902, 
ba fie weber in einer ge(e~lidjen l8orfdjrift, nodj in allgemeinen @runb(ä~en iljre 6tü~e 
finbcn, neueil ffiedjt aber burdj lie in bie(er )Beöieljung nidjt ge(djaffen werben fonnte, 
ber ffiedjiilgültigfeit. ,:!)ie auf iljnen fujienbe jJoliöeilidje Wnorbnung einer ~adjbelid)~ 
tigung auf Sfolten beil Sflägeril munte baljer allner Sfraft ge(e~t werben. 

,:!)ie Sflage erweift (idj aber audj in iljrem weiteren, gegen bie ~ntöieljun(l ber )Befug
nii3 3m ~luilbilbung bon ,\3eljrlingen geridjteten 'leile alil begrünbet. 

,:!)k rebibierte I}ljJotljeferorbnung bom 11. mtoher 1801, beren )Beftimmungen I)icr 
I,jSla~ greifen, jieI)t im § 15 b bei3 I. 'liteJ5 bie 9JCöglidjfeit bor, ben ~q.JOt~efern bai3 ffied)t 
~unt &jarten bon ,\3e~rlingcn 3u cntöiel)en. ~i3 finbet fidj bort aber nur folgenbci3 
tJcrorbnct: 

,,~rgäbe ficI) aber, 'oaji 'oie 2lcI)ul'o ber ~eriäunmis in 'oen ~el)rjal)telt weniger nm 
~el)rlinge, alil bielmeljr am 2eljrf)errn lelbft liege, fie beftcl)e nun in tJorfä~lidjer I8cre 
nadjläf[igung bei3 2eljrlingi3 ober in erwiefener Unfäljigfeit, braudjbare l5uujefte 3lt 
bilbcn, fo foll einem foldjen 9!votljefer bie weiterc )Befugni!3, i!el)rlinge ßU ~altcn, 
gänölidj unterfagt werben. 11 

,f)icrnadj ift bie ~nt5ieljung ber 5Beiugni~, ~ef)rlinnc öU l)tllten, nur tl1cgen ~kr< 
k~ung ber bem 2eljrljmn obliegenben ,\3eljrVflicf)t öuläf[ig. 

':!)er § 45 ber vom 9JCinifter ber geiftlidjen, Untcrridjti3< unb 1JJ1ebiöhtalangelegenlJeitw 
am 18. ~cbruar 1902 erlaflenen Wvotf)efenuetricMorbnung, ben ber 5Befragte öwar nidjt 
aui3brücIlid) crwäf)nt, nadj leinen \)fusfüljnmgcn abn öm 9!nwenbung gebradjt wiffen 
111ill, beftimmt nun allerbings: 

,,~inem \)(jJotf)efenvorftanb, ttJeld)et (eine I,jSflicf)ten al!3 ,\3eI)rI)err nidjt erfüllt ober 
jid) anberweitig in (ad)lidjer ober fittlidjer )Beöieljung unöuberlälfig erweift, fanlt bic 
)Befugniil, ,\3eljrlinge aui3öubilben, burcf) ben lHegierungi3vräfibenten auf ,Beit ober 
bauernb cntöogen werben. 11 

'Vie 5BetrieMorbnnng grlj! nllo cincrfeit" tuciter ag bie Wvotl)eferorbnung, tuäljrenb 
iie anberfcitil infofern ljinter bieler &urücfbleib!, als (ie nur bic )Beredjtigung, ,\3e~rlinge 
ausöubilbeH, uegreift, Hid)t biejenige, -\.IeI)rlinge &u ljalten. 

91adj allgemeincn lHed)ti3Brunbfä~en unterliegt es jebod) feinem 2weifel, ban bie 
\)(votI)efenbetriebi3orbnnng 'oie burd) @efe~ (bie revibierte 2ljJot~eferorbnung) geregelte 
~nt~ieI)ungilbefugnis nidjt ctlucitern unb auf anbere \\·ällc, ali3 bie gefe~lidj borge(e~enen, 
auilbeljnen burfte. ':!)er § 45 a. a. r:. ift be!3f)alb für ben @eltungi3bcreicf) ber revibierten 
l)(jJotf)eferorbnung nur gültig, info111eit er bie gebaclJte lHefugniil auf bie l8erle~ung bcr 
~el)rjJflidjt grünbet. ~ie Unöuberläfligfeit in ladjlidjer ober (ittlidjer )Beöieljung mufl 
folglidj im vorliegenben l"Yallc als ~nt3ieljungilgrunb mti3fdjeibcn (vg!. StuI)lI, ,:!)ie ffiedjb3e 
berljältniHe ber WjJotljefer in I,jSreuncn beöiiglid) ber I5telltJertreiun9, ber )ßerjJadjtung 
Ocr I}fvotljcfcn ullb beil &jaften!3 bon 2eI)rlingen im 5Bcrll1aftungsard)ib 5Banb 15, 6eHe 60ff., 
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ht~6l'fonbcre \Seite 105fT). n:ür bie 11u trcffcnbc G);ntfd)cibunß ift mitgin - ogne ball c~ 
eillC~ ~iltgcqelt;3 auf bie 91n< unb 9(u;3füf)rungen, tueld]e an bai3 angeblid]e ~Ierbenleibcn 
bci3 S'l'läger\'\ ge!nÜ1Jft jinb, bebarf - lebiglid) ön 1Jrüfen, 06 bcm SHäßer eilte )ßetle~ung 
feiner Beqr1Jflid]t 11ut Baft fällt. ~a\'\ ift aber jelbft für ben n:all, bau bie \Bcl)au1Jtlmgclt 
Des \Beflagten ag rid]tig unterfteflt luerben, nid)t bargetan. ~ie am 7. Sulti 1904 ftatt< 
geqabte \Bejid]tigung tuürbe al(lbann 1Jlllar ergeben l)aben, bau ber naqe&u i)tuci .;lagre 
in 9[1J0t1jefcn tätigeSeqrling ~. ~. nut ein icqr bürftige!3 ,perbarium gejammeIt lInb 
ü6eraui3 tuenig eigentlid).d]emifd]c I,llrä1Jarate qergeftellt gatte, fotuie bau er in ber orßa< 
nifd]en Cfgemie unb in ber \Botani! bloU geringe S'l'enntnifje bejaU. G);i3 fef)lt aber an iebem 
~lad]tueire bafür, bau biere Wlängel auf ein )ßer[d]ulben bes SHägeri3, auf eine )ßetlej,lung 
ber bie[em obliegenben 2egr1Jflid]t i)utüd1Jnführen [inb. 

~ad] allebem liegen bie tatjäd]lid]en )ßorau!3[e~ungen nid]t bor, tueld)e bie I,lloliöei. 
lJcgl\rbe nad] ;titel I § 15 b ber rebibierten 211Jotgefetorbnung öum ~rlaHe ber in ben 
angcfod]tenen )ßerfügungen entqaltencn ölueiten Wnorbnung bcred]tigt ga6en luürbcn. 
Cl:i3 tuar mitgin aud] biere 9btOrbnung gcmäfl § 127 916fa1> 3 Siffer 2 beG Banbe!3ber· 
lunItung!3gefc~C!3 bom 30. Suli 1883 nufler Shaft C\U fe1>en. 

Urteil des O.V.G. vom 5. November 1908. 

Sn bcm giermit in \Beäug genommenen Urteil be!3 ®eriel)t!3l)ofe!3 bl'm 18. il,e6runr 
1907 (Cl:ntfd). ~b. 50 \Seite .'381) ift bc!3 nägeren bargelegt, bali blefe \Bcfti11lmungen1), 

infolueit fie bie S'l'olten für bie ~ad)bejid]tigungen ben 9ljJotgefentJoritänben nuferlcgen, 
für ben f)icr in \Betrnd]t fommenben ®eltung!3bercid] ber ffiebibierten W1Jotqererotbnung 
\.lom 11. Oftobet 1801 bet ffied)ti3gültigfeit ent6eqren, ludi fie tueber in einer gefe~lid]rn 
)ßorfd]tift nod) in allgemeinen ®rnnbfä~en igre \Stü1>e finben .. pietan ift aud] gegenüber 
ben WU!3füqrnngen be!3 bom \Beflagten tJorgelegten 1Red]ti3gutad]ten~ feftöuf)alten. ~cr 
in biefcm tJettretenen Wuffafinng, bali für bn!3 gebnd]te ffied]t!3gebiet ein ®etuoqnl)eits< 
red)t beftel)e, nad) tueld]e11l bie ,lfoften für bie ~ael)tetJijionen ben 9l1JotgefentJorftänbcn 
ßm Baft fnllen, unb bau biefe!3 ®eluoqngeit53red]t bem § 24 2lbja1> 1 a. a. O. bie erforber. 
lid]e red]tlid]e ®runblage berleH)e, fann nid)t ßugefti11lmt hJerben. lillenn aud] i11t \Be
teiel)e bes )ßertualtungsred]te~ ffied]tßfä1>e im lillege ber getuoqnqeitsreel)tlid]en Ubung 
entftehen fiimten, 10 ift bod] bie Wlöglid)feit ber \Bilbung eine!3 ®etuoqngeitsred]tcs ber 
110m ~Heflagten behau1Jteten Wrt nusgefd)loffcn. Sn bem Urteil bom 18. n:ebrnat 1907 
ift in eingegenber lilleifc bntgetan, bnfl bie aUflewrbentlid]en \Befid)tigungenunb bie ~ael)< 
lJciid)tigungen ber 911Jotgefcn gnnß benfelben 3t1Jeden bienen tuie beren regcImäflige \Bc< 
iiel)tigun(\en, bnfl beibe 2hten bOll \Bejid]tigungen mitf)irt einen rein j:Jolißeiliel)en ®cgClt< 
fllmb bilben, unb bau bemgemäfl bie S'l'oftcn ber fämtlid]en genannten \Bcjid)tigun(\cn 
bie ~igeltfd)aft bon I,lloliöcifoftcn be\i~en. 9lud) ift bor! bereitB qerborgeqolJcn, bnfl ber
!Utige stoften und) jJreuflifd)em )ßertun!tung!3ted)tc grnnbfä1>liel) nid)! ben beteili(\tl'n 
l.ßril1at1Jerfonen öur Saft iallen, gleiel)biel ob jie bon biejen berfel)ulbet jinb ober 
niel)!. ~1l5 laHm bie iu bem ffied]t!3gutad]ten angeßogenen ältereu ~rlaHe (bg!. bon 
lJiönne unb ~imon, ~as Wlebißinahuefen be~ I,llreuuifd)en \Staate!3 \Bb. I \Seite 944fi.) 
unberüd(id)tigt, tuenn fie mit ber Wntueifung llOllt 18. ('>c6rnar 1902 bnbon ausgcqen, 
"bau bie unorbentlid)cn unb nad)fäHigen WjJotqefer für bie 610li burd) igre \Sd)ulb not< 
hJcnbigen ~T/ad]re\Jifionett bie baburd) entftegenbcn Sfoften ganö aHein tragen müffcn". 
:Daburd], bau ber 11langelqafte SUltanb ber WjJotgefe, ber bie ~nd]bejid]tigultg erforber. 
liel) gcmad]t qnt, auf ein )ßer!d]ulben bc'3 W1Jotgefer'3 ßlttüdßufüqren ift, tuitb an ber red)t. 
Hel)en Cl:igenfd)aft ber ~lad]6ejiel)tigullg!3foitcn ltid)Hl geänbert. 2(ud) in bicjem (S'alle 
I)nltbelt es (id] nid]t choa, lun'3 jeltc ~rlaHe nnjd]eincnb anneqmen, um bie )ßerqängult(j 
ritter \Strafe, jottbern um bie Wufetlcgung bou I,lloliöcifoften (og1. aud] ben 0:tlafl be?' 
Wliniftcr'3 ber geiftlid]en, Unterrid]tiS< unb Wlebiöinalangelegengeitrn bom 21. Sannar 19(2). 
~ie bmd] 6efonbere geje1>lid)e )ßorfel)riften ober burd] allgemeine ®runbfä1>c geregeHe 
)ßerlJflid]tung öm ;tragung bon I,lloliöeifo(ten ift n6er ber ~16änberU1tß burd] ®etuoqnqeit'3< 
red]t enti)ogen. :Die bmdl bie )ßomaf)me eine!3 1Joliöeilid]en WfteiS berur!ad]ten S'l'often 
(I,lloliäcifoften) finb nicI)t ettuas iSelbftänbi(\C0, für fid] \Beftcqcnbes, fie ftellen bielmcl)t 
Iebiglid] nottuenbi3c 6ol(\en bes gcbnd]ten ~Ute!3 bar, ognc ben fie ülJerl)nu1Jt nid]t ent· 
fteI)rn 1mb gar nid]t gebnd]t luerben fönnen. 2(u0 biejcr ®cbunbenI)eit ber fraglid]eu 
.lfoften an bie jelueiIig iu ~cttlld]t fommenben j:Joliöeiliel)en ,I)anblutt(\en ergi6t fiel), bl1U 

1) §§ 23 916f. 1 unb 24 bn 2Ipotgcfcnwbijioni3anluci(1l1t(\ bom 18. \"I·cbrnar 190~. 
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jcnc im allgemcincnnad) ben[elbcn red)tIid)en 9connen beurteilt 111crben müHcn lllic biere. 
':Daji abcr bic in 9(w3übung einc~ (5taat5~01Icit0rce!)te;3 oon ben \ßofiöci6e~örbcn im 
öifentlie!)en0ntereHe roa~r3une~menbel! )8ejie!)tigungen ber 9Lpot~efen nie!)t einen 
@egenftanb ber geroo~n~eit~ree!)tIie!)en Übung bilben fiinnen, bebarf feiner roeiteren 
':Darlegung. 

0(t ~iernae!) bie )8ilbung be!3 oom ~cf(agten be~auj.Jteten @eroo~n~eit~ree!)te~ recl)t· 
fie!) ullmöglie!), [0 lann oon einem Gfinge~en llIlf bie jonftigen 9XU!3fü~rungen be!3 ffiee!)g. 
gutae!)ten~ abgefe~en roerben, ba biere nur für ben fl'all er~eblie!) [ein luürben, baji bie 
\UWglie!)feit ber fraglie!)en )8i(bung an fid) aniluerfennen roäre (og!. im übrigen aber audl 
ba5 nrteil be~ @erie!)g~ofei3 oom 5. weärö 1892, Gfntfe!). )8b. 22 (5eite 98ff.). \lIue!) bebarf 
('0 bei bie[er lHee!)t<3lage feiner Gfrörterung, ob nie!)t ber Gfntfte~ung bc<3 fraglid)cn ()Je. 
11l01)n~eiti3ree!)te!3 bie ~or[e!)riftcn be!3 im ffiegierungi3beöirfe :r. bis ilum 0nfrafttrctl'1I 
bcs )8ürgerIie!)en @efe~bue!)e!3 gültig gen1e[enen Code Napoleon entgegengeftanbcII f)aoelt 
111ürben, ba bie[e<3 @e[e~bue!) befanntlict) ba;3 @el110~II~eit!3ree!)t nur in gall;) llerrill&clten 
i\;ällen ali3 majigebenb lJuläflt (og!. ;). )8. Bae!)ariae oon 2ingent~al, S)anbbue!) bcs ~rall' 
i\öfife!)en Bioilree!)t<3 § 23 8. Wuf!. (5eite 89ff. unb (5tabel, ,0uftitutionCll bc;3 '(5·tllll5öfifd)CI1 
Bioilree!)t;3 (5eite 13, 14). 

~ie auf @runb biefer beiben ~ntfef)eibungen be~ :O.5B.@. ergangenen [lIin.< 
~r!affe, bie eine 2{nberung in bem 5Berfal)ren be3üglid) ber 9CodJrebifion bon 
9!potl)efen braef)ten, finb ouf ~eite 357 unb 358 abgebrudt. 

XIX. Die Steuergesetzgebung. 
Sn ber preu&ifd)en ~teuergefe~gebung finben fief) berfd)iebene )BeftillllltUngeJl, 

bie teif~ unmittelbar bo~ 9!tJotl)efenttJefen betreffen, teil~ öttJar angemeiner ~1Catm 
fittb, aber in il)rer .~onbl)abung für ben 2fpotl)eferftanb befollbere )Bebeutung 
gettJonnen l)aben. ~ie )Beftimmungen erfterer 9!rt finb im ~telJlpelfteuergefe~l) 
cntl)aIten, tuäljrenb bie an &ttJeiter ~teHe genannten med)t5normen ben @eoieten 
ber ~rgän&Ungflfieuer, @ettJeroefteuer, Umfa~~ unb @runbfieuer angel)ören. 

SteDlpelsteuergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 30. Juni 1909 (Pr.G.S. S. 535). 

§ 1. Gegenstand der Stempelsteuer. 

(1) Die in dem anliegenden Tarif aufgeführten Urkunden ... " unter
liegen den darin bezeichneten Stempelabgaben ... 

(3) Ergibt sich die Einigung über ein Geschäft aus einem Briefwechsel 
oder einem Austausch sonstiger schriftlicher Mitteilungen, so wird in der 
Regel ein Stempel hierfür nicht erhoben. In einem solchen Falle tritt aber 
die Verpflichtung zur Entrichtung des betr. Stempels dann ein, wenn nach 
der Verkehrssitte über das Geschäft ein förmlicher schriftlicher Vertrag 
errichtet zu werden pflegt, diese Errichtung indessen nicht stattgefunden 
hat und von den Beteiligten beabsichtigt ist, durch den Briefwechsel oder 
den Austausch der sonstigen schriftlichen Mitteilungen die Aufnahme eines 
solchen Vertrages zu ersetzen 2). 

1) ~gl. ~ier5u: ,,:t>ie (5temj.Jelfteuer in ~reujien". (5onberabbrucf aui3 ,,~~ar. 
macreutije!)e BeHung" 1909 9(r. 83 unb 84. )8erlin, ~erlag oon ,0uIiu;3 (5jJringer. 

2) Gfn gag e me n t~ bti e f e für bai3 Wj.Jot~efenj.JerfonaI jinb bemnae!) ftemjJeIfrei, 
ba bei ber Gfngagicrung oon 9{j.Jot1)der(Jc1)i1fen ein fiirm1ie!)er ~ertrag in bel' lHegel nie!)t 
abscfe!)loHen luirb. 



Stempelsteuergesetz. 

§ 4. Sachliche Stempelsteuerbefreiungen. 

(1) Von der Stempelsteuer sind befreit: 

Rfi5 

a. Urkunden über Gegenstände, deren Wert nach Geld geschätzt werden 
kann, wenn dieser Wert 150 Mark nicht übersteigt, insowE'it 
nicht der Tarif entgegenstehende Bestimmungen enthält. 

§ 6. Wertermittelung. 

(1) Die Ermittelung des Wertes eines Gegenstandes zum Zwecke der 
Berechnung der Stempelsteuer ist auf den gemeinen Wert desselben zur 
Zeit der Beurkundung des Geschäfts zu richten. 

§ 9. Versteuerung mehrerer über denselben Gegenstand aus
gestellter Urkunden. 

(1) Werden über denselben Gegenstand mehrere Urkunden gleichen 
Inhalts ausgefertigt, so wird die auf dem Gegenstande ruhende Steuer nur 
zu einer derselben, und zwar in der Regel zu derjenigen Urkunde, welche 
als Hauptausfertigung bezeichnet ist, verwendet; die übrigen Ausferti
gungen sind mit demjenigen Stempel zu versehen, welcher nach der Tarif .. 
stelle "Duplikat" beizubringen ist. Eine Ausfertigung einer Verhandlung 
darf nur dann als Nebenausfertigung versteuert werden, wenn das Vor
handensein einer als HauptausfE'rtigung versteuerten Urkunde nachgewiesen 
wird ... 

§ 10. Versteuerung mehrerer in derselben Urkunde enthaltener 
Gegenstände. 

(1) Wenn bei Rechtsgeschäften übermehrere verschiedenen Steuer
sätzen unterliegende Gegenstände das Entgelt ohne Angabe der 
Einzelwerte ungetrennt in einer Summe oder Leistung verabredet ist, so 
kommt für die Berechnung des Stempels der höchste Steuersatz zur 
Anwendung, sofern nicht von den Ausstellern der Urkunde auf derselben 
die Werte für die einzelnen Gegenstände innerhalb der im § 16 angegebenen 
Fristen 1) noch nachträglich angegeben werden. Trägt die Steuerbehörde 
Bedenken, die ursprünglichen oder nachträglichen Angaben der Steuer
pflichtigen über die Einzelwerte als richtig anzunehmen, so kommen die 
Vorschriften des dritten Absatzes des § 7 zur Anwendung 2). 

(2) Enthält eine Urkunde verschiedene stempelpflichtige Geschäfte, so ist 
der Betrag des Stempels für jedes Geschäft besonders zu berechnen 
und die Urkunde mit der Summe dieser Stempelbeträge zu belegen. 

(3) Sofern die einzelnen in einer Urkunde enthaltenen Geschäfte sich als 
Bestandteile eines einheitlichen, nach dem Tarife steuerpflichtigen Rechts
geschäftes darstellen, ist nur der für das letztere vorgesehene Stempel
betrag zu entrichten. 

1) Swei )illodjen nadj bem ::tage ber WW3fteUung. 
2) iTladj bem ~ier ange50genen § 7 Wbf. 3 bes @efe~es finb bie 5Be~örben ober 

5Beamten, wenn fie 5Bebenfen tragen, bie Wngabe ber C5teuer1JfHdjtigen aIi3 ridjtig an-
31me~men, unb eine Q:inigung mit ben re~teren nidjt ftattfinbet, befugt, "unter Su< 
i\ie~ung C5 adj b er ftä nbi g er, bei beten Wuswa~r etwaige )ßorfdjläge ber C5teuer1JfHd)< 
tigen mit i\u berücffidjtigen finb, bie für bie 5Beredjnung ber C5teuer erforberlidjen @runb< 
lagen 5u ermitteln unb banadj bie C5teuer 5u et~eben. 'tJie Si'often bet Q:rmittlung faUen 
bem C5teuer1Jflidjtigen 3llt Baft, wenn bet ermittelte )illert ben bon bem C5teuer1Jflidjtigen 
angegebenen )illert um 10 % obet me1)r überfteigL" 
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§ 11. Mindestbetrag der Stempelsteuer und Abstufungen der
selben. 

Die Stempelabgabe beträgt, insoweit dieses Gesetz und der Tarif nicht 
abweichende Bestimmungen enthalten, mindestens 0,50 Mark und steigt 
in Abstufungen von je 0,50 Mark, wobei überschießende Stempelbeträge 
auf 0,50 Mark abgerundet werden. 

§ 2G. Hechtsweg. 

In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung einer Stempel
abgabe ist der Rechtsweg zulässig. Die Klage ist bei Verlust des Klagerechts 
binnen sechs Monaten nach erfolgter Beitreibung oder geleisteter Zahlung 
gegen diejenige Oberzolldirektion zu richten, in deren Verwaltungsbezirk die 
Steuer erfordert worden ist. 

§ 27. Verjährung der Stempelsteuer. 

(1) Die Stempelsteuer verjährt, wenn sie auf einen Bruchteil des Wertes 
des Gegenstandes zu bemessen ist, in zehn, sonst in fünf Jahren nach Ab
lauf des Kalenderjahres, in welchem die Zahlung der Abgabe hätte erfolgen 
Inüssen. 

Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung. 

1. (1) Abschriften, beglaubigte, unter denselben 
Voraussetzungen wie Zeugnisse, amtliche in 
Privatsachen, s. diese 1). 

5. Apotheken, s. Erlaubniserteilungen, Buch
staben a. 

G. Approbationsscheine, s. Erlaubniserteilungen, 
Buchstaben b. 

7. At t e s t e, amtliche, wie Zeugnisse, amtliche in 
Privatsachen, s. diese. 

O. (1) Ausfertigungen von Schriftstücken der Be
hörden und Beamten, ... sofern für die Schrift
stücke nicht ein durch diesen Tarif bestimmter 
Stempel zu entrichten ist . 

(2) Befreit sind Ausfertigungen: 
a. von Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und 

Anträge in Privatangelegenheiten, sie mö-

Steuersatz 

H~'~I;l;rt I Je. I .9, 

3 

1) Wmtlid)e 3eugnijje in I,ßriiJatjad)en unterliegen nad) 3iffer 77 be~ :rarif~ ber 
Eltem\)el\)flid)t nur bann, roenn jie /I innerqalb ber 3uftänbigfeit ber au~ftenenben 
>Seqörbe obet be~ aU5ftelfenben >Seamten erteilt" jinb. '!Iarau5 ergibt jid), 
baB aud) beglaubigte Wbjd)riften nur unter ber gleid)en 5Borau5je~ung ftem\)el, 
\)flid)tig jinb. 3uitänbig öur 5Bornaqme iJon >Seglaubigungen finb iJorneqmlid) Wmg< 
gerid)te unb SJ(otare. Wnbere >Seqörben nur bann, roenn ifJnen burd) bejonbere @e< 
je~e ober 5Berorbnungen bie >Seglaubigung5befugni5 aU5brüdlid) beigelegt ift. ü'ür 
\;ßoliaeibeqörben inllbejonbere trifft bieje 3uftänbigfeit nut bann ÖU, roenn bie 3eug, 
niHe (:Originale) in iqren Wften b&\11. @eroaqrjam fid) befinben. 3m angemeinen jinb 
a1\o beglaubigte Wbjd)riften nut bann ftem\)el\)flid)tig, roenn bie >Seglaubigung burd) 
@ctid)t ober gcotar erfolgt ift. 5Bgl. ben ~rL be5 lReg.>l,ßtäjibent. iJon Wfagbeourg iJom 
15.3uH 1902 (ElcHe 374). ü'Üt bic >Seglaubigung \)tiiJaten 3roeden bienenber 3eugniHc 
ift bie 1,ß01i3ci jebod) bcred)tigt, @ebüqren DU ergeben. 



Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

gen in Form eines Antwortschreibens, einer 
Verfügung, einer Verfügungsabschrift oder 
einer auf die zurückgehende Bittschrift 
selbst gesetzten Verfügung erlassen werden. 

16. (1) Du pli ka t e (Nebenausfertigungen) von stempel
pflichtigen Urkunden 
jedoch nicht über den zu der stempelpflichtigen 
Urkunde selbst erforderlichen Stempel hinaus 1). 

22. Erlaubniserteilungen (Approbationen, Kon
zessionen, Genehmigungen usw.) der Behörden 
in gewerbepolizeilichen Angelegenheiten: 

a. (1) Konzessionen: 
zum Betriebe einer Apotheke 2), 

wenn die Konzession vererblich und ver
äußerlich ist 3 ) 

mindestens aber 
sonst 5) 

1) ~gL qiequ § 9 be5 ®ele~e!3. 

367 

Steuersatz 

H;~:;:rt I J(. I ~ 

3 

} des Wertes der 
Konzession 4) 

150 I -

150 -

2) ~gL l)ieröu 'oie auf 6eite 375 uttb 376 attgefüqrtett ffilinAhfaHe. 
3) Unter bererbfidjen uttb lJeräuj3erfidjett .\roni\e\\ionen fittb babei aHe 

vqarmaöeutildjen ffiedjti3titef, auf benen in ~reuj3en ~rl:JOtqefen beruqett, <lu berftel)en, 
mit Wu!3naf)me ber ~ribifegien unb ber leit bem 11. 0uli 1894 oerlieqenen reinen ~er. 
jonaffonöeHionen. Q3gL ben ffilinAhL bom 9. ffilai 1904 (6eite 376). 

4) ~ür 'oie 0:rmittefung be5 lllierte5 ber .\ronile\\ion gibt 'oie ~f. be5 ~ina1l5· 
minifter!3 betr. 'oie WU!3füqrung be5 6tempeffteuergele~e!3 oom 13. ~ebruar 1896 fofgenbe 
9{nroeilung: 

Behufs Ermittelung des stempelpflichtigen Wertes vererblicher und veräußerlicher 
Konzessionen ist zunächst der die Konzession Nachsuchende zur Wertangabe und zur 
Vorlegung des über den Verkauf der Apotheke etwa geschlossenen Vertrages aufzu
fordern. Falls ein solcher Vertrag vorhanden ist, so ist aus ihm festzustellen, ob und 
was die Vertragschließenden über die Vergütung für den übergang der Konzessiorr 
auf den neuen Erwerber verabredet haben. Wird der angegebene Wert für zu niedrig 
erachtet und findet eine Einigung mit dem Steuerpflichtigen nicht statt, so ist der Wert, 
falls ihn die die Konzession erteilende Behörde nicht selbst zu begutachten vermag, 
nach der Vorschrift des § 7 Ab •. 3 des Gesetzes und unter Beachtung der Vorschrift 
der Ziffer 6 dieser Bekanntmachung anderweitig zu ermitteln, wobei unter Umständen 
auch die in früheren Verträgen über das Entgelt für die betreffende Konzession ge
troffenen Vereinbarungen als Anhaltspunkte werden dienen können. Den Oberpräsi
denten bleibt es überlassen, zur Ermittlung der Konzessionswerte die Mitwirkung der 
Provinzialsteuerdirektoren in Anspruch zu nehmen. 

Insoweit der Wertstempel unstreitig ist, muß seine Verwendung auf der Kon
zessionsurkunde innerhalb der im § 15 Abs. I des Gesetzes angegebenen Frist (spätestens 
binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung der Urkunde) erfolgen, während 
der Stempel für den etwaigen nachträglich ermittelten Mehrwert später auf der Urkunde 
zu entwerten ist. 

~on ben qier angeilogetten ~eitimmungen * § 7 Wbl. 3 be5 ®ele~e5 auf 6eite 365 
abgebrucft; Bifter 6 ber ~efanntmadjung beftimmt, baa bei ber 0:rmittlung 'ocr für 'oie 
~eredjnung ber 6tempelfteuer erforberlidjen ®runbfagen 'oie 0:tttftequng bon .\roften 
tunfidjft ilu lJermeiben ift. . 

5) Cl:mpfängcr verlölIlid)er, uno erfä u f lidj er, auf @runb 'ocr .\rabinett~orbet 00111 
30. 01l11i 1894 oerlieqcner SfollöeHioncn quben einen feften 6tempef Don 150 ffilf. Du 
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Steuersatz 
Gegenstand der Besteuerung vom .J( 

Hundert ~ 

zur Errichtung einer Zweig-(Filial-)Apo
theke 1 ) .. 

zur Verlegung einer Apotheke auf Antrag 
des Besitzers 

(2) Befreit sind die vererblichen und 
veräußerlichen Konzessionen für diejenigen, 
welche dieselben erbschaftssteuerfrei ererbt 
haben. 

(3) Außerdem findet die Bestimmung 
unter Ziffer 2 Ermäßigungen und Befrei
ungen der TarifsteIle "Kauf- und Tausch
verträge" sinngemäße Anwendung 2). 

b. Approbationen für: 
Apotheker. 
diejenigen Personen, welche sich als 

Arzte (Wundärzte, Augenärzte, Ge
burtshelfer, Zahnärzte und Tierärzte) 
oder mit gleichbedeutenden Titeln be
zeichnen oder seitens des Staats oder 
einer Gemeinde als solche anerkannt 
oder mit amtlichen Funktionen be
traut werden sollen 

(§ 29 der Reichsgewerbeordnung) 

c. Erlaubniserteilungen: 
zum ständigen Betriebe der Gastwirtschaft, 

Schankwirtschaft oder des Kleinhandels 
mit Branntwein oder Spiritus (§ 33 der 
Reichsgewerbeordnung ) 

wenn der Gewerbebetrieb 
wegen geringen Ertrages und Kapitals 

10 

20 

1 

1 

von der Gewerbesteuer frei ist . 5 
in die vierte Gewerbesteuerklasse gehört 15 

- dritte 50 
- - zweite 200 
- - erste 500 

32. (1) Kauf- und Tauschverträge und andere 
lästige Veräußerungsgeschäfte enthaltende Ver
träge einschließlich der gerichtlichen Zwangs
versteigerungen, insoweit nicht besondere Tarif
steIlen zur Anwendung kommen, wenn sie be-
treffen: 

50 

50 

entrüi)ten. ~5 wirb lJierbei fein Unterfd)ieb gemad)t, ob e5 fid) um bie .\ton3efjion öl! 
einet WjJotf)efenneuanfage obet nm eine f)eimgefaHene Sfonöeffion einet fd)on oeftef)enbcn 
91pot1)efe l)anbelt. 

1) l8gL lJiet3u ben ~rL .. auf lSeite 376. 
2) 'l)aburd) ift für ben Ubergang bon Wföenbenten an 'l)ef3enbenten IStempel~ 

freilJeit gefid)ert. 



Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

a. im Inlande gelegene unbewegliche Sachen 
oder ihnen gleichgeachtete Rechte 1) 

c. andere Gegenstände aller Art, falls die Ver
träge nicht auf Grund der Tarifnummer 4 
des Reichsstempelgesetzes der Reichs
stempelabgabe unterliegen oder von dieser 
befreit sind 2 ) 

(10) Ermäßigungen und Befreiungen: 
2. Befreit sind Verträge, durch welche unbe

wegliche Sachen oder diesen gleichgeachtete 
Rechte oder bewegliche Sachen allein oder 
im Zusammenhange mit anderem Vermögen 
von Aszendenten an Deszendenten über
tragen werden. 

3. Befreit sind Kauf- und Lieferungsverträge 
über Mengen von Sachen oder Waren, sofern 
dieselben entweder zum unmittelbaren Ver
brauch in einem Gewerbe oder zur Wieder
veräußerung in derselben Beschaffenheit oder 
nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbei
tung dienen sollen oder im Deutschen Reiche 
in dem Betriebe eines der Vertragschließenden 
erzeugt oder hergestellt sind. 

38. Lieferungsverträge, s. Kaufverträge. 
71. Verträge 

1. (1) durch welche ein früherer stempelpflich
tiger Vertrag lediglich aufgehoben wird. 

2. (1) über sonstige vermögensrechtliche Gegen
stände, wenn keine andere Tarifstelle zur An
wendung kommt . 

Sind die Verträge nur Nebenverträge eines 
Hauptvertrages und werden sie mit diesem 
zusammen in einer Urkunde beurkundet. 

jedoch nicht über den zu dem Hauptver
trage selbst erforderlichen Stempel hinaus. 

(2) Ein auf unbestimmte Zeit oder Kün
digung abgeschlossener Vertrag gilt in betreff 
der Stempelpflichtigkeit als ein auf ein Jahr 
abgeschlossener. 

-----
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Steuersatz 

H:~~rt I J( I ~ 
) bei Kauf- u.Lie-

I ferungsverträ· 
gen vom Kauf
od. Lieferungs

preise unter 

[

HinzureChnung 
des Wertes der 
ausbedungenen 
Leistungen uml 

1/ vorbehaltenen 
3 ) Nutzungen. 

50 

1) ~ei 2r1Jot~efentJedäufen unterliegen bie lEerträge über ben lEetfauf be~ 
<Mrunbftücfe~ bem in %ariffteUe 32 a tJorgeje~enen ~mmobi1iarftem1Jel Mn 1 % be~ 
)illertei3. ':Die mittJetfauften W1obilien, (;\;intid)tungen, )illaren unb fonftigen <Megenftänbe 
unterliegen bem W1obiliarftent1Jel au~ %atiffteUe 32 c in ~öl)e tJon 1/3 % be~ )illerte~. 
~ei lEetfäufen 1JritJilegierter 2r1Jot~efen unterliegen aud) bie \j3ritJilegien bem 1 %. 
~mmobiliarftem1Jel, ba jie am <Mrunbftücfe ~aften ober al5 "biefem gleid)gead)tete ffied)te" 
anöufe~en finb. 

2) ':Diefer !.Stem1Jel fann unter Umftänben bei 2rröneilieferung~tJerträgen 2rn· 
toenbung finben, fofern ei3 fid) nid)t gemäji ber 2rui3na~mebeftimmung in Eiffer 3 um 
fold)e 2höneimittel böto. 2rröneien ~anbelt, bie tJon bem 2r1Jot~efer felbft ewugt ober ~er< 
geftellt finb. lEgt bie lEerfügung auf !.Seite 376. 

nöttger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 24 
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77. 

XIX. Steuergesetzgebung. 

Gegenstand der Besteuerung 

(3) Befreiungen: 
a. Lehrverträge, 
b. Verträge, durch welche Arbeits- und 

Dienstleistungen auf bestimmte oder un
bestimmte Zeit gegen zu gewissen Zeiten 
wiederkehrendes Entgelt (Lohn, Gehalt 
und dgl.) versprochen werden, wenn der 
Jahresbetrag der Gegenleistung 1500 Mark 
nicht übersteigt. 

(1) Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, 
innerhalb der Zuständigkeit der ausstellenden Be
hörde oder des ausstellenden Beamten erteilte 1) 

(3) Befreit sind: 
a. Zeugnisse, auf Grund deren ein anderes amt

liches Zeugnis oder ein Paß (Reise- oder Lei
chenpaß, Paßkarte ) ausgestellt werden so1l2) ; 

d. (1) Führungszeugnisse, insoweit sie nicht zur 
Erlangung der in den TarifsteIlen "Erlaub
niserteilungen" und "Lustbarkeiten" auf
geführten Genehmigungen usw. erforder
lich sind 3). 

Steuersatz 

H~~;;~rt I A I 

3 

1) 9CadJ ,3iffer 77 bes ::tarifs finb nidJt alle amtlidJen ,3eugnif)e in ~rivat< 
lacIlen ftemlJellJflidJtig, lonbern nur biejenigen, tlJeldJe "innerryalv ber ,3llftänbigfeit 
ber ausfteUenben 58eryörbe ober bes ausfteUenben 58eamten erteilt" ]inb. j)]idJti(l ift 
biele ~eftftenung namentlidJ für UnterfdJri f t5ve glaubigung en. Gl:in Gl:rl. beil jJJ(iniftcri3 
beil ~nnern vom 28. mtover 1896 befagt ryierübet: 

Zur Behebung von Zweifeln über die Frage, in welchen Fällen von Behörden 
vollzogene Unterschriftbeglaubigungen der Stempelpflicht unterliegen, mache ich 
darauf aufmerksam, daß derartige Beglaubigungen, wenn sie von anderen Behörden, 
als Gerichten und Notaren, insbesondere von Polizeivel'waltungen, Magistraten, 
Dorfgerichten, Gemeindevorständen, Amts- und Bezil'ksvorstehern usw. erteilt werden, 
in der Regel stempelfrei sind. Der Zeugnisstempel für Unterschriftbeglaubigungen 
kann nur dann beansprucht werden, wenn entweder die Beglaubiguugen von den 
durch § 8 des Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über das Notariat URW. vom 
15. Juli 1890, dazu berufenen Organen, den Amtsgerichten oder Notaren, ausgehen, 
oder andere Behörden durch Gesetz oder rechtsgültige Verordnungen zur Vornahme 
von Beglaubigungen für zuständig erklärt werden. 

SjientadJ fann ber ,3eugniilftemlJe1 für UnterldJriftbeglauvigungen nur bann be. 
anllJrudJt Iverbeu, tlJenn bie 58eglauvigungen von 2l:mti3geridJten ober 9Cotarcn ausgellen. 
~er gleidJe @runbla~ gilt für ben bci 58ctlJcrbungcn um 2l:lJotryefenfonlicHionen eil!< 
5ureidJenbcn amtlidJ beglaubigten lEermögen5nadJtlJei5. 

~ür ~ryarmaöeuten gelten ag ftemlJellJflidJtige amtlidJe ,3eugnilfe in ~rilJatfadJen 
bie ,3ulaffungsöeugniffe öum 2l:lJotryeferveruf fotlJic bie ,3eugnific übcr bas 58efteryen ber 
lJryarntaöeutifdJen lEor< unb ®taati3lJrÜfung. 

2) 2l:uf @runb biefer 58eftimmung finb bie ~eryrlings3eugnilfe, bie ®ervier3eug< 
nilfe bOt bem ®tubium unb bie llnivcr[itätsattefte ftemlJelfrei, bll iie nidJt ag felvftänbigc, 
fonbern nur alS "vorbereitenbe" ,3eugni[ie gelten. 

3) ~üryrungs3eugnif)e (im Driginal), tlJeldJe lIur O:rIangung ber 2l:lJlJtovation 
aHl 2l:lJotf)efet ober eincr 2l:lJotf)efcnfonöejfion bienen lollen, linb bcmadJ ftemlJcl< 
t:flidltig, ba biele bcibcn @cnef)migungcn in ::tariffteIle 22 aUi3btücflidJ l1ltfgefü11rt \inb. 
Ubcr bie ®temlJe1lJflidJt vcglaubigtet 21bfdJriften I. ~llfJnote 1 auf ®eite 366. 



Stempelpflicht der Lehr-, Servier· und Führungszeugnisse. 371 

Gegenstand der Besteuerung 

(2) Den Führungszeugnissen stehen gleich 
Zeugnisse über geleistete Arbeit in Anstal
ten, welche von unmittelbaren oder mittel
baren Staatsbehörden betrieben werden. 

( 4 ) In den unter a und c bezeichneten Fällen 
tritt die Stempelfreiheit nur dann ein, wenn 
der dieselbe begründete Zweck aus der Ur
kunde hervorgeht. Wird von den Attesten 
zu anderen Zwecken nachträglich Gebrauch 
gemacht, so ist der Stempel nachzuver
wenden. 

Steuersatz 

vom I I Hundert .H, 

'!lie ffied)t§orbnung f)infid)tHd) ber ~etfiemjJelung, bie butd) borftef)enbe~ 
@efe~ für bie ben 21jJotf)efetfianb beruf)renben Urfunben gefd)affen ifi, f)at bura) 
betfd)iebene Wlinifierialerlaffe unb ~erfügungen eine lUertboUe Q:r1äuterung er< 
faf)ren. '!liefe ~erfügungen (IUO nid)t5 anbere~ angegeben, bom Wlinifter ber 
9J(ebi~i1tala1tgefege1tf)eiten erlaHen) bef)anbefn folgenbe Urfunben: 

a. Lehr-, Servier- und Führungszeugnisse. 

Min.-Erl. (für Med. Angeleg. und Finanz-Min.) vom 21. Mai 1907. 

Nach dem Inkrafttreten der Prüfungsordnung für Apotheker vom 
18. Mai 1904 regelt sich die Stempelpflicht der für die Prüfung und die 
Approbation der Apotheker erforderlichen Zeugnisse usw. nach den Tarif
Rtellen 22b, 77 a und 77 d des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 wie 
folgtl) : 

1. Die nach § 51 Abs. 1 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 
23. März 1901 auszustellenden Zulassungszeugnisse zum Apotheker
beruf erfordern einen Stempel von 1,50 Mk. 2) 

2. Das Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekerlehrling (§ 6 Ziff. 2 der 
Prüfungsordnung) und dessen amtliche Bestätigung durch den 
Medizinalbeamten ist stempelfrei. 

3. Das Zeugnis über das Bestehen der pharmazeutischen . Vorprüfung 
(§ 14 Abs. 1 der Prüfungsordnung) erfordert einen Stempel von 
1,50 Mk.3 ) 

l) ~ei ben in obigem Q;rl. unter 9(r. 1, 3, 7, 8 unb 9 genaunten Urfunben beträgt 
Had) bem ie~t geHenben 6tem1Jelfteuergefe~ bom 30. ~uni 1909 (:tariffteIle 77) bic 
6tcucr nief)t mclJr 1,50 WH., fonbcrn 3 WH. (f. 6eite 370). ':Die jßer1Jflief)tung 5ut3alJ
Inng ber 6tem1Jelfoften bei biefen Urfunben liegt in allen \SälIen nief)t bem ~e< 
fi~et, .fonbern ben betreffcnben 2rngeftellten ob, ba bie ~eglaubigung ber 3eugniffe lebig
fid) in beten ~ntCtCffe erfolgt. 

2) ~e~t 3 WH. ':Die 0JcnelJmigung beß 3ulaffungßöeugnifjeß beim 7ffieef)feI ber -I3e1)r
ftelle buref) ben neuen .\freißar5t gemäli § 43 ber 2r1J.~.D. ift jeboef) ftem1Jelfrei, ba eß fief) 
lJierbei nur um eine einfaef)e ~eglaubigung lJanbeIt. \SÜt baß 3ulaHungßöeugniß feThft er
fläH bet .\freißaröt naef) bem 0Jef. bett. bie 0JebülJren ber 9.Rebiilinalbeamten bom 14. ~uli 
1909 (f. 6eite 134) 69.Rf. 0JebülJren. ~m übrigen fJat bie ~eglaubigung ber ':Dienft< 
attefte ber 211JotlJeferlel)rlinge unb ber ®erbietöeugniife ber 211Jotl)efcrgelJilfen burCI) bie 
Sl'rciSärgte (lebüIJrenfrei ölt erfolgen. 

3) ~e~t 3 9.Rf. 
24* 
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4. Die Zeugnisse über die Tätigkeit als Gehilfe vor der Ablegung der 
pharmazeutischen Prüfung (§ 17 Abs. 4 Ziff. 1 der Prüfungsordnung) 
sind stempelfrei. 

5. Die Zeugnisse über die Führung während der zu 4 genannten Tätig
keit sind stempelfrei (§ 17 Abs. 6b der Prüfungsordnung)l). 

6. Die Zeugnisse über das Universitätsstudium (§ 17 Abs. 4 Ziff. 2 der 
Prüfungsordnung) sind stempelfrei. 

7. Das Zeugnis über das Bestehen der pharmazeutischen Prüfung 
(§ 30 Abs. 3 der Prüfurigsordnung) erfordert einen Stempel von 
1,50 Mk. 2) 

8. Die Zeugnisse über die Tätigkeit als Gehilfe nach der Ablegung der 
pharmazeutischen Prüfung (§ 35 Abs. 3 der Prüfungs ordnung) er
fordern bei der Beglaubigung durch den Kreisarzt einen Stempel 
von 1,50 Mk. 3 ) 

9. Die Zeugnisse über die Führung während der zu 8 genannten Tätig
keit, (§ 36 Abs. 1 der Prüfungsordnung) und 

10. die Approbation als Apotheker (§ 36 Abs. 2 der Prüfungsordnung) 
erfordern einen Stempel von je 1,50 Mk.4 ) 

Min.-Erl. (Finanz-Min. und für Med. Angeleg.) vom 14. Mai 1908. 

Im Anschluß an den Runderlaß vom 21. Mai 1907, betreffend die 
Stempelpflicht der für die Prüfung und die Approbation der Apotheker 
erforderlichen Zeugnisse, ist die Frage angeregt worden, ob und inwieweit 
die kreisärztlichen Beglaubigungen unter den Servierzeugnissen approbierter 
Apothekergehilfen der Stempelpflicht unterliegen. 

Die Erwägung, daß der zur Erlangung einer Apothekerkonzession er
forderte Nachweis über die Führung und Leistungen der approbierten 
Apothekergehilfen durch die Zeugnisse der in jedem Einzelfalle beteiligten 
Apothekenbesitzer erbracht wird, die kreisärztliche Beglaubigung dieser 
Zeugnisse sich im allgemeinen aber nur auf die Bestätigung der Zeitdauer 
der Tätigkeit des Zeugnisinhabers in einer bestimmten Apotheke erstreckt 
und im Interesse der staatlichen Aufsicht über den Apothekenbetrieb und 
über das in den Apotheken beschäftigte Personal erfolgt, läßt es gerecht
fertigt erscheinen, bei Zeugnissen approbierter Apothekergehilfen, sofern 
sie sich nur über die Zeitdauer der Tätigkeit des Zeugnisinhabers in einer 
bestimmten Apotheke aussprechen, von der Erhebung eines Stempels ab
zusehen. Dagegen erfordern die gleichen Zeugnisse, wenn sie neben der 

1) ~n .8iHer 5 ift \:lon .8eugnijfen über bie ~ü~rung roä~renb ber öU 4 genannten stätig< 
feit (§ 17 21bf. 6 b ber I,ßrüfungi3orbnung) bie ffiebe, b. ~. \:lon ~ü~rungi3freugniHen über 
bie ®et\:lierbeit ali3 une~aminietter Gle~i1fe. ~in foldjeil ~ü~rungilatteft ift iebodj in ber 
I,ßrüfungilorbnung nirgenbi3 \:lorgefe~en. ~n § 17 21bf. 6 b roirb \:lielme~r nut, "faUi3 ber 
st'anbibat fidj nidjt agbalb nadj bem 21bgange \:lon bet Uni\:lerlität melbet, ein amtlicI)ei3 
.8eugnii3 über feine ~ü~rung in ber .8roi[djenfreit" gefotbert, al[o ein ~ü~rungi3freugnii3 
für bie .8ett frroi[djen lBeenbigung bei3 ®tubiumi3 unb Wlelbung öut ®taati3lJrÜfung. ::Dai3 
ift etroai3 ganfr anberei3, ali3 ber Wlinifterialerlail fagt. ::Die ®temlJelfrei~eit biefei3 ~ü~< 
rungi3freugni[lei3 roirb aber babutdj nidjt berü~rt. 

2) .3e~t 3 Wlf. 
3) 3e~t 3 Wlf. ::Die lBefdjeinigungen über bie stätigfeit ag st'anbibat ber l,ß~armaöie 

~atte ber Wlinifter ber Wlebiöinalangelegen~eiten in feiner 21Ui3fü~rungi3anroeifung öUt 
I,ßrüfungi3orbnung \:lom 15. ®elJtember 1904, .8iHer 6 (f. ®eite 41) nodj für ftemlJelftd 
erflärt. ~e~t muil inbejfen obige entgegengefe~te lBeftimmung ag ma\3gebenb geUen. 

4) ::Der ®temlJe1 für bie ~ü~rungi3freugni1fe beträgt ie~t 3 Wlf., für bic '2(lJlJro< 
batiolt roie frü~er 1,50 Wlf. 



Stempelpflicht der beglaubigten Abschriften. S7S 

Beschäftigungszeit zugleich eine Bescheinigung der Leistungen enthalten 
und die darunter befindliche kreis ärztliche Bescheinigung ohne jede Be
schränkung ausgestellt ist, einen Stempel von 1,50 Mk. In letzterem Fall 
handelt es sich um ein gemäß § 73 des Handelsgesetzbuches im Privat
interesse ausgestelltes Zeugnis, dessen Beglaubigung nach dem zweiten 
Absatz dieses Paragraphen nur dann auf Stempelfreiheit Anspruch hat, wenn 
die "Ortspolizeibehörde" das Zeugnis beglaubigt. 

Wenn hiernach der Zeugnisstempel zu den Beglaubigungen nicht zur 
Erhebung kommen soll, so erübrigt nur, daß in den nach § 50, Abs. 2 der 
Dienstanweisung für die Kreisärzte von diesen zu beglaubigenden Be
scheinigungen der Apothekenbesitzer nur die Art und Zeit der Beschäftigung 
des Apothekergehilfen angegeben, oder die kreisärztliche Beglaubigung, wie. 
das schon jetzt mehrfach geschieht, ausdrücklich auf die Beschäftigungs
dauer beschränkt wird, falls das zu beglaubigende Zeugnis sich auch über 
Führung und Leistungen des Apothekergehilfen ausspricht!). 

b. Beglaubigte Abschriften. 

Min.-Erl. (des Innern und für Med. Angeleg.) vom 31. Juli 1897. 

Hinsichtlich der Versteuerung von Führungszeugnissen, deren es 
zur Erlangung der in den Tarifstellen 22: "Erlaubniserteilung" und 39: 
"Lustbarkeiten" des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 aufgeführten 
Genehmigungen usw., insbesondere der Konzessionen zum Betriebe von 
Apotheken, bedarf, sowie hinsichtlich der Verstempelung von zustän
diger Seite beglaubigter Abschriften solcher Zeugnisse, welche zu 
dem gleichen Zwecke dienen sollen, wird nicht überall gleichmäßig ver
fahren, weil augenscheinlich die hierauf bezügliche Vorschrift der Tarif
stelle 77 des Stempelgesetzes noch nicht ausreichend bekannt ist. 

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens machen wir darauf 
aufmerksam, daß Führungszeugnisse nach dem geltenden Recht nur noch 
insoweit abgabenfrei sind, als sie nicht zur Erlangung der bezeichneten 
Konzessionen, Approbationen und Genehmigungen erforderlich sind. Sie 
wollen hiernach verfahren, die ihnen unterstellten Behörden und Beamten 
- auch die Kreis-(Bezirks-)Medizinalbeamten - mit entsprechender An
weisung versehen und sie namentlich darauf hinweisen, daß sie im Falle 
der Vorlegung eines entgegen der Vorschrift steuerfrei erteilten Zeugnisses 
für die Nachbringung des fälligen Stempels Sorge zu tragen haben2 ). Wir 
bemerken noch, daß bei beglaubigten Abschriften jedes einzelne Be-

1) ~anadj ftnb affo bie megfaubigungen bex 6erbiet3eugntffe a1J1Jtobierter W1Jo~ 
tlJefet ftem1Jeffret, wenn entwebex bas 3eugni5 ftdj nut übet bie 3eitbauex bet ;tiitig~ 
feit bes 3n'f)abers ausf1Jtidjt ober bie fteiMtöt1idje megfaubigung nur auf bie me~ 
fdJiiftigungsbauet befdjtiinft wirb, was ben mebi5tnal1JoIi5eHidjen Wnf1Jtüdjen boHfommen 
genügt. ~ie ~ienftanweifung fÜt bie Sfteisiiqte fie'f)t audj in § 50 (f. 6eite 214) aui3~ 
brüdlidj bOt, bafi bie srtei~iit3te ba~ @ntlaffung~&eugnis nur ,,'f)infidjtlidj bex mefdjiif~ 
tigungs5eit" beglaubigen. @nt'f)iift bagegen bas 3eugnii3 aufiet bem 3eitteftat nodj eine 
~ütbigung bex Beiftungen bes 3n'f)abers ultb beijie'f)t fidj Ne !teii3~tJtlidje meglaubigung 
audj auf Ie~tcre, fo tritt bie 6tem1Jef1Jflidjt ein, bie abet nadj bet mnberung bes @efe~ei3 
ltid)t me'f)t 1,50 WH., fonbern 3 WH. beträgt (;tatiffteHe 77). 

2) ~et @tf. befagt nidjt etwa, bafi bie beglaubigten Wbfdjtiften in aUen O:iiUen 
ftem1Jef1Jflidjtig finb. @r be5ie'f)t fidj bielme'f)r, wie bies audj im @ingange besfelben beut~ 
lidj gefagt ift, aufier auf bie OriginaIe nur auf bie "bon 5uftänbiger :Seite beglau~ 
bigten ~{bfdjriften". ~iefe finb unb bleiben natürlidj ftem1Jel1Jflidjtig. )Egt bai3 ilu ;tarif~ 
fteHe 1 nuf 6eite 366 illc[ngte. 
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glaubigungszeugnis der Stempelabgabe unterliegt. Sind jedoch Abschriften 
mehrerer Urkunden durch ein und dasselbe hinter die letzte Abschrift 
gesetzte Zeugnis beglaubigt worden, so bedarf es nur des einmaligen 
Stempels. 

Es ist ferner bemerkt, daß Behörden und Beamte in den in Rede 
stehenden Fällen die Ausstellung stempelpflichtiger Führungszeugnisse durch 
Wahl einer nicht der Abgabe unterliegenden Schriftform (eines Berichtes 
oder eines Schreibens) zu vermeiden suchen. Ein derartiges Verfahren ist 
unzulässig und allgemein zu untersagen, da dasselbe nicht im Sinne des 
Stempelgesetzes liegt, welches Äußerungen über die Führung eines Be
werbers zu den angeführten Zwecken mit wohlbegründeter Absicht hat 
stempelpflichtig behandelt wissen wollen. 

Verf. des Reg.-Präsid. in Magdeburg vom 15. Juli 1902. 

Nach der TarifsteIle 1 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 
sind beglaubigte Abschriften unter denselben Voraussetzungen 
stempelpflichtig, wie amtliche Zeugnisse in Privatsachen, d. h. wenn sie 
innerhalb der Zuständigkeit der ausstellenden Behörde oder des ausstellen
den Beamten erteilt werden. Es kann daher der Stempel für Beglaubigungen 
von Abschriften und Unterschriften, wie auch in dem Erlasse des Herrn 
Finanzministers vom 28. Oktober 1896, IH. 13950 (Min.-Bl. f. d. inn. Verw. 
S. 202) ausgesprochen ist, nur dann gefordert werden, wenn sie von den 
Amtsgerichten oder Notaren ausgehen oder andere Behörden durch 
gesetz- oder rechtsgültige Verordnung ausdrücklich zur Vornahme von Be
glaubigungen allgemein oder für bestimmte Fälle für zuständig erklärt 
worden sind. 

Die in Abschrift vorgelegten Führungszeugnisse sind von dem Bürger
meisteramt in Philippsburg in Baden und einem hiesigen Polizeikommissar 
beglaubigt worden. Die von dem vorgenannten nicht preußischen 
Bürgermeisteramt beglaubigten Abschriften würden in Preußen stempel
pflichtig sein, wenn dies bezüglich der von einer gleichartigen preußischen 
Behörde beglaubigten Abschriften der Fall wäre 1). Dies muß verneint 
werden, ebenso wie die von dem Polizeikommissar beglaubigten Abschriften 
als stempelpflichtig nicht angesehen werden können, da die Befugnis zur 
Beglaubigung von Abschriften den Bürgermeisterämtern und Polizeibehör
den in der gedachten Art nicht erteilt worden ist. 

Ferner kann ich die Abschriftsbescheinigungen der Lehr- und Servier
zeugnisse, abgesehen von vorstehenden Ausführungen, auch aus dem Grunde 
nicht als stempelpflichtig ansehen, weil die Originalzeugnisse der gedachten 
Art nach dem Erlasse des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 6. März 1891 (Centralbl. der Abgaben usw., 

1) l,ßoH&eilid)c ~üf)rung$atteftc aU$ nid)tjJteuflijd)cn !Stäbten finb ftcmjJcl
Tret, aUd) menn biejelben &ur ~emerbung um Wj:Joff)cfenfonßefjionen in \ßtcuflclt \.Jcr
Itlcnbet ItJerben jollen. 3lt biejcm !Sinne ergingen fo1genbc ~cjd)cibc: 

Nach § 2 des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unterliegen 
der Stempelsteuer nur die im Auslande errichteten Urkunden über Geschäfte, welche 
im Inlande befindliche Gegenstände betreffen; das anliegende Führungsattest ist daher 
ste m pelfrei. Stempelsteueramt I Hannover 7. Juni 1898. 

Auf die in Frage stehenden Führungszeugnisse bzw. die beglaubigte Abschrift 
finden die Bestimmungen des § 2 des St.-St.-Ges. vom 31. Juli 1895 nicht Anwendung 
sie unterliegen somit nich t der preußischl'n Stempelsteuer. Provinzialsteuerdirektor 
Rerlin 26. Juli 1898. 
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Gesetzgebung und Verwaltung S. 82) und die durch Medizinalbeamte aus
gestellten Beglaubigungen der Servierzeugnisse der Apothekergehilfen nach 
dem Runderlasse desselben Herrn Ministers vom 28. Oktober 1897, M. N. 
7682, für stempelfrei zu erachten sind. 

Verf. des Stempel- und Erbschaftssteueramtes in Münster vom 8. August 1905. 

Unter Bezugnahme auf den in der NI'. 24 der Pharmazeutischen Zei
tung vom 25. März d. J. S. 251, Zeile 2 abgedruckten Artikel "Stempel
gebühren" teile ich im Auftrage des Herrn Provinzialsteuerdirektors hier
selbst dcr Redaktion ergebenst mit, daß die durch die Polizeibehörden 
beglaubigten Abschriften von Apothekerzeugnissen einem Stempel 
aus TarifsteIle 1 bzw. 77 preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 
l895 nicht unterliegen. Eine entsprechende Belehrung der Polizeibehörden 
in 'Westfalen ist veranlaßtl). 

c. Apothekenberechtigungen. 

Min.-Erl. vom 23. März 1901. 

Nach TarifsteIle 22a des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unter
liegt die Konzession zum Betriebe einer Apotheke, wenn die Konzession 
vererblieh und veräußerlich ist, einem Stempel von 1/2 % des Wertes der 
Konzession, mindestens aber von 50 Mark 2 ), und wenn die Konzession nicht 
vcrerblich und veräußerlich ist, einem Stempel von 50 Mark 2 ). Dieser Stempel 
ruht auf der Urkunde über die Erlaubniserteilung und ist daher von dem 
Hegierungspräsidenten, welchem die Ausfertigung der Konzession obliegt, 
zu verwenden und einzuziehen. Die Kaufurkunden selbst unterliegen, 
soweit in ihnen Veräußerungen von Apothekenprivilegien beurkundet 
sind, nach TarifsteIle 32 des Stempelsteuergesetzes einem Stempel von 1 % 
des Kaufpreises; handelt es sich dagegen um die Veräußerung kon
zessionierter Apotheken, so unterliegen die Vereinbarungen über die 
übertragung der Konzession auf den Erwerber oder über den Verzicht des 
Verkäufers auf die Konzession dem in TarifsteIle 71 NI'. 2 bestimmten all
gemeinen Vertragsstempel von 1,50 Mark 3 ). 

Es ist nun darüber Klage geführt worden, daß vielfach schon bei dem 
Abschlusse des notariellen Vertrages über die Veräußerung vererblicher und 
veräußerlicher Apotheken von dem instrumentierenden Notar der Konzes
sionsstempel von 1/2% des Konzessionswertes zur Berechnung gebracht 
'wird, und daß später der Regierungspräsident bei Ausfertigung der Kon
zession nochmals diesen Stempel feststellt und einzieht. Zur Vermeidung 
dieser doppelten Einziehung des Stempels und der sich daraus ergebenden 
Unzuträglichkeiten hat daher der Herr Justizminister durch Runderlaß 
VOIll 23. November 1900 (abgedruckt im Justizministerialblatt für 1900 
l:i. 638) die Gerichte und Notare, welche die Veräußerung von Apotheken
grundstücken beurkunden, angewiesen, sich in Zukunft der Verwendung 

1) SDarauff)iJt erlieji ber lHcgAllräfibent in 2!rn~berg unter bem 17. I](uguft 190G 
l'ine lBrrf., tDorin cr bie ,,1Joliöcilicf) beglaubigten 2!bfdjriften iJon 2!1Jotljefcröcugniffm" 
für ltidjt ftcm1Jdfteuer1Jflidjtig erffärte. 

2) Sc~t 150 WH. (f. !Seite 367). 
3) Sc~t 3 WH. (f. !Seite 369). SDaji bie für bie 2(btretung bet StoncrcHion in 

jßetradjt fommenbe !Summe bei ~rljebung be~ ,Jmmobi!iarftem1Jef~ iJon 1 % für Über~ 
tragung bei3 @xunbffücfi3 nidjt mit in 2(medjnung fommen bürfe, fonbern nur bem lBer~ 
trag~ftem1Jef iJon 1,50 9"JH. (ie~t 3 wa.) unterliege, cntfdjieben and) O.B.@. !Stettin 
:21. ,Juni 1897 (l,ßlj.Stg. 1897 91r. 87) ltnb lH.@. 31. 9Jläril 1898 (l,ßlj.Stg. 1898 91r. 40). 
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und Einziehung dieses Konzessionsstempels zu enthalten und sich auf die 
Verwendung und Einziehung des zur Kaufurkunde erforderlichen Stempels 
zu beschränken. 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister bringe ich Vorstehen
des hiermit zur Kenntnis. 

Min.-Erl. (für Med. Angeleg. und Finanz-Min.) vom 9. Mai 1904. 
Die von dem Regierungspräsidenten in . . . vertretene Auffassung, 

daß auf Grund des Finanzministerialerlasses vom 29. Juni 1900 - IH. 
7462 - zu den Konzessionen nicht privilegierter Apotheken in jedem Falle 
nur ein Stempel von 50 Mark zu verwenden sei, ist nicht zutreffend. Dieser 
Erlaß bezieht sich nicht auf die Versteuerung der von den Verwaltungs
behörden (Oberpräsidenten, RegierungRpräsidenten) ausgestellten Apo
thekenkonzessionen; er ordnet vielmehr an, daß zu einem in einem Kauf
vertrag über ein Apothekengrundstück beurkundeten Verzicht auf die 
Apothekenkonzession nicht der Wertstempel der TarifsteIle 2 oder 32, 
sondern der allgemeine Vertragsstempel von 1,50 Mark 1 ) der TarifsteIle 71, 
Ziffer 2 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 erforderlich ist. Für 
die Versteuerung der Apothekenkonzessionen ist allein die Vorschrift 
unter Buchstabe ader TarifsteIle 22 a. a. O. maßgebend. Nach dieser 
unterliegen die Konzessionen zum Betriebe von Apotheken, wenn sie ver
erblich und veräußerlich sind, einem Stempel von 1/2% ihres Wertes, min
destens aber von 50 Mark 2 ), und wenn sie nicht veräußerlich sind, einem 
Stempel von 50 Mark 2) (zu vgl. Hummel-Specht, Stempelerläuterungsbuch 
S. 603, Anm. 2, S. 605, Anm. 4 und S. 607, Anm. 7). Da die von dem Regie
rungspräsidenten in ... dem Apotheker Gr. in ... erteilte Konzession sich 
auf eine Apotheke bezieht, die vor dem 11. Juli 1894 bestanden hat, 
mithin zu den vererblichen und veräußerlichen gehört, so ist mit Recht 
ein Stempel von 1/2% des auf 145000 Mark angegebenen Wertes der Kon
zession mit 725 Mark verwendet worden. 

Min.-Erl. (Finanz-Min. und für Med. Angeleg.) von 1901. 
Da nach TarifsteIle 22a des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 

31. Juli 1895 nur die Konzession zur Errichtung einer Zweig- (Filial-) 
Apotheke dem dort vorgeschriebenen Stempel von 5 Mark 3 ) unterworfen 
wird, kann dieser Stempel nur für die Erlaubnis zur ersten Anlegung 
der Zweig-(Filial-)Apotheke erhoben werden, wogegen die nach der Ver
fügung des Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 4. Mai 1895 von 
drei zu drei Jahren zu erteilende Erlaubnis zur Fortführung der Zweig
(Filial- )Apotheke dem Stempel von 5 Mark nicht unterliegt, sondern nur, 
falls ein gezeichnetes Konzept der Erlaubniserteilung bei der Behörde 
zurückbleibt, als Ausfertigung nach TarifsteIle 10 des StempelsteuergesetzeR 
mit 1,50 Mark4 ) zu versteuern ist. 

d. Lieferungsverträge. 
Verf. des Hauptsteueramtes in Duisburg vom 9. Dezember 1892. 

Auf Ihre Vorstellung vom 21. September er., betreffend die Versteue
rung von Arzneilieferverträgen, erwidern 'wir Ihnen ergebenst, daß 

1) 0e~t 3 WH. (f. EicHe 369). 
2) ~e~t 150 WH. (f. @:leite 367). 
3) 0e~t 10 WH. (j. @:leite 368). 
4)S'e~t 3 9.m. (\. Seite 366). 
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inzwischen se.itens des Königlichen Finanzministeriums über die Stempel
pflichtigkeit derartiger Verträge anderweite Bestimmungen erlassen worden 
sind. Hiernach sollen bei Berechnung des Lieferstempels zu solchen Ver
trägen die von den Apothekern dispensierten Arzneien, insoweit sie aus 
zusammengesetzten Arzneikörpern bestehen, deren Mischung von den Apo
thekern bewirkt wird, außer Betracht gelassen werden. Dagegen sind die 
Medikamente insoweit dem Lieferungsstempel zu unterwerfen, als es sich 
um Gegenstände handelt, welche die Apotheker in fertigem Zustande 
beziehen und in bezug auf welche sie daher lediglich Zwischenhändler sind. 
Dasselbe gilt von den mitgelieferten Gläsern, Schachteln, Etiketten usw. 
Zur Scheidung der Lieferungsgegenstände genügt es, wenn die Vertrag
schließenden nach Ablauf der einzelnen Lieferungsjahre die auf stempel
freie und stempelpflichtige Gegenstände entfallenden Beträge auf Grund 
ihrer Bücher annähernd schätzen. 

2{U5 bem @)tempelfteuergefe~ felbft unb ben baiju ergangenen Q:rla)fen unb 
Q:rläuterungen ergibt fief) fomit ~infief)tlief) ber @)tempelpflief)t ber für ben 2rpo> 
t~eferftanb ttJief)tigeren Urfunben folgenbe lReef)t5Iage: 

a. Apothekerlehrlinge und -Gehilfen. 

1. ,8ulaffung5öeugniffe öur Q:rIernung ber 2{pot~eferfunft: ftempel> 
Nlicf)tigj @ene~migungen berfeloen oeim 1llieef)fel ber ~e~rfteUe: 
ftempelfrei j 

2. ~e~rberträge: ftempelfreij 
3. ~e~r1ing5&eugniff e jeber 2{rt, feiten5 ber ~e~r~erren aU5gefteHte, 

amtlief) oeglauoigte: ftempelfreij 
4. )Borprüfung5&eugniff e (üoer ba5 ~efte~en ber )Borprüfung) : ftempeI> 

pflief)tig j 
5. Q:ngagemengoriefe für ba5 2{pot~efenperfonal: ftempelfreij 
6. Q:ngagement5berträge, förmHef)e, ttJenn ba5 Sa~re5ge~alt 1500 WH. 

nief)t üoerfteigt: ftempelfreij fonft: ftempelNHef)tig; 
7. @)erbier&eugniffe, amtlief) oeglauoigte, für une~aminierte 2ipotlJefer> 

gelJilfen: ftempelfrei; für stanbibaten ber ~lJarmaöie: ftempelpflief)tig i 
für awrooierte 2{potlJefer, ttJenn fie nur ,8eitteftate finb ober bie ~e> 
glaubigung fid) nur auf bie ~efef)llftigungßbauer erftredt: ftempelfrei; 
fonft: ftempeIpflicf)tig; 

8. Uniberfität5öeugniffe (2rogangßöeugnifie üoer baß Uniberiität5> 
ftubium): ftempelfrei; 

9. @)taat5prüfungßöeugniffe (üoer baß ~efte~en ber @)taat5prufung): 
ftempelpflief)tig; 

10. 2{pprooationen a15 2{pot~efer: ftempelpfiief)tig; 
11. Ö"ülJrungßöeugniffe (im Original) öur Q:rIangung ber 2(pprooation 

aIß 2{pot~efer ober einer 2{pot~efenfonöeffion: ftempelpfHef)tig; in aUen 
anberen Ö"ällen: ftempelfreij Ö"ü~rungßöeugniffe aUß nief)tpreuj3ifef)en 
@)taaten: ftempelfreij 

12. )Bermögen5naef)ttJet5, ~eglaubigung be5felben buref) @erief)te ober 
Wotare: ftempelpflief)tig j buref) anbere ~e~örben, ttJie ~oliöeiberttJal> 
tungen, ~agiftrate ufttJ.: ftempelfreij 

13. ,8eugni5abfef)riften, ~eglauoigung berfelben buref) @erief)te ober 
Wotare: ftempelNlicf)tigj buref) anbere ~e~örben, in50efonbere burd) 
~oliöeibe~örben (auj3er ttJenn 'oie Originalöeugniffe fief) in beren 2{ften 
böttJ. @ettJa~rfam befinben): ftempelfreij 'oie fummarifef)e ~eglaubigung 
me~rerer 2lbfef)riften erforbert im Ö"alle ber @)tempelpflief)tigfett nur ben 
einmaligen @)tempel. 
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::Die Sjöl)e beo StemtJelo beträgt für bie 2{tJtJroblltion 1115 9{tJofljefer (9h. 10) 
1,50 Wef., bei llHen übrigen borge nannten ftemtJeltJfHd)tigen \l5ajJieren 39m. 

b. Apothekenbesitzer. 
Gfo beträgt ber 6tem,pel 
1. beim GfrhJerb tJrtbHegierter 9rtJot'ljefen für 

@runbftüd unb 9r,potf)efen,pribileg. . . . . . . . . 1 % beo 7illerteo, 
ilJCobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3% beo1IDerteo; 

2. beim GfrhJerb bererblid)er unb beräufjerlid)er 9rtJotf)efenfonöeHionen 
für 
@runbftüd (fofern mitberflluft) . . . . . . . . . . 1% beo 7illerteo, 
ilJCobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3% be~ 1IDerteo; 
)ßeröid)tfeiftung auf bie .~onöeifion feiteno beo l8orgängero . . 3 ilJCf. 
llbertragung ber sronöeffion burd) bie ffiegierung . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 1/2% be~ 7illerteo berfelben, minbeften~ aber 150 WH.; 

3. für GfrteiIung einer unberäufjerHd)en \l5erfonaIfonöeffion 150 ilJCf.; 
4. für bie sronöeffion öur Gfrrid)tung einer 3hJeiga,potf)efe .. 10 ilJCf.; 

für bie @enef)migung öur 1IDeiterfüf)rung berfelben. . . .. 3 mef.; 
5. für bie @enef)migung öur l8erlegung einer 9{,potf)efe auf 9rntrag 

be~ mefi~er~ ..................... 20 ilJCf.; 
6. für bie Gfrlaulmio 5um SUeinl)anbel mit mrannthJein, wenn ber 

@ehJerbebetrieb wegen geringen Gfrtrageo unb st'atJitllIo bon ber @e~ 
tuerbeffeuer frei ift, 5 9)H., in bie bierte @ehJerbeffeuerUa)fe gel)ört, 
15 W(t, in bie britte 50 ilJCf., in bie öhJeite 200 ilJCf., in bie erfte 500 Wef.; 

7. für 9rr5neilieferung~berträge über fertig beöogene unb unber~ 
änbert of)ne iebe me~ ober l8erarbeitung weiterberfllufte 1IDaren . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11a% be~ 7illerte!3 berjelben. 

Ergänzungssteuergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19 .. Juni 1906 (Pr.G.S. S. 2?4). 

::Da!3 Gfrgän5ung!3fteuergef e~ fül)rt in § 4 aIo fteuerbare!3 l8ennögen u. a. 
an: ,,(Shunbftüde (2tegenfd)aften unb @ebäube) nebft allem 3ubef)ör", "Se1b~ 
ffänbige ffied)te unb @erecf)tigfeiten, weld)e einen in @elb fcf)ä~baren 7illert f)aben", 
fotuie "ba!3 bem metriebe eine!3 @ehJerbe!3 bienenbe 9rnlage~ unb metriebsfajJitaI". 

Über bie "felbftänbigen ffiecf)te unb @erecf)tigfeiten" im 6inne be!3 § 4 fagt 
bie 9r~füf)rung!3anhJeifung be~ ~inan5minifter!3 bom 25. Suli 1906 in 9rrtifel 8 
folgenbe!3 : 

In Betracht kommen hier nur selbständige ausschließliche Ver
mögensrechte, welche einen in Geld schätzbaren Wert haben, ohne 
Unterschied, ob sie dinglicher Natur sind oder nicht. 

1. Rechte dieser Art sind insbesondere: 
4. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbegerechtigkeiten 

(Fährgerechtigkeit, Schiffsmühlengerechtigkeit , Apo t h e ke n
privilegien) sowie die Fischereigerechtigkeit. 

H. Nicht hierher gehören dagegen: 
1. polizeiliche oder obrigkeitliche Konzessionen, Approbationen, 

Genehmigungen, welche die Befugnis oder Erlaubnis zur Aus
übung eines Gewerbebetriebs, nicht aber ein ausschließliches 
Recht begründen. 

~af3 9rtJotf)efen.)JribHegien ber Gfrgänöung!3fteuer unterliegen, ift in 
ber 9ru!3füf)rung~anhJeifung be~ ~inanominifter~ alfo beutlid) gefagt. 6treitig 
hJar aber, ob bie~ aud) für bie fogenannten berfäuflid)en 9q)Otf)efenfon~ 
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öeffionen gift. ~as D.lE.@. 1)at jeboclj in einem Urteile bom 17. Weai 1897 
(~ntfclj. bes D.lE.@. in 6taatßfteuetfacljen )Bb. VI, 6. 100) biefe ~tage bemeint. 
'!lie )Begtünbung bes Utiei15, in ber gfeicljöeitig ausgefü1)ti tuirb, baß bie .\fon· 
öeffion auclj nicljt crum getueroficljen 9lnfage. unb )Betrieosfa,pitaf ge1)ört, lautet 
folgenbermaßen: 

"Cl:~ fann feinem ,8ttJeifel unterliegen, baji bie naef) §§ 3,5 ber )Serorbnung born 
24. mlobet 1811, § 54 bet 2Ulgemeinen @ettJ.D. bom 17. 3'anuar 1845 erteilte obrig< 
feitfief)e Sfonöejfion öum 5Setriebe einer 2ij.Jotl)efe fein je1bftänbigei3 iReef)t im @Sinne bcs 
§ 4, I 1 be.~ Cl:rgänöungi3fteuergeje~e5 barftent. ~ie geje~lief)e 9Catur biefer reinen \,lIer< 
jonalfonöeHion wirb baburef) nief)t geänbert, baji in eini\elnen ~änen aus )SerttJaItun!1B< 
rücfjief)ten eine i~re )Seräujierung unb )Sererbttng etje~enbe ~orm gefunben ttJirb. ®ie 
lmterjef)eibet lief) ~ierin in feinem ttJejentfief)en @Stücfe bon ber SfonöeHion öum 5Setriebe 
ber @aft. unb @Sef)anfttJirtjef)aft. 2iuef) bieje \,lIerjonalfonöe\\ion fann tatläef)lief) in ber 
~orm übertragen ttJerben, baji ber bii3~erige 3'n~aber gegenüber bem neuen Cl:rttJerber 
nUT bie 2iuBübung gegen Cl:ntgelt berßief)tet unb ber le~tere bie Sfon3e\\ion erttJirbt. .8n 
ueiben ~änen, bei 2ij.Jot~eren unb @afttuittjef)aften, ttJirb aber reef)tfief) nief)t bie alte ston· 
ßeHion nuf ben neuen Cl:rttJerber übertragen, jonbern biejer er~iilt eine neue Sfonile\\ion 
für feine \,lIerjon. Cl:in )Serfmtf ber stonöeHion ift bielme~r reef)tlief) Hnmöglidi. '1)ie Ston< 
i)el\ionen fönnen be5~alb nudi nief)t einen gemeinen ~ert, b.~. eincn )Serfl1ufsttJert 
im @Sinne be~ § 9 be~ (;hgänillmgBfteuergeje~es ~nuen. 

~aji bie obrigfeitlief)e (j.Joliilcilief)e) Sfonöejjion nud) nid)t öum gettJerblief)cn 2.lnlngc< 
unb 5SetrieMfaj.Jital ge~ört, )uitb im 2(rtifellO, III 3 ber 9(uBfü~rungBanttJeijung an
crfannt, inbem 1Jiernaef) öHm gettJerblief)en 2(nlage. unb )SetrieMfaj.Jital nur jolef)e @c< 
)uerbebereef)tigungen, iReef)te anf @ebraud) ober 9Cu~ung frember @runbftücfe, ~ege, 
st:anäle, \,lIribatflü\\e, @Seen u. bgl. unb jonftige je1bftiinbige iReef)te, ttJelef)e in I}(rt. 8 ber 
ilhti3fü~rungsanttJeijung al.(l jolef)e beöeief)net jinb, gereef)net ttJetben bütfen. 

~ie \,lIerjonalfonöel\ionen fönnen 1Jiet11aef) bei ber Cl:rgiinilungi3befteuerung ttJeber 
nf~ jeIbjtiinbiger %eil bei3 fteuerbaren )Sermögen~, noef) a1'3 5Seftanbteil bes gettJerblief)ett 
I}(nlage. 1mb 5SetrieMfaj.Jita1'3 bettJertet )uerben. ~ie'3 gilt auef) für bie 2ij.Jot1)efenfon< 
scHionen, ba bn~ @eje~ bejonberc 5Seftimmnngen 1)ierüber nief)t ent~ält. ~ür bie Cl:r. 
!1änilung~befteuerung fommen bemnaef) 1)injief)tlief) ber 2ij.Jo(1)efen nU ein 
bie nOef) befte1)enben iRealj.Jribilegien in 5Setraef)t, jo baji bei ber 5SettJertung 
bon l}(j.Jot~efen jteg in jief)eter )lieire feftgeftent werben tltuji, ob ein iRealj.Jrioilegiutlt 
ober nur eine st:onileHion in ~rage fte~t. ~ieje @runbjii~e finben gleid)mäjiige 2(11< 
)l1enbung auf anc \,lIrobinilen be~ jJreunijef)en @Staatei3." . 

~{n biefer ~eftftellung 1)at bas D.lE.@. auclj in einem f,päteren Urteil bom 
31. Sanuar 1901 (1,j31).gtg. 1901 mr. 27) feftge1)alten. ~as 1)ieroei üoer ber~ 
fäufficlje %f,pot1)efenfonöeffionen gefagt ift, gift natürficlj in er1)ölJtem maße für 
unb etfäufliclje, tuie bies auclj bas D.lE.@. in einem ~tfenntnis bom 3. Suni 1897 
für eine (bamalß 10 Sa1)re lang) unberfäufHclje 9l,pot1)efenoerecljtigung o1)ne 
tueiteres ausgef,)Jrocljen 1)at. 

)Be&ügficlj ber Sjö 1) e, in ber %f,)JotlJefen,)Jribifegien oei ber lEeranlagung crU 
oetuerten finb, 1)at bas D.lE.@. unter bem 17. Wobemoer 1896 entfcljieben, baß, 
)uenn nicljt oeftimmte tatfäcljficlje @tünbe gegen bie %fnna1)me normaler lEer· 
1)äftniffe oei bem ~{nfauf ber 9l,)Jot1)efe f,)Jrecljen, bon bem .\fauf,preife aus&uge1)en 
fein tuirb, ber ben gemeinen ~ert crut geit bes .\faufes barfteUt. ~6enfo lautete 
eine ~ntfcljeibung be5 D.lE.@. bom 10. S'uni 1897 (l,j3lJ.gtg. 1897 Wr. 65). 

Gewerbesteuergesetz. 
Vom 24. Juni 1891 (Pr.G.S. S. 205). 

a. Gewerbesteuer. 

)Bei ber S)anb1)aoung biefe5 @efe~e5 ~{,potlJefern gegenüoer fommt in ~rage, 
tuie tueit bie ,pf)arma&eutifclje @etueroeoerecljtigung (l,j3tibileg, Sfoncreffion) &U bem 
ber )Befteuerung unterliegenben 9lnlage. unb )Bettieosfa,pitaI ge1)ört. ~as 
~rnlage. unb )8etrieMfa,pitaI umfa\3t nad) § 23 bes @efe~es fämtliclje bem oe~ 
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treffenben @ewerbebetriebe bauemb gewibmeten m5erte. :tlafl bie ffieaL)Jribi~ 
fegien ber ~lJotf)efer f)ierunter faHen, ift in ~rtifeI 17 ber ~ui3füf)rungi3anweifung 
bei3~inan~minifteri3 bom 4. Wobember 1895 aui3brticffidj gefagt. ~lJotf)efenfon~ 
~effionen bUben aber feinen )SeftanbteU bei3 ~nlage~ unb )SetrieMfalJita15 im 
6inne bei3 @ewerbefieuergefe~ei3. :tliei3 f)at bai3 :D.m.@. in einem Urteil bom 
5. mai 1898 unter folgenber )Segrünbung entfdjieben: 

,,0m borHegenben j'5-alle fonnte bie 6d)ulb bon ... wef. nid)t a15 )SeftanbteU be53 
~Mage~ unb )Setrie05fa,pita15 angefe~en werben, fonbern ber @egenftanb ober ba5 ffied)t, 
beHen IIrweroung burd) lIinge~ung ber 6d)ulb ermögHd)t worben ift. lIin fold)er @egen< 
ftanb ober ein fold)e§ ffied)t ift aDer üoer~au,pt nid)t bor~anben: benn ber jßeqid)t be0 
jßorgänger0 auf bie Sl'onöeHion, wofür bie 6d)ulb eingegmtgen ift, oHbet eoenfo< 
wenig einen )SeftanbteH be0 Wnlage< unb ~.etrie05fa,pitag, wie etwa ber 
Sl'unbenfrei0, wenn ~ierfür ein oefUmmter \)Sreii3 Dei UOerna~me einei3 @efd)äft0 geöa~lt 
worben ift. 60mit fönnte nm in l)·tage fommen, 00 bie Sl'onöeffion be5 6teuer,pflid)< 
ligen feloft önm W,potlJefenoettieoe einen )SeftanbteU bC0 ~{nfage< unb )Setrie05fa,pita15 
{lUbet. ~ici3 ift cocnfaHi3 öU berncinen, ba ftaatlid)C (,poliöeiHd)e) Sl'onßcffionen nid)t ßU 
ben in @elb fd)ä~oaren ffied)ten ge~ören (~lrt. 17 \Rr. 3 ber 2ht§fü~rung§anweifung bom 
4. \Robemoer 1895, IIntfd)eibungen bei3 D.jß.@. in 6taatsfteuerfad)en, )Sb, VI 6. lOOfT.)./I 

mit bem @ewerbefteuergefe~ im 2ufammenf)ang ftef)t nodj ein Urteil bei3 
:D.m.@. bom 0uH 1900 (I,ßf).2tg. 1900 Wr. 63), weIdjei3 in folgenben ffiedjti3~ 
grunbfa~ aUi3läuft: . 

,,\Rad) bem ,prcuflifd)en 6taat5~ unb jßerwa1tungi3gefe~rcd)te finb bon je~er bie 
\l{,pot~efer a15 @eweroetreioenbe angefe~en, nid)t aDer a15 )Seamte. WUd) bai3 Wmt bC5 
fogenannten naHauifd)en Wmti3a,pot~eferi3 oefte~t ie~t nid)t me1)r. ~iefe finb eDenfalls 
@cweroetreioenbe unb fönnen auf @tnnb i~rei3 frü~eren amtHd)en Q:~ataftcri3 j'5-rei< 
fteHung bon ber @cweroefteuer nid)t oeanf,ptnd)en./I 

b. Betriebssteuer. 
~rufler ber eigentlidjen @ewerbefteuer wirb in bem @ewerbefteuergefe~ 

nodj bie ~rage ber )SetrieMfteuer für ben st'leinf)anbel mit )Sranntweln ober 
6lJiritui3 geregelt. ~ai3 ®ef e~ ent1)ält 1)ierüber folgenbe )Seftimmungen: 

§ 59. Für den Betrieb der Gastwirtschaft, der Schankwirtschaft, 
sowie des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus ist jährlich eine be
sondere Betriebssteuer zu entrichten. 

§ 60. Die Betriebssteuer beträgt für jeden, welcher eines oder mehrere 
dieser Gewerbe, allein oder in Verbindung mit anderen Gewerben, betreibt, 

1. wenn er von der Gewerbesteuer wegen eines hinter der Grenze der 
Steuerpflicht zurückbleibenden Ertrages und Anlage- und Betriebs
kapitals befreit ist (§ 7), . . . . . . . . 10 Mk. ; 

2. wenn er zur Gewerbesteuer veranlagt ist: 
a. in der Klasse IV 15 Mk. 
b. in der Klasse III 25 
c. in der Klasse II 50 " 
d. in der Klasse I 100 " 

Die Steuer wird bei allen Betrieben, welche geistige Getränke verab
folgen, für jede Betriebsstätte besonders erhoben. 

~iefe )SetrieMfteuer ifi eine jäf)rHdj öU öaf)lenbe, ftaatfid) beranlagte 6teuer, 
ber aud) ~\Jotf)der, wefdje bie Q:rlaubnii3 öum st'leinf)anbel mit )Sranntwein im 
.6inne bon § 33 ber ®eltJ.:D. (f. 6eite 6) befi~en, unterworfen finb. Wadj bem 
st'ommunalabgabengefe~ (~ui3fü1)rungi3anweifung bom 10. mai 1894, ~trtife122) ifi 
e§ ferner ben ®emeinben überfaf)en, ,,3ufdjläge öu ber vom 6taate veranlagten 
)Setriebi3fteuer oU erf)eben ober bie befonberen !:8etrieMfteuern aUf einer @runb~ 
lage iJu geftanen, wefdje bie Q:röielung einei3 Uberfdjuffei3 über ben )Setrag ber 
ftaatlidj tJeranlagten 6teuer ermögHdjt". 
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)Bon biefer aHiäf)rfid) öu öaf)lenben ?Setriebsfteuer für ben st'leinf)anbef 
mit ?SranntltJein nebft H)ren etwaigen ,8 u f d)Iäg e n finb iebod) öu untetfel)eiben: 
a. bie einmafige nael) bem ®tem~effteuergefe~ auf ber Chteilung ber (l;tIaubnis 
ruf)enbe ®tem~eIfteuer (f. ®eite 368) unb b. bie einmalige, ebenfaHs für bie 
0:rteilung ber ston"effion öu "af)lenbe, auf @runb bes streis~ unb ~robhlßiaI~ 
abgobengefe~es bereits bielfad)eingefüf)rte st'reis to nöef) io nsft euer (f. ®eite 387). 

KOIllIllunalabgabengesetz. 
Vom 14. Juli 1893 (Pr.G.S. S. 152). 

~as srommunalabgabegefe~ f)at ~~otf)efenbereel)tigungen gegenüber il1§~ 
befonbere für bie (l;rf)ebung ber Umfa~fteuer unb ber @runbfteuer ?Sebeutung 
gewonnen. 

a. Umsatzsteuer 1). 
~a~ srommunalabgabengefe~ fagt in ben §§ 13 unb 18 folgenbe~: 
§ 13. Die Gemeinden sind zur Erhebung indirekter Steuern innerhalb 

der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenzen befugt. 
§ 18. Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender in

direkter Gemeindesteuern kann nur durch Steuerordnungen erfolgen. Die 
Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung. 

~arauf finb in öaf)lreiel)en @emeinben UmfaWeuerorbnungen ergangen. 
?Sei ben älteren berfefben lautet § 1 meift nut folgenberma~en: 

§ 1. Jeder auf Grund einer freiwilligen Veräußerung erfolgende Eigen
tumserwerb eines im Stadtbezirke gelegenen Grundstücks unterliegt 
einer Steuer von ... p. c. des Wertes des veräußerten Grundstücks. 

a;ß gibt ieboel) eine öweite stategorie bon ®teuerorbnungen. ?Sei bief en 
lautet öwor ber grunblegenbe § 1 wie bei ber borf)ergef)enben, aber an einer 
f~äteren ®teHe finbet fid) eine ?Seftimmung folgenben Snf)altß: 

Der Erwerb von im Grundbuche eingetragenen selbständigen Privile
gien unterliegt der gleichen Abgabe wie der Erwerb von Grundstücken. 

?Sei ben neue ren Umfa~fteuerorbnungen f)at bann § 1 im ~nfel)lu~ on ein 
unter bem 7. Sufi 1906 bon ben WHniftern bes Snnern unb ber lJinan"e1t 011> 
gegebenes ?mufter in ber ffiegeI folgenben )ffiortlaut: 

§ 1. Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines im Stadtbezirke belegenen 
Grundstücks oder Erwerb eines Rechtes, für welches die auf Grund
stücke bezüglichen Vorschriften gelten (Bergwerkseigentums, Erb
baurechts), unterliegt einer Steuer von ... p. c. des Wertes des erworbenen 
Grundstücks oder Rechtes. 

:!:a biefe berfel)iebene ~affung gerabe für bie .\)eranöief)ung ber ~~ot1)efen~ 
bered)tigungen öut Umfa~fteuer bon grö~ter 'rragitJeite ift, unb ölt gan" ab~ 
ItJeiel)enben (5;rgebniffen füL)rt, mu~ öwifel)en biefen betfel)iebenen ~{rten bon ®teuer~ 
orbnungen fel)arf unterfel)ieben werben. 

1. Steuerordnungen, die sich nur auf Grundstücke beziehen. 

WJie weit fiel) bief e ®teuerorbnungen ouel) auf ~r~otf)efenbereel)tigungen er~ 
ftrecfen, barüber f)at ba~ D.)B.@. in einem Urteil bom 20. 0'anuar 1903 (~I).8tg. 
1905 91r. 22) folgenbe wiel)tigen @runbfä~e aUfgefteIlt: 

"lJCacf) bem früljeren ffiecf)t$buftanb unterlag ein 2(~otljefen~tioilegium, gleicf)oiel, 
ob e~ einem @runbftücf al§ l.13ettinenb bugejcf)rieben ober ob bafüt ein bejonbere~ @tunb· 

1) jBgl. Ijierou: ,,'llie Umja~fteuer in I.13rcujien". 1S0nberabbtucf au~ "l.13ljar~ 
mabrutijcf)e Seitung" 1909 9ct. 45 unb 46. ~erlin, jBcrfag oon Sulitt~ lS~ringet. 
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budjbfatt angelegt tvar, nidjt ber auf ben Cl:rluerb Mn @runbftücren gefegten Umjat· 
fteuer benn berartige @eredjtigfeiten tvaren 5tvar budjung5fii1)ig, aber lie ge1)örten 
nidjt 5U ben @runbftücren (vgI. Cl:ntldjeibung be5 D.lS.@. 10. Wliiq 1897, 6ammlung 
mb. 31 6. 47). ~iejer ffiedjt55u~anb 1)at aber mit ber Cl:infü1)rung be5 m.@.m. für bie 
nadj bem 1. Sanuar 1900 eintretenben GfrtverMfiiHe eine teiltveile IJtnberung erfa1)ren. 

Cl:inerleit5 niimlidj Ilnb aHerbing5 nadj ~rt. 74 be5 Cl:infüf)rung5gelete5 öum m.@.m. 
vom 18. ~uguft 1896 bie lanbesgele~lidjen lSorldjriften über ffiealgetverbeberedjtigungen 
- allo audj über bie vererb. unb veriiuflerlidjen \)1)armaöeutildjen @etvcrM\)tibilegien 
(meiIage öur lSerfüg!!ng vom 19. Wlär5 1840, Sufti5minifterialblatt 6. 113) - unberü1)rt 
geblieben, unb in UDereinftimmung bamit erfliirt tveiterl)in ~rt. 40 be5 2fu5fü1Jrung~. 
gele~es 5um m.@.m. bom 20. 6e\)tember 1899 (@.6. 6. 177) für bie bem @runbftücfe 
in ~nle1)ung ber Cl:intragung unb lSer\)fiinbung gleidjfte1)enben lelbftiinbigen @eredjtig. 
feiten bie lSorldjriften be5 m.@.\!)., tveldje fidj auf @runbftücre, ben Cl:rtverb be5 Cl:igen. 
tum~ unb bie 2Inl\)rüdje barau5 beöie1)en, a15 antvenbbar, tvenn bie @eredjtigfeit ein 
@runbbudjblatt er1)alten 1)at. 2fber bies gilt nur für fofdje @eredjtigfeiten, tveldje nidjt 
einem @runbftücfe a15 lofdjem ilufte1)en, fonbern tvefdje nur lubieftib \)erlönlidjer ~atur 
linb. 6ie unterliegen nadj tvie bor einer Drbnung, tveldje bie UmfaNteuer nur für ben 
Cl:rtverb bon @runbftücfen einfü1)rt, nidjt, unb ~tvar audj bann nidjt, tvenn für fie ein 
befonberes @runbbudjbfatt angelegt luorben ift ober angelegt tvirb. 

~nbers bagegen ift es feit bem 1. Sanuar 1900 mit benjenigen in ber Beit bor bem 
Cl:bift von 1810 berlie1)enen W\)ot1)efen\)ribilegien getvorben, tvefdje, mit be m Cl: i 9 en· 
tum an einem @runbftücre berbunben, fubjeftib binglidjer ~atllt finb. 
Ü"ür Fe 1)at ber § 96 bes \!).@.\!). eine IJtnberung 1)erbeigefü1)rt. Cl:s 1)eiflt bort: 

,ffiedjtc, bie mit bem Cl:igentum an einem @runbftücre berbunben finb, geUen aHJ 
\!)cftanbteile be~ @runbftücfi3.' 

~ls ffiedjte, tveldje mit bem Cl:igentum an einem @runbftücf berbnnben fein fönnen 
bergeftalt, bafl fie bem jelueiligen Cl:igentümer bes @runbftücfs ilufte1)en, luerben in ben 
Wlotiben 3um bamaligen § 788 \!). 3 6. 60 neben ö[fentfidjred)tfidjen tvie bem \l5attonat, 
aus bem @ebiet be~ \l5ribatredjti3 bas binglidje lSerfaufsredjt, bie @runbbienftbarfeiten, 
ble ffieallaften 1)erborge1)oben, unb in ~nm. 4 tvirb auf § 30 bes @efetes über ben Cl:igen. 
tumsetluerb vom 5. Wlai 1872 fOluie auf §§ 3-5 ber @runbbudjorbnuug, tveldje aud) 
bon @eredjtigfeiten 1)anbeln, f)ingetviefen. ~erartigen ffiedjten lollte fortan nid)t me1)r 
bie Cl:igeufdjaft bfofler Bube1)örftücre öugefdjrieben tverbeu, ba fie, fofange fie mit bem 
Cl:igentum am 0lrunbftücre uerbunben finb, begriffsmiiflig bem @runbftücre folgen unb 
bon aUen bas @runbftücr betreffenben lSerfügungen mitcrgriffen tverben. 6ie folltcn 
besl)alb fortan uielme1)r alS @runbftücrsoeftanbteile gelten (6. 61 a. a. D.). ~iefc )illeifung 
bes § 96 bes m.@.\!). lammt nadj Wrt. 181 bes Cl:infü1)nlllgsgefe~es audj für bie tlll6 
ftül)crcr Beit bcfte1)enbcn @eredjtigfeiten öur Wnluenbung, ba fie ben 0n1)aIt bes Cl:igen. 
tumsred)t5 begrenöt unb foldje lSor[djriften auf bas öur Beit bes 0nfrafttretens beG 
)8.@.)8. befte1)enbe Cl:igentum uon biefer Beit ab ~lntvenbung finben. 9cad) bem )8.01.m. 
finb alfo bie 21\)ot1)efenbered)tigungen, tveldje mit bem Cl:igentum an einem 0lrunbftürf 
uerbunben (inb, redjtlid) alß ~eftanbteile bes @runbftücrs ~u betradjten, tvenn audl nidjt 
a1-3 luefentlidjc unb ba1)er nadj § 93 bafelbft nidjt als untrennbare meftanbteile (9Jlotiu 
ßlt § 788 am 6d)lufje). 6le ge1)en mit bem @runbftücre ilugleidj auf ben Cl:rtverber über 
unb uerDleiben iqm bauernb. 6ie tverben alfo a15 ODjeft bei3 @runbftücr;3ertverbeG be· 
1)anbelt unb il)r \l5rei~ ober )illert bilbet einen ::teil bes @runbftücfs\)reifes ober )illettes. 
~anadj ift baß bem )illerte einer foldjen 2I\)ot1)efenberedjtigung entf\)tedjenbe 
Wle1)r bem )illerte bes @rltnbftüd5 öUßuredjncn, unb beibe )illerte ilufammen 
font1ncn bei ber auf ben GJrunbftücfsertverb gelegten Umfatftelter in metradjt." 

Sjierau€l ergibt ficf), baa bei jebem 2rpotf)efenprlbifeg, ltJeicf)es @egenfianb 
einer \8efteuerung auf @runb ber erltJäf)nten 6teuerorbnung fein foH, im Q;in3e1~ 
faHe an ber S)anb ber ~etfeif)ung€lurfunbe unb fonftiger ~ofumente geprüft 
)l1erben mUf3, ob e€l limit bem Q;igentum an einem @runbfiüct berbunben, 
fubjeftib bingiicf)er ~atur" ifi, ober ob es nur einen IIfubjeftib perfönlicf)en" 
CIf)arafter f)at, aIfo a16 ein perfönlicf)es ~ribiIegium angefef)en werben muj3. 
~ur im erfieren ts"aHe ifi bie Q;rf)ebung ber Umfa~fteuer öuIäffig . 

.8wifd)en biefen beiben Q;!:ttemen gibt es jebod) berfcf)iebene WHttelfiufen. 
Q;€l finb f)h1ficf)tiicf) ber llmfa~fteuer folgenbe 9q.lOtf)efenberecf)tigungen öU untcr~ 
f ct)eibcn : . 
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1. I,ßrü.Jifegien, tue1ef)e einer l,ßetf011 beriielJe!1 fi11b, mit bet im 7n5ortlaut 
ber Urfunbe entlJaltenen 7n5eifung, bie ~l1.JotlJefe in einem oeftimmten Sjaufe 
öU erticl)ten, bie alfo mit bem Cl:igentum an bem ®runbfiür! betounben, 
fuojeftib bi11glief)er inatur finb. llaU biefe ~l1.JotlJefen1.Jtibilegien ber Umfa~~ 
fieuer eoenfo ttJie bie ®runbftüde, DU benen fie gelJören, unterliegen, lJat bas 
o.lB.®. aUuet in bem fcl)on etttJälJnten Utteil bom 20. Sanuar 1903 nocl) in 
folgenben Cl:ntfcl)eibungen feftgefteIlt: 9. Suni lB05 (l,ßlJ.3tg. 1905, inr. 47), 
20. ~1.Jtif 1906 (l,ßlJ.3tg. 1906, inr. 33), 26. Suni 1906 (l,ßlJ.3tg. 1906, int. 52), 
16. 9cobemoer 1906 (l,ßlJ.3tg. 1906, inr. B4), 15. Sanuar 1907 (l,ßlJ.3tg. 1907, 
int. 6) unb 19. mtooer lB08 (l,ßlJ.3tg. lB08, 9lr. 87). 

2. I,ßribilegien, bie bem erften )Befi~er möglief)ertueife nicl)t für ein oeftimmtes 
®runbftüd, fonbetlt nur für ben oetreffenben Crt ober CriStei! oöttJ. nur für 
feine l,ßerfon berlielJen finb, bie aoer 3ur 3eit ber lBeranIagung mit bem ®runb~ 
ftüd auf ein unb bemfe10en ®mnboud)oIatt ftelJen, unb oei benen biefe 
Cl:intragung in bas (SJrunboucl) nacl)ttJeisIicl) aus be m 7n5iII en b es )B erecl)tigten, 
b. 1. bes Cl:igcntümers gefcl)elJen ifi. )Bei biefen I,ßribilegien f)at bie ffied)t~ 
f1.Jrecl)ung angenommen, bau fie burd) Cl:intragung ins ®runboucl) unb 3u~ 
fcl)reioung ars 3uoelJör bes ®runbftüdes bon fuojeUib 1.JetfönIicl)en öu fuojeftib 
bingfid)e!1, mitlJin öu )BeftanbteHen bes ®runbftüdes im 6inne bes § 96 )B.®.)B. 
gettJorben ]inb. 6ie finb balJer ber Umfa~fteuer unterttJorfen. C.lB.®. 28. 6e~ 
oruat 1905 (l,ßlJ.3tg. 1905, inr. 19), 8. WCai 1906 (l,ßlJ.3tg. 1906, inr. 38), 
15. Sanuar 1907 (l,ßlJ.3tg. 1907, 9Cr. 6), 21. 9JCai 1908 (l,ßlJ.3tg. 1908, inr. 43), 
5. ,Suni 1909 (l,ßlJ.3tg. 1909, inr. 48). 

®emeinfam für bie oeiben oislJer oel)anbelten ~üten bon I,ßribilegien gilt 
ber bom o.lB.®. in ilttJei Cl:ntfcl)eibungen büm 27. ~(1.Jril1908 (l,ßlJ.3tg. 1908, in!. 
37) unb 1. Suni 1908 (l,ßlJ.3tg. 1908, 9Cr. 47) ausgef1.Jrod)ene @runbfa~, bau 
bn WCag i fira t, ttJeId)er ein ~1.JotlJefen1.Jribileg our Umfa~fteuer beranlagt, ben 
inad)ttJeis fÜlJren muu, bau es fief) um ein fuojeUib bingIid)es I,ßribiIeg 
lJanbert, ttJeIcl)es ber Umfa~fteuer unterliegt. @e1ingt biefer inacl)ttJeis nid)t, fo 
ift bie Cl:rlJeoung ber Umfa~fteuer nicl)t oerecl)tigt. 

3. I,ßribiIegien ber unter 2. genannten ~(rt, oei benen jeboef) nid)t nad)~ 
ge\vieien ttJerben fann, bau bie Cl:iniragung auf basfeloe ®runboud)olatt aw bem 
7n5iUen bes <rigentümers gefcl)e1)en ift, ober oei benen biefe Cl:intragung nad)~ 
ltJeislid) ex officio, b.1). auf )8eranlaHung bes ffiid)ters erfolgt ift. 1liefe 
I,ßribilegien finb nicl)t umfa~fteuer1.Jflicl)tig, ba lJier eine lBeroinbung mit bem 
(ljrunbftüd nief)t borliegt. D.lB.@. 17. 9Cobemoer 1905 (l,ßlJ.3tg. 1905, inr. 93). 

4. I,ßribiIegien, bie bem Cl:m1.Jfänger nief)t für ein oeftimmtes @runbftücf, 
fonbern nur für ben oetreffenben Crt ober CriSteiI o3ttJ. nur für feine l,ßerfon 
berIielJen, alfo fuojeftib 1.Jerfönlief) finb, unb bie balJer im @runboucl) ent~ 
lueber gar nicl)t ober auf einem oefonberen )Blatte eingetragen finb. ~ier feI)lt 
es bün botltlJerein an ber WCögIief)feit ber .\)eranilielJung be5 I,ßribHeg5 öur Umfa~~ 
fteuer. o.lB.@. 13. 6eoruar 1906 (l,ßlJ.3tg. 1906, 9Cr. 15), 19. WCäril unb 14. ~e~ 
öemoer 1908 (l,ßlJ.3tg. 1908, inr. 25 unb 102). 

5. )8erfäufHcl)e ~(1.J 0 t lJ efe n fo nö elf io n e n. .\)ier ifibie ffiecl)iSlage eoen~ 
faIl5 olJne ttJeitere5 flat. )Bei ~1.JotlJefenfon3effionen barf bie Umfa~fteuer nur 
bom tatfäd)licl)en 7n5erte bes @runbftüd5, niemars aoer bon bem ber ~1.JotlJefen~ 
oered)tigung erf)ooen Iverben. o.lB.®. 30. WCärö 1898 (l,ßlJ.3tg. 1898, inr. 27), 
8. Suni 1900 (l,ßlJ.3tg. 1900, in!. 80), 12. WCai 1905 (l,ßf).3tg. 1905, inr. 39), 
19. ~(pril1907 (l,ßlJ.3tg. 1907, int. 36), 19. 9Cobemoer 1908 (l,ßlJ.3tg. 1908, inr. 97) 

2. Steuerordnungen, die sich auch auf selbständige Rechte und Privilegien 
beziehen. 

®anö anber5 unb tucfentIid) einfad)er ift bie ffiecl)iSrage oei fo1d)en 6teuer~ 
o rbnungen, ttJe1rlJe auuer ®runbftiicfen bon bOtltI)erein aud) "ffied)te, für lueld)e 
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bie auf ®runbftücte beMigHd)en lBorfd)tlften geHen/l, ober ben ~nlJerb "bOlt 
im ®runbbuef)e eingetragenen [dbfiänbigen ~ribilegien/l ber Umfa~fteuer unter~ 
merfen. megt eine orbnungßgemäj3 geneqmigte ®teuerorbnung biefeß )lliort~ 
laug bor, bann Wnnen aUerbingß alle beräuf3erHef)en 21lJotqefenlJribifegien, 
fomeit [ie im ®runbbud) eingetragen finb, öur Umfa~fteuer qerangeöogen merben. 
~ie mit bem ®runbftüct berbunbenen ~ribifegien finb bann a1§ Q3eftanbteif be<3 
®runbftüt'fß, unb bie feIbftänbigen beräuj3erHef)en ~ribilegien a1§ ffieef)te, für 
melef)e bie auf ®runbftücre be&ügHef)en lBotfef)riften geHen, ber UmfaNteuer unter~ 
tlJorfen. ~iefe l,l(u<31egung ergibt fief) aUß ~ntfef)eibungen be<3 O.lB.®. bom 8. Suni 
1900 (~f).2tg. 1900, inr. 80), 1909 (~q.2tg. 1909, inr. 46) unb 24. Suni 1909 
(~f).2tg. 1909, inr. 53). ~benfo urteilte ber Q3e&.~I,lXU<3fef)uf3 st'önig<3berg i. ~r. 
unter bem 23. I2XlJriI 1909 (~f).8tg. 1909, inr. 44). 

3. Erhebung der Steuer. 

Über bie ~anbl)abung ber ®teuer in benjenigen \-s:äUen, mo eine 21lJO~ 
H)efenliereef)tigung öur UmfaWeuer qerangeöogen merben barf, Hegen folgenbe 
Urteile bot: 

Um[a~iteuer bm:f nur tJom ge meinen )liert eines @runbftücfes er1)oben werben. 
SDer gemeine )liert beftimmt lid) aber nad) bem )ßerfaufsjmi[e, weld)en jeber )Be[i~er 
im gewö1)nIid)en )ßerfe1)r eqielen fann, nid)t etwa nad) bem fajJitaIi[ierten tat[äd)lid)cn 
(Ertrage. ü.)ß.@. 24. E:ejJtember 1908 (1j31).3tg. 1908, \l1r. 79). 

SDie Um[aNteuer lann nur nad) bem tJertraglid) für bas @runbftücf feftgefe~ten 
.\f auf jJ r e g bcmeHen werben, ba 'ocr gemeine )liert bes @runbftücfs burd) eine in t1)m 
betriebene IlfjJot1)efe nid)t er1)ö1)t wirb. :o')ß.@. 12. IYebruar 1907 (1j31).3tg. 1907, \l1r. 14). 

SDer Umia~fteuer barf nur berjenige )liert eines @runbftücfes (\ugrunbe gelegt 
werben, weld)en bas[elbe öur 3eit bes )Be[i~wed)[eg 1)at. ü.)ß.@. 6. 9J1ai 1907 
(1j31).3tg. 1907, \l1t. 39). 

SDie Um[a~fteuer fann nid)t nad) ber .\)ö1)e ber .\) I)jJot1)efen[d)ulben bemef[en 
werben. Un(\utreffenb ift ber E:tanbjJunft, bali ber gemeine )liert minbeftens [0 1)od) 
[ei, als 'oie .\)l)jJot1)efenlaft. Q;s ift red)tlid) wo1)I mögIid), bali 'oie E:d)ulben me1)r betragen, 
als ber )liert bes @runbftüdei3. SDer gemeine )liert einei3 @runbftücfei3 beftimmt [id) in 
ber ffiegel nad) bem )ßerfaufswerl, ben jeber )Befi~er im gewö1)nIid)en )ßerfe1)r eqielen 
fann. ü.)ß.@. 25. 9J1ärrr 1909 (1j31).3tg. 1909, \l1r. 27). 

)Bei )Bered)nung ber Um[aNteuer barf immer nur ber wa1)re, burd) orti3üblid)c 
:ra~en ermittelte, nid)t aber ber eingebilbete ober ibeelle )liert einei3 @runbftücfes in 
9fnred)nung fommen. Ilfuf @e[d)äftsbetriebe, 'oie in bem @runb[tücf betrieben werben, 
ift babei nid)t ffiücf[id)t ilu ne1)men. )Be(\A2fus[d)uli )Breslau \l1otJember 1907 (1j31).3tg. 
1907, \l1r. 95). 

SDie ilcad)tJeranlagung eines Ij3ritJileg!3 (\urUm[a~fteuer ift, aud) wenn bieres 
ur[jJrünglid) beim )Befi~wed)fel fteuerfrei gelaHen war unb ber .\fauf [d)on me1)rere Sal)re 
öutücfliegt, jebewit (\uläffig. ü.)ß.@. 12. Suni 1906 (1j31).3tg. 1906, \l1r. 67). 

IYür 'oie UmfaNteuer 1)aften .\fäufer unb )ßetfäufer [olibarifd). SDie E:tabt IJat 
ball er bas ffied)t, 'oie tJone E:teuerjJflid)t gegen jeben ber beiben fert(\u[e~en; fie muli aber 
babei fenntlid) mad)en, bali 'oie E:teuer nur tJon einem fru entrid)ten ift, unb bali 'oie 3a1)lung 
burd) einen ben anberen befreit. D.)ß.@. 1899 (1j31).3tg. 1899 ilh. 67). 

®eit Snfrafttreten beß ffieief)ß~~rlifef)afgfteuergefe~eß bom 3. Suni 1906 
(ffi.®.Q31. ®.654) finb aUe ~rmerliungen buref) ~rligang ober auf ®runb einer 
®ef)enfung unter Belienben bon ber fiäbtifef)en Umfa~fteuer liefreit, ba in 
biefen {Yäl1en bie genannte ~rlifef)afgfteuer eintritt. 

~ine 8ufammenfaHung ber ffieef)tßlage l)infief)t1ief) ber ~rf)eliung ber 
Umfa~fteuer bei 21lJotqefenliereef)tigungen ergibt folgenbeß: 

1. Q3eöieqt fief) bie ®teuerorbnung nur auf ®runbfiücre, fo unterliegen ber 
UmfaNteuer 
u. fieg folef)e I2XlJotf)efenlJribifegien, mdef)e auf ®runb ber lBerleiqung<3~ 

urfunbe mit bem ~igentum an einem (S)runbftüct berliunben, fub~ 
jeftib binglief)er inatur finb, 
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b. anbere ~ribifegien nur bann, tuenn fie auf bemfelOen @runbbuef)blatt 
tuie ba? @runbftücr eingetragen fte'f)en unb biefe Cl:intragung au? bem 
~iIIen be? )Sereef)tigten erfolgt ifi. 

2. )Se&ie'f)t fief) bie 6teuerorbnung aufler aUf @runbftücre auef) auf ffieef)te, 
für tuelef)e bie auf @runbftücre be&ügHd)en ~orfef)riften gelten, ober aUf 
im @runbbuef) eingetragene felbftänbige ~ribifegien, fo finb alle l:Jer
äuflerIief)en, im @runbbuef)e eingetragenen m-~ot'f)efen~ribilegien umfa~
fteuer~flief)tig. 

3. m-~ot'f)efenfon&effionen iinb ber Umfa~fteuer in feinem traHe unter
tuorfen. 

~ie ba? ~ommunalabgabengefe~ bie @emeinben, fo ermäef)tigt ba? ~rei?
unb ~robin&ialabgabengefe~ (f. 6eite 387) bie meife, auf ben Cl:rtuerb bon @runb
ftücren unb bon ffieef)ten, für tueIef)e bie auf @runbftücre be&ügIief)en ~orfef)riften 
gelten, inbirefte 6teuern &U legen. '1:liefe fef)on bieIfaef) eingefü'f)rte ~rei?
umfa~fteuer befte'f)t neben ber ftäbtifef)en Umfa~fteuer. S'f)re m-wbe'f)nung auf 
m-~ot'f)efen~ribiIegien rief)tet fief) tuie bei biefer naef) bem ~ortIaut ber 6teuer~ 
orbnung, bie fief) 'f)ier in ber ffiegeI an ba? auf 6eite 381 mitgeteilte minifterieHe 
IDCufter anle'f)nti e? gelten ba'f)er in biefer S)infief)t bie m-u?fü'f)rungen über bie 
ftäbtifef)e Umfa~fteuer unter Bifter 2 auef) für bie mei?umfa~fteuer. 

trerner unterliegen ~auf- unb 'raufef)berträge über @runbftücre einf ef)1iefl· 
lief) ber ~uge'f)örigen m-t>ot'f)efent>ribiIegien naef) 'rariffteUe 32a be? t>reu 
flifef)en 6temt>elfteuergefe~e? (f. 6eite 368) einer 6tem~elfteuer Mn 1 % unb 
naef) 911:. 11 be? 'rarif? &um ffieief)?ftemt>eIgefe~ bom 15. Smi 1909 (ffi.@.)S!. 
6.833) fotuie m-rtifel 5a be? @efe~e? tuegen ill:nberung be? ffieief)?ftemt>eIgefe~e? 
bom 15. Smi 1909 (ffi.@.)s!. 6. 717) einer ffieief)?ftemt>elabgabe bon 2/3 % be? 
~erte? ,\3e~tere Wlgabe foH bom 1. m-t>riI 1912 ab, naef) Snfrafttreten einer 
ffieief)?-Sutuaef)?fteuer, auf 1/3% unb ft>äter ebentuelI noef) tueiter l)erabgefe~t 
tuerben. 

b. Grundsteuer. 

'1:lie ftäbtifef)en @runbfteuerorbnungen grunben fief) auf folgenbe ~ara. 
gra~'f)en be? ~ommunalabgabengefe~e?: 

§ 23. Die direkten Gemeindesteuern können vom Grundbesitz und 
Gewerbebetrieb (Realsteuern), sowie vom Einkommen der Steuerpflichtigen 
(Einkommensteuern) erhoben werden. 

§ 24. Den Steuern vom Grundbesitz sind die in der Gemeinde belegenen 
bebauten und unbebauten Grundstücke unterworfen. 

§ 25. Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern vom 
Grundbesitz gestattet. Die Umlegung kann insbesondere erfolgen nach 
dem Reinertrage beziehungsweise Nutzungswerte eines oder mehrerer Jahre, 
nach dem Pacht- beziehungsweise Mietswerte oder dem gemeinen Werte 
der Grundstücke und Gebäude, nach den in der Gemeinde stattfindenden 
Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Verbindung mehrerer dieser 
Maßstäbe. 

'1:lie ~eranfagung ber @runbfteuer erfofgt je~t in ber ffiegeI naef) bem "ge
meinen ~ert", b. 'f). bem ~erfauf?tuert. Unter bem "gemeinen ~ert" ift 
bei m-t>otl)efen'f)äufem naef) einem Urteile be? o.~.@. bom 20. Sanuar 1905 
(~f).Btg. 1905 Wr. 7) &U berftef)en "ber ~ert, ben ba? @mnbftüd mit ffiücrfief)t 
auf feine ~ertuenbbarfeit &um m-~otf)efenbetriebe für jebermann 'f)at. /I 

Cl:ine Cl:rf)öf)ung be? "gemeinen ~erte?" be? @mnbftücre? buref) bie m-~o. 
t'f)efengereef)tigfeit ift alfo in ber ffiegel nief)t &uläffig. ~öllig au?g efef) Ioff en 

Böttger, Apothekengesetze. 4. Auf!. 25 
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ift e5 aber, nad) mnalogie ber llmfa~fteuer ben bo nen )illert eine5 mpotljefen
prtbileg5 bem gemeinen )illert be5 @runbftüde5 ITuITufd)lagen unb bon beiben bie 
@runbfteuer ITu erljeben. ~iefe ltJid)tige iJeftfteHung ljat ba5 o.~.@. in einem 
Urteil. bom 9. mäq 1906 (~lj.3tg. 1906 inr. 21) getroffen. ~ie ~ntfc!Jeibung 
lautet: 

,,~e ~ur lRedjtfertigung be$ lRedjt$mittel$ er~obenen Q;inl1Jänbe finb in ber bom 
~orberridjter in be~ug genommenen Q;ntfdjeibung be$ ().~.®. bom 16. imär3 1898 
(mb. 34 <S. 39ff. ber amtHdjen <Sammlung) bereit$ l1Jiberlegt. ~ort ift aU\3gefüort, bafi 
ba$ stommunalabgabengefe~ bom 14. 0uH 1893 ber .<steuer bom ®runbbefi~e' nm bie 
bebauten u~b unbebauten ®runbftücIe unb nidjt audj fonftige för,perlidje unb unför,per
lidje ®egenftänbe bei3 ~ermögeni3 nabe unterl1Jerfen l1Jollen unb audj tatfädjHdj unter
l1Jorfen nabe. ~er Umfang ber ben ®emeinben in biefer meaienung gel1Jänrten mefugni$ 
fei für bie gan3e imonardjie gleidjmäfiig beftimmt l1Jorben. ~ie ®emeinben feien nidjt 
in ber 2age, ben Sfrei$ ber ®runbfteuerobjefte unb ben megriff be$ fteuerbaren (\Je
bäube$, l1Jie jener im Sfommunalabgabengefe~ feftgefteUt unb biefer im ®ebäubefteuer
gele~ bom 21. imai 1861 abgegrenat fei, bmdj inre %lutonomie au erl1Jeitern. .\)ierau$ 
folgt, l1Jie e$ einer l1Jeiteren %lui3fünrung nidjt bebarf, bafi eine meftimmung ber <stettiner 
®runbfteuerorbnung, nadj l1Jeldjer lRealberedjtigungen grunbfteuer,pfHdjtig 
l1Jären, redjl$unl1Jirfjam l1Järe. ~ie 2lU$fünrungen be$ ~orberridjteri3 linb baner 
mit bem befteoenben lRedjt überall im Q;inflang unb IaHen einen lRedjt$irrtum nidjt 
edennen. 

%ludj bie in ber lRebilion$fdjrift erl1Jäonte ~ntldjeibung be$ ().~.®. bom 20 Samtar 
1903 (Q;ntldjeibungen mb. 43 <S. 49) fteot ionen nidjt entgegen. ~ort ift aU$gefünrt, 
bafi %l,potnefenberedjtigungen, bie mit bem Q;igentum an einem ®runbftüc! berbunben 
finb, redjtlidj al1l meftanbteUe bei3 ®runbftücI1l geHen, unb bafi bei bem ~erfaufe be1l 
®runbftüc!1l ior I.jhei$ ober jillert einen :reil bes 0)runbftüc!1l,preile\3 ober jillertei3 bUbet, 
l1Jeldjer für bie memeHung ber in jener <Sadje ftreitigen Umla~fteuer in metradjt fam. 
mei biefer inbireften (\Jemeinbefteuer l1Jerben bie ~oraui3le~ungen unb ber Umfang ber 
®teuer,pfHdjt lebigHdj bttrdj bie autonome <Sa~ung ber ®emeinbe beftimmt. jillitb bttrdj 
jie berorbnet, bafi jeber Q;igentumi3erl1Jerb eines ®runbftüc!1l, ber auf ®runb einer frei
l1JiUigen ~eräufierung erfolgt, ber UmfaNteuer unterliegt, unb bafi biele in einem ue. 
ftimmten mrudjteile bei3 jillertes bei3 beräufierten ®runbftüc!ei3 befteot, 10 beftimmt lidj 
ber megriff bei3 ®runbftücfi3 nadj ben für ba§ ,pribatredjtHdje ~eräufierung§gefdjäft mafl' 
gebenben ~orfdjtiften bei3 I.j3ribatredjts, mitoin ie~t nadj benen bei3 m.®.m. ~age(len 
linb für bie ~rage, l1Jas (\Jegenftanb einer ®emdnbefteuer .bom ®runbbe\i~' nadj § 24ff. 
bes stommunalabgabenge\e~es lein fann, nid)t bie ~or\djriften bei3 bürgerHdjen lRedjh3, 
jonbern, l1Jie in bem erl1Jiinnten Urteile bon, 16. imät& 1898 bargelegt l1Jorben ift, bie 
bes öffentlidjen lRedjt6 maflgebenb, insbefonoere biejenigen, l1Jeldje bie ~eranlagung 
ber ftaatHdjen ®runbfteuer betreffen. 11 

>Bei ~rljebung ber @runbfieuer bom gemeinen )illert ifi alfo bie mitb er
anlagung ber in bem SJaufe betriebenen mpotljefenbered)tigung 
nid)t ITuläffig. SJierin liegt ber funbamentale llnterfd)ieb öltJifd)en @runb· 
fteuer unb llmfa~fteuer. 

Kreis- und Provinzialabgabengesetz_ 
Vom 23. April 1906 (Pr.G.S. S. 159). 

~a5 Shei5< unb ~robinöialabgabengefe~ ift baburd) aud) für ba5 >Beruf5< 
leben ber mpotljefer ltJid)tig geltJorben, baf) e5 bie @runblage bHbet öum ~rraff e 
bon Sfrei5umfa~fteuerorbnungen für ben ~rltJerb bon @runbftüden unb biefen 
g1eid)gead)teten med)ten, foltJie öur ~rljebung einer Sfregfteuer für bie ~rteHung 
ber ~rlauOni5 öum Sfleinljanbel mit >BranntltJein ober 6piritU5. :!lie bie5be5üg< 
lid)en >Beftimmungen lauten: 

§ 6. Der Kreistag ist befugt, mittels Erlasses von Steuerordnungen 
indirekte Steuern zu legen 
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1. auf den Erwerb von Grundstücken und von Rechten, für 
welche die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften 
gelten. Durch die Steuerordnung können Befreiungen von der 
Steuer, insbesondere einzelner Erwerbsarten, vorgesehen werden. 
Der Erwerb durch Erbgang, durch Enteignung und durch über
gabevertrag zwischen Verwandten auf und ab steigender Linie ist 
freizulassen; 

2. auf die Erlangung der Erlaubnis zum ständigen Betriebe der Gast
wirtschaft, Schankwirtschaft oder des Kleinhandels mit Brannt
wein oder Spiritus (§ 33 der Reichsgewerbeordnung) ; ... 

Dabei ist eine Abstufung der Steuersätze - insbesondere auch nach 
Kreisteilen ~ zulässig. 

Die Einführung einer indirekten Steuer durch den Kreis berührt nicht 
das Recht der Gemeinden zur Erhebung einer entsprechenden Steuer. 

jBei ben oeiben 1)ier genannten st'reii3fteuem (Umfa~fteuer unb jBranntttJein
fon~effioni3fteuer) 1)anbeU ei3 fid) fomit nid)t um regelmäflig oU oa1)lenbe, ,):Jerio
bifd)e 6teuem, fonbem um einmalige 2l:ogaoen, bie nur oeim jBefi~ttJed)feI 
einei3 @rnnbftüdi3 O&ttJ. oei Q;rteiIung ber jBranntttJeinfonoeffion er1)ooen ttJerben. 

1. )Bon ber Q;rmäd)tigung our Q;infü1)run9 einer st'reii3u mf a~fteuer 1)aoen 
bie st'reife fd)on tJieIfad) @eoraud) gemad)t. Uoer bie 2l:ui3be1)nung biefer 6teuer 
auf 2l:,):Jot1)efen,):JritJilegien ttJmbe oereiti3 auf 6eite 385 bai3 Q;rforberIid)e ge· 
fagt. 60ttJeit bie st'reii3umfa~fteuerorbnungen - unb bai3 ift bie ffiegel - in 
i1)rem m30rtraut ber auf 6eite 381 angegeoenen minifterieUen w<ufterfteuernng 
tJom 7. SuIi 1906 entf,):Jred)en, finb aUe tJeräuflerIid)en, im @rnnboud)e ein· 
getragenen 2l:,):Jot1)efen,):JritJtregien biefer 6teuer mit unterttJorfen. 

2. 2l:ud) st'reii3fteuerorbnungen üoer bie Q:rteilung ber Q:rIauonii3 oum mein. 
1)anbeI mit jBranntttJein ober 6.):Jiritui3 finb fd)on oa1)lreid) erlaffen. 6ie 
erftreden i1)re m3irfung, ttJo fie oefte1)en, aud) auf 2l:.):Jot1)efer, bie eine berartige 
Q;rlaubnii3 ·er1)alten, unb treffen biefe meift oefonberi31)art, ba bie S)ö1)e ber 6teuer 
in ber ffiegef nad) ber )Beranlagung ber oetreffenben @ettJeroetreioenben 3ur 
@ettJeroefteuer aogeftuft unb in ben 1)ö1)eren @ettJeroefteuerfIaffen teilttJeife 
fe1)r 1)od) oemeffen ifi. S)ieröu traf bai3 O.)B.@. in einem Urteil tJom 7. ~e5emOer 
1908 (~1).ßtg. 1908, 9Cr. 101) folgenbe ~eftfteUungen: 

"fBei fBefteuerung ber sroniieifion iium .\Hein~anbeI mit fBranntmein ift eine 6Val
tung ber fBetrielie nicl)t ftatt~aft. 7illenn bie lBeranlagung ber @emerliefteuer mit lRücf· 
ficl)t auf ben WvoH)efenlietrieli unb ben fBetrieli bei3 srlein~anbeli3 mit 6virituofen erfolgt 
ift, fo muli an unb für fici) nacl) biefer lBeranlagung aui3 lieiben fBetrielien bie Sjö~e ber 
sroniieffioni3fteuer iium fBranntmeinflein~anbel lierecl)net merben. \Jteiftellung muli alier 
erfolgen, menn ei3 fici) nicl)t um einen neuen srlein~anbeI mit 6virituofen, fonbetn nur 
um bie lBerlegung bei3 fBetrieliei3 in ein anberei3 @eliänbe ~anbelt.1I 

91ur einöeIne biefer st'reii3fteuerorbnungen fe1)en 6teuerfrei1)eit tJor in bem 
~aUe, "ttJertn ber st'leinl)anbel mit jBranntttJein ober 6,):Jiritui3 nur in verfie
gelten ober tJerfapfelten ~lafd)en im 91eoenoetrieoe ftattfinbet, ini3oefonbere 
in einem st'olonial- ober ~eIifateflttJarengefd)äft". 91ad) biefer jBeftimmung 
ttJürben aud) 91,):Jot1)efen fteuerfrei oleiben. m30 jebod) eine st'reii3fteuerorbnung 
o1)ne fold)e 2l:ui3na1)meoeftimmung oefte1)t, mufl ber 2l:potl)efer oei Q;r1angung 
ber Q;dauonii3 oum st'lein1)anbel mit jBranntttJein benjenigen 6teuerfa~ öa1)len, 
ber ber @ettJeroefteuerUaffe, &U ber er auf @rnnb feinei3 gefamten @ettJeroe
oetrieoei3 ge1)ört, entf,):Jrid)t. .pöd)fteni3 fann in fold)em ~ane eine Q:rmäfligung 
ber @:iteuer aui3 jBilIigfeiti3rüdfid)ten oeantragt ttJerben. 

Üoer bie fonftige (periobifd)e) jBefteuernng bei3 st'Iein1)anbeIi3 mit jBranntttJein 
ober 6piritui3 tJg1. bie 2l:ui3fü1)rungen auf 6eite 380. 

25" 



388 XIX. Steuergesetzgebung. 

EinkoDnnenstenergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juni 1906 (Pr.G.S. S. 260). 

~a5 ,preu\3ifef)e Q;infommenfteuergefeb be1)anbelt ben W,potgefer nief)t anber5 
tuie anbere @etuerbetreibenbe. mefonbere 6,pe&iafbeftimmungen, bie bornegmlief) 
für 2{1Jotgefer mebeutung 1)ätten, finb in bem @efeb nief)t entgalten, tue5f)alb fief) 
ein nägere5 Q;ingegen auf ba5fefbe an biefer 6teHe erübrigt. Q;rwäf)nt fei nur, 
ba\3 naef) § 8, I 5 be5 @efebe5 bon bem ffiogertrage ber fteuerj:lflief)tigen Q;in
fommen5queUen "bie meiträge &U ben meruf5fammernll a!5 m3erbung5. 
folien in 2tb3ug &U bringen finb. ~ie 2tu5fügrung5anweifung be5 ID1inifter5 tJom 
25.~u1i 1906 &äglt im 2trtife! 4 3u biefen meruf5fammern, beren meiträge ab-
3ug5fägig finb, auef) bie .S)anbe15- unb 91j:lotgeferfammern. m3ie weit 
eine ~er+>f1ief)tung &ur ,8aglung ber meiträ~e an biefe Sfammern borliegt, ift 
auf 6eite 103 unb 208 bargelegt. Q;ine aU5füf)rlief)e Q;rläuterung bes Q;infommen· 
fteuergefebes nebft genauem @5ef)ema &ur 2tuffteUung ber @5elbfteinfef)ä~ung für 
2{1Jot1)efer ift in I,l3g.,8tg. 1906 inr. 101 unb 102 abgebrucft. 
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Abgabe stark wirkender Arzneimittel 
315. 

Abkochungen, Vorrätighalten 261. 
Ablösung von Exklusivprivilegien 

234. 
Abschriften, beglaubigte, Stempel-

steuer 366, 373, 374, 375. 
Abtreibung 122. 
Akademische Grade, Führung 125. 
Akten der Apotheke 268. 
Alkohol siehe Branntwein. 
Amtsapotheker, nassauische, Ge-

werbesteuerpflicht 380. 
Analytische Geräte in Laboratorien 

266. 
Angestellte, freie Arznei in Krank

heitsfällen 116. 
- Verletzung des Warenzeichen

gesetzes 157. 
Ankündigung von Geheimmitteln, 

Arzneimitteln und Heilmethoden 
327, 328. 

- von Heilmitteln als unlauterer 
Wettbewerb 161. 

Ankündigungen, verschleierte 328. 
Anlage- und Betriebskapital bei der 

Gewerbesteuer 379. 
Anlegung neuer Apotheken, kgl. Ver-

ordnung 233. 
Anmeldung des Personals 281. 
Anreibungen, Vorrätighalten 262. 
Anschüttelungen , Vorrätighalten 

262. 
Anstiftung 121. 
Antipyreticum compositum, Abgabe 

322. 
Anweisung für die amtliche Besich

tigung der Apotheken 353. 
Apotheke, Anzeigepflicht des Be

triebes 4. 

Apotheke, Firmenschild 5, 257. 
- im Besitz eines Nichtapothekers 

220. 
- Nichtapotheker als stiller Teil

haber 220. 
- Weiterführung durch den ehe

maligen Besitzer 245. 
Apotheken als Fabriken im Sinne 

des Gew. U.V.G. 147. 
- Anlage neuer 233, 237. 
- Aufsicht 210, 213, 227. 
- Ausschließung von der Lieferung 

für Kassen 140, 143. 
- Behandlung heimgefallener und 

verlegter 247. 
- Besichtigung 227, 353, 358. 
- Einrichtung 256. 
- Einziehung überflüssiger 249. 
- Errichtung und Verlegung 3,217. 
- Oberaufsicht 210, 213, 227. 
- Stempelsteuer 366. 
- Unfallversicherung 147. 
- Verkauf konzessionierter 253. 
- Verlegung 248, 249. 
- - Stempelsteuer 368, 378. 
- Vermehrung 215, 233, 235. 
- - Anträge des Kreisarztes 215. 
-- Verpachtung 13, 250. 
- Zwangsversteigerung 255. 
Apothekenarbeiter in der Gewerbe

ordnung 19. 
Apothekenberechtigungen, Stempel

steuer 375. 
Apothekenbesitzer , Mitbewerbung 

um Apothekenkonzessionen 242, 
243, 244, 245. 

- strafrechtliche Verantwortlichkeit 
127. 

- ziviIrechtliche Haftbarkeit 114, 
118. 
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Apothekenbetrieb 255. 
Apothekenbetriebsordnung 256. 
- Rechtsgültigkeit 256. 
Apothekeneinrichtung als Pertinen-

zien des Hauses 255. 
Apothekenembleme, Benutzung 

durch Drogisten 125. 
Apothekengeräte bei Pfändungen 

120. 
- erforderliche 257. 
Apothekengrundstück, Subhastation 

255. 
Apothekenhandverkauf, Umfang 

315. 
Apothekenkäufe, Stempelsteuer 378. 
Apothekenkonzessionen, Abtretung 

375. 
- Ausschreibung 239, 241. 
- Bewerbung 238. 
- Einführung 231. 
- Erteilung neuer 247. 
- Grundsteuer 385. 
- Rechtsverhältnisse 253. 
- rechtzeitige Ausschreibung 235, 

237. 
- Stempelsteuer 366, 367. 
- übertragung 253. 
- übertragung kann nicht wegen 

zu teuren Kaufs verweigert wer
den 233. 

- Umsatzsteuer 383. 
- Veräußerung 246. 
- verkäufliche, rechtliche Bedeu-

tung 253. 
- Verleihung 238, 241, 242. 
- - an Apothekenbesitzer 242, 

243, 244, 245. 
- Verpfändbarkeit 254. 
- Verzicht 376. 
- Wertvermittelung für die Stem-

pelsteuer 367. 
- Zeugnisse bei der Bewerbung 239. 
- Zurücknahme 10. 
Apothekenprivilegien 219, 251. 
- Ablösung 234. 
- Eintragung in das Hypotheken-

buch 251. 
- Enteignung 252. 
- Ergänzungssteuer 378. 
- Erlöschen 220. 
- Ersitzung 220. 
- Erwerb durch unvordenkliche 

Verjährung 220. 

Apothekenprivilegien , Grundsteuer 
386. 

- Rechtsverhältnisse 251. 
- Stempelsteuer 375. 
- Umsatzsteuer 383. 
- Verpachtung 13, 250. 
Apothekenräume 256. 
- bauliche Veränderung 256. 
Apothekenrevisionen 353. 
- Bericht 359. 
- Teilnahme des Kreisarztes 213. 
Apothekenrevisoren 353. 
- Gebühren 133, 136. 
Apothekenverkäufe, Stempelsteuer 

369. 
Apothekenverwaltung 12, 278, 293. 
- Genehmigung nicht erforderlich, 

293. 
Apothekenvorstand, Behinderung 

214, 278. 
- Eingaben 214. 
- Meldepflicht 213, 282. 
- Verantwortlichkeit für die Aus-

bildung des Lehrlings 279. 
- W oh~en in der Apotheke 256. 
Apotheker als Kaufleute 101. 
- - Nahrungsmittelchemiker 193; 

198. 
- - Trichinenschauer 9. 
- - Revisoren von Drogenhand-

lungen 54. 
- Annahme von Gehilfen und Lehr-

lingen 10. 
- Berufsgeheimnis 124. 
- Dienstpflicht 66, 76. 
- einjährig-freiwilliger Dienst 76. 
- Konkursforderungen 119. 
- Meldepflicht 213, 281. 
- Titel 17. 
- Unfallversicherung 147. 
- Verantwortlichkeit für die Arz-

neimittel 270. 
- Vereidigung 226. 
- Zulassung zur Prüfung als Nah-

rungsmittelchemiker 193, 198. 
Apothekeranwärter, Dienstpflicht 

76. 
Apothekergehilfen, siehe auch Hand-

lungsgehilfen und Gehilfen. 
- als Handlungsgehilfen 106. 
- Annahme 10. 
- Anmeldung 214, 281. 
- ausländische 46, 214, 281. 
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Apothekergehilfen, Berufsausübung 
6. 

- Dienstpflicht 76. 
- freie Arznei in Krankheitsfällen 

116. 
- Gehaltsanspruch bei Behinde-

rung 115. 
- in der Gewerbeordnung 19. 
- - - rev. Ap.O. 225. 
- Invalidenversicherung 146. 
- Krankenversicherung 138. 
- Stellung zum Prinzipal 223. 
- Zulassung in deutschen Apothe-

ken 46, 214. 
Apothekergewerbe, Ausübung durch 

Nichtapotheker 17. 
- Stellvertretung 12, 278, 293. 
Apothekerkammerausschuß 208. 
Apothekerkammern 203. 
- Beiträge 208. 
- - Abzugsfähigkeit 388. 
- Berufung 206. 
- disziplinare Befugnisse 205. 
- Gesamtzahl der Mitglieder 205. 
- Geschäftskrei8 204. 
- Mitglieder 20,1. 
- Staatsaufsich1; 208. 
- Umlagerecht 208. 
- Vorstand 206. 
- Wahlen 205. 
Apothekerlehrlinge, siehe auch Hand-

lungslehrlinge und Lehrlinge. 
- Anmeldung 214, 281. 
- Annahme 10. 
- Ausbildung, Aufsicht des Kreis-

arztes 215, 280. 
- Dienstpflicht 76. 
- Dispensationsgesuche 34. 
- in der Gewerbeordnung 19. 
- - - rev. Ap.O. 223. 
- Invalidenversicherung 146. 

Krankenversicherung 138. 
- Lehrplan 280. 
- Zulassungszeugnis 215. 
- - Gebühren 134. 
Apothekerordnung, revidierte 218. 
- - Gültigkeit 219. 
- - Strafen 231. 
Apothekerrat 202. 
Apothekertitel, Führung 17. 
Apothekerwarenhandlung als Fir-

menschild 18. 
Approbation 5. 

Approbation, Erteilung 20, 33. 
- Gesuch um Erteilung 34, 39. 
- Muster 37. 
- Stempelsteuer 366, 367, 368. 
- Verlust 18. 
- Zurücknahme 13, 14. 
Approbationen, Veröffentlichung 6. 
Approbationsalter, Berechnung 240. 
Arbeitstagebuch 271. 
Arsenhaltiges Fliegenpapier 343; 
Arsenik, Standgefäße 344. 
Arznei, freie, für Krankenkassen

mitglieder 116, 139. 
- Gewährung an Hilfsbedürftige 

149. 
- Signatur 272, 273. 
Arzneibuch für das Deutsche Reich 

268. 
- homöopathisches 288. 
Arzneien, Anschaffung, Bereitung 

und Aufbewahrung 228. 
- unzulässige Abgabe 126. 
- Vorrätighalten in Krankenhäu-

sern 284. 
- vorschriftswidrige Aufbewahrung 

126. 
- wiederholte Abgabe auf Rezept 

317. 
- Zubereitung 126. 
Arzneigefäße, Desinfektion ge

brauchter 272. 
- Wiederbenutzung 272. 
Arzneigläser, Beschaffenheit und Be

zeichnung 315. 
Arzneikeller 263. 
Arzneilieferung an Strafanstalten 

287. 
Arzneilieferungsverträge, Abschlies

sung 276. 
- Stempelsteuer 369. 
Arzneimittel, Abgabe stark wirken-

der 315. 
- andere, Dispensierung 230. 
- Ankündigung 327, 328. 
- - als unlauterer Wettbewerb 164. 
- Beförderung auf Eisenbahnen 312. 
- - durch die Post 312. 
- Beschlagnahme vorschriftswidri-

ger 355. 
- branntweinhaItige, Betriebs

steuerpflicht 7. 
- - Nachweis von Holzgeist 97, 

98. 
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Arzneimittel, Hausierhandel 15. 
- Herstellung 271. 
- Körperverletzung durch Abgabe 

stark wirkender 122. 
- mit vergälltem Spiritus 99. 
- Patentfähigkeit 150. 
- Prüfung 270, 292. 
- Substituierung 274. 
- Umarbeiten bei Revisionen 355. 
- und Nahrungsmittelgesetz 165. 
- Verantwortlichkeit des Apothe-

kenvorstandes für Güte 270. 
- Verkauf 3. 
- Verkehr im Umherziehen 14. 
- - Kaiserl. Verordnung 47. 
- Vernichtung unbrauchbarer, bei 

Revisionen 355. 
- Verordnung besonders billiger 

139. 
- Verwendung anderer als die ver

schriebenen 274. 
- Vorrätighalten in Apotheken 

292. 
- Wortzeichenschutz 156. 
Arzneimittelv"erzeichnis bei Revi

sionen 355. 
Arzneirechnungen, Bezahlung durch 

Krankenkassen 142, 143. 
- für Krankenkassen, Beifügung 

der Rezeple 143. 
- Prüfung durch pharmazeutische 

Revisoren 274. 
Arzneitaxe, Deutsche 16. 
- überschreitung 18, 123. 
- Vermerk der Einzelansätze 273. 
Arznei- und Giftverkehr außerhalb 

der Apotheken, Strafbestimmung 
126. 

- und Verbandmittelanstalt 79. 
Arzneiverkehr außerhalb der Apo-

theken 46. 
- - - Beaufsichtigung 54, 216. 
- - - Großhandel 47. 
- - - Regelung 54. 
- in Apotheken 292. 
Arzneiverordnung durch Fernspre

cher 316. 
- ökonomische Haftpflicht der 

Arzte 139. 

Arzt, Verbot einen Apotheker vor 
den andern vorzuschlagen 218. 

Arzte, Arzneiabgaberecht 126, 222. 
- Haftpflicht für Verordnung zu 

teurer Arzneien 139. 
- im Sinne der Verordnung über Ab

gabe stark wirkender Arzneimittel 
315. 

- Konkursforderungen 119. 
- unbefugte Arzneiabgabe 126. 
Arztliche Behandlung, freie 139. 
- Hausapotheken 222, 283. 
- - Besichtigung 358. 
- - Genehmigung 287. 
- homöopathische Hausapotheken 

288. 
- Titel, Beilegung 17. 
Arzttitel, unbefugte Führung 17. 
Aspirin, Verkehr 53. 
Äther, Abgabeverbot 320. 
- Herstellung 95. 
- Lagerung 311. 
- Verkaufs- und Ankaufserlaubnis-

scheine 96. 
- Verwendung steuerfreien Brannt-

weins 95. 
Atteste, Stempelsteuer 366. 
Aufgaben für die Vorprüfung 43. 
Aufgüsse, Vorrätighalten 261. 
Aufsicht über die Apotheken 210. 

213, 227. 
Aufsichtsbehörde im Sinne der Prü-

fungsordnung 41. 
Augenwässer, Repetition 319. 
Ausfertigungen, Stempelsteuer 366. 
Ausländische Gehilfen, Zulassung in 

deutschen Apotheken 46. 
Ausstellungen, Schutz von Erfin

dungen, Mustern und Waren
zeichen 159. 

Bäder-Zubereitungen, Freigabe 47. 
Bakteriologische Untersuchungen in 

Apotheken 264, 306. 
- Untersuchungsanstalten 307. 
Bakteriologisches Untersuchungs

material, Versandgefäße 308. 
Bankerutt 120. 
Baukrankenkassen 145. 

Arzneiverordnungen, 
126. 

übertretung Bauliche Veränderungen bei Apo
theken 256. 

Arzneiweine, Buchführung 189. 
- Verkehr 181. 

Beanstandungen, unberechtigte bei 
Apothekenrevisionen 357. 
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Beglaubigung von Servierzeugnissen, 
Gebühren 132. 

Beihilfe 121. 
Bekanntmachungen, betr. den Ver-

kehr mit Arzneimitteln 52. 
Belehrungen für Gifte 343. 
Beleuchtung der Offizin 257. 
Berggesetz, preußisches 145. 
Berufsgeheimnis der Apotheker 124. 
Berufsgenossenschaften 149. 
Berufspflichten der Apotheker, Zu-

widerhandlungen 17. 
Beschlagnahme 128. 
- vorschriftswidriger Arzneimittel 

355. 
Besichtigung der Apotheken 227, 

353, 358. 
Besitzverhältnisse konzessionierter 

Apotheken 245. 
Bestrafung, Abstand in leichteren 

Fällen 211, 357, 359. 
- bei groben Unregelmäßigkeiten 

357, 359. 
Betriebsabgaben 4, 239. 
Betriebskrankenkassen 145. 
Betriebssteuer 7, 380. 
Betriebsvorschriften, Rechtsgültig-

keit 218. 
Betrug 123. 
Bilanz 104. 
Blei- und Zinkgesetz 165. 
Brände, Hilfeleistung 126. 
Branntwein, Ankaufserlaubnisschein 

95. 
- Handel mit vergälltem 89, 93. 
- Kleinhandel, Betriebssteuer und 

Kreissteuer 380, 387. 
- - Konzessionspflicht 6. 
- steuerfreie Verwendung 90. 
- - - von unvergälltem 97. 
- unvollständig vergällter 90, 94. 
- Verbrauchsabgabe 88. 
- Vergällung 89. 
- vergällter bei Heilmitteln 97, 99. 
- - Verwendung 93. 
- Verkaufserlaubnisschein 95. 
Branntweinhaltige Arzneimittel, 

Nachweis von Holzgeist 97. 
Branntweinschärfen, Verwendung 

89. 
Branntweinsteuerbefreiungsordnung 

90. 
Branntweinsteuergesetz 88. 

Branntweinsteuergesetzgebung 88. 
Brausteuerausführungshestimmun-

gen 100. 
Brausteuergesetz 100. 
Briefe mit Rezepten 312. 
Brom, Standgefäße 337. 
Brunnen, Vergiftung 124. 
Brusttee, Abgabe 271. 
Bücher und Papiere, Vorlegung bei 

Revisionen 356. 
Buchführung in Apotheken 104. 
Bürgerliches Gesetzbuch 113. 

Chemiker, Gebühren bei gericht-
lichen Feststellungen 133, 135. 

Chemische Meßgeräte, Eichung 87. 
- Verfahren, Patentfähigkeit 150. 
Coopers Schafwaschpulver 343. 
Creolin, Verkehr 348. 

Dampfapparate in dem Laborato
rium der Apotheken 265. 

Dampfkessel im Sinne d .. Gew. U. V.G. 
147. 

Dampfkoch- u. Dampfdestillations
vorrichtung 264. 

Degen- und Säbelscheiden, Dunkel
färben 74. 

Dekokte, Vorrätighalten 261. 
Denaturierter Branntwein bei Heil-

mitteln 97, 99. 
Denaturierung siehe Vergällung. 
Denaturierungsmittel 92, 93. 
Dentaldepots, Abgabe von Giften an 

Zahntechniker 340. 
Desinfektionsmittel, Freigabe 47. 
Diakonissen, Arzneidispensierrecht 

284. 
- Prüfung 215, 285. 
Dienstmädchen, Versicherungs-

pflicht 138. 
Dienstpflicht im stehenden Heere 59. 
Dienstverhältnis, Auflösung 108. 
- - ohne Kündigung 109. 
- Kündigung 117. 
- Unterbrechung 115. 
Dienstvertrag 115. 
Dienstzeugnisse 67, 110. 
- der Apothekerlehrlinge, Gebühren 

der Beglaubigung 132. 
- Stempelsteuer 371. 
Diphtherieheilserum, Einziehung 

300. 
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Diphtherieheilsermn, Fabrikations
stätten 300. 

festes 303. 
- hochwertiges 302. 
- Kennzeichnung 301. 
- Preise 302. 
- Verkehr in Apotheken 300. 
- Verpackung in Glasampullen 

301. 
Diplomprüfungen der Technischen 

Hochschulen bei der N ahrungs
mittelchemikerprüfung 194. 

Dispensationsgesuche 34, 42. 
Dispensieranstalten in Krankenhäu

sern 284. 
Dispensierrecht der Ärzte, Kranken-

kassen und Vereine 126. 
Doktortitel, Führung 125. 
Drogenhandel, Untersagung 8. 
Drogenhandlung neben der Apotheke 

277. 
Drogenhandlungen als Lieferanten 

der Krankenkassen 140. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis-

arzt 216. 
Betriebsvorschriften 56. 
Firmenschilder 18. 
Revisionen 54, 358. 
- durch Apotheker 54. 

Drogenschränke, überwachung 53, 
58. 

Drogisten in Apotheken 283. 
Duplikate, Stempelsteuer 367. 
Durchsuchung 128. 

Eichämter 81. 
Eichamtliehe Bescheinigungen 84. 
Eichordnung 81. 
Eichscheine 84. 
Eichung chemischer Meßgeräte 87. 
Eidesformel der Apotheker 226. 
Eigentum, geistiges und gewerb-

liches 150. 
Einatmungen, Repetition 319. 
Einjährig-Freiwillige, aktive Dienst-

zeit 59. 
- - Dienstzeugnis 67. 
- - Zurückstellung 61, 64. 
Einjährig-freiwilliger Dienst 76. 
- - - Berechtigung 62. 
Einkommensteuergesetz 388. 
Einspritzungen unter die Haut, Re-

petition 319. 

Einziehung, strafrechtliche 121. 
Elaborationsbuch 269. 
Engagementsbriefe, Stempelsteuer 

364. 
Engagementsverträge, Stempelsteuer 

377. 
Enteignung von Apothekerprivile

gien 252. 
Entlassungszeugnis, Ausstellung 282. 
Erfindungen, Anmeldung zmn Pa

tent 150. 
- Muster und Warenzeichen auf 

Ausstellungen 159. 
Ergänzungssteuer und Apotheken

konzessionen 378. 
Ergänzungssteuergesetz 378. 
Erlaubniserteilungen, Stempelsteuer 

367, 368. 
Erlaubnissehein zmn Erwerb von 

Gift 340, 341. 
Errichtung und Verlegung von Apo

theken 3, 217. 
Ersatzbehörden 61. 
Ersatzmittel, Warenzeichenschutz 

158. 
Ersatzreservepflicht 60. 
Essigäther, Herstellung 95. 
- Verwendung steuerfreien Brannt-

weins 95. 
Essigessenz, Verkehr 166. 
Essigsäure, Besteuerung 89, 100. 
- Ordnung 100. 
- Verbrauchsabgabe 89. 
- Verkehr 166. 
Eukalyptusmittel Heß', Verkehr 52. 
Exklusivprivilegien, Ablösung 234. 
Extrakte, narkotische, Standgefäße 

260. 
Extraktlösungen, Vorrätighalten 261. 

Fabrik, Geschäftsbezeichnung als 
161. 

Fabrikkrankenkassen 145. 
Fachausbildung, höhere Anrechnung 

bei Konzessionsbewerbungen 240. 
Fahrlässige Körperverletzung 122. 
- Tötung 122. 
Farben, Aufbewahrung 336. 
- Gespinste usw., Untersuchung auf 

Arsen 169. 
- gesundheitsschädliche, bei der 

Herstellung von Nahrungsmitteln 
usw. 169. 
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Farben, giftige 342. 
- - Löffel 338. 
Farbengesetz 169. 
Farbenblindheit, Prüfung durch 

Kreisarzt 215. 
Feilhalten im Sinne des N ahrungs

mittelgesetzes 165. 
Feldlazarett-Verwaltungsdienst,Aus-

bildung von Apothekern 68. 
Fernsprecher, Arzneiverordnung 316. 
Fette, chemische Untersuchung 165. 
Feuergefährliche Stoffe, Lagerung 

127, 308, 311. 
Feuerlöschpflicht der Apotheker 

126. 
Filialapotheken siehe Zweigapo

theken. 
Firma 102, 104. 
Firmenbezeichnungen m polnischer 

Sprache 272. 
Firmenschilder 5. 
- bei Apotheken 257. 
- der Drogisten 18. 
Flaschen, sechseckige, beim Hand-

verkauf von Giften 342. 
Fleischbeschauer 9. 
Fleischbeschaugesetz 165. 
Fleischkonservierungsmittel 165. 
Fleischsaft als Arznei 139. 
Fliegenpapier, arsenhaltiges 343. 
Forderungen der Apotheker, Ver-

jährung 114. 
Formulare für die pharmazeutischen 

Prüfungen 38. 
Fortbildungsschulen, Beiträge 19. 
Frauen, Eintritt zum Apotheker-

beruf 20. 
Freizeichen 153. 
Friedens-Sanitätordnung 79. 
Führungszeugnisse, Stempelsteuer 

370, 371, 374. 

Gebrauchsanweisung in der ärzt
lichen Verordnung, Kopie 273. 

Gebrauchsgegenstände, Gesetz, betr. 
Verkehr 165. 

Gebrauchsmuster, Anmeldung 151. 
~ Bezeichnung 151. 
- Eintragung 151. 
Gebrauchsmusterschutz 151. 
- Dauer 152. 
Gebührenordnung für Zeugen und 

Sachverständige 130. 

Gehalt, Zahlung 108. 
Gehaltsanspruch eines Angestellten 

115. 
Geheimmittel, Abgabe im Handver-

kauf 325. 
- Ankündigung 327, 328. 
- Ausstattung der Gefäße 324. 
- Begriff 329. 
- Empfehlungen 325. 
- Hausierhandel 15. 
- Heil- oder Schutzwirkungen 324. 
- Verkehr 323, 327, 330. 
- - im Umherziehen 14. 
- Warnung vor Nachahmungen 

328. 
Geheimmittellisten 331. 
Geheimmittelschwindel als Betrug 

124. 
Geheimnisse, unbefugte Offenbarung 

124. 
Geheimzeichen auf Rezepten 276. 
Gehilfen, siehe auch Apotheker-

gehilfen und Handlungsgehilfen. 
- und Lehrlinge, Annahme 10. 
- - - in Apotheken 19. 
Gemeinde-Krankenversicherung 138. 
Gemeindeschwestern siehe Diako-

nissen. 
Gemeingefährliche Krankheiten, Ge

setz, betr. Bekämpfung 1. 
Genfer Neutralitätszeichen - Gesetz 

159. 
Genußmittel, Gesetz betr. Verkehr 

165. 
Geräte, analytische, in Laboratorien 

266. 
- für die Rezeptur 257. 
- - Gifte 338. 
Gerichtsverfassungsgesetz 129. 
Geschäftsbücher bei Besitzwechsel 

des Geschäfts 105. 
Geschäftsnachfolger , Präsentation 

246. 
Geschlechtskrankheiten, Vorbeu-

gungsmittel, Ankündigung 121. 
Geschmacksmuster 152. 
Geschworenenamt, Berufung von 

Apothekern 130. 
Gesellschafter, stiller 220. 
Gesetzeskunde, Prüfung im Staats

examen 30. 
Gesuche, Formulare 38. 
Gesundheitsamt, kaiserliches 1. 
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Getränke, verfälschte 127. 
Gewerbe - Unfallversicherungsgesetz 

146. 
Gewerbeberechtigungen, ausschließ-

liche 3, 4. 
Gewerbebetrieb, stehender 4. 
- - Anzeigepflicht 4. 
- im Umherziehen 14. 
- Untersagung 14. 
Gewerbegerichtsgesetz 19. 
Gewerbeordnung für das Deutsche 

Reich 3. 
- preußische 235, 350. 
- Strafbestimmungen 17. 
Gewerberecht 2. 
Gewerbesteuergesetz 379. 
- und Apothekenkonzessionen 379. 
Gewichte, Beschaffenheit 82. 
- Eichung 80. 
- Einziehung unrichtiger 127. 
- Prüfung 83. 
- unrichtige 80. 
- vorschriftswidrige 85. 
Gewölbe statt Keller 264. 
Giftbehältnis der Offizin 263. 
Giftbuch 339. 
Gifte, Abgabe 339. 
- - als Heilmittel 342. 
- - an Kinder 341. 
- - in Apotheken 339. 
- - unzulässige 122. 
- Aufbewahrung 259, 336. 
- - in Apotheken 338. 
- Beibringung 122. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

der Abgabegefäße 341. 
- Geräte 338. 
- Großhandel 329, 350. 
- Handel 8, 336. 
- Handverkauf 342. 
- Hausierhandel 15. 
- in Drogenhandlungen 342. 
- Revisionen der Lagerräume und 

Verkaufsstätten 352. 
- Signaturen, Farbe 341. 
- Verkehr 336. 
- - Strafbestimmung 126. 
- Verzeichnis 345. 
- Vorratsgefäße, Bezeichnung 336. 
- vorschriftswidrige Aufbewahrung 

126. 
- Zubereitung 126. 
Gifthafer 347. 

Gifthandel 8, 336. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis

arzt 216. 
- in Handlungen mit photogra-

phischen Artikeln 353. 
- Polizeiverordnung 336. 
- Prüfung 216. 
- überwachung 216, 352. 
- Zulassung 8, 216, 350. 
Giftkammer 259, 263, 337. 
- in Apotheken 338. 
Giftkonzession, Entziehung 14. 
- Erteilung 351. 
- Prüfung der Bedürfnisfrage 351. 
- - - Zuverlässigkeit 351. 
Giftschein 341. 
Giftschrank 259, 263, 337. 
- Abteilungen 260. 
- Schlüssel 260, 263. 
Giftschränkchen, besondere Geräte 

260. 
- der Offizin 338. 
Giftverkaufbuch 339. 
Giftverordnungen, übertretung 126. 
Giftweizen 347. 
Gläser, runde 318. 
- sechseckige im Handverkauf 318. 
- - für Gifte 342. 
Grundbuch, Eintragung der Apo-

thekenprivilegien 251. 
Grundbuchordnung 252. 
Grundsteuer 385. 
Grundstück, Zubehör 113. 
Gummistempel statt Unterschrift 

auf Rezepten 273. 

Haftpflicht, strafrechtliche, der Apo
theker 127. 

- zivilrechtliche, der Apotheker 114, 
ll8. 

Handelsbriefe, Aufbewahrung 105. 
Handelsbücher 104. 
- Aufbewahrung 104, 105. 
- bei Besitzwechsel des Geschäfts 

105. 
Handelschemiker 9. 
Handelsfirma 102. 
Handelsgeschäft, Gesellschafter 103. 
Handelsgesellschaft, offene 102. 
Handelsgesetzbuch 101. 
Handelsgewerbe 101. 
Handelsgewichte, Prüfung 86. 
Handelskammern, Beiträge 103. 
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Handelskammern, Beiträge, Abzugs-
fähigkeit 388. 

Handelsrecht 101. 
Handelsregister 102. 
- Eintragung von Apotheken 103. 
Handelsstand 10 l. 
Handelswagen 82. 
- Prüfung 86. 
Handlungsgehilfen siehe auch Apo

thekergehilfen und Gehilfen. 
- Anspruch auf Verpflegung und 

ärztliche Behandlung 107. 
- Fürsorge in Krankheitsfällen 107. 
- im H.G.B. 106. 
- Krankenversicherung 138. 
- Kündigung 108, 109. 
- militärische Dienstleistung 107. 
- sofortige Entlassung 109. 
- ungerechtfertigt entlassene llO. 
Handlungslehrlinge siehe auch Apo-

thekerlehrlinge und Lehrlinge. 
- im H.G.B. 106, lU. 
- Krankenversicherung 138. 
Handlungsvollmacht 105. 
Handverkauf, Abgabepflicht 272. 
- zulässige Mittel 315. 
Handverkäufer in Apotheken 282. 
Handverkaufsartikel, Berechnung 16. 
Handverkaufstisch 257. 
Hannover, Gifthandel 35l. 
Hausapotheken, Arzneimittel 287. 
---'~ ärztliche 283, 284, 287. 
- - homöopathische 288. 
- Besichtigung 358. 
- in Strafanstalten 286. 
Hebammen, Abgabe Von Sublimat-

pastillen an 340. 
- Kresolseife für 349. 
Heer, stehendes, Zugehörigkeit 67. 
Heerordnung 76. 
Heilkunde, Ausübung 5. 
- - durch Apotheker 222,275. 
- - im Umherziehen 15. 
Heilkünstler, unlauterer Wettbewerb 

161. 
Heilmethoden, Ankündigung 327, 

328. 
Heilmittel, Ankündigung 327, 328. 
- - als unlauterer Wettbewerb 164. 
- freie, für _ Krankenkassenmit-

glieder 139. 
- mit denaturiertem Spiritus her

gestellte 97, 99. 

Heilmittel, Verwendung von steuer
freiem Branntwein 91. 

Heimgefallene Apotheken, Behand-
lung 247. 

Herbarien 25. 
Heroinrezepte, Repetition 317. 
Hessen-Nassau, Gifthandel 352. 
Hilfsbedürftige, Arzneigewährung 

149. 
Hilfskassen, eingeschriebene 146. 
Hilfspersonal in Apotheken 278, 

282, 283. 
Hofapotheke als Firma 102. 
Hofapotheker, Titel 125. 
Hoffmannstropfen, Abgabeverbot 

320. 
Holzgeist, Nachweis in branntwein

haItigen Arzneimitteln 97, 98. 
Homeriana, Verkehr 52, 322. 
Homöopathen, Dispensierrecht 289, 

291. 
Homöopathische Apotheken 288. 
- - Besichtigung 358. 
- Arzneimittel, Aufbewahrung 288. 
- - Begriff 288. 
- Arzte, Dispensierrecht 289, 291. 
- Hausapotheken 288, 289. 
- - Besichtigung 358. 
- Schrankapotheken 288. 
- Vereine, Arzneiabgabe 291. 
- Zubereitungen, Abgabe 318. 
Homöopathisches Arzneibuch 288. 
Hühneraugenmittel, Freigabe 47. 
Hydrarg. oxydul. nigr., Aufbewah-

rung 260. 
Hygienisch - chemische Untersu-

chungsstationen in den Lazaretten 
79. 

Hypotheken 254. 
Hypothekenbuch, Eintragung der 

Apothekenprivilegien 251. 

Immatrikulation der Pharmaziestu-
dierenden 27. 

Impfstoff, Aufbewahrung 263, 298. 
- Niederlagen in Apotheken 298. 
Impfstoffbuch 269, 299. 
Infusa, Vorrätighalten 261. 
Innungskrankenkassen 145. 
Invalidenversicherungsgesetz 146. 
Inventur 104. 
Inverwahrnahme vorschriftswidriger 

Arzneimittel 355. 
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Jod, Standgefäße 259, 337. 
J odoformium, Aufbewahren 262. 
- Wage 262. 
Johannistee, Brockhaus, Verkehr 53. 
Johanniterkreuz 160. 

Kalium, Aufbewahrung 337. 
Kammerjäger, Gewerbebetrieb 344. 
Kandidaten der Pharmazie, Kondi-

tionszeugnis 37. 
Käse, chemische Untersuchung 165. 
Kassierer in Apotheken 282. 
Kästen 259. 
Kauf- und Tauschverträge, Stempel-

steuer 368, 375. 
Kaufleute 101. 
Kaufmann 101. 
Kaufmännisches Personal III Apo-

theken 19. 
Kaufmannsgerichte 19. 
Kaufverträge über Apotheken 114. 
- . Vorlegung 254. 
Kellerkontrolle 184. 
Kinder von Apothekern, Rechte 

221, 251. 
- minorenne, Fortführung der Apo-

theke 221, 251. 
Klystiere, Repetition 319. 
Knappschaftskassen 145. 
Knöterich, Verkehr 52, 332. 
Kochkessel 265. 
Kognak, Buchführung 189. 
- Gewährung für Kassenpatienten 

139. 
- im Weingesetz 183, 187. 
~ Kleinhandel 7. 
Kognakverschnitt 183. 
Kolier- und Preßtücher 266. 
Kollodium, Lagerung und Aufbe-

wahrung 311. 
Kommanditgesellschaft 103. 
Kommunalabgabengesetz 381. 
Konditionszeit, Unterbrechung 26. 
- während der Prüfung, Anrech-

nung 33. 
Konkurrenzklausel UO. 
Konkurs eines Apothekers 254. 
Konkursforderungen 119. 
Konkursordnung 119. 
Kontrollversammlungen 78. 
Konzession, Verlust 18. 
- Wertermittlung für die Stempel

steuer 367. 

Konzessionierte Apotheken, Besitz
verhältnisse 245. 

- - Verkauf 246. 
Konzessionierung neuer Apotheken 

237. 
Konzessionsabtretung, Stempel

steuer 375. 
Konzessionsbewerber, nicht preu

ßische 241. 
Konzessionsverfahren 238. 
Konzessionswesen, geschichtliche 

Entwicklung 231. 
Kopfschmerzmittel, Abgabe 322. 
Körperverletzung, fahrlässige 122. 
Korpsstabsapotheker 66, 69, 73. 
Kosmetische Mittel, Freigabe 47. 
- - Herstellung 169. 
Krankenhausapotheken 283. 
- Besichtigung 358. 
- Einrichtung 286. 
Krankenhäuser, unbefugte Arznei

abgabe 126. 
- Vorrätighalten von Arzneien 284. 
Krankenkassen, Arzneibezug aus 

Drogenhandlungen 140. 
- Arzneilieferung durch bestimmte 

Apotheken 140. 
- Arzneilieferungsverträge 141. 
- Bezahlung von Arzneirechnungen 

142. 
~ - Selbstdispensieren von Arznei-

mitteln 126, 141. 
- unbefugte Arzneiabgabe 126, 141. 
Krankenkassenverband 143. 
Krankenschwestern siehe Diako-

nissen. 
Krankenunterstützung 139. 
Krankenversicherung, Beiträge 144. 
Krankenversicherungsgesetz 138. 
Krankheit der Angestellten 116. 
Krankheitserreger, Verkehr 305,306. 
Kräuterkammer 262, 263. 
Kreditieren der Arzneien 271. 
Kreis- und Provinzialabgabengesetz 

386. 
Kreisarzt 212. 
- Aufsicht über die Apotheken 213. 
- - - Ausbildung des Lehrlings 

280. 
- Dienstanweisung. 213. 
- Gebühren 132, 134. 
- Gesetz, betr. Dienststellung 212. 
- Musterung der Apotheken 213,358. 



Sachregister. 399 

Kreisarzt. Teilnahme bei Apotheken-
revisionen 213, 353. 

Kreisumsatzsteuer 385, 387. 
Kresolseife für Hebammen 349. 
Kresolzubereitungen 348. 
Kriegs-Sanitätsordnung 79. 
Kultusministerium 200. 
Kündigung 108, 109. 
Kurpfuscher - Rezepte, Anfertigung 

274. 

Laboratorium 264. 
- chemisches, Bezeichnung als öf

fentliches 168. 
- feuersichere Anlegung 264. 
Lagereiberufsgenossenschaft. Versi

cherungspflicht der Apotheker 147. 
Lagerungs- und Beförderungsbetrieb 

147. 
Landesgesetzgebung 200. 
Landespolizeibezirk Berlin 292. 
Landesverwaltungsgesetz 200. 
Landrat 212. 
Landsturm, überführung 78. 
Landsturmpflicht 60. 
Landwehr, überführung 78. 
Landwehrarmeeuniform, Erlaubnis 

zum Tragen 78. 
Landwehr-Dienstauszeichnung, Ver-

leihung 71. 
Landwehrpflicht 60. 
Lateinkenntnisse, Nachweis 22. 
Lattenverschlag als Giftkammer 337, 

338. 
Laugen, Standgefäße 259, 319, 336. 
Lazarettapotheke 79. 
Lazaruskreuz 160. 
Lehr- und Servierzeit, Reglement 

223. 
Lehr- und Servierzeugnisse, Beglau

bigung 41, 110, 112. 
- - - Stempelsteuer 371, 377. 
Lehrl~ge siehe auch Apothekerlehr-

linge und Handlungslehrlinge. 
- Annahme 278. 
- Ausbildung 279, 280. 
- - Entziehung des Rechts 279. 
- Berufswechsel 112. 
- Besitz eigner wissenschaftlicher 

Bücher 356. 
Entlassungszeugnis 112. 
im H.-G.-B. 111. 
Kündigung 111. 

Lehrlinge, unbefugter Austritt aus 
der Lehre 112. 

- Wechsel der Lehrstelle 279. 
Lehrplan für Apothekerlehrlinge 280. 
Lehrverhältnis, Kündigung 111. 
Lehrverträge, Stempelsteuer 370, 

377. 
Lehrzeit, Dauer IU. 
- Testierung 36. 
- Unterbrechungen 23. 
- Verlängerung 25, 42. 
Lehrzeugnisse 41, 281. 
- Stempelsteuer 371. 
Lichtempfindliche Präparate 262. 
Lieferungsverträge, Stempelsteuer 

369, 376. 
Liköre, Kleinhandel 6. 
Lösungen, einfache, Begriff 317. 
Lösungsverhältnisse, Bezeichnung 

262. 
Lymphe, Aufbewahrung 263, 298. 
- Verkehr in Apotheken 298. 

Mahnungen auf Standgefäßen 260. 
Malzextrakt, Steuer 100. 
Margarinegesetz 165. 
Marineapotheker, Rangverhältnisse 

und Uniform 70. 
- Titel 70. 
Maß- und Gewichtsordnung 80. 
- - Gewichtswesen 80. 
Maße, Einziehung unrichtiger 127. 
- unrichtige 80. 
Materialkammer 262. 
Maximaldosen, überschreitung 274. 
Medizinal-Kognak 183. 
- -Tokaier 182. 
- -Ungarwein 182. 
Medizinalbeamte, Gebühren 132. 
- Tagegelder und Reisekosten 133, 

134. 
Medizinaledikt, Gültigkeit 218. 
Medizinalkollegien 210. 
Medizinalpersonen, Meldepflicht 282. 
Medizinalwesen, wissenschaftliche 

Deputation 200. 
Meerzwiebel 349. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen 

282. 
Meldungen, verspätete, zur Prüfung 

41. 
Meßgeräte, chemische, Eichung 87. 
- Unbrauchbarmachung 81. 
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Migraenin, Abgabe 322. 
- Aufbewahrung 260. 
Mikroskop 267. 
Mikroskopische übungen, Teilnahme 

28. 
Militärapothekenwesen 58. 
Militärapotheker , Auszeichnungen 

71. 
- Beförderung 71. 
- Beschwerden 72. 

Beurlaubungen 72. 
- Dienstbekleidung 72, 73, 74. 
- Disziplin 71. 
- einjährig-freiwillige, Anstellung 

66, 67. 
- Befähigungszeugnis 68. 

- - Prüfung 68. 
- Einteilung 66. 

Gehaltssätze 71. 
- Gesuche 72. 
- Grußfrage 70. 
- Heiraten 73. 
- Helmabzeichen 70. 

Krankheits- und Todesfälle 73. 
- Meldungen 71. 
- persönliche, Dienst- und Ein-

kommensverhältnisse 65. 
Rangverhältnisse 69. 
Uniform 72, 73, 74. 
Verabschiedung 71, 79. 
Versetzung 71. 

Militärdienstzeit, Anrechnung auf 
die Lehr-, Gehilfen- und Studien
zeit 35. 

- - bei Konzessionsbewerbungen 
42, 240. 

Militärische übungen, Gehaltszah-
lung 115. 

Militärpaß 76. 
Militärpflicht 61. 
Mineralöle, Verkehr 308. 
Mineralsäuren, Standgefäße 336, 

338. 
Mineralwasser als Arznei 139. 
- Ausschank, Konzessionspflicht 6. 
Mineralwässer, künstliche, Freigabe 

47. 
- - Polizeiverordnungen 190. 
Mineralwasserapparate, Prüfung 190. 
Mineralwasserfabriken, Versiche-

rungspflicht 147. 
Mineralwasserflaschen, Benutzung 

für Gift 342. 

Ministerium der geistlichen Unter" 
richts- und Medizinalangelegen
heiten 200. 

Mittagspause 12. 
Mittäterschaft 121. 
Modelle,Gebrauchsmusterschutz 151. 
Morphium, Geräte 261. 
- Zubereitungen 261. 
Morphiumrezepte, Repetition 317. 
Morphiumschränkchen 261. 
Musterung der Apotheke durch den 

Kreisarzt 213, 358. 

Nacheichungsgebühren 81. 
Nachrevisionen 357, 359. 
- Kosten 357. 
Nachtglocke 257. 
Nahrungsmittel, Gesetz, betr. Ver

kehr 165. 
Nahrungsmittelchemiker, Anstalten 

zur Ausbildung 194. 
- Anstellung 128. 

Befähigungsausweis 198. 
Hauptprüfung 193. 
- Gebühren 197. 
- Zulassung der Apotheker 193, 

198. 
- Prüfungsordnung 190. 
- Vorprüfung 191. 
Nahrungsmittelgesetzgebung 164. 
Nahrungsmittelkontrolle 166. 
N ahrungsmitteluntersuchungsan

stalten, öffentliche 168. 
Nahrungs- und Genußmittel, Auf

bewahrung und Verpackung 169. 
- - - Fälschung 167. 
- - - süßstoffhaitige, Wieder-

verkauf 177. 
Narkotische Extrakte, Lösungen, 

Vorrätighalten 261. 
Nassauische Amtsapotheker, Ge-

werbesteuerpflicht 380. 
Natrium, Aufbewahrung 337. 
Nebengeschäfte 276. 
Neunuhrschluß 12. 
Nichtapotheker als stiller Teilhaber 

einer Apotheke 220. 
Normalgewichte 86. 

Oberapotheker 66, 74. 
- Beförderung zum 69. 
- übungen 68. 
Oberpräsident 209. 
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Oberrealschüler, Zulassung zum Apo
thekerberuf 22. 

Obersekunda, Besuch 22. 
Oberstabsapotheker, Rang und Uni-

form 65. 
Oblaten, Herstellung 170. 
Offiziers-Paletots 74. 
Offizin 257. 
Okonomische Arzneiverordnung, 

Haftpflicht der Ärzte 139. 
Okularmikrometer 267. 
Oleum Hyoscyami, Abgabe 315. 
Ordnungsstrafen 126, 210. 
Ortskrankenkassen 141. 
Ortspolizeibehörde 216. 

Pain Expeller, Verkehr 334. 
Papierbeutel als Einlagen in Kästen 

259. 
Papiere, Durchsicht 129. 
- und Bücher, Vorlegung bei Re-

visionen 356. 
Papierschilder, lackierte 259. 
Patente, Bezeichnung 152. 
- Dauer 150. 
- Erteilung 150. 
Patentgesetz 150. 
Patentschutz, Dauer 150. 
Pepsinwein, Glyzerinzusatz 187. 
Personal 278. 
Personalkonzession, Einführung 246. 
Personalkonzessionen, Stempelsteuer 

378. 
Pertinenzstücke einer Apotheke 113. 

255. 
Pfändung 120. 
Pflanzensammlung 25. 
Phantasiewappen, Benutzung 125. 
Pharmazeutische Bevollmächtigte 

für Apothekenrevisionen 353. 
- - Gebühren 134, 136. 
- Kunst, Ausübung 228. 
Pharmazieschulen, Besuch 23. 
Phosphor, Aufbewahrung 259, 264, 

337. 
Phosphorpaste, Aufbewahrung 337. 
Phosphorpillen, Aufbewahrung 337. 
Polizeibehörden, Aufsichtsgewalt 

über das Apothekenwesen 210, 211. 
Polizeiliche Verfügungen, Klage da

gegen 217. 
Polizeiverordnung über den Handel 

mit Giften 336. 
Böttger, Apothekengesetze. 4. Aufi. 

Polypec, Verkehr 53. 
Postgesetz 313. 
Praktische Tätigkeit der Kandidaten 

der Pharmazie 33. 
Präzisionsgewichte, Abweichungen 

83. 
- Form 83. 
Präzisionsstempel 82. 
Präzisionswagen, Abweichungen 82. 
- Berichtigung 85. 
Preisliste, Gebrauch geschützter 

Wortzeichen 157. 
Presse im Laboratorium 266. 
Privatgeheimnisse, unbefugte Offen-

barung 124. 
Privatlaboratorium, Tätigkeit 28. 
Prokura 105. 
Provinzialmedizinalkollegien 210. 
Provisoren 226. 
Prüfungen, pharmazeutische, Zu

lassung 21, 26. 
Prüfungskommissionen für Apothe

ker 21. 
- - Nahrungsmittelchemiker 191, 

193. 
Prüfungsordnung für Apotheker 20. 

- - Ausführungsanweisung 41. 
-:- - - Dispensationen 34. 
- - - übergangsbestimmungen 

35. 
- - Nahrungsmittelchemiker 191. 
Prüfungswesen 20. 
Pulver für die Rezeptur, Vorrätig

halten 261. 

Bang- und Quartierliste 72. 
Reagentien und maßanalytische Lö-

sungen 266. 
Realgewerbeberechtigungen 4. 
- Verpachtung 13. 
Realprivilegien, veräußerliche 220. 
Rechnungen, Anbringen von Wa-

renzeichen 157. 
Regierungen, Aufsichtsgewalt über 

das Apothekenwesen 210, 211. 
Regierungs- und Medizinalrat 212. 
Regierungspräsident 210. 
Reichsadler, Benutzung 125. 
Reichsamt des Iunern 1. 
Reichsgesetzgebung 1. 
Reichsgesundheitsrat 1. 
Reichsseuchengesetz 1. 
Reichsstempelgesetz 385. 
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Reichsumsatzstempel 385. 
Reinigungs-(Spül-)Vorrichtung 258. 
Reisekosten und Tagegelder der 

Staatsbeamten 136. 
Reklamemittel, Ankündigung 328. 
Reservepflicht 60. 
Revidierte Apothekerordnung 329. 
Revisionsanweisung 353. 
Revisionsbericht 359. 
Revisionsbescheid 357. 
Revisionskommission 354. 
Revisionskosten 358. 
Revisionsmängel, Abstellung 357. 
Revisionsmonita 356. 
Revisionsprotokoll, Einwendungen 

356. 
Rezept als Urkunde 124. 
Rezeptar , Vermerk des Namens 

273. 
Rezeptbuch 273. 
Rezepte, Anfertigung 271. 
- auf Süßstoff 175. 
- Beifügung bei Rechnungen 143. 
- Repetition 318. 
- unleserliche 274. 
- unverständliche Ausdrücke auf 

denselben 276. 
- Verhalten bei Anfertigung 229. 
- Versendung 313. 
- Verstoß gegen die bestehenden 

Vorschriften 273. 
- Vorlegung bei Revisionen 356. 
- Vorzeigen anderen Personen 275. 
Rezeptiertisch 257. 
Rezeptur, Geräte 257. 
Rhodanpräparate und Giftverord-

nung 345. 
Rotes Kreuz, Führung 125, 159. 
- - Gesetz zum Schutze desselben 

159. 
Ruhezeit 12. 

SacchariD. siehe auch Süßstoff. 
Saccharine des Handels 170. 
Saccharintabletten, Abgabe in Apo-

theken 174. 
- Fabrikpackung 174. 
Sachen im Sinne des B.G.B. 113. 
Sachverständige 128. 
- Gebührenordnung 130. 
Salzlösungen, Vorrätighalten 262. 
Salzsäure, Prüfung auf Arsengehalt 

346. 

Sanitätsamt 79. 
Sanitätsdepot 79. 
Sanitätskorps 65. 66. 
- Ergänzungsbestimmungen 66. 
Sattelwagen 82. 
Saugflaschen, Herstellung 165. 
Saugringe, Herstellung 165. 
Säuren, Standgefäße 259, 319, 336. 
Schachteln, Farbe der Signaturen 318. 
Schadenersatz 118. 
Schafwaschpulver, Coopers 343. 
Schankwirtschaft 6. 
Schaufenster, Verhängen 12. 
Schaumwein, Buchführung 189. 
Schiebekästen 257, 262. 
Schild Apotheke 257. 
Schleswig-Holstein, Gifthandel 351. 
Schneidemesser 267. 
Schöffenamt, Berufung von Apo-

thekern 129. . 
Schrankdrogisten, überwachung 58. 
Schuldverhältnisse 114. 
Schutzleiste am Fuße der Waren-

gestelle 257. 
Schutzpockenimpfung 298. 
Schwefeläther, Abgabeverbot 320. 
- Lagerung 311. 
Schwefelkohlenstoff, Lagerung 311. 
Schwefelsäure, Prüfung auf Arsen-

gehalt 346. 
Schwestern siehe Diakonissen. 
Seifen, Freigabe 47. 
Selbstdarstellung der Präparate 271. 
Separanda, Aufbewahrung 260. 
Series Medicaminum 269. 
Servierzeit, Unterbrechung 26. 
Servierzeugnisse der Apothekerge-

hilfen, und Lehrlinge, Beglaubi
gung 132. 

- Stempelsteuer 371, 372. 
Siebe 267. 
Signatur der Arzneien 272, 273, 318. 
Sirupus Ipecacuanhae, Abgabe 315. 
- Papaveris, Abgabe 315. 
Sitzgelegenheit für Angestellte 12. 
Sommersprossensalbe, quecksilber-

chlorürhaltige 169. 
Sommerwohnung 256. 
Sonn- und Feiertage, Heilighaltung 

11. . 
Sonntagsruhe in Apotheken 10, 277. 
Sorge für Leben und Gesundheit 210. 
Sozialpolitische Gesetzgebung 137. 
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Spezialitäten, Aufbewahrung 259. 
Spiritus siehe Branntwein. 
- saponatus als Prüfungsaufgabe 

44. 
Staatsangehörigkeit bei Ausschrei

bung von Apothekenkonzessionen 
241. 

Staatsbeamte, Tagegelder und Rei-
sekosten 136. 

Staatsprüfung 26. 
- Gebühren 32. 
- Meldetermine 27. 

Prüfungsgebühren 42. 
Prüfungskommissionen 26. 
Wiederholung 31, 32. 
Zensur 32. 
Zulassungsgesuche 26, 40. 

Staatsprüfungszeugnis 37. 
- Stempelsteuer 377. 
Staatswappen 158. 
Stabsapotheker 66, 69, 74. 
- Einstellung 69. 
Stampfmesser 267. 
Standesvertretung der Apotheker, 

Einrichtung 204. 
Standgefäße, Beschaffenheit und Be

zeichnung 259, 315. 
Farbe der Signaturen 318. 

- für Gifte, Bezeichnung 336. 
- Signierung 259, 318. 
Stark wirkende Arzneimittel, Abgabe 

315. 
Stehendes Heer, Zugehörigkeit 67. 
Stellvertreter, Anmeldung 214. 
- Annahme 278. 
Stellvertretung im Apotheker-

gewerbe 12, 278, 293. 
Stempel statt Unterschrift auf Re-

zepten 273. 
Stempelkosten, Zahlung 371. 
Stempelsteuer, Rechtsweg 366. 
- Verjährung 366. 
Stempelsteuergesetz 364. 
Stempeltarif 366. 
Steuergesetzgebung 364. 
Stoßkammer 267. 
Strafanstalt, Arzneilieferungsver-

träge 287. 
Strafen 121. 
Strafgesetzbuch 121. 
Strafprozeßordnung 128. 
Strafrecht 101. 
Strafanstalten, Hausapotheken 286. 

Streukügelchen, homöopathische, 
Abgabe 318. 

Stroopal, Verkehr 53. 
Strychningetreide 344, 347. 
Studenten der Pharmazie als Ver-

treter 281, 282. 
- - - Dispensationsgesuche 35. 
Studierende der Landesuniversitäten, 

Vorschriften 27. 
Studium, pharmazeutisches 27. 
- verlängertes, Anrechnung bei Be

werbung um Apothekenkonzessio
nen 240. 

Subhastation eines Apothekengrund
stückes 255. 

Sublimatlösungen 346. 
Sublimatpastillen, Abgabe an Heb-

ammen 340. 
- Rechtslage 346. 
Suppositorien, Repetition 319. 
Süßstoff 170. 

Abgabe 170, 173. 
in Apotheken 171, 173, 175. 

- zu Lehrzwecken 175. 
- - wissenschaftlichen Zwek-

ken 177. 
Aufbewahrung 172. 
Bestellzettel 173, 180. 
Bezugsschein 173, 178, 179. 
Durchfuhr 171. 

- Einführung aus dem Ausland 171. 
- Herstellung 170, 173. 
- -Rezepte 175. 
- Umrechnungstafeln 181. 
Süßstoffausgabebuch 175, 180. 
Süßstoffgesetz 170. 
- Ausführungsbestimmungen 172. 
Süßstoffhaltige N ahrungs- und Ge-

nußmittel, Wiederverkauf 177. 
- Waren, Herstellung 176. 
Süßstoff tabletten, Abgabe in Apo-

theken 174. 
- Fabrikpackung 174. 
- Gratisbeigabe 171. 
Syrupus, Schreibweise 259. 

Tabelle B des Arzneibuches, Auf
bewahrung der Mittel 259. 

- C des Arzneibuches, Aufbewah
rung der Mittel 260. 

Tabletten, Vorrätighalten 261. 
Tablettenstationen in den Laza

retten 79. 
26* 
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Tagebuch der Lehrlinge 24. 
Tagegelder und Reisekosten der 

Staatsbeamten 136. 
Tauschverträge, Stempelsteuer 368. 
Taxen für Apotheker 16. 
Technische Kommission für phar-

mazeutische Angelegenheiten, In
struktion 201. 

Teilnahme an strafbaren Handlun-
gen 121. 

TelephonischeArzneiverordnung 316. 
Tierarzneimittel als Firmenschild 18. 
Tierärztliche Rezepte, Repetition 

318. 
Tinctura Opii benzoica, Abgabe 315. 
Titel, Führung 125. 
Tokaier-Weine 182. 
Tötung, fahrlässige 122. 
Trichinenschau, Ausführung durch 

Apotheker 9. 
Trink- oder Kochgefäße, Abgabe von 

Giften 342. 
Trinkbranntwein im Weingesetz 183. 
- Verwendung von denaturiertem 

Branntwein 99. 
Trockenboden 263. 
Trockenschrank 265. 
Tuberkulin, Abgabe 303. 
- alt 303. 
-- neu 304. 

Prüfung 304. 
- Verkaufsbuch 304. 
- Verkehr in Apotheken 303. 
Tuberkulinpräparate, von Prof. Cal

mette 305. 
Tuberkulinverdünnungen 305. 

Übertretungen 125. 
übungen 78. 
- der Oberapotheker 68. 
- praktische, an der Universität, 

Teilnahme 28. 
Umsatzsteuer 381. 
- Erhebung 384. 
- Nachveranlagung 384. 
- Wertermittlung 384. 
Unerlaubte Handlungen 118. 
Unfallversicherungsgesetz 146. 
Unfug, grober 126. 
Ungeziefermittel, arsenhaltige 343. 
-- Belehrung 343. 

giftige 343. 
- strychninhaltige 344. 

Ungeziefermittel, Warnung 343. 
Universitätsabgangszeugnis im Sinne 

der Prüfungsordnung 21. 
Universitätsstudium im Sinne der 

Prüfungsordnung 21, 26. 
Unlauterer Wettbewerb, Gesetz 

gegen 160. 
Unleserlichkeit der Rezepte 274. 
Unregelmäßigkeiten in Apotheken, 

Bestrafung 211, 357. 
Unterapotheker 66. 
- Einkleidungs- und übungsgeld 

68. 
- übungen 68. 
Unterschriftsbeglaubigungen, Stem

pelsteuer 370. 
Unterstützungswohnsitz, Gesetz 149. 
Untersuchungsstationen, hygienisch

chemische, in den Lazaretten 79. 
Unverkäuflichkeit, lOjährige 246. 
Unzüchtige Gegenstände, Ankündi

gung 121. 
Urkundenfälschung 124. 

Verantwortlichkeit der Apotheken
besitzer 18, 114, 127. 

Verbandstoffe als Arzneien in der 
Kassenpraxis 139. 

- Aufbewahrung 260. 
- Freigabe 47. 
Verbrauchsabgabe, Defraudation 88. 
Vereidigung der Apotheker 226. 
Vereine, Dispensierrecht 126. 
Vereinsmarken, Eintragung 152. 
Verfälschen von Nahrungsmitteln 

167. 
Verfassung des Deutschen Reiches 1. 
Verfügungen, polizeiliches Einschrei -

ten 217. 
Vergiftung, Bestrafung 122. 
Vergällung, unvollständige 92. 
- vollständige 91. 
Vergällungsmittel 92, 93. 
Verjährung 114. 
- unvordenkliche 220. 
Verkauf konzessionierter Apotheken 

253. 
Verkehr mit Geheimmitteln 323, 327. 
- - Giften 336. 
- - stark wirkenden Arzneimitteln 

315. 
Verlegte Apotheken, Behandlung 

247. 
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Verlegung von Apotheken 248,249. 
- - - Stempelsteuer 368, 378. 
Vermerke auf Rezepten 273. 
Vermögensnachweis, Stempelsteuer 

370. 
Vernichtung unbrauchbarer Arznei

mittel bei Revisionen 355. 
Veronal, Verkehr 53. 
Verordnung, betr. den Verkehr mit 

Arzneimitteln 47. 
Verpachtung von Apotheken 13, 250. 
Verpfändbarkeit der Konzession 254. 
Verpflegung in Krankheitsfällen 116. 
Verreibungen, einfache, Begriff 317. 
Versandgefäße für das bakterio-

logische Untersuchungsmaterial 
308. 

Verschulden, zivilrechtliches 114. 
Vertrag 113. 
Verträge betreffend Zuwendung von 

Rezepten 276. 
- mit Ärzten, Krankenkassen usw. 

276. 
- Stempelsteuer 369. 
Vertragsstrafe 111. 
Vertreter, Bezahlung bei Prozessen 

113. 
Verwaltung im Reiche 1. 
- in Preußen 200. 
- von Apotheken 12, 278, 293. 
Vorbildung zum Eintritt in den 

Apothekerberuf 22. 
Vorprüfung 21. 

Anmeldung 22. 
- Aufgabensammlung 42, 43. 
- Gebühren 24. 
- Prüfungsgebühren 24. 
- Prüfungskommission 41. 
- Wiederholung 25. 
- Zensur 25. 
- Zulassungsgesuche 39. 
Vorprüfungszeugnis 36. 
- Stempelsteuer 377. 
Vorräte, überschießende, Aufbewah

rung 264. 

Wagen, Beschaffenheit 82. 
- Einziehung unrichtiger 127. 
- im Arzneikeller 264. 
- in der Apotheke 267. 
- Prüfung 83. 
- - Gebühren 84. 
- und Gewichte, Berichtigung 84. 

Wagen und Gewichte für Labora
torien und Materialstuben 262, 
265. 

- vorschriftswidrige 85. 
Wandergewerbeschein 14. 
Wandschrank statt Keller 264. 
Wappen, unbefugter Gebrauch 125. 
Waren verschiedener Güte 270. 
Warenbezeichnungen, Schutz 152. 
'Varengestelle 257. 
Warenprüfungsbuch 271. 
Warenzeichen , Anmeldung 153, 

155. 
Einteilung in Klassen 153. 
Gleichartigkeit 154. 
Löschung 154. 
Schutzdauer 155. 

- widerrechtliche Benutzung 157. 
- Wirkung des Schutzes 155. 
Warenzeichengesetz 152. 
Warnungen bei Ungeziefermitteln 

343. 
Warzenhütchen, Herstellung 165 .. 
Wehrordnung 59. 
Wehrpflicht 59. 
Weibliche Personen im Apotheker

beruf 20. 
Weidemanns russischer Knöterich 

332. 
Wein, bestimmte Stoffe bei der 

Herstellung 182, 187. 
- Bezeichnung 182. 
- chemische Untersuchung 185. 
- Gewährung für Kassenpatienten 

139. 
- gezuckerter 181. 
- Nachmachen 182. 
-- weinhaltige und weinähnliche 

Getränke 182. 
Weinbuch, Führung seitens der 

Apotheker 183, 188. 
Weingesetz 181. 
- Ausführungsbestimmungen 187. 

Buchführung 183, 188. 
- Kellerkontrolle 184. 
- Strafbestimmungen 186. 
Weinkontrolle in Apotheken 184. 
Weinsachverständige 184. 
Weißes Kreuz, Führung 160. 
Wettbewerb, unlauterer, Gesetz 

gegen 160. 
Wiegemesser 267. 
Windofen 265. 
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Wissenschaftliche Deputation für 
das Medizinalwesen 200. 

Witwe, Fortführung des Geschäftes 
durch 13. 

Witwen und Waisen, Fortführung 
der Apotheke 221, 25l. 

- von Apothekern, Rechte 221, 25l. 
Wohn- und Schlafräume der An

gestellten 107, 116. 
Wortgeschützte Arzneimittel, Ver

ordnung 274. 
Wortzeichen 153. 
- Bildung neuer aus eingetragenen 

Zeichen 159. 
- kombinierte 159. 
Wortzeichenschutz von Arzneimit

teln 156. 
Würden, unbefugte Annahme 125. 

Zahntechniker, Abgabe von stark
wirkenden Arzneimitteln an 340. 

Zeugen, Gebührenordnung 130. 
Zeugnis über die pharmazeutische 

Prüfung 37. 
- - - - Vorprüfung 36. 
- - - Tätigkeit als Apotheker-

gehilfe 37. 
- - - - - Apothekerlehrling 36. 

Zeugnisabschriften, Stempelsteuer 
377. 

Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, 
Stempelsteuer 370. 

- Ausstellung 110. 
- - falscher 126. 
- Formulare 38. 
Zitronenöl, verdünntes 167. 
Zitronensaft 167. 
Zivilprozeßordnung 120. 
Zivilversorgungsschein bei Konzes-

sionsanwärtern 241. 
Zubehör im Sinne des B.G.B. 113. 
Zulassungszeugnisse für Apotheker-

lehrlinge 279. 
- Gebühren 132, 134, 225. 
- Stempelsteuer 377. 
Zurückstellungen 6l. 
Zuverlässige Personen im Sinne der 

Giftverordnung 340. 
Zwangsmaßregeln gegenüber Apo-

thekern 359. 
Zwangs- und Bannrechte 4. 
Zwangsversteigerung 255. 
Zweigapotheken 283. 

Anlegung 244. 
Mitverkauf 244. 250. 
Stempelsteuer 368, 376. 



Verlag von JuUus Springer in BerUn. 

Wertvolle Ergänzungen 
zu dem Buche "Die preußischen Apothekengesetze" von Dr. H. Böttger 

bilden die folgenden ausfiihrlichen Spezialbearbeitungen: 

Die reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr 
mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. 

(Kaiserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901.) 

Unter Benutzung der Entscheidungen der deutschen Gerichtshöfe 

erläutert von Dr. H. Böttger. 
Vierte, vermehrte Auflage. - Kartoniert Preis M. 3.60. 

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ankündigung 
von Geheimmitteln, Arzneimitteln und Heilmethoden 

im Deutschen Reiche 
einschließlich der Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln. 

Zum Gebrauche für Behörden, Apotheker, Fabrikanten und die Presse 

bearbeitet von E. Urban, 
Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 

Kartoniert Preis M. 2.60. 

Nachtrag, 
enthaltend die bis März 1908 ergangenen Bestimmungen und Entscheidungen. 

Preis M. 1.-. 

Vorschriften über den Handel mit Giften 
im Deutschen Reiche. 

Beschlüsse des Bundesrats und Einführungsverordnungen der Einzelstaaten. 

Zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen 

von Dr. H. Böttger. 
Dritte, neubearbeitete Auflage. - Preis M. 1.-. 

Betriebsvorschriften für Drogen - und Gifthandlungen 
in Preußen. 

Zum Gebrauche für Gewerbetreibende und Behörden 

bearbeitet von E. Urban, 
Redakteur an der Pharmazeutischen Zeitung. 

Kartoniert Preis M. 2.-. 

Pharmazeutischer J{alender. 
Herausgegeben von G. Arends und E. Urban. 

Zwei Teile: 1.: Kalendarium, Schreib- und Notiz-Kalender, Hilfsmittel für die 
pharmazeutische Praxis. 11.: Pharmazeutisches Jahrbuch. 

In Leinwand gebunden (II. Teil geheftet) Preis zusammen M. 3.-. 
In Leder gebunden (II. Teil geheftet) Preis zusammen M. 3.50 .. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Vorschriftsmäßige Geschäftsbücher und Formulare. 

Weinbuch für Apotheker und sonstige Kleinverkäufer von Wein. Nach 
den Ausführungsbestimmungen zum Weingesetz vom 9. Juli 1909. 

Kartoniert M.1.-. 

Süßstoff -Ausgabebuch. Nach den Ausführungsbestimmungen zum 
Süßstoffgesetz vom 17. Dezember 1908. M. -.50. 

Giftverkauf-Buch für Apotheker und Drogisten. Enthaltend die vom 
Bundesrat beschlossenen Vorschriften über den Handel mit Giften 
und die Einführungsverordnungen der Einzelstaaten nebst dem vor
schriftsmäßigen Formular zum Eintragen der verkauften Gifte. Zu
sammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen von Dr. 
H. Böttger. Dritte, neubearbeitete Auflage. Gebunden M. 3.-. 

Höchstgaben -Verzeichnis. (Höchstgaben der offizinellen und nichtoffi
zinellen Arzneimittel für erwachsene und unerwachsene Menllchen, 
sowie Höchstgaben der Arzneimittel für Tiere.) Ein Blatt in Groß
Folio. M. -.30. 

Auszug aus der Deutschen Arzneitaxe. Ein Blatt zum Aufkleben. 
Erscheint alljährlich. M. -.25. 

Ergänzungstaxe zur Deutschen Arzneitaxe. Erscheint alljährl. M. -.25. 
Giftschein. 50 Expl. 50 Pfg.; 100 Expl. 80 Pfg.; 500 Expl. M. 3.50. 

Erlaubnisschein zum Erwerb von Gift. 
50 Expl. 50 Pfg.; 100 Expl. 80 Pfg.; 500 Expl. M. 3.50. 

Belehrungen über die Gefahren beim Verkehr mit giftigen Ungeziefer-
mitteln. 100 Expl. 50 Pfg. 

Fragebogen für den An- und Verkauf von Apotheken. 1-24 Expl. 
je 5 Pfg.; 25-49 Expl. je 4 Pfg.; 50 und mehr Expl. je 3 Pfg. 

Formular zum Bericht über die Revision von Drogenhandlungen. 
1-5 Expl. je 10 Pfg.; 6-20 Expl. je 8 Pfg.; 21 und mehr Expl. je 5 Pfg. 

Freigegebene und nicht freigegebene Arzneimittel. (Sonderabdruck 
aus der "Pharmazeutischen Zeitung", 1909, Nr.50 u.51.) M. -.30. 

Die Stempelsteuer in Preußen. (Sonderabdruck aus der "Pharma-
zeutischen Zeitung", 1909, Nr. 83 und 84.) M. -.30. 

Die Umsatzsteuer in Preußen. (Sonderabdruck aus der "Pharma-
zeutischen Zeitung", 1909, Nr. 45 und 46.) M. -.30. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 




